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OeäuÄio knnocentlV 

Des Königl.PolniMn auDKHurfl. 
Sächßischcn Geheimbden Kriegs-Raths 

Un. Kohann Weinholdv°n Walluf. 
§. l. 

It was vor tmpfindlichm MeruHm der 
Königliche Polnische auch ChurFurstliche 
SächßischcGeheimbderKriegs-Ratb Herl 
Johann Reinhold von Patkul durch Seine 
Feinde in vielen so wohl in Lateinischer und 

Teutscher als auch Französischer und Polnischer Sprache 
theils in öffentlichen Druck gegebenen/ theils heimlich aus­
gestreueten Schrifften / als ob Er ein verlauffcner 
und Verräther seines Vaterlandes wäre/ leichtfertiglich 
beleget/ auch mithin die heilige Person Sr Königl- Maje­
stät in Polen/ alß unter Dero Großmächtigsten 
und Diensten Erbißherogclebet/selbstnicht geschonet/ 
sondern freventlich geschmahet worden / ist allbereit man« 
niglich mehr als zu sehr bekandt. Ob nun wohl die meisten 
von diesen Schmähe-Schrifften gantz keinennrden Schein 
einer Warheit habenden Ursache beygefüget/ und es don-
nenhero unnöthig scheinen möchte/ daß Er zu Vertheidigung 
ScinerUnschuld Sich die geringste Mühe inachen ftlte: so ist 
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doch auch glelchsals weltkündig/ unter was sur einem 
und Schein des Rechtens schon für etlichen Jahren seine 
Feinde in Schweden Ihn für aller Welt ausgeschrien/ als 
ob Er ein solcher wäre/ wofür ihn jetzt berührte aus­
gegeben/ undwiesie/ dieser einen Nachdruck zu ge­
ben/ einen unrechtmäßigen peinlichen . den man wi-
derIhn und andere treue Land-Stände der Lieffländischen 
Ritterschafft in StockholmzumGrundegelegcr/ 
denen falschen und lügenhafften Umständen/ mit welchen 
sie hernach Seine Entweickung aus Schweden / und was 
draufferfolget / absonderlich aber die Annehmung der Dien­
ste unter Sr>Königl.Maj. in Polen beschmitzct/ einen desto 
fcheinbarernAnstrich zu geben; auch unter denen nur berühr« 

und die unter dem Titel eines neu-eröffnetcn Lieffländischen 
Tchrifft / auff Liefen hgK 

darinnen gesprochene Urtheil sich gründen- N»n ist es aber 
eines von den ältisten Handgriffen der Verleumdung / auch 
denen unschuldigsten und um ihr Vaterland höcbst-verdien-
testen Personen ihr gutes Gerücht/durch falsche Bevmessung 
der schändlichsten Ubelthaten/ absonderlich aber Verräthe-
rey / oder Verletzung geheiligter Majestäten zu rauben/ und 
zu ihrem Zweck zu gelangen/ sich ungerechter und 
schmählicher Urtheil einiger ungewissenh.iffter Leute zu be­
dienen/ maßen man auch den allerunschuld>gsten Heyland 
mit dieser Lästerungs-Art nicht verschonet: Und obschon 
die vielfaltigen Exempel / die man fo wohi in geistlichen als 
weltlichen hiervon allenthalben und zu allen Zeiten 
liefet / iedweden vernünfftigen Menschen bewegen sotten/ den 
Schluß zu machen/ daß fürnehmlich bey denen über ange­
schuldigte Laster der verletzten Majestät angestellten peinli­
chen wo nicht mehrentheils/ doch sehr öffters die 
Gewalt/ tzist.und Betrug/ sich der Larve der Gerechtigkeit 
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bedienet/ und ein Warheit liebender bey Lesung dergleichen 
Fälle mehrcnlheils sein Hertze mehr ftir des Verdaimen Un­
schuld/ als für die Gerechtigkeit der Richter müsse tvrechcn 
lassen; so liebendoch sowenigMenschen die Tugend/ und 
folglich mit dieser/ dieWarheit/ daß sie sahig seyn selten/ 
sich diese Anmerckung zu Nutze zu machen/ und nicht viel­
mehr die verleumddcrischen Erfindungen/ alswormit ste 
ihres OrtS selbst behafftet/ für wahrscheinlich öffentlich aus­
zugeben / und unter denen wenigen / die dieWarheit su­
chen/ sind die meisten annoch in Vorurtheilen menschlicher 

und Leichtgläubigkeit so verliesst/ daßsie sich von 
dem meisten .Haussen mit hinreissen lassen/ und die Augen 
ihres eigenen Verstandes nicht eher brauchen / als biß man 
sie durch deutliche Widerlegung unwahrerDingegleichem 
dazu/s"«^. Und weil über dieses den Herzn Gcheimbden 
Rath vonPatkul seine Feinde noch dieStunde nicht allein 
nach Leib und Leben / sondern nach Dessen Ehr und guten 
Nahmen trachten/ die doch einem ieden tugendliebenden 
Gemüthe höher als das Leben selbst zu schätzen sind; auch 
hiernächstSeine in seinem Vaterlande sich noch befindende 
Mitbrüder von der Lieffländischen Ritrerschafft (die nebst 
Ihm unschuldig leiden/und gleiches Unrecht erdulden müs­
sen / auch ietzo in dem Stande nicht sind / sich bey der erbarn 
Welt und der Nachkömlingschafft zu vertheidigen) von Sei­
nen Feinden zugleich gelästert »Verden/ und diese so viel an 
ihnen ist trachten/ so vornehmen und um S.König! Maj. 
in Schweden auch um ihr Vaterland höchst Män­
nern/ ja mithin der gesamten Lieffländischen Riltcrsckaffl/ 
als um derentwillen sie insgesamt gelitten/ einen unaus­
löschlichen Schandflecken anzuhängen; und endlich die Rach­
sucht seinerFeindegegenihnsogroßist/ daßsie nur ihm de­
sto mehr zu schaden/ sich nicht scheuen / die geheiligte Per­
son Sr-Königl- Maj. in Polen selbst zu lästern. So achtet 
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derHen Geheimbde Rath vönPatkul dafilr/daßEr der biß-
Hers genossenen Königl. Gnade sich unwürdig machen / und 
kn der That für einen unbeständigen Freund seiner werthe­
sten Mitbrüder / ja für einenFeind seines Vaterlandes (als 

> welches nicht in Erde und Stein / sondern in denen Hertzeil 
der Lieffländischen Ritterschafft zu suche» ist) mit Recht ge-

' halten werden/und die bißhero Zeit Seiner Verfolgung a» 
vielen Orten erlangte hochzuschätzende Gnade undFreund-
schaffr anderer hohen undtapfferen Personen verlieren wür­
de / wenn Er zu so offt wiederholeten Verleumdungen stille 
schwiege/ und nicht durch kurtze jedoch handgreiffliche Vor­
stellung Seiner Unschuld die beleidigte Hoheit der Königl. 
Polnischen Majestät vertheidigte / den der gesackten Lieff­
ländischen Rictetschaffr von seinen und ihren Feinden zuge­
dachten Schandfleck abwischte/und Seine selbst eigene Ehre 
Or aller Welt rettete. 

Dir«.«-» Z- u. Die Schmähungen/ damit des Herm Geheimb« 
uns Abi-h-°. den Raths Feinde seine Ehre zu beschmimn getrachtet/ sind 

zwar unterschiedlich/sie können aber füglich zu zweyenHa upt-
Puncten gebracht werden. Man halJhn eines Theils fälsch­
lich beschuldiget / daß Er in seinem Vaterlande ange­
fangen / und deßwegen durch ordentliches Urtheil und Recht 
zum Tode verdammet sey /der Straffe aber Sich durch eine 
unrechtmäßige Flucht entzogen habe; anders Theils/ daß 
Er nach diesem noch darzu seinVaterland verrathen/und des 
zwischen beyden Königl. Majestäten in Polen und Schwe­
den entstandenen und noch nicht gedampfften Krieges erster 
Angeber sey. Wenn Er nun in dieser kurtzen Sk-ÄKs« au­
genscheinlich weisen wird / daß Er niemahls ein gewe­
sen/daß man Ihm bey den peinlichen durch das ge­
rühmte Urtheil das gröste Unrecht gethan; daß Seine Flucht 
rechtmäßig gnvcscn / daß Er nach seiner Flucht etliche Jahre 
durch unauffhörliches Flehm und Bitten/ auch durch hohe 



/«„^-«'nichts mehr alß Gerechtigkeit/und gnugsame An­
hörung sein er Unschuld / dessen/ wessen man Ihm 
unter dem Schein des Rechten beraubet/ oder doch zum we­
nigsten nur Duldung in seinem Vaterlande zwar unabiäß--
lich gesucht/ aber durch die List und Gewalt Seiner Feinde 
nicht erhalten können; daß man Ihn an allen Orten/wo Er 
sich wider den Grim derftlben zu verbergen bemühet gewe­
sen/ausgesucht/ und unauffhörlich nach Seinem Leben uns 
Ehren getrachtet/ und daß Eralso endlich durch die höchste 
Noth gedrungen worden den bey Sr. Königl Majestät in 
Polenihme allergnädigst-eröffneten Schutz anzunehmen/ 
auch diesen / nebst denen Diensten/ darinnen Er ictzo stebct/. 
nicht eher erhalten und angetreten/ als da bey Sr- Königl. 
Majest-von Polen das gegen Lieffland schon mehr als 
ein Jahr vorher durch andere inDeroDienst-und Pflichten 
stehende/ auch sonst kluge Leute/ welche aufder Nachbohren 
Blöße ein wachsames Auge haben / im Vorschlage gebracht 
und nachdrücklich getrieben worden. So wird verhoffem-
lich ein iederman erkennen/ daßEr und die Mitbrüder die 
mit Ihm gelitten/nie gewesen/und daß Er sein Va­
terland nie verrathen noch verrarhen helssen. Jenes wird 
zugleich die Lieffländische Ritterfchafft/ diesesabernurJbir 
alleine vertheidigen/ und beydes wird Se. Königl Majestät 
in Polen alles Verdachts entledigen / als ob Selbe einen 

und Verräther in Schutz genommen/ twd unter Dero 
vertraute Diener zehlete-

§. in. Was das erste anlanget/ kau der Her: von Pak- 2-5^ 
kul der göttlichen Gnade nicht genugsam verdancken/ daß »Wo i»»« 
durch dieselbe die List und Macht seiner Feindegeblendet und 
unvermögend gemacht worden Ihn zu hindern/daß Er nickt 

<m von denen völligen wider Ihn ergangenen 
hätte. Denn wo dieses nicht geschehen/ sondern Er 

wie seinen andern Mitbrüdern »iedelfahren/ derselben!-<-' 
räum 



raubet worden Ware/ würde die Gewalt Seiner Feinde ohn-
fehlbarüberJhnundseineUnschuld^^^haben/indem 
Ihm solcher gestalt das kräffrigste Mittel / dieselbe darzuthun 
entzogen worden wäre/und Er/sowohl als dievon der Lieff­
ländischen Rlttcrschaffc mit angeklagte/ bey der gegenwär­
tigen Welt und der Nachkoiumenschafft würden als recht­
mäßig verdamte von denen meisten seyn angesehen 
worden. Welch ja welcherwürde so verwe­
gen gewesenscyn/inErmangelung vererbe» überGeine und 
seiner Mitbrüder Unschuld zu sprechen? Ja wenn man gleich 
alles was geschehen^^risch vorgestellet/ und von hundert 
Rechrs-^F^ beyfällige erhalten hätte/ würden 
doch dieselbige vielleicht bey denen wenigsten einen Eingang 
und gefunden haben/ und dem Angeben Seiner 
Feinde/ daß es/^»^»»« wären/ worauffsich alle solche 

gründeten/ mebr Glauben zugestellet worden seyn-
Aber nun liegen die völligen wider den Herm von Patkul er­
gangene durch gegenwärtigen Druck für jedermans 
Augen/ und wie es ohne dem ein sattsamcs Kennzeichen 
war / daß Seine Feinde sich befürchteten / es möchte die Un­
gerechtigkeit des gefälleten Urtheils allen Menschen in die 
Augen fallen/ wenn man die vorhergegangene ^ denen 

, Angeklagten oder tero Anverwandten/ oder auch einem 
- jedweden Unpartheyischen in Händen liesse / indem sie so 

sorgfältig waren mit Mißbrauchung Königlicher^-^,, 
dieselbe denen Angeklagten aus denen Händen zu spielen; 
Also verspricht sich mm der Her: Geheimbde Kriegs-Rath 
von Patkul von der Gerechtigkeit seiner Sache/ es werde 
nicht nur iedwedeö Recht6-cdÄ?F««M oder jedweder 
M.n, sondern auch ein iedweder Mensch/ er sey von was 
Stand oder er wolle/ dernur/so wenig als es auch 
sey/ von der natürlichen Billichkeit verstehet/ wenn er an­
ders mit guccm Bedacht und Nachdencken diese gedruckten 



^ lesen / und gegen die dabey befindliche halten 
wird / alsobald begreiffen / daß ein solches Urtheil weder für 
GOtt/ Sr.Kön Maj.in Schweden/ noch dergantzmer^ 
baren Welt in diesem Leben/ geschweige denn in jener Welt/ 
für dem erschrecklichen Richter-Stuhl des Richters aller 
Menschen werde können verantwortet werden / sondern 
daß dieser Spruch ein ungerechtes und unerhörtes Urtheil 
sey / das so viel Schande für die Angeber/ und so viel Zeug-
niße der Unschuld für den Verbackten mit sich führet/ alß es 
bey nahe Worte und Silben in sich begreifst- Soltt Seine 
Königl. Majestät in Schweden / die diese angeord­
net / noch am Leben seyn / und die gedruckten ̂ , nebst dem 
wasvenenftlben angefüget ist/zu lesen bekommen/ so ist kein 
Zweiffel/ es wurde dieselbe auch Selbst des Herm von Pat­
kul Unschuld daraus erkennen/ undJhrdaSHertze sosehr 
darüber gerühret werden / als es nochHr Ihrem Tode über 
die Mitangeklagte dm von Vitinghoff/ von Budberg und 
von Mengdcn gerühret/ und dieselben aus dero unverdien­
ten Gefängnis herauszulassen/ und Ihnen ihre Güter zu 

bewogen worden. Ja es zweiffelt der Her: von 
Patkul im geringsten nicht/ daß auch nochitzo unter denen 
Schwedischen hohen ̂ «/^nicht noch viele auffrichtige und 
Gerechtigkeit liebende Gemüther seyn selten / die mit so viel 
Liebe und Eysser der unterdruckten Unschuld das Wort zu 
reden begäbet sind/ daß Sienicht unterlassen werden/ der 
itzo regierenden Königlichen Majestät in Schweden aus die­
sen das Unrecht/ das denen Angeklagten angethan/ 
schon bey Gelegenheit vorzutragen/ wie Er dann versichert 
ist/ daß auch damahls/ als dieser unrechtmäßige Proceß 
geführct wurde/ viel ehrliche und ehrliebende Schweden 
auch unter denen > diese harte und unzurechtferti-
gende die man wider die Angeklagte ausübete/er-
kenneten/ auch darüber seuffM»/ aber keine sichere Gele« 

(") genhett 



genheit finden konttn/ dem König die Sache mit Nachdruck 
zu ' . v'-«, weil der Haupt-Ursacher alles dieses Un­
heils ein gewisser ^/--«/-Feind der Angeklageten/ und Ur­
heber alles dieses Unglücks/ theils selbst/ theils durch un-
gewissenhaffte Mitgehülffen / theils durch andere/ S. Kön. 
Majeff. gleichsam belagert hielte/ und durch co»^««>liches 
Verleüinbden derer Unschuldigen/ das Königl. Gemüthe 
wider dieselben immer mehr und mehr verbitterte. Dieweil 
aber des Henn von Patkul ,'tzo nicht ist sowohl sei­
ne Feinde anzuklagen/ als sich wider derselben Verleumb-
dling zu vertheidigen / auch seine Neigung es nicht zulässet / 
einen todtenFeindezu alß will man hiervon itzo 
nichts weiter erwehnen/ sondern vergnügt sich/ daß Sejne 
und Seiner angeklagten Mitbrüder Unschuld aus denen 

fast aus allen Blättern hervorleuchtet. Dennobschon 
die ^ so itzo gedruckt sind / nur auff Seine Person allein 
gerichtet sind / und man die wider den HermLand-Raht von 
Vietinghoff und die übrigen ergangenes, denen Beklag­
tengenommen/ so sind doch die ersten vier derwider 
den Herm von Patkul angestellten peinlichen Klage denen 
übrigen dergestalt gemein / daß Sie wegen derselben 
gleichfals/ als ob Sie die Majestät beleidiget hätten/ angekla­
get und verdammet worden /nur daß der Hm von Patkul 
hierbei) allenthalben als ein Urheber und Rädelsführer/ die 
übrigen aber mehrentheils als seine Nachfolger angeklaget 
worden. Derowegen wird der Leftr/ wenn ererweget/daß 
der Her: von Patkul nichts Straffbares begangen / und daß 
dasjenige/ was der Kläger zum Beweiß seiner Anschuldi­
gung und Anklage vorgebracht/ lauter unschuldiges^ 
Knd/ daraus auch derer Mitangeklagten Unschuld erken­
nen. Zudem so haben auch die übrige Angekl agte so wenig 

- , als der Herz von Patkul / sondern mit der 
? daß zuvor die gesackte Ritterschafft über 
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die und über andere die denen Beklagten zur 
Last geleget worden / gehöret werden inustcn / der 

sich geweigert. Weßhalb aberniahis aus denen hier-
bey gedruckten ̂ zugleich erhellen wird/ daß die verord­
neten eben so unförmlich und unrechtmäßig wi-
derdie übrigen/ als wider den Henn von Patkul eineF»-

und Zwar gesället. 
§. iv. Ob aber nun wohl derHer: von Patkul allezeit 

Seiner Unschuld versichert war/ auch dabey fest giaubcre/swi, 
daß die Unrechtmäßigst des wider die aus der Lieffländi-^"""" 
schen Ritterschafft angeklagte angestelleten icder-
man aus denen würde in die Augen fallen / so hielte er 
doch fllr nöthig / über die besagte ̂  von berühmten /n« 
rechtliche einzuholen/ theils weil er wohl bedachte/ 
daß wir Menschen uns in denen Sachen / die uns Selbst an­
gehen amallerehesten bekriegen/unddieselbeausderSelbst-
Liebe zu uns offt siir allzu schöne oder allznrechtmäßig hal­
ten/ da doch andere/ die mit diesen Vor-Urcheil nicht ein­
genommen sind/ dieselbe mit andern Augen ansehen/ und 
Ihnen also solche Dinge gantz anders als Uns flirkommen/ 
theils weil erauch zugleich erwegete/ daß es auch unter gu­
ten Leuten viel solche gäbe / die sich nicht unterstehen von 
Recht oder Unrecht / zumahl in dein Thun und Lassen vor­
nehmer Personen/ widerdicselbcn/nachdcneneigenenAu-
gen ihres Verstandes zu urtheilen / und auch die gerechteste 
Sache wegen der Blödigkeit desselben nicht genau erkennen 
können/ biß man Ihrer Schwachheit mit denen Brillen 
Rechtlicher zuHülffekomt; oder die doch eines 
so sonderlichen verderbten Geschmacks sind/ daß Ihnen der 
deutliche und schlechte Vortrag derWarheit und Unschuld 
gantz unschmackhafft und eckelvorköint/ wennernicht mit 

jngleichen »iit vielenk/ osA^^gewür-
tzet ist. Derowegen Übergabe der Herz von Patkul einem 
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gelehrten und wegen Liebe der.Warheit und Unpartheylig-
keit berühmten Mann die unversuchte Ihn/ dieselbe 
mit allem Bedacht zu durchlesen/ und/ da er deren Ange­
klagten Unschuld bey derDurchlesung allenthalben verfichtst 
würde / ein aussilbrliches^s^»- Ihm darüber zu erthei­
len. Dieses ist nun gleichsalß beygehend nach den zu 
lesen/ und weil der desselben/ alß welcher nicht wuke/ 
daßdiegantzen^ sotten gedruckt werden/ sich es sehr an­
gelegen seyn lassen/ den Inhalt der gesamten in denen 

so denen 
worden/ sokurtzalSmöglichzue^L»-/-^«, so wohl auch den 
Ursprung des denen unschuldig Beklagten wiederfahrnen 
Unglücks und die Besügnis dessen was Sie gethan/ aus 
dmen herzuleiten; Alß wird dieses zu­
gleich denen dienen können / die entweder wegen Mangel der 
Zeit/ oderausandern Ursachen die gantzen^s-- zu durchle­
sen anstehen möchten / indem Sie in denen ersten sieben Bo­
gen des «As/z/sbey dcr//^"' über die drey ersten Fragen/ 
nicht nur den der gesinnten sondern auch alles 

v was vorher gegangen / und zu desto besserer Verständnis 
der Unschuld der Beklagten dienen möchte/ kurtz und gutzu-
sammen gesasset / antreffen werden-

MMm k°- Z. V. Damit es aber auch nicht an einem eines 
s"<Nmr' gantzen«-^x»/«»M"ermangeln möchte/ hat der Herz Ge-
wüdmttn hcimbde Rath von Patkul eben dieselbigen zu Ende vo-
MMkWs. riges Jahres in den weit-berühmten Schöppen stuhl zu Leip­

zig versendet / und gleichsalß von denenselben ein unpartheyi-
sches , das hier abermahls bengedrucker ist / gx« 
bührend begehret-und erhalten. Damit auch eines Theils 
Seinen Feinden alle Gelegenheit benommen würde zu lä­
stern/ als wäre dieses deswegen nicht in grosse 

zu ziehen/ weil die Herren Gchöppen als Sr. 
Königl. Majestat in Polen und Churfl Durchlauchtigkeie 



zu Sachßen Unterthanen/ derselben mit Pflichten verwandt 
wären; anders Theils aber aus etma ein und anderm Be­
denken keine gemacht würde/ in dieser Sache zu 
sprechen: alß hat böchstgedachte Se. Kön. Majestät an Dero 
hochpreißliches GeheimbdeRaths-^Fm« zu Dreßden fol­
genden Gnädigsten Befthl von Warschau aus ergehe» 
lassen. 

l̂l(ZU8'I' König 
in Polen / KhurFürst zu Sachßen. 

Elchcr gestalt bey Uns Unser Geheimer Kriegs-Rath / 
Johann Reinhold von Patkul/wie er seine Unschuld/ 

lind daß Ihme mit denen bekandten Schwedischen 
allenthalben zu viel geschehen/ mithin Er Zeithero hier 

und dar in öffentlichen Schrifften zur Ungebühr 
worden / zu und in offenen Druckzu geben gemey-
netse»/ anführet/ auch zu solchem Behueffvon Unsern 

einige unparthtyischeRechtS-^»»^zu haben 
verlanget/ anbey aber besorget/ daß ohne Unserm Vorbe-
wust ihme daselbst nichtgewillfahret werden möchte/ auch 
was Er dannenhero ftzchet und bittet/ das weiset der Jn-
schluß mit mehrern: 

Wie Wir nun dessen Suchen gar billig und demselben 
zu ĵn Bedenken finden/ alsobegehren Wir hie-
mit gnädigst/ Ihr wollet bey denen Schöppenstühlen und 

Unserer Lande die Verordnung thuen/ 
daß daselbst Unserm Geheimen Kriegs Rath von Patknl 
auss dessen Anmelden in derangegebenen und auff 
die von Ihm ohn Unterscheid / die ver­
langte frey und ungehindert / auch ohne Ansehen 
einiger Person ertheilet/ besagteSchöppenstühleund 
/?->«. auch/ so ferne Wir selbst in einem und an-
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dem folcen / da nöthig dekPssicht / wormit Uns 
sie zugethan/ insoweit ei lassen werden möchten/ wicIhr 
denn auch ferner denselben / wann Sr in Unserm Lande das 
vorhabende Werck drucken zu lLsscn gemeynet/ daran im 
geringsten nicht zu verhindern/ Ihn auch dißfqlls mitaller 

gäntzlich verschonen zulassen/ und deßwegen bey Un­
serm Oder-ci-^->^ benöthigte Verfügung zu thun habet; 
daran ?c> Und Wir ?c. Geben zu Warschau den 2.1. o-. 
55^^. I OO. 

In diesem min ist von diesen berühmten und 
hochgelehrten der Kern des gantzen Wercks/ und der 
handgreifflichen Unschuld des Kerzn Geheimbden Raths 
von Patkul/ in möglichster Kürtze zusainen gezogen wor­
den/ daß auch dieienigen/ die einen Eckel haben weitläuffti-
geSchrifften zii lesen/ den gantzen in diesen 
vier Bogen/ so viel besagtesausträgt / lesen kön-
ven. Und wird dannenhero dieses wohl ausgearbeitete 

bey vielen desto mehr Nachdruck und Benfall fin­
den/ ie mehr fonsten männiglich bekandt ist/ daß dieses Welt-
bernffene fonsten nicht gewohnt ist/ in peinlichen 
Fällen denen Angeklagten durch die Finger zu sehen/ und 
gelinder als es das strenge Recht erfordert/zu sprechen Daß 
man aber obgedachtes nicht auch wie sonst gewöhn­
lich/ in Teutscher/ sondern in Lateinischer Sprach verfer­
tigen lassen / ist deßwegen geschehen/ weil des Henn Ge­
heimbden Raths von Patkul Schwedische Feinde sich 
bißhero euserstbeflissen/ bey denen und der tapf-
feren Ritterschafft des Königreichs Polen SeinenNahmen 
stinckmd und gehäßig zu machen/ damit also auch in Polen/ 
wo man die Teutsche Sprache nicht verstehet/ die Lateini­
sche aber gar üblich ist/ einen iedweden aller Zweiffel von 
der Unschuld des Herzn von Patkul benommen/ und Er 
vielmehr von dem Unrecht das Seine FeindeZ hm erwiesen/ 
überzeuget wurde- Z. vi. 



x. vi. In diesen beyden nunwird dernnpar- «miM 
theyische Leser allenthalben nachdrücklich ausgeführet/ und 
mit bewähreten Rechts-Gründen sattsam erwiesen finden/ 
daß erstlich/ sovieldieUmbständebetrifft/ diederHerzvon 
Patkul mit denen übrigen Angeklagten von der Lieffländi­
schen Ritterschafft gemein hat / Ihnen allesamt bey dem 
peinlichen Proceß das höchste und faß nie erhörte Unrecht 
geschehen. Denn da erhellet aus der Beantwortung der 
ersten Frage in beyden daß weil die Beklagten noch >m. 
nicht auffdie Klage geantwortet / viel weniger derselben ge-
ständig gewesen / und dannenhero nach Anleitung natürli-
cher Billigkeit nicht hätte erkennet werden kön­
nen/die Schwedischen Urtheilssiisser dieser natürlichen Bil­
ligkeit/und der bey allen Völkern üblichen Förmlichkeit des 
Proceßeö zu wider/ sich unterfangen/ in dieser schweren/ 
Leib und Leben/ Gut und Ehre betreffenden Sachet--

zu sprechen- Die Beantwortung der andern Frage in WZ,",S 
dem Teutschen-Ke/s-u?/» bezeuget klärlich/ daß durch dieses un> »--p.!-,»-». 
zeitige urtheil denen Beklagten minder denn mit AmU > 
Recht / die von Ihnen insgesamt »dgefthnimii» 
abgeschnitten worden/ indem Sie über solche Dinge/ die 
die der gesamten Lieffländischen Ritterschaffr be­
troffen/ verklaget worden/ wegenwelcher also/und deren 
Befügniß oder Unbefltgniß / die gesamte Ritkerschafft vor 
allen Dingen gehört werden sollen/ zumahl Sie so wehmü­
thig zu vorhero drüm angehalten / und dasjenige was den 
Angeklagten hernach bey diesem Proceß zur Last gclcget wer­
den wollen/ saltftm zu erweisen sich anheischig gemacht. 
Bey der dritten Frage des Teutschen und andern Frage deS d-iidi-Td-«», 
Lateinischen ̂ /> îst ferner unwidezleglich dargerhan wor- S?"aÄü-g,, 
den/ daß ans denen allbereit gnugsam erhelle/ wieüKKM 
weder der Her? von Patkul /  noch die andere MitangeklagteM 
solche Dinge begangen/ darauß einige oderVer-°°°--°m»i«^ 

letzung""^"' 



letzung der Königl. Majestät/ oder Meineyd/ oder des et­
was/ weöhalbmanSieangeklagt/ anffSie gebrachtwer-
denkönnen/ indem weder (i) in der durch den Henn von 
Patkul verfertigen über dein was Er als 
der Ritterschafft zu Stockholm ausgerichtet/ noch (-.) in 
denen oder derer worüber auff 
demöand-Tage in Lieffland vonderRitterschafft^//^/>^ 
werden sollen/ noch (z) in der flir diesogenand-
te und in Annehmung dieser/«»K/a«, (4) noch 
endlich in der wehmüthigen S-Hrifft / darinnen in Nah­
men der Lieffländischen Ritterschaffr Sr. Königlichen Ma­
jestät in Schweden das grosse Elend/ in welches Sie die^-
«'«Son gestürtzet/ mit lebendigen Farben abgemahlet wor­
den/ dergleichen Umbstände enthalten wären/ daraus die 
Anschuldigungen des Herm Anklägers vernünfftiger Wei-

.  st gefolgert werden könren /  woraus zugleich erhellet /wie 
unrechtmäßig abermahls die Urtheilsfassere in c-^^ning 
der schmählichen 5^«^. dieSieüberdenHennvon Pat­
kul und dessen Mitangeklagte gefället/ undworinnen Sie 
denen ungegründeten des Herm Anklägers 
blindlings gefolget/ verfahren haben. 

WUng«- b- vii. Dieweil aber hiernächst der Her: Ankläger fei-
/ druck!-« c»n° ner Anklage nur solche beygefflget/dieErverincy-

net zu seinem Zweck zu dienen/ und wiederum die Ange-
limun«»,, klagten gleicher Gestalt solche Beylage nur--«^s-^ , die 

Ihnen damahls/ und da Sie noch 
zu Ihrem Vorhaben dienlich seyn möchten / als 

schiene von nöthen zu seyn / daß zu desto klärerer Erkäntniß 
der Besügnis ihres Thuns/ weshalb Sie leiden müssen/ 
und zu desto besseren Begriffdes Umstandes / was es 
mit Ihren und deren durch die Schwedische 

geschehenen Kränckung/ für eineBewandniß habe: 
auch zu desto deutlicherm Begriff und Vergewisserung et­

licher 



lichcr Umstände derer in der bey dem Teutschen de­
nen ersten drey Fragen hier und da ge­
dacht worden / noch etliche o»--»»??««, durch welche auch die­
ser Mangel werden möchte/durch den Druck/»^ 

würden. Diescsnun isthierbeyliegendunterdemTi-
tul geschehen/ und weiset die denen 

vorgidruckte//v"/-^/->« derer daselbst befindlichen 
schon deutlich/ was in einem ieden dererstlben 

enthalten sey/ daß also unnöthig ist allhier davon mehr Wor--
te zu machen-

§. lix. Wann auch in der peinlichen Anklage wider den 
Herm von Patkul/so viel dessenPerson absonderlich betrifft/ 
dcrfllnffce und lctte^K dahin geziclet/ daß er beschuldiget 
werden wollen / als habe er Meuterei) wider den Obrist-Leii-II-^ 
tenant Helmersen angefangen/auch in dem gesprochenen Ur-ril> Lcmw-ac° 
theil darauff mit - ^KK^^wordeu: Alß ist in beyden «««»!,!«. 
und zwar in dem Teutschen bey der fünfften/ im Lateinischen 
aber bey der vierdten Frage aus denen und allgemeinen 
Rechten genugsam dargethan worden / daß man auch bey 
dieser Anklage dem Hn. von Patkul zuviel und Unrecht ge­
than/auch folglMieser wegen Ihn unrechtmäßig verdam­
met habe. 

§. IX. WasesfernersüreineBewandnißmitdesHii-AU»^. 
von Patkul Entwiichilng aus Stockholin habe/zeigen nicht «-«»ig«/ 
allein die angedn.Uen sondern auch die daraus/»?-»»^ 
und bey dein Teutschen de» vierdtenZrage vorgesetzte 

Weil nun auch dahero Anlaß genommen wor-
den/ in dem Urtheil den Herm von Patkul/ alß habe er das 
Königl. Geleite verunehret/zu schmähen; auch Seine Feinde 
Ihm diese alß eine Frucht eines bösen Gewissens aus­
zulegen' und Ihn deswegen zu --.-/««-»//^gewöhnet sind/alß 
hat Er vor nützlich befunden auch diese gebührend zu 
widerlegen/ wie denn in der vierdtenFrage des Teutschen/ 
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und in der dritten des Lateinischen augenscheinlich ge­
zeiget worden/ daß der Her: von Patkul durch diese Enc-
weichung nichts Unrechtes gethan/sondern daßEr noch mehr 
gethan alß Er von rechtswegen zu thun schuldig gewesen sey/ 
indem Sr dem sichern Geleice getrauet/ da esdochgantznichk 
also eingerichtet gewesen/ wie die Rechte und vernünfftigen 
Gewonheitensonstenzu einem sichern Geleite crfodern. 

N»"?? Z.x. Wieaberausdem/wasbißheroangesiihretwor-
nem L den / offenbar ist/ daß der Her: von Patkul Mit Unrecht an-
TW«-»»,,, geklaget/und init noch grösserer Ungerechtigkeit verdammet 

worden/ und daß dannenhero SeineFlucht rechtmäßig ge­
wesen: Also kan Er nickt anders schliessen/ als es habeJhn 
die göltlicht Vorsehung durch diese Seine Flucht mitten aus 
dem Racken Seiner Feinde herausgerissen / so fern ist es auch 
daß Er hernacher nach Seiner Einweichung hätte ein Verrä-
ther seines Vaterlandes seyn sollen / daß er vielmehr demsel-
bigen be» dieser allen Dienst zu thun/und auch vor 
dessen kiinfflige Wolfalm/ daftrne einc Veränderung der 
Henschaffc von dem höchsten GOtt solre verhänget werden/ 
zu sorgen sich äuserst lassen angelegen seyn. Und wie Ihn 
seine Verleumbder ohne Warheic als einen ausge--
schrien / also haben sie I lm auch eben so lügenhasst einer Ver-

, räthcrcybcschuldiget. Liesslanö ist sein Vaterland. Fürdic-
/ ses uiid die Erhaltung dessen hat Er/ so lange Er 

.. darinnen zuleben gedultet worden/weder Gefahr noch etwas 
/ geförchtet/ ja indem Er dieserwegen von seinen ungerechten 

Feindtnvcrdammctworden/Leib und Leben/Gut und Ehre 
in dieSchantz geschlagen. Für dieses wird Er auch noch künff-
tig alles thun/was dasVaterland von einem ehl liebenden 

hoffen kan; Vor sein Vaterland aber erkennet Er 
siirnemlich Seine wertheste Mirbrüder/nemlich dieMitan-
geklagtt und die gesamte Liefflan dische Ritterschaffr/die man 
so wohl alß Ihn durch falsche Verleumdungen bey Sr- Kön. 

Maj. 



Maj in Schweden alßuntreue Unterthanen angegessen/und 
daß Sie durch das wehmüthigste Flehen ffir die Erhaltung ^ 
Ihrer und flir die Abwendung Ihrer gäntzlichcn ^ 
Unterdrückung Auffstandund ^Ä->« anfangen wollen/ > 
verklaget/ undjurallerWeltausgeschrien/ auch zum theil, 
eben so unrechtmäßig als Ihn verdammet. Ihre gemeine 
Feindehabcn.Jhnen nebst der Freyheitauch Ihre Ehre rau-> 
den wollen/ und Ihre Tugenden bey denen Frembden alß die, 
lasterhafftesten Tharen abgebildet/ damit die Zrcmbden sich' 
nicht entsetzen selten/ wenn sie freye Leute zu Sclaven ma­
chen/ und die/fo verdienet hatten/ mit Lob gekrön et zu wer­
den/ in schmählichen Fesseln einher treten sahen. Was kan­
te nun bey dieser Bcwandnis dcrHcn von Patkul nibinli-
chers thun / alß daß Er/ wie er itzo thut / seinen liebsten Mit-
brüdern/ die von denen/ die Sie beschützen sollen/ zugefüg­
te Schmach abwischet/ und iederman zu erkennen giebet/ 
daß Sein Vaterland seinem Könige niemahlen untreu gewe­
sen/ und daß diejenigen/ die Selbiges und Ahn siir denen 
geheiligten Augen der Schwedischen Majestät schwary ma­
chen und einer beschuldigen/ oder ungerechter Weise 
wider Sie verfahren wollen / selbst die grösten Verräther 
sind/und sich an der Maj. ihres Königes gröblich vcrgreiffen. 

§, XI. Und obwohl hicrncchst das Unrecht/ das demErwisichm» 
Henn von Patkul in Schweden durch seine Feinde wieder-i, 
fahren / und das Gehör/das Seine Kön Maj. in Schweden MjfAA 
diesen seinen Feinden gegeben/ und Ihn deren Verleumd->>» ' 
düngen zum Raube werden lassen/ Ihn ausser aller 0^6-

eines Unterthanen qesctzct hatte / so hat Er doch auch 
hcrnacher / und ehe Er sich in Polnische ergeben/ 
alles gethan / was man von einem treuen Unterthanen nur 

kan / Sich in Schwedischer Botmäßigkeit zu 
Er hat die /»^/Msten ^/</>/>//^«?« l»7d ^ 

vielfältig eingesendet. Er hat sich sonst vicl vcrmögen-
(***) - der 



der auch geistlicher und anderer Personen be­
dienet; Aber alle diele haben durch die verstockte Unbarm-
hertzigkeit und verhärtete Ungerechtigkeit seiner Feinde nicht 

mögen/ dievielinehr mitgrösserem Nachdruck al­
len Fleiß anwendeten/das Königl,Hertze Sr.Maj durch ihre 
Künste abzulencken/daß die Unschuldigen keine Gnade/und 
die Unterdruckten keine Barmhertzigkeit erlangen konten. 

«>ch-«is- §- xii. Endlich da alle Hoffnung in Seiner Unschuld 
BrvÄÄmkrhöret zu werden/ gesuncken/ und sich vielleicht viele edle 
0-n.m v-r. Gemüther würden haben bewegen lassen / Rache wider Jh-
hatt-» re Feinde zu suchen / auch demHerm vonPatkul nicht un-

bekandt war/ daß Sr sich zu rächen genügsame Hoffnung 
haben würde/ wenn Er sich zu solchen die ein-/" 

wider Schweden hegeten/ wenden / und 
allda Schutz und Sicherheit suchen würde; und über die­
ses der damahls» lebende König in Pohlen / wie dieses durch 
noch lebende hohe Standes-Personen kan bezeuget werden/ 
Seine Dienste und Schutz Ihm anbieten lassen; So hat 
doch auch hierinnen die Beständigkeit seiner Treue undLie-
be zu Sr> Königl. Majestät in Schweden/ die in diesem Fall 
nicht ungerechte Rach-Begicrde überwogen/ und / damit 
Er auch in diesem Stücke seinen Feinden keine Gelegenheit 
gäbe/ nur mit der gcringstenWahrschcinlichkeit inIhrem 
Verleumden fortzufahren; andern theils aber Se- Königl. 
Majestät in Schweden überzeugen möchte / daß man Seine 
Unschuld bißher derselben ohne Ursach verdächtig gemacht/ 
wenn man dieselbe alß und auffwieglerisch abge­
mahlet ; hat Er seine nur an solchen Oercern gesu-
chet/ von welchen Schweden kerne dergleichen Besorgung 
fassen konte/ und welche entweder mit diesem Königreiche 
in guter lebeten/ oder doch wider Selbiges 
nichts /^^kontcn. In solcherAbsicht hat Er sich in Ea-
phoyen und denen übrigen Theilen in Italien / in der 

Schweiß/ 



Schmitz / und in Frankreich einige Jahre verborgen auff-
gehalten/ und daselbst in Eedulterwärm / biß der Höchste 
GOtt/ deine Sr seine Sachen auszuführen einig heimge-
stellt/ Ihme Mittel und Wege aus dieser Verwirrung zu 
kommen/ anweisen würde- ^ 

Z. XIII. Und gewiß Er hat hierbcy Ursache die göttliche ff« 
allenthalben zu rühmen. Denn wie Seine Fein- m»" 

de noch ietzo nicht ruhen Ihn zu verfolgen / ja gar auffSeine Ms«»..--, 
Person und Leben grosseSummen Geldes hier und dortN." 
ausbieten; Also suchten Sie Ihn auch damals aller Orten 
auff/ und konre Er sich nirgends fttr dem Wüten derselben 
noch so verborgen auffhaltM/ da Sie nicht ihre -G"»- Ih­
me nachgesendet hätten. Weder Teutschland / noch die 
Schweitz /noch Italien / noch Frankreich waren für ihm» 
Nachstellungen besreyet; Aber die göttliche Vorsehung wol­
le nicht zulassen/ daß Er in die Ihm gelegte Stricke gefal­
len wäre/ und blendete denen die Augen/ daß/ ob­
wohl der Her: von Patkuldieselbe gesehen/ erkant/ undsd 
nahe an Ihrer Seiten unverhofft gerathen / daß Sie ein­
ander init Händen greiffen können / auch Sie bey offenen 
Augen theils unter freyem Himmel/ theils in Gemächern/ 
darein Er sich nicht ccwan versteckt gehabt / sondern frey ein-
gecretten/ Ihn gesehen / Sie Ihn dennoch nicht wahrge­
nommen/ sondern allezeit Ihme genung Gelegenheit übrig 
gelassen einen andern Ort seiner Sicherheit mit guter 
Müsse zu suchen. WieErdannvonallendiefenUmbstän-
den/da es nöthig seyn solte/ genügsame glaubwürdige Zeu­
gen anführen kan. 

§. xiv. Endlich erhielte der Her: von Patkul die Zel-AK^tt-iii« 
mng / daß Se. Königl. Majestät in Schweden Todes ver- d.y ^A 
blichen/und besten würdigster Nachfolger den Thron be-M^AM. 
tretten hatte- Er dachte hierbcy/ daß auch Seine bißhcri« »«mw«., 
geiVerfolgung mit begraben seyn würde/ und verhoffre/ 
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diese Veränderung solte seine /^Wren / wie 
dann auch Seinen Freunden/ sonderlich seinei Frau Muc­
ker an die Hand gegeben ward/ dißsalls Se. Majest. durch 
unterrhänigste barumb anzustehen / worzu 
auch andere redliche Leute in Schweden das Ihrige beytru­
gen Der Herz von Patkul Selbst würckte an einem ge­
wissen Hose so viel aus / daß Selbiger seinem 

in Schweden für Ihn zu»^^ren / und dessen 
Aussöhnung zu ^s«ren nachdrücklich anbefohlen. Oö 
nun wohl dieser hohe alles Mögliche anzuwenden 
geflissen gewesen; So hatte doch die Listseiner Feinde auch 
bey ilzo regierender Königl. Majestät in Schweden Mittel 
und Wege gefunden/ alle diese zu hintertrei­
ben. Ja / ob Sich schon der Her: von Patkul erklärcte / 
daß Er endlich mit seinem Verhängnis zu frieden seyn wol­
le/ wenn man Ihm auff Schwedischer Seiten nur einen 
Ort in der Welt gönnen würde / darinnen Er von allen 
Welt-Händeln entfernet/ alß einePrivat-Perfon/ ruhig 
und ohne Ihre grausame Nachstellungen zu befürchten/ 
leben könte: So vermochte doch die Zeit nach so vielen Jah­
ren die erboßete Gemüther seiner Feinde nicht zu besänss-
tigen/sondern es gaben Ihm ?«?«/? etliche 
vornehme eines gewissen Hofes in Vertrauen zu er­
kennen/daß Er daselbst nicht mehr in Sicherheit seyn würde/ 
undriethenJhm HollandzuscinerAuffenthaltzu erkicscn. 

g-?,ö!hÄ.''di° XV. Indem dieses also vorgieng/ ward demHenn 
Sr von Patkul die von Seiner Königl Majestät in 

inPoi-n»»' Polen/ durch den Herm Gmeral̂ «,e«6«5vonFlemming 
eröffnet/ welcher Ihm deßwegen im Monath von 
Warschau zuschrieb. Gleichwie Er aber leichtlich vorher 
alle absehen konte/ also wolte Er nicht also fort zu-
trelten / sondern arbeitete biß gegen Ende des wie 
vorgedachte seine möchte bewerkstelliget werden. 

Nach-



Nachdem Er aber erkennen / daß alle Seine lind der Sei-
nigen Bemühungen / jasohohe5^"F<>«^, sruchrloK und 
vergebenswären/ muste Er diese vorermeldete 
alß gleichfals eine Würckung göttlicher , und 
zwar umso vielmehr ansehen/ je mehr er Sich derselben 
gäntzlichergeben hatte/ nahm derohalben diese n»^<>»an/ 
und begab Sich damit unter den Schutz höchstgedachter So 
Königl-Maj in Polen-

§, X Vl. Alß Er nun feine Reife in Polen vollbracht 
fand Er alßbald bey feiner Anknnfft / daß schon vor dersel-
den/ von diesem bey Sr. Königl. Mayr. etwas warAUUA 
auffs Tapet gebracht worden. Und ist es demnach eine pure 

daß man den Herzn von Patkul für der Welt 
zu machen/ in allen bißherigen an das Licht gediehenen 

vorgegeben/ ob wäre Er der erste gewesen/ der 
Gr-Königl. Majestät in Polen die «^«/v^rung von Lieff-
land in den Sinn gebracht / da doch diese schon lan­
ge vorher/ ehe der Herr von Patkul an Polen gedacht/ in 
Vorschlag kommen. Denn es haben Zhro Königl- Maje­
stät kamn die Crone von Polen erlanget/ da al»b«reir un« 
tepfchirbcnr Anschlüge barüber/v^^stnd. Wie konte aber 
der Herr von Patkul zu diesen c-n//Ä den geringsten Rath 
damahlen gegeben/oder nur dergleichen durch Seine 

haben unterhalten können / indem Er zu dieser Zeit 
in Fzanckl eich/odcrJtalien/odcr derSchweitz/undalso weit 
von Sr- Königl. Majestät entfernet/Sich alß ein armer ver­
lassener Mann auffhielte / auch noch in diesem Zu­
stande und Entsernung/der göttlichen Vorsehung / was die-
sclbige über Ihn beschlossen hatte/gedultig auswartete. 

Z. xvii. Nachdem also der Herr von Patkul von Sr 
Königl. Majestät in Schweden gäntzlich und mm-u d«. 
alto von seiner nach allen natürlichen und Völiker-
Rechten loßgezehlet war/ indem Er (i) durch ungerechreAN 

Feinde Dw>«!«. 



Feinde unschuldig verdammet/^) in seinerrechtmaMn 
Flucht undaesuchterVerberqung vor dem Grim seiner Wi­
dersacher/so viele Jahre heran allen Orlen verfolget wor­
den-/und feines Lebens nicht sicher gewesen / (z) Er durch 
Kieles demüthigeSund so viele hohe nachdrückliche 

bey seiner obwohl gerechtesten Sache dennoch 
weder bey voriger noch itzoregierenderKönigl-Majestär wie­
der ausgesöhnet werden mögen: wec wolle wohl noch so un­
verständig seyn / Ihn einer Untreue/ die Er in Annehmung 
derPolnischen Dienste begangen hatte/zu beschilldigen? Al­
le , ob Sie gleich fonsten in Erörterung derer Fragen/ 
so zur StaatS--Lchrc gehören/ziemlich uneinig sind/kom­
men doch darinnen überein/ da? die Schuldigkeit eines Un­
terthanen gegen das gemeine Wesen / dem Er vorher mit 
Pflicht verwandt gewesen/ unter andern auck dadurch auff-
höre/ wenn der Unterthan / es sey nun mit Recht oder mit 
Unrecht/ in das Elend verjaget werde/ geschweige denn/ 
wenn Ihm mitUnrecht Leib und Leben/ Gut und Ehre ab­
gesprochen wird / und Er rechtmäßige Mittel findet/ durch 
freywillig« Entfliehung und Begebung in das Elend Sich 
dev eines so grausamen Spruchs zu rmzilhen? 
Dieses ist ein allgemeines Recht/ das alle Regiments-^-

angehet/ und bey welchen diejenige/ daKönigedie höch­
ste Gewalt sichren/ktineAuSnahmhat. KönigeundUn-
terthanen sindohne dem solche Worte/die sich ausfeinander 
beziehen/und wo der König seine Unterthanen dem Willen 
ihrer Feinde überlasset/und auffhöret ihr König zu seyn/hö­
ren sie auch auffseine Unterthanen zu seyn/und indem siekei­
nen König haben/ sind sie frey einen andern ohne Untreu zu 
suchen.Gesetzt auch/ daß Könige hierinn von Ihren 
betrogen und himergangen werden/ so hebet doch dieses di« 
Freyheit deSgewescnenUntcrchanennichtauff/ sondern«S 
istgenung/ wenn er in diesemFalle seine Großmuth blicken 
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last/ seinen gewesenen König betauret/ und Ihme noch fer­
ner die Hochachtung leistet/die Er allen gecröneten Häupte m 
schuldig ist» Ja was kan ein auffdie empfindlichste Weise be-
schlmpffler undgekränckter Unterthaner vor grössere Liebe 
und Treue seinem gewesenen Könige bezeugen / als wenn Er 
so lange Zeit bey die mit Jenem entweder in 
Freundschafft oder in keinem widrigen leben/ Schutz 
und Ruhe suchet: wennerunabläßigist/ in diesem Vorha­
ben/ ob gleich die Diener dieses Königes Ihn daran selbst hin­
dern/und Verfolgung mit Verfolgung häuffen/ und wenn 
er endlich durch die höchste Noth gezwungen/ von allen Men­
schen verlassen/ sein Leben und Ehre zu retten/ Sich in die 
Arme eines wirfft / der Ihm die so lang vergebens 
gesuchte so großmüthig eröffnet. 

§, XllX. Wie konte aber derHen von Patkul diese 
annehmen / wenn er nicht zugleich auch seinem aller-

gnädigsten Könige und Henn in allen Fällen ohneanderwei-
tiqerÄdsichr treu und hold zu seyn sich vorgenommen hätte. 
Dieseshar Erauchbißherredlichgelcister- ErgesteheteSbey 
der erbarn Welt öffentlich und frey / daß alß von Bekriegung 
Schwedensnachhero ernstlicher gerachschlaget worden/ Er 
alles dasjenige nach seinen Kräfften und Vermögen/ mit 
Rath undThat beygetragen habe/ wodurch Sr.Kön.Maj. 
in Polen Er sein redliches Hertz und unterthäiiigste Treue 
bezeugen möchte. ErgesteheteS öffentlich/ daß er dieses noch 
ferner thun müsse und werde/ ja er glaubet festiglich/ daß 
wenn er solches nicht thäte / sondern bey seinen jetzigen Dien­
sten noch einige ̂ ^auffSchweden/ als Seine ehemah­
lige Henschafft machen würde/ Er alßdenn billig den Titel 
eines Verräthers Seines iyigen Henns verdienen / und ei« 
Abscheu aller ehrliebenden Gemüther werden würde. 

§. XIX. Ob aber bevdiese» Umbsiändender Her! von Pat-er da« »ich 
ku! in dem Grunde seines H-r tzens mit einKies. A'KchsN 
ftn/ uns tie Rache bey Sich libe pand nehmen lassen! oder ob Er/ a»»-"«!»»«» 

wenn 



wenn sich ja menschliche Schwachheit reget/ und Er öffters hören 
muß/ daß bey vielen Zufällen auch von guten Freunden Ihm zu­
weilen vorgesaget wird / daß dieses oder das / eine u nd 

sey / nicht vielmehr die darüber etwa auffsteigen-
de erste Bewegungen ̂ /^re/ dafür hält Er sich nicht schuldig/alß 
von einer Sache / die füc weltliche Gerichte und Gerechtigkeit nicht 
gehörig/jemand in der Welt Rede und Antwort zugeben/ will sich 
auch mit Fleiß enthalten / sich dißfatts zu>/?//c-ren / damit er seinen 
Feinden alle Gelegenheit nehmen möge/ Ihn einer Heucheley zu be­
schuldigen- Genung ist/daß GOtt darinnen sein Hcrtze kennet/ und 
daß Ihm iederman/ der Ihn in seiner Verfolgung gekennet / wird 
Zeugnis geben/ daß Er jederzeit von aller Rachsucht entfernet gewe­
sen/und daß Er hätte wündschen mögen / von allen Welt-Händeln 
entäußert/ in stiller Ruhesein teben zu enden / weil Ihm die Verfol­
gung und seine Verbergung genugsam Gelegenheit gab / die Eitel­
keit der Welt bedachtsam zu erwegen/ und die Glückseligkeit derjeni­
gen/ so davon entfernet find/ zubehertzigen / auch zu überlegen / daß 
GOtt ein gerechter Richter sey/ der tausend Mittel habe/das Un­
recht zu rachen/und die unte:druckteUnschu!d an den?ag zu bringen. 
Aber tas unauffhörliche Verfolgen seiner Feinde hatIhm diese stille 
4ebens-Art nicht gönnen wollen. Und hält Er dafür/daß Er nicht 
werth gewesen wäre / ein Mensch zu seyn/ wenn Er weniger/ als Er 
gethan/zu seiner beygetragen/uns dadurch wider die 
natürliche Pflicht gegen Sich selbst gehandelt hätte. 

§- XX» Ja eben diese unabläßliche Grausamkeit seiner Feln-
i>c6u»i°ndtm de/durch welche Sie mit ihrem boßbafftigen iästern undGchmahen 
WÄ»?, ! die ehrliebende Welt zu einem ungütigen Urtheil wider Ihn verlei-
übt». ten wollen/ hat Ihn auch /o^/ret'dieseseiner Unschuld für 

dm Tag zu bringen / welche Er nunmehro vor dem aller 
Christl. Potentaten mit Freuden^s '̂ret / damit Sie erkennen 

i mögen/ ob einer anderwärtigen insonderheit aber 
' derjenigen / welcher G.Kön.Maj.m Polen/alß Sein allergnädig-

ster König uno Her: Ihn würdigen/ unsthig sey. Er/»^oc/ret auff 
dasaller un^^o/?/>ten und nicht /^^^>ten /^/^schen 



/^//aten/ yndbittetSie/beyiestms derer wohlzu erwe^ 
zen/ ob Sie jemahls einen ss ungerechten ?^/f,und ein so abscheu­
liches Urtheil gebort oder gelesen haben? Und endlich unterwirfst Er 
sich dem Urtheile aller übrigen ehrliebenden gewissenhafften Chri­
sten / daß Sie erkennen/ ob man in Schweden / es sey wer es wolle / 
Recht habe/ einen Christlichen König zu solchen unerhörten 
ren mit getreuen und redlichen Unterthanen (die nichts neues ge­
sucht/ sondern Sich und ihre Verwandten aus natürlicher Wicht 
beygeben/ Brodt und Ehre in einem iande / das Sie und ihre Ver­
fahren mit ihrem Mute erworben haben / erhalten woken) zu ver­
leiten/und den Nahmen eines Christlichen Königs zum Deckel einer 
solchen ^^/schen/^/'/'̂ ^ zu brauchen / und vor aller Welt 
zu /^o/?/>n/ren. 

§. XXI. Aedoch/^^/>^Erhierbet)feyerlichst/daßErhjer-Willdochdurch 
mit der Königl. Majestät in Schkveden nichts zu nahe oder zur Ver- Sr. Än"«. 
kleinerung wolle geschrieben haben. Er hält so wohl den vorigen Kö-Schmdm, 
m'g höchstseligster Gedächtniß / als auch die itzo regierende Königl. 
Majestät/an alle deme was Ihme und seinen armen Mitbrüdern 
wiederfahren/unschuldig. Esweißiederman/ was die und 
Gottlosigkeit eines am Brete sitzenden vermöge: Und wie 
Man bey vielen Regierungen in der Welt davon klägliche 
gespührechat/annoch spuhret/undkünfftig weiter spührenwird; Al­
so wäre es unverantwortlich/ diegcheiligce Person eines Königs/des­
sen Ambt nicht ist/ zu lesen/zu untersuchen/und darinn 
falsch von wahr zu^?/>^/ren / dessen thcilhafft zu machen / was die 
Argheit eines und andern dem gemeinen iauffnach zu wege 
bringet. Eswird der Her: vonPatkul allzeit den unterthämgen^-
^ înseinemHertzen beybehalten/ den man gecrömen Häuptern 
schuldig ist/und weiß wohl / daß / wo man seinen Nächsten / der von 
gleicher oder geringerer 5s^,>/<n ist/ alßman selbst/ das zugefügte 
Unrecht vergeben solle / noch mehr den göttlichen Gesetzen 
ftp/ kein m Regenten zu stuchen. 

§. XXU» Ec/>^/^reögleichfals/daßSekne^/^/^nicht^^M^ 
ßp/ alle Schwedische StaatS^^^/ zu bezüchtigen / daß Sie an ' V , V »- ^ w«sju nahttz<s 

vemschkkhmhqbm^ 



dem unchristlichen Theil oder Gefallen schabt haben sslten. 
Er weiß für Seine Person gar wohl bierinnen den Unterscheid zu 
machen/ und wie GOttderobriste R-chter/ der in das Innere der 
Hertzen siehet/ Sie noch besser kennet / und zu unterscheiden weiß/ 
also wird Er S-e auch nach diesem Unterschied richten/ und denen 
Schuldigen zu seiner AU dasjenige auf ihren Kopff kommen lassen/ 
was Sie andern zugedacht. 

veMH. §. XXIIl. Ec hoffet vielmehr hierbey / daß bey dieser kurtzen 
alles dasjenige sey beobachtet worden/ was Er sich zu thun 

fürgesetzet/ nemlich Sich und seine Mitbrüdcr vor der ehrliebenden 
Welt zu /^/?^c/ren/ Ihre Unschuld 
darzulegen / und zu verhindern/daß dasjenige / was mit Ihnen aus 
purer Gewalt/. W und Unrecht vorgenommen / und also eine der 
abscheulichsten /Klonen mit Ihnen gespielet wrden / ni.i t zum 
Nachtheil Ihrer eigene^/ ihrer und zugleich der gantzen 
tiefftändischen Ritterschafft Ehre u^d^/^^ 

so wohl vor Sie selbst als vor Ihre weder nunnoch 
in künfftigen Zeiten unwiderleget dahin gehe / und in der Welt alß 
eine gerechte und lobwürdige That ferner erzehlet werde. 

Ultd ttbietenju H. XXI V. In übrigen Witt Er sich hierdurch mit denen 
'̂̂ en durchaus nicht eingelassen / noch Ihnen das geringste zu 

beantworten vorgenommen haben / wird auch künfftlg hin / da et-
wan ferner durch dergleichen Henckers würdige Schrissten diese 
^c/zonSeiner Unschuld angefochten werden solte/dergleichen/^-
^ mit gleichmäßiger Verachtung begegnen. Da aber jemand 
aufrechtschaffene Art und W.iie auffdiese O^^ zu antworten/ 
d i e  z u  S e i n e r  u n d  s e i n e r  M i t b r ü d e r  ̂  ^ a u s g e f ü h r ­
te entweder durch vermepnte ri Z)ti.zel e/^c?^, oder andere 
der ähnlicheher klugen und Recht-lieben-
den Welt vorzustellen sich unterfangen wolle; So soll demselben 
in gebührender Bescheidenheit geantwortet/ und die Warheit zu 

jevermans Vergnügen / ohne Haß und Bitterkeit ferner ver­
theidiget/ und an das Tages-iicht gebracht 

werden. 
Rechtl.^c^4 
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1.1 L L ll 8. 

Hoch-Wohlgebohrncr Herr Graf/ Königlicher 
RüthUNd?rXlIäem. 

Hoch-Wohlgebvhrne Herren Grafen/ 
Königliche Räthe/ 

Wie auch 
Hoch-und Wohlgebohrne/ Edle und Wohlgebohrne/ Großß 

achtbahre undRechts-erfahrne sämtliche von Ihrer Königl. 
Maj. zu dieser LommiMon bevollmächtigte Herren/ 

Uff Ihrer Königl. Maj. gnädigsten Vefehl werdeich 
veranlasset/nach ergangener Nation, und von Amts 
wegen/ Ew. Gräffl. Lxcellence^xcellencen unv die­
ser König!, dienstlich vorzutragen/"wel­
cher gestalt der Wohlgebohrne (^xirain Johann 
Reinhold m der groben Unbedachtsamkeit 

verfallen ist/ und theils als UrsacherundAnheber/ theils auch als imer-
eü'enr und Lonsorr, nebst andern einige gantz nachdenckliche und höchst-
straffbahre Vergreiffungen wider Ihro Königl. Mas. Hoheit/Macht 
und Gerechtigkeit/ auch zu wieder seinem untersaßlichenEyde undPfiicht 
begangen/ indem er unterschiedene leckneule Schrifften auffgesetzet/ und 
sonsten sich so wohl bey Land,Tagen als anderwerts/ in und ausser seiner 
vtkciers Bestallung ungebührlich verhalten hat / welches alles und was 
weiter zu der ^cculatiOn gehöret/ man vor nöthig erachtet Punct-weise 
anzubringen/ ^nd bestehet solches in nachfolgenden Stücken und Um-
-ständen. 

äcrz. A M 



Als die Reichs,Stande ̂ nno 1680 bey dem Reichs-Tage auff 
Jhro Königl. Maj, gnadigsten propolinon so sorgfältig gewesen/ und ih­
nen angelegen seyn lassen/welchergestalt der vonGOtt verliehene gnävig-
tiche Friede möchte beybehalten / des Reichs und darunter liegenden 
?rovincien Sicherheit behauptet/ und alle weitere zu befahrende Gefahr 
abgcbeuget werden/ haben dieselbe insgesammt/ auseigenen Getrieb/ 
und rechter Liebe/auchvor Jhro König!. Majest. Dienst und des 
Vaterlandes auchReichs Wohlstand / zu förderst hier in Schweden/ 
auch unter andern bewilliget / eine keäuNion in Lieffländ dergestalt / daß 
weilen der Reichs-Tags-Beschluß 6c anno 1655. Ehst,auch Lieffländ/ 
nebst Teutschland und Holland (wie die Worte lauten) von der Lonl?» 
«jerarion zu seyn angesehen / daß auch daselbsten die reäuAion müsse ver­
richtet werden / demelte ?rovincien zu einer besondern Untersuchung 
von Ihrer Königl. Maj. Disposition» nach ieder ̂ ovince Natur und Er-
Zenschafft sotten ausgesetzet werden; Dannenhero die Ritterschasst und 
der Adel unterthanigstgebethen / daß vorgedachter Beschluß auch zu 
Midlicher Würckung möchte gebracht werden. Und damit die kcäu-

eine gewisse Zeit des Anfangs haben / ein ieder wissen möchte/wel­
che die Güter wären/die in selbiger ?rovince von der Eigenschafft zu ach­
ten/ darüber die ergehen solte/und hinsühro ein ieder ausser 
Furcht möchte gesetzet werden/ in seinem Eigenthum ohneBeunruhiglwg 
zu verbleiben; So haben die Stände beschlossen / daß die keäuÄion m 
Lieffländ ihren Anfangvon Zeit der Heermeister an nehmen / und über 
die zu selbiger Zeit/ gewesene Ertz-Bischöffliche und andere damahlige 
Geistliche / auch zugleich des Ordens und Heer-Meisterliche Güter er­
gehen solke / dergestalt / daß vorgedachte Güter von der Beschaffenheit 
zu seyn äccl^ret worden/ daß sie ihrer Königl-Maj. und der Cron heim­
fallen/und beydem Reiche ein inalisnabel Eigenthum verbleiben solten: 
AberdieGüter/diezuselbigerZeit voaAdel zugehörig gewesen befun­
den/die solten allerdings von der R.eäu<Iionbefteyet seyn/so daß ein je­
der dieselben sicherlich besitzen könte. Wie solches weiter in obangezo-
genen Rcichs-Tages Schlüssen/enthalten. Hierauff habe nun Jhro 
Königl. Maj. Anno 168» eine QomMillion in Lieffländ verordnet/ die 
^Läu^ionin Liefflandfortzusetzen/welcheauch nachmahlen so wohl von 
den Liefflandischen LomnMontn als auch ferner von der Köniql.R.e6ll-
^.on»! - CoiQ'^istion hier in Stockholm mit so viel grössern Fug und 

bfwmkstelligct worden/gis man es ausser vorge­
dachte 



Erster Punct. 

dachte Reichs-Tages-Schlüsse befand gleichförmig zu seyn den Schwe­
dischen Gesetzen / auch derLieffländischen Ritterschafft ihren eigenen von 
voriger Obrigkeit erhaltenen Briefen und ?rivi!eZien. Als nun Anno 
1687. auffgnadiZfter Königl. Verordnung in Riga ein Landtag gehal­
ten ward/und bey demselben so wohl die Ritterschafft und der Ade! / als 
auch andere Stände an S- König!. Maj. und der Königl. Familie dm 
Huldigungs-Eyd ablegete/da unterstunden sich einige im Nahmen der 
Ritterschafft / unangefthen/ daß die keäuAion so wohl gegründet/ bestä­
tiget/und auch bereits vollenzogen war/ dennoch anzuführen und vorzu­
tragen eine König!. Resolution, welche dero vc^mirte Anno 1678 zu 
Liungeby hatten ausgewürcket/ wodurch/ihrer Meynung nach / Zhw 
Königl. Maj die Ritterschafft und den Adel in Lieffländ allerdings von 
der keäuÄion solten befreyet haben/ wie sie denn auch dißfalls diese kelo. 
lutivn in dero Landtages Schluß aUegiret haben. 

So bald aber dieser Landtags-Schluß Sr. Königs. Mas. von 
dem Herrn König!. Rath und <3eneral-(3ouverüeuren zugestellet wor­
den/haben S. Königl. Maj es in Ungnaden vermercket/ und durch de­
ro an den Hm. Königl. Rath und <3enei al-Qouverneuren von isten 
vembr. 1687. abgelassenes Schreiben in Gnaden anbefohlen / man solte 
der Ritterschafft ihren Unfug gebührlich und ernstlich vor Augen stellen/ 
den Landtags-Schluß zurücke geben/ und eine geziemende Aenderung de­
rer angeführten unanständlichen geschehen lassen/ 
ches auch geschehen. Und haben Ihre Königliche Maj. gleichfalls ver­
mittelst dero in selbigem 62W an die Ritterschofft und den Adel ergange­
nen gnadigsten kelcriptz derselben ernstlichen solches vorgehalten/mit 
beygefügter Warnung und Vcrmahnung/daß sie / so lieb ihnen wäre, 
Zhrer Königl. Maj. Ungnade zu entweichen / von solchen Unzeitigkei-
ten abstehen und einmahl bey der gnädigen Verordnung acquielciren sol­
ten/welche S-Kön kgl. Maj. aus so wichtigen und unabkehrlichen Ur­
sachen hierüber vorlängstgemachet und bestätiget hätten / zumahlen Zh-
ro Königl. Maj. auffden widrigen Fall würden veranlasset werden / alle 
die Begnadigung/welche durch Jhro Königl.Maj. gnadigste Resolution 
äe ̂ nno 16 78.derselben zugekehret worden / gäntzlich auffzuheben und zu 
wiederruffen/deßgleichen auch dero Königliches und des Reichs Recht 
vor-und ungekranckt zu behalten / was so wohl die Einziehung der public 
czuen Güter / als auch des 4ten Theils der Einkünffre nach dem 16 s 5 sten 
Jahres Reichstages Schluß und Verordnung betreffen würde/ als 
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auch nach Anweisung des i hosten Jahres Reichstags Schluß und 
Verordnung den lerwirmm der R.eäu<Iion in die Heer-meisterliche Zeit 
zurücke zu ziehen/ und dasselbe was einer oder der andere darinn genossen/ 
nach geschehener genauen Berechnung und Untersuchung/ auffsordern 

L. zu lassen. i>>e. ö. Weßfals auch Jhro Königl. Majest. ferner an den 
Herrn Königl. Rath und (?enera1-(3ouverneuren vom 14ten und 
tu Auch I l ten klaji und löten julii ̂ nno 1688 deroBefehle ergehen lassen/ 
worinn unter andern Jhro Königl. Maj. berührten Landtags Schluß 
von Anno i687gantzlicl)3nnuljjret und geKoben haben. 

Dessen allen ungeachtet / und auch dabey wohl wissend / welcher 
Gestalt Lieffländ theils durch angesuchter pi-vteAion bey Königl. Majest. 
in Schweden / theils durch die Waffen und einer ordentlichen 8ubje6tt. 
ondem Reiche Schweden incorxoriret worden/hatgleichwohl 

sich unterstanden/über ein so angelegenes und von Sr. König!. 
Maj. und den sämtl. Ständen des Reichs nach genauer Erwegung fest­
gesetztes/und zu des Reichs und darunter gehörigen?rovincien Sicher­
heit dienliches und abgezieltes Werck/ wie die keäuNion ist / theils 6ire-
üe theils inäireüc widerliche Urtheile zu fällen / auch nach allem Vermö­
gen dahin zu helffen/ daß es gestutzet und zurücke getrieben werden müste/ 
wie es denn insonderheit zu sehen ist/ aus einer / mit vielen lsämeulen und 
unverantwortlichen Lxprelllonen angefülleten relation, von einer l)e-
xutation so er der Ritterschafft wegen / nebst einem Ml't-Deputirten dem 
^and-Rath Budberg/Anno 169» und ?6^r bey Sr. Königl.Maj. ver­
waltet/ welche Delation er zugleich mit Land-Rath Budberg unterschrie­
ben und der samtlichen Ritterschafft bey dem Landtage zu Wenden An­
no >692 eingeliefert und verlesen lassn/ deren Jnnhalt am allermeisten 
dahin zielet/der Ritterschafft die opimon einzudrücken / und dahin zu be­
reden/als wären Jhro Königl. Maj.zuderkeäuNion nicht berechtiget/ 
sondern dieselbe könte nochgeändert/geqvalet und umgestossen werden/ 
mit angehängeten mehren Vcrgreiffungen und wider die Königl. Hoheit 
tauffenden Reden/ welches Ew. Gräffl. Lxeellencen,Lxcell.und diese 
Königl <2ommMon aus derKelatton selbstnäher vernehmen werden.In­
sonderheit aber führet er an/folgende so in Königl.8en2tals in der^eäu-
^lOn^-Cominisllon und fönst geführte nachdenkliche vilcoursen und 
Umstände/da er saget;Er habeauffsolche und keine andere Attzu seines 
Vaterlandes Sicherheit a^ren können. 

Die 
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Die Ritterschafft werde seine auffrichtige und eyfrige ?ele vor sei­
nes lieben Vaterlandes wacktenden Wohlfahrt in^onlläeracwn ziehen. 

Daß er an einem Orte looo. Rthl- emplo^et; 
Daß er und Budberg zu der Ritterschafft und dero Nachkommen 

krXjuäice auffdes Herrn (Zcneral-Louverneurens Begehren/nicht habe 
wollen eingehen/die Resolution von anno »678 entweder auszulassen/o­
der das Königliche kescript von 1687 den 1. I^oveinbris beyzulegen/da­
bey er das was mit dem Herrn <3enersl-(Zouverneuren darüber geredet 
worden/eine Kapitulation nennet. 

Ferner/bey der Gelegenheit/da dke()nTttioni wegen des Bischoffs 
LylveliriGnaden-Recht/UNd des Königes iN Pohlen 8ißismun6i^ußulii 
so genanntes Privilegium im 8enat traöiiret wurde/wofelbstZhro Königl. 
Maj.se/bst zuEtelle war/und Lapitainep^tkui mit Land-RathBudberg 
zur^uäience gestattet worden/da unterstehet sich Patkulinobangezoge-
ner Delation eins od?r anders anzuführen/welches er und Budberg 
sollen geredet haben/so doch das ?rotocoU falsch zu seyn ausweiset/ und 
daß er das vornehmste ausgelassen und verschwiegen / wie er und Bud­
berg damahlen in ihren ungegründeten Positionen confunckret / und in 
vielen so gut als ohne AntwortHefunden worden? Wiewohl sie sich in 
der Delation bcrühmen/daß sie auff alles ex l'ni^nti geantwortet; Wie 
dennfürnemiichs welches doch im prorocoll nicht zu finden/und als an­
stößlich nicht zu prTüimiren/daß sie es hätten dürffen vorbringen) dieses 
zu betrachten/was hiernach sslget/nemlich/ als sie behaupten wollen/daß 
Lieffländ sich mtter den König in Pohlen allein und nicht unter der Repu-
blic ergeben und Jhro Königl. Masest.darauffsolten gefraget haben/wie 
man einen König von seinem Reiche innren könne und sagen/daß man 
sich dem Könige und nicht dem Reiche untergeben / da hätten die vepu-
rirten geanlwortct/es sey nicht ungewohnt in killoria öcrcgiminepolitico, 
daß zwey Länder einen Kenigund Regenten hätten/und doch wäre das 
eine Land dem andern nicht Unterthan / sondern stünden beyde in sexara-
ten Freyheiten / Rechten und Privilegien/ auch anderer Exempel zu ge-
schweigen/ so hätte das Reich Schweden nnd Lieffländ ein solchen regarct 
gegen einander/zumablen ein iedes seine besondere Reichs-Landtage und 
in allen separate Privilegien hatte/und eines dem andern nicht unterworfn 
fenist/iedentwch erkenneten sie anietz«> einen Herrn und König, irem x 
^oliro, ks wäre des 8repkanl und 8jgl8rnun6i Lontirrnatiorrnicht observi» 
ret worden/vi nonjure sa^umelle^ und konten poüea mutuo contraili^ 
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durch des einen Theils Unwillen / nicht cliüolviret werden/ dahero gesche­
hen/daß als 8igizmunäu8ji'ertm5 mit der Reformation und exclulionsdo-
norumverfahren/die legss öcpacia funcjZmentZUai'uovertiret/habe die 
RKerschqfft^nno 160 l. mit gutem Fug/vor GOtt und der Welt dem 
König in Pohlen abgesagt: Sonsten auch : als Lapitain packul und 
Budberg mit dem Hrn. Königlichen Rath und (-eneral.Qouverneuret! 
von einer äeäuÄion geredet/dieselbe einzulegen und er ihnen gerathen/un­
ter andern die Worte auszulassen/daß Lieffländ obnon fZöiZM 6äem^, 
vor GOtt und der Welt/seine Pflicht gegen Pohlen auffgehoben/da re-
"fsriret Patkul/geantwortetzuhaben/eswäre nur eine historische rela-
iion.Me damahlen procecliret worden/und könte es auch mit der Schwe­
dischen Stande Exempel Miüciret werden/die sich selberUrsachen hal­
ber von Sigizmuriäo m.abgegeben haben/ und deßsalls wären die Lieff-
länder so espsdej, sich vorder Weit zu jutti6ciren als die Stände in 
Schweden/und solches könte ihnen keine üble nocgm geben/aber eine sol­
che Application aä moäernum Katum,wie Herr ^en. (-ouverneur MachtN 
wolte/wäre nicht daraus zu erzwingen. 

Weiter soll Patkul und Budberg/unter andern dem Herrn Köni­
glichen Rathund (-el^ral-Louverneuren gesaget haben/daß/falls man 
die Ritterschafft und den Adel unwürdig machen wolte die Privilegien 
länger zu geniessen/die sie doch erworben/und nunmehr»-;. Jahre mit so 
gutem Rechtund unter Königl.Maj. eigenen Hand con^rmirttgehabt/ 
undgebrauchet/ so müsten sie es GOtt heimstellen. 

Ob nun wohl denen Deputaten den io. vecemlzr. l 6yo.klärll'ch vor 
Augen gestellet worden/daß das von ihnen so genannte Privilegium 8i-
^i8munäi wegen der in unterschiedenen Haupt-re^ui6ri8 haben­
den Mängel und vefeÄen in keine conticleration könte kommen/so sel­
tenste doch hernach nach Anweisung der Delation, bey dem äiicurs mit 
dem Herrn (-eneral-Louverneurgesaget haben/daß / wenn man vafür 
hielte/daß in Sigigmunäi Suzuki priviiegio ein Haupt-Mangel wäre / so 
wäre es besser/daß es vorkäme und die Ritterschafft sehen möchte / wor-
ansie wäre/auffdaß/wanndas?rivilegium,wieder Herr (^en. (Zouv. 
zu verstehen gegeben/m äcle äudia exgratiasolte beybehalten werden / die 
Ritterschafft alsdann sich nicht dürffe schleppen mit so einem stummen 
Götzen/welcher in privilegio nichts mehr/als den numerum reprselenti» 
ren und keinen Nutzen geben könte. Und hätte die Ritterschafft das 
Vertrauen/daß die Gerechtigkeit auch einen Weg offen hielte/die Gna­

de 
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de von Jhro Königl. Maj. zu erlangen / daß so ein so hart Urtheil nicht 
werde gefället werben contra jnauäitum 6c in6esen5um orciinem ^<^ue-
tirem... ^ ^ 

c-zpitain ?atkul vermeldetweiter/er habe mit Land-Rath Bud­
berg 6eUberiret/ob nicht des Vaterlandes höchste Wohlfahrt erfordere 
te/daß wider das keäuÄions-Werck/ so nunmehro zu dem kläglichen 
Ausschlage inclimrte/daß die gantze Ritterschafft zuletzt müsse ausge­
rottet werden/ etwas solte vorgenommen und die contra Privilegs ge­
machte Schlüsse und Lxccutiones abgebeuget werden / inftnder? 
heit wären die beyden Landtages-Schlüsse von 1681. und 1687» 
richt von Jhro Königlichen Maj. angenommen/sondern der Ritter­
schafft zurücke gesandt und harte inkibitorigles, fürnehmlich im 
Jahr 1687. den 1 sten NovemKns zugestellet worden / und wenn man hier­
zu stille schwiege / würde man den unverantwortlichen Schein und Nah­
men bey der poKe^tät haben/ daß wie biß dahin rc^ntibuL Keces^bn» 
mänlich ist gestritten worden wider das reäuNjon-Werck/so würde 
man nun gleichwohl durch ein Lubsecutum racitum conlenluin alle Hoff­
nung und Recht / weiter dagegen zu reden / verlohren und ausHänden ge­
geben haben. Dabey sieweiter äelideriret/ wie sie ihre cklcourz zu Wer-
cke stellen / und was vor eine metkoäe sie brauchen sotten/ um sicher zu 
seyn/ und wie biß hierzu von der Ritterschafft geschehen / indem 
Stande bleiben könte / des Landes-Recht bey eröffneter Gelegenheit und 
gelindern Zeiten zu gebrauchen und weiter zu pou^ren. Zu welchem En­
de er mit Budberg vor dienlich befunden zu haben saget/principaliter wi­
der die Königl. rel'vlucion 6c H.nno r683. den 6tSN Äovemkris zu inlurgi-
ren/ doch aber dabey gegen die reäuAion und-insonderheit gegen den 
Schwedischen Reichstags Schluß (wornach die bey Schwedischer Re­
gierung erworbene Güter in Lieffländ geurtheilet worden) die rsnone^ 
sv genera! einzurichten / daß auch damit ceÄe und V>rwa1iter wider die ke-
loluriott solte gesprochen werden. A?s nun es^i^in und Land-
Rath BudbergdarauffeinesuppIiquceingeleLSk/.wetche von Ihr. Kö? 
iu'ol. Maj an die Königl rernltk^et ivoldeW 
und die bcyden ve^mitten den 4ten May 16^1. in der (^ommisson darü­
ber gehöret worden / traget keinen Scheu dasMge / was dort ge-
redtundcliscuriretworden/ aussehen solche mutilirte unwahre und 6W-
froßliche Weise zu berichten / wie er vochin gethan/ mit deme was M 55. 
«Ät den lS.Oeoemdr. i6A^.xÄ8si5ttwar/^mahlen NgchAuswciMSdeS 

KöM. 
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Königl. Lommizlionz-Protocollz, nicht ein Wort davon/was in der ke-
wton folget/geredet ist/nehmlich daß/als der Herr Königl. Nach und 
Ober-Marschall geftaget/obder Ritterschafft incention dahin gienge/ 
daß alles/was bey der LubjeAion mit Laroloix. behandelt/ohne reKexi-
c>n was vorhin public oder privat gewesen/ lN'fttbigem Statu simpliciter 
solle canssrviret werden? So sollen siegeantwortet haben/ja das wäre 
)ust ihre intention,dieselh? funäire sich auffdle psAa subjeÄionis mit daro-
1o, welche alles pure Sc llmpliciter in katu ljuo cons^viret. Und hätte 
solches seine Festigkeit durch die xzAa vlivenlla art. 1.1z. Worauffals 
der Herr Königl. Rath und Oder-Marschall mit der contel^tion, daß 
es nur anilni causa geschehen wäre/ solte replicirt haben/daß das publicum 
das seinige nicht vermlssenMÜste/ sondern was an sich virieus, könte nicht 
durch die Zeit oder etwas anders-nvalesciren/ da hätten sie geantwortet/ 
es wären pa^a zu verstehen nach den klaren Worten. ?ul?!^ue Güter 
wären wohl alienabel, aber es müsten die alisnationes bestehen/ wann die-
selben i. Nicht wären proäigX, sondern urgente neceslieate, 2. aä Kens nie-
ritoz, z.lulzcitu1ooner0lo,4. incommocium R.eipubIicX^. intervenier!-
te Ulorum con5en5u» ^ui jus alienanäi, kabent,geschehen Und hernach durch 
xaÄa conkrmirt. ^pplicatio: es wäre bekandt / daß die Liess-
ländische Ritterschafft alle das ihrige durch Blut / Geld und Treue er­
worben/ und daß das Land eine lange Zeit von ihnen alleine sey 6e5en-
äirc, die Teutsche Lon^itutionez und Gesetze / worauffLieffland privile. 
xlret / unterstützeten mit lelbigen Landes Rechten die Intention, nach wel 
chen Rechten sie auch müsten geurtheilet werden/ und nicht auff den 
Schwedischen Reichstags-Schlüssen. Und obwohl Jhro Königl. Maj. 
vorgeben / daß er wäre in der Heer-Meister-Recht getreten/ so wäre doch 
dagegen zu bedencken/i.daßkein Heer-Meisterdie Macht und Gewalt 
gehabt/etwas wider die legegfunciamentales und jura communia vorzu­
nehmen/und einen Edelmann ungehört und durch unordentliche Weise 
aus seinem Eigenthum zu setzen. 2. Sowäreauchzuder Zeit dem Adel 
und andern ihr conringent, als ein perpetuum Patrimonium privatorurn 
zugeleget / nun aber schritte man excezlivement über die Gräntzen/ indem 
nicht allein die alten Tafel-Güter/ sondern auch der gröste Theil der ?ri. 
vat-Güter und also ̂ vom Lande nun zu public gemacht worden. Und 
solte die keäuÄion annoch wie gedrohet / in die Heer-Meisterliche und 
PolnischeZeittnsesetzetwttden/sowürde nochwenigerja nichts nach-
bleiben. 

Er 
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Er saget auch/daß / als er und Budberg vermercket / daß die der 
Ritterschafft vorhin-gegebene kesolunones in Ungewißheit gesctzet / und 
ollerhandVcränderungcn so wohl der Königlichen äilpenlircndenMacht/ 
^is auch des (ZenerÄl-Qvuverneuren und seiner 8ucceüoren unterworffen 
werden solten- so haben sie bey so cjesperÄtem Zufall kein ander Mittel fin­
den können/als daßfie den i2. May solches der Ritterschafft nonkc-rt 
UNd evsntuale InKruÄion begehret cum ̂ vvcativne. Und wäre es sehr 
nöthig/daß?2tku1 den Brieff prciäuciren möchte / zumahlen aus der 
k^elÄtiongnugsam zu sehen/daß sie so wohl darinn/als in denen übrigen 
nicht werden ersparet haben/ihreunverantwortliche Tadeluugen über 
Jhro Königl. Maj Gerechtigkeiten und darüber gemachte Oiljioliriones 
einfliessen zu lassen / und die Ritterschafft zu allem Bösen und allerley Un­
fug zuinttiMtt.. Sonsten führet er an/daß / wiewohl er und sein Mit-
veputii-rer bey dieser ^ble^rivn alle ersinnliche.Mittel gebrauchet/ zu 
dero lieben Vaterlandes Nutzen und Auffkommen / die Festigkeit der al­
ten und vorigen erhaltenen Freyheiten zu erlangen; So habe doch ihre 7.' 
Monatliche schwere Arbeit keinen bessern Ausgang gewonnen / als daß 
den 2^. May zwo Königliche kelolucionez ihnen zugestellet worden/ 
deren ersten Ansehen sie entsetzet um so vielmehr/ als der Herr General. 
Gouverneur kurtz vorher verschiedene mahlen mit Eyden ein anders versi­
chert hatte. Und obschon ihre inrcnrivn war / es nicht dabey bleiben zu 
lassen/ sondern im Nahmen der Ritterschafft wieder eine Erklärung 
drüber zu suchen / so hätten siedoch vor rathsam gehalten / zu erst die ke-
folution über die R.-^u^iOn zu erwarten / damit / wann es auff guten 
Wegen mit dieser stünde/sie nicht durch solche mouvement8 einigeHin-
derung verursachen möchten- Da aber sie nichts erwünschtes auch hierin­
nen erhielten/sie alsdenn una 66elja den darunter lahmenden tollen rum 
malcule abwehren könten. 

Ferner bey der Gelegenheit / als Patkul mit Budberg abermahl 
^uno 1691. den l^uniiim 8enün'n Jhro Königl. Maj. eigenen hohen 
Gegenwart über ein und anders gehöret worden/ da continuiret Patkul 
wie vorher in der ^el2twn einzuführen viele grosse und vermessene 
Worte/welche er und Budberg damahlen Jhro Königl^ Maj. geant­
wortet zu haben keinen Scheu getragen hätten. Wovon man doch kein 
jota in prococoljfindet. 

Denn als Jhro Königl. Maj. im Eyfer solten gesaget haben/sie 
tdlten nicht ?rivUeßien und kelolmiynen zusammen mengen / da saget 
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Patkul/daß sie gebeten der gantzen Ritterschafft solches zu notiiiciren/ 
weil sie als Depuntte sich so schlechterdings nicht könten davon abgeben/ 
weil dieselbe durch dero Vorfahren Blut und Leben erworben waren. 

Weiter sagt er/es möge niemanden seltsam vorkommen/daß Dexu-
tirte nicht andre Landes Angelegenheiten expr^scriptolnttruHioms be­
rühret/m äffen sie es dero Vaterlande schädlich zu feyn befunden / wann 
sie es hätten gechan/weilcn andere auffrichtige und dem Lande gewogene 
katroni gerathen/zu patienciren/sich in die Zeit zu schicken und versichert 
zu seyn/es werde sich schon andern. Wie auch der übelwollenden kores 
zu so einer Macht erwachsen wäre d.iß sie gerne gesehen / wann Deputa­
te mehr Wesen gemachet hätten/auffdaß sie fo vielmehr/ bey folgenden 
Resolutionen dem Lande einenStreichverfetzen könten. 

Weßfalls ihr einiges Abfehen dahin gegangen/des Vaterlandes 
Wohlfarthin fo einen sichern Hafen zu bringen/daß mannach übezgan-
.qenemSturm das Werck wieder vor die Hand nehmen könte/ Wobey 
ße sich unterstehen/derRitterfchafft einzubilden/daß sie em^clitament sä 
Memoriale eingegeben und erwiesen/daß die Ritterschafft nicht mit dem 
Schwerdt bezwungen/fondern durch solenne?aQen undbedingete eon, 
^Itiones unter die Schwedische Könige gekommen/welches sie doch we­
der damahlen noch nun u. nachgehends iemahl werden können beweisen. 
Also tadelt er auch / JhroKönigl.Maj. ̂ esolunon^welche damahlen de­
nen Deputaten ist gegeben worden/sagende/sie hatten dieselbe nicht al-
leinüberall in ihren Hauptstücken conerair befunden/und daß dieselbe ü-
der altes Vermuthen / und wider alle geschehene grosse undeydliche 
Versicherungen aufgefallen/sondern auch/ man hätte ihren 28sten §. 
keiner Antwort gewürdigtt/auch keine separate^esolut^on wegen der 
äu îon ausgefallen / welches doch billig hatte seyn sollen/nachdemmah­
len die Sache sepa-rattnust Zgirer wordewvermeldende ferner/wie ein so-
k aglicher Altsschlag undEnde/auffdero ausgestandenen grossen Ver­
druß und Arbeit ihnen- zu Hertzengegangen sey/und sie fo viel mehr betrü­
bet habe / wann sie betrachtet / daß deroVaterlÄndesWohlfarth und 
Sicherheit erfordert habe/mit sothaner äepeclis nicht zuftkeden zu seyn^ 
Und wann es unmöglich solches zu reäielllren/ so müsteman wemgstens 
auffweisen/daß man dagegen geredet/ und daß solches der Ritterschafft 
mitderKitnichtkönte fürgeworffmwerden/VaßsieeSdabey bewenden 

Rschdttichttt Patkul/daßerund Budberg'nu't eim'M Königli­
chen 
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chenRäthen unddemHerrn (Zeneral-Louverneur geredet/über dieun-
glückliche expe6iric,n geklaget/und daß die Ritterschafft vor ihre grosse 
Treue/die sie in guten und bösen Zeiten erwiesen/einig und allein ihre Be« 
standigkeit und^tfeHioa vor dieCron Schweden ohne grossen Luccurz 
das Land unter dero vevorion erhalten wider die angrantzende mäch­
tige Feinde/numnehro vor der Welt dißKennzeichen tragen solten/ in­
ständigst bittende/man möchtedochden wralenruinvon einer um Jhro 
Königl. Majest. und dieCron so wohl verdienten Ritterschafft endlich 
abwenden denn nunmebro wären durch diese fatale ^dleZacions-
Früchte / alle bey Ertz-Bischoff-Heer-Meisterlichen/Polnischen und 
Schwedischen Zeiten gantz onerose erworbene?rivileZienund?oiIell!o-
nen/theilsgäntzlich gehoben/theils Jhro Königl Maj. und des Liefflän-
dischen 6en. Gouverneuren l̂Henlirenden Macht unterworffen und 
endlich das klägliche Urtheil vorgelegt: Veteres mißrate eolam. 

Endlich vermeldet er; als nichts bey dem Herrn Qen.cZouvemeu-
ren oder andern helffen wollen/sind veputirte eins worden / daß Bud­
berg nach dem îande reisen und Patkul suchen solte/Jhro Königl.Maj» 
auffder Reise imLande^ufolgelvnnd alsdann auffGelegenheit acht zu 
haben/entweder/wo möglich/solches zu reärettlren oder wenigstens / in 
dehörigen cerminiz so viel zu entdecken / daß die Ritterschafft Ursache 
hatte/Jhro Königl. Maj. Aenderungw^er die damahlen erhaltene «.e-
t^urjonez zll imploriren/aus da ß es nicht allerdings res jucjicata,sondern 
so vielmehr der Ritterschafft ein Weg geöffnet werden möchte / die Sa^ 
chen in einer zienäence zu setzen/tmd also mit der Zeit bey Gelegenheit 
sein Recht weiter zu suchen. Worauff seinem Bericht nach/er bey Jh­
ro Königl.Maj. unter die Hand vor sich ^ermiiHon gesuchet/mit auff der 
Reise zu folgen/unt-er andern wrgewandten i-a^ns. wozu er auch durch 
eines guten Freundes Bearbeitung in Strvmßholm/Jhro Königl.Maj. 
Konsens erhalten. 

Nach diesen contmuiret ?a^ul die relatlvn Äer dasjenige / was er 
ollein nach Budbergs Abreyse solle verrichtet haben /dabey er sich unter-
stehet mit einer gantz grossen Vermessenheit fälschlich anzuführen ein und 
andem vermessenen <ii/cvurs,den er mitZhroKönigl.Maj.selbstüber die 
reäuÄivn und was Jhro Königl. Maj. damahlen in ein und andernStü-
cken/wegen Lieffländ schonrelolviret gehabt/ gehalten. Da er dann 
auch/ so nun als vorhin/ m der v.e!ation, îcht wen iger dem Herrn <3e-
ner«»i-Louverneuren/al6anderuKöniAl.Rathenund sonst andern/ die 
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er des Landes aewoaene Patronen nennet/ bey der mit ihnrn gehabten 
Unterredung viele schwere und nachdenckliche Sachen auffbürdet; 

Zuletzt frolocket er darüber / daß mmmehro die Ritterschafft Gele­
genheit erlanget/nach Gutbefinden bey besserer Gelegenheit und weni­
ger Widerwärtigkeit die Arbeit vor die Hand zu nehmen/ zumahlen mm­
mehro alles wieder penäsnt gemachet/u. daß mit derZeit derRittersthafft 
nicht könte vorgeworffen welden/daß sie durch ihre Oepucircs in so einer 
vepLLlie raL^ce conlenuret und sich vergnügen lassen. 

(5. Welches der LxtraÄ lub Ut. in mehren ausweijet. 
Aus diesem ist nun klarliä) zu sehen / wie Patkul sich auffdasHöch-

ste und gäntzlich / als vergessend seines unterthänigen Eydes / Pflicht und 
Schuldigkeit vergriffen / indem er nicht allein mit seinem Mit«vcpunrten 
so viel straffwürdige vel'dcrÄüvnes geführet/als dieselben gerichtet sind 
auff Jhro Königl. Majest. keiowrionez und die Schwedischere 
Reichstags-Schlüsse / so weit sie Lieffländ betreffen/ indem sie wollen 
umstossen und Uluäiren das R.eäuÄ,on5-Werck/und den daher fliessenden 
Lxecutivnen widersprechen und verhindern. Da sie auch wollen abwar­
ten die Eröffnung einer Gelegenheit und andererZeiten ihrRecht zu xous. 
Kren/wie auchdurch künstliche Griffe die Reden und Schrifften einzu­
richten / so daß sie ceÄe und vjrmaüter einen äiscourz in sich halten sollen 
wider das so schon geschehen/und also ca^blc zu seyn es zu verhindern/ 
daß es durch die Zeit nicht solte res juäicara werden. Wobey er suchet/" 
der Ritterschafft und dem Avel einzubilden/daß alles/ was Ihre Köni­
gliche Majest. resolviret/nunmehro durch seine gebrauchte Behändig-
keit p-nclentgeblieben. Er tadelt auch mit schweren und hönischen Wor­
ten Jhro Königl. Maj. hohes Reckt ; nd Gerechtigkeiten in Jhro Kö­
nigl. Maj. gnädigsten der Lieffländischen Ritterschafft gegebenen 
junonen / wie auch dero und der Cron Macht und Gewalt über Lieffländ 
auch unwahr resenrend/daß er bald mit Budberg zusammen / bald al­
tein/theils mit Jhro Königl. Maj. selbst/theils im König!. 8enat und in 
der keäu^ions' Lnmmisilvn solche Worte geredet habe/die er noch ime? 
geführet / oder ungeahndet hätte solle führen. Wie er denn auch in diese 
Vermestenheit geräth/da er saget/er agire vor seines Vaterlandes Si­
cherheit und dessen wacklenden Wohlsarth/wie auch/daß durch diß/was 
schon geschlossen und noch zum Schluß stünde/das klägliche Urtheil ge­
fallet wäre / daß die alten Jnnwohner aus dem Lande fliehen und'die 
Ritterschafft ausgetilget werden wüste. Deßgleichen beschuldiget er 
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auch Jhro Königl.Maj.^limttrv^ ob hätten sie mit ihmeuüö Budberg 
solche Reden ae führet/welche sie in ihrcn bösen Gedancken und Mcy--
nungen gestärcket. Wel6)es alles/so bitter/grob und verschmählich als 
es ist/ also hat Patkul kein Bedencken getragen/ gerade wider seit>Un-' 
terthanen Eyd/ Treue und Pflicht / auffrührischer Weise auff einem 
Landtage von der gantzen Ritterschafft es aufflegen und verlesen zu las-' 
sen; Wie auch mit solchen gesährl chen und höchst.vermeffenen ieäineu-
sen Meynungen und Berichten nach seinem Vermögen/die Ritterschafft 
zu inMZiren und auffstützig zu machen / welches auch den nachdencklichen 
schweren LtfeN gebracht/ daß/ohne demewas ungebührliches bey den 
Landtagen und sonsten x^liret/auch ein hart und anstößliches Schreiben 
von der Land,Rathen unterschrieben / und Jhro Königl. Maj- übersandt 
ist worden. Welche Vergreiffungen/als höchst-ärgerlich groß und höchst 
straffbar auch vorsatzlich wider Jhro Königlichen Maj. Hoheit/von La-
xiram I'^rkui begangen / man einer gebührenden und Gesetzmäßigen Be­
sserung und Bestraffung untergiebtt. 

II. 
MA)Asvor gefährlichen Vorsaß / was vor auffrührische eönklien/' 
ÄWund was vor kühne und schädliche Anschlage Opirame?arkul vor­
gehabt/ deßgleichen/wie übel und arg er bey der gantzen Ritterschafft in 
Lieffländ/ so wohl Jhro Kömgl.Maj. hohe ^Niones, ^esolunoncs und 
Reden/ alsauch das bereits in samtlicher Reichs-Stände Schlußzu 
JhroKönigl.Maj. und des Reichs Dienst/ Sicherheit und Wohlfarth 
fest gestellte ̂ .e^u^ions-Werek abgemahlet / das leuchtet zwar grösten 
Theils klahrlich hervor aus der von ihme selbst über der Deputation^ 
Verrichtung aufgesctzten/u.derRitterschafft bey demWendischenLand-
tage vorgelesenen hier in nechst vorhergehendem Puncte angesührttnke- ^ 
^tion.Ader/wie er gedacht/es wäre nicht gnug/fein schweresVorhaben 
zu ftffen/fvndern auch msWe:ck zusetzcn/also hat er nicht anders dan wie 
ein 8ecju<^eurbey dem Landtage in Wenden sich unterstanden auffzust-
tzon/ und derRltterschafft zur Überlegung einzuliefern eine fast ärgerli­
che und l'eckeulc Scl)rifft/Oel.!ze^!i62 genannt. Darinnen man ver­
schiedene Puncten findet/ welche theils äireäie theils iricjireÄeJhro Kö­
nigl. Maj. Königl. Macht und Mündigkcit/und desLandes Regiment 
berühren/ insonderheitden z.4. 9.10.19. ;r. 22.2z^und26sten 
wie solches in der Ordnung die Schrifft ftlbsten lir. i). ausweiset. 15, 

Worunter nachdenklich ist/daß er in dem zten Puncte gleichsam 
B z. Zhrl> 
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Jhro Königl. Maj. auffrücket/ den Unfug wegenBeybehait Einqvartie-
rung und Verpflegung des Pahlischen Regiments in Friedens-Zeiten/ 
da er vorgiebt/ eslauffe wider derRitterschafft?rivilegien/wobey erda­
rinnen sowohl als in dem 4. und s. Puncte / die Ritterschafft inlkZiret/ 
Ansprache zuthun aufdie neueR.evi5ion und darauff abgefassete Hacken-
Zahl/vermeldende/daß der Uberschuß der Auslagen/ welches nach der 
neuen Hacken-Zahl höher/ als nach der alten steiget/ ein neues unbewil-
tigtes und höchst unbilliges onus sey dem Lande / und daß die Auslagen 
nach derselben der Ritterschafft fast unbillig und mit Gewalt abgenom­
men und von Händen gebracht worden.Jn dem i ö.Punct giebeter einen 
Anschlag zu den Residirenden/ welche mit denLand-Räthen nomine pu-
bllco pro lalute ?atriX reden/ und bey denen sonsten ihre bedränget? Mit-
drüder ihre Zuflllcht nehmen tönten. Angleichen in dem 16. Puncte xro-
xomretervon derlüonMwnon, welche hernach unverantwortlich abge-

. fasset und ausgefertiget worden. Deßgleichen suchet er in dem 19. Pun, 
cte die Ritterschafft wider das Qeneral-Louverncment anzuhetzen mit 
der xerlvalion die Oräre nicht zu levden / wann nicht Jhro Königl. Maj». 
selbst der Ritterschafft zuschrieben/sondern sotten ^ro salvsnäo Konore öc 
xrivileßio dem^ouvernement eine kurtze u. abschlagliche Antwort geben. 
Icem in dem 2l.Punct/daß die Ritterschafft berathschlagen möge wegen 
des Adels/ der von geringemVolck ohne Beriten auf unrechten Bericht 
und sonst zum Adelichen Stande dem wohl-meritirten zum Nachtheil er­
hoben würden. Wie auch in dem 21. Punct / daß die Ritterschafft ih­
ren Mitbrüdern wider die keäuÄionz-Ansprache aMiren solten/und 
was dessen mehr ist. 

Was nun alles dieses betrifft / so ist wohl beydes allermännigli-
chen kund und sonsten ausser allen Zweiffel und comroverle, was Jhro 
Königl. Majest. vor Macht und Recht haben / zu des Pahlischen Regi­
ments Beybehalt und Einqvartirung in Lieffländ/ wie auch zu der neuen 
kevitlon und der Einrichtung der bey den alten Hacken befundenen Feh-
ler/deßqleichen zu demk-eäuNionz-Werck und zu der nokilmrung des ge­
ringen Volckes/ eben als es Jhro Königl. Maj. Macht und Recht zuste­
het/ Dero Reich und unterliegende ?rovincien ohne iemandesTadelung 
zu regieren/so/daß es allerdings unnöthig ist und vergeblich wäre/sol­
ches hier vorzustellen und ausführig zu machen. Zumahlen kein recht­
gesinnter ohne ttorreur und Abscheu anders dencken/ oder sich noch we­
niger mit so anstößigen Lx^slkouen und Worten / in so beschaffener 



Anderer Punct. -5 

Sache auslassen kan/aber/daß eine privat-Person und Jhro Königl-
Maj. Unterthan / der würcklich in Jhro Königl. Maj. Dienst gestanden/ 
und dahero Jhro Königl. Maj.mit besonderemEyde verbunden war/ sich 
solte unterstehen/so kühn Jhro Königl. Maj hohe Königl. Gewalt an-
zugreiffen/wie in dem fal! gethan/da er Jhro Königl. 
Maj.aufrücket in ein und andern/nicht allein eine unbillige und gerade 
wider die Privilegs L^veKria strebende Disposition, sondern es auch 
schrifftlich bey einem publiken Landtage angiebet/ und solcher gestalt die 
Ritterschafft angehebt und gcstarcket/ darüber zu reden und zu äelideri-
ren/ wie auch dem hohen Oberkeitlichen Amte einenEingriffzu thun/und 
mit gesamter Hand/ als wann dorten ttarus mttstu wäre sich selbsten ein 
nach seinem Vorschlage eingebildetes Recht zu verschaffen/ das ist eine 
allzugrobundabfcheultcheThat.Wodurchgleich wie Patkul/ sich aller 
Untersäßlichen Würde/Treu und Hulde entsetzet/und solchergestalt wi­
der Jhro Königl. Maj. Hoheit und Gewalt eine grosse I-Kon begangen 
und sich vergriffen/ welches den Gesetzen nach höchst straffbahr ist. Und 
ob er wohl anführet einige kleine 5pec»eu5e prserexce,worunter auch diß ist/ 
daß er saget/ob solte nach der neuen Hacken-Zahl und unter iaveur der 
neuen kevilion die Verpflegung des Pahlischen Regiments verhöhet 
und ein Uberschuß verursachet seyn/welches seinem Vorgeben nach ein 
unbewilligte6 0nu5vor dem Lande ist / so ist doch solches ohne Grund. 
Dcnn es hatte erst müssen erwiesen werden/ daß die neue kevilion über­
all unrecht sey und aufemem falschen Grund gestellt/ehe und bevor matt 
solche 5onc!u6one5 machet/und dem Adel einbilden will und bereden/als ! 
wann es ein dem Lande neu ohne Bewilligung und wider die Privilegien l 
aufgebürdetes Onus sey. Welches man hierinnen mit so viel weniger / 
Fug und Schluß sagen kan/als ja die Ritterschafft selbst lange zuvor,und' 
schon zu der Königin Christinä Zeiten über die Ungleichheit der Hacken 
sich beschwehret/weß Fallsauch Jhro Königl.Maĵ  sich än. 1645. der­
maßen erklahret/wie !ir. L. belehret- Wie man dannnun auch nachge- L-
hends/bey Uberschung und Revision des Landes befunden/daß die alte 
Hacken-Zahl unrecht gewesen/ indeme einige Hacken^ klein / einige zu 
groß waren/wie denn auch beMhcudeäeliZNÄtwlilit. k. ausweiset/wel- k'-
chergestalt mc-nckee Guth in Lieffländ bey jüngster kevMon ^n. 1688. 
geringere Hacken-Zahl bekommen/alses zuvor gehabt nach der 16z 8. 
Jahres-^eviilnn. Welchem nach es höchst recht und billig war / daß 
dievorige^eviswnsoltteinZerlchtttundzueimrEleichheitLcbrachtwer-
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den - sowohl zu Erhaltung der Mice, als auch Jhro Königl. Majest. und 
den Unterthanen selbsten zum Nutzen und gebührendem Nachricht. 
Gleichwie nun aufder einen Seite die neue Revision sich auf der -eqvität 
selbsten und der natürlichen Billigkeit gründet/ auch aufder andern Sei-
cke diejenigen/so dieselbe verrichtet/ nach Anleitung dero Eydes/ dieinKru-
Äioiigefolgttsmd/und die^eZeln so ihnen von der hohen Odrigkeit nicht 
ohne genauer Erwegung gegeben worden und vorgeschrieben sind/ so daß 
niemand annoch mit Grunde über ihre Verrichtung hat klagen können. 
Derowegen ist das eine gar grosse und straffbahre Vermessenhett/ in sol­
chem Fall der hohen Obrigkeit beymeffen/eine Gewalt u. violZncin der 
Privilegien/ wie auch dadurch so vorgegebene verursachte äusserste Unter­
drückung des Landes/gleich als wann Jhro Königl. Majest. ohne der 
Ritterschafft Bewilligung keine Macht hätten Recht undGefttze zu ver­
walten in Dero Lande/ und dasselbe einzurichten was maygelhafft / und 
in eine Gleichheit zu bringen/was ungleich und ungebührlich zu seyn be­
funden worden. 

S. Königl. Maj.haben als einChristmildesterKönig und Obrig­
keit/bey Dero schwehren Regiments-Last allzeit erwiesen / gegen Dero 
getreue Unterthanen / insonderheit dieRitterschafft und Adel in Lieffländ 
groffe Königl. Gunst und Gnade/die c^valiiicirren zu hohen und vorneh­
men LKürAen und Aemtern im Reiche besödert/viele bene6ciret und ihren 
Zustand verbessert/auch sie begnädiget mit der Begönstigung des Ter-
'tialz in den verarsnäirten Gütern / und allezeit das Recht mit Gnade 
vermenget seyn lassen/ ohne daß Jhro Königl. Maj. nicht weniger vor 
Liefflands/ als des gantzen Reichsund darunter liegenden ?rovincien 
.Sicherheit höchste Königliche Vorsorge tragen und bekümmert sind/und 
solches nicht allein in weltlichen sondern auch geistlichen Sachen / durch 
Handhabung der Religion, indemeJhro Königl. Maj nicht ohne Unko­
sten dort im Lande haben lassen Kirchen bauen / Hospitale einrichten/ 
Schulen und die ^caäemie aufrichten und unterhalten/ denen Untertha­
nen und Einwohnern des Landes zu mercklichenVortheil/Beystand und 
Freude; Nichtsdestoweniger hat (^pirain Patkul keinen Scheu getra­
gen aufzusetzen/und unter Berathschlagung kommen zu laffm / derglei­
chen schwere und anstößige äeliberanäz, wodurch sowohl Jhro Königl. 
Maj. regierende Macht und Gewalt als nechst deme alle Dero ivia-
zLi^riz und Königl. Gerechtigkeiten und hohe HNiones unverantwortli­
chen angegriffen und verkleinert werden. Denn was gegen die Bey­
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behalt und Einqvartirung des Pahlischen Regiments zuFriedens-Zei-
ten/in gemeldten äsliKei-Anäls eingeführet ist; Strebet solches wider Jh-

~ ro Königl. Maj. hohe Macht Dero Reich zu beschützen und Vorsorge zu 
tragen vor Sicherheit/Schutz und Schirmhaltung der i'rovince Lieff­
länd; Zu xroponiren und zu stärcken/auch endlich solche v.e5iäirung zu 
wege zubringen/ welche bey Gelegenheit der Ritterschafft wegen nomi-
ne pudlico pro szlure ?3triX reden solten / und bey welchen die bedränge-
ten Mitbrüder ihre Zuflucht haben sollen/was kanes wohl anders seyn 
als Katum ilikacu zu formiren/ der hohen Obrigkeit ins Amt greiffen/ 
und ciireÄe wider Jhro Königl Maj. öffentlichen Schutz Jhro Königl. 
Maj. Unterthanen/unter ä parc und privac-Schutz zu nehmen ? zu vermei­
nen/daß JhroKönigl. Maj. nicht befuget eine Gleichheit der Hacken in 
Liefflanv zumachen / und das Land vermittelst einer ordentlichen und 
rechtmäßigen keviksn in guten Geschicke zu bringen/ solte das nicht lauf-
fen wider Jhro Königl. Maj. hohe Macht und Mündigkeit in dem 6ou-
vei-no und Regierung des Landes ? Den Unterthanen zu äislvaäiren von 
Gehorsam gegen das Louvcrnemcnr; Was solte das anders seyn / als 
eine auffrührische klackination gerade wider Jhro Königl. Majest. Ge­
walt und Regierungen reden und zuberathschlagen/wegen nodiktirung 
des geringen Volcks/als wenn es gereichen solte dem alten Adel zum 
Nachtheil/was ist es wohl anders/als aus Neid gegen Jhro Königl. 
Majest. bezeugete Gnade/im Zweiffel zuziehen / ob es auch der Königli. 
chen Macht compeme die beneäcien auszutheilen / unrein oder den an­
dern von geringern Stande in ein besseres zuversctzen ? Die Ritterschafft 
zu perlvaäiren/ daß sie ihre Mitbrüder in Schutz nehmen / und denselben 
aWencewiderdiekeäuüionthun sollen/ was ist diß anders/ als eine 
Unbilligkeit und Unrechtmäßigkeit in dem ke^uüwns- Werck zu pn-
supponiren/ und den Adel auffstützig zumachen/ zum Auffruhr und Wie-
dersinnigkeit gegen seinen rechten Herrn und Obrigkeit/auch Jhro Kön. 
Maj. in den Scepter zugreiffen ?Kürtzlichen/ wann man mit Nachden­
ken diese äeliberanäa durchsiehet/ so wird man leichtlichen finden / was 
vor gefährliche Aufzüge und Anschläge darunter verborgen gelegen/wel­
che wohl durch die bißherzu entdeckteVe:greiffungenaVemebezeuget ha­
ben eine Vorbereitung und Anzeigung zu dcme was endlich darouff hat 
folgen sollen/ wann nicht solches zeitig an den Tag gekommen/und durch 
JhroKöm'gl.Maj. allergnädigsteVorforge u. Wachsamkeit deme zuvor­
gekommen und verhindert wäre/weefallsauch solche schwere Vcrgreif-

C fungen 
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Zungen nicht können unbeeyfert bleiben / sondern müssen des Exempels 
und der Nachfolge halber/ nothwendig nach dero Grobheit gebührlich 
lelemiret und gestraffet werden. 

in. 
ü Nno 1692. den !7.kl2rtii, beydem Landtage l'n Wenden haben ei-
"nige Land - Räthe nebst dem Land - Marschall unter andern Ungs-
bührligkeiten abgefasset und unterschrieben eine inttru^lvn^ vor einige so 

^ genannte Ritterschastts-Nesidirende/ worunter der i.und - .Punct sel)r 
- «achdencklich/ und in Ansehen Zhro Königl. Majest. als welche vor aller 

> Dero getreuen Unterthanen Schutz und Handhabung/ auch Erhaltung 
j Dero Gerechtigkeiten und Privilegien ak'e Königliche Vorsorge tragen/ 
! gantz anstößig sind/ indeme dadurch die kehrende verordnet werden / zn 

odlerviren / die Befestigung der Vaterlandes Immunitäten/Freyheiten 
und?rivilegien/so daß sieimFallderNoth/wan die Privilegien/in ein oder 

i andermStücke sotten angefochten werden/eine fteyeMacht haben sollen/ 
an was Orte es auch seyn müste/davor zu sprechen im Nahmen samt, 
licher Ritterschafft und alles Wiedrige abzukehren/ auch wenn ein Mit­
glied von derRitte;schafft/in feinen oder de: fämtlichenRitterschafft com-

i xetirenden Rechte und Privilegien irgend wo Noth leiden würde/so sollen 
sie nicht manyuiren demselben Hskttence zu thun und zu sprechen pro 
vanäis privüegüs L<zueKribu5, welches alles mit mehrern aus der Inkru^ 

e. c^ion I.it. 6. zu vernehmen. Wodurch per inckreKum nicht allein prse. 
iupponiret wird / als wann die sämtliche Ritterschafft oder iemand aus 
deren Mt-G!icdern Eintrag in dero Privilegjen undGerechtigkeiten litte/ 
und daß man / welches das nachdenklichste ist / gewisse Vorst>recher und 
Vesensnres verordnet/welche dasselbe hemmen und abkehren sotten/was 
doch keinem andern/denn nur Jhro Königl. Maj. als der höchsten O-
brigkeit alleine / im Fall der Noth/ oder den so Jhro Königl.Maj. in dero 
Nahmen zu dero hohen Bevollmächtigten im Lande au^ori^re^ compe-
Mt/zumahten Jhro Königl. Ma/est. und in dero Steve der <?ener^ 
Gouverneur UNdLouverneurnichtunterlassendem Nothleidenden/wan " 
er sich nur gebührend angiebt /gebührende Hülste und Handreichung zu­
thun. Wie dann die inKruÄionauffdereinen Seite das Absehen hat/ 
als wolle man per inäireSwm Zhro Königl. Mas. und dero Gevollmäch-
tigtcn des Ortes/theils einer d^egligence, theils der Gewälde beschuldi-
gen/deßgleichen auch aufder andernSeiten hervorleuchtet/wie man der-
-uassen gcfiissenAcwescn/vtthohenObuM inMmtzuMff^^ 

we-
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wegen der Unterthanen Schutz und Handhabung derMice durch einge­
setzte neue besondere dero Privilegien Vorfechter und Vertheidiger / be­
dacht und insonderheit darüber sorgfältig zu seyn/ was man befindet 
mercklichen zu streiten wider Jhro Königl. Maj. Hoheit und eines ge­
treuen Unterthanen Pflicht und Schuldigkeit / wie es denn eine gefährli­
che conie^uence mit sich führet/wen man ein solch ungem'mtesDing solte 
ungeahndet dulden und einreißen lassen. Od nun wohl in der Liefflän-
dischen Ritterschafft gnadigst ertheileten Privilegien nicht gefunden wird ' 
vergönnet zu seyn/daß Jemand anders/alsdieLand-Räthe von Seiten > 
der Ritterschafft und des Adels / weniger vonJhro Königl. Maj. eigenen ' 
und würcklich in dero Festungen bestellten OKciers, Freyheit habe / eine 
Keldung anzunehmen von der Ritterschafft / wie dann dennoch / was 
den Land-Rat!,en in solcher Masse kan vergönnet seyn / mit gewissen con-
Prionen beschreibet und alles unter Moderation des Lensral-Louver« 
neuren gestellt und eingeschlossen ist / so hat nichts destoweniger c^apitain 
patkul dessen allen ungeachtet/sich nicht allein unterstanden ohne des Hm. / 
Leneral-cZouverneurenZulaßoder Vorwissen/ eine solche Bestellung! 
anzutreten / sondern auch kein Bedencken getragen / durch obbemeldte» 
feine auffgesetzte höchstanstößliche äeliberanäa, insonderheit den i6ten^ 
Punct die Anleitlmg zu geben/ zu stärcken und einzuwilligen in sothaner 
illttruciion, wie er dann zum Uberfluh auffsich genommen unter demTi-
tel eines Ritterschaffts kel^renden/den ungereimten Inhalt ins Werck 
zu richten / und zu eK-Hmren / da er zu selbigemWercke Hand angeleget/ 
indem er unter andern vom 21. April. 169 -.imNahmen der kehrenden 
auffi^ieutenant von Löwenwolden Anbringen lassen ein nachdenckliches 
Schreiben an den (3eneral-8uxerinten6enten Fischer/ betreffend einen 
sudttituirten Priester/den der Professor Järnfeld verordnet hat/vor sich 
in der ihme angegebenen pr^ende Versammlung Niggen zu predigen 
i.it. 1^. mit Vorgeben / ob solte er nicht der Gemeine in der Lehre Göttli- IT. 
chen Wortes vorstehen können/ weilen er ein Finne wäre/ und nicht 
Teutsch predigte. Da doch kundbar/daß in der gantzen Gemeinenicht 
mehr so genannte Teutschen zu finden / als allein einige wenige Personen 
nehmlichen Löwolde samt seiner Frauen und Kindern/ die doch alle un­
teutsch oder Ehstnisch verstehen/ welches sonsten bey dem gemeinenMann 
insonderheit bey dem Gottesdienst dort im Lande durchgehends gebrau­
chet und geübet wird. Ohne dem hat er bey gedachtemWendischen 
Landtage auch vom 17. ^^11692 eoncipiret und mit eigener Hand 
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auffgesetzet/und Land-Rathe und Land-Marschall dahin gebracht zu un­
terschreiben und zu pudliciren eine so genannte donttitution oder procla-

ii ms wider diejenigen / die da einige zum communen Nutzen der Ritter­
schafft zusammen gelegte Mittel angreiffen und verwenden möchten zu 

^ dero eigenen Nutzen/worinn man findet einige schwere und unanständi­
ge xx^esllonen eingeruckt / nehmlich wegen vieler heilsamen und auff-
richtigen so vorgegebenen concernrten Nicderlegung; Wegen 
Handhabung und Beschirmung des Vaterlandes allgemeinen Wohl­
fahrt ; auch wegen crimineller Anklage / auch daß man nach aller rixueur 
verfahren/und nicht mehr vor ein Mitglied der Ritterschafft conliäeri-

l. ren/sondern gantzlich ausschliessen woltei.ir. i. So hat 5aj,italr'.?atkul» 
ob er schon genugsam sahe/daß bemeldte Schrifft in sich hielte so wohl 
schwere Drohungen von Straffen und sonsten solche Lxpresllonez, die 
den Unterthanen nicht anstehen zu gebrauchen wieder ihres gleichen/ den­
noch nichtweniger/ nach der concipirung und Überlegung dem wie vori­
ges vor gut erkannt/und nachzuleben angenommen/ auch zum Uberfluß 
als ein kelickrender einen Brieffabgehen lassen an die Ordnungs,Nich-
ter wegen Vollbringung vorgedachter unverantwortlicher eonüitution 

k.l-it.x. 
Aus welchen allen gnugsam zu finden / dass Oapitain ?atkul, so wohl 

mit der unrechtmäßigen kelickrung als auch Annehmung und zu Wercke 
Richtung der anstoßigen inKruAion und donKitution, sich so vielmehr 
vergriffen und straffwürdig verhalten/ mdem er dadurch einen kühnen 
Eingriffin Jhro Königl. Mas. Hoheit / Macht und Mündigkeit gethan/ 
und gehandelt hat/beydes wieder eines getreuen Unterthanen äevotion u. 
Schuldigkeit/auch wieder den Eyd und die Pflicht/ dazu er als ein in 
JhroKönigl.Maj.6uarni5on undFestung bestellterOKcisr sich verbunden 

k. un geschworen hatte Denn wen er zu Folge seines Eydes 5uK i.it. i.. hätte 
sollen bedenckmseme Pflicht zu seyn Sr. Königl. Maj. zugethaner ge­
treuer und redlicher Unterthan und Diener/und alle der Königl. Gewalt 
zuständige Gerechtigkeiten und.Vor-Rechte nach äuserstenVerstande u. 
Vermögen in achtzunehmen und zu vertheidigen/ auch aufs Höchste ihme 
angelegen seyuzu lassen/zu befodern alles das/was Jhro Königl. Maj. in 
eim'gerMasse zu getreuen Dienste und Nutzen gereichen können/wie auch 
Jhro Königl Maj. und des Reichs Schaden und Verderb zu hindern u. 
adzuwehrm/und in Zeiten erkennen zugeben/ wann er vermerckete/daß et/ 
was gefährliches odhandm/wie auch sich zu richten nach Jhro Königl. 

Maj. 
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Maj. Krieges,Articul/ und denselben nach äusserstem Vermögen in 
Gehorsamen und Befehlen nachzukommen; So hat er dennoch in ob-
beregten so wohl als folgenden Stücken / gerade'gegen seine Eydes-
Pflicht/alles solches unverantwortlich hindangesetzet/ ja vorschlich und 
wohlbedacht dahin geholffen/JhroKönigl-Maj.Hoheit u. Gerechtigkeit 
anzugaffen und nicht allein nichtgesucht zu hindern und abzuwehren oder 
auffeinigerley Weise erkennen zugeben/solche schädliche und verderbli­
che Anschläge und Versammlungen auch leäineule Vorhaben/ son­
dern gerade dagegen selbst der Urheber gewesen / dabey concurriret / gut 
geheissen und daran gearbeitet/ kühnlich angenommen ein Vorsprecher 
und Vorfechter zu seyn/ vor xrivat-Leute klagen und durch ärgerliche 
höchst-prXjuäicirlkcheaAus sich angemasset allerhand zum Landes Re­
giment gehörige Stücke und Verrichtungen/ wie auch indeme er gefähr­
liche und höchst-nachdenckliche Briefe und Schafften auffgesetzet und 
6ivu!^ret Anlaß und Gelegenheitzur Meuterey und Auffruhr gegeben. 
Wie dann auch sich leicht hätte können zutragen/wann er der bemeldten 
InttruHion hätte sollen nachleben/daß wenn der Herr Qeneral-Gouver­
neur oder Gouverneur unter deren Lvmmancic) er gleichwohl gestanden/ 
verursacht wäre gewesen/einen Edelmann« auffein oder andre Weise m 
zusprechen/oder anmgreiffen/alsdenn Patkul/als einer von dessen 
Vorsprecher und Vertheidiger hätte dazu kommen können / sich zu setzen 
wieder seine hohe Obere und dero 0r6re und commanäo, und also da­
durch Ursacher zu seyn/ zu allerhand Aufflauff und Unwesen in der Fe­
stung; Wie es dann auch ein über die massen gefähr,und schädliches 
Ding ist/daß'ein 0Kcicr,der in Jkro Königt. Maj.^rnison und Fe, 
stung lieget/sich soll miterstehen/von einem andern/als von Jhro Köni­
glichen Maj. oder demewelchemJhro Königl. Maj.dae Lomman^o ü-
ver Land und Festung in Gnaden anvertrauet/anzunehmen und zu be-
werckstelligen einige inKru^ionez und Verrichtungen insonderheit sol­
che/die da lauffen gerade wieder Jhro Königl-Maj-Hoheit undlncere/se 
und dero zugelegten Autorität und Mündigkeit. Wesfalls auch wegsw 
solcher gvoben Fehler und Vergreiffungen man auff einer Gesetz-mäßt> 
gen Bestraffung bestehet. 

IV.. 
52VÄAn findet zwar in deme / beym Landtage zu ^enäen im 

versasseten und so genannte k^ecelle, welcher Gestalt die-
Rittecschafft. relolvirct/ daß- eine Schrifft in Riga unter der Land-
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Räthe und des Land-Marschalls 8udlcription, an Jhro Königl. Maj. 
^ke übersanwdarinnen des Landes ZustandJhroKönigl.Maj-aller un-
ttrthänisft vorgestellet/und Jhro Königl. Maj. gnadigste kemeäinmg 
erdechen werden; Worauf^xitain pscku^als welcher in der ungebühr­
lichen Verrichtung oceupiretwar/ auffobgedachte Weise der Ritter­
schafft gelierender zu seyn in Riga/sich unterfangen Gelegenheit zuneh, 
men eigenhändig auffzusetzen/eingantz hartes und von Bitterkeit über-
fiiessendes Schreiben/wie er denn auch darüber nebst den andern reliäi-
landen gerathschjaget und es endlich dahin gebracht / daß es von Land-
Rathen und Land,Marschall ohne clato unterschrieben an Jhro Königl. 
Maj-Anno 169!. ist übersand auch selbigen Jahres den 17. Junit Jhrl> 
Königl. Maj- zu UpM eingehandiget worden. In welchen man diesen 
Znnhalt nicht allein befindet / von einer schweren und ungewöhnlichen 
Klage/über derLieffländischenLandes eingesessenen Verdruckung und 
grossen Noth in verschiedenen Stücken/ und Uberschwebung des endli­
chen Untergangs/sondern auch/daß es angefüllt ist mit einen Haussen 
gautz nachdencklicher und harten Expressionen auch so / daß man keinen 
Scheu getragen/unter andern in solche korwalien auszubrechen/ daß 
sie mit Furcht und Zittern vorJhr Königl. Maj. Thron treten müsten/, 
daß sie nicht allein von dero mitgutemGlaubengantz onerole, durchGeld 
getreue Dienste /Leben und Blut erworbenen Eigenthum entsetzet / son­
dern auch alle ihre modilien abgenommen würden und man nicht eins so 
viel von dem Verlohrnen lassen wolte/daß sie ihr Leib und Leben unter­
halten könten. Ausser deme müsten sie mit Thränen und nicht ohne heff-
tigrr Gemüths-Bewegung ansehen / wie einer nach dem andern genö-
thiget würde sich aus seinem Vaterlande zu begeben / da er doch und sei-
m Vorfahren von vielen Lecuüs her/ in Ehren und Wohlstand gesessen/ 
mW würden genöthiget / zugleich mit Weib und Kindern ihre Sicherheit 
!md Unterhalt beyden Angränyenden zu suchen. Item daß ihr Vater­
land so zugerichtet sey / daß es schon seine Gestalt verlohren / und daß bey 
1000 Bauer-kamilien über die Grantze gelauffen/und hernach Plünde­
rungen auff der Seiten verüben. Wie denn endlich die xarticuUere Be­
schwerden und Klage-Puncten angeführet werden/ und fürnehmlich in 
folgenden bestehen 1. Daß der/welcher vor -ovOoRthl. Güter verloh­
ren durch die keäuälon) nicht könne würdig seyn/ etwas davon in arenäe 
zu bekommen/ob er schon will und kan eben wie einander pr^ttancia pr^. 
üiren/und solcher Erhaltung weder Sorgfalt noch Mühe besparet. 2. 

Wird 
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Wird endlich iemanden eine Gelegenheit zur srenäe auffgetragett/ 
so wird es ihme vor so einer hohen 8umma angeschlagen/ daß er un­
möglich dabey bleiben könne / oder sein täglich Brod dabey habet!/ 
und wann die Bezahlung ausbleibet / so schreitet man zu At> 
schlagung der Mobilien/die er nochetwan übrig hat. Und wann die nicht 
mehr zureichen/so wird er gantz len6l?ej traöliret durch schwere Kxecu» 
tions5, so daß er endlich das Land meiden muß/so ferne er nicht mit den 
Seinigen in stater Furcht stehen will/daß man mit Adelichen 
ren/die eben von den schweren ^rencicnruimret sind/die ctes 
<lez anfüllen möchte/ z. Sind zwar einige nach Jhrs König!. Mast 
relokition V0N ^nno !687>mit deM in den arenäirten Gütern' 
begnadiget/aber sie haben doch würcklich sich nichts zu erfreuen/ weil die­
selbe ihnen so hoch angeschlagen sind/daß man gerne den Nahmen des 
lernzls würde fahren lassen/wann man nur eine billige iircnäsgenöste. 
4- Hat iemand eis Guth in arencie erhalten / nnddabeyTiichts mehr 
übrig gehabt/ dann nur sich und die Seinigen kaum beyThränm-Brod 
zu erhalten/so überfallen ihn doch unversehens solche obleivationn und 
Nachrechnungen/wodurch er alles/was er in seinem geruhigen xoil'els ges» 
Vossen / wieder aller Völcker Recht viele Jahre zurücke mit seinem 
talen rnin bezahlen und also nothwendig in Armuth gerathen muß. 
Wann solche Griffe nicht zureichen/so suchet man durch ungegründet-e 
Vorwande und ersonnene xr^texren von ausstehender Lracion oder Be­
willigung und eontl-ikution, deme/der noch etwas übrig hat / mit schwe­
rer miliaren Lxecucion zu belegen / ungeachtet alles richtig abgetragen 
ist/und man solchen Unfug mit gnugsamen Quittungen hernach kan be­
weisen. 5. Träget man keinen Scheu vermercken zu lassen/daß man 
mit derMit gedencket siegantzüch aus dem Lande auszurotten/-weilen 
auchihr elendiger Nakme den unbedachtsamen Menschen ein Liedlem 
seyn müste bey ihren Zusammenkünssten/und man öffentlich sageddaß' 
nach iO. Jahren kem Teutscher mehr dort im Lande styn M ö.Die 
Königlichen Slarosteyen/zu welchen/zu Folge Königl. Verordnungen/' 
derAdel in den arencien der Nächste seyn solte/werden ander/geringern' 
Standes auffgetragen/unter dem Vörwanv/ daß derAdelv der durch' 
vorerwehnte Mlle r^imret ist/nicht vermöge völlige Sicherheit ünd^n-
tionvorsich zu prslkren- ^7. EmpfindederAde^ eine unerträgliche Last 
durch die schwere Hackm r^vilion z denn erstlich werden ihnen vor M 
wisse EinkünAediestibcn angeschlagen/ so doch, nie-einkommt / hmmch' 
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müsten sie von dem ungewissen eine Last tragen von mehr als 25. 
Onrum. Fürs dritte erstrecke sich die Reuter-Verpflegung nach revi-
tion der neuen Hacken-Zahl viel höher als vorhin. 8- MitdenDölp, 
tischen Universitäts ?rofellorensolles soweit gekommen seyn / daß sie 
nicht alleine Vorschlage machen/nach der Hand/sie von der Universität 
zu verdrangen/und Leute von frembder Nation und Sprache einzuzie­
hen/sondern sie befleißigen sich/würcklich den teutschen Gottesdienst ab­
zubringen und die Predigten in unteutscher Sprache geschehen zu lassen/ 
so daß bey so manchfältigen Bedrängungen / ihr Vaterland so in dem 
Zeitlichen als in dem Ewigen ihnen ein Eckel werden müsse / und was 

i^.noch vielmehr ist/welches die Schrifft selbst lud lit. kL.io gantz schweh-
renund nachvencklichen kormaUen anführet und in sich hält. Insonder­
heit hat er beym Schluß kein Rücksehen getragen in solche Worte aus­
zubrechen/daß wann der höchste GOtt ihnen hätte wollen heimstellen/ 
entweder einen schweren Krieg von nechst angrantzenden grimmigen 
Feinden/oder diese beschwerliche Zeiten zu ertragen/so wüsten sie aus der 
Erfahrenheit nicht/ob sie nicht erstes vor das andere zu wehten Ursache 
hätten. Und könten Sie Jhro Königl. Maj. nichts anders vorstellen/ 
als schwere Nachfolgen und ein wüstes Land/welcher Schade irrepar^ 
bei seyn dürffe / wann auch Millionen dran sollen gewandt werden / zu 
geschweige» mehrer Umstände / die sie drucken / aber nicht melden dörfen. 
Was nun dieseKlage-Punctenbetrifft/sosind sie nicht allein ohne Be­
weiß in dem Brieffan Jhro Königl. Maj. eingeführet / sondern auch ge­
setzt/es befinde sich ein privarus in solchem Falle leidend/ so hätte man 
doch nicht darüber sollen tormiren eine generale und so nachdencklicheKla-
ge/zumahlen/da auch ein oder ander xrivams imLandeUrsach hatte sich zu 
beschweren/so hatte derselbe können und sollen sich angeben beymQene-
rsl-Touvernemem, und daselbst mit seinen Beschwers-Puncten einkom­
men / aber nicht auffLand-Tägen. Vielweniger daß ein <2-,pitaine aus 
derLuarniKn. der würcklich in Jhro Königl Maj.Dlenst stand/solte be­
fugt seyn/ solches anzubringen und hernach eine allgemeine Klage darü­
ber abzufassen / da ihm doch nicht unbekandt war / wie einen ieden Unter­
than in Lieffland so wohl / als sonst im gantzen Reiche der Weg offen ste­
he zu Jhro Königl. Maj. im Fall ihme beym Qeneral (Zouvernemenr kei­
ne Handreichung wiederfähret/ daman dann der Exempel gantz gnug 
hat/welcher Gestalt die Leneral-Louverneurs nach Amts-Pfil'cht der 
ansuchenden Klagen abgethan und gerichtet / aber insonderheit sind viele 
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MvatUnLiefflandauffderounterthänigstes Angeben bey Jhro Königl. 
Maj. in Gnaden gehöret / und vermöge dero allergnädigsten kelowrion 
nach Beschaffenheit offt 5vu!-,ß-ret worden / so daß kein rechtgesinneter 
Ursach hat/ solche Bitterkeit-volle / allgemeine Klagen anzuspinnen oder 
zu solchen ungebührlichen Versammlungen anleitung zu geben / wie 

gethan/ und obwohl die Ritterschafft bey dem Land-Tage 
m Wenden die Land-Nathe ersuchet/um Ausfertigung einer unterthä-
nigsten Blttschrifftan Jhro Königliche Maj- so hätten doch weder sie 
noch Capitain sich sollen unterstehen / eine so hart kühn und unbe­
dachtsame Schrifft / an Jhro König!. Majestät ouffzusetzen / und zu ü-
versenden /wie geschehen ist. Dessen Jnnhalt/wann mans genau und 
mit Nachdenken durchsiehet/so schwer befunden wird/ auch bitter und 
anstößig / daß man kaum eine Tyranney ärger und mit widerlichern Far­
ben abmahlen tan/ als wie des Landes Zustand darinn beschrieben wird. 
Wie denn die Bitterkeit mit solchen auffrühriftl)en for^alien vergrößert 
ist / daß sie einen Krieg von den grimmigen benachtbarten Feinden wohl 
so leicht/wo nicht leichter achten/als ihren jetzigen Zustand und 
rionzu ertragen / und dißsalls prophezeyen sie/ und gleichsam drohende 
Jhro Königl Maj. mit schweren conlequencen und des Landes irrepa-
rsdlenVcrwüstung. Da sie doch mit allen Jhro Königl.Maj. getreuen 
und rechtgesmneten Unterthanen Ursache haben/sich zu erfreuen eines 
Christlichen und Höchstmilden Königes und Obrigkeit/die ihnen vielfalti­
ge Gnade so wohl durch Nachgedüngtes i'ertwlzals sonsten von einer 
Zeit zur andern bewiesen / und allezeit das Recht mit Gnade haben lassen 
vermenget seyn/w>':wohl sie darüber hernachmahls geringe Erkäntlich-
keit haben blicken und spüren lassen-Bey welchem allen nachdencklich ist/ 
daß man von dem hatten und nachdencklichen Briefe hat lassen Kopien 
hin und wieder dort im Lande austheilen / auch selbigen in Schwedischer 
Sprache übersetzen / wie n. bezeuget. Welches zu keinem andern^ 
Ende kangeschehen seyn/als den Unterthanen allen Unwillen einzudru­
cken/ Übels lentimenr, und endlich eine Widerspenstigkeit wider die hohe 
Obrigkeit/wie auch gerade unter dem Schein von Landes-Vertheidi-
digung gut zu heissen / und zu axplauäiren sothane unruhkge/boßhafftige 
Md gefährliche Vorhaben. 

Demnach nun caplcain Johann RemholdPatkul/ als welchem. -
wissend genug war / mit was Ungnade Jhro Königl. Maj. die Proceß 
xen auffgenommen / welche so wohl Anno 16gi. und 169^ b^ den Land-
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tagen/ als sonsten ausstellen der Ritterschafft vorgelauffen sind / nicht 
allein als ein Rathgeber/sondern auch als ein Urheber undConcipitt ei­
genhändig auffgesetzt und verfasset einen so harten und anstößigenBrieff/ 
wie vorgedacht/und alles solches unerbethen und ohne Landtag s so/daß 
die Ritterschafft und der Adel denselben Bneff nicht gesehen / weniger 
dessenJnhaltundkorrriajien 2ppral)iret:)Dadochim Fallervermeynet 
hätte sich füglicher auszulassen / gar leicht eine andere Schrifft mit besser 
Bedachtsamkeit beym Landtage / in Anwesenheit der Ritterschafft zu 
Dero Überlegung und Erkäntniß hatte können auffgesetzet werden. Als­
dann sehr gewiß eine grössere äevorion und Bescheidenheit drinn zu ver­
muthen wäre. Derowegen oblieget ihme nun nicht allein die re^irät 
und Wahrheit aller solcher Zeneralicer angeführten Klagen zu erweisen/ 
sondern auch all dasUbrige zu entdecken/was das Land drücken soll/und 
welches ihme in mehrbemeldeten von ihme concipier» und von den Land-
Räthen unterschriebenen harten Brieffe bekandt zu seyn gemeldet wird/ 
aber daß sie es zu offenbahrcn nicht gedurfft; Auch dabey daß er endlich 
zu Rede gestellet werde/ deßwegen/ daß er kein Bcdencken getragen/mit 
so leäirieulen/ schweren und IhrKönMaj Höheit hart anrührenden kx-
xrcülonen/ Jhro Kön. Maj. zu beschweren und anzugreiffen/ welches er 
auch wohl nun zu spat böse gethan zu seyn erkennen wird/ und daß es einen 
wohlbedachten und getreuen Kön. Maj. Unterthanen keines weges ge­
ziemet noch anstandig gewesen. Wesfalls ein so grobes Verhalten oh­
ne gebührende und Gesetzmäßige Bestraffung nicht wird können angese­
hen werden. 

' v. 
^'S ist zeitbero gnugsam kund worden/was vor sehr nachdenckliche 
sLsArrung und Unwesen dieser (^pitainPatkul mit 4. andern dapi-
tain8 unter des Königl. Raths und Feld-Marschalls des Hochgebohrnen 
Herrli Grafen IacobJohann Hastfers Regiments verursachet/ und er­
wachsen sey/indem sie straffbahr auffgesetzet und mit gesamter Hand 
unterschrieben haben / zweene zur Meuterey und Aufruhr angesehene 
Schrifften/ wider Dero Ober-Befehlhaber und Oberst kia-
xnusvon Helmersen/in demesie ihn insgesamt anklagen/und denn ge­
brauchen viele Drohungen und Entsagungen von äelperation und an­

dern schweren und ungebührlichen KxprslllLmen/ üt. 0öc?.so hoch/ daß 
c nicht allein aller Gehorsam und Disciplin unter demselben Regiment in 
Mißtrauen und Ulwrdnung geruhen/sondern es hat auch solches dort 
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als in einen Gräntz-Ort und Festung fast die gantze Lvarnilom zur Zwie­
tracht und Aufruhr gebracht/insonderheit da sie unter andern/umb an­
zureihen und anffstutzig zu machen zweene daselbst liegende Finnische 
Regimenter/ erdichtet und vorgegeben/ ob solte der Oderst-Ueucensnt sie 
gc drohet haben auffFinnisch zu traöiiren/wodurch sowohlderFlNnischen 
Nation als obgedachten dortliegenden RegimenternVerdruß/Schimpf 
»nd Hohn zugefüget ist. Als nun nachgehends bemeldte<l3pltain5 auff 
Jhro Königl. Majest. gnädigsten Befehl dieses ihres Verbrechens hal­
ber/bey einem unter der Herrn (Zeneral-I^ajvren und (3ouverncurn 800-
s7en ?rXticliv gehaltenen Kriegs-Recht im 169z. ̂ scaliter angeklaget 
worden da hat Patkul vor ihnen allen daoWort geführet/und unter bet 
Verantwortung ein hauffen fonachdenckliche/undZhro Königl. Maj. 
Hoheit rührende Worte gebrauchet/ sodaß/wannmansieim^roroeoU 
will sehen und betrachten/ möchte eines redlichenrechtgcsinneten und ge­
treuen Unterthans Hertze dabey beben und zittern. Wie auch hernach/ 
als dieselbe Sacde im lulio unter obgedachten Herrn Königl. Rath und 
Feld,Marschalls eigenem ^isclictio im Gen. Kriegs-Gericht zu Riga/ 
durch ein Urtheil abgethan worden/ hat dieser Patkul an Etelie auff die 
vomGen.Krieges-Gericht empfangeneCiratu?n zu erscheinen / sich entzo­
gen/ hernach erst hat er durch den Buchhalter Rehberg zu deö Generat-
Kriegs-Gerichts Beschimpfung und äespeÄ eine anstößige S chrifft lub 
(^eingesandt/ auch zu selbigem Gerichte einen d^ocarium kublicum mit<^ 
so emerreqvi^tion gesandt/dergleichen man wohl nie zu so einem hohen 
Gerichte durch eine solche Person geschehen zu seyn gehöret hat. Auf 
welches alles wider die Opitams insgesamt diß rechtmäßige Urtheil aus­
gefallen/daß nehmlich ein.jeder zu 6. Monatlicher Gefängniß/und z. 
Monats-Lehnungen zu misten/ conciemniret worden/ wie auch darneben 
Patkul bey einer öffentlichen Abbitte / mit einer Geld,Busse von i oo. 
Thl-Metz. belegt worden. Welches Unheil Jhro Königl. Majest. al-
lergnädigst cvntlrmiret/undDero besondere Klagen wider Oberst l^ieut. 
Helmersen zu einer neuen i^vilmor» verwiesen. Worauff hernach hier 
in Stockholm ein General - Krieges - Gericht gehalten / da dann wider 
sämtliche (>pitainL, fürnehmlich wegen die zwey erste von ihnen unter­
schriebene schmähliche und allerdings unerweißliche auffrührische 
Schriffteu wider den Oberst ^eut.Helmersen/ solche Urtheile abgefas-
set und aufgesetzet worden/ welche Mrffrührer undMeuterirer nach den 
Krieges,Articuln verdienet haben. Welches auch wäre xu^icjxet wor-

D ?. den/ 
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den/ wann nicht auf Dero eigenes unterthamges Bitten und des Oberst 
I^ieut. Vorbitte Jhro Königl. Maj. Gnade ins Mittel getreten wäre. 
Dab^y Jhro Kön. Maj. vor gut befunden/ beyDero gantzen Ellies und 
allen Regimentern publiciren zu lassen das Bedencken / welches das 
Gen.Krieges-Gericht bey Ihr. Kön Maj über diesen c^sum unterthä-

L.. nigst ertheilet/ lit. k. auf daß Dero i^iUce sich vor so grobes Versehen 
möchtein acht nehmen. i,ic. 8. Ob nun wohl (^apit2ine Patkul als gleich 

5. theilhafftig des Verbrechens mit den andern (^pitams unfehlbar anzu­
sehen/soweit er nicht weniger als andere solche vorgreiffliche undjzum 
Lluffruhr angesehene Schafften und Klagen wider gedachten seinen O-
berst^ismsnant unterzeichnet/ geführet und äcfenäixet hat/ wodurch M 
auch gleicher Straffe würdig gemachet / welche die andern nach dem Ur­
theile über sich hatten müssen ergehen lassen/ wen nicht JhrKön.Majest. 
hohe Gnade und?aräon vor ihnen wäre ins Mittel gekommen ^ So 
gereichen doch in diesem Fall ihme folgende Umstände zu viel grosserer 
xravation, nehmlich I. Daß Patkul in der Sache Urheber und Lapm 5a-
Äionis gewesen /allermassen selbiger Klageschrifft eins von ihme auffge-
setzet/daß andere corriziret/und beyde zurUnterscbrifft befördert worden/ 
wie zusehen aus dem inRiga beymGen. Kriegs-Gericht gehaltenen ?ro-
tocoll vom lO.sulii 169II. Hat er allezeit/ehe er die Flucht ergriff/das 
Wort in der Sachen geführet/ da er bey dem ersten drüber gehaltenen 
Kriegs-Gericht in Riga vom i s. ̂ aij. 169z. so wohl in seinem/als der an­
dern Nahmen/ wie obgedacht das Wort geführet/so daß sie/wann Pat­
kul nicht zur Stelle war/ nicht gekonnt auch nichts gewust zu antworten/ 
fondern äilation begehret/wie er dann selbst nicht leugnen kan/daßer die 
bey selbigem General-Krieges-Gericht eingelegte Schafften selbst for^ 
iniret und aufgesetzet. Wie er denn auch in. die Sache auff den Rü­
cken genommen und sich mit der Flucht ̂ lviret/ auch iv nicht allein durch 
vorgemeldte ^otarisl-Beschickung und die dabey durch den Buchhalter 
Rehberg eingesandte Schrifft lit. (^dem gantzen Königl. Gen. Kriegs-
Gericht eine mercklicheVerkleinerung zugefüget / darinn er unter andern 
berichtet/daß er wohl vor rechtfertige und gewissenhaffteRichter nicht sich 
fürchten würde zu lWren (als wann er in dem Gen. Krieges-Gericht sol­
ches nicht hätte zu vermuthen) aber doch gleichwohl Ursach hätte vor sei­
ner Person Sicherheit zu sorgen. Sondern auch v. nachdem das Ur­
theil in Riga über die dapicains ausgefallen/und vonJhr.Kön-Maj.gnä-
digst.^probiret/hat dieser Patkul sich unterstanden dennoch zu 

sei-
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semergrösten Argheit die Bitterkeit zu weisen / indem er nicht Beden­
cken getragen/mit beygehender schweren und ehrenrührigen Schrifft und 
Beymestung wieder das gantze Königl. 6en. Krieges-Gericht bey I. K-
M. einzukommen/wie Ur.i.und U. ausweisen/ungeachtet daß selbiges^-
(Zen. Kriegs,Gericht von I. K. M. zu Aburtheilung sothaner Sachen ^ 
warautkoniiret/sondem auch dero Urtheil auch von höchstgemeldterKo-
nigl.Maj. bereits wie gesagt/conkrmirt gewesen/und vor rechtmäßig be­
funden worden. Worzu auch kömmt vi. daß die andern 4. (Drains 
beyin Schluß der^ion allhier bey dem Ken. Krieges-Gericht im abge­
legten Monat januarii auffEyd und Gewissen nach ergangenem Köm'-^ 
glichen Befehl gethan haben/wie beygehend ausweifen. ^ 

Aus welchem allen klärlichen zu sehen/daß Patkul ist gewe-^' 
sen ein Urheber und Anfänger zu alle diesem berührten auffrührischen ^ 
Wesen und J.K.M.milicezum Hinder und Unruhe weit ausgebreitete ° 
Versammlung der ^pitaines wieder ihre Ober-Befehlhaber. Wes­
falls er auch unter andern angeklaget wird / als brüchig und schuldig zu 
der Straffe/die das Recht und die Krieges-Articul in solchem Falle ver­
mögen und äiAiren / ohne daß er nicht allein wie obgedacht wieder das 
Len. Krieges-Men'cbt seinen Veracht erwiesen/sondern auch wiederden 
Kömgl.Rath/Feld,Marschall und <3en.Qouverneuren deu Hochgebohr-
nen Herrn Grafen Hastfer in währender aNion durch zweene an AK. 
M. überschickteSchrifften i.it.'i'.öcU. gar verächtlich und unverantwort­
lich gethane Lxpresslones, sein Verbrechen höchlich vergrössert und xravi-
ret / welches auch hierinn dißfalls erfordert des Rechts rechtmäßige 
Schärffe und der Straffe gebührende Erhöhung. 

Diß sind nun die Klagen welche ich nach eingenomener Sachen Be­
schaffenheit vor nöthig befundenEw-Gräffl.excell Lxcell. und dieserKö-
niglichen ̂ ommilliOn von Amts wegen wieder den wohlgeb. dapiraine., 
Iohattl7Reinho!d?a^ul auff vorgedachte Weise und Grund an­
zuführen. Wie ich dann dienst!, bitte/es wollen Ew.Lxcell.xxcell. und 
diese Köniql. Ommilsson solches in gebührender Erwegung ziehen / und 
gedachten d-ipiramz solcher Gestalt wohl wissend und vorschlichen wie­
der AK-M-Hoheit und dero Königl. Gewalt zuständige Gerechtigkei­
ten/auch wieder seinen OKcierg.End und untersaßiiche Psil'cht begange­
ne grobe Verbrechen und Vergreiffunyen / nach Rechten zu becyfern/ 
unddie Sache durch einen 6e6mtiven Sp>. uch und Urtheil abtbun / wie 
es dem Gesetze/Kneges-Articuln/und andern rechtliche Krafft habenden 
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Verordnungen und?lacacen ähnlich ist. In dem übrigen behalte ich 
mir vor/alle bene6cis?roce/lu8,und mehrers Beybringen von ein und 
andern/was weiter in der Sachen kundbar werden kan/und zur behöri­
gen Erleuchtung dienlich befunden wird. Verbl. 

Ew. Gräffl. Lxceli. Lxcell. und dieser Königl.Commillioa 
Dienst mid bereitwilligster Diener 

^ jokann LerZeniii^m. 

Beylagen 26 
l.it. 

KxtraÄ aus ^s.R. M Vrief an den <^en. <3ouv. ^>errn Jacob 
Johann Hastfer. Stockholm den i.Nov.^n. 1687. 

MWEchst dem so gereichet es uns gleicher Gestalt zu gnädigem V<r> 
'Ä^gnügen / was ihr der Ritterschafft und dem Adel in dem 4ten 
Punct vorgestellt habt/ betreffend unsere ausgegebene Resolution und 
Begnadigung wegen der perpetuellenärenäe, aber weil wir verneh­
men/daß ihr dero dabey gegebene Antwort und Erklährung in dem Um, 
stand nicht so genau vernommen/da sie aUeZirendle gnädige kelolutioa, 
so wir ^nno 1678. ihren Deputaten ertheilet haben/und nach deren An­
leitung sie noch weiter dringen auffeiner Aenderung/welche sie über die 
k^eäuÄlon der Güther in Lleffland mit der Zeit vermuthen; Derohal-
ben/wei! eine solche ihre Unzeitigkei^t von euch damaln so fort bey selbigem 
Land-Tage/wie wir es gerne gewünschet/ihnen nicht wird seyn vor Äu­
gen gestellet und remonkriret worden; Also haben wir vor nöthig befun­
den/solches nun selbst zuthun / vermitteist hierbey gehenden gnädigen 
Brieff/denihrbey nechsterZusammenkunfft ihnen zustellen könnet/und 
ihnen dabey ihre Unbedachtsamkeit und Vergrciffung hierinn zu Gemü­
the führen/wie ihr denn darüber verschaffen müsset eine gebührende Cor-
reAlon und Richtigkeit. Zu welchem Ende wir an euch hierbey eine 
Abschrifft des Briefes abgehen lassen. 

I.it. k. 
Schreiben an die Ritterschasft und den Adel in<ieffland we­

gen des/daß fle sich in dem -Land-Tags-Schlusse auffdie 
Resolution 6e Hllno i6S/.berttffen. Stockholm den !.d?ov. 
/.nno »687. 

Wir 
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Wir Sari/ :c zc. 
^MNsere Gunst zc.zc. Euer unterthaniges Schreiben vom jüngst ab-
^M)gelegten >. OÄotir. nebst einer Abschlifft der Antwort und Erfah­
rung/welche ihr auffdie euch vorgestellte ?ropOlicion5.Puncten unsers 
Raths/^eneral-Louverneurs und Leneral-I^ieutenants Herrn Jacob 
Johann Hastsers beym Schluß des neulichst nunmehro gehaltenen 
Land-Tages in Riga eingeliefert habt / ist uns dieser Tagen wohl zu 
Handen kommen. Und haben wir/o wohl aus berührtem Schreiben 
als aus dem 4ten Punct derselben Erklährung/so viel es die reclucircen 
Güter betrifft/ mit Mißvergnügen auffgenommen und ersehen / wie we­
nig ihr betrachtet habt die besondere Königl.Gnade und Gunst/ so wir 
beydem keäuKions-Werckeuch vor allen andern unsern getreuen Un­
terthanen haben geschehen und wiederfahren lassen/indem wir in Gnaden 
sind bewogen worden/euch nicht allein zu überlassen unsere Güler / die 
ihr vorhin und <ic>n2nvn5-Gerechtigkeit besessen / zur sichern und perpe-
wellen arencle vor euch / Euren Kindern und Nachkommen zu ewigen 
Zeiten / auch noch überdem die jahrliche arencle üimma aus Lpecial-Gna, 
de auffdas dritte Theil gelindert und erlassen; Gleicher Gestalt / unan, 
gcsehen/ daß die Ke6u6ion Krafft des i ödsten Jahres Reichs-Tages-
Btschwß ihren Fortgang nehmen solte von Heer,Meisterlicher Zeitan/ 
so habenwirdochdieselbe allergnädigst einschräncken wollen / undden 
I'ermmum gesetzet innerhalb die Jahren/ in welchen berührte ?rovince 
unter unsere und unserer Königl. Vorfahren Devotion und gehorsam 
gewesen / so daß wir dergestalt mehr Zeichen und Nachdercken einer son­
derlichen Königl. Gunst und Wohlgefallen gegen euch nicht haben bezeu­
gen können/iedennoch dieses ungeachtet müssen wir spüren m d vermer­
ken/wie ihr euch nun unterstehet/ anietzo auffden neulichst gehaltenen 
Landtag und insonderheit/da ihr eure unterthanige Treue an uns / unsere 
Königl. Familie und dem Reiche huldigen sottet / euch Hoffnung zu ma­
chen mit der Zeit zu einer Aenderung wegen der keckiüion, welche ohne 
dem in Ansclmng anderer unser Untersassen/so gelinde über euch ergan­
gen ist; Wobey ibr uns der Resolution und Bebriefung erinnert/die wir 
Anno 1678 euren Deputaten gnädigst mitgetheilet haben / da doch ihr här­
tet nachdencken sollen / und euch selbst erinnern nicht allem der Ver, 
änderungen/welche wir bey so vielfältigen vormaln erhaltenen Bebn'e, 
fungen/mit unsern Ständen zu unsers Reichs, und darunter liegenden 



?rovmclen/als auch zu eurer so wohl als mehr ander unserer getreuen 
Unterthanen allgemeinen Lonlei-v^wn und Wohlstand zu machen ge­
nöthiget worden/insonderheit auffoen zenReichs-Tägen/ die nach der 
Zeit sind gehalten worden; Sondern ihr hattet auch sollen dabey erwegcn 
und zu Gemüthe ziehen / daß die eure ^narionz Güter betreffende keld-
lution, die-wirAnno 1678 euren Oepmitten haben mitgegeben / ihr 
einigs Ansehen hat auffdie Erlassung und Verschonung der Anno - 6 5 5. 
bewilligten ̂ eäu^ion, welche wir sonsten so wohl in Lieffland als andern 
unter unftrmReiche belegenenLändern und provincien ungehindert erge­
hen zu lassen Fug und Ursache gehabt. Ubcrdiß so haben wir auch i» 
selbigem Brieff/ dahin ihr euch beziehet/und wodurch eure Privilegien 
coniircr-ket sind/mit deutlichen Worten relerviret und vorbehalten uns 

/ in allen unser und unsers Reichs Hoheit und Recht ohne erz-juclice und 
^ Schaden. Wie ihr denn nun selbst sehen könnet / was vor höchstgülki-
^ ge Ursachen wir hierzu gehabt/ und wie die Eil-künffte von den von-m-

ons und Pfand-- Gütern / die uns so wohl nach der keäuÄuon als auch 
^uiäacion besage Reichstages-Schluß zugefallen sind / nicht allein vor-
ietzo zu Wiederauffrichtung der zerfallenen kvrti5canonen und Beybe­
haltung der Ellies und andern unsers Reichs allgemeinen Nothwendig­
keit erforderlich sind / sondern auch hinführo und zu ewigen Zeiten / zu des 
Reichs Schutz / eonservation und stetswahrendem Flor uns und unsern 
Nachkommen unverändert solten vorbehalten bleiben; so haben wir 
auch solches einmahl vor allemahl euch noch einmahl zur gehorsamen und 
unterthänigen Nachricht erklären wollen / und erkennen wir die Erinne­
rungen / welche ihr hier entgegen zu thun euch vorgenommen / vor so 
vielmehr seltsam und unbedachsam an / als wir unsern gnädigen Willen 
in solcher masse bereits vorhin durch so viele Briefe und kelolmiones euch 
gnugsam kund gemacht haben. Wannenher wir euch hiermit auch wol­
len gewarnet und vermahnet haben/ daß ihr/so lieb euch ist unserer Un­
gnade zu entweichen/von solchen Unzeitigkeiten abstehen/und einmal sc-
^uielciren sollet bey der gnädigen Verordnung/die wir aus so wichtigen 
und unabkehrlichen Ursachen hierüber vorlängst gemachet und festgestel­
let Haben-Allermassen wir auch in dem widrigenFakl verursachet werden/ 

' alle die Begnadigung und Erlassung / die euch solcher Gestalt vermit-
l telst unserer R-elolution von Anno 167z. wiederfahren/ allerdings auffzu-
, heben und zu wiederruffen/auchuns/unserunddesReichs Recht offen 
l jind ungekranckt vorzubehalten / was so wohl die Einziehung der xukii-
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quell Güter und des vierdten Theils der Einkünffte/ vermöge des lösten 
JahresReichstags-BeschlußundVerordmng betrifft/deßgleichen auch 
nach Anleitung des i68osten Jahres Reichstags-Schluß und Verord­
nung den keäuAions-isrminum zurücke zu setzen /in die Heer-Meisterli­
che Zeiten / und auch all dasjenige /was.ein oder ander dargegen genosien 
vermittelst einer genauen Nachrechnung und Untersuchung abfordern zu 
lassen. Welchem ihrdoch werdet vorkommen können / wenn ihr euch 
behöriger maffen darnach richten und hinführo mit besserer Bedachtsam­
st verhalten woStt. Und wirMhlen euch:c.:c. 

Larolus. 

L.it. C. 
^xrraÄum ex relatlone V.V.De^utatorum I>lol?illtZltis'I.ivoyics ex--

peäiuone in 8uecia rstione ^rivjleßiorum. 

Jerauffstatten sie ihre Relation ab mit Mitte / ihnen ihr 8emimem 
^Zunter freyem Gesichte wohlbsfugt zu entdecken/undMalles Wm-
ckel Richtens zu enthalten / auff daß wir hingegen die veritable railo^ 
warum wir zur Sicherheit unsers Vaterlandes also und nicht anderZ 
sgiren können/klärlich weisen und zeigen mägen/dqß mallen Stücken wir 
keinen xss jemalen gethan/ der^nichtzuvor wohl und reifflich sey erwo-
gen/ und so wohl in der unumgänglichen Nothwendigkeit als allgemei­
nen Wohlfahrtgegründetzu seyn befunden.worden. 

Die Ritterschafft wird unsere auffrichtige und eifrige ^ele^vor un­
sers werthen Vaterlandes wählenden Wohlfahrt in Lonsläeration^ 
ziehen / alles zum besten auslegen / undwenn etwan ein oder ander Miß­
deuter seine intriZuesauffunsere Rechnung woltenotiren und clekniren 
lassen / sothanen einseitigen hmterrückischen bl^smen keinen blinden 
Glauben zu legen/ sondernder Warheit das Richter-Amt überlassen. 

Mit denen andern war es nicht allerdings richtig; Der ionä war 
4nehralS2oooNthl. einige memli>ra wolten nur i^ooRthl. zur ve^uta-

_non bestehen und i vOoThl.an einem Ort/ wie auch geschehen / cm-
Hoyren. 

Einigememdra ^odilitatis glengen zum e. und suchten solches 
S'Uff allerhand Art und Weise zu cleclimren/ aber ohne effe^. cz. c. be­
gehrte entweder die kcsolmioa auszulassen / oder bey der wscmondas 
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Königl. keicript vom I. !^ov. 16?7> beyzulegen. Solches wolten wir 
zum prXjuäi? der Ritterschafft und ihrer Nachkommen nicht eingehen: 
Durch diese Kapitulation tarciirte die Ausbesserung des Lorxoris,welche 
erst zu Dunemuncie den s. Ol^ok. geschahe. 

Wie nun die Stände solches nicht approkiren wollen / habe Lieff-
land sich nicht dem Reich / sondern dem Könige als Groß-Fürsten in 
Liefflandunterworffen/worauffdieVereinigungl566mit Litthauen er­
folget. 

Der König machte diesen Emwurff: Wie man einen König von 
feinem Reiche trennen und sagen könte/man habe sich dem Könige/ aber 
nicht dem Reich untergeben ? 

l^eZereb. Daß solches nicht ungewöhnlich in Ml^oria 6c keAirnins 
kolitico, daß t Länder einen König oder Regenten hätten/und doch wäre 
ein Land dem andern nicht Unterthan / sondern stünden beyde in leerster 

j Freyheit / ihrem Rechte und Privilegien / wie denn/der sonst vorhandenen 
. Exempel zugeschweigen/das Reich Schweden und Liefland einen solchen 
' tsgarägegen einander hätten /zumahlen ein jedes seine besondere Reichs-
^ Zandtage und ?rivileßia hätte / allwege separat und nie eines den andern 
. unterworffen wäre / iedoch einen Herrn und König anitzo erkenne-

ten. 
Die ConLrmatio 8tex>kani und 8iZi5munäi III. könne ok casum am!5 

sionis ?rivileßii nicht sller!retwerden.8i nonfaAa reKe'Revilione 1599.6c 
polito c^uoä non oklervata fuerit, vi non jure sa6turn elle, auch können pci-
Aea mucuo contraÄa durch eines Lontralientiz Unwillen Nicht äiilolviret 
werden. I^ik-lcfaÄum^alsSjZismunäusIll.mitder Reformation 6c ex-

/ rlulione konorum fortführe, I^eZes 6c paÄa funäamentalia lubverrirte/hat 
d^obilitaz l 601. mit gutem Fug vor GOtt und vor der Welt dem Könige 
m Pohlen abgesaget. 

Jmmittelst gab es bey dem H;. sehr harte objeäiones wegen 
Kixismunä.^uß. Privileg, indem er selbiges vor ein nichtiges vocu-
we.?tundLkarccque hielte/undzu verstehen gab / es würde gar cazliret 
werden/danebenerwehnteer/man solte die vecjuc^ion zurück nehmen/ 
und in derselben auslassen die Worte / daß Lieftland ok non f^^am 

. 6^e.n vor GOTT und vor der Welt gegen Pohlenihre Pflicht'auffge-
I hoben. 

Wirentschuldigten uns/daß unsre Intention nicht anders sey/ als 
in unterthänigsten resj,^ gegen unsern König zu handeln. 

W^s 
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Was die erste ObjeKion belange: 
Ware solches nur eineHistorische Relation ihres damahligenVer-

fahrens/könteauch mit dem Exempel der Stände in Schweden juttiii-
<iretwerden/welche aus gleichen Ursachen sich von Sigismund Iii. abge­
geben hätten/sich eben zu dem Könige gnvendetund ihn angenommen ; 
Wären auch dahero die Lieffländer so capabei sich bey der Welt zu juttili-
ciren als die Stände von Schweden / und könte ihnen das keine üble no-
tam zuWege bringen: Eine solche Application aber scl moclernum üatum, 
wie der Hz. e.Q. machen wolte/wäre nicht daraus zu erzwingen. 

Wolte man die Ritterschafft unwürdig erkennen / indem Genieß 
eines erworbenen und nunmehr 12z Jahr lang mit so gutem Recht ge­
brauchten/ auch unter Jhro Königl. Maj. eigener Hand con6rmirten 
kriviiegii ferner zustehen/müsten sie es GOtt heimstellen / und dafern 
man dafür hielte/daß an 8igi8muncj.^ug.erivilegio einigerHaupt-Man-
gelseynsolte; So wäre es besser/daß es Herfürbrechen und die Ritter-
schafftdeutlich sehen möchte/woran sie wäre/damitnicht/ wenn etwan 
das ?rivil. wie der H:. 6. zu verstehen gab / nur in käs äulzis ex gra-
tia beybehalten werden solte/die Nitterschafft sich mit einem solchen stum­
men Götzen /der in dem?rivi1egio nichts als numerum reprselentiren / a« 
der keinenNutzen reichen könte/schleppen-dürffte; Zumahlen fauleWun-
den nicht änderst als aus dem fun^ment / ob sie schon zumAnfang grosse 
Schmertzen verursachen/müsten curiret werden; Und würde es geschehen 
daß offtberegtesPrivileg.dergestalt solte angefochten werden/ so trüge 
dennoch Ritterschaffc das Vertrauen/daß die Gerechtigkeit noch einen 
Weg derselben offen hielte / nehmlich die Gnade von Jhro Königl-Maj. 
zu erhalten/daß ein solch hartes Urtheil nicht würde gefället werden con-
trainauäituin ̂  in6e5ensum Orciinem Lc^ueKrem. _ 

Loclem cjeliberirttn wir/ob nicht des Vaterlandes höchste Wohl­
fahrt erforderte/ das Werck der ReöuKioniwelche nunmehr zudem 
kläglichen Ausschlag inclinirte/daß die gantze Ritterschafft zuletzt würde 
ausgetilget werden / etwas vorgenommen / und die contra Privilegs ver­
hängte Schlüsse und executiones derselben abgebeuget würden ; Jnson-
sonderheit waren die beyde Landtags Schlüsse von Anno 68 und 687 
nicht allein von Ihr. Königl. Maj. anzunehmen refui-ret/ und der Rit­
terschafft aus dem Reiche wieder zurück gegeben / sondern auch harte in-
^ibirorialesfürnchmlichvonAnnoisz/den i.Nov. zugestellet worden/ 
wodurch, wenn man gar stille geschwiegen / den unverantwortliche« 

E » " Scheie 
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Echem und Nahmen Hey de? Posterität erwerben möchte / daß gleichwie 
bißhero gegen das ÄVerck der Re6uAion teliantibus Rece8libu8 männlich 
gestritten / also nunmehro durch einen sudsecumm tacitum conlensum alle 
Hoffnungunddas Recht disseitigen Widersprechens verlohren undauß 
Händen gegeben worden / derohalben rathschlagten wir der Sachen 
Wichtigkeit nach mit allem Fleiß und Sorgfalt/welche metkoäe hierbey 
zu gebrauchen am sichersten und besten seyn solte. 

Derowegen die Wohlfahrt des Vaterlandes ei forderte sich in ge­
genwärtigen hochwichtigen und zugleich hochgefährlichen Sachen / so zu 
führen/ daß in beyden vorgedachkn Extremitäten ein solch Mittelweg 
könte gefunden werden/damit man sicher seyn/ und wiebißherovonder 
Ritterschafft geschehen / in dem Stande bleiben könte / des LandesRecht 
heyeröffimer Gelegenheit undgelindernZeiten zu gebrauchen und wei­
ter zu polaren. Zu diesem Zweck ward vor dienlich angesehen princl-
patirer nur gegen die Königl. Relolution von Anno 1688.6. ^kovemizr. zu 
inlurßiren. Jedennoch könte man die raüone8 gegen die ReäuAioN) in­
sonderheit gegen die S6)wedischen Reichstags-Schlüsse/ als wornach 
auch die bey Schwedischer Regierung erworbene Güter in Lieffland ge­
urtheilet worden/so genergl einrichten/daß auch in selbigen te^eund vir-
tuaüter gegen diese Reäuckion gesprochen Ware. 

Den vierdten wurden wir vor die ReäuALon gefordert/ da Graf 
Steinbockpropomrte/oh der Ritterschafftinrerltion dahin gienge/ daß 
aües/wie die 8ubje^ion mit Larolo IX. behandelt worden/ in solchem 8ra-
tu, ohne regsxion was publique oder privat vorhin gewesen / solle 6mpU-
citerconlervirct werden. 

Resp. Dieß wäre eben die rechte intentention^funäire sich auffdie 
x«^a suI)je^i0M8 cum Larolo^welche alles pure und simplicirer in 8tatu 
«zuo conserv^re t/solches hätte seine Befestigung per P2Ä3 01tvensia art. 
I.F. 2Z. 
^ ' ̂ omes regessit cum contellgtione, daß es nur 2nimi causa geschehe; 

Es könte doch dem puklico das seine nicht entwendet werden / sondern 
was an sich vicieu8 könte nicht durch die Zeit oder ichtwas anders invale-
sciren. 

Resp. ?aÄa waren nach klaren Worten zu verstehen / publique 
Güter wären zwar insbaüenab!^ die alienationes aber müsten bestehen/ 
wenn sie nicht I.) proölgX, sondern urgente necestlrare, 2.)aä bene me-

»lto8, z.) tirulv oneroso, 4.) in coNmoclum keipudl. x.) iucerveni-

enre 
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eure illorum conlenlu, lzvt jus alienanäi tiabent, geschehen 6c per paAa 

hernach conkrmiret sind' /^pplicac. Es sey bekandt / daß die Rltterschafft' 
in Lteffland all das ihrige durch ihr eigen Blut / Geld und Treu erwor­
ben/ und das Land eine geraume Zeit vcn ihnen allein äetenäiret! 
worden. Die teutschen Gesetze und Constitutione«, worauff Licfflanv 
privUsgiret/unlerstützten diese incention ncchst des LandesGesetzen/nach/ 

.welchen sie und nichtnach Schwedischen Reichstage-Schlüssen mü­
ssen gerichtet werden. 

' Und ob zwar Ihre Königl. Maj. vorgeben / sie wären in das Recht i 
der Heer-Meister getreten; So wäre doch im Gegensatz zu erwegen i.) ^ 
daß kein Heer-Meister die Macht und Gewaltgehabt contra^, tun- ^ 

ljamentales und communia ^ura ichtwas zu unternehmen/ und ein Rit­
tersmann ungehöret und ausserordentliche Weise aus dem semigen zu l 
setzen 2.^) So wäre bey damahliger Zeit l^em Adel und andern seinCon-
ringenrals ein perpetuü n p^tri Donium privstorum zugeleget / die Gran-? 
tzen abe! überschritte man r.unmeh: gantz excestivement,indem nicht allein 
die alten Tafel-Güter/sondern auch der meiste Theil der Privat-Güter 
und also würcklich ^ Theil des Landes anietzo pudl^ue gemacht worden/ 
und wenn die ReäuA-on migedrämter Massen annoch inHeer-Meisterli-
che und Pohlnische Zn'ten soitezurückgefttzetwerLen/ so würde noch 
weniger ja niemand verbleiben. 

Beydem/ daß der Herr Cen. Couv. in der Meynung continuu-te, 
erfuhren wir/daß ein sehr nachtheiliges Concept zu der Resolution be­
reits ve-fertiget worden/darmn die c^usuia begriffen i.)daß nur die 
?riviIegia,so die Rilterschasst jutto ticulo erlanget/erworbew welches ja 
nun gnugs^m wäre untersuchet/sollen coniirmint werden/ 2)daß die 
Resolurivnes gäntzlichiu Ungewißheit gefttzet/aüen beliebigen Aenderun­
gen und einer ölspenlirenden Macht des Königs so wob! als des Lea. 
Co-uv. und seiner succeilorcn selten unterwocffen werden. Deswe­
gen wir in solchem ächten Znfc.kl kein ander Mittel erfinden konlen/ 
als nur den 12.May solches der Rittcrschafft zu noci^ciren/evencusl»-
ter Instru^ion cum avocarione begeh? 

Ob wohl nun/wie aus vorerwehnten zu ersehen ist / bißher alle er-
fi'nliche Mittei sind gebrauchet worden/dem lieben Baterlande zu gut 
und Aujfnehmen/bcy dieser sbleZacion etwas/wo nicht neues und meh­
rers/dennoch die Beständigkeit der alten und bereits erlangten Freyhei­
ten zubewmcken. So hat dennoch die 7, Monatliche schwere Arbeit 
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. keinen bessern Ausgang gewonnen/als daß den z^2.Maydie Königl. 
Resolution^ 5ul) ^.vv.Xx.uns ausgegeben worden. Derselben An­
blick entfetzteuns zwar hesttig um so vielmehr/da der Herr Len.eouv. 
miskurtz vorher zu verschiedenen mahlen mit Eydschwüren eines andern 
versichert hatte. 

Und ob zwar unsere Intention wav/hiebey es nicht bewenden zu las­
sen/sondern im Nahmen der Ritterschafft abermahl bey Ihr. Königl. 
Maj. darüber eine gnädige Erklärung zu suchen; So erachteten wir 
dennoch vor rathsam/zuförderst die Resolution wegen derReäuKion ab­
zuwarten/damit wenn dieselbe auffguten Wegen stünde/wir durch diese 
fl;ovemei05 keine Hinderung verursachen möchten/sondern dafern wir in 
demselben auch nichtsErwünschtes erlangeten/wir alsdann una Käelia den 
darinn latirenben totalen rmn der Ritterschafft m^scule verwehren kön-
ten. 

Darauffantworteten Ihr. Königl. Mas. in zornigem Gemüthe; 
Sie hatten schon einmahl die Resoluciones gehoben / und zu ändern sich 
vorbehalten / deßhalben müste man sich nicht mehr darauff bezichen. 

Wtrbaten/esdergantzen Ritterschafft zunonkciren/weilwiruns 
pls vexutirte davon nicht schlechter dings abgeben könten / weiln sie durch 
der Vorfahren Blut und Leben erworben. Es muß niemand befrem-
hem/ daß wir andere Angelegenheiten des Landes ex ?rXlcripto inüru-
^ionis nicht berühret/weiln wir solches unserm Vaterlande nachteilig 
zu seyn abgesehen / Massen andere auffrichtige und dem Lande gewogene 
katroni gerathen / man solte sich patienriren/ in die Zeit schicken und ve -
sichert seyn / es würde sich schon anders geben / wie dann der übelwollen­
den force zu solcher Macht gewachsen / daß dieselben gerne gesehen/ wen« 
wir nur noch mehr rege gemacht hatten / um so vielmehr bey dcn erfolgen­
den Resolutionen dem Lande eins zu versetzen; Dannenher unser emtzi-
ges Absehen dahin gerichtet war/ des Vaterlandes Wohlfarth insol- ' 
chensichern Hafen zu setzen/damit nach übergangenemSturm man a-
dermal das Werck wieder an die Hand nehmen könte. 

Wir traten auffdem Schloß an einen Ort allein/perlukrirten fu-
ßitivo oculo die resolution, und funden/daß dieselbe nicht üu.'in in ihren 
Hauptstücken fast durchgehend gar conrrair, über aller Vermuthen und 
wider alle geschehene grosse jawohl eydliche Versicherungen ausgefal­
len/ sondern daß mandas letzte !8.6e66enum gar keiner Antwort be-
Mrd iget/auch auf die und das memoria!« wegen der Re6u<V-

on 
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on keine separat Resolution,welches billig hatte geschehen sollen/ jumalM 
diese Sache separsüm ist aZuet worden/ertheilet hätte. 

Dieser klägliche Ausschlag und Ende /. des so schwer bißher aus­
gestandenen Verdrussesund Arbeit/gieng unWvar nicht wenig zu Her-
tzen/welches uns noch mehr betrubete / indem wir betrachteten / daß 
zwar die Wohlfarth und höchste Sicherheit unsers geliebten Vaterlan­
des erforderte/mit sothaner Dcxecke nicht vergnügt zu seyn / zum wenig­
sten wo es ja zu reärMren unmöglich / dennoch zu erweisen/ daß matt 
dagegen gesprochen/und ins künfftige der Ritterschafft nicht könte vor­
geworfen werden/sie hätten es dabey bewenden lassen. 

Wir erhuben uns ferner zu einigen Herren Senatoren und Hrn. <?. 
e. klagten über die unglückliche Lxpeäicion und daß vor die grosseTreue/ 
so die Ritterschafft in gut und bösen Zeiten erwiesen / da einzig und 
allein ihre Beständigkeit und die ^iseNlon, zu der Cron Schweden/ 
das Land unter der Devotion wider angräntzende mächtige Fein, 
de ohne grossen 8uccur8 erhalten/ dieselbe nun vor der Welt dieses Mahl-
zeichen zum Lohn tragen solten/ inständigst bittende/ man möchte doch 
den coolen kuin einer / umJhr.Kön. Maj.und der Cron Schweden ss 
wohl verdienten Ritterschafft abwehren / zumahln nunmehro durch die 
z. Früchte dieser füllen ̂ ble^tion alle beyErtz-Blschöffl.Heermeistert-
Pohlnis. und Schwedischen Zeiten gar onerole erworbene privilegia und 
?olse/sione5 theils gar gehoben/ theils einer äispensirenden Macht Ihr, 
Kön. M und Dero Louverneurn in Lieffland ttnterworssen/ ja endliche 
das klägliche Urtheil vorgeleget worden: 

Veteres mißrate 
Und obzwar insonderheit bey dem Hn. e. e. alles dieses biß ausf 

fein höchstes Mißfallen vorstellig gemachet würden/ so sahe man doch kei, 
ne präsente remeclirung/ nahmen dahero die Abrede/ daß Budberg nach 
Lieffland/ Patkul aber Jhr.Kön.M- folgen undGelegenheik suchen solte/ 
entweder wanns möglich zu reclresiiren/ oder auffs wenigste in geziemen­
den l'erm!m8 so viel zu entdecken/daß die3;itterschafft wider die erhaltene 
kesolmiones Zhr.Kön.M.Aenderuttg zu implomen Ursach hakte / damit 
es nicht res iudicata, sondern der Ritterschcifft vielmehr der Weg eröff­
net werden möchte/ die Sache in neuexenäence zu setzen/ und also künff-
tigbey Gelegenheit das Recht weiter zu suchen. 

Es kam aberittconKcieration c!efe^u5 mannst!) dahero Ihr. Kots« 

M- xermlzLvn vor Eapit.Patkul/ dervftlben zu folgen/ unter vor-
ge-
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»ach biß »°r-brc>, wsseivfr ^jyr «on.uic. mil der Musterung beschäffti« 
gel waren/ nach derenSndigung sie ihm die Hand reicheten/mit angefüg­
tem Zureden: Nun hat eure v-xmsrion ein Ende. Ich antwortete-
>>oli oiculum M--INU5, ja Allergnädigster König; Es hat die allerunglück-
scligste o°^ut->tion, so Lieffland iemahlngehabt/auffEuerKön. Maiest. 
allergnädigsten Gefallen eingar schlechtesEndegenommen; Worauff 
Ihr. Kön.M. in liessen Gedancken bestehen blieben/ zuletzt sich heraus 
liessen/mich weiter darüber zu hören. 

Denzi>luzuWennersburg/ nahete sich Jhr.Kön.M. zu wir, 
und fraget- - Worinn die Abfertigung die wir erhalten / so unglücklich 
wäre? * 
. Ich stellte alles solches gebührend vor/ und berichtete / daii die un­

glückliche o-p-cks >n folgenden bestünde: Erstlich daß die Ritterwafft 
des eL-Si und Berbesserung/so sie bey der czxitulzcion mit ZiMm 
in ihren Gmern erhalten/ Märe entsetzet worden. ) So wären alle 
die k-5olutiol>-5, worinn der Kern unserer Privilegien bestünde/ gehoben/ 
einer beliebigen vi5x->lmo,>unterworff-n/ und also wir in den ungewisse­
sten Stand gesetzet. z ) So wäre uns durch c<>nr!nuzr,->n der k-ä!-. 
öiionder -otzle Untergang gäntzlich angedeutet/ und hätten wirkeine an, 
dere Hoffnung mehr über/als an statt verhoffeter König,. Gnade vor 
unserer Vorfahren blutige Dienste das Land zu meyden. 
- . ZH^Kön.M. versicherten darauff/daß es dero Im-ntion nie«-. 
wesen/bieRltterschafftmsolchen Stand zusetzen/und solte dakero d-, 
ftlbe nichts anders glauben/ als daß Jhr.Kön.M.zu aller Gnade geneigt 

Ich bath demnach untetthänigstZhr.Kön. M. möchten dock dies-
Neigung auch in der That spühren lassen/ zumchln die Mterschafft um 
so v>clunglncklicherwar-/daßShr.Kön.M.eineso gnädige E^lährma 
thaten/ und doch die b.ßherige r--5olu-ion-5 gantz anders eingerichtet wä-

Ihr. Königl. Maj. versprachen sich der Sache wegen zu erkundi-

Jn Gothenburg liefen Jhr.Kön.M. mich einfordern/unk 
anvon der k-^eiwnMitläufftig zu reden. ^ ^undfiengen 

Ich 
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Ich wiederholte die ration^z ̂ lemorialis. 
«.ex rexlicirte/ daß sie nichts anders thäten/alswas auff öffentli­

chen Reichs-Tag in Schweden über uns bewilliget/ .unddaher könte die 
Ritterschafft nicht sagen / daß^ihr zu viel geschehe. 

Ich regerirte: Es Ware Jhr..Kön.M.MicebekaM/ niemand 
unerhört oder von einem ?uclice jncomjierente verurtheilen zu lassen. 

Die Ritterschafft hatte zurGnüge erwiesen / daß sie Leinesweges 
auch in den allergeringsten Hällen/ geschweige in solchen Sachen/die ihre 
zeitliche Wohlfahrt/ Haab und Gut betreffen / an die Schwedische 
Reichs-Tags-Schlüsse/noch nach den Schwedischen oder Liefflandis 
Rechten und Gesetzen gebunden/ auch nie zu solchen Reichstagen / da ein 
ss wichtiges äsjibeQrct u. concluclipet worden/gefordert.und also.recht-
.lich gehöret wävei. ' « ' . 

Als ich nm? Ihr. Kön. Mden mjsersdlen Zustand im Lande / und 
daß die meisten bey nahe in Hunger unv Elend würd.en.vergchen/undgar 
aus dem Landelauffen müssen/ dcutlich>vorgestellet/ gaben Zhr.Kön. M 
zur Antwort > Sie tönten nichts in -der S^che vornehmen / ehe -sie in 
Stockholm waren / wessalls ich alleruntexthänigstMete/es möchten 
Zhr. Kön. M- die grosse Noth der?Ritterschafft ansehen/ welche nie kön­
te geglaubet werden/sondern es würde beyContinumion der Harten Zu­
falle / die von Ihr. Kön. M.und GQttes Hand über uns verhanget wa-
ren/Jhr-Kön.M zuletzt ein wüstes Land vor sich Knden/worauffich xer« 
nKisllon nach Stockholm zu reisen erhielte. 

Nachdem nun Ihr. Kön. M- zum Einganges 8epe. ankommen/ 
hielte ich bey den Königl. Herren Räthen.an/ ein 8oulaKe-
men vor dem Lande zu bewürcken / wozu sie sich geneigt erbothen / aber 
biß zur beqvemen Zeit zu warten riethen. 

Den io. ward ich in die Cantzley gefordert/ derRitt^rschafft wei- l 
ters Anbringen zu vernehmen/meine ̂ <lm v gefraget/ darauff ich nicht l 
6ire6ie antwortete/ weil ichckeines hatte. Weiln aber der Hr. e. -e. ^ 
den Herrn Gouverneuren verbothen hatte/ keinenLand-Tag inLitffland 
nachzugeben/ehe und bevor ich auch zurück gekommen / so konte ich wohl ' 
erachten/daß dadurch der Ritcerschafft die Gelegenheit mich<le novo zu ^ 
»nstruiren benommen/dannenhero es dieNothwendigkeit erforderte/nach 
diesem behutsam zugehen/insonderheit/weil von einigen dem Lande ge­
zogenen Östronen / eines und anders zur Nachricht eröffnet wurde/ und 
als ich den guten Willen/den ich annoch beharrlich zu Dienste des Va-

F ter-
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terlands gern in der That anwenden wolte/ men^Airen muste; Deßfalls 
auch die äelicksrw mirsten beliegen bleiben. ' 

Ich'uberreichte daher ein Schreiben an dle Herren 8enstores sui? 
p. p.p. um dero geneigte aslNence, worauffmir einige gitte Anschläge ge­
geben wurden/ die ich auch nachgehends oklerviret. 

Jngteichm gab ichdemCantzlel>Rath?ixer,und einigen Herren 
Lenätoren Memoriale pro rnsormatione ^ Mirward kund gemacht/ daß 
senarus^iZen^suchete die Beybehaltung des 8^näicar6bey der Länd-
Ritterschafft des Palmbergs. 

Item/Nachricht wegen befohlener Auffsuchung der Anno 62.xa5-
iirten /^l^en/ ratione LurAAraviatus. 

Dem 28-8ept. ward ich von Graf ^Menaotpe auffgefordert und 
sefraget/nebst Loncettanon Ihrer Kön. Maj. gnädigen Zuneigung zur 
Contervaciott der Ritterschafft/ wormn denn ^obilitas ihrer?rivileAien 
entsetzet zu seyn vermeynte. 

Jch alleZirrs daö ExempelPalmbergs; Derowegen er ferner mit 
sonderlicher Verwunderung sicherkundigte/ was es vor Beschaffenheit 
mit der Präsentation hätte/und wie er darzu gekommen/ verwendende/ 
daßJhr Kön.M.vor wenigen Tagen von den Sachen ziemlich bestens 
det geredet hatten; Ich erzeb.lte ihm solches umständlich/ worauffer die­
ser Worte sich gebrauchere: Ich kan nicht begrsiffen/ wie daszugegan-
geN'Hernach ward von den Domanüs in Lieffland äjscoui »ret. 

Ich that ihm ^onteüarion von der Ritterschafft Vertrauen auff 
feine Vorsprache mit Versprechung möglicher Dankbarkeit. Dar-
auffer mit hohen eontettZtionm versprach/ sich mit Ernst zu expomren/ 
und begehrte ein Memoriale von dem/was hier mündlich rra^iret wor­
den. 

Vorhin erhielte ich Kundschafft/daß die (Zv«l5io m der^eäuclionz-
eommiMon vor wäre/ wie die Heermeisterl. und Pohlnischer Zeit Erb^ 
Gürer und so jure unter Schweden gebracht/ aber als Lehen conZrmiret 
wären/ anzusehen/und daß man auffLehn inclimtte/ auch pr^jucki^ta. 
bereits wären/als Kuckum undTövwens Güter. 

Als Ihr Kön.M.micheinmaht fragete/warum ̂ odilikas so sthr ü-
ber die^sclu^ion czverullrte/ weil sie leidliche ^renäe, auch das 'scrtial 
hätten/ antwortete ich/ daß sonst nirgends die ke^uAion betrübtere eKe-
^m al^eben in Lieffland gethan/indem das^ernul em schlechter Trost 
WEmoer hcheaMsxechmlngen;. Der gantze Adel hätte nicht so gute 

-Eon-



LonLiiti0n<8bey ven ^rencien/ als ein eintziger Riegischer Kauffmann/ 
und über dem/ hätte man daskiägl. EMnpel/ daß dlirch die K.e6u6tivtt 
gantze kamilien aus dem Lande verweben und zuExulanten gemachet/da-
zu alleZirte ich die Todtwensche kamilis, worüber Ihr. Kön. M. sönder-
dahres Mißfallen bezeugete/ versichernd/ daß solches ihm^icht bekandt/ 
und befohlen über das Recht der Güter ein KlemorjZl auszusetzen/ wor-
auffdie Z.e5olmi(zn erfolget. Ich könte weiter ob 6e5eül.un manäati guf 
die Iveloluciones nicht urZiren/ dahero auch die mePen Lenatoxez vermeid 
neten/ es nur biß zu anderer Gelegenheit zu spahren. 

Den 16. ̂ ovsmbi-. forderte mich Herr Graf Gyldenstolpe auffs 
schloß/that diesen Vorschlag/ob itercine zu über­
geben/ worinn die Ritterschafft Ihr- Kö^ Mmn G^ade bäthe/und.sich 
alles Nechlöbegebe. 

Ich rcmonstl-lrte ihm das gefährliche und zugleichschimpffiicheAb-
fthen/ so dieses bey alkr Welt erregen würde; Denn nachtheilig wä­
re es der Ritterfchafft/ indem/wenn sie einmahl ihrem Recht renunciret/ 
und durch die Gnade mchtsechletten^; Siealsdannin ewige 
abgestüchet: Zugleich wäre es auch schimpfflich/ weiln die limple impw-
rarion der Gnade ein Verbrechen prsLiu^poQirte/ indem nur die Misse­
thäter auf itmplen?aräonihren recours nthmen; Doch wölken sie mit 
Vorstellung der Noth um Gnade bitten / aber keines iveges könte die 
p5Xjuäicirliche renuncistion des Rechts in5eriret werden. Dieses Er-
hiethen^ieß er ihm gefallen / die Su^ii^ve.ward.verfertiget/erst commu-
oicirt. 

Ich ließ durch den Herrn Obristen Ll'evlN umb via,i5Lon anhal­
ten. 

Den - 8- ließ Ihr. Königl. Maj. mich aufffordsrn / communicitten 
Mannrichters i.oä>,-n Sachen/begehrten meine Antwort/ welche ich 
Sder zu seiner '.Ritterfchafft zu weisen bäthe. 

Darauffsieng Ihr- Königl. Maj. an von demZustand d«S Landes 
zureden/insonderheit daß sie genöthiget wvrden/die«.-äuÄio» inAeffland 
vorzunehmen/weiln durch die vorige verwirrte Zeiten allerhand Unord­
nungen eingeschlichen / insonderheit bey dero Xlmorenrmät; Derohalben 
nunmehro es dero Königl. Amt ersoderte/ die Verfassung zu machen, 
daß Lieffland auch seyn könte / ihren angräntzendenFeinden zu 
rc<!Mren / welche qute intemion die Ritterschafft nichtübel deuten oder 
Hahia schliefen müste / daß dieselbe auff siccm ige Ungnade geworffen/al« 
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lermassen denn daraus Ihr Königl. Vta^. gnadige Zuneigung zu spühren/ 
daß die bestenRegimenrer mir Lieffländern besetzet/ja die Quarcie, welcher 
Ihr. Königl. Majest.dero eigenen Leib und Königl. Haußvertraueten 
wäre in unverrückter Ordnung -malvon Lieffländern comm enäiret / zu 
gefthwsigen d.iß Ihr. Königl. Maj. einen Trieb bey sich finden ihre Un­
terthanen zulieben/ weilen Ihr Königl. Maj. bey denselben gebohren 
waren/und also in einem Schiffe segelten. 

Dahingegen legte die allerunterthänigste Versicherung ab/ daß die 
Ritterschaffr solches mit sonderlichem Vergnügen erkenne; Nur dieses 
gienge derselben tieszu Hcrtzen/daß sie nunmehr all das ihrige theuer und 
rechtmäßig erworbenes verlassen / und nicht so viel behalten könten/ ihre 
Kinder so zu erziehen / daß sie sothaner employ ferner fähig werden möch-
ten/ sondern aus Mangel des Unterhalts gäntzlich untergehen und das 
Vaterland verlassen müsten-

Ihr. Königl. Majest. Es ergienge die keäuNion über das gantze 
Reich. 

Ich regerirte;Die Schwedische Ritterschafft hattedarinn conlen-
t!ret und concluäiret / Lieffland dem gantz entgegen: ^5>ie wäre allda oh­
ne funclament bloß durch kxecutivn lntrociuciret wider den Landtags-
Schluß äe/^nnc) lüZl. 

Es wäre gnug/ daß es in Schweden über Lieffland clecretirtt. 
.Ich ̂ gerirte: der Schwedischen Stände vecrerg wären nulliter 

verhänget / fragten darauffJhro Königl.Maj. Ob wir denn dieSchwe-
dischen Stande zu verklagen uns unterstehen wölken / als wenn sie mit 
Lieffland nicht nach Gebühr gehandelt ? Antwortete ich ja / wann Jhro 
Königliche Maj. der Lieffländischen Ritterschafft nur dazu Raum geben 
wölken/ und sie nur wüsten/ daß eintzig und allein die Schwedischen 

j Stande solches verursachet / wären sie geneigt / Jhro Kön. Maj. und der 
gantzen Welt erweißlich zu machen / daß die Schwedischen Stände kei-
nen Fug gehabt über Lieffland unerhöret zu urtheilen / denn sie wären 
gleiche Unterthanen eineß Königes / die nur Prione pr^serence 
hätten / und könte ia ihnen ohne vinmunon Jhro König!. Maj. eigenen 
Hoheit und König!. Würde die Mündigkeit nicht zugeleget werden / daß 
sie vors erstnvidcr die Ke6u6iion8 6e^n,ic» 465 . 6z:. Reichsra-
geS-Schlüste Jhro Königl. Maj. hohe und theure bekräfftigte Versiche­
rung / daß die in Schweden beliebte i^uüion über Lieffland nicht erge­
hen solte/zu handeln und zu schliessen/ja gar unmündig und rückgängig 

zu 
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zu machen befugt wären / mit unterthanigster Bitte/Jhro Königl. Maj. 
wolle als em^WneuierBeschützer desRechts und der juttice dero getreue 
Mitterschafft von dem Genieß nichtausschlieW und insonderheit allergo 
dahin reüeürren/daß die Schwedischen Stande nicht befugt waren zu 
unserm prXjuäi? die mitLarolo ix.geschlossene uns unwissend zu he­
ben und auch dero Güter/welche zu Schweden gekommen/u. dieSchwe-
dische über Lieff/and und Riga mit ihrem Blute zu erwerben ge-
holffen / derzu untergeben. 

Worüber Jhr.Königl. Maj.diese LxxrelNvn gebrauchten / daß sie 
nie gesinnet waren dasjenige was ein ieder unter Schweden gebracht/ih­
nen abzunehmen/wiederholende/ sieköntenes nicht begehren. 

Ich bat solches schrWich. Ihro Königl. Maj. antwortete / ob 
ich nicht schrifflliches versasset? wowieder ich daß Ihr. Kömgl. 
Maj.ja zu höchster Betrübniß der getreuen Ritterschafft in dem Schluß 
der keciuAwn 36 allen Zutritt zur Königl. Hülffe versaget.Zhe. 
Königl. Maj. aber vcrseyten mir dieser Antwort: Wie kan ich euch als 
meinen getreuenUnterthanen versagen?wenn ihr nicht etwaLeute aus eu-
crmMitttlabzuserti'genvermöget/solassetmireureNothschrifftlich ent­
decken/so sollet ihr fpühren/daß ichGnade vor euch habe/begehrend ich sol­
le eme 8uppll^ve eingeben/mit dem Anhange/ daß ich nicht könte 
ret werden. 

Ich urxirte auffmeine virrullion; überreichte die vorige 8uppllyue, 
und als au ffIbr. Königl. Maj. exprcilen Befehl ich die Beschaffenheit 
des Landes/wessen sich Jhro Königl. Maj. in folgenden Jahren bey sol­
cher (>nnnuztivn) und dafern der höchsteGOtt uns mit Krieg heimsu­
chen solte/zuversehen/gelrcu undndlich referirte/ welches sich allhierzu 
erwehnen nicht schicken will / erbothen sich Ihr. Königl. Maj. auffder 
8u^jiquen eine gnadige Kelolurivn zu unsrer aller Vergnügen mitzu­
theilen ; dabey versicherte Ihr. Königl. Maj. daß wegen der Burggrafl. 
^urisäi^lOn über den Adel der Rüth gegen den I'. sum'j mit seiner Noth-
dursst/so nicht des Herrn (Zen.Louv.Bedencken einkommen solte / da 
dennsotbtine .junzcjic^jon solte gehoben seyn Ungleichen gedachten Ihr. 
Königl.Maj. es soltePalmberg entweder das Syndicat oder die Land-
Ritterschafft czmttiren/gaben auch wohl zu verstehen/wie ordentlich und 
richtig es mit der ^jenration zugegangen. Worauff/nach Befehl die 
Ritterschafft zu grüssen/meine vjmillion erhielte. 

Den 19. Mittags ward die zugesandt/ 
F z wei-
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welche ob sie gleich gantz anders als meineHoffnung war/demioch entge­
gen nahm und also michzur Abreise schickte / mich damit vergnügend/ d^ß 
die Ritterschaft nunmehw.Gelegenheit erhaKe n/nach Gutbesinden besse­
rer Gelege,U>eit mitgeringererWiderwartigkeitdieAvbeit wieder vor die 
Hand zu nehmen/weitn nunmchro alles wiederum pencienc geworden /.'un 
nicht kan ins künfftige derRitterschaft vorgeworffen werden/daß sie durch 
1 hreveputirte in solche vepecke tacke conlemire-t u. sich vergnügen lassen. 

Parauffreisete ich/und kam den vecsmbr. zu Riga. 

-I.it. D. 

D^iberan^a. 
Bey gegenwärtigen Landtag/welcher angesetzet ist zu U?e^-

den den ? l. Zvlartii ^nncz-165z. 
^ Ä^^eich wie einieder/dem etwas in anderer Angelegenheiten zu 

^^verrichten commicuret worden/schüldig ist/ seinen Kommitten­
ten nach abgelegtem Gewerbe von seiner Verrich tung emen Bericht ab/ 

! zustatten ; Also wirdzuförderst hochnöthig seyn / daß die ^nno 1690.. 
nach Schweden abgefertigte vexutirt^ nach^unmehro vollbrachter 2K-

« leß^tion, der alten löblichen Gewohnheit nach/ihre kewion ablegen mö, 
>' gm. 

2. Es ist bekandl/mit wasAdedie Ritterschafft über den Bedruck 
tnit der Wüntze/die ihrenUrsprung auh der Atadt Riga genomnien/von 
langen Jahren her geklaget/und was es gekostet hat/ dieses Mittel zu he-
vsürcken/daßbißzurhMptsachl. Verordnung a^imerim ein ^ro^orcio-
nirter Valor, nemlich ZI M. in compsrailon gegen ^I!)ertu8 Zesctzet 
worden/welche Verordnung vor so viel sicherer ist gehalten / weil nnore 
receUis äs Anno 1688- °die Vecilion v0M(?ener^1-Qouvernement io-

Jennl concroverlia xstrtium ist gemachet/und noch dazu von des Riegischen 
Raths Seiten applaciäirtt worden; Jedennoch ereignet slchv daß alles 
solches zu keinem Bestände gedeyen kan / Massen eben wie vorhin die 
Schlw. bald in hohem bald in geringem Valor gebracht / und eigen-
machtiger Weise gemindert und gesteigert werden. 

z. Wenn man die vorigen ^ecelien nachsiehet/so findet sich/daß 
die EmqvMierungausserhalbKrieges-Zeiten.auffnichtsanders als auf 

/ einen freyen Willen der Rltterschafft beruhet hat/und daß insonderheit 
i pie WM'tierung/ welche in jüngsten Kriegs,Zeiten be.williget/unter 

der 



4? 

der hohen Gegew Versicherung geschehen / nach erlangttm Frieden die 
Trouppen abzuführen. AbermmmehLv hat man mcht allein nach er^. 
tangtemFriedendasPahlksche Regiment zu Pferde bey behalten / und 
find die darunter gesteckte leichte Reuter / so doch die Ritterschafftaus 
gutem Hertzen undGemüthe bey dem schwehren Kriege dem Könige M 
Beysteuer verehret/der Ritmschafft zur Last gediehen/und machet aus 
der aä csmjVF bewilligten Verpflegung comra ^nv-IsZm k^vestr.'a ein-
vräinaires onus; Sondern dieRitteeschafft wird auch biß auff das 
ferste damit gedrucket/daß die Verpflegung nach der neuen Hacken-Zahb 
annoch dazu gefordert/und unter faveurder neuen R.evüj0n noch ein^ ni> ^ 
bewilligtes vnu8 den; Lande auffgebürdet wird/da doch di< Verpflegung' 
vom Lande nur diesem Regiment aliein und m'cht ein solch Uberschuß zu?' 
gestandenist. ' ^ . . 

4. Die schwere keMon wiröein jeder empfinden/ und ftine Be^ 
schwer de gnugsun- beybringen. 

5. Weiln dieonorz, weiche vor Zeiten smd be^villiget woröen/naK 
der damahligen alten Hacken-Zahl 910^0-tivnirtt find ; So ist es höchst 
unbillig/daß man nun nach der verhsheten Hacken-Zahl die ^era in sol-
cher pr0sX)rrwn nicht will vermmdexn lassen. Demi wie alle' alte onL-^ 
ra aus einer fuyen Bewilligung herkommen/ also Mrd der ichtgeüdee^ 
fchuß/so durch die verhöhete Hacken-Zahl entstchet/der Ritterschafft mit 
Gewalt abgenommen. 

6. Man hörtt gar grosse Beschwerden bey diesen ohne dem ttüb-
ftligen Zeiten im Lande / daß manchen mit.so hqrttn Lxecutionen unter 
dem Schein einiger reKamienzugesetzet wird / und wenn der exe^uirte 
hernach kommt / findet stch/daß er alles entrichtethak. 
Welln nun das Elend ohne dem teyder gl oß genug im Lande ist / so ist 
hochnöthig/daß sothane Drückung des Adels/ sie rühre her aus malice o> 
der nsglißence derer j'enigen so solches vepllrfachen / einmahl mit Nach^ 
druck zu Erhakung elnet Sicherheit M'ljndet werde. -

7. Ist es hvchnöthig/daß wegen der LclnV-Ritterschajsi des KM 
schen8yl^ci, wodurch sowohl die Rltttrschafftl. pl-^ileZien als' dl'e ju-' 
Kice selbst??otl) leiden/sowohl das Louveinemenr als Hof^'ericht iw 
5ubliäium vOLiret' und nebst ihnen von Seilen der Ritterschafft bey Ihr. 
Königl.Maj.drstber Waget werde; ' 

8. Weilnnunmehro'Ihiö Königs. Äaj ein stVenges 
cirm lajstü/daßein iedev KyTh!. Slpaffe weder eMn Mssem 
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Rang/als ihm von Rechtswegen gebühret/xrXtsnäiren noch aus etwa 
ein'oder anderer LompiaifZnce iemanden ceäiren solle ; So ist hochnä­
sig/um nicht unwissend in solche Ungelegenheit zu verfallen / daß eine 
vsiinition des Streites über dem Rang mit dem Rathe von Riga/als 

! welcher sich schon vor langen Jahren her/laut kecessen den Vortritt vor 
i die Land-Räthe angemasset und auch noch die andernRachs membra vor 
' manchen msrmrtsn OKcirer sich einen grossen Rang selbst nehmen / ge-

machet und bey Ihr. KömMchen Maj.gesuchet we^ 
9. Weiln JhroKonigl.'Maj. in dero den v-putireen gegebenen 

Resolution äe 6sro Stockholm den l/'Iun. 1691. aä Lravamina aÄ.sich 
erklahret/daß vor diejenigen / deren Güter reäuciret worden/ und so viele 
Jahre her die arenäen erlegen müssen/hernach aber die Güter nach 
naher Untersuchung befreyet worden/eine Verzeichniß beym Louverne-
rneac solle eingertchtetiund so dann eine Verordnung von Jhr.Kön.Maj. 
erwartet werden/woselbst sie dasselbe/so sie an arren<jen ausgezahlet/wie­
der erhalten sollen. Als muß hierinn denen darunter leidenden Mitbrü­
dern geholffen werden. 

IQ'. In selbiger Resolution der veputirten sind gewisse Articuli, wel­
che nur theils remi8live theils ällatorie abgethan sind. Damit nun nicht 
die Ritterschafft beschuldiget werde/ daß man viel anfange und wenig 
Ausführe. So muß eine Abrede genommen werden / wie entweder al­
les solches elfe^ivement^i-ose^uiret/oder mit guter Manier die penäea-
^e biß zur gelegenen ZeitMviret werde. 

II. Es ist keine geringe.Gewalt / welche in Riga Mit denen zur 
Stadt gehenden Fuhren geschiehet/ indem die arme Bauern bey allen 
Pforten und auffden Gassen aussgepasset werden/ woselbst man sie mit 
Gewalt und Schlagen zwinget / eine oder andere schwere Arbeit mit ih­
ren Pferden zu verrichten/wodurch nicht allein, einigen ihre Pferde ver­
dorben und gar von Handen gebracht worden; Sondern auch durch-
hends ist esden armen Leuten und Pferden so schwer gefallen/ daß / dä 
sie bey so schlechtem Wege und langer Reise ihren Unterhalt und Futter 
verehret/ bey der gewaltsam abgedrungenen Arbeit Menschen und 
Pferde cremen müssen; Derohalben über diesem Übel geklaget und 
reparation von deme/der Ursach ist / gestichet/ desgleichen auch daß künff-
tigdurch sattsame Mittel muß abgebeuget und verhütet^werden. ' 

52. Weiln der Platz zum Ritterhauß im neuen Wercke nicht 
jeü 
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5e58 genommen worden/so ist höchstnöthig die Anstalt zu machen/ daß 
nicht durch neZl,^rung dcs pollell^ gar der Platz von Handen komme. 

iz. Es ist in vorigen Wellen zu finden/wie offt bey Landtagen we­
gen Auffbauung eines Ritter-Hauses Anregung geschehen sey? Nun^l-
der ersodere es nicht allem die Konneur einer so renomwjrten^odlelleison» 
dern auch die hohe Nothwendigkeit/in Anmerckung/ daß das ichige Ge­
bäude so wohl an sich gar liederlich ist/als auch alle eanMe sich darinnen 
nistelt / deßgleichen so baufällig geworden/daßIaum ein Jahr lang selbi­
ges im Stande eine Zusammenkunfftfichert)n'nn vorzunehmen/kan ge­
haltenwerden/ derohalbendie Vorsichtigkeit muß gebrauchet werden 
eine Verordnung hierinn zu machen. 

14. In den kecellen c!e Anno 1668 . fpühret man eine sonderbahre 
löbl. Sorgfalt derer zu solcher Zeit am Ruder sitzenden / vor die Einrich­
tung derCancelley/wie nach der Zeit noch nimmer geschehen; Aber es ist/ 
wie viel andere dem lieben Vaterlande nutzliche und heilsameSachen/zu 
keinem gedeylichen Ende kommen. - Weiln man denn nichtsdestoweni­
ger in billige Lonlläergtion ziehen muß / daß die Einrichtung mit allem 
Ernst zu bewerkstelligen / keinen längern Verzug leiden kan / nllermassen 
unsere Nachkommen einer solchen neßü^ence halber ims nichts Gutes 
nachzusprechen Ursache finden kennen/immassendieselbe als ein Schatz-
Kasten zu achten/worinn alle Schätze unserer kostbatnen Privilegien und 
Freyheiten nebst allen Hand!lMgennndA«^isdek?ottLrisal zum Anden­
ken und Nachricht verwahrlich beybehalten welden/dieselbe aber anietzo 
gar äe5e^ueuz und in vielen Stücken Unrichtig ist/so wird die wohlmey, 
nendliche Erinnerung gethan/hierüber eine Anstalt zu machen / daß die 
Cancelley unter einer sichern und zugleich guten Disposition, damit sie !o-
cuj>!etiret und in Stande gebracht werde/gerathen möge. 

15. Es muß der Landrath Ceumern be fraget werden/ eine rxplica-
tion zu geben/mit was Fuge er in seinem i'lieatriclio ̂  so neulich gedrucket ^ 
worden/ einen Otalogumder Adel, Emilien in Lieffland verfertiget/ da < > 
doch viele nicht pro t2lil?u5 können gehalten werden.lDenn ob schoneiner ' ^ 
ein Edelman ist/so kan er doch deßsalls eben nicht ein LiefflandischerEdel- , 
mann sein und heissen/ zumahln wie in andern Reichen und Landern also ' 
auch hier / niemand ein Liefflandischer Edelmann heissen/und dessen de- > 
nekciorum e^vel^num fähig werden kan/ der nicht entweder mit immo- s 

angesessen ist oder gesessen gewesen/ oder in c«cum ^obilium re-
cipirel worden. Und weil gleichwohl das Buch gedrucket ist/so hat es ^ 

G den 
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den Schein/als wenn auch durch eines Mannes Onlur iemand ein E? 
delmann in Lieffland werden könte/ welches doch der Ritterschafft xrX-
iudicirlich« 

» 6. Eine lobliche und herrliche Verordnung unserer Vorfahren ist 
diese/ daß Jahr in und Jahr aus in Riga / da das Lenenl - c-ouverne-
ment ist/ nomine tc>tiu5 Nol?Uitati5) einige Residirende Land-Räthe seyn 
sollen/ welche in vorfallenden Landes-Angelegenheiten/als perpemi mar^ 
clatarii neßotüren könten: Nun aber die ictzige geringe Zahl der Land-
Räthe nicht zulassen wi ll/ die Residirung dermaßen fortzusetzen/ und den­
noch der Zweckst heilsam und nothwendig ist/daß in ausbleibendem Fall 

! viele gefährliche OonssHuenem entstehen/und niemand bey ereignendem 
^ Zufällen nomine public« pro salute pztNX reden/ Mld sonst/ wohin ein be-

drängter Mitbruder semeLuflucht nehmen kan; So wird insonderheit 

k/. ^Venn eine Immission vom Konigl. Len. (Gouvernement den? 
Königl. Landgr. äemanckret ivorden/ so ist der Gebrauchleyder emgerist 
sen/daß der ^u^Lxecutivnix, dabey osske impvirante HUöMoneZ circa_> 
ipsum ^xecution'lA^Äuni vorfallen / dem Lorano ^suälcü allein anver­
trauet wird/welcher dann solche intercalars Disputen zu äeci<jiren / Be--
scheide zu geben/ Lxpenlüz- zu mo^erirsil und das würumsntum Immis-
5ioni§ auszufertigen sich unterstehet. Weiln aber dieses weder mit der lu-
tticecompatikle noch den Adel. Immunitäten Lonform».dergestalt Hand-" 
thieret zu werden; So wärchu wünschen/daß mit den Herren Landrich­
tern hierüber köntezu Einrichtung anderer Anstalt confsnret werden. 

i8- Die Unrichtigkeit der Revenuen beyder R'tter- ist eine 
der grossesten Occupationen / und weil es des La^d-Marstballs-Ambt 
unter andern erfordert/ so ist hochnöthig darin« eme solche Verfassung 
zu machen/daß das Werck einmahl zum Ende gedeye. 

ip. Jnvorigen ZeitenistdieMterschafftallemahl/wenndlexro-
po6tioriL8der(-0UverneureN UNd Qcn. Qouvern» nur das geringste im--' 

. j portiret/König-!. Briefe und Zuschrifft gewüvdiget worden. Nun aber 
^ geschiehet es nicht mehr. Diß hatden Schein/daß man peu ä peu uns 

^ nicht m^br um etwas fragen/ sondern alles ex impolmvne befehlen will* 
s Derobalbcn- hierinn vorsichtig zngehen/ und kan pro i2lvan<jo lzvnore 6^ 

^rivUeZio einmahl dem Louvernemenr geantwortet werden/ sie Wiste 
, nichts davon/ weil Jhro Kön.M. dißfalls nichts an die Ritterschafft ge-
' schrieben.^ 
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20. Mancher/der schon die Kriegs-Dienste vor einige 20. undzo. 
Jahren abgeleget/ hat seine Pässe/ Vollmachten und ̂ ttettaca vonseiner 
ekarAe im Brand und sonsten verlohren/ muß also äellberi'rtt werden/ 
was Hülffe man ihm schaffen kan/ damit ihm das jüngste ?«rn! -

wegen des Rangs nicht schade. 
21. Es ist kein geringer Nachtheil dem wohl-meriiirren Adel/ daß j 

nunmehr schlechte und geringe Leute/ die sich weder gegen Ihr. Kön. M.' ^ ^ f 
noch das Land auf ein oder andere Weise/lvodurch sonst der Adel erwor- ^ 
ben wird/mentiret gemacht/ auffunrechten Bericht oder wie es zugehet/' 
sich in den Adelstand erheben lassen/ also das Land anfüllen / und sich aller 
Adel, vjßnitäten und Immunitäten theiihafftig machen wollen. DervF 
wegen hierüber eine Unterredung hochnöthig seyn wird. 

Z2. Denen Mitbrüdern/deren Güter anietzom der würckl. An, 
spräche der k.eäu<^ion stehen/wäre hochnöthig einige Mittsnce zu thun/ 
weiln der Ausschlag über sie ein Exempel vor dem gantzen Lande entwe­
der zum Bösen oder Guten seyn wird. 

2z. Die Beschwerde muß gesuchet werden zu remeäiren/daß an« 
ietzo ausserhalb des gantzenj Reichs Schwedm / aus stemöder Po­
tentaten Länder/R.elo1utions5 und Viipvlittones von General-(Zouver-
neuren müssen erwartet werden/da doch vorZelten/wanLensra! Louver-
neurs ausserhalb des Reichs gewesen/ die Qouverneurx die OjHzvHtionee 
über der Ritterschafft Angelegenheiten gehabthaben^ 

24. Die Lxcsll'en des Ober-^lcalis nehmen sehr zu/ indem er viele 
redliche Leutegar Ki vole alIioniret/ und wann sie vonfeiner Klage schon 
sKKlviret werden/thut man ihnen dennoch keine Ulckosten gut / hergegen 
wo iemand wider ihn verliehret/so bekommt er so reichlich die ^«nfen/ 
als keinen lit-Zlrenden karten sonst geschiehet. 

2 5. Man hat zwar gute Hoffnung gehabt noch ein Exemplar 
vsnd?m ?riviteg!o 8ißi5mun6i IN forma jirodsnte zu erhalten 5 

Nun aber zerfällt dieselbe/ weil daöWerck sehr kallsianig getrieben wird/ 
und sich niemand findet/ der dazu recht Hand anleget; Deroweaen es ei­
nes der höchsten Angelegmheitcn ist/ so man mit Emst wird müssen an-
greiffen. 

26. Weiln man befindet/ daß diejenige/ ivclche der Rltterschafft 
Mittel unter Handen gehabt/sehr unverantwortlich damit umgegangen 
und in ihren Nutzen angewandt ; Derowegcn ist hochnöthig/ daß eine 
^onkitution zur künfftigenSicherheitgemachet werde. 
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I^ic. L. 
Lxtra<^attsder Rönigl. Resolution » gegeben der Ritterschaffe 

und dem Adel in^ieffland^ Stockholm den 4. Zul. 
164z. 

Der siebende Punct. 
.Etreffenddie Ungleichheit / welche bey jüngstgehaltener rev!kon 
^oer Hacken in Liefflandkanvorgekauffen seyn/darüber habenJhro 

Königl. Maj. rechtliche Ursache gehabt Anregung zu thun / wiewohl sie 
niemand inparticulsri beschuldigen von denen/so es unte:Händen gehabt/ 
sondern nur dasgnugsam zu Tage lieget / daß mir gedachter ksMon 
nicht allerdingsrechtverfahren oder dieselbe so eingerichtet siy/ daß sie 
nach einer xroportionirten Gleichheit alle berühren und betreffen solte. 
Da nun obgemeldtevepurirte vermeynen/daß hierzu anvre Mittel moch­
ten können ausgefunden werden. So wölkn Jhro Königl. Maf. der» 
schrifftlichen Vorschlag hierüber vernehmen / selbiges alsdann überlegen 
und in Bedencken ziehen / ob und wie weit es konte praäkciret werden. 

r.lt. ?. 
8xecikcatiol^ einiger Güter in ̂ ieffland/ welche bey dernene^ 

kevikon ä. ̂ nno l68Z. eine geringere <^ackenzah! bekom­
men/ als fle vorher nach der i6z ssten'IahresR.evMon 
habt 
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l.ic. <3. ^ ^ 
Inkru6dic>n. 

N?ornnch dl« bey gegenwärtigein Landtag allhicr von S. S. 
Ritterschassr erwehlte .«erren r-s-^irende/ uls neinlich 
der Herr Obriff-l-i-ur.und^,nd,MarschaIljoI,-nn«-i«. 
rick 8rr-!tt von I-Zventiein, der Herr Vbrist^icut, VVolmcr 

- ^nron von Schlippenbach / Hcrr c-xic.sol>ann K-in!>orä 
?->rkul,Hcrr Lsroil^II-iecKr von ̂ «nZäell^sich z« richten ha. 
den. , " Wird 
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2« Ird deroselben tragende Liebe und Zuneigung zu des Vater-
ÄMlandes Besten/als auch das besondere Vertrauen/so die sänttl. 

Ritterschafft zu ihnen vermercken lassen/ihnen sattsame Anleitung geben/ 
in allen Stücken undDmgen das allgemeine Beste/die Erhalt-und Be­
festigung der Vaterlandes-immumräten/Freyheiten und?rivüeßien zu 
vdserviren^ so daß sie auff den benöthigten Fall/da die xrivllegis in eitt 
und andern Stücken möchten angefochten werden/ freye Macht haben 
sollen/an was Ort es seyn möchte / im Nahmen der Ritterschafft davor 
zu sprechen und alles Wiedrige abzuwenden. 

2. Wann ein Mitglied der Ritterschafft in ftmem Adel, und der 
sämtlichen Nitterschafft competirenden Rechten und Privilegien solte ir­
gendwo Noth leyden; So werden sie nicht ermangeln demselben 
ttencs ZU .leisten / und xrcz salvanclis xrivUeglis Lhveürikuz zu spre­
chen. 

z. Solte einer oder Mo von denen Herren Residirenben nicht kön­
nen in der Stadt seyn/ und es fiele immittekst ttwas ein / so keinen Ver­
zug leydet / so haben die andern zwey die Macht darinn zu verfah­
ren. 

4. Erachten aber die HerrenResidirenden eineSachevon derBe-
scbaffenheit und W mde; so sind sie bcfugt/ dene^ nächsten Herren Land-
Räthen es zu not>5ciren/ sie ein zuverschreiben/und also hie remsäirung. 
an gehörigen! Orte zu suchen. 

5. Sie werden zugleich hiemit 2utkOril!rel / alle Rechnungen der 
restirenden Einkünffte/anealia, Stralsund andern Geldern/ so derRit-
terschafft zugehören/ auffzunehmen/Obrigkeitliche ̂ Wcncez zu suchen, 
nach allen Mitteln genau zu fragen tmd cmzubrmgen/ gestalt dann ein ie-
der mit ihnen dißfalis li^viäiren/und die Schulden in Richtigkeit setzen 
svll. 

6. Wird ihnen auffgetragen/den nunmehro bewilligten Bau des 
Ritterhaufts zum LK"e^zu bringen/ wie sie dann dazu eine solche Anstalt 
zu machen gelieben werden/ daß diß heilsame Vornehtmn nicht/wie vor­
hin geschehen/ stutzen möge. 

7. Von allen ihren Verrichtungen/soll Ver 8ecretsnu5 , der ihnew 
hiermit aäjungiret wird/ ein genaues loumal Hollen/ welches sie alle Mo^ 
nath m unci.ret lmtcrschreiben und beylegen muffen.-

L- Wann ein Landtag gehalten wird/.werden sie der samllicbw 
Rit-" 
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Ritterschafft eine vollständigekeistion nebst Überlieferung ihrer Iournsl5 
abstatten. 

9. Wis fonsten allgemeine Angelegenheiten sind / so zum besten 
der samtlichen Ritterschafft dienen/werden ihnen gehöriger Massen zu 
odlsr viren auffdas allerbeste rscommanäiret/allermassendann die Nit­
terschafft/ die hier und zu obigenFällen benöthigkeMittel und Hülffen be­
stehet/ und erfordert wird/daß solche richtig verzeichnet werden-

Und wie dann hiemit die sämtliche Ritterschafft einig und zufrieden 
ist/obbenante Herren Mitbrüder zu ihre Gevollmachtigte / und in ihren 
Nahmen Residirende ernennet und erwehlet hat; Also verspricht diesel­
be alles/was zum besten des Vaterlandes obberegter Massen behandelt 
worden/ zu ran6ciren und sie der Gebühr nach schadloß zu halten. Wel­
ches mit der Ritterschafft Jnfiegel und gewöhnl. Unterschrifft bestätiget 
.wird. Gegeben auffdem Landtage zu Wenden/ den 17. 
-6^2. 

HochwürdiAer und Hochgelahrter Herr (?eneral-8uperimea» 
c!en3, ?rX5ez des kleinen <k)ber-Lorit!ttorü, und kro-Oancellarie 
der Dorptischen Universität. 

gar unverantwortlich der Herr Professor Zäm5elä dieNieaische ̂  
W^Gemeine durch Hinsetzung eines 8uKKitmi, der ein Finne lW 
durchaus nicht teutftl) predigen noch andere^Aus psroe^iales in teutscher 
Sprache verrichten will / auch der Esthischen Versammlung wegen der 
OilcrepÄnce des Icilomatis schlechten oder gar keinen Nutzen schaffen kan/ 
bereits eine Zeitlang versäume und pflegloß gelassen habe/ ist E-ERitter-
schafft von dem in obberegter Gemeine eingepfarrten Herr. Lieutenant 

Dtto F. von Vitti nghoff/ 
I^snkarä (ZuKav vonVudberg/ 
Johann Henrich Streissvon Lauen-

stein/ 
im Nahmen der sämtlichen Ritterschafft 
> x. c. Land-Marschall. 

Lopia. 
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von Löwenwolde / in schmertzdaffter Empfindung hinterbracht worden. 
Wenn nun E.E. Ritterschafft die gar rühmliche Vorsorge/ so der Lene-
rZl-8uperintenäsn5 zur allgemeinen Wohlfahrt sämtlicher Kirchen dieser 
?rovince, und Fottpflantzuugdes seeiigmachendenErkäntnissesGOttes/ 
von Antritt seiner funAion diß diese Stunde mit gehörigem Eyfer und 
Nachdruck blicken lassen/ erfreulich und wohlbekandt/aber dabey im ge­
ringsten nicht wissend ist/aus waskun6amenrundvon wem ZUlKoniu-et 
der Herr l'rof.^ernfe^, die Bcsugniß ihm nr.-vAire, einer gantzen Ge­
meine einen Priester frembder Nation und Sprache zu obtruckren / und 
selbige solchergestalt wider GOttes heil. Ordnung und Jhr.Kön.Mas. 
allergnädigsten Willen gefahrlich zu verlassen. So findet die Ritter­
schafft den nechsten Weg zuftyn/bey lüommunicstion der von obgemel-
ten Hn. Lieutenant von Löwenwolde geführten wichtigen Beschwerden/ 
den Hn. (-Lncrzl-8upenntenäenten/als welchen Jhr.Kön.M. das Lxer-
cirmm suriz LpilcopÄÜz in diesem Hertzogthum allerg», anvertrauet/ 
freundl. zu ersuchen/daß fothane abwegige und allerhand gefährliche Fol­
gereyen mit sich führende intenäirte <2on5ulion reärelNret / die Wohlfart 
der Seelen ein und andernweit abzielenden gefährlichen Absehen vorge­
zogen/ die Gemeine mit solchem Priester oder orcknircen 8ubKituw, der 
nicht minder in teutscher als Estnischer Sprache die Predigten und alle 

mirMeri3l-5 ohne Anstoß und Aergerniß verrichten könne / verse­
hen/ und solchergestalt mehrgedachter Herr Lieut. von Löwenwolde klag-
loß gestellet/ und die gantze Gemeine in dem billigen Verlangen/ so inson­
derheit das Seelen-Heil concerniret' wie ehe bevor geschehen/weiter ver­
gnüget/ dem Hn.Lieut.Löwenwolve aber samt seiner Emilie, biß die re. 
m- îrung würcklich geschehen/in Dorpt oder in einer sonst nahgelege­
nen Pfarr zu commumLiren verstattet werde. Zu dem Herrn (Zenerai^ 
Lupenntenclenten verstehet sich dieser so nothwendiger Verfügung E. E. 
Ritterfchafft in solchem Vertrauen/ daß sie nicht dißfalls zuJhr.Kön. 
M.Thron in alles Unterthänigkeit sich zu wenden/nöthig halten werde.' 
Wie dann wir in solcher Gelassenheit und mit Ergebung in des Höch­
sten Pflege beharrlich sind 

Des Herrn 6eneral-8uperinten^enten/?rXl!(ji8 des 
kleinen Ober-Lonlilioni und pro - (^ncellarij 
der Dorptischen Universität 

Riga/den 21. Dienstwillige 
^.1692. E.E. RittersiHafft Residirenke 

^ci^. H 
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iM^And-Räthe/Land-Marschall/ und die sämtliche Ritterschafft die-
H^sesHertzogthumsLieffland/Uhrkunden hiermit/ demnach biß an-
hero leyder mit höchstem Mißfallen uvd nicht geringen Nachtheil des all­
gemeinen Bestens und der Wohlfart des Lan-desgespühret worden/ daß 
diejenige/denen aufeine oder andere Weise die Eintreib-oder Anschaf. 
fung der Ritterschafft Revenuen und Gelder anvertrauet worden/sich 
gar unverantwortlich unterstanden haben/ sothaneWttel widerGebühr 
an sich zu ziehen/und in ihren ^vat-Nutzen zu verwenden / wodurch im 
Gegentheil das allgemeine Wesen gar vielmah! in Abnehmen aus 
Mangel nothiger Mittel / gerathen / und viele heilsame und auffrichtig 
concercirte <2oMien ohne Wirckung danieder liegen znüssen. So sind 
wir veranlasset worden/in Anmerckung/ daß sothane Unordnung ohne 
weitern unwiderbringlichen Schaden nicht mehr könne geduldet wer­
den/zu Handhabend Beschirmung unsers Vaterlandes allgemeiner 
Wohlfart abgeredeter Massen/ diese (üolMmcion aufdiesen öffentliäien 
Landtag mit einhelligem Belieben der sämtlichen Ritterschafft abfassen/ 

^ öffentlich ablesen und hiermit puklicüren zu lassen/ daß alle diejemge/wel-
> 6)e gleichwohl solche ihrer Treu und Glauben / aus guter Zuversicht der 

samtlichen Ritterschafft anvertrauete visposicion bißhero unrichtig ge­
führet/ so daß sie biß zu dieser Zeit die empfangene Mittel weder entrich-

I tet noch gebührende Rechnungen abgeleget / sich von einer so schwehren/ 
bey der sämtlichen Ritterschafft sie selbst höchst Zravirendm Opmion von 

> selbsten entfreyen/die Rechnungen der bey diesem Landtag geschehenen 
Verordnung nach ablegen/ die Gelder entrichten/ und nicht Gelegenheit 
geben mögen/daß man in Erwegung der bißhero gebrauchten/ aberwe-
nig gefruchteten Llviüte in den Lxecucion8-und Zwang - Mitteln nun-
mehro die gröste Schärffe wirv gebrauchen müssen. Solte aber nach 

^ , diesem sich iemand unterstehen/ der sothane publice Mittel in Hände 
/ i bekommen / dieselbe nicht allein an gehörigem Orte nicht abzuliefern/ son­

dern auch zu seinem Nutzen zu verwenden / ein solcher sott als 
einer/ der ftembd anvertrauet Guth nicht getreulich verwaltet / angekla-

> get/nach allerri^ucui mit ihmeprocecZiret/und nicht mehr als ein M't-
/ Klied derRltterschafft conlicieriret/sondern ausgeschlossen werdcii.We^ 

ches sich ein ieder zu behöriger Nachricht stellen wolle; Uhrkundlich un­
ter 
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ter der Ritterschafft Siegel und gewöhnlicher Ludicriptioii, ?udIicatUM 
Wenden den i7: ̂ rc. aufföffentlichem Landtage/ .^n., 69!. 

Otto'L.vonVietinghoss. 
Qulisv von Bubberg. 
I.H.Streiff'von Lauenstein. 

Im Nahmen und von wegen E.E-R. und Landschafftt 
x.c. Land,Marschall. 

I.it. x. 
U?ohl-Ldelgebohrne/ N)ohl-Edle/ Vestund Mannhaffte 

. Herren Ordnungs^ichter und HchunNen des Äömgl. 
Drdnung-GerichtL Riegisihen Cre^ses. 

^^Eiln man befindet/daß bey dem Königl. Ordnung Gerichte zwar 
(^^einlge zur Ritterschafft, angehörige Gelder als reKsmien 
eingetrieben/aber noch zur Zeit nicht abgeliefert sind; und aber die viel­
fältige Ausgaben/wie auch die Billigkeiten erfordern/daß sothane Mit­
tel ungesäumt abgeleget werden; So haben im Nahmen der sämmtli­
chen Ritterschafft wir freund!, bitten wollen/das Königl. Ordnung,Ge­
richte wolle sothane eingehobene rettgntien/sie mögen etwa bey dem Hrn. 
O rdnungs-Richter oder denen ^äjuuQen oder ^0^1-10 sichen / ohne ei­
niger Zeit Verschiep allhier beydem Lecretario ablegen und sich richtig 
quimren lassen/wobey zugleich dieses zur Nachricht gegeben wird/daß/ 
wann eine Ablieferung bey dem Secretario geschehen/und er eine (^uirzli-
ce unter richtigem clato von sich gegeben/ ^sothaneQuittung so fort dem 
Buchhalter ebenfalls zur Unterschrifft muffe prXsenrüet werden/ damit 
er solche gehöriger Massen annmiren/ die Rechnungen nebst den Landbü­
chern in bestandiger Richtigkeit halten könne; Allermassen alle Quit-
tungen/dabey diese iormslität nicht obierviret ist/keines wegess gelten sol­
len/sondern vor nichtig 6eclariretwerden. Gleicher Gestalt hüben wir 
vor dienlich befunden/dem Königl. Ordnungs-Gm'chtc eine Abschlifft 
zuzustellen von der Lonttituticin, welche E. E. Ritterschafft bey allgemei­
nem Landtage jüngstzu Wenden wegen eigennütziger Ojljzolmon der 
xubllc Mitteln / wodurch leyder dem publica ein unwiederbringlicher 
Schaden zugewachstn/hat müssen abfassen lassen/welche dem ?rotc>col-
to beyzulegen/und so wohl denen Herren HHun<Ien als dem Notario s de­
ren ein Theil nicht beym Landtage gewesen und vielleicht ein oder ande-

H 2 rer 
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rer Gelegenheit nehmen dürffte/sich mit der Unwissenheit zu entschuldi­
gen ) davon part zu geben/freundlichst gebethen und gehoffet wird/ es wer­
de em ieder/der mit solchen pu^Uc-Mitteln umgehet / sich vor die drmn 
enthaltene Ehre und guten Nahmen angehende schwere Nachfolgen/ 
wobey die O brigkeit eine promce Hülffe zu reichen und dergleichen Vor­
falle exemplarisch ohne Weitlauffttgkeit zu ahnden verheißen/von selb-
sten hüten. Wie denn diese OnlUmeion von dem äaw an/ da sie ver­
passet ist/ihre Wirckung haben/und so wohl denen bey dieser Zeit in oK-
cio verhandenen als auch ihren 8ucceü'c»rn eine pelpetuelie^orm und 
kegui seyn und bleiben soll/und dessalls bey dem ?rowcc)ii sllerviret wer­
den muß. 

Wir bitten immittelst gany freundlichst/ das Königl. Ordnungs-
Gericht wolle geruhen/nicht allein die verhandenenGelder fordersamst 
einzusenden/sondern auch wie man bißhero dessen viZilance zu rühmen ho­
he Ursach hat/die annochausstehende rett-mt-en einzutreiben und abzu­
liefern auch uns eine Antwort hierauffemkommen zu lassen. Wir sind 
dey Empfehlung der Obhut des Höchsten 

Des Königl.Ordnung-Gerichts 
Datum kißa den 17. Dienstbereitwillige 

1652. 
E-Ritterschafft ^.e5i6irende. 

l.!t. 
bey geworbenen Regimentern zu Fuß. 

^ÄCH gelobe und schwere bey GOtt und seinem heiligen Kvan. 
<>A?se!i0)daß ich will und soll vor meinen rechten Erb-König haben unv 
halten den Großmachtigsten Königund Herrn/Herrn Briden Eiifften/ 
der Schweden/Gothen und Wenden König/ zc.zc. und nach Ihr. Kön. 

tödtlichen Abgang (den der Höchste GOtt noch lange verhüte) 
Zhro Konigl. Maj. echte Leibes-Erben/von Erben zu Erben / welche zu 
Folge des König!. Hauses vollenkömmlicher Erbgerechtigkeit an das 
Reich und nach der 8ucceMons-Ordnung zum Besitz des Königlichen 
Throns gedcyen. Ich soll auch seyn Jhro KöniqZ. Maj. höchstgclieb, 
ten Gemahlin/meiner allergnadigsten Königin und höchstbemeldten Kö-
nigl. Leibes-Erben ein hold treu und redlicher Diener und Unterthan/und 
vlte der KöM. Gewalt zustehende Gerechtigkeiten und Vorrechte/ nach 
Äusserstem Berstqnd und Vermögen m acht nehmen und vertheidigen. 

Ich 
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Ach mich auch auffdas Höchste befleißige fort zu setzen und zu besodern/ 
olles was Ihr. Königl. Maj. in ein und andrer Masse zu getreuen Dien­
ste und Nutzen gereichet/ Ihr. Königl. Maj. und des Reichs Schaden 
und Verderb hindern und abwehren/wie auch in Zeiten zu erkennen ge­
ben/wann ich vermercke/daß dergleichen etwas obhanden sey. Dem zu 
nechst soll ich mich richten nach Jhr.Königl-Maj. Krieges-Am'cul / und 
denenselben nach meinem äussersten Vermögen so wohl im Gehorsamen 
als Befehlen und Urtheilen nachleben / und in alle Wege mich richten -
nach der mir mitgetheileten Kapitulation und die Verordnungen/dieJhr^ 
Kön.Maj. ausser dem zu machen gelieben möchten. Ich soll bey det 
(^ompzgnie, dabey Ihr. Königl. Maj. mir den (5apitain5-Dienst anver­
trauet haben/alle gute Ordnung und Richtigkeit halten / und meine un­
terhabende 0Kcie58 und Gemeine allerdings nach Ihr. König!. Maj. 
bereits anbefohlene Kxercmen und Handgriffe / oder wie sie nach diesem 
möchten anbefohlen werden/fleißig üben/und zu Ihr. Königl. Majestät 
Dienst geschickt machen und machen lassen. In den Verrichtungen/ 
welche Zhr.Königl.Maj- oder diejenigen/.welchen Ihr. Kön. Maj. die 
Ober-Lvmmanäo anvertrauen oder mein Oberster/ Oberstlieutenant 
And kiajor mir mit dem Regiment/mit einem Theile davon,oder mit mei? 
ner Compagnie allkine zu Wasser oder Land in Kriegs-oder Friedens-
Zeiten befehlen oder befehlen lassen/joll ich mich getreu/tapffer/fleißig und 
redlich verhalten/und meine Unkerhabende aufs allermöglichste dazu an­
treiben. Bey Auffrichtung und Recrutirung meiner Compagnie will 
ich mich genau richten nach Ihr. König!. Maj. Orcirs und Werbungs-
?atent,nnd bey den Musterungen soll ich mich mit aller Treu und Red­
lichkeit verhalten und keine Unrichtigkeit oder Eigennutz dabey gebrau­
chen oder gebrauchen lassen. Ich soll auch alle wege mir lassen angele­
sen seyn dcr Compagnie Wohlstand und Bestes/und es so richten,daß 
iwch äussersten Vermögen der gemeinen Knechte Wohlseyn befördert 
5verde/so daß niemand durch Entwendung oder des Soldes und Lohnes 
vder anderer Gerechtigkeit Vorenthaltung und Abkürtzung dohin ge­
rathen möge/einigen Mangel zu leyden/alles Ober-und llnter-Cxwehr 
«nd alle Compagnie Mundierungen/was Nahmen sie haben koyner/soll 
ich nach meinem äussersten Vermögen schonen und m achtnchmen lassen/ 
so daß durä) meiner Versäumung und Eigennutz Ihr. K önigl. Mo'jcst. 
Dienste in kemerleyWeise Abbruch leyden sollen. Insonderheit wenn 
in Feldschlachten und.andern Kriegs,Oceanen die Knechte geschossen 

H Z vder 
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oder Übel lzjeMret werden/soll ich/so viel iemahlen thunlich und möglich^ 
ist/akeswas von-Gewehrund Mundierung verHanden/in acht nehmen-
und bewahren. Ich soll in Zeiten bey meinem Obersten und in dessen 
Abwesenheit an gebührendem Orte zu erkennen geben/wann ein Abgang 
geschiehet/und um Ersetzung gebührliche Anregung thun. Ich soll alle­
zeit meine eompaAms compIet halten / und allezeit richtige und unver­
fälschte Vorschlage eingeben. Ich soll auch nicht unter einigem Schein, 
oder zu einigen Behufmehr von den Knechten nehmen/als was von Ihr. 
Königl. Maj. und meinem Obersten bereits zugelassen und befohlen ist/o, 
der besonders nach diesem möchte befohlen werden. Im Zug und Klar-
cken soll ich mich richten nach Ihr. Königl Maj. darüber bereits ausge­
gangenen Ordnungen/oder die nach diesem möchten gemachet werden/ 
undwillessoeinrichten/ daß so wohl dem Knecht als dcm Recht inkei-
nem Stück zu nahe geschehe. Uber alles dieses soll und muß ich in al­
len deme/meinemObersten/Oberst-l.ieutLN2Nt undk^jorwasste mir zu 
Zhr.Königl.Maj. Dienst befehlen/gehorsam seyn und allen ohne Auf­
schub nachkommen. Wenn auch Ihr. Königl. Maj. oder meine hohe 
Vorgesetzten miretwas vertrauen/was geheim bleiben soll / das sollich 
verschwiegen und stille bey mir behalten/und niemand/der nicht Nach­
richt davon haben muß/offenbahren ; Dieses alles will und soll ich ge­
treulichhalten unddeme nachkommen/so wahr mir GOTT helffean 
Leid und Seele. 

Großmächtigster / Allergnadigster Köuig. 

> KMJeEw.König!.Maj. getreue Ritterschafft dieser allerunterthä-
ÄWnigsten?rovince mit gegenwärtiger kläglichen BlttschrifftvorEu-
rer König«. Maj. heiligen in Gerechtigkeit und Gnade blühenden Thro-

^ ne mit Furcht und Zittern treten muß ; So ist dieselbe der aüergnädig-
sten opinicinvon Ew. Königs.Maj. gesichert/ daß es nicht anders als 
ein Zeichen allerunterthänigster Treue und Liebe zu Ew. Königl. Majest. 
sey/wann bedrängte Unterthanen alles in Gedult erleiden und bey end­
lich nicht mehr zureichenden Kläfften ihre Noth und Anliegen in kindlich 
demmhigstem Vertrauen vor Eure Königl. Maj.ausschütten und Erhö-
rung und Hülffe nirgends anders/als von Ew. Königl. Maj- erstehen.' 
Die Noth und.das Elend unsers armen Vaterlandes ist so groß / daß 

wir 
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wir uns schämen unsern Zustand zu erzehlen/ ja mit nichts als Thränen 
. und Trauren uns trösten mögen / wann wir spühren/daß nunmehrs auch 

die Benachtbarte uns mit Bestückung anschauen. > Bißhero sind wir 
aus allerunterlhänigster keverence gegen Ew. Königl. Majest. stille ge­
schwiegen / haben sastdas eusierste in stillem Gehorsam über uns ergehen 
lassen / und die menschliche Gedult und Standhafftigkeit durch die blos­
se Absicht/ bey Ew. Königl. Maj. die probe rechtschaffner Treue noch 
weiter zu bewahren überwunden/ und allemahl den Trost aus der sicher­
sten allerdemüthigsten Hoffnung/Eure Königl. Mch. würden die rechte 
Stunde zu erfreuen/aus Trieb unerlöschlicher Gnade selbst abmessen/ 
geschöpffet. Da aber unsere Schwachheit nunmehro so groß wird/ daß 
menschliche Kräffte nicht mehr zureichen/und nicht eine Hoffnung allein 
uns langer ohne reelle Hülffe erhalten kan. So müssen wir den Weg 
ergreiffen/Eurer Köm'gl.Maj. unsre wahre Noth zu klagen / zumahlen 
Eure Königl. Maj. der betrübte Zustand des gantzen Landesund aller 
Einwohner warhafftig nicht recht bekandt gemachet / sondern von vielen 
aus Trieb verdeckten und wolte GOtt! nur nicht eigennützigen Absehens 
privat-Interesse und gewinstes auff das geruhigste und beste vorgestellet 
wird- Wir aber finden uns aus vielen Ursachen verpflichtet/Eurer Kö­
niglichen Majestät die rechte Beschaffenheit zu entdecken. Und 
zwar so treibet uns dazu die allerschwerste Noth / welche von allem 
Gehorsam der Gesetze eutsernet ist/deßgleichen die renäre Treue gegen 
Eure Königl. Maj und denn endlich die Schuldigkeit / welche erwach­
sen ist aus dem solen-nigiime^nno 1687. von uns abgenommenen treuen 
Huldigungs-Eyd/darinn wir gegen GOtt und Eure Königl. Maj. uns 
bey Verlust der Seelen Hey! und Seeligkeit verbunden haben nichts zu 
verschweigen/^ was wir zu Euer Königl. Majest. und dero Königlichen 
8uccessoren Schaden und Nachtheil zu seyn vermercken. Weil wir 
demnach aus Euer Königl. Maj. und dero glerwürdigsten Vorfahren 
dieser ?rovmce'allcrgnädigst erwiesenen Bezeugungen diese funäamentaZ 
Maxime erlernet / daß Euer König!.Maj. veriradlcs nicht aber Äppsren-
teö Interesse mit der Wohlfahrt und Auffnehmen des Landes nicht allein 
compztldlesondernauch davon gar inleparsble sey/ so daß das eine oh-
nedasandereohnmüglichobschoneine kleine Weile/ doch aber nicht in 
der Länge bestehen könne; So werden Eure Königl. Maj. dero Christ­
liches Hertze gegen uns Armselige in den Grund bereits ruinirte Unter­
thanen nicht verschliessen /ß)Mrn ein snädiges Ohr uns in Gedult vcx-
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leihen. Unser Elend/Mergnädigster König! erwächsetdaraus/daßwir 
allhier nicht allein beharrlich unsers auff guter Treue und Glauben gar 
oneroie, durch Geld/getreue Dienste/Blut und Leben erworbenen Ei­
genthums entsetzet/aus dem Wohlstande in die Extremität der bittern 
Armuth gestürtzet werden; sondern es wird auch dadurch vermehret/daß 
man uns wann wir unter solchemVerhangnisse leider! gerathen müssen/ 
alle Klodilien wegnimmee / und nicht einmahl so vie! von den Verlohrnm 
lassen will/ daß wir den Leib und das Leben erhalten können / sondern 
Christlicher HertzenHülffe erbetteln müssen. Ja es wird Leyder über 
dem noch also getrieben/daß mancher der wohl vor lovooThlr. Güter 
gehabt/und durch dieR-eäuÄion verlohren/nicht einmahl zu deren 
<!e und polleskon gelangen kan/ob er gleich gerne wie ein anderer PN. 
NanäÄprTlkren will und kan/auch zu Unterhaltung dessen keine Sorg­
falt und Bemühung unteriässtt. Und wie nunmehro durch die augen­
scheinliche Straffen und Zorn-Ruthen des Höchsten das Land so zuge­
richtet ist / daß reäucirter und unreäucirter in gleichem Vermögen stehen/ 
dahero alle Hülffe und Unterhalt des Lebens verschwindet; So müssen 
wir mitThranen und nicht ohne hefftige Gemüths-Bewegung nachse­
hen/welcher Gestalt einer nach dem andern aus seinem Vaterlande/dar­
in er und seine Vorfahren von vielen Seculis her in Ehren und Wohl­
stande gesessen/sich weg zu begeben/und die benachtbarte Gräntzen um 
Sicherheit und Unterhalt feines Lebens mit Weib und Kindern zu su­
chen gemüßiget wird. Ist iemand von unsern Mittbrüdern / der aus 
treibender Noth nur unter Dach zu seyn/und nicht unter blossem Him­
mel mit den Seinigen zu sterben/sein reäucirtes Gut!) UNttr ^rencie er-
bittttMuß; So wird ihm solches so hoch ausgerechnet / und noch dazu 
die allmächtige Straff-Hand desHöchsten GOttes von Mißwachs und 
andern Zufallen ihme allein zur Last und zu büssen auffgeleget/wasGOtt 
über allesodeöLandesgeniessen/verhänget/ so daßer nicht einmahl sein 
täglich Brodt dabey haben kan/sondern von Jahren zu Jahren dasic-
m'gesoernochan Mobilien übrig hat/zusetzen und dann endlich/ wann 
diß nicht mehr zureichet/garsenllkie '5iaÄement8 und schwere Lxecu-
tionez über sich ergehen/und also das L^nd meiden muß/wo nicht er mit 
den Seinigen in der steten Furcht stehen will/ daß man mit Adelichen 
^renäatoren so nicht bezahlen können/ (dasie doch nichts als eben die 
schwehre ^rsnäe ruiniret hat) die cle ^arcle anfüllen möchte ^ Ob 
wohl in Gegentheil und bey solcher Bewandniß ein Amtmann / der fei­
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nen Lohn geniesset/ und ausser Gefahr sitzet mehreren svantaZe und Si­
cherheit sich zu erfreuen hat/als ein Königl. ^renciator, der bey so concli-
nonirten ̂ renäen seinen Unfall stundlichen gewartigen muß. Einigen 
haben Eur.Kon.M- in dero allergnädigsten Resolution äe^nnoi687.bey 
der Huldigung dasi'ercial in den Gütern versprochen und zugeleget; Aber 
fast niemand hat sich dessen würcklich zu erfreuen/ weiln die Güter in solch 
einen Preiß angeschlagen werden/ daß mancher den Nahmen seines cer-
rials so Eu. Kön. Maj. in allergnad igster Intention doch einem jedweden 
lertiaMen Herne gönnen/ könte fahren lassen/ wann nur die -krenäe billig 
und leydlich gerechnet würde; Hat mancher die Gnade erhalten daß Eu. 
Kön. M- ihtne in feinem reäucirten Guthe ein Gratia! oder lerria! zugele­
get/ welches er auch Kons siäe einige Jahr her genossen/ und davon nichts 
mehr übrig gehabt/ als das Leben kümmerlich nebst den Seinigen mit 
Thränen-Brod zu unterhalten/so überfallet ihn unversehens eine solche 
Observation und Nachrechnung/wodurch er das in seinen ruhigen Besitz 
genossene wider allerVölckerRecht mit seinem totalen kuin von so vielen 
Jahren zurück bezahlen/ und sodann nothwendig darben muß. Wann 
alle dergleichen harte Zusetzung nicht zureichlich sind / so suchet man 
auch an die wenige/ so noch in ihrem Eigenthum mit Ungewißheit sitzen / 
andereUrsachen/indemmanunterungegründeten Verwenden und in-
vcnürten prsetexten von ausstehender 8tarion und bewilligten (Kontribu­
tionen / dieselbe mit schwehren mUitair^xecutionen beleget/ ungeachtet 
daß alles richtig abgetragen/und solcher Unfug mit sattsamenQvittungen 
hernachmahls überwiesen wird. Wann wir denn nun dergestalt von 
alle dem Unsrigen abgebracht sind; So heisset es zwar / daß ein Edel­
mann zu Folge der vorigen erworbenen Privilegien / und unter Eu.Kön. 
Maj. Hand und Siegel noch verhandenen hohen Versicherungen zu al­
len ^.renäen der KÄnigl. Starosteyen (so noch vor die besten gehalten 
werden) der nechste seyn soll/aber seineArmuth/worein er doch nicht durch 
sich selbst und sein Versehen/sondern durch oberzehlte schwere Zufalle ge­
rathen/ muß alsdann Urfach seyn/ daß ein anderer geringeren Standes/ 
welcher ihme an Mitteln überlegen/ derselben fähig wird. Da dann ein 
<0 mächtiger ^renäato^weil er selbst nicht so grossen OittriNen vorstehen 
kan/ die ̂ ren6en an andere cum lucro wieder verhandelt. So drucket 
auch den durch Mißwachs und andere Schwierigkeiten abgematteten 
renä^oren gar heftcig/ daß er die ̂ renäen nicht allein mir baaren Gelde/ 
sondern gar mi!5^ccie«Rthlr. zu zahlen/und dieselbe gegen älbb. die hier 
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gangbar/ und der Land,Mann vor sein Geträidig zu heben hat/ mit 5- biß 
/ 6.proOntum anzuschaffen und einzuwechseln gehalten ist. Deßglei-
/ chen müssen wir mit Schmertzen horeu/ daß unser Elend manä)en unbe­

dachtsamen Menschen einLiedlein in seinen Zusammenkünfften seyn muß/ 
ünd man sich nicht scheuet öffentlich zu sagen / daß in -o. Jahren kein 
Teutscher mehr in diesem Lande ftyn werde wie dann mit solchen unarti­
gen Dränungen nunmehro auch soweit mit den Dörptischer lllüveiwat 
krofelloren es gediehen/ daß sie nicht alkein gar nachdenkliche Vorschlä­
ge machen/uns ausselbigcr ^c2äemie( von welcher wir demLande mehr 
Nutzen wünschen/ als zu prornimren bißhero Urstch haben.) Leute ande­
rer Nation und Sprache ins künffclge über das gantze Land ins Predig-
Amt nach der Hand auffzudringen/ sondern auch würcklich/wosieesnur 
können/diß vollführen/daß der teutsche Gottes-D'enst abgestellet und die 
Predigt nur auffundeutsch von einem unserer Landes-Sprache nicht 
mächtigen verrichtet wird. So / vaß uns hinsühro bey so erwachsenden 
mannigfaltigen Drangsalen beydes in dem zeitlichen und ewigen / unser 
Vaterland fast ein Eckel werden muß. Wir können quch nicht unterlas-
sen/Eu. Kön.Maj.tt!t'tSchmertzen vorzustellen/den grossen Bedruck/der 
über uns alle ingesamt durch die schwere und unerträgliche kevilivn der 
Hacken erwachsen ist/und können nicht glauben / daß Eu.Königl.Majest. 
dero getreue Unterthanen unter der Last länger anhalten würden / wann 
Eu.Kön.M. nur die Gedult fassen/und unsere Noth hierinn in Gnaden 
hören wolten. Denn erstlich werden uns ungewisse kevenüen mit an­
geschlagen/und vor richtig pomret/ so doch nimmer einkommen. 2. Müs­
sen wir von diesen ungewissen Revenuen 75. pro Ont. gewisse Onera tra-
g.'n/welche Onera, wann wir die gewisse kevermen in Richtigkeit setzen/ 
mehr als z z.pro Lem.imporriren/und bey Ml'ßlvächßigten Jahren alle 
inrraäen schlechter Dinges übersteigen können. Wobey sich auch noch 
diese Beschwerliakeit befindet/daß nach der neuen kevilions Hacken-
Z chl die Reuter Verpflegung sich weit höher als ehemahln erstrecket/ 
lm) zu allgemeiner Belästigung des Landes ein mehres als iemahlen be­
williget wo?den/ und also limplicicer nur ex i-npoliciane ein solcher Uber­
schuß / der dem Pahlischen Regiment doch nie angeschlagen/ unter einem 
nemn Onere abgetragen werden muß. Und in checie hat diese hohe kevi-
Üon an den Gräntz-Oertern den augenscheinlichen csseA, daß die Bau­
ren in grosser Anzahl mittelst beqvämernGelegeiiheit sich von hinnen weg 
und in fremde Herrschafften begeben, Wie dann keine eomribmwli 
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uns in den schwersten Zeiten/ daE.Kön. Maj. gantzes Reich! ndLänder 
in Krieg gestandene so hart getroffen hat / als eben diese / du wir des 
Hoch-Edlen Friedens gemessen. Wann wir denn mm allergnadigstcr 
König! alle diese uns leyder! biß an die Seele gehende schwere Last und 
Unglücks-Fälle betrachten; So müssen wir mit verzagenden Gemü­
thern uns vorstellen / den unabkehrlichen LSe<^, daß eine Ritterschafft/ 
welche biß Land gleichwohl mit ihrem Blute von denHeyden erobert/zur 
ChristlichmKircheygebracht/, und sich durch getreue Dienste gegen die 
Cron Schweden so wohl bey Eu. Kön- Maj. selbst als auch bey der gar?» 
tzen Welt llZnalirl / wie schon viele den Ansang gemachet haben/also 
auch der gantze Rest mit Seuffzen zu GOtt dasVaterland wird verlas­
sen müssen. Eu. Königl. Maj. können wir das Elend des Landes nicht 
beschreiben/welches so zugerichtet ist/daß Lieffland bereits seine gantze 
Gestalt verlohren/so gar/daß ob es schon von dem höchsten GOtt mit 
Korn und Lebens-Mitteln gnugsam gesegnet ist / und vielen fremden Kö­
nigreichen und Landern Nahrung reichet/dessen Einwohner dennoch in 
den Zustand verfallen/daß in diesem Jahr/ weil alle gebetene Hülffe ab­
geschlagen ist / viele arme Leute an Hunger gestorben/einige an die ihrige 
und ihre eigenePersonen ausHungerHand angeleget und sich erhencket; 
bey tausend Bauer-Familien bereits über die Gräntzegeiauffen sind/ 
undPlünderungenvwonochwas vorhanden gewesen / verübet haben. 
Ja wir können Eure Königl. Maj. allerunterthänigst versichern / daß 
wann lms der höchste GOtt die Wahl hätte heimstellen wollen/ entwe­
der schwere Kriege von den sonst benachbarten Feinden/ oder diese trüb­
selige Zeiten zu ertragen/wir durch die Erfahrung nicht wissen/ ob wir 
nicht jene vor diese zu erwehlen würden Urjach gehabt haben.Jn 8ummz, 
woserne Eu-Königl. Maj. uns mit dero Gnade und krafftigen Hülffe 
nicht beyspringen werden; So können wir als getreue und redliche Un­
terthanen Eu. Königl. Maj. nichts anders verheissen / als schwere Nach­
folgen und ein wüstes Land; Welcher Schade irreparabel seyn dürffte/ 
wann auch schonMillionen daran gewandwürden-Damit aberEu.Ko-
iiigl. Maj. dessen gesichert seyn mögen / daß uns nicht etwa ein ungegrün­
detes Beginnen/ sondern die äusserste Gesetzlose Noth und pure War^ 
heit / zu dieser allgemeinen Klage unumgänglich gedrungen; So stellet 
Eu. Königl. Maj. dero getreue Ritterschafft diese allergnädigste Verord­
nung anheim/nach huldreichemGutbefinden/gewisse ^esmrereziirte Leute 
abzufertigen / und den Zustand des Landes zu untersuchen. Da Eu Kön. 
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MaMnden werden/daß nicht allein diese allerunterthänigsteVorstellung 
wahr sey/ wovor die sämtliche Ritterschafft mit Leben und zeitlicher 
Wohlfahrt ßuarsnciretz/ sondern auch viele Umstände zu finden sind/ 
welche unsdrücken/ wir aber nicht melden dürffen. Wir fallen dem­
nach vor Eu. Königl. Majest.lgerechten Gnaden-Throne mit betrübten 
Hertzen und Gemüthern in allertieffster Demuth nieder und bitten mit 
weinenden Augen und um Christi Barmherhigkeit willen / Ew. Königl. 
Maj. geruhen allergnädigst diese unsre Noth und Anliegen in Gnaden 
anzusehen und uns krafftige Hülffe wider den endlichen Ausgang unsers 
Schlichen ruins allergnädigst zu reichen. Wofür wir mit Gut Und 
Blut Zeit Lebens seyn und sterben wollen 

Allergnädigster König:c. 
Eurer Königl. Majestät 

^ Im Nahmen und von wegen E. E. Ritterschafft 
des König!. Hertzogthums Lieffland 

Allerunterthänigste getreue Untertha­
nen und Diener 

Otto?rie6r!cli V0N VlStMZkioO 
Heinrich (üronenl^ern. 
LrnK?rie6nck V0N R.eicliau. 
I.eonti2rä(zuKav voNöuäberK. 
<^.V. Oumern. 

soksnn ^leinrick 8creiif V0N I^venkeini 
imNahmen derRilterschafft desHertzog« 
thums Lieffland x. r. Land-Marschall. 

l.ir. xr. 
rtttZÄau» prok-llör^ärnf-lds bey dem Herrn <?cn.<?ouverveu-

ren eingelegten Schrissr.^ vst. vörpt. den 26.^uZ., «9z. 
Ij^FNd wie Herr Löwolde nach seinem Gefallen den Vorgang nicht 
«Slkvnteerlangen/alsogieblerdamahlnkurtzhernach,doch vermuth«« 
chen mit Verschweigung selbiger Umstände bey dem Landtage zu Wen­
den an/daß die sämmtliche Ritterschafft auch den Punct in einem dero 
weillauffügen schweren Briefe an Jhr.Kvnigl. Mai. unsern allerana« 
digsten König einfuhren lassen, weicher auchso fort hm und wieder im 
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Lande ausgesprenget worden/und anietzo sich in vielenHänden inSchwe-
bischer Sprache übersetzet befindet. 

l^it. O. 
iLrleuchter ^ochgebohrner Herr Grass/Röniglicher Aath/ 

Feld-Marschall und (Zeriersl-Louverneu^ 
Gnadigster Herr. 

O groß die Freude gewesen/als bey uns die Zeltung erschollen / daß 
E.Hochgraffl. Lxcell. conäuke stehen/und dieses Regi­

ment von E-Hochgräffl- Lxceli. den Nahmen führen solle; So schmertz-
lich haben wir im Gegentheil/biß zu dieser Zeit es beklagen oder beseuff-
tzen und uns für die unglücklichsten vKcier, die unter Ihr. Königl. Maj. 
milice stehen / achten müssen / indsm wir durch die unerträgliche kißveur 
unsers Herrn Obristl. unserer Glückseligkeit dergestalt entsetzet werden/ 
daß wir leyder vor allen Leuten ein Gespött geworden / und allen Muth 
wieder sincken lassen müssen/ wann nicht dieungezweiffelteHoffnung/ 
daß E- Erl. Hochgräffliche Xxcell. uns aus diesem Drangsal gerechtsam 
befreyen würden / uns krafftigst unterstützte. GOtt weiß am besten/ 
Gnadigster Herr/ wie ungern wir zu dieser Lxeremirat greissen und mit 
was langmüthiger Gedult wir die uns bißhero so hauffig zugetriebene 
Verdrießlichkeiten über uns ergehen lasten. Aber es wird nicht allein 
diese gantze Quarnilonsondern quch die gantze Stadt und Land / auch 
fremde und alle Konete Leute haben den ^c5pe6d, welchen wir gedachten 
unserm Herrn Obristen schuldig / auch zu leisten willig sind / lange genug 
bey uns erwogen / und die Gefahr / welcher wir uns untergeben möchten) 
wo wir im geringsten von ihm absetzen sotten/uns vorbedächtlichvorge­
stellet / aber doch endlichen / weil andere Cavallier im vikourz ihme vor­
gestellet/wie sthr uns die tl-2<5rament5 zu Gemüthe giengen/ er aber aus­
drücklich sich verlauten lassen/es nicht zu andern und bey seiner Weise zu 
bleiben/der unvermeidlichen Noth weichen!/ zu E. Erl. Hoch-Graffi. cx-
cell, uns in unterthanigstervev0tionwenden/u. unter deroSchutz/Hülffe 
und Rettung zu suchen hiermitunterfangen müssen.Es ist zwar leichte zu 
erachten/auch leider zum Theil bekandt/daß er das xrsevenire werde ge­
spielet u.seinen oftmahligen Drauungen zu Folge unsir portrall beyJhr. 
K-M. so wohl als bey E. Erl. Hoch-Gräffl.^xcell. dergestalt formiret 
haben/daß nichts als hoheUngnade vor uns zu erwarten stünde/wenn 
wir nicht des aüerunterthäni'gsten Verttavens gesichert wärm/ daß 
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man uns / ehe solche Angebmigen wurtzeln / auch hören würde / daneben 
mich orweißiich wäre/daß unser Hz.Oörist-Lieut. auch grvssernStandes 
olswirauffgteicheartzu craäuciren gewohnet ware-Uns ingesamt 
ret er-mit allerhand beschwerlichenSchreiben/ungewötznlichen und über-
flüßltzen Rechnungen / Vorsthlagen / Rollen und dergleichen Schreibe-
reyen / die bey Jhro Königl. Maj. weder anderswo noch allhier 
bey andern Regimentern im Gebrauch sind und nur dieses verursacher/ 
daß alle Muster-Schreiber verdrießlich werden / ihre Abschiede verlan­
gen/und wirhinführo bey der Mustcr-Schreiber Abgang keinen Men­
schen finden werden/ der sich z-u Jhro König!. Maj. Dienst wird wollen 
gebrauchen lassen. Er laßt sich ein geringes seyn / einige vor 1000 Teus-
felMweisen/ vor5acramsntscheKerlzu schelten / den Teuffel ins Hertze 
zu wünschen / mit andern dergleichen imponunen xx^iionen gegen 
uns auszufahren; Öber-oKcier schilt er vor Ochsen/nimmt sie in seine 
Kammer / schlägt chnen die Haut voll/ asKZmrtt ihnen bey der Ausar­
tung einen Ort bey.der Thür unter seinen Jungen / und darff sich wohl 
gar äussern / daß unter dem gantzen Regiment von dem ältisten eaxitain 
an biß zu den jüngsten Fendrich nicht 5 waren/ welche vor Eavallierspss-
iiren/ die übrigen wären alle welche er auffFinnisch tra^irett 
iVvlte / er schreibet durch kluhuetierz vom Regiment i^exnmenäen aus 
und ob ihn wohl unter allem ersinnlichen ksheAvonuns begegnet wird/ 
fmd wir doch in seinen Augen verächtlich / daß wir nichts als Schimpff 
und Höhn von ihm erwarten müssen/wie dann die Minen und Worte/ 
so geM uns gebrauchet/ so xicquant und Hertznagend seyn/ daß ihrer un­
terschiedliche davon aus Gram und Wehmuth Qkrancket und gefährli­
che Läger ausstehen müssen / ja es, ist die Liebe und aSeNion gegen ihn so 
erkaltet / daß man keinen Ort finden könte/ da man nicht lieber als zu ihm 
hingienge; unsere weiche doch von Jhro Königl. Maj. zu unserer 
LublMance uns aöergnädigst gereichet wird/nimmt er in seine Oichoktiou 
und lasset einige wohl Monat/nachdem das Geld ausgefallen/warten/ 
ehe dann sie es bekommen / er leget nach seinem Gefallen allerhand Be­
schwerden darauff/ und ziehet uns unter ein mW andren lavenuonen das 
unscige ab / ohne daß wir wissen wie es zugehet/ er ersinnet neue impi-aw-
caUe Gesehe und muß derjenige / so das geringste in moäeAls bey solchen 
Fällen erinnert/sofort eine rai5c.nneurheiffen.Von seinezCowp^nie nimt 
erlahme/ brüchiche/faulbeinige/ mit fallender Seuche bebafftete/in, 
Haupt verrMe /nnd dergleichen zu Jhro Könisl. Maj. Dünst untüch­
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tigeLeute/ schiebet sie in Opitamz L0mx2ßnien und giebt demkeßim. 
(^uartierm. Ordre VON unsern LompsZme-GelderN oder (?2Ze 8« a ls. 
Thl so fort zu äecurtiren /und wann dann die Leute bey den Lompagmen 
eine Zeitlang gewesen sind / so werden sie ausser der Musterung und nach 
eigenem Gefallen casliret/ wogegen dann keine kemonttration HM/ und 
müssen wir dann die käme leiden/daß unsere Compagnien zu Grunde, 
gehen / und nicht so gut als des H:n. Obrist-Lieut. seine aussthen.Wle er 
dann auch uns allen die viipvlition, die uns als Laxirains zukommt/be­
nimmt/und wir sehen müssen/als wenn wir vor andern bey'Zhro Kö­
nig!. Mas.miiice stehenden Laxi^inzdie geringsten wären; Und damit 
ja keiner durch Koneres amkinon emergüen oder zu einiger öonungelan-
gen möge/ lässet er sich öffters aus/E.Erl. Hochgräffl Xxceü. müssen 
andere/und zwar wohlbemittelte OKeiers haben / er würde nicht redlich 
handeln/wenn er einen vom Regiment zu fernerer Lwplo? vorschlagen 
solte. Diese und andere Ursachen / welche dieses Regiment in solche ke-
nommesgesetzet/daß obschon wackere Leute aus unterthäniger 
daßesE.Erl.Hochgräffl.LxceU. Regiment Heisset / sich unters Regk, 
ment begeben wölken /und dasselbe in Auffnehmen setzen könten / dennoch 
niemand unter des Hm. Obrist-Lieut. Lommanäo stehen will / u. uns öf­
fentlich vorgewvrffen wird/ daß bey dem Regiment die oKeiers alsJun-
gen mit Worten und Schlagen traget würden ; Dannenhero diese 
Proceduren allettarmonie beym Regiment auffheben/ verdrießliche 
mulationes erwecken, einen ieben in seinem Dienste verdrossen und insge­
sammt vor dißmahl einig machen/ daß wir ein ieder seine Noth die ihn 
drucket/klagen/ bey E. Erl. Hochgräffl Lxcell. um gnädige ^emecürung 
solcher prellen in unterthanigster oizserv^nce wehmüthig bitten müssen 
daß E Erl. Hochgräffl. Lxcell ein General-Kriege-Gericht zu conttitur-
rcn gercchtsamst geruhen wollen/vor welchem wir unsere gerechte Sache 
auszuführen und von unfern Hz.^Obusten vor allen erlittenen Schimpft/ 
Bedrückung und Schaden /zulängliche Latlsf^ion und Bcfreyung er­
langen/ wir versichern nicht nur dieses und wo es nöthig möchte seyn/ 
ein mehrers mit Bestände zu erweisen sondern auch in unabsetzlichcm Ge­
horsam sämmtlich zu verbarren 

iL. Erl. Hoch-Grässi.̂ //. 
Kißa d.! y. Vec. 

^ .16^2. unterthamgund geholsame Diener 
j.8. <?. v. örancl, K. L, L. 



Beylage ̂  

Erleuchteter Hochgebohrner Herr Gri?ff/ Rönigl.Rath/Feld-
Marschall:c. :c. uc 5upra_,. 

)eGedult/so wir bey desHn.Obrist-Lieut.vonl^elmersen gar un­
erhörten Art zu commsnäiren bißhero getragen / hat uns endlich/ 

- nachdem wir darüber fast aller Leute Spott geworden/und vonE.Hoch-
Gräffl.^xcell.«.sAlment so in der Stadt von Bürgern und 0Kciers,als 
aujfdem Lande und in fremden pl-ovincsn desfalis gar verächtlich gere­
det wird/gezwungen/E. Hochgräffl. LxceU. als unsern Herrn Obristen 
desfalis mit einer wehmütigen Klage unterthänigst anzutreten. Nun 
sollen wir gern in Gedult stehen/biß E. Hochgräffl. Lxeell. über unsere 
erste Klage/an deren richtigen Insinuation wir zweifeln/uns die ZuKice, so 
wir flehentlich begehret haben/ertheilen würden/aber gnädigstevHerr/er 
häuffet nicht allein feine gar unleidliche kroceäuren bey denen Compa­
gnien/welche er dadurch im Auffnehmen unterdrucket/ und uns hernach 
die Schuld beymeffen will/ sondern traNiret uns auch noch hinterrücks 
und allenthalben mit solchen schändlichen Injurien / daß wir aus gezie­
mender Sorge vor Lonlervarion unserer Ehre zulängl. Mittel wieder 
ihn vor die Hand zu nehmen aus Verzweiflung fast relolviren müffen/ 
wenn wir nicht bey dem Vorsatz E. Hochgräffl. Lxc-Il. hohe Autorität 
und die Mice ins Mittel treten zu lassen/ und unsere 8ati8fiiHion dadurch 
abzuwarten/mit Hertzenö Schmertzen rathsamer ansehen müffen. Wir 
können also nicht ablassen/E-Hochgräffl. Lxcell. allerdemüthigst und 
flehentlich nochmaln zu bitten/über alle die aar zu enorme Proceduren/ 
vie noch ferner continuiren/ ein gerechtsams Einsehen zu thun u ein 6enc-
r-ä-Kriegs,Gericht zu con^iwiren/damit E. Hochgräffl. LxceU. klärlich 
sehen mögen/welcher Gestalt er nicht allein unferePersonen sondern auch 
die Compagnien drücket/und hernach E Hochgräffl. Lxccll. vorbringet/ 
daß wir in unserer vevoir mnnc^uiren; Aledenn wollen wir unsere Kla­
ge wieder ihn ausführen/und bitten unterthänigst/immittelst die gnädige 
Verordnung zu machen/daß wir von seinen Anläuffen/welche ein ieder 
fremder Menfch mit Verwunderung anschauet / biß zum Austrag der 
Sachen mögen gesichert seyn. Allermassen sonsten/weil ein ieder Ehr­
liebender vor seine konncur senlidle seyn muß/die Ungedult bey ein oder 
andern verursachen möchte/die Extremitäten zu ergreiffen / welche E. 
Hochgräffl- ̂ xcell^. bey dero Regiment gerne verhüten wollen/ wir bitten 
um gnädige Gewährung/und den Genieß der Mice, welche E-Hoch-



Zräffl.Lxcell. uns nicht versagen werden/wozu wir uns unter dero Schutz/ 
vor solche grausame Beschimpffung hiermit allergehorsamst ergeben/wel­
chem rechtmäßigen Gesuch wir noch dieses anhängen müssen / welcher Ge­
stalt wir von ihme die Dräuungen vernehmen müssen/daß er unsere Perso­
nen schsnanschwärtzenwolte/weil wir geklaget haben. Nun wissen wir 
wohl/daß es an häuffigen Relationen nicht fehlen wird/daß ein oder ande­
re Compagnie nicht compietsey/und weil nochmehrzu unserer ^ravation 
gesamlet/aberwir bitten unterthänigst/E. Hochgräffl. Lxcell.geruhen uns 
gnädigst das cZeneral-Kriegs-Gericht nachzugeben/so wollen wir erweisen/ 
daß er guten Theils selbsten es vcrursachet/um nur Ursach zu haben/ daß er 
etwas tadeln könne/und daß es nicht allein an uns liege. Wie wir denn 
um Mice bitten/auch nicht ablassen werden / sondern ersterben 

E. Erl. Hochgräffl. Lxceli, 
unterthänige und gehorsame Diener 

5ok.8'50Z5,(! v.Lr2n6,j.R..?atl5ul.L.(-.l.0vvenkurA(5,R..^aIäeck. 

Erleuchteter HochgebohrnerHerrGraff/^Anigl.^ath/ Feld-
bN^rschall/Leneral-(Gouverneur und ?rsc5e5, 

Gnädiger Herr. 
N?ohlgebobrne/Hoch-Ed!e/ Gestrenge und Groiff-Mnnnvefke 

Herren dieses hochverordneten ^onigl»(?en?ra1. 
ArietZs-Gccichts / 

Hochgeneigte Herren. 
MI^Achdemmahtnmiram Sonnabend Abends um sieben Uhr zum eri 
Nisten mahl angedeutet worden/daß ich mich als heute um 8-Uhr vor 
dem Königl.<3enL^!-Kriegs-Gerick)te 5Men solte/um in der Sachen we­
gen der wider Obers-Lieut- Meinersen eingebrachten Klage/aufJH. Kön> 
Mas. allergnädigsten ivcmiü'den endlichen Ausschlag abzuwarten. So ha­
be doch dabey anfanglich in gebührende Betrachtung ziehen müssen / wel­
cher Gestalt einem ieden Bekl.der in so hoch angelegener/ ja gar criminali-
cer auffEhre/Leben/Haab und Gut inüituirten Sachen belanget wird / die 
Freyheit offen stehet/davor zu sorgen / daß er seine Sache in Freyheit und 
Sicherheit ausführen und in rechtlicher Frist sicher Geleit Kaben möge/ 
Weil ich dann nunmehr all zu grosse Ursach habe/vor die Sicherheit meiner 
Person zu sorgen/und mich sonsten nicht ̂ im allergeringsten vor der julk-
scheue/sondern diese gerechte Sache ohne Furcht unter dem Ausspruch ei­
nes gewissenhafftenmitEyd verbundene« Richters/ welcher miß/daß in 

Hcrz. K 'der 
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der Stunde/ da er richtet/er auch also fort von GOtt wieder gerichtet wer­
de/gerne will kommen lassen. So bitte ich demüthigst und gehorsamst/ E. 
Erl. Hochgräffl- Lxcell.und das Hochverordnete König!. Leneral-Kriege-
Gericht geruhen gerechtsamstin dieserSachen/bey welcher ich der all-
wege re5pon5abei seyn will/es fty wann und an was Ort es wolle/ mir die 
gnadige und gerechte Versicherung zu geben/daß ich eines sichern Geleites 
gemessen soll. Alsdann will ich mich also fort gehorsamst iiwren/ und den 
Ausspruch Rechtens mit Vorbehalt aller meiner habenden Kene6cien/ ab­
warten/E- Erl. Hochgräffl. Lxcell. uud dieses Hochverordnete Königs. 
<Zenera1-Kriegs-Gericht werden mir in diesem zu Beförderung der Mi? 
gereichenden und derselben con5ormen Gesuch um so viel eher gnädigst und 
gerechtsamst äefenren/weil auch JhrKönigl.Maj. und auch die von der­
selben sonsten 6epenäirenden Obrigkeiten dergleichen ̂ sicheres Geleit denen 
zu Recht sich erbietenden Parthen nachgeben. Wofür ich hingegen zu allem 
Gehorsam verpflichtet Zeit Lebens seyn werde 

iL.Erl.Hochgraffl Lxccll. und des Hochverordne-
ten jamtl. ̂ ön.<3en.^riegs-Gericj)ts 

demüthigst, gehorsamster und ergebenster Diener 

I.!t. 
Großmachtigsker/Aüergnädigster Rönig. 

hat das von E. K.M. über die 4. von des Hm. Königl. 
^^Raths/ Feld-Marschalls und Lene^!-(Zouverneuren, Grafen Aacob 
Joh. Hastfers/Regiment Ion25 LUo^e, Johann Hermann Brand / (>rl 
<Zuttav von Löwenburg und dKMopK^emKolä ^aiäeck wider ihren O-
brist*i.ieutenant ^^nus von ttelmersen angegebne Klagen zu urtheilen 
verordnete Leneral-Kriegs-Gericht/zu unterthänigster Folge und Gehor­
sam der von E. Königl. Maj. den 15. Oecembr. jüngst abgelegten Jahres 
gnädigst gegebenen 0r6re, alle die Klagen/ Schrifften/ Untersuchungen 
und aüen / die in gedachter Sachen von Anfang biß zu Ende angetragen/ 
emgeleget und vorgefallen sind / mit Fleiß durchgelesen / der Parten weite­
re Reden und Antworten eingenommen/ alles genau überleget und betrach­
tet/und endlich nachener langsamen und sehr beschwerlichen Arbeit / zum 

- Belchluß mit u.^ern Urtheilen über iedes Stück insonderheit/ dereit gewe­
sen ; Aber Mergnadigster König / weiln die cspitamz, ehe denn es zur l>ul)U-
catlon kam/sich zur Reue und Abbitte begeben/und auch bey Eu. Köniqf. 
Maj. um Gnade und Milde vielmehr suchen) als daß sie ein Gesttzmäßi-

Zes 
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ges Urtheil erwarten wollen. Wie dann Eu. Königl. Maj. auff ders un-
terthänigste 8u^,xlic;ue gnädigst relolviret/ daß sie den Obrist-liieutenÄNt 
befriedigen sollen / so wollen Jhro Königl. Maj. sich ferner erklären. Wor-
auffnachdem sie e6zu de6Obrist-l.leutenant5 Vergnügen gethan / und er 
sich dißfalls bey uns nebst einer unterthänigen Schrifft an Eu. Königlichen 
Maj. geäussert/und/so viel ihn bttrifft / es ihnen erlassen/ und alles Eu-Kö-
nigl. Maj. gnädigem gerechten Ausschlag untergeben. So haben Eu. Kö­
nigl. Maj. unser unterthäniges Bedencken undgetreue Meynung allergnä-
digst begehret/wie man alles.denen Gnade suchenden und zur Gnade und 
Besserung und dem Obrist-l.ieurenant, welcher in seinem Dienste und Am­
te viel gelitten/ ;u einer billigen SatizfaÄionohne Urtheil schliessen könte; 
Also/ allergnädigster König sehen wir fnachdem wir unser Urtheil nach Eu. -
Kön. Maj. klaren und gestrengen Krieges-Gesetzen fertig gehabt/ und dar-
inn wir den Obrist-l^ieuc. allerdings befreyet/aber die Lapirainz als Ver­
anlassen zur Meuterey / und die ihres Obern Ehre verkleinert / nach den 26 
28. und 7? Kriegs,und2?sten See-Articul derTodes-Straffe würdig be­
funden ) zu Vollbringung fothanen Eu. Königl.MajallergnädigstenWil-
lens vor uns keinen sicherern u. gerechternWeg/ein getreu und reifferes Be­
denken zu geben / als was Jhro Königl. Ma.j. zuvor in einer meist gleichen 
Begebenheit den 4. Jan. 1690. allergnadigst relojviret zwischen dem Hrn. 
Obersten Orl »srä und seinen Rittmeister Willensens/auch dem Obersten 
Taube und seinen Lieutenant öiorneberßwelcher Rittmeister und bleute-
nane ebenso wie diese vor dem Urtheilerkanntenund abdachen ihre Ver­
brechen und Fehler. 

Wie wir dann berührte Resolution uns haben lassen verlesen/und 
nach dessen Anleitung uns unternommen / Eu. Kön. Maj. nachfolgende un-
terthänige Meinung der Sachen halber unterthanigst vorzuschlagen / 1.) 
Daß obwohlEu.Kön.Maj. auseinerpuren Gnade und Milde diese 
pitZin5vondem harten Urtheile/ welches dero Verbrechen gemäß mit 
Recht über sie verhänget worden / begnadiget / verschonet/und Gefallen ge­
tragen/sie beym Dienste zu behalten/ und ferner in gnädigsten ansehen/ daß 
sie ihr Verbrechen redlich bekandt/und daß sie darzu beredet und verleitet 
gewesen/und es bereuet/auch unterthänigst Gnade vor Recht gesuchet/ 
so auch daß sie den Obrist-Ueu tenam zu frieden gestellet / welcher vor ihnen 
um Gnade unterthänigst gebeten; Ss müssen sie doch in dem General-
Kriegs-Gericht/bey ossenenThüren/eine hart und emstliche reprimencle ha­
ben/davor/daß siebten Obern so schwer und unerweißlichen angegeben/ 

K 2 und 



76 Beylage aä bellum.' 

vnd ohne Bedeucken solche zu Erregung einer Meuterey dienliche Schaff­
ten unterschrieben / mit der Verwarnung / daß / im Fall sie hinführo in dem 
allergeringsten wider den Obrist-Lieutenant oder andere vero Obere sich 
versehen / oder mit solchen Unbedachtsamkeiten / wie nun geschehen/auff-
gezogen kommen/so sollen ihre begangene Verbrechen ihnen wieder offen 
stehen/und sie nach denen Urtheilen / die nun über sie versasset sind/ aber 
Unpubiicirt den ̂ ^8 beygeleget werden / mit verdienter Straffe angesehen 
werden. 2.) Müssen sie ein ieder besonders vors General-Kriegs-Ge-
richt bey offenen Thuren den Obrist-Lieutenant eine öffentlich-münd-und 
fchrifftliche Abbitte thun/und sagen/ daß sie gestehen und bekennen / daß sie 
mit ihren unbedachtsamen und schweren unbeweißlichen Beschuldigungen 
tmd Schrifftendem Obrist-Lieutenant als ihrem Obern übel und unver­
antwortlich begegnet haben / ihn demüthigst um Vergebung und Verges-
fung bittende, z.) So bald sie sich zum Regiment und in der Qu^rmlon. 
einfinden / sollen siedorten wiederum den Obrist-Lieutenant selbige Abbitte 
öffentlich thun/in Anwesenheit des gantzen Regiments und oKciers. Und 
vors 4.) soll nun vom General-Kriegs-Gericht streng anbefohlen werden/ 
daß nach diesem niemand weder äireÄe noch .inäireAe heimlich oder offen-
hahrlich/unter was Schein und Nahmen es seyn mag / etwas / was von 
derSache und dem kroceis fliestet und herrühret vor sich oder durch andere/ 
Zedencken oder berühren/ sondern allezeit mit unterthanigster Dancksagung 
nnd Hochachtung sich dergroffen Gnade / die ihm wiedersahren / erinnern 
solle; Wie sich denn ein ieder um Gehorsam und Beehrung gegen seine O-
beren / und auch allewege um Fried und Einigkeit befleißigen muß. Son-
sten soll ihnen die Sache offen stehen/ und alle Gnade gehoben seyn. Wel­
ches unser unvorgrelffliches Bedencken wir hiermit Eu. Kön. Maj. aller-
Hnadigstem Gutachten unterthänigst untergeben und stets verbleiben/ 

Großmächtigster Allergnädigster König/ 
- Eu. Konigl. Majestät 
Stockholm den allerunterthänigste und treuschuldigste 

29-Jan. 1694. Diener und Unterthanen 
^üfer. k. «.ekdinäer. Otto (?. 
l'unZel. Johann Andr. von der Pahlcn. Nt'clß 

(üaiKzutlzv krolicli. L. Wiewen. 
lÄckenkielm. Ll-onkiert. Fxstz 

Wachtmeister. Larl Nard. !.in-
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liit. 5. 

H)ir Carl/zcec. 
Nsere Gunst ic.:e. Wir senden euch nebengehende (5oxia von unserm 

I^H'gnädigen Briefe an das nun avhier gehaltene (ZettetZi-Kriegs,Ge­
richte/zwischen die ^apitsmz von oes Königl. Raths/Feldmarschatts/und 
(zensral-(Gouverneuren GrafAacobJohannHastfersRegiment und deren 
Oberst Ueutenant^iZßnuz von Helmersen/und habt ihr daraus zu sehen/ 
was vor ein hart Urtheil die c^xitZinL hatten erleiden müssen / wann nicht 
auffihre untertänigste Bitte und des Obrist i-ieurenants eigene Vor-
bitte wir unsere Königl. Gnade und Milde an Stelle des Rechts hätten 
leuchten und vortreten lassen. Und ist an euch unser gnädiger Wille und 
Befehl/daß ihr diesen unsern gnädigen Briesmit gedachtet eoxia bey eu­
rem Regiment bey der ersten Zusammenkunfft öffentlich lastet verlesen/da­
mit eure unterhabende oKciers und Gemeine daraus mögen abnehmen 
und spühren/was vor ein Schluß in der Sachen durch unsere Gnade ge­
schehen ist. Worbey ihr sie müsset ermahnen/ ihren Obern mit aller Ehr­
erbietigkeit und Gehorsam zu begegnen und daß sie nach den psten Kriegs-
ärticu! und ihrem Eide zeitig und gebührend zu erkennen geben/ was sie mit 
rechtlichem Grund können zu klagen haben. Aber daß sie sich hüten zu Un­
zeiten vorzukommen mit einemHauffen unerweißlichet und straffbarerBe-
schuldigungen/wie diese gethan haben. Und wir befehlen euch :c. tt. Stock­
holm den zo-ian, 1694. 

Larolus. 

U)irLar!/ic.55 
s^Nsere besonverliche Gunst :e. Wir haben uns vorlesen lassen/ was 
WHjhr auffunscrn gnädigen Befehl unterthänigst an die Hand gegeben 
und vorgeschlagen habt in der Sache mit Oberstl. »elmersen, 
nqchdemmahln bemeldte Opiums zur Reue gekommen und untenhä-
nigstum Gnadevor Recht gesuchet.Undwi<wireu:erunterthänigenMey-
mmg darinn in Gnaden beyfalien und gut heissen; So geben wir hiermit 
unsern gnädigen Willen und kelolutivn darüber folgender Gestalt: 

z.) Daß ob wir wohl aus einer lautern Gnade und Milde diese 5a.' 
pitamz von dem harten Urtheil/ das ihr über ihl Verbrechen rechtmäßig ab-
gefassetund über sie verhänget/ gnädiglichen verschonen und sie in ihren 
Diensten verbleiben lassen/ und solches in gnädigem Ansehen/ daß siehe 

K z ver-
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Verbrechen redlich bekannt/ und daß sie darzu beredet und verleitet wor­
den/ auch solches bereuet/und unterthänigst um Gnade vor NechtAnsu-
chung gethan; So auch daß sie den Oberst Lieutenant zu Frieden gestellet 
haben / welcher um Gnade vor sie unterthänigst gebeten; So sollen sie den­
noch im General-Kriegs-Gericht bey offenen Thüren eine streng und ernst­
liche rexrimen6e bekommen/ davor/ daß sie ihren Vormann so schwer und 
unerweißlich angegeben/ und ohne Bedencken solche zu Erregung einer 
Meutereydienliche Schafften unterschrieben haben/ mit der Vermal), 
nung/daß wo sie nach diesem im geringsten wider den Oberst Lieutenant o-
der andere ihre Obern sich versehen / oder mit solchen Unbedachtsamkeiten/ 
wie nun geschehen/ vorkommen / so soll diß ihr Verbrechen ihnen offen ste­
hen/und sie nach den Urtheilen/ die nun über sie abgesaffet sind/ aber un-
xubiicirt bey denken versiegelt liegen/ ihre verdiente Straffe über sich 
ergehenlassen. v 

».) Müssen sie ein ieder insonderheit vor dem General Kriegs-Gericht 
bey offenen Thüren dem Obrist-Lieutenant eine öffentliche Schrifft-unh 
mündliche Abbitte thun und sagen / daß sie gestehen und bekennen / daß sie 
mit ihren unbedachtsamen und schweren unerweißlichen Beschuldigungen 
und Schafften/ dem Obrist Lieut. als ihren Obern/ bößlich und unverant­
wortlich begegnet haben/ihn demüthigst um Vergebung und Vergessung 
bittende. 

z.) So bald sie sich zum Regiment oder c?vam!lon einflnden/sollen sie 
wiederum den Obrist Lieut. selbige Abbitte indes gantzen Regiments und 
der oKcirer Beywesen / thun. 

Und zum 4ten soll von General-Kriegs-Gericht nun streng angesaget 
werden/ daß hinführo niemand äireÄe oder inäireäe, heimlich oder öffent­
lich/unter was Schein oder Nahmen es seyn mag/ etwas / so von dieser 
Sache oder erocels Herfliesset oder kommt/vor sich selbst oder durch ande­
re davon reden oder drauff treiben soll/ sondern allemahl mit unterthäniger 
Dancksagung undHochachtung sich der groffenGnade erinnern soll/welche 
ihl,en nun wiederfahren/ und sollen sich befleißigen gehorsam und ehrerbie-
thig zu seyn/gegen ihre Obern/ wieauch auff Friede und Einigkeit in al­
lem bedacht seyn; Sonsten soll die Sache ihnen offen stehen/und alle Gna­
de gehoben seyn/und müsset ihr ihnen davon vickmirte Abschafften geben/ 
das; sie daraus ihre Vergreiffunpund die ihnen geschehene Gnade ihnen 
vorstellen können. Womitic. Stockholm/den 1^4. 

Larolus. 
I.it. 
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I.it. 1. 
Großmächtigster / Allergnädigster Rönig. 

/^U. Königl. Maj. werden nicht in Ungnaden auffnehmen/ daß ich bey 
<5SLonrinu2tivn der mir unschuldig cieKinirten Verfolgung/ mich unter-
stehe von hierab diese meine allerdemüthigste 8npxüc abzufertigen/und 
meine Noth und Gesuch der Gnade/welche Eu.Kön. Maj. dero getreuen 
Unterthanen / nebst des überflüßigGeniesses der luttice reichlich spüren las­
sen/hiermit in allerunterthänigster Gelassenheit heimzustellen. Zwar ver­
langete ich nichts höhers in der Welt/ als oiß Glück/ E. K. M- diese meine 
Klage-Ieilen zu dero Füssen selbst nieder zu legen / weil es aber E« K-M. 
allergnädigst gefallen/auffmein jüngstbefchehenes allerunterthänigstes Ge­
such mir die Gnade/ vor dero Maj-stät in Person zu erscheinen / abzuschla­
gen; Somuß ich zu Rettung meiner Ehren und redlichen Nahmens zuE. 
K.M.als einem gerechten undjutti-.liebenden Monarchen/ meine Zuflucht 
erwehlen/ gar schmertzlich klagende/ daß in der Zeit/da bey dem Regiment/ 
welches E.K.M. Sr. Hochgräffl. LxceU.dem Königl. Rath / Feld-Mar­
schall und Lenersi-Gouverneur allhier/allergnädigst anvertrauet / ich als 
Capitain gestanden/ nicht ich allein/sondern auch andere Ober-oKcirerz u. 
Lü^it3lN8 eine Zeit her so vilaine, rucle und ilijurieule tra<^ement5 von dem 
Oberst-Lieut. Helmersen ertragen müffen/die einbedachtsamer redlicher 
Herr seinen Jungen/ wenn er guten Herkommens ist/ nie anbieten wür­
de. Als nun weder die Gedult noch andere äusserst und in mancherley 
Weise tenurte gütliche Mittel seine intolerMe f^onz in keiner Masse 
nicht allein nicht schmeidiaer machen konten/sondern es ie länger ie ärger 
ward/ haben wir Laxicains über solche Ehrenrührige und schimpffltche Be­
tastungen/ samt was uns sonsten noch bey unsernDiensten wider den vonE. 
K.M- uns fürgeschriebenen Eyd u. «.eßlemenrs zugefüget ist/ nicht heimlich 
und inWmckeln/sondern tnitOberstLieut.Helmersen seinem eigenenVor-
wiffen / und nu't einer dem Herrnklajoren desRegiments gegebenen Lom-
municarion eine demüthige Klage an seine Hochgräfl. Lxcell. als unsern 
Obersten des Regiments abgehen laffen/und nichts mehr als nur Schutz 
und sukice / wider so unterträgliche und nie erhörte Proceduren in der grös-
scsten Emission erflehet. Aber leyder! wir sind darauff nicht allein des 
sichern Geniests unserer auff guten Gewiffen und einer gerechten Sache 
funäirren Hoffnung nicht fähig/ sondern noch dazu so unglücklich vor der 
Welt geworden/ daß dem Nica!» allhier bloß deswegen/daß wir die Klage 
insgesamt unterschrieben alsofort eine Hmole äwon gegen uns eommitt.-

ret/ 
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rcl/auch nachgehends als der Nickis ftinBedencken etwa gegeben und aus 
habender bessern Kundschafft was allhie^silret/nicht alsofort mit der 
S.tvn forteylen wollen / solchen wider uns gefasseten Schluß/ der nicht al­
lein das Leben / sondern auch gar die Ehre / Haab und Güter rouclmet. 
Darauffhabenwir/ nicht als wann wir E. K M. getreue Unterthanen/ 
sondern Meyneidige und Verräther wären/ vor Angesicht des gantzenLao-
des und der Stadt/auch anwesenden ?al!^er5,so in fremder Potenta­
ten Diensten stehen/ vor ein General-Kriegs-Gericht gezogen/ un d von den 
kilcaU crirr-.inaliter auff Ehre/ Lebens/ Haab und Güter Verlust angekla­
get werden müssen. Wiediefts nun einen Ehrliebenden Menschen/ der 
sich nichts als aller Treu und vevotwn gegen E K.M. auch in dieser Sa­
chen eines guten Gewissens / und der approbarion aller Unpassiorürten ver­
sichert ist/ ajÜLMt/ werden E.K.M- allergnädigst behertzigen/ nichts desto-
weniger hat bey dem Königl. General-Kriegs-Gerichte die Sache sich der 
Gestalt geäussert/ und durch die in den HAen enthaltene Umstände dermas-
sen hervor gethan/daß/wenn der Gerechte GOtt E-K.M. Hertz dahin re-
Kiren wslte/vaß die^z, welche weitlaufftig nicht vor E-Kön-Maj. selbst 
möchten verlesen/und alles/was hierin der Sachen vorgegangen ist/vor 
dero Ohren auffrichtig gebracht werden/E. K-M-klärlich sehen und mit 
höchsten Mißfallen erfahren werden/ daß dasjenige/ was in gleichen Zufäl­
len bey hiesigen mMtsir-Ltat, da auch eben die unter Lommanäo stehende/ 
gegen Ihre Obern sich einer cvnjunZjrten Unterschrifft der Klagen gebrau­
chet/axprodiret und vor zuläßiggehaltenist/anuns nun/gleich als wenn 
wir in solchen Fällen nicht aber andere hatten sündigen können / so vor ein 
Bubenstück remar^viret ist/daß wir an Ehxe/Leben/Haabe und Gut müs­
sen verfolget/unddas/was wir geklaget/bey Seite gesetzet werden. Ha­
ben wir uns denn/MergnädigsterKönig/etwa gegen deme verbroä)en/was 
E.K.M.nachderohocherleuchtetenVerstände beydem 8^tu militzri aus 
particularen wider die sonst übliche kraxin in E.Kön.Maj. Reich 
nicht xermimret zu su)n achten; So bitten E,K.M. wir allcrunterthänigst 
vnd Fußfälligst/in hohen Gnaden zu erwegen/ daß wir i.) uns wider ein 
Gesetze/welches noch nicht gegeben ist/nicht haben können verbrechen/ al-
lermassen wir in E.K M.Kriegs-^l.cuin nicht gefunden haben / daß die­
jenigen/welche zusammen eine8uj)pli^ve über unerhörte l'rocsäuren und 
Injurien Ihres Oberst Lieutenants oder Obern unterschrieben/Ehre/Le­
ben/ Haab und Güter verwürcket haben. 2.) daß diejenigen/denen E. K. 
M-dieses Orts das ^vuvsruvjnden^ttari^m anvmrguet/vorhin sol­
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che Suppliken angenommen/und das Recht nach dem ?emo der 8uppU-
csnren ergehen/ nicht aber die Haupt- Sache bey Seite setzen/ und die 8up-
pUcamen als Ehrlose Leute handthieren lassen/ wie mit uns geschiehet. Ist 
es nun dann bey andern nicht so ressemiret/ so werden E-K.M. allerge-
rechtfamsturtheilen/mitwas Fug man allhier an einem Ort in gleichen 
calikus zwcherley Mir 6iür:butren/ und uns zu geschimpffete Leute vor der 
Welt/ unsern Familien und denen Nachkommen zum OeheH machen 
will/ denn obschon E. K. M. ein so famvicz und infame8 Urtheil / welches 
man gegen uns hat bewürcken wollen/durch eine i-eurcrscion heben moch­
ten ; So ist es dennoch eine solche xiacul der Ehren / die durch keine Farbe/ 
sie mag auch zugerichtet werden wie sie wolle/ kan abgewischet, werden / zu­
mahl ein p,räonnirder Infame, zwar die sonst mit sich führenden LikeÄs aus 
der juMce nicht aber des nachcheill'gen^ucjicü konneter Leute entgehen/und 
sich denen in aller Maaß gleich achten kan. Und wie in solchen Zufällen 
weder Leben noch der Rest aller zeitlichen Wohlfart einen Ehrliebenden zu 
kostbar seyn muß zu eonlervanon der Ehren/ also werden E-K M. nimmer 
dulden/daß mit uns eben eine solche P28lion allhier solte gespielet/ und wir 
über die von Oberst Lieut. Helmersen erlittenen Beschimpffungen/ noch 
mehr und ärger sollen geschimpffet/ und davor/ daß ich mit Ehren in E- K. 
M.Diensten getreten/diefelbe dadurch zu befestigen gedacht / und zu Er­
langung E-K.M.Dienste ein gut Stück Geldes aezahlet/auch aus mei­
nen Mitteln bey der eompaxnie dasjenige auffgefetzet/ was vor meinen 
(Iraker iemahln mag prTtencjiret werden; nun leider gar schlechten 
Lohn durch meine Mißgönner genossen / so daß ich von der Lompaxme ge­
bracht bin/ und noch darzu an Ehre/ Leben/ Haab und Gut/ als wäre ich 
ein?eräue!1»'8, verfolget werden soll. E- K M. hohen Gnade und Schutz 
habe ich in tieffster Demuth wider diesen Anlauff mich ergeben / und bin 
gesichert E K-M- werden denjenigen/ der dieser Ehren gefährliche stt-^ves 
mit einer/roiäeur und ohne Empfindlichkeit paMren lässet/ nicht werth ach­
ten/daß er den Nahmen führen solle/ E.K M. Unterthan und Dienerzu 
heissen/ als welche LKarße von niemanden als ehrlichen Leuten muß xolle-
cliret werden. Und wie wir eines theils unsers dort anwesenden ^ egnerS 
^sckinarionmfürchten müssen/daß er alle Mittelutw Wege gebraucht»! 
möge/ uns einen Schimpss anzuhängen und sich zu Klviren/auff daß Eu. 
K.M. nicht möge bekandt werden/ wie er wieder E.K. M.Gefthe und Be­
fehle auch alle Kriegs-raison mit uns umgesprungen; Also bitte ich aller-
unterthänigst und demüthigst/ E-K-M. wollen mich und meine Ehre in de-
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r^mää)tigen Schutz nehmen / die wider uns so schändlich imenäirte ̂ Hion 
wo nicht heben/dennoÄ) als eineN:bewSache biß dabin luhenckren daß 
wir mit unserer Haupt-Klage und penäentgewordenenSache gehöret/und 
falls wir nicht erweisen können/daß wir hierzu befuget gewesen / alsdenn 
über uns dassenige verhänget werde/ was das Recht und E-K-M. Gesetze 
ckäkxen. Wie wir dann als Oimmzl - Beklagte insonderheit diese hohe 
Kön. Milde erflehen/daß E.K.M. die ^^en selbst vor dero Thron verlesen 
zu lassen/aus milder Liche zu derlei? allergnädigst geruhen / und-oaraus 
vernehmen wollen / wieweit die Defcntionunserer Klage durch die darinn 
enthaltene Umstände/welche E-K.M. nicht vorgetragen werden/ funäi-
ret sind. Ailermassen ich einig und allein E. K. M. Gnade umfasse / zu 
derselben meine unterthänigste Zuflucht nehme/und um luAce wider Obrist 
Lieut.Helmersenunabläßig flehe; Der ich dann in unverruckten Anden­
ken tragen werde/ daß ich vor solche hohe Gnade und luttice mit Gmund 
Blut verbunden sey zu leben und zu sterben 

E-Königl. Majest 
Meines allergnädigsten Königs und Herrn 

Mrunterthanigstergetreuer Unterthan und 
Riga den 5^ Diener 

5un.iA;. Johann Reinh. patkul. 
1.1t. u. 

Großmachtigster/Allersnädigster Rönig. 
Nter allen zeitlichen Unglücks-Fällen die einem getreuenUnterthanen 
unter der Regierung und dem Schutz einer Christl. und gerechten O-

brigkeitzustossen können/ ist das grosseste/ daß man handgreifflich einer 
?erfona!-?erfecution, die nicht auff zeitliche Wohlfahrt Haab und Gut ' 
«keki sondern auffEbre und Leben gerichtet ist / muß unterworffen und da-
bey allerapparence zu einiger Rettung wider dieselbe beraubet seyn. Noch 
kläglicher ist es/ wenn dergleichen Gewalt die Mice Zleichsam über­
schwemmet und derselben nicht einmal Raum geben will / daß sie die Deien-
Lon der Unschuld auff sich nehme / dieselbe nicht einmal höret / ja gar ^0 
vekieulo der aKeNen gebrauchet und dermaßen aäulteriret / daß wie es alle­
zeit in solchen Zufallen geschiehet/die Boßheit unter dem Schein desRechts 
ausgeübet seyn will. 

Ich hatte zwar nichtvermuthet daß meine geringe Person/ da schnür 
emörivatuz bin / von einem so grossen äelattre sklte seyn bestralet worden. 
Zumahlen ich weder durch ^üeairuns weitlSufftiger. ambiüon, noch etwa. 
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durch mein Amt mich dem Neid expomret/oder mich ausser meine» ?rivs^ 
(^lrculo über die Gebühr begeben/u. dadurch Anlaß dargereichet habe/ daß 
die Mißgimst dergestalt sich wicder michzu Felde legen solte. Aber Leyder! 
mehr als zu schwer habe ich in allen Stücken dieses Glücks-Spiel erfahre? 
und fo lange über mich ergehen lassen müssen. Biß ich endlich zu der Lxtre,. 
witat getrieben bin / nunmehro das exümm anzugehen. Bißher habe ich 
in Gedult angesehen die (Zraäuz meiner Verfolgung / welche sich'anfanglich 
in allerhand geringen fronte geäussert / nachgehends aber noch mehe 
dadurch erblicken lassen / daß meine Ungönner dahin clilpomret/daß ich aus 
meinem Dienste / dabey ich Eu.Kön.Maj. getreu undredlichgedienet/uyd 
nicht dasjenige allem / was Eu-Kön. Maj. dazu äeüiniret / sondern auch 
meine Mittel dabey angewendet habe / dergestalt ohne einiges Verbrechen 
ohne genosscnen Rechtens Venera gehöret zu werden / fast Verstössen und 
(jeZracliret worden / gleich als wennEu.Königl Maj. in Lieffland mei­
ner Treue sich nicht zu versichern hätten. Und auch dieß / Allergnadigster 
König / wie es nunmehro Weltkundig / ist nicht das letzte gewesen / was 
man zu meiner ?erlecution ̂ >rXpgriret hat / sondern die Begebenheit/ da ich 
wider den Obrist-Lisutenant^elmerlen als einen weit und breitbekandten 
ruäen Menschen/zu der Zeit da ich noch unter seinem Kommando als La-
pksin gestanden/über feine unerträgliche ehrenrührige Proceduren / nebst 
andern OpitainZ julkcs gefuchet / hat auch zu meinen öeüimtten Lxilio über 
aller Menschen Verhoffen/eine Hülffe reichen müssen / und zwar mit der 
Würckung/ daß nunmehro meiner Feinde Wille in allen erfüllet zu seyn 
scheinet. Und weil eben diefes dasjenige ist/Worüber ich noch zumaller-
letzten mit diefen demüthigsten Klage Zeilen vor Eu. Königl. Maj. erscheine 
und meine Unschuld lezitimire / so will ich die Sache in allen ihren Umstän­
den ursprünglich vorstellen: In demallerunterthanigst-n Vertrauen Eu. 
Kön. Maj. werden hierbey nicht wegen meiner geringen Person/sondern m 
re^räauffdie^uK.ce.vorderenUnterhaltungalseinerHaupt-Säulen al­
ler Christl. Reiche En. Kön. Maj. mit Verwuvderung und Ruhm bey der 
gantzen Welt viZMren/ nicht ermüden / alles in Gedult anzuhören. 

Es ist allen Menschen in Lkeffland auch nicht wenig Fremden Be­
nachbarten und palkglersbekand/ wieruäe schimpflich und Ehren-verklei-
nerliche Iraöiumencs der Obrist-Lieut. ^lelmersen wider die unter seinem 
Ommancio stehende Ober-OKciers in der Quarniion zu Rl'aa eine lange 
Zeil her gebrauchet / so daß diegroßen Klagen aller Menschet, Hhren erfus-
leten und seine ruäe facons in allen Gesellschafften der Bürger/v/LHers, ja 
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Zar frembden Leute / zum Schimpffaller bey dem Regiment stehenden V5? 
Lcierz zu einer kaillerie dienen müssen. Nun waren darüber zu verschiede­
nen mahlen bey Sr. Hochgräffl. Lxcell. dem Hn. Feld-Marschall/ wie 
auch bey Sr. Hochwohlgeb. Lxcell. dem Hn. Gouverneuren ?artlcular-
Klagen eingebracht / es erfolgete aber darauffkeine kemeckrung / vielmehr 
wurden seine Excessen noch hefftiger / so daß er sich nicht vergnügen ließ/ 
das ihmcommittirte LommsnäO l'n der Maffe gegen die Ober-oKciers zu 
mißbrauchen/daß mancher der sonst ausser Diensten keinen Lebens-Unter­
halt hat / bey nahe so gern einen redlichen Herrn vor einen Diener/ als un-

- ter Obrist-Ll'eutenant 51elmer5en LommAncZovor^apitain dienen mögen. 
Sondern er fieng auch endlich an / seine Boßheit an Ehre und redlichen 
Nahmen zu exerciren. Hierüber weil wir (üapitains alle en xeneral so un­
bedachtsam waren touckiret/gaben wir demHn. Majoren vom Regiment 
zu vernehmen / daß uns als redlichen Leuten, die mit Oberst-Lieutenant 
5Ielmer5en weder t^ailsancs noch (^onäuitekemahln zubalancirensich an­
heischig gemachet/ und doch seiner <2enlurdarüber nicht entgehen können/ 
nicht anstünde dergleichen ehrenrührige i'raHements zu erdulten / dero-
halben wir bey seiner Lxcell. dem Hn.Feldmarschal als Obersten des Re­
giments ingesamt klagen wolten. Aus dieser Klage nun machten wir kein 
myKere sondern wie allermanniglichen unser Entschluß bekandt u gar nicht 
geheim war/also gediehe es auch zu Oberst i^enr. »elmersen seiner eigenen 
d?oci?i ehe noch die Lupplic abgesand ward/so vaß nie eine heimliche Zu-
sammenkunfft oder Kollusion darüber gepflogen/sondern alles kundbar ge­
schehen ist; Ob wir nun schon in sothaner Suppiic nichts mehr als julkce 
gesuchet/indessen seine Lowmanäo in Cur. Kön. Maj. Diensten wiewohl 
er seiner Gewohnheit nach noch weiter wütete mit allen Gehorsam Konori-
ret/so musten wir doch erfahren/daß an der Stelle/da wir von Sr. Lxcell. 
dem Herrn Felhnarschallals unsern Obersten/wo nicht die gesuchte Oese, 
rirung der luKice; zum wenigsten eine solcheVermittelung der^xorbitantien 
erwartettn/damitwirder'l'raötamentzgeniessen möchten/die Konneten 05-
ticierz von E. K M-selbst allergnädigst wiederfahren / dennoch wir nicht 
allein nicht gehöret/sondern vonSr. Lxcell. gardem Gouvernements?i5ca-
u committiret worden/uns anzuklagen. Wie nun aber die Rechtmäßig­
keit unserer quereile so allen Menschen auch dem Nsnli bekandt/ und recht 
xublic war/also unterliesse derselbe nicht / fein Bedencken hierüber zuför­
derst an Se.Hochgräffl excell. abzufertigen/ und die Folge auff dero erste 
Oräre zu tuLpenäirett. Er muste aber dem Befehl gehorsamen / weil nicht 
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allein Se. Hochgräffl-^xcell. die Sache urxirten/ ein oder ander derglei­
chen xromOtoriÄlss unter der Hand herüber fliegen lassen/als wohl sonst nie 

* geschehen/und also die erste oräre wieder uns mit E-K.M. Befehl an den 
Hochwohlgeb. Herrn Gouverneuren amkoriliret hätten / da ward unter 
dessen xrseliäio über uns ein (^eneral-KriegS-Gm'cht formiret / woselbst 
man uns zum Velpes unserer Personen undkamitien an Ehre/Leben/Haab 
und Guth als Auffrührer und Feldflüchtige nach dem yysten und dabey ge­
hörigen 62/<5z'und 65sten.^riegS,^rricu!garverkleinerlichvor aklerWelt 
verklagete und a^ionirte. h Unser grössestes Verbrechen solte damahln 
seyn/ daß wir nicht eintzeln sondern conjunAjm die Klage unterschrieben/ 
und das solte und muste ein Auffruhr oder Meuterey heiffen/und nechst de-
me/zum andern/daß wir ihn als unsern Oberstlieutenant wieder Gebühr 
angegriffen und den gegen schuldigen AeheAgehandelt hätten. Aber unsere 
Unschuld und die Gerechtigkeit 6lÄirten uns zu unserer Ve5en6on mehr als 
zu grosse Gründe/womit wir die Nichtigkeit solcher Klage vorstellten und 
darthaten/ 1.) daß die limultanea ludscrjprio einer gemeinen Klage in E. 
K.M.ganhem Reiche bey allen Gerichten gebräuchlich und recipiret/ und 
daß i.idiesevtspoarion der gemeinen Rechte und Praxis so m E- K.M. 
Reiche M/an keinem Ort in den Kriegs-Articuln gehoben oder gebothen 
ist / daß wann zwo oder mehr eine Klage unterschreiben / es bey andern 
Handlungen wohl nicht/aber bey der ^lilice vor ein Auffruhr und Meute­
rey soll angesehen werden. Dahero wie z.) wieder ein Gesetz/welches nie 
xublicirt oder gegeben ist und um so viel weniger haben verbrechen können/ 
weil auch 4.) verschiedeneExempeln vorhanden sind/da die unter c^mman» 
äo stehende wieder ihren Obern eine Klage zusammen unterschrieben ha­
bewund so wohl seiner Lxceil. dem Herrn Feldmarschall selbst als auch des­
sen änteceKvren inlmuiret sind/aber niemand von denen ist einer Meuterey 
beschuldiget und so als wir darüber vor aller Welt geschimpffet/ sondern es 
istvielmehrauffsothaneKlagec^ire^edieMi? begehrter Massen incZulßi-
ret worden. Was nun das andere klembrum i^ibelli betraff/ wegen der 
vermeinten harten LxpreMonen/so wiederlegten wir gleichfals diese Be­
sthuldigung in der Maaße/daß/wie die HNa davon zeugen müffen/ wir dem 
gewissenhafften Urtheile unserer Richter uns wohlbesugt hätten können un-
terwerffen/nichtS destoweniger erwählten wir vor das Recht E.Kön-Maf. 
eiemence und hohe Gnade / und liessen insgesamt eine allerunterthänigste 
demüthigste Bitte schrifftlich ab/unserer Ehren zu schonen / und derselben 
valor unter keiner Gerichtl.vecil»on fallen zu lassen/weiln ein Theil von uns 
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EKM-xollelllOnate Unterthanen sind/und dero ?amij!en in Lieffland ei­
nige loa Jahre her in Ehren gelebet haben. In welchem atlerunterthä-
nkgstem Vertrauen wir uns einer aklergnädigsten Erhörung so viel eher ver-
sahen/indemedas Königl. Qsneral-Kriegs-Gericht die Anklage unfunä/re 
und keine Ursach fand uns zuconäemmren/und deshalben die nebstei­
nen Bedencken EK.M. allerunterthänigst übersandte. Als nun die 
vonE-K.M.zu einer cleknkiven Entscheidung an das Qenersl-Kriegs-
Gericht remimretwordenchat uns nichts so sehr bestürtzt gemacht/als die­
ses/daß Sr. Hochgräffl. Lxce^der Herr Feldmarschall sich ausgelassen 
das praeliäium in der Sache zu führen/in der Verwarnung/daß Se.Lxceil. 
ehe und bevor sie unsere Verantwortung gehöret/auch ehe noch ein Gericht 
iemaln angestellet gewesen/sich ciire^ementgegen unserklahret / und uns 
als Auffrührer cZjsicAlicerverurtheilethatten/auch äurante proccllu nichts 
höhers und ernsthaffrigers als unsere donclemmrung getrieben : Nechst 
dieser Ursache hatte ich vor mein psrticuüer noch weit imj)ort3nte ralfon, 
nicht allein meine Sache/sondern auchMr meine Person in Sicherheit zu 
fetzen/denn ohne dem daß Sr. Hochgräffl. Lxcell. dero Ankunfft in Lieff­
land dißmahl mit den allgemeinen Drohungen von Blut-kosten und 
Äopffspringen (welches keine redliche und getreue Unterthanen sondern 
Meyneidige Verrather und diejenige so ihren Herrn um Land und Leute 
drinqen/verdienet haben ).rerrjkel genug macheten / haben sie dero Feind­
schafft und Haß schon vorhin und nun noch mehr auffs äusserste gegen mich 
besonders äsclsriret/mich nicht allein in Gesettschafften und particu^r Un­
terredungen/sondern auch in Briefen an andere in der form als es warlich 
dero cik^ra^er nicht anständig ist/noch ich zu erleiden schuldig bin/gar inju-
riole zu rraÄiren und also wie es Landkündig ist/sich ouvertement vor einen 
lmmico c^pitsli zugerüen. Gestalt dann Se. Lxcejl.bey dem?rocel^ 
meine Person gar ehrenrührig handthieret/meinen Diener/ den man mit 
vors Gericht gezogen/und die Fragen dahin gerichtet/ob ich nicht ^urorvon 
derKlage wäre/und die andern auffgewiegelt hätte/unter ander» 
in dem <ü0mexy,,da zugteiÄ) meiner Person gedacht worden/befraget ob ee ^ 
auch ttuciirtthatte/und alsder.Dienergeantwortet/er verstünde es nicht/ 
haben Se.^xeeU reßeriret/ob er denn die Leichtfertigkeit von sich selbst ge­
lernet/ob nun eben diejenige die üuäiret haben/ und worauffSe. Lxeell. al-
lemabl wann nur meiner gedacht wird/gar verächtlich stacheln/zu Leicht-
sertiqkeiten mclimren und worauffE-K.M in höbern Oracle dienen/als ich/ 
beantworten. Unterdessen hat man wohl so grosse Bmieger/ inrrißveurz, 
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Geschenckfresser / Land und Leute-Verderber unter denen geftlndcn die 
nicht üuäiret haben/ sodaß nicht eben das Latein jemanden zu Schelmstu­
cken dadU machet / sondern eine entweder angenomene oder von landkündi-
gen betrieglichenEltern eingefogeneLapacitä. Ja es haben Se. ̂ xceU. mei­
ner Person öffentlich mit solchen gedrohet/und so fchimpfflich 
angegriffen als wenn ich der grössesteBube/Verräther u.Ubelihäter wäre. 
Wiewohl nun alles dieses sattsamen Grund gab Se.Lxcell. gebührendzu 
ersuchen/deroPerson dem Gerichte zu entziehen/so wolte ich doch einen al-
lerunterthänigsten Kespe^gegen dasvonE-K-M ergangene Lonliituto-
riumbezeugen/vertrauete einergerechten Sache/erkiahrete mich durch die 
Lud O Hierbeygclegtcundwie ich gläube in gebührlichen ludmill'en iei> 
ininis eingerlchtete Suppli^ve das Gericht nicht zu scheuen/sondern zu com. 
xarik-en/man solte mich nur der Lecurkat versichern/und mir ein sicherGeleit 
geben/weil allen Menschen nicht unbekandt und in omnium vre verl!rce> 
daß auffmicb alles angesehen ware/insondcrheit daSe.LxceU. auch imGe-
richt sich dessen niä)t enthalten können/sondern alles auff mich principale-
rnenr cjirißirten; Ich aber konte keinen schrifftlichen Bescheid erhalten-
Damit ich mich nun von aller Lonmmacia befreyen und mein Petitum pro 
im^errancjosalvoLonciul^u noch mehr 5unäiret seyn/ ich mich von der fal­
schen Imputation ob wäre ich vere contumax befreyen/ und meine Unschulv 
in doc pallu kunfftig vor E.K.M. und aller Welt äociren möchte / erbot ich 
mich von neuen mich unauffhalt!ich<zu Kttiren/icerirte mein Gesuch pro sal^ 
vo con6u6w und veranstaltete es den Herrn <3eneral-^u6iteuren zu i.niinui-
ren durch einen von E. K. M-bestallten Nocarium pudlicum um hernach­
mahln ein Zeugniß der richtigen inimuation halber zu haben / aber gleich­
wie ich bey Sr.Lxcell. auch dessen ohnfahig erkandt und darzu äettinire 
war/aucbdes denken nicht einmahl zupenieffcn/was die Iura Qennum 
auch die jura com5runia durchgehendö und die Praxis in E. K. M> ganhem 
Reiche ja E.K-M.selbst keinen Todtschläger/Mörder oder Nauber und der 
sonst eines Lapital-Verbrecdens beschuldiget wird/nicht versagen/ sondern 
zu dem Ende 6e5eriren auffdaß niemand an der Miee verkürtzet werde/ al­
so muste ich dieses auch empfinden / daß wieder alles Befugniß eines 
Richters / wacher sonst eines ieden Parten Gesuch zu hören pfleget 
und dein Gesuch durch einen Bescheid entweder willfahret oder aus recht­
lichen Gründen doch in Sanffcmuth abschlägst/nicht ich allein in Worten 
gar verächtlich traget/sondern ohne daß per vota etwas 6ecickret/gar ad» 

vermrffen/ nicht einmal gelesen / der Notarius 
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?ul)!icu5 mit grosser vekemencs in pleno dessalls angefahren / ihm der 
Thum gedrohet undgardie Verfassung seines Amts ihnzu entfetzen / ver­
heizen / und also eine solche forma procsäenäi ohne die ktewbra ^uciiciZ z» 
vernehmen / welche doch nicht umsonst da fitzen/era^iret worden / derglei-
chenwohl nicht mag bey einem rexulairen Gericht erhöret seyn. Weil» 
dann ich und alle Leute mit höchster Bestürtzung hieraus mercketen / daß 
es nicht auffdiel^derSachenso sehr als auff meine Person angesehea 
war/ so must ich auch / da niemand schuldig ist anderswo alsmio-
co cmo zuUcißiren / bey so kundbahren Kenn-Zeichen mich beharr­
lich in dieser Sicherheit halten und der Gewalt weichen / auch geschehen 
lassen / daß das Urtheil lub Z ausgefallen / und obwohl die anderneapirain« 
ttants peäs sichan Eu. Königl. Maj.gewand/ und ich bey der Gelegenheit 
meine Sache mit unter Eu. König!. Maj.gerechten OZnition zu ziehen ge­
dacht/und vermöge der Kriegs-Articuln im i zten ^rciculo der Verord­
nung des Processes bey den General-und Regiments-Gerichten/ ein Urtheil 
welches auffEhre oder Leib und Leben gehet/nicht ehe solte exe^uiret wer­
den/ehe und bevorvonder obern Hand das Urtheil perlukriret und 0räre 
ertheilet ist/ob die Lxecution ergehen soll oder nicht; So ist es doch hierin« 
nicht geschehen / sondern vielmehr uns alle Wege bey Eu. Kön. Maj. Mice 
zusuchen abgeschnitten worden/ indem nicht allein an diejenige / welche 
gegenwärtig waren die Lxecmion also fort vollstrecket/und die so doch 
sonstenxudlici Iuris sind/auszugeben hart verboten worden / aus welchen 
aüi5,wenn uns dieselbe nichtwären verweigert und damit bey Eu. Königl. 
Maj.unser Recht beglaubeter zu machen nicht benommen worden/ man 
durch articulirte (-rsvamina punÄatimdarzeigen könte/ daß diefes Urtheil 
I.) in faÄo dasjenige pro funäameato leget/ was in den äÄen nimmermehr 
erweißlich soll gemachet werden. -.) Daß dasjenige welches bey der 
Haupt-Sache in Version wider Odrist-Lieutenant Helmerlen erstlich 
nothwendig muß examiniret werden/und also noch dunckel und unerörtert 
ist / allhier zu unsrer ßravation pro ratione äeciäencli alleßirkt worden, z.) 
daß wir alle insgesammt aus eigener Geständniß gewissen Dianen halber 
woraus eine Meuterey hätte entstehen können / conäemniret sind/welche 
Geständnisse doch nie und in Ewigkeit ex sollen le^itimiret werden/ 
sondern daß man des einen oder andern Erklärung bey der specialen Befra­
gung und daß derselbe sich etwan nicht recht zu expliciren gewust / nicht ihm 
allein sondern uns allen zur Qravacion wiederrechtlich ausgeleget hat und 
gedeyhtn lassen 4 ) daß die angezogne Am'culn sich auff dieses 5s<5um 



mcht appiiciren lassen/ 5.) daß man die Klage / in der wir ausdrücklich uns 
einer des andern Noth nicht theilhafftig zu machen vorbehalten / und mit 
klaren Worten ex îmiret/demnach solches gegen die^üa uns impunret wor­
den/als wenn es nicht geschehen wäreUnddaß 6.) diese Sache/ weiche 
gleichwohl auffEhre/Leben/Haab und Gut mKimiret gewesen/nicht 
lidera Vota wie es Eu. Kön. Maj. alles Emsts bcfohlen/und eine rumulcuari-
am äeänitionem im Gerichte zu gebrauchen noch neulichst implvkirt, ab­
gethan worden. Derowegen also dieses Urthel uns mehr als zu grosseUr-
fache in Handen giebet vor Eu. Kön. Maj. Thron noch weiterjutti-, Recht 
und Gnade zu suchen / aber Leider! wir müssen auch der Mittel/ wodurch 
wir vor E. Königl. Maj. Thron gedeyenkönten/ beraubet seyn/ indem die 
4. andern Capital in Verhafft gehalten werden / und ich zu Klärung mei­
ner Ehre und Person vor dergleichen mir äettinitte Verfolgungen und Be­
schimpfungen genöthiget bin/ meine Sicherheit anietzo in eines srembden 
Potentatenlerntorio zu suchen/und aller Gewalt / mit der ich in meinem 
Vaterland verfolget werde / zu entweichen. Und gleichwie Se. Lxcell. der 
Herr des Gerichts sich über alle massen dahin bemühet / vor allen 
andern mich zu graviren als wenn ich die andern c^pitamsauffgewiegelt 
hatte / alfo auch ob schsn die Warheit wider alle Bebürdungen/ womit 
man mich auch btt) Eu. Kön. Maj. aus Neid unschuldig angeschwmyet 
Mlnrnehrogesieget hat/und ich in solchen miurieusen Beylegen nicht habe 
können convinciret werden sondem vielmehr befteyet worden bin/also ist mir 
auch in diesem ohne ordentlichen votis colljßitten Urthel'ein besonders xr«-
mium äeiiimret un mir als pertinaciter contumsc! ausserleget worden /nicht 
allein ein halbjähriges Gefängniß auszustehen/sondern noch dazu weil die 
ob alleßirte 8uppiiquei darinn ich den 8alvum (Üon6n6wm gesuchet / eine pi» 
<zuante Schrifft währe / und daß ich des folgenden Tages dem K. Generat 
Kriegs-Gericht eine Schrifft abermal eingesandt vor solches schweres 
Verbrechen und daraus dem Gericht zugewachsenen Velpes i.) eine öf­
fentliche Abbitte/zum !.) solchesprsscriptisverkis, z.)schrifftlich 4.) 
mündlich thun / und 5-) noch I oc» Thlr. Sr. Maj. darzu erlegen/ und al­
so eine sünfffache Straffe erleiden soll. Ich stelle nun die Nechtfertigkeit 
diefes Urthels unter Eu. Königl. Maj. allergerechtsamsten Lxamme dahin/ 
und ruffe nechst dem zu Beschirmung meiner bey meinen Freunden und 
Verwandten in meinem Vaterlande auch bey Fremden höchst-l^itten^. 
xilkmation die nicht durch Verdienst sondern durch Gewalt leidet/ aller 
Welt / aSer Konu?r?n Lwte und unpatthc tscben Christl, RichterSencimenc 

M hierüber 
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hierüber an /daß sie auffrichtig urtheilen mögen i.) ob ich unbefugt und wi­
der Recht ein sicheres Geleit gefuchet/ bey einem Gerichte darinn em 
gewesen / welcher mich schon con6cmniret ehe und bevor er meine veienlion 
gehöret/ehe alles nach Rechte u. Gesetzen exam-mret worden/ ehe die Sache 
vor Gericht aZiret ist / deßgleichen der mir seine (^iral-Feindschafft (die 
ich zu E. K M-höchsten Verwunderung mit Briefen an andere auch mit 
lebendigen Zeugen beweisen will) in Worten/ Wercken / in ?articu1ar-Un-
terredungen / auch in öffentlichen ehrlichen Gesellschafften gar mjuriole be­
zeuget/ 5.)ob mir dasjenige/was die jura Gentium und aller Christlicher 
Obrigkeiten dem grösten Lapital-Verbrecher als Räubern / Mördern und 
Todtschlägern/wann und so offte sie sich zu Recht erbiethen nicht versagen/ 
mit Fug hat können verweigert/und z.)ob bey solcher Verweigerung da 
ich mich doch erbothen unter sichern Geleit meine Sache redlich auszufüh­
ren und nicht die lul^ice sondern die Gewalt geflohen / ich pro Lontumacs 
zu halten bin / wider mich also hat können proceäiret und gleichsam concra 
inauäitum öc inäe5en5um ein so fameulez Urthel ausgesprochen und 4) mei­
ne in termims ciebitis UNd reverenter eingerichtete oben lub O alleZirtt 
Lupxlic^uedl'e ich hiemitzu Eu. Kön. Maj. Füssen und denlur niederlege/ 

" vor eine pic^uante Schrifft um nur an mich Ursache zu so einer Beschimpf-
fung zu finden / hat dörffen ohne Bedencken tituliret und 5.) dieses / daß 
ich ein schrifftlich Gesuch eingesandt ohne daß es noch verlesen und angese­
hen ist/ als ein äelpeH und Beschimpfung des Gerichts im Urthel allsAiret/ 
auch6.)auffso ein in ungegründeten Expirationen nicht aber in der That 
bestehende Verbrechen eine fünffache Straffe wider alle?caxin ausge­
sprochenwerden. Ob nun wohl diefe Sache an sich so beschaffen ist/ daß 
ich mit guten Gewissen mir getrauen könte/ dieselbe ohne einig Bedencken 
vor E-K.M. Thron auszuführen/ und durch E. K-Maj. gerechten Aus­
spruch diefe meiner Ehren durch ein so fameuses Urthel zugefügte i^Xiion 
durch den ordentlAen Weg rechtens zu repariren / so ist nicht allein die 
Verweigerung der gerichtlichen ̂ en dawieder hinderlich/sondern ich muß 
auch leider bedencken / wie mancherley Wege zu meiner Verfolgung und 
wie viele Mittel zu meinem Kxilio mich aus meinem Vaterland wegzuräu­
men mit dem Eingänge dieses Jahres zu jedermanns höchster Verwunde­
rung ans Licht gediehen sind/ fo daß ich der Macht und Gewalt die wider 
mich gebraucht wird / nicht resMven oder meine mächtige Widersacher 
durch meine schwache Kräffte wehren kan / daß sie nicht ihren Willen bege­
hen/und also ich bey allen denen kroceüen nichts anders haben würde / als 

daß 
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ich durch schwere kostbahreReisen und andere grosse Unkosten mich und mei, 
ne Mittel verzehren / meine Zeit die ich zu einesFerrn Dienste und meinen 
besten anwenden käme / in so grossm Widerwärtigkeiten verbringen / end­
lich doch unterliegen müste/insonderheit da Sr. Kxcell. als eeneral-Lou-
vernsurder?rovince Ll'efflandgegen mich dero Macht und Gewalt/ wie 
sie es bißhero in der That und Worten mercken lassen / mit kräfftigen 
Nachdruck fernerhin üben / und meiner Verfolgung den Beschluß machen 
werden/ wie ich denn schmertzlichst vernehmen muß/dieDrohungen mir den 
Weg zu verlegen/daßwenn schon wie ich gesonnen gewesen bey Eu. KH. 
Maj. um ein sicher Geleit und die Freyheit in Lieffland zu seyn anhielte / ich 
dennoch dessen nicht fähig werden und den Zulaß erhalten solte. Solchem 
nach muß ich dann nun zu diesem kläglichen Entschluß schreiten/ daß ich in 
meiner gerechten Sache/ die ich wider eine so grosse Macht auszuführen 
mir nicht so schlechter dings und vor mich stlbstgetrauen kan/ ohne mich/ 
meine Mittel/meine^eit und Wohlfahrt zu conlumiren/ die ordentlichen 
Wege quittiren und nunmehro mein Vaterland verlassen soll / worinnen 
meine Vor-Eltern in die ? oo. Jahr rühmlich gewohnet / die ersten Einköm-
linye bey Heydnifchen Zeiten das ihrige in Teutschland verkauftet / in Lieff­
land Güter gekauffet/ nachmahln ihr Schweiß und Blut dran gewandt 
und also etwas erworben / wodurch ihre Nachkommen sich zu fuhren und 
unter dem Schutz einer Christlichen Obrigkeit beybehalten bleiben kön-
ten-

Womit ich in allertieffster Demuth zuE. Kön-Maj. Füssen eine aller-
unterthänigste Dancksaguna abstatte vor die Gnade / daß nicht allem 
unter Eu. Kön. Maj. glorwürdigen Vorfahren meine Vor-Eltern/ son­
dern auch ich unter Eu. Kön. Maj. Christl. gerechten gottseligen mächtigen 
Schutz undArm einer allergnädigsten ?r0te<Iion biß zu dieser unglücklichen 
Stunde bin gewürdiget worden/und das meinige in Ruhe und Friede ge­
nossen habe/ich werde nicht unterlassen meine rechtschaffene Tele vor E-K. 
M. in der ich gebohren u. erzogen bin/ mit einen getreuen Hertzen und wün­
sche noch ferner biß an meine Todes,Stunde zu unterhalten / daß der ge-
rechteGOtt E. Kön.Maj. als den mächtigsten Beschirmer der Christenheit 
und einigen Schutz der Unterthanen in zeitlichen und ewigen Segen biß in5 
graue Alter erhalten wolle. Mir aber relervire nichts mehr als diese Gna­
de . welche ich hiermit in tieffster Demuth erstehe/ und Fußfalligst bitte/daß 
Eu. Kön. Maj. weil ich in Lieffland von Sr.Lxcell. dem Herrn Leneral, 
Louvsmeur alle Beschimpffimg gewärtig seyn und deßhalben ich allhirr in 

M e 
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Lxilio unter eines fremden Potentaten Gebieth leben muß /wann es E. K. 
Maj. alfo allergnädigst gefallen will/mir nur auff 6. Monat einen lolvum 
Cc»nc!u6tum allergnädigst mäul^i-en mögen / damit ich mein weniges / so 
mir GOtt durch meiner Vorfahren Schweiß und Blut in Lieffland be-
scheret/verkauffen könne. Ich will hertzlich gern vor das wenige / so ich et­
wa davon tragen werde die (^Kellam oder den Abschuß erlegen und mich 
alsdenn ungesäumt weg begeben. So ich aber durch meine widerwärti­
ge auch von diesen Genieß der Königl. ciemen- wider alles Verhoffen solte 
verdrungen werden / so mag die gantze Welt sehen / daß ich lieber alles das 
meinigevcrlaffealsdaß meineEH:e unter der^xecutioneinesfofchimpfiiche 
Urthels so gar unschuldig mir zum ewigen Schandfleck leiden solte/ich hoffe 
das Ansehen meiner Verfolger und meiner Unwurdigkeit werden nimmer 
so groß seyn / daß E. K. Maj. mir dieses werden versigen/ fondern wo ich ja 
sworüber ich den gerechten GOtt am jüngstenGericht hiemit zu einenRich-
ter anrufte) etwas soll und muß mißhandelt haben und verurtheilet bin / ehe 
ich meine Verantwortung gethan habe / so werde ich ja damit genug büsien 
können/daß ich ein Lxuiant aus meinem Vaterland habe werden müssen/ 
und ja meine Güter durch ein Crimen iXln nicht verwürcket habe/ 
der ich unter der allerdemüthigsten Hoffnung noch dieser erbetenen Gnade 
fähig zu werden meine allerunterthänigste Dancksagung hiedurch bezeigen 
will/daß ich lebe und sterbe 

E. Königl. Maj. 
im Herhog- allerunterthanigster getreuer Diener 

thum Chur-Land und Unterthan 
den s. K. n. Zodann keinkolä ?atkul. 
169z .  

lklm.iii? General-Rrlegs-Gerichte den 29. 94. 
^lnterthä-nigste Aussage / betreffende die zwo luppliczuen nnd 

deren Ursprung. 
ÄTEy dem Höchsten GOtt im Himmel/der ein getreuer Zeuge ist/ weiß 
UiZund kan ich nichts anders so viel dieZweene an Se.Hochgräffl.kxceU. 
dem Königl. Rüth / Feldmarschall und (-ener-al-Louverneur übersandte 
8upp!iciuen betrifft/als folgenden Bericht thun: Daß als ich reden gehö­
rt als wann der Obrist-l.iem. solte gesaget haben / daß von dem ältesten 

zu dem geringsten Fändrich/ er nicht fünffe wüste/ die ervov 
<L3vsUier köme xslllren!assen/die andern alle wären ich zu eaxi-
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' tain ?arkul gekommen bin/der zu mir diese Worte sagte: Hat der Bruder 
was neues gehöret? Nein/ja hie kommen schöne Historien aus/der ObrH-
l.isut.hatwieobgedacht/gesaget. Von wem hat der Bruder dasgehö-
ret?antwort: Fähnrich Beckhusen hat mir es gesaget; Worauff ich ant-
wortete/ja/ich habe selbiges auch gehört. Worauf Lspiram?arkul cvml-
nuirte/wir müssen zusammen treten und Sr. Lxcell. dem Herrn Feldmar­
schall alles/was bcy dem Regiment p-M^t ist/ referiren. Ich antwortete 
was ihr thun werdet/das will ich mitthun; Das ist gut sagte Oxitain 
Kul) denn wegen dich habe ich allezeit gezweiffelt. Und ferner/weil du alle­
zeit zur Stelle gewesen bist/so setze auffeinigelndes die vorgegangen/sind/ 
du weistesambestcn/alsdennwillich es recht in Ordnung bringen / oder 
recht auffteutsch zu sagen/ich will es schon ins feine bringen. Aber immit­
telst kam Herr e^it.Skoge und ich ohngesehr bey Oapir. ?atkul zusam­
men da sagte <üapic. Skoge/es wird eine gefarliche Sache seyn/ wenn alle 
OKcieis vom Regiment klagen sotten. Ja sagte I'atku!, es giebt 
mehr Anschen/wmn wir alle zusammen klagen;und sagte zu mir-Setze alles 
auswas passirsc ist/denn du weist alles. Welches ich auch hernach gethan 
und ihme übergab/welches er corriZirce und rein schreiben ließ / wie des 
Ritterschaffts Buchhalter vors ?rvcocoll ausgesaget. (^xit.Skoge ant­
wortete das wird eine teufflische Klage auffdie Art werden/man muß viel 
klagen; darauffantwortete e^it.kstkules bleibt doch allezeit etwas be­
hangen/denn bringet der Obrist-^iem. eines von sich / so entkommt er doch 
nicht den andern. Aber als c^pir.Skogeund ich von Patkul auffvie Gas­
se giengen sagte capir.Skoge/L2p't.?at^ui will/wir sollen alle klagen / das 
wird nimmer recht zugehen/er ist wunderlich/wer soll dennZeuge seyn.Wel-
ches ich auch wieder sagte/da Lap. ?at^ul reZenite / ey^spit. 
Skoge verstehet es nicht. Jedennoch jagte Patkul ein andermahl/ ich ver-
imrcke/daß Skogs Rath nicht böse ist. Aber wir 5. müs-
sen beysammen bleiben. Worauff eapjtam die Lupplie fertig zu 
mir sandte/ mit HerrnRrsnös) packuls und Löwenburgs Nah­
menunterschrieben / welches ich zugleich mit unterschrieb/ und von mir 
sandte / wie ich mirs nicht anders erinnern kan 7 und da war ich schon kranck/ 
Md ward die andere 8uxpli<jue mir auch in meiner Kranckheit zugesand/ 
die ich L2pitÄili Skoge als er mich in meiner Kranckheit besuchte / wie­
se / da er nach geschehener Uberiesung sagte / das ist eine Teuf-
ftls-5uj)piic) ich si^' yicht/ che ichmit patKuln gttMha-

' M j hs. 
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be. Worauff ich sagte / da laß ich ?arkul vor rathen mehr weiß ich mich 
nicht zu erinnern und solches auffmeiner zeitlich und ewigen Wohlfahrt 

Stockholm den!/. Jan. A. »694. 
C. k. ̂ aläeck. 

l.!t. X. 
z^urye Delation MAS mir Unterschriebenen Missend ist und ich 

mich erinnern kan wegen die 2. erste Suppliken und deren 
Ursprung/die alle 5. (üspitainz unterschrieben/ welches ich 
mit redlichen Gewissen in aller Untertänigkeit hiemit be-
kenne. 

Anno 1692. ungefehr im December, da erfuhr ich / daß ein Schreiben 
^-von Stockholm gekommen / welcher gestalt Obrist-Lieutenant tte!^ 
uierlen fein Bruder eine Vollmacht auffmeiner LompÄZnie bekommen/da 
kam ich einmal zu Lap. und erzehlete ihm diß wie unglücklich ich wä­
re / und sagte dabey Op. ̂ aläeck weis wohl / wie ich in meiner Kranckheit 
dazu gebracht bm/daß ich meine Hand von mir gegeben/ und wie derO-
brist-Lieut. mich versichert / daß die Schrifft wegen des Abscheides mir 
nicht schaden solte/ nachdemmahlen sein Bruder ein ander vellein hätte/ 
nehmlich auszureiffen / und solte also nichts mit meiner Schrifft remiren/ 
und sagte ich/ nun ist wohl kein besser Rath vor mir / als daß ich nach 
Stockholm gehe/weil Sr. Hochgräffl. Lxcell. und Ihr. Königl. Maj. da­
selbst zu stelle sind. Darauffantwortete cap. wir muffen alle za 
sammen treten und an den Feld-Marschall schreiben / wie der Obrist,Lieu­
tenant uns handthkret. Dieser Tagen hat er uns alle vor Canaille ge­
scholten / von dem ältesten Opitsm an / bißan den jüngsten Fendrich könte 
er nicht s.vor Cavallier halten/die andern wären Canaille. Wir müs­
sen eine Schrifft machen an Sr. kxcell. den Herrn Feldmarschall und 
müssen alle (Mciers vom Regiment unterschreiben. Darauff sagte ich 
das gehet nimmer an/ daß alle OKcierz vom Regiment zugleich kla­
gen sotten / das wird ein grausames Auffsehen geben und kan übel ausgele­
get werden. Nein sagte er/-das hat so viel besser ansehen/wenn OK-
ciers zugleich klagen und kan alsdenn der Feld. Mar schall so viel besser trau­
en/daß es wahr sey /daß der Obrlst-Liemenant die 0/5cjer8 so übel tmÄi-
ret.Jch sagte / war es nicht besser daß ich vorher allein dahin reisete u. mein 
Beschwehr anbrachte/ und daß alsdenn einer nach dem andernmit seiner 
Klage einkomt/oder daß sie mich zum Gevollmachtigten zu klagen machen. 

Nein 
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Nein was wiltu allem ausrichten;Jndem swie ich mich nicht anders kan er­
innern) kam c^pitain ^aicieck auch dahin / da sagte cap.?atku! zu ihm 
Bruder es ist gut daß du kommest / hier ist Skoge / weist du wie es ihm ge­
het/ja sagte (^pirain^MecK ich habe davon gehört / der arme M-nsch 
kommt unglücklich von seiner compaZnie ab und erzehlete/ wie ich in meiner 
Kranckheit dazu gebracht wäre / eine 8uppl^us unter meiner Hand von 
mir zu geben/ und was mehr davon geredet ward. Da sagte nun 
müssen wir zusammen eine Schrisst an Se.^xcel^. dem Hn. Feld-Mar­
schall verfertigen/und alle unterschreiben/und sagte zu mir/ setze auffwas 
dir geschehen ist/und zu du weist von seinen Streichen am 
besten/setze alles auffund gieb es mir. Darauffsagteich: Das wirdeine 
Teuffels-Klage werden auffsolche Weise5apit3m?arkul sagte/ das scha­
det nicht/man muß viel klagen/ es.bleibet dochallezeit etwas Hangen-Machet 
er sich frey von einem/ so bleibet er doch fest bey dem andern/das hilsst nichts/ 
wan wir klagen so müssen wir alle klagen/was wilt du allein thun/ dich wirft 
er bald übernHauffen / laß mich rathen.c^pitain^aiäeck belobte ihm einen 
Auffsatz und sagte/was er thut/das thue ich mit.Das ist gut sagte?arkul,an 
dich habe ich allzeit gezweifelt/und so giengen wir beyde weg; als wir un- ^ 
ten auffdie Gasse kamen / sagte ich ?ackui ist toll / er will daß alle oKciers 
klagen sollen /wer sott denn zeugen vor uns / alle klagen wir / mit wem sollen 
wir etwas beweisen. Waldeck antwortete das ist wahr / aber er wird 
es wohl verstehen/wie es seyn soll/und so schieden wir uns. Einige Ta­
gehernach begegnete mich Waldeck und sagte/ ich habe es Patkul gesagt/ 
was du auffder Gassen zu mir sprachest / erst vermeinte er du verstündest es 
nicht besser / aber hernach bedachte er sich und sagte: Ich finde Skoge seinen 
Rath vor gut/daß nicht alle OKelen klagen / aber wir s.c^pirains müssen 
beyftmmen bleiben; GOtt weiß es sagte ich. Nach der Zeit habe ich mit 
niemanden davon geredet / und auch meine Klag-?unäen an c-,xiram k>at? . 
Ku! nicht eher gegeben / als im April oder May 169z. da schickte ich sie von 
hier ab / als ich hu-r in Stockholm erfuhr daß in Riga ein General-Kriegs-
Gericht wegen der8uppliczuen solte gehalten werden / auch ward mir die 
Lupplique auffder Wacht zugeschicket/ von weme kan ich mich nicht erin­
nern / aber da war es schon von allen meist unterschrieben / auch habe ich 
kein concextgesehen. Die letztere 8uppUc war zu c^ir.^läeck, da 
ick in seiner Kranckheit ihn besuchte/ vonc^xit. I'arkut geschicket/ undgab 
Waldeck sie mir zu lesen/da sagte ich das ist eine Teuffeis-8u^lic und ss 
hart gesetzt; Ich schreibe es nicht eher unter / ehe ichmitOxjtsm5acKul 
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geredet / wäre es nicht besser/daß wir warten biß wir auffder ersten eine 
Antwort erlangen/darauffsagteWaldecß/da lasse ich vor rathen/ 
und als ich zu reden kam mit parku! jagte ich die Lup^Iic ist gefahrlich hart/ 
«nd oarzu kan die erlie noch nicht da seyn / wollen wir nicht warten /biß auff 
der ersten Antwort einkommet. WasTeuffel sollen wir warten/ derO-
brist-Lieutenant bleibet ja ie länger ie ärger u. so siehet der Feld,Marschall/ 
daß wir ernst gehabt zu klagen.Drauffsagte ich/du wirst es besser verstehen/ 
ja sagte er/ich will es wohl mit ihme ausführen/ draufschried ich es auch un­
ter/und die Zupplique so ich von Waldeck gehöret / soll ?ack.ul gemachet ha­
ben/aber ich habe es nicht gesehen; Auffsolche Weiß bin ich darzu gerathen 
es zu uuterschreiben- GOtt weiß es / daß ich es nicht besser verstanden/ oder 
etwasZöses damit gedacht/undm ir nun von Hertzenteid ist/ und es I. K. 
M- unterthänigst abbitte / daß es also in Warheit geschehen / und was ich 
nun nach so langerZeit mich noch erinnern kan/bekenne ich vorGOtt u. mei, 
s»em Allergnädigsten Konig bey meiner ewigen und zeitlichen Wohlfahrt. 

Stockholm den 27. Jan. A-1694. 

UttterthänigffeSrklahrungwegekdle zween 6li Se.Hochgrassl. 
Lxcelj. den ^,errn Aöttigl.^ath/Feldmarschal! und General-
Gouverneur abgesandte 8u^p!iczv,n/ wieallchvon deren Ur­
sprung. 

^NZmnach es dem hohen Kon. <?en. Kriegs-Gerick)t beliebet hat auff 
«»ÄI.K.M. allergnädigsten Befehl mich abhören zu lassen/was ich vor 
GOtt und jeden ehrlichen Mann / wie auchichcsbeyJK-M.Ungnade/ 
wann es hinsühro anders befunden würde allhie in Unterthanigkeit berich­
ten kan/bezeuge denn auff meiner Seelen Seligkeit/da ich^nun hier in Ge­
fahr und auffmeinen Siechbette liege/so will ich auch gerne die Warheit 
aussagen/wie ich sie allezeit geliebet/und weiß ich keinen andern Ursprung/ 
als daß Waldeck bey mir einmahl redete/als ich ihn auffder Gasse 
begegnete/mit diesen Worten: Ich habe einen Auffsatz von deine was wir 
wieder Oberst ^ut.^elmersen klagen wollen/drauffich sagte / wenn es 
nur vor uns so angehen will. Und daß die 8upp!ic zu mir auf 
die Wache sendete/ebm wie ich abtroppen solte/mit seinemMuster-Schrei-
her Wigant / welche damahln von Patkul schon unterschrieben war / und 
stie ich ihme zutrauett/daß er nichts anders thäte oder unterschriebe/ als 

was 
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was er verantworten konte/sy unterschrieb ich meinen Nahmen in der gro­
ssen GesWindigkeit mit uyker/wei! es den Tag mit der Post weg solte/ oh-
lir daß ich^s durchgelesen/wuste auch lange hernach nichts von dessen Jn-
hlUt/biß daß einige Wochetthernack)/als man so viel Wesen wegen Jn-
!>aitsder 8u^li^vengemachet/ich fragte wie der Inhalt lau-
tcte/da antwortete er/habt ihr es mcht gelesen/ich will ihm Copey davon 
geben/welche von seinem MustenSchreiber abgesthrieben war/ und wolte 
er auch eine Copey davon dem Oberst-L- geben. Aber ich bekla­
ge von Hertzm/daß ich so unglücklichen darzu gekommen/denn ich war sonst 
Sinnes bey Sr.Aochgraffl. ̂ xcell. dem Feldmarschall es zu klagen / und 
über das was mir wiederfahren Aenderung zu suchen/auch hat ?arkut 
die Lupplic mit der Post fortgesand. Anders kan ich bey GOtt und mei--
nen Gewissen nicht sagen und wissen als was hier gedacht ist.' Und ich bit-" 
tv das hohe Konigl.c^n. Kriegs-Gericht unter'thän-demüthigst/ solches I. 
K.M. vorzutragen/daß alles mit Kömgl-Gnade möchte übersehen werden. 
5tockkoltü den I^n. 1694. 

> 0(?v.I^övvenI)urK, 

, ^tetth^l^xVerichtzbetreffendedkecrste Zvpxllouttddexsel--

8)!^lss JKMallergnadigsten Verordnung an E. Hochgräffl. ^xcell, 
^ und dieses Hschlöbl. Könlgl.een.Krieges-Gmcht habe ich auff de« 
Eyd meiner Seligkeit und dieTreue mit welcher ich I. K. M. in aller Un-
terthänigkeitverhustden lebe/sojgsnden Bericht abgefaffe t/was nemli'ch sel­
bige 8uvp^ueu betrifft^) habe ich sie ihrem Inhalt nach nicht verstanden/ 
welches ich nM auch vor dem Hochlöbl. <?snerZj-Kriegs-Gericht in De­
muth erklähret, und habe ich keines weges gedacht/mich dabey eines weitern 
theilhafftig zu mächen/als was die Worte Lanaille betrifft/ weiches Wort 
so viel tyich betrifft/die Gelegenheit zu dieser 8uppii<jve war/die übrigen 
lyalien habe ich/wie gesagt nicht verstanden/oder a^encliret. Was aber 
den eoncipieaten betrifft/fofage ich es bey GOtt und meinem Gewissen/ 
daß ich nicht weiß wer es cc>ncipiret/oder durch wen es getrieben sey/aber 
das sagte Herr Lapitam?atKul als wir auffdie erste 8uppli^ve keine Ant­
worterhielten/wir müßen nochstinmahi drum luxpliciren/ wie dann auch 
die eine wie ich mich dessen nicht anders erinnern kan/ doch nicht 
vor gewiß lagen/bey Herr csp.i.eyenlzurßun^rschrieben worden/und die 
andere/als ich die Wache auffdem Schloß hatte / habe auch nimmer mit' 
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weinen Lamerden die es mit mir unterschrieben/ drüber 6i5curriret/ oder 
von ihm gehörtwer dazu gewesen. Dieses und nichts mehrers. 
weiß ich bey der Sachen paMret zu seyn/daß es seinen Ursprung daher ge­
habt/daß Cap. Waldeck mir einmahl retentte/daß der Oberst-l-isum. solB 
che Worte von Canaille in einiger oKciers und anderer Gegenwart habe 
fallenlassen. Worauff/alsich einige Tage hernach zu Herr Capit.?arku! 
gekommen/er mir auch dasselbe berichtete mit diesen formten/ hie kommen 
artige Historien hervor/der Obr>st-l.ieutn. wirfft mit Canaille um sich/ da 
ich antwortete es wären solche Worte die Ehre und Deputation anglengen/ 
und was soll man dazu thun/da antwortete Herr OjZitain wir müs­
sen es klagen/worzu ich sagte/was ihme beliebete/so weit es die LZnaille be­
treffe/darüber trete ich mit zu. Das ist mein warhafftiges Bekantniß/ 
und weiß ich nichts mehr so bey diesem Handel palNret / oder vorgelauffen 
sey/und solches unter obgedachten hohen Contettacion. 8toc^Kolm den 
27. jan. 1694. 

^oli. V0N Kranit. 

Hochgebohrner Herr Graf/ Königlicher Rath und 
?rTticlent. 

^ Hochgebohrne Herren Grafen / und 
Königl. Räthe/ ^ > . 

Hoch «nd Wohlgcbohrm/Wohl-Edelgtbohrne/Großachtbah-
re und Hochgelahrte/ zu der Hochverordntten ^önsglichen 

Commission sänttl. Herren vsputirce, 
Gnädige/Hochgeneigte und Hochgeehrte Herren. 

Or E. Hochgeb. Lxcell. und dieser Hochverordneten Königl.! 
LvmmiMon erscheine ich hiemit der cmamrten Qtanon'znr 
schuldigsten und gehorsamsten Folge/ reiervjre mir.besonders 
alle und iede rechrl. Lenelici^insonderheit aber diejenigen/wel, 
che in causa tam arclua Sc caxitali einem Bekl.^x-favore juris zu 

gute introcluciret sind. Dabey dann anfänglich ehe.und bevor ich aufvie-^ 
jenige wider mW softlMer erhobene Klage mich einlasse/ ich zufärderst g'e-
gtn J.K-M- uttsern Aliepgnadigsten König u. Herrn / meine allerunterthä-

nigste 
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nigste gehorsamste Dancksagung zu dero Füssen nieder lege / daß Se. K. 
-M. dero nunmehr weltkündige?e!evor die ^uüiceauch mir gemessen / und 
auffmein allerunterthänigstes Gesuch und Anhalten ein sicheres Geleit un­
ter dero Königl. Hand und Sieget in forma amplilllma allergerechtsamst zu 
ertheilen haben geruhen wollen. Und obwohl so bald I. K-M.den -z. 
b4arc. a.c. solches in Gnaden resolviret hatten/allerhand Brieffe und aver-
tlllementz nach Lieffland/theils unter fremder unbekandter Hand / theils 
auch ohne Nahmens Unterschrifft abgegangen sind/ daß ich sothamm si­
chern Geleit nicht trauen/ und nur versichert sein könte/ daß es einzig darauf 
angesehen wäre/mich in J K.M. lerikorwm einzulecken ; So Habe ich 
doch in Anmer<FWZ^daß esMr^eculstiones derjenigen wären/ deren in-
teresse es vielleicht seyn möchte mich von hier ab/und unter derLast allerhand 
bösen Affeerredungen beständigst zu behalten / demnach unter dem Beglei­
te eines vor GOttundunpaMonirten Menschen habenden freyen Gewis­
sens/daß ich wider J-K-M. geheiligten und von GOtt verliehenen .hohen 
Majestät dero venrableZ Recht und Gerechtigkeit etwas zu dencken/ ge­
schweige zu thun/niemahln die allergeringste imennon oderVorsatz gehabt 
habe/ mich dieser mir allergnädigst versprochenen Könlgl.?aroje sicherst ver­
trauen/u. unter diesem cl^eo ke^Xiiäei der festen Hoffnung leben wollen/ 
es werden J.K.M.mich auch dessen alle Wege re 6c corpore allergnädigst 
genirssen lassen;Gestalt da zu so viel sichererBeybekaltung dieses fteyenGe-
lcites/ ich lieber etwas in meiner vcfenilon und Verantwortung manczv!-. 
ren/ als diesem Kene6cio llUvi R.eceüu5 auffeiniger Weiß pr^jucjiciren will. 
Unter sothanen reservatis nun will ich ferner zu Beantwortung der/von dem 
Wohlgeb. Hn. Hoff-Cantzler/ als höchstem König!,Klanä^rio eingeleg­
ten Klage/iedennoch nichtweiter als mich das Recht unv die Gesetze aus 
Natur und Beschaffenheit der Sachen verbündlich machen / schreiten / da 
ick dann Eingangs derselben gar schmählich vernehmen muß / welcherge-
stalt derWohlgebohrneHerr Hoff<Cantzler/ die summam totms ^<5tloni8 
in der Lxprellton fasset/ daß ich höchst-straffliche Eingriffe in I. K. M. Ho­
heit/ Macht und Gerechtigkeit/ja dergleichen c>imm3 begangen hatte/wel­
che stritten gegen und wider die Pflicht und den Eyd eines getreuen Unter­
thanen. Bey diesen und dergleichen mir impmircen Beschuldigungen/ 
welchen an imxortance keine andere gleich sein kan/so^laZiret mich nichts 
mehr als ein Zutes Gewissen/ welches der beste Zeuge und genaueste Rich­
ter ist/ indem es durch innerliche Uberzeugung den Schuldigen im Gemüthe 
nieder schläset und überwindet/ den Unschuldigen aber wider alle ex quo 
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eunc^ue pnncipio herrührende Anklagen und mlimulatiolies, dergestalt trö-
stet und aussuchtet/daß man noch mit Freudigem Muth seine Augen vor 
der ehrbar« unpassiomtten Welt auffschlagen kan/ und sich einer so schweh-
ren Vergreiffung gegen die menschliche Majestät in keinem Stück schuldig 
findet: Wobey dann zu meiner in Rechten funden faveur mich dieses be­
diene/ daß ich zu dieser / auf Seiten meiner so unglücklichen / wieder meine 
Mche zeitliche Wohlsarth imenckrten schweren ^6Uon nicht etwann aus 
Veranlassung meiner privat'Geschasste/ sondern einig und allein dadurch 
hierzu gerathen bin/daß ich den Trieb/der von den Heyden und Christen 
so hocherkandten und im Gesche der Natur und aller Völcker rechten wohl<» 
gegründeten Obligation undLiebe gegen mein Vaterland gefolget/ dessm 
ConservZtl'on als ein Hauptstück von J.K. M. unsers allergnadigsten Kö­
nigs und Herrn/ wahren Nutzen und Interesse bey allen meinen mir so 
hoch imputirren^c^ionen zum Zweck gehabt/ und also nicht in aÄu illicito 
versiretgewesen bin/ nach dessen iemahln werde können überzeuget wer­
den/daß ich hierbey den geringsten äolum oder böse mtenüon,als woraus die 
impucatio alseine moralische (^valität aller menschlt'Äien klonen ihren 
Grund hat/geleget habe. Worauffich dann ferner in sothanerOrdnung/ 
wie mich das eingelegte l^ibell leitet / meine Gegen - Nothdurfft über die 
drinnÄbgefaßte Lapitaaccu5ati0M8, in möglichster Kürhe dergestalt vor­
trage. Und zwar anfänglich hat der Wohlgeb. Herr Hoff-Cantzler er­
sehnen wollen / welchergestalt die Hochlödlichen Stande des Königreichs 
Schweden/An. 16Z0. nicht allein über sich/ sondern auch über Lieffland/ 
und zwar durch Veranlassung des Reichstags-Schlusses cle 16 5 s. eine 
keäuNion beschlossen/ dergestalt/daß dieselbe nicht weiter gehen solte als 
über die zu Ertz-Vischöff- und Heermeisterlicher Zeit gewesene publice 
Güter und 6omania?rvvinciX, welche alsein inaliensbles Eigenthum des 
Staats oder Patrimonium publicum verbleiben / dahingegen alles dasje­
nige/ was unter solcherNegierung Adelich gewest/von der kcäuAion gantz-
lich solle befteyet seyn. Und was sonst weiter hierüber in î belio angcfüh-
retwird. Weiln dann nun diese Reichstags-Schlüsse eben das !>nnci-
xium und das kunäamcnt sein sollen / nach welchen die ke<lnÄion in Liesse 
land i.hre Maaß und Ziel einig und allein nehmen/nach demselben auch exa-
mimret werden soll/ob wir als anno 1650. von der samtlichen Nitterschasst 
abgcfett gte veputirteauff Or^re undin Vollmacht der samtlichen Rit­
terschasst des Hertzogthums Lieffland uiit Fug dero Nothdurfft undAnlie-
sen wider die k.eäuüion vorgebracht/ bey J-K-M. dißsalls ^egou-ret/ un­

ter 
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-ter uns conlulnret/ und hernachmahln von unserer Lxpeäitionreferirel: 
So kan in einer solchen eauia publica die das gantze Land angehet / ein 
vacuz, der weder mit Vollmacht noch inkruäion von der Ritterschafft ver­
sehen ist/ hierüder sich nicht einlassen/ und ich desjenigen / was die Ritter­
schafft in Lieffland dabey zu einem gegründeten Gegenbericht anzutragen 
hat/ mich nicht annehmen; Sondern gleichwie diß nach des Wohlgeb. 
Herrn Hoff-Cantzlers ̂ otkelin der Grund der jetzigen Lontroverle seyn/ 
und darnach geurtheilet werden soll/ob wir Deputate mit Fug oder Unfug 
etwas gehandelt / also muß die Ritterschafft zu förderst hierüber gehöret 
werden/ob dieselbe wird darthun können / daß das ?unäamenc der keäu---
Aion, welches ietzo angegeben wird/und worwieder wir einenEingriffin die 
Königl. Hoheit begangen zu haben beschuldiget werden/bev der 
in Lieffland sey oblerviret/oder vielmehr über dem geschritten worden/ so/ 
daß swie man ietzo mercket und abnehmen kan) gegen und widerJ.K.M' 
gerechte Intention und Christl. Vorsorge vor die Lonlervatlon dero getreue 
Unterchanen dasjenige in der keäuäion in Lieffland vorgegangen sey/ wor­
über auch nach diesem oräinü ten ?rincix)l0 mit Fug habe können gesprochen 
werden/ohne ein Crimen wider die Königl. Hoheit/Macht und Gewalt zu 
begehen/ dessen wir doch in solcher Masse beschuldiget werden/dabey ich des 
alleruntecthanigsten Vertrauens lebe/ daß/ wann J-K.M. von der sämtli­
chen Ritterschafft als deren Sache diß ist/und nicht mir allem / als einem 
kiemkro solches oblieget akzque kianäato zu beantworten/oder darinn eine 
zu rechtgültige Vorstellung'zu machen / in Gnaden vernehmen werden/ 
wases vor eine Beschaffenheit mit alle deme habe / so hoffe ich/I. K. An­
werben den Weg der Gnade und Königl. Siemen? finden / mich von einer 
so schweren inkmulation gäntzlich zu entbinden. Und solches umb so viel 
mehr/da ich nichts gethan in caula privat, wovor ich alleine antworten 
muß/ sondern incAula cornmuni 5eu pu!)1icZ,UNd solches ex^lanäato; Wel­
che ^egotianon auch daher von dersiaic^ujar-Verantwortung der Klan-» 
<iatarien allein nicht 6epen<Ziren kan/ weil wir sowohl in unserm ^tanöato ' 
die clausulam inciemnitstigrati Sc Zrat: gehabt/ als auch nach abgestattcttv 
v^elatton von der Ritterschafft alles ZMeiret worden / was wir wegen der 
i?.eci'^wn und sonstsn verrichtet gehabt. Uber deme / so werden auch 
Eu. Hochgebohrn. Lxce^encm und die höchstverordntte Königlick)cn 
<^ommilUon aliergerechtsamst erkennet! / mit was Bestände man einL 
so schwere den Punct beleidigter Majestät betreffende HQwn tuncii-
Ten will/ auffdaö dem apponirte Inl^rumenturr? n utilum > 
Wallum öc , j'u welche dtt'ünsus und cvmntus gantz unvoli^ 
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kommen/ nur einig und allein dasjenige/ woraus etwa was nachtheili-
gesgefolgertwerdenkönte/excsrpiret/nicht aber wie sonst Rechtens / de? 
B.'welß/dadurch Unstreitig/völlig und unzertrennt geführet und beygefü-
getist. Wenigstens befreyet auch dieser Haupt-Umstand mich von dem 
hiedurch imputircen Verbrechen in gerechtsamster Onl!6eration, daß kei» 
Crimen oder<ie!iäium könne begangen werden / wo nicht ein clolus oder in-
tenrio mala dabey probiret/UNd luce mericliana clarius vorgestellet werde. 
Ohne daß nun dem klagenden Theil allemahl oblieget/den volum zugleich 
zu erweisen / und also in dieser ^Aion per circumKantiaz darzuthun erfor­
dert wird/ so fehlet nicht allein diesem zu einem vermeintlichen Beweiß -l-
leZircen Documenta, die in allen Rechten erforderte facultas probandi,soll-
Vernes ist auch das Gegentheil dessen allen hieraus am Tage/daß wir al­
les solches/worüber wir beschuldiget werden/ nicht heimlich / verborgener 
Weiß/sondern alles offenbahrlich gethan/dahero wann die Intention ge-

, wesen wäre/ J.K.M- in dero Hoheit zu greiffen/ verbotene GriffundRen-
cke anzuwenden/das Unrecht zu loucemren/so würde ich schwehrlich dem 

! HerrLtats-Lecretario 8eZebaäefdthane Delation communiciret/UNdsovie^ 
! le Wochen lang in Händen gelassen haben; Ja er würde als ein K'önigl. 
klinitter den sein Eyd und Amt vor die Iura ^ajeklatiszu wachen oblißiret/ 

' die relationschwerlich cxtracjiret/sondern beybehalten/dem Herrn Louver-
l neuren solche eingeliefert haben/und darauffcin so langes Interl^ltium oder 
^ Silentium da nun schon bey dritthalb Jahren verflossen sind/nicht erfolget 

feyn/zumahln man solchepeKiferag äoÄrinag ivelpubl. deren wir beschuldi-
, get werden/nicht so alt werden zu lassen/sondern in der ersten Geburt zu ersti-
, cken pfleget. Ja als die Delation der Ritterschafft exbibjrct wurde/ ge­

schahe es in publica , und zwar da der Herr Gouverneur der province zur 
^ Stelle gewesen; Ware denn nun der geringste rumor entstanden/welches 

jn conüuxu so vieler und allerley Leute nicht verschwiegen bleiben konte/daß 
^ etwas die Königl.Hoheit touckirendes bey dem Landtage vorgegangen / ss 

würde wohl alsofort die Ritterschafft desfalls mit höchstem Fug sein ange-
! redet worden/und in 5aAum recens mc^ulriret seyn; Aber alles dieses was 
^ publice ohne äolo5en Verhelungen und mit auffrichtiger Lommunication 
. geschehen/giebt sattsam zu verstehen / daß kein 6olu5 dabey gewesen sey. 
i Denn nur derjenige der Arges thut/scheuet das Licht. 

Ii. 
As nun das andere klembrum I.ibeZli wegen der cleliberandorum 
detrifft/so gehet der Haupt-Zweck des Fidelis dahin/mich davor an­

zusehen/ 
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zusehen/daß ich i.) der H-ucor derselben wäre die darinn enthaltene Puncten 
oder arrieuU origimms von mir und sonst keinem andern herrührten/ und der 
Ritterschafft damahln erst die Anleitung darzu gegeben/ z.) daß es etwas 
ungewöhnliches und nur zu Ausübung eines schweren Vorhabens gerich­
tet gewesen, z.) Daß.es eine seKieule Schrifft/4.) der Inhalt derselben 
gegen und wieder I.K-M.Hoheit stntte und abermahln dadurch ein en-
wen concr? ^sjeKatem begangen wäre. Dergleichen Beschuldigungen 
muß ich ebenfalls hierinn mir bey meiner Unschuld zu Gemüthe ziehen/ m d j 
antworte ich/daß dem i-ibell die ?robation nicht angefüget sey / ob ich.der 
^urkor dessen allen allein sey ? Die Art und Weise ist jederzeit bey unsern ^ 
Landtagen gehalten worden/ weil bald der eine bald der andere aus den . 
klemKnz Nobilillm etwas erinnert / worüber man äejlkeriren und rath- ^ 
schlagen müste( weil eben Landtage zu dem Ende angesetzet sind / von der 
Gemeinen und eines ieden Noch und Anliegen zu handeln) daß) iemand-, 
wer er auch ist/weil sie alle nicht zugleich schreiben können/was ein ieder hie 
und da erinnert/auffnimmt/und zu Papier nicht anders als memoria? csula 
bringet. Es wird aber nimmer wie bey dem Landtage zu ̂ enäenunver­
antwortlich und wieder Gebrauch ohne Vorwissen der Land-Räthe und 
des Land-Marschalls/von dem mißvergnügten damahligen 8ecretario aus) 
verborgenen Absehen geschehen/ein solch Memorial dem keccss angefüget j 
oder als ein pars^orum jZublicorum conkcieriret/sondem nachdem die^a-7. 
terialia derselben erwogen u. einSchluß darübergemachetworden/sothanee^ 
Schluß nur ^6 H.Aa geleget/das Memoriale aber als eine c^arreczue gehal-l 
ten.Daß ilh.abez dieses^lemoriaie aufgefetzet/solches kan ich weder poiitivs j 
leugnen noch po5mve gestehen/weiln dasselbe was dabey palliret/ keines We­
ges untt ! so grossen u. nachdencklicheVorhaben/wie mir will impuciret wer-'' 
den/ geschchen/daß ich aller Umstände mich so genau solte könen erinern/oder > 
dieselbebehalte haben; sondern der eigentliche Zusamenhang dessen/weit ich ^ 
es der Gewohnheit nach nicht sttenckret/ist mir nach solchem Zeit-Verlauff! 
entfallen.-Welches ich besser würde oblerviret haben/daftrn ich gewust/daL > 
«zeäem aöiiones bey dem einen erlaubt seyn/bey dem andern aber ein grosses ^ 
Qrimeninvolviren können. Und eben ist diß nachdenckiich / daß objchon I 
damahln andere aus der Rltterschafft ebenfalls bey dem Land-Tage eini- ^ 
qe Memoriales unter ihrer eigenen Hand abgefass't und zur OeUKerarion , 
kommen lassen/worunter eines noch.von denHerr LaronUngern sicd von un- ^ 
gefthr ietzo sub^o.i. findet/dennocht'ieseiben nicht pars ^Aorrün gewoc^sl. 
ten oder in ̂ ce/s-Buch eingeführet sondern ausAelalstn smb/und wann es 
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auch so wäre / daß ich die äelik'srsnäa auffgesetzet s so doch noch nicht 
xrodlret ist) und ex vre des einen oder andern exeipiret oder in Ordnung 
gebracht hätte / somfsrirt es ja dochlnichts pollcives/sondern es istnurejn 
meaioriX causa auffgesetztes Register dessen was da bey Versammlung der-

I Creysen der Gewohnheit nach soll cleliberiret werden/und ehe ich als c^on-
' Client darüber kan besprochen werden/muß ja erst die Frage erörtert wer­

den/bb der Jnnhalt dessen/worüber die Ritterschafft cleliberiret / so be­
schaffen /daß es ein so grosses Ihr. König!. Maj. Hoheit betreffenvesVer-
brechen unv ob die Nitterschafft befugt sey Ihr. Konigl MajM.allerW-
terthanigst anzutreten wegen 8ou!a^irung dergleichen grossen Beschwer-

^ den. Dieses aber weil-es cäu5a^ubllcÄVetcominu.nl8 ist/und ihre 
. catioriiu^Äispublicis 6c ^rivileZiis hat/kan nicht VON Mlr ut privato citrs' 
/ manäauim äemon^nret werden zsMdern.es muß von der Ritterschafft ge-' 

scheheN / ullermäffen ich / wann ich ja der Loncipienc wäre/hierbey nur ac-
j cell'orie zu coi?üäenren öin und wann Jhr. Kön Maj.dero getreuen Rit­

terschafft ein gnadiges Ohr gönnen und dieselbe hören wollen/ was sie vor 
Fug und Lom^etence haben kan / über dergleichen arciculos zu handeln und 
zuallergnadigsterkemeäirungbeyJhwKön.Maj.vorzutragen / so wird 
sichs gebeuob ein solches nichtkönne dargethan iverden/aus deneMnleitun-
genwelcheJ^Kön.Maj. eigene und dero Vorfahren al!ergnädig'ste Hand 
und SieZel auch sonst die ^quirät und voriger Herrschafft Bebriesungen 

! zur Vorsprache haben. Wclchem nach ja die wider mich angestrengte 
j Klage ihre Determination und Ausspruch nirgend anders als daraus haben 

tnag. Dannenhero diese von der c^UXl^ione prXZuäiciÄli äe^enälr^nde Ne-
den-^ion wider mich nicht eher der Natur nach kan vorgenommen Mt> 
dött / ehe und bevor die l^mci^l-Sache erörtert ist / zu deren Vortrag und 

^ZMisication ich kein mznciatumhabi.'. Sonst aber alles solches zu Ihr. 
Kön. Maj höchstemVergnügm alleruttterthänigst vorgestellet und so wohl. 

> ichals die gantze Nitterschafft welche drinn Theil hat/ indem sie es ange-. 
> tiommen uud drüber äeliberiret / von der schweren Meynung / daß. wir sol-

che Sachen tracAiren/wodurch wirAhr-KönM .Maj-in dero Hoheit greift 
j fen / entfreyet werden könte. Wie dann auch alsdann darz'uthun wäre/ 
^ daß NM deme aä I^ibeüum sub k.apponil ten Documenta, der Unfug über die 
Revision bey Ihr. Königl. Maj. allergnadigste I^emecjirung zu^sttchen / kei­
nes Weges davAesteÜetwerden könne. Und daß hiebey viel ein ckehrers als 
so viel zu erinnern sey; Wie auch was sdnsten aus denen DeUKeration5-?un-
Zcn ss hoch exsAIÄW'wixd /Md-dKßwit dlts deme'kem^tÄtu« 'm 8tÄtvauch 

- ^ 
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keme?l-lvat-?rQte<^lonintio6uclret werbe / es sey denn/ daß aller Unter- ^ 
thanen wohlerworbene bey der Königl. Hoheit sehr wohl cowx sridle Frcy-, -
Helten und Immunitäten/ als ungereimte Dinge in einerwohl-or^inntcn^ 
^.epMic anzusehen wären. Daß ich aber beschuldiget werde / hierunter^ 
gefährliches Vorhaben gehabt zu haben / darüber muß ich allergehorsamst 
bitten / daß der Wohlgeb. H:. Hoff-Cantzler denjenigen der mich auffsel­
che vettiZi^ betroffen/ kund oder diese Beschuldigung deutlich machen mö­
ge / so will ich mich öffentlich wider einen solchen Oel^orem verantworten/ 
der vlelleichtzu meiner hintcrrückischen OemMirung heimlich solche Auffla­
gen 6ebitiret / aber das Hertz nicht hat es so zu sagen / daß ich dessen Grund 
haben könte: Im Fall dann jemand ist/der solche Dinge dem Wohlgeb, 
^.Hoff-Cantzlerebenfallshinterbracht/so bitte ich nochmahlen instän­
digst/ denselben zu nennen / mich drücket das Gewissen hierbey gar nicht 
vnd will ich alsdann gern I. Kön Maj. Eu. Hochgräffl. Lxcell. uud die er­
bare Welt urtheilen lassen/ob diß dann sogcheime Griffe sind/welche 
guiren können gefahrliche Vorhaben wider einen fo mächtigen König zu he­
gen; Weiter wird erwehnt/ es wäre eine leäitieule Schrifft; Wenn sie 
diese Qualität der Beschaffenheit nach in sich hegete/ so muß man sagen/ 
daß gar offte tenntte seä-eionesungestrafft geblieben sind. Denn wann 
die Ritterschafft ex publicis die k.emvn^ration von dem Zusammen-
hang des gantzen Werckes thun wird / so wird können dargethan werden/ ,, ^ 
daß fast kein punA nicht sey unter den cleüber-incZis, welcher nicht gar offts s ^ 
auffLandtägen/ja bey Ihro Königl. Maj. selbst auch bey dem Qouverne-> 
msnd ist tra^iret worden. Uno eben die Natur / die die Sache an sich zu 
den Zeiten gehabt / da es nicht als etwas leckueulez gehalten ist / wird sie ja' 
bey dem Landtag zu Wenden / da ich gewesen bin'/ auch behalten haben/und 
nicht eben nun vor ein Werck/ welches Empörungen würcken kan / ̂ lUren; 
Insonderheit da zu kemeckrung dessen allen kein ander Mittel ist imenckret 
worden / als die hohe Obrigkeit / wie allemal geschehen / deßfalls anzuflehen 
und die Lonlultztion darüber nirgend anders als an dem Orte / und eben 
zuderZeit/dasolche das allgemeine Wesen betreffende fachen vorgenom- > 
men werden/öffentlich und nicht heimlich geschehen ist. Und können diese l 
6elikeranäa als leäicieuse Dinge nicht angesehen werden / weiln es ja vor 
keine leäitiongehalten wird/ wann Unterthanen vor ihre LOnserv^t'ion und 
Erhaltung dessen was sie auffKönigl. Hand und Zusage vorstellen wollen 
sprechen'und suchen. Wolte man nur diegaGe Ritterschafft und zwarei­
nen ieden Mann voe Mann epdlich befragen / ob ienzahln / wann ich deren 
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Versammlungen / wo die Landeseigen werden / als ein einge­
sessener des Landes / und der auch theil hat an dessen Wohlstande beyge-
wohnet/ich eine andere kemonKrZtion gethan/als diese/daß es Ihr. Kö­
nigl. Maj. nicht so bekandt wäre/wie es uns gienge/ ja daß Ihr. Königl. 
Maj. beydem mir gegebenen allergnädigsten Abschiede Auno 169». satt­
sam dero besondere Gnade gegen die Ritterschafft hätten blicken lassen / so 
wird sich bald finden/ wie weit es mit dem mir angedeuteten gefährlichen 
Vorhaben comxatMe sey; und wann diß die Mittel gewesen wären/ ge­
fährliche Vorhaben ms Werck zu richten/ so würde nunmehro da dritthalb 
Jahr verflossen sind/einiger eLeÄ gezeiget haben / daß so einfältige Wege 
ein grosses Vorhaben so lange zu couvriren nicht tüchtig wären. Und eben 
die Zeit wird endlich und zuletzt meine Verantwortung thun über das/ was 
ich unschuldig / aber GOtt lob freudig anhören muß. 

in. 

^ ^ I ^^Nd eben so eine Beschaffenheit hat es mit der anno 169z .  verordne-
/ - T^ten Kotierung und der darüber abgefaßten intlruAioN) welches nicht 
^ < ! xropria ÄUtKoritare eines einigen darzu verordneten sondern auff einen öf-
^ i fentlichen Landtage mit vorher geschehener Lommunicanon und mit einge-

' Holter R.3tiäcÄtton des Herrn Gouverneuren der an stelle J.K.M.daselbst 
s stehet/geschehen ist. Und gleich wie Jhro K.M.demselben die ^uüoäiam 
i dero hohen Gerechtigkeiten allergnädigst anvertrauen / also kan niemand 
l sich dargegen vergriffen/wann etwas mit dessen Vorwissen in Beyseyn 
! des Herrn Lrars Lecretarii, welches die Herren Land-Rathe mit dem Hrn. 

Landmarschall eydlich bezeugen können/geschiehet. Bei) solcher Beschaff 
' fenheit nun kan ich als privatus nichts in geringsten über diesen Punct ant-
l worten/obsothane^esiäilungebenem soheßlichesgrausameeWcrck sey/ 

welches die Kömgl. Hoheit touckiret/ sehr nachdencklich sey/ und solche 
schwere interpretaciOnesdieini^ibello darüber angeführet/und per omnes 
circumKantias zu der Ritterschafft höchsten (Ovanon ausgeführet sind/me-
ritlre. Sondern gleichwie dieses auff öffentlichen Landtage geschehen 
und von Herr Gouverneuren approdiret ist/ also werden J.K.M. dero ge­
treuen Ritterschafft die Thür der Mi? eröffnen/daß ehe dißWerck in ein 
solches stmffbares Ansehen verurtheilet wird / dieselbe zusmderst gehöret/ 
undzurVerantwortunggesordertwerde. Und wann alsdann I KM. 
den alleruntertham'gsten Bericht werden eingenommen haben/ so wird sich 
schon finden/daß alle solche imputar-, wieder dieselbe/ und also auch wieder 
diejenige so sich in ihres Vaterlandes Diensten haben gebrauchen lassen/ 

nichts 
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nichts hassten oder bestehe» können. Daß ich aber als damahln in der 
<3uarmlon stehender 0Kcier mich auff Ansuchen meiner Mitbrüder darzu 
gebrauchen lassen/ solch.? habe ich vor kein Crimen zu der Zeit so wenig ge­
halten/als auch der Herr Gouverneur ocme die Personen hierzu sind äe- , 
nommiret worden / esnicht vor unzuläßig gehalten/ und auch die Lxempla , 
der vorigen Zeiten/da OKc.iers i>on höbern dbarsÄerzudersunÄion a6mic- ^ 
tiret worden/wi schon erwl'.sett ist vorhanden sind. Uber deme so hat biß-
hero niemand eine andecc Meynung geheget als diese / daß die Wohlfahrt 
und Lonlervation der ?rovince und dt'ro Einwohner eines von den Stücken i 
sey / worunter J-K-M hohes imeresse mit versiret; Dannenhero wannl 
sich iemand darzu gebrauä)en lasset / ein solcher nicht wieder sondern vor . 
I K-M- Bestes neZociire. Allermassen I K.M.als ein gnädiger und ge­

rechter Konig / dero veritäkles Interesse von der Lonservation dero getreuen 
Unterthanen nie getrennet/ sondern iederzeit dergestalt combiniret haben/ 
daß man beyden gar wohl hat dienen können. Auff einen solchen Grunde . 
bestehet auch die Verantwortung des an den Hn. Qener2l-8upermten6en-
ten und v. kileker abgegangenen S chreibens/ welches ja unter einen so ho­
hen Verbrechen nicht wird können gezehlet werden / daß wir nomine x^ue-. 
üris orämis eineErinnerung über eine so importZNte Innovation,aus welcher 
nicht etwas zeitliches und geringes sondern die ^>orge des ewig<n oder der 
Seelen Wohlfahrt hanget / gethan. Welches der Hr. (Zenersl-Luperin-
tenäenZ als etwas seiner Amts>Lensur und LorreÄur würdiges angesehen/ 
und also mit dem Lssec^ bezeuget wird/ daß mit fothanen Schreiben nicht 
etwas nichtiges oder der Warheit widriges sey vorgebracht worden / und 
gleichwie ebenfalls die so genannte ̂ onssitmion auffallgemeinen Landtage 
von der sämtl Nitterschafft beliebet und beschlossen ist / also kan auch ich ut 
membrum pro to^a Universitäre desto weniger responszbel seyn/ daSe. 
Hochgräffl Lxcell.derHr. Feldmarschall und General-Gouverneur An. 
165 z. die damahln in Riga nebst den Herren Land-Rathen und Landmar­
schall versammlete 2. Creyse als den Wendischen und Rigischen deßsalis zu 
Rede gestellet/ dieselben aber wie lud dl. 2. zu sehen ohne dem beyden andern^. 
Creysen/als denPernatischen undDörptschen sich nicht haben wollen darü­
ber einlassen/sondern begehret/daß die gantze Nitterschafft/ als welche m 
Universum nicht aber ein Theil dessen zur Verantwortung concurriret/dar­
über möchte gehöret werden. Bey dieser in Rechten gegründeten xxcextio» 
der beyden Creyse / haben Se. Lxcell. es beruhen lassen / und dißfalls keine 
weitere Anforderung gethan- Dannenhero da ein so cvnliäHrabiez Theil 
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von der Ritterftl)afft eine 6,'reAe Verantwortung äecliniret hat/ und das­
selbe sich dessen entbrechen können;So wird so viel weniger ein einiger ?rivs-
tu; ohne manciato sich pro ̂ Znäatorlo toüus Univerlitatis L^uekrjz gerireN 
können- Nichts destowemger werden Eu. Hochgräffliche Lxcell und die­
se hochverordnete Königl.^ommisiion, bey Uberlesung der von solchen zwey­
en Creysen damahlen eingelegten Erklärung ersehen / in welcher masse die 
gantze Nitterschafft / wann sie darüber gehöret wird / sich gegen eine so har­
te Beschuldigung/ daß sie die Iura ^sajettanz violiret babe/ xurg-ren kan/ 
derowegenehe und bevor gegen mich etwas kan temiret werden/zuförderst 
die Nitterschafft muß gehöret werden/als woraus alsdann die veci6on, ob 
ich / als in Iiibello angegebener aber nicht überwiesener «üoncipient von der 
QolMrution etwas unzuläßiges gethan habe oder nicht/herfliessen / und zu­
gleich sich selbst juiK6ciren wird/ ob in dem an die Ordnungs'-Richter er­
gangenen Schreiben / welches nichttormam Klanen sondern einer freund­
lichen Bitte in sich hält / excsckret sey oder nicht / und wan dann die Nitter­
schafft beweisen wird / daß ihre ä.6ttone5 an solch einen enormen Lxcels von 
beleidigter Königl. Maj mit welchen Lpiceckis die LonKiemion und inKru-
Aion beleget wird/ und also implicite weiter als auff mich gehet/keinenTheil 
nehmen kan/ alsdennwird von selbsten meine Unschuld vor der Welt und 
Ihr. Königl. Maj. noch klärlicher leuchten und zu sehen seyn / daß die Bey­
lagen so wenig die gantze Ritterschafft als ein einiges Klemdrum aKciren 
können. 

IV. 

AMIe Verantwortung des Anno >69 2. an Ihr. Königl. Majest. unsern 
«Nallergnadigsten König und Herrn abgelassenen allerunterthäm'gsten 
Schreibens/ binich aus dem Grunde/daß ich dessen Concipiene gewesen 
bin/ vor mich einig und Min auffmich zu nehmen nicht schuldig / weil J.K. 
Maj. Gesetze nirgend und an keinen Orte / auch die durchgehende tägliche 
kraxiz keinen Concipiencen dazu verbinden. Allermassen nicht allein wie 
;n I^ilzello dessen erwehnet wird/die gantze Nitterschafft Anno 1692. im^ar-
tio aufföffentlichen allgemeinen Landtag den Brieffzu schreiben/ und da­
rin» die wahre Beschaffenheit des Landes auffrichtig und unverholen zu 
entdecken / unammicer geschlossen / sondern auch nachgehends als der Brief 
Anno 165z. auff den Landtage in Riga reüe n. z öffentlich verlesen und 
unter genauer Erwegung gezogen worden/in allen Stücken approkiret / die 
Warheit dessen allen äenuo bekrafftiget / und also noch nie die Sache in 
dem Stande gesetzet Hai/ daß sie anietzoyon eine^ eiWen dabey con-
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currirenden memlzrioder des Loncipienten Verantwortung vepenäiren/ 
und da sie eine gantze Nitterschafft angehet / auff eines oder'weniger Mit­
glieder pericul solte proie^uiret/xrobiret und verantwortet werden. Daß 
oder anietzo die darinn enthaltene nZrrationes fa^i das Ansehen haben ge­
winnen wollen/als wann wir uns gegen Ihr. Königl. Maj. unserm aller-
gnädigsten Könige und Herrn / einer deroselben widrigen und unangeneh­
men Vorstellung gebrauchet/solches wird niemand unter allen die wir eine 
allerunterthänigste Veneration, Treue und R.e5j. eÄ gegen die vsn GOtt ge­
heiligte und auffden Thron gesetzte Majestät m der grossesten Beständig­
keit ohne den allergeringsten Wanckelmuth im Hertzen hegend anders als 
mit grossester Betrübniß sich zu Gemüthe führen. Es werden aber Ihr. 
Königl. Maj. welche dero hochlöbl. Negierung nicht weniger durch Hand­
habung derlulkce vor der Welt berühmt/ als durch überflüßigeBezeugung 
besonderer elsmence und Gnade / dero getreuer Unterthanen Hertz und 
Gemüthe zu einer unerlöschlichenLiebe eigenthümlich verbunden haben/bey -
deme was in diesen Stück wider dero Gefallen möchte geschehen feyn / nicht 
die Worte/ sondern das Hertz und Gemüthe in allergnädigste Lon6« 
^eracion kommen lassen / als welche allemahl die Gedancken / indem 
allergeringsten Stücke etwas mißfälliges vorzunehmen gehasset / weni­
ger in ihren Wercken einen solchen Vorsatz zu hegen / sich iemahltB 
gelüsten lassen. Allermassen auch die gantze Ritterschafft bey jüngstem 
allgemeinen Landtage zu Riga darüber ein allerunterthanigstes Schreiben 
an I.K.M.iliK i^ 4 abgesandt und darinn gnugsam comeSiret / daß sieN. 4. 
dasjenige/was J-KM hierüber in Ungnaden vermercken/und nicht in sol­
cher Intention, wie es möchte ausgeleget werden/verfasset / sondern mehr 
auffdie wahre Noth als auffdie Worte reäsAiret/hertzlich beklagen / und 
in dsrallerunterthänigsten Hoffnung leben/daß J K M-deßfalls sich nicht 
werden entbrechen/dero Generalität und (^lemence ins Mittel tretet?/ und 
einer getreuen ?rovince, welche ihre Treue/Liebe und vevocion weit an­
ders in der That erwiesen hat/dieselbe noch ferner wiederfahren zu lassen» 
Im Fall aber J.K.M.der gantzenRitterschafft dieGelegenheit zu geben als 
lergn ädigst hatten gemhen wollen/sich über die desfsts gemachteBefchuldl-
gung zu erklaren/so würden I K.M. daraus gnadigereGedanckenohnfehl-
bar geschöpffet Habens Da dan auch die Ritterschafft über die inUbelio als 
Fehler angeführte Umstände zugleich vorgestellet hatte/warum sie beydem 
alleruntertham'gsten Schreiben als einen prsliminar-Wercke keine xrod^ 
uon hat führen kennen. Desgleichen würde sie danhun kWen/ch jtt ihre 
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petita nicht vochin schon bey demKönigl. Len.cZouvernew. UN mit was 8uc-
ce5s eröffnet: Was sie vor Fug gehabt sich immeckate anJ KM. in ihrem 
Anliegen zu wenden; Und ob sie die Warheit eine solche Delation ihres 
Zustandes zumachen gefolget Hätte-Welches alles zwar ingleichen die pro-
baüon desin^ideUo in8.Articuln eingetheilten Inhalts von dem Brief 
auch was noch übrig und nicht gemeldet wäre/von mir zu erweisen / in 
Kello gefordert wird. Allein ich muß bey allen dem/was mir davon als ei­
nem ^emkro der Ritterschafft könte bekandt seyn / nachfolgende wichtige 
Ursachen im Bedencken ziehen / l.) oaß diß eine Sache sey/welche die gan­
tze Ritterschafft/von derselben herrühre/applaciäiret/pro (^ula torius Uni-
verlicark satsam äeclariret auch die Verantwortung und probation mittelst 
vbangeregten allerdemüthigsten Schreibens vom 14.8epr. 169z. von der 
gantzenRitterschafft promittiret/und ich also nicht befuget sey eitra man-
äamm einer solchen Sache mich allein theilhafftig und 2) oer Gefahr un-
terwürffig zu machen/daß ich als pareicuiierein so wichtiges Werck ^llei-
ne über mich nehmen und damit ein Theil meiner Lebenszeit vielleicht zu­
bringen solte/dazumahln z.) das allgemeine Nothklagen einer gantzen ?ro-
vm? attbereit den elke^ nach sichgezogen/daß darüber auch diejenige / so ex 
communi plaeiro und nomine omnium die allerunterthänigste Vorliekung 
gethan/und ex oKcio Sc consvetuäine zu thun sich nicht entziehen können/ 
vor ihre Person und en parriculier criminaliter angeklaget worden ; So 
daß ich alsein privatum alle Besorglichkeit von der Welt haben muß das­
jenige auszuführen und zu prokiren/was einer gantzen commun und den­
jenigen so dieselbe reprselenliret haben/durch den beschehenen blosien Vor­
tragschwere Conle^uence8 verursachet. Allermassen auch dadurch die 
vielleicht gegen mich von ein oder andern allbercit gefaste Femdschafft zu 
meiner weitern Verfolgung nur desto mehr vergrößert und zu einer endli­
chen Succumkirung wohl gar perperuiret werden dürffte. 4.^) Muß ich 
mich vor so einem particularenZaZement hüten/ weil am'eho ein ieder im 
Lande bey dem festen Vorsatz stehet/nachdem der gantzen Societat we­
gen uns eine so hohe und schwere ^Äion betroffen/nunmehro lieber das 
äusserste über sich ergehen zu lassen/ als durch die geringste Klage über Sc. 
Königl. Maj. getreue krovinee die opmion zu erwecken / daß sie unruhig 
wäre. Und dann habe ich 5) die höchste Ursache / auffmeine Sicherheit 
einen regarcj zu nehmen/daß ich mich keinen solchen Utibus impiicire/wor­
aus mir Kernach könte vorgeworffen werden/daß mein von Ihr. Köni­
glichen Majestät mir allerMdigst ertheilettr Lalvu- conäuüu; ss 
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weit nicht zu extenäiren / und also das denekcium s^lvi recellu8 zu 6l-
sxutiren sey. Welches ich wie eingangs erwehnet, so genau zu odserviren/ 
mir vorstellen müssen/ daß ich lieber an meiner Defension etwas wollen 
schwinden als dieser Sicherheit pr^uäLciren lassen. Und wie der wohlge-
bohrne Herr Hoff-Cantzler im Fall die Meinung dahin gehet / durch diesen 
?rocet8 die Warheit und den Beweiß der Klagen zu erzwingen/nimmer­
mehr auff solche Art seines Zwecks fähig werden / sondern vielmehr erfah­
ren wird / daß im gantzen Lande ein pei-petuum silentium, es geschehe auch 
dort was da wolle/erfolgen werde; Also kan ich auch derjenige nicht allein 
seyn der in?rTsenrl neZocio probatorio, womit vielleicht nicht allen Leuten 
möchte gedienet und also vor mir nur Verfolgung/über deren Mangel ich 
schon ietzo nicht zu klagen habe / reichlich zu erwerben seyn/ein so Grosses . 
mich unternehmen solte. 

v. 
die in der Rigischen (Zuarnilon mit dem Obrist^ieutenant lle!-

Merten gehabte ^useKionesund ätlputes betrifft/so ist hochnöthig / E. 
Hochgraffl.Lxceli. und dieser hochverordneten Königl. eommiMon zuför­
derst den wahren Ursprung dessen allerdemüthigst vorzustellen und zu be­
richten/daß die Art und Weise/so benandter Obrjst,i.ieut. gehabt/ recht­
schaffene 0Kcier8,dl'e nicht allezeit ums Brodt sondern um Ehre zu erwer-
ben/milirair Dienste annehmen/zu traAiren/so ehrenrührig / touckanr und 
verächtlich gewesen sind/daß dessn rucje rnanjer ihn auch nicht allein in al­
len (Zuarnison! so unter J.K.M. äevoir daselbst in der gantzen province ste­
hen/sondern auch allhier im Reich und bey fremder ausländischer KWce 
sehr renomlniret/und die unerträgliche Last unter und bey seiner Lomman-
60 zu stehen/bekandt genug gemachet haben. Wie dann zu einem Unter­
richt das suK^.s.Äpponirte vocumenrum dienen kan und E. Hochgräffl.d^. 5. 
rxcell. samt der Hochverordneten Königl. cornmizlion mit höchstem Ab­
scheu vernehmen werden/daß bey ihme kein Bedencken gewesen/rechtschaf­
fene ausguten Häusern entsprossene vKcier8 ausser eommzncjo auff das 
injunoleste zu trac^ren/ihre gantze Familien/di^M^Al^e mit der seinigen 
zu o^ncircn nie im Sinne gehabt/vor Lügner und Betrüger / den Offkcier 
ftl!)stvoreinenOchsen/Etcl/sacramentische (^nMezuschelten/jagarmit 
Schlagen und sensiblen Drohungen ihn dir Treppen herunter zu werffen/ 
anzufallen und zu schnipsen.Wie dann auch dergleichen'(^uereilen tesse N-
6.den» Herr Gouverneuren nicht unbekandt gewesen/und auch andere Be^d7« 6. 
weißthümer ungerührt/ clocence 7. über solche rucieiraitsmenlsdem^^. 

Majs-
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Majorendes Regiments verschiedene Beschwerden angebracht worden.' 
Wie nun allen solchen Excessen / die ein Ehrliebender nicht verschmertzen 
kan/ keine Masse noch Ziel konte gesitzet werden/ sondern vielmehr dahin 
erwuchsen / daß er in Beyseyn vieler bey selbigem Regiments stehenden O-
ber-und Unter-Oikciers in dergleichen injuriose 8entiinents über unsall^ 
ausgebrochen war / musten wir s. Capi'tains wider Willen endlich des 
Schlusses werden/ anSe.Hochgräfl. Excel!, dem Hn. Feld-Marschall 
alsunserm Obersten diesubüt.o. beym befindliche Klage abgehen/ 
und als er dennoch beharrlich ln seinerangenommenen Weiß und Art fort­
fuhr/noch eine Klage/daselbst lud ?. befindlich/folgen zu lassen/ und darmn 
nichts mehr als Mice zu begehren/aber dennoch mit dem relervaw,wie luk 
Ut.0.enthalten/daß wir nicht anders als ein ieder seineNoth vor sich klagen 
wolten. Als wir nun in der Hoffnung stunden / daß unser demüthigstev 
Gesuch desRecktes würde erhöret werden/fügte sichs/daß an dessen Stelle 
über uns eine Lrimmat-Klage oKciose angestel!et/unv einGeneral-Kriegs-
Gericht UNter dem ?rXtiäiodesHoch-Wohlgeb.Hn. Gouverneuren Loo^ 
5ormiret und wir besprochen wurden/ daß wir eine Meuterey begangen hat­
ten/aus dieser einigen raison, daß wir die bey unsern Herrn Obersten ml!» 
nuirte8upPlicg8 pro impetrancia juttitia, alle s. zusammen unterschrieben« 
Wir thaten deßsalls bey dem König!. General-Kriegs-Gericht eine demÜ4 
thige Erklährung/ welche so viel würckte/ daß von Gericht der Sachen hal­
ber eine allerunterthanigste Vorstellung anhero gesandt ward/ welche satt­
sam erwiese/daß die Sudlcrixtion keine Natur einiger Meuterey in sich hä-
gete/(dannenhero ich auch diese justice von Eu. Hochgeb. ^xceUunddev 
hochverordneten Königl. Lommillion erflehe/ sothane Ke^eion in Vor­
schein zu bringen und zu erwegen;) Aber dessen allen ungeachtet/ nahm die 
Sache dennoch ihren Fortgang / indem Se. Excel!, der Herr Feld-Mar­
schall bey dero Ankunfft nach Lieffland / das ?rX6cjjum, und voriger 
der Herr Gouverneur, das l̂lellorat antraten/ und Uns allesamt weiter 
anklagen liessen. Ich muste aus allen diesen auch andernUmständen mehr 
als zu deutlich schliesset daß auff solche Anklage nichts anders als so ein 

hervor kommen würde/da bey kein ander Mittel war als nur dieses/ 
daß ich die Sicherheit suchte/ und mich nichts dejroweniger der justice vor­
stellig zu machen okerirte/ wie aä bellum suk (^zu ersehen. Welche 
Lupplicam ich durch eine privst-Person beym Königl.General-Kriegs,Ge­
richte einsandte/, Und ob ich wohl vermuthete/es würde/ wie sonst in allen 
Gerichten gebräuchlich/9er vecretum meinem Gesuch entweder gewilliget/ 

oder 



Fünffter Punct. n? 

oder aber widersprochen werden; So konte ich dennoch nichts erhalten. 
Welches mir zu dem Absehen/ dermahleins meine Bereitwilligkeit und daß 
ich nicht vere contumax gewesen/bey J.K. M. allerunterthäm'gst zu c!oci-
ren/dienen solte. Dannenhero ich eine von I. K. M. selbsten zu solchen 
lekunoniis auckorjurte ?ersonam pulzlicam ersuchet/ lwch eine andere 8up-
xlicam dem Königl. General-Kriegs-Gerichte zu mtinuiren/ und falls mir 
abermahln/wie zuvor kein schrifftlichee Bescheid werden tönte / mir nur 
ein ^rceK2tum inllnuÄtivm8,wie die iubI>?.8. apponirte R.e<zvilmon erwei-^'^» 
set/mitzutheilen. Welches auch unter keiner andern intencion geschahe/ 
als nur bey J.K.M. künfftig meine Contumaciam putativam zu purZiren. 
Es ward aber die Supplica niä)t einmahl von Sr. Hochgraffl. Lxcell. an­
genommen oder verlesen/sondern dem Überbringer/ der doch sein Amt in 
solcher Masse verwaltet/ als ihme von J.K.M. die Vollmacht gegeben ist/ 
der Thurm und andere grosse Bedrohungen/ ja gar ihn feines Amts zu ent« 
setzen angedeutet. Welches/ alles und da mir keine Sicherheit vor Ge­
richte zu erscheinen/ wolte inäulZiret werden/ so doch nach allerWelt Rech­
ten/ und J-K-M. eigenen Gesetzen / in so einer Capital, Sache,wie diese 
war/niemanden versaget wird/verursachte / mich in meinem Gewahrsam 
zu halten / und J.K.M. allergerechtsamste Hülffe zu imploriren. Wie 
ich dann auch dero allergnädigstes sicheres Geleite/wie oben erwehnt/ bey 
solcher Gelegenheit endlich doch erhalten/ und eben damit gnug zu erweisen 
ist/daß ich mit Begehrung der Sicherheit vor das Königliche General-
Kriegs-Gerichte zu stehen nichts unfugsames von Sr.Hochgräfflichen Lx-
cell, gesuchet hatte. Dannenhero ich dann/wie J-K-M. mir den Weg zu 
meiner Verantwortung allergnadigst eröffnet haben/ zu allergerecht-
samster Erwegung darstelle/ daß mit der in beyden obberegten Supplik be­
findlichen 8ub5criptione simultanes keine Intention einer Meuterey zuer-
weisen sey/ weil l.) die Kriegs-^rticu! an keinem Orte melden/ daß in einer 
gemeinen Klage eine gemeine oder conjun^a lubscripeio vor eine Meuterey 
solle angesehen werden/so/ daß wieder kein Gesetze/welches in so hoher Sa­
che/ die Ehre/ Haab und Gut^/ Leib und Leben betrifft/ den Beschuldigten 
sonsten klar und erweißlich muß dargeleget / und ä parte aNoriz erwiesen 
werden/ auch kein Verbrechen seyn könne/so gar/daß 6e6ciente exxress« 
lege nicht einmahl ex argumenta ein Oimmal-Verbrechen könne er­
wiesen weden. 2.) so zeuget der lul> 9. hiebevgelegte z6. Kriegs-^rci-^.^. 
eul, daß/wann die Gemeine bey der kMce von ihren Obern unzeittg kan-
uret würden/ so sollen die gemeine Freyheit haben zu klagen. Wann nun 

äcrz. P eine 
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eine in cauta communi conjunAirte Klage oder Unterschrisst tlNt Meuterey 
Knvolvirte/ so würde diesem Hrticulo diedeutliche reKriÄion angefüget seyn/ 
daß ein ieder besonders und allein die Klage vortragen solte. 3-) Ist ja 
allenthalben auch bey I. K. M- Gerichten der Gebrauch / daß diejenigen/ 
welche sind cjusäem litis conlortes, auch insgesamt eine Klage unterschrie­
ben; Welche gemeine Praxis, weil sie durch ein exprelles contraire-i Gese­
tzein denKriegs-Articulnnichtgehobenist/ mich vor einen solchen impu-
tinen Verbrechen schützet. 4.) So lehret die durch apxomrte vocumen-

^ ̂ ta5ud^s.iO.ii.,2.iz. erwiesene und in derselben (?varni5on allwege gehaltene 
Ii.ii.ulanc^daß/obschon zuweilen 2 z.Ober-OKciers eine insgemein habende 
,,. Klage zusammen unterschrieben / solches dennoch nie als eben in diesem un-

glücklichen calu vor eine Meuterey ist angesehen und gehalten worden. 
Dannenhero wir um so viel weniger durch die conjunZitteUnterschrisst/ein 
so schwehres an Ehre/Leib, Leben/Haab und Gur gehendes Verbrechen/zu 
begehen haben vermeynen können / da nicht allein / wie erwiesen / kein 
exxrelles Gesetz uns solches verboten / sondern die mit dortiger hohen O-
briZkeit/ nehmlich so wohl mit Sr.Hochgrafi. Excel!. eigenen/ als dero 
hohen ̂ Ntecelloren Vorwissen introäucirte Gewohnheit / welche in allen 
Rechten ein I^ex non scripta genannt / und davor / daß es vim Ießi8 expres-
tsehabe/ erkannt wird/ uns vielmehr versichert und wir davor gehalten 
haben / daß wir in gleichem cssu nicht mehr sündigen können als andere. 
Und wann dann dieses davor solle gehalten werden / daß es bey der kl-lics 
hinsühro nicht zu dulden / so habe ich mich doch von I. K-M. Gerechtigkeit 
dessen zu trösten/ daß solches Gesetz nicht werde dem casui prsterico apxli-
ciretwerden. Gleichfalls hatja derL^s^gelehret/daßdie impueirteaber 
nie prydirte Beschuldigung/als wenn es auffeme Meuterey und Aussstand 
angeschengewesenware/ nicht hassten könne/ weilman nicht im gering, 
sten etwas wird darthun können / daß eine Meuterey / Widersetzung der 
eommzncjc» oder sonst einiges Unwesen erfolget sey / weil eine Meuterey 
sich in einigem zeigen müste. Vielmehr wird das Verfahren bey 
der damahligen Klage an Se.Hochgrafl. Excel!- von allen soubson einer 
Meutcrey bcfteyet/ weil wir den ordentlichen Weg zu unserm Herrn O-
dristen gegangen / nichts mehr als 1 attice begehret / uns keiner Lvmman-
äo weder in Worten noch Wercken entzogen/ oder zuwider gelebet/ es 
nicht heimlich und verborgen in Minckeln / sondern ossenbahrlich gethan/ 
dngestalt/daßwlrauchunsernHn.Majorals unsermObcrn nicht allem 
es kundgemacht/ sondern auch den dekl-ObristLieut. wiesub ^.7. zuse­

hen/ 
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hen / es wissen und einig und allein auffMiee ankommen lassen. Wann 
dann nun alle diese Umstände genau examiniret werden/ so lebe ich des al-
lerdemüthigsten Vertrauens/^ es werden I. K-M- bey solcher Beschaf­
fenheit/ da die abs-ncjZ cjoli kiahrlich/ und daß nicht die geringste imen-
tion^urMeuterev gewesen/ erwiesen ist/ dero Königl. Gnade gegen mich 
»ucht verschliessen in der allergnädigsten Betrachtung / daß ich bereits/ wo 
ich nach J.K.M.gnädigemGutbefinden hierbey etwas nicht solte odiervi^ 
ret haben / gnug habe leyden und deßfalls die Flucht ergreissen/ und schon 
ein Jahr lang erdulden müssen. Was aber die teerte Auffstützigmachung 
der beyden Finnischen Regimenter in der (^varnilon betrifft / so wird zwar. 
zu meiner höchsten (-ravarion solches im I.ike1l angeführet / aber GOtt lob/ 
mit nichts erwiefen. Daß aber Obrist-Lieut. Helmersen solcheWorte ge­
redet / wird ihme können erwiesen werden / wann J.K. M. den Weg die 
?rol)ati(Zn gegen ihm zu sühren/ausKönigl.Gnade vor gut befinden werden. 
Mir wird auch als ein grosses Crimen auffgebürdet / daß ich vor allen an­
dern beym Königl. Gen. Kriegs-Gericht da der Herr Gouverneur prXliäi» 
ret/ das Wort und solche nachdenkliche J.K.M. Hoheit anstößige Re­
den geführet/ so daß wie das i.ikell meldet / bey Uderlesung des ?rococolls 
eines rechtgesinnten/ redlichen und getreuen Unterthans Hertze darüber be-
stürtzt bleiben mächte / daß ich vor meiner Verantwortung damahln gesor-
Set/ und das Stillschweigen vor kein dienliches Mittel / meiner Sache/ 
so Ehre/Leben/Haab und Gut angehet/ angesehen/ und daß die andern 
nichts mehr/weil es caula communis, und dereine das zu sagen hatte/ was 
der ander beybringen können / sichdarauffbezogen/ und der krotocollitt e-
den alles brevitatis liuäio in eins gesaffet/kan mir zuwider so hoch nicht exgZ. 
Zsrirt werden.Meine KornblsWorte habe ich in dem?rotocoll,ob ich schon 
meine davon habende Lopiam allhier etliche mahl überlesen/aufdie so Aene» 
ralement erwehneteBemerckung nicht finden könen.Und so fern ein rechtge-
sinter/redlicher/getreuerUntetthan es nicht ohne hefftige alteration lesen kan/ 
so stelle ich dahin/daß man sagen solte daß das damahlige6en.Kriegs-Ge-
richt/welches aus getreuen und redlichenPersonen ihres allezgnädigstenKö, 
m'ges und Herrn besetzet gewesen zu seyn gehalten wird/ mit panence eine sa 
heßliche enormeThat wurde haben in ihremAngesichte verüben lassen;Und 
weiß ich alsdann mich nkchtgnugiam glücklich zu halten/ daß/ da ich so viele 
Monat nach derZeit im Lande gewesen bin- man nicht einen andern Proceß 
gemachethat/ der sich auffeine solche grobeUbelthat schicket. So wird 
auch schließlich nimmermehr können erwiesen werden / daß ich die Kb ^ 

P ^ ange­
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angeführte Schrifft zu Bescyimpffung des Königl. General-Kriegs-Ge-
richts eingesandt hätte/ als welcher die Deutung anAehänget wird/ daß 
drinn stünde/ ich würde wohl nicht scheuen/vor Gericht und Gewiffenhaffte 
Richter zu etscheinen sals wann ich diese nicht davor gehalten hatte) wann 
dieselbe 8uj,j>lica nur erwogen und Acht gehabt wird/ob in denTeutschen der 
lenlu5 so viel involvire / so wird sich der Ausschlag über alles solches / was 
mir will angedeutet werden/klärlich geben; Wiewohl sonsten zu dieser / als 
auch denen andern luk 's. 6c u. angebrachten Beschuldigungen ich mich ein­
zulassen bedencklich finde / weiln diß Utez plane N0VX, und ich nicht weiter zu 
antworten schuldig bin/alsweßfallsich das sichere Geleit erlanget habe/ 
nehmlich über die wider mich gemachte Ansprache in denen Land,ä6^jre5 u. 
über die (ZuTttion,obdas eine Meuterey sey/daß ich dieKlage widerObrist-
Lieutenant »eimerlen mit unterschrieben ; Alles andere ist eine separat« 
^usekion, darüber Ihr. Kön. Maj. wenn ich ja der Ansprache nicht solle er­
lassen seyn/mir aus Gnaden das dene6cmm fori 6nits s6Uone,und den frey­
en Genieß meines latvi eonlluHüs, welches mich vor aller Meuterey aller-
Anädigst schützet/aus hoherGnade gönnen werden. Zudeme so bin ich auff 
diese z, Lapita nicht in 8pecie citiret/ sondern nur auff diese vorher beant­
wortete 5- ̂ embrs. Unterdessen aber werde ich mich schon gefast machen/ 
wenn dermahleins ich hierüber in foro fori als ein kosseskonatus sol­
le besprochen werden / alsdann meine vefenlion in solcher Maasse 
zuführen / daß die mir darüber zugemessene Beschuldigungen nicht hass­
ten sollen. Wie denn Michaile die argumenta wodurch ich mein äeli^um vor 
denen andern iLapitalvZ Zßgrsviret hätte/ aus obigen ihre Beantwortung 
nehmen / und nur dieses schließlich zu erwegen stehet / daß die lud x. v.?. 
wider mich beygebrachte Aussagen der andern 4. ̂ apiramsalsobich sie da­
zu snimiret und inkiZiret hätte /von keiner Gültigkeit seyn können / in Erwe-
gung /daß / als siebey dem Königs. General-Kriegs-Gerichte in Lieffland 
ebenfalls über diese l>unSen auff ihr Eyd und Gewissen so wohl auff des 

^ Qoriz okkciosl aiö aufmein beschehenes Anhalten ernstlich sind befragt wor­
den/^ sie damahln wie es auch warhafftig ist sub i>s. »4. eine gantz andere 
Bekantnkß gethan/und also wenn man diese beyden eis^s ansiehet/sie vor 
solche Leute anzusehn sind/ die in Rechten als ^uplicisimguse, meineidige 
liNd^rii gehalten werden. Und wenn ich auffwein demüthigstes Ge­
such - der in Riga insonderheit bey den letzten General-Krieg^Gericht va--
-tirten ̂ Äen hattekonnen fähig werden um solche mit Fleiß durchzulesen und 
die ülonumcnta meiner Ovkkko» wohl zu überlesen / worum ich dann 

noch 
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nochmahln allergehorsamst bitte / und sie unter richtiger ?aZmirung und ln-
vencirung gegen meinen revers, sostarck E.Hochgräfl. Lxcell. und die hoch­
verordnete Konigl. Lommizlion denselben einzurichten gelieben wolten/ake-
mahl wieder einliefern will) so wird sichs finden / daß als sie eben wegen die­
ser lrMZirung und exxrelle wegen meiner Person befraget worden / sie auch 
damahlen und also per xeminatam Oonfeäwnerv 'auff ihr Gewissen gantz 
concraire Reden sühren.Dannenhero wenn man die Zeit und die Umstände 
genau ansiehet / es leicht zu ermessen / daß sie diese letzte elfaea als in extreme 
smguWz ja gar lud vinculo csrceris stehende nicht anders als pro re«iimen6a 
vexa gethan haben/insonderheit da sie/wie sonst wohl andere auch nie die 
Meynung gehabt haben / daß ich Zeit meines Lebens hieher kommen und zu 
einer Verantwortung bey Ihr. Königl. Maj. gelangen würde; da sie denn 
unterdessen auff so eine Weise ihren weiter beforglichen Unheil zu entgehen/' 
llndemallergnädigstespar6onbeyJhr.Königl. Maj. zu faciliciren gemeinet 
haben. Nichts destoweniger da sie nunmehro als verwerffliche Leute zu 
conlläeriren sind/ und sie mich wider ihr Gewissen und wider die nicht al­
lein GOtt/sondern auch vielen ehrlichen Leuten an demOrt bekandteWar-
heit Zraviren und mjuriren wollen / behalte ich mir vor/ Ihr. Kön. Majest. 
hierüber in allertieffster Demuth zu ersuchen / und zu Fusse zu fallen / daß 
wo KmtÄ kac ^Äione ich wieder nach Lieffland werde kommen dürffen / ein 
Gericht daselbst möge formiret werden / daselbst ich gebührende rexsranoa 
deßfalls suchen und nicht allein mit deme/so ich hier beybringe/ sondern auch 
mit redlichen Leuten bezeugen will / daß sie Ihr. Kön. Maj. mit ihrer Aus­
sage boßhafftig verleitet/ und sich unwurdig gemacht haben/ iemahlvor 
glaubwürdige Leute zu paaren. Und damit ich eines und des andern maii-
ee und Boßheit von ihnen noch mehr entdecke/ so proäucire ichhiebeyiub 

, 5. nochetwas/so mirvor ungefehri4.Tagen noch hieher ist zugesandt!?, 
worden /Da derselbe/welchen ich mit seiner eigenen Hand convinciren will/ 
sich selbst;» mir nöthiget/mir allerhand LubLäia an die Hand schiebet/ und 
sich wieder das / was Ihr. Königl. Maj. aä i,ilzellum lud 8. in dem zten 
«iculo dero allergnädigsten Schreibens verordnet/ und bey Verlust aller 
Begnadigungso hart und neulich verboten/gar schwer versehen hat/ wor­
aus erheM / mit was Boßheit die Leute umgegangen find/und annoch oo»-
-tmuiren / vielleicht meinende / daß ich durch solche mir angebotene Dienste 
den hier gegenwartig entdeckten «lolum nicht so sehr zu reiclmrcn urMn 
würde. . ., . . 

Und also ist dlksts dachende /was ich per mvämnZiwvlicis UAWStioni« 
Pz E«° 
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Eu-Hochgraffl.LxceU.und dieser hochverordneten Königl. OmmMokr-. 
allecdemüthigst habevorstellen wollen/dabey diese allerunterthanigste reve^ 
rence gegen Ihr. Königl. Maj. unsern allergnadigsten König und Herrn/ 
in Pflichtschuldigster Lubmislion bezeugende / daß ich diese Verstellung 
nicht eo animo gethan habe / als wann ich einig und allein denen merirjz call' 
s« vertraue / besondern es ist mit in diesen Absehen geschehen/ daß E. Hoch, 
Graffl. Lxcell. und dieser hochverordneten Königl. Commisilvn ich eine kur-
tze äelmeation und dadurch dero(-enerc)5ität einige Anleitunggeben möchte/ 
bey I K.M. eine zu meiner Entfteyung von sothaner schweren viel­
vermögende Vorsprache allergütigst zu incerponiren. Allermaffen ich I. 
K.M. eismenceund Gnade/welche von allen dero getreuen Unterthanen 
säorivetundvon Fremden aämiriret wird/ in solcher Gelassenheit lalvo 

ConcluÄus denekcio allerdemüthigst und unterthänigst umfasse / mich Mt 
derselben halte/auch in dem sichern und festen Vertrauen beharre/ daßJ. 
K.M. was deroselben hocherleuchten Verstand an meinen ^Kionen etwan 
mißfallen möchte / solches durch die GOtt allein bekandte imemivn so ich 
gehabt compenKren / und durch dero Gnade heben werden. Wesfalls ich 
dann mir vorbehalte/um hierüber dieser allergnadigsten Vermittelung sä-
higzu werden/zu I. K. M. Füssen eine allerunterthanigste Bittschrifft nie­
derzulegen / der ich sonst Zeit Lebens in schuldigstem kecheä beharrlich seyn 
werde 

Eu.Hochgraffl. cxcell, 
pnd dieser Hochverordneten Königl. Commisllon 

demüthigst ergebenster und gehorsamster Diener 
joliann kemkolä 

Z^.1. 
^rsvaminZ oder?et!ta. 

r.) Daß die I'ertiaütten halb Korn zur ^renäe zahlen möchten/ weiln 
doch I. K Maj. allemal mit Korn sdie6varm5on zu unterhalten) zu kurtz 
kommen / und von den Bürgern zu Riga alle Jahr dasselbe ä z Thlr. kauf-
fen müssen. Hiedurch würden J K.M- der König den Ade! conlerviren/ 
auch vor die 6uarnilon alle Jahr gut und unverdorben Korn bekommen. 

2.)Daß Se.Maj.allergnadigst eine endliche Verordnung in dem 
Gericht zuRigaauffderWage/aiso (wegen des Flechses) machen mö­
gen / daß man vor ein Stt. nickt mehr als Ltt. liefern solle. Und also 
so wohl die eine Ltt. so allemahl vor Abschlag gerechnet wird/ als auch die 
Stt,von jedem Juder/so der Becker vor sich nimmt / bey hoher Straff und 
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xcrn abschaffen möchten / denn es leiden nicht allein die Königl. HrcniZatoreg 
vnd Bauren dadurch / sondern auch der Adel und alle Unterthanen des Kö­
niges. 

?.) Wegen Ablieferung der Königl. 8tnt!on hat das Land gar grossen 
Beschwer / indem daß die Königl.^ga5m-Häuser sehr hoch angeleget sind/ 
und man also durch dem hohen Äuffwinden gar langsam mit derArbeit und 
dem Abmessen fortkommen kan/so daß bißweilen die Bauerschafft 2. oder 
Z.Wochen indez Stadt liegen unddarauffwarten muß/ da alsdann sie 
nicht allem selber crepiren / sondern auch ihre Pferdte Hunger sterben müs­
sen. Dieser Ungelegenheit wäre dadurch abgcholffen / wann man der^ä-
miralität und der Artillerie um lhreklateri^en zu verwahren die obersten 
Wohnungen einraumete / dagegen aber die untersten öKßg-in-Hauser 
zu Verwahrung des Korns anlegete. 

4.) Ist es dem Dorptischen Creyse / insonderheit denen/so auff jenseit 
Dorpt wohnen / eine gar grosse Last / daß sie das 8rauon5-Korn nach Riga 
oder Pernau und also auff 40. Meilweges führen müssen / wogegen aber die^ 
Güter/so auffdieserSeiten Dorpt/ u. also -.oder z. Tag-Reise naher nach 
Pernau oder Riga liegen / ihre Station nach Dorpt liefern. Man bittet 
also eine andere kepsreition machen zu lassen / damit die Güter nach pro-
Portion deren weiten Entfernung nach gedachten Städten um ihr 8tati-
onz-Korn abzuliefern mögen verleget und eingeleibet werden. 

n. il. 
Erleuchteter und Hochgebohrner Graf/ 

Achdem auff Eure Hoch-Graffliche Excellenz ergangenen ^ 
tikcation und pukiicirten?Ztente) wlr uns nebst denen L. Creyßett 

als dem Rigischen und Wendischen allhier begehrter Massen ein­
gestellet / und vermeynet / es würde dieser Lonvene nicht weiter sich , 
erstrecken als nur bloß über die neue Hacken-Zahl eine neue repIrtitl-
on ln dem Roß- Dienst/ der hinführo soll pr-elkret werden/zu machen; Sv, 
haben wir dennoch vernommen / daß E. Hochgraffl. LxceU. auch übet die 
bey dem jüngsten Lindtage zu Wenden den^.wsrtji gnno l ö^i.abgefas-
sete Lonsticution, wegenungezkemli'cher-zäminiürarion und eigennütziger' ^ 
vilpMionderzurNitterschaffts welche von J.K.M. selbst snna, 
16.t-8. privile^irt ist/gehörigen Mittel/eine ln^ui/irion wieder uns anstel- ^ 
len/einigePersonen fursto und an Eydes statt abhören und alles verzeich-' 
nen lassen wollen wie es dann auch vor wenig Tagen dergestalt würcklW 
geschehen/wiraber mit unserer hittüber durch die Herren Land-Rä:he und 

Hcr-
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Herrn Landmarschalln mündlich eingebrachten Lxception bey E.Hoch-
gräffl. Lxcell. es nicht haben abkehren können. Wir beklagen gar schmery-
iich/daß eine Sache/dabey die Nitterschafft ein so mnocenres Absehen ge­
habt/unter so schwerer Zensur, ob wären I. K. M. hiedürch in dero hohen 
^mkorität ja gar anders habenden inviolablen /urikus ^ajettariz rouckj. 
ret/gerathen ist. Wir können vor GOtt und der Welt mit auffrichtigen 
Hertzen und Gewissen wohl bezeugen/daß die Nitterschafft sich nie auffsol-
cheGedanckenvon dero allerunterthänigsten Pflicht und Schuldigkeit ge­
gen JK.M.dermassen abzuweichen/weniger auffsolcheWercke/ die der­
gleichen anzeigeten/betreten lassen ; Und ob zwar die Sache an sich so be­
schaffen ist/daß sie mit J.K-M allergnadigsten Vergnügen kan verant­
wortet werden; So können wir uns doch nicht unternehmen in re ranti m»-
memi clireÄeunseinjulassen/allermassen dieselbe Lonttitution aufföffent-
lichen Landtage von der samtlichen Ritterschafft einhellig ist beliebet/ da­
selbst abgefasset/wiederum verlesen und applaciäiret worden / so daß die 
nunmehro hieraus erwachsene Beschuldigung eine Causa communis ist 
über welcher den Rechten und Gesetzen nach nicht wir als nur Glieder und 
ein Theil der Ritterschafft allein/sondern das gantze Corpus muß zur Ver­
antwortung gefordert und darüber gehöret werden; Allermassen wir uns 
hiebey ohne Zuziehung der sämtlichen Ritterschafft vor nichts anders als 
xrivatis ansehen und halten können/welchem causa publica den vermeynten 
reatum über sich alleine zu nehmen nicht können genöthiget noch von uns 
verantwortet werden. Wann wir dieselbe ckvikm und Knßuiatim verant­
worten sotten. Nichts destoweniger können wir E. Hochgraffl. .Lxcell. 
dessen allergehorsamstversichern/daß wann die sammtl. Ritterschafft wel­
che diese eonttitutiongemacht und beliebet/hierüber gehöret würden / die­
selbe sattsam darthun wird/daß l.) mit solcher CoiMrucion nicht in den al­
lergeringsten Stücke die beschuldigte Unthat begangen/und J.K. M. wie­
der die Pflicht getreuer Unterthanen in dero Hoheit einen Eingriff gethan/ 
2.) daß dieselbe Conttirunon an und vor sich selbst nichts anders sey als eine 
ConventivUNdklacitum eines ColleZii welche Conventio sich nicht 
weiter erstrecket/als über die Lonlencienres,nicht aber etwan invitos okli^i-
ret/wie sonst die Natur eines Gesetzes ist/ z.) daß sie nichts <!c6niret/welcheS 
der Disposition, I^egum ä Tuperior»iatarum contrair fallet / und deren vigor 

^ schwächet/sondern vielmehr nur die Ahndung urgiret/ die schon in Rechten 
! und Gesetzen einen untreuen Disponenten der publiken Mitteln bestimmet 

^ ist. So ist auch 4.) einem ieden CollcZio ftey/ dergleichen Vertrag und 
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Beliebungen unter und über sich zu beschlieffen: Und wie dergleichen auch 
Handwercks-Zünfften erlaubet ist/so wird es weniger einer Ritterschafft 
können geweigert werden. Die insonderheit 5.) auffsolche Vertrage und 
Beliebungen expreils und gar ample von dem Luperiori privileZiret ist / und 
zwar 6.) ein solches Lxercirium privileZiatum cjvciren und erweisen wird/ 
daß dergleichen placita zu verschiedenen Zeiten auffaerichtet und Lvnttllu-
tlvnez und 8tatma benahmet / auch also rubriciret sind. Und daß sie 7.) 
nicht den KeljieA erga klajettacem ausschlieff'/sondern deroselben Lubliciium 
durch ordentliche Suchung des Rechtens Weges vermitteist der Anklage 
und Hülffeder Mi? ihme vorbehält/und also sattsam die reco^mtionem 
Luperioris involviret. Und weil alles dieses von E. samtlichen E. Ritter­
schafft in ampljzlimis rationikuz kan dargtthan/undzu J.K. M. allergnäs 
digstemGefallen verantwortet werden; So haben E. Hochgraffl. Lxcett. 
wir allerdemüthigst anflehen wollen/sie geruhen die Sache/ dafern die Rit­
terschafft des Anspruchs hierüber/daß sie etwas ungebührliches hiebey ge-
thanmicht kan erlassen werden/weil sie causa pubica und nicht privata ist/ 
auch die Verantwortung auffdem publica bey allgemeinemLandtage an, 
kommen zu laffen/und uns als die wir nur privati hiebey ohne dem gantzen 
Corpore Lczuestri sind/UNd causam communem auffUNs allein Nicht nehmen 
können/von fernererAnsprache zu befreyen/auch dasjenige/was in der Can-
tzeley protocoliiret und pazsiret ist/da wir uns nicht äireAe eingelassen/son­
dern nur eine summariislimam informZtionem abgestattet haben/nur so weit 
zu attencjiren/daß E. Hochgraffl. Lxcell. alle bey J.K.M'wieder E.E. Rit-
terschafft gar unschuldig etwa verursachte schwere Gedancken und Un. 
muth nach eingenommenemBericht von der wahren Beschaffenheit der 
Sachen durch eine lulii?'mäßige remonttration zu heben / und uns inge-
samtdie Gnade zu bezeugen geruhen wollen/daß auff dasjenige / was wir 
doch in keinem andern Abschen als nur pro summariisttma msormatione so 
zuvor münd,als auch schrifftlich gethan/nichts möge verhänget / sondern 
vielmehr die sämtliche Ritterschafft zuförderst gehöret/und nebst deroselben 
auch wir in dem sichern Genieß der Verantwortung und daraus Herfür 
leuchtenden Unschuld gesetzet werden/allermaffen wir himnnen besonders 
E. Hochgraffl. LxceN. hochgültige Vermittelung suchen/und m getrösteter 
Zuversicht zu deroselben allemahl beständig sind 

den 4-Iuiu 169z. EHochgräffl. Lxcell. . 
^.111. 

xxtraÄaus dem zu Riga gehaltenen Landtags-Kecessanao 
mens.Lcpt.den 8» Lepc, 

Q Am 
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WM zten und nachdem eine Weile in den Creyßen obgedachtes Sr. 
^Hochgräffl. ̂ xceil. Schreiben nebst dem Lxtrs 6 Sr.Kon. Mas. aller-
gnädigsten Briefes an Se.Hochgraffl.Lxcell. durchgelesen und überleget 
war/auch zu Anfangs von unterschiedenen davor gehalten ward/ daß der 
Wendische kecels um über den kloäum das allerunterthänigste Schrei­
ben an Se K-M. abzufassen / eine genaue Nachricht zu haben / zwar an 
Handgeschaffet werden muste/ehe man mit recht gewissem 5uncZament zur 
Sachen selbst schreiten könte/geschahe es bey der.Gelegenheit/da einige aus 
dem Wendischen Creyß das 8cnj>tum ̂ uXttioniz» bevor sie sich erklährete/ 
zu xerlulkiren verlangeten/ihnen auch solches durch den Land-8ccret2rium 
eingehandiget ward/daß sie sich aus den andern Creyßen mit hinzu verfü­
gten durch Herrn Stackelbera von da der gantze Umstand zu-
hörete/die mehr beregte unterthänigste Suppüczue verlesen liesscn/selbige von 
Punct zu Punct durchgiengen / bey iedem ^vmento anhielten / der eine hie 
der>ander da dieWarheit deren Inhalts bejaheten/und fast durchgehends/ 
daß nichts weder wieder die allerunterthanigste Pflicht E. E. Ritterschafft 
t worüber man sich zu Sr.Kon.M. allergnädigstem Vergnügen exxliciren 
könte)nochauch unerweißliches darinn enthalten wäre allerirren/ ausser 
daß der Herr Obristl. Richter ein und andermahl/ wanns nur gewiß 
wäre/äudit-tUve erinnerte. Welchem von einer ziemlichen Anzahl jeder­
zeit mit ja geantwortet/und die Sache selbst wieder den Zweiffel hie und 
da mit aUeßirten Exempeln soucemret ward. Nachdem nun solcher Ge­
stalt die mehr beregte Schrifft zu Ende gebracht worden/fiel die fast über­
all einhellige Meynung dahin / daß man des Wendischen Kecesses zu der 
Sachen so sehr nicht bedürsstkg wäre / indem das allerunterthänigste 
Schreiben die allgemeine Noth der Nitterschafft in sich begriffe / und die­
selbe darinn von dem Herrn Land-Rathe und Herrn Land-Marschav/als 
welche selbige in ihrer aller Nahmen auffdie ihnen nebst denen am Land, 
Tage zu Wenden erwählten verirren auffgetragene Qommislion abge-
fasset und unterschrieben/sich nicht innren könten. Hierauffward es da­
von eine Weile stille/biß der Herr ̂ Zjorkarvnv.UnAern aus der LandR. 
Cammer/ da er biß hiehergewesen/hinaus trat/und durch ein und ander zu 
dedenckllchauffgenommenesWort zu einiger Vekemcnce Gelegenheit ge­
geben ward/da zugleich mit einerHefftigkeit der Herr Obristl. Richter sei­
ne vormahlige Lomettation« verrichtete/so daß bey dem lauten Reden und 
Antworten es eme Weile durch einander gieng. Da sich aber das Wet-
ter/zumahln nach offters von demHm.Land-Marschall gegebenen Zeichen/ 

etwas 
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etwas abgestillet/fragte auffdie von den Herren Land-Räthen beschehcne 
Veranlassung der Herr Land-Marschall/was dann nun eine E- Ritter­
schafft nach Durchlesung mehr beregter Schrifft vor Lentimem hätte. 
Worauff/was bereits zuvor ^^et worden/ nachmahlig einmüthig wie­
derholet wurde/ und überall von EE.Ritterschafft die Antworten erschalle-
ten/daßsiemZenerebey der allerdemüthigsten Zupplique in unttrthänig-
ster Gelassenheit blieben/und m lj,ecie schon zu rechter Zeit ein ieder vor sich 
die probation mit selbiger/wann SeKM-sieallergnadigst begehren wür­
den/fertig zu seyn/an Hand schaffen wolten. Welches dann auff iterirces 
Befragen der Herr Land-Marschallen abermahln mit vielfältigen Ja be­
stätiget ward/:c:c. 

n. IV. 
Großmächtigster/ allergnädigster Rönig/ 
Bedrängete und Nothleidende auch nur durch einen auffschek-

Blick/in ihren Anliegen gehöret zu werden / sich auszurichten 
undgewierige Hoffnung zumachen haben/daß die erwartende Hülffe all­
gemach heran nahe; so wird nicht minder/allezgnadigsterKönig/E.KM.ge-
treueste und allerunterthänigste Ritterschafft in Liefflandmit einer allerde­
müthigsten Zuversicht überschüttet/wann sie aus einem von Sr.Hochgräft. 
Lxceü. demHerrn Königl.Rath/Feldmarschall und Leneral-(?ouverneur!i 

zugleich mit derv^escript communicirrem ^xtrsÄeSr.Kön. Maz. 
alierqnadigsten Schreibens vom 19. zu vernehmen hat/ daß E.K. M. 
die Hierüberkunfft der beyden Land-Räthe und des Landmarschalln über 
die im lumo verwichenen Jahressamtlichen RitterschaAeingerichteteall­
gemeine Luppliczue und allerunterthänigste Bittschrifft Rede und Antwort 
zu geben/und solcher Gestalt allergnädigst gehöret zu werden in Königlicher 

' Hulde zu beordren sich gefallen lassen. Es 6evo viret sich E. K.M Gnaden 
und Llemence dero getreuesteRittersÄiafft allerdings und in der allerde­
müthigsten Gelassenheit/ als wenn ihr allbereit in allen ihren Anliegen 
würcklich geholffen und gerathen wäre; Ehe sich aber E.K. M. allerunter­
thanigste Ritterschafft zu E. K. M. Thron der Gnaden nach Anleitung de­
ro allergnädigsten Befehls in der gefasten allerdemüthigsten Zuflucht hin­
wendet / ziehet sie sich vorherö inniglichen zu Seel und Gemüthe/ daß obbe-
regte ihre allerunterthänigste Bittfchrifft das Ansehen einer harten und be­
denklichen Schrifft/wie es E.K.M.in dero allergn. Schreiben an des Hn. 
Qen. (Zauv. Hoch-Gr Lxcell. zu inöißitiren geliebet hat/von sich geben kön-
nen.Allergnädigster König / es hat E.K-M. getreuesteRitterschafft bey Er-

Q ^ we-
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wegung ihrer allerunterthänigste» vereydeten Pflicht und Treue / auch in 
Absicht auffE.K.M. wahrhafftes und beständiges Interesse bey Ablassung 
ihres allerunterthanigsten Bittschreibens keine andere Intention gehabt/als 
ihre Noch und'Drangsahl / samt der eigentl. Beschaffenheit des Landes/ 
und aus derselben folgende Lonle^vencen in ihrer rechten Gestalt und We­
sen vorzustellen/ und solcher Gestalt E K.M-Gnade/ Hülste und huldrei­
chen Erbarmens um so viel gewisser fähig zu werden/ bey welchem avff-
richtigen und allerdemüthigsten Zweck sie tn einige Härte oderNachdenck-
ligkeit M zu vergehen nicht den geringsten Willen oder Vorsatz gehabt. 
Derowegen sie auch um so viel mehr die allerunterthanigste freudige Zuver­
sicht heget/E I.M.werden nach der Hulde und Gnade/in welcher E K.M. 
alle dero getreue Unterthanen nicht allein als König / sondern auch als 
Vater einzuschlicssen/ und jederzeit die Gelegenheit / Lleinence und Mil­
de zu erweisen / aller andern Lonliäersnon zu prsferiren allergn. gewohnet 
sind/ auch anietzo dero getreue Ritterschafft ansehen / und nicht so sehr/ 
ob die Kermes und äescrixtiones hätten besser ckoî ret / als ob die Noth 
Md das Anliegen/ so hier das Wort geführet/eigentlicher expnmiret wer­
den können / in allergnadigste Erwegung kommen lassen; In welcher Hoff, 
nung undaverunterthänigsten Bitte/ E K.M. getreue Ritterschafft sich 
aller Köm'gl. Gnade und Hulde gewiß vermuthend E. K. M- allergnädig-
stemBefehl nachzukommen/ und was dieselbe in ihrer allerunterthämg-
sten offtberührtenLup^ique geflehet und gebeten / durch diejenigen/so E. 
K.M. deßfalls allergnädigst hinüber begehret / allerunterthäm'gst zu wie­
derholen / und sich darüber zu E.KM- attergnädigstem Vergnügen zu er­
klären in aller Devotion willig und bereit ist. E-K-M. lassen nur dero ge­
treuen Nitterschafft nechst andern erwiesenen Gnaden-Zeichen auch noch 
dieses allergnädigst gemessen / daß sie zu der Hinüberkunfft sich anzuschicken 
und mit nothdürfftigen Mitteln und Unterhalt sich zu versehen / zureichliche 
Frist und Zeit haben mögen. Welches dann E.K.M.allerunterthänigste 
Rltterschafft so viel getroster und in tjeffster Demuth hoffet/ als E-K.Ä?. 
allemahl Zeichen der Gnaden zu erweisen geneigt sind / und E. K. M ge­
treue Nitterschafft es auch also untertänigst erkennet. Solte es auch E. 
Kön.M. allergnädigst gefallen/ undgleiche genehm seyn können / welche 
tmd wie viel aus dem Corpore der Ritterschafft nach der Möglichkeit / und 
,n dieser kummerlichen Zeit befindlichen Gelegenheit zu E. K. M. gerechttn 
Tkron gedeyen solten ; So flehet E.KM. getreueste Ritterschafft allerdc-
wuthigst / ihr diese Gnade und keniMon bey ihrem schlechten Zustand a'-

lergn. 
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iergn.zu statten kommen zu lassen. Wiewohl sie sich E. K. M- Gnade/ 
Hulde und allergnadigsten Maßgebung alleruntenhänigst gelasset und er-
giebet / so wie wir bey aller ersinnlichen Pflicht leben und sterben 

Eu-König!. Maj. ^ ^ ^ 
Im Nahmen und von wegen E.E. Nitterschafft. des 

Königl. Hertzogthums Lieffland 
am öffentlichen Land,Tagezu 

Riga/den l4.8e^r.i69Z. 
Otto kriecl. VitinZ^oK", i^en!^. 6uü-. kuä!?erA. 

knäriek?Iater. v. Lü'en. Otto ^ilk. Oloät. 
x. v. LuntersderA. R,emk.v.I.oäe. ^oli. v. ̂ lenZäen. 
L. <Z. Müller. l^eorg. ̂ Ibeuä/e. Colmar ̂ ok.von Lux^o^etN. 

Als Oexurirte aus den dreyen Creyssen/ in Mangel eines 
Land,Marschalls. 

n. v. 
Schriftliche R.e!at!on> jo der^ieut> tDolffetb gethan/ vStt 

den ̂ ra^amentsHie ex vomObrist-Lieut. ̂ elmersen ge-i 
nossen. 

rühret des Herrn Obrist-Lieut. Feindschafft wider mich 
yAdaher/ weiln vielleicht ein und ander ihm mit der Unwahrheit etwa 
möchte vorgekommen seyn / und ihm berichtet / ob solte ich meinem Bru­
der/der hier Uttter-OKcier war / Anleitung gegeben haben/ daß er sich 
wider Fendrich Mengden opxoniren solte / und mich auch selbstensdes-
falls öffentlich zu Rede stellete/worüber ich wegen meiner Unschuld/der 
ich doch ehe nichts drum wüste/ bevor dieser Handel gantz vollzogen war/ 
gantz entrüstet zu dem Obrist-Lieut. sagte / daß ich unschuldig daran wäre/ 
«nd im Fal! mein Bruder es sagen könte/ daß ich Ursach daran wäre / so 
ivolt ich gerne die Straffe/so er verdienet/ ausstehen / darauff gab er zur 
Antwort:Jch glaube euch nicht/denn ihr und eure gantze Familie seyndLüg-
ner und Betrüger/ und halt ihr Ochs das Maul / oder ich will euch auff 
Rufch tcaüiren / ihr Esel. Dieses geschahe in Anwesenheit des Regi-
McNts-^ucjiteurs, Lieutenant 8ckreitenfelts,l.ieut. IZurZkäu5en/ auff welche 
ichmichberuffe. Eine kleine Zeit nach deme/ als ich meine Auffwartung 
bey ihm machte/ und er mich gantz alleine hatte/ fienger an/sich zu moe-
^viren / daß ich mich so patzig hielte und sagt/ er hoffe noch zu erleben / daß 
ich blut-arm werdm solte/.darauffsagte ich nichts mehr/als daß ich GOtt 

Q z ' darck-
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danckte/ der es mir gegeben /und verhoffre ich/ daß er mir es erhatten würde.' 
Ja/ sagte er/ ihr seyd ein schöner Hengst / wie kan es wohs/ eure gantze ka-
milie sind Durchdringe?/Lügner und Betrieger/und war nicht mehr als 
diese meine Wort/die ich wider ihn gebrauchte / daß sie Gott Lob alle red­
liche Leute waren/ und solche Emilie, da ich und kein Mensch sich vor zu 
schämen hatte / und könte nicht weiter kommen / als daß ich diesen Han­
del ihnen kund machen wolte/ und hoffe nimmermehr/ daß sie es würden 
stecken lassen; darauffsagte er / du Ochs/ du Sacramentische 
solt du mir das sagen/ und zog seinen Degen aus/und das über mich her/ 
und schlug mich etliche Schläge damit und sagte / ich solt mich gleich pa» 
cken/ oder er woltmich alle Treppen herunter werffen lassen/ und ob er 
gleich vorgeben solte/ daß ich einen Brieffan ihn geschrieben habe / und 
ihn befraget / und mir die Schuld selbst zugemessen / so ist dieses dennoch 
auffseine?srlvalion geschehen/ indem er mir die Hoffnung/daß ich Opttam 
werden solte / machte. Erstlich both er mir des Herrn Laxitzm (^mpa-
xmean/ und wäre mir zwar mit einer eompaZmesehr gedieaet gewesen/ 
weil ich ohne dem mit mein Blut und Leben I. K.M. zu dienen verbunden 
bin/ da ich aber so an meiner Ehren touckiret bin / ist mir alleLust vergan­
gen / wegen sothanen ruäen traÄamence unter diesem Regiment inJ.K.M. 
Dienst zu stehen/ und ist auch eben dieses die Ursach/daß ich meinen Ab­
schied hab nehmen müssen. 

l-ieutenant^olikeläts Schreiben/darinn er referiret/ wie 
brist-Lieut. Gelmers ihn traget habe. 

iMAJt sonderbahrer Bestürtzung ersehe ich aus meines Herrn Oaxitainz 
NA^Schreiben/ daß sich einige angegeben und von mir gesprochen/ als 
wann ich den groben Lxcess leugnen solte/ das mir von oem Obrist-Lieut. 
Helmersen unschuldiger Weife widerfahren ist/ und insonderheit mit de­
nen Worten / daß es mir ein Schelm nachreden soll/dieses alles widerspre­
che ich bestandigst/und will auch nicht verhoffen/daß mir solches von ieman-
den kan erweißlich gemachet werden / daß ich diese That / die gleichwohl 
meine Ehre und renomme beraubet / verleugnen solte / und wie könte ich 
wohl solches zu verHelen suchen / daicbesselbstenallen Menschen kundge­
machet habe/ und gegen allen denen Worten dabey gebrauchet/daß ich eS 
wie ein redlicher Kerl ausfuhren wolte / so bald ich nurmeinen Abschied er­
halten würde / und was hätte ich wohl sonsten vor Ursach vom Regiment 
zu gehen und mein Abschied zu suchen^ehabt/ wann diese grobe exrremieät 

des 
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des Obristen-Lieutenant Helmersen mir nicht Ursach darzu gegeben hatte; 
die Leute sprechen / daß diß meine Kranckheit eine Gemüths-Kranckheit ist/ 
welches ich auch selbsten gestehe / und zwar eben aus dieser Ursach / weil ich 
nicht weiß/auff was Art und Weise ich zu der Rettung meiner toucwtten 
Ehre wieder gelangen solle; Was hat Wölmersen anders bewogen/mir des 
Hm. (5ap. eompaßnis anzubieten/ als eben aus den Ursachen/daß ich etwa 
stillschweigen möchte/nachgchends iiattitteermirmitderLeib-eom^Znis 
oder eine andere eigene Oompagme/weil ich aber ohne seine Hülffe wohl ins 
künfftige zur gelangen dürffte / allein zur vorgehabten renomn-e 
nicht/deßhalben hab ich ihm abgeschrieben mit diesen Worten: Daß ich 
keine LompaZme unter ihm nicht zu haben verlangte / zumahln er mich nicht 
allein übe! handthieret hat/sondern meine gantze Emilie höchstverkleiner-
lichmitSchmäh-Worten handthieret und sie vor Lügner und Betrüger 
gescholten / und da ich bate/er möchte ihnen / weiln sie redliche Leute wä­
ren / und es nicht leyden würden/nicht schimpffen/schalte er mich vor ei­
nen Ochs in Anwesenheit des Regiment Xuäiteurs, I.ieut. 8ckreicen5e1c1 
und Ueut. Lurßkau5sn und andere mehr/die mir entfallen feyn; einige Tage 
hernach/als ich ihm auffwarten wolte/ fieng er wider an sich übermeine Klei­
dung/weiln ich mich so nett hielte/zu mocczuiren und abermal meine Familie 
zu schmählen/ drauff möcht ich gesagt haben/ich könte nicht mehr thun als eS 
meine Freunde wissen laffen / sie würden es schon revanxiren / darauff sag­
te er / du 5anMe, du Ochs/ fo/tu mir das sagen/und zog seinen Degen und 
fuchtelte mich / und diß ist die gantze Ursach. Und was solt ich wohl vor rai-
lon haben diß zu verHelen / und denjenigen zu vertheidigen / der mir das mei­
ste Theil meiner Ehren beraubet hat. 

N. VI. 
Txtraü aus desRönigl. General-Rriegs-Gerichts protocol! äe äri-

no i69z.k4ens. klajo. 
AMEine Hochwohlgebohrne Lxcell. der Herr Gouverneur brachte bey 
?Wauff Anleitung des Herrn c^kain gethanen^ece5, sie tönten sich er-
mnern/ daß Herr L^itain Löwenburg im letztverwichenen Herbst eins­
mahln zu ihm hingekommen / hätte sich sehr beweglich beklaget über die von 
Hn. Odrist-Lieut. ihm erwiesene Kucjeile,deme sie aber damahls die Ant­
wort gegeben / er der HochwohlgebohrneHz.eouverneui- befasse sich in die­
sem Fall mit Ihrer Hochgraffl. Lxcell. des Herrn Feldmarschalln - Regi­
ment nicht/hätte er was zu klagen/ so könte er sich bey Ihrer Hochgräff. 
kccell. als seinem Obristen darum anmelden. 55.V1T. 
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N.VII. 
LxtraÄ aus des Röntg!. 6en. Rriegs-Gerichts-?rotoco11 äs ^.169;.' 

ö^enle I^ajc». 

/^Err ̂ aj or Löwenwolde auch als Zeuge vorgesordert/ der Hochwohl-
-Nsgebohrne Herr Qeneral-I^ajor und Gouverneur als prsefes begehrte an 
demselben im Nahmsn des König!. Kriegs-Gerichts/ daß er an EydeS 
statt und auff sein Gewissen Domren wolle / was die beklagten Opitam 

von ihm begehren würden. 
Der Herr Klajor antwortete / wie wohl er gerne gesehen hatte/daß der 

Herr eapicain ihn mit solchem Ansuchen verschonen möchte / Allein weil es 
vomKönigl.GeneralKriegs-Gericht ersodert würde/so wolte er/ so viel ihm 
wissend/auff sein Gewissen aussagen. 

Beklagte Hn. Lapitainz sagten / weil eine Sache wider sie vorgekom­
men / die ihre Ehre und Leben betrifft / müsten sie ihre vefenKons-Mittel su­
chen/so gut sie könten/ baten dahero den Hn.^jor zu befragen/ ob ihm 
nicht wissend / daß sie die eapitainz sich unterschiedlich bey ihm beklaget über 
die harten u. schimpflichen i'ra^amevten/so sie so wohl in als ausserhalb I. 
Königl. Majest. Dienste von dem Hn. Obrist-Lieutenant i^eimersen leyden 
müssen. 

Der Herr Ksazor antwortete ja/ es hatten die (üapitsmz sich unter­
schiedlich bey ihm beklaget/auch ihn conluliret/ was dabey zu thun wäre/ de­
nen er zur Antwort gegeben/daß er nichts dabey thun könne / er hoffe die 
Widerkunfft von Sr. Hochgraffl. rxceli. des Herrn Feldmarschalken c^ls 
Obristen dieses NegimentS/der würde diese lucommoäitäten am besten re-
äresLren können. 

Herren Cap!taiue8 baten nachzufragen / ob sie nicht dem Herrn 
jor es selbst gesaget / daß sie genöthiget waren / es Jhro Hochgräffl. cxceil. 
demHn. Feldmarschall zu klagen wegen der proceäuren des Hn. Obrist-Li-
<ut. und ob nicht der Herr ^jor dem Hn.Obrist-Lieut.davon parr gegebm/ 
und ob nicht der Herr Klajor dieses gestehen möchte / daß die (^xicaines aus 
ihrer Klage nimmermehr keineHeimlichkeit oder daraus gema­
chet/ daß.solches also keine Meuterey gewesen/over vor ihm solten verhelet 
haben. 

DerH:- ^or antwortete/er müste gestehen / daß ihre unterschied­
liche sich offtt vernehmen lassen / sie könten langer nicht stillschweigen/sie 

wä-
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waren genothsachet/Sr. Hochgraffl. Lxcelj. davon unterthänigst zurgx. 
xorriren und Z-emsätrung zu suchen / und wie er der Hz. klajor vernommen/ 
daß sie würcklich bey Ihr. Hochgraffl. Lxcell. geklaZet hatten / habe er den 
Hz. Lapir. desfalls gestaget / welcher fort ja geantwortet/ und gesa-
get/ sie hätten mit einander beliebet / daß der Hz. Oxirain krankt und Herr 
(Dspir. I.ö^euburg zu ihm kommen und ihm davolMotiLcation geben möch­
ten / es hätte aber derHz.^ajordieNotilication nicht abgewartet/sondern 
so bald er es vernommen dem Herrn Obrist-Lieutenant es kundgemachet. 

Herr Opicam ?öckui bat den Herrn Klajor zu fragen / ob er ihn nicht 
gebethen/solches dem Herrn Obrist-Lieutenant zu sagen/mit demErbieten/ 
daß wann der Hz. Obrist-Lieutenant Lommunicanon vonderLu^li^us 
verlangte / er dieselbe haben solte. 

Hz. klajor antwortete hierauff/er erinnerte sich wohl/daß der Hz.cs. 
pltajn?atkui einst zu ihm gesagt/wäre er versichert/ daß es nicht vor eine 
?icyuanterie möchte inte^reciret werden, so wolte er dem Hn. Obrist-LieuF 
tenant selbst die Copeyvonder Klage geben. Indessen aber hätte Laxit. 

gebeten / der H:. ̂ lajor möchte dem Hn-Obrist-Lieutenant sagen/ 
wann er sie begehrte/ wolte er sie ihme commumciren/weil aber der Herr 

wohl odssrviret/ daß der Hz. Obrist,Lieutenant einiger Massen darü­
ber verdrießlich gewesen/auch vielleicht eine und andere 6lMl-25 oximones 
von ihm demHn.^lajoren selbst gefasset/habe er sich weiter nicht darein mez. 
!-ren wollen / und habe es vor gnug erachtet / daß er dem Herrn Obristen 
zu erst dl'e^oMe^tion davon gegeben / so ihm recht bedüncke/ sey es noch 
am ?ten Weynachttage späte auffm Abend gewesen/und sey der Hz. 
jor ex^rellezuHm-Obrist-Lieut.umes z» ihmhinterbringen/hingeganKen. 

VIls. 
tVshlSLdser/ Vest,und lVohlgel. Herr 8ecretsr!e, 

^S erftdert die Nochwendigkeit/daß ich bcy deranietzo vor dem 
<^KriegsGerichr Hangender Sache wegen der übcrÄbrist-Lieutenam 
»eimersen geführten Klage / beygehende Schrifft einsenden / und mir dar­
über ein Ättettarum inllnuatioms ausfertigen lasse. Deroweyen ich MHrn. 
8ecietäriumals bestalten Königl.i^otarju'n?Mjcum dienstlich ersuche und 
bitte / mir hierinn Amts wegen die Willfährigkeit zu erweisen / und sich bey 
dem Hn. (Zen.^uäiteuren damit anzugebe, welcher esZweifels ohne anneh­
men wird.Uber alles/ was dabey paskret/ bitte ich nebst den Umständen mir 
einen gewöhnlichen Schein mitzutheilen und die Gebühr davor vonZeigern 
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zu empfangen. Morgen gegen Abend will ich einen Lxxrellen von hiev ab­
fertigen um eine Antwort abzuholen/verbleibende 

Datum Lüdo- MHN. Lecretarii 
nigshoffin Chur- dienstbereltwilligster 
land den iZ Jun. I. 
tS5Z. 

Ie Lecretalre Tm. R-eger 
xreieutement » 

^!ga^. 
^Vtlieutlco /uv verboteuuz coatonam elle vrsekmsm tisnc co^iam 

t?Koi 
sl..8.) 
Lm.keZer« 
Lecrer. 6c v.iZius^ 

N. IX. 
LxtraÄatts IhroRöM!. Maj. unsers allergnädigsten Rönlges 

und^errn anno i6Zz. erneuerten Rrieaes-Arttculn ex F. 
z6. 

A auch ein Unter-Ossicier die Gemeine etwas unzeitig handthieren 
möchte/sollen die Gemeine solches bey dem Regiments-Gericht an-

S<ben/!c.zc. 
d?. x. 

Großmachtigster/ Allergnadigster Rönig. 
YÜ^Leichwie E-K.M- einen iedenvon dero getreuenUnterthanen indessen 
^^Anliegen einer gnädigen Erhörung würdigen/also hat uns dieses al-
krunttrthanigste Vertrauen dahin veranlasset/E.K-M hiemit in allerun-
terthänigster Demuth anzutreten/und in folgenden unsere allerunterthä­
nigste veneria zu entdecken. 

i.So ist zwar bekandt/wie allergnadigste Vorsorge E.K M.vor die 
eonservaüon der hiesigen mittelst deme haben spüren lassen/daß 
insonderheit die gemeinenKnechte mit so tüchtigen (Urtiers mochten verse­
hen seyn/damit sie ihre nothdürsstige Pflege der Gebühr nach haben mögen. 
Es zwinget uns aber beydes der Eyd/ den wir E.K.M.Haben schweren müs-
fen-wsrinn wir vor ^onlervanon der Regimenter und zu vi-
stiren oerheissen müssen/als auch die hohe Nothwendigkeit/ mmassen wir 
Ven Abgattg/so wir durch die schlechten Quartiers empfinden / in der Länge 

schwer-
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schwerlich ersetzen können/E K M- hiemit schmertzlich zu klagen / wie gar 
schlecht und elend der meiste Theil hiesiger QuarmlonIoZiret ist/ so daß E-
K M.den mileradlen Zustand verarmen Leute nimmer glauben können/ 
und desfalls/wenn iemand vondui Soldaten in Kranckheitverfallt/dersel­
be aus Mangel der gehörigen Wege und Wärme untergehen und verder-
den/ja mancher Gesunder aus Eckel und Verdruß des (Quartiers meineydig 
werden und entlauffen muß. Derohalben insonderheit/ da die äusserste 
Nothwendigkeit uns zu dieser schuldigen Vorstellung bey E.K-M.gezwun-
gen/immasseuwirsonsten zur Besserung auff unsere vormahlige Gesuch 
keine axpZl-ence sehen / und durch diese Beschwerde fast alle Compagnien 
crepireu/ wir dieses E. K.M.allergnädigstenkemeäirung in aller unttl^ 
thänigster Gelassenheit heimstellen. 
l 2. Eine gleiche Beschwerde wegen der nothwendigen Quartiers müs­

sen auch wir hiesiger Qber-Qffic. führen/ indeme uns nach E. 
K.M. von dem 18. jan.» <<8 5. ausgegangener allergnädigstenVerordnung/ 
wie selbige hiebey folget/die würckl. Quartiers von hiesigem Rath nicht 
wollen gegeben werden. Und ob wir zwar uns von dieser wohlbefugten 
prXlension durch diß Vorgeben ableiten lassen / daß sothane Quartiers in 
natura uns zu reichen der Stadt unmöglich seye: So haben wir uns gefal­
len lassen/daß man an statt der Quartiers uns zu Bezahlung der Heuer 
mit Geld abgeleget. Aber solches Quartier-Geld istvon hiesigem ̂ Zi-
ürst so knap und wenig eingerichtet/daß wir keines weges unsere nothdürss­
tige Heuer/die allhier weit theurer als inStockholm ist/damit bezahlen kön­
nen / sondern wofern wir nicht gar bey dem liederlichsten Gesinde und als 
Gemeine wollen loZiret sondern nach unserer common mit ichtwas billi­
gen Quartiers versehen seyn/ so müssen wir von unsern Löhnungen / die wir 
zu unserer SuKlistsnce von E-K- M. haben/einen ziemlichen Zuschub thun/ 
welcher iezuweiln mehr als doppelt importiret. Und ist die Unbilligkeit 
um soviel schwerer vor uns/weil die Stadt-Bediente weit reichl^her als 
wir damit versehen werden/und daraus zu mercken/daß auseinen Stadt-
Diener 15. Tthl. jährlich bestanden / in diesem Stück mehr als auffEure 
K M- Lieutenant reiKAiret wird. Weiln denn E K.M. nimmermehr zu­
geben werden/daß wir von unserm Lohn/der uns von E. K.M. gereichet 
wird/zu Bezahlung unsers Quartiers/ so hiesiger zu reichen 
schuldig ist/ zulegen und in der LudMance Noth leiden sollen/ so bitten E.K. 
M-wir aller unterthänigst/diese allergnädigste Hülffc uns zu reichen und 
ernstlich zu verordnen/wie Ulld welcher Gestalt ein ieder Ober-Osscier mit 
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l.oßimekir5 solle versehen/und wann diß nicht geschehen kan / wie viel einem 
jeden zu anderwärtiger Heuer solle an Geld vor (^rner und Service ge­
reichet werden. Wobey E.K.M.allergnadigst hierauffzu reKe<^iren ge-
tuhen wollen/daß allhier die Quartiers weit theurer a!6 inStockholm. und 
wir in diesemStück/wieauch alle Unter-Offic.klagen/ so schlecht versehen 
find/als keine (-uarmlon, die unter E-K-M- milice stehet/so haben E.K-M. 
zu Erhaitungguter Ordnung und Bezähmung alles eigensinnigen Hoch­
muths zu verschiedenen mahlen zwischen dero getreuen Unterthanen einige 
rsnZ reßlsments gemachet/so daß ein ieder/sü darin benannt/ sich dessen mit 
allerunterthänigster reverence und Gehorsam gefallen lasset; weilen aber 
hiesiger Rath sich darinn nicht benennet findet/A giebts demselbenGelegen-
heit die Ehren-Stelle und den R-anZ nach eingenommenemGefallm zu 
rermmiren/zumahln ein Bürgemeist.allhierwobl gar einem Obersten den 
^nZ äl5x>utiret/da doch ein Rath nach E-K-M. Verordnung sich dessen 
nicht unternimmt; wie dann nun hierüber wir mit dem hiesigen Rath so 
wohl in xublic-als privac-Zusammenkünfften gar öffters co1li6iren/als bit­
ten wir aller unterthänigst E K-M. geruhen allergnädigst hierin eine veci-
tlvn zu machen/wie wir uns dann hierinn E. K. M. allergerechtsamstem 
Willen/der einem ieden seine vaior zu legen/in geziemender äevoüou unter-
werssen/und damit zu frieden seyn wollen / was uns zufallen wird. 

Dieses ist nun/ was wir E-K-M hiemit in allerunterthänigster De­
muth haben nothdränglich vorstellen müssen/worüber wir um so vielmehr 
ollergnädigste Gewährung erhoffen/weiln E.K.M.eigenes hohes Interesse 
in Aussenthaltung dieser Tuarmlongar mercklich verliret/wohingegen wir 
in schuldigster Pflicht und Gehorsam leben und sterben 

Euer Rönig!. Maj. zc.?c. 
N. Xk. 

HSH-Wshlgebshvoer Herr LarvNiAönigl. Gouverneur Lene-
ral-Ivlajor, 

Hochgeneigter Herr. 
UfdesHochwohlgebohrnen Herrn (-ouverneurn eingelangten Be­
fehl/sind zwar den 12. dieses einige hiesiger (Garnison Ober-0Kcier5 

in die Konigl.eouverneinent8-Cantzele») erschienen/ weil ihnen abernicht 
gewiß betandt/uverwelch einerSache sie etwa sich erklären solten/so haben 
ste auch alle Umstände und die wahre Beschaffenheit so ex tempore, ohne 
vorher genossener Befristung und ^eiikeration ohnmöglich referiren/ und 
dasjenige/was zu Erfüllung J.K.M. allergnävissten Befehls gereichet, 

wie 
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wie es die Billigkeit und I K.Mallergerechtsamste inrencion erfordert/ 
nicht beytragen können / insonderheit/ da wir alle insgesamt/denen dieSa-
che bekandt/wegenKranckheiten gegenwartig zu seyn nicht haben vermocht. 
Derohalben wir aus den Ursachen / daß beydes I K. M. ein vollkomenev 
Unterricht und zugleich eine Miktion unsers Verfahrens in ticfffcer Un-
terthänigkeit dargestellet/ als auch denen widrigen kemonttracionen E. 
E Raths allhier / als welcher vorlangst hiervon (^munication und Zeit 
gehabt/ sich mit einenvohlbedachtenGegenantwort zu befestigen/mit dem 
GrundederWarheit entgegen gesetzet/und also zugleich J.K.M.aller-
gnädigsten veciswn untergeben werden möge / uns mit dieser schriftlichen 
Nothdurfft gehorsamst einstellen/und auffalle z. Puncta dieses mit gebüh­
render reverence antwortlich vortragen wollen/der gelassenen Zuversicht/ 
es werde der HochwohlgebohrneHerr Gouverneur dieses in aller Güte 
auff und anzunehmen um so viel eher geruhen / als sonsten ausser deme 
Ihr. König!. Majest. nimmermehr unser Besugniß und Verantwor­
tung / welche doch der Grund zur Königlichen allergerechtsamsten 
vecilion seyn sollen / werden vernehmen können. Betreffende demnach 
die erste Frage/ warum alle die OKciers, welche die an den Herrn kla-
jorn ̂ » ÄNZel gerichtete Vollmacht vom 14.lsn.16 9 2. unterschrieben/ nicht 
auch zugleich die an J-K-M unterthänigst abgelassene 8upplic mit unter­
zeichnet. So berichten wir darauff/ daß nicht minder die 8uppjjc als die 
Vollmacht mit einhelligem Gutbefinden aller oKciers beschlossen / >conci-
piret und ratitiMret worden / in dem Absehen aber/daß J.K. M.alle 
Regiments-aikaireg nur an die commsnckrendeNegimenls-OKcjers gelan­
gen lassen/ und zu deren k4-imement8 dieselbe allergnädigst amkoriliret ha­
ben/ sind wir allerseits schlüßig geblieben/daßvon ihnen die8upplic assekn/ 
die Vollmacht aber von ihnen und uns andern 8ul?alcern OKciers solte zu­
gleich unterzeichnet werden. Wir sind aber bereit gewesen/diesen cjefeöt 
mit promren allerunterlhanigstemGehorsam zu ersetzen / und übergeben 
hiemit die 8upp1ic mit der völligen Unterschrifft/ wie sie von hiesiger evar-
mson Anwesenden und dabey intereMrten ist begehret worden. Daß aber 
der Herr Obrist-Lieut. vonHelmersendieSuppUc nicht unterschrieben hat/ 
ist wider seinen Witten wegen der puiülunen Abfertigung geschehen/ wee-
halben er seinen Konsens in diesem andern Lxemplar mit re^virircer Unter­
schrifft hat bestarcken wollen ; Bey Beantwortung des andern Puncts/ 
warum die 0Kcier8 ihr Gesuch immeöiate anJ.K-M. und nicht zu vorher 
deroSchuldigkeit nach allhier an gehörigen Ort gelangen lassen ? wird der 
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Hochwohlgebohrn? Herr (Zauveeneur zu unserer Lxenlparion, damit bey 
J.K M- wir nicht ungnädig angesehen werden / und in dero rellentimenc 
wegen inanqvirter äevoir verfallen mögen / diesen gehorsamen Bericht an, 
nehmen / daß besage bereits An., 6z6. deßfalls eineKlage von sämt­
lichen 0Kcier5 der^varnjsonschrifftlt'ch eingeliefert/und weil wie vorher/ 
also nachgehends darinn keine luKeieme remeäirung geschehen / und die 
gantze Lvarmlonunabläßig zu ^vsruliren veranlasset worden/so istt>eydes 
Hochwohlgebohrn. Herrn Gouverneuren Ankunfft An. 1657. abermahla 
dieKlagelubi.it. L. eingekommen / welche nacheinigemZeitvertaufflul» 
i.ili c. und dann wiederum 5ub lic. o. wiederholet ist / zu geschweige» der 
andern nachdrücklichen remonkranonen und l^smentanonen/ welche vo» 
der gantzen (Garnison zum öfftern mündlich geschehen sind. Dieses alles 
hat so viel verursachet / daß der Hochwohlgebohrn. Herr Gouverneur An. 
1688. Oräre ergehen lassen/ es solte eine genaue Beschaffenheit der schlech­
ten Qvartlers/ um solches J.K. Mallerdemüthigst vorzutragen/ nonret 
und speeliiciret werden. Welchen schuldigster Massen von allen nachge­
kommen ist / und zur Bestärckung dessen die 8peci5cation, welche von des 
Hochwohlgeb. Hn. (Gouverneuren Regi.mentdamahln den 18. Nov. ein­
gebracht worden / lub lit. L. beygefüget wird. Ferner ist An. 1690. den l. 
OÄobr. nicht allein mit Vorwissen des Hochwohlgebohrn. Hrn. Louver. 
Qeuren/sondern auch auf dessen exprellen Befehl ein Memoriale an Se» 
Hochgräst. E>cell. den Hrn. Feld-Marschslln und Qeneral-Qouverneurn/ 
davon das Lxtl-gAum 5ud ?. zeuget / übergeben. Und ob schon die kelolu. 
tioniso der Herr Obrister von Lamxenkausen lud Q. erhalten / uns allen in 
gesamt gleiche Hoffnung machete. So ward dennoch dem Hoch-Wshl-
Zebohrnen Herrn6ouverneur, als derselbe An.läpl. zu J.K. M- überreifs­
te/obiges l'ub ?.k,Us^irtes Memorial inlinuiret/ und von denen sämtlichen 
oKciers inständige Ansuchung gethan / dieser zuletzt unerträglichen Be­
schwerde durch J.K.M. allergerechtsamste Hülffe vermittelst des Hoch­
wohlgeb. Hrn. Qouverneurn hochvermögende recommeoäanon ein Ziel 
und Ende zu verschaffen / welches auch der Hochwohlgeb. Herr <?ouver-
neu-versprach/und alle mögliche Hülffe versicherte Daabermitso lan­
gen Jabren und obaUeZirten häuffkgen inKan^n einiger Regimenter der 
(Zvarnison nicht hat können geholffen werden / sind wir gedrungen wor­
den/ nachdem die Gedult und das Vermögen nicht länger zureichen wol­
len/ den Weg an J.K M. unsern allerseits gnädigsten König und Herr« 
zu ergm'ffen. Von welchem Vorhaben dem Hochwohlgeb. Herrn Lo^-

ver-
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verneur durch Herrn Obrist-Lieut. Schlippenbach Kundschafft gegeben/ 
vnd darauffbeyden geworbenen Regimentern des Hochwohlgeb. Herren 
Gouverneuren Befehl eröffnet worden / daß xertmente Vorschläge von 
^vaUrät der O.vartier/ und wie die Garnison logiret auch die viLciers ge­
legen wären ? solten eingegeben werden / welche der Hochwohlgebohrn.Hr. 
Gouverneur zu I. K. M. übersenden wolte. Deme ist auch schuldigster 
Massen nachgekommen / die Vorschläge/ um commoä zu seyn / daß sie auff 
die Postkönten gesandt werden / aust Post-Pappier geschrieben / und also 
überreichet worden / da denn imittelst die 8upxlic nebst der Vollmacht nach 
Schweden abgieng. Und gleichwie dieses zu des Hochwohlgeb. Herm 
<5ouverneurn Vergnügen auff Befehl beantwortet ist/ also statten wir 
nicht mkndererxromtttucie die Nachricht ab/ auffden dritten Punct/war­
um die Unter-oKcien in den O.vartieren doppelte poreiones gemessen/ 
nehmlich/ daß/wie gut und zuI.K.M. Diensten es nützlich wäre / also 
hergegen bey E-E. Rath es nicht dahin zu bringen gewesen / daß denen Un­
ter-Osstciers würcklich und zugleich zureichliche Qvarticrs bey den 
xaZnienmoä)ten gegebenwerden / daher es denn geschehen / daß einem 
Unt er-056cier die Portion,ss sonst ein Gemeiner hat/ ist verdoppelt/ und em 
Raum / der sonst vor 2.Gemeine bestanden / zu seinem O.vartier/ das er 
würcklich nimmer gebrauchen kan / zugeleget worden / womit er sich gar 
kümmerlich behelffen muß. Dieses ist nun ' was wir dem Hochwohlgeb. 
Hn. Gouverneuren zu unser bessern und eigentlichem Erklährung auffJ. 
König!. Majest allergnädigsten Befehl schrifftlich haben überreichen wol­
len / und bitten in pflichtschuldigst-ergebenstem Gehorsam / derselbe 
geruhe./ wie wir allerseits jedesmahl dessen hochrühmlichen Eyffcr vor 
^onservationdieser (5varm5on erspühret / auch diefts unser rechtmäßi­
ges allerunterthänigstes Gesuch bey J.K M mit einer vermögenden Vor-
schrifft hochgeneigt zu begleiten/und umsandlich der. Unfug des Raths in 
beharrlicher 6en?ßi rung samt der Würde gcgenseit'gerungültiaer ?rXrex° 
ten in Untertänigkeit vorzustellen / die w:r m unverrücktem Gehorsam be­
harrlich sind und bleiben 

DesHochwo!)?geb.Hn.karon8, König!. <?ouv.und 
vemüthigst-ergebene und gehorsamste Diener 

hiesiger Königl.<3varnlson Ober-OKcict. 
Daßgegenwärtiae Copey mit dem wahren von 22.HHN. Ober-O5 

iiciers eigenhändig unterschriebenem Original, von Wort zu Wort 
gleichlautend/attettire 

^.8.) LmmsQuel R.eLe^8?cr^t.6c)^or.?..?;c^. 
XU. 
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N. XII. 

Lrleuchter/Hochwoh!gcbohrnerHerrLaron,RöniglRath/Feid-
Marschall und (Zeneral-Qouvemeur, 

Gnaviger Herr. 

N^Us beygehender CopeylichenAbschrifft werden E.Erl. Hochwohlgeb. 
^Lxcell. gnädigst ersehen/welcher Gestalt der Herr Obrister Lwolä ̂  

v.Vietinß^o^ seine beyde Söhne/ohngeachtet der eine ausserhalb Lan-. 
des in Käyserl.Diensten begriffen/ auch niemahln bey dieser Ritterschafft 
Ls^usäron die geringste Dienste prosttiret/dennoch auffführt/uns hergegen/ 
diewirinJ. K. M Dienste soviel Jahr gestanden/und so wohl in der 
Preußischen expeäicion, wobey wir zum Theil alle unsere Mondirung 
verlohren/zumTheil hart blelliret worden/als auch andern occaliomkug ge­
brauchen lassen/propra autoritate gäntzlich zu removiren sich unterstehen 
will/nichte:wegende/daß J K M.keines weges haben noch zulassen wollen/ 
daß die muneririrten denen mencirten Officier» vorgezogen/weniger ihrer 
Dienste gar entsetzet/sondern vielmehr nach merken sollen befördert wer­
den. WeßwegenJ.KMden auch von allen Regimentern die Volt­
machten/wie/wo/und welcher Gestalt ein leder Officier gedienet / entziehen 
lassen. Damit nun zuwieder J.K.M allergnädigstemWillen der Herr 
Obrister nach eigenemWohlgefallen nicht mit uns xroceckren möge/bitten 
wir fußfällig/E Erl.Hochwohlgeb. ̂ xcell. geruhen gnädigst in Betracht 
unserer treuen und langgeleisteten Diensten uns bey unsern Chargen und 
darauffhavenden Vollmachten zu maimemren/und nicht zugeben/ daß der 
Herr Obrister uns unverdient verstvsse/und seinen Söhnen/davon der eine 
in fremden Diensten stehet/unser Brodt unbillig zueigene. Vor gnädige 
tmd gerechtsame Erhörung ersterben wir 

E. Erl. Hochwohlgeb. ̂ xceil. 
unterthänigstgehorsamste Knechte 

<3eorß<3ui^v vonkulckauk^ 
von Völckersam. 

Oottl^rä Lanc!<au.' 
N. XIII. 

V)ohl-Edelgebohrner/Gestrenger ui:d Großmannvester Herr 
Ü)bclster/ 

Hochzuehrender Herr/ 

gantz« aus Bleckmgen Kusgeschriebene undehemahls dem Herrn 
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Xleinscluriiätz NUNMehr aber dem Herrn (^spirain be­
nannte Compagnie wird nachdrücklich verursachet E-Gestreng.als unsern 
gnädigen H:rrn Ooristen die unseidlichen xrelluren und unbarmherzigen 
Prügelungen/damit der Herr uns fast täglich yantz unschuldig und 
unoerdienct beleget / unterthänig vorzutragen. Seinen Unmuth wider 
uns hat er alsbaid bey den Lxercirungen erwiesen / da er uns zwar das erste 
mahl nur mit harten und unziemlichen Worten traget / aber dabey ge­
dräuet/ er wolle ein andermal ein Fuder Prügel beyführen lassen / oder wir 
sollen ein ieder einen Prügel mit uns bringen / auff daß er seinen Eiffer an 
unsausüben könne; Welche Dräuungen er auch scharffgenug an uns er­
füllet/ stntemahl er unser etliche gar unbesonnen blutigund lahm geschlagen/ 
daß man dieselben halb todt wegtragen und zum Artzt bringen müssen. 2.) 
Vorenthält er uns unsern Lohn u. Mondirung/da denn etliche unter uns biß 
liaro noch keine Kleider / andere in anderthalb Jahren / etliche so lange sie 
gevienet/ kein Geld empfangen/ und ist keiner unter uns / dem er nicht sein 
Lohn bey z. Monat Hinterhalten hat/ und wenn etliche das ihrige mit Furcht 
und Zittern gefordert / hat er ihnen etliche Ferdinge zugeworffen / wenn sie 
auch das übrige/was ihnen zukommt/begehret / sind sie elendiglich geprü­
gelt/ und über Hals und KopffmitGefahr ihres Lebens und Verlust der 
Gesundheit von der Treppe abgeworffen / oder ins Stockhauß gebracht 
und rigoros an die Post geschlagen worden. 

So hat er uns auch» zu desto gresserm Betrug unsere Bücher/ die 
wir selbst bezahlt haben/weggenommen/und bey nahe Jahr und Tag be­
halten/daß wir armeLeute also nicht wissen können/ wasunsdasJahr 
über abgezogen worden/und wir noch zu fordern haben / und wo sich einer 
unter uns unterstehet damach zu fragen/so wird er tyrannisch geprügelt oder 
nach dem Stockhause geschleppet / geqeisselt und an die Post geschlagen. 

Hat der H:. uns die Schulter- und Degen-Bänder / die 
wir zur Zeit des Herrn klemlckmi^rz mit bahrem Gelde bezahlet/ 
weggenomen / die Degen-Banter zwar gegen die Musterung wiedergege­
ben/aber die Schulter-Bander bißhero behalten / davon wir bey Vermei­
dung der Prügelung nicht ein Wort gedencken/ iondern alles gedultia ver­
schmutzen müssen. 

5.)SinddieHemde / so derHz.capü.unsgiebet/so grob/daß auch 
kein Sack in Riga gröber seyn kan / und so kurtz und enge / daß sie kein Kind 
geschweigedann ein Mann anziehen kan/ und als etliche sich unter ihnen 
selbst beklaget / daß sie dergleichen Hemde nirgend gebrauchen könten / hat 
er dieselbe unbarmhertzig geprügelt/ unter andern aber den oloif nmrick-
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fon von der Wache holen lassen / ihn in seiner Kammer eingeschlossen / und 
dermaßen geprügelt / daß er ietzo noch für todt darnieder liegt/und an seiner 

' Genesung gezweiffelt wird. 
6.) Und also verfahret er allezeit mit uns armen Leuten/ daß/so wir nur 

das allergeringste versehen / er alsbald ohne Vorwissen der HHn.Regi, 
lnentS-Officier und ohneKriegeS-Gericht undUrthel so wohl uns als unsere 
arme Weiber im Stockhause unbarmhertzig mit Ruthen streichen/und mit 
Peitschen geisseln lasset. 

Wenn wir denn solche unerträgliche/harte und bey keinem Regiment 
oder LompZPiie erhotte Proceduren nicht länger erdulden können / so ha­
ben wir dieselben E. Gestrengheit als unserm gnädigen Hn. Obristen ausss 
kürtzeste fürstellen/und um Kemeckrung undAenderung derselben hiemit un-
terthänig bitten und flehen wollen / wir verbleiben hinwiederum nicht allein 
Ihr- Kon- Maj. sondern auch des Hn. Obristen 

biß in den Tod treuverbundene Knechte 
und Soldaten 

Die gantze parkulsche Oompagnie« 
X. XlV. 

LxtraÄum aus dem (5eneräI-Ariegs«Gerichts?rotocvl1, welches 
gehalten ist zu Riga Anno 169?. den 16. Maji unter dem 
?rse6äio des Hochwohlgeb. Herrn Laron Und (-ouverueuren 
800p. 

s^Err ̂ orbat Bekl. uitimato zu befragen / wer doch von ihnen der Uri 
^Aheber wäre / daß eine solche Schrisst junNa maau solte auffgesetzet 
werden; beklagter Herr <üapitain antwortet zu erst / er wüste gar 
wohl / daß seine Mißgönner und Neider bey I. K- M. und Sr. Hochgräfi. 
LxeeU.die Iwpreskon gemacht/ als wenn er sie darzu ammiret und auch^on-
«ipiemgewesen wäre.Damit nun I. K. M- auch Jhro Hochgräffl. Lxcell. 
sehen möge / wiefalschlich sie damit hintergangen sind / sd bat er die atüern 
aufihr Eyd u. Gewissen zu befragen/ob solches wahr sey/u. ob er nicht gleich 
den andern vor seine Huote einen Thlr. zu Verfertigung der Suppige mit 
zugegeben. 

Mitbeklagte Herren (^aprt.Lr3n6,i.Ö^en!)urA und als sie 
hierum befraget/auch angehalten auff ihr Gewissen davon die Warheit zu 
sagen / so antworteten sie allerseitS/es habe die Klag-Schrifft der 8mcjwlu5 
Kuller qemachet / dem sie ein ieder ein Thl. gegeben / und sagten sie auff ihr 
Gewissen und an Eydesstatt einhellig/daß sie deßwegen weiter keine Zu-

sam-. 
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sammenkunfft gehalten / auch nie darüber zusammen gewesen waren/ und 
waren zyderZeit Lsxiram?stKul und ̂ aläeckkranck und bettlägerig ge­
wesen. 

n.xv. 
Lxlüb. ^nno ̂ 694. ä. 5. ̂ un. 

?ro Memoria. 
t^ Ob das helssen kan des Königs Interesse zuobserviren/wann er ei-

nemOKcier nach dem andern dasLeben so sauer macht/daß e! abgehen muß/ 
und der dann wieder avanciren will/ muß allemal dem Feldmarschall etliche 
lOO.THtr.schencken/ es wird nicht uK5ervirt/obs einer ist/ derdiec^sr^ 
menciret/ wann nur Geld da ist. 

2.) Ist das vor des Königs Interesse gesorget/wenn er das Regiment 
oder alle Ober-Officiers davon persuacliret/daß ein ieder eine gantze Mo-
nats-(3^ezur viscretion an Se. Lxcell. abtreten muß/dem nicht allein alle 
andere Regimenter in Riga/sondern auch alle (^rnilonsjn Lieffland samt 
^rtollsrie und kort^cAtions'Bedienten folgen müssen/und hat mancher 
armer Officier/derWeib und Kinder gehabt/seine (ZaZe mit bittern Thrä­
nenfahrenlassen/ um nicht in Ungnade zu fallen/ sollen wohl seine Lxcell. 
nicht Ursach haben/ ihn vor solche gute Vorsorge wieder zu äeknäiren und 
in allen überzuhelffen. 

z.) Ist sehr des Königs Interesse gemäß/da er untaugliche gebrechli­
che Mann schafft von seiner Loa p^nie uimt und unter den Regiment ste-
cket;;war ist der (^pie. um sein Geld doppelt gebracht worden/weil er erst­
lich die untaugliche Knechte bezahlen müssen/nachmahls wieder dieGuten/ 
so er anschaffen müssen / aber am meisten ist derKönig betrogen/weil dero 
Dienste gelitten haben. 

4.)Da^3jor Mo.7, seine2. Diener in die Rolle führete/muste er oh­
ne Abschied vomRegimem gehen/dieser hat wohl 4. such Küch-Jungen in 
die Rolle soviel Jahr geführetebn: in setbigemJahr als^sjor Llom. ob 
das den ^rtie. mehrgehaltcn heissen kan. 

5.) Verbietet der ^rnc. daß keine Blinden sollen in die Rolle gefüh­
ret werden/ wie dann deßfalls Lzpit. l^oäe von PistohlKorschen/ da er doch 
dieRollen nicht unterschrieben/sondern sein l-ieucenant , liur bloshatteer 
dem Lieutenant Oräre gegeben/ohne Abschied vom Regiment gehen muste/ 
dieser führet aber ihn selbst ein/und unterschreibet auch selbst die Rolle / sehe 
wohl und vorsichtig von einem Regiments,Officier. 

6.) Hat er die Officier und Gemeine mit stetigem Werben geplaget/ 
S 5 auch 
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auch damit dem Lande kein geringes Unwesen verursachet/nur bloß zu dem 
Ende/daß er einen öffentlichen Handel und Wandel mit des Königes ge­
worbenen Knechten treiben/und seinen Beute! wohl spicken möchte / wie 
denn bekandt/daß er etliche Thl-Silber aus dem Menschen-Handel 
lucriret und gewonnen/Heist das nicht sehr wohl vor des Königes Interesse 
gesorget/und das König!. Verboth/so Anno 1690. beym Regiment xmdli-
«ttt/gehalten^. 

Alle vocumenttn/wodurch dieselbe obberuhrte Puncten 
klar und deutlich erwiesen werden / sollen mit dem er­
sten folgen. 

keplicz. 
?rserniss. tit. Lomrnils. 

An wird selten eine That so grob/beweißlich und offenbar befinden/ 
welche nicht einiger maffen durch erdichtete Griffe und scheinbare 

Wort und Einwendungen scheinen solte/als wenn sie einige Rechtmäßig­
keit an sich nehmen/und sich eine andere als die rechte Farbe anstreichen 
ließ/so daß die Warheit insonderheit in ^Kionen und eonrroveriien offt 
nicht anders als in eine Finsterniß verfället,wie dann auch keine Sache un­
glaublich ist / die nicht durch ipecieule Erfindungen und ausgeschmückte 
Wortegewinnen kan eine krobabiUrät und Wahrscheinlichkeit. Wann 
man aber der Sachen Natur/Eigenschafft und Umstände recht überlegt 
und mit Vernunfft ohne HFeAen und in guter Ordnung einfältig betrach­
tet und nachsinnet/fo verschwindet gar bald was zuderselbenVerblendung/ 
Verfinsterung und Verdunckelung angebracht worden/wie spitzfündig und 
verblümt es auch zugegangen ist. Welches in der wider (^pit.i>Zckul in-
Aituirten ^6wn gnugsam zu erfahren und zu ersehen / wenn man ansiehet/ 
mit was eingebildeten subtilen und j^enieusen/doch allen ungegründeten 
zusammengesuchten?rsetextenund Einwendungen / er in seiner den 19. 
nechst abgelegten .suniim termino beym Auffruff eingegebenen Kxceptlon 
und Antwort suchet von sich abzukehren und abzubeugen die Klage / welche 
mdem i^bell wider ihn auffJ.K.M-gnädigsten Befehl und Amts bal-
ber wodlgegvündet angeführet und vorgestellet worden; denn unangesehen 
diese ^«^ivnmchrentheils in ^uzel>ionil)u8f^c^j bestehet/ und alle Puncten 
des l.ibell8mit i)vculnenten und Beweißlhümern überflüßig bestärcket 
sind/so daß das Werck bey J-Hochgräff!. xxcell.^xce!!. und dieser Ker.igl. 
co^li.tillvn jam iecundum aHg öc probaca MUß abgethan werden/so Ver-

mcy-
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meynetdochc^pit. pat^ui in der Lxception seine grobe Vergreiffung zu 
bescheinigen mitallerhand Kunstgriffen/indem er mehrentheils den8tamm 
(^antroverliT und die realitäten vorbey gehet/ und nur bald intlireüe auch 
confuse und vermischter Weife desgleichen unnöthig und undienlich berüh­
ret. Dabey er dann seine vermeynte Gründe in generale« unv specialen 
Ilmständen eintheilet/welches hierzu nechft in folgenden nicht allein wiever­
holet sondern auch gebührlichen wiederleget wird/zu destogrössererBestär-
ckung und kräfftigerer Erhaltung der wider ihn angeführten Klagen und 
dero Richtigkeit/auch der daraufferfolgenden gesetzmäßigen Aburtheilung 
md Bestraffung. 

Was nun betrifft seine generale und über allePuncten der ^Aion ins^ 
gemein von ihm angezogene Gründe / so führet er an unter reservatio» aller 
recht l.denekcieN UNddes ialvi doncjucIuz I«)dit Lxceprion, daß er nicht 
weiter will antworten/als worzu das Gesetz und Recht nach Natur und 
Beschaffenheit der Sachen ihn obügiret. 2 .) Beziehet er sich auf ein reines 
Gewisien/welches der beste Zeugeund genaueste Richter ist/und ihn wider 
olle ex ^uocun^ue principio herrührende Klagen und iniimulatione?, in sol­
cher Masse tröstet unv auffcichtet/daß manmit freudigem Hertzen vor der 
erbarnunpaßionirten Welt feine Augen auffschlagen kan / und einer so 
schweren Vergreiffung gegen die menschlicheMasestät sich in keinemStück 
schuldig befindet, z.) Giebet er vor/dah er nicht durch Veranlassung seiner 
privat affaires, sondern nur einig und allein dadurch zu dieseraÄion gerathen 
sey/daß er die ?eie der bey Heyden und Christen so hcch erkanten und in al­
ler Völcker Rechte wohl Kmckrten Obligation und Liebe gegen sein Vater­
land gefolget/oessnOonservation,als ein Hauptstück von AK. M. unsers 
allergnadigsten Königs und Herren wahren Nutzen und Interesse, er ihm in 
allendensohoch impntirken acIionen zum Zweck gehabt und daher in 260 
illicito nicht sey verliret gewesen. Nachdemahln 4.) ihme nimmermehr 
würde können erwiesen werden/ daß er jden allergeringsten 6olum oderböse 
»nrenrion, woraus die Imputation, als eine moralische Qualität aller mensch­
lichen a^ionen/ihrfunclamentnimmet/dabeygehabt habe. 

Worauffzur gebührenden Wiederlegung dienet/1.) daß mnn ihme 
nicht weiter zuredet/als wozu er ausGesetze und Recht aus Natur und Be­
schaffen^ it der Sachen zur Antwort schuldig zu seyn befunden wird / aller-
Massen man ihn in der 2<Non nicht anders con6c!eriret/a!6 er revera ist/nem-
lich als einen Königl-Umerthan und mit Eyd verbundenen Diener. Ver­
bleibet also bey iedemPulict die (ZuTÜion^ob er sich so comportiret und ver-

S z yUitecz 
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halten habe / wie es einem J.K.M. getreuen Unterthan undEydgeschwor-
uen Diener eignet und gebühret? Dannenhero seine Lxcexcion so unge-
gründet ist als unnöthig/ und wird sowohl Gesetz und Recht als die Na­
tur und Beschaffenheit der Sachen endlich seine grobe Vergreiffun­
gen überzeugen und vor Augen stellen. Betreffend sein angezogenes 
reines Gewissen / so ist ihm ftm Verbrechen in iedem Punct desi^ell? 
nicht allein vorgestellt/sondern auch mit Gründen und vocumeneen über­
wiesen/ so / daß es nicht anders als vor eine grosse Kühnheit kan auffge-
nommen werden / daß er sich qomra öc probaca auffsein Gewissen be­
rufen/ gleich als wenn hier eine Sache wäre /^ welche eigentlich an das 
forum conscient'lX oder an GOttes Gerichte gehöre / da er doch versiret in 
5oro civiU, oder vor weltlichem Recht / welches nicht dazu verordnet ist/ ei­
nig Urtheil zu gründen auff das Gewissen / dessen er sich rühmet / sondern 
auff^Äa und prodara. wie dann dabey gnugsam bekandt ist / daß wie ein 

^ ieder in eigener Sachen blind ist / also hält man auch billig Capit. PatkulS 
Gewissen in solchem Fall vor irrig / biß daß er wider die angeführten 
ÜL protzt ein gültiges Lourrariuln auffweiset/ welches doch nimmermehr 
wird können geschehen. 

2.Matciret er sich nur vergeblich mit der Lonlcientüa re^da doch diesel­
be gantz erranea ist/und will er daher durch eine ordentlicheren undRich-
ters Ausschlag dahin gebracht seyn daß der error u. Culpa, die von ihm noch 
nichtgestanden werden/endlich von der besse? uriterzichttten^onscience müs-
ftn erkannt werden/ alsdann er wahrnehmen wird / was geringe Hülffe ein 
rechtmäßig angeklagter reus von de: paMonirten und mangelhafftenBemf-
sung auffs Gewissen habe.Da doch ihme als einem/welcher iub con-üriono 
xr3ÜT,llndallein inttztu s^lvi donäuc^us stehet/ fast besser angestanden 
wäre / sein Versehen zu erkennen / als unnöthig und ohne gegebene Ursa­
che/ und also undienlich von der menschlichen Majestät zugedencken. Da 
doch gleichwohl keine (>uMion gewesen ist/von etwas die göttliche Maje­
stät insonderheit berührendes / von welcher doch die menschliche ihr? 
Mündigkeit hat zum Gehorsam der Unterthanen / wogegen er nun so kühn 
bestehet/ kein Versehen begangen zu haben/ unanoesehen die ^2 m't so 
vielenvocumemen das Widerspiel weisen / und hätte er sollen bedencken/ 
daß in solchem Fall eine inepca äefenlw fast nichts anders als ein neues 
meli mvolviret / und zum wenigsten die vorigen groben Vergreiffungen 
nicht entschuldiget/ sondern vielmehr Zraviret und vermehret, z.) Wie 

eS 



' III 
es der verderbten menschl. Natur ähnlich ist/ und von dessen ordentlicher 
pkilavtie Herrühret/ daß sie ihre Fehler nicht kennet/ sondern fast mit Sorg­
falt überhebet/ entschuldiget und zum besten ausschmücket und ausdeu­
tet / so ist auch insonderheit es bey denen was gemeines / die mit boßhaffti-
DenundauffrührischenGedancken umgehen / daßsie bemänteln und vor-
fchüyendero Sachen/theils mit einem eingebildeten gutenGewissen/theils 
-tnit dero Intention des Vaterlandes Nutzen und ialutein reipudl. theils mit 
Vorgeben des verölen Nutzens der hohen Obrigkeit / welchen Miß­
brauch Capit Patkul aus prin^us Latilinarns eingenommen hat / und 
also auch nicht vergessen hat sich dessen zur Oelenlion hiebey zu gebrauchen/ 
vb es schon allerdings unbeständig / wann man die Sache recht ansiehet 
und erweget. Denn ohne Ansehen / daß es Iuris (Zencium sey/ und nach 
seinemVorgeben eine beyHeyden undChristen wohl 5unäirce obljZ3tion,ei-

Liebe zu seinem VateMnde zu tragen / und dessen Conlervation zu su­
chen / wie es gereichet der hok^n Obrigkeit zum wahren Interesse und 
Wohlfahrt/ somuß es doch geschehen mit der Limitation von einer or­
dentlichen Schickung / und auff gehörige / wie auch im Wohlbestellten 
Regiments gebräuchliche / und durch Recht und Gesetze vorgeschriebene 
Weise / aberkeines Weges unordentlich / oderdurch ̂ ackinationes, oder 
auch unwissend der hohen Obrigkeit / vielweniger daß einer oder der ander 
von Unterthanen / nach seiner eingebildeten Klugheit / oder auch natürli­
chen Argheit/ unter solchen, Vorwand sich unterstehen solte / ihme die 
Mündigkeit zuzueignen / über der hohen Obrigkeit äwones zu reden / und 
dero Macht und Amt anzugreiffen / wodurch nicht allein der hohen Obrig­
keit Gewalt verkleinert wird / sondern es wird auch der Grund zu der Po­
litischen Societät allerdings verstossenund verrücket. Die krincipis iuris 
d^turse k Gentium sind gut / wennnian sie recht und mit gutem Verstän­
de gebrauchet/so bald sie aber gemißbrauchet/ und bey einer Sachen übel 
sxpüciret werden, so vermehren sie nicht allein den Nahmen und die Ge­
rechtigkeit von solchem Iure,sondern sie bleiben auch der schädliche Pest und 
Gisst dem selbst/ der sie mißbrauchet / und zuweilen dem menschlichen 
Geschlecht ein Verderbund Untergang. Dannenherv solches zu Kindern/ 
ist nicht allein der hoben Obrigkeit Macht / mit den angehörigen hohen Ge­
rechtigkeiten von GOtt verordnet/ sondern auch das Qvü.Gefttze/ Wel­
lies doch aus den vorigen seinen Ursprung hat/ und m iedem Reiche inrro-
<Zuciret undeingesühret ist/ damit die Unterthanen sich nicht bloß und allem 
halten mögen bey dem i-r-sginirten und von vielen übelverstandmen nolm-
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lichen und aller Völcker Rechte/sondern an den LivU-und nach iedem Re­
giment insonderheit aptitten Gesetzen/ worzu gehören allerhand vecreten 
und Verordnungen/ um davon in der weltlichen Societät zu nehmen eine 
vollkommene Richtschnur zu eines ieden besonders / und aller Gemeinen 
Wohlsarth und Nutzen. Darum solches zu erkennen und darnach zu le­
ben/ verbindet der der Obrigkeit geleistete Eyd der Treue/so/ daß dersel­
ben eben so oblieget zu gehorchen/ als der hohen Obrigkeit zustehet die 
Macht zu befehlen. Wannenheronachdemmahl Capitain Patkul vorbe­
rührte seine angezogene?rmcjpia übel verstanden und gemißbrauchet / in­
dem er sich höchlichen vergriffen wider die hohe Obrigkeitl. Gewalt und 
alles Recht/Gesetzeund Königliche Verordnung vorüber gehet / die un­
verfängliche Gedancken und ?rsetext von Liede zum Vaterlande mit einge­
führet/in solchen Sachen/die einem wohlbedachten Unterthanen nicht an­
stehen / und gebrauchet er nun die ungereimteEinwendungen von J-K.M. 
rechtem interess«, als ein Deck-Mantel in so offenbahren Vergreiffnngen. 
Und so MUß nothwendig folgen / daß erronea Principia dem errori kein pa-
rrocimumverschaffen können/ wenigerkönnen sie weisen einen HÄum lici-
tum in solchem Fall / der an sich selbst ist unerlaubt / und stosset beydes wi­
der die Iura kkMatis insonderheit / als auch die ingemein so genannte jurs 
eivUia, zu geschweige» daß dieselbe auch fast mehr streben wider den Grund 
?uri8 ^Sturze Sc Gentium, als daß sieeinige Hülffe davon gewinnen sollen. 
Denn sich zu beruffen auffdie Liebe vor sein Vaterland und Eyfer vor de­
ren conlervarionunter der Vormahlung von Beobachtung des pulzj^ven 
Interesse, welches Patkul anführet/gethan zu haben / das eben ist der ver­
dammte krsetexr, davon aller Zeiten Historien ausweisen/ daß es unruhi­
ge Häupter in einem Lande und Reiche auffdas höchste vor der Leute Oh­
ren haben klingen lassen/ damitsie/ wann sie sich dermassen ihre Gunst 
UNdBeyfüll zuWege gebracht/ihre propositions? zu Lontrecarrixuno dem 
Willen der höchsten Obrigkeit angenehm machen / und endlich ihre Hertzen 
zum Mißvergnügen undWiderspenstigkeit wenden/ ja zuletzt zu einem völ­
ligen Auffruhr bringen können. Ein ieder ist schuldig seines Vaterlandes 
Wohlfarth zu wünschen und zu concurriren zu dessen Conservation» Aber 
allezeit coissorm dem/ was die höchste Gewalt vor gut findet / dabey zu 
ästcrmmiren / und keines Weges der entgegen. Äann solte einem jeden 
Unterthanen frey stehen nach seiner Caprice und ungegründeten Dement 
zu meistern dasjenige/ was zu des Landes Conlervation die Obrigkeit thut 
und lässet / so würde das Band Mschen Befehlende und Gehorsamende 

bald 
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I>ald zerbrechen und an statt der <^onlei vatwn eine wrale 6ekru6iion erfol-
gen. Als Se. Königliche Majestät welche Ihr höchst lassen angelegen 
styn zu befördern dero Reichs und aller prov^en Auffkommen/ Flor 
undWohlgang zu Liefflandes Lanservarion und Bestätigung/verschiedene 
heilsameMittel ausersehen / welcheJhro Königliche Majestat hohe Be­
fehlshabende daselbst nach empfangenen Oräres UNd InlkuÄionen .MS 
Werck zustellen gesuchet haben; So hatte?atkul nach der Pflicht eines 
getreuen und redlichen Unterthanen sich nicht unterstehen sollen / dabey zu 
wczuiriren / weniger dagegen zu erHeden / unter dem Titel eines Landes-
eonlervateuren / und andern einzubilden / ihme in so straffwürdigen Vor­
haben ;u folgen. Es wäre besser und seiner unterthanigen Schuldigkeit all-
wegeanständiger gewesen/wann er damahln/als er mit so hohen Sachen 
umgieng/angewandt hätte zur eonlervauonder Einigkeit zwischen Ober-
undjUnler-okLciers des Regiments/worunter er 5ortirete/zureo»lervatioa 
eines guten Vornehmens und Harmonie zwisthen die / so von wegen 
Ihrer Königlichen Majestät/ so in den (^uarmlvnen als provincien zu be­
fehlen haben/und denen man Gehorsam leisten müssen / auch zur c^onlerva-
tion bey der Ritterschafft und dem Adel die unterthanige gute Gedan-
cken und Urtheile/ welche Ihrer Königlichen Majestät hohe und nim­
mermehr qnugsam zu preisende ^onesmeritiren und verdienen/ als daß 
er wider alles solches handlende / sich noch darüber ingeriret in Handthie-
rung der Regimcntö-Sachen der hohenObrigkeit/und höchstvermessentlich 
sich einzubilden/daß er besser verstehe die Landes-Lonservanon als die O-
berkeit.Das erste undnicht das letzte ist übereingestimmet mitJ.K.M.veri. 
taUen Incereile,weiches er doch nicht sich unternehmen solte/die Grobheit sei­
ner ^Qionen damit zu beschönigen. Wann nun ?atkul nicht finden will/ 
daß diß alles so viel sey als sich entkleiden der untcrsäßlichen Pflicht und m 

illiciro zu stehen/ auch m ipsa Lonlcienria errorem Allane vmcibUem füh­
len / so muß man mit deme/der halsstarriger Weise ?rincixianeZiret/ nicht 
weiter mit rechn. Dispute und raU'Qnnementzu thun haben. 4.) Wird ee 
vermuthlich nun sich besinnen können / daß seine Intention nicht rechtmäßig 
oder ordentlich/und also nicht gut ohne bösemAbsehen gewesen/welche/wenn 
sie äolum oder UciMmam Lulpam, als welche dem cioloXczui^p2nrt wird/ 
zum Grunde hat/nicht wenig straffbar ist/insonderheit/wann sie sich/ wir 
un Ubelio angeführet ist/ im Werck geäussert hat. 

Fernergleichwie das Gewissen ist/und mit Rech genannt wird ein 
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von GOtt dem Menschen eingedrücktes Gesetze/welches ihm vorschreibet/ 
was er thun und lassen soll/so ist auch dessen Obligation demselben nachzu­
folgen / und wann dargegen gehandelt wird / so verfallet er in GOTTeS 
Zorn und Straffe. Nun kommt dem l.egi polmvse insonderheit zu/ wann 
dasselbe rechtmäßig ist/ vis Sc odliganck eKcacia in conscientia, weiln die 
weltliche Obrigkeit oder I^ßisiator (Civilis Verordnungen und Gesetze ma­
chet als ein GOttes Bevollmächtiget durch die von GOtt ihm gegebene 
Macht und Mündigkeit/und der/welcher nicht gehorsamet der hohev O-
brigkeit/deren Gesetzen und Verordnungen / der gehorsamet auch GOtt 
nicht/ vici. Lpik. aä R.0M. Oap. I z .V. 1.2. z. 4. und 5. Dabey äiAiret auch das 
Gewissen selbst / daß Civil- Gesetz und Ordnungen/ welche zu gute dem all­
gemeinen Besten; rechtlich abgefasset sind/müssen gehalten werden/und daß 
das Gesetze/so bald es ausgegeben und gemachet ist/ so verbindet es die Un­
terthanen immeäiate in ihrem Gewissen / eben als auch diejenigen / welche 
demGesetze nicht gehorsamen oder nachfolgen/ja contra contcientiamsündi­
gen/und also auch in foroOonieientiX in rearuin verfallen. WaNNMSNNUN 
vach diesen unwidersprechlichen klaren funäamemen des Capitain ?atkulz 
sHione; exsmwiret / so findet man nichts wenigers / als daß er nach dem 
Gesetze des Gewissens gelebet oder dem Genügen geleistet. Denn er hat 
nicht als ein rechter Unterthan I. K- Maj. Gesetze und Verordnungen ihm 
zur Richtschnur in Gehorsam nachgefolget/ sondern auff allerhand Art so 
wohl äirecIe als inäire6tedagegen gearbeitet/ungemeldet/ daß er zum u-
berfluß keinen Scheu getragen/ J K.M. selbst ins Amt zu fallen/und deren 
hohe ^Äione5 getadelt und übel ausgeleget / welches alles in dem kbel! 
weitlausstiAäeäuciret und überwiesen ist. Wesfalls er nicht weniger in 
toro Oonüuenrise als in 5oro Civil! brüchig befunden wird / und kan er dems 
nach mit gutem Fug nicht leuqnen / daß er in illicito vcriiret gewesen/ 
nachdemahlen auch so grosse Vergreiffungen / wie er begangen/nimmer oh­
ne äolo und latizstma culpa tonnen seyn begangen worden. 

Nachdem NUN dieser des Capit.packuIzHaUvt-GrundUNd generali-
ter angebrachte Gründe dermassen verrücket und umgeworffenünd/sowil! 
man näher treten zu seiner Hecist-Antwort und Lxceprion über ieden Kla-
ge-Punct insonderheit/und in Darstellung solcher Schwachheit alles/ was 
jm i^ibelt wieder ihm angeführet worden/ befestigen. 

Was nun den ersten Punct betrifft/ so tst dabey zu mercken /1.) daß 
unangesehen er mit einer seinem Gutdüncken nach subtilen Meynung be­
schuldiget/als wann die Rechten inReichö-Tags-Schlüssen vorgeschriebe­

ne 
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ne 5unäamenren bcy der Lieffländischen^eäuÄion nicht odserviret/ sondern 
überschritten wären/so daß wider J.K-M. allergerechtsamsten imenrion 
und Christlichen Vorsorge vor dero getreue Unterthanen Conservanon, 
dasselbe in der Lieffländischen reäu^ion xassiret ist / worauff nach diesem 
oräimrcen xrmcipio mit Fuge habe können geredet werden/ohne zu begehen 
eln Crimen wider die Könlgl. Hoheit/ Macht und Mündigkeit / über wel­
ches alles er will/daß die Nitterschafft solle gehöret werden / so ist solches 
sehr kühn und nachdencklich / und wird demnach dagegen gefraget / wie doch 
er / als der da wohl saget / daß er kein Befehl habe / oder ohne manäaco 
nicht könne vor der Nitterschafft reden , dennoch nun an verschiedenen 
Orten der WterschafftReden ingemein anführet/als wann er dennoch der­
selben wäre/und wie er darzukommt/darauff zu reden/ was 
die keäuäion in Liest land betrifft / die doch nicht allein I. K. M. Befehls­
haber daselbsten nach Anweisung Reichstags-Schlusses auch I. K- Maj. 
inlkuäionen und Verordnungen gethan und verrichtet/ sondern auch Ihr. 
Königl. Maj. selbst corrobomet und befestiget; da doch er / als ein ?rivg rus 
in seinen ?rivac-^ire8,und da er vermeinet/ daß ihme seines Theils durch 
die keäuäion zu nahe geschehen/ solches gebührender Massen an Ort und 
Stelle halte sollen angeben/ und nicht andere zu allgemeiner Klage über 
ein festgestelletes Werck zu perlvackren / und hernach selbst ve:messentlich 
es auszusMren/anzunehmen ? Daneben/wie er doch wohl befuget gewesen/ 
ein so unmilde/unwarhaffte/boßhaffte und lecktieule Delation von feiner 
mit Land-RathBudberggehabten Deputation-Verrichtung auffzusetzen/ 
und der gantzen Ritterschafft öffentlich vorlesen zu lassen / wie geschehen ist? 
Ihme solte ja bekandt seyn/wie er auch im l.ibeU finden kan/das nun keine 
Concroverle oder^usekion ist/warum e: von felne^Verrichtung an derRlt-
terschasstv-elation gethan/ denn solches hatte können an sich selbst seyn er­
laubt ; Aber darinn bestehet die Frage/ warum er in seiner kelacion über so 
ein angelegnes von Ihr. Kön. Maj. und den Ständen nach genauer Uber-
legung festgestelltes und zu des Reichs und darunter liegenden Provinzen 
Sicherheit gehörendes und aygesehenes Werck / wie die Ke6u6ion ist/ sich 
unterstanden habe/theils äireAetheils mckreHe widrige Urtheil zu fallen/ 
und dadurch die Ritterschafft zu perlliackren und einzudrücken die oxini-
on, als wann Ihr. Kön. Maj.zuder^eclu^ion nicht befilget wären / son­
dern es stünde dieselbe annoch zu ändern/zu qvälen und umzustossen? Wie 
auch/warum er die Delation mit so5eäitieulen und unverantwortlichen I. 
K- Maj. Hoheit sehr anrührenden LxpreMonen und nachdenklichen vis-
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eour5en angefüllet/wie das ausweiset/ und in des erstem 
Punct ihme vor Augen gestellet ist ? Auffso einer (^uTttion, worauffgleich-
wohl der rechte 8catu5 LoncroveiliX und der erste Klage-Punct bestehet/ hat 

in seiner Lxception nicht wollen antworten/ sondern er 
vermeinet solches mit seiner von der Ritterschafft anvertrauten Depuran, 
als wann ihm unter dem DepM3uons-M<mtel frey stünde zu exorkkirem 
und solche Vcrgreiffungen zu begehen / wie er selbst will. Derowegen er 
auch 2.^auffseine Weise den 8tatum cZu6e gantz wunderlich vorstellet und 
giebct vor/daß die Lomroverse nach meiner l^potkek hier sey / ob dieve-
putirte mit Recht oder Unrecht etwas gehandelt / wodurch er Gelegenheit 
nimmtzudiesem Anbringen/als wann es eine Lsula publica wäre/ und 
das gantze Land angienge / wie auch / daß er als ein Primus und weder mit 
Inttmüivn noch Vollmacht von der Rltterschafft versehen / sich nicht in ei­
ne ^örion einlassen/ oder derselben Verantwortung auffnehmen könne / zu-
mahlen ihm als einem membro nicht oblieger/solches ab^ue msnäsco zu be­
antworten / oder darinn einige zu Recht und Gesetze gültige kepr-elemÄtion 
zu machen. 

AberdarauffdienetihmezurAntwort/daßerhiereine offenbahre N-
lution begehet/ indem er Ltiitum CdntroverliT darauff stellet / was nicht 
in ist / und abermahlen vorüber gehet die Vergreiffungen/ der-
halben er eigentlich angeklaget und darnach nun gefraget wird / welche von 
ihm gebrauchte List seine Sache gar nicht verbessert / sondern fast mehr ver­
wirret / indem er solcher Gestalt seine Gewohnheit weiset/ über dieSchran-
cken zu gehen / so doch nun vor ihme nicht angehet; Wie es denn eine grosse 
Dreistigkeit ist / daß / obwohl im i^beilgnugsam ausgeführet ist/ mit was 
Ungnade J.K.M-durch dero/so wohl an die Ritterschafft als (Zen. Lou-
verncuren Anno 1687. abgegangenes Schreibende, und k. denjenigen 
anzusehen drohen /der wider das ke6uNion5-Werck sich unterstehen wür­
de zu reden/ so unterstehet er sich doch annoch m derLxceprion sekr nach­
dencklich zu wiederholen seine vorige und arge Meynung und dieselbe an den 
Tag zu bringen mit der Beschuldigung / daß die rechten funään ems dabey 
nicht sind observixet oder darnach gefolget worden. Gleichwie denn nun 
die in^bello angeführte Rechte / und hier auffs neue ebenfals vorgestellte 
^uXttion klar ist / und nicht die Ritterschafft angebet/ sondern selbst, 
der sich auffdie m berührte Weise vergriffen. Derohaiben oblie­
get ihm auch die Verantwortung dess-n alleine / ohne daß ihme frey stehet/ 
sich so unbillig ach die Nitterschafft zu hmffen. z.) Weiter sast er/ nichts 

in 
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in eauia xrivZta gethan zu haben / davor er alleine antworten müsse/ sondern 
in cauta communi teu ̂ iblica^ UNd das ex msncjatc?^ und koNNö seine 
Stionnichtallemeäepenäirenvonder ^anäatarien Verantwortung/ weil 
sie so wohl lN ihrem Ivlanäuto Llausulam mciemmtatjz raci Lc ßrÄti gehabt/ 
als auch nach abgelegter Delation von der Ritterschafft alles ist ZZZreiret 
worden/ was sie in dem Stücke derke6u<Iionund sonsten verrichtet ge-
habt. Womuffgeantwortetwird / daß man hier einen Unterscheid müsse 
machen unter deme/so erlaubt und nicdt erlaubt ist/ und dem / was von der 
Rilterschafft könte oder nicht tönte befohlen u.rati^biret werden Hat 
?Ä^ul etwas nebst seknenMt-Oepuci.^ten im erlaubtenFall ordentlich ».ge­
bührlich negotiiret/ solches kan er als auch die Ritterschafft so vielmehr ver­
antworten / als niemand ihn oder sie deßfal/s bespricht. Aber hier fragt 
man darnach/was unerlaubetund ungebührlich ist/ob die Ritterschasst sol­
ches befohlen oder zu befehlen Macht gehabt/und ob c^xir. Rechtge-
habt zu thun / und solches zu vollführen ? Worbey ja.die gesund e Vernunfft 
es verleugnen und nicht zulassen muß/daß unerlaubte und ungebührliche in­
sonderheit in so hoher «..angelegenen Sache/welche betrifftJ-K.M.Hoheit 
und Gerechtigkeit.DieRitterschafft ist zuJ.K-M.mit unterthanigerTreu u. 
Eyde verbunden / von welcher ein so grob Verseken nicht kan erwartet wer­
den / deren Patkul dieselbe hier insimuliret/mit Vorgeben/es wäre ihm be­
sohlenden/ wie die ^uXlkvn betrifft grobe begangene Vergreiffungen w^ 
der die Königl. Hoheit und Gerechtigkeit/ u. Patkul dargegen excipirend sa­
get/er sey der Nitterschafft Klanäacarius, so leget ereo iplo derRitterschafft 
bey/daß sie ihm besohlen/solche Vergreiffungen zu begehen/insonderheit da 
er saget/die Ritterschafft habe mdero Kianäac die mäesi mtatts 
eingeführet/und ihre Verrichtung nach abgelegter relariOn approkiret. Ll-
der gleichwie er mit sochaner Beschuldigung wider die Ritterschafft einzig 
suchet die Schuld von sich ab-und auffdie zu legen/die kaum dazu befugt seyn 
könten/und solches doch keines weges Patkuln entschuldiget; So möchte 
man wobl billig fragen/ ob Patku! davor hält/daß er des Königs oder der 
Ritkerschaffl Unterthan sey? Ist er des Königs Unterthan/und nicht der 
R:tterschasst/wie s^gt er dann/er habe der Ritterschafft in solchem Fall ge-
dorsamet zumahl einesKöniqsUnterthannicht soll oder nicht kan sich be­
schien lasten von der Ritterschafft/was wider seine untersaßliche Pflicht 
und des rechte« Herrn und höchsten Obrigkeit Recht und Hoheit lauffet^ 
Erkennet er sich nun vor einen Unterthan der Nitterschafft/ der er mit Ge­
horsam verbunden ; Ware cö nun also/welches doch wieder I. K. M. Ho-

T ) heit 
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heitlauffet/wobleibetdannseinuntersaßlichEyd und Pflicht gegen J.K. 
Mwill er denselben annoch weiter in Vergessenheit stellen/und durch aber-
mahligeVergreissungen sich straffbarer machen/als er schon vorhin ist/und 
endlich also nun bey dieser begehen dieOimina iselT die er 
vermeynet vorhin nicht klar genug begangen zu haben ? Und gesetzt/es hätte 
ihm so etwas die Ritterschafft besohlen/st doch an sich unglaublich und von 
ihme annoch nicht erwiesen/hätte er nicht so fort dabey bedencken sollen/ daß 
nicht minder die Ritterschafft als er Unterthanen waren/und beyde unter 
einem König und Oderkeit stünden/so daß einer dem andern nicht konte be­
fehlen /was wider der Oberkeit Hoheit und Gerechtigkeiten war. Und so 
auch so etwas auffdle Bahn käme/soltePatkul nicht haben solcheLommjz-
üoliszundBefehleentgegen nchmen und gehorsamen / sondern auch die 
Ritterschafft davon abrachen oder Eydgemäß solches am rechten Orte ent­
decken/ und sich solchen Vornehmens allerdings entziehen ? Aber alles sol­
ches hat er nicht allein hindangesetzet/sondern auch in angefangener Unge­
bühr continuiret/und bringet er zum Überfluß/"eigenem Berichte nach / den 
Adel dahin/daß sie berührte seine unverantwortliche rewion sollen 
Kiret haben/ und zeiget er also gantzlich mit seiner bey solcher Bestellung ge­
führten conäuiceund mit der berührten Beantwortung und Mi6catioa 
nichts anders/ als daß er in dem Stückdie Ritterschafft als seineOberkeit 
halt und also unverantwortlich Kamm in ttatu formlret/wodurch sein Ver­
brechen mercklichen ßraviret wird/insonderheit va erdrinn beharret und an­
noch nicht eins erkennet/einiger Massen gefehlet zu haben/ ob schon ihme die 
Vergreiffungen häuffig vor Augen stehen / und drohen eine drauff noth­
wendig folgende Straff-und rechtmäßige Beeyferung. 

4.) Endlich bedancket sich capit. Patkul und berühret die 
näher/betreffend fein unverantwortlich auffgefetzte und bey dem Landtage 
in Wenden der Ritterschafft vorgelesene Delation,deren Jnnhalt und Ge­
wißheit er mit beyfolgenden ar̂ umentationen und praelumrionen zu bestrei­
ten suchet. 1.) Nennet er das bey dem^beii lub aus gedachter «.eisci-
on gezogene Lxtraä ein InttrumenrummutUum lnaricum, öc imxer5e6ium, 
W0rinnder8en5u5und eczntextus unvollkommen / und daß nur excerxilt 
wäre/woraus etwas prTjuäicirlicheS folgen könte. :.'Es könne kein Crimen 
vder äeKAum begangen seyn / wann 6v1u8 oder mala incentio dabey nicht 
xrobiret und luce meriäiana ciariug vorgestellet würde, z.) Hätten sie sol­
ches weisen sie beschuldiget würden/nicht heimlich und verborgener Weise 
sondern öffentlich gethan. Dannenhero 4.) wann die imemion gewesen 
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durch die kewion einen Eingriffin die Kvnig-l.Hoheit zu thun / so würde er 
es nicht dem 8scretZric> 8eßeka6ecvmmuniciret/UNdsovielWocheN lang in 
seinen Handen gelassen haben, s.) Würde auch 8ecrer.8exedaäe,al6 ein 
Königl.Bevienter/nach seiner Eydes'Pflicht die relarion nicht extracliret 
sondern zurück behalten/der (Gouverneur dieselbe in Handen bekommen ha­
ben/und nicht dritthalbJahr interttitium oder liicntium erfolget seyn/inson­
derheit da man solche von ihm sogenannte pettiferas cloöirinas R.eix>. nicht 
anwachsen lasset sondern inipsa Iierba abzuschneiden pfleget. 6.) Als die 
relation der Ritterschafft übergeben worden/sey es in publico geschehen 
und in Anwesenheit des (Zouverneurenderprovince. 7.) Wann in so gros­
sem LonKuxu der Leute etwas die Königl. Hoheit couLkirendes wäre de-
mercket/sohatte man also fort die Ritterschafft desfalls zugeredet und in 
/a^um recenz inczuil-iret. Weiln dann nun alles solches publice pasllret/ 
nicht geheim gehalten/sondern von allem auffrichtige Communicacion ge-
schehen/ss könne man gnugsam schliessen/ daß kein äolus dabey gewesen/ 
zumaln nur der / welcher arges thut/daö Licht scheuet. 

Auffwelches folgende argumenta zur Wiederlegung dienen/und ant­
wortet man primum,ein Lxrra  ̂ist und muß seyn von der Natur und 
Beschaffenheit/daß es nichts mehr in sich halte/als was zum Licht und Be­
weiß derSachen eigentlich gehöret/und kan man es nicht so fort nennen ein 
mutllum, mancum ös imperfeAum, ob jchon nicht ein LnnrexruZ cvntinuus 
drinn sey: Denn solcher Gestalt wäre es kein LxrraN, sondern eine gantze 
und vollkommene keiarion. Gleichwie nun die gantze Delation allhier 
nicht die Klage verursachet oder die Ovanon, sondern allein die nachdenk­
liche und unverantwortlich eingeführte cxpresl!one5,i)llcur5en und Reden; 
So ist auch in dem Fall genug/daß allein die zur Sachen gehörige patres 
recht extrakiret befunden werden. Welches Capit Patkul allhier mit 
Recht geschehen zu seyn noch weniger laugnen kan / als bereits sein Mit-
vepurirter Land-Rath Budberg/der die relation mit unterschrieben/solches 
gestehen müssen/und die v'scurlen mit den /ormallen wiederkennet. Da-
beneben sind sie von einem glaubwürdigen Mann und Königl. Bedienten 
aus dem 0rlZin3l selbst abg-schrieben und mit vollkommenen Meynungen 
abcopiret/wovon Hi rnach das inKru-renrum l̂ ir.C.exrraliiret ist/ welches so 
viel weniger unrichtig kan gehalten werden/ als alle 6ars, do die Oikurien 
hier in Stockholm sollen seyn geführet worden/sowohl in ein Theil der ma-
terie mlt den protocoUen übereinstimmen/wiewohl viel von beyden vepu-
einen vermehrt und darzu geleget / wie m angeführet ist. Wozu 

noch 
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Koch gewisse ^un6^a aus den vellberancks kommen / welche theils inLx-
xresllonm / allermeist aber in Meynungen mit berührtemkewions-xx-
er^ übereinstimmen; So/daß darüber nicht zu zweiffeln/ insonderheit 
da Patkul selbst vor dieser Königl. LommilNo» gestanden / das vriZinsl 
^>on der R-elation verbrannt zu haben / welches nicht geschehen wäre / wen» 
sie redlich und ehrbar wäre gestellt und aussgesetzet worden. Sondern wie 
der Inhalt am gebührend Ort kund worden / so vermeinte Patkul/ 
vom bösen Gewissen gerühret/ dabey Rath zu finden / und durch Feuer 
es aus dem Wege zu bringen / welches nun die Sache sA viel mehr klar ma­
chet/ undsein Verbrechen nicht auf ein geringes gravixet. ^6 -äum.vo. 
tll5 und mals sind in der^Aion mehr dann zu viel xroklret/undweiset 
das K.elaüon8 Lxtrac^ selbst hierin das äeliKumluce mediana clsriuz, und. 
kan es ohne ciolo und böser Intention nicht geschehen seyn / daß Pat­
kul die Origmal-^ejationverbrannt.Denn i.) war ihm bekandt/wasvor-
hin vor eine Verordnung war gemachet / betreffend/daß alleHandlun-
gen/die beyLandtagen eingegeben würden u. palllreten/ sollen wohl bewah­
rt und der Land-Kasten/worin sie geleget/ versiegelt beybehalten werten 
i>it. wornach Patkul sich richten sollen/ dabey als die kelaüon beym 
Landtage an die Nitterschafft geliefert/und inxukziico verlesen war/ war 
es nicht mehr ein privat-und Patkul zugehöriges / sondern ein publikes und 
der Ritterschafft zustandiges inltrumenr, welches Patkul keineMacht hat­
te auffeinige Weise abzuschaffen / weniger gantz zu vetbrennen. Wor­
aus giiugsäm zu sehen/ wie er rem slienam invito ciominO und unverant^ 
wortlichen hantiret / und ein der Nitterschafft' angchöriges und so an­
gelegenes vocument, unerlaubt und auff ungebührliche Weise von Han­
den gebracht / welches alles akzquc äojo und böser incenüon nicht kan ge­
schehen seyn. ää ztium, viel böses gehet vor in der Welt/ obes schon 
nicht heimlich und verborgen geschiehet/ und kan das Böse dißfalls/dak es 
öffentlich geschehen / eben sowenig entschuldiget werden / als Raud/Todt-
schlag/Auffuhr und andere Unthatm/ welche öffentlich / m bey Hellem 
Tage / mitten im Volck begangen werdm / zu excnilren sind. Wesfalls 
auch Patkuls ̂ äiiones, so weit sie böse find undAnverantwortlich / weae» 
ihres offenbahrlichen Begehens keine Linderung/ sondern fast eine schwe­
rere Schaffung zuwachset/zumchln ihreOffemligkeit nichtsanders als 
elneDretstlgkelt und deren Grosse spuret. Eben wie ein-, so oNnbadr-
lich geschiehet/ billig vor ein grosser Verbrechen gehaUen und^ttimiret 
wird/ als.elN^soüehelMLeschlchet. ^4wm,dieLowmunic.tionmic 
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dem 8ecretarto8eZedÄäs ist ein sehr weit hergeholtes ^rßumem 1 um die in 
der Delation befindliche schwereLxx>rellic)ne8 undVergreiffungen zu beschö­
nigen ; Denn es ist so eine tatalicät gewesen / daß es dadurch vors Tages-
Licht ist g .kommen/ und können darum die Vergiftungen nicht Verbes­
sertwerden/ daß deren Uhrheber durch eine Verblendung sich also selbst 
geäussert/ wodurch Segebade damahln beqveme Gelegenheit erhielte/ 
solches abzucox/ren / und an den Tag kommen zu lassen, -kä smm. So 
wird wohl Segebade selbst auffBegehren wissen beyzubringen die Ursach/ 
warum er das Ordinal davon dem Hrn. Gouverneuren damahln nicht zu­
gestellt/ oder solches bey sich behalten / ob wohl nun zur Sachen gnug thut/ 
daß er die schweren Lomen^ eigenhändig abcop-ret/ und thut es nichts zur 
Lxcujpation, daß es eine Zeitlang verschwiegen gewesen / und still gehalten 
worden/ zumahln es dennoch mit andern Zeits genug ihme zur geringen 
Freuoe hervor kommen und angebracht worden/ zumahln es auch konte 
ohne Gefahr eine Zeitlang unbekandt und nur an gebührendem Orte kund 
seyn/ nachdem man durch gebührende Auswege so vorgebauet / daß die 
drmn angeführte ärgerliche Meynungen und Anstößigkeiten keinen Scha­
den mehr kunten zu Wege bringen, 6wm. Die publique exkibirung 
der Delation rnitigiret deren Bitterkeit gar nicht/ sondern diß ist es / wel­
ches hier sein Lrimenvergrössert/ da er so kühn gewesen und kein Beden­
ken getragen / ein solch öffentlich auss einen Landtag vorzubrin­
gen / und der Ritterschafft verlesen zu lassn/ da zwar der Gouverneur in 
derStadtwar/ aber nicht auffder Landstuben/ woselbst alles vorihme 
verschwiegen und geheim gehalten worden / so/daßerdeßwegenmchtkun-
te in dem Fall J-K-M-hohes inrerelle damahlen gebührend in acht neh­
men. /rr.o. Die Ritterschafft konte bey der Verlesung nicht alles so ge­
nau bemercken und erweoen / zumahln die Meynungen darilmm sehr he. 
cieus und mit lzlum!5ten Reden ausgeführet sind/auch mitlateini'schenFor-
maiien bemänget/wodurch auch geschehen/ daß solches damahln nicht ss 
geschwinde im Gerüchte gekommen / und zu gebührenden Ohren gediehen/ 
welches doch Patku! in diesem Fall keines Weges entschuldiget / sondern es 
weiset nundas Werckselbst/worinn die Vergreiffungen bestehen / und 
was vor ein twlus und böse imenrivn darmtter gespieiet / jo daß die /welche 
Böses thun/nicht allezeit sagen können nach Patkuls Meynung des Ta­
geslicht zu scheuen / zumahln eifronterieundUbermuth das Gesichte so 
sehr benehmen/ daßsie zuweilen nicht scheuen oder blöde werden/ die Au­
gen gegen die Mittags-Sonne auffzuheben. Aus alle deme findet man 
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nun klärlich/wie Tapit.Patkuls gegen den ersten Punct des Fidelis ange­
führte Einwendungen und Zl-ßument^ciones umgestossen/ und vollkömm-
lieh wiederleget worden. Weßfaüs solcher Klage Punct bestandig blei­
bet/ mit allen deneniuK Uc.L ausgewiesenen 8^eci3litäten/ und das um 
sovielmehr / als Patku! sich ja nicht im geringsten unterstanden / das we­
nigste dran zu rühren oder zu verfechten/ sondern stillschweigend vorbey ge­
het/und also deren Unvcrantwortligkeit als von selbsten aßnolciret und er­
kennet; Worauffnichts anders erfolgen kan/als des Richters rechtlicher 
Eyfer/ und des Verbrechens gebührende Straffe und kelsmirung. 

u. 
T?^Asdes Capit Patkuls^xce^rion wider den andern Klage-Punct/ 
E^betreffend dessen unverantwm tlich auffgefttzte/ also genannte und 
beym Wendischen Landtage zur Erwegung vorgegebene vcliberanöa an­
sehet/so gebrauchet er dabey dieselbe ^nier sich zu verantworten/wie im 
nechst vorhergehenden ersten Puncte/indem er nicht zur Sachen selbst ge­
het/oder den rechten 8tatum CcintroverliX berühret / fondern er bringet 
nur an/ein Haussen theil«? unnütze Einwendungen / theils unnöthige vi-
icursen/von fothaner^lel7)c>nalen Ausssetzung und deren Verantwortung 
insgemein/ welche in nachfolgenden /^ument^cmen bestehen: 

i.) Saget er/es sey deml>ibell nicht angefügt ein Beweiß / daß er 
allein ̂ uwrsey zu solchen Velibei-Zncliz. 2.) Daß deren Gebrauch sey bey 
Landtagen/ daß über der Societät und eines ieden privari Noth und An­
liegen solle gehandelt werden/ da dann iemand muß verfassen und in dieFe-
deraussnehmen/ was einer oder der ander erinnert/weil ja alle nicht kön« 
nen ylgleict) schreiben, z.) Daß damahliger Secretarmz ohne Land - Rä­
the und Land-Marschalls Wisscnschafft wider Gewohnheit ein solch kl--
mortui beygefüget beym Keckls, und es alsem ei6^c>rum ^ublicorum 
consicjeriret / da es doch vor eine (^rteyuegehalten wird. 4.) Da er das 
^le.onzleauffgesetzet/davon sagt er/er könne es weder polltive leugnen 
oder gestchen / weil er dabey keines Weges ein so nackdencklich Absehen ge­
habt / wie ihme nun will imxumet werden. 5.) Hält er es vor nachdenk­
lich/ daß ob schon andere mebr bey selbigem Landtage klemoriales einge­
leget und eigenhändig abqefasset/und zur cZelil?cration kommen lassen/wor­
unter auch eins des Hn-LaronUngerns, lud l.ÄlleZiret wird/ welches 
do^m'cht pzrs aHcii-um geblieben im R-ecesz, sondern ausgelassen worden. 
6.) Saget er/es sev nur ein ^cmoriX c-,ul!,,auffgesctztes Register und in-
terire Nichts j)v5mvc. 7.) Ehe man ihm als Loncipisten kan zureden / mü-

ste 
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ste erst untersuchet werden/ obdchsn Inhalt/ worüber die Nitterschafft 
äellbenret/von der Beschaffenheit scy/daß esI. K-M.Hoheitberuhre/und 
ob die Ritterschafft befuget sey /J.K-M- um ̂ uiaZirung zu bitten / über so 
grosse Beschwerden welches als eine causa publica von ihm als pnvaw ohne 
^anäaro nicht kan 6-monstl-iret werden/ sondern vermeyntesmüstege­
schehen von der Nitterschafft/ weiln er/ wenn er concipitte wäre / nicht an­
ders als nur accellone dabey coniiäenret werden könne. 8.)Würde man 
dieRitterschafftdarüberhören/sowürde sichs weisen ob die Handlunz 
über solche Articuln nichtgeschehen aus denen Anleitungen / welche I. K. 
M. eigene und dero Vorfahren allergnädigste Hand und Siegel und son-
sten die X^vkät und voriger Herrschafft Bebriefungen zur Vorsprache ha­
ben / wie auch daß aus dem a6 I^ibellum lud k.a^psnirten vocumcntc» kein 
Unfug wäre abzunehmen / sondern ein Vieles dabey zu erinnern / wie 
auch was sonsteninden äellbsr3ri0N5-?unÄen so hoch exa^genret worden/ 
und daß mit solchen allen kein8tatu8 in 8tatu oder ^nvate^rote^ion introäu-
ciret sey/ wo nicht aller Unterthanen wohlerworbene und bey derKönigl.Ho-
heitsehrwohl comxatibls Immunitäten und Freyheiten/ alsetwasunge­
reimtes/in einer wohl-orclinirten ^epulzlic anzusehen wären. 9.) Begeh­
ret er zuwiffen / wer ihn angegeben und beschuldiget/ hierunter einig gefahr­
lichen Vorsatz gehabt zu haben/da er wider solchen Delatoren sich öffentlich 
wolteverantworten. io.) Saget er/ man könne es nicht eine leckueuse 
Schrifft nennen/ denn wenn die Ritterschafft ex^^5 ̂ ublicis von demZu-
sammenhangdergantzenSache eine kemonttration thun wird/ so könte 
man beweisen / daß fast kein ?unA unter den äeliderancks zu finden / der 
nicht gar offc auff Landtägen / ja bey'J. K. M. und dem 6en. (Zouverne-
menr ist traHiret worden. Und könten diese cieliberancla vor seäitieuz nicht 
angesehen werden/ weil es keine 8eciiric> ist / wenn Unterthanen vor ihre 
Lonlervacion sprechen und solches auff Königl. Hand und Siegel repre-
lcntiren. il.) Wenn er dadurch gefährliche Dinge zu unterfangen gedacht/ 
so hatte solches nach dritthalb Jahres V rlauffeinigen eS'ea können wei­
sen. 12.) Beruffet er sich auffdieZeit/welche zu letzt seine Verantwortung 
werde ablegen über das / so er nun unschuldig aber mit frölichem Hertzen 
anhören muß. 

Auffalles solches antwortet mau erst in gemein/ daß?arkul allhier 
ohne Ursach will entweichen dem rechten 8tatui domroverkX oder ()uXKi-
c>n, da doch zu Beförderung der Mies gantz nöthig ist / denselben recht ein-
zunchme«. Weil man sonsten irregehet / so-wohl wegen der Warheit/der 
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Sachen rechte Beschaffenheit iwd d?s eigenen (Qualität und Würde. 
Weßfalls nothwendig ein Unterschied muß gemachet werden zwischen Kls-

so an sich selbst erlaubt und zugelassen sind bey Landtagen vorzu­
bringen/insonderheit wann sie nichts anstößiges wider die hohe Obrigkeit 
in sich halten und zwischen solche Schrissten und ?ropv6tionex, die nicht al­
lein kühnlich anrühren und unter äcliberanon stellen JhrK. M. hohejm-a 
KlaM.njS)sondern auch zum Ubelfiuß mit schweren Lxp^Monen I. K. M. 
^(Ilonrs anZreiffen / gleich als hät!e man im Sinne I A. M- dero Unfug 
zuweisen/ in ein und andern Stücken / und lnnzut'ossen / auch zurücke zu 
treiben / was nach Gesetze unc J.K.M. gnädigste nür-u6>iczne8 und 0räre8 
geschehen und verrichtet ist. So weit nun selbige Mibei-än^ solche Dinge 
tmd pun^en in sich haben / die erlaubt sind / und mit Bescheidenheit ohne 
xrXj'ictice der dohen Odrigkeit aussgpsetze? sind / so streitet man sie nicht an/ 
sondern man lässer sic so wol als andere bey Landtägen eingegebene Schriss­
ten in ihren Werthe bleiben. Aber weil man darinn findet gantz nachdenk­
liche Sachen und Meynung betreffende Jkr. K. M. hohe Gerechtigkeiten/ . 
eingeführt auffsolche Art als im ̂ bell erwiest« ist/ so hat man nicht können 
oder sollen unterlassen / darüber gebührlichen zu klagen / zumahlen solche 
Grobheiten bey Unterthanen des Exempels wegen nicht müsten gedultet o-
dcr ungeahndet und ohue Straffe angesehen werden. 

Ferner/was voraedachteeackui-. seine indem ?un6i angeführte 8pe-
c'l2le.ir^umentativnc8 betrifft/so antwortet man aä lmum. daß es im 
dell nicht nöthig sey gewesen zu beweisen / daß ?3tkul allein der Huror zu sol­
chen c^1il>eranäi8 gewesen; Denn man konte vorher nachdencken/ daß et 
selbst es nicht leugnen würde/dieselbe auffgesetzt und concipirr zu haben / in­
sonderheit/ da cr wnste / daß es beyderln^u^twninRigaAnno,69;. 
kund geworden / und ihm überwiesen sey: Damit er aber nun sehen mö­
ge/ daß er eigentlich der ^utor solcher Schrifft sey / so folget hierbey 

.L. lub l.lc. k. v. des Buchhalter keKberZ«- endliche Aussage / darinn 
er bekennet / daß er bey dem Landtage zu Wenden von eackuk eige­
ner Hand und Loncext verschiedene Sachen rein geschrieben/ worunter 
auch berührte cleliberanäÄ gcweseN.Viäe näher das jr^ui5lrjc)N8-?jOrc)cc)lI f. 
ic^öc'i l.dabey will er auch selbst nicht in der Lxception sich veranlassen es 
zu äisputtren/söndern saget daß er nicht policiveleuanen könne dieselbe ab-
Kcfasset und cvncipiret zu haben. Wesfalls lmnötbiq ist zu fragen / ob er 
allem ^utor dessen gewesen sey oder nicht/zumahln es nicht gnug ist/ d.iß cr 
<ö mit seiner eigenen Hand conci^l-et und aussgesetzet hat/und hernach mr 
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^süderÄtion vorgetragen/und so auch mehr mit ihm gerathschlaget und Z 
conliliis gewesen/daß solche äeliberanäa auff solche Weise und in solchen 
Expressionen sollen verfasset werden/so mag er die in specie nahmkundig 
machen/aber keines weges die gantze Ritterschafft drinn einwickeln/ oder 
ingesamt die Schuld auffdieselbe wäitzen/weil es unmöglich ist/und fastun-
geräumt/daß sie samtlich voraus selten äsliberiret und verordnet haben/ 
wie die äsliberancia fö ihnen proponiretund ventiliret solten werden/auff-^ 
zusetzen und zu verfassen waren. ^.6 2. dero maniere bey den Landtagen 
thut hier nichts zur Sachen auch nicht daß eines oder des andern Erinne­
rungengehörigermasten indieFeder gefasset werden : Aber daß etwas/ 
welches berühret J.K M. Hoheit regierende Macht und Gewalt und des 
Landes keßimsnfibeyLandtägen in «jeliberation soll gezogen werden/ das 
ist nicht alleine ungewohnt/fondern auch an sich selbst höchst ärgerlich und 
straffoar. Und kan Patkul mit der Zeneralel^ Einwendung von der Erin­
nerung Verfassung in die Feder sich nicht excusim,/zumahlen ihn niemand 
zwingen konte/auch er nicht schuldig war/obschon bey Landtagen auff eines 
oder des andern Begehren etwas verkleinerliches und anstößliches wieder 
der Königl. Majestät Hoheit aüffzusetzen gewesen. Welches / wann so 
etwas auffdem Wege gewesen/er ja fast eher als ein getreuer Untersasse 
mit rechtlichen Korrem- hätte entweichen/als mit unverantwortlicher Be­
kräftigung nachkommen sollen, ää z. daß der 8eLrerarius diese äelike-
ranäi, dem kecels angefüget / daran hat er wohl und bedachtsam gethan/ 
ungeachtet der angezogenen und annoch unerweißl. Gewohnheit/daß sol­
ches vor eine ekarre^ue gehalten werde. Darneben hat der 8?crstarius 
nicht anders thun können/als es beylegen/weiln solche cte^bersriones in dem 
Kccek sich punÄ-weise dahin beziehen/wie zu sehen P2Z. 179.580. des ke» 
cessus. Dabey ist auch auchnicht die Frage/ob sie in dem Kecess sind ein-
gesühr-'t ober nicbt/sondern ob sie nicht also/wie sie hier in0riginsU beyde? 
Hand sind/von Capit.Patkui abgösset und zur veliberJtion übergeben 
sind/wie sie dann auch in Oeliberation gezogen und gekommen / wie des 
Landtage-?» ntocol! und kecesz es ausweiset. ^6 4. daß er hier pvkrive 
nicdt leugnen kan/solches auffgcschtzu daben/einig vorgebende/dabey kein 
so nachvcnck!ich Absebcn qckadt;u haben/wse ihme nun imvuxiret würde/ 
das bindet ihn mehr als es ihn löset und sind hier keine Gründe mehr nöthig/ 
weiln man ihn sei lN bey der Swrifft erkennet/und kan sein Absehen nach 
derThat mit blossen conteüationen nicht excusinet werden/ft weit man dar-
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aus die Vergreiffungen klar und unlängbar findet. s. daß der andern 

ihre bey den Landtagen angeführte memonals dem kecek nicht sind einver­
leibet/thut hier nichts zur Sachen/zumahln dieselbe von keiner Würde ha­
ben seyn können und wie Patkul selbst saget / , welche in keine 
veilberation gekommen / weiln auch die Accessen sich nicht darauffberuf-
fen. Und weil esbeliebet lud zu proäuciren eine Copey von Kla-
jor Ungern seinem Memorial, so wird begehret / daß er das Orismal vorzei­
ge/ da man denn naher kan juäiciren/m was d^nliäeration es könne gezogen 
werden / wiewohl darinne keine Anstoßlichkeit / oder unverantwortliche Er­
innerung / wie man es noch absehen kan / verfasset sind; Und sey es damit 
wie es wolle / so ist doch eackuls Sache damit nicht eine Hülffe zugewach­
sen. ^cl 6. daß mehrgedachte DeUberanäa allein wie ein Register memo-
rix caula auffgesetzet worden/und nichts xoltttve intsriren / das ist eine sehe 
schwache Erklärung und Ausflucht/denn Register pfleget man nicht in sol­
cher Form abzufassen/ weniger zu einer allgemeinen Oeliberanon auszuge­
ben/ wie es mit diesen velckeranäis geschehen ist / welche daneben weitläuss-
tig und mit ausführlichen Meynungen und railonnememz ausgesetzet / auch 
bey selbiger DeUberacion im ksceis auffgenommen und angeführet zu seyn 
befunden werden/daß also dasjenige/was sie klar und polmve im Mund 
führen / nichts anders als positive mseriren kan. ^6 7. ?arkuk Vor­
schlag / zuförderst zu untersuchen ob die Ritterschafft Fug gehabt Linderung 
ihrer grossen Beschwerden zu begehren/ ehe denn man den Loncipitten deß-
falls bespricht/findet hier keine statt / denn was die Ritterschafft hierbey 
mit Fug hat können erinnern/und welcher Gestalt sie in Untertänigkeit bey 
I. K.M. dero Beschwerden anzutragen haben / solches ist ohne dem be-
kandt. Aber nun muß einig in diesem Fall der concipiü als ̂ mor davor 
antworten/worinn ersich vergriffen/ und ist er als Urheber hier nicht ac-
celforie zu conlitieriren nach seiner Meynung/sondern principallter, zuma-
len er auch vorder Schrifft gewesen / und xrincipaliter die berührte Ver­
greiffungen verursachet und zu Wege gebracht, -kä 8. bey der 
eapic. ?ÄtKuls versehen betreffend/ist gantz unnöthig dieNitterschafft zu ver­
hören / zumahln das t'aÄum klar ist und stehet ohne dem der Königl.Majest. 
frey / die Nitterschafft zu hören / so wohl als sie wegen der Landes-kevill-
on als auch sonsten inUnterthänigkeit mögen haben anzubringen/wenn esJ. 
Kön. Majest. also allergnädigst behaget und gut düncket. Aber daß ?ar-
kul so verwegen berühret J.K.M. eigene und dero hohen Vorfahren gnä­
digste Hand und Siege!/sonsten auch die ̂ uicat und voriger Herrschaff­

ten 
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ten Bebriesungen gleich als wann nun etwas dagegen gethan und verübet 
worden / das ist allzunachdencklich und mennret in sonderlicher Lonliclera-
tion zu ziehen / eben wie auch keine geringe malice und Hartnackigkeit ist/ 
daß er per invertlsnem vorgiebt/ ob solte durch abgefaffeter Deliberationz-
Puncten Bewerckstelligung kein Status in Karu bleiben/sondern vielmehr/ 
durch deren LxaßZerirung aller Unterthanen wohlerworbene immuniräten 
und Freyheiten als ungereimte und mit der Königl. Hoheit incomxariKIe 
müsten angeschen werden; da er doch Unterscheid machen solte unter deme 
so erlaubt und unerlaubt ist und solte nicht mit Lontinuimng der Defenlion 
^ber gedachter Puncten vergreifftichenJnhalt sich von neuen straffbar ma­
chen/und solcher Gestalt ihme fast zueignen die Gerechtigkeit über die hohe 
Iura K4-Ijettati8 Ansprache zu machen/welche in mehrgedachten öeliberanciis 
kühnltch genug vorhin gerühret sind, 9. Es ist sehr seltsam in klaren 
und vor dem Richter klagend angegebenen auch überwiesenen äeUNlz pu-
l)j,Li5 und Vergreiffungen zu begehren den Delatoren, zu w-ssen/und begeh­
ret man dißmahl nicht mehr/als daß er sich rechtlich verantworte / über die 
ihme am'etzo von mir Amtswegen vorgestellte Klage/nach andernDelawren 
bedarffer nicht zu fragen/ zumahln seine eigene Schrifft/ die er bey dem 
Landtage eingegeben/hier bey der Hand ist/und allhier seine Vergreiffun­
gen berühret werdev. ää i v. Daß die Schrifft leäicieus sey/das erwei­
set sowohlderJnnhalt / als auch der drüber im forn.irte Klage-
Punct/ohne weiterer remonttration, und obwohl bey Landtagen so wohl 
als beym (-en.cZouvernementundofft beyI.K.M' selbst über des Adels 
Beschwerden istgehandelt worden/so folget nicht gleich daraus/daß sie auf 
solche Weise/wie in der Schrifft befindlich/sind angebracht worden/und lst 
auch nicht vermuthlich/das; iemand ungestrafft und auff der Art solcheSa-
chen wie hier geschehen/habe mögen vorbringen. Und halt man auch nicht 
vor eine leäition,wann Untertanen auffgebührende Art und Weise dero 
Angelegenheit bey der hohen Obrigkeit anl ragen. Wann es aber so ge­
schiehet/wie es hier beym Landtage öffentlich vorgelauffen/ und die Schrift 
selbst ausdrücklich ausweiset/darinn J.K-M. hohe Gerechtigkeiten fast 
kübnlichen angegriffen werden das ist eine Sache darüber man nun redet/ 
und ihrer Grobheit halber nicht anders anzusehen ist / als ein lecktieules 
Ding, ää n. daß in 2 und eines Halden Jahres Verlauff kein effeä er­
folget auffdie gefährliche Lonl-Iien so Patkul vorgehabt/ ist kein argument, 
so ihme zur Verantwortung dienet. Denn es kan wohl viel Übels ange­
fangen unddraufangesehen werden/ob es schon nicht allemahl beydem ef-



l6s R.ejzlicz.' 

5-Äkanerkantunderwartet werden. DurchGSttesdesAllerköckNe« 
Gnade und J^K-M. hohe Königl. Vochrge und Wachsamkeit als auch 
dero getreuen Befehlhabers Miß und E-ffer sind sothane gefährliche Con-
Zilien und ̂ ckmal,on-5 dergestalt vorgebauet und stutzig gemachet wor, 
den daß kein anderer eK-Ä draufffolgen können als nur dieser/den Cavit 
Patkul h>er vor Augen sicher/und zweifelt man also ->cl ,z. Ob Patkul mit 
so srolichen Hertzen/wie er saget/dieseanhören mag, oder mit outen 
G-wissendieZ-iterwarte,die in so groben Stücken und Vergreiffunqen 
seine Verantwortung und Unschuld solte können weisen und zu Taae le­
gen ; Denn die Zeit wäre fast wunderlich und unerhört (welche der 
GOtt abwende 1 die da einer Christ,.Odchkeic solte verweigern,u 
r-n dew wbe Iura und Gerechtigkeiten; Sein Reich zu beschützen und ver-
mittelst Beybehaltung und Einquatt.erungeiner »öthigen îlicsVorsor, 
ge zu tragen vor die Sicherheit/Verthadigung und Schutz der Vrovincicn 
Recht und Gerechtigkeit zu handdaben/in gutem Gesch cke z , br^aen was 
vorhin in unrechten Wesen und Unordnung gewesen'das Lmw durch 
« l̂-L°uv»neur-und Bcschlhabere geschicklich regieren und verwalten 
lassen; zu „ob,liefen und zu verbessern eines oder des andern Stand - S?» 
ne Unterhaun selbst in Hut und Schutz zunehmen / ohne zu erdulden dak 
der Adel seine Mttbruder besonders solte müsten verihädiaen« 
Rcichstagigcn Beschlüssen und Verordnungen eurch die ein« 
zuziehen die xubl.qven und Cron-Guter, zu Eilmlkuna und Rel>ärc?,.n^ 
der Cron und des Reichs/und was dergleichen mehr ist / welÄ.es^^ 
Pa.ku. g.-ichwoh.in m-hrg-dach.-n Ä -t 
hat/daß sie haben mussenund können kommen unter der RitteM'.Mn 
l>°wtj°n^a doch solche Sachengrösserer und höherer Wü dN 
daß getreue Unterthanm auffso ungebührliche We-se wie dierinn ist a» 
schehm-sichauslassen llnd berathschlagen solten. ^ ^ ge-

Demnachnunausallcdeniegnugsamzuernicjstn/ivi'e klarlich Bat» 
kuls vermeynte Ursachen und Einwendungen hiedurck ^ 
wi-derleget sind/so bleibet aiich der ander« Punct des ^.bL-Wer sL 

Umständen gebüWch KK 

ll'. 

belreffeude die^llckiunZ und darüber vonden Land-Räthen g-gebM un» 
von 
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von ihm entgegengenommene instruüion mit der so genannten x«nal con» 
Mdmwli i.)daß solches geschehen sey auffallgemeinemLandtage mit vorge­
gangener LomlnumcatlQli und eingezogenen Z.atiilcatioiide6 Herrn 
verneuren/welcher des Orts anStelle JK.Mist. Und wie J.K.M. ihme 
die e^oäianidero hohen Gerechtigkeiten haben anvertrauet; So könne 
sich niemand dagegen vergreiffen/ wann etwas mit seinem Vorwisse» 
imBeyseyn des Zecretsrü Leßebzäe pasliret ist/wie Land-Rathe und Land-
Marschall sollen können bezeugen/daß es hier gesHehen sey. 2.) Bey solcher 
Beschaffenheit könne er als ein private nicht in dem allergeringsten ausdea 
Punct antworten/ ob sothane Keldung vor ein so greulich und abscheulich 
Werck könne geHallen werden/ und solche schwere Interpretation^ meri.7 
tire/ wie in Î ibeUo angeführet und per omnez circumKantias zu höchster 
(Zravation der Ritterschafft (jeäuciret worden, z.) Weiln diß bey einen» 
öffentlichen Landtag geschehen/und vom Gouverneuren spprobiretist/ so 
werdeJ.KM. vorher der Ritterschafft die Thüre der Gerechtigkeit eröff­
nen/und sie darüber hören/ehe dann solches Werck zu so einem straffbah­
ren Ansehen solte auffgenommen werden / alsdann solche indurata nicht 
werden können be stehen. 4.) Daß er als in Oamilon gewesener oKcier 
auffsemer Mitbrüder Ansuchen sich darzu habe lasien emploiren/solches ha­
be er zu der Zeit so wenig vor ein crimen gehalten / als auch der Qouverneuk 
es nicht vor unzuläßlich gehalten /und voriger Zeit Exempeln es ausweisen/ 
daß Oikciers von höherm^KaraÄer zu soihaner iun6 îon sind sämiltiret wori 
den. f.) Niemand habe biß hierzu andere Meynung gehabt / als daß der 
krovmce und ihrer Einwohner Wohlsahrt und Conlervation solte eins vott 
denStückenseyn/worinnJ-K.M.Hohes Inrereliemitveriire. Darum 
wenn so einer sich da^zu gebrauchen lässet / so neZorüre er nicht wieder/son­
dern vor J.K. M.interelle; Zumahln I. K-M. dero veritadlezlnrerelle 
von dero getreuen Unterthanen Lonlerv-mon nimmermehr geschieden / son­
dern allezeit so comdiniret haben / daß man beyden gar wohl habe dienm 
können. 6.) Der Brieffan den Qeneral-Superintenclenttn Fischer könne 
vor ein groß Verbrechen nicht gerechnet werden/allermassen die nomi»e 
L<^vekri gethanen Erinnerungen eine so importante innovztion betreffen/ 
woran nicht etwas zeitliches odergeringes / sondern die ewige und Seelen-
Wohlfahrt hänget. 

WorauffzurgebührendenWiderlegung gereichet/erstlich in Zenc-
re, daß / weil solche Einwendungen die Ke5äirung ingemein betreffen/und 
nicht denJnnhalt der ickiriMon insonderheit den». und A. 5. worinne» 

X gleich. 
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gleichwohl die Vergreiffungen und Lxorbitancen eigentlich bestehen/ st 
richten die auch hier nichts aus zu Patkuls Entschuldigung; Denn ob wol 
bemeldte ^el!ä.rung keinen Grund hatin derLieffländischen Ritterschafft 
Privilegien / oder Gesetzen und Verordnungen / und also an sich selbst nicht 
kan gebilliget werden/ oder der Nachfolge halber mit Fug zugelassen und 
vor billig gehalten werden/ so sind ja bemeldte §.§. insonderheit sehr nach-
dencktich/ was den Ersten betrifft/ wie die Worte lauten/ die Befesti­
gung von dero Vaterlandes Immunitäten / Freyheiten und Privilegien / so 
daß rekäirende im Nothfall / wann dero Privilegien in ein und andernStü-
ckc7. sollen angefochten werden/ freye Macht haben solten / an was Ort 
es seyn möge/ davor zu reden !n sämtl. Ritterschafft Nabmen und alles 
Widrige abzubeugen. Wie dann auch der andere innehält/ wann ein 
Mitglied der Ritterschajst solte in seinen Adel, und sämtlichen Ritterschafft 
tompecirenden Recht und Privilegien einigerley Anstoß leyden/ so solten 
sie nicht unterlassen / demselben allittence zu thun / und zu reden pro lalvan-
^18 Privilegs ̂ uekribus. Welches alles das nachdencklicheAnsehen hat/ 
was in Iiibeilo angeführet und cieäuciret ist. Aber näher zu Specialitäten 
zu kommen / und derselben Argumenten / so wird geantwortet a<i i. daß/ was 
bey allgemeinen Landtagen geschiehet / nicht allezeit darum allein verant­
wortlichsey/ daß es beym Landtage geschehen / sondern vielmehr ist es zu 
beklagen / daß bey einigen in Lieffland gehaltenen Landtagen / insonder­
heit bey demWendischen nicht alles so ordentlich als es hätte seyn sollen/ zu­
gegangen / weßsalls auch Land-Räthe mit dem Land - Marschall anietzo 
vor dieser Königl. dommilllon besonders angeklagt und angesprochen wor­
den. Aber was des (Gouverneuren Gutbesinden und rstikcation betrifft/ 
so imBeyseyn des Secretarii 8egel)Ääe soll geschehen seyn/ so ist solches noch 
nicht erwiesen / und wird auch nicht können bewiesen werden/ daß man ihm 
eine solche anstößliche inkruäion zur keliäirung gewiesen/ zumahln er als­
dann gnugsmn die Ungebühr würde gefunden haben. Und wann schon 
mit ihm um einer kettckrung nach dem altenGebrauch möchte geredet seyn/ 
so folget nicht also fort/ daß erzuderVergreiffung/ wie mit letzterer in-
ttruäiongefchehen/ gewilliget/weniger daß er ihre dabeygeführte undien-
liche Lonäuite und Versehen ratikciret/ so/ daß in solchem reggrä solches 
kaum ohne Ansprach seyn kan. ^6 iäum. So weit er hiebey als ein 
Vatus sich versehen/und vor keine persona publica kan consläeriret werden/ 
so weit soll er nun auch als ein ?rivatu8 antworten / zumahlen diese Klage 
mcht eigentlich die Ritterschafft betrifft/ weniger hm man etwas zu deren 
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Ovation ä-äuciret/ wie Patkul unmiw/ und in seinem gewöhnlichen 
Vorsatz Unruhe zu erwecken / ungebührlichen vorwendet/ fondern mas 
spricht an die gebührende/dieUssach dazu gewesen sind/und dieVergreiffun-
gen begangen und zu Wege gebracht; Weßsalls auch menmet zu fragen/ 
wie er nun dazu ungebeten ksmc in der RitterschafftNahmen zu reden/ und 
sich ihrenthalben weiter auszugeben vor einen unrechtmäßigen Vorspre­
cher vor ihnen / so ihm nun mehr mit solch seinem Vorgeben abkorriren/ 
als etwas anvertrauen können, z cium. Die Ritterschafft hierüber zu 
verhören / ist gantz unnöthig / und scheinet es / Patkuls Vorschlag habe in 
diesem Fall ein Adsehen;u weitern Zusammenkünfften und Erweckung des 
Mißvergnügens / welches man mehr abkehren als zulassen muß. ^6 4. 
Daß Patkul damahln als er die keückrung antrat / solches vor kein dn-
men hielte/ arZuiret mehr sein Versehen als seine Entschuldigung /zumahln 
es hier eins ist etwas wissen und wissen sollen / und hätte er leichtlich nach-
dencken können / was endlich daraus entstehen würde / welches in ?rivjle-
z»en seinen Grund nicht hat/ weniger mit seinem (Mciers-Eyd unv Bestel­
lung compZtlKie war. Und wiewohlPatkul sich hier will auffLxewpel de-
ruffen/ daß solche ^e5iäirung zuvor im Gebrauch gewesen/ und daß 05-
^Liers vot^höhcnn^Kal-Z^örMderk^n^m^si^^gcbrauchet worden / so ist 
dochNckey zumercken/ daß nurvon Land-Rathen mit dem 8ecret2ris 
nodilltAtiz nach 164z. Jahres Königl. Verordnung zuweilen sind gebrau­
chet worden / als kelläentes b.'y dem Lener2l'(ZQuveinemenr, doch so / daß 
sie dem Len.Qouvsrnementgetreulich zu Handen gehen solten in Landes-
Angelegenheiten/ wie die relowrion selbst ausweiset / aber kei­
nes WegeS/daß sie etwas besonders und vor sich ausrichten solten/ und 
hat doch nicht das^eneral-^ouvernement allezeit derenGegenwart vor nö­
thig befunden/ sondern es auff casus existentes rekrmgiret/ pro exiüentis 
tcmponz Sc necelktatis, wie der Landtags-R.ece5s äe^n. 1668. den iv.UNd i». 

Uf. I>. I). es ausweiset. Wann man aber auff der andern Seiten 
die kellckrung conlläenret / welche Caplt.Patkul zugleich mit einigen an­
dern An. 1691. auffsich genommen / so ist es von gantz anderer Beschaffen­
heit. Denn l.) haben diese entgegen genommen / und sich geben lassen 
eine besondere lnüruAion, ohne Vorbewust des General.Gouverneuren. 
Und solches 1.) betreffend einige nachdenckliche und wieder J.K'M. Hoheit 
lauffende Sachen und Geschaffte / wie sie dann auch ;.) solche ungebührli­
che R.e5läir-Bestellung angenommen und verrichtet/ohne expreNn Zulaß 
Pom 6enera!.6ouvernemeati auch 4.) sich nicht zu eignen der Königl. Mas. 

Z s sde^ 
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oder des Vaterlandes Dienst beym Gouvernement entweder zur Berath­
schlagung/oder sonsten zuAbwattungdessen Oräres angegeben / sondern 
5.) fast mehr mit Aergerniß undNachdencken/Zusammenkünffte und c^on-
^enticuln vor sich äpart gehalten/ gerade wider den Grund eines wohlbe-
stellten Regiments. Auch 6.) conlukiret / ausgefertiget / und wmcklich 
solche Gewerbe / Brieffe und Geschafften zu Wege gebracht / die der Kön. 
Maj.hohe Gewalt und Mündigkeit / auch des Landes rechte Regierung 
höchlich anrühren/welches alles in keiner Gleichheit mit den vorigen soge­
nannten kesläirungen kommen/oder gezogen werden kan / und also auch kei­
nes Weges zu Capit.PatkulsBesteyung in diesem Fall anzubringen ste­
het. 5.)Unangesehen daß einer krovince und dero Einwohner Wohl­
stand ist eines von den Stücken/worinn J K M.Hoheß inrerelle verllm /so 
folget nicht gleich darüber/daß es ein ieder ohne Vorbewust der hohen O-
brigkeit/einig so unter so ein rrs-textvon^onlervarjonder EinwohnerFrey-
heit hat sich zu befassen mit dem Amt der Obrigkeit / und sich eine grössere 
Mündigkeit zuzueignen / als ihme zukommet / denn dadurch solre alles wohl 
kommen in Lonfuöoni und dadurä)allzuviele und unordentliche Obrigkei­
ten/das Land mit allen Einwohnern in Verderb und Unbestand gebracht 
werden. Sondern weit mehr ist es I. KM verkable incerelle, und dero 
getreuer Unterthanen Lonlervstisn auffs beste comdiniret / wenn man gu­
te Ordnung mit Gesetze und Recht oklervim und nachgelebet wird/ und 
wann ein ieder in seinem Beruffbleibtt/ohne sich in srembde Gewerbe zu 
mischen. Insonderheit in solchen Verrichtungen/ die eigentlichen derO-
brigkeit zukommen / und im ersten Punct weiter ausgeführet ist. ^6 6. So 
ungebührlich die Keldung selbst war/ nebst der entgegen genommenen in-
ttruNion, so ungebührlich war auch diß/daß die keliäirende ÜberLieutenant 
Lowenwolde Ansuchung dem (General 8uperjntenäenten/O.Fischer zuschrie­
ben/ zumahlen da Löwolde auch etwas gehabt zu klagen/ betreffende eine 
Verwegerung solchen Mittels / das seiner Seelen Seeligkeit betraff/ so 
hatte er es ja selbst angeben können/ bey dem (^en.8upermtenäenten unv 
Qonlikorium, die dann von Amts wegen haben können zu Handen gehen/ 
ohne solcher kettender und Vorsprecher ^leäiatwn. Und in Mangel 
dessen / hätte er ^Mence beym (Zouvernement suchen können / da ihm ohne 
Zweiffel wäre widerfahren / was der Billigkeit/ Gesehen und Kirchen-
Ordnung gemäß gewesen. Und da Patkul saget/die Sache seu nichtge-
ring.gewesen / sondern daran das Ewige/ und derSeeten Seligkeit hänge/ 
so hattt er so viel weniger sich damit befassen sollen / oder sich csxsdei halten/ 
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ohne der- Obrigkeit Handreichung und vireöion ein so wichtiges Werck zu 
befördern/oder unwissend der höchsten Obrigkeit sich vor einen publiken 
Vorsprecher auszugeben. Übrigens die Konstitution betreffende infonder«» 
heit/so bringet Patkul folgende railonnement^zur Verantwortung bey. 
i.)Selbige sey auffallgemeinemLandtagevon samtlicher Ritterschafftag-
xreiret und beschlossen worden/ weßsalls er als ein klembrum pro tota Uni-
verllcate so viel weniger antworten könne / als i.)Anno 169 z. die 2.Creys-
sen/ nehmlich derWendische und Rigische/vomHr.Königl.Rath/Feldma:-
schalln und Lenerai-Gouverneuren deßsalls besprochen/die da/ wie z. 
ausweiset / ohne die andern 2. Creyssen/ nehmlich den Pernauschen und 
Dörptischen sich nicht drinn haben einlassen wollen / sondern begehret / daß 
sämtliche Ritterschafft drüber solte gehöret werden/ wobey es auch damaln 
geblieben / darum könne er als privatus abzczue manciato^ pro ^ZN^ataric» 
7-0NU5 Universiracis ^uestris sich nicht anstellen / sondern die Nitterschafft 
müsse nothwendig drinn gehöret werden/ehe dann von ihme äeciäiret kan 
werden / ob er z.)als im i^bello angegebener/ aber nicht überwiesener 
OoncipientderKonstitution etwas unzulaßliches gethan habe« 4.) Der 
an das Ordnungs,Gericht abgegangene Briefs habe nicht kormam man6a-
n gehabt / sondern bestehe in einem freundl. Begehren. 5.) Wann die 
.Nitterschafft wird beweisen/ daßdero^ionesan so einem enormen 
ceK von i^Xäirllng Königl. Maj wie implicite weiter/dann auffibn exten-
«Ziret wird/ nicht können p^rcicipiren; So ̂ rde von sich selbsten seine Un­
schuld vor der Welt leuchten und geschen werden können / daß die Angebun­
gen nicht mehr die qantzeR'tterschaffr als ein einiges ktemkrum zu aKci-
ren vermögen. Wsrauffauch gereichet zurAntwort ->6 i.)der (Konstitution 
Ausfertigung bey einem allgemeinen Landtag / entschuldiget Patkul gar 
nicht/ denn er wird deßsalls nicht angeredet daß es bey einem Landtage 
pMret/oder von Land-Räthen unterschrieben befunden wird/ weil dasei-
ne bcsond 're Sache ist/ und auf der Land-Rathe Verantwortung ankom­
met / wie die auch desfalls sA>omret sind * Sondern Patkul wird davor 
jetzt angeklaget/daß er solche ungedührlicye Konstitution concipiret/ und 
nachd'rUiiterschriffta's^eiläircnderfiutgeheissen/ und sich unterstanden 
zuW rcke zu bringen/auch um Vollführung derselben andie Ordnungs-
Richter einen Brieffabgehen lassen/ welche vergreissliche ^6ius nicht ei­
gentlich die LaM-Rathe angehen/weniger die gantze Ritterschafft / dan-
nenh.'ro auch nöthig ist daß man Unterschied mache. Und wann auch kand-
Räthe ihn in der inttruAion eben so wie darzu beordert / so hätte er als ein 

X z recht-
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rechlg-sinnter Unterthan und ein mit Eyd verbundener Königl. M. Diener 
in solchen Fak dem nicht sollen nachleben. Allermassen sie auch keine Macht 
hatten/ ihme etwas zu befehlen/ insonderheit das/ welches so kiarlichen 

^ lauffetwiderdie Königl. Hoheitund Gerechtigkeit/ als diese conssirunoa 
welche in sich hat eine ?«na!-Verordnung über I. K- M. Unterthanen und 
der Nitterschafft criminelle Anklagen und Bestraffung/ wie auch diecx^ 
ciu5ion aus dem Ritterhause / wowider doch auffder Landstuben Erinne­
rung ist geschehen/aber von ?atku! beharrlich unterhalten worden / daß es 
recht sey; da ^zpirainparkul so wohl als andere wissen sollen/daß vermö­
ge der Königl. Resolution vac. 6. ii.OAobr. 165?. Item 6. 17. ^ug. i6ä.z. 
I.ir. LL. dem (^eneral^ouverneurn allein zugehöret / der Ritterschasst in 
solchem Falle gebührende ^Wence zu thun; Aber keines weges/daß einige 
von der Ritterschafft/insonderheit K.M. ̂ lllitair-Bediente in (-uZrnilon? 
unter Titul von V.eli6irenden in desLenerAl-LouverneurenAmtemgreiffen/ 
und deme unwissend solche Sachen aus ?riv.it-Getrieb zur Lxecution brin-
gensolten. ^^Vledann die Oocumcnten sud I.it. (z(?. im. II. XK. 1^1,. 
kl kl. ausweisen/welcher Gestalt die Ritterschafft vormahlen das Lene-
ral-Qouvernemenc drinn angesuchet. I. daß die Nitterschafft A. l 65z. 
deßfalls besprochen worden / und nicht äireNe geantwortet / thut hier nichts 
zur Sachen / weil man patkul hier nicht weiter bespricht / als so weit er da­
bey concurriret / gerade gegen seinen dem I^ibello angefügten Eyd und 
Pflicht der Treue, ^6;. Daß er Loncipient der donssiturion sey/das be­
zeuget des Buchhalter kekkergen cydliche Aussage i.,t. LlZ. Aber was be­
trifft / daß man darüber und von ein mehrers hören soll/ solches hat man hie-
bevor gnugsam erwiesen / daß es in so gestaltet.' Sache nicht müsse oder kön­
ne geschehen. ^6 4. Obschon der an die Ordnungs-Richter abgefertigte 
Briefnicht allerdings 5c>rmam m3ncl2ti gehabt / so hat er doch das Begeh­
ren in sich gehalten/daß die ungebührliche poenal-LonKicution solte zuWer-
cke gerichtet werden / welches doch unwissend dem 6en.(Zonvememcnt nicht 
geschehen sollen / sondernden Interessenten obgelegen/ besage obgedachter 
König!. Resolution l.it. LL.PP. darüber des Qener-zl Qouvernementz Hzsi-
üence zu suchen/ und nicht aus eigener Macht auffso unsichern Grund die 
Bewerckstelligung zu befördern, ^cl 5. Demnach es eigentlich nicht an­
gehet die gantze Nitterschafft / sondern nur einige Personen / so vornehm­
ste Ursachen darzuwaren/ so menget patkul abermahln die Ritterschafft 
hier unnöthig ein/insonderheit/da hier nur die ()uXGon ist über seinVer-
sehen insonderheit/und nicht insgemein über derRltterschafft ihr Versehen/ 

wel-
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welches in dem Fall in gantz andre donsi6eration kommt/und kan nicht auf 
solche Art wie patkul von Beylagen berühret und Mciret werden ; Und 
bleibet also dasi-ibeU in demPuntt in allen seinenUmständen bestücket und 
befestiget. 

IV. 

Egen die in dem 4ten Punct angeführte Klage betreffend die concip!» 
^^rung des Anno 1692. an I.K.M überschickten Briefes/so lässet Ca» 
xirain patkul sich darüber solcher Gestalt vernehmen. I.) Er sey nicht schul­
dig die Verantwortung ausssich allein zu nehmen / weiln die Königl. Gese­
tze nirgends wo / und die tägliche Praxis keinen concipierten dahin verbin­
den/insonderheit da 2)die gantze Ritterschafft nicht allein ANN01692. im 
öQrtio auffeinem allgemeinen Landtag einhellig beschlossen/ daß der Brief 
solte geschrieben und darinn des Landes wahre Beschaffenheit auffrich-
tig entdecket werden ; Sondern auch z.)sey Anno 169z. beym Landtage 
des Briefes Jnnhalt erwogen und inallermasseapxrobiretund die War-
heit dessen von neuen bekräftiget worden/ und ist die Sache dadurch in den 
Stand gefetzet worden / daß sie nicht clepenckret von eines eintzigen darzu 
concurrirenden klenikri oder concipientenVerantwortung/und weil es die 
gantze Ritterschafft betrifft / so könne es nicht auff ein oder des andern Mit­
glieds Gefahr prole^uiret / xrodiret und verantwortet werden. 4 ) Daß 
die darinn angezogene narrationes anietzo das Ansehen gewinnen wol­
len / ob hätten dieselbe gegen Jhro Königlichen Majestät eine widrig und 
unangenehme Vorstellung gebrauchet/ solches könne niemand anders al6 
mit höchstem Betrüben sich zu Gemüthe ziehen 5.) Vermuthet er mit der 
samtlichenRitterschafft /.daß nicht die Worte / sondern dero Hertz und Ge-
Mltth in gnädige conliclerarion kommen werde / zumahln sie nie im Sinne 
weniger in Wercken etwas mißfälliges vorgehabt und daß dieselbe vermit­
telst des ̂ ilegarin. 4-gnugsam contettiren/daß sie es nicht in der intenei-
on.wieesnunausgelegetwird/ verfasset/ sondern hertzlich beklagen/ daß 
sie mehr auffdie wahre Noth als auffdie Worte reüeckret/ und leben in der 
unterthänigen Zuversicht / es werden Se. Königl. Maj. dero Generosität 
und Gnade ins Mittel kommen und leuchten lassen. 6.^) Aber auffdem 
Fall/ wann es J.K M in Gnaden solte haben gefallen der Ritterschafft die 
Gelegenheit zu geben/ sich über die in diesem Fall gemachte Beschuldigun­
gen zu erklaren / so würden I. K. M. gnädigere Gedancken gefasset haben / 
alsdan sie auch über die im l.ibe!lo als Fehler angeführte Umstände zugleich 
vorgestellet hätte/ weßsalls sie in berührten dcro untertänigstem Briefe 
als in einem pr«liminar,Wercke nicht haben können die klvbstion andrin­

gen 
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gen; Wie dann auch gleichfalls können beweisen/ ob dero petita, und mit 
was8ucce6 dem Leu. Gouvernement entdecket seyn; auch was Fug sie ge, 
habt sich immeäiace an JK-M- zu wenden / und ob sie die Warheit in Be­
schreibung des Zustandes vom Lande gefolget seyn: 

Worauff geantwortet wird aä r.wie man ihn allhier nicht weiter be­
spricht / als da man findet / daß er den Brieffconcipiret habe / so kan er sich 
ja mit Fug nicht von verVerantwortung loß machen/und wann auch seinem 
Vorgeben nach inJ. K.M. Gesetzen per Lxprellum nichts solte berühret 
seyn von Loucipienten Verantwortung insonderheit/so ist doch bekandt/daß 
in groben und besonders in Stücken die höchste Obrigkeit anrührende / so 
wohl Loncipiem als Nathgeber besprochen werden/ zumahln sie alle Unter­
thanen sind und concurriren/ als die sich insolchem (limine gröblich versehen 
haben. Welches auch das Gesetze an unterschiedenen Orten implicite t» 
sich hält / und in seinen 5ormalien Flock och fahrnöte (li. o. äelic^i conlorti-
um) und alle die / so in einer Mißhandlung theilhafftig sind / klärlich genug 
inäißitiret und zu erkennen giebtt. Wormit auch die tägliche?raxi5 überein­
stimmet. 2.) Ob schondie Ritterschafft vor gut erkannt Ao.1652.datz 
des Landes Zustand nach Anleitung des R-eceNs/ solte durch ein unterlhä-
niges und bewegliches Schreiben der Königl. Majestät allerunterthänigst 
vorgestellet werden / so habe sie doch damahlen den Brieff nicht gese­
hen/ weniger vorher approbiret/ und ist auch nicht vermuthlich/ daß/ 
wann sie in ihren Nahmen etwas hätte geschrieben/solches in den 5orwaüen 
6lsgeschehen ist/ würde haben ausgefertiget, z. Und ob wohl die 
Nitterschafft hernach bey demRigischen Landtage Anno 169 z. die Copey 
des Briefs vor sich verlesen lasten und approkiret den Inhalt und ihre Ent­
schuldigung und Abbitte-Schrifft n. 4.an J.K.M.übersand/so thut diß 
doch nichts zu Patkuls Befteyung/insonderheit da er nun hier nicht weiter 
besprochenwirv/als soweit er ein ^uror und doncipient des Briefes ist/ 
und in denen drinn begangenen Vergreiffungen concurriret. Wie es 
dann den Gesetzen conform, daß ein ieder besonders vor sein Verbrechen 
antworten müffe/zumahln auch niemand des andern Verbrechen entgel­
tenmuß. -^4« Im bemeldten Brieffindet man nicht Kmplicemfaüinar. 
rationem,sondern viele von Bitterkeit überfließende Meynungen und grobe 
die Königl. Hoheit hochlichen anrührende Lxprezliones.wie im ^ibelloäe-
äuciret ist/so daß fast eine Tyranney ärger und mit scheußlichern Falben 
nicht kan abgemahlet werden/als darinn des Landes Zustand beschrieben 
wird. Und hat ja der cvnc,^itt kein Bedencken getragen unter andern 

da­
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daselbst einfliessen zu lassen/die hartenFormalien/ob solte man dort im Lan­
de verfahren wieder aller Völcker Nechte und daß sie den Krieg von benach-
batten grausamen Feinden ja so leicht/wo nicht leichter achten/ als deren 
jetzigen Zustand und Beschaffenheit zu ertragen. Uno deshalben omim-, 
rensieJ.K.M. schwere conleqvencen und des Landes irreparadie Ver­
wüstung. -kä 5. Dergleichen un5 andere in dem Briefe angeführte 
schwere Worte und Meynungen können an Unterthanen wieder eine 
Christl. Obrigkeit des Exempels halber ohne Ansprache Nichtgebrauchs! 
und ungeahndet gelassen werden/ob schon selbige Ritterschafft /als die nur 
ex polt f-zÄo solches gesehen/und in Verfassung desBriefes oder die darinn 
angeführte vergreiffliche Lxpresiionen/eigentlich nicht panicipiret/dero un-
terthanigste Abbitt-Schrifft n-4-an I. K- M- abgehen lassen und wird 
man auch nicht mit Recht sagen können / daß die gantze Nitterschafft des 
Briefes Innhalt czuoaä LxpreKlones öc formalia Zpprolziret/allermass'N 
sie mehr die materiam als Worte angesehen/wie Capit. Patkul hier selbst 
geschehen zu seyn anführet. Daneben haben verschiedene von Adel bey der 
inqmlmon Anno i6?z. ihr Mißvergnügen erfahret über den Brieff/und 
wollen keines weges dran Theil haben wie ihre bey dem Leneral-^ouver-
nsmendeingklegteSchrifften mit 
Mehrem ausweisen. ^6 6. Die sämtliche Nitterschafft zu verhören ist 
hier gantz unnöthig/wie zuvor remonKriret ist/zumahln wenn etwas zu kla­
gen gewesen/ein ieder vorsich insonderheit seine Angelegenheit gebührlich. 
anbringen kan / sondern auch unter dem Zeichen von der gantzen Nitter­
schafft der eine des andern Klage annehmen soll/davor zu stehen und ausM 
führen/da er doch damit vor feine Person nicht kan mitzuthun haben.Die 
rrodationes hätten auch so fort bey dem Briefe folgen können / wann nicht 
das Ansehen wäre gewesen/I K.M zu einer unnöthigen inquilmon über 
des Landes Beschaffenheit zu bringen. Aber was die Warheit von Be­
schreibung des Landes betrifft/so hättees wohl auffandere als so bittere Art 
und mit so schweren Lxpresllonen angebracht werden/worinn Capit. Pat­
kul als concipiem und ̂ utor fast unzeitig seinen unruhigen und bittern 
Sinn/weshalben er auch in diesem KlageHunct/wie das auswei­
set/billig angeklaget und besprochen wird. Im übrigen was die ?roka-
tiones betrifft aller der in de»n harten Briefe berührten Puncten/wie auch 
die so sie noch nicht sich dürsten unterstehen anzugeben/die man doch nun an­
zubringen von Capit.Patkul erfordert / darauff erklähret er sich mit der 
Entschuldigung folgender Ursachen: 1.) Daß die Sache die gantze 
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Ritterschafft betreffe / die da vermittelst obgcdachtcn ihres alleruntertha-
nigsten Schreibens vom »4.8?^ i6^z. die pl-okationez und Vera».twor-
tung zugesaget/und sey er cicra rnAnclatum nicht befugt sich dessen theilhafft 
zumachen, t.) Könne er nicht alle n über sich nehmen/als emparticuiierdie 
Gefahr von einen» so wichtigen wercke/weiln z.)das allgemeine Nothkla­
gen von einer gantzen ?rovince, bereits den LtkeÄ nach sich gezogen / daß 
desfcills diejenigen/welche ex co^muni Placido 6c nomine omnium die un-
terthänige Vorstellung gethanmnd exoKiLioLcconsveruäine zu thun sich 
nicht entziehen können/vor ihre Perspn en pzrticulier criminaliter angekla­
get worden/so daß er als priv2tu8 der Nachfolge halber und in Besorgun­
gen größerer Verfolgungen und Feindschafft wieder sich zu erwecken / und 
wasmehr,ist/sich nichtkan einlassen. 4) Musteer sich hüten vor so ein par-
ncular LnAZZamen^weiln nunmehr ein ieder in dem Lande ihm vorgesetzet 
bat/lieberdasaussersteübersichergehenzulassen / als durch die geringste' 
Klage überJ-K-M-getreue ?rovince die o^inion zu erwecken/ als wäre 
sie unruhig. Ausser deme 5.) habe er höchste Ursach auffseine Sicherheit 
zu sehen/damit er sich nicht möge einwickeln in solchen Streitigkeiten / wor­
über man ihmeköntevvrwerffen/daß der Königl.M. ihme ertheilter 8sl-
VU8 (^OnclucIuz sich nicht so weit excenäire/und daß solcher Gestalt sein de-
neKcwm 8alvi Loncju-Iuz zu äispmiren wäre. Weöhalben er lieber et­
was an seiner Defension müsse mangeln lassen / als der erhaltenen Si­
cherheit prXjuäicil-en. Und 6.) bringet er bey / daß im Fall meine Mey­
nung solte dahin gehen/durch diesen erocels die Warheit und den Beweiß 
zu der Ritterschafft Klagen heraus zu zwingen/ so würde ich nimmer mei­
nen Zweck erreichen/sondern vielmehr erfahren/daß im gantzen Lande ein 
psrpemum Mentium erfolgen werde/es möge dort auch zugehen wie es wol­
le. Deshalben könne er derjenige nicht seyn/der in pr-elenti nexorio pro-
batorio ein so grosses sich solte unterwinden vorzunehmen. Auff alles 
solches so lpecieus es auch zu seyn scheinet/wird kürtzlich geantwortet / daß 
wofern Capit.Patkul etwas reelle hatte/was noch nicht / betreffend des 
Landes Zustand/offenbaret sey/so solte er nicht unter solche nichtige Ver­
wände opiniatnrenauffsopudliczuer Anforderung eins oder das andere 
anzubringen/sondern als ein getreuer Unterthan der Königl Maj.und ein 
mit Eyd verbundener Diener ie eher ie lieber an die Hand zu geben / doch 
nicht mit seiner gewöhnlichen Bitterkeit/wodurch man fast mehr einen ar­
gen Vorfah alseine redliche und wohlgegründete Intention erblicken sol­
le. Und hat er nicht nöthig sich desfalls einiger vihmte^des erhaltenen 
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fakvi Oonäu^us zu wahren / nc NN er etwas descheibentlich vordringen 
kan/was so fort von !bin kan erwiesen werden. Aber wofern seine Mey­
nung ist/anderer Klagen ingesamt beyzubringen/so hat es das Ansehen von 
der reäemnone 2Uen°>rumlltium und eines unruhigen Sinnes/welches man 
nicht wird können billigen/weniger daß die^lon bey redlichenUnterthanen 
ein solch pei-petuum ilienliuin solte verursachen als Patkul wegen der 
?rovmce Lieffland/mehr aus pgzkon und zu Beschönigung seiner Sachen 
als mit Fug und Gebühr anführet. Sonsten solte wohl Capit. Patkul 
meinen Zweck abmercken/den ich bey dieser ^ion fürnehmlich habe/ vor 
diefer Königl. Kommission zu remonttriren/und ihme vor Augen zu stellen/ 
verschiedene seine begangene Verbrechen und grobe Vergreiffungen / wel­
che/wie ieder Punct insonderheit ausweiset / verdienet mit Gesetzmäßiger 
Straffe angesehen und reieneiret zu werden. 

v. 
^??N den 5ten Punct der Kxcexrion betreffend die Händel und das Un-
^Uzwesen/welches Capit. Patkul mit4andern m der Rigi-
schen Quarnison verursachet/mit allerhand ihren Oberst!. Meinersen zuge­
messenen Beschuldigungen/und was sonsten mehr ist / berichtet er ».) daß 
er wolle erzehlen den Ursprung davon / welches seyn soll die ruäemaniere 
und Weise/womit der Oberstl. wackere OKciers t^Äiret/welches er in vie­
len Umständen dem Oberst-LzugrojsemSchimpff beschreibet/und will 2.) 
mit einigen vocumencen luk!>l. 5.6.7. beweisen/wie ein und anderer sich 
über ihn beschwehret und führet z.) an/wie er mit den Zandern ̂ axitains 
sey genöthiget worden/bey dem c-en. (Zoüverneur und Feld-Marschall als 
ihrem Obersten zu klagen/aber an Stelle/daß sie in ihrem demüthigen Ge­
such ums Recht solten gehöret werden/so sey vor ein General-Kriegs,Ge­
richt/woselbst Herr Gouverneur8005, damahln PlXsiäirete/eine Oiminsl-
Klage oKciose wieder sie angestellet worden als wann sie eine Meuteret) 
begangen hätten/zumahlnsie proimpetranä^uAtia alle 5. zusammen die 
Suppliken unterschrieben; Aber auff die Erfahrung so sie damahln ge­
than/habe das Gericht eine allerunterthänigste ^lation von den Sachen 
anberoübersandt/welches solte dargethan haben/tie 8ui?scriptjon habe kei­
ne Natur einer Meuterey gehabt/und bittet er daß E. Graffl. Lxceli.Lx-
cell.unddie Königl.6om5ri8llonmöge solche relation vor sich lassen kom­
men und erwegen. ^.^Beschwehretersichdaßdestenallen ungeachtet der 
(ZenerZl-<3onverneur und Feld-Marschall bey seiner Ankunfft nach Riga 
dieselbe weiter alle anklagen lassen/wobev der Herr Feld-Marschall das 
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xr^licliumgesühret/und der Gouverneur 800^) ^lleü'or gewesen/ wessalls 
er damahls seine Sicherheit suchen müssen/und so viel mehr dabey verblei­
ben/als seine beym (Zen. Kriegs-Gericht eingegebene 8uppli^ven nicht al­
lein vom Qenera!-6ouverneur undFeld-Marschall nicht angesehen/sondern 
ouch von dem/welchen sie übergeben / der Letztere mit dem Thurm und an­
dern Dräuungen angefahren worden/und beruffet sich dabey auff die in 
I.ideI1c>2l!sZirte8upx1i^'iesul)(^UNd deM NUN beygelegten luk>n.8. Wor-
auffihme hiemit geantwortet wird; 

i. Daß die verkleinerliche Delation die er anietzo thut von O-
berst-Lieut.lZelmsrlen seiner von ihme so genannten ruäen moniere und 
Art wackere oKcierz zu tira^iren/so viel weniger statt haben könne/als der 
andern 4. Oppins, welche zugleich mit ihme und auff gleiche Art und 
Grund geklaget haben/dennoch vor dem Richter luccumdiret in der ?rods. 
rion und der Oberst-Lieut.also von allen ihm von denLZxitainz zugemasse-
nen Beschuldigungen ist befreyet worden/sie aber dagegen ein solch Urtheil 
haben bekommen sdllen/wie im i>ideli bey diesen Punct gedacht wird/wann 
nicht des Oberst-Lieutn.Vorbitte und J.K.M-darauff erfolgte Gnade da­
zwischen gekommen wäre. ^6 2. Die von Capit. Patkul nun beygelegte 
vocumentenlub 55.5.6.7. erweisen in dieser Sache weniger als nichts 
und ist das erste lud n.5. nur ein einseitiger Bericht von i.ieut.^olik'elck in 
seiner eigenen Sache/welches keines Glaubens würdig/ nachdemahln er 
hernach bey keinem Richter seine Klage recht!, bewiesen und ausgeführet 
hat. Von gleicher Krafftlosigkeit sind auch die andern beyden Beylagen/ 
lud ̂ s.6. und 7. weiln die Klage so ein oder ander von 0Kcier8 beym Gou­
verneur oder Majoren vom Regiment entweder vermeldet oder angegeben 
und nicht mit Recht bewiesen/in diesem Fall vor rechtlich Beweiß keines 
weges soll oder kan angenommen werden/und weisen es aus die von samtli­
chen Capitains mit Patkul unterschriebene schwere Klage-Schrifften/daß 
alles was er in dem Stücke berühret / eingeführet aber nichts bewiesen ist. 
ObschonJ.K.M. ihnen verschiedeneKriegs.VerhörundQeneral.Krifgs-
Gerichten dazu verordnet haben / dabey doch weder ?aelvu!damahlen oder 
hernach mehr.Beweiß als die andern beybringen könen; Wesfalls u. weil 
er aus Mangel von Beweiß sich entzogen; So ward er auch damahln recht­
mäßig in eonturnzLiam vertheilet. ^6 z.K^SoisteinigdieVermeffen-
heit in acht zu nehmen/deren (^pit2m?2tkui sich gebrauchet/ indem er sich 
nicht allein beruffet auffder ^elacion, welche das in Riga unter des Herrn 
(Zouvcmeuren Loo^skrseliäiogehalteneKnegs-Gericht hergesandt/ und 

will/ 
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will / daß es hier soll überleget werden / ungeachtet, daß J>K-M. selbige der 
«rossen UnVollkommenheit halben allerdings verworffen haben, wie zu se-
den aus i->^ v v. sondern auch darbey sehr kühn undmitnachdencklichen 
Worten crir>5>ret/ beydes über die kllc->lische Klage/ die gegen ihm und 
^ie andere unter des (Gouverneuren 5vops ?rseli^io angt^ellet NNv 
von I- K' M. gnädigst ^pprobiret worden / wie dann auch auffKonigl. 
gemachte Versrdnung die Sache weiter vorzunehmen / der^eneral-eou. 
verneur dabey?rXse8 aber (Zc»uverneur8c>op^lleüor seyn müssen, und re­
detet dabey straffbarlich theils auffdes Leneral.Qvuverneuren insonderheit 
theils in gemein von des eeneral-Kriegs^Gerichts dabey geführte Lonäm-
te/st wohl mit Verwerffung seiner Lupxli^ue als mit dem schweren Ver­
hatten gegen den I^otarium ?u!)licum und was anders mehr ist/ welches 
man aSes zu gebührender Beeyftrunq darstellet. Im übrigen ist das waö 

und sein 8-betrifft/nothdürfftig im l>ibeU angeführet. 
Ferner schreitet cap.?2tkui näher zu selbiger Sachen / und unterste­

het sich -.) zu sagen / daß in Kriegs-Articuln nirgendwo zu finden / daß in 
allgemeiner Klage eine allgemeine und conjunüa sudscrjxrio verbothen sey/ 
oder müsse angeschen we:den vor eineMeuterey u.^^umennzet er also inAn-
leitunq des llib^.y. beygefügten; 6. Puncts der Kriegs-Articulnobware 
es zulaßig / deme er beyfüget/daß es bey allen J.K.M. Gerichten gebrauch­
lich sey/daß Hu8äemi.iri8 Canlortes dero Klagen samtlich unterschreiben/ 
und beziehet sich auffdie Beylagen lud ,O. il.ü. ,z. welche sollen bezeu­
gen/die in selbiger (Garnison gewöhnliche Usance, so daß fast zuweilen;2.0-
Kciers zugleich eine allgemeineKlage-Schrifftunterzeichnet haben undsey 
doch niemahln als in diesen unglücklichen c^su vor eine Meuterey angesehen 
worden. 2.) Leugnet er wasimi^eil wegen der 2. Finnischen Regimen­
ter / so in der Rigischen Lunrmson liegen angeführet wird / nehmlich/ daß sie 
nicht angereihet und alarmiret worden von der Rede / welche die Capitains 
haben lassen ausgehen / daß der Obrist-Lieut. solte gedrohet haben / sie auss 
Finnisch zu traNireli. Gleichfalls will er theils nicht erkennen / theils 
nach Gutdüncken vernichten die Grobheit der Worte / die er vor das (Ze-
neral Kriegs,Gericht geredet/ und worüber das i^ibeU erwehnet/ daß ein 
rechtgesinnter Unterthan müsse erschrecken. So auch vermeinet er / daß 
4.) die sul) I.ic. (^tlegirte und beym Kriegs-Gcn'cht inlinuirte Schrifft 
keine Beschimpffungin sich halte / wann man nur dieselbe überleget/und 
in Acht nimmt / ob der senluz im Teutschen so viel involviret. Wie er doch 
dabey excwiret zum 5.) daß er dennoch weder darmn oder die andern sub 
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I.it. 1. Sc u.von ihm so genannte beschuldigungeil sich könne einlassen/weiln 
dieses I^ite8 plane N0VX sind u. er daraufin 5pecie nicht ist ciciret worden. 6) 
Verwirffter auch durch ein oder ander Einwendung dievon den andern 4. 
c^picaws wider ihn in Obnst-Lieut. Helmers Sache gethane und im 
5ub l.ie. beygefügte schrifftlicheAussagen/einsonderheit weil sie rov 
die Kriegs-Gerichte inl Riga ein gantz ander Bekantniß 5ub 14.gethan 
haben / und saget er dabey / damit er die malice und Argheit des einen oder 
andern desto mehr entdecken möge/so xroäucire er lub n. 1 s. etwas so vor 
ungefehr 14 Tagen ihm hier zugesandt worden/woraus wie er meinet zu fin­
den/mit was Boßheit die Leute umgehen und noch contmuiren. 

Hierauffwird geantwortet 1.) daß Pmkul so wohl hiebey als in all 
dem übrigen seine Dreustigkeit sehen lasset/indem erxoäcive saget/daß eine 
allgemeine Klage oder vieler Zusammenkunfft und zugleiche Unterschrei­
bung keines Orts indem Kriegs-Articulnverbothen / oder vor Meuterey 
angesehen sey/da doch aus den von den venera! Kriegs,Gerichten über die 
Opirainz gefaste Urtheilen/woselbst die Puncten derArticuln alleßiret wer­
den/das Wiederspiel klarlich zuvernehmen ist/welches um so vielmehr vor 
recht und rechtmäßig muß gehalten werden/als Se-K.M. selbst es in Gra­
den approbiret haben/wie belehret/ aber der lud bl. 9. angeführte 
z6ste Punct betrifft nur aklein den <2alum, der dort berühret wird/ worinn 
auch der Punct klar ist/aber keines weges hierzu kan gezogen werden. Sol­
le mm» auch mit Patkul sagen es sey allerdings üblich / daß ejusäem U-
risdonsorces sämtlich eine Klage unterschreiben/so muß man doch in acht 
nehmen/daß diese nicht eine Klage gehabt/nichts destoweniger haben sie al­
le mit eins und ein mit allen die schwere Klage unterschrieben/ und also wie­
der Gesetz und Verordnungen der eine des andern Sache und Klage sich 
angemasiet/welches hernach weder einer noch alle haben können erweisen. 
Ja was noch mehr ist/so gehet ein gut Theil dieser Klagen andere als diele 
Capitaim an/nehmlich zum Theil den Majoren theils ein und andern Lieu­
tenant undFähndrichvom Regiment/und hat Patkul und die anvern 
xitainz,unangesehen sie von ihnen nicht ersuchet/wie alles aus des <3enei-al> 
Kriegs-Gerichts ?rc>wco1I zu sehen / gleichwohl sich deren Klagen ange­
nommen/und sich erhoben als allgemeine Vorsprecher und Kläger / ob sie 
schon nicht gewust/daß die andern klagen wollen oder Fug darzu gehabt/ 
welches in so einen importanren Orte und Gräntz-Vestung vor deren Si­
cherheit höchst gefährlich gewesen. Die beygelegten vocumemensuk n. 
10. i i.il z. wodurch er beweisen will/daß vorhin in selbiger auf 

gleiche 
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gleiche Art die Klagen von vielen zugleich unterschrieben und übergeben/ 
aber nicht so wie nun gefchiehct/beeyfert worden/kommet keines weges all-
hier ihme zu statten/denn ohne daß gedachte Beylagen keine commanäc? 
SaÄien angehen oder auff solche Art gestellet sind als die Schrifften so 
Patkul mit den andern ^pirams abgehen lassen/so können böse Exempel 
ein gut Gesetz nicht hindern/zumahln alle I-K-M. über dieser Sachen ge-
gebene Ordres und resolutiones klar genug zu vernehmen / es sey J.K. M. 
gnädiger und rechtmäßiger Wille/daß alle wieder die rechte Kriegs,vilci-
xlin streitende Unanständigkeiten nach JK.M. Krieges-Arliculn und an­
dern Verordnungen sollen gerichtet und gebührlichen abgeschaffet werden. 
^62. Daß die Finnische Regimenter in der Rigischen Quarnilon von der 
6apltain5 Vorbringen von Finnischen ^raAement angereihet undallarmi-
ret worden/das ist gewiß/welches die OKcier« darunter wohl gesteheu/aber 
niemand von Lapirainz hat es gesuchet zu beweisen / daß Oberst-Lieutnant 
ttelmersen solches solle geredet haben. z. Eben wie die ärgerliche Re­
de welcher Patkul sich gebrauchet/als er das Wort vor alle damahln beym 
(Zen. Kriegs-Gm'cht angeklagte führte/vor sich selbst in seinen groben An-
stößlichkeiten klar und deutlich ist/ so bedarffes weiter keiner LxxUcarion; 
Aber weil Patkul sich so fremd dabey anstellt / so leget man es hierbei) lud» 
ä^.damit er sich dessen noch besser möge erinnern können und selbst seine 
grosse Unbedachtsamkeit erkennen/daß der Richter damahln es nicht ange­
sehen/und wie Patkul saget/ ihme einen andern Proceß gemachet / daß 
hilfft nun seiner Sachen gar nichts / denn sein Verbrechen ist gleich 
groß / obschon die Gebührende es versäumet das in acht zunehmen 
was sie gesolt. Ihr. Königliche Majest. haben selbst befunden / daß 
es sehr schwehr sey / und deßhalben in dero Ordres l.it. v.v. befohlen nach­
zufragen/ wer von den Capltams das Wort geführet. ^6 4m. Ist es 
gantz unnötbiq daß Capitain Patkul sich nun bemühen will / mit anderer 
Farbe und Meynung seine biltere und injurieule Sckrifflcn und umer de­
nen doslub(^26 bellum zu besckmücken/ als die klare Worte darle­
gen / und ist eine allzuftdwache Ausflucht/ die er von der teutschen Sprache 
hernimmt / als wenn darinn der l'enius nicht so viel mv^Wiren <olte. Und 
obliegetihm 5.)sovielmehrdieVerantwortunqbeydes vor dieSchrifft/ 
als auch vor die andern beyden luk lir. ̂  öc u Worinn der Herr venera!-
Gouverneur zugleich mit dem General-Kriegs-Gericht gar hart von ihm 
angegriffen werden / wie solches alles Herfliesset von Obrist-Lieut.Helmer-
ftns Sache/ und hat allerdings damit ein Zusammenhang / und ist fast 

selt-
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seltsam und Patkuls eingebildeter Kunstgriff/ aber keiner raison gleich/ 
daß er in der Lxceprion, um der Verantwortung hierinn sich zu entziehen 
vsrgkebet/ als wären es'ütes plane novX, und daß er w specis darauff 
nicht sey cinret/ da doch die eication klarlich in sich hält/ daß er nicht al­
iein besprochen wird und sich verantworten solle/ wegen die drinn berührte 
Stücke / sondern auch indem / was sonst davon äepenckren kan. Nun 
istesklarundunwidersprechlich/ daß/ was unters. (^i'.ScU. aUegi-
retworden/ äepenckre von Helmersens Sache/ derohalben/ weil Pat­
kul auch selbst gestehet/ daß er in der Sache muste antworten/ so muß er 
auch der eicanon klaren Inhalt gemäß darauff antworten/ was daraus 
fiiesset und äepenäiret. Und bestehe ich also drauff daß er beweisen müs­
se/ was er in solchen ehrenrührigen Schrifften anführet/oder nach Rech­
ten leiden. Aber wie er solches beweisen will/ zumahln I. K. M. selbst 
Zn Gnaden des General-Kriegs.-Gerichts Ausschlag Vorrecht befunden/ 
da mag ernoch zusehen; Waser6.) anbringet / wieder seiner Camme­
raden und Mitbrüder / der andern Capitains hier abgelegte / und dem u-
dellbeygefügte Bekäntnissenund Schrifften/ solches stellet man weiter 
dahin/ doch mag es damit stehen wie es wolle / so befreyet feine wider sie 
gemachte Einwendung nichts / zumahln er dagegen nicht allein die erste 
auffrührische Schrifft unterschrieben / sondern auch nach Anweisung des 
lübells, die eine auffgesetzet / die andere corri^ret und beyde zur munckrung 
befördert /weßfalls auch die Bestraffung ihm so viel näher tritt. Von der 
bey Schluß der Lxception sul? 15. angefügten Schrifft begehret man 
dienstl.Patkulnauffzulegen/ sofort das Original zu proäuciren / samt 
den vocumemen die darinn benannt werden / und reservire ich mir hiemit/ 
als dann auch das dabey zu erinnern / was ich befinden werde nach Erfor-
dcrung der Sachen Beschaffenheit und Nothdurfft. Jmmittelst bleibet 
das auch in dem 1 ten Punct hiemit in allen Stücken fest und bestan­
dig. 

Demnach nun in alle dem ungeacht / was von Submission und seinen 
Huten Vorsatz Capit. Patkul vor specieule Lontestativn^ zu machen belie­
het hat/beym Schluß derLxccption, gnugsam zu ersehen / wie grob wie­
der der K.M. Hokeit/ und der Königl. Gewalt zugehörige Gerechtigkei­
ten/ auch sein Officiers-Eyd und untersaßl. Pflicht er sich versehen und 
vergriffen hat/ undwie weniger mitGrund dagegen zur Befreyung ein­
zuwenden hat; Also wiederholet man nun allhier billig/das beym Schluß 
des ubells gethane dienstl» Begehren yon Gesetzmäßiger Straffe und Ve^ 

er-



FünfftttMts. ' '77 

evserung/ wegen solchen unverantwortlichen und schweren/ wider J.K. 
M.Hoheit und Gerechtigkeiten / auch seinen Eyd und unterfaßt. Pflicht 
von Capit.Patk.ll begangenen Verbrechens und Vergreiffungen / und 
daß die Sache durch gebührende sementz und Urtheil / dem Gesetze gemäß 
auch Kriegs,Art-'culn und andern Gesetzmäßigen Verordnungen foder-
samft möge abgethan werden. Womit ich diese Messe/ und be­
halte mir nur vor eine weitere DemonüiAüon bey mundlicher 
wann es vonnöthen / verbleibend 

Euer Gräffl. Lxcett. LxceU. und der Königlichen 
LoinmiAon 

Dienst und bereitwilliger 
Diener 

I.LerZenIuelln, 

rxtrzA aus der ^ändtags-Ordnung/ wehrende seiner ̂ xcell. 
des ^n. Reichs-Schatzmeisters O. Leneral-Louverne.. 
inentzu Riga pudliczmmden 5«8ept. 1647. 

kunA.io. tol. 1Z1. 

?^NJeauffdem Landtag ersolgete reloimionez, sollen von der Ritter-
H-Wschafft Lecrerario förmlich und rein abgeschrieben / von La».d-Mar-
schalln aber im Nahmen der sammtlichenRitterschafft und Landschafft un­
terschrieben und versiegelt / auchvonihmund der Ritterschafft Secre^rio 
in Begleitung etlicher von der Ritterschafft dazu clexmirten dem Herrn 
Lenerai-Souverneuren überreichet werden / welche relolutivnes alsdann 
die Abwesende so wohl als die Gegenwärtig gewesen/ obl-'Ziren und bin­
den sollen. Wann aber obiges also verrichtet ist/und der Land-Marschall 
kclation davon gethan hat/ soll er in der samtlichen Rltterschafft Gegen­
wart Klenniterabdancken/ sein Stab und Titul nieder legen/ auch alle 
des Landtags reingeschriebene / und von ihm unterschriebene und versiegelte 
^Aa,?ropolltione5, (Zravamina und keloiutioneL > UNd was sonsten auffm 
Landtag vorgelauffen / der Ritterschafft Cantzelley überliefern und bey­
legen. 

Im Nahmen J.K-M. und tragenden Amts 
wegen 

Labriel Oxenklama 6cc. Lcc. 
Z l,!t. 
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!^ir. Lö. 
LxtraÄ attS dem Inczvillcioriz.trotocol!» gehalten zu Riga / den 

2/. lun. 169z. 
?^0!.io.Nehberggestchet einige Sachen von Capit. Patkul empfangen 

und abgeschrieben zu haben, allein ob Zd ie Oonlktution darunter sey ge­
wesen/könne er sich nicht erinnern / wer n er seine Hand sehe / würde er 
dieselbe nicht läugnen / was er aber damahls abgeschrieben / sey aus Hrn. 
Capit. Patkuls Handgeschrieben. 

kol. !l. Dem BuchhalterRehberg wurden alle dleBrieffe an dieOrd-
nungs-Gerichte samt dem ?roclama gewiesen/der feine Hand recoßnvlcirt, 
undalsergefragetwurde/auswesten Lvaceptersolche geschrieben/ saget 
er / aus Cap. Patkul^ Hand. 

ko1.2i.öc2 2. den 
Brachte Lecret. Reutzdas Orißinsl der (üonKitutlon UNd die veltbe-

ranäa auff/ davon die veüderanäa unter deß ^.lless. Schultz xroäuöio, wel« 
cher dieselbe bißhero bey sich gehabt haben soll / wobey der BuchhalterReh­
berg gefordert und gefraget wurde / ob solches seine Hand / welcher er in 
beyden vocumentis vor ftine Hand ÄZnolcirte / und zu Wenden geschrieben 
zuhaben bekandte/womit er abgetreten. 

LxtraA aus dein InHmlicions krotocvlli gehalten ZltRtga/den 29. 
^un. 169z. 

Betreffend des ässeiloren Schultzen Aussage. 
z>. 

4. Was sonst dabey vorgangen ? 
T) Er wisse nicht mehr als was er bereits ausgesaget / und daß?rse66. 
»-^Plater bey Verlesung derLonKitutiongesaget/ daß ihm die Worte 
wegen der kriminal comminanon anstößig waren ;DarauffHerr Capit. 

^ Patkul gesaget: Es wäre ja nichts mehr darinn enthalten / als was juris 
romlnunis sey. 

LxtraA mts'^shrs Aöntgl ^Na/.K.el0lutlon, Welche der Rlttev-
^ schafft und dem Adel in Lieffland ertheilet rvorden/Zlt 

Stockholm/den 4.1^164;. 1.Punct x>3A.^6s. 
5^M?lmit aber die Ritterschafft.daselbst imLande dennoch eineIorm vom 
^sööStaat und einer Regierung biß zu anderweitiger Verfassung haben 
möge; So haben J.K-M. in Gnaden bewilliget / daß dort im Lande ein 
tanv-Recht von6. adetichen Personen/ der besten und geschMchsten/so 

auch 
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auch im Lande xossesiionar,möge formiret werden/davon einer ein Schwe­
de/und einer ein Lieffländer/aus iedemCreysse seyn solle. Welche auff 
vorhergehender ordentlichen präsentsten, von dem (^en. (Gouverneur, im 
Nahmen I K. M. sollen bestellet und vociret werden. Nechst deme soll 
dero Land-Raths Amt darinn bestehen/ daß sie bey vorfallenden Sachen 
des Landes / so wohl zum Besten und Nutzen der Königl. Majest. und der 
Cron/ als des Landes/ dem 6en. Gouverneuren treulich an Hand gehen ;c. 

I.it. OD. 
Tx Kece/Iu 6s/^nno l 668.6.6. I^ovembr. 

Zerauffwurde anständigst von E.E.Ritterschafft und Landschafft an-
^Agehalten zu conlulciren und Latkegorice zu resolvixen / denn forderst 
ordineambulatorio zweenevon den Herrn Land-Räthen / nebst E. E. Rit-
trr-und Landschafft8ecretario continue hie in Riga relickren muffen / wes­
wegen man denn auch zu beschaffen / wie besagter SecretsriuL dazu völlige 
Lalarirung haben möge. 

Lx eodein d. io. UNd i r. I^ovemlzr. 

KM^Ogegen der continuirlichen ̂ .eliäirung allhier in Riga zweyer HHn. 
Ä^«?Land'Nathe / nebst E. E. Ritter-und Landschafft 8ecrer. stellte man 
endlich auck) eine lange (Unteren- an / und vermeinten des Herrn General-
Gouverneuren Hschgraffl. Lxceü. daß es nicht so sehr comirme nöthig/ 
weil alle Tage was zu thun vor sie nicht vorfiele: Wäre aber doch gut/ daß 
ein Auffsatz der keliäirung gemacht würde/ damit Se. Hochgräffl. Txccü. 
pro exigeuna tempork öc nece8lltaci8diejenige/auff welche iede Monaten 
die R.eilc!irschafft das Jahr durch fiele / in vorfallenden Sachen desto sicher 
dieselbe hierein verschreiben könte. 

I^it. TT. 
xxtrsÄ aus I- lN. der Liefftändischen Ritterschnfft allergnä-

digstertheilten R-elolution,6eOsco Stockholmden 12. 0<2o-
bris 1642. 

1^01. Is8. !in. 2. Als lassen I. K.M. sothane ihreVereinigung sich in Gna-
^ den gefallen / nicht zweifelnde/ es werde ein ieder Eigenthümer d?c Güter 
in Lieffland sich gerne und gutwillig drinn schicken / zumahlen J.K.M. auch 
gnädigst wollen /daß der eencral-<?ouverneur, so wohl bey der Herrschafft 
selbst / als auch den Hrenä-uoren /welche elwan die Güter xoi!'eä,rcn/solche 
^M^nreleiste/damitzu Erhaltung derLand-Cass-,, die solcher Gestalt be-
willigte Huots jährlich möge erleget und xrseüiret werden. 

Z ^ ue 
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^ I.it. k5. 
- Vita Lxtrac!i Dat. Stockholm den 17. Aug. r 648.5. Punct. 

167. Nachdemmahlen auch vorhin schon zu Einrichtung einer Gene-
^ ral-Land-LallÄ zulängliche visposnion und Verordnung gemachet wor­
den/dergestalt / daß ein ieder von Adcl und aus dem Herren,Stand / der 
da Güter in Lieffland besitzet / jährlich etwas gewisses / nehmlich T Thaler 
Schwedischer Silber-Müntze/ von icden besetzten Hacken Landes geben 
und erlegen solle; So befinden J-K-M. solches allerdings wohlgegründet 
zu seyn/und wollen dahero nicht allein st/chane gemachte Verordnung von 
neuen axxrokiren/ sondern wollen auch noch dero Len. Gouverneur/oder 
wer in dessen Abwesenheit die Stelle vertritt / anbey befohlen haben/ de­
nen/ welche bey derbestellt seyn/und das Geld einfordern möchten/ 
alle erfoderlichegute Hülffezu leisten/ so offte es die Nothdurfft erheischen 
möchte. 

I^it» (^(?. 

2<^^Eiln J.K. Min der Anno 164 2. gegebenen Resolution die Land-
(Äi^Kasten-Gelder als >. fl. von Hacken zur Beförderung des Landes-

Wohlfahrt jährlich einzuhcben gnädigst verwilliget/ und aber solche Gel­
der auch für 164z. Jahr zu begehren die Nothdmfftersodert, als hat Se. 
Lxceil. der Herr (-enera! mit Lonlens der Landfchafft die Einbringung sol­
cher Land-Kasten-Gelder durch öffentliche i^tenta in denenKirä)spielen för­
derlichst pudliciren zu lassen sich veranlasset. 

z. Haben die HHn. Land-Räthe sich vezekniget/daß sie den nechstkünff, 
tigen 8. vecsrubr. sich bey Se. kxcell. zu Riga einstellen wollen / die Rech­
nung von denen bißher eingehobenen Land-Kastcn-Geldern zu übersehen/ 
und gewisse Kasten-Ordnung zu machen. 

Tx bumillimis petitis 

Der Ritter- und Landschafft aus denen z. Liefflandischen Crey-
" . . senkenden, vorparnnd?ernsu. 

^rt. IV. 

?^)Je Land-Kasten-Gelder / welchedenn die rechten Nervi sind / womit 
AUder Sratus hiesiger Ritterschafft und Landschafft recht unterstützet und 
conlerviret werden muß/obgleich wie von E.Hoch-Wohlgeb. Txc. als auch 
denenvorigmHHn.Lenersl-Louv?rnsuren unterschiedliche ^näata pu-
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düciret worden / daß selbe Einhalt I. K.M. gnädigsten Resolution su'd p«. 
na Lxecurioms eingeliefert werden sollen. - So ist iedoch von meisten Thei­
len der Starosteyen als auch adelichen Höfen selbigen nicht nachgelebet/ 
bittet dahero die löbliche Ritterschafft und Landschafft E. Hoch-Wohlgeb. 
Xxceli. gnädigst an die HHn. Landrichter Mandat einsenden wollen / daß sie 
Einhalt der vom Land-8ecrctario überlieferten die würckliche Lxecuti-
on mit Zufchlagung der Bauren fortsetzen und befördern mögen / damit 
man ins künfftige entübriget seyn möge E. Hoch-Wohlgeb. ̂ xceil. hiermit 
weiter zu onemen / auch hiesige Wohlfahrt desto besser möge können beför­
dert und conserviret werden. 

I.it. II. 
Tx Kesolurione St. Asch-N)ohlgeb. ̂ xcell. 36 pitnäl. 2 6c z. 

H^Ziln die 8tÄtie an unterschiedlichen Oettern bald weniger bald «ach 
(zA^oer (Zuarnisonen Nothdurfft eingeliefert wird/ als wird man überall 
nach des Land,8ecreraril()^itZn?nicht warten/nochdie Leute ohne grossen 
Bcschwehr damit allenthalben auffhalten können / besondern zu richtiger 
Beförderung des Werckes wollen Ihre Hoch-Wohlgeb. Lxcell. analle 
Proviant-Meister schreiben/daß sie gegen einer viscreüon der Ritterschafft 
hierinn dienen / selbige Laden-Gelder nebst der 8tarie einfordern und ^uim-
ren/und die Gelder alfofort dem Land-8ecretario allhier einliefern sollen;c. 

I.it. KK. 
Aus der Landtags-Ordnung äe anno 1647. 

Hrt.il. 
^^Ie'auch J.K. Maj. der Ritter-und Landschafft gnädigst elngewll-
(^ >.^!igct/daß zu O^nservirUNg ihres 8catU5 Besoldung des 8ecretairund 
Abtragunq der nothwendigen Kosten von iedem Hacken Landes ein ?lo-
ren jährlich soll eingerichtet werden/als sollen solche Laden-Eelderhlnsüh-
ro bey EinnchmungdcrSrarie von dem Königl. Proviant-Meister richtig 
tingefordert und mit derselben so gleich ^uitriret/auch alsofort zu des Landes 
Lecreran. Verwahrung eingeliefert werden/ welcher den geringsten Pfen­
nig nicht auskehren soll/erhaben denn die Herren Landräthe solches einge-
williget und es mit eigenhändkgerLubscription im Nahmen der sämtlichen 
Ritterschafft lariiiciret. VonEinnahm und Ausgab der Land-Kasten-
Gelder soll der 8ecretarlU5 eine völlige und richtige K.eßittratur und Rech­
nung zu halten/seldige den Herren Landräthen/wie auch bey jedem Landtag 

Z z dem 
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dem erwehltenLandmarschaSzur c-nfurzll überreichen und zuverwahrcn 
schuldig seyn/-c. 

petitlz der z. StifftischenElleyße Anno 1650. 
9- A!Jtten auch die Herren Landrathe und veputirte Se. Erl. Hoch-

^^wöhlgeb. Gräffl.Lxcell. permanäatumder Rltterschafft intimirek! 
wollen/daß ein iedweder Eingesessener des Landes / Einhalt des Landtag!. 
Schlusses die eingewilligte Ehren-?rse5ent-Gelder als auch die kettanticn 
derLand-Kasten-Gelder 5u!? p«na äupli zwischen dieses und bevorstehenden 
Pfingsten dem Land-8ecrerario Oaviä von Wicken in Riga einliefern mö­
ge. Und daß auch dieselbe so auffdiesem Landtage sich nicht gehorsamlich 
eingestellet / mit der im kknäac angedreueten Straffe beleget werden?e. 

I^it. Kl Ivl. 
Lx kumill. petitis E. E.Ritterschafft 6e anno l6sz. 

-^rr. 8-
8)i^UffunterthZn!ges Ansuchen E-E.Ritter-und Landschafft haben auch 
»"J-K-M-Anno l64!.derRitter-undLandsthafftallergnadigst verwil-
liget/vaß aus denen Starosteyen und Adeiichen Gütern jahrl. von iedem 
besetzten Hacken ein klare» zu .Lonlervirung und Unterstützung des Lan­
des 8tÄw5 solle gegeben werden/diese Ordnung auch J.K.M. Anno 1648. 
weiter rsMciret; Wenn aber aus des Land-8eeerariider Ritter Stuben 
eingegebenenRechnung sich befindet/daß die Land-Lade eine ziemliche 8um-
ms Geldes annoch schuldig/die Lreäiwrez auffdie Zahlung ernstl. dringen 
und die Land,Laden Interessen überhauffet werden dürffte/ als bittet E. E. 
Ritter-undLandschafft/daß die fahrlaßige mit gebührl. Lxecmion ange­
sehen und hierinnen eine Gleichheit gehalten werden möge :c. 

?roäu<^ R.iZse6.2s. 8ept.l69^. 
iLrleuchter Z>ochgebohrner Herr Graf/ Aönigl. R<?th/Fe!d-

j^arscball uttd<^en. (Gouverneur, 
Gnadiger Herr. 

ist mir der gantze Verlauffdes zu Wenden vor elnemJahr gehal-
?^Mtenen Landtages so unbekandt/daß wie damahln allda bin Megen ge­
wesen/ ich dahcro bey dieser allhiediesesmal versammleten Ritterschasst 
Anlaß genommen / nach den dortig gehaltenen kecels und der inkruwon zu 
penanJ.KMden ^o.Mayvorigen Jahres unterthänigst abgeschickten 

Brie-. 
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Briefes zu fragen /hat man mir aber davon nichts zeigen/sondern ^wis­
send darinn seyn lassen: Wann ich denn a^so von dem damahligen Schluß 
keine Information habe/dennoä) aber weiß/daß E.E. RitterHafft in ge­
meldten Schreiben zum SchlußA K. M- die ßnaranrie thun: Sie samt­
lich wollen mit Leben und zeitlicher Wohlfahrt/ wofern ihre untenhänigste 
Vorstellung nicht wahr sey / büssen; So entziehe mich billig / aus schon an­
geführter Ursache solcher und will derowcgeN dieses des Königl. 
(^cneral-Louvernementz.^anceilex hiemit eingereicht haben / mit dienstli­
cher Bitte / Ihr. Erl. Hochgräffl. Lxceli. wollen es nicht allein dem ?row-
coli incorporiren / sondern mir auch davon Lopiam avt^encicam mittheilen 
zu lassen gnädigst geruhen / wofür ich verharre 

E.Erl.Hochgräffl. Lxcell. 
unterthänigst gehorsamer Diener 

kr. ̂ ilkelmv. I'rejen^ulsn, 

I.it. 00. 

Lrl<uchterHochgebohrtterHerrGraf/Rönigl.Rsth/Leldmar, 
schall Und (Jeneral-Qouverneur, 

Gnädiger Herr. 
Er Wendische Landtag soll das/un^menrdesanJ.K.M.den zs. 
^laji vorigen Jahrs allerunterthänigst abgelassenenSchreibens seyns 

Ich habe zwar auch denselben freczuenriret/ aber dennoch weiß ich mich nicht 
zu erinnern/ iemanden dazu bevollmächtiget zu seyn / oder von selben 
Briefe gehöret zu haben. Doch um recht gewiß in der Sache zu werden / so 
habe bey dieser dißmahl allhier versammleten Ritterschafft mir den Wen­
dischen kecek weisen zu lasien/ anrege gethan/ aber mir ist davon eben so 
wohl als andern darnach fragenden nichts zu Gesichte kommen. Bey die­
sem Umstände/insonderheit / da E E. Ritterschaffts Schreiben den gantzen 
Adel zu einer harten Auaianrie verpflichtet / so habe / wo ich nicht mit zu der­
selben will obligiret seyn/ mich billig derselben entziehen müssen / Ihr. Erl. 
Hochgrafi. LxceU schuldigst bittende / sie wollen es nicht allein act prococol-
lun bringen / sondern mir auch darüber (^opiam ^vtkenticsm ertheilen W 
lassen/hochgetuigt geruhen / hievor verharre 

E-Hochgräffl. kxcell. 
unttrthänig gehorsamer Diener . 

Z. Ii. 
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l.it.??. 
?roä. kigX 6. -z 8ej,t. 16?z. 

HoHgebohrner Herr Graf/ Rönigl. Räch und Feldmarschall, 
tvie Such 6enera!-(Zouverneur. 

Gnädiger Herr. 
^ Hochgräffl. Lxceti. habe ich zwar zuvor schon Mündlich gehorsamst 
sQ^comettirt/daß ich an allen demUnwesen was bey hiesige: edlenRitter-
schafft auffdem neulichen Landtage xaMret seyn möchte/Insonderheit wegen 
des an J.K.M.abgelassenen hartenSchreibens keinTheil haben wolle/als 
der ich michZeit meines Lebens schuldig erkenne/nicht allein in rechtschaffner 
Treu und Gehorsam gegen J-K.M- und meiner vorgesetzten Obrigkeit/ 
sondern auch in schuldigem keheÄ bestandig so wohl in Wercken alsWor-
ten zu verbleiben. Nicht minder E. Hochgräffl. Lxceli. in Demuth ver­
sichern/daß die Edle Ritterschafft dieses Landes meine wertheste Mitbrüder 
munverrückter Treu und Erweisung ihrer unterthänigsten Pflicht nimmer 
mÄl^uiren werden Wie ich aber von Herhen beklage/daß einige Jahr sich 
unter derselben grosse Uneinigkeiten hervorgethan/insonderheit durch einige 
anders gesinnte/welche ihrenVerstand mit einer nöthigen moäeration nicht 
zu temperiren wissen. So ist es leyder zu bedauren/daß dadurch viele mit ih­
nen in eine und andere Extremität von ^ontraäi^ionenverfallen.Jchhabt 
zwar nicht unterlassen/weil ich die Ehre gehabt vor diesen den Land-Mar-
schall^Stab bey ihnen zu fuhren/alle dienliche^e-^onliratjon dagegen zuge-
brauchen/allein wie ich vabey handthieret und angefahren bin/will ich lieber 
verschweigen als ihnen und mir zum Nachtheil weitläufftig erzchlen.Weil 
man aber nichts destoweniger vernehmen muß/daß im Nahmen der gantzen 
Ritterfchafftdie Verantwortun.gdesgantzen und bekandten Briefes wol-
le suliimret werden/wodurch denn so webl schuldige als unschuldige in das 
Wesen im^liciret werden dürsstcn. So habe vor mich und die Meini-
gen/weilninmehr gemeldten Schreiben die allgemeine Wohlfmlh des 
Landes zur Gurion gegen den auffgenommenen Beweiß besetzet werden/ ' 
mich wieder alle besorgl. evenru« zu pra-serviren vor nöthig erachtet Aus 
solcher Erheblichkeit nehme ich mir die Freyheit bey E. Hochgräffl öxccjj. 
mit Warheit zu contettjren/daßich an mehrgevacdren Schreiben wcd^r 
ratione mliteriX noch sormX einigen Theil habe/noch haben wolle - qestc.lt 
ich darinn weder auffdem Wendischen Landtag/als welchen ich frühe/ we­
gen derer daselbst vorgegangenen brouillerien yuittiret/ conteKiret/ noch 
denselben ehe als wie er schon lange Zeit vorhero weggeschicket gewejen/ha-

be 



be lesen hören/wie ich mich dann hiemit von allen denen / die anderer My-
nunq seyn möchten expreß will separat und meine auff der Mter.Stu-
ben gethane öffentliche Erklärung/welcher ebenfalls nicht wenig damals 
beyaestimmet/wiederholet/ und wider alle daraus fliessende Ungelegenh^:-
ten/Gefährde Sc ^ualezcunciue evenmz bewahret habenwill/mit gehorsam­
ster Bitte E.Hochgräffl.LxceU. geruhe dieselbe bey deroftlben zu meiner 
Sicherheit und Bewehrung meiner unterthanigsten Pflicht/Gehorsam/ 
v.espe<Az und Schuldigkeit in gerechte und gnädige Confiäeration kommm 
zu lassen/mich aller wiedrigen ungnädigen 0^.inionzu entheben/wie ich in 
unabwendlicher Devotion gegen meinen allergnädigsten König und Herrn 
unermüdeten ^eloe^ und Gehorsam gegen meine Obrigkeit sterben will 

iL- Hochgräffl. Lxcell. 
Dienst-verbundener Diener 

Otto R.einlio1cj 6' 

xx protocollo C-ncellsri« ^rcis kigenlis 6. »6.Zepr. ,69z. 

/ß?Lrr Oberst'Lieut ^-cken leget eine Bewehrung vermöge deren er sich 
W-xpr-lle von dem an J-K.M- im Nahmen E.E. Ritterschafft den zo. 
May >6» i. abgelassenen unterthänigsten Schreiben und der darin» enthal­
tenen Lu-r-mi- einziehet, mit angefügter Bitte solche ->ä ?wtoc->llum zu 
bringen und coxwm zvtk-nrlc-m darüber ertheilen zu lassen / selbige lautet 
wvrtl. wie folg«, lns-r-rur-r äÄK. ^ ^ 

ObigeBewehrung ist anzunehmen dem?r->tocollo der 
Königl. L-n. Louv. Eancelley und provinciz^ 

lidus zu inferiren und rec^uirenti (^oxiamsvrkent^ 

cam davon in forma/olita zu ertheilen befohlen wor^ 
den. /^Aum ut fupra. 

Ux?rotocoI!o CancellsriX ^c^ise ̂ rcis v.!^snlis 6.25.8ext.l65; 

.^?NErHerr Obrist-^ieutFriärick^ilkelmvonl'rejenkaufen leget sei-
A^)ne Erklärung ein/wegen des an J.K.M. im Nahmen E-E Nitter-
schafft desHertzogthumskeffland den;oMartii i6 ̂ ^abgelassenenSchrei-
bensdarinngesetzten(5u2rantie mit gebührender Bitte solche dem?ro-

rocoll nicht allein zu'mcorporiren/ sondern ihm au6)0opiam zvckenttcam 

davon ertheilen zu lassen.SelbigeSchrift lautet wörtl. wie folget.insc^tur. 
Obige Erklärung wird angenommen/ dem ?rotoco!to 

des Königl. (-en. (^ouvernementL incorporiret und 
davon (5opia aukkentica in forma solita ertheilet. 
Auw ut fu^ra. 
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?roc1. ^.i^Xä. ̂ o.8e^)t. 165z. 

Serleuchter ̂ ochgebohrner Graf/Rönigl.Ri?ch/Zeldmarschall 
pnd (-en. (Zouverneur^ 

Gnädiger Herr-

MAE» diesem jüngsten Landtage habe ich unter andern vernommen/ wie 
eHAunMadig J.KM.ein im Nahmen hiesiger sämtl. Ritterschafft ver« 
schienen Jahr an höchstgedachte J.K.M. abgelassenes Schreiben sollen 
auffgenvmmen haben/sodaß auch J-K-M. die Herren Landräthe und den 
Herrn Land-Marschall/so dasselbe unterschrieben/nach dem Reich beruffen 
und deren Verantwortung darüber zu vernehmen. Wann ich aber lieber 
alles Unglück erdulten als I. K.M. Ungnade auff mich ladenwoite, zu­
mahln ich alle meine bißherige Wohlfart und SulM-nce bloß J.K-M-Ho-
heii Gnade zu dancken habe/und danne.ihero derselben mit Guth und Blut 
auffewig verpflichtet bin; Als habe ich vor höchst nöthig und^meiner aller-
»inlerthanigsten'Pflicht allerdings gemäß zu seyn erachtet/ hiemit öffentlich 
zu conr-üiren/daß ich vön solchemSch-eiben wede? als es zu dem aufWlN« 
dengehaltenenLandtage/welchem ich meinesDienstes wegen beymKonigl. 
Hofgerichte auch nicht einmahl beywohnen können/beliebt seyn soll/noch da 
es nachgehends concipiret und fortgesandt worden/nicht das Geringste ze, 
wust oder gesehen / sondern vielmehr als mir lange hernach eine Abschrifft 
davon ohngesehr vorgezeiget worden/ habe ich so fort/ wie nicht weniger 
allezeit nach dem bey Gelegenheit gegen unterschiedlicheMitglieder derRit, 
»erschafft / mein Mißvergnügen so wohl einiger Puncten halben/die mir als 
schwer zu beweisen vorkommen/als auch einigen polten/ da man sich ei, 
Ner andern ̂ ^chreibarth hatte bedienen sollen / darüber tssmoi^niret. Ich 
lebe dannenhero des «llerunterthänigsten Vertrauens J.K-M-werden 
dero weltberühmtenci-m-ncs nach mich dieses Schreibens halber/ als 
womit ich nichts zu thun habe/ dero hohe Konial. Gnade nicht entziehen/ 
sondern dieselbe mir und den Meinigen alkrgnädigst beybehalten. Ge-
stalten E- Hochgrast. Excell. ich hiemit demüthigst und .gehorsamst will ge­
beten haben bey dero glucklichen Ankunfft nach dem Reich J.K.M.beharr-
uchen hohenGnade mich serner allerumerthanigst zu recommenäiren/ auch 
vAp mein? v^christt den^ Königlichen 

bev-
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h-yl-g-n/ und mir davon g.aubh^Äbschriffl wieder ausgeben zu lassen, 
ich bin biß in mein Grab 

E- Hochgräfi. ^hZniger und gehorsamsteriDiener 
Irauv/etter. 

I.!c. 
?ro6.k(!8seden zo.Lext. 169z. 

Lrleuchter/Hochgebohrner Herr Graf/RönigURach/Kld, 
N1>!rsci)>:II und (-eosrsI-LouvcrncUk, 

Gnädiger Herr. 
^7i?M aem-i'n/daß böse Leute iederzeii dahin bedacht seyn/wie sie deck, 

S«j,nigen / der bereits in Unglück schwebet immer weiter das Unglücks. 
N-ke über den Hals ziehen/und dadurch ihr Mulhlem kühlen mögen; Sol, 
»-6 nun kabich auch in vielenStück- n erfahren/dabey es aber nicht bleibet, 
Indern ich vernehme/ daß E.Erl.Hochgräfl. Excel!. solle berichtet seyn/ob 
wäreichmitunterdenjenigen/ soinLonc>p>rungdeS>mMa>i >69!.an I. 
Kon M. abgegangenen BrieffeS cons-ni>ret.Jcb gestehe/daßich damals 
auffdem Landlag zu Wenden gewesen / allein es ist bekandt/daß ich daselbst 
nichts mehr gethan/ als nur um ein ^ir-a-rum bey Sr-Excell- unddemHn. 
Louv-m-uren undder sämtl. Riticrschafft/ in was cnnä.uoamein seel. 
^,r Vai-rinLiefflandgelebet/angehalien/ solches auch nach Erhaltung 
meinem Sohnauffsein Begehren nach Franckreich zugesandt / und kan 
ick mit gutem Gewissen bezeugen/ daß ich weder den Brieffgesehen/iwH 
mein Tage verlesen hören / wie solleich darinn cons°nt>ret haben; Ja/ ich 
babe vielmehr solchem widersprochen / wie ich von andern den Inhalt des 
Brieffs ungefähr verstanden, auch wird mir niemand darlhun daß ich mei, 
nen Fuß bey jüngsten Landtag auffder Landstuben gefttzet/ und mich gar 
wenia bekümmert/wasdasclbst?-5ir-t. Ich bittederohalben unterthämgst 
E Erl Hochgräfi- Excell.wollen gnädigst geruhen solche vxinion von ihrem 
Diener fahren zu lassen/und vielmehr versichert zu glaube» / daß ich weder 
d ninn conl-ntirel / noch solches in Ewigkeit thun werde / sonder» in unter« 
tdäniqftcrTreu und Gehorsam gegen meinen allcrgnädigsten König und 
Herrn beständigst verharren / und mit den Meinigen nimmermekr/ es gehe 
mir wieGO tt wolle/davon abweichen werde,wie ich daii auchE-Erl-Hoch« 
aräfi Excel!, zu der NothhabendenRecht des Allerhöchsten gnädige Hülste 
und Beystand anwünsche und michj und die armen Memigen zu gnadi« 

Aa » ger 
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Ker Inrercssüon bey J K.M'in Unterthänigkeit recommenäire undver-
^ bleibe 

Gnädiger Graff und Herr 
E. Erl. Hochgrafl. Excekl. 

unterthänigst-treugehoriamster Knecht 
^nrtion äe ls Lsrr. 

88. 
deN2. 169 z. 

Erleuchter/Hochgebohrner Herr Graff/ königl Rath/ 
^eld-Marschall und <3enersl-(^ouverljcur, 

Gnädiger Herr. 
lEm zu Wenden gehaltenen Landtag habe ich damahls Unpäßligkelt 
'halben nicht beywohnen können / dahero ich auch von E.E. Ritter-

schafft den 22. Maji/ des verwichenen Jahres äaeirten/und J.K.M. ü-
bergebenen Schreiben nichts gewust/und weil man mich auff diesem all-
hier in Riga gehaltenen Landtage von Beweißthumen der in gedachten 
Schreiben gethanen (freien nichts wollen wissen lasten/ich mich aber zu 
einer mir unwissenden Sache nicht verbindlich machen können; So hab ich 
nicht entseyn können/von dero in selbigem Schreiben bch Leben und zeitli­
cher Wohlfarth gcthanenOarantte zu protettiren/und beym Königl.Lene. 
rsl-6ouvernement damit einzukommen/ unterthänigstbittende / E.Erl. 
Hochgräst.Excell. geruhen gnadig solche den des Königl. Louverne-
ments zu insenren. Ersterbe davor 

EErl.Hochgräfl. Excel!. 
unterthänig tznd gehorsamster Diener 

^ciam R.!cl^ter. 
l.it. i-r. 

KiZzedeN4. O6bo!)r.l<5pz. 
Erleuchteter/Hochgebohrner Herr Grass/ Rönigl.Rath/ 

^eld^Marlchall/ und (Feneral-(-c>uverlieur, 
Allergnadigster Herr. 

l Jeweil ich nicht auffdemWendischen und hieslgenLandtag bin gewe­
sen/und also den Brieffvom zO.Maji vorigen Jahres an J.K. M. 

von E-E. Jutterschafft m Unterthan nicht gesehen noch 
gelesen habe/ sondern erfahre wie darinnen eine grosse und harte evaran-
t»e verpflichtet worden» Als habe/ wie billig/mich derselben entziehen müs­

sen/ 
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sen / welches ich dann hiemit will gethan haben/ E-Erl. Hochgräfl. Ex­
cel!. schuldigst bittende/ sie geruhen in Gnaden/ dieses nicht allein ?roto» 
coUum bringen/sondern mir auch darüber Coxism svckenticsm ertheilen 
SU lassen /Zeit Lebens verharre 

E.Erl. Hochgräfl. Excell. 
unterthänig gehorsamer Knecht 

kt. VV.I 

?roä.kiZ«deN 4. O^vlzr. l 69z. 
Erleuchter/Hochgebohrner Herr Graf/ königlicher Rath/ 

Feld-tNarschall und Leneral - (Gouverneur, 
Gnädiger Herr. 

jl?' S hat E.Erl. Hochgräfl. Excell. gnädig gefallen/ dero letztes Ks-
s^script vom »9. dieses über der von S.K M.allergnadl'gst anbegehrten 
Hinreise nach Schweden / nebst denen Herren Land, Räthen / auch zu 
gleich anmichals Land,Marschall/wievor dem einrichten zu lassen- In­
dem aber Gnädiger Herr/1.) E-E- Ritterschafft sich deßfalls an S- K.M. 
allerunterthänigst hingewandt/ und was in derer Nahmen vorm Jahre 
luxxUciretworden/ äenuo inUnterthänigkeitauffsichgenommen/ 2.)auch 
um die allergnädigste permiMon zu ihrer Verantwortung/ welche sie tön­
ten hinzusenden/allerdemüthigst angesuchet/z.) ich bereits vor geendeten 
Landtag von der funQion des Land-Marschall» abckcirt/ und nunmehr 
als privatus anzusehen bin/ insonderheit auch 4^.in solchem regarä an die 
allerunterthanigste 8uj)j)llca quzMonis kein parriculier Antheil habe / noch 
darüber eine Verantwortung auf mich nehmen kan / allermassen solche 
nicht approbiret / sondern nur s.) im Nahmen der Ritterschafft als der 
Land-Marschall üblicher Gewohnheitnach/die Unterschrifft verrichtet und 
verrichtenmüssen. So ist an E.Erl. Hochgräfl. Excell. meine demüthig­
te Bitte und Zuversicht die so gehorsamste beygebrachte raison« in gnädige 
conkäeration kommen/und eine Ursach bey Sr- K.M. als anietzo bey E. 
Erl. Hochgräfl. Excell. seyn zu lasten / daß ich von der Hinüber-Rcisc nach 
Schweden/und allerAnsprach allergnädigst und vollend befreyet werde/der 
tch in sothaner ergebensten Gelassenheit ersterbe 

EErl.Hochgräfl. Excell. 
Demüthig gehorsamer Diener 

^.8treiK'von I.üw'-enüein. 
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^ ^ ̂  ^ ^ 

?roä. K.IAX den 5. OAoI)r.l69Z. 
iLpleuchter/Hochgebohrner Herr Graf/ königlicher Rath/ 

Feld-Marschall und Lenera1-<3ouvern?ur. ^ 
Gnadiger Herr. 

sA?S ist dem Hochwohlgeb. Herrn karon, Leneral-^lajor und (?ouver-
c^Sneuren/ auch sonst vielen andern mehr dann zu wohl bekannt/ daß ich 
dem 1692. Klents^artio, in Wenden gehaltenen Landtage/wegen der da­
mals mitvemHn-Obrist-Lieut.vonTrejenthausen/von der eommillion 
gehabten Streitigkeiten nicht beygewohnet/ sondern abwesend und schrifft-
lich Emission von meiner Land^Rathschafft gesuchet / auch solche von E. E. 
Ritter-und Landschafft erhalten/ so daß oahero/ indem ich von dem an 
S.K-M. von dannen geschriebenen Brieffe keine d?oticegehabt/ noch eini­
gen Konsens dazu gegeben / auch diesem hier in Riga ietzt gehaltenem Land­
ing selbsten / da ich theils unpäßlich / theils mit Königlichen Kriegs-Gerich­
ten vccuM gewesen / nicht beygewohnet / und von dero gepflogenen con-
6Ui8 keine Lommumcaüongehabt/ mich dero Rathschlägen nach solchem 
Brieffwillig entzogen / solcher ietzt von der Landschafft auff sich genommen 
nen Verantwortung mich verziehe / auch hiemit m forma folenni jirocettire 
und E.Erl. Hochgräfl. Excell. allergehorsamst bitte/ diese meine formelle 
xrotettacion denen Kl. General-(Gouvernements ̂ Ais inZrollireNZU laffen/ 
Msür ich Lebenswierig verharre 

E.Erl, und Hochgräfl. Excell. 
untergebener Diener 

Ewalt Johann von Vietinghoff'. 
l.!t. VV. 

N)ir Carlvsn GOttes Gnaden zc.zc. 
^^Nsere sonderbahre Gunst und gnädige Gewogenheit / mit GOTT 
Wldem Allmächtigen; Getreuer Mann/ Herr Rath/Gras/ Feld,Mar­

schall und esneral-cZouverneur; Es hat zwar das General-Krieges,Ge­
richt in Riga/ den 29. passuto, gleich wie aus dessen eingesandten Schreibt» 
und benennen ersehen und vernehmen/ seinlenriment, über die von deni 
r.fealen / wider die Capitains von eurem Regiment geführte Anklage / we­
gen der nachdencklichen saniere, welcher sie/die Capitains/stch in Führung 
ihrer Beschwerde gegen den Obrist-Lieutenant gebrauchet/ bereits ge­
schlossen und abgefasset/ und zwar ehe ihr noch selbst dahin kommen seyd/da 
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ihr dann/ zu Folge unserer oäre, selbst hattet in der Sachen sitzen und Ur­
theilen mögen; Als wir aber sothane Verrichtungen des General-Kriegs, 
Gerichts/ in verschiedenen Stücken/ fast unvollkommen/ unddaßman 
zu saumhafft verfahren / befinden/ zumahln sie r. zu Folge der Vorre­
de über die Krieges-Articuln / wohin sie sich doch beziehen/ ihrer kcwion 

kein Bedencken beyfügen/ sondern nur bloß sich befragen / und also uns 
unnöthigcr Weise mit so 6e5eÄuv5em Wercke beschweren; 2. Daß sie 
in ihrem ?rotocol! nicht benannt/ wer von denCapitains das Wort gefüh­
ret im Nahmen der andern/sondern nur dieselben in xlurali benannt haben, 
z. Nicht wohl undgenau untersuchet/wer die wider denObrist,Lieut.ver-
fasseteSchrissten concixiret und munäiret; Wer dieselben zurUntersthrisst 
umgetragen/ oder zu welcher Zeit/ und mit was Umständen solches gesche­
hen ist. 4. Die Capitams nicht examiniret/warum sie alle sich zusammen 
gesetzet/worinn das General-Krieges-Gericht so lahm verfahren/ als wan 
es mit Willen die Warheit nicht hat wollen vor den Tag bringen. Sa ist 
hiermit an euch unser gnadiger Wille und Befehl/ daß ihr dem General-
Kriegs-Gericht nicht allein solches ernstlich vorhaltet / sondern daß ihr 
selbst prXlicjjret / die Sache von neuen auffnehmet / die beregte Ar-
ticuln / wie auch / was sonsten zu Erläuterung der Sachen nöthig / genau 
untersuchet; Also mit einem äekniriv verfahret / und endlich uns alles herü­
ber sendet. Daran geschiehet zc.:c. 

Stockholm/den 2O.iunii, 169z. 
Oä«0I.U5. 

kuä. ksIMtöm. 

N)ir Carl von GOttes Gnaden )e.ie. 
KMNsere sonderbahre Gunst und gnädige Gewogenheil mit GOTT 
WUdem Allmächtigen. Getreuer Mann / Herr Rath / Graf/ Feld-
Marfchall und Lenerai-Oauverneur. Nachdem uns Euer unterthäniges 
Schreiben vom 29.^1«, nebst den ^<5en des General-Kriegs-Gerichts/ 
in Sachen des Nlcalen wider die Capitains von eurem Regiment/zu Han­
den kommen / haben wir uns solches vortragen lassen; Und wie wir das/ so 
ihr unddas General-Kriegs-Gericht darinngethan habet/ voraut gefun­
den /und das Urtheil approkiret; Solassen wir euch hiermitgnädigst wis­
sen / daß der is. Punct darinn nicht hätte sollen angezogen werden / massen 
anietzo keines Weges in der Sachen zwischen dem Obrist-Lieutenant und 
die Capitains/sondern nur über dieser letzteren unbedachtsamen ms^ei-e, 

da 
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da sie ingesamt unteeschrieben/ gesprochen worden. Insonderheit da der 
- 5. Punct gar nicht zur Sache gehöret. Und weil wir aus dem Beschluß 
der Acten ersehen/vaß ein ieder von den Lapitsines vor sich die Beschwerde/ 
so er wieder den Oberst-Lieutenant hat/ausführen will; Auch erder Oberst-
Lieut. besage beyliegender Suppige um rechtliche Untersuchung und äeci-
ilvnder Sachen anhält;So haben wirvor gut angesehen/daß solches fo-
dersamst geschehe/und euch hiermit gnadigst anbefehlen wollen/ daß ihr ein 
(5en. Krieges-Verhör verordnet/und zwar von 7. geschickten 0Kcj?r8,mit 
dazugehörigen Mi?-Bedienten/wiever welche die Parten nichts einzu­
wenden/welche eines ieden Klage ur.d Antwort auffnehmen/ wie auch das­
jenige/was die daxit2ine5 in ihren Suppliken, (so wir nebst des Oberst-
Lieutenants Antwort euch hiermit zusenden langegeben und geklaget ha­
ben/nach Kriegs-proceK rechtlich/ kurtz/ und ohne unnötigem Schrift­
wechsel/untersuchen müssen/ zu welchem Ende sie damit anfangen sollen / so 
bald der Oberst-Lieut. an welchen die 0räie, sich mit ehesten dahin zu bege­
ben/bereits ergangen ist/wird angelanget seyn. Wie dann auch ihr dahin 
müsset bedacht seyn/daß sothane Untersuchung ni/l)t allein rechtmäßig und 
wohl zugehe/sondern/so bald es verrichtet/die ̂ Qa cmhero gesand werden. 
Alsdann auch die Capiraines unter müssen herüber bracht werden/da­
mit man in ein (Zeneral-Krieges-Gerichtdie Sache durch Urtheil abthun 
könne. Wesfalls auch der Oberst-Lieut. sich alsdann hier wieder einzu­
finden hat. 

Solchem allem habt ihr gehorsamst nachzuleben. Und wir befehlen 
Luch/tt-zc. Stockholm den 21. ^uxulU 169z. 

Larolus. 
Ut. 

xxtraÄausdem protocol!) gehalten im^neral-Rrieges-Gericht 
zu Riga/den 15-^1- 169z. 

Leiben auch sonst bey dieser ihrer abgestatteten Erklährung und hoffen/ 
es werden J-K.M. indem sie die Sache anhero lemmiret / diesem 

hoch-verordneten Königl. (Zene^l-Kriegs-Gertcht kein Urthel vorgeschrie­
ben/sondern ihnen als Höchst-Beleidiqten und vom Herrn Obrist-Lieutn. 
^lelmer^n an Dienst und Ehre geschimpfften rechtsuchenden Leuten und 
Unterthanen dieses nicht verweigert und untersaget haben; anders zu ver­
fahren als das hochverordnetes K. General-Kriegs-Gericht es befindet 
Stand und Gründ zu haben/in dero so theuer geleisteten Richter, Eyde und 

einem 
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einen nicht Menschen sondern GOtt obügireen Gewissen in gnädigste? 
Betrachtung/daß alles dasjenige/was ein Richter thut undspricht/nicht so 
sehr vor Menschen als vor GOtt muß verantwortet werden / bey dem keine 
regaräe vor einiger Macht oder l>uissance gilt. 

Ouplicz. 
I'ir. der Konigl. Kommission 

Leichwie zum Anfange der wider mich neulich eingelegten kexüc satt^ 
sam vorgestellet ist / daß selten eine ̂ Kion zu finden/die so grob erweiß­

lich u. offenbahr wäre/daß sie nicht durch erdichteteSchein-Gründe/Wor-
te und Vorwände eine gantz andre Gestalt u. Farbe als sie in der That hät­
te/ annehmen/ und sich re^ikciren zu lassen einigen Schein haben könte; 
Also wird man auch im Gegensatze bey Betrachtung dieser Zufälle / wel­
cher alle Handtungen und Wercke in dem gemeinen Leben unterworffen 
sind / nicht.allein in äoökina morali gegründet / sondern auch in der Erfah­
rung beglaubt und möglich finden/ daß gleichfalls keine äüion, so löblich/ 
gut und erlaubt anzutreffen/welche nicht gleicher Gefahr unterworffen seyn 
solte/ und deren rechte Beschaffenheit auffeine Zeitlang/ insonderheit so 
lange noch der wahre Grund / Befugniß / Ursprung und Umstände nicht 
bekandt / sich nicht gantz anders / als sie in der That sich prxsentiren könte/ 
so daß nach diesen allgemeinen ?rincixü8 nicht allein wie in kexlica gesaget/ 
eine böse ^Nion vor gut / sondern auch eben also in diesem beregten GegenZ. 
sah eine gute ^Kion undlncention als böse vorzustellen/ möglich gnug seyn 
kan;Demefty nunwieihmwolle/sssindzwar dergleichen äikeAiones an 
sich in tkek unstreitig und vor langen'Jahren her auch schon von denen / die 
nur die ruäimenta äiscüplinX morallZ c^usli in Vekldulo gelehret/ deßgleichen 
auch durch die Erfahrung biß auffdcn heutigen Tag ausser aller Dispute ge-
setzet und vor eine bekandte Warheit allenthalben angenommen worden; 

' Wieweit aber dieses/insonderheit die erste xollrionsich in K^ocKesi auffdie 
von mir geschehene Verantwortung/ welche ich über die gegen mich erho­
bene gar schwere Klage aethan habe/ appliciren lasse oder nicht/ solches 
will ich zu E. Hochgräffl. Kxcellencen und dieser hochverordneten König!.' 
dommlzsion Hoden Erkäntniß allergehorsamst unterwerffen / in der festen 
und sichern Hoffnung / daß E. Hochgräffl. Excell. und diese hochvcrordnete 
Königl. Kommission auffdienaive Beschaffenheit und den Kern der 
ttionirten Sachen an und für sich selbst einig und allein reKeNirm/ in den ü-
brigen aber sich durch einige Ornamemen der Worte und die Zierlichkeiten 
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eines Qeneral-Viscurses nicht werden gmuliren lassen. Ich muß Leider nicht 
ohne Empfindlichkeit vernehmen; Daß ich vor den Zweck / welchen ich in 
meinen ̂ ionen gehabt/keine andere Früchte/als diese davon trage / daß 
ich bey so einem üluttrislirno 6c amplislirno Lonlelsu und im Umstände so 
vieler fremden und zum juäiciren ungleich sormirten Ohren / so anfänglich 
im I^ibeiio als nun beharrlich in kepüca besondere Personalien und gar 
schwere expre5lione8 anhören muß. Weiln ich aber einen billigen kexarä 
zunehmen habe auff meinen Zustand/ da ich meine Sicherheit mehr als 
meine vekenlion odserviren und nechst dem auch auffdeme dem Wohlged. 
Herrn Hoff-Cantzler zur Seiten stehenden Nahmen/ eines vornehmen 
und höchsten König!, K5an6atarü) retteNiren muß / so muß ich dißmahl da­
gegen meine grosseste Verantwortung in der Gedult/Unschuld und in dem 
Stillschweigen blicken lassen / und mehrentheils dieselbe vorbey gehen / zu­
mahln da es besser ist in Sicherheit zu schweigen / als in Gefahr per pkrales 
tunßibiles sich zu verantworten. Mir geschiehet auch hierinne zuviel / daß . 
ich beschuldiget werde/als wann in der geschehenen Beantwortung aller­
hand Kunst-Griffe wären gebrauchet/ der 8t3w5 LoncroverliX invertirtt 
und die Realitäten prXteriret worden; Aber diesem zu wider belehren ja die 
HAa und die Natur dieser ^^ion, daß / im Fall ich nicht informier meiner 
Defension hät te vorstehen / mich einer Gesa hr exponiren / oder den Weg ge­
hen wollen/ welcher mir in fo einer importanten Sache ein irreparable; 
Nachtheil bringen können / ich anders als geschehen ist zu verfahren nicht 
vermocht. Denn die Rechte geben selbst an die Hand / daß kein Lraws 
OontroversiX recht könne formiret odA adfolucs vor richtig poniret und dar-
auffvon einem Beklagten eine äireAe und concktiomrte Antwort gehoffet 
werden/ so lange von klagenderSeite noch ex principüs controveriis, clubiis 
S^nonäum secunäum I.eAes excu^s3Airet wird/ und dasjenige / was als 
ein nothwendiges unumgängliches ?rXüminar-Werck anzusehen ist / und 
in Rechten oder praxi forensi einequzMoprXjuäicialis oder Hauptsache 
genannt wird / nicht ist vorher untersuchet worden / wie allhier geschiehet. 
Und so lange ein klagendes Theil selbst hindert/daß der oder diejenige / wel­
che zu einer Sache gehören und vere principalez dn'nn sind / zuförderst nicht 
sollen in der Hauptfache selbst vernommen und unter suchet werden/ ob die 
Sache qusMonK eine solche gefährliche / capitata jaEhreHaab und Gut 
angehende Ahndung involvire oder nicht; So lange verbinden auch die 
Rechte so wohl bey allen Lentiku^oratiorilzuz als auch bey I. K. M. ei­
genen hohen und niedrigen inlkncen keinen Beklagten dchin / daß er über 
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die «zusekiones sccellongZ^welche doch ihren wahren und rechten Grund aus 
der Haupt-Sache und denen prsejuckcial yuXttionibuz haben muffen/sich 
ckreÄe einlassen / und aä maceriaiia schreiten solle. Dannenhero dann/ 
weil der gantze Streit / worüber vor E. Hochgraffl. Kxceli. und dieser hoch­
verordneten König!, eommjzllmi anietzolitieiret wird/so beschaffen ist/daß 
von mir begehret wird / ich soll in so einer Sache ckreüe antworten / welche 
doch aus andern unerörterten (^uMioniduz, wie bereits offt erwehnet / ihre 
6epenäsncehat/UNdalsoiuallenStÜckeNdiexarte5^t^ante5 in mera xe-
tirione principii verl!ren; Auch mir nicht kan so nachtheilig ausgedeutet 
werden/ daß ich frivole 8catum causX invertire oder einige Kunstgriffe in 
meiner geschehenen Verantwortung gebrauch thabe / da es doch gar Kmvis 
und einsaitige Wege sind/deren ich mich gebrauchet und von den Rechten 
und der gemeinen ohne einige Kunst oder grosse LubMät angewiesen 
werden. Welches alles sich besser in iraäixung eines ieden Hecken Thei­
les dieser ättion finden und vorstellen wird. Ick) beziehe mich demnach 
ferner in allen Stücken auffdie meiner vorigen Beantwortung anneNirte 
keiervata und Bewahrungen / und kan mich ouch nicht weiter einlassen/ als 
mich die Naturund Beschaffenheit der Sachen/ nach Recht und Gesetze 
verbindlich machet. Welches kelervamm in meiner Beantwortung eben 
wie sonst in allen Gerichts^Sachen nicht weiter als auff die i^Xlimjnarxx-
ceprionss Iltis inZressumimpeäientez gehet; Dennoch aber in «.exlica auff 
die materiaiia causX gezogen und in einen gantz andern 5en5u apvliciret wird. 
Allermassen ich damit zu verstehen gegeben / daß ich in der gantzen Sache so 
simpliciter und eigenmächtig nicht vUahren / und die Lapirs ^ccusationls 
pro meriri5 nicht widerlegen könne / well dieselbe ihren wahren Ursprung ex 
causa publica x<;uelki und aus denen HuXttiomku8 hernimmt / davor ich als 
?rivacu5 keines Weges/ sondern die Nitterschafft zuförderst müsse gehöret/ 
nicht aber cauke connexse Sc inäivi6uX fürnehmlich in Lausa criminali Sc ca-
xuail dem Beklagten zum Nachtheil seiner veienlion getrennet und iepari-
ret werden.Ist also bey solcher imention, wan man jurLckce davon reden soll 
der Inhalt dieses kelerv.ti nicht auffdieinR.exl.ca gemeldete vuMionm 
z!eken/ob ich IN allen accuttrten mem!)ri5i.j!)el!i dieSchuldiqkeit eines aetieu-
en Untertha^n ol-5erviret habe oder nichttWelches eigentlich zurHauptsa-
che gehöret; Sondern dahin zielet dieses Keitum ob ich schulriasev 6ire 

Sachen deren Grund und Warheit dem hoch-
obl. Rchter nicht kan vorgestellet werden/ehe und bevor die causa »rincipa-

il5,worau6 diese causa acce/soria Herfliesset/ untersuchet/ derjenige deme die 
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Sache gehöret/welches allhier die Nitterschafft ist/zuföderst vernommen/ 
' und also dasjenige gebührend oblervit-et w:rde/was die Rechte in caulis 
connexis Sc^uX^ivniizus prXjuäiLi^llbus jedesmahl erheischen und erfor­
dern. Und solcher Gestalt ist eine folchs so genannte Lxceptiu nicht vor un­
gegründet und unnöthig zu achten/weil.diese ^ionvon der Natur und so 
beschaffen ist/daß ich keinen andern Weg in der Beantwortung gehen kön-
nen/zumah!n ich in causa connex^ so iveit sie aliena ist / nicht antworten; 
In meiner privat Sache aber zu mercklicher Verkürtzung meiner vefen-
üon nicht fortgehen kan/ehe und bevor jene/wo nicht vorder,doch wenigstens 
zu gleich sxaminiret wird. Wieweit nun replicircer Massen meine Ver­
greiffungen gegen AK-M- vor Augen gestellet/und in allen Stücken iacau-
Q criminali mit racionibus und äocumencis erweißlich dargethan sind/'sol­
ches wird zwar in keplica angeführet/aber es wird sich beydem Lxamine ei­
nes ieden Beweises und Puncts wohl anders befinden/und insonderheit 
wann man erweget/daß dergleichen Beweißthümer/ da sie nicht einmahl 
<m ihren ellenriai-Stücken so weit zureichlich sind/etwas in eausa Livili zur 
(-l-avation des Bekl. zu inseriren / also noch vielweniger in causa Qrimmalj 
ausrichten mögen. Und eben in solchem regarä können 2Äa prodata^ in 
welchen nichts unwiedersprechlich erwiesen / der Würckung eines guten 
Gewissens gar nicht wiedersprechen/ worauff ich mich in meiner Beant­
wortung mit gutem Fug habe bezogen/ und äeosncliret deren Richtigkeit 
keines weges von des NächstenUrtheil / sondern von dem/der alles siehet 
und weiß/auch ist es nach Anweisung der kepiic gar nicht in dem sensu al-
legiret/als ob es etwan dem Illukrislil^d 6c amplislimosuäicio eine norma in 
zuäicancio seyn solte/sondern nur in tanturn, daß es contra czuemcunczue e-
ventum ein soulagement ist/wohl wtssend/daß wir freylich nicht in foro Po­
ll, sondern in 5c»ro loli verliren / bey welchen beyden die eonlciencsi wl'e 
wohl nicht eine gleiche/doch eine grosse Würckung hat/indem sie bey jenem 
eine völlige adsolutoriamund bey diesem in allen und dergleichen Wider­
wärtigkeiten eine besondere iiäuciam animi zeuget / welche eKeäius eine 
conscientiam erronearn,davon in Ksplica gedacht wird/ gar Nicht conzunAi-
ve begleiten. Ich nehme zwar vor eine besondere Güte an den in keplica 
mir gethanen Vorschlag/daß ich als einer/der in 8catu QrariX Lc sub benek-
cio talvi pallus stehe/wohl thäte/daß ich die beschuldigte und libellirte Un­
thatgestünde: Aber gleichwie ich nie im Sinne gehabt / meinen Wider­
wärtigkeiten durch Hülste der Mice einig und allein zu entgehen/ und auff 
dieselbe opimak-emem zu bestehen; Sondern meine allerdemüthigst über-
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gebene Beantwortung vielmehr klärlich darweisen wird / daß ich einiger 
Massen einige äelineacionemZeneraleni habe machen wollen in keiner wet­
tern inrention als E-HochgräP.Lxcell. und dieser Hochverordneten Kö-
nigl. Lo^million einige Anleitung zugeben/durch dero hohen und viel ver­
mögenden Vorstellung beyAK.M. die gnadigste Gedancken zu erwecken/ 
daß ich dero Gnaden mich in allem unterthanigsten Vertrauen so viel ge­
troster unterwerffe; Als ist zu bedencken die Würckung wann man in so' 
einer hohen oimmal-und Opital-Sache als beschuldigten oimini81X5» 
^l-ijeliatl5^erjurü,8ecilticini5 öcc. Die insonderheit so öffentlich unter al­
lerhand schmertzenden exitketis verlesen/von vielen Fremden / die weiter 
als innerhalb J.K M.Grantzen gedencken/angehöret/auch schon weit und 
breit bereits erschollen ist/und herum getragen wird/mit einer so puren sim^ 
xien und polttiven Geständniß sich verantworten wolte; Was würde diß 
wohl bey I. K.M ingleichen bey E. Hochgraffl. Lxcellencen, ja auch bcy 
denwohlgedohrnen Herrn Hof,Cantzlerselbsten/denen umstehenden Zu­
hörern/ja bey allen andern Fremden so weit es gedeyen kan / anders verur­
sachen/ als die wolverdiente Gedancken/daß ich aller Sorge die ein iedet 
Ehrliebender vor seine Ehre und zeltl. Wohlsarth haben muß/e«tsaget/und 
mir das Urthel selbst gesprochen hatte / welches JK.M. meines allergnä-
digsten Königs und Herrn ciemence nimmer uud in Ewigkeit über mich 
verhanget hatte ? Und wie ich noch nie mir zu Sinne oder Gemüthe kom? 
men lassen in dem allergeringsten Stück bey meiner Beantwortung etwas 
ärgerliches oder anstößiges zu erwehnen; Also muß ich beklagen/daß meine 
Erwehnung von der menschl.MajeW unter so einer specialen Betrachtung 
hat gedeyen müssen. Da doch nicht allein diese Nedens-und Schreibens-
Act vor so vielen seculiz her gebrauchlich gewesen ist/sondern auch ich ohne 
einigem andern Absehen in solchem xeneral viscursu der Beantwortung 
derrnassen/vitÄN^X odscuritZtis Gratia und da eben der 8ensu8 es erforderte 
es anführen und in solcher äisserentia specikca reden müssen/ und wann ich 
daraus einige Anstößlchkeit hatte vermuthen können/würde ich die Gele, 
genheit darzugerne verhütet haben. Wie dann auch sonsten ich denen ü-
brigen iub ßenerÄl!0lii)U8 in keplica gar weitlaufflig zu meiner höchsten 
(Ovation angeführten 6eäu^oni!)u8 aus obenangereqter Ursache / daß 
ich nemlich in Betrachtung der Zeit/des Orts / derSachen undanderer 
concurrirender Umstände meine beste Verantwortung in der Gedult und 
Stillschweigen setzen/und mit einer theils durch kespeä theils durch einer 
BesorglichkeitgebundenenFederundZungen-»Ziren muß/ nicht begegnen 
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kan/ sondern allen solchen illatis per ß-aersliz juris Sc fzüi wiederspreche/ 
und glaube / es werde dasjenige was mir ex xrincipU- czlilinsrii5 eingeflof« 
ftn zu seyn angegeben worden / anderwerts und nicht bey mir zu finden seyn, 
allermassen sonsten noch kein Qcerobeyunsin Licffmnd erstanten/ des-
5en ?ruäencs und l-iäultrie etwas an mich / sb dergleichen L-tilmsrische 
conlsik in einigem Dinge gleichen möchten / entdecket hätten. Es st» 
oann/daßallediejenige/welche vor sich/ihreeigeneund ihrer Anverwand, 
ten Wohlfahrt / an dem Ort und zu der Zeit/auch bey der Gelegenheit re­
den und handeln / da es eben die Zelt/ die Schuldigkeit und ein von der «an. 
tzen Lommun aufgetragenes Lommill'um erfodert haben/ unter solcher 
c-nsur fallen müssen. Uber welches alles ich nicht ex viKäemiz Laus-
sondern aus obigenUrsachen ein ei-mmm ,'n grossester «-moi-
xmrenund willigleiden muß/ daß ich meinem Vaterland den Dienst qe, 
than/dm mirdasRechtderNatur/ meineeigeneund der meinigen dabeo 
int-r-ikrendeWohlfahrt nebstI. K-Maj. meines allergnädigstenKöniqes 
u- Herrn äurabl-zimerell- undNutzen ausserleget,und in keinen Stücke mir 
gezeiget haben / daß ich bey deine / was ich gethan / anders als m 
verllret gewesen bin / insonderheit da ich allemahl nechst deme / wornach ick 
mich in gemein r-Zuliret/auch besonders der hohen OberkeitHand undSie, 
gel zu meinem Grunde geleget und keines Weges den mir iromc- beuaelea« 
ten Nahmen von eines Landes Lonkrvsreuren / sondern eines getreuenEin« 
gesessenen desselben zu erhalten gesuchet habe/ mir auch in Ewigkeit nicht 
soll erwiesen werden / daß ich andere meiner Meynung zu folgen solte über, 
redet und entweder einen -lolum oder lai-m culpzm commirriret haben/ wel-
chesallestn^plieszwarproprincipioinllulzlrZtogeleget / aber nielit er­
wiesen wird und solchem nach gar leicht zu ermessen / wie weit denn dasieni« 
se / wa» >n meiner Beantwortung vorgestellet worden / widerleget sey oder 

l. 

Uber das erstekl-mbrum dieser ä-Non wird r-plicsncko angeführet/ 
daß ich in meiner Beantwortung über die Gebühr geschritten/ und Politik 
vorgegeben/ob waredasinden.SsostenJahresReichslagS'Beschlußae. 
setzte kun6zm-m zu der Liesslandischen k-̂ uÄion nicht ob5-rviret / sondern 
überschritten worden. Daranffmnß ich zur gebührenden Aniwcri vor­
stellen/ daß in meinerBeantwortung eine solche polinvszllernon niedt wird 
anzutreffen seyn/ sondern gleichwie dies- Sache dergantzen Ritterscliafft 
zngehoret / mich auch dahin bezogen / also habe auch daselbst r-m.Kve nur 
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geredet / daß nehmlich die Ritterschafft wann sie deßfalls / wie billig solte 
mitgehöret werden / darthun würde / ob die keäuäion weit druber gegan­
gen. Nicht aber daß ich ckreüe davon handele. Diß ist aber gar merck-
würdig/ daß in I^exlica angeführet wird/ daß ich exceckret und causam com-
munem seu pubücam Lczuel^rem citra mancjatum vorgestellet hatte. Ach 
nehme es auch wohl an / und ziehe demnach zu meinem Behuff dieses her­
bey fowol nun als in folgenden / daß m causa communi ich allein zu antwor­
ten nicht gehalten seyn könne; Allein da diese privat-^üion, welche man 
gegen mich anictzo aus der mitverwalteten Deputation machet/mit der cau-
Q communi so connex u. inseparabel ist/daß die gegen mich gemachte <zuse> 
ttiones accelsoriX keines Weges können richtig vorgestellet/ und E.Hoch-
grafl.Excell.samtder Hochverordneten Königl. Lommislionkein völliges 
Licht gegeben werden / wo nicht dabey zu förderst die Information gegeben 
wird / was bey der keäuäion in Lieffland geschehen / wie weitdieselbe ge­
gangen / und was die Ritterfchaffr dabey zu ihrer höchsten Nothdurfft un­
umgänglich zu erinnern haben mag. Und eben diß muß nothwendig vor­
hergehen / denn es kan ja nicht geleugnet werden/daß / wann die Ritter­
schafft bey der Ke6u6ion zu viel gelitten / dieselbe auch alsdann mit Fug 
habe können dawider sprechen / und uns als dero Dexmirten eö aufftragen/ 
so daß wo nicht die huseKion, so man wider die ve^urirte als ktanäatarios 
machet / wider uns als inauäitos Sc in6efenfo8 soll abgethan werden / noth­
wendig vorher von der Nitterschafft muß vernommen werden / wie weit 
sie befuget fey/ dagegen zu sprechen; Alsdann erst kan man recht sagen o-
der c!e5mren: Ob vcxucati mehr gethan haben als sie zu thun schuldig ge­
wesen sind ? Nun aber will man die Ritterschafft in der ^usettione pr-ju-
äiciali k princi^l. selbst nicht hören; Mir auch nicht einmahl gestatten / 
d ß ich dieselbe nur remilNve und ̂ ,ali in Vorbeygehen levillime berühre/ 
also wolte ich qerne wissen / wie und auff was Weift ich denn meine De­
fension recht führen/ oderob ich dieselbe vielleicht nicht völlig führen/und ein 
so grosses Theil / ja das Ment^l-Stück der gantzen Defension nicht atten-
äiret werden solle ?Und eben darum verkret man hier in mera petitione prin-
cipii. ^ parte sÄorea wird pro principio inäukitato gefttzet/1.) daß Mlt der 
l^eäuÄion in Lieffland/nach dem Reichstags-Schluß äe^nno I68c>.und 
nicht weiter sey verfahren. ^ Daß wir Deputaci mehrgethan/geredet und 
in weitern unrichtigem senti ^en^ uns betreffen lassen/als die Befugn iß ge­
wesen gegen die k-äuNion zu handeln oder zu reden; Und also hierauffbe-
stehet nach eigener m «.eplica förmigen ^usettione 6eciäencla die gantzeScru-
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Aur der Beschuldigung/daß wir uns so hoch straffbar verbrochen / und das 
erste Crimen contra ̂ laj erstem begangen; Da doch eben die ?rincipia und 
ba^s totiuz Oonclu^vnls noch zweiffelhafft sind / ja von der Nitterschafft 
gantz anders/ weitlaufftig/deutlich und mit unwidersprechlichen Documen-
ti8 werden vorgestellet und dann erst E. Hochgrafl. Excell. und dieser Hoch­
verordneten König!. Commillion ein rechtes Licht und der wahre Grund 
der Sachen hervorleuchten / ohne dem aber die Sache gantz dunckei/und 
die ^ccelloria ^usekio wider die veputirte ausser der rechten Detsnlion blei­
ben wird. Mir wird vorgeworffen / daß ich alsprivate wohl meineNoth 
gegen die^sciuÄion als privat hätte können vorstellen/ nicht aber andere 
zur allgemeinen Klage xerlvsckren sollen; Da doch meine Deputation!. 

Verrichtung nicht eben vor mir allein/sondern vor die gantze ?rovince an­
gestellet war/und i6) nicht ohne Beschuldigung eines Betrugs gegen mm 
Vaterland/meine Freunde und Verwandte/und der ne^ligence meiner 
eigenen Wohlfarth / die eben wohl dabey ciireQe öc inäire^e gelitten/ hätte 
seyn können/wann ich die Sache anders als publica nomine hätte getrie­
ben; Und in wessen Nahmen die Deputation angestellet/ an demselben 
muste auch die kelatiow geschehen/ welches allhier die gantze Nitterschafft 
war. Wesfalls auch nicht kan gesaget / mir auch nimnmmehr mit gülti­
gem Beweißthum dargethan werden / daß ich andere iemahln zu allgemei­
nen Klagen perlvaäiret. Denn ehe ich noch denen Landtagen beygewohnel/ 
sind schon dieKlagen vorhergewesen / und ist in dieser gantzen Deputation 
kein Argument, so gering es ist/ vorgetragen worden / weder in der nego-
tiation selbst/noch in deren Delation weiche nicht vorhin schon vor meiner 
Zeit publice agiret worden / und also nicht nur erst von mir erdichtet/sondern 
der gantzen Ritterschafft ex ante aöw und ihren Beweißthümern selbst be­
reits bekandtgnug gewesen/und also noch vielweniger meine HN-onesda­
bey einige Marcus von ieclitieulen intenrionen mit sich führen können/ in An­
sehen/daß/wann man alles dasjenige/was erweißlich kierbey paaret ist/ 
conlicierixen will / mit denen R.eczviiltis welche die Rechte erfordern zum 
BeweiS einer 8eämon, dieselbe gar weit von einander stehen werden. Und 
wie aus obigen angeführet ist/daß die gegen mich angestellte causa piivacs 
mit der causa publica so connex sey / daß jene ohne einen Grund von dieser 
HU haben nicht kan loU6o erkandt werden. Ich aber/ wann ich causam publi-
cam traute extra olea? Vahren würde/ also wird leicht zu crmessen seyn/ 
warum ich nicht kan äiteäe in der Sachen antworten / und meine Deicn-
swn völlig führen/wie sie seyn sott, w kepijca wird mir auch als cm schwe­
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res Verbrechen angeschrieben/ daß ich in meiner Beantwortung wider 
das Ke6uüion5-Werck garnachdencklich noch ferner oximamre und denen 
sä bellum lud ä.. 6c L. appomrten König!. Inkikitoria1ibu8 äirec^e entge­
gen gienge; Ich aber habe mich dessen in der Beantwortung nirgends un­
terfangen/und muß aus solcher xerKriAion dieses lernen / daß ich lieber still­
schweige als mich verantworte/ als welches mir/so offt ich nur eine mins 
dazu mache/ und von weiten zeige wo meine Verantwortung sey/nichts an­
ders verursachet als neue Zncuipariones eines akmmal begangenenLrimmi8. 
Es wird zwar der Unterscheid gemachet/ unter das was erlaubt 
u. was unerlaubt in der Depmations-Kelariol! u. deren Verrichtung gesche­
hen ist/so/daß über jenes keineFrage/sondern nur über dieses sey; Aber hierin 
bestehet die gantzeSache/daß nemlich bestandig das vv! unerlaubt gehalten 
wird / weiches erst aus der Haupt-Sache/wovor die Ritterschafft antwor­
ten wirv/ seine äepencZence haben muß/so daß allenthalben/ es mag der 
LtÄtusLausXformiret werden/wie er will/dennoch klärlich zu sehen / daß 
man annoch in petitione principii verllret / und auch nicht eher draus komen 
wird/biß der ?rcice58inäicuiretl^erde nach der Art/wie es caul« connexX 
erfordern / da eine (>uXttio acceüoria nicht eher kan in ihrer namreUenBe-
schaffenheit examiniret werden / ehe und bevor die Hauptsache / woraus sie 
ihr Licht hat/vorgenommen wird; Daß nun die Ritterschafftolles solches/ 
was wegen der keäuAion geschehen / in manäans gegeben / ist daraus zu se­
hen daß sie wider die abgestattete kelstion pZZ. des Wendischen Kecellez 
nichts widriges erinnert/ und durch denLandmarschallderoZuftiedenheit 
in einer Dancksagung deutlich genug erwiesen. Wie dann auch von der 
keäuüion etwas zu handlen nicht bedencklick) gefallen/ nachdemmahln I. 
K. M darüber allhier weitläufftig und in allen Umstanden ausgeführte ms. 
morialz allergnävigstaälnittiret hatten. Und behalt alfo die Sache die 
Natur an sich eines ex manclaro gehabten welches in Rechten 
von der Beschaffenheit ist / daß wegen der Sache der Princips zuförderst 
gehöret werde/ wie weit er sich des Klänäatam Ansprache theilhafft ma­
che oder nicht. Ausser aller Disputs ist es wohl/daß die Ritterschafft ihren 
ve^utat.8 nichts hat können befehlen / was wider die schuldigste allerunter-
thanigste Treue gegen I K-M. streitet / ob aber dieß / was wir drinn ge­
than/eine solche Eigenschafft mit sich führe/ solches eben ist in ()uXltione, 
und wird sich alsdann gantz anders finden / wenn die Ritterschafft drüber 
wird.gehöret werden/welche ich noch nie/wie in kepiica gedacht wird/vor 
meine Obrigkeit erkandt/ dadurch/ als ich deren Commiüs auffmich ge-

äciz. Cc nom-
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genommen/und also keinen 8tatum in 8r2ttiformiret habe/ anerzogen es 
nichts neues ist/daß auch in?rivat.Sachen iemand vice8 manästsrü vertritt/ 
daraus eben die donle^uence nicht kan Zeneriret werden/ daß derjenige/ 
welcher ein solch manäarum annimmt / den ivlanäzntem vor seinen Ober-
Herren erkennt/ und 8tatum in 8caru der Obrigkeit zum Verfang formiret. 
Aber alles dasjenige/ was bißhero in solcher Weitläufftigkeit allhier gehan­
delt worden / scheinet fast überfiüßig zu seyn / in der Betrachtung / daß die 
xrobation, so hierüber dem I,ibe!lo beygefüget worden / nicht einmahl so be­
schaffen ist/daß sie in csulacivili und also umso viel weniger in Ztrocisllmo 
reatu etwas inleriren/ und den Grund zu dem prXrenkten elfe^e des Aus­
ganges legen kat.'. Ich wiederhole allhier alles solches/ was wider den an­
gezogenen unvoLkommenen LxtraA in lUbeUo gedacht worden. Zu dessen 
Befestigung ich aussdie in Keplica mcontrsnum angeführte momcnts die­
ses zu erinnern habe / daß nehmlich die Rechte klärlich cklpomren / daß ei­
nem LxtraHe,welches insonderheit pars rea nicht recognolciret/keine Krafft 
zukommen soll/führnehmlich in.Lrilmnalibus, wo nicht dessen 6äc8 cum inre. 
xrc> xrobiret werde/und solches kan so viel weniger hier gelten!/ da in keplics 
selbst gestanden wird /z daß kein cioncextus continuus da sey. Wo nun 
kein Lontextus continuus ist / da kanauchkein sensus integer seyn; Denn ' 
hat man ja wohl mehr als viele kxempla') daß mit LxtrsÄen viele iallz 
s l^uoä cicra cuju8cunc^uc injuriam ciic^um el^o) vorgegangen sind; Aller-
Massen die göttl. Schrifft/ swelche wie sie in i^epilca zu meiner impugna-
rion gebrauchet worden/also ich auch reprcbensione zu meiner ve-
fenlionewerde anführen können) eininilßne excmxlumgiebet/^artk. iv. 
V. 6. daß in LxtraAsn der wahre Lenlus des ^oquenris und 8crtlzentj8 so 
könne verkehret und verdrehet vorgestellet werden/daß es sich nicht gleich sie­
het/wann man sie cum int^ßro5eu zvrlienrico, nehmlich?s. XLI.V.I i.<Zc 12. 
contsriret. Und also siehet man/ daß LxrrÄÄÄ sehr bedenklich sind/ und 
keinen unstreitigen Blauben in importanten Dingen haben. Denn da 
aus GOttes Wort möglich ist TxrraA8-Weise einen guten 8enlum m ei­
nen contrairen vorzustellen; Was solte denn nicht aus menschl. Schritten 
geschehen können ? Da entweder der Zusatz eines Worts oder eine Auslas­
sung desselben/welches offt cirra äoluni ex negligentia, osste auch concomi-
tänteäolo ex malitia geschiehet/einen 8en5um gantz verstellen kan / welches 
doch zu niemandes prsejuäiLe,sondern einig zu meinervefcnsion angeführet 
wird. Und eben dieses ist mit eine Ursach/daß in weltl. Rechten sothane 
LxcraHen/welche sonst inäicss oder braves genennct werden/ in Livilibuz wo 
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sie angestntten werden/keine probsrioninvolviren/ wie viel weniger dann 
in cnminÄlidus, da die ?robatio so beschaffen seyn sok/ daß sie luce meriäi^ 
na clariorund omni exceptione major seyn soll/ auch allemahl favor^uris 
pro reo zu seyn pfleget. Und ob zwar replicancZo gedacht wird/es sey nicht 
l^UX^io über die gantze «.Lotion, sondern über dieexcerpirte Lxprellionez 
und vilcurluZ) welchen nach da nur pro parte dieselbe beschuldiget wird/ 
auch die Probarion particulatim wohl geschehen könne; So weiset 
doch hierüber die Oiipolmon der Rechte ein anders / da es in solchem calu 
als hier ist/heiffet: De parte juäicsnäum non eli! nili totum aälit. Dazu-
mahln wie gedacht/viele Irrungen drinn vorgehen können. Daß aber 
Herr Land-Rath Budberg solches alles/wesfalls erauffseinen Theil we­
gen der kelZtion beschuldiget worden / solte gestanden haben/ist nicht probi-
ret/auch aus seinen Einlagen/so viel derselben mir zu Gesichte gekommen/ 
nicht befindlich. Woselbst er alles excuü»n6o ablehnet; Nun aber ist eine 
Lxcule und eme Geständniß cksserent) dahero kan es auch nicht vor eins an­
gesehen/und wann es auch also wäre s czuocj tamen negatur ) dennoch dem 
5errio nichts prXjuäicirtiches inleriren. Daß solcher Lxtrsö^ V0N einem 
glaubwürdigen Mann und Königl. Bedienten abcopiret sey / thut auch 
nicht zurSachen; Denn ungemeldt/daß derHerr Ltats 8ecrersrius 8eZeda. 
(je nicht unter meine Freunde zu rechncn/und also inkoc palsu wieder mich 
5u5pe<I zu halten ist/welches auff erforderten Fall kan xrodiret werden/ so 
sagen die Rechte deutlich/daß tcüi8 unicu8,(juan.vl8 prseclaro durize tionors 
Pi-Xsulgeat) nichts erweisen könne. Zudem so «stauch hierbeygar sonder­
lich in acht zunehmen/daß er in ea6em caula nicht könne vices tettis 6c 
roriz zugleich 5uülniren/indem er eben derjenige gewesen/welcher es angege­
ben bat/und auch wohl zu sehen ist/daß erammum nocenäi hierbey mehr al6 
zuviel zu Ta?e geleget und sich des Glaubens in dieser Sache entsetzet hat. 
Auch kan er/indem es unviciimirt/ nun nach dritthalb Jahren ex poMKo 
keinen 5ciem zulegen/oder damit auckonliren/weiln eine solche viäimatio!, 
wenn ja seine (^alieät hierbey ohne Lxcepnon wäre/ alsosort geschehen soll.' 
Wie dann auch die übt igen zum 8oucien dieser ?robation angeführte Ks-
rionc8v0N den cjZti5,con5ormjtät mit denen t^c!ilzerancji8 welches letztere 
doch nicht accoröiret/ und dergleichen/nicht einmahl eine gründliche pioba. 
bilieät/geschweige noch einigen Beweiß innren. Was die Ursache des 
callirren 0rißlN3l8 von der Delation sey/solches ist schon mündlich zur Gnu-
ge vorgestellet/nichts desto weniger gilt die con5e<^uence gar nicht/ sie sey 
cazllret/LrAv habe sie die libellirte crimma in sich begriffen / denn es können 
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zu einer Sache viele andere/und nicht eben eine Ursach seyn.Uber demauch 
so ist es unerhört / daß man in caula criminali probationem exclomo Kei 
nach schon angestellter ^ion holen will / da doch allgemeinen Rechtens/ 
daß ein ieder param? in juäicium kommen/und ist nicht in einigen Rechte zu­
gelassen/daß der Beklagteden Bcweiß dazu hergeben soll / wenn der Kla-
ger denselben auffEhre und Leben acculuet. Ist die Kation so beschaf­
fen geweseN/daß darinn Lrimina iXlT ^jest.und 8eäitiones tenriret und be­
gangen sind/und der Herr LtÄtzSscretarius Segebaäs sie ausgegeben hat; 
So ist es kein Geringes/daß es ihm so hingehet/daß er es wiederum vorlM 
gegeben/darüber er die darzu gehabte Ursachenwie ichmercke ins Geheim 
wird eröffnet haben/und istes ein Glück vor ihm / daß dasjenige/was an­
dern Leuten schwer/ihm vor erlaubt auefallen kan. Und obwohl in replica 
angeführet wird/daß die publique Lxbibition der Delation kein ar^ument 
einer dabey gehabten unbefleckten intcntion gewesen sey/so weiß man doch 
wohlwie weit die Rechte in einer ikden Sache die 8iZna externa als Zeugen 
des innern Gemüths insonderheit so oft czu-ettio äe äolo ist/annehmen u. Ie 
xirimiren. Wie auch eben die wenige lateinische Wörter oder pluales st 
drinn enthalten den gantzen Kontext nicht unvernemlich machen können/ 
und die Ritterschafft endlich/ob man in keplica schon derselben-so viel nicht 
zulegen will/daß sie das verstanden/eine Sache die leyder mehr als zu offte 
bey derselben ist rraNiret/derselben schon vorher lange bekandt und nicht von 
mir erst erfunden worden/zu begreiffen nicht unmöglich geftn-den. 

Und diefes alles giebet nun E- Hochgraffl. Lxcell. und dieftr Hochver­
ordneten Königl. Lo-nmisllon zu aller Gnüge zu erkennen/wie weit die op-
^onirte k^xception repliccinclo slicliret UNd66e8des sä I^ibellum 5ub L. ge­
legten UNVollkoMMenenLxtrsäis IN fo einer Spital Sache Kabiiiret und 
tüchtig gemachet sey/ein solch geschlossenes perimm zu unterstützen / inson­
derheit da annoch die gantze E a(de an sich ob connexitztem cum cZula prin-
cipali worüber ich etwas zu handeln nicht bevollmächtige t/auch vonKlagen-
der Seiten selbstrepelliret werde/ungehöret und unäefendiret geblieben ist. 
^Welches ich iterum iterumczueallenthalben totiez quoties repctiieund da­
bey schlechter Dings verbleibe. 

is. 

des andern ̂ embri Grund der Klage in meiner beschehenen Be-
«»^antwortung fasteben auffvorige Weise vorgestellet/und auch darinn 
erwiesen worden/wie sie mit der caulu communi orclinis Lqueliris auch con-
»ex sey/daraus einig und allein her^uille/und alsoin^uäitis Ü8 Quorum in-
' teteK, 
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tereli, und die davor antworten müssen/ keines Weges kan erörtert oder in 
ihrer wahren Beschaffenheit vorgestellet werden; dazu hat die iclentitas 
caulX Sc rationum mich veranlasset/zumahlen da die äeilberanäa keines We­
ges NÄW7AM einer xrivat-Sache haben / maßen dieselbe bey öffentlichem 
Landtage vonäiversen ^lemdris nobllium sparsim sind collißiret und wie 
allezeit geschiehet/in eins gebracht worden/auch der Inhalt derselben nicht 
mich oder sonst einen cn particulier, sondern das allgemeine Wesen ange-
gehet. Und darum ist kein Wunder/daß ich vor meine Person so wenig 
als sonst iemand vor sich in diß lmZium eintreten und äireNe antworten 0-
der mich mit dem rechten Statu Lontl-overliX befassen kan. Es ist aber-
mahl eine peti'n'o principii) daß dieses Memoriale äeliberanclorum an 
sich etwas unzulaßiges und gefährliches sey/und daß dahero Kocposuos'm-
ciamcnto einieder der dabey velconsultgnclo oder sonsten participiret / vor 
sich büssen müsse; Dann eben diß ist in czuXüione, ob es ein fo straffbares 
Werck?ObJ K.M Hoheit drinncouckn-et und so grosse Oimina drinn 
begangen sind. Man will zwar durch ein solch pr-eluppolitum universale 
die cleliberanä^ davor cleclariren/aber es ist noch nie die Sache gehöret und 
äe5en(iiret worden/weil die Nitterschafft dabey Theil nimmt/und ich oder 
ein ander als privatum keines weges die Mündigkeit hat/ extra Lonvemus 
generales bey solcher Gelegenheit causam communem zu äesenäiren. Und 
wenn die Nitterschafft recht drüber gehöret würde / und daß iemand als­
dann ejuzäem nomine die gantze Sachen und deren Beschaffenheit vorstel­
lig machen solte/so würde sich klar und deutlich finden/ daß die äeliberan6a 
in den Stücken/da ihre formalia hart zu seyn gesaget werden/ keines weges 
auffJKM (davor der Höchste GOlt einen ieden getreuen Unterthanen 
bewahren wird zielen/und daß kein Buchstaben drinn sey/der die schwere 
criminelle Beschuldigungen involvire. Und alsdann/ wann diese Sache 
auch Ut causa connexa liantiret und die Ritterschafft hierbey mit acjmirriret 
wird; Alsdann wird ein ieder/der als particulier hierbcy in Ansprach ge­
nommen/wie auch ich clireöie zur Frage antworten und sich rite äesencliren 
können. In replica wird gedacht / es sey unnöthig gewesen dem l^ibellc, 
die probation beyzufügen/daß ich eben der ^ucbor oder der Loncipient^wel-
ches man vor eins halt) gewesen. Aber da ich positive davor angegeben/ 
und cx eoLapite davor angeklaget werde / so ists jawohl allezeit nöthig/ 
denn man muß nicht in causa criminali auffdes Bekl.aKrmation oder ^6-
xation vorher bauen/ sondern darauffl-egcNiren/daß es was altes sey: a<Io-
ri meumbekeprobacionsm > was aber sonst vor eine grosse äiiierence sey 
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zwischen einen ^Utkorem und zwischen einen Concipienten einer Sache/ 
solches ist an sich bekandt. Zumahlnein (üoncipient nur pro causa inttru-
mentall ,ein ^utkor aber pro causa principali zu achten ist/daher auch schwer 
wäre/wann schon erwiesen/ (welches doch nicht geschehen) daß ich ex ore^ 
sUorumdieäeliberanäa bey öffentl. Landtage excipiret/ mich desfaks uc 
^Utboremzu conliäerirLN und ex koc capite die totale Verantwortung 
auff mich zu äeriviren. Die Inquisition welche Anno 165z. in Riga ge­
schehen seyn soll/und allegiret wirv/kan hierbey nichts thun/denn wieder die­
selbe ist/salvo cujuzvls konors viel zu erinnern und sorma ejusäem , qu« 
äat eü'e I^.ei, nicht richtig. Denn r.) ist die Frage/ob sie in juäicio compe-
tenreLcoräinario,5orum Sc jurizäiÄionembabente geschehen ist. Ist es 
ein ander Gericht gewesen als das Konigl. Land-Gericht oder das König!. 
»Hofgericht/so ist alles was contra nobüem vorgenommen worden Krajst 
Ihr. Königliche Majestät Verordnungen von keiner Krafft. 2.) Ist 
absque le^irilna Litanvns aä viäsnäuni jurare teKe8 UNd ohne Bey­
seyn dessen / äecujnz corio luciitur ^ ein solcher nicht richtig, 
z.) Ist der lekis etwan aä ̂ rticulo8 abgehöret / so müste ja wohl der Inqui-
iicus aä äanäurn interroZaroria zugegen gewesen seyn. 4.) Will es sich zu 
meinem ietzigenZustand nicht schicken/ allhier zu untersuchen ob und was et­
wa vorLxceptiones contra perlonam juäicis zu alle^iren stünden? 5.) WÜr-
de sich fragen lassen/ ob es ein luäicium formatum gewesen/ und wieviel 
Personen daselbst zu Besetzung des Gerichts vorhanden gewesen. Und 
waNN Man finden solte/ daß ^rotocolliKund ^lsessorc5l'neincM8ubjeNo 
destanden/so.wäre es ja nicht consorm denen von J.K-M-in selbigcl?ro-
vwce gemachten Verordnungen/die von niemand können zum andern ge, 
brauch gewidmet werden / und also würde es um so viel weniger würcken/ 
da ich nicht dabey gewesen bin. Wesfalls ich denn keines Weges solche 
Inquisition pro probarione gegen mich gestalte UNdinLausa Lriminali an­
nehme. Und was in keplica hierüber vor unmöglich gehalten wird / daß 
die sämtliche Nitterschafft vorher solte auffsetzen lassen / was sie zur velibe-
ration nehmen will / solches befindet sich in der praxi gar wohl möglich / auch 
wird die Ritterschafft beweisen / ob sie in das Regiment des Landes mit sol­
chen äsliberanäisgegriffen / welches sie / wie in der Beantwortung gedacht/ 
Zantz anders erweisen wird / und dahero alles / wasHier wegen der äcubc-
ranäorum prsesuppttnirtt wird/ und Wesfalls man dieselben vor so gefährlich 
halt/wird solche böse Gestalt verlieren / wann man diejenigen wird kören/ 
die dabey seyn müssen / und alsdann kan ich mich in der Sache selbst/ so weit 
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ich dazu concurrire / nothdürfftig verantworten / wiewohl alsdenn der rech, 
te Bericht von der Sachen/ wann ein ieder Punct mit sUeZ-iris öcöocu^ 
rnenti; txstarcket worden/ von sich selbsten weisen dürffte/wohin es gezielet/ 
nnddaßJ.KM- dadurch keines Weges etwas.zu wider gesetzet worden, 
und ich von selbsten einer so schweren ^6tton ohne meine Bitte werde entho­
hen werden. Was mir sernerin Replica hiebey pro confessione inäireäla 
will auffgeleget werden / solches werden die Worte meiner Beantwortung 
Zantz anders lehren/und hat noch nie eine ne^nv^ u. dabey evenruale Vor-
fteliung den Nahmen erhalten/ daß sie als eine confessio jemanden binden 
könne- Ilnd wann die Sache/wie gedacht/ recht wird untersuchet wer­
den / so wird sich finden / wie weit das der Beantwortung 5ub n. 1. spponir-
te^emonnjein LlIentiZlibu5 5eu mo(!o äiscrepire/UNd ob nicht deren Mehr 
sich finden werden / die doch nur calu Iilsrviret worden / und ist der damahli­
ge 8?cret<iriu5 damit nicht zu exculiren/daß die OeliberÄnäa ill dem Kecels 
eingeführet / cxratione daß der lveccsz sich daraust beziehet / denn er hat so 
wenig das eine als das andre ohne exprelle orärez als ungewöhnlich thun 
können. Besonders aber wird inkeplica mir abermahlen vorgerücket/ daß 
ich in meiner Beantwortung beyläuffig angeführet / wann die Nitterschafft 
drüber gehöret würde/ so würde sie mit I. K.M. eigenen auch dero hohen 
Vorfahren alleranädigsten Hand undSiegel mit der^quirät und der von-
genHerrschafft Bebriefungen erweisen/ daß sie ohne solchem tunäamern kei­
nen einigen Punct in veUberation gezogen^; Und solches wird mir vor eine fs 
grosse Vermessenheit ausgeleget. Ich stelle nun dieses zu einen Urtheil 
dahin/wie ich es wohl machen/und welchen Weg ich ergreiffen soll? Ich 
werde über gewisse Sachen / die bey Landtagen geschehen/ criminis lXlsKla-
jett. 8e6itic)ni8 und dergleichen beschuldiget; Antworte ich cleclinatoric, daß 
nehmlich die Ritterschafft vor der Hauptsache antworten müsse / und daß 
daraus alsdann erst meine <^uzMone5 scce^'oriX herfliessen/ so thue ich un­
recht / und wird mir vorgeworffen / daß ich nur eine «Zireüe An twort unbe­
fugt äecümre. Wann ich dann auch nur von weiten berühre / und gar mit 
wenigen in Aenerallbus pro jnformZNone iliulirisiimi 6c amplislimi juclici» 
weifen will / wohin die Sache in ckreKer Antwort gehöre/ und von was El-
genschafft sie sey: So ist es wieder ein Oimen. Derhalben sehe ich kein 
besser Mittel als dieses / sich nicht verantworten / sondern ich bleibe einmahl 
vor allemahl beständig dabey / es sey nicht cauk, privat,sondern public-^und 
wenn die Nitterschafft soll uämitmct werden / so wird sie das sagen dürffen/ 
was ich bey so allenthalben zur Seiten stehenden Besorglichkeit als pa.ti-
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pÄrtlLulisr adsque mAndarv bey Mir bellten Muß. Und da wird sich schon 
finden/ob es dann so leäitieuls Sachen sind/die drinn enthalten. Ich weiß 
nock nicht an welchen Ort ich in meiner Beantwortung solte einer solchen 
Zeit gedacht haben/da Ihrer Königl. Maj. die Macht solte verwegen seyn, 
dero hohe lura^jett. zu exerciren/ dero Reich zu schützen und was noch 
mehr in kspücÄ davor angesehen wird. Die Pallas in der Beantwor­
tung wird sich selbst in dem natürl. Verstände leZieimiren/und wann man 
anteceäentia Sc conlequelitia,den viseurlum mit dessen sujet conferiret/ so 
wird sich ohne meiner unnöthiyen weitläufftigeu Vorstellung/ die nur an­
zuhören Verdruß machen würde/zu Tage legen/was dorten die Meynung 
sey/und wie dieselbe mit der in Keplica angeführten Deutung zu conMii-en 
sey/oder nicht. Bey welchen ich dißmahl die weitere Beantwortung der 
äeli'veranäorum bewenden lasse. 

III. 

HÄ^'Ann eine Sache aus ihrem wahren Grunde und reck)ten Ursprung 
A^Ieinig und allein kan erkandt und in streitigen Gerichs-Händeln ein 
Richter niemahln den rechten Weg zu einem Urtheil finden wird/wofern er 
nicht vorher dessen allen förmlich recht und deutlich wird intormiret 
seyn; Also ist es die wahre Unmöglichkeit daß E. Hochgraffl. Lxcell. und 
diese Hochverordnete Königl. Lomm^lion, in dem Oimine der bey der an, 
genommenen und oräonnirtenketiäirung soll vorgegangen/ein völligesLicht 
haben und von der Sachen vergnügt mtormiret seyn kan / wo nicht das 
Recht dazu/die darüber gehaltene Gewohnheit und Gebrauch und was 
von Zeiten zu Zeiten darinn gemindert/gemehret und geändert worden/und 
wie alles zugegangen/zuförderst vorgestellet worden. Diß aber kan ich m 
xriv2M8 vor mich allein nicht thun/und zwar um soviel weniger / da die 
Herren Land-Räthe als Lapita öc 8emoi-e5 von der Ritterschafft sich des­
sen und solches ohne Zweiffel nicht sonder Ursache äussirn/auch niemand 
von meinen andern Mitbrüdern es auff sich nimmt / sondern sie allerseits 
dieses als eine der gantzen Lommun zugehörige Sache zu deren luKiücarion 
verweisen. Und so lange dieses nicht geschiehet/ so lange kan auch eines 
xarticuliers Verbrechen dessen man beschuldiget wird / nicht geurtheilet 
werden/und bleibet solches biß dahin ungehört und unäefenäirr. Dennalle 
Argumenta,welche inKepliLahierübcrangesühret werden / sind mit den 
vorigen einerley und verliren in petiticiniduz princij)ii.Zumaln allenthalben 
zum Grund geleget wird/eine solche Verordnung der Residirung sey wie­
der das Gesetz/wieder die ^ivileZien/wiederJ.K-M. Hoheit und derglei­

chen 
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chen und aufdiesen Grund und?rXnM5 wird dieLoncluüon gemachet/daß 
wir also in Annehmung eines solchen Werckes uns vergriffen hätten. Aber 
ebenda6tunäÄmem,daßdie^e5iäirungeinsolchesWercksey/istm()useA-
one,und davor wird die Nitterschafft antworten/und klarlich zeigen / daß sie 
einen weit grössern kchech äevocion und Liebe gegen ihren allergnädigsten 
König im Hertzenhege/ als sich auff solchen Wegen betreten zu lassen; 
Und so lange die ?5-ejuäici2l-(^uTKjon nicht erörtert ist / so lange stehet mei­
ne c:on6jüon hiebey annoch w statu inäefenso Lc inauäito und bey solcher 
Beschaffenheit stehe ich in den sichern Vertrauen/daß E- Hochgraffl. Lx. 
cell, und die hochversrdnete Königl. eommistton mich ehe dann alles unter­
suchet ist/unter einem so schweren petito schuldig zu machen / bedencklich fin­
den werden. Und eben dieses alles ist auch der Grund auffwelchen die in-
ttruäion zu sothaner Nesidirung ruhet / und wird sich dabey von selbstea 
geben/ daß deren ersterund anderer §. nicht im allergeringsten solche Huali-
täten mit sich führen/welche den eFe<A bringen/ daß AK-M-dadurch m 
dem allergeringsten beleydiget wären/und daß darunter kein so gefährliches 
nachdenckliches und weit aussehendes Werck verborgen liege.AK.M.sind 
sogerecht/ daß sie den geringsten nicht unerhört conäemmren lassen/ also 
tröste mich auch dessen bey diesen Zufall. Und wann dann sich finden wird/ 
daß diese Dinge nicht können entschuldiget werden von denjirincipzlibus, so 
müssen die ehisten ihre Gefahr stehen/ die zu ein solch schweres Werck sich 
haben lassen gebrauchen. Wesfalls dann ich mit Beantwortung der m 
Keplica auffverschiedene^cionez meiner Beantwortung angeführten eli-
llonen biß dahin anstehen/inzwischen aberfeyerlichstbedungen haben will/ 
daß nichts weder pro tscita noch expre/I'a Lonfeslions angenommen werde. 
Allermassen ich nochnirgends mich angemasset habe im Nahmen der Nit­
terschafft etwas lpeci6ce vo:zustellen/wie man mich rcplicanäo ansiehet/son­
dern solches alles auffdie Ritterschaft selbst cievojviret/weil es aufdenLand-
läge von derselben 5olenmter geschehen ist/ was sowohl tvegender^elicjj. 
rung als wegen deren inttruwon und was darauff vorgegangen zu fin­
den/und ist auch hierbey in acht zu nehmen/ daß die Annehmung sothaner 
Kesiälrung dadurch leZitimiret und nicht pro dl-imine gedeutet werden kan/ 
weiln der Herr Gouverneur denen Herren Land-Räthen und Land-Mar­
schall bey zweymahligenAnmeldungen und äenominanon derdarzu verord-
neten/ seine Genehmhaltung angedeutet / uns auch nachgehends im Königl. 
(Zouvernemenc zu Riga selbst zur mündlichen donference auffsordern las­
sen und aämiuiret hat / welches alles hinführo wird erwiesen werben Die 
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Constitution betreffende / so ist die Haupt-Frage / ob e6 denn ein so sträffli-
chesWerck und J.K.M. darinn zu nahe an Dero Hoheit getreten sey; Mit 
derselben aber hat es die Beschaffenheit / wie mit alle deme/ was in dem vo­
rigen Srwehnet/ und in der Beantwortung angeführet ist/ daß nehmlich 
weil es die Ritterschafft auff öffentlichen allgemeinen Landtage abgefasset/ 
wie in der Beantwortung mit dem Documenta sul? n. erwiesen/auch die­
selbe müsse gehöret werden. Und auff alles das/was repiicsnäv dawider 
ttnter gewissen allegariz beygebracht / wird sich von der Ritterschafft verant­
worten lassen / wieweit es sich auff die quXstiomrte Lonsticution sppüciren 
lasse/danvenhero ich darauff nichts im geringsten rsZerire. Daß ich der 
(loncipient davon sey/ wird das TxtraAum Inquiiltionis säreplicamsul) 
Lö. nicht erweisen; denn derselben Inquisition halber referire ich mich auff 
das was oben gesaget u. darüber von mir erinnert ist. Und wie eine inquilm. 
on von dergleichenBeschaffenheit/insonderheit da ich nicht bey gewesen auch 
nicht citiret bin/keine vim prodanäi im geringsten haben kan/so wol wasReh-
bergen/alsder^stcstorvormahligerRitterschaffts Lecretarius Schultz und 
zwar mjursto soll ausgesaget haben/auch dieser letzter kundbar mein Feind 
und zu xrokiren ist / woher / also kan mich die prokation keines Weges bin­
den / zumahlen ich derselben auch krafftigst widerspreche. Den an die 
Ordnungs-Nichter abgegangenen Brieffzu justi6ciren/so ist es in der ersten 
Beantwortung/so weit es die Beschaffenheit erfordert geschehen/ und wird 
alsdann noch mehr geschehn / wann zuförderst die ?rincipai Sache wegen 
der Konstitution ob dieselbe so beschaffen / von der Ritterschafft vorge­
stellet ist/ allermaffen alle diese und dergleichen Nebenfrage ihre rech­
te äeterminaüon daraus nehmen müssen/ ohne welcher Untersuchung der 
Hauptsache alles was hierinn geschiehet/ unvollkommen und so dunckel 
bleibet/ daß es unmöglich ist / etwas richtiges darinn in cauk Oiminaü in­
sonderheit zu schliessen/ da Qravitas äeliAi aus der wahren Beschaffenheit 
der Sachen / dessen rechten Grunde / und nicht aus annoch ununtersuchten 
?rincipiis MUß cle6niret UNd das pro inäubitsto prsesupponiret werden/was 
noch itt()uXsti0ne ist/ und worüber derjenige/ dem die Sache zukommt/ 
noch nicht gehöret ist. 

IV. 

HH^As ich wegen des Anno 1692. an I. K M. abgelassenett allerunter-
^^thanigsten Schreibens in meiner Beantwortung angeführet / deme 
inkscrire ich annoch bestandig und wiederhole dabey nochmahlen / daß eben 
also wie die Herren Land-Räthe und andere hierüber beklagte Mitglieder 
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Nitterschafft sich der eigentlichen Verantwortung nicht theilhafft als 
tlculiers machm können/also ich noch weniger mich darzu.in einigen Stucks 
verbinden kan/auch dabcy beharrlich bleibe/aber alsdann/ wann die gantze 
Rittcrschafftdrübcrsoltegehöretwerden/ ich mich nicht entziehen werde/ 
dasjenige was ich zum Beweiß dessen in Händen habe/oder sonst beytragen 
kan/zu J.K. M.Vergnügen ohneeinigenWedenckenaufzulegen. Daß 
ich aber allein ein solch Werck auff meine krivac-Schultern nehmen solte/ 
darüber habe ich schon meine bündige raison zu verstehen gegeben. Sonst 
aber machet mich keines zWeges zu einer solchen particulairen ve5en6oy 
verpflichtet/viß/daß ich der Loncipient des Briefes gewesen bin; Denn 
diß ist der erste Latus, daß ein Concipient das verantworten soll/was derje­
nige / der Principal drum ist / thun solte. Und eben'auch darum daß ein ?ri-
vacuzin causä cvmmuni seu publica dasjenige/ was die gantze Societät bts 
williget/concipiret/verlieret die Sache an sich selbst ihre (Z^alicat nicht/ 
sondern sie bleibet causa publica und kan keines Weges die Verantwortung 
ä pi-ivaco Ut privito gefordert werden. Denn wo einige hundert Menschen 
zusammen sind/eine personam moralem reprTsentiren/und etwas schrifftlich 
wollen abfassen laßen / da können ja nicht alle zugleich schreiben/ sondern es 
muß nur von einem geschehen / und derselbe muß dann nicht vor alle ant­
worten oder leiden bloß exkoccapitedaß er Loncipient sey. 

Zwar haben I. K. M. eine solche Verordnung einsmahls gemachet/ 
daß e^ncipienten sich mit unterschreiben sollen/ welches einiger Massen sr-
xmret/ob könne doch auch eine Verantwortung auff denselben clevolviret 
werden; aber solches zielet auff den gemeinen Mann und ist nicht hieher zu 
appliciren / wie deßfalls I. K. M- allergerechtsamste weltbekandte Keso-
lutionez zeigen und lehren. Es ist zwar an sich richtig / daß wie in keplica 
gesagt wird/ in grossen besonders die Obrigkeitliche Hoheit berührenden 
Lzsikuz so wohl der Loncipient als auch dieselben welche dabey mit Nach 
und That concurriret / nicht unbesprochen bleiben können; Aber eben hier 
lieget der Eckstein dieses gantzen Processes verborgen / es ist eine offenbahre 
pecirio ?rincipii und ist eben die Frage /ob in dem Briefe solche Lrimina be­
gangen sind / ob der / welcher vor den gantzen Brieff antworten soll / wel­
ches die Nitterschafft ist/ darüber sey gehöret und der Brieffdavordurch 
Urchel und kecht conäemniret und äeclariret worden/daß es ein solch crimen 
insichhalte.^ Aber da solches nichtgeschehen/dieSache nicht verantwor­
tet und verhöret/oder ausgeführet worden/ ob der Brieff so etwas in sich 
begriffe/ so lange kan man nicht sagen /daß der Concipiem zu so e'ner Sa­
che sich habe gebrauchen lagen / und deßfalls straffbahr sey. Weiter wird 
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beygebracht / es habe die Ritterschafft zwar Anno 1692. vor gut befunden/ 
nach Anweisung des k^ccelles den Zustand des Landes durch einen bewegli­
chen Brieffvorzustellen/ aber damahln den Brieffnicht gesehen odervor-
her approbiret/ auch sey es nicht vermuthlich / daß wann die gantze Nitter­
schafft es hatte in ihrem.Nahmen schreiben laffen/daß es in solcher form als 
geschehen wäre ausgefertiget worden« Man sehe den kecels an paZ. so 
wird man daraus finden und nicht undeutlich colliZiren/ ob von den iormali-
Kus nicht müsse seyn geredet worden / und daß damahln die Abrede möchte 
gewesen seyn / die wahre Noth also ohne böse imenrion zu beschreiben / ja 
daß mancher seinenZustand wehmüthig genug müsse angezogen und vorge­
tragen haben / solches siehet man ja aus dem Rigischen kecsk 5ol. 8.da die 
gantze Ritterschafft sichdenBrieffhatlaffen vorlesen/ denselben exami-
nirtt / selbigen von Punct zu Punct durchgegangen / bey iedem momento 
angehalten / der eine hie der andere da dieWarheit des Jnnhalts bejahet/ 
und fast durchgehend/daß nichts weder die gegen allerunterthanigste Pflicht 
derRitterfchast/worüber sie sich zuJ.K.M.allergnädigstenVergnügen ex-
pliciren könte/noch auch unerweißliches drinn enthatten wäre/ alleriret/auch 
jederzeit alles mit ja bekräfftiget / und mit Exempeln lomemret worden/wie 
solches weitlaufftig ausser dem Lxtra^ in dem Rigischen kecels fol. 8. aus­
drücklich und in allen seinen Umstanden zu lesen. Wer wolte dann nun 
wohl sagen/ daß etwas gegen und wider der Ritterschafft Willen und 
Wissen in einigem Stück geschehen sey ? Auffdem Wendischen Landtag 
ist freylich der Brieff nicht gesehen / aber wenn man 925 558. desselben ke-
eellss ansiehet / ausdrücklich eine solche Abrede gehalten / und auch darüber 
«xxeäiret worden. Wäre nun etwas widriges und zwar anders/als was 
zu Wenden abgeredet / bey der Lxpeäirion des Briefes geschehen/ so würde 
es sich in Riga schon bey dem Landtage / da es an allerhand Leuten und 
Mitteln nicht gefehlet / die Gemüther abzuziehen/geäussert haben. Ja es 
würde das an I. K.M. damahln abgegangenes allerdemüthigstes Schrei­
ben/ welches allenthalben das was geschehen in derWarheit bestätiget und 
in den allerunterthanigsten reZarch daß I. K. M. es in dero Brieff an das 
Königl. (Zsneral-cZouvernsmem vvtH' o Augustt vor eine harteSchrifft an­
sehen / sothane terminos, die I. K. M vor hart möchten halten/in gnaden 
zu übersehen / flehet/ sonst aber nirgendwo etwas zu meiner xarticulsren 
xravationäevolviren lassen/ oder sich dessen /wie in keplicakreviteraber 
sehr notanter'gesaget wird / entziehen / sondern vielmehr wie der Riqische 
kecyü und der damahlige Brieff zusammen zeigen/ den Beweiß/die Noth/ 
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und was man haben will auffzuweisen promittiret / und noch nie die Ver­
antwortung zu meiner Last gedeyen lassen. In kepüca wird gleichfalls ge­
dacht /daß man nichts weiters gegen mich in der Anklage renüre / als nur 
in so weit/als ich und Loncipiem des Briefes bin; Man muß aber 
unter den Nahmen eines Loncipienten / .welches ich frey und öffentlich ge­
stehe / mir nicht noch eine (Qualität beylegen / daß ich der XutKor sey. Denn 
beydeLKaraÄei-5 kan man nicht pro Synonymis ansehen/zumahlen es ein an­
ders einLoncipient von einer Schrifft zu seyn u. dann wiederum ein anders 
ein äurkor davon zu seyn. Wer nun der ^utor davon sey/das zeiget i.)Der 
Wendische kecek 2.) der darauff an J.K-M.allerunterthanigstabge-. 
lassene Brieff z.) der Rigischekecelspag. und 4.) der vorhin lud n. 4.2!-. 
lehrte abermahlige Brieff/nehmlich/ daß der rechte ^utor sey die wahre 
Noth/welche die Nitterschafft hierzu vorlängst schon ttimuiiret hat. Es 
ist wohl unstreitig / was inkeplica angeführet wird/ daß nehmlich denRech-
ten consorm sey / daß ein ieder sein Verbrechen büsse / und nicht einer vor 
den andern leiden kan; Solches aber hat wie die Rechte sagen / alsdann > 
statt in executione und in irroxatione P«NX, sie erfordern aber vorher / daß 
effter Lagh och ratt ein Verbrechen soll untersuchet und diejenigen / so darzu 
gehören / völlig gehöret und alsdann erst geurtheilet werden / was es vor ein 
Verbrechen sey/ nicht aber daß man cauls nor»6um coZnita nonäum exami-
nata, inauäiri8 Ü8,quorum eli caula die accellvrias perlona8 ex principio quo-
«iam controverso conäemniren und das vor einVerbrechen lupponiren soll/ 
daß doch noch nicht davor erkandt ist. Wann die Ritterschafft als welcher 
dieseSache zugehöret/darüber erstverno»nen/und alcera parte auäica befun­
den ist / daß es eine solche Sache sey / so muß sich ein ieder / der sich zu solcher 
Sache empwyren lassen / sich verantworten und alsdenn wird erstlich aus­
geführet werden/ ob und was die Rechte in tali caüi in terminürations 
P«NX irroZan^X äekniren/über das was etwa von einem privato ex manäa-
toUnivertttati8 und in causa publica gehandelt worden. Es wäre' eine 
gantz andere Sache/ daß man nicht weiterananderealsanden eon-
cipienten gehen könnte/ weil der Principals entweder nicht zu finden 
oder sich dessen entzöge; Hier aber stehet der Principal annoch fest beyder 
Sachen/ und doch soll der eoncipiem davor antworten. Und wenn 
auch derselbe nur zeiget auff die marena^ia caulX und auch nur pa^bolics 
davon reden oder schreiben wolte/ so ist es doch auch unrecht/ un5 
gleichwohlsollervorderSachenleiden. Esistdamahlnvernehmlichdieß 
m Con^äeracion gekommen / daß.es wider den Anno 1687. abgelegtenHul-
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digungö-Eyd der Nitterschafft tiefe / wann nicht die Ritterschafft aus red/ 
licher Tele vor I K.M. alles offenbahrete / und die Worte gebrauchete/ die 
eine cenäre Neigung sich bey ihrem Brod / Lebens-Unterhalt / und unter 
die Zloriole Schutzflügcln I. K. M- zu conserviren ausgedrucket / nicht a-
ber daß einige im Hertzen hegende Bitterkeit dieselbe solte hervor geflossen 
haben. Und darum wann es schon eine Vechängniß des Höchsten ist/und 
vor der Welt nicht offenbahr werden soll / so wird doch GOtt das Urthel 
sprechen/daß weder meine als des concipienten/nsch sonst iemandes aus der 
Ritterschafft Intention oder ein Gedancke gewesen sey / I. K. M. mit eini­
ger harten Lxprezlion dero von GOtt verliehenen Hoheit zu nahe zu treten. 
Ja es ist schmählich genug anzuhören / daß so wohl ui Fidelis als Keplica 
angeführet wird / man hätte keine Tyranney ärger als des Landes Zustand 
abmahlen können / und daß man damit sich an J.K M vergreisten und wi­
der dieselben die harte formten von einem Krieg ic. gebrauchet hätte.Aber 
hätte esGOttund Ihrer Königl. Majest. gefallen wollen/ die Warheit 
von allen an den Tag legen zulassen / so würden J.K. M. und alle Welt 
sehen/ daß aus getreuer Unterthanen Hertzen solche Worte wider ihren 
allergnädigsten Kön ig/ den sie mehr lieben als fürchten/nicht gestiegen sind/ 
und würden J.K.M. wann alles wäre untersuchet worden / bey Probirung 
der kalkte aus dem ksttis oder Lxemplis gesehen haben/ woher es käme/und 
daß keines Weges eines so milden / gnädigen und gerechten Königes 
nss unter solcher xe^ri^ion kommen können / welche bey allem Volcke es 
sey bey Christen oder Heyden vor die heßlichste That falliren müste / und 
insxcuLabei seyn würde. Aber leyder/ das ist das groste Unglück/ daß die 
Gedancken mir und uns allen sollen angedeutet werden / die kein Mensch ie-
mahln gehabt/sondern noch äetelkret/ und daß das in anderer Meynung 
vergraben bleiben soll / was man zu J K M. gerechten remeckrung hat vor­
getragen. Unlaugbar istes / daß wie m kepUcsgesaget wird/schwere Wor­
te/so wider die Königl.Majestät und Christ!. Obrigkeit von Unterthanen 
gefallet werden / des Exempels halben nicht unqestrafft bleiben könten. A-
ber hier fraget sich/ob es geschehen sey? Man höre die Ritterschafft drüber 
wie sie gebeten hat / so wird sich finden / ob ein so heßliches Oimen widerJ. 
K.M-begangen sey; Od die comparative eingeführte expre-liones vom 
Kriege wider J.K-M- zielen; Oder wohin sie fönst ausfallen werden. Auch 
der quXkionirte Brieff selbst befreyet uns alle von sothaner Intention, in­
dem bey Anfang deffelt>en ausdrücklich stehet/ daßE-K.M.der Zustand/ 
worüber geklaget wird nicht bekannt / conle^vemer dran nicht schuldig sey; 
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Wie kan es dann aufJ-K-M-Person zielen? Welches die Ritterschafft 
noch besser und weiter erklären und wissen wird. Es wird auch in kcpUca 
erwehnet / daß in dem lud bl.4. apponirten allerunterthänigsten Schreiben/ 
die Nitterschafft an den Lxpreslionen nicht wolle participiren; Solcher 
Lensus aber ist nicht zu finden/zumaln sie davon nicht gedencket / sondern 
aus allerunterthänigsten reverence gegen JK-M. wie ein ieder Unterthan 
zu thun schuldig ist/ sich entschuldiget/ und eben die allerunterthänigste 8ub-
mizlion beweiset/ die von uns allen geschiehet / und annoch zu Erlangung 
I. K M. Gnade und Güte / unabläßig ireriret wird. Abermahlen wird 
eine Inczvilltion äe/mno i69Z.ai!eZiret/ und will damit erwiesen werden/ 
daß viele sich des Brieffes entzogen; Aber gegen diese inqvisiciok ist schon 
vorhin Meldung geschehen; Wann dieselbe auckra alten parte geschehen 
wäre/ so würden sichMerhand exceptione? von derRitterfchafft wider die­
selbe haben hören lassen. Denn es ist mancher unter dieser» / der selbst bey 
Abfassung des Briefes mit gewesen /damahlen gelesen/ und nun wer weiß 
warum und wem zu Gefallen eine solche iZnorance lunuliret; Mancher hat 
selbstenbeyden allgemeinen querellen das gröste Wort geführet / und sind 
unter eigener Hand zum Theil ßravamina zu dem Briefe schrifftlich vor­
handen. Ein oder der andere hat nichts in boni8 gehabt / und hat auch noch 
ietzo nichts/ja von manchem wird schrifftlich angegeben^/ daß er eine Kö­
nig!, arenäe mit guten xro6tiweiß nicht wovor/besitze/ und also nicht Ur-> 
fach hat zu klagen / und was dergleichen Qualitäten mehr sind. So daß 
wann die inqMtion förmlich auff gewisse Frag-Stücke der dabey Unteres, 
lirenden Ritterfchafftgefchehen wäre / es vor denTag gekommen wäre/wie 
ein oder der ander darzu kom men ist /was vor einenTrieb er gehabt und wie 
es zugegangen sey? wie wol auch notorium,daß nicht bey oder mittelst der in 
Riga gehaltenen Inquisition,sondern sovie!Wochennachdem/u.nachdem 
Landtage die 7. allegaca hervor kommen. Uber dem so ist diß zu coni!6eriren/ 
wielgrofferAbgang es sey/daß nur 7-Personen von einem gantzen Lorps der 
Ritterschafft sich lepariren/ und zwar in ungleicher Absicht und gantz äiver-
sen termen,und doch diß ein Wunder bey einigen / daß noch so viele gewe­
sen sind. Es wird vor eine sonderliche informität annonret / daß nicht ein 
ieder vor sich geklaget? Aber es ist bekannt/daß mancher nicht so viel hat/ 
davon er zu Hause ehrlich leben kan/wie wird denn einem ieden erträglich 
seyn/ separate Klagezu führen/und wann die Ritterschafft würde gehöret 
werden/so würde sie auffalle solche momema gründlich antworten und wei­
sen/wie weit dero Befugniß hierinn gehe ? Daß die krobauon mit dem 
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Briefe hätte folgen können/wann nicht das Absehen wäre gewesen J.K. 
M. zu einer unnöthigen Inquisition zu bringen. Aber man gedencke / was 
hätte wohl ein getreuer Unterthan in solcher Ungelegenheit vor plMr? und 
wie war es nöthig die proKation mit dem Briefe folgen zu lassen/ da man in 
der Hoffnung stand J K-M. würden/wofern über der Richtigkeit der Be­
schwerden ein Zweiffl vorhanden/allergnädigst vor gut befinden/ die an­
gegebene KÄa auff frischer That selbst förmlich untersuchen zu lassen.Hät-
tedie Nitterschafft Beweiß mit senden können / so hätte sie um keine Un­
tersuchung anregen dürffen/und auch von diesem letzten Landtag hat auch 
kein Beweiß können hergebracht werden / denn der moclus einen Beweiß 
anzuschaffen ist zweyerley/entweder daß es solennirer durch Abhörung ge­
schehe/ oder summariter durch arreKata, welche doch in diesem calu als meh-
renthells'reKimonia äomeKicZ ihre veriLcatiOn in einer richtigen Untersu­
chung hätten nehmen müssen / das erste hat nicht geschehen können/ weil die 
Nitterschafft keine lurjzäiÄion in Handen hat; Das andere hat auch nicht 
geschehen können/weil S.HochgraflExcell der Herr(?ener2lQouve^neur 
5n dero an den Wohlgeb. Hn- Hoff-Cantzler wegen cüilolmion des letzten 
Landtages abgelassenen Schreiben lud racione sta ausdrücklich es verhin­
dert zu haben vorgeben.Weiter wird gedacht / es hätte die Oeicription des 
Landes gantz anders können geschehen / und nicht mit solchen harten expres-
Konen; Aber wie kan man sagen die Lxprezsiones sind zu hart / da man 
nicht die Beschaffenheit untersuchet hat/ ob es zu hart sey oder nicht-Denn 
ist es wahr/daß die Beschaffenheit so ist / wie der Zustand des Landes be­
schrieben worden ; So kan es nicht so hartheissen/daß man die Warheit 
geschrieben/ und die Evitas äcliö^deme der draus soll besprochen werden/ 
nicht so hoch steigen. Ist es aber nicht also beschaffen / so ist unlaugbar/ 
daß Evitas äeUÄi weit importier zu achten. Und also siehet man in al­
len Stücken / es ma^ nun die Beschuldigung wegen des Brieses/entweder 
darauffgehen/ daß man schwere 5^ recenkret/ oderaber/ daßman 
xxpreslionikus cxcecjiret / so ist und bleibet es doch dabey, daß die äeünition 
alles dessen darinn bestehe/ob es wahr sey/was da geklaget ist/ oder ob es 
nicht wahr sey ? Und ohne deme kan keine Gewißheit einiger vecilion seyn/ 
denn die Warheit/wo sie nicht das äeliNum, welches in e^anone 
rum geschehen seyn soll/gantz und gar hebet/ so giebet sie doch emenweit 
andernrnoäumx«nX. DennesistnatürlichenRechtms/ das Straffe 
und Verbrechen in einer gewissen Proportion stehen müssen / wo anders 
d^r luüic? einGnügen geschehen soll» ÄöeZen sothaner ProKacion der in 
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dem Briefe erzchleten Beschwers-Puncten/ hatman bereits im i.ibells 
bey mir Anregung gethan; Was ich aber vor Bedencken dabey nehmen 
muß/habe ich in 5.66. nrwnibus bn> voriger Beantwortung allergchor-
famst eröffnet / und muß mich noch ie länger ie mehr drinn vorsehen / weiln 
anietzo mein höchster Schatz ist und seyn muß die Sicherheit meiner Per­
son/nach dem ich fast meine gantze zeitliche Wohlfarth an dem esseä dieses 
Ausschlags unter Gewinn und Verlust hinsetzen/und einig dahin bedacht 
seyn muß die bloße Person zu lalviren. Wann dann endlich die krokarion 
so hochnöthig zu seyn befunden/so hätte es nicht erfordert iemand hierüber 
erst zu sonäiren/ sondern da ist ja der Brieffselbst / der Nigische Kecels xaZ. 
und dann der lud ^.4. von der Nitterschafft zum andern mahl geschriebe­
ne Brieff/ welche genug weifen/woher die zu holen fty. Mir 
wird in specie auch ein Weg dazu imi^ibell zwar ziemlich ample aber in der 
Kepljc hergegen sehr beschrenckt gewiesen / denn in kexllca wird mir die 
Freyheit gegeben den Brieffzu beweisen / dennoch aber mit zweyen Onäl-
nonen ist die Freyheit begleitet/nehmlich es sollen nicht anderer und also nur 
meine eigene sravamma, zum andern so beschaffen seyn / daß sie alsofort be­
wiesen werden können. Eben diese s^tellites oder Lonämones eikeAuirm 
soviel/ daßesXyuipvUcntiasind/ und gleichviel ist wann gesagt wird/ es 
soll nicht bewiesen werden/oder ob man saget/es soll zwar bewiesen werden/ 
aber unter solcher (Donation. Denn die Freyheit/ die mit der einen Hand 
gegeben wird/die wird durch die andere Hand mit Zulegung der Lonäi. 
tionen wiederum gehoben. Man sehe den Brieffnur an / derselbe handelt 
ja nicht von meinen particularen Zravamimdus allein/wie kan dann die?ro-
k-ition anders seyn als das prodgnäum, und jenes in andere Natur 
verwandelt werden als dieses ist und dadurch/wann ich schon eine ?roba-
tion der iaAorum in univerlum auff mich nehmen könte/würde es nicht/wie 
in kepliLZ gesagst wird / das Ansehen afmähls ägande Rättkggiande ge­
winnen/welches m jure commumreäemtio slienarum litium heiffet/ UNd 
dahin gehet/wann priv3rusäpriv2w causam privatum auff sich nimmt/itt 
foro communi vexanäi Gratia, diß aber ist cauA xudlic^ und hat sonst gantz 
andere ^liräten mit sich. Übrigens wird mir angedeutet / daß die in 
voriger Beantwortung geschehene Erinnerung von einem durch diese 
ciion in gantz Lieffland erfolgenden perpetuc» lilentio, aus einer her-
flieffe; Dißmahl muß ich davor paMren/daß ich aus p^llon geredet / die 
Zeit wird es geben/ob es wahr geredt sey; Mehr will ich hiervon nicht an­
führen/denn ich muß besorgen/ich möchte schon zu viel gethan zu haben hie 
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vnd da angesehen werden. Was aber das Petitum betrifft/ welches in ke-

vlica hier angehänget wird / so muß ich mich dessen gefallen lassen / wann et­
wa/da ich in 5. Hauptstücken bey dieser aüion und zwar in einem iedenPun-
cte eines mannigfaltig begangenen Oiminis Isela: klajett. ?erjuru,8eäitivni5 

und was mehr seyn kan/beschuldiget werde/zum wenigsten eines davon capa-
bei seyn solldeme einEnde zu machen / was mit Ausgang des 16?isten Jah­
res wider mich sich blicken zu lassen angefangen u. biß hierzu continuim hat. 

v. 
As nun endlich und zum Beschluß die ̂ äion belanget/wegen des O-
brist-Lieutn. Helmersen / so beziehe ich mich nochmahln in allen Stü­

cken auffdas/was ich deßsalls in meinerBeantwortung beygebracht und 
jedes factum mit sattsamen Documenta befestiget habe. Er ist gar glück-
tich/daß inkepüca feine einiger Massen taliZirte gar ruäe und harte maniere, 

die er in Handthierung rechtschaffener OKciers sattsam erwiesen exculiret 
und zu seiner kaveur da wieder eingewand wird/ ob sey es zu seiner Be­
schimpfung geschehen. Wenn diß der einige Zweck dieser Mühe gewesen/ 
so würde die Frucht davon sehr Kerit seyn; Aber eine solche velcripnon hat 
müssen geschehen / nachdemmahlen eben hier die (ZuTttion und derUrsprung 
dieser Klage ist/daß er ein solcher Mensch sey/davor man ihn hat beschrei» 
ben müssen.Es ist sothane seine inlociabie Lebens-Art ja fast allenMenschen 
auch allhier bekandt / so daß eben auch unter denen so hier Zuhörer sind gar 
wenig sich finden werden / die da wo es ihnen selbst nicht bekandt / doch we­
nigstens andere in reellen Exempeln davon werden erzehlen gehört haben. 
So daß dieß als ein in vul^us notiMmum zwar keiner proKation bedarff/ ie-
dennoch aber wann 6nita kac a^ione mir meine ZatisfaÄion wegen der ge­
klagten Injurien auszuführen eröffnet wird/ sattsam soll erwiesen werden. 
Daß aber die andern H.eapitainz in der probation dessen/was in denKlage-
Schrifsten wider ihn angebracht/solten luccumbiret haben / davon weiß 
ich nichts. Soltees aber so seyn / so mag es GOtt wissen/ wie es zugegan­
gen ist / und muß man alsdann sagen / es sey nicht möglich iemaln etwas zu 
beweisen. Doch ist nebst andern Umständen auch dieses bekandt / daß die 
Zeugen/so sie dazu äenominiret haben / niemahln aämittiret worden^ Es 
mag aber nun damit zugegangen seyn wie es wolle / daß sie entweder dabey 
etwas versehen / oder daß sonst andere Dinge / davon man noch täglich hö­
ret mit Verwunderung reden/den Fortgang der Sachen gehindert/so muß 
alles solches ohne meinem prXjuäioio als eines 1>rtii»derablen8 inauäicuz Sc 

mäLknsus.gewesen / angesehen werden/ und will ich durch EOttes und der 
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luaics Hülffe / welche I. K. Maj. noch dem allergeringsten Unterthanen 
nicht verweigert / und also mir den freyen Weg lassen werden/erweisen/daß 
es wahr sey / was ich in der damahligen aä Ul-elluw 5uK 0 befindlichen Kla­
ge vor mein Theil rechtmäßig geklaget und angebracht habe. Meiner 
Beantwortung habe ich zu einer guten Probe das vocumem 5ub n. 5. beyge­
leget / darinn zu finven/wie er so'gar repmirlich den Uemenant^olWä als 
damahligen unter seiner Lommanäo stehenden Ober-OKcisr traAiret/seine 
gantze Familie vor Lügner und Betrüger / ihn selbst vor einen Ochsen/Esel/ 
Sacramentsche LsnaMsgescholten/ mit dem Degen wacker durchgeprü­
gelt / die Treppen herunter werffen wollen/ in Summa einen von redlichen 
aus guten Hause entsprossenen LavMer und 0Kcier, der auch unter meiner 
Lommanäo einige Jahr gestanden/und in I K.M. Diensten sich so com-
paaret / daß nicht ich allein mit ihme und seiner conäuice friedlich / sondern 
er auch deßfalls in der gantzen Kuarmlon bekandt gewesen / dennoch ohne re. 
ßzrä daß er nicht ihme / sondern I. K.M. dienete / dergestalt traÄiret / daß 
mancher seinen Jungen oder Diener mit solchen iraäamentt gerne übersie­
het ; Und obwohl dagegen repiicanäo eingewandt wird/ es sey eine in eigener 
Sache gethane ungültige vor keinem Richter ausgeführte Delation, so ist 
doch solches leicht zu beantworten/ denn man nehme doch nur die gesunde 
Vernunfft hierüber zu Rath / und gedencke nur dieses / ob es wohl möglich 
sey / daß ein Cavallier/ der noch bey Sinnen und Verstand ist/sich selbst sol­
te schimpffen und sagen / oder schreiben: Er wäre von einem andern derge­
stalt an Ehre und redlichen Nahmen ewig gefchimpsset/wann es nicht wah; 
wäre ? Mann erwege doch die Umstände die hierbey sind / ob selbige nicht 
ein solch iaÄurn foutemrcn / indem Obrist-Lieut. Helmersen / weil ich einen 
so geschimpssten Lieutenant nicht wolte commsnäiren und ich deßfalls zufäl­
liger Weise mit Obrist-Lieut. Helmersen redete/ solches damahln gegen 
mir nicht leugnete / sondern in gewisser / doch gar nicht zureichlicher masse 
sich exiulirte / den» Lieul-auch also fort xermiMon gab zuLande zu teisen/ her­
nach weil ich einer folchenLommancjo mich nicht anmassen wolte/ ihn nach 
Kockenhausen commanäirte. Deßgleichen hat er deßwegen seinen Ab­
schied genommen / und seinen Dienst um Ahndung des Schimpffs quitci. 
ren müssen/auch bey J.K.M-darüber geklaget und ist noch würcktichan-
ietzo hier / so daß er auffBefragen es gar nicht leugnen / fondern berichten 
wird / ob er nicht von einen und andern zu Hinlegung der Sache und nicht 
weiter zu klagen möchte temiret seyn.Wer wolte dann wohl bey folchenUm-
ständen an der Wahrheit zweiffeln ? Und wenn bey Fortsetzung der Sache 
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die Prodation gesuchet würde / so dürffte vielleicht wo nicht eine vollkommene 
doch eine so conämorürte xrodacion hervorkommen/ daß endlich Obrist-L. 
Helmcrsen / wo er nicht seternse iiilutlz immemor^ sich zehenmahl bedencken 
würde das suxamentum ^urZZtoriurn abzustatten. Und obschon etwas 
nicht zureichlichist die Krafft einer prolzgtion w foi-o Zugewinnen/ so ist es 
Doch ausser deme zum scntiment konnecer und Zenereuler Gemüther Mehr 
als zu üderfiüßig dargethan und erwiesen durch die allgemeine Nocorietät/ 
was solte wohl Obrist-Lieut. Hclmerftn vor Vedencken tragen / mit einem 
Lieutenant der unter seinem eommanäo gestanden/ eine solche ?Monzu 
spielen / da er doch Wohl Mit andern so mehr als Lieutenants und Lapitaines ^ 
unter seinen ^ommznäo noch ietzo sind und auch mit Officiers/so unter an­
dern Regimentern in selbiger (^rmson stehen / dergleichen Auffzüge ma, 
chet/daßan dem Orte sowohlOfficiersals Gemeiner / Bürger/ Edel­
mann/ Einheimischer und Fremder genug davon zu reden / und ein anderer 
Mühe hat es zu glauben / wann man seine imoUeradles facons erzehlet.Man 
will auch die der Beantwortung lud n. 6.6- 7. angefügte Querelen über seine 
harte Iraäamentz davor in kexlica ansehen / als wann es nicht erwiesene 
und gerichtlich ausgeführte Klagen waren. Es will ein ieder nicht gern mit 
seinem Obern ohne der höchsten Noth vors Recht stehen / und eben paaren 
viel Dinge/ die nicht bey Gerichten ausgeführet werden / und doch wahr 
sind.- Und wann erunschuldig gewesen/so würde er wahrhafftig eine sol­
che Anklage nicht so offte gelitten haben. 

Und wann man zur rechten ^ion kommen wird / so wird vielleicht zu 
erweisen seyn / daß er von seinen Obern deßsalls wohl möchte zugeredet wor­
den seyn. Niemand wird gerne sagen/er sey gescholten odergeschimpffet/ 
wann es nichtgeschehen. Ausser diese der Beantwortung beygefügte 
Documenta findet sich gleichfalls in dem krstocoU unter ?rXüäio desHerm 
Gouverneuren 8oop pzg. 22. daß er wohl Opitainz vom Regiment hart an­
gefahren vor tausend Teuffel unv ihnen die Thüre gewiesen / so daß man­
cher sich gegen andere mit Thränen hat beklagen müssen. Man lese nur 
das unter Seiner Hochgrafflichen bellen- des Herrn Feldmarschalln 
frXüäio geführte ?rotocoU fol. 9. lo.n.Lcle^. Da wird man genug sehen 
und finden / ob es möglich sey gewesen länger zudulten seine Lxorkitances die 
er in allen Stucken so wohl in als ausser Lommanäo betrieben / und ob es 
nicht Klagemeritiret. Wie denn auch in selbiqenkrotocoll fol.^.zu fin­
den/ daß auch vorhin schon bey Sr.Hochgraffl.LxceU. ehe sie das Regi­
ment erhalten / dergleichen Beschwerden eingekommen / daß also wann al­

les 
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keö zusammen bey einander gehalten wird / nicht viel Mühe kosten wird ten 
Glauben zu bewürben/ daß die Art zu leben/mitwelcherObrist-Lieme-
nant Wölmersen vorgestellet worden / ziemlich wunderlich und gantz 
unerträglich sey / insonderheit demjenigen / der nicht ums Brod/ sondern um 
Ehre dienet. Mir wird in ke îca oxponiret/daß weil ich mich dem Gerichte 
entzogen / aus solcher raison ich rechtmäßig in contumaciam vertheilet wori 
den. Aber darauffantworte ich i.) daß die Ursache / weßfalls ich ohne gnug-
same Sicherheitvor Sr.Hochgrafl. Excell. mich in so einer capitaürer in-
lwuinen^ache nicht stellen wollen/habe ich damahlen ex jutto äolore m 
meinem allerunterthanigsten Schreiben an J.K. M. sä i.ikellum weits 
läufftig vorgestellet / wie ich auch solches/daß Sr. Hochgräfl. Excell. dero 
excrcmesteUngute/ die nicht leviz sondern ziemlich important war/ mir 
gnugsam allenthalben in und ausserhalb Gerichte scheinen lassen; Daß ich 
aber 2) mich dem Gerichte nicht ex 6iKclenria caulX entzogen/ ist klar zu se-
henfol. z.?5otocoll>, da ich einen Expressen einsende / nur Sicherheit ver­
lange/und wie in aäverla paKina iolii Z tii zu sehen ausdrücklich sage / daß 
ich keine sustice scheuen / der luKice responsabel seyn/ und nach erlangten si­
chern Geleite mich also fort gehorsamst sittiren wolle. Wann ich nun gae 
nicht hatte antworten wollen / so würde ich ja schwerlich ein sichers Gelei­
de gesuchet haben; Die railong waren gar groß seine Hochgräfl. Excell. za 
bitten/nicht über mich oasRichter-Ambt zu führen/aixr in dem reZarä,daß 
ein General-Kriegs-Gericht iedes mahl in einer ieden Sache den Nichter-
Eyd ableget/entschloß ich mich dennoch/darinn zu conclescsnäiren/ wie 
kan man dann sagen/ ich hätte mich dem Gericht entzogen/ und wäreue 
vere contumax conclsmniret. Es sey dann daß man denjenigen pro con-» 
tumace halten will / der sich erbeut vor Gerichte zu kom men / ein sichers Ge­
leit begehret/aber weder ja noch nein erhalten kan. Denn als das Königs. 
General-Kriegs-Gericht es davor ansahe/ daß ich keinen lalvum^onäu» 

haben und erscheinende; Warum ward mir es nicht entweder xee 
Vecrecum aufferleget Copia Vecreti zu meiner I^otics extraäiret/ oder die 
Lupplica wenigstens cum resolutione clorsuali zu rückgesand. Aber wedee 
eins noch das ander istgeschehen/wie 5ol.?rotocolli 4. zusehen/ und den­
noch also fort wie die draussfolgende pa^ina l'rotocolü lehret / aussein ziems 
lich pzlliomrten undgantzincompetenten Vorschlag des?iicali5 ^ine gar 
empfindliche tor -nula ciranäi beschlossen worden/ da ich doch auffeine Rich­
terliche k?5owtionwartete/wiesonst bey andern Gerichten zu geschehen 
pfleget/mir aber/GOtt weiß warum / ein solcher Genieß nicht ^Kmilet 

Ee z war. 



Ou^lics. 

war. Zu weiterer Widerlegung dessen/ daß ich nicht vere concumsx ge­
wesen/istauchdieses/als ich nach einer resolurion oder Bescheid auff die 
erste Suppige etliche Tagelang gewartet / sandte ich zum andern mahl 
ein/ wie fol. ir. zu sehen ist/ und icerirte meine vorige rationes unter weitläuf-
tiger Vorstellung/ bat nochmahln um ein sicher Geleit/ und wolte mich 
demnach stellen; Aber mir ward weder eins noch das andere geantwortet 
xer vecretum vel relolutioriem, mein Gesuch ward nicht einmahl verlesen/ 
auch nicht angenommen/ und wie ich icho sehe/ist es gar nicht im ?rvtocoll, 
wie sichsgebühret/verzeichnet/ sondern wer weiß wie lange hernach auf eis 
klein Zettelchen fol. n. beygenehet worden/ welches nicht ohne luixicionseyn 
kan/msonderheit da auch viel remsr^uadles bey dem Gerichte sonst pasl!-
rtt/welches hier in dem ?rotocoll nicht zu finden/aber GOtt Lob noch er­
weißlich ist; Und dennoch soll ich vere comumax heißen. Ich habe zwar 
in meiner Beantwortung allerdemüthigst und gehorsamstgebeten / daß E. 
Hochgräfi. Excell. und diese Hochverordnete König!. Commission die rela-
tioNjwelche unter prseliclio des Hn. Gouverneuren 8ooxen anI K. M. al-
lerunterthänigst eingesandt ist/zum Vorschein möchte kommen lassen; A-
der in^eplicawird deme widersprochen/ ex ratione-daßJ-K-M solche k(e-
Istion verworffen/und durch dero allergevechtsamstes Schreiben 5ub w. 
cazliret hätten. Wann man nun selbiges Schreiben anflehet / so ist zwar 
die Delation vor unvollkommen erkannt/aber nicht cssiiret worden / weß-
falls ich dem petico insonderheit sudmille ink-erire. Gleichfalls werde ich 
inkeplica abermahln rexrckenckret/daß ich gar verwegen über des kiscs. 
len Klage/und was mehr angezogen wird/criti6ret hätte. Mit Stillschwei­
gen werde ich keine Sache/die meine Konneur und Wohlfart eouckiret/ re-
xariren. Ich habe keiner Mühe gesparet von I. K.M. die Gnade zu er­
langen / daß ich in dem Stande gesetzet bin gehöret zu werden; Und nun da 
man mich hören will/ solte ich schweigen und nicht sagen/in welchem Stück 
meine Nothdurfft stecke/ und worinn ich gelitten. Mich daucht ich habe 
mehr aus gewissen keheQ bey dieser Sache in meiner Beantwortung so­
wohl als hier geschwiegen und recht vorschlich keine sravamina über das ge­
gen mich ex contumacia gesprochene Urtheil formiren wollen / um Gelegen­
heit zu vermeiden/das ex sAis zu zeigen/und pudlice allhier so vielen fremden 
Ohren vorzustellen/ was E. Hochgräfi. Excell. und die HochverordneteKö-
nigl. commislion selbst odlerviren werden / wann deroselben aus Liebe zur 
Zukice und Befreyung der Unschuld nicht beschwerlich fallen will/die 
von beyden General-Kriegs. Gerichten so in Riga gehalten / m pleno ver­
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lesen zu lassen/und alles so in forma als materia xroceiluZ gerechtsamst zu 
erwegen/ und das in con56eration zu ziehen geruhen wolten/was ich liimu-
lame reveremia verschweige/alsdann wird sich finden / daß ich meine De-
fension in gewissen Stücken nichtzu viel und nicht zu verwegen/wie ich be­
schuldiget werde/sondern gar zu sparsam und in gebührender Venerarion, 
dessen was paaret ist/geführet/ und wohl mehr sagen könte/als das/wa? 
ich in der Beantwortung gethan habe. Keineswegs aber trete ich deme 
zu nahe/ wasA K.M. etwa solten approbiret haben / wegen Anstellung ei­
ner solchen ^<Aon, sondern ich ciefencjire meine Sache inmaterialibus, ol? 
ich nehmlich damit / daß ich nebst andern Capitainsincaulacommunieine 
Klageccinjun^im unterschrieben/juKice und Recht gesuchet / eine Meu­
terey begangen habe? Das ist meine vccupation am meisten / und solches 
auszuführen/ haben I K M mir allergnadigst inäulZiret/so/ daß ich um 
so vie/ mehr darinn etwas handeln kan / weil ich ja deßsalls in i^ibcUo nuir 
angeklaget werde/ und also nothwendig antworten/ wenigstens faüum vor­
tragen/und per circumkanciasmit der grossesten Vorsichtigkeit nut levisli-
me vorstellen muß/ob nun in den Kriegs-Articuln ein solch Gesetze sey/wel­
ches die conjunAam fublcriptionem vor eine Meuterey äeclariret / solches 
wird in keplica nicht gezeiget/ sondern nur remislive auffdie Articuln/ wel­
che in des Königl.Generak-Kriegs-Gerichts-Urtheil angeführet sind / als 
den 25. und 8zsten/ irem 2Z4. See-Articul gewiesen; Aber ich stelle es 
(falvo per omni^ relpeAu ̂  konore /uclicum,) zu E. Hvchgräsi. Excell. UNd 
dieserHochverordneten Königk.dommislion allergerechtsamstenErwegung 
dahin/und sehe nicht/daß darinn von conjunZirter Unterschrifft gehandelt 
wird. Hatte man mir gezeiget einen solchen Articul/ so würde vor mir kei­
ne julUKcacion übrig gewesen seyn. Daß der z6. Kriegs-Articul / welchem 
ich fub n.^. bey meiner Beantwortung angefüget/ diesem calui nicht appli­
cabel sey/solches wird in i^eptica nicht anders als nur ümpkciter angefüh­
ret/aber keineration dabey gemeldet / derselbe Articul ist offenbahr und 
ob limilituclinem rationum öc callis wohl applicabel zu? äefenlion in canls 
criminali. Und sind nach dessen Anweisung die Gemeine in pluraii zu kla­
gen befuget / haben es auch gethan / wie ich mit Derlen Exempeln und der' 
kraxi in dortiger (^arnifor, erwksen; Warum solten dann OKeiers > dE. 
kein Gesetzes ihnen verbietet / und auch von ihnen wie die allere Nxe m^ 
pet weisen/ geschehen ist / darinn sündigen / da doch beyGemeinen vieß 
eher Meutereyen zu besorgen als bey OKcierz. Gleichfalls wird allhkv 
(welches Modlerviren allerdemüthigstbitt^annoch inAK>MEWtzekley zw 
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finden seyn einejvom Hn. Gouverneuren anhero remittirte 8uppli<zuc von 
gar vielen conjun^im unterschrieben. Uberdiß meldet die Kepücz,ob schon 
w causa communis conlorcsz wohl eine Klage zugleich unterschreiben 
können / so sey doch in diesem calu der Fehler / daß wir nicht alle einerley 

' Klagegehabt/ und dennoch einer vor alle/und allevor einen unterschrieben/ 
und also einer des andern Klage sich angemasset; Darauffamworte ich 
dieses / wo es geschehenist / so möchte ich selbst das Urtheil sprechen / daß 
es eine so straffbare Sache sey/aber E. Hochgräffl. Excell. imd> diese hoch­
verordnete Königl.^ommisslvn seyen doch so gnadig und geneigt/ u7 nehmen 
die aä^bellum sub o.befindlicheKiage-Schrifft/ ss wir damahin abgehen 
lassen /vor / so wird circa 6liem ejusäem mit dürren Worten zu finden seyn/ 
daß wir ein icder seine Noth/die ihn drucket/klagen; Woraus ja 
klar und hell zu urtheilen / ob wir uns einer des andern Klage theiihafft ge­
machet / und ob dann eine Lxpücation in einer o-minal-Sache / wider so 
klare Worte zu machen möglich seyn könte ? Auch führet die Keplica dieses 
an/eshalte sothaneKlage^Schrifft ebenmäßig in sich solche Klagen/ die 
den Majoren ein und andern Lieutenant und Fahndrich des 'Regiments an­
gehen. Darauffantwortt ich dieses/ daß weiln / wie vorgemeldt/ wir 
vureinieder seine Noth klagen / ich in der Klage-Schlifft an nichts 

" mehr panicipire/ als i.) daran wkgen der groben expresllon von CanaiUe. 
2.) wegen Disposition und Vorenthaltung der ^Zes. In dem übrigen hab 
ich gantz kein Antheil. Haben nun die andern etwas gethan vor sich / daß 
sie dergleichen Dinge mcliret / wie sie dann auch deßfalls in dcmKriegs-Ge-
richtß ?rotocoil bey der specialen Befragung/ sich dennoch der intemion 
halber erklären s 5ol. H.u^ueaäiH. inclusive, so stehet es dahin / wie 
dann auch wegen der vor hart angesehenen expresswnen / so in der Kla-
ge-Schrifft einhalten seyn sollen/ in sothanem prOwcollo deutliche und 
luKsant ex^Ucacionez zu finden sind / dahin mich quoaä l^unc pallum eben­
falls beziehe. Daß ich vor dem Königlichen General-Kriegs-Gericht 
vor allen andern das Wort geführet / leugneich / und hab ich dar­
über in meiner Beantwortung fchon es gnugsam vorgestellet / wie es damit 
beschaffen sey. Und pollm es sey geschehen / so ist es mit Lonlen5 des aegen-
tvät tigen Nichters geschehen / wesfalls kein part sündigen kan. Und ist 
noch dieser Umstand dabey in acht zu nehmen / daß ich zu der Zeit nicht mehr 
in der Lusrnison stand. Was man nun daraus vor grosse'conse^uenccn 
machen und besondere Consiäerstiones formiren will / daß es eineOräntz-
Vestung u.also gefährlich sey/solches beantwortet sich selbst aus derSachen 
Beschaffenheit/ die hier vor die Augen lieget/jumahln es solche.Dinge sind/ 
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die ohne Gefahr niä)t allein in Gräntz-Vestungen / sondern auch wohl im 
Felde p^xen können.Wider die Exempeln / weche ich lul>. n. 10.11... 1 z. 
bey meiner Verantwortung aüegiret/ regeriret die Kepliea es sey nicht m 
Lommanäo-Sachengeschehen/worüberdie Klagen vorgegangen. Dar-
auffantworte ich! k.) daß dasjenige/was ich zu klagen gehabt/ wie nieine 
Iween articuli der Klage ausweisen/die ich hier vorhergehend hec!6ciret/kel> 
ne Commanclo-Sachen betreffen. Denn keine comm-näo strecket sich 
so weit / daß man hinterrücks redliche Leute vor c-maitte schelten soll. Deß-
gleichen hat er au ch keine commanäo über die gaZe, weil dieselbe allemahl 
mir immeäiace ausgezahlet worden/und er drüber Ocholmones zu einem 0-
der andern Gebrauch wider alle Billigkeit äetsNo machen wolte. 2.) Ist 
)aklahr/daß n.i^ 6c i z. eben wohl Untergebene der Lommsnäo wider ih­
ren Obern gekiaget haben. Und dann drittens ?.)wo ist die DiAmÄioa 
jn den Kriegs-Ärticuin Wnäiret; Ich habe nie dieselbe darinn finden kör­
nen/auch wird in KepUca berühret/wann es auch so wäre/ daß eine solche 
eonlvetu6o intro6uturtt/ so könne es doch wider ein Gesetze nicht gelten/ 
und daß I K M- Ordres und ^eloluriones in solchen Sachen klar genug 
waren/da doch dergleichen kesolutiones nie in der Luarnison sind pudüci» 
ret/keinemMenschen iemahln daselbst bekandt gewesen/auch nun inkeplicA 
nicht einmahl gewiesen oder beygefüget worden/so daß allenthalben noch 
6cfe6u5 l.eZiz verHanden/und doch in causzLriminaliein Verbrechen soü 
eontra l.egem begangen seyn. Daß die oKciers von den Finnischen Re­
gimentern durch die Klage allarmiret worden/wird in I>ibello Z^rmiret/in 
meiner Beantwortung neziretund in Ke^iiica nicht probiret. .Und wäre 
es geschehen/shuoä kamen conKanter negÄtur)so wäre es ex sccicienti ge-
gekommen/ davor ich oder andere nicht hafften können. Daß aber Oberst-
Lieutenan t ^eltnersen es geredet/solches aKrmire ich nochmahln/und will es 
beweisen/ob es schon nicht ist meine Klage/und ich nur bey der Gelegenheit 
drauffantwortete/da man mich drum söttomret. Die Korriblen Worte/ 
die ich vor das Kön. ̂ en.Kriegs-Gericht in Riga solte geführet haben/ sind 
in kepücz beygebracht unter dem Documenta sud Ich sehe sie an-
noch keines weges davor an/und gestehe sie vor solche Worte nicht/die I. 
K.M. Hoheit sollen rühren. Man hätte recht die Worte benennen sol­
len/welche davor anzusehen: Denn unmöglich kan alles davor pMren;So 
hatte ich tenlum deutlich weisen und zeigen wollen/daß es keines weges da­
hin zu deuten und ich nicht ein Haar werth an solcher incusarion Theil ha­
be/ und solche ßenersk Klagen haben in Rechten den etfeä,daß kein Be-
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klagterdrauffzu antworten verbunden ist/sondern pAr8 Z<Aorea ist in allen 
Klagen schuldig/lpeciÜLe 6c äetermitiÄte zu weisen/ worüber geklaget wird. 
Denn sonsten müste man eine gantze machen/ welches grösser 
als diese gantze Schluß-Schrifft ist/seyn würde/deswegen ich 
xsllum bey dem vorigen bleibe. Daß J.K Meben davon ein solch lenti-
mentgehabt/wohin inksplicadas 5ub ^v.will Zppliciret werden / solches 
ist aus dessen eoncextu nicht im geringsten zu sehen. Auch meine luk Uc. 

beygelegte Schrifft führet im geringsten die (Qualität nicht 
witsich / daß ich dasKönigl. Len Kriegs-Gericht soltezuschimpssenge­
trachtet haben. Man sehe und erwäge antecectentia Zc conle^uentia so 
wird sichs wohl finden. Und ist nur in Gegensatz zu betrachten r.)daß 
die Worte selbst sich deuten da ich gar deutlich rede/man soll mir Sicher­
heit geben/so wolte ich nicht vor die Mice scheuen/sondern die gerechte Sa­
che ohne Furcht unter dem Ausspruch eines gewissenhassten mit Erdver­
bundenen Richters kommen lassen; Heisset nun das soviel / ihr seyd nicht 
solche Richter? 2.) Wann ich nun diesen Richter vor den gewissenhassten 
mit Eyd verbundenen Richter nicht hätte gehalten und daß ich damit einen 
andern Richter mäigidiret/vor dem ich kommen wolte; Wie schicken sich 
denn die bald drauff folgende Worte / als dann icjj. nach erlang­
ter Sicherheit / will ich mich also fort gehorsamst iWren und den 
Ausspruch abwarten / wie schicket sich dann dieses zusammen mit der 
gemachten Deutung / und welche eine cokXremia stecket 
doch darinn / wann ich nach sothanem ausgelegten lenlu so viel 
hatte sagen wollen : Weil nicht Ihr gewissenhafte mit Eyd verbun­
dene Richter seyd/ so will ich nicht kommen / aber ich will doch kommen. 
Massen allhier / wann man die mir angemassete Deutung in dem i^idell mit 
denen le^uemibuz meiner 8uppIiHue con5eriret/ei'n solcher leniuz inverluz 
Zc eokitl-ÄklUL relulmet. Und dahin mentem!oquemi5 lsu scribemi8 zule­
gen / lass'N alle reZulX jul^X inrerprerarionisnicht zu. ?.) Wie kunte ich sa« 
gen / der Richter wäre nicht mit Eyd verbunden / da doch nach Anweisung 
der Kriegs-^rriculn kein General-Kriegs-Gericht ein Urthel sprechen kan/ 
wo es nicht den Eyd ableget. 4.) Wann ich diese vor so ungewissenhaffte 
Richter gehalten; wie würde ich mit so sonderbahrem emxressemeru auch 
zum andern mahl gesuchet haben / mich zu aämttiren. Denn kein parc ist 
so albern / daß / da er an des Richters Gewissen zweifelt /er ihme in die Ar­
me sowilligzulauffensuchen/unddenRichter/welchen er vor ungewissen-
hafft hält/ bitten solle in seiner Sache zusp rechen / welchen sonst ein ieder flie­

het 
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h<t und me^dct.wd eben die in meiner Beantwortung gebrauchte Adners!«: 
Widerlegung / daß in dem Teutschen der Senilis nicht so viel involvire / als 
im gedacht wird/ ist keine seltsame Lxcuse, sondern ichsage noch ein­
mahl/wcr teutsch verstehet/ der lese die gantze Luxxlique/ so wirderdm 
5sn5um nickt finden. Und gefttzt man wolte sagen / ja die Worte sind doch 
wenigstens dunckel; So antwortet sichs von selbsten/ daß es ein gefährli­
ches Ding fty/und wider das Recht/verba obscura in pejorem partem zu 
ince^ret.ren/undda einieder selbst seiner dunckeln Worte Auslegerseyn 
muß/ihm darinn ;u seinem Schaden vorzugreiffen. Die Verantwortung 
auff bescdehcne Anklage über die i^ibellum beygelegte Documenta luk 's. 
öL u ist legitime äeclmiret/und ob ich wohl sattsam beweisen wolte/daß dar­
aus keine Anklagegegen mich kan formiret/und meine Meynung / wie mir 
leider offte geschiehet/dahin gedeutet werden/ worauffich fast mein Lebe­
tag nicht gedacht / so bleibe ich doch bey Voriger excextione fori öc non rite 
f^X elr2tionl8,öc czu0ci tinr l.ite8novX, darinn ich zum Nachtheil meines 
Avi Lvnäu^us und in xrXjuäicium der le^ueleN) Massen ich solcher Gestalt 

litibus könte im^Iiciret und nimer cjimittiret werden / in kein Rechts 
Streit einsteigen kan.Und wodiß einKunst-Griffseyn soll/wie die Kexlick 
redet / so ist es ein erlaubt und in Rechten lunckrter Kunstgriff. Daß die 
(Nation darauffgerichtet sey / wird inkepiica damit soureniret / daß dieses 
s»unAum25Uoni5 zu verstehen sey unter der Zerieralen xolition: Uthansck 
i hwadt mehra deraffäepenäera; Aberweil die 8u^plica pro ditations 
als dibel̂ uz Qtatoriuz das fuuäament des I^ibelli aöllonis seyn/ und solchem 
nach die 5a<Aa, wovon dieses handeln soll / in jenem lummariter muffe vorgei 
stellet und yuXviz s^eciss 6eterminiret werden / so sagen die Rechte/ daß anF 
derer Gestalt / welches hier geschiehet / der Beklagte Lxcextionem l^ibeltt 
Licatorii Qenersliz offen stünde. Und eben/ ich setze auffdieses nicht so sehr 
meine Lxcepticm als auffdie anderen / denen ich KriAislime in^Xrire. Aber 
noch eins ist merckwürdig: in^e^licaop^onirtman wegen dieser gantzen 
Sache mir ein sehr nachdenkliches odttaculum^nemlichin meinerSachen 
sey schon geurtheilet und solches hatten J-K. M. schon a^prodiret.Zch habe 
zu J.K. M Gnade und hohen Güte einanders Vertrauen aus diesen raci-
oniizu8: i MunerstwirdmeineSacheaziret/wie kan denn einUrthel schon 
abgefaßt seyn/ehe die Sache aus^iret ist/ welches wider den ordinären 
LauffderMice, maffen ein?roces5 noch nie in der Welt vomUrthel/ in­
sonderheit in Lriminsl-Sachen angefangen hat: -.^Meinen 5alvum eon-
jwÄum habe ich erhalten um meine Sache hier auszuführen/und gehöret zu 
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den/und doch soll schon ein Urtheil wider mich axprobiret seyn. z.Mein Kl-
VU5 führet.imMunde/ daß ein Urtheil erst erfolgen solle,unv dar-
äuft habe ich mich verlassen. 4.)Wie kan das in Riga wider mich gespro­
chene Urtheil Zpprobiret und solches I.K. M allergerechteste Intention 
seyn/da ich doch per impetratumlUvum LvnäuÄu^ implicite rel^itutionem 

in integrum erhalten habe. s.)Und wie kan res juäicatada seyn / da contra 

Zuäic3tuminäe5inentsrqueru1iret/auch endlich querela ä8ereniss«no ange­
nommen. 6.) Wann schon in der Sache geurtheilet/und das Urtheil sx-
«rodiret ist/was soll dann das oKcium dieses gegenwartigen iUuliriMmi Sc 
smplisüriü iuäici! seyn? Welches schwerlich sentenQÄM lawm xudlieirm 
soll. Und dann 7.) Wie tan das in Riga gesprochene Urtheil wider mich 
fest stehen/ da es contra inauäitum,inäefenlum Sc ablemem gesprochen/ und 
tzch auch deßsalls solennisttme alle dem Wide rspreche/ was in dem Damahli­
gen aäw gegen mich etwan inquirenäo oder sonsten zu meiner Arsvation in 

cauk criaünak Lc corporis aMÄiva geschehen ist. Und auch das/ was liach-
gehends allhier bey dem König!. General-Kriegs - Gericht paaret mit de-
^en andern Capitains kan auch auff mich nicht appiiciret werden / weiln ich 
sdlens gewesen / inlententis nicht benannt/und nicht in einer Sache 2.Ur­
theil haben kan. Decowegen ich nicht weiß/ welches Urtheil mir hier ent­
gegen seyn könte/ zuwider denen vorangeführten racionibus, welche J-K. 
M. allergnadigste Meynung gantz anders entdecken. Daß ich eenors u-
beiu überwiesen sey / die eine 8upp1i<jus pro impetrancla juüitia concipiret/ 

die andere corrigiret zu haben / finde ich nicht in i^beilo xrokixet; Vielmehr 
hab ich es in meiner Beantwortung mit dem Documenta lud n. 14. und den 
tioloZrapko des protocolls unter des Herrn (Gouverneuren Loopel^prXÜ-

äio paZ. i^.SL iz. erwiesen/ will auch es nvch bestärcken mit dem andern ?ro-

tocoU unter dem ?rX5icjio Sr. Hochgräfi. Excell. des Herrn Feld-Mar-
schalln/ 5c,!. 6 7.8 ?. Welches alles die fMrät/ so in meiner Beantwortung 
öeäuciret/noch käntlicher zu Tage leget.Und also dasjenige, was die Capit. 
in ihren sttettatis dagegen'gethan, keine andere Beschaffenheit hat/als was 
jch schon vorhin vorgestellet/daß fie es tXciio Larceris pro reckmenäa vexaM 

Wer weiß durch was Getrieb(welches künfftig hervor komen solygethan ha­
ben. Und wofern fonsten aus dem letzten inRiga gehaltenen?rorocoU mir 
Widriges will interiret werden / so proteiUre nochmalen solennislimeva-

segen/weil ich nicht prselen8 gewesen/auch nicht habe seyn könen/ zu maln ich 
pchernZutritt zumGericht wohl befugt gesuchet/aber nicht erlangen können/ 
vnd also/da AK-M. nachmals mit alleWädiMx Währung des begehr­

ten 
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tm sichern Geleites mein damahliges xerkum, wie es ohne dem die Rechte 
vor sich thun/ um so vielmehr leßmmiren; Also kan was me adleme gesche­
hen/keine statt haben.Wobey ich auch dißmahl bleibe.Wasaber das 
xmaledes lud n. »s. bey meinerBeantwortung beygelegten vocumentz be­
trifft/ so wäre ich nicht abgeneigt / solches.begehrter- Massen zu dxrraäiren/ 
weil ich aber selbigen zu der mir reservireen^^ion wider die Capitains mich 
gebrauchen/und die Hand von dem Tutore reeoßnolciren lassen muß / so 
wiü ich es dorten s^a recoZmtiorie, da ich dann deßsalls nichts mehr besor­
gen kan/gerne exrracliren. 

Und wie ich im übrigen des Vertrauens lebe / daß ebenfalls die Be­
schaffenheit dieser Sachen aus dero theils allhier berührten Umständen/ 
theils auch aus andern/ welche in denen ?rc>roco!lis und andern 8upp!icatisi 
so von dieser Sachen handeln/ und ich nicht allerdings pro meritis habe tra-
6w-en dürffen/ zu finden sind; Also flehe Eu. Hochgräfi. Excell. und diese 
Hochoerordnete König!. ich in demüthigster Gelassenheit an/ 
alles solches in so hoch wider mich intencktter Sachen gnädigst und hochge­
neigt zu erwägen / insonderheit aber die in dem ?rowcoii, so unter des Hrn. 
Gouverneuren Loop prXliäio gehalten/ befindliche Erklärung über dieser 
Sache PSA. 41. Sc 5e^. in allergerechtsamster Lonsiäeration zu ziehen ;Da-
bey ich dann nochmahlen dasjenige/was ich zum Beschluß meiner vorigen 
Beantwortung beygebracht/ allhier wiederhole/ mich zu J.K. M. eis-
mencs allerunterthänigst empfehle/und Zeit Lebens sein und bleiben werde 

E.Hochgräfl Excell. 
und dieser Hochverordneten Königlichen eommislion 

demüthigst-ergebenster uzzd gehorsamster 
Diener 

Jhro Königl.Maj. verordneten und bevollmächtigten c^ommLs-
li0N8 8encence und Urtheil/über die von Jhro König!. Majest. vor­
nehmsten H6oreoKcto5o,LArol! und Hoff-Cantzlar dem Hochwohlgeb. 
HerrrnIohann Bergenhielm/Ambts wegen angestellete Klage wider 
den Wohlgebohrnen e pitamsJohann Reinhold patkul / angehende 
grobe Verbrechen und V.'rgreiffunq wider Jhro Königl.Maj.Hoheit und 

DeroGerechtigkeiten/vermitttlst auffrührischerSchrifften und andern 
ungebührlichen Vorhaltungen / gesprochen auffdem 

Schlosse zuStockholm/ den vscem^r. 
>694. 
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?^?Je Königl. LommililOn hat die Beschaffenheit und alle Umstände 
HZNdieser schweren Klagen sowohl/ als die von beyden Seiten gewechselte 
Schafften/ als auch aus andern zur genauen Erläuterung derSachen ein­
gekommenen voLumemen / prorocollen/ und Inquisitionen vollkömmlt'ch 
sich vorhalten lassen/ und nachdem es befunden wird/welcher Gestalt der 
Oppins Johann Reinhold patkul/ I. in der von ihme selbst verfas-
seten/eigenhändig unterschriebenen/ und der sämtlichen Ritterschafft vor­
getragenen K-sI-mon, über dessen nebst dem Land-Rath i^eonkarä 
von Budberg/i69Q.undi6^i. bei)J.K.M. verrichteten Delation 
keine Scheu getragen/unter andern anzuführen/die unwahr/harte und wi­
der Jhro 6.M Hoheit und dero milden und gerechten Regiment höchst-
anstoßliche Worte/ kormulenund Meynungen/als läge unter denen von 
Zhro Königl. Maj. der Ritterschaffl in Liffland gegebenen Resolutionen/ 
derselben Ritterschafft totalverborgen/den sie nun männlich möchten 
suchen abzuwehren/ und solchem verfassten Schluß sich zuwider setzen/ weil 
ihres Vaterlandes wackelnde Wohlfanh und Sicherheit erfordere/ daß 
sie mit solchem Bescheide und sothaner Abfertigung nicht könten vergnüget 
seyn/ sondern nach übergegangenen Sturm/ bey vorfallenderGelegenheit u. 
gelinderen ZeitendasWerck wieder vor Handen nehmen/ mittler Weile 
wurde nun dagegen durch seineBehendigkeitieÄeund Virtual-rer geredet/ 
und die Sachein einer xenäeneegssetzet/insonderheit/weilen nun auch die 
Kecjul^ion zu dem Ausschlage inclimrte/ daß die gantze Nitterschafft auffs 
letzte ausgerottet würde/ mit vielen andern mehr/ was er in selbign seiner 
Kelation ohne Glauben und Wahrheit von seinen Verrichtungen und ge­
führten vilcursin^ebst den darüber erfolgeten Beantwortungen/ sowohl 
derKönigl-Maj'.eigen hohen Person/als auch dero keäuÄion.Lommizlioni 
und unterschiedlichen Königl. Räthen/ auch Hn. (Zeneral-(Zouverneuren/ 
des Ortes falschlich auffgedichtet/mit welcher seiner Delation Er suchet/ die 
Lieffländische Landschafft zum Auffstande und Ungehorsam wider ihre O-
brigkeit/und zur Verunglimpfung/und verachten derer gar offt irerirren 
gnädigen Verordnungen / Briefen und ernsthafften Warnungen auffzu-
wiegeln; In selbigem argen Vorsatze ist er vsrs Ii. fortgefahren / da er 
auff benanntemLandtage zu Wenden/ vor die sämtliche Ritterschafft und 
dem Adel vorgetragen/die von ihme selbst ausgesetzte freche und ärgerliche 
Schrifft äeliberanäa genannt/ darinn er sich unterstanden mit straffbahren 
und höchstvermeffenen Worten auszudrucken/ wie auch zumRathschlage 
And Oeliberation anzustellen nicht allein dasjenige/was ihme selbst wissend/ 

was 
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was schon vorhin von J.K.M.selbsten nach genauer Überlegung geschlos­
sen und fest gestellet gewesen / sondern noch eins und anders/weiches allem 
der höchsten Obrigkeit zustehet/und dcro Majestäten Gerechtigkeiten an­
gehet; Vermittelst dieser unverantwortlichen Schrifft hat er ili. den 
Grund geleget und zu Wege gebracht/nicht allein die auff selbigem Land­
tage unter dero Land-Räthe Nahmen und Unterschrifft ausgefertigte 
straffbahre?«N21-Vsrordnung/als ein gar schwehrer Eingriff in denen 
Gerechtigkeiten / welcher der höchsten Obrigkeit allein zukömmt / als die da 
Macht und Mündigkeit hat / Gesetze und deren Stifftungen / ein anderer 
aber nicht/zu ertheilen und einemUnterthanen weder zugeben noch entgegen 
zu nehmen compenrende die da auff mehr bemelten Landtage 
vor die von der Ritterschafft ausgewehlete reliäirende auffgesetzet worden/ 
und ist dasselbe von dem ?mkul als einen von den kehrenden 
richt allein nachgehend entgegen genommen/ und vorgut erkannt worden/ 
sondern auch nach Anleitung derselben und zu Folge der höchstanstößlichen 
?«nal-Verordnungen sich ?rivat-Leute psrneulier Angelegenheiten ange­
nommen / und unter der keliäirenden Nahmen abgehen lassen / überaus 
vermessene Briefe/sowohl andenLeneral-Zuperimenäenten Fischer / als 
auch an denen Ordnungs-Richtern / sich in sslcher Verrichtung mengende/ 
die einem Unterthanen nicht zukommen / an sich nehmende eine solche Mün­
digkeit/die alleinedem Könige oder dessen Befthlhabern vorbehalten ist/ 
deren Ermahnungen ungeachtet/ die dabey von wohlbedächtigen und recht-
gesinneten Königl. Unterthanen / wie man vernimmt / gegeben worden. 
Weiter und zum 4ten/ nachdem Opiums patkul durch seine an die Lieff-
landische Ritterschafft gethane falsche kelanon gesuchet / ihnen 
sämtlichen einzudrücken/als wann sie es Urlaub und Zulaß hätten/ mit ih-
rer Beschwerde weiter über dasjenige/was schon vorhin so genau überle­
get und abgethan war/vor Jhro .Aonigl.Mas.zu treten/ wodurch sie veran-
lassetwird/aufdem Landtage zu schlkjftmdaßder Ritterschaft Nothdurfft 
durcheindemüthigesBitt.SchreibenJ.K,M. in Unterchänigkeit solten 
vorgetragen werden/da hat er an statt einer solchen demüthigen Schrifft 
«ach überstandene.'i Landtage auffgesetzet und concixiret / die Land-Räthe 
dahin beredet vor gut zu erkennen und unterzuschreiben/wie auch I. K. M. 
im N -chmen der sämtlichen Ritterschafft zu übersenden/das mit so überaus 
verhasseten/bittern und gar auffrührMen Klagen angefüllete Schreiben/ 
darinn er unter andern in diese gisstige Lx^rezsion ausgebrochen l Nun 
wäre ihres Vaterlandes Elend so groß/ daß auch ihre Nachbarn sü mit 

Be-
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Bestürtzung ansehen müsten/sie würden wider aller Völcker Rechten han-
thieret' Sie müsten mit Seufftzen zu GO TT ihr Vaterland ver­
lassen/und in fremden Ländern ihres Lebens Sicherheit und Auffenthalt su­
chen ^ Ihr Vaterland würde ihnen ein Eckel nicht allein zeitlicher/sondern 
auch ewiger und geistlicher Weise/ja wenn GOtt der Allerhöchste ihnen die 
Wahl liesse entweder einen schweren Krieg von ihren benachtbarten grim­
migen Feinden/wie seine unbedächtige Worte lauten/ oder auch mit diesen 
betrübten Zeiten auszuhärten / so wüsten sie nicht/ ob sie aus der Erfah­
rung nichtUrsache gehabt hätten/das ersre vor das letztere zu erwäh!en;Sie 
könten also I K.M. nichts anders loben/ als schwereNachsolgenund ein 
wüstes Land. Mit welchen allen/ wie auch was mehr sothaner greulicher 
undauffrührischer Worte Formulen in selbigem Schreiben eingeführet 
sind/Opitame patkul unsers allergnädigsten Königs Christl.Regiment ab­
gemahlet/als wäre es eine grimmigeTyranney/und hat er damit unter dem 
Nahmen der gantzen Ritterschafft Klage/wessalls doch keiner von denen/ 
die in diesem Fall angeklaget werden/ beydem mündZ. Verhör auf Befra­
gung einige Ursache oder billigen Zufall hätte hervor bringen könen/ gleich­
sam J.K^M.selbst dero harte und unmilde Regierung ihres Landes vorge­
rücket/und darüber sein gesassetes grosses Mißvergnügen kund gemachet/ 
wie auch gesuchet dieselbe Unvergnügung und den Wiederwilien emzubla-
sen gegen ihrer Oberkeit nicht alleine denen Unterthanen Ihrer Königlichen 
Maj.dorten im Lande/und insonderheit der Ritterschaffr unter deren 
Nahmen dieses Schreiben abgesertigetworden / obesgleich auffkeinem 
Landtage auffgesetzet/der Ritterschafft vorgelesen/oder von ihnen einhellig 
jemahls ist bewilliget worden/sondern vielmehr wie dasselbe ein gantzes 
Jahr hernach/nachdem es an Ihr. Königliche Majestät gekommen war/ 
der Ritterschafft in Riga auff dem Landtage vorgestellet worden / ist es 
von denen Rechtsinnigen entgegen gesprochen und gantz verworffen wor­
den ; sondern es hat auch der<2spitLine packn! durch dasselbe Schreiben/ 
als ein auffrühriges und allgemeines ^nile^ nachdem es nun auch in an­
dern Ländern/wie man vernimmt/ausgebreitet worden / ebener Massen de­
nen fremden Anlaß gegeben/ zu vielerley J.K.M.Höchst,prXju6icltlichen 
Gedancken und Beurtheilungen / wie auch da einiger Widerwillen wäre/ 
denselben gleichsam gelocket / sich dieses Mißvergnügens ein und ander Mas­
sen zu bedienen. Zu diesem allen / welches schon an sich selbst sehr heßlich 
ündftraffbar ist / kommt noch mehr / des Lapitain?arku! im vergangenen 
Jahre in der Vestung Riga begasgenes Verbrechen und Memerey/ ver­

mittelst 
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mittelst einer Schrifft/die er nebst einigen andern in der Quarmlon stehen­
den OKciers mitgelamter Hand unterschrieben/und zwar gegen seinen ver­
ordneten Befehlhaber; desgleichen daß er in seine vermessene Briefe an 
Ihr. Königliche Majestät mit überaus verkleinerlichen Worten/Jhro Kö­
niglichen Majestät in der ?rovince verordneten höchsten Befehlhaber/ 
Rath/und (Zeneral-Louverneuren angegriffen und verunehret/ausser daß 
ernochweiternicht allein sich unterstanden/unter fremder Herrschafft mit 
sich weg zu bringen / der Lieffländischen Ritterschafft in seinen Händen ge--
kommene Cantzeley ^<^en und ?riviIeZien/sondern auch bey deren Absorde-
rung dieselbe verheelet und verhalten/und also auch in diesem Falle der Lies-
ländischen Ritterschasst das Mißtrauen und die anstößliche Gedancken ein­
drücken wollen/als wann ihre Privilegien in ihrem Vaterlande und unter 
ihrer eigenen hohen Oberkeit nicht in völliger Sicherheit wären. Wei­
len nun also der Lapitain sok. keink. ?ÄtKul, in allen deme/ das ietzo 
vermeldet worden/durch dessen grobe und vielfältige übermüthige Verbre­
chen / nicht allein alle unterchänige Pflicht übertreten / so wohl seinen-
Huldigungs/als auch Amts,Eyd vergessen/ sich gegen des Königs-Ho-
heit verbrochen und Eingriff gethan in dem Rechte / welches allein der 
höchsten Obrigkeit zukommt/sondern er hat auch/da er doch selbst vor an­
dern wüste / mit was gnädiger Gedult J.Ä.M. ihn bey dessen anvertrauter 
Deputation gehöret / wie auch allemahl mit grosser Sorgfalt überleget und 
abgethan/nichtsdestoweniger bey seiner Heimkunfftan statt seines Köni­
ges Macht und Mündigkeit nebst allen Königlichen Recht zu stärcken/sich 
bey seinen Mitbrüdern für ein AuffrührerHaupt und Auffwiegler gegen ih­
re Obrigkeit und dero versasseten Verordnungen auffgeworffen/sich vorge­
nommen auffzusetzen falsch undwiderJ.Kj M.Hoheit und Rechte lau­
fende Schafften auch nachgekcnds keinen Scheu getragen/ zu verfassen 
und vor Ihr. Königs. Majestät eigene Augen zu bringen/das auffrührisch 
und äetestabel-Schreiben/durch welches er mit einen unerhörten Exempel 
sich unterstanden/seinen allergnädigsten König an dero hohen Königlichen 
Würde mit scheußlichen Worten zu beurtheilen/ über dero von dem Höch­
sten in Händen gestelltes Königliches Amt einzugreifen und zu verun-
glimpffen/ damit abzuwenden nicht allein der Unterthanen Hertzen von 
ihrer Obrigkeit/ sondern auch den Fremden Anlaß zu geben zu höchst ver, 
Minerlichen und schadhafften Nachdencken/Hat eralso auff der allergro-
besten Art seinem Könige unrecht gethan/mit Worten / Briefen / Rath­
schlagen und Wercken/ nun aber unter diesen allen wieder Ihr. Königl. 

C>g Ma-
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Majestät ertheiletes gnädiges Geleit und dero Königlichen Commission 
iterirten Warnung und Versicherung/ohne alles Urtheil und den Aus­
schlag abzuwarten/dieSacheaufden Rücken genommen/heimlich sich auf 
die Flucht begeben / und aufferLandes entwichen/und vermittelstdcffcn 
noch dasjenige / was rückständig gewesen / nicht allein des Königes Geleits 
vemnehret/dero Königliche Worte in Mißtrauen gesetzet/ und demselben 
eine Unsicherheit unverantwortlicher Weise zugeeignet / sondern auch dero 
-Königliche Lommizslon auffderselben gegründete und ihme angesagte ke-
lolurionesverachtet / dißfalls und in Ansehen alier dieser aussZerechneten 
groben Verbrechen prüfet die Königliche Kommission vor rechtmäßig/ 
samt denen Gesetzen und deren Stifftungen ahnlich / daß der c^itam ?Z c. 
Ku! sich selbst zu wohlverdienter Straffe und andern untreuen und auffrüh, 
rischen Unterthanen zum Schrecken und Warnung seine rechte Hand ver­
lieren soll / die er wider seinen König unverantwortlich gebrauchet / und da­
bey hat er verwürcket Ehre / Leben / und Güter / die beweglichen derCron/ 
die unbeweglichen Güter aber den nechsten Erben/ und sollen die von ihm ei­

genhändig auffgesetzte arge Schrifften von dem Scbarffrich-
terverbrandt werden. Und dieses alles mjt Recht. 

AAum utsujzra. 

> / 
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Wkrhand andere Ueylagen 
zu den Uatkul. ̂ Äen. 

Inhalt: . 
!. KilN^hwuthige 8uppli-zue der E. Rittersthafft/ als derben. 

' NKM^^ouverm-lir angedeutet / daß sie die Güter von än. 84. 
ttur noch auf 1 v. Jahr besiyen jolten-

keZ2tion,wasaufdemS.and-Tage ^n. 165?. pMret/undwie 
derselbe vom Hitzen. Gouverneur cjissojviret worden«. 

?. Eltt8tarucum cis^n.78.v0M0Kcjo der AaNd, Räthe / und 
wiomanauf^and-Tägen erscheinen soll. 

4. Lultavi von Mmgden Schreibett an dle Rltterschafft 6z. 
to I)/?en menle!^srtic> 168 l. darinnen er sich emschuldiget / daß er 
nicht ämor der k(e6uÄwn sey/sondern auflnttruÄion derRttterschaffe 
die iLinschrenckung der K. Storosieyen gesucht habe/ auch deßwe­
gen bey der kewion publice gefrolocket/ und bedancket worden: 
Item/ die keäuÄicmes seyen ein altes Ulexck/ und müsten sie sich am 
Ronig/ nicht an ihnl erholen. 

5. ^verrilkmenr, welches der stcl. <?en. ^sjor ttttd Aand-Rath 
eus^äv vonMengden^u. 168 l. bey demLand-TagederRitterjchafft: 
beybringen lasten: Daß man sich wegen der keöuÄivn in keine 7ra-
Ästen in Schweden eittlasstn/jondem aufRonigl. privilegia, und son­
derlich Honigs La ro Ii Qustavikelolucjon äe än. l ü/S.lvicZepun^m IV.) 
gefussec werden lolle. 

6. Supplique der Ritterstbafst X5en5s8ept.9Z. daß der Qen.(?ou-
verneur c^srtsm 8-Ai!!at2m durch befehle inrrociuciren lassen/ und auf 
dem S.and-Tage davon nicht wollen äsübenren lasten / welches coa-
rra Privilegs. 

7. ?acku!z Schreiben K5en5. vec. 9 ?. aus Erwählen / darinnen er 
über den Len. Gouverneur klaget/ und Lslvum Lon^uHuni begehrt att 
den Gouverneur Lsron 8ovp. 

8. CvpiZ 8a?vi d0n6u6iuz 6. 28-^^!. 94. 
9. Zöriesseines Anonymi an v. Fischern aus Stockholm / 6. zr. 

^srtij. .94. ?atku! joUe^em Sälvo donäuÄui nicht träum. 
Andere Beylagen, ^ 8 l?ad. 
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l o. katkulz Schreiben an die Lommillsrioz wegen der Lommurü-
caüvQ der nöthigen KÄen sä Lxceptionez. 
l i. kjusä.Lupplih. an die LowmilNon, zuimereeckiren/ daß der AH 

nig ohne gerichtl. veciLon diese HÄion heben mochte / 6. l 8. 8e^t.94. 
12.. Lju5ä. 8uppliq. an Se. Aonigl. MajesV. 
! Ljus6. Schreiben sä Lommilllvoern 6.1. OÄobr. 94. )lVaruM 

er stch mit 8eßelzaäen poli Lonclullonem caus-e nicht einladen ^onne: 
Udl, daß am I.^unijlibelliret/am l9.excipiret/a?N4^uIij repltcjxet/und 
am l 8-äupliciret worden. 

14. ?at^ul klagt über Beschimpfung Zeit 8a1 Vt LonäuHus»und 
hältum^epassuman cj. I. OHokr. andie Lommillarios. 

15. psckul nimt Abschied bey der dommiiLon 6. z l. OÄobr. cum 
l»ulcl5 rstionibu5 ^.ecetlus. 

16. läem 5ul> eocj. an A^nig / entschuldiget sich wegen Abzugs/ 
bittet nochmals um äbo!;non, und comeli>ret seine Unschuld. 

17. Ljuzä.8uppü^. anAonig UM ̂ k>otulc>ri, mit L.cso!uriond. 8» 
I^ovembr. ^4. 

18. Lju,ä. 8upp!i«z. anAonig / 5ul? 18. lulij, gleiches Inhalts. 
»9- Dergleichen bewegliche 8upp!i^. im Nahmen der andern. 

Num. I. 
Copia dkr 8u^Iic^ue dcr Ließandischm Rlt-

rcrschafft. 

bevorstehendegrosse Elend unsers armenund hoch - erschrockenen-
«Ä Vatterlandes / die Scuffzer und Khränen unftrer elenden Weibee 
vnbKmder / die Angst und der Jammer so unzähUg vieler W'.ltden und-
Weyftn erzwinget voil uns diesen schrifftlichen Fuß fall vor dem Thron der 
Gnaden Eu.Komgl. Majest., demüthigst/ mtterthänigst/undumGOttts^ 
Willen bittende lmd flehende/Eu. König!.. Mazest-geruhen/um derer mil» 
den Vatters-Nahmen willen/ D^ro Konigl. Augen nicht von/sondern zu. 
uns/ dm Elendesten dieser Erden/zuwenden/und diese Weh, und Demuth,. 
A ilen gnäoigltch/nach vätterlicherHulde/ zu bestrahlen/ und die jenlgen 
von dem Fuß,Schemel Ihres hohen Thrones nicht weg zu stoßen/ weiche 
Denselben mder höchsten Zlngstbarkeit umarmen/ und ist/ nachdem Jh. 

Königl. 
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König!.Majest.<Zeners!-<Zouverneur dieser?rovin2 Tiefland/ am 2O.Xizji 
dieses Jahrs/ ein ^i»a<!stau6gehm lassen/ in welchem allen Besitzern derer 
Lehn-Gütter / so auf Norköpingschen Schluß vergeben worden / zuerst/ 
Hernachmals allen den jenigen/ so auf König!. Konten, dergleichen Güttee 
erkaufft oder erpfändel/ angedeutet worden/ daß dieselbe solche Lehn,Kauff­
und Pfand, Gütter nur auf i o.Jahr/von 1684. mclukve besitzen / nach 
Verfiiessung aber derselben Jahr solche der Krön freyen v-lpolmon heim-
fallen. Wenn aber/ Allergnadigster König und Hen/wir zurücke/und 
«ufDero heiliges uns in ̂ nno 1678. gegebenes Wort und Hand sehen/ 
befinden wir einen so festen Grund unserer Hoffnung und Heyls/ daß wir 
unmöglichen denselben weichen, noch ander Gnade Eu. Königl. Majest. 
verzagen können / denn in der Königl. conkrmatjongar gnädig enthalten/ 
daß Eu. Königl. Majest. uns alle unsere Erb-Lehen- Pfand- undKauff-
Gütter aus Gnadencon5rmiren / und dabey schützen und handhaben wol, 
len/in z. kelolmionen versichern Eu. Königl. Majest uns dergestalt. Wir 
sind dannenhero allezeit unbeweglich und fest aufEu.Königl Majest.Hoch? 
heiliges / gleich auf G-Ottes Wort bestanden / und haben alle Wege vor 
die höchste i^selion der Königl. Majest. gehalten / Deroselben Gnaden-
Wort in Zweiffel zu ziehen / und einen Wanckel zu vermuthen; allein ob-
gedachtes plscar machet unsere Hertzen erbeben/und die Augen unserer elen­
den Weiber und Kinder sind voller Thränen und Jammers / ihr künsstiges 
Elend und Jammer fraget uns; Was will nach io. Jahren werden; 
Wo sollen so viel Wittiben und Weysen / verarmete Weiber und Kinder/ 
wollen geschweige» so viele alte getreue Diener/hin ? Mit unserm Vat- ' 
terlande/ Großmächtigster König/Hat es eine gar andere Bewandtnuß/ als 
mit Eu Majest. andern Provinzen/ in jenen sind viele alte Erbsitzer/ und so 
ein ewiges Eigenthum haben / welche von der ̂ ecluÄion entfernet sind/ in 
Lieflandaber sind meist alle Eu. Königl.Majest. demüthige Unterthanen/ 
Lehn - Kauff- und Pfandhalter / dennoch / nachdem die glorwurdigste 
Waffen des Hochiöbl. Königes (Zustavi ä6o!pki diß unser Vatteriand be­
zogen/sind alle die vornehmste Erb,Hn. und die von grossen Mitteln wa­
ren/ ihren damahligen Hn. Hn. gefolget/ haben grosse Belohnung und Eh­
ren, Acmpter erhalten/was aber hier und in der Treue Eu. Königl. Maj. 
geblieben ist/ ist nurdas ärmeste/ dochgetreueste Theil qewesen/dennoch 
aber/ welche Ihres an König Lsrolo ix. an welchen sich diß Land mit sto­
cken Bedingungen ergeben/ und mit festen Privileg versehen worden/ ab-

^ - gegebe-
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gegebenen Eydes und Bundes gedacht / haben für die Ehre und Krön deö 
glorwürdigstenUderwinders gefochten/ das Land gewinnen hetffen, be­
ständig/ getreuund wohl sich verhalten / und weder durch Noth noch Tod 
sich jemalen von der Löbl. Cron Schweden trennen lassen / solche seiner ge, 
treuesten Unterthanen verhalten/haben Eu. Königl. Majest. glorwürdigste 
Vorfahren mit gnädiger Begabung meistentheils nach Lehn - Rechten be­
lohnen wollen/ wie dann meist alle diese Eingesessene nur Lehns - Leute sind/ 
und nur gar wenig ihrer in Erb,Buttern sitzen/ solten nun durch dieses pukli-
cirte klanclat alle Lehn - Kauff, und Pfandhalter nach io. Jahren ihres 
elenden Brodtsund Lebens - Mitteln benommen seyn/hilffewiger GOtt/ 
was vor ein Jammer - Geschrey würde sich gen Himmel erheben. Wem 
Eu. Königl. Majest. die Zahl der seuffzenden Hertzen und thränenden Au­
gen elender Weiber und Kinder solte für Augen geleget werden / so ist uns 
möglich/ daß Eu. Königl. Majest. Vatter - Hertz sich nicht erbarmen solle/ 
über die jenigen/ so ihre zitternde Hände zu GOtt und Eu- Königl. Majest. 
aufheben. Wo solten wir hin/ GroßmZchtigster König und Hm/ da Eu. 
Königl. Majest. geringere Macht als unsern Ertz>Bischossen/ Heer,Mei­
stern/ und vorigen Königen und Herren zugeleget werden solte ? Haben sie 
solche Macht und Gewalt gehabt / wohl - bedienten Leuten etwas zugeben/ 
ist bey ihrer Gnade gestanden/ ihnen das Gegebene zu behalten/ so stehet 
solch Recht Eu-Königl. Majest. noch vielmehr ebenfalls auch zu/ undkön, 
nennach vorangezogenen z.kesulurivnsn kcme Reichs, Tags, Schluss'/ 
Eu. Königl. Majest. Wort und Hand ändern / noch uns von Jh. Konigt. 
Majest.Gnade und Erbarmen abtrennen/wirhaben nicht verdienet/Groß, 
mächtigster König/ daß nach 9. Jahres-Frist/ unsere Nahmen vertilget/ 
und unser Gedächtniß aus unserm Vatterla».de ausgerottet werde. Ws 
wollen wir hin für dem Seuffzen und elenden Geschrey unserer kochbetrüd-
ttn Ehe-Genossen und Kinder / haben Eu.Königl.Majest. Vorfahren 
Machr und Ursach gehabt/ Gnade zu beweisen/ey so sind wir versichert/daß 
Eu> Königl. Majest. sich eben so hoch/und viel höher ale jene/ in der Welt 
berühmt gemacht / imd nicht weniger in der Gnade/ als in hohen Thaten/ 
sich werden berühmt machen wollen / wir liegen alle mit Weib und Kinder 
sühier platt an der Erden/ und erwarten mit Verlangen des Trostes / wel­
chen Jh. Königl. Majest. Vatler, Hertz nicht versageu kan/denen jenigen/ 
so mit ihremBlnte bestandiglich in grosser Treue so lange Jahre her ver, 
zeichnet/ und dargethan/ daß ste gewesen/ und noch seyn. 

E.KöN.Müj. AUeruMthäniglle TreMßorsümsl^ 
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Aufrichtige und summarische Delation, bty was 
Gelegenheit der neulich zu Riga aufeine ungewöhnliche Art 

geendete Land-Tag erbeten/nachgegeben/ und waSdabev 
gehandelt worden / und paaret. 

!. ̂ ^ätte Se. Hochgräfi, Lxcett. derHr.^enera!.<Zouverneur,beyde-
5W ro Hinüberkunfft nach Liefland/ soforten 2, Crayse des Adels/ 

als den Wendischen und Rigischen OMriÄ nach Riga/ und den Pernau-
schen und Törptschen nach Dörptsepsrstim convocZret/bloß in demexprl-
mirten Absehen/ daß wegen der Klunckrung der Roß - Dienst - Neutter und 
keparmioa. nach der neuen Hacken, ZM conteriret werden solte. 

1. Waren dabey die noch übrige 2. Land, Räche / nebst dem damah­
ligen Land, Marschall / mit herein nach Riga verschrieben / welchen Se. 
Hochgräfi. Lxceü. unter andern andeutete / daß er wegen der zu Wenden 
Semachken Lonvenlion, oder Lontti'tution, auf Sr. Königl. Majest. Oräre 
von neuem mquiriren solte/ weilen dadurch Sr. Königl. Majest. Hoheit zn 
nahe Metten wäre. Deßgleichen / daß er von Sr- Königl. Majest. m 
dommttlls hätte/ die liAillatam per moäum Imperii einzuführen/mit 
der expreN'nvrcZre, daß darüber nicht mit dem Adel conferiret werden solte. 7 5 
Alönun deren mündliche Antwort und Ablehnung nicht rsmliren könte/ 
wurden von dem Land-R. Land-M. und den beyden Kräysen folgende 
Luppjiczuel, 5ul> n. I. Sc 2. dagegen eingetieffert/ und insonderheit die Xlate-
klamvonder^ar^tiglllztZ aufallgemeinsm L!and-Tag/derdeßfallsan-' 
gesetzet werden möchte/zu propon>ren gebeten/wie denn 

z. Der Land, Tag aufdieseinttance nachgegeben/und gegen den 24^ 
^ug. relolviretwar ^um. z. welcher iermmu5 doch hemachmals in den 
?slemen biß den z o. ausgesetzet wurde. 

4. Als in rerriuno die Ritterschafft sich nach und nach einfand / meldete 
solches nomine E-E. Ritterschafft der Hr. Land «Marschall zu zweyen 
mahlen zu Schloß an/ bey Vermuthen der Ritterschafft / daß unter andern 
auch die Llisrra lißillara ein j'unZ der propoiition seyn würde. Weilen 
aber nichts erfolgete / und nichts destoweniger eben aufdiese lnttsnzder 
Land - Tag conceäirct war/ muste der 8ecretsriu5> nachdem bereits 5.36, 
Tage verflossen/noch zum Uberfluß vernehmen/ wie E-E. Ritterschafft 
Er. KoniZl. Majest. allergnädigsten Willen und Anbeachren einholen/ 

" wd 
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und erwarten solte ? brachte aber die Antwort ein / daß Se. Hochgräfi. 
Lxcell. nichts zu conieriren/noch zu proponiren hätte/ derentwegen folgende 
»upplica eingerichtet wurde. Num.4. 

5. Fienge darauf Sr.Lxcell. welches was extraordinäre, per kekri» 
xra zu handeln/und sandte das erste lud d^um. 5. ein / als man sich per8up. 
plicam sub ^lum.6. weilen man nicht absehen kunte/was es vorkleilurezseyn 
solten/sich angeben müssen. Es wurde aber 

6. Auf das eingekommene kelcripr in schuldigster Gebühr lul? d^uw. 7. 
geantwortet/nachdem man zur Land-R. Wahl/wie die ?r«Kntstionlul, 
^um.Z. ausweisen kan/ geschritten. 

7- Indeß kam auch eine innmation ein/daß die Land-R. und Land-M« 
auf Sr- Königl. Majest. allergnädigsteS Begehren / nach Schwedens 
sen sollen. Und sahe jederman leichtlich/ wie/und von wem das Werck ges 
trieben worden / und worauf es angesehen wäre / indem so vielerlei ?unäs» 
LxaZßeraQonez»lncimi6irungen und Umstände in Sr.Lxcell. Schreiben/ 
welches pro vekiculo deß Königl.allergnadigsten ̂ xeraÄs dienete/enthaltm 
wären / welche doch Se. Königl. Majest. nicht mit einem Worte berühret 
hatte; Es verhielte sich aber mit der Wahl 

z. Also/ daß man/ so viel möglich/ die ehmalig prselemhte beybehalten 
wolce / und deßfalls / indem aus dem Dörptifchen / weilen der Numeru; 
Der Land-R. auf 6. re6uciret/keine vacance war/verabreden muste/ daß 
derHr.Land,R. Budbl. derindemPernauschenwohnhafft / und doch 
Dobitschen Cräyses Land - Rath war/ in den Pernauschen Crähßrrant-
lociret werden solte / damit man solcher Gestalt auch die ehmaln aus dem 
Dorplisch6n prsesevtirte in Lonüclersrion kommen lassen könte; Welches 
denn auch so bewerckstelliget ward/daß aus demDörptischen/Pernauschm 
und Wendischen Crayse aus jeden zu einer vacance die ordentliche ?rselsn. 
tsüon geschahe. 

9. Als nun die Präsentation samt voriger 8uppl!ca durch den Land-M. 
und vepulirte aus dem Adel / hinauf gebracht wurde / nahmen Se- Hoch-
qräst.Kxceü. als welche die gantze Lonnsxion bereits vorher wüste/dieselbe 
zwar an/sagten aber dabey: Sie hätte die ?rivi1egia und ContUmnonez 
vor sich/ nach welchen sie dieselbe exLmimren / und dann kelolucion werden 
lassen wolle / weilen aber 

i v. Man damit abtretten muste/ konte der Hr. Land 5 M. die Iranslo. 
cirungdes Hn. Land, R- Budbergs nicht ertvehnen / sondern / da Sc-

HoH, 
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Hochgräfi. excell nach Verlauffeiner Halden Stunde/ die vorige vepu-
kirte wieder hinauf begehrte/und erwehnete / daß man wieder mkormirer 
xroceäiredund aus dem Dvkpt«schen/da keine vacavce ware/prs-knriret/l-e-
wonttmet der Hr. Land - M. die R.aison. und referirte die 6ek6erirtt 1°rsni-
locirmtg^ eshalffabernichts/ undmustemandie^selentstiovzuruckneh^' 
men/ weiten man von derselben die^rsnztocirung/ so doch von der Uitter-^ 
schafft Willen ckepenckret/hatte ansuchen sollen. Darum 

i r. E E- Nitterschafft fast deutlich sahe/daß ihr nicht viel Gefallen er­
wiesen werden/ sondern eins und anders en äepir geftbehen solte / hielte man 
vor rathsam/ so viel behutsamer zu gehen/dannenhero sie nach zuruck erhalt 
tener t'rsisenrsljcxnemedemmhige 8upp!5c;ue, wegen erwehnterlranstoci-
rung/ inilnmren lassen/ lud t^um.8. alleine was man auch vor lnttan?en that/ 
konte man dennoch keine kelolurion , oder Antwort erhalten. Indessen 
stutzte die Lonfcrence wegen der Roß, Dienst, Neutter K4un6irung/tvdem 
Se.cxcel/. lüchtehe/vißder Land- R- gewählet/ in silbezu tretten oben 
5ut) >?uw. äcclzr.ret. Dannenhero man ein und andern Tag fast um­
sonst hindringen/M'.d E-E- Rikterschafft mit Beschwer sich aufhalten nm, 
ste. Htebey merckte nun E. E RitterlHafft so viel augenscheinlicher/-
wssstn sie sich zuversihen hatte/ und wie man an sie wolle / zumahlen unter 
der Hand so viele nrgoriiuen/daß dock die Ritterschafft sich von dem Land--
Richter lepsr.xen/ imd also die Land - Räthe gezwungensiynmöchten / we^ 
gen de:.' allcrdemüchjgsten im )umc, vormJakr in Schweden ei^geMtew 
al!ge!ne!nen5up^i^uen, desfaUs Pardon zu bitten / daß sie gleichem ohne 
W'.sien der Nitterscbaffl solche abgelassen ; Weilen aber die l>lsreriL auf 
dem Land« Tag zu Wenden cvncemrt war/ auch die Rittersthafft/ nebst 
den Land, Rathen und Land, Marsch allen ihre Oc^uriuen bey Abfassung 
derselben nel^abt/unddieSachen/so in bestunden/ richtig waren/kon-
te E- E- Rilterschaffl uichtanderö/a!6 solche a!!eruute.rthanigAe8uxp!j^u« 
aßnotcireu, 

ri. Worüberdann auch noä) vor der ?tTienlA»on esn und andermahk 
Vissenaone5erregc: wurden/indem der Meymmg/lmd allemAnsehen nach/' 
ein und ankr darüber zu scrupviiren sich hatte KbOrnixenlajsin/umer denen< 
wa^der Hr. kkjor c^onr. V. UnZernder sonstauf dem Land - Tag 
zu Wengen das Schleiden/ und alle andere Sachen insonderheit mit 
ret hatte.. Deßwegen es so vielmehr fremde vorkam/und eine Gelegenheit 
war/ daß die allemtNerthanigsteLupplicaPi«elLc,Qjs vorgenommen/ und) 
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von?unÄzu?UNÄ durchgegangen/tlnd einmüthig bekräfftiget/auch solchen 
äüum 26 k(ecellum zu bringen/ begehret wurde. Hie gedachte nun der Hr. 
klzjor Ungern, der die Land-R- Stelle/oder Lontirmarion zu derselben so 
viel ehender zu msrmren Hoffete/ sein bestes wieder zu thun/ erwehnend /daß 
er vor seinTheil nichts zuklagenhätte/ und E- ERitterschafft mssormuer 
sroceäirte. Sie wiederholte aber gegen den Hn. Land - Marschallen 
einmüthig ihr voriges/ und antwortete auch dem Hn. Klsjor Ungern, der so 
fort ausfuhr/ daß sie Lon6rmstione, machten. Darüber ein so ve-
kemeates reden durch einander entstund/und der vonUngern in dieLand,R. 
Cammer eintralt. 
i ?. Da mm bey solchen veränderten paslionen leicht geschlossen wer, 

den konte/was das inrecessu hatte/und wo es herkäme/verlohr der Hr.^s-
ior Ungern alles Vertrauen der Ritterschafft/so sie zu ihm gehabt hatte; 
indem er auch fast nirgend anders/ als zu Schloß/ sein Gesuch triebe / und 
seriell) also/daß bey dem vomen zur obgedachten?rTlencation er nicht mehr/ 
als ̂ -Stimmen erhalten hatte / und also nicht mit zur Präsentation gedyc/ 
weil die nebst ihm Vorgeschlagenen weit mehr Vota hatten. Wiewol 
Se- Hochgräfi. Excell. sich seiner recht sehr angenommen / indem nach sol­
chem von den Ungern erregten Streit/und ehe es zum vonren kam/welches 
der Hr. Ungern auch bindern wolte/und von den Land - Stuben sich 
sbsencirtt/Se.Lxce!!. dieHHn. Land-R- und den Hr. Land-M. hilMf 
beschieden/und den Ungern zum Land--R- Lxprellemencmitrecczmmencjir-
ten/ und vermeinten/ daß man ja ohne vouren zu den ekemalen 5.eo»Krmir-
ten noch einen zusetzen mochte/ damit aus denenftlben Se. excell. die Wahl 
Der dreyen selbstcnthun konte. Allein/ nachdem der Ritterschafft Gründe 
vorgestellet/und diese waren/ daß Se.Lxceü. in dero Schreiben aus Koter-
«Zsm äsclAriret/daß der gantze^^us prslenranck nicht mehr in Lonliclerslion 
kommen könte. 2. indemobenaUegirten5ub^um. ebenfalls einen Vor­
schlag neuer Land,R begehret / und ?. E- E. Ritterschafft bey der Be-
wandtnüß von der Usance nicht abgehen konte/ so würden sie auch von Sr. 
5xce!I. dabey gelassen. Wobey als in trankt» zu mercken/ daß Se.Lxcell. 
dasjenige nachmaln/als den König!, dvnliirutlonen/oder wegen der Land-
Rechte ercheilcttn?rivj!eZio zuwiederaufnahm / welcheservorhero selber 
vorgeschlagen/ und zwar in diesem Stücke / daß dadurch ebenfalls aus dcm 
Dörptischen Träyß die ?r-rsenration hätte geschehen müssen/ weilen nebst 
dem v.Ungsln der Hr. Öbrist-L« iWngsKausen unter den 5. ehemalen 
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conKrminen/undattsdemDörptischen Cräysewar; Damit nun wieder 
zu dem vorigen,davvk^urch diese viAresliou abgehen müssen/ komme; So 
hatte man ^ . 

14. Bey aller Gelegenheit um dle Resolution über dte gebetenei'ranz. 
locirung Anregung gethan/aber es schiene/ daß aus dem Abschen / daß der 
V. Ungern endlich psr torce Land-R. werden solte / die Nitterschafft keine 
^elolunon, wie es auch also war/ z« hoffen hätte. 

15. An statt der erwarteten keiolmion aber kam ein Schreiben ein a» 
die Land-R. und Land,M. des Inhalts/daß derWendische^scesz die 
jüngste kelznon der l)epum ten/und eine ̂ smcut anwesenden Adels formi-
ret/ und ausgegeben werden solte luk t>sum. Die Herren Land - R. und 
Land-M- aber/weileSeineftemdeSache / und von eonlequence war/ 
lehnten das Begehren durch eine demüthige 8upp!icsm von sich ab Num. 

16. Se.Hochgräfl.Lxcell.aber liessendaraufein in sensiblen lerme, 
abgefastes/ und als eine 8^x>p!i<zue zusammen gelegtes / unversiegeltes und 
ohne Aussenschnfft versehenes Schroben abermaln an die Hn. Land-R-
und den Hn. Land-M. ab um. Es wurde aber das Begehren an die 
Rltterschafft gebracht/weiche nicht allein über die lerwes bestürtzet/als da? 
durch in Nachdenklichkeit gebracht war/ daß Se. Hochgräfi. Kxcett. wohl 
wüsten/ und gegen verschiedene erwehnet/ daß durch des Oapic. pslkul» un-
vermuthete kenraöe, die meisten Sachen / also auch der Wendische KeceK, 
und die kelscion nicht verHanden waren / und es dennoch begehrettn, v«. 
ilberirten demnach dl über/ und aus Furcht durch diese noch niemahlen ehe-
dessen begehrte Sache ein nachcheilig ?rTjucjicarzua6mittiren/sich erklär­
ten/daß kein Lcoeral (-auverneur dergleichen noch begebriq gewesen / und 
die Nitterschafft auch nicht anders/ als auf exprelhn Befehl Sr-Königl. 
Majest. zu thun schuldig wäre l̂ um. 

,7. Mehrgedachtervon Ungern hatte indessen sich ein und andermal)! 
ausgelassen/ daß er der harten Wörter wegen gnügliche Lxplication thun 
wolte; Alswartete E E. Ritterschafft darnach/ und stand an die Ableh­
nung der ihr gemachten Anschuldigung zum kecetz bringen zu lassen. Hr. 
Ivi-ijor Unsern aber kam mit einer der gantzen Ritterschasst Pl-Xju6icirlichen 
Schrifft/als darinn er sie von ihrer Schuldigkeit abgetreten zu seyn weit-
laufftia beschuldiget/ und wolte das verlesen / und 26 kecellum gebracht ha­
ben. Es wurde il,m aber ans der Land-N-Cammer zurückgegeben / daß 
et sie entweder andern/ oder selbst E E- Nitterschafft verlesen möchte/ dar-
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über er noch mit Hr. LandM. Vietmßkojkin eine krouüleric berieth. Wo­
mit er denn wieder von der Land-Stuben weg / und sich zu Schloß begab; 
Dahero Nachmittags darauf E-E- Ritterschafft ihre Ablehnung wider 
den V. UnZern zumkecek br'mgenliesien/ und ihn so lange M einen Lon. 
ipirsnren ansahen/diß er entweder durch gültige Lxpilcatkon seine kaute rs^ 
äre^ret/ oder die Anschuldigung/ jo GOtt wie bißher/atso auch ins künffli-
ge verhüten würde/ wahr gemachet hatte/ welches auch andern Tages/ weil 
er öffentlich beschuldiget/ auch öffentlich verlesen ward. 

18. Da nun handgreifflich vor Augen war / daß Extremitäten getrie­
ben würden/und der Hr. Land-M- nach geschehenem so vffiern anregen, 
fich endlich skäiciren wolle/ die Land - R. auch noch nicht einmahl conkr. 
miret waren/ und insonderheit man inErfahrmig gekommen war / daß ein 
«oup äs msitre gejpielet werden solte/ beredete man sich darüber / daß aus 
den Eraysin aus jedem z. als veputirte die alleruntevthanigste Suppliken 
an Se. Königl. Majest. M unterschreiben sotten; Welches auch den an, 
dern Tag/ da der Land-M abgieng/ bey demSchreiben/ so Tages vorher 
vorgelesen und applaciäiret/ auch daraufäsmet war/gesthahe. 

-9. Hatte man zwar einen andern Land^M zn Wehlen / alle Anstalt 
gemaä)et/Md die Vota cvlligiret/ aber da nmn gedachte/ damit sich bey 
Sr. Hochgräfi. Lxcel!. anzugeben/ kam per relcriprum etwa gegen I l .W 
eine ungewöhnliche / und zwar im Nahmen Jh. Königl. Majest^ angedeu, 
tete vtllolutio» des Land-Tages ein d^um. 

20. Selbewurde E- E- Mitterschafft vorgelesen/und weil ihr unschul­
diger Weife gefährliche Sachen beigemessen wurden/hielten fie vor nöthig. 
Mar/ die vimklion anzunehmen/und aus einander zu gehen / aber auch 
durch die Loatekstione» dasimputarum von sich abzulehnen / welche 
der8ecr5tariu5 übergeben solte/nachdem es verlesen und ÄßZrsiretwar;we^ 
abermitmuncüxenervorhalbeinsnichtftrligwerdenkonte/musteeVdie w" 
Knuirungbiß Nachmittag verfpahren/indeß gieng eine E. Mitterschaffte> 
wa gegen i ° Uhr auseinander/ und kam nicht mehr zusammen; Der 8ecrv. 
tsriu, aber hat zwar sein Qommilsum bestellt ^ S6. Hochgräfi-LxceU^aber 
die Schrifft zweymahl durchgelesen/ und wieder zurückgegeben / weil sie 
nach seine? vimislwn, so doch nicht anders seyn konte / weil es eine Antwort 
draufwar/abgefasset worden. Darauf Nachmittags den Land, R- und 
gewesenen Land-M. durch den Stabs - Klajorn der ürrea, nicht aus der 
Stadtohnelj»«i^Erlauhnißzur^sen/ angekündiget war/ weilfienach 
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Schweden selten/darüber sich gleichwohl E. E- RttterschafftanSe.Koa. 
Majest. allerunterthanigst und per Lipplicam hingewandt hatte. 

Kum. III." 

M^Achdem in zerrütteten Krieges - Läufften bey dem allgemeinen We- /6 7^ 
sen viel und sonderliche Unordnungen und Versäumniß eingescdli, ' 

Hen/ und fast in eine verderbliche Gewohnheitgediehen/als hat ein E- Rit- ^ 
Ms Stand des Königl. Fürstenthums Liesiand/bestehendeaus Land,Ra­
then/ Land-Marschall/ und samtlicher Mterschafft einhelliglich unter sich 
deliebet/geschlossen / und folgendes bestandiges Ltammm in nachgesetzten 
künden zu desto bösserer Sorg haben/und Beobachtung des allgemeine» 
Wohlstandes einträchtig verwMZHret/als daß 

?. Von nun an kein Land-R. erwählet werde/lvelcher nicht der Ed­
len Ritterschafft/ nebst denen bereits erwählten Hn. Land-Räthen sich 
schrWch verbinde/über alle von Konigen und Regierungen erhaltene 
vUegien steiffund fest zu halten/ insonderheit dem Privileg <le ^nvo 1684. ^ 
in welchem eines Land, Raths Ampt exprimixet wird / wie auch allen all- -
dem kelotmiomkus. so solches Ampt und dessen Verwaltung befestigen. 

2. Und damit der Rath,Stul der Herren Land-Räthe desto geehrter 
sty / joll nicht allein der Sitz der Hn. Land, Räthe in einer gewissen Ord­
nung bestehen / sondern auch die Vota daselbsten durch einen vireöwrem 
eoilcßii aus ihrem Mittel ordentlich aufgenommen / und pro bona public« 
in allem 6ebamret werden. Wann also 

?. Orclins verfahren/ und clejlkeriret worden/sollen alle solche Materien/ 
was Natur sie auch seyn / so dem allgemeinen Wesen angehen/ derEdlen 
Ritterschafft durch den Land - Marschall vorgetragen und commumcixet/ 
aber durch denen Hn. Land, Räthen einem jeden in seinem Crayse expU-. 
ciret/ und mit derselben commumcato Onlilio, in wichtigen Sachen ge­
schlossen werden/ damit also die (^ommunitsz der Sachen besser bedeutet/ 
und alle Inconvemenrien verhütet werden. 

4. Und nachdem bereits von knno 165?. her / die Gegenwart und 
kekäence der Hn. Land, Räthe für hochnvthig erachtet worden / als halt' 
man sie nochmaln bestandig vor hochnöthig/ also und dergestalt / daß der je, 
mge/ so unter denen Hn. Land, Rathen allhier zu ressöiren sich entziehen 
wird / in 6o.Rthlr.Straffe verfallen seyn soll/ damites communis nim, 
mer an Leuten fehle/ welche pro l?ono publico in allen Fallen und Begeben-
heilenwaehen: Damitaberauch e ^ 5.^--
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5. ^.urorita, publica bey solcher kekclen-e hervor leuchte / sogldtrvrs 
l^obilitaz denen reliclirenden Hn. Land-Räthen bey allcn Fällen in ihrer 
^klence für Die ?tivlIeAiaXol>llic3tl5, surs, conluetu6ine5, statuta, immun',. 
tsrez Sc vecrers zu sprechen / und sich aller Bedrängten und Nochleidenden/ 
und also in allen gehörigen Hallen des Vaterlandes Angelegenheiten ge­
treulich anzunehmen/dergestalt/ wie es getreuen Vorstehern und Vätern 
des Vaterlandes anstandig / und sie es vor der gantzen Ritterschafft / und 
dey allgemeinen Land, Tägen zu verantworten wissen. 

6. Wann aber gar öffters geschiehet/daß von der Landes -Obrigkeit 
einige Dinge von der Edlen Ritterschafft 6eli6enret werden mochten / wel­
che nicht eben einen allgemeinen S»and-Tag/und roraie Versammlung/und 
Erscheinung der sämtlichen Ritterschafft erforderte / solche aber denen Hn. 
L.and-Räthen/so da rekäiren/angetragen würden/ so gibt die E- Ritter­
schafft denenselben die Vollmacht und Gewalt / daß sie die Eröffnung der 
Obrigkeit einnehmen / aber gar wohl pon6emen kan / vc-n was Natur die­
selben seyn/ und wenn es Dinge von weniger imporcance, darauf lalv» pri-
vtleZiis Nobtlitatis relolvixen/ so es aber etwas Wichtigers / zu einer sichern 
velibersrion einige vernünfftige und wohl- intentionirte membrs d^obilita. 
tu» nebst den nechsten Hn. S.and - Räthen / einverschreiben/und also cvm< 
muaicato conlilio in levioribus kamen schlössen/ und willigen/und solches ZU 
dem Ende/ damit nicht die gantze Ritterschafft von allen Enden / und das 
Kar öffters zu gantz ungelegener Zeit / in geringschätzigen Dingen convoci. 
ret/ und in grosse Kosten gesetzet werde. 

7. In grossen Wichtigkeiten aber sollen weder die rekäirende Hn. 
Aand-Räthe noch der einverschriebeneLonventschliessen/sondern solches 
aufeiner allgemeinen Zusammenkunfft und L.anb-Tage ankommen lassen/ 
worinnen eine gar behutsame Sorgfalt zu gebrauchen ist. 

8. Wann aber ein allgemeiner L.and-Tag durch ein öffentliches ?a-
tenr der Obrigkeit ausgeschrieben und publiciret/ so findet E E. Ritter - und 
L-andschafft für recht und billig/ daß sich jedermänniglichen / nach uhralten 
L-andes,Konstitutionen/ bey dem L.and-Tag perjönllch / und das bey einer 
neu-bewilligten unfehlbaren Straff/ ein L.and-Rath von 40. und ander 
Edelmann von 20. Rthlr. welche dem Ritter-Haufe zu dessen endlichen Er­
bauung heimfallen sollen/einstelle. Solte aber jemand eine hohe 
tät vorzuwenden haben / sosoll er solche derS.and-Stuben und denHn. 
L.and^ Räthen schrifftlich einsenden/ einemseinerbenachbarten auch 
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schrifftiiche Vollmacht / und in erheischenden Fällen sein Votum ertheilen/ 
alsdann er von der ernannten Straff befreyet seyn soll. Damit also das 
allgemeine Wesen/ durch allgemeine Zustimmung defvrdert/und nicht we­
nigere Arbeit/Mühe/Verdruß und Beschuldigung davontragen / und 
der Verächter derL-and-Täge/ nebst bespahrten Kosten/ der Anwesenden 
Arbeit verunsänfftiyen mögen. Wer aber auch vor Endung des Stands 
Tages wegziehet/soll gleichfalls ein S.and-Ralh4o. ein ander Evelmana 
20. Rthlr. zu erlegen schuldig seyn. 

9. Nimmermehr soll ein öffentlicher L.and,Tag geschlossen werden/ 
bey welches Endung der Marschall nicht/nedst einigen Deputat»,die Rech? 
nung der L.and-S.ade oder Bestraffung clsrire und richtig mache / damit al­
le Unordnungen einsten gehoben werden. 

10. Soll dieses Sratutum so wohl als alle künfftigeS.andtags?SchtüK 
gedrucket/ und zu jedermans lotormstion pubkciret werden. 

(l..8.) Otto von Mengden. Gotthard Wilhelm von 
Gustav von Mengden. Budberg. 

( li. 5.) 
( l . 8 . )  

(̂ ..8.) 6«/Kv v. der pahlen. 

(l,. 8.) (^..5.) (?//sp. 
Friedrich Johann (I..8.) 

Buddenbrack- Johann v.Schlippenbach. 
(1..8.) -

I>Ium. IV. 

Wohl-Gebohrne/ 
veste Herren La»Ä-Rathe desR§nlgI.F>!estett«-
thums Liefland/^ochgeehrte und geneigte Her­
ren und , wehrte Gönner und Freunde. 

Sy meinem harten Unfall und schweren unverdienten Verfolgung 
hüt» ich nicht mulhmassen können / daß für meine wolmeinentliche 

Sorge und Muhe, mirvon jemanden eine wiedrige Andeutung der in /w»» 
' 67z. ouSgewürckcttrKdnigl. kekimio-, und Verrichtung (welch« doch 
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bey öffentlichem Landtage von den Herren Land,Räthen / und der samt, 
lichen Ritterschafft gar sehr apxluu6iret worden) solte beygeleget werden. 
Kan also meines theils eben wenig/ als meine Hochgeehrte Hn. Land-Rä­
the ergründen oder ersehen/mit was Fug man nun aus dem mir zugesandten 
2 7. ?un<Ae der damahligüberreichten demüthigen Luxxl^ue, die keäucl-
rung der 8rarolleyen erzwingen will: Gleich ob käme dieser ?unQ aus eige­
nem WiAen und Gehwne der damahligen vspurirten her / da doch die Her­
ren Land-Räthe sich gnüglich besinnen können/ daß diese Einziehung / Be-
schrenckungoder Einengerung / der sich zu weit exrerM-enden / und den 
Adel druckenden 8carotteyen eine deram meisten / und mi^ grossem Eiffer 
geäacirtLN wikuÄions-LunÄen gewesen / dawiederichdazumchlen/ aber 
vergeblich/ wegen der vermuthlichen okkalc der grossen Herren inSchwe-
denreden wollen. Ich zu meinem theilhabe wegen der gar zu weiten Aus, 
dehnung einiger 8«arotteyen wieder meine Günercden / Zimmer zu klagen/ 

.Mddannenhero keine Einziehung oder Beschrenckung der^eZroüeyIichen 
Gewak zu suchen gehabt / denn mich die Königl. Gewalt darwieder wohl 
schützen können: Meine der Zuruff des gantzen damahlig versammleten 
Adels h^kt überhand getibnnuen/ und tkir damals Deputate haben diese bey 
den Herren Schweden verhaßte Klscerjen mit nehmen und ausarbeiten 
müssen. Jedennoch (wie ich auch von meinen anders Kollegen vermuthe) 
mchtinderiotermvn, daß den Herren Schweden die 8tarokeyen genom­
men/sondern die um sich fressende Gewalt (wie die Ritterschafft damaln 
klagete) benommen werden solte. Wie dann Jh. KöniA Majest. aöer-
gnadigste R.elolution die besteAusdeuterin dieser Sachen wirdscyn können/ 
und meine Hochgeehrte Hn. Sie auch in dieser Art ihren geneigten Schrei­
bende nach gedeutet haben. Wannich luKruHion.pcritÄUNd kelo. 
Zutionez bey mir hätte / möchte ich mich in der Sachen in etwas besser ent­
scheiden; Mew/indeunchvonmeinemlieben Vaterlande / rmdauchzu-
gleich allen inttrumenns publik entsondertsehe / muß ich meinen Verfol­
gern Wd Wiedttwärtigen (dessen / oder deren Nahmen nicht Hecikciret 
werden) Raum geben / und Jh. Königl. Majest. theure kesoluriones an, 
derü/als der Sinn ist/deutelen lassen. Welche Verantwvrtunge ich dein/ 
oder denen jeniyen hinschiebe / welche nun ex post f->Qo ihren getreuen o--
putatk das jenige ansckwingen wollen/welches voll langen Jahren der ver-
dorgene Sinn der Königl. Majest. und des Reichs Wohlseyn im Hertzen 
Keheget/ und die Herren Schweden und eoiklkrn der ksroKepen und 
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Hasel - Güter im Reiche und auf dem Mter,Hauß selbsten hätten äilputi-
ren / und als Glieder der Ritterschafft m Ltefiand abwehren Den. Nun 
sie sich aber theils daselbsten gutwillig/ theils überstimmet eingelassen / und 
in der Qeneral keäuäion des gantzen Königreichs auch ihre Liefländischm 
kolselkones kommen lassen / will man (da doch volsotiv^!jatlar injuria) 
die damahlige Oepursroz zu ^Utkoren und Urhebern des alten Rachfthlust 
fts der v.eäuÄion der Tafel, Güter / die doch such in Er^Bischöfflichel? 
Zeiten (wie unsers Vaterlandes Secrsra ausweist») üblich gewesen/ma­
chen. Mich aber/der ich nun allein bin/keine noch Cantzeley ha­
be/und durch meiner Neider Verleumdung exrorris leben muß / eines ssl, 
chen bezüchtigen / davon doch die inttruÄionez (welche man nachzusehen? 
dellebe) voll sind^ Ohne Vorbewust meiner Mit - Kollegen habe ich 
nichts an den König 6e pul?Iico Luppticiret/alles ist eolletzialtter und commu-
mcsto coniitio, laut inttrMion, geschehen; Kan also auch nicht gehalten 
ftyn/ alleine jemanden Red und Antwort zugeben/ insonderheit/dabey un-
ftrer^elsrionEE-Rittersthafft sich dochvergnüget befunden/ und wie wir 
alle noch lebendig und beystimmen waren / keine Beschuldigung auf uns/ 
wie nun (da die Herren Schweden sich selbst von uns getrennet / und zu­
wider dem zten ?unH Köniql. ^eiolurlon^somir recht ist/sich der Schwe­
dischen keäuAion unterwürfflg gemachet. Zu einer vollkommenen / und 
mit allen kecj-mlms aesteltten^polo îe, kan ich mich alleine (de? ich alleine 
nicht Zßircr) vor dlßmo! mchremlasserl' au? Uri<lchen/Haß ich r. aus meiner 
Hochgeehrten Herren qünsttyenHuschnffl vom ro. dieses / so ich den i p. des­
selben empfangen/ noch mchl ansehe» käivwer/ oder welche diejenigen seyn/ 
so mich beschuldigen / wriche iä) mich erst nahmkündig zu machen bitte; 
Dann ich muß wissen / wieder wen ich mich vertheidigen soll. 2. Jnson-
derheit/ da mich das Löbl. eoUsA-um oer Herren Land-Räthe /besage ihres 
Briefes/ ohne Schuld achtet, z. Jh. Königl. Moftst. kesolurionjz.punQ 
(welchen ich nicht bey mir babe) nach ihren: Vrieffe mich solcher Be­
schuldigung entfteyet. 4. Eine gantze Edle Ritttrschüfftaufoffentlichew 
Land-Tage/ nach angehörter und verlesener kelolurion und keiacion, die 
damahlige^bleßaro-bedancket/ und insonderheitüberder Einziehungund 
Engerung der8tarotteylichen Gewaltgeftolocket. Kan also nichts anders 
Urtheilen/als daß eintaeeLcivamrum HaQmd dieses 
auMe Bahn bringen / und übsr den bereits durchgrossenllnftll geniedrig- >/ 
ten 2aMstWD?y«en. Weilen nun - .die Herren Layd,Rathe als Aet- ^ 

ttstey 
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testen und Väter des Landes mich ohne Schuld halten. Die inttru-
Äiom derRitterschafft solche Einziehung undBeschmalerung der karokey-
Gewalt gesuchet. ?. Die König!, darauf folgende kelolurior, sich auch 
nicht weiter als dahin exrenäiret. 4. Der gantze Landtag über der ke-
Isrioo auch sehr zufriedlich gkwesen/und diel)eputaco5 durch ein allgemeines 
Wert aller Beschuldigung frey gesprochen ; Als sehe ich nicht/ wie man 
dieselbe nunmehr eines so lange przeme<!,tirten Königl. Werckes Urhebere 
nehMWm. Wann jemand sich wird nahmkündig machen / kun6amems 
und^ativne, her Beschuldigung schrifftlichen aufsetzen / und die Deputaw, 
einiges Fehlers dezüchtigen/ werden dieselben/ so noch übrig seyn / sich colle-
xialirel verthadigen / und wider eine geschriebene Antastung / etne geschrie­
bene äpoloßie zur LensurIh.Königl.Majest.der gantzen edlenRitterschasst/ 
und der erbarn Welt heraus geben. Wann ich (wie vielleicht sonstenge­
schehen ) bey der 7 8 sten/ oder andern ̂ blexationen / mein eigenes Interes­
se befodert/ oder einige 3xx»eÄan?en auf die reöucirende Güter / oder andere 
dem dono publico zuwieder lauffende Privilegien mir geben lassen/so möch­
te mich jemandes eines Dehlers bezüchtigen können; Mein/da ich die Zeit 
meines Lebens meine Hände in Unschuld gewaschen/ und getreu und redlich 

//vor das Interesse publicum, ungeachtet alles Hasses/ Feindschafft/und aller 
privstorum Interesse, gewachet und gestritten / solte ich billig einen andern/ 
als diesen interelkrten Danck verdienet haben. Die Kanones, warum 
Jh. Kontgl- Majest. und das Reich die ke^uüion« lange bedacht/und end­
lich hochgeWngen im Werckgerichtet / mögeumeine Nahm- lose Neydev 
aus dem Reiche und denen innersten conKliizJh.Kön.Maj. holen. Und 
hatten sie der Sorgfalt wohl können enthoben seyn/ die Copiam unserer Ein, 
lagen aus der Schwedischen Cantzeley (wie meine Hochgeehrte Herren 
Land,Räthe schreiben) w der stille und Geheime auszunehmen/und kero 
zu bringen. Da doch das Original beider Ritter, Laden/ und die darüber 
gegebene und versiegelte inttru^ion noch daselbsten verHanden ist. Ich 
bedancke mich gantz dienstlichen für der Herren Land,Räthe guter interpre-
ration, und weilen mich eine gantze E. Nitterfchaffl bey der Kelarion auf of-
f:nt!ichem Landtage nicht allein aller Imputationen entfreyet/sondmn och 
dazu bedancket / achte ich noch zur Zeit gar unzeitig zu seyn/einigen nahm-
tosen und inteselürten Anfeindern ohne lormirle Be^^ktdigunK-per ^polo. 
îam'zu antworten. Und bitte dienstlich / in Besinnung meiner beständig 

geleisteten t«uen Dienste/die ich nun über ?o,Jahre ohneBesHuloiW'.^ 
^ prselii-



Num. V. 

vr«üittt/ solcher Verfolger Merredungen zu untertreten. Welche doch 
diesen Vorwurffnlcht proprer ivterelle Sc bonum publicum, sondern nur 6e. 
privsto 6e propter privatum commoäum auf die Bahn bringen. Und da 
man am Könige und dem gantzen Reich nichts gewinnen kan / will man <m 
mir/ als einem Gedruckten/zum Ritter werden. GOtt aber/ und der Kö­
nig/werden nach ihrerGerechtigkeit mich einsten wiederbringen/ alsdann 
wird breiter erhellen/werdemdonopukkco aw. bestengewolt. Ich empfeh? 
tehiermitmewe Hochgeehrte Herren Kollegen sämtlich derObhut des Al­
lerhöchsten/daß er sie milkrafftigem Geist zum Aufnehmendes bompubli-
ci ausrüste/damit sich auch dessen/ nebst seinergantzenksmilia, zu erfreuen 
habe 

iL. Myhlgeb. HochE-Gestr.MH. Gnstett 
0y?en den Zß. versank!. HerrettL>and-Räche 
^ästtü. lözi. 

DienMllllgsier und beständigster Dieser 
6-,/^vonMengden. 

^civemsscmenr, welchkS der secl. Her!<?cn. ^szjor 
und Land-Rath Luttsv von Mengden bey damahli­

gem !and,Tagt der Riiierschaffl beybringen lassen. 
/><? 

!. yuiij temere, ne czui«! rimicle. 
2' ^ Ist zu oblerviren laut Kesoluriovi, äe^nno 167z. erster daß 
die E- Ritter - und Landschafft alle von rechtmäßiger und ordentlicher 
Obrigkeit gegebene ?tivj!eßia,jura,8catuta und ^oaluetuäins, con6rmire: 
Nun sind nicht allein Ertz-B- und Heer-M. sondern auch die folgende 
Polnische Könige / als 8igi,m. äug. dessen Privilegium insonderheit ein 
grosses Kleinod ist / 8repkaau5 und Sigismund III. wie dann auch die 
Schwedische löbl. Könige / als earolu, IX. dessen Privilegium kräfftige 
Worte in sich hat. Qukav. ^äolpk. ckrikiaa, e-rl (Zuttav, unsere recht­
mäßige Obrigkeit gewesen/ Lrgo muß alles das jenige/ was von ihnen 
rechtmäßig l^atviret und promimret worden / von jetzigem rechtmäßige« 
Herzn/ so solches zu halten belobet / teaore jurswenri reZii, «zuo unice coa-
ttriagitur, gehalten werden. 

Andere Beylagen. ^ z.?-Ä» 
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z. Olivenka, i>sne perspictamur, conlerviren ebenfalls t>!o-
btlicstem I^ivon. in lu»»poi!ess juribu»,«llFmtaribuz, öcc. Lrgo kex mväsr-
vuz:enstur jare paötorum. (tat lapienri exemplum) Hat mans nicht in re-

cevri an dem rebeUirenden und verräterischen Adel in Schonen / welcher 
nicht allein jure xaQorum rettiruiret/ sondern bey allen vorigen Donationen 
und ?ollslllOl>en conlerviret worden; Geschiehet solches Verräthern und 
keds!!en/was solte nicht Liefland/als der getreuesten l»rovin-, welche vor al­
len andern grosse Kriege/Durchzüge/ Lontrikurion, Einquartierung/zc.aus-
gestanden/geschehen. Huoä probe notan6um, wie alle andere ?rovioren 
Teutschlandes verlohren gangen / in Hoffnung der gütigen Zeit und bessern 
5raÄamenrz, getreu/ unverdrossen und beständig blieben/ und alle ihre Kin-

- der zum Dienste des Königes hingegeben/ wie es am Tage ist/ und dem Ko­
nige selbsten für Stadt durch das Haacken-Buch äcckicim 
worden. 

4. 0lzierveturR.elolut!o^o.i678. anderer p.6ed?ob. l,iv. einsonder­
liches ?erggmen-?r!vi!egium mit einer silbern (lapiu! gegeben worden / in 
welchem Nobilitsti alle ihre ?olle5stone§, sie sind nach Erb - Lehn, oder 
Pfand- Rechten per expressum conkrmiret worden / welches in keinen vori­
gen eolALrmsnombuz der Königen in Schweden wird zu finden seyn.Wel-
ches dem jetzigen regierenden Könige allein für den andern Schwedischen 
Königen zu thun zugestanden: Denn er allein per paäa vkvenka in vaS 
vollkommene Recht getreten/ die andern aber non lublara lire nicht thun kön­
nen / und was seine ünlece/K>rs;»so vollkommene und wahre Besitzers des 
Fürstenthums Liefland gewesen/thun mögen/als die Heer,M. und Pohlen/ 
stlches kan er auch thun; und ist nicht an der Stände Gutdüncken und 
Deli6eriulQ verbunden. Welches dann ein Lrimen zugedeneken wäre/daß 
Jh. Majest. die Hände dergestalt sotten gebunden seyn / daß Sie nicht die­
selbe Macht haben solten/die ein Ertz-B» oder Heer,M. in Liefland gehabt/ 
und daß er von gedachten Schwedischen Ständen solte verbunden werden/ 
feinegegebene Königl. Hand zurückzuziehen/ welches von Seiner Leve-
ro6tät nimmer zu glauben ist. 

5. Zu dem entfreyet JH Königl.Majest. änm 167z. Ke5o!ution im ?. 
?uvä die ?rovm?e Liefland aller Furcht und Besorgung wegen der keäu-
Äion, so die Ständein Schweden bewilliget. Man sehe dann laut der 
Worte an/ so wird sichs befinden/daß man feine Ursach habe / sich so sehr zu 
befürchten- ESMredann/.daßmandenKbnigbezüchttgenwolte/ daßer 

«icht 
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nicht gedächte Wort zu halten/und die k>wvm-s Liefland nach ihren eigenen 
Rechten/ Natur und Eigenschafft zu trafen / quoä adl!r, und ich nimmex 
glauben kan. Hierauf muß man als aus ein festes kuncismem bauen / uns 
keines weges/ es koste Tod oder Leben/ abweichen; dann GQtt und der. . 
König ist an sein Wort gebunden. Gefallet mir also nicht/daß denen ve- ^ ^ 
vurari, in der lnttruöion gegeben styn soll / daß sie wegen der keäuÄion sich i ^ 
in Schweden in ira^sm, einlassen sollen/sondern ich sage/das sicherste sey/! ^ ^ / /-
hie in Liefland die propoktione«, da die gantze Ritterschafft / Land,St. und ^ 
Cantzeley/ und also ander Beweißchum und das gantze Corpus ist / anzul)ö, 
ren/und als eine freye und an dero Reichs,Tage nie gebundeneRitterschafft t 
zu reiolviren. 

6. Ist gar pr«)uäicirlich / daß ein kleiner Ausschuß in re tsnti woment?, 
^eputsra5,insonderheita6traÄ2n<!um, abgesandt/ welches meines Wissens! 
Znlevioribus nimmer geschehen; Dasey GOtt vor / daß das aufkommen^ 
solte/unv es ist zu gefährlich/daß!. oderan einem abgelegenen Ort/ da! 
sie keine Rückkehr von der gantzen Noblesse haben / trsHiren solten. Und > 
möchten daher endlich die Land,Täge gantz schwinden / und dürffte man 
nur immer Oepmsto» nach dem Reiche über alle Angelegenheiten zu trsAj. 
ren begehren. Wo wotte das hinaus ? So wäre man auseinmahl ge, l 
schlagen: Manbefinnesich / wie sehr ich solcher Meynung in Zeiten Hn.' 
Grafen vxenftirnz wiederstanden/welcher nur begehrte / daß !)ex»u.^ 
taro, der Land-Tage zu Vermeidung grosser Unkosten auszufertigen; Wae,' 
es damaln von der E- R und Landsch. gefährlich erfunden/da doch die Rit-
tersch. in demselben Lande / und also in der Nähe zu fernerer Deliberatioa 
und^urarion war : Was meynet man/was es muß seyn/da einige weni-i 
ge/noch weniger mit solchen I'ra^at-Befehlen ausgesandt. 

7. Zu dem weiset der Eingang des! sten punÄs des Reichs,Schlusses! 
ausdrücklich / daß nach der Königl. Majest. eigenem Willkühr Liefland/ , > 
Ehstland/ nach ihrer eigenen Natur und Rechten sollen conluleriretwerden. 
Nun ist ihr Recht und Eigenschafft r .nicht gebunden zu seyn an derSchwe-
dischen Stande Schluß/^l-opollrion und Dekcjerwm, sondern nach ihren 
eigenen Rechten/Bewilligungen und Landtage-Schlüssen / welches wohl , 
zu ponäeriren bitte. Und was besorget man das jenige / welches uns nicht 
binden kam und uns davon des Königs eigene Hand/als des Herrn/entbun­
den. Denn Unterthanen können über andere Unterthanen nichtsgebieten. 
Das Verlangen steket chnen/ uns aber die Bewilligung/ und dem Könige ^ 
die Snad und das Recht feiner Vorfahren offen. 8. Uns I 
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8- Und was schrecket uns endlich etlicher Schwedischer Henen Ab­
stand/daß sie von uns abgetreten / sich mit uns nicht berathet und inSchwe­
den sich der ?ollez6on der Tafel und Freygüter begeben/ cum Dicket tu« 
forma« fsber. Was aber uns/ die wir so wohl Schweden als Liefländer/ 
und uns dessen noch nicht begeben/ will anstehen/ ist/ daß wir ein trächtiglich 
Jh. Majest. Ihrer gnädigen Worten / und unsirs vorerwehnten Rechtens 
erinnern/ und um kilainremrung derselben bitten. 

9. Wenn dieses die lntenuon der Deputation jst/ so kans geschehen/ 
(wiewohl es aus obangezogenen Kanonen sehr conliäerabel jst) daß die 
Hn. veputirten in GOttes Nahmen zu Klaimemrung der i6?8sten Jährst 
Kesolution, und zu Abwehrung einer harten inttrllÄionderHn.Commisss. 
rien/so nach Liefland kommen sollen/ fortreisen / und allen Fleiß anwenden/ 
daß der Übelwollenden Anschläge unterbrochen werden. Daß man aber 
daselbst in l^Saren und Bedingungen sich einlassen solle/ kan keine wohl, 
meynende Seele rathen/ insonderheit/ da es weder der König begehret/ noch 
^ejureRobilitatis noch Praxis jst. 

10. Hochnöthig ist / daß bey dieser ke6uÄioa,-Klateria alle Reichs­
tags-Schlüsse von 1655. bißher 2. der olivische iraäst,die Cammer 
Ordnung in Schweden / 4. die lour. Bücher und Taxa der lotrackn das 
selbsten / und andere Benachrichtigungen an die Hand geschaffet würden. 
Denn werfechtenwill/mußGewehrhaben. Ich rathe aber alsein guter 
Freund dieser?rovm-,daß dieHn-vspurirte sich imReicheSchwede in kem 
?raKat eintaffen/londern alle das jenige / was noch nicht conkrmiret ist/ bey 
des i6/8stenJahrs Resolution und per demüthige Bitte nicht kan erhalten 
und abgethan werden / zu einem öffentlichen Land-Tage und reifsinniger 
Erwegung der Ritterschafft in Liefland zu verschieben; Und gesetzt/ daß 
man nolens volens alsdann etwas qjngehen müste / so bliebe dennoch zum 
wenigsten specie, I^iberraci,, indem man selbsten/ und nicht die Stände und 
Unterthanen in Schweden/ relolviret. Welches ich doch nimmer von der 
clemence und Güte/und gnädigen Zuthun Jh. Majest. zu dieser Nolilelk 

verhoffe. Sondern halte die vor Feinde Jh. Majest. und Seiner Depu­
tation,die Ihn dergestalt abmahlen; Denn wenn es nach der erschrockene« 
Leute Meynung gehen solte / was würde der König anders als ein wüstes 
tand haben/ ic. 

Hnno 1681. 

Now.VI. 
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GwßmächtlIstep/AllexgnadtgsterRÄllg. 
!S hat des Hn. Feld-Marschalln und (-en. (Zouver«euren tZsAfers 

Hochgräfl. Lxcell. zu einer in diesergantzen Provinz obhandenenw-
lroäucirung der Lkarc- 5g>I!at-e allberelt die Llnstalt gemachet / zu dem in­
sonderheit abzielenden Zweck/ daß vonderselden kevenueo ttospitsle und 
Siechen,Hauser erbauet/ und unterhalten werden solten. Gleichwie nun 
Eu. Königl. Majest. Gnade und Vorsorge vor Deroselben getreuen llnter-
thanen Wohlfarthund Bestenjederzeit hervorgeleuchtet^ und E-Königl. 
Majest. getreueMterschafft auch bey dieser allergnädigsten lnrennon zu er­
kennen und zu rühmen hat; So ist sie zwar auch in tiefster Demuth gess-
chertgewesen/daß bey sothaner allergnädigsten Abficht denen laclulcen und 
löbl. privUeß'tten Gewohnheiten Eu. Königl. Majest.gelreuesten Ritter-
schalst nicht etwas zum Nachtheil würde vorgenommen werden; akermas» 
sen derselben akerqnadigst verliehene und allerunterthänigst erworbene Le-
oeiicia von Eu. Köniql. Majest. noch bißhero in ltatu quo allergnädigst ge­
lassen und conlerviret worden. Es hat aber Se. Hochgräfl. Lxcell. dieft 
Xlarerie vonderLksrrsligillsts zu keiner propoktioo auf dem Land-Tag 
kommen/ sondern nur schlechterdings durch publicirte taremen imrvöuciren 
lasten wollen/und pro termmo ä quo dm l.OÄobr. a.c. ancesetzet/ aus der 
ksiloa, daß fi>lcd<saus Er. Königl Majest. sl>ioluten Befehl äepenclire/ 
und also keiner veltbergriun zu exponiren sey/ auch das Lorpus Lquettre kei­
nes Weges ingtsamt/sondern nur etilen jeden parriculier, welcher sich der­
selben zu gebrauchen nöthig hat/betreffe/ da doch das gantze Corpus m vielen 
?srciclllier,und einzeln Unterthanen bestehet/ und dieselbe zusammen eben 
da? gantze Lorpu, formiren. Wogegen diese demülhigste und offt wieder­
holte kemonttranoneszu keinemcsscü gedeyen mögen/ daß Se.Königl. 
Majest. in Alis'dung unserer bißhero so theuer erworbenen / und von Eu. 
Königl. Mojest. selbst con5smirten Privilegien/noch nie etwas/welches ein 
VOUZ Ui d zumaln perperuum involviret/bloß ex impoiltione einführen lassen/ 
sondern vielmehr der getreueften Ritterschafft jederzeit die Gnade gethan/ 
daß auch Sachen ven geringererlmporcanceM öffentlichen prvpoiiriooge­
diehen/darüber <lelibcr»ret/und alsdann ein gewisser Schluß dadurch auch 
«ln und andere viKcultälen öffters zu heben gewesen/ zu Eu Königl Mt'jest. 
akelZnädtgsten Gefallen abgefasset worden / wie unter andern aus der letz-

c z M 
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ten Supplique sulz^.Eu.Köuigl Majest. sich vortragen zu lassen allergnäs 
diqst geruhen wollen. Wann demnach die sämtliche Ritterschafft zu Eu. 
König!. Majest. Gnade sich in aller Untertänigkeit beziehen müssen / als 
welche das privliegirte Lenekcium 6eliberan6i , so auch die eräugende 
Schwüngkeilen aus dem Wege zu räumen das bequemste Mittelist/ biß-
hero bero getreuesten Ritterschafft allergnädigst gegönnet / und durch nichts 
gehoben haben; So flehet dieselbe Eu. Königl. Majest. allerunterthänigst 
an/ ihr hierum gnädig und huldreich zu erscheinen / daß sothane nicht a6 pro. 
polmonesi gekommene lntroäucirung der Ckartze LgiUatX reclrosliret / und 
Eu. Königl. Majest. getreueste Ritterschafft bey dero Befüynußundim-
wunitat allergnädigst conlerviretwerden möge. Nichts / Allergnädigster 
König/ poussiret uns hierinn so sehr Eu. Königl. Maftst. Füsse zu umarmem 
und Gnade und Clemence zuimploriren / als die allen Communen zu Loa-
lervarioa ihrer laäulren und Leneilcien angebohrne Liebe und Sorgfalt/ 
welche bey uns durchaehends und feste verßnüpffr ist mit der gegen Eu. Kön. 
Majest. allerunterthänigst tragenden Pflicht und Devotion, in welcher wir 
auch zu sterben verbunden 

Lu.R§mg!.Majest. 
Auf vffmtl-Land'Tag« zu kiZ-> 

den >6?z. Am Nahmen und von wegen E-E-
Ritterschafft des Königl. Her-
tzogthums iieffand 

Friedrich Plater/ <?,/-? Llodr. 
Albrecht 

ZS.y.AMe?, vMengdett. 

MS veputirke aus den dreyen Cräysen in 
Mangel eines Land-Marschalln. 
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.^L O'Bedrangete und Nochleidende auch nurdurch einen anscheinen 
HU? den Blick in ihremAnliegen gehöret zuwerden / sich aufzurichten, 
und gewürige Hoffnung zu machen haben/daß die erwartende Hülste allge­
mach Kran nahe; Sowird nicht minder / Allergnädigster König / Eu. 
Königl. Majest. getreueste und allerunterthanigste Ritterschafft in Liefland 
mit einer allerdemüthigsten Zuversicht überschüttet / wann sie aus einem von 
, Sr- Hochgräfl. Lxcell. dem Hn. Kömgl. Rath/Feld,Marschall und Lene-

rsl.(?ouverneuren tZaÜfern zugleich mit derv keleript communicirten^xtrs^ 
Eu. Königl. Majest. allergnädigsten Schreibens vom l O.ävZ. zu Vernes 
men hat/daß Eu. Königl. Majest. die Hinüberkunfft der beyden Land-Rä-
the und des Land-Marschalln über die im lumo verwichenen Jahres samtli­
cher Ritterschafft eingereichte allgemeine 5uppli<?ue undallerunterthänigs 
sie Bittschrifft Rede und Antwort zu geben/und solcher gestalt allergnädigst 
gehöret zu werden/ in Königl. Hulde zu beordern / sich gefallen lassen. Es 
öevovine sich Eu-Königl. Majest. Gnaden und clcmence dero getreueste 
Ritterschafft allerdings/und in der allerdemüthigstenGelassenheit/aiswenn 
ihr allberert in allem ihrem Anliegen würcklich geholffen und gerathen wäre. 
Ehe sich aber Eu. Königl. Majest. allerunterthanigste Ritterschafft zu Eu. 
Königl. Majest. Thron der Gnaden/nach Anleitung Dero allergnädigsten 
Befehles/in der gefasten allerdemüthigsten Zuflucht hinwendet / ziehet sie 
sich vorhero inniglichen zu Seel und Gemüthe / daß obberegte ihre allerun, 
terlhänigste Bittschrifft das Ansehen einer harten und bedencklichen 
Schrifft/ wie es Eu. Königl. Majest. in Dero allergnädigstem Cchrelben 
an des Hn. Cen. <3oaverneuren Hochgrast. LxceU. zu ia<jjßiriren geliebet/ 
hat von sich geben können. AllergnadigsterKönig/eshat Eu.Kön.Maj. 
getreuejie Ritterschafft bey Erwegung ihrer alkl unterthänigsten vereydeten 
Pflicht und Treue/auch in Absicht aufEu.Königl.Majest. warhafftts und 
beständiges 7nreressc, bey Ablassung ihres allernnrerthanigsten Bittschrei­
bens/ keine andere imenrion gehabt/ als ihre Noth und Drangsal / samt 
der eigentlichen Beschaffenheit des Landes/ und aus derselben folgende 
Conlequcncen in ihrer rechten Gestalt und Wesen verzustellen / und solcher 
gestalt Eu.Königl. Majest. Gnade/ Hülffe/ und huldreichen Erbarmens 
um so viel gewisser fähig zu werden/ bey welchemausrichttgen und allerde-
müthigsten ZweckSie in einige Härte oder Nachdencklichkeit sich zu verge> 
htn/.nichlden geringsten Willen oder Vorsatz gehabt. Deswegen sie auch 

um 



»4 Allerhättd Beilagen. 

um so viel mehr die allerunterthanigste freudige Zuversicht häget / Eu. Kön. 
Majest. werden nach der Hulde und Gnade / in welcher Eu. Kön. Maj. 
alle Dero getreue Unterthanen nicht allein als König/ sondern auch als Va­
ter einzuschließen/ und jederzeit die Gelegenheit Clemence und Milde zu er­
weisen / aller andern LonlicterÄtion zu prsefsriren allergnädigst gewöhnet 
sind/ auch anjetzo dero getreuen Ritterschafft ansehen/und nicht so sehr/ob die 
lerme»und velcriplionzhatten besser ckoiiiret / als ob die Noth und das 
Anliegen / so hier das Wort geführet / eigentlicher exprimirtt werden kön­
nen? in allergliädigste Erwegung kommen lassen. In welcher Hoffnung 
und allerunterthämgsten Bitte Eu.Kön.Maj. getreue Ritterschafft sich 
aller Königlichen Gnade und Hulde gewiß vermuthend / Eu. Kön. Maj. 
allergnädigstem Befehl nachzukommen / und was dieselbe in ihrer allerun-
terthänigstenofft^ beregten 8uppüque geflehet und gebeten/durch die jenige/ 
so Eu-Kön.Maj. deßfalls allergnädigst hienüber begehret/ allerunterthä­
nigst zu wiederholen / und sich darüber zu Eu. Kön. Maj. allergnädigsten 
Vergnügen zu erklären / in aller Devotion willig und bereit ist. Eu. Kön. 
Maj. lassen nur Dero getreuen Ritterschafft/nebst andern erwiesenen Gna-
den-Zeichen/ auch noch dieses allergnädigst geniessen/ daß sie zu der Hiw 
überkunfft-slch anzuschicken / und mit nothdürfftigen Mitteln und Unterhalt 
sich zu versehen / zureichliche Zeit und Befristung haben mögen / welches 
dann Eu.Kdn.Maj. allerunterthänigste Ritterschafft so viel getroster und 
in tiefster Demuth hoffet/als Eu.Kön.Maj. allemahl Zeichen der Gnaden 
zu erweisen geneigt sind/ und Eu.Kön.Maj. getreue Rittecschafft es auch 
also allerunterthänigst erkennet. Solte es auch Eu. Kön. Maj allergnä­
digst gefallen/und gleich genehm seyn können/welche/und wie viel aus dem 
Corpore der Ritterschafft nach der Möglichkeit/ und in dieser kümmerlichen 
Zeit befindlichen Gelegenheit zu Eu.Kön. Maj. gerechtem Thron gedeyhen 
solten; So flehet Eu. Kön. Maj. getreueste Ritterschafft allerdemüthigst/ 
ihr diese Gnade und kermizlion bey ihrem schlechten Zustand allergnädigst 
zu statten kommen zu lassen. AHiewohl sie sich Eu. Kön. Maj.'Gnade/ 
Hulde/ und allergnädigsten Maßgebung allerunterthänigst gelässet und er-
giebet/ so/ wie wir bey aller ersinnlichen Pflicht leben und sterben 

Eu. Königl Majest. 

Nim. VII. 
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Kum. VII. 

Hschwohlgebohrner Her: ̂ -«,RZttiMch«r 

HochgencigterHcn. 
KKS Ist mir gestriges Tages allhier eine von Eu. Hochwchlgeb. Lxc«II. 
HAs den !/. abgewichenen Novembr. ergangene l^otiLcatiori mtinuiret 

worden/des Inhalts/daß Jh. Kon. Maj. zwar die unlängst im Nahmen 
E.E. Ritterschafft abgelassene unterthanigste Lxculpsrion wegen der vor 
diesem abgegangenen Schrifft allergnädigst eingenommen/ daran aber 
«och kein Vergnügen/ sondern vielmehrvor unumgänglich befunden / daß 
mchtallein dieHerren Land-Räthe und Hr. Land-Marschall/ sondern auch 
die keiiäirende/ samt dem Lecrerario , fordersamst nach Schweden über 
reisen sollen/ daselbsten wegen der gantzen Sache gehöret zu werden / die 
Klage zu beweisen / zur bessern Erleuchterung der Sachen einige 5peci6cirte 

vrjßinal.vocumenta aus EE-Ritterschafft Cantzeley mitzunehmen / und 
mich selbsten auch ungesäumt hinüber nach Stockholm zu begeben. Was 
demnach meine Person betrifft / so trage ich zwar in dem avergeringsten kei­
nen Scheu oder einiges Bedencken wegen dessen / worüber ich zu Rede so« 
gestellet werden/ in Begleitung eines unbefleckten guten Gewissens/und der 
Sachen Beschaffenheit/ mich vor JH.Kon Maj. gerechten Thron allerge-
horsamst zu stellen/und meine Verantwortung vor der gantzen Welt öffent­
lich zu thun; Allein es ist ja allermänniglichen bekandt / welcher gestalt ich 
um wider die so hefftige Verfolgungen / besonders aber wider die von Sr. 
Lxcell. dem Hn. 6en. Gouverneur mir ouvertemem äeclsrirte Feindschafft 
und angedräuete Beschimpffungen gesichert zu seyn/mich aus I Kon.Maj. 
Iuri,äiSi<Zll weg/und allhier unter fremde Herrschafft hin begeben müssen/ 
auch dieses Kecepraculum um so viel weniger czuirtiren können / als deutlich 
ich verspühret habe / wie ernstlich Se. Lxcell. ihr haben lassen angelegen 
seyn/ sich meiner Person zu bemächtigen. Bey solcher Bewandtnuß nun/ 
und da niemand von natürlichen oder sonst menschlichen Rechten verpflich­
tet ist/ seine Verantwortung in loco von ruw zu thun / sondern vielmehr die 
bey allen Qenrjl>u,moratiorilzu5 jntro6uci'rle/auch unter JH.Kön.Maj. un­
sers allergnädigsten Königs und Herrn lusisäiÄion recipirte Usance bezeu­
get/daß einem jeden/ welcher nicht die lutti-scheuet/ sondern sich zur Ver-

Andere Beylagen. v antwor-
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antwortung dessen/ darüber er besprochen wird/veranlasset/ ein sichere Ge­
leit ex äjHamine Iuris Gentium müsse verstattet werden ; Also habe ich hier­
mit gegen E- Hochwohlgeb. Lxcell. meinen allerunterthänigsten Gehorsam 
bezeugen wollen/daß ich nemlich JH.Kon.Maj. allergnädigsten Begehren 
unverzüglich nachzukommen/ nickt im geringsten säumen / sondern vielmehr 
ohne einigem Bedencken dahin eilen werde/wann ich nur von JH.Kon.Maj. 
zuförderst der Gnade fähig werde/ solche lireraz lalvi ps/Ius zu erhallen/ daß 
vnter keinerley Schein oder Ursach einige Thätlichkeit an meiner Person 
weder von Sr. Lxcell. dem Hn. Len. (Gouverneur, noch von irgend einem/ 
oder sonst mir solle zugefüget werden / sondern ich alle Sicherheit so wohl sc. 
cecZenäo als receäenäo zu gemessen haben. Und wie ich glaube/ es werden 
JHKön.Maj. nicht allein zu Erfüllung dessen/ was die Mice und dero eige­
ne Gesetze vor billig erkennen/ diesem meinem allerunterthanigsien velicie-
rio cleferiren / und mich in Person vor Dero gerechten Thron zur Verant, 
wortungalZmimren/damit JH.Kon.Maj. durch einen rechtschaffenen Un­
terricht das jenige hören mögen / was vielleicht zu Dero Vergnügen gerei­
chen kan ; also werdeich in der Hoffnung meine clei!cjerirte5uKcienre Si­
cherheit zu haben/mich so lange in dieser Botmäßigkeit aufhalten/biß ich von 
Jh. Kön- Maj. eine allergnädigste Erklärung sehe / alsdann ich keine Zeit 
verlieren will/ mich nach Stockholm zu verfügen; Was im übrigen E- E. 
Mitterschafft Cantzeley betrifft/ so ist mir zwar derselben Einrichtung aufvf-
fentlichem Land - Tage von samtlicher Ritterschafft hiebevor aufgetragen/ 
nicht aber unter solcher ?ouvoir über die Originalis zu ckHomren. Dan-
nenhero/ und weil dieselbe wiederum abzuliefern/schon Anstalt geniacket ist/ 
vnd ich sothaner vispolmon, die mir aufgetragen gewesen / mich geäussert/ 
ich solches Eu. Hochwohlgeb. Lxcell. gehorsamst habe hinterbringen solle«/ 
damit die Veranstaltung nach dero Gutbefinden bey denen könne gemachet 
werden/ welche über die Cantzeley mehr zu sagen haben als ich. Welches 
hiermit Eu. Hochwohlgeb. Lxceü. zu gehorsamer Antwort habe berichten 
wollen/ dieselbe der Obhut des Höchsten getreulich ergebende/ und in unver, 
PÜckter Odtervsnce verharrende 
^ ^ . Eu.Hochw<>hltteb.5ne/7. 
Ssr. Erwählen den8. ^ 

<l8.)vec.i69z. Hemuthlgst gehorsamer Diener 
^ ZonLxccllenceklonkeiZneur ZcLaron ^ric A 

8oOZ>, Louvcrneur cie I^ivomc, 
«l'Infz.l'.terle unKcAirucnrOvÄZou?» 
»resüuwbi» » 
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VIII. 

den und / zu Gülich/ C'eve und 
Edle undMMg-d, 

^-nÄmko!6?--ku>. vermöge seines Briefs vom 8 - -«.o-c-mbr. 
^ ,6°,. bey uns miterlkänigsteAnsuchung gechan, um unser 
m^^ss.ch-lG-icuc/damit er sicherm unser Reich kommen/ und sei. 
^?wW üd erweisen mooe; Ais daben Wir sochanes sein ummhamgstes 
GAGnad-n ang-sth-wund ch.m ft.big-b sich-ttsG°>-.t-vttgönn°n 
^nn-n - Wie Wirdannauch hiermit / und Krafft d,csis unsers offenen 
«Äsffes/ikme c-iui-m. K-inkoiä ?alkul,unser sicheres Geleite ver-

Lsss-W:?« 
AWSSS« 
^»abwarten - UndrvanndieSached-rFestaltausfi-ls/d«ßerm 
Vrm ̂ °ch^v«ble.b°n n.chci-»ttt° crhairen/ s° g-b.n w^r.hm vie 
Uuk-W fich in siine vorige Sicherheit/ wie die Recht- vermögen /zu bege. 
km Wornach sich alle / denen es angehet / unt-rtkamg und gehorsamltch 
. !?i^k-n^k«n/und soll il,m-N°d-mnk-ill>ic)!ä?s-kuln/ hterwider keiner-

G-, 
Amaufunftrm Schi°ßs-«k!,o!m^ den.8^ ".n, ̂ °°° -694-

Larolus. 

' d^um. IX. 

^Hch-Ghrwürdiger / insonders Hochgeehrter 

>6nl mir bewust/ daß derselbe ein Freund von dem Hn.capttsm pae-
i kui deranjet^o in Lhur,Land sich befindet/ ist / so habe dahsro zu 

i'!»-n/ er wolle belieben/ ihm mit derersten Gelegenheit,utvissenzuthum 
-Vdim s-lv<- conclu^ui, ver ih>n vsn hieraus zugesandt / nicht trauen/ 

vax «»«»> D 2 noch 
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noch seine Sicherheit dabey zu haben/ sich Hoffnung machen könne. Der 
8alvu, Oa6u6a, soll mit Fleiß caprisuz abgefassetsevn/ und darinnen unter 
andern diese Worte stehen/daß Jh. Majest. ihm denselben 

das ist/dem luri conform wollen gegeben haben / mit welcher LIsusul 
dem Hn. CapitZin allerhand ekicsae, wo er hie kommt / von seinen ihm 
wohlbekandten grossen ^nraZonitten wird gemachet werden; Dann auch 
so ist man willens/ den 8s!vum QoväuHum so auszulegen / daß selbiger nur 
die Sache gegen den Obrist »elmen angehe / mit nichten aber die Hän­
del / so der Hr. d-pitain ?«tkul mit dem Hn. Grafen »att5er habe. Ich 
bin des Hn- eapirains treuer und aufrichtiger Freund / der ihn für Unglück 
warnet. Dürffte ich mich nennen/würde er leicht glauben/ daßervonei-
nem aufrichtigen Freund gewarnet ist; weil ich aber besorgen muß/ daß mein 
Briefaufgefangen wird/ habe ich mit frembder Hand / sonder mich zu nen­
nen/ dieses schreiben müssen/ich verbleibe/nechst Göttlicher Empfehlung/ 

Meines Hochgeehrten 
Ltockkolm, den ZI. 

5lartü, l 694. dienstwilligster und unge, 
nanmer Diener. 

Dem Hoch - Ehrwürdigen und 
HochgelahrtenHn.O.Flsther/).A.M. 
zuSchwedenHochverordtteten6e«F^/-

über Tiefland. tNeinem 
Hochgeehrten Herrn 

Kum. X. 
den 5. 1694. 

Hochgebshmer He« Graf/ königl. Rath 

HochgebohrncHcrren Grafen/und KöNlgl.Räthe/HochMNd 
Wohlgebohrne/ Wohl-Edelgebohrne / Großachtbare 
und Hochgelahrte / zu der hochverordnettn Königl. 

sämtliche Herrm  ̂
Gnä-? 
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Gnädige/HochgetteigtttndHHchgeehrteHkrrkN. 
>As im Nahmen des Wohlgcb. Hn-Hof-Cantzlers/ als hock sten K ö-
) nigj.K52n6srarij, wider mich anjetzv exkibirte I.lde!l giebet wir An­

leitung E- Hochwohlgeb. Lxcell. und dieser hochverordneten Königl. 
miKoa allerdemüthigst vorzutragen / welcher gestalt ich bey Einrichtung 
meiner dagegen reomrirten vefenkon gar hoch benöthiget bin / aller der von 
denen Hn.Land,Rathen allhier eingeliefferten k^ecsssen/ wie auch der ̂ Ken/ 
welche palliret sind / in der den Obrist »elmerlen betreffenden Sache/bey 
zweyen in ktza und einem allhier gehalttnem Leveral-Kriegs-Gerichte und 
laczuLLtionen. Dannenhero ich allerdemüthigst und gehorsamst bitte/ mir 
sothane commumcation und Ausliefferung gerechtsamst zu verstatten/aller-
massen ich die sonst verordnete ?erluttrir- und Lvolvirung derselben bey dem 
Hn. ̂ tore, bey deme mir zugeflossenen ätKQ unmöglich ob5erv»ren kan. 
Worüber einer gewührigen Erhörung versichert allemahl seyn werde 

jUlj.Hochgräfl. 
und dieser hochverordneten Romgl«. 

demüthigst ergebenster 
Diener 
keink.?arkul. 

I^UM. XI. ' 

dM 

I'lt. der Königl. LommMon. 

Hochgräfl. Lxcel!. und diese hochvttordnete Königl. eomrrMon 
ZW? werden bereits aus meiner allerdemüthigst und gehorsamst eingeleg­
ten 8upp!ics gnädig und hochgeneigt vernommen haben / daß ich zugleich 
auch bey dieser schweren oKeialischen^Kion, Jh. Kön. Maj. meines aller-
5nädigsten Königs und Herrn Welt- berühmte Clemenceund Gnade im-
ploriret/ in der allerdemüthigst, unterthanigsten Absicht/ daß höchst- gedach­
te Se.Kön.Maj. diese äÄion allergnädtg>i heben / und darinn eine ordent­
liche Gericht!. vecilZon ergehen zu lassen / nicht verhängen möchten. In 
diesem aüewnterthänigsten Verttauey lebe ich annoch / daß Jl) Kön. Maj. 

oz * mich 
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mich dessen theilhafftig zu machen/allergnädigst geruhen werden/dannenhe-
ro ich beygehendejallerunterthänigste icerirte 8u^piicam rochmaln überrei­
chen wollen/weiß aber/ daß dieselbe weit glücklicher den Ziel erreichen wird/ 
wann es Ev. Hochgräfl. Kxcell. und diese hochverordvete Königl. Commis-
lion aus beywohnender kenerolität und Güte dieses mein allerunterthänig-
stes Gesuch / so ich zu JH.Kon.Maj. Füssen niederlege/ mit Dero hohen 
Vorsprache gnadigst und hochgeneigt zu begleiten gefallenmöchte; Wel­
ches ich in demüthigster Bitte von Eu.Hochgräfl. Lxcell. und der hochver­
ordneten Königl. Commission erflehe/und Zeit Lebens in unabsitzlichemGe? 
horsam verbleiben will 

tLtt. Hochgräfl. Lxce!!.' 
und der hochversrdneten Ronigl. 

Lommiülon 
demüthigst- ergebener und gehor­

samer Diener 

I^um. XII. 

Großmächtigster/Allergnädigster RZmg. 
Eu.Kön.Maj. durch Dero tägliche Bezeugungen und ßlo-

riose ^Äionez der gantzen Welt gleichsam zu einem Vorbilde und 
ruhmwürdigen Exempel vorstellen/ daß es Dero hohen klsjeltät unmöglich 
falle/ vov dem Throne/ darauf Sie der höchste GOtt gesetzet / bey Hand­
habung derMice nicht auch zugleich Dero Gnade über diejenigen / welche 
den xretiolen Nahmen in der Welt haben / daß sie Eu. Kön. Maj. getreue 
Unterthanenheissen/ergehen zulassen 5 Also erfordert esallwege die aller-
untertlMigste Schuldigkeitgetreuer Unterthanen/daß sie bey solcher Be­
gebenheit/ da ihnen Mice und Gnade offen stehet/jene mit einem hohen ke-
ipeH veneriren/ diese aber aus getroster Zuversicht zu Eu-Kön.Maj.cZenero-
sitat ampleÄiren. Dieses/Allergnädigster König/ist eben der Weg/wel­
chen ich bey der hier gegenwartig gegen mich angestelleten schweren OKcia-
tischen käion einmahl erwählet/deßfalls auch bereits eine allerdemüthigsie 
BittschrifftzuEu.Kön.Maj.Füssenniedergelegethabe. Und wie ich je­
derzeit auf Eu.Kön.Majest. hohe Gnade meine Zufluchtgesetzet; Also 

wieder-
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wiederhole ich meine deßfalls vorhin überreichte aLerdemüthigsteBitte/und 
hoffe/es werden Eu.Kön.Maj. aus angebohrnerLlemevce diesem irerirten 
zuversichtlichen Gesuch allergnädigst zu 6e5sriren geruhen/ allermassen Eu. 
Kön.Maj. Ruhm und (Zloirebey der Wett nicht Min unter dem Nahmen 
eines gerechten/sondern auch gnädigen und gütigenklonsrcken fortgepflan­
zt/ und besonders von Dero getreuen Unterthanen yehoffet wird. Weß-
falls ich dann solche hohe Gnade nochmaln in Demuth erflehe / die bereits 
geschlossene unter keinen gerichtlichen Ausspruch gedeyen zulassen/ 
wofür ich ersterbe 

Eu> Königl-Majest. 
KllcruttttrchZttigst -- demöchi'gste? 

Diener und Unterthan 

5?um. XIII. 

I^ir. der Königl.Lommillion. 

?^U?Je von Eu. Hochgräfl. Lxcel!. und dieser hochverordneten Königl. 
Lommilllvn «jecrecixte Lommunicanon des 8cri^ri,welches von dZM 

Rigischen (-ouvernementz' 8ecret2kio Hn. von 8eZeba6en wider 
mich eingeleget/ und in sehr anzüglichen 7crmims eingerichtet ist / die wider 
den schuldigen keipeAlauffen/ womit er diesem lUuttrisilmo Lc smxlizlimc» 
juclicio verbunden zu seyn sich billig erinnern solte / erkenne ich mit einem de, 
»nöthigst und gehorsamsten Danck. Bey dessen Beantwortung stellet sich 
gleich anfangs zu einem besondern Nachdenken vor Augen eine gar mesck? 
li6)5muIirte ißnorZnce, da er vorgibt/od hätte er durch em lauffendes Ge­
rüchte/und durcheinausRiga eingeholten Berichtvernommen / welcher 
gestalt ich so wohl in Meiner Lxception als m l)up!icaK6em seiner so künst­
lichen Lxcerptorum mit pi-Tjuckcirlichen impurstizzu dewerssen mich bemü, 
het Habel! solle. Ich will mich zwar des Urthels hierüber enthalten / jeden? 
noch aber zu Eu. Hochgräfl. Xxcell. und dieser hochverordneten Königl, 
commislion gerechtsamsten Erachten darlegen/ ob nicht dieser lmpetranr 
mit einer zwar verdeckten/ aber doch handgreiflichen Unwarheit ungescbeut 
austritt/ und allhierM'vertMch umgehet/ wann mandedencket/ daß ex 
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schon ungefehr den 2dern des abgewichenen Monats 5umi hier gewesen 
da dann in seiner Anwesenheit allhier den ^.luniijibeUtret / den ^.Lju-öem 
excipiret/ den 4. lulu repUciret/den 18. Ljuiljem äupliciret/ und a!,o die gan-^ 
tze ^6iion in seiner Gegenwart ausgeführet worden / auch nun eine id gerau­
me Zeit verstrichen ist/ daß es unmöglich seyn kan/ daß eine Sache / die da 
wettund breit/ auch ausserhalb Jh. Aon. Maj. Reich und Länder wkandt 
worden/ und öffentlich im Umstände vieler Lmilsarien verlesen und a^ret 
worden/auch sonsten inommum ore jst/ihme nichtsolte allhier kund und un­
verholen gewesen scyn. Und wer wolte wohl glauben / daß er die zu seinem 
Vergnügen einmahl ausgesuchte Curioluäl nicht würde besse» fortgesetzet/ 
und allemahl steißigen Bericht eingezogen haben/was doch das Feuer/wel­
ches er so künstlich zu meinem Nachtheil/aus emer aufrichtigen ü6eA,on ge­
gen mir/ angeleget/ vor einen 8ucc«K gehabt/und wie weit der effeö von sei­
nem vellem noch entfernet wäre. Uber dem so wird ihm sein Gewissen äi. 
Kiren/ daß es eben an redlichen Leuten nicht sehlen wird/ die ftlner hier t!mu-
lirten ?o!itique mit der Warheit begegnen / und ihme aus dem allgemeinen 
Gerücht ins Gesicht sa en werden/an welchem Orte allhier ihme Commu. 
nicationsofort davon sey gegeben / und ob nicht die Lxceprion damaln schon 
von ihm abgeschrieben worden. Aus welcher ttikorie Eu. Hochgräfl. Lx-
cell, und diese hochverordnete Königl. Commission gar deutlichen abmercken 
werden/ daß dieser ehrliche Mann/ der durch GOttes Gnade »4. Jahr und 
drüber in publica OKcio seinen 5iclem aufrecht gehalten (wie er selbsten 
seine hier unbekandte in dem Scripta äeclsriret) nun in dem: 5 sten 
Jahr eben vor diesem lüuttren Consellu in eine contraire Opiaion verfaß 
len und leyden muß/ daß sein kic!« nicht eben vor in5al!tke! zu achten / son, 
deyl aä veritati, amuslim sehr vorsichtig examiniret werden müsse / wo man 
nicht in Gefahr stehen will des Zwecks zu verfehlen. Denn traget er keinen 
Scheu/ an so hohem Orte 5umum zu venckriren / und einen blauen Dunst 
vor die Augen zu machen / was solte er wohl sonsten gegen andern redlichen 
Leuten vor rücksinnen tragen / czuicj pro quo auszugeben. Man sehe. aber 
nur die Sache recht an/ so werden sich anjetzo seine Künste ziemlich entlas­
sen/ nemlich/ daß bey der/avurMey^Q^^ur, daMMverdieutunter 
puissante Oiz^rsce und Verfolgung gediehen/ auch einige c)essem5soreul'-
6ret/ daß ich das Land zu quimren gedrungen gewesen / er auch seine vevoir 
gegen mich m acht genommen/ und ein solch Jeuer angeleget/ beydejfin 
ZcruÄur er kein ander Absehen gehabt / als nur von weitem mit hertzlichem 
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Vergnügen und höchster Freude anzusehen/wie die Flammen hernach über 
mich ausbrechen würden; Aber da er nun siehet / daß seine ConLlien gar 
übel abgezirckelt gewesen/ indem das Feuer so groß geworden / daß er sch on 
selbst warm dabey wird/ja dieGefahr stehet bald zu brennen/da findet er sich 
genöthiget/ GOtt aber weiß mitwasHertzen/anjetzohervorzutretten/ und^ 
seine knrrce so einzurichten / daß / indem er seinen aclttruiren Wik / er 
denselben gäntzlich 6ettrmret. Solchem nach werden Eu.HochyraMxcelt. 
und die hochverordnete Königl. Commizkonavergerechtsamst erkennen / od 
dieser impetran, bey so gestalten Sachen könne sämimret werden/da er vor­
hin schon so lange Zeit und Gelegenheit gnug gehabt/ seine Erklärung einzu­
legen/nun aber ein so monttrolen ?rocelLmachev.will/daßmanpoaconc!u-
Lonem cauise, und da alles aussxiret ist/ N0VS5, und also inüniraz lites exci-
tiren soll. Uber dem so bin ich in traÄatione csulse dem naturellen Weg dee 
vefeolio» gefolget/da ich das Lllenrieü-Stücke des ?roceisez, nemltch die 
krobarion in 5sÄo examiniret/ und darüber nichts anders appliciret/als was 
die gemeine Rechte über so beschaffene probarion cljsponiren. Es wäre gar 
seltsam/wenn jedesmahl ein lettis und Delator, so offte der Kens oder ?roäu-
ÜU5 wider denselben oder sein lnkrumentum zu recht beständige Lxceptione, 
opponiret/allemahl contra ̂ eum lzuerelam 6e injuriiz wolte anheben / und 
darüber unfreundlich seyn/ daß man ihm zu Gefallen nichtglauben will. 
?olt conclulam caulam in aÄione criminsli , fürnemlich in processu or-
narici accusatorio neue Schrifft-Wechselung zu begehren/ ist unerhört* 
Desgleichen ist auch des impeiramiz Begehren unbefugt/ in dem kegarH 
daß die ?robarion unter des hohen Richters (^vAnicion stehet/ daselbst wird 
alles/ weil es nur in <z,iTÜionibuz juri, bestehet / untersuchet/ und ohne des 
Imperranti, einiger andern Cririczue schon von selbsten erkandt werden / ob 
diß lnlirumenrum lalvis reZiquis kxceptionibus 6e5enl!onaliizu5, Rechte 
bestehen könne oder nicht. Sonsten ist es vergeblich / daß impecrans mich 
pro aßZrellore darstellen und vorgeben will/ als wann ich Mich zu ihm ge­
drungen/ oder mich an ihm gerieben hätte/ da doch jede: man weiß/wer hier­
zu Gelegenheit gegeben/ und daß eben er diß Spiel angerichtet hat / ich aber 
nichts anders gethan / als was meine Ve5en6on erfordert hat. UbriqenS 
muß ich auch seine eavilUnckUbicknem nicht so unbemercket hingehen lasten/ 
indem er mit mjurivlen Lxpfezlionen gegen mich ausfahret / und meine in 
Rechten funkte 5xcepnone8, die.ein jedweder redlicher Mann juckciren 
wird / als Mige ^orsuz imiculirtt. Ich stelle zu Eu. Hochgräfl. Lxceil. 

Andere Beylagen. L 
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und der hochverordneten Königl.Lommi^oaErkäntniß/ob er nicht an dem 
schuldigen kslpeKgegen dieselbe msnczmret/ eines immici äenuo 
bestattiget/und also mir dasRecht von einem solchen injuriantenLatizfa^ion 
zu suchen/ vorbehalten sey. Der ich im übrigen in schuldigem Gehorsam 
din und verbleibe 

Mtt. Hochgräfl. Kxceü. 
»Nd der hochverordneten Aynigk. 

^omnmLv» 
demüthigst ergebevsterDiener ^ 

I^um. XIV. 

2. an Hr. Graf Oxenstern. 

I'ir. der Königl. Lommillion. 
KMU' Hochgrast, ^xcell. und dieser hochverordneten Königl. eommit-

6oa jst nicht unbekannt/ welcher gestalt JH.Kön-Maj. zu dem Ends/ 
damit ich meine Sache/ weßfalls ich hier in Anspruch genommen bin/durch 
einen Mi?. mäßigen und ordentlichen ?rocelz auszusühren/Gelegenheit ha^ 
den mochte/mir unter Dero Königl. Hand und Siegelein in forma amplik-
6ms eingerichteten Sslvum ConäMum allergnädigst ertheilet haben. Wie 
ich nun alsosort mich daraufanhero begeben; also bin ich in dem alleruntev-
chänigen Vertrauengestanden/daß solchemnach meine Person/ undwas" 
mir zugehöret/ vor andern/ unter einer publique^ ix»5o (Zearmm jurs lanÄ»K-
we prsemum'rten Sicherheit stehen würde/ welche weder äireÄe noch in6irs. 
6ieaufeinigerley Weise könteviotiret werden/ so/ daß ich auch derselben 
wenigstens / nach Ausschlag der Sachen / biß zum Ablaufder aä rechen-
6um compemenden Italien zu geniessen / und mich keiner Imbation, ode? 
einiger Beschimpffung in dem geringsten zu befahren hatte. Deme aber 
zugegen/ muß ich anjetzo gar schmertzlich empfinden /wiest gar schlechten 
Genieß ich davon im WK habe/ indem über mich / dessen allen ungeachtet/ 
Alche Proceduren und extraoräinaire Beschimpffungen verlMget werden/ 
daß ich nicht einmahl des Lauffes und des Schutzes der Mice mich zu rüh-
menhabe/ welche gnhemLmen/ die doch ohn^ einer solchen xrivUegirten 
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und publica Lcjs Niürenden Sicherheit vor Gerichte stehen / gereichet wird« 
Wie dann solches aus dem hiernechst folgenden Bericht erhellen wird; 
nemtich/ daß ich nach erlangetem8alvoL<)n6uQu mirnichteinmahlsoviel 
Zeit nahm/daß ich in Liefland aufmeinem Hofe ein oder das andere in mei­
nen Angelegenheiten veranstaltete/sondern gerades Weges aus Chur-Land 
nach Riga/ und von dannen in wenig Tagen hieher reiftte / comminirte ich 
unter andern auch meinem Priester/ daß er ein und anders von meinenan--
gelegensten particular-Schrifften/alS LontraüeN/l'ranzsÄionen/ privilo-
xien meiner Güter/und was ich sonst nicht unter Verwahrlosung des Ge­
sindes oderBedienten wolte stehen lassen/aus dortigemGewahrsam nehme/ 
und nach Chur^Land zu meinen andern Sachen absenden/ auch einige alte 
Soacepten oder Briefe verbrennen und cssliren solte. Insonderheit/ da ich 
wegen meiner so schweren und machtigen erlittenen Verfolgungen/ deren 
Zuwachs ich noch taglich vor Augen sehe / ledcm Sc formnam zu transporti-
ren / wider meinen Willen vielleicht würde beschließen müssen. In diesen 
meinen Widerwärtigkeiten nun/ ist es nicht genug gewesen/ daß mir hin und 
wieder allerhand Fallstricke und Kundschaffter durch andere zubereitet sind/ 
wie es dorten Land- kundig ist; Sondern auch mein leibl. Bruder ist schon 
mit in die Lanöe gezogen worden/ aus der Beysorge/ es möchte/ weiln schon 
dorthin die?romellen ohne Zweiffelciekinret worden/daß vormirkeinTheil 
im Lande mehr zu hoffen/ ihm/ als rechten Erben desselben/ die Beute entge­
hen / wofern er auch nicht Metten / und wider mich eine klerire erlangen 
würde; Dannenhero er in Gesellschafft eines andern losen und urboßlichen 
Nahmens Dannenfeldsich nach meinem Hofe begeben/aufmeinen Prie­
ster den erstenAnschlag gerichtet/ und ihn dabin entboten/welchen der Dan-
nenseld zu erst/ und hernach mein Bruder so grausam geprügelt / und so 
elend zugerichtet / daß der arme unschuldige Mann / welcher vorher schon 
schwach und kräncklich war/ die i>2Ä2mems wohl nie überwinden wird. 
Hierauf hol,iren sie ihn noch darzu/und finden einenBrief bey ihm/worinn 
ich ihn/zu Verwahrung meiner dort noch übrigen Schrifften/und was sonst 
noch mehr seyn möchte / ersuchet. Diesen Briefbegleiten sie mit einem an 
das (zvuvernemencgerichteten Schreiben/tesmoigniren jhreexlrgorcknai-
regele, und wollen damit Anleitung gegeben haben/daß/weil schon einmahl 
in Riga meine Stuben vilmret wären/ aber nichts zu meinem Verderb ge­
funden worden/ also dieser Priester nothwendig von meinen 8ecreteüen wis­
sen/ und exanimirct werden muste. Uber solche grausame troce6ur solte 

L i man 
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man wohl vermuthen / daß eine Thristl. Obrigkeit kein Gefallen nehmen/ 

noch einer solchen Vergewaltigung die Hand bieten würde; Aber/ daß fast 
keine lnsormität so ungestalt/noch einiges ?roceäsre so lUeßirims seyn will/ 
die nicht zu meiner Unterdrückung dort im Lande möge employret / und ich 
aus demselben durch Gewalt und Schimpfvertrieben werden / solches be­
tehret der Erfolg / indem sofort vom Qouveraemsnt ein Notarius des Lands 
Gerichts / und zwar / damit die Inkormitat ommbuz oumeru absoluta seyn 
möge/ nicht aus dem Cräyse / darunter ich gesessen/ sondern aus einem an­
dern/ nach meinem Hof gesandt wird/ welcher nicht allein hin und wieder 
nach meinen Sachen intimen / sondern auch alle aufmemem Hofbefind­
liche Kasten und andere Gewahrsame zu jedermans höchstem Aufsehen/und 
meiner empfindlichsten Beschimpffungversiegeln muß/ da doch dorten /wie 
eben aus beygehendem desPriesters Original-Brief/ den er mir jetzo zu­
schreibet/ zu sehen ist/ nichts verHanden. Diese gar seltsame dort im Lan­
de noch nie erhörte/und mit einem polleilionacen Edelmann nimmer vorge­
nommene Proceduren sind ja wohl so beschaffen/ daß ich mir dieselben als ei­
ne unauslöschliche Beschimpffung tief zu Hertzen und zur Seelen zichen 
muß/ allermassen die jenigen / welche der Sachen fremd und unkundig sind/ 
bey Anschauung solcher bey Christ!. Mice ungebräuchlicher korm / mich 
vor nichts anders/ als einem/ der hier ia crimine per^uelliOnis, und andern 
schweren unehrlichen Stücken schuldig erfunden worden / halten werden/ 
weiln man ja mit dem grossesten Mrräther/und dem abscheulichsten Übel-
thater keinen ärgern eroces, anstellen könte / anch schon ausserhalb Reichs 
von fremden Landen und Städten davon geschrieben wird. Und weiln ich 
dann aus allen diesen Umstanden sehe/ daß vor mir in dem Lande / da meine 
Vorfahren von vielen 8ecu!i5 her in Ehren und Wohlstande gelebet / kein 
Maum mehr ist oder seyn soll ; Ich denen so grausamen öffentlichen wider 
RechtundMice lauffenden Verfolgungen / zu deren Betreibung keiner 
Gewalt mehr gespahret wird/ keines weges relittiren / oder meine Zeit und 
Jahre in solcher Unruhe zubringen kan/ so / daß mir kein anders Mittel über­
bleibet/ dann daß ichs GOtt befehle/ das Meinige hinterlasse/ und nur mei­
ne Person dahin rette / wo mir der höchste GOtt mein Brod uno Glück an­
weisen wird/ so will ich aus solcher Ursach/ zuforderst vor Eu. Hochgrafl. Lx-
cell, und dieser hochverordneten König!. Lommttsson, meine vor derselben 
stehende'Sache htemit in allerdemüthigftund gehorsamster kcverence nie­
derlegen/ m welcher ich keinen wettern Tritt mehr chmi/ oder etwas mehr 
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handeln werde/als daß ich einzig und allein mich an deme vonZH Kön.Maj. 
mir allergnädigst ertheilten LslvoLontluKu halte / meinmir unter Königs. 
?sro!e MgesagtesLene6cmm5aIvirecessuzergreiffe / und unterthänigst ge­
horsamst bitte/mich dabey ungehindert zu conlerviren/ insonderheit/ da ich 
den Eil fall der unbequemen Jahres-Zeit/ wodurch ich behindert würde/ 
wich in meine vorige Sicherheit zu begeben / nicht abwarten kan. Was 
aber meine Sache betrifft/ weiln dann nunmehro in derselben durch Jh. 
Kön. Maj. Resolution vom 2 2.8ept. mir die Hoffnung / daß solche äÄioa 
durch Königl. ciemence in Gnaden gehoben würde/ gantzlich abgeschnitten 
ist/ so stelle ich dieselbe/ da sie nunmehro geschlossen / unter Eu. Hochgräst. 
kxcell. und dieser hochverordneten Königl. eommislion gerechtem Urtheil/ 
welches ich unter einem festen und unbeweglichen Vertrauen zu GOtt / als 
dem Obersten und Allergerechtesten Richter / ja dem mächtigsten Erretter 
der Unschuld/und zu einem freyenGericht mit fteudigemMuth nach meinem 
Abzüge hören werde. Und wie mein Gewissen mich über alle solche nun, 
mehro Reichs- und Land-kundige schwere Beschuldigungen vor GOtteS 
Gericht befreyet / also getl öste jchmich ausdieser Aden des Urtheils in der 
Sachen/ welches am Jüngsten Tage vor dem Richter-Stuhl ckrMi kaa 
juttiKciret werden. Und hiermit will ich auch zugleich dasjenige / was ich 
um meiner Verfelgung und harten Glückes willen in meinem Vaterlande 
verlassen muß/ im Fall ich die Gnade und Freyheit nicht haben soll / selbiges 
in gewisser Zeit zu verkauffen/licber gantzlich verlassen/und zuJH.Kön.Maj» 
beliebigen allergnädigsten Oitpolmon heimstellen / als daß ich in dem Lande 
vor einen so schmertzlich Geschimpften wohnen soll. Und suche also keine 
andere Gnade mehr in dieser Welt von JH Kön.Maj. zu erlangen / als nur 
diese/daß ich in obigem allergnädigst gefüget werde; Welches auch in sb 
wiedrigem Glücke mit allerdemüthigstem Danck erkennen wird 

Eu. Hochgräst. Lxcell. 
und dieser hochverordneten RoMgl. 

(omaüsüo» 

demüthigst- ergebenster und gehor­
samster Diener 
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XV. 
- 11c. der Königl. Lommillion. 

KAU. Hochgräfl.Lxcell. und dieser hochverordneten Königl. (5omliMOK 
HMe ist nicht unbekandt / weicher gestalt ich / ungeachtet der Macht und 
des Vermögens meiner Feinde / auch aller mir theils unmittelbar / theils 
durch andere geschehenen Warnungen / dennoch aus einem festen Ver­
trauen zu GOtt/ und einem freyen Gewissen/ mich hieher unter der Sicher/ 
heil eines von Jh. Kön.Maj. mir allergnädigst m6ulMen sichern Geleits 
begeben/daichdannmeineAnklage mit Gedult angehöret/ darauf/ nach 
Bewandtnuß der Sachen / und meines jetzigen Zustandes / geantwortet/ 
und endtich/ da bereits vor mehr als z. Monaten die äKa geschlossen / auch 
die kelstion bereits unterschrieben worden / alle ersinnliche Mittel gebrau­
chet/ das völlige Ende des schweren Verhängnüsses / welches nicht nur die 
zeitliche Wolfarth/sondern zugleich das Gemüthe mehr dann zu empfind­
lich beunruhiget/ zu erlangen. Wie aber alle solche fehcKj vc allerunter-
thänigst/ unterthänig, und demüthige/ münd, und schrifflliche / so wohl juck-
cisltterals extrajuckcisliterkumillime inlinuirte Int^sncc, mich hierüber M 
keinem Stücke nicht allem der verlangten Endschafft nicht fähig machen 
wollen; sondern auch sich allerhand inckeia zu einem weit- aussehenden im-
inorcellen Wercke blicken/und in der That sehen lassen/dabey ich Gemüths­
und Leibes,Gesundheit/auch imeZritsremfam« , samt meiner zeitl. Wol­
farth/ in unvermeidlichem Verderben gesetzet werden müssen; So hat mir 
das Recht der Natur cküiret/ daß ich bey dem kläglichen Zufall/ da ich doch 
nicht weiß/welch ein so grosses Verbrechen mich von meiner zeitl. Wolfarth 
nunmehro bald i.Jahr lang leparim/ und ins Lxilium gcsetzet hat/ dennoch 
nur einig und allein meine Person retten / und bey allem Verlust nur meine 
Freyheit Wcriren möge; Welchem nach ich dann/GOtt aber weiß / wie 
ungern/den Schluß fassen »küssen/mich von Hierweg/und an den Ort zube­
geben/da ich mit wenigerer Gemüths,O.uaal das Ende abwarten kan/wel-
ches JH.Kön Maj. aufmeine beydevorige / und auch nun hiermit zugleich 
zum dritten mahl nachgelassene allerunterthänigste Bittschrifft zu verord­
nen/ allergnädigst geruhen werden. Wie ich nun bey diesem meinem Ab­
schied gegen Eu.Hochgräfl.excell. und dieser hochverordneten Konigl.com-
mkkon, meine beharrliche/ unterthanige und demüthigst - gehorsame keve-
rencszubezeugen/allerdingsvorbilligundschuldigbefunden; Also habe 

hiermit 
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hiermit diese averdemüthigste Vorstellung abstatten wollen / daß ich keines 
weges aus dem ttjmulo eines bösen Gewinns/ oder aus Scheu vor der lu-
ttice, den Ausschlag der Sachen nicht abgewartet; Sondern / wie es ja 
leicht zu erachten/daß ich/da diß der Trieb wäre / nimmermehr über aller-
mannigliches Vermuthen / mich ausmeiner Sicherheit hieher würde bege, 
den/ oder so lange nachgewartet / und unabläßig aufeinen Ausschlag gelrie-
den haben; Also habe ich keine andere/als diese warhaffte Ursachen/daß ich 
nemlich biß hierzu über z.Monaten auf den Ausschlag der Sachen zwar 
geantwortet/ aber unvermuthet/ an statt verhofften Endes / aus allen Um, 
standen und Begebenheiten dieses schliessen muß / daßdieft Sache von des 
nen/ so nach derselben Ende vor sich nicht allerdings gute Hoffnung zu ma­
chen haben/ dahin gespietet wird / nimmer / oder nicht so bald zu einer End­
schafft zu gelangen; dannenhero mir inäireKe das Lene6cium eines freyen 
Rücktrittes benommen würde/so/daß ich gleichsam unter einem Errett hier 
seyn müste/ ob schon ich meinem Erbieten/ welches das kunäsmem des 8a!v» 

ist/ein Gnügengeleistet/ und meine Sache nach denRegelnei-
nesordentlichen procell« ausgeführet habe ^ da dann immittelst manche; 
einige vouisine, von imriZuen verdecken wurde / ich aber hier «iuKiT 5amB 
Sc exittimakiom, seyn müste / und solchesan diesem Orte mit so viel grösserer 
Schmach ertragen/ weil wir fast jedennan zum LxeÄaculhier einher gehen/ 
und so lange nicht eineRichtigkeit ergangen ist/bey vielen in derOpinion von 
grossen Delinquenten paaren/ ja / daß wir recht eine kabula vul^i seyn müs­
sen/ und solche 8entimenc nicht nur hier gepstogen/sondern auch in- und ausser 
JH.Kön.Maj. Reich und Landen / auch in gedruckten Qs-ettezüber uns äs-
dimet werden/daß einemjeden Ehrliebenden solches billig biß in derSeelen 
zu Hertzen gehet/ und den Entschluß fassen / seine Wolfarth lieber zu 
ren/ um NM inrexricscem fam-e, durch die von GOtt und der Natur verliehe­
ne Mittel bey der Welt zu covlerviren/ als solch einer Hertzmagenden tägli­
chen Beschimpffung/ohnedas Ende abzusehen / expomretzuseyn. Uber 
dem so ertrage ich zwar mit Gedult / daß meine Schafften und Sachen be­
reits zweymahl mit den ailerfthimpfijchsten Zeremonien, zu meiner höchsten 
LZrsvation, und vielem Nachdencken/ in meiner Abwesenheitin Liefland vi^ 
imret/6atiz nec srricutis nscinterroZaroriizIeZitimiz jn^uikciones gehalten 
find/und wer weiß/was noch mehr psöiiret ist; Da aber annoch beharr­
lich viele Dinge/ und/ GOtt weiß/ auf was Weise/ wider mich unter Han­
tln sind/ muß ich billig einmahl zurücke dencken / daß auch ein redliches und 

auftich-
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aufrichtiges Gewissen nicht allemahl eine suKcieoee Beschirmung der UnZ 
Schuld sey/ zumahln/ wie wohl ehemal Lssus passiret sind / also auch hier ge­
schehen könte/ daß durch Behandigkeit / zu Sättigung eigener oder anderer 
Künstler Boßhett/ eins und anders in iplo gAu vikcatioms, in meinen dorti­
gen Schrifften könte eingeschoben / und hernach vorgegeben werden/ als 
wann es dort gefunden wäre/wie ich dann es zu besorgen/ nicht allerdings 
Unfug habe/ indem man meine quasi besten Freunde zu incjMtivaen und 
Visitationen dort gebrauchet/ich aber hier bin/ von nichts weiß/ und zwar/da 
ich vermeine / daß ich partes kei nur allem in äesensionesub fa vore juris zu 
loureniren gehalten bin/ dennoch diß erfahren muß / daß ich dergestalt zu­
gleich auch partes aÄoris heimlich Wider mich selbst verwalten/ UNd exmeu 
das jenige anschaffen soll / was etwa zu meiner OppuZnation sMcienrseyn 
könte. Welcher Gefahr ich mich nicht länger fosorglos ergeben kan/ son-
drn durch Suchung meiner vorigen Sicherheit in den Stande setzen muß/ 
daß ich allezeit freye Hände habe / meine Ehre / vermittelst einer Verant­
wortung vor JH.Kön.Maj. oder wann es die Noth erheischet/öffentlich vor 
der Welt zu retten / und nicht meinen Verfolgern den ̂ rmmpl, durch eine 
Sicherheit in Hände zu spielen. Und was noch mehr meine Gefahr ver­
größert/ die ich zu meiden genöthiget werde / so darfich ja in keinem Stücke 
mich proportionaliter gegen die Olkevlioa 6e5eaäiren/daß nicht alsofort mein 
Lalvu» ConäuAus der Stein des Anstosses zu seyn/und den unaufhörlichen 
kemonürarionen/ daß derselbe violiret worden / untergeben seyn / und ich in 
der Besorglichkeit stehen muß/ die ein ander nicht nöthig hat/ der ohne einem 
solchen clypeo 6äei public- !icjßiret/da ich doch meinerSachen die gebühren­
de Defension vorschlich entzogen habe/ und sonsten in weit andern lerminis 
H kloäiz hätte können proceckren. So habe ich dann auch ferner nicht 
ausser aller zeitig en Erwegung setzen müssen / im Fall der Ausschlag in der 
Sache etwa alsdann ausfiele / daß aufbem benöthigten Hall meine Abreiß 
wegen der Jahres-Zeit sehr schwer/und auch wohl so gefährlich werden kön­
te/ daß ich unmöglich mich des freyen Rucktritts zu bedienen / Gelegenheit 
haben/ sondern des Lenekcii dermassen selbst verlustigt werden möchte / in­
sonderheit/wann ich dabey zu betrachten habe/daß meine kene6cia und ta-
taüa in dem8a!vo(5on<juHu expresze an die SchwedischenGesetze gebunden 
sind/ welche ? 6. K. B> L.L. mir nur l4.^age 26 receclencium inclulZi-
ren/ welches Lpaeium so enge ist/daß ich bey solcher Zahres-Zeit/ darinn wie 
nun sind / und auch noch zu vermuthen haben / nimmermehr in solcher Frist 

von 



Num.  XV.  4 !  
> ^ 

von hier ab / inmeme vorige Sicherheit gelangen könte / welches mir doch 
ausdrücklich in dem Sslvo con6u^v versprochen ist. Und ob zwar anroch 
mehr und andere gar wichtige Ursachen sind/ die mich getrieben haben ande­
rer Leute Schaden zu meiner Warnung zu nehmen / und also meine Person 
in die Sicherheit zu setzen / so will ich dieselben dennoch mit Stillschweigen 
fürüber gehen/ in Anmerckung / daß die vorerwehntcn von der Erheblichkeit 
seyn werden/ meinen Abzug zu aller Gnüge zu Isgmmiren / bey welchem ich 
auch wider alles das jenige feyerlichst proteMre / was von meinen Feinden/ 
oder denen/ so ihre ivttrumeats sind/bey dieser Gelegenheit/ da ich abweselH 
bin / einseitig möchte remiret werden / allermassen ich schon lange gnug ge­
wartet / und also die klslice und der Neid Gelegenheit und Zeit genug ge­
habt haben/ sich von ihrem Gisst zu exoneriren/ dannenhero ich inüannllimö 
meiner recht!. Bewahrung ink-rire/ daß solches alles / was hinter meinem 
Rucken aufeinigerley Weiß tennret würde / nunmehro polt cooclulsm cau-
Km, vermöge der Rechte/ vor »utl, nichtig / und Krafft, loß möge gehaltn/ 
werden. Wie ich dann meine Sache hiermit unter der Verordnung ste­
hen lassen/ und das jenige in Gedult erwarten will/was Jh-Kön. Maj. über 
mich zu beschlossen/ allergnädigst geruhen werden; Dabey ich aber dennoch 
der allerunterthänigsten Hoffnung lebe/ daß JH.Kön.Maj. meinem nun­
mehro zum dritten mahl KumMime cxkidirten / und bey dieser meiner Abrei­
se mit diesem zugleich hinterlassenem allerunteuhänigstem Gesuch/ein Gna-
denblickwerdenwiederfahren lassen/ undnichlzugeben/daßmeineFeinde 
ihre mir schon vor ^.Jahren geschehene/ auch wie man leyder siehet/im LffeA 
ziemlich svancirte Drohungen vollführen mögen/mich aus meinem Vatter-
iandegäntzlich zuvertreiben/daich doch schon mehralszu viel gelitten / in­
dem ich bey nahe zwey-jähriges Milium ertragen / an meiner Wolfarth 
mehr dann zu grossem Schaden/und noch sonften Gcwalt/ Unrecht/ Ver­
folgung, und Beschimpffungen erdulden müssen/ohne/ daß ich und ein jeder 
Unpalliomrter wissen kan/was es dann vor em so capirales Verbrechen sty/ 
so ich begangen habe / welches unter Christ!. Obrigkeit solche 
verdienet. Gestaltsam ich der Besorglichkeit weitem Erfolgs sochaner 
Verfolgung allemahl das demüthigste und gehorsamste Vertrauen entge­
gen setze/ es werde der höchste GOtt/welcher als ein gerechter Richterund 
Beschirmer derUnschuld/ meine Sache nicht ausser seiner gnädigen Vor­
sorge setzen wird / JK.Kön.Maj. holdseliges Gemüthe zur Gnade lencken/ 
und die Eu Hochgrafl. Lxcell. und dieser hochverordneten Königl. Lowmi5-

Anvere Beylagen. k 
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Lon beywohnende «sneroktät und Güte mir zu einem solchen Mittel ge­
henlassen/ daß ich vor dero gnädigen / gerechten und hochgeneigten Be­
zeugung Lebens, lang mit dem LKaraAsr mich liZnsliren werde / welchen ich 
zu meiner unaufloßlichen Verpflichtung hiermit verschreibe, daß ich nemlich 
sey und bleibenwerde 

Au.Hschgräfl. 
und dieser hdchverordneten Rdttigl. 

Datum 8tockko!m 
«Z.zl.OÄobr.i 654. 

dtmWgst ergeb««« und g<, 
horsamster Diener 

soll. K«inl,. ?ZiIruI. 

Î um. XVI. 

Gwßinächtigster/ Allergnädigster Rsnig« 

MIOr Eu-Kön.Maj. gerechtem Thron muß ich hiermit nochmalen in 
ÄLA aller Pflicht-schuldigster Ergebenheit/einen allerunterthämgst, de­
müthigen Danck ablegen/ vor die hohe Königliche Gnade und Hulde / daß 
Eu-Kön.Maj allergnädigst und gerechtsamst haben geruhen wolle/mirDe-
ro sicheres Geleite zu ertheilen / damit ich meine Verantwortung über das 
jenige/weßwegen ich in Anspruch genommen bin / ablegen möchte. Wie 
ich nun meine Verantwortung versprochener Massen allhier öffentlich abge­
stattet/und dieselbe nach aller Möglichkeit dergestalt eingerichtet habe / als 
es die Natur der angestellten HAioa, und die gebührende Sorge erfordert/ 
so ich in keßarä aufdie Sicherheit meiner Person tragen müssen/ und diese!, . 
be nur einig meinen Zweck habe seyn lassen; Also beklage ich von Hertzen/ 
daß biß hierzu/ ob schon bereits den »8. )u!ü meine Sache geschlossen gewe, 
sen/ ich von der Zeit an bey 4. Monaten nicht allein vergeblich geantwortet/. 
sondern auch schrifft, und mundlich/ theils bey EuKön.Maj.um Gnade und 
Hebung der ^6ion, theils bey der hochverordneten Königl. dommillioa 
um eine verlangte Abhelffung flehentliche wkancen ohne Erhörung gethan 
habe. Und weil ich dann gesehen/ daß es nicht hat seyn müjsin/ E-Kon.Maj. 
die rechte Wachelt vieler Dinge kundtu machen/und an das Tages, Licht 

zu 
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zu bringen ; Zumaln Furcht und Gefahr / so von allen Seiten uns umge­
ben/es verbotten haben ; Insonderheit aber/ daß ich auch das alles n cht 
habe entdecken/ und tn seinen Umstanden Eu-Kön.Maj. personlich bcgla ibt 
vorstellen müssen; was ich durch mein an Eu.Kön-Maj. vom 8- 8-) oec. 
vorigen Jahrs abgelassenes allerunterthänigstes Schreiben nur ßeoeralirsr 
berichtet/ und zwar nun aufEu.Kön.Maj- lpecialen Befehl tn etwas / aber 
noch bey weitem nicht alles/auch nicht das Wichtigste erwehnet habe; So 
will ich dann hiemit/wie es Eu.Kön-Maj. gefallen hat/ gar gerne ein ewiges 
Stillschweigen vor mir erwählen / und alles solches mit mir ins Grab brin-
gen / dabey ich aber endlich wider meinen Willen / nachdem ich es doch zu 
verschiedenen mahlen münd- und schrisstlich in gebührender keverence noei-
6ciret/ mich in meine vorige Sicherheit wiederum begeben müssen: Nichts 
destoweniger aber vor Eu-Kön.Maj. hohen und gerechtem Thron diese als 
lerdemüthigste Bittschrisst als ein beharrliches Opffer meiner «Herunter-
thänigsten Treue und Devotion hiermit hinterlassen / dabey auch allerdemä-
thigst bitten wollen/ Eu-Kön.Maj. geruhen / diese meine Abreise in keiner 
Ungnade anzusehen / sondern meine darüber bey der hochverordneten Kö­
nig!. Lommillwn in geziemender SudmiMon vorgestellte Motiven in aller-
gnädtgster Lonlicjerarion kommen zu lassen; Auermassen ich mich dahin 
beziehe/der allerdemüthigsten Hoffnung lebend/es werden dieselben inGna­
den angesehen/und nicht zu meinem Nachtheil ausgedeutetwerden. Und 
weil lch dann abwesend abwarten muß/ was Eu.Kön-Maj. vor ein Ende in 
meinem Lxilio zu machen/allergnädigst gefallen wird; So habe ich hiermit 
alleruntetthäniqst erflehen wollen / Eu.Kön.Maj. geruhen doch aus hoher 
Königl. Güte/Dero (^lemence und Gnade vor Recht gelten zu lassen / und 
diese äöion in hohen Gnaden zuHeben; Allermassen ich meine Zuflucht ei­
nig zu Eu.Kön.Maj. Gnade ergreiffe/dabey bleibe / und mich von derselbe» 
nie/ und tn Ewigkeit/ so lang ich lebe/ und an was Ort ich in der Welt seyn 
mag/abweisen lasse. Dadey ich dann vor GOtt und der Welt mit gutem 
Gewissen bezeuge / daß in allen den Stücken / worinn ich beschuldiget bin/ 

^ch nie die Intention gehabt habe / etwas wider Eu-Kön.Maj. hohes Recht 
zu thun/und wider Dero von GOtt verliehenen Hoheit mick zu vergreiffen. 
Deroweqen dann/ da vor GOtt/ als dem allergerechtesten Nichter / Krafft 
seines Wortes/ der gröste Fall des Menschen/ wann selbiger ohne Dolo und 
bösen Intention begangen ist/bey SeinerAllerheiligstenMajestät eine gänz­
liche Vergebung findet; So wenden auch Eu-Kön. Maj. als em Christs. 

k t und 
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und Gottseliger ksßsat vor sich kein grösseres Recht gegen mir vorbehalten/ 
sondern aus angebohrner Welt- berühmten Güte an mir / als dei o getreuen 
Unterthanen / das jenige / was ich zu Eu-Kön.Maj. Mißfallen elwann ge­
than/ allergnädiqst und großmüthigst verzeihen / und keines Weges zuge­
ben/ daß ich deßfalls / was wider meine / GOtt am besten bekannte Inten­
tion, geschehen/von Eu.Kön.Maj. und aus Dero Reich und meinem Vat-
rerlande länger solle verstossen/oder zur Freude und zum Vergnügen meiner 
Feinde weiter geschimpffet seyn. Eu. Kön. Maj. bedencken diß doch aller, 
gnädigst/daß ich vor das jenige/womit ich etwa Eu-Kön.Maj- Ungnade 
wider meine lnremion über mich entzündet / mehr dann zu vielgelitten habe/ 
indem ich so vielerlei) Beschimpffungen meiner Feinde / samt deren Verfol­
gungen/ und nunmehro bald einzweyjahriges Lxilium, nebst einem meiner 
Wolfarth zugestossmen irreparablen Schaden ertragen/zu zweymahlen die 
Flucht ergreiffen/ unter fremder Herrschafft meine Sicherheit suchen / und 
das Meinige mit dem Rucken schmertzlich ansehen müssen. Uber dem so 
werden Eu.Kön.Maj. sich auch allergnädigst damit aussöhnen lassen / daß 
icd mich Zelt Lebens zu Eu-Kön-Maj. Diensten und getreuer vevorion ver­
pflicht/ und das jenige/ was anjetzo in meinen ääionen / zu Erlangung Eu» 
Kön. Maj. hohen Vergnügens gefehlet/wiederum ersetzen/ und Eu.Kön. 
Maj- würcklich bezeugen will/ daß / ungeachtet meiner Neider und Verfol­
ger Vorstellungen / ich dennoch in aller Wiederwartigkeit / biß hierzu die 
Treue gegen Eu-Kön.Maj. als meinen höchsten Schatz/unbefleckt imHer-
tzen erhalten habe/ und noch beständig erhalten werde.. Und wie ich vorhin 
schon die Macht und Gewalt meiner Feinde in einer mir vorlängst gedroh­
ten/ nun auch erlittenen zweyjährigen Verfolgung / gnugsam gespühret; 
Also muß ich zwar derselben Macht und Fleiß in dieser meiner Abwesenheit 
noch mehr befürchten ; Aber ich hoffe zu GOtt/ Eu.Kön.Maj.werden. 
denselben Dero weitern Willen / daß ich nemlich versprochener Massen aus. 
meinem Vatterlande gäntzlich solle vertrieben werden/Maß und Ziel setzen/ 
und mich/vermittelst erfreulicher Verkündigung der Gnade/wiederum als 
einen getreuen Unterthanen unter Dero ßloriolen proreäion in Dero Reich, 
auf- und annehmen / damit ich in der übrigen Zeit meines Lebens annoch be­
zeugen könne / daß keine Verheissung bessern Glückes so machtig gewesen 
sey / bey der grossen Wiederwärtigkeit mich abwendig zu machen von dem 
Vorsatz/ den ich im Hertzen trage / und auch mit demselben bey unabläßiger 
Zmxiorjxung Eu. Kön. Maj. Gnade und Llemenc?dißmahl abscheide/daß 
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I» nemlich Zeit Lebens seyn / uni> auch biß an meiner Todes, Elunde in 
Glück und Unglück die Pflicht erhalten weide / wodurch ich den Nahm«, 
führe als 

EuKönigl-Majeff. " 
Meines avergnädiMn Königs und Herrn 

Stockholm, 6. zl 
V6obr. 1694. 

allenmtMhänigst - getreuer 
Dienerund Unterthan 

t̂ um. XVII. 

Großmachtigster/ Allergnädigster König. 
Leichwie Eu.Kon.Moj. durch Dero tägliche Bezeugungen und gko-
riok ^6tione5 der gantzen Welt gleichsam zu einem Vorbilde und 

ruhmwürdigen Exempel vorstellen/daß es Dero hohen Majestät unmöglich 
falle/von dem Throne/ daraufsie der höchste GOtt gesetzet/ bey Handha­
bung der Mice, nicht auch zugleich Dero Gnade über die jenigen / welche 
den unschätzbaren Nahmen in der Welt führen / daß sie Eu.Kön.Maj. ge, 
treue Unterthanen heissen/ ergehen zu lassen; Also erfordert es allwege die 
allerunterthänigste Schuldigkeit getreuer Unterthanen/ daß sie bey solcher 
Begebenheit/ da ihnen Mice und Gnade offen stehet/ jene in allertiessestem 
Ke5j)c6 veneriren/ diese aber/aus getroster Zuversicht zu Eu. Kön.Maj. 6e-
nerolltät ergreiffen; Wie ick dann in dieser allerunterthänigsten Betrach­
tung/mich abermahl zu Eu Kön.Maj. Gnade einig und allein begebe/ und 
mich davon nicht abwendig machen lasse/ so lange Eu.Kön. Maj. mich noch 
unter dem Glücke leben lassen/ daß ich Dero getreuer Unterthan Heisse; al-

wiederhole ich meine vorhin überreichte allerdcmüthigste Bitte / und hof­
fe/ es werden Eu.Kön.Maj. das jenige / was ich zu Dero hohem Mißfallen 
und Erregung Dero Ungnade versehen / und worinn meine äüionez Dero 
allergnädigstes Gmfinden nicht haben erreichen können (welches ich M 
hoch beklage) aus angehohrner König!. ciem?oc? und Güte allergnädigst 

k z vsye-
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vergeben/und Dero Ungnade nicht ferner über mich ruhen lassen / zumaln 
ich vor GOtt dem Allsehenden/ und auch vor Eu.Kön.Maj. dieses mit gu­
tem Gewissen bezeugen kan / daß in keinem Stücke ich jemaln die allerge, 
vingste Intemioa gehabt habe/ gegen Eu.Kön.Maj. Recht / und Dero nicht 
allein durch Weltliche / sondern auch Göttliche Gesetze als inviolsblebefe, 
stigte Hoheit/etwas zu dencken/geschweige noch etwas zu thun. Eu.Kön. 
Maj. nehmen doch dieses an als eine Aussöhnung Dero gerechten Mißfal­
lens/ daß ich jabtßherognug und schwer gelitten/ indem ich bey nahe e-Jahr 
lang im LxUiv habe leben / unter fremder Herrschasst meine Sicherheit su­
chen/ mein Vatterland und zeitliche Wolfarth verlassen/an demselben mehr 
dann einen irreparablen Schaden erleiden/und noch über dem schwere Ver-
hängnus über mich müssen ergehen lassen: Und wann es Eu- Kön. Mai. 
allergnädigst gefallen will/ mich in Dcro Gnade wiederum zu recip,ren / so 
versprech nicht allein aus Trieb der naturi Pflicht/ darinn ich gebohren bin/ 
sondern auch aus einer unverfälschten?^,alles solches durch getreue Dien­
ste zu ersetzen/und jederzeit/wo meine Incspscitat mich hindert des Zwecks 
fähig zu werden/ derselben dennoch mit einer aufrichtigen Treue uud vevo-
non vor der gantzen Welt zu luccurriren. Womit ich dann abermahl diese 
allerunterthänigste Bittschrifftvor Eu-Kön.Maj. Füssen niederlege/fußfal­
tigst bittende / die anjetzo noch pencleme äÄiov bey Dero hochverordnete« 
König!. CommWon unter keiner vecikon kommen zu lassen / sondern an 
Stelle derselben mir DeroKönigl-Gnade allergütiast zu ertheilen / daß ich 
also hinfüro Gelegenheit nehmen möge/ nicht mit Worten aveine / sondem 
in der That durch getreue Dienste zu weisen / daß ich in meinem Zantzen Le­
ben und Wandel keinen andern Zweck im Hertzen geheget habe / als biß in 
mein Grab zu seyn 

M. Rott. Maj. 
Meines alkrgnädtgsten Römgs 

und Herrn 

allttunttrthänlgst, getttuer Di« 
ner und Unterthan 

d?um. 
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in der 6s«?«?. Hfoc^/ö. den 
an Hr. Gr. B Oxenff. 

Großmächtigster/ AllergnädigsterRöttig. 
K^u Kon-Maj-Gnadeund Güte ist bereits der gantzen Welt so bekant/ 

daß vor andern insonderheit Dero getreue Unterthanen bey allen 
Begebenheiten dahin eine feste Zuversicht setzen können / und in allen / für-
nemlich aber in wichtigenAngelegenheiten sich derselben aus der Ursache gar 
gewiß zu erfreuen haben/ weilen es unlaugbar/daß diese »eroische Qualität/ 
mchst andern unvergleichlichen Tugenden/in Eu.Kön.Maj. von demHöch-
fien gar wohl begabten Gemüthe / gleichsam einen eigenen Sitz erwählet/ 
und nebst einer ruhmwürdigen 2e!s vor die Mics zu aller manniglicheu 
Verwunderung geübet wird. In solchem Vertrauen habe ich/ nachdeme 
nunmehro meine Nothdurfft/so weit es die jetzige Beschaffenheit der Sa­
chen erfordert/ aufEu.Kön.Maj. allergnädigstes sicheres Geleite/ davor ich 
in aller Pflicht - schuldigster Ergebenheit einen allerdemüthigsten Danck zu 
Verblüffen hiermit niederlege/ vorgetragen / nicht weniger als andere mei.« 
ne einiÄ Zuflucht zu Eu-Kön. Maj. Gnade nehmen/ und allerunterthänigst 
bitten wollen/ mich derselben theilhafftig zu machen / Dero veclaration an 
Stelle eines gerichtlichen Ausschlages allergütigstgenieffen zu lassen / und 
das jenige/was mir zu so grossem Verbrechen gegenEu.Kön.Maj. zuwider/ 
meiner GOtt allein bekandten imemion, angemessen wird/ unter einem ge-
fährenden Verhängnüsse nicht gedeyen zu lassen. Allermassen ich meine 
allerunterthänigste Bitte hierüber besonders dermassen einzurichten / und 
also deme/was mir schon von andern voraus in Worten / vielleicht auch im 
Hertzen 6ettiniret wird/ zu entgehen/ mehr als zu grosse Ursache habe. Gna, 
de und Vergebung von Eu.Kön-Maj über das jenige zu hoffen / was Eu. 
Kön. Maj. erleuchtestem 8emimem und Urtheile an meinen ̂ äionen etwa 
mißfallen möchte / solte mir wohl aus gewissen andern Drohungen benom, 
mm seyn; Ich aber traue zu GOtt / daßEu-Kön-Maj. michinsogrosser 
Schärffe nicht ansehen werden. Allermassen ich sothane Eu. Kön. Maj. 
Gnade nochmalen fußfälligst imploire/ und jederzeit eine allerunterthänigste 
kevereoce und Devotion bey aller Begebenheit im Hertzen nicht minder 
Hägen/alsin der That bekräftigen werde. In welcher Gelassenheit diese 
demüthige Bitt,Zeilen / bey der Sickerheiteines allergnädigst ertheileten 
Lslvi (5<zn6uÄu» zu Eu.Kön. Maj' Füssen nieder leget 

SS,. R5Ml.MgjeK. allerunterthZnlgster / treuqehorsmIep 
' ^ Diener und Unterthan 

^ Zok, Reiuti kschul, 
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XL vnlr. Ich weiß nicht ob ich es der Nachläßigkeit der Post.Bediemen 
 ̂  ̂oder einem andern Unglück zuschreiben soll,daß meines liebstenFreun. 

des Schreiben/ so z-MeilvonM. denic>.(:o.)Apr.äzliretmir erst heute 
den 7-lunii li.v, zu Handen kommen ist,GOtt weiß/daß ich mich vonGrund 
meiner Seelen betrübe/ wann ich r-g-Äire / daß mein liebster Br. so lan« 
auf mein« Antwort warten müssen / und dadurch Anlaß genommen haben 
kan / an meiner Treu und Redlichkeitzu zweiffeln. Ich b-theure es aber 
bey meiner Seeligkett/ daß ich nicht eher als heute den Brief bekommen/ 
und also auch nicht eherantworten können. Nunmehro bin ich in Soraen/ 
daß dieses meinen liebsten Bruder nicht mehr antreffen wird / gestalt sein 
Schreiben schon 8 -Wochen alt / und er sich vorgesetzet/ nach Bei ftiessun, 
z.Wochen auf Thoren zu gehen. Ich werde dewhalben vor j-ho nicht 
mehr als dieses melden, daß seiner Herren Ou-noren/und sonderlich desckl, 
tlsten iol-im->» sey, wenn er nacher Tohren wird kommen seyn/ ihme gnua, 
same Gelder zu ubermachen / daß er ferner weit an einen sichern Ort gehen 
könne/ allwo er mcoxmio eine Zeitlang leben könne / biß man die Sache da­
hin -ühomret, daß er sich wieder öffentlich dörffs-sehen lassen. Jmmittelst 
wird man ihm zu seiner Zul-lM-n« eme Konorablc?cnl>on reichen/und wann 
der hattest« Sturm vorbey / ihn in würcklichtn Diensten zu -mplovren su, 
chen. Wann ihm nun dieses also anstehet/ kan -r sich alsobald / wann es 
noch nicht geschehen/ auf Sohren begeben/ und mir solches unter der 
k meines rechten Nahmens wissen lassen (dann selbige gehet am gewisse, 
sie»,, Im übrigen gr-eulire von Grund meiner Seelen zu der glückliche« 
Äcqml!«on des kostlichen v-p°liri. welches den Hn<Bruder über alles erlit­
tene Unrecht und v.°l-°c- kraffugst conlöliren kan / und wünsch« dabev von 
Hertzen zuvernehmen/ daß -r auch von seiner in îlpoC-ion völliar-aiwiret 
seyn moge/und die Reise aufTohren ungehindertantretten könne Dessen 
l-ZzIe »cuk- wegen nicht prompt» Abreise aiif Tohren können sein-Hn. 
cur-tor-, nicht anders/als geneigt annehmen, und haben mir befohlen/ihn 
zu versichern/ daß sie noch allezeit bey der guten Im-mwn ihme m dienen v « 
harren werden. Ich «rwarle hieraufdess-n -histe Antwort,wie gedacht,un, 
ter der meines warhafften Nahmens,und bin allezeit unverändert 

Meines liebsten Freundes 
Hamb. den/. 
Zun. 1695. gehorsamster Diener 
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Groß-nächtigster Allergnadigster König. 
.^^^Ure Königl. Maj. geruhen doch in allergnädigstem Andencken zu zie-
^Mhen/ welcher Gestalt wir unsere einige Hoffnung und Zuflucht auff 
dieser Welt nirgend anders als zu Eurer Königlichen Majestät Weltbe­
rühmten Hnade und (^lemence genommen / indem wir nicht allein ehe diese 
wider uns aliyier penä-nt gewordene schwere noch angefangen / son­
dern auch da sie weiter in würcklichen Fortgang gestanden / und auch nun 
endlich/ nachdeme diesen bereits geschlossen gewesen / zu verschiedenen 
mahlen durch unsere allerunterthänigste 8upptiqucn uns zu Eurer Königli­
chen Majest. Gnade gewand/ dieselbe mit der getrosten Zuversicht ergriffen/ 
wie es denenjenigen eignet undgebühret/so sich im Grund ihres Hertzer.s 
vorGOtt nndderWclt mitgutem Gewissendes Nahmens von redlichen 
und gelreuenUnterthanen rühmen können/und solchem nach haben wir aker-
unterlhanigst geflchet/daß Eure Königl. Maj.die Fehler undV. rsehen/wo-
mit wir dieselbe gegen und wider unsere dem allwissenden GO TT bekäme 
incemion beleidiget und dero Ungnade gegen uns erwecket haben / aus Kö­
nigl. Großmüthigkeit und Güte verzeihen und vergeben möchten. Wir er-
mnernuns bey weitererUntersuchung unserer unterthanigen Pflicht / daß 
wir schuldig sind/uns von Eurer Königl. Maj.Gnade nie und in Ewigkeit 
nicht abzuwenden / sondern beharrlich dabey auch biß in der letzten Todes-
Smnde zu verbleiben. Dannenhero wir abermal diese klägliche Bittzei­
len vor Eurer Königlichen Majestät Füssen niederlegen / dabey wir denn 
vor GOtt / Eu. Kön.M.unddererbaren Welt auffrichtig bezeugen/daß 
unsere nimmermehrgewesen ist/Eu. Königl. Maj. in dero Ho­
heit König!. Gewalt und Recht einigen Eingriffzuthun/ denenselbenie-
mahln zu nahe zu treten/oder Eu. Königl. Maj. in einigen Stücke / so ge­
ring es auch seyn möchte / zu beleidigen. Ja wir bezeugen es mit dem all­
wissenden GOtt und einem reinen Gewissen / daß wir dergleichen Lonle» 
^'.-eiic;7iUnv eLeclen nimmer abgesehen noch gedencken können/ sonsten 
würden wir vielmehr uns dessen nie unterstanden haben/in solcher Masse 
etwas vorzutragen/ wodurch Eure Königl. Mai. ;u einiger Empfindung ge­
gen uns hätten mögen bewogen werden. Unsere Hoffnung haben wir ei­
nig zu Eu.Köniql.Muj. Gnade gerichtet/ wir halten uns nur daran feste 
und hoffen zu GOtt/ Eu. Königl. Maj. werden unsern vorigen Hußf.iliigett 
^ütisendlicheingnädiZesOhxMNM/ und uns Mi! d?ty König!. Gna. 

MereB.'ylag.q. 6 d5U-
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, den-Blick dermassen erfreuen/ daß die wider uns erhobene Klage unter 
keiner Richterlichen vijuckcanon gerathen / sondern durch Königliche hohe 

- Gnade und Güte gehoben werden möge; Allermassen wir hiemit unsere vo­
rige fußfällige petita und aussrichtig gemeinte Lontettstion widerholen / al­
lerdemüthigst bittende/ Eure Königl. Maj. geruhen allergnädigst uns als 
dero getreuenUltterthanen alles solches/womit wir dieselbe gegen und wider 
unsere dem Allwissenden GOtt bekandte Intention beleidiget und dero Un­
gnade gegen uns erwecket haben aus Königlicher Großmüthigkeit und Gü­
te zu verzeihen nnd zu vergeben / denn wir bleiben beharrlich in der unge-
zweiffelten Zuversicht/ daß Eure Königliche Majestät über dero Hertze 
nicht bringen werden/das Flehen ihrer getreuen und betrübten Untertha­
nen länger anzuhören/ sondern uns mit dero Gnade zu erfreuen/ als die 
wir uns und die unsrige zur Treue und allem erdenklichen Gehorsam gegen 
E. K. M. «ievoviren und nicht allein mit dem Nahmen/ sondern auch in der 
That nach dem Exempel unserer Vorfahren mit Gut und Blut zum ewi­
gen Denckmahl verzeichnen werden/daß wir seyn und sterben wollen 

Eu. Königl. Majcst. 
allerunterthänigste Treuverpflich­

teste Unterthane und Dienere. 

Recht-
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In Peinlichen Sachen 

Wes Königl.Wchwed.Wof-Uanhlars/ 
Werm LawlisUohann Uergenhielmi?. 

Anklägers/ 

Contra 

Etliche von der 

Wefflandischen Witterschassk/ 
Nahmentlich: 

Herm Land-Rath Otto ZriedriD von Dieting-
hoff» Henn varon und Land-Rath Heinrich von Cronenstern; 
Henn ösron und tand-Rath I^eonksrci (-uiiav von Budberg; Henn 

'Obrist-I^ieutenant Johann Heinrich Gtreiffvon tauenstein; HennObr, 
Qieuten.Wolmar ^neon von Schlippenbach; Henn Larvn 

Johann Albrecht von Mengden / 
und msonderhelt 

wider Hcrm Lzxirain 

Kohan» WeinholdUatkul/ 
ietziger Zeit 

Kön. Maj. in Polen und Khmfl. DurM zu 
Sachßen Geheimbden Kriegs-Rath/ 

Pemlich Beklagte. 
.Gedruckt im Jahr 1701. 



Im Nahmen GOtteS! 

Rechtliches 
In Peinliche»! Sachen 

Des Königlichen Schwedischen Hoff-CantzlqrS/ 
Herrn L^or»; Johann Bergenhielm/etc. 

Anklägers/ 
contra 

Etliche von der Lieffländischen Ritterschafft/ 
Nahmentlich: 

Herrn Land-Rath o^o Friederich von Vietinghoff; Hrn. 
und Land-Rath Heinrich vonCronenstern; Hrn.Laron und 

Land'Rath l>eonkarä von Budberg; Hrn. Obrist, Lieutenant Io? 
Hanl? Heinrich Streiff von Lauenstein; Hrn. Laron Johann Albrecht 

von Mengdcn/ und insonderheit wider den LsxmM 
Johann Rcinhold Parkul/ 

Peinlich Veklagte. 

Ls m!r Endesunterschriebenem eine 8pecies 
nebst Copeyen des im Nahmen Sr. Köntgl. Maj. zu 
Schweden für denen hierzu bevollmächklgtenHerrenLom-
milsgriisvou dem Köntgl. ^Äore und Hsfs-Cantzlar/ dem 
Hochwolgebohrnen Herrn Laron Johann ÄerAl'M 
hielm / angebrachten Peinlichen Klag^ikelts in punHy 

grober Verbrechen und Vergretffung wider Ihro Köntgl. Maj. Hoheit und 
Verp Gerechtigkeiten / vermllttlst ausftührtscher Schrifften und anderer un-

A gebühr-
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gebührlicher VerHaltungen / wider den Wohlgebohrnen Capitsin 
^emhold patkul/ ingleichen derer hierauff erfolgten Lxcepeioy-^.eplic-und 
Vuplic-Schrifften / auch derer in selbigen allenthalben alle^inen Beylagen 
unddervon denen Königlichen Herren Lommii^riiz in dieser Sache gespro^ 
chenen Sententz/ wie nicht weniger unterschiedlicher <mder<r hierzu gehöriger 
8uxpUc^uen und Schrifften zugesendet/und über fünff unterschiedene Fragen 
meine rechtliche Meinung gebeten worden. Demnach erachte Ich nach fleißi­
ger Verlesung und Erwegung derselben vor Recht: Was anfänglich Die 
ersten dreyZraFen betrifft/wird von mir zuförderst c^uo^ä faÄum, sowohl 
aus der überschickten und so wohl aus bewährten 8cridenrcn / als auch aus de^ 
nen Copeylichm AÄen sormirren kaäii 8pecie folgendes pr«lux^oniret: 

8pecie8 kaäii aä tres priores c^uXliionez. 

§. I. 
S haben ehedesien die Römischen Päbste/ wie auch Ertz-Bischöffe/ Bi« 
schöffe und Heer-Meister in Lieffland/die Lieffländische Rikterschafft 
mit viel herrlichen privi^Zien/Rechten/Freyheiten auch ansehnlichen 
OonÄti0Qli)U8 und Land - Gütern begäbet; welche Privilegs auch die 

Römischen Käysere/als Lieffland innumerum provivLiarumImzzerii Koms-
rio.(-ermÄnici recijziret worden/ absonderlich aber Käyser (üarlder V. conlir-
miret und vermehret. Nachdem aber im vorigen 8ecu1o Lieffland von dem 
Groß «Fürsten aus ^o5cau,sokZnnekZsi!ic!e, überwältiget und gedränget 
wurde / und der Ertz. Bischoffsammt dem Heer. Meister von dem Reich und 
dem Käyser Larolo V. keine zureichliche Hülsse sich'zu getrösten hatten / hat 
solches den hedrängeten Theil genöthiget / mit dem Königein Pohlen 8iZiz-
niunäo HuAuKo, /^nno 1561. solenne suizjeÄionz-xaÄs zu machen/ 

c. A/. 
/»/Mco r. 7^7./ 74,. Beylvelchen der König 8igislnuncju5 in 
zweyen vixlomatidus der Ritterschafft alle alte Rechte/ Privilegien./ Frey­
heiten/Immunitäten / Verträge/auch der Güter Beybehaltung amxlislimö 
versichert/auch^ derselben Vermehrung versprochen / und dieses alles mit ei­
nem CörperlichenEydebestärcket / Hnsv. ///>. ^s. 

//<5,./s/. <s/s. 
L.II. Als nun die Lieffländische Ritterschafft untn diesem Könlge/ 

Lißismunäo^u^uüo, und dessen Nachfolger/ dem König 8texkano , wie 
tttcht weniger unter dem Schwedischen Lißiimunäo unermüdete 

Treue 



Treue mit DarlegungGuths/Leben und Bluts/ absonderlichen in vielen schwe-
renKriegen wider dieMoscoviter dargeleget; PufendHzff m dem «stenThell 
der EmleituttA ,s. 5.5. hat Sie ebenfalls auch unter diesen Königen et. 
niqe Donatio lies zur Kemuneration erworben. Dieweil aber alsbald unter 
dem Polnischen Könige ZiZismunäo ^uguko der Schwedische König Lricuz 
XII. sich das andere Theil Liefflandö wider die Moscoviter zu beschützen vorge­
nommen und hernach ferner nebst seinem Nachfolger und Bruder / König jo-
Kanne III. damitcontiriuiret/ 7. /ss. 

Jedoch nach dessen Tode dessen jüngerer Bruder Hertzog Carl 
zum König in Schweden/ mit Ausschliessung dessen Sohns / Königs 8igiz-
munäi III. tn Pohlen erwehlet ward/ und deßhalben dieser König Carl der IX. 
mit Pohlen in schwere Kriege verwickelt wurde/auch das Kriegs-IKeatrum 
sich in Liessland zu eröffnen ansienge / ^ 
7,«^ /s/. 5-?/. //^/?. Hat diese 
elend gemachte Provtntz die Gelegenheit ergriffen / die vom König Carolo IX. 
angetragene proceÄion anzunehmen; Bey welchem ZubjeÄions - Handel^e-^ 
sagterKönig in zweyen Diplomatie mit sonderlichen ^x^rellionibus sich ver­
bunden/nicht nur vor sich/sondern auch vor alle nachfolgende Könige inSchwe­
den/zu ewigen Zeiten und Tagen/ die Ritterschasst bey ihren Rechten/ Freyhei­
ten/ Gewohnheiten / Gütern/ u.s.w. zu erhalten und zu schützen; Insonderheit 
alles solches nicht zu mindern/ sondern zu mehren. In dessen Betracht auch 
die Lieffländische Ritterschafft und Stände/ unerachtet sie zu vielen mahlen/ 
theils von dem Könige in Pohlen SiZizmunäo III. selbst/ theils von seinem Ce° 
neral^amoscio, mit Verhetssung vieler Gnade und Vermehrung ihrer Pri­
vilegien zum Abfall wiederum ermahnetund gerettzet worden; Dennoch bey 
dem Schwedischen Könige CsrololX. lieber / mttVerlust ihres Guths und 
Bluts/ in unverletzterTreueHalten wollen / ^ 

^ D s c c e « , ' « /  F .  

^i/ce^5 Bey welcher sie auch in der grösten Noth beständig ver­
blieben/ unerachtet König Carl der IX. ^n. 1605. eine Haupt'Schlacht/ dabey 
er kaum selbst seine Person retten können / Verlohren / und also das Land un­
ter des FeindesViscrerivnhinterlassen müssen/ /,ö. F. 

L. IU. Nach dieses Königs Tode ließ die Lieffländische Ritterschafft des-
A » stn 
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senNachfolger/dem glorieusen Könige (-uttavo durch ihre vexutir-
re ihre beständige Treue versichern/ welches dieser mit gnädigstem Danck erken­
net?/ und recht Königlich versicherte /er wolle solches belohnen / und die Pro-
bintz Lieffland / als um deren Herrschafft zwischen Pohlen und Schweden noch 
gefochten würde/unter der Cron Schweden zu vertheidigen sich euserst bemü­
hen. So es aber allenfalls nicht seyn könte / und etwan durch Vermittelung 
«anderer hohen Häupter er dieses Land an Pohlen abtreten müste/ so wolte er 
doch davor seyn / bey denen FriedenS-Tractaten zu sorgen / daß die Ritter­
schafft mit ihren Gütern / welcher sie unter der Pohlnischen Herrschafft wären 
entsetzet worden/ solte rettimiret / dabey erhalten / und alle wider dieselben zur 
Ungebühr verfaßte LonlKrmions? gehoben/ und sie in vorigen Wohlstand ge­
setzet werden. Hingegen erwiese die Lieffländische Ritterschafft diesem tapffern 
Könige alsobald ihre beständige Treue tn der That. Denn als 1612. der 
Königin Pohlen 8ißkmunäu5 seinen jüngern Bruder Hertzog jokannem und 
die Schwedischen Unterthanen/ absonderlich aber die Lieffländische Ritter­
schafft durch viele ?rvmeüen zum Abfall lollicitiren ließ / erhielt er doch nicht 
das geringste / sondern machte vergebene Anschläge / /.occe»,«? /,6. <x. 

F. IV. Bey diesem Jahre aber ist zugleich sehr merckwürdig/daß/ als in 
eben demselbigen der König (Zullavus Xäolpkus ein LäiK pudliciren ließ/daß 
zum Beytrag der beschwerlichen Kriegs-Onerum alle von denen Königen in 
Schweden und der Crone veräuserte Lehn-Güter von denen Schwedischen Un­
terthanen wieder eingezogen werden solten/ dieses Käiü mit einer sonderlichen 
>lo6er3tion eingeschrencketwar/ daß nemlich die Güter so lange mit Conien» 
der Reichs.Räthe und Stände leczuettriret seyn solten / biß der König die Be­
schaffenheit derselben/und was für Personen dieselbe bißher im Besitz gehabt/ 
vnd aus was Ursachen und Beriten sie dieselbe erhalten hätten / untersuchet 
hatte / dergestalt/daß diejenigen/welche die Güter von dem Könige und des­
sen Vorfahren durch einen rechtmäßigen Kauffan sich gebracht/ oder auch we-
AM ihrer sonderbaren Verdienste geschenckt bekommen / ttnd von demKönlge 
zu gehöriger Zeit deßwegen Lonkrmarion erhalten hätten/ dieselbigen auch be­
halten/ und von der befreyet seyn solten / ̂ 06. 

5' V- In folgenden Jahren aber hat sich die Lieffländische Ritterschafft 
mit Auffsetzung Guths und Bluts /und vielen tapffern Thaten unter diesem 
grossen Könige vielfältig liZnslirek. Denn als er An. 162». m Lteffland die 
Stadt Riga belägert? Wh elybekam / hat untn andern auch ein Liefflänbischee 

von 
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von Adel / der Obriste Rlythe / der Nemen lieffländische»? 
Schaubühne / jo zu ̂ iga löpo.mit Sr. Rott. Maj. in Schwe­
den ̂ ^^/sAedruekt: ist/in der des liefflttndischen A-
dels sich tapffer gehalten/und in währender Belagerung sein Leben 
verlohren / ^<5. Christian Reich iM4ten T^cil der 
Tiefland. Historie ^nao i6?s. als König Lukavus ̂ äol-
xkus mit einer Flotte von 76. Schiffen in Liefftand gieng / wird eines ander» 
Lieffländischen Edelmanns/klagni von der Pahlen/ ^besage 
des^iestand.Adels />.) Tapfferkeit von denen Historien-Schreibern 
sonderlich gerühmet/ ^0555^^. 5^. Ob 
auch wohl ferner ̂ nno >6zo. das gute Lieffland durch einen mit Pohlen getrof­
fenen sechsjährigen Stillstand ein wenig Lufft kriegte/ 
^5/56.^./^^./^./».//s. cs^//>///>ter ^mleitunA §. 
So ruhete doch bey diesem Frieden die Lieffländische Ritterschafft so wenig/ als 
andere Schwedische Unterthanen von denen Kriegs-rravaillen aus / fondern 
erwiesen ihrem Könige bey dessen Weltbekannten Kriegen und Siegen tn 
Teutschland tn schuldigstem Gehorsam tapffern Beystand. Sie verstärckteü 
noch in selbigem Jahre/ nebst dem Finländischen und Curlandischen Adel / die 
Königl. Armee in Pommern / «?./?. ̂ 77. und hielten sich m 
diesem blutigen Kriege und dessen vielfältigen Schlachten / Belägerungen und 
Scharmützeln/absonderlich aber in der Leipziger / und der durch des Königs 
siegreichen Tod bemerckten Lützner Schlacht/ über die Massen tapffer/ in deren 
jener der Hauptmann Aderkaß/ in dieser aber der Obriste Gersdorff/ beyde von. 
der Lieffländische» Ritterschafft/ (des A.ieständ.Adels 

von denen I^iiwl-iciz, daß sie daselbst auff dem Bette der Ehren gel 
storben/ für andern bemercket werden / ils/. ^0/. 

§. VI. Was ferner für Treue und Tapfferkeit von der Lieffländische»! 
Ritterschafft unter der Regierung der Königin LKMmz in Fortsetzung des 
Teutschen/ingleichen unter (^rolo Luttum Sem Polnischen Kriege erwie­
sen worden/davon sind die Historien gnuqsam Zeugen. Und mag man nur 
die offc angeführte Lpecikcatlon desLieffländischen Adels gegen die Nahmen» 
Register der ?ufsncjorKschen Schwedischen Historie/ so wohl bey Befchrek« 
bung des teutschen Kriegs / als bey Beschreibung der Thann Laroli 
halten / so wird man gewiß die meisten Adelichen Lieffländische» Geschlechtes 
darinnen so bemercket und ihre Tapfferkeit augezeichnet finden / unter welchen 
auch derer vonMengden/^/^.^.^/./. dcter von Budberg/^«? 

A z 
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derer von Vittinghoff/ und derer von Pathkul/ 
/'//^s^/Vottden Thaten /^. „. §. /o. /^. //. 
L.24. /^.§.^0. 
§. allenthalben rühmlich gedacht wird. 

§. Vll. Als auch bey Antretung der Regierung dieses Königs Larol» 
Gustav» ^ri.l6^. auff dem Reichs-Tage vorgetragen zUNd von denen Reichs-
Ständen geschlossen wurde / daß / weil unter der Königin Ckrittina viel Cro, 
nen-Gütcr an xrivar.Personen veräusert worden / zu Unterhaltung des Kö­
niglichen Lcats abermahl eine R.cäu<Iior» vorgenommen werden solte/wurde 
dabey dennoch so wohl der Zeit als Beschaffenheit nach/ grosse Kloäerarion ge­
braucht/ daß'l'erlninuZ ä c^uv nicht weiter gehen solte/als don Zeit des Todes 
Königs Luüavi und daß die Noblelle nur den vierdten Theil wie­
dergeben / auch allenthalben/ ob man nicht sothane Güter aus sonderbaren 
riren erlanget/ oder lirulo onerolo durch baares Geld erhalten hätte/ wie bil­
lig/ keKexion gemacht werden solte / co»/,'«. Umleitung §. F/o. 

von dm Thaten §./. F. 
§. VIII. Nach dem Tode Königs Laroli (-uliavi, als ̂ n. 1660. mit der 

Cron Polen in dem Kloster 01iva Friede gemacht worden/ hat zwar Pohlen 
sich seines Rechts an Ueffland begeben / und den grösten Theil davon / weßhal-
ben man bißher stets gestritten hatte/ an Schweden völlig ceäiret / s/,p. Frie^ 
dens-T"?^^^-^- es ist aber dabey ausdrücklich die Beybehaltung der 
Einwohner/ ihrer Freyheiten/ Gerechtigkeiten / Privilegien und Güter behan­
delt / /öse «o^r-e 

und auch hierüber zu gal-ANtiren / 
unter andern S. Königl. Maj. tn Pohlen undS. Churfl.Durchl. zu Bran­
denburg conüituiret worden/ 

§. IX. Wie nun die Lieffländische Ritterschafft über die vom König 
Larl dem IX. und König Quttavo ̂ äolpkt) obangesührte theure Königliche 
Verheissungen und ietztgedachte Lonkrmation durch den Olivischen Frtedens-
Schluß ihrer Privilegien und schritten Güter halber/fürnehmlich die bey der 
ersten 8uKjeKion an König 8igi8munäum,^ugukum ertheilte Privilegs für 
sich anzuführen hatte / als in welchen unter andern mit deutlichen Worten ent­
halten/daß sie alle ihre Lehen tmd Lenekcia, die sie von ihren Fürsten und Vor­
fahren erhalten/ oder sonst durch langwierigen Besitz an sich gebracht hätten/ 
ungekränckt behalten /auch ihnen noch mehrere und grössere ertheilet werde« 
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solten / L'^o«/5. L'^s«. //6. is./s/. /s/. iv. /. auch ohne dem nach ge-
meinen Rechten bey R,säuÄion und Einziehung derer privüeZien ein Unter­
scheid zwischen denen/so manl'iwIolucrZtivvZut onerolo erworben/pfleget 
gemachet/und die letztern von der KeäuQion ausgenommen/ hierbey auch untee 
diese letzteren diejenigen Güter/ so od iingularia bensmerita, prsprimi; mUi-
taria^ von hohen Potentaten geschenckt worden / pflegen gerechnet zu werden/ 

und zweiffels ohne in dessen Ansehen bey denen unter König Luttavo Häo1--> 
xko und König (üarolo LuliÄvo oben allegirten R.e6uAionen derer denm 
Schwedischen Ständen ertheilter oder geschenckter Güter / dieser Unterschied 
deutlich gemacht worden; Also vermeinte die Lieffländische Ritterschafft / daß 
sie wegen ihrer auch unter der Cron Schweden erhaltener Güter um desto we­
niger angefochten werden folte; icmehr aus denen bißher erzehlten Umständen 
erhellete/ auch Va nöthig/ sonst durch gnugsamen Beweiß könte dargethan wers 
den; Daß ste dieselben liculis onerotisliwis an sich gebracht/ indem viele von 
ihnen bey denen langwierigen und beschwerlichen Kriegen nicht allein keine bey 
andern Potentaten gewöhnliche Besoldung bekommen/sondern auch ihr Leben/ 
Gut und Blut/als ein willig Opffer hingegeben / baare Mittel/ und wo die 
nicht verHanden/erborgete Gelder zu Regimenter-und Compagnien? Wer­
bungen vorgeschossen und die armen Ihrigen in der grösten milerie hinterlas« 
sen; Viele bey solchen Begebenheiten/ da die Festungen/von deren Erhaltung 
das gantze Land 6ej?en6iret/iri extrem^ ^nZuttiis gestecket / und in den Stand 
gerathen waren/ auff ^ccorcZe zu gedencken/ ihr baares Geld oder Korn darge­
reichet/ und auch wohl/ um ihre Treue und Liebe zu beweisen / von andern auff-
geborget; viele zum theil immeäiatevon denen Schwedischen Königen Gü, 
ter/ und zwar zu solcher Zeit/ da noch die Würffel vom Spiel / wer der Meister 
von der Provintz bleiben solte/auffdem Tische gelegen/ um ihr baar Geld ge-
kauffet; Viele theils ihre eigene von Vorfahren / theils durch Heyrathen odee 
durch Ein-und Ausländischer Potentaten Dienste sauer und schwer erworbene 
Mittel darzu angewendet/daß sie einen eigenthümlichen Besitz in dem Lande/ 
doch mit exprellqn Königlichem Lonlenz, und also auffKöniglichen Glaubett 
an sich gehandelt; Viele auch bey dem Antritt solcher Güter dieselben von gertn-
gemWerthe oder in den Grund wtal ruiniret/unexcoliret und unbesetzt gefun­
den/ und also dieselben dergestalt gebessert / daß die I^e1ivratione8 den Werth 
der Güter bald überstiegen / insonderheit da die arme Provintz von so schweren 
Kriegen/feindlichen Uberzieh-und Verwüstungen/ auch Pest und andern Zu-
fällen össters zur Einöde worden, 

j» X» 



F. X. Hierbey ist auch zu desto besserer Verständniß derer folgenden 
Umstände zu prXlu^oniren/ daß jiessland als einef iub certiz donäitiombuz) 
von der Cron Schweden angenommene und zum Theil derselben abgetretene 
Provintz biß dahin le^rscim tn ihren Privilegien und deren Lxercicio gestan­
den* allemahl ihre separate Land Tägegehabt/bey welchen allemahl dasjeni­
ge/was temahlen derselben angcmuchet worden/ auch in levislimis, iedoch oh­
ne prXjuäi^ des gegen die Cron Schweden und den König tragenden unterthä-
nigsten Respects und 8ubjeüion, unter Deüberarion, LommunicarionunK 
Schluß der Ritterschafft hat gcdeyen müssen / wie dann tn denen uhraltcn von 
dem König Zigismunäo Augusto conkrmirten Privilegiis der Lieffländische» 
Ritterschafft ausdrücklich dieser Ritterschafft Schlüsse lul, nomine plebilci. 
toi um, und dere^Land-Täge / lub nomine Lonvenruum ptoviacialium juxta 
vecerem (^onluetuäinem gedacht worden / <zs. 

dergestalt/ daß offtgemeldte Lieffländische Ritterschafft niedessen/ 
weder ex parte noch in totum theilhafftig worden/was irgend / e6 sey auchss 
gering als es wolle/ auf denen Schwedischen Reichs-Tägen von denen Schwe­
dischen Ständen beliebet worden / auch nie daselbst Votum Sc Lellionem ge­
habt/ vielweniger die Provintz Lieffland temahlen der Cron Schweden incor-
^oriret/ oder als provinciaincorporara conliäeriret worden. 

§. XI. In Betrachtung nun dieses alles hatte der vorige König tn Schwe­
den Carl derXl nach erhaltenem Frieden in Lieffland/ nicht nur denen Städ­
tischen/fürnehmlich aber der Stadt Riga/zu Belohnung dero unterthänig-
sien Treue mit Königlicher Gnade geschencket / daß er die Adeliche Ehre/ 
Standund Nahmen/so dem gesammten Rath dieser Stadt schon vormahls 
beygeleget war/ins künfftigeauffeineiede Person derselben zu erweiternd lau­
bete/ und besagte Stadt Riga vor die Haupt'Stadt der Provintz Lieffland mit 
Erkheitung der nechsten Stelle nach der Königlichen Residentz-Stadt Stock­
holm erklärete / Christian Relcb der lieffländisthen Geschich-» 
Ke/?. öo/. sondern er ertheilte auch ^n. 1678. der Lieffländische« Ritterschafft/ 
als sie an ihn ihre vepmacoz abgesendet/ eine gar ample und sehr wohl claulu-
lirte gsner^il Lonlirmarion über alle Erb'Lehen-und Pfand'Güter / auch über 
alle Privilegien/ Rechte/ Freyheiten/ Immunitäten/ Gewohnheiten und Ritter-
Rechte/ und gab dabey besonders die speciale Versicherung / daß keine i« 
Schweden von dortigen Ständen bewilligte keäuHion, als mit welcher matt 
die Lieffländer drohen möchte/ tn Lteffland vorgenommen werden / pnd nichts 
anders geschehen solte/als was mit der Ritterschafft tn Lieffland absonderlich 
Abgehandelt worden; Meer dann auch schon vorher und zw«? beyher Crs, 
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nung mit aussgereckten Fingern vor dem heiligen Altar diesen körperlichen 
Eyd zuGOTT geschworen / seine Unterthanen bey Religion / Gut / Eiaeu« 
thum / Freyheiten / Privilegien und Gerechtigkeiten zu schützen / und keine Ge­
walt iemand zuzufügen/ noch zufügen zu lassen. 

F. XII. Nichts desto weniger geschahe es ^nno i68c>. nachdem die 
Stände des Königreichs Schweden die keäuäion beschlossen/daß S.Königt. 
Maj. diese R.eäu6tton auch in Lieffland fortzusetzen und zu exe^uiren / sich ent­
schloffen; Bey welcher Bewandniß dann/als anfänglich diejenigen Güter/so 
die klagliares aus Schweden tn Lieffland im Besitz hatten / re6uciret wurden/ 
Reich Die LieffländischeRitterschafft über diese ke^uÄiOl, 
in so weit sich zu beschworen desto weniger Ursach hatte/ weil eines Theils diese 
Schwedische Grafen und Freyherren / als welche Votum Sc 8elssonem'in do-
wiriis 8vecici8 gehabt/ ex conclulo Lomiriorum 8vecicorum ipso jure okligj -
ret waren / anders Theils auch hierdurch der Lteffländtschen Ritterschafft Pri­
vilegien kein Eintrag geschahe. Daß also die kacion, die offt cirircerRelch 

/. anführet; als ob es deßwegen vor gut gehalten worden / weil diese einge­
zogene Güter an etliche von Adel und andere um ein gewisses arenciiret wor­
den / und so lange es hterbey geblieben / iederman des Königes habendes hohes 
Recht gleichsam an Fingern abzuzehlen gewust; entweder xro Prione secun­
daria zu halten / oder doch aus ietzo angeführten rationikus «luabus prima n'z 
6c jprincijzaliduz billich zu su^plircn ist. Eö ist auch ex kaAenuz cleäuAis 
leicht zu ermessen / warum/ wie Relch <5,-?. fortfähret/ als die Königli­
che Lommillion fortgefahren / und die Güter des Lieffländische» Adels einzu­
ziehen begunte/ auch dabey ein vecretausfiel/ daß alle Besitzer der Lehn-G^« 
ter / welche auffNorcöplngischen Beschluß verschencket / und hernach von den 
ersten ̂ c^uirenten andern verkaufft und verpfändet worden/ solchen anffb?-
sagte Güter habenden Kaufs oderPfand^SclMng tn zehen Iahren abiroh« 
nen/und folgends die Güter der Cron Schweden freyer Disposition heimfaüen 
solten; Warum/ sage ich / die Säiten/ nach Kelchs 8ry1o, bald andet s geklun­
gen/und warumb die Lieffländische Ritterschafft gar innständiq/ lind zwar bald 
durch unterthäntgsteö Bitten/bald durch proreüiren / diese Ke6uÄion abzu­
bringen gesucht / indem nemlich die Ritterschafft die oberzehlten trifftigen r^a-
none8 zum Grunde ihres unterthänigsten Bittens und prorettirens geleget/ 
und also keiner von Ihnen was übrig hatte / so er von seinen wohl erworbenen 
Gütern auff blosses Schluß der Schwedischen Reichs-Stände weggeben 
köme; Alleine eö halff/wie Reichs eigene )lVorce lauten.'/ eincs 
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soviel / als das andere / sondern die Königliche Commission setzte ibr Werck in 
aller Stille fort/und verarenäirte die eingezogene Güter. Ob nun wohl hier-
auff die Lieffländische Ritterschafft nach dem Land-Tag-Schluß i68l.vepura-
tos an S- Maj. sendete / und in gehöriger 8ukmilIlon Ihre Iura Zc?riviIeAla 
demüthigst fürstellen liesse / konten diese doch keine rechte kelolurion erhalten/ 
sondern musten mit nachdrücklicherBezetgung Königlicher schwehrerUngna­
de / magen denn S»Kömgl.Maj.beyd^MM ve^ura-
tos den Degen zog/betrübt wieder davön ziehen. 

§. Xlll. ^nno ,685. ergienge die keäuÄion würcklich in denen unter 
Schwedischer Regierung unerachtet so redlich wohl und onerose scc^uirirten 
Gütern. Worauff die Ritterschafft in einer unterthanigsten Lupplic^ue^. 
nochmahlen bey S. Königl. Maj. um Verschonung in der vor die 
Ritterschafft miliurenden Kaiionen zwar angesucht / diese aber mit Still­
schweigen beantwortet worden. Dannenhero die Ritterschafft abermahl 
^nno 1686. ein bewegliches Schreiben abgehen lassen / welches aber so wenig 
gewürckt/als das vorige. Und muß dannenhero so wohl aus diesen und fol­
genden Umständen dasjenige luppliret werden / wasAelch^./^/././^.^. 

ferner von derKeäuÄion 5ud^nno i68;. anführet/ daß/alsdleveputati 
der Esthlandischen Ritterschafft angemercket/ daß gleiche Brüder gleiche Kap­
pen tragen musten / auch als Vernünfftige Mänmr Zweiffels ohne selbst er­
kennt / daß weder alte noch neue Privilegta dem gemeinenWesen sein Eigen­
thum / und zwar aus ewigen Zeiten/absprechen/ und xrivat-Personen zulegen/ 
noch länger gelten tönten/ als es dem gemeinen Wesen zuträglich/!t. besagte 
keäuÄion auch ohne einige Hinderniß fortgesetzet worden; massen dann die­
se gantze Spezies ?aüi weiset / daß eines theils zwar die Lieffländische Ritter­
schafft die von Ihrem Könige vi mHore VorgenommenekeäuÄion niemahlen 
mit Gcwalt zu hindern vorgehabt/ auchauff diese Weise solches nicht verhin­
dern können; aber gleichwohl niemahlen in dieselbige <onlentiret / sondem 
vielmehr unabläßig solche / nach Art treuer Unterthanen/mit Bitten und Fle­
hen abzuwenden gesucht / anders Theils aber/ was den punüum Iuris betrifft/ 
die Ritterschafft denen Kanonikus, dieKelch ^rocoloran^aju^iriareäuÄio-
nis angeführet/nicht nur die jenigen Iura, die oben ^ 

alleßiret worden / sondern auch 
folgende notable und Rechts gegründete Worte aus der von König 8igi5mun-
clo ^hnen gegebenen con6rmZtic»ne ?rivi!e^!orum für stch hatten: 
«dum ciiZna vox I^ajettacc regnsntiz lir, ktcri, Imperium lubjeÄumeile^eßi-

bus; 



I?U8; nemo »npoKerum causa inäicIa,'non conviÄuz neczue leZitimo juris 
xrocellu 6amnaru8 sortunis aut 5acultati!)u8 suis exuatur, ^uemaämoäum.» 
anteä exuti sunrnonnulli, H?/.». 

F. XIV. GleicheBewandniß hat es mit dem/was besagter ^iltoricus 
beyVeschreibuttg derRomgl. Huldigung ferner an. 
führet / daß der Herr General-Gouverneur in setner für der Huldigung gehal­
tener Rede unter andern Erwehnung gethan / daß S. Königl. Maj. bey der 
keäuAion auff Mittel und Wege bedacht gewesen / wie Dero getreue Unter­
thanen in Lieffland die leichteste Last zu tragen bekommen möchten / daher Sie 
auch denjenigen von der Ritterschafft / über welche die keäuAion ergangen/ die 
Güter um ein billiges in aren^e gelassen: Weßhalben denn auch die Billig­
keit erfordere/daß dieses Hertzogthums Unterthanen ferner/wie vorhero rühm­
lich geschehen/in ihrer Treue undGehorsam coneinuirten/wie denJhre Freund-
ligkeit schon den bereiteten Willen hierzu anzeige. Massen denn diese von dem 
iMorico gerühmte Freundligkeit mit nichten dahin zu verstehen / als ob die 
Ritterschaffc iemahls durch einigen L^nd-Tags Schluß oder anderwärtigen 
Seutlichen Consens diese R.eäuÄion gut geheissen / und also Ihrer ss theuer be-
krafftigßtn Privilegien sich begeben/ sondern es hat vielmehr allenthalben hier« 
mit diese Bewandniß: Es liesse S.Königl.Maj. ̂ nno 1687. bey öffentlichem 
jand'Tage der Ritterschafft vortragen / daß Sie das I^omaZium prscüiren 
solten. Wie nun die Rl'tterschafft bereit wäre/Ihre Treue ungeweigert zu be-
stärcken / also wurde anders Theils in dem Land-Tags-Schluß die befugte Er­
innerung von selbigen inleriret / Vaß doch auch S. Königl. Maj. Ihres hohen 
OrtS sich dessen erinnern möchte / was insonderheit ̂ nno 1678. wegen Sicher­
heit vor der Schwedischen keäuHion von S. Maj. so Königlich und inson­
derheit promictiret worden^ Welche unterthänigste und in gehöriger 8uK-
Million geschehene Vorstellung aber S. Königl. Maj. so ungnadig empfun­
den/ daß selbige lud dato Stockholm den l.Novembr. 1687. unter andern rs-
scridiret/daß S. Maj. mit Mißvergnügen vernommen/ wie wenig die Ritter­
schafft die Königliche Gnade betrachtet/so selbige bey den KsäuNions-Wercken 
vor allen andern Unterthanen der Lieffländischen Ritterschafft erwiesen / in­
dem nicht nur die reäucirten Güter / so sie vor diesem Donation; weise besessen/ 
Ihnen und ihren Nachkommen zur perpewellen^rencle, wie auch der dritte 
Theil von der ären6e8umme aus special Gnade erlassen worden / sondern 
auch / da nach dem Reichs«Tags-Beschluß6s^nno l68O. dieke^uHion von 
Heermeisterlicher Zeit an Ihren Fortgang nehmen sollen / S.Maj. dennoch 

V 2 den 



8?5c lK5 

den lermmum aus Gnaden innerhalb denen Jahren gesctzet / in welchen Lieff­
land unter Schwedischer Oevonon und Gehorsam gewesen. Diesem aber 
ungeachtet müsse S. Maj. nun vermercken / wie die Ritterschafft sich nun un­
terstünde anieho auff dem Land.Tage/da Sie Ihre unterthänigste Treue bey 
dem Huldigung6--K6w beschwehren selten/ sich machen / daß 
wit der Zeit eine Aenderung wegen der keäuAion, die doch am gelindesten über 
Sie ergangen wäre / getroffen werden solle. Und ob Sie wohl hierbey S. 
Königl.Maj.der Resolution und Verbriefung erinnert/die Selbige Deren De-
xurirten ^nno-ö/si. gnädigst mitgetheiletSo hätten Sie doch nachdeneken 
und sich selbst bescheiden sollen/nicht allein (i) der Veränderungen/ die S. Maj. 
wider viele dergleichen geschehene Bebriefungen mit Dero Ständen zu des 
Reichsund darunter liegenden Provintzen auch ihrer der Ritterschafft selbst 
und andrer getreuen Unterthanen allgemeinen Lonlervarion und Wohlstand/ 
sonderlich auff denen drey Reichs-Tägen/ die nach der Zeit gefallen / zu machen 
genöthiget worden; sondern Sie hätten auch erwegen sollen/ daß (2) die Reso­
lution, so S. Königl. Maj. ^.nno 167Z. der Ritterschafftvepurirren mitge­
geben/ einig und alleine auffdie Erlassung und Verschonung der ̂ nno 1655. öe-
willlgten R.eäuÄivn zu rettrinßiren gewesen / als welche S. Maj. so wohl in 
Lieffland/als andern Landern unterDero Reich belegen/ ungehindert ergehen 
zu lassen Fug und Ursache gehabt; über dieses hätte auch (;) S. Maj. in dem 
Brieffe / darinnen der Ritterschaffc Privilegia con6rmiret worden mit deutli« 
chen Worten dieLUusul: Uns in allen Unsern und des Reichs Hoheit und 
Rechs ohne ?rseju<Zitz und Schaden eingesetzt und sich vorbehalten. Wie nun 
die Ritterschafft hieraus selbst sehen könte / was für höchst gültige Ursachen 
S. Maj. hierzu gehabt / und wie die Einkünffte von denen Donations und 
Pfand^Gütern/die Selbiger so wohl nach der ^cäulIion, als auchl^uiäa-
rion besage Reichs-Tags-Schlusses zugefallen wären / nicht allein vorietzo zu 
Wieder-Auffrlchtung der zerfallenen korrii?c2tior>en und Beybehaltung der 
klilice und andern Dero Reichs allgemeinen Nothwendigkeiten erforderlich 
wären / sondern auch hinsthro und zu ewigen Zeiten zu des Reichs Schutz/ 
Qonservstion und stetswährendem Flor S. Maj. und Dero Nachkommen 
unverändert solten vorbehalten bleiben; So hakten auch S. Maj. solches der 
Ritterschafft noch einmahl für allemahl zur gehorsamen und unterthänigen 
Nachricht erklaren wollen/ und erkenneten S. Maj. die Erinnerungen / so die 
Ritterschafft dawider zuthun sich vorgenommen / vor desto seltsamer und un-
bedachtsamer/ weil S. Mj. Derognadigsten Willen in solcher Masse bereits 

vorhin 



vorhin durch so viele Brieffe und K.esolutione5 Ihnen gnugsam kund gemacht 
hätten. Weßwegen auch S.Maj. hiermit die Ritterschafft nochmahl wolle ge­
warnet und vermahnet haben/ daß Sie/so lieb derselben wäre / die Königl. Un­
gnade zu vermeiden / von solchen Unzeitigkeiten abstehen / und einmahl ac^ui-
elciren solten; Allermassen sonst in dem wiedrlgen Fall S. Maj. verursachet 
werden würde/ alle die Begnädigungen und Erlassungen / die der Ritterschasst 
vermöge der gnädigsten Resolution von ^rmo 1678- wicderfahren / allerdings 
auffzuheben/ und sich Dero und des Reichs Recht offen und ungckränckt vor­
zubehalten/was so wohl die Einziehung der xudliquen Güter und des vierdten 
Theils der Einkünssre/ vermöge deöReichs-Schlusseöäe ̂ 1^01655. beträffe/ 
ü!s auch nach Anleitung des Reichs-Schlusses äeXnnoi68o. den reciuÄion5 
lerminum in die Heermeisterlichen Zeiten zurücke zu setzen / und auch alle das­
jenige/ was einer oder der andere dargegen genossen / vermittelst einer genauen 
Nachrechnung und Untersuchung abfordern zu lassen. Welchen allen doch 
die Ritterschasst würde vorkommen können / wenn Sie sich behöriger Massen 
darnach richten / und hwführo mit besserer Bedachtsamkeit sich verhalten' 
wolte/ besiehe die Verklage von dem angeführte Bei­
lage /l,6. ///. s. 

§. XV. Es hatte sich aber die Lieffländische Ritterschasst dieses kelcriptt 
um so viel weniger versehen/ ie mehr selbige der festen ?crsu^onwar / daß ihre 
abgegangene unterthänigste Vorstellungen dergestalt in punÄo juris gegrün­
det wären/ daß selbige vor sich Se. Königl. Maj. zur Ungnade nicht bewegen 
können/ indem <zuoa6(i) bewährter Rechts^ ehrer Meynung nach/die Privile­
gs zwar bey euserster Noth tönten wieder auffgehoben werden / aber dabey vie­
le Ke^uillta zu arrenäiren wären/ eherein Fürst/ wann er gleich 8ouverain 
regierete/ seine gegebene Treue und Glauben ändern könne/ und daß zuför­
derst/ wenn ja die Noth des gemeinen Wesens so hohe Aenderung erfordere/ 
denenjenigen / die durch Benehmung ihrer Privilegien Schaden leiden / dieser 
Schaden anderwartig hinwieder ersetzet werden müsse/^^e»^ 

». isf. c^uva^ (2) aber die obangeführten dontenra des Königl. 
^nnc^. 78. qethanen Versprechens: Dasi keine in Schweden von dorti<-
gen Gtäk^den bereiklicste K.ecju6lion, nuk welcher man die L.iesWnder 
drohen mochte / i, k L.icffiand vorgenommen/und nichts anders gcs 
sthehen lolte/als das mit der Ritterschaffc abgehandelt worden. 

Bz die 



die Ritterschaft secunäumZ.eZu1az bonX Interpretationi» beredet/ daß die­
ses ohne dem dero Privileg in superüuum erläuterndes Versprechen nur az^ 
eineallbcreit vorhergegangene in Schweden gewilltgte 8.ec!u6iion äe ̂ n. 1655. 
nicht relirinZiret werden könne/ cum P0NU8 lzeneticia principiz linc plenislime 
iorerpretanäa, öc c^uia vc»x nul-
1u8,VeiNeL.eäuÄion,lic universalis negativa Lc omnia excluclat, H/enocH. 
Csn/ / .  7 /^ /e /ö«/ (7o??5/ .  / ) .  » .  / .  
endlich 0^026 sz) die der Königlichen promiskon angehängte (^lausui» uns in 
allen unsirn und des Reichs Hoheit und Recht ohne pr-juck? und 
Schaden/zwar pro relervatoria omnez^uris competentis zu halten/aber doch 
krincipi prominenti, was in spscie die R.säuÄiones betrifft/ keine Macht/ sein 
Versprechen zu ändern / geben könne/ cum illa clausula non sxtenclatur aä icl, 
cujus in promisiione exprelse faüa eli msntio. 1.5/^. 
c. «.^7. ̂ V/cs/. Dec//^ «. /?. ,s. 
V./72. c^uia corre^io non prXsumirur, seä Socius omnisaÄus ica imerpre-
tanclus, ut illa evitetur./l/^sc^^ ». //e F. 
V' (7^. §./. Unäe Lc illa clausula: salvo jure, lic explicanäs, ne 
^>rseceäenria corrißancur, /?5^. ?«6c ns 
inclucat contrarietarem, 50)?/». ///>. /. 
^lunc^uam enim ksec clausula correÄiva e<l, seä saltem moäikcativa, proki-
ben5 excenlionem aä calus ciillimilez, /. con/ «. ,z. 

csn/I Fs/?. V. /<s. psc^.' L^/ps. 
§. X VI. Ob nun wohl die Ritterschafft dieses alles in punÄo suris für 

sich hätte anführen und dadurch des Königs wieder Sie geschöpffte Ungnade 
zu mildern suchen können; Dieweil aber dergleichen Anführen und Vorstel­
lungen allbereit vorher geschehen/und doch S. Königl. Maj. Gemüthe irriri-
ret hatte/auch derokelcripr ausdrücklich meldete/ wie der Ritterschafft die« 
ses pro Lrimine ausgeleget würde / Daß Sie sich unterstünde / von ei­
ner Aenderung in der keäuÄion nur Hoffnung zu machen/ und die zu-
letzt angehängte Königl. Bedrohungen wegen weiterer Zurücksetzung des 'ser. 
mini aquo kcäuÄionis,bißzu denen H«ermeisterlichen Zeiten/ die Ritter­
schafft in noch grössere Furcht und Schrecken satzte: Als entschloß sich diese/ 
noch eine Zeitlang stille zu schweigen / theils aus Furcht hierzu getrieben / da« 
mit Sie ihren Feinden nicht Anlaß gäbe/bey fernerem lolliciriren/des Königs 
Hertz durch falsche Fürstellungen noch mehr wider sie zu erbittern; Theils auch 
aus einiger Hoffnung und in Absicht/ daß doch noch etwas überbleiben/unv 
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nicht alles gantz und gar ausgerottet werden möge. Dem allen aber unerach-
tet/ käme gleich darauff ^nno >6Z8- ohne Vorbewust und vorhergegangene 
Lommunicationmitdem Lieffländischen Adel eine sehr harte Resolution her-
für/Krafft welcher alles/was zu einiger Zeit dem ?u^>lico zugehöret/ohne ei« 
nige R.e5exion solte re6uciret werden; Wodurch die arme Ritterschafft vollend 
in das euserste Elend gesetzet wurde. Denn weil aus dem / was bißher ange­
führet worden/gnugsam zu ersehen/daß ursprünglich alle Güter ex Donatione 
am Concellione der Obrigkeit herkommen ; So war nunmehro kein Mensch/ 
zu welcher Zeit er auch iemahlen von so langen Leculis sein Gut erworben/ 
des Seinigen gesichert/sondern wie der Anfang schon an einigen erfolget/die 
aus dem Wohlstande in das bittere Elend mit den Ihrigen treten müssen; Al­
so erwartete nun ein ieder unter steter Furcht und Kümmerniß die betrübte 
Nachfolge solcher trauriger Exempel: Jnmassen denn auch die Ritterschafft 
wohl vermercken kunte / daß auch andern ihren bißherigen Privilegim und Im­
munitäten allerhand helmliche Nachstellungen von ihren Feinden gemacht 
würden/ welche den totalen Untergang mehr als zu deutlich ominirteu. 

F. XVII. Da nun ^nno s68y. S.Königl. Maj.von derRitterschafft 
begehrete/einige Veputaros nach Schweden zu senden/welche wohl intormiret 
wären/von denen alten Rechten und Tuccellionz-Gerechtigkeiten Nachricht 
zu geben; So ward denen Deputat von dem gesammten Adel die dommis-
Aon ertheilet / auch gegen die Re6uäion nach ihrem besten Vermögen zu ne-
xoriiren/und ob sie dieser wegen eine Aenderung erlangen könten / Versuch 
zu thun. Es wolte aber auch die unterhänigste Vorstellung dieser Depura-
rorum bey denen Königl. Ivliniüriz nicht das geringste Gehör finden; sondern 
es giengen vielmehrindessen in L.ecluÄionz und l^ui^tions-Sachen auch dc-
rerjentgen/die aus ehrlicher Liebe und untertänigster Treue alle das Ihrige 
S. Königl. Maj. in der höchsten Noth geliehen/solche Hartigkeiten und Ano­
malien für/die bey Freinbden so solchesmit ansahen/und bey Benachbarten/de­
nen es kund und offenbahr war/kein anders Ansehen gewinnen konten; Als 
wenn man die Treuesten des Landes für ihre Dienste mit endlichem kuin und 
AuStilgungbelohnen wolte. 

§.XIIX. Die Deputat! bezogen sich bey ihren Vorstellungen fürnehm« 
lich darauff/ (i) daß die Provintz Lieffland durch die Reichs-Tags-Schlüsse in 
Schweden nicht verbunden werden könte/wei! sich Lieffland nicht dem König­
reich Schweden/sondern nur dem Könige als Groß-Fürsten in Lieffland utt-
tcrworffen/und als der König diesen Einwurffmachte / wie man einen König 

von 



von feinem Reich trennen und sagen könre/ man habe sich dem Könige und nicht 
dem Reich unterworffen / wurde zur Antwort gegeben / daß solches nicht unge­
wöhnlich m^Ilstoria öckeAlmme ?o!iticc>, haß zwey Lander einen König o, 
der Regenten hätten/ und doch ein Land dem andern nicht Unterthan wäre/ 
fondern beyde in separater Freyheit ihrer Rechte nnd Privilegien stünden/und 
hätten auch dasReich Schweden mit derProvintz Liefland einen solchenkegarä 
gegen einander/inmasten ein iedes seine absonderlicheReichS-oderLand-Tageun 
Privilegia hätte/ allewege separat und nie eines dem andern unterworffen wä­
re/ob sieschon einen Herrn und König erkenneten: (l) Es könten?aAs mu-
tuo co^sensu inita durch eines Lontrakenriz Unwillen nicht cjilsvlviret wer­
den : Wannenhero auch um eben dieser Ursache willen / als der König in Po« 
len 8iAi8Munäu5 III. durch seine conrinuirl iche R.esormarion und Lxclulion 

donvrum I^eßes 5c?aAa sunciamentalia sulzvertiret / die Lieffländische Ritter­
schafft Anno i6oi. mit gutem Fug für GOtt und der Welt dem König von Po« 
len abgesagt / und sich unter den Schutz König Carls des IX. in Schweden be­
geben. (;) Der Lieffländischen Ritterjchafft Intenrion, daß alles/wie die8ut>. 

jsÄLonmit Oarolo IX. behandelt worden/in solchem Statu ohne kekexion,was 
publique oder privat vorhingewesen / solle ilmpliciter conserviret werden/ 
gründe sich deutlich auffdte?aÄa mit (^arolo IX. welche ihre Befestigung per 
kaÄa Olivensia art. 2. F. z. öc z. bekommen hätten. 

§. XlX. Hierwieder ist auff Seiten der Königl. Emitter vorgestellet 
worden/ fl) daß das Privilegium 8iAl8munäi ̂ ußutti ein nichtiges vocument 
oder 8cartecsue wäre/welche gar ca8liret werden würde; man solle in der ü-
hergebenen Veäuäiion die Worte auslassen: Daß Lieffland ob nonlervacam 
t^äem vor GOtt und der Welt mit gutem Fug dem König in Polen 8iZismun-
60 Ill^abgesaget; als welche von grossem Nachdencken und Verfängltgkeit ge­
gen den itzigen 8tatum wären; (;) die?aAa möchten seyn/wie sie wo!ten/sotön­
te doch dem ?ublicc> das Seine nicht entwendet werden/und was an sich vitieus, 
könte weder durch die Zeit noch ichtwas anders convalelciren. So wären 
^»uch (4) S. Königl. Maj in das Recht der Heermeister getreten / u. s. w. 

H . XX. Es haben aber vepmati darauff repüciret; daß ^uoaä (i)die 
Ritterschafft es GOtt heimstellen müsse / wenn man sie des Genusses eines 
rechtmäßig erworbenen und nunmehro tn die i-z.Jahr lang mit so gutem Recht 
gebrauchten / auch unter Ihrer Königl. Maj. eigener Hand conkrmirren ?ri-
vile^ii berauben wolte. Wenn aber an dem privilegio 8iAi8muncji ^ußuii» 

selbst ein Haupt Mangel seyn solse/ so wäre besser / daß es bey Zeiten herfür-
brechen/ 
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brechen und die Ritterschafft deutlich sehen möchte/ woran sie waren / und sich 
unter ihren Privilegs nicht mit so einen siummen Götzen/der nichte als nume­
rus reprXlentitte / aber zu nichts nütze seyn solte/ schleppen dürffte. Solle 
es auch geschehen/daß offt erwehntes Privilegium dergestalt angefochten wer« 
den solte/ so trüge dennoch die Ritterschafft das Vertrauen/daß die Gerechtig« 
keit noch einen Weg für dieselbe offen hielte/ inmassen von Ihrer Königl. Maj. 
sie sich die Gnade zu erhalten getrauten / daß man doch die Ritterschafft zuvor-
her gnugsam hören/und nicht ungehört eine so harte Sententz wieder sie erge­
hen lassen würde. Was zum (!) die Lxpreslion wegen der Absagung von Po­
len beträffe; Sey der Deputaten lmenrion nicht anders / als in unterthänig­
ste« v.espe<I gegen Ihro Königl. Maj. zu handeln: und sey die Sache mit Pa­
len nur als eineHistorischekeUtion ihres damahligen Verfahrens angefüh­
ret worden'/ welches allenfalls mit dem Exempel der Stände in Schweden 
selbst juttikciret werden könte/ als welche aus gleichen Ursachen Sc ob non 5er-
vatÄm käem sich von König Ngkmunäo III. abgegeben/und zu eben dem Kö­
nig Orols IX. gewendet und Ihn angenommen hätten / weßhalb die Liefflän-
der so capable wären/ als die Stände in Schweden / ihr Thun bey der Welt zu 
jukikciren / und könte ihnen dieses keine üble NotÄM zuwege bringen / daß sie 
aber daraus eine Application sä moäernum ttsrum machen solten/wäre aus 
ihren Worten nicht zu erzwingen. Endlich ̂ osä (z) hätten sie die klaren 
Worte derer ?aHorum für sich: öonakeipubüca-köntenzwarä Princips re-
ßularitsr nicht alieniret werden/ jedoch wären die ̂ lienAtionez beständig/ 
wenn sie nicht 5l)proäigse sondern urgente neceslicate,(!)ol) benemst-ita,(z) 
lud titulo oneroso, (4) in commocZum keipudlicse (5) inrervenience illorun» 
conlenlu,quiju5alienanäik2bent, geschehen/und per paäa hernach conkr-
miret worden / welches alles auffdie Lieffländischen Güter zu appliciren wäre/ 
indem die Ritterschafft in Lieffland alle das Ihrige durch ihr eigen Blut/oder 
Geld/oder Treu erworben/und das Land eine geraume Zeit von ihnen alleine 
^etenäirtt worden. Die deutschen Gesetze und eonliiturion«, worauff Lieff­
land privileßiret wäre/unterstützeten diese Intention nechst des Landes Gese­
tzen/ nach welchen sie/ und nicht nach denen Schwedischen Reichstags Mssen 
muffen gerichtet werden. Wann auch schon quoaä (4) S.Maj. vorgäben/ 
daß sie tn das Recht der Heermeister getreten wären/so hätte doch ft) kein Heer­
meister die Macht und Gewalt gehabt contra ̂ egesfunäsmentales und com­
munis jura etwas zu unternehmen/ und einen Ritter-Mann ungehört und aus­
ser ordentlicher Weift aus dem Seinigen zusetzen/0) so wäre bey damahliger 

A Zeit 
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seitdem Adel und andern sein Kontingent als ein perpetuum parrimoniurn 
pnvötorum zugelegt/nur.mehro aber überschritte man die Gräntzen gantzex-
ceslive, indem nicht allein die alten Taffel-Guter/ sondern auch der meiste 
Theil der Privat-Güternnd also würckiic5) 5 Theile des Landes publique ge­
machtwürden/und wenn dieKeäuÄion angcdreneter Massen annoch in Pol­
nische und HeermcisterlicheZUreu solte zurück gesetzet werden/ so würde noch 
weniger ja niemand verbleiben: 

,̂s den? Klag- /,>. (7. be>fSe!eZet worden. 
§. XX!. Es geschahe auch ferner/daß/als der eine von denen vepuratiz, 

nemlichder(?spirüin Patknl etwas zurück in Schweden bliebe/ und etliche 
mahl Gelegenheit bekam/Sr. Königl. Maj. selbst die Noth und das Elend der 
Ritterschafft vorzustellen / und um Aenderung zu bitten; S. Königl. Maj. 
aber unter andern Sich damit entschuldigten/daß Sie nichts anders thäten/ 
als was auff öffentlichem Reichs-Tag in Schweden über Lieffland bewilliget 
worden/und daher könte die Ritterschafft nichts sagen i daß ihr zu viel geschähe; 
gab Lspir.Patkul zur Antwort: Es wäre Ihrer Maj. juüice bekandt/Nie­
mand unverhört/ und von einem Zuäice inLompenrevcrurtheilen zulassen. 
Die Ritterschafft habe zur Gnüge erwiesen/daß Sie keines weges auch w den 
allergeringsten Fällen/geschweige in solchen Sachen/ die Ihre zeitliche Wohl-
farth/Haab und Gut beträffen/ an die Schwedische Reichs-Tags-Schlüffe 
noch an die Schwedische Rechte und Gesetze gebunden/ auch nie zu solchen 
Rcichs-Tagen / da ein so wichtiges äelikeriret und concluäirct worden / erfor^ 
dert und also rechtlich gehöret wäre. Gleicher Gestalt als bey einer an­
dern ^uclientz S. Königl. Maj. auffjden Schwedischen Reichs-Schluß 
sich abermahl berieff/Patkul aber regerirte/ der Schwedischen Stände De-
cretawärennullirerverhänget/-und hierauff S. Königl. Maj.fragte/ ob 
denn die Ritterschafft sich unterstehen wölken/ die Schwedischen Stände zu 
verklagen; als ob Sie mit Lieffland nicht nach Gebühr gehandelt hätten ? ant-
wertete Ck>xir. Patkul / wenn Ihre Maj. der Ritterschafft nur solches verstat-
tmwolten und die Ritterschafft wüste/daß einig und alleine die Schwedischen 
Stände solches verursachet hätten/wären sie geneigt/Ihrer Königl. Maj. und 
der gantzen Welt erwelßlich zu machen/ daß die Schwedischen Stande keinen 
Fug gehabt/ über Lieffland ungchört/ zu urtheilen. Denn sie wären beyder­
seits gleiche Unterthanen eines Königs / und die Schwedischen Stände hätten 
NUrrmione Orämi; eine Präferenz und tönte ihnen ohne viminurion Ihrer 

Königs. 
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Königl. Maj. eigenen Hoheit/und Königl. Würde / die Macht nicht zugele­
get werden/daß Sie wider die Reichs-Loncl ulÄ äe^nnis 16^5 üc :68^. Ihrer 
Königl. Maj. hohe und theure bekräfftigte Versicherung/ daß die in Schwe­
den beliebte keäuÄion über Lieffland nicht ergehen solte / zu handeln und zu 
schlössen/ ja gar dasKönigl. Versprechen unmündig und rückgängige ma­
chen befugt wären / u. f. w. bey deni c7. Es 
bezeugete aber hierbey allenthalben S-Kömgl-Maj. und sonderlich/da Lapic. 
Patkul Abschied nähme / 'mit sonderlicher Sincerirät ihre beständige Gnade 
gegen die Ritterschafft/ und erHube mit vielem Lobe Dero bißhero erwiesene 
Treue/ erbot sich auch Dero ferneren Anliegen ein gnädiges Ohr zu verleihen/ 
und erlaubte ihnen / daß wenn Sie selbst nicht iemand zu Ihm senden konten/ 
Sie nur durch Briefe ihre Beschwerden vortragen / und einem gewissen 6s-
nomilürten Mann / nemlich dem LecrerZrio ^rckivi, vorzutragen zustellen 
könten. 

L. XXII. Die veputirten exkibirten nach ihrer Zurückkunfft IN Lieffland 
alle in Schweden erhaltenen keloluriones, statteten auch zugleich eine um­
ständliche Delation akechdessen/ was sich von Tag zu Tage zugetragen /schrifft-
lichab/ welche Delation sodann auch der gesamten Ritterschafft als Lol-pori 

äc Lommictenti bey dem Land-Tage vorgelesen / von dieser aber 
durch den Land-Marfchall denen ^anästariiz vor Ihre gehabte Mühe und Ar­
beit/ die Sie Ihrer Int>ru>A!0n gemäß gethan/ gedancket wurde. Bey diesem 
Land-Tage reterirte auch der Lapirain?srkul, als ulrimus Oepurawrum, was 
S.Königl.Maj vor gnädige 8ennment8 vor die Ritterschafft bezeiget hätte/ 
und bemühetesich/Sr.Königl.Maj. sincerelnclinanon gegen Selbige ihnen 
zu impl-imiren / durch welches die Ritterschafft dieOplniori bekäme/ daß die 
bißherige anderwärtige Bezeigung niemand/ als nur denen malicieusen Inter-
vencionil)U5 und kecommenäarionibus eines und andern Neiders / davon der 
Principal ihnen bekandt genung war/beyzumessen / und im Gegentheil S. Kö­
nig!. Maj. Inremion gegen das Land und die Ritterschafft im Grunde gnädig 
und gut wäre. Welchem nach auch die Ritterschafft schlüßig ward / Ihre 
Noth recht umständlich / lpeci6cc auff das wehmüthigste / nach allen Lircum-
ttamien und mit so beweglichen korm-ilien vermittelst eines Schreibens vor­
zustellen/daß S-Maj. solte bewogen werden/ die bey nahe zur Verzweiflung 
wegen Gefahr des gänzlichen Untergangs stehende Ritterschafft mit Königli­
chem und Christlichem Erbarmen anzusehen/und de-, Sr. Maj dißher verhal-
tencn Zustand des Landes untersuchen zu lassen. Wobey Sie sich aujf den all-

C 2 wissen­



wissenden GOTT beziehet / daß solches alles aus keinem andern Absehen ge­
schehen/ als nur Gnade/Erbarmung und Königliche Hülffe zu erlangen. 

§. XXlll. Es ist auch bey diesem Land-Tage von der Ritterschafft in al­
len Ihren eonlulracionibus nichts in geringsten anders / als was bey Ihnen 
bißhcro von so viel Jahren her in viriäi odlervamia gewesen/und worüber Die­
selbe auch amplillime piivileZiret/verhandelt worden / Massen denn auch die 
von dem Herrn Kläger selbst bey der Alage/). beygefügte Schrifft 
lud tirulo: Velideranä-I,solches gnugsam anzeiget / aus welcher dannenhero die 
?unÄa zu vollständiger Vorstellung der8pecieitsAi hiermit kürtzlich excer-
xiret werden / als die in folgenden beruhen: i. Daß die gewesene vepmitte 
Ihre obgemcldete Delation ablegen solten. 2. Daß die wegen des Valsurz 
der Müntze über die mit der Stadt Riga dißfalls gehabte kontrovers gemach­
te Und lecunäum tenorem d(S Kecellus äe z^nno 1688. V0M (Zeneral (?ouver» 
vementexlolenni consenluconcrovertenrium partium verfertigte vecilion 
zum Stande gebracht werden möchte, z. Laut voriger keccKen habe die Ein-
qvartierung ausserhalb Kriegs-Zeiten auff einen freyen Willen der Ritter­
schafft beruhet / und sey insonderheit die Einqvartierung/ welche in jüngsten 
Kriege-Zeiten bewilliget worden / unter der hohen Gegen-Verstchcrung gesche­
hen / nach erlangtem Frieden die Trouppen abzuführen. Aber nunmehro 
nach erlangtem Frieden sey nicht allein das Pahlsche Regiment KU 
Pferde beybehalten/ und also die darunter gesteckte leichte Remcr / so doch 
die Ritterschafft mit gutemHcrtzen bey dein schweren Kriege Sr.Maj.zur Vey-
fieuer verehret hätte / derselben zur Last gediehen / und maciie MW der ^ 

bewilligten Verpflegung ein s^^^es 
Sondern die Ritterschafft werde auch auff das aujerste 

damit gedruckt / daß die Verpflegung / nach der neuen Hackcnzahl noch da­
zu gefodertund unter kaveur der neuen Revision noch ein nie bewilligtes Onus 
dem Lande auffgebürdet werde/ da doch die Verpflegung vom Lande diesem Re­
giment alleine/und nicht ein solcher Uberschuß zugestanden sey. 4. Die schwe­
re Aevilion werde ein ieder empfinden/ und seine Beschwerde gnugsam beybrin­
gen. 5. Weil die Onsra, welche vor Zeiten bewilliget worden / nach der da­
mahligen asten Hackenzahl xroporcioniret wären; So wäre es höchst unbil­
lig / daß man nun nach der verhötzeten Hackcnzahl die Onera in solcher I>ropor-
tion nicht wolle vermindern lassen. Denn wie alle alte 0»  ̂aus einer 
freyen Bewilligung hergekommen; Also werde der ieyige Uber, 
jchuß/ lo durch die vechohete Hackenzahl emsiehe/dcr Ritterschafft 



MltGewalt abgenommen. 6« Man höre bey diesen ohne dem trübseli­
gen Zeiten im Lande gar grosse Beschwerden / daß manchen mit so harten kxs> 
cunonen unter dem Schein einiger kettamien zugesetzet werde. Und wenn 
der Lxeczuirte hernach zur I^ui^ation komme/finde es sich/ daß er alles enl> 
richtet'habe. Wellen nun das Elend ohnedem leider' groß genug im Lande sey/ 
so sey höchst nöthig/daß sothane Drüc?ung des Adels/sie rühre nun her 
aus ̂ //^oder derjenigen/so solches verursachen/emmah! 
mit Nachdruck zu Erhaltung gemeiner Sicherheit abgehandelt 
werde. 7. Sey höchst.iöthig/daß wegen der Land-Richterschafft des Rigischen 
8^näici, wodurch sowohl die Ritterschasst Privilegien als diejuttic« 
selbst!75oth litten/so wohl das Qouvernement als HoA<ReriH)te m 
Ludlläium vociret/ und nebst ihnei? VON selten der Ritterschafft be^ 
Ihrer Ronigl. Maj. darüber geklaget werde. 8- Daß bey S- Könlgl. 
Maj. eine veiinitiva wegen des Rang-Streits zwischen der Ritterschafft und 
dem Rath zu Riga gesucht werde. 9. Weil Ihre Königl. Maj. in Dero den 
veputirten gegebenen Resolution lud clato Stockholm.den,7. juniiiöpi.aä 
<Zravamina sich erklaret / daß vor diejenigen / derer Güter reäuciret worden/ 
und die so viele Jahre her die ^renclen erlegen müssen/ hernach aber nach nä» 
herer Untersuchung die Gütet befreyet worden / ein Verzeichniß beym (-ou-
vernement solte eingerichtet/ und so dann eine Verordnung von Ihro Königl. 
Maj. erwartet werden/woselbstjsie dasselbe/ so an ^renäen ausgezahlet/ wie­
der erhalten solte; Als müsse hierinnen denen darunter leidenden Mit-Brü-
dern geholffen werden. io. In selbiger Resolution der Desminen wären ge­
wisse ̂ .rticuli) welche nur theils remillive, theils cklarorie, abgethan wären. 
Damit die Ritterschafft nun nicht beschuldiget werde / daß man viel anfange 
und wenig ausführe; So müsse eineAbrede genommen werden/wie entweder 
solches alles würcklich proseyuiret/odermit guterAl^mer die Pen6en? biß 
zu gelegener seit salviree werde. 11. Daß wegen gewaltsamen Zwangs 
der nach Riga fahrenden Bauern zu schwerer Arbeit / müsse geklaget / und 8e> 
xararion gefordert/ auch das künsstige verhütet werden. 12. Daß der Platz 
zum Ritter-Hause im neuen Wercke in Posselz genommen werde, iz. Daß ei­
ne Verordnung wegen Auffbauung eines neuen Ritter - Hauses gemacht wer­
de. 14. Daß Anstalt gemachtwerde/wie die Cantzeley/alsein Schctz'Ka» 
sten/darinuen die Ritterlichen privile^i^, und Freyheiten verwahret würden/ 
unter ein^r sichern und zugleich guten Disposition, damit sielocuplemet und in 
Stand gebracht werde / gerathen möge. ,5. Daß der Herr Rath c.eumer 
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befragt werde/eine Kxplicarwn zu g<ben / mit was Fuge er tn feinem IKestri-
610 einen estaivZum der Adelichen Emilien in Lieffland verfertiget / da doch 
viele darunter/ die nicht mit Immobiles in Lieffland angesessen/oder in Loe-

tum^odiliumrecipiret worden/für Licssiandische Edelleute/die dererLene6. 
ciorum ^quettrium fähig wären / tönten pMret werden. 16. Es fey eine 
herrliche Verordnung der Vorfahren/daß Jahrein und Jahr aus in Riga/ 
dadaSLsneral Louvernemenrsey/Nomine roriuz ^obil itatis einige reliäi-

rende Land'Räthe seyn holten/welche nomine rotiuZ^obiliralis in vorfallen­
den Landes - Angelegenheiten / als perperui ^nä^rarü neZotriren kämen. 
Nachdem aber die itzige geringe Anzahl der Land'Räthe nicht zulassen wolle/ 
die kekäkung dermassen fortzusetzen / und dennoch der Zweck so heilsam und so 
hoch nothwendig sey/daß in ausbleibendem Fall viele gefährliche Lonieczuen^en 
entstehen / und Niemand bey elenden Zufällen nomine puKUco pro l'a-
Iure patfi-e würde reden/ noch ein bedrängter Mitbruder wohin seine 
Zzxflucht nehmen konim»; So werde insonderheit höchstens recommsn. 

äiret/ hierauffeinige Vorsorge zuwenden. 17. Daß bey denen Immill ioni-

du? und Lxecurionibus diese künfftig nicht mehr bloß denen blotÄru8 ^su-
6icu von denen Herrn Land-Richtern commicnret werden möchten. 18. Daß 
für demLand'Marschalleine rechte Verfassung gemacht werde/ wie die Un­
richtigkeit der Einkünffre bey der Ritter^assa recht in Ordnung zu bringen. 
1?. In vorigen Zeiten sey die Ritterschafft allemahl/wenn die ?ropolmon«5 
derer Gouverneuren und des (-eneral-Louverneurz nur das geringste impor-
riret / Königl. Brieffe und Znschriffr gewürdiget worden: Nun aber geschähe 
es nicht mehr. Dieses habe den Schein/ daß man nach und nach die 
Ritterschafft nicht n»ehr um etwas fragen/fondern alles ex impoii-
tione befehlen wolle. Derohalben hiermnen vorsichtig 5» gehen/ 
und könneeinmahl dem 
geantwortet werde,^ / die Ritterschafft wisie nichts davon/ weil 
IhreRonigl. Maj nichts an sie geschrieben. 20. Daß wegen des 
Ksngs^elckenret werde/wie denen zu helffen/die für 20. und zo. Jahren die 
Kctegö-Dlenste abgeleget/und ihre Pässe und Httelwa im Brand und fonsten 
verlohrcn. 21. Es geschehe dem wohl.mermrten Adel kein geringes Nach, 
theil/daß mmmehro schlechte und geringe S.eute/die sich weder ge-
ge?l Ihro Romgl. Maj. noch das L.and auffein oder andere 'Weise/ 
wodurch sonst der Adel erworben würde/^/>/>et gemacht/ auff 
wlrechten Gericht /oder wie es zugehe/ sich in den Adelstand erheben liessen/ 

also 
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also das L.and anfnüeten/nnd sich aller chelichcn D^^äten und 
--»«v//aten th^ühafftiA machen wolcen. Derowegen hierüber eine Un­
terredung hochnörhig seyn wurde. 21. »Zs wäre höchstnorhH/ denen 
tNitbrüdern/deren Güter ilzo in der wür'eklichen Ansprache der Ke-

stünden/ elMAe^W^e zmhun / weil der Ausschlag über Sie 
ein Exempel vor dem gantzen Lande entweder zum Bösen oder Guten seyn wer­
de. 2;. Der Beschwerde nmAe auch 1, werden / da^ nmn am 
?Y0 ausserhalb des ttanym Reichs Schweden aus frembdcr Potenta­
ten Ländern R-sloluriones und I)j^>os,tiones von(?ener!»1'(?ouverliei.'.sen er­
warten müsse / da doch vor Zeiten/ wenn (Zencral (-ouverneurs ausserhalb des 
Reichs gewesen/ die (Gouverneurs die Dispolltiones über die Ritterschafft An­
gelegenheiten /gehabt hätten. 24. Die Excesse des Ober-kitcaÜs zu reme-
«jiren / daß er/wenn e? verliere/ auch die Unkosten guc thun muffe. 25. Daß 
man stch mit Ernst bemühen möchte/noch ein Exemplar von dem ?rivUegio 
8i^ismuli6i ̂ uAusti in kormÄ prod^nte zu erhalten. 26. Weil man befinde/ 
daß diejenigen/welche der Ritterschafft Mittel in Händen gehabt / sehr unver­
antwortlich damit umgegangen/und in ihren Nutzen angewandt; Deswegen 
sey hochnöthig/daß eine LonlUrution zur künfftigen Sicherheit gemacht werde. 

§. XX! V. Demnach nun unter denen punKiz ^slibersnäls auch n. 16. 
mit begriffet» war/ daß von der gesammten Ritterschafft an statt der sonsten in 
Riga rekciirenden Land-Räthe andere perpetui ^anästgrü der Ritterschafft 
connnuiret würden/und dieser Punct hernach auff euveldtcm Land-Tage zu 
Wenden ̂ nno 1692. relcilvli et und laut der vom Herrn dem V.laZ^ 

anZefä^ten Beylage /55 6. zu dergleichen cesl-lirenden derHerr < 
Obrist'I^'eu^ nanr und Land - Marschall Johann Heinrich Streift ÄSN Lauen-
stein/ der Herr Obrist^l^eme^.nc'Volmer ^.mon von Schllppenbach/ 
Herr (Hapjf. Johann Reinhold Palku!/ und Herr Johann Albrecht 
von Mengdcn / von de! Ritterschaft erwehlet werden; Also hat um desto 
besserer Ordnung und Richtigkeit willen auch die Ritterschafft diesen ihren 
I^snc!argrii5 od^r so genannten eine Inlir^Aion 'waeslenemlich 
inruir,, zu verrichten hätten / ertheilen lassen: welche nach be­
sagter Beylage /Ä5 (7. in folgenden 9. bestehet: Zum (l) werden 
Siei-^nitlet; daß ihnen Derosclben tragende Liebe und Zuneigung zu des 
Vaterlandes Besten/a!s auch das besotidereVertrauen/so die sammt!.Ritter­
schafft zuIhnen habevermercken lassen/Ihnen sattsam Anl?itunc «eben wer­
de/M allen Stücken und Dingen das allgemeine Beste/ ble Erhaltung und 



Befestigung des Vaterlands Immunitäten / Freyheiten und Privilegien zu 
oklerviren / so daß Sie auff den benöthigten Fall/ da die Privilegs in ein und 
andern Stücken möchten angefochten werden / freye Macht haben sollen / an 
was Orte es seyn möchte/im Nahmen der Ritterschafft davor zu sprechen / und 
alles Wiedrlge abzuwenden. 2. Wenn einMit-Glied der Ritterschafft in 
seinen Adelichcn und der sammt!. Ritterschafft comperirenden Rechten und 
Privilegien solte irgendwo Noth leiden; So würden sie nicht ermangeln/demFl 
selben Hllilicnce zu leisten/und pro sslvZnäiz privilegüz zu spre­
chen. z- Daß in Abwesenheit zweyer Herren lehrenden tn Sachen/ die 
deinen Verzug litten / die zwey gegenwärtigen Macht zu verfahren haben sot­
ten. 4. Daß die Keliclirende befugt seyn solten/ wenn die Sachen wichtig/ 
die nächsten Land-Räthe zuzuziehen. 5. Daß Sie gmorillret seyn sotten/ 
alle Rechnungen der Ritterschafft Einkünffte aufzunehmen/ Obrigkeitliche 
^Mev? zu suchen u. s. w. 6. Daß Sie den bewilligten Bau des Ritter-Hau­
ses zum ktkeÄ bringe». 7. Alle Monath ein Journal von ihren Verrich­
tungen unterschreiben und beylegen: 8> Beydem Land-Tage daraus der Rit­
terschafft KeUcion thun/und endlich 9. der Ritterschafft Bestes in allen Ange­
legenheiten beobachten selten. 

§. XX V. Wie auch der letzte punÄus veliderantlorum diejenige con-
ccrnirte/ die mit der Ritterschafft Geldern nicht wohl umgegangen / als hat 
die Landschafft auch dieser wegen eine Constitution zu machen relolviret/ die 
zugleich von denen Land'Rathen und Land-Marschaö in folgendemlenor voll­
zogen und unterschrieben worden: Weil man bißher gespüret/ daß diejenigen/ 
denen der Ritterschafft Gelder anvertrauet gewesen/ sich unverantwortlich un­
terstanden hätten / dieselbe an sich zu ziehen / und in ihren privat Nutzen zu ver­
wenden/u. s. w. So sey die Ritterschafft veranlasset worden/in Anmcrckung/ 
daß sothane Unordnung ohne weitern unwiederbringlichen Schaden nicht 
mehr könne gedultet werden/ zu Handhab- und Beschirmung Ihres Vaterlan­
des allgemeiner Wohlfarth abgeredeter Massen diese Constitution auff dem 
Land-Tage mit einhelligem Belieben Ihrer aller abfassen/ öffentlich ablesen und 
pudlicircn zu lassen; Daß alle diejenigen/welche gleichwohl solche ihrer Treue 
und Glauben aus guter Zuversicht der sämmtlichen Ritterschafft anvertrauet 
Vlcholmon bißhero unrichtig geführet/so / daß Sie biß zu dieser Zeit die em­
pfangene Mittel weder entrichtet/ noch gebührende Rechnungen abgeleget/sich 
von einer so schwehren bey der sämmtlichen Ritterschafft Sie selbst höchstes-
vinnden Opinion , sich von sich selbst befreyen/die Rechnungen der bey diesem 

Land­



V — - / 

tand'Taqe geschchenen Verordnung nach ablegen / die Gelder entrichten / und 
nicht Gelegenheit geben möchten/ daß man in Erwegung der bißhers gebrauch­
ten / aber wenig gcfruchteten LiviÜtätV in denExecutions-undZwangs-Mit-
teln / nunmehro die zröste Schärffe werde gebrauchen müssen. Solte aber 
nach diesen: sich iemand unterstehen / der sothane ?ub!ique Mittel in die Hände 
bekommen / dieselben nicht ülleine an gehörige Orte nicht abzugeben/ sonder» 
auch zu seinem Nutzen zu verwenden / So sslte derselbe crimins lirer / als einer/ 
der frembd anvertrautes Gut nicht getreulich verwaltet/ Angeklaget/ nach allec 
Schärffe mit Ihm ?rsccäiret/ und nicht mehr als ein Mit-Glied der Ritter­
schafft conlitjeriret/ sondern ausgeschlossen werden / wannenhero sich ein iedec 
dieses zu behöriger Nachricht stellen solle/alles laut der vom Herrn Kläger 
dem angefügten Beylage 

§, XXVI. Aber wiederum auff das bey demselben Land-Tage beliebte 
und oben §. XXII. exwehnke Schreiben zu kommen/das wegen der gemeine» 
Noth an S. Königl. Maj. gestcllet werden solte; wurde das Loncepr dessel-
bigen einigen bey den-i iand'Tage ex communi erwehlten Gevoll-
mächtigten gleichfalls zu expe<jjren auffgetragen / und weil die Verrichtungen 
bey dem Land Tage überhäuffet waren / daß das Concepr ckursnce convevm 
provincialt nicht verfertiget werden tönte/ ward beliebet/ daß dasselbige nach 
dem Land-Tage der Generalen Beliebung gemäß/ eingerichtet / und unter ge­
wöhnlicher Zublcriprinn der Land-Räthe und desLand-Marschakls fortgesen« 
det/und Sr. Königl. Maj. überreichet werden solte. Wie nun die Noth des > 
Landes vielfältig und groß wäre; Also bemüheten sich die doncipienten solche 
S. Königs.Maj. in denen beweglichsten lermmi, folgender Gestalt fürzustel-
len / laut der von Herrn Alägern dem Alag^^//angefügten Beyla­
ge luk Es müste zwar die treue Ritterschafft der allerunterthänigstm 
Provintz Lieffland mit dieser kläglichen Bitt-Schrlfft fürS-Königl» Majest. 
Heiligen/in Gerechtigkeit und Gnade blühenden Thron mitFurchtundZiltern 
treten; Sie sey aber dabey versichert/daß S. Königs. Maj. keine andere 0?i-
mon davon tragen werde/ als daß ein Zeichen einer allerunterthänigsten Liebe 
und Treue zu Sr.' Königl. Maj. sey/wenn bedrängte Unterthanen alles in Ge-
dult erlitten / und bey endlich nicht mehr zureichenden Kräfften Ihre Noth und 
Anliegen in kindlich demüthigstem Vertrauen vor S. Königl. Maj. ausschüt­
teten/und nirgends anders / als von S. Maj. Erhörung und Hülste flehentlich 
suchten. Die Noth und das Elend ihres armen Vaterlandes sey so groß/daß 
fiestch schämten / ihren Zustand zu erzehlen / ja mit nichts als Thränen uny 
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Trauren sich trösten möchten/wann Sie spüreten / daß nunmehro auch die Be-
nachbarten Sie mit Bestürtzung anschalteten; Bißhero hätten Sie aus unter-
thänigster Reverentz gegen S> Königl. Maj. stille g- schwiegen/ und hätten fast 

. das euserste in stillem Gehorsam über sich ergehen lassen/und alles mit der höch­
sten Gedult und Standhafftigkeit / bloß in Absteht / bey S- Königl. Maj. die 
Probe rechtschaffener Treue noch weiter zu bewähren / überwunden / hätten 
auch dabey aus der allerdemüthigsten Hoffnung den Trost geschöpffet / S. Kö­
nig!. Maj. würde die rechte Stunde Sie zu erfreuen aus Trieb unauslöschli­
cher Gnade selbst ermessen/ da aber ihre Schwachheit nunmehro zu groß wer­
de/daß Menschliche Kräffte nicht mehr zureichten / und keine blosse Hoffnung 
ohne EmpstnduuAwürcklicher Hülffe Sie länger erhalten könne; So wüsten 
Sie den Weg ergreiffen/S. König!. Maj. ihre wahre Noth zu klagen / zumsh-
len S. Königl. Maj. der betrübte Austand des gantzen Landes und aller Ein­
wohner warhafftig nicht recht bekandt gemacht/ sondern von vielen aus Trieb 
eines verdeckten und Eigennützigen Absehens und?rivar-Iinerelle oder Ge­
winstes auffdas geruhigste und beste vorgestellet werde. Sie aber befänden 
Sich aus vielen Ursachen verpflichtet / S. Königl. Maj. die rechte Beschaffen­
heit zu entdecken/massen Sie die allergröste Noch/ als welche kein Gesetze habe/ 
nicht weniger die Zärtigkeit der Treue gegen S. Köntgl. Maj. und dann end­
lich die Schuldigkeit Krafft des lolennen 1687. von Ihnen abgenom­
menen theuren Huldigungs-Eydes/ darinnen Sie gegen GOTT / und S. Kö­
nigl. Maj. sich bey Verlust ihrer Seelen Heyl und Seeligkeit verbunden/ 
nichts zu verschweigen / was Sie zu S. König!. Maj. und der Königl. 8uc-
cessorcn Schaden und Nachtheil zu seynvermerckten / hierzu antreibe. Wetl 
Sie demnach aus S- Köntgl. Maj. und Dero glorwürdtgsten Vorfahre» 
dieser Provintz allergnadigst erwiesenen Bezeugungen diese kun^amemsl-
KlÄx.me erlernet / daß S- Köntgl. Maj wahrhaftiges / nicht aber nur scheine 
barliches Ilte^sseniit der Wohlfahrt undAuffnahme des Landes / dergestalt 
verknüMt sey/ daß das «-ineohne dos andere zwar eine kleine Zelt/doch aber 
nicht in die iänge abgesondert werden und bestehen könne; Als würden S. 
Königs.Maj. Dero Christliches Hertze gegen Sie als armseelige und in den 
Grlwd bereits r-unute Unterthanen nicht verschlussen/ sondern Ihnen in Ge­
dult ein gnädigcs Ohr verleihen. 

§ XXVU. Nach dieser so iubmillen und unterthänigste» Anrede/ die die 
Rttt'crjchaffit tz?r. König!. Maj. Hertze zu desto gnädiger» Gehöre zum Grun­
de gekgtt / stellet die Lu^li^ue in besagter Seylagedie Noth des 
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Landes selbst-» dergestalt ferner für- Daß Ihr Elend daraus erwachst / well 
iie i» Lieffland nickt allein- (>) Ihre« auff guter Treue und Glauben riiul» 
vn'-r-i^ durch G-ld, getreue Dienste / Blul und Leben erworbenen Elg-n. 
thums beharrlich entsetzet/ aus dem Wohlstand «n die Lxir-mttät des bitter» 
Zlrmukhs gestürtzet würden / sondern es werde solches'auch dadurch vermehret/ 
daß man (-) Ihnen / wenn Sie unter solchen Verhängnissen leider! gerathen 
wüste«/ alle Mobilia wegnehme/ und »lcht einmahl so viel von dem Verlohrnen 
lassen wolle/ daß Si« Ihr Leib und Leben erhalten könten / sondern Christlicher 
H-rS-n Hülffe erbetteln müssen; Ja/ es werde die Sache über dem noch als» 
aetrieben/daß (z) mancher/der wohl für ic>°oo Thlr. Güter gehabt/ und solche 
durch die k-->uüioa verlohren/ nicht einmahl zu deren und ?oir-lNo» 
aelanaen könne / ob Er gleich gerne / wie ein anderer/ pr-stiren woll« 
«°dkönne/ auch »u Erhaltung Desselben keine Sorgfalt noch Bemühung u». 
terlasse Und wie nunmehro durch die augenscheinlichen Straffen und Zorn-
Ruthen des Höchsten das Land so zugerichtet sey / daß und umeducir. 
„ aleichem Vermögen stünden / und dahero alle Hülffe und Unter-
kalt verschwände: Als müsten Sie mit Thränen,und nicht ohne heffkige Ge-
wütbs.B-wegungnachsehen/w-lch-r gestalt einer na» dem andern/aus ftin«m 
Wat-rlande/darlnn-n Er und seine Vorfahren vonvielen S-cuI»h-r n Ehr«» 
und Wohlstand gesessen/ sich w-Mbegeben / und die benachbarte Gräntzen um 
Sicherheit undUnterhalt seines Lebens mit Weib und Kmder« zu suchen ge. 
^lhiaei werde. Da auch ferner «emandvon ihren Mic.Brud-rn wäre / der 
aus -reibender Noth / nur unter Dach jus-',» / und nicht unter blossem Himmel 
mir denS-inIzenzusterben/ sein «äucirtes Gut unter erbitten muss-, 
und endlich selbtae erhalte; So würde doch <4) Ihnen solches sohochausge-
rechnet/ und noch dazu die allmächtige S-r.ff- Hand des grossen GOttes vom 
Mißwach« und andernZufällen/Jhme allein- zur Last und zu bussen aufleget/ 
was GO-t über alle/ so des Landes genössen/ verhienge, dergestalt/ daß Er ntcht 
einmahl s-m täglich Brodt dabey haben könne,sondern von Iahren zu Jahren 
dasjenige/ so Er noch etwa an Milien übrig habe /zusetzen / und dein endlich/ 
wenn dieses nicht mehr zureiche / (;) sehr schwehr« Lx-cnn'°°«, und ander« em. 
«kndl-ch« über sich ergehen lassen/und also das Land meiden musst, 
«o Er nicht mit denen Seinigen in steter Furcht stehen wolle / daß man mit 
Adelichen är-nö-iottn/so nicht bezahlen können, ob schon di-selblgen nichts als 
l>te schlvehre ^rende ruiniret /dte Corpi ansUU^» Und haoe tM 
Gegentheil be, solhamr B-wandniß -in Amtmann / der seinen Lohn genusse. 



«nd ausser Gefahr sitze/ mehrern Vorteils und Sicherheit sich zu erfreuen/ 
als ein Königlicher ̂ revcZawr^ der bey also conäiriomnen Hrcn6en seinen Un-
fall stündlich gewartet» müsse. Es halten zwar S. Königl. Maj. in Dero al-
lergnädigsten Resolution ^nno 1687. bey derHuldigung das lerrial in denen 
Gütern versprochen und zugeleget; Aber es habe sich f6) fast niemand dessen 
würcktich zu erfreuen / weilen die Güter in so einem hohen Prcißangeschla-
gen würden/daß mancher den Nahmen seineslertiak,welches doch S. Kö­
nigliche Maj. in allergnadigster Inrencion einem ieden gerne gönneten / fahren 
lassen würde / wenn man nur die ^rencZe billich und leidlich rechnete. Wann 
auch mancher ferner die Gnade erhalten habe/daß SKön.Maj.ihme in seinem 
re6ucirren Gute ein l'errial zugeleget/und er auch solches bona einige Iah-
re her genossen/und davon nichts mehr übrig gehabt/ als das ^eben kümmer­
lich nebst denen Seinigen mit Thränen-Brod zu unterhalten ; So überfalle 
Ihn doch (7) unversehens eine solche Observation und Nachrechnung/ wo­
durch er das in seinem ruhigen Besitz genossene wider aller Völcker Recht 
mit seinemrorslenkuin von so vielen Iahren zurück bezahlen/ und so dann 
nothwendig darben müsse. Wenn aber alle dergleichen harte Zuschungett 
nicht zureichlich wären; So suche man auch an die Wenige / so noch in ihrem 
Eigenthum mit Ungewißheit fassen / andere Ursachen/ indem man (8) unter un­
gegründeten Verwenden/und invemirtenpr«rextenvon aussenstchender 8tA. 
tion »md bewilligten Conrrikutionen / dieselben mit schweren mililsrischen 
Lxecurionen belege / ungeachtet alles richtig abgetragen sey/ und solcher Unfug 
mit sattsamen Qvittungen hernachmahls überwiesen werde. Wann Sie dann 
nun dergestalt von alle dem Ihrigen abgebracht wären; So hiesse es zwar/ daß 
ein Edelmann zu Folge der vorigen erworbenen Privilegien und unter Sr. Kö­
nigliche» Maj. Hand und Siegel noch verhandeneu hohen Versicherungen 
zu allen Hrevden der Königl. Starosteyen/als welche noch vor die besten ge^ 
halten würden/der nächste seyn solte; aber man nehme doch hernach (y) von 
feiner Armuth ( worein Er doch nicht von sich selbst/oderaus seinem Versehen/ 
sondern durch oberzehlte schwere Zufälle gerathen/^ Ursache und Gelegenheit/ 
daß ein anderer geringern Standes/ dehihme an Mitteln überlegen/derselben 
fähig werde. Da denn ein so mächtiger ̂ renclaror, weil Er selbst so grossem 
viKrjHen nicht vorstehen könne/die ^rer>6en an andre cum I.uci-o wieder ver­
handele/So drückte auch (io)die durch Mißwachs und andere Schwierigkei­

ten abgematteten Adelichen Hren6atorez gar besstig/daß sie die ^rsncjen nicht 
alkinc mit baarem Gelbe / Ddern M M Reichsthalern zuzahlen / 
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vnd dieselben gegen dortige Landeö-Müntze/ die der Land'Mann mit seinem Gn 
träydig zuHeben habe / mit 5. biß6. pro cenrum anzuschaffen und einzuwcchstlr 
geholten seyn. Deßgleichen musten sie auch ̂  mit Schmertzen hören/ dich 
ihr Elend manchen unbedachtsamen Menschen ein Liedlein in ihren Zusam- ' 
menkünffren seyn muffe/und man sich nicht scheue öffentlich zu sagen / daß in ic>. 
Iahren kein Teutscher mehr in diesem Lande seyn werde; wie es dann auch si?) 
miN'olchen unartigen Dräuungen soweit bey denen DörptischenUnivellitätS-
krofelloren gekommen / daß sie nicht alleine gar nachdenckliche Vorschläge 'I 
machten / ihnen aus selbiger ^caäemie (von welcher Sie dem Lande mehr 
Nutzen wünschten/als sie zu promirriren bjßher Ursache gehabt hätten/) Leutc ^ / 
anderer Marion und Sprache ins künfftige über das gantze Land in das Pre ^ 
dig-Amt nach der Hand auffzndringen/ sondern auch würcklich/wo sie nur köw 
ten/ es dahin brächten / daß der deutsche GOttes-Dienst abgestellet/ und die 
Prcdigtnur auff unteutsch von einem/ der Landes Sprache nicht mächtige» 
Verrichtet würde/ dergestalt/ daß der Ritterschafft hinsühro bey so anwach­
senden mmmigfaltigen Drangsaalen beydes in dem Zeitlichen und ewigen ihe 
Vaterland fast ein Eckel werden muffe. Sie könten auch nicht unterlassen/ 
Sr. König!. Maj. mit Schmertzcn den grossen Betrug vorzusteken / der (i z) 
über sie alle insgesammt durch die schwere und ungewöhnliche Revision der 
Hacken erwachsen sey/und könten nicht glauben / daß S. Königl. Maj. Dero 
getreue Unterthanen unter der Last länger anhalten würden/ wenn S. Königl. 
Maj. nur die Gedult fassen/und ihre Noth hiertnnen in Gnaden hören wölken/ 
indem eines Theils Ihnen ungewisse.Einkünffte mit angeschlagen und vor 
richtig gesetzet würden/so doch nimmermehr einkämen / anders Theils aber sie 
v'on diesen ungewissen Einkünfften 15. pro cem gewisse 0nera tragen müsten/ 
welche 0ncrs doch/ wenn Sie die gewissen Ksvcnüen in Richtigkeit setzten/ 
mehr als zz. pro cenc imporütten /und bey mißwachftnden Jahren alle Ivcr«-
<jen schlechter Dings übersteigen könten. Wobey sich auch noch diese Ve-
schwerligkeit befände/daß (14) nach der neuen Kev.kons-Hackcnzahl die 
Reuter Verpflegung sich weit höher / als ehemahlen erstreckte / und zu allge-
memer Belästigung des Landes ein mehrers als icmahlcn bewiSiget werden/ 
und also lzmpUcirer nur ex impolulone ein solcher Uberschuß /> der dem Pahli- . 
schenRegimentedoch nie angeschlagen/unter einem neuen vnere abgetragen 
»Verden müsse. Und hatte diese hohe kevikon in tjxcie an denen Gräntz-Ocr-
trrn den augenscheinlichen , daß die Bauer« in grosser Anzahl bey be. 
avcnm Gclegenheit sich «US d?m Laude weg/und in frcmbde Herschafften be-
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geben: Wiedenn keine Lomribmion auch in denen schwersten Zelten/ und 
da S. Königl. Maj. gantzes Reich und Lande in Krieg gestanden / Sie so hart 
getroffen habe/ als eben diese / da sie doch des edlen Friedens genössen. 

5. XXVIll. Sie Messen endlich nach dieser deutlichen Vorstellung 
ihrer Qravsminummerwehnter Beylagedaß/wenn sie alle diese ih. 
nen leider! biß an die Seele gehende schwere Last und Unglücks-Fälle betrach. 
teten/so wüsten sie sich mit verzagenden Gemüthern den unvermeidlichen L5-
feä vorstellen/daß eine Ritterschafft/ welche das Land gleichwohl mit ihrem 
Blute von den Heyden erobert/zur Christlichen Kirchen gebracht/ und sich 
durch getreue Dienste gegen die Cron Schweden/ so wohl bey Sr. Königl. 
Maj. selbst/als auch bey der gantzen Welt kZnsliret/wie schon viele den An­
fang gemacht hätten; Also auch der gantze Rest mit Seufftzen zu GOtt das 
Vaterland würde verlassen müssen. Sie könten Sr. Königl. Maj. das Elend 
des Landes nicht gnugsam beschreiben^ welches so zugerichtet sey/ daß Lieffland 
bereits seine gantzeGestalt.verlohren/ so gar/daß ob es schon von dem Höchsten 
GOtt mit Korn-und Lebens-Mitteln gnugsam gesegnet sey / und vielen ftemb-
den Königreichen und Ländern Nahrung gebe/dessen Einwohner dennoch in 
den Zustand verfallen/ daß in selben Jahre / weil alle gebethene Hülffe abae-
schlagen sey/viele arme Leute an Hunger gestorben/einige an die Jhriae/un» 
ihre eigene Personen aus Hunger Hand angeleget/und sich erhencket' Bev 
tausend Bauer-kamiiien bereits überdie Grantze gelauffen wären und Plün-
derungen/wo noch was verHanden gewesen/verübet hätten. Ja/sie könten 
Sr. Köntgl. Maj. allerunterchänlgst versichern / daß / wenn ihnen der aller, 
höchste GOtt die Wahl hätte heimstellen wollen/ entweder schwereKrieae von 

^ "üb/«lige A-ittn z„ ertragen/ sie 
durch die Erfahrung von beyden nicht wust-n/°b sie nicht jene für diese zu er. 
Wehlen wurden Ursach gehabt hoben. In Summ- / wo S. Könial Ma, 
ihnen mit Der» Gnade und kräfftigen Hülffe nicht be?spring.n wÄden/s« 

undr°dlich-U.kerchan-nSr. KSnigl. Maj. nicht--!, 
ders als schwere Nachfolgen und ein wüstes Land verheissen / welch» Schade 
hernach / wenn auch schon Millionen daran gewendet würden/i„eo,»I,.Ii>«» 
dürsst« Damit aber S. Kön. Maj. versichert ftyn möge / daß Sie bi. R^ 
«erschafftnlchtettvan-in ungezründetes Beginnen/ sonder« diceuIerK- M,. 
setz..os.No.hundpmeWa.h..-zudies-r-ll/eme.nen^ 
drungm; SoM-Sr.Könisl.Mai.D«ro gerreue Ritterschafft diese aller. 
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gnädigsteVerordnung anheim / nach huldreichem Gulbefii;den gewisse un-
inrereMrte Leute abzufertigen / und den Zustand des Landes! zu Untersuchen/ Da 
denn S. Köntgl. Maj. finden würden/ daß nicht allcine diese allerunterthanig-
ste Vorstellung wahr sey / als wofür die sämmtliche Ritterschafft mit Leben und 
zeitlicher Wohlfahrt ßusrantire/ sondern auch viele Umstände? die Sie drück­
ten/aber nicht melden dürfften/würden gefunden werden. Sie fielen demnach 
vor S. Köntgl. Maj. gerechten Gnaden-Thron mit betrübten Hertzen und Ge-
müthern in allertieffster Demuth nieder / und bäten mir weinenden Äugen/ und 
um Christi Barmhertzigkeit willen / S. Königs. Maj. wolten allergnödigst ge-
ruhen/diese ihre Noth und Anliegen in Gnaden anzusehen / und ihnen krafftige 
Hülffe wider den endlichen Ausgang ihres gäntzlichenkumz allergnadtgst zu 
reichen. 

H. XXIX. Diese bewegliche und demüthige/auch mit so theuren Verst-
cherungen der Warheit verclauiulirte war im Nahmen der gesamm-
ten Ritterschafft in Lieffland/wie gewöhnlich / von denen Land-Räthen Ernst 
Friedrich von Reichau / Heinrich Cronenstern/ Otto Friedrich vonVttting-
hoff/Leonhard Gustav von Budberg/ e.V. (^umern, und dem Land-MarschaS 
Johann Heinrich Streiff von Lauenstein unterschrieben / und gieng den zc,. 
Mäy^an0l6y7. von Riga mit der Schwedischen Post nach Stockholm ab; 
Aber fie hatte wider alles Vermuthen gar eine betrübte und traurige Wür-
ckung. Denn an statt, der mit solcher unterthanigsten Zuversicht gesasten 
Hoffnung erhöret zu werden / und an statt der so flehentlich und um Christi 
Barmhertzigkeit willen gebetenen Untersuchung des milersbien Zustandes 
und drüber erwarteten Hülffe / ward die Sache von denen Feinden dee 
Ritterschasst dahin gesptelet / daß von denenselben allerhand Beschule 
Zungen aus allen Winckeln zusammen gesuchet / und mit allerhand fal­
schem Anstrich beschöniget / und Seine Königl. Maj. beredet wurde / ob 
wäre ein Oimeo lseise klsjettstiz auff Seiten der Ritterschafft vielfältig be. 
gangen worden / weßhalben S. Köntgl. Maj. ernstlich befahl / daßsich^i-
ntge von der Rttterschafft insonderheit nach Schweden begeben / und von 
allen Red und Antwort geben/auch Beweiß abstatten sotten. Ob nun wohl 
gesammteRttterschafft demüthigst an S. Köntgl. Maj. llixMtte/ und sich 
zum Beweiß erböte / auch die gantze Sache pro communi zu halten untcrtbä-
nigst bate/auch hierzu gewisse t^epursro» cum InliruÄione plenari^ Lc 
To abzufertigen sich vierte; So ward doch auch hierauff nicht feßsrciiret/ 
sondern es musten dte in einmahl begehrte Personen er schei-
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«en/ uüddie schwere und peinliche Klage/die von dem^ä vocaco k.eZio wider 
^Sie angebracht ward/anhören. 

F. XXX. Nun erfoderte zwar der Sachen Wichtigkeit / daß man die 
>ic»merua (^aulse und was widerjeinen ieden geklage-zund von Ihnen LXLipien-
«jö eingewendet worden/in dieser 8pecie?al5tl 8umman'sch/jedoch deutlich vor­
stellen solte; Dieweil aber dieses wegen der unten Z.XI.V. in Kne zu melden­
den Umstände in der Angeklagten Vermögen nicht stehet; also kan hier mehr * 
«icht/alöwaS wider den LspirairiJoh.Retnhold psrkul fürKlage-?unÄe über­
geben/und von demselben darwider excipiret worden / erzehlet werden / welches 
iedsch bey solcher Beschaffenheit der Umstände zu vsLiäirung derer drey ersten 
Fragen/gnung seyn wird / indem so wohl die vier ersten klembrs der wider den 
Ospicam fsrkul ̂ angebrachten Klage caul^m commusem nicht alleine der ge-
sammten Rttterschafft / sondern auch absonderlich derer andern in ipscie mit 
«irirten betrifft/und solcher Gestalt aus Erzehlung dieses Processes sattsame 
Karioae« tsm äubitanäi, t^usm äeciäench werden können genommen wer­
ben. 

XXXI. Es klaget der Königliche ̂ vacatus, der Herr Graf von Ber-
geuhtelm den^apitÄiQ ?srku1 überhaupt an/ daß er in die grobe Unbedacht­
samkeit verfallen sey/ und Theils als Ursacher und Anheber/Thetls auch als In. 
terellenr und Oonlorc nebst Zandern einige gantz nachdencklicbe und höchst-
Lraffbare Vergreiffungen wider Ihre Königl. Maj. Hoheit / Macht und Ge­
rechtigkeit/ auch zu wieder seinem untersaßlichen Eyd und Pflicht begangen/in­
dem er unterschiedene leäiüeule Schrissten auffgesetzet/ und sonsten stch so wohl 
Sey Land-Tagen/als anderwcrts ungebührlich verhalten habe. 

L. XXXlI. Was in specie ̂ lembrvm I. der Klage angehet / wirb zum 
Grunde gesetzt / daß die Reichs-Stände in Schweden auffdemRetchS-Tage 
^rmo i6ZO. einen Schluß gemacht/daß/ weil der Reichs-Schluß äe /^nno 1655. 
schon beschlossen / daß auch nebst andern Provintzen in Ehst-und Lieffland die 
V.eäuHioa der Güter ergehen solte; solcher Beschluß dermahlelns zu Ende ge­
bracht /undder lerminu, s von Zeit derHeermetster gesetzet werden/ und 
über dle zu selbiger Zeit gewesene Ertz-Bischöffliche und andere damahlige 
Geistliche/such zugleich des Ordens und Heermeisterliche Güter/die Keäuä>oa 
frgehen / die Güter aber / die zu selber Zeit dem Adel zugehörig gewesen/ davon 
besreyet seyn solten: Und weil dieses nicht nur denen Schwedischen Gesetzen/ 
sondern auch der Lieffländischen Ritterschafft eigenen von voriger Obrigkeit er­
haltenen Brieffen und Privilegien Aletchförmtg befunden worden/ als hätte!! 
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S. Königl. Maj. ̂ nno i68l. eine <2ommilllon in Lieffland verordnet / diesi» 
R.eäu6Uon daselbst vorzunehmen. Als aber ^nno 1687. der Adel nebst an­
dern UttterthanendenHuldigungs-Eyd ablegen sollen/ hätten sich einige Volk 
her Ritterschafft unterstanden/ unangesehen / daß diekeäuÄion so wohlge­
gründet/bestätiget/und auch vollzogen gewesen/ eine Königliche k(e5olu'jon an­
zuführen und vorzutragen / welche Dero Depuran ^nuo 1678. ausgewürcket 
hätten / Wodurch ihrer Meynung nach Jhro König!. Maj. die Ritterschafft 
und den Adel in Lieffland allerdings von der^ecjuÄion foken befreyet haben/ 
wieste^dannauchdißsallsdieseK-tolurion indemLand-Tags Schluß allegiret 
hättm. Es hätten aber S- Königl. Maj. diesen Land-Tags Schluß in Un­
gnaden vermercket/ und nicht nur Dero General Gouverneuren anbefohlen/ 
der Rttterschafft ihren Unfug gebührlich und ernstlich vor Augen zu stellen/ de» 
Land-TagS'Schluß selbst zurück zu geben/und etne geziemende Aenderung derer 
darinnen angeführten unanständigen kalkigen vornehmen zu lasten; sondern 
es hätte auch S. Köntgl. Maj. die Ritterschafft selbst in einem Schreiben da? 
allbereit oben §. XIV. aus der ht-rbey der Klage angeführten Beylage sub s. 
ausführlich excrskiretworden/fcharffreprimenäiret/ auchtm folgenden 1688. 
Jahre'durch unterschiedene Befehle an den General Gouverneur berührte» 
Land-Taqs Schluß cie änno 1687. gantzlich -mnull.ret und auffgehoben.Dessett 
allen ungeachtet / auch ohne Betrachtung / daß Lieffland Theils durch gesuchte 
proteÄion bey Köntgl. Maj. in Schweden/ Theils durch die Waffen/ und etne 
ordentliche 8ubjeÄZon dem Reiche Schweden mcoi-poriret worden/ als wek 
cheS^hme wohl wissend gewesen/ habe gleichwohl cspicam^rkul sich unter­
standen / über ein so angelegenes und von Sr. Königl. Maj. und den sämmtli­
chen Ständen des Reich/ nach genauer Erwegung festgesetztes / und zu des 
Reichs und darunter gehörigen Provintzen Sicherheit dienliches und abge-
zteltts Werck Theils ciire^e, Theils inä.rcÄc Urthetle zu fällen / auch nach al­
lem Vermögen dahin zu helffen / daß' es gestürtzet und zurücke getrieben werden 
wüste/welches absonderlich zu sehen wäre aus einer mit vielen l-äiueulen und 
unverantwortlichen ex?reMonen angefülleten ketancn, von einer s>epura. 
tion, die er der Ritterscbafft wegen/nebst seinen Mt-Oepumten / dem Land-
Rath Budberg/ änno löyo. 1691. bey Sr. Köntgl. Maj. verwaltet/welche Ks-
Iscwner zugleich nebstjenen unterschrieben/und der sämmtlichen Ritterschafft 
bey dem Land'Taq zuWenden l6y:. eingelieffert/deren Jnnhalt am aller­
meisten dahin ziele/der Ritterschafft die Opinion einzudrücken / und dahin zu 
Hereden/als wären Ihro Königl. Maj. zu der K«<ju6ton nicht berechnet / son-
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dern dieselbe könte noch geändert / geqvälet und umgestoßen werden. Diese 
Schrifft hat Herr ̂ ccularor setner Klage 5uk L. ̂ xtrsÄs-weise beygeleget/aus 
welcher auch allbereit obenL.XIIX. biß XXI. das Vornehmste/ so zur8pec!s 
kaÄi gehöret / angeführet worden. Der Herr ^ccularoc aber excerpiree 
daraus zu Beweisung seiner Anschuldigung sehr weitläufftig / (i ) einige von 
(apirain so wohl in König!. 8enat, als in der Keäuüions-Lvmrmllion 
und sonst geführte nachdencklicheDiscurse/(!) einige Reden/ so Oapirairi p^t-

nebst Budberg'in ?rzessn? Sr. Königl. Maj. solle geredet haben / so doch 
das prvrocoll falsch zu seyn ausweise/ und daß er das Vornehmste / wie Er und 
Budberg damahlen in ihren polmonen coufunckret/ und in vielen so gut / als 
ohlu Antwort befunden worden / ausgelassen und verschwiegen habe; unter 
welchen (z) viel vermessene und trotzige Reden / die Er gegen S. Königl. Maj. 
selbst gebrauchet haben solle / auch (4) offenbarliche harte ̂ uäicia von derke-
<!uÄion und mit Budbergen geführte und gerühmte Lonklia, diekeäuAion 
entweder 6ire<Ie oder in^ireöie über den Haussen zu werssen/ oder doch zum we­
nigsten es dahin'zu bringen/ daß der Ritterschafft nicht impmiret werden könte/ 
sie hätten racenäa die keäuHion Zpprobiret / sondern / daß Sie doch künfftig 
Zlderrareln contraäicenäl bey Gelegenheit frey behielte / nicht weniger (5) be-
schwerltche Beschuldigungen wider den Herrn (-eneral (-ouverneur uud an­
dere Königl. Räthe enthalten wären / die doch insgesamt / die8peciem?2Äi 
nicht allzulang und verdrießlich zu machen / ihren füglichen Platz unten in Be­
antwortung der dritten Frage finden werden. Der Herr Hccularor schliesset/ 
daß daraus klärlich zu sehen wäre/ wie der ?stkul hierinnen allenthal­
ben wider Eyd und Pflicht gehandelt hätte/und dannenhero als einer / der sich 
«n S- Köntgl. Maj. Hoheit vergriffen/ Gesetz mäßig zu bestraffen wäre. 

§. XXXIII. ()uoa6 ̂ lcwbrum II. habe sich Ojürain ?Älkuj als ein 8e-
«ZuÄeur unterstanden/bey eben dein Land-Tage zu Wenden eine fast ärgerliche 
und lsäirieuie Schrifft / OsÜkTi-sväÄ genennet / 5ul) D. auffzusetzen/ die allbe­
reit oben H. XXIII. excerpiret/ und die?un<As» über welche sich der Herr ^ccu-
Aror beschweret / alsnemltch den z. 4.5.6. /. ic>. 1^. 2k. ^7.7z. und 26. zu die­
sem Ende von Wort zu Wort angeführet worden. Es beschuldiget Herr An­
kläger den Lapitsm?stku!, daß tn solchen?unÄen S. Köntgl. Maj. Königli­
che Macht und Mündigkeit und des Landes Regiment berühret/i. Sr. Königs» 
Maj. einen Unfug in Etnqvartierunge« beygemessen/ n die Ritterschafft wider 
das <3cnerJ!.Qouv<zfmentauffgehetzet/S.Königl. Maj. Recht bey denenlz) 
kevilioaen und Einrichtungen der beyder alten Hackenzahl befundenen Feh­

ler/ 
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ler / 4. bey dem ke^uHion6'Wercke/5. Dero jus 5>lokjjitza6i des geringen 
Volcks in Zweiffel gezogen/ und Selbige darinnen einer Ungerechtigkeit und 
Handelung wider der Rltterschafft Privilegien beschuldiget / 6. Lcamz w Kam 
furmiret/ und wider das Königl. jus lu^remum proteZsu<ji die Ritterschaffe 
sich selbst recht zu verschaffen/angehetzet werden wollen/ woraus allenthalben zu 
sehen wäre/ was für gefährliche Auffzuge unter diesen veiibersnäiz verborgen 
gelegen / und wie man den Adel zum Auffruhr wider die hohe Obrigkeit und S. 
Königl. Maj. nach den Scepter zu greiffen bewegen wollen / wenn nicht solches 
zeitlich an den Tag gekommen/ und durch S. König!. Maj. allergnädigste Vor­
sorge zuvor gekommen/und Verhindert worden wäre/ welches dannenhero eben-
falö als Verletzung der Majestät zu bestraffen wäre. 

§. XXXIV. Zum III. wäre auffoffterwehntem Land-Tage von denen 
Land-Räthen und Land»Marfchallen etnelnttruKion ü,K(;. vor einige soge­
nannte Ritterschafft rekäirende aussgesetzet worden / worunter der 1. und 7. 
Punct ( der allbereit oben §. XXIV. nach allen Umstanden angesühret worden) 
sehrnachdencklich/ und in Ansehung Ihrer Königl. Maj. als welche vor aller 
Dero;getreuen Unterthanen Schutz und Handhabung / auch Erhaltung der 
Gerechtigkeiten und Privilegien alle Königliche Vorsorge trügen / gantz an­
stößigwären / weil dadurch per inäireÄum nicht alleine prstupponiret werde/ 
als wenn der sämmtlichen Ritterschafft / oder iemand aus Dero Mit-Gliedern 
Eintrag in Dero Privilegien geschähe / und welches das nachdencklichste wäre/ 
dadurch gewisse Vorsprecher und vetenlorez verordnet würden / welche dassel­
be hemmen und abkehren solten/ was doch keinem andern als S. Königl. Mas. 
»nd in Dero Rahmen dem Louvernemenr in Lieffland zustehe. Wie denn 
auch die InkruÄion das Absehen habe / als wolle man per inckr-eÄum Sr. Kö-
nigl. Maj. und Dero Qouvernemenr des Orts Theils einer ̂ eAÜZenc?,Theils 
einer Gewalt-Thätigkeit beschuldigen. Und ob wohl nach der LiefflHndische» 
Ritterschafft Privilegien nicht gefunden werde vergönnet zu seyn / daß iemand 
anders als die Land-Räthe von Seiten der Ritterschafft und des Adels / weni­
ger v on Jhro Königl. Maj. eigenen / und würcklich in Dero Festungen besteil­
ten Officiers Freyheit habe/eine Restdierung anzunehmen ; So habe nicbtS 
desto weniger Lspirsin pstlcvl stch unterstanden zu Bestellung dieser Residie­
renden in der Schrifft velikersnda punöto 16 Anleitung zu geben/ auch her­
nach obne des Herrn General Gouverneurs Zulassung oder Vorwissen eine 
solche Bestallung anzutreten/ den Titel eines Residirenden der Ritterschaffc 
angenommen / und den ungereimten Jnnhalt dieser kuMonguff unterschied 
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deneWeise ins Werckgerichtet/ Massen er nicht nurvom n. April. Anns i6pz. 
im Nahinen der Residierenden aussdes Lieutenants vsn Löwenwalden Anbrin­
gen an den (?snerZl-8upc^!nrsa6elzren Fischern wegen eines von dem profes-
iorJärnfeldl^Källuirren Predigers unter dem nichtigen Vorwand/ ob solte 
dieser als ein Finne / und der nicht Teutsch predigte/der Gemeine mit der Lehre 
Göttlichen Worts nicht vorstehen können/ ein Schreiben hatte abgehen !ass<n/ 
sondern hakte auch die oben §. XXV. aus der Beylage dieser Klage suk Iic. I. all­
bereit ressk-irte LcmKlwcion o!)er ?rocl^m2 wider diejenigen/ die da einige zum 
gemeinen Nutzen der Ritterschasst zusammen gelegte Mittel angriffen und 
verwendeten/concipirct / auch zum Uberfluß als ein Residirender einen Briefs 
an dieOrdnungs-Richttr / wegen Vollbringung vsrgedachkerLvn^uuc^i, 
ergehen lassen / da doch in besagter Lonülmuon schwere Drohungen von 
Strassen undsonsten solche enthalten warm / die keinem Unter­
thanen zustunden / wider ihresgleichen zu gebrauchen. Wommen Er allent­
halben mit Ihrer Kön. Maj. hohen Macht und Mündigkeit wider die Schul­
digkeit eines getreuen Unterthanen / und wider den Eyd und Pflicht / den er als 
ein Königl. Gvarnlson^Ossicirer geleistet/einen kühnen Eingriess gethan/ und 
als ein angemaßter Vorsprechcr und Versechter von klagenden priv^-Leuten 
durch ärgerliche höchst pr^jucjiczllicheAAus sich allerhand zum Landes-Regi-
ment gehöriger Stücken und Verrichtungen angemaffet / nicht weniger durch 
seine gefährliche und höchst nachdenckliche Schritten Anlaß und Gelegenheit 
zu Meuterei) und Auffruhr gegeben. Indem es sich leichte hätte zutragen kön­
nen/ wenn Er derermeldten InKruAjos hätte nachleben sollen / daß / wenn dee 
Herr Lenersl (Zouverneur, oder Qonverneur verursacht gewesen wäre / einem 
Edelmann aussein oder andere Weift'zuzusprechen oder anzugreiffen / alsdenn 
espirain ?2ckul,als dessen Vorsprechet und Vertheidiger/hätte dazu kommen/ 
und sich seinen hohcn Obern und deren Oommanäc» widersetzen/ und also 
zu allerhand Aufflauss und Unwesen in der Vestung Ursache seyn können. 
Weßhalben Er auch dieser groben Fehler und VergreiffmHen halber eine Ge­
setzmäßige Straffe verdienet habe. 

L. XXXV. Zum IV. habe Oapitain bey Gelegenheit des auff 
dem Land-Tage zu Wenden in Martio Anno 16^!. gemachten Schlusses/ daß 
«ine Schrisst an Jhro Königl. Maj. auffgefttzet/ und darinnen Deroselben 
des Landes Zustand allerunterthänigst vorgestellet/und um gnädigste Keme-

werdenMn/sichnnterkangen/das oben §§»5 XxVi.xxvii. 
XXVIII. 
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XXVlll. nach allem Jnnhalt allbereit erzehlte Schreiben eigenhändig auffzu« 
setzen/nebst andern Keiiciu-enden darüber gerathschlagek/ und es endlich da» 
hingebracht/ daß es von den LandRäthen und Land-Marschall unterschrie­
ben und an S. Königl. Maj. abgesendet worden. Welches Schreiben jedeu^ 
noch von Härtlgkeic und Bitterkeit überstiege/ auch eine schwere und unge­
wöhnliche Klage über der Lieffiandjschen LandeS-eingesesseneuVerdrückuttg 
nnd vielfältigen grossen Noth/ in sich halte/ und mik vielen gantzngchdenck-
lichen nnd harten Lxpre3i?onen angefüllet sey; Da doch die K!age«Puncten 
eines Theils ohne Beweiß in dem Briest, an S. Königl Maj. angeführet 
worden / anders Theils aber und geatzt/ daß wenn ja ein »v^mz in denen da­
selbst specikcircen Puncten etwas gelitten hatte/ man doch nicht deßwegen 
so fort eine so allgemeine und Fensraie Klage hatte führen/ sondern dieser et­
wa leidende?riva?u5 beym (FenerZl Gouvernement, o^er da dieses keine 
Handreichung thun wollen/bey Sr. Königl. Maj. sich hätte beklagen sollen / 
geschweige denn/daß Patkulals ein vereydeter Königl.Luarnilon-t^Kcirer, 
wie auch die Ritterschafft ein so bitteres/ kühnes und unbedachtsames Schrei­
ben an S. Königl. Maj. hakten conciplren / vollziehen und übersenden sollen. 
Denn es werde ja des Landes Zustand so elend darinnen beschrieben / daß man 
kaum eine Tyranney hätte ärger und mit widerlichern Farben abmahlen kön­
nen ; und da sie mit allen getreuen Unterthanen sich über S. Königl. Maj. 
Christlichen und höchstmilden Regiment/auch vielfaltig ihnen erzeigtenGnaoe 
hatten erfreuen sollen / hätten Sie doch in dem Schreiben dessen Bitterkeit mit 
solchen auffrührischen kormslien vergrößert/ daß sie von sich geschrieben / sie 
achteten einen Krieg von denen benachbarten grimmigsten Feinden wohl so 
leichte / als ihren itzigen Zustand und 5on.i!lrjon,und daß sie Ihrer Kön. Maj. 
schwere Lonse^uenrien und des Landes irreparable Verwüstungen prophe-
zeyeten/oder vielmehr damit bedroheten. Weil dannenhero der dspirsin ?ac -
kul diesen ungeziemenden Briefs unerbeten und zwar ausser Land-Tages auff-
gesetzet habe/dergestalt daß die Ritterschafft und der Adel dieses Concept nie 
gesehen /weniger dessenJnnhaltund korm^lien s^rokifet; als liege ihm 
nicht alleine ob/dieR.ea!icät und Warheit aller solcher Aeneraliter angeführ­
ten Klagen zu erweisen/ sondern auch alle das übrige zu entdecken/ was nach 
Jnnhalt des Bricfes das Land noch ferner drücken solle/ nnd welches ihnen 
zwar bekandt zu seyn/ aber daß sie es nicht offenbahren dürfften/ gemeldet 
wird; und endlich wegen so seckrieuscr/schwerer und Ihrer Königl. Maj Ho« 
tzeit hart anrührenden Lxxrsslionen R^chcnschassr und Antwort zu gebm/ oder 
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derwider so grobes Verhalten gebührenden Gesetzmäßigen Bestraffungge-
wärtig zu seyn. 

§.XXXVl. Wieder diese Anklage nun und derer bißhero erzebltevier 
^lsmdr2hat der c:3pit3jn?gt.Kul in seiner am i^. ^unü 1694. zu Stockholm 
proäucirren Lxc^prion Schrifft Anfangs in ^enere proreKiret/ daß er nie­
mahlen die geringste Inrenrion und Vorsatz gehabt/ wider des Königs gehei­
ligte/und von GOtt verliehene hohe Majestät und Dero vsritsdles Recht 
und Gerechtigkeit etwas zu dencken/geschweige denn zu thun/ und daß Ihn wie­
der die schwere Anklage / als ob Er sich an der menschlichen Majestät so hoch 
vergriffen / nicht mehr/als sein gutes Gewissen tröste/ und daß er mit freudigem 
Muthe seine Augen vor der erbaren unpallionitten Welt ausschlagen könne/ 
auffrichte/ auch zu seiner vefenlion in Aenore anzuführen habe/wie er in dieses 
schwere Unglück / nicht etwan aus Veranlassung seiner Pnvac-Geschäffte / son­
dern einig und alleine dadurch gerathen/ daß er den Trieb der von Heyden und 
Christen so hoch erkannten und im Gesetze der Natur und aller Völcker Rech­
ten wohlgegründetenObliZalion und Liebe gegen seinVaterland gefolget/dessen 
Conlsrvatiov als ein Hauptstück von Jhro Königl. Maj. wahrem Nutzen und 
Znteretl- bey allen seinen Ihme nun so hoch imputieren HÄionen zum Zweck ge­
habt / »nd also nicht in aÄu iüicitv sm äololo verüret gewesen /noch dessen je­
mahls werde überzeuget werden können. 

L.XXXVlI. In 8pecie quoaä klembrum?. werde ä vn. ^6tore der 
Schwedische Reichs-Tags-Schluß «ie^nno 1680. in welchem diekeöuÄion 
auch über Lieffland äecretiret worden / zum Grunde der Klage geleget. Weil 
uun auch nach diesem Reichs.Tags.Schluß exsminiret werden solle/ob sie als 
^nno iö^O. von der sämmtl. Ritterschafft vepmirtc auff 0rcire und in Voll­
macht der sämmtl. Ritterschafft des Hertzogthums Lieffland mit Fug Ders 
Nothdurfft und Anliegen wieder die Ke6uüion vorgebracht/ bey Sr. Königl. 
Maj. dißfallS neZczmret/unter sich consulnret/ und hernachmahls von ihrer 
xxpeclition refcriret; So könne in einer solchen Lausa publica, die das qantze 
Land angehe/ein privatum der weder mit Vollmacht noch InttruÄion von der 
Ritterschafft versehen sey/ hierüber sich nicht einlassen/ und sich deßjenigen/ 
was die Ritterschafft in Lieffland dabey zum Gegen-Bericht anzutragen habe/ 
nicht annehmen/ sondern esmüsse über die <^u«ttion. ob die vepmirtedec 
Ritterschafft mit Fug oder Unfug was gehandelt/ die Ritterschafft zuförderst 
gehöret werden/ob dieselbe werde darthun können / daß das kun6amenr der 
Kecjuöiion, worwider sie einen Eingriff in die KöniKl. Hoheit begangen zu 
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haben/inLmvltretwürden/bey der8.e6u<Hionin Lieffland nicht sey ol?iervl. 
ret worden / daß sie also ohne Beleidigung Sr. Königl. Maj. mit gutem Fug 
darwider sprechen können. Weilen sie auch hierinnen al!e6 in csula public» 
öc ex gethan/und Sie in ihrem^lanä«jro claululas inijemnitatis, 1^.2-
ti Sc (Zrari gehabt / die Ritterschasst auch nach abgelegter Delation alles stei­
nt/ was Sie wegen der keäuüjon und sonsten verrichtet hatten; Als könne 
auch exkac rativne diese ^e^otistion von der ksrlicujgr Verantwortung de« 
rer K5anäitr2riorum nicht äepenäiren. Uber dieses sey auch der ä l)n. 
re dem l^ideüc» beygesügte^xtra<Aex rslaüooe vepucarorum pro inKrumen-
ro M2nco, mucüo 6c imperfe<Io zu halten/und könne also daraus weder das 
facwm vollständig/noch einiger äolus, als der ex omnikus circumttännis in-
Leriret werden müsse / prülzirct werden. Und wie nun daraus leicht erhelle / 
daß der Herr ̂ ccularor, als dem zuförderst obliege/ bey dieser Anklage denen 
Angeklagten lncenrionem cloloszm zu erweisen / durch diese Beylage wenig o» 
der nichts ausrichten werde; also sey im Gegentheil die Unschuld derer vepu-
talorum in luperüuum daraus abzuse hen / daß alles / was Sie hierbey gethan/ 
aus keiner bösen Absicht geschehen/ well nichts verborgener Weise/ sondern 
gantz öffentlich verrichtet worden/indem Beklagte diese kelarion dem Herrn 
Lr»ls8ecrecZr'!o8eAel?z6e communiciret/ und viel Wochen lang in Händen 
gelassen / die Delation auch selbst in Gegenwart der gantzen Ritterschafft pu-
blice exl^ibiretworden / daderHerr(3ouveroeur der?5ovince zur Stelle ge-
Wesen. Wenn nun in dieser kelarion so schändliche und böse Dinge enthal-
ten gewesen wären / wäre nicht zu prselumken / daß der Herr Lrsrs-Zecrerariu« 
als et» Königlicher IvlirMer^ den sein Eyd und Amt vor die surs I^gjeüak» 
zu wachen obüßire/ihnen die KelZnon würde wieder exrrsäiret; oder man diese 
gantze Sache nun in die drittehalb Jahr würde haben liegen lassen/ da man 
sonst solche gefährliche Dinge als sie beschuldiget worden/nicht pflege lassen so 
alt zu werden. 

L.XXXVlll. Was zum II. die lnculpslion wegen der Schrifft der De-
Zikeran^orum belräffe/so sey vom Herrn HÄore noch nicht bewiesen/ daß Er 
(!apir.?3lkul^utc>r davon sey: Es sey der Gebrauch ausf Land-Tagen / weil 
selbige die gemeine Noth angicngen/ daß bald dieser bald ein anderer ex blobili-
bus etwas memoria csula erinnere / das zur vellkersrion ^u ziehen sey: 
werde sonst niemahls dergleichen Memoria! dem Land-Tags«Schluß beygele­
get / noch als ein pars ̂ Horum puklicorum cc)»K6eriret/ sondern für eine blos­
se gehalten. Daß es aber damahls geschehen/hab<d?r L?er«»ri^ 
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<^U6 verborgenen Ursachen gethan : Er könne weder polmve läugnen / noch po-
slkive gestehen/daß Er ̂ mor dieser Schrifft sey; zumahlen die parücujsr- Um­
stände / daraus man so schwere Impur2rione5 mache/Ihm wegen Länge der Zeit 
entfallen. Es hätten andere auch damahlen dergleichen Kl-moris!,-» auffge« 
setzet/davon Er lukd?o.I. eines von dem Herrn Laron Unsern pro6ucirct/ 
welches doch nicht zum Kecet» oder^Äis publici; gebracht worden/ welcher 
Umstand sehr bedencklich sey. Ehe Er wegen dieser velibersn^orumals-ku-
tor könne besprochen werden/müsse erst ausgemachet werden/ob der Innbalt 
deffen/worüber die Ritterschafft äeliberiret/so beschaffen/daß es ein so gros­
ses Ihro Königl. Maj. Hoheit betreffendes Verbrechen sey / und ob die Rit-
terschafftbefugt sey/wegen Soul^-rung dergleichen grossen Beschwerde» 
S Königl. Maj. untertänigst anzutreten: Dieses sey aber wiederum cauk 
communis 6c pu'dlics, die ihre luliikcarion in^ötis public» privileZii, ba­
den/ die Er als ein privstus abz^ue wandsro nicht habe^ Und könne Er°m 
8pecie dieser wegen nicht in Ansprache genommen werden/ehe diese ()uM»v 
xsTjucZicizljz erörtert sey; und S. Königl. Maj. die Lieffländische Ritterfchafft 
darüber gnädigst gehöret: Erzwciffele aberso dann nicht/ es werde sich die 
Befugniß der Ritterschafft über solche Puncte ju 6eliberiren / und daß Sie 
dadurch nicht 8rarum in 8rsru oder eine ?riv2t-?roteAion 5c»rm:ren wollen/ 
gnugsam an Tag legen: daß er hierbey m Speele ein gefährliches Vorhaben 
gehabt/würde entweder der Herr Ankläger die Gmhekt haben zu beweisen/ 
oder da vielleicht ein heimlicher vclsror Ihn dergestalt bey ihm cienix^iret bät-
te/ solchen benennen / damit er so dann wider diesen seine Unschuld für der 
Commislion desto nachdrücklicher darthun könne. Wenn auch diese Schrifft 
pro leäiriols ferner ausgegeben werden folte / würde folgen / daß gar offte der­
gleichen tenrirte 8e6itivne5bißhero ungestrafft geblieben wären / weil fast kein 
Punct in denen velckersncjjz sey/ welcher nicht gar offte auff Land'Tägen / ja 
bey Ihrer Königl. Maj. selbst oder bey dem LlZuvernemenc sey träKjret wor­
den. Wären aber diese Sachen vorhero nicht pro 8eckriol!z gehalten wor­
den/könten sie diese ihre Natur auch bey dem Land-Tage (^u-ttioniz zu Wen­
den nicht verlohren haben/zumahlen da bey diesem Land-Tage keine andere In. 
temwn gewesen / als die hohe Obrigkett/wie allemahl geschehen / defifals anzu,' 
stehen/und die conlulrzrion darüber an eben d<M Orte und zu eben der Zeit 
wie sonsien publice vorgenommen worden; welches dann auff keine Weise 
pro re leäu,ok gehalten werden könte. Wolte man auch die qantze Ritter­
schafft und «Wenigen Mann für Mann hierüber eydlich vernehmen / würde 
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man ihm kein ander Zeugniß geben können/ als daß er allezeit der Ritterschasst 
nur diese kemonkrsrion gethan/ wie es Sr. Königl. Maj. nicht so bekandt 
wäre / wie es ihnen gienge/ja daß Se. KöniAl. Maj. bey dem ihm gegebenen 
«llergnädigsten Abschiede ̂ nno 1691. sattsam Dero besondere Gnade gegen die 
Nilterschafft hätte blicken lassen; Zu geschweigen/daß/ wenn unter diesen De-
Iibersr>ä>5 einiges gefährliches Vorhaben wäre verborgen gewesen/ solches 
doch in einer Zeit von Jahren würde in einigen ausgebrochen seyn. 

§. XXXlX. Bey dem III. ̂ lewbro sey zu erinnern/daß die ^nno 
Verordnete ^.cliclirung und die darüber abgesassele Lonttitucion nicht propri» ^ 
^ur^rirars eines derer dazu Verordneten/sondern auff öffentlichemiand'Ta-
gemit vorhergeschehener Comwunicacion und eingeholter Ksti6cs»on des 
Herrn (Gouverneuren / der an der Stelle S. Königl. Maj. daselbst stehe/ 
und dem die <üuttociie der hohen Gerechtigkeiten Sr. Königl. Maj. allergnä-
digst anvertrauet habe/geschehen sey; wannenhero auch sich niemand dadurch 
an denen hohen ke^Iibu» habe vergreiffen können/weil dieses auch mit Vsr-
wissen und in Beyseyn des Herrn Lksr, 8ecretsrii geschehen/ welches die 
Herren Land-Räthe und Land-Marschall eydlich bezeugen könten, Wannen-
hero er auch hierinnen als ?rivaru5 überdiejurs der gantzen Ritterschafft oh< 
«eklsn^ar«, wider die schweren Impmsrione,, die der Herr Kläger dawider 
gemachet/nicht antworten könte/sondern nöthig wäre/ daß dieselben zuför­
derst darüber gehöret werden müsten. Und habe Er als ein in (Zuarniion ste­
hender OKcirer diese kunÄion über sich zu nehmen desto weniger Bedencken 
gehabt/ oder vorhin Crimen halten können/weil der Herr (Zouverneur, dem die 
äenominirren Personen pr-elenriret werden/ solches nicht für unzuläßigge­
halten ; auch vorhero andere in höheren ?unÄiooen stehende OKcirer dieses 
Amt verwaltet / und über dieses tedermann gemeynet / daß die Wohlfarth und 
conlervstion der provmce eines von den Stücken sey / worunter Ihre Kö­
nigliche Maj. hohes Interesse mit veriire. Auss diesem Grunde nun bestehe 
auch die Verantwortung des ay den Herrn (Zenersl-Superiatenäenten Fi­
scher abgegangenen Schreibens/zumahl darinnen/ wegen einer sehr imporcan-
len Innovation» die der Seelen Seeligkeit betreffe/ moäeke Erinnerung ge­
schehen/ der Herr (3en.8uperimen6enc auch solches/ als etwas seiner AmtS-
Censur und CorreÄurwürdiges angesehen/ undmitdem^tfeÄ bezeuget/ daß 
mitKthanem Schreiben nicht etwas nichtiges und derWarheit wledriges sey 
vorgebracht worden. Er müsse auch mit seiner Lxceprion 6s suäiencio pri« 
tsro Oräine L^uettri um so vielmehr gehöret werden / weil diese Lxcextio« all-
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^ieaischen Creyße / laut Beylage luk ?. opponiret worden / als die sich 
ohne denen übrigen zwey Creyßcn / als dem Pernanschen und Dörfischen dar, 
über nicht einlassen wollen/ und Se. LxceNer?tz auch damahlen es dabey been­
den lassen! Wicwohl auch hierbey diese zwey Creyße dergleichen Erkiärun-
aen cum rZriomdu; gethan / dadurch die Ritterschafft gar leicht / wenn Sie ge­
höret werde/diese harte Beschuldigung/als ob Sie dadurch Iura k^jelwiz vio-
liret bätte/ werde ableinen können. Endlich/so habe das an die Ordnungs-
Richter  abaclassene Schreiben nicht formam manääci, sondern einer fteundli- . 
chen Bitte in sich enthalten / wannenhero auch dadurch Sr. Königl. Maj. hohe 
Iura im geringsten »licht verletzet worden. 

§. XI.. Sosey erauch lV.dasanS.Konigl.Maj.^nnvyi.abgetasse-
Ue untertbänigste Schreiben als dessen (^ncipisnr zu verantworten nicht ge­
halten / weil Ihr. Königl. Maj. Gesetze / noch die durchgehende tägliche ?raxi5 
dte Loncipienten dazu nicht verbänden; auch die gantze Ritterschafft ^.»692. 
lm^larüO auff dem allgemeinen Land-Tage diesenBrieff zuschreiben unsm-
Mirer geschloffen / und hernach/^no 9z. auff dem Landtage in Riga / laut 
Beylage lud N um. z. da er öffentlich verlesen worden / solchen in allen Stücken 
spprodiret. Daß aber die darinnen enthaltenen Nsrrsrioneg?-»Hi ungnädig 
«uffgenommen worden / dieses hatte sich allbereit die gesammte Ritterschafft 
mit Betrübniß zu Gemüthe gezogen / und dieser wegen bey dem allgemeinen 
Land-Tage zu Riga SeKönigl.Maj. w einem demüthigsten Schreiben lud 

4. gebethen/ daß Selbige nicht so wohl die Worte/ als das Hertz?/und die 
wahre darinnen vorgestellte Noth in ColilicierÄnoiz zuziehen / gnädigst geru­
hen wolten. Da auch Sr. Königl. Maj. gnadigst gefallen hätte/die gesamm­
te Ritterschafft über die darinnen angeführten Klagen zu vernehmen / würde» 
Sie auch zugleich die Ursachen vorgestellet haben / warum in diesem Schreiben/ 
als einem pfXÜminar-Weccke keine probzcivn hatte geführet werden können; 
Und daß Sie diese ihre?erirs vorher schon bey dem Lener3! Q<zuv^rnemenr» 
und mit was Succeß eröffnet hätten; ingleichen was Sie für Fug gehabt/ 
immeäizre SN Se. Königl. Maj. zugehen; Und sb Sie in der Vorstellung 
derWarheit gefolget hätten. Ihme aber werde man den Bewciß nicht zu-
MUthen können/(!) weil die causz wcius Umveliirati-; siy/zu deren Bcweiß tMd 
Verantwortung sich allbereit die gantze Ritterschafft 169 z» 
Ollcriret/ und er hierzu kein habe / auch (2) er als ein parcicul!?r ein 
st wichtiges Wack/damit er seine gantze Lebens-Zeit zu thun haben würde / al» 
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lein nicht über sich nehmen könte/zumahl da (z) über dieser allgemeinen Klage/ 
diejenige / so ex commum piacico 6c riomins omnium unterthänigste Vorstel­
lung gethan / und ex vKcw Sc consvecuäme zu thun sich nicht erubrechen kön­
nen/allbereit vor ihre Person criminaliter angeklaget worden/weil auch (4) 
da man sehe / daß die gantze Societät eine so schwere ̂ Kion betroffen / ieder-
man sich vorgesetzet / lieber das äußerste über sich ergehen zu lasten / als durch die 
geringste Klage / über die Provinlz Lieffland eine Opinion, daß sie unruhig sey/ 
zu erwecken; Er stchauch endlich (5) in acht nehmen müste/daß er sich keinen li-
ttbuz implicire/ daraus ihm hernach könne vorgeworffen werden / daß sein 83!-
vus eonäuÄus sich dahin nicht extenöire/ und ihm alsobcneiicivM8aIviK.e> 
«llu5 6ispuriret werden könne. 

§. Xl.l. Wie man sich cber bißher beflissen / den KxtraÄ so wohl der von 
dem Königl. Herrn ^clvocaw angestelleten peinlichen Klage wieder den Cs-
pilain ?alku>, so viel die ersten IV. Puncta betrifft / die Ihm und andern von 
der Lieffländischen Ritterschafft vorgeworffen worden/und worauff sich die er­
sten drey Fragen beziehen; also auch des Cspitam packulz in der Lxcsprion-
Schrifft darwider geschehenen Einwürffe vollkömmlich vorzustellen/ und man 
sich hierinnen dergestalt verhalten/daß zu vollständiger Darstellung der 8pe-
ciei man zwar die an sich selbst eingegebene sehr weitläufftige Sätze der An­
klage und der Lxceprion Schrifft / so viel es sich thun wolle» in eine geziemen­
de Kürhe gebracht / aber doch da/ bcy alle auch die geringsten klomems csul« 
mehrentheils rerenris ü;äem Verdis, oder doch zunt wenigsten retenro vero 6c 
ßenuino scnsu bona rescriret^Also soltenja nun wohl auch dieKeplicdeS 
Herrn Anklägers und die Ouplic-Schrifft des Herrn Capitain psrkulz auff 
gleiche Weise exr^rer werden/ wenn man sich nicht befahrete / daß man da­
durch dem Leser eines theils durch allzugrosse Lxlenc!irung der8peciei 5-Äi an­
ders theils aber durch Wiederholung derer Dinge/die allbereit in der Anklage 
und der Lxcepnon- Schrifft vorgekonnnenV nur verdrießlich fallen dörffte. 
Denn wie es sonsten ln andern Sachen zu geschehen pfleget/ daß die Partheyen 
wo nicht beyderseits / doch zum wenigsten auffeinem Theile in ihren kspiic-
Vuplic-und übrigen Schrifften xnora repetiren/ einander nucZe contraäi«-
ren / und also vielfältige peririone, principii begehen / oder von dem 8cam con-
trovcrli-egantz abweichen / und aussenurien verfallen/ die wenig oder nichts 
im.Sache thun/und die also auch dem juckci sä tormanijgrn 8entemz^m wenig 
oderMht he'lffen ;Also bestehet auch in gegenwärtiger Sache dlekeplic desHn. 
Klägers durchgehend »rl repcülü öc mulciplicatiz exgßA?rzciombus^deren allbe«. 
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reit in der Anklage vorgebrachten beschwerlichen Anschuldigungen / und wie er 
dem Lapirain ?arku! darthun möge/daß er seiner Lxccprionen unerachtet/auff 
die Klage»Puncte zu antworten/und seine Unschuld besser/ als geschehen / dar-' 
zuthun schuldig sey; indem von ihm der 8rarus comroverk« öotoze muriret wer­
de/und er itzo nicht slö ein ^lelnbrum der Ritterschasst/sondern als ein parri-
eular Unterthan / und sonderlich als einer in absonderlicher Pflicht stehender 
0Kcirer belanget werde/solcher Gestalt aber die(^uTÜion, was die Ritter«' 
schasst für jura habe oder zu thun befugt sey oder nicht/hieher gantz nicht gehöre/ 
sondern er äeilüciro mo6o,und daß er/ die jura der Ritterschasst möchten 
nun beschaffen seyn/wie sie wollen / hierbey allenthalben gefährlicher Weise ge­
handelt/welches ex iplareinarrsrione und aus denen prvclucirten Schrifftett 
sattsam erhelle / und keines ferneren Beweises brauche/ Rede und Antwort ge­
ben müffe. Im Gegentheil aber bemühet sich der Cspirain ?arku! in seinem 
vuplic seinen Lxcepnonibuz zu inliliiren und zu bejahen / daß eines theils die 
Moments, warum er angeklaget worden / ä c-mla commum nicht abgesondert 
werden könten/ weil Er alles/was Er hiebey gethan/als ein Diener der Ritter­
schafft auff deren Geheiß oder doch erfolgter allgemeiner äpprokarion verrich­
tet/und solcher Gestalt dle(^uMio> ob die Ritterschafft dergleichen Dinge 
zu thun befugt sey/allerdings pro prsejuäicislj Lcinleparsbili angesehen / und 
die Ritterschafft zuförderst darüber zur Gnüge gehöret werden müsse; andern 
theils aber Er auch rarione moäi nicht absonderlich rsnqusm privaru, con-
«Zemniret werden könte/ ehe und bevor der Herr äccularor Ihme mit bessern! 
Beweiß/ als geschehen / einen Votum und gefährliche Inrenrion darthäte/ die­
ser aber weder ex Narrarione ?LÄi» noch aus denen proäucirren Schafften er-
hellete / sondern vielmehr die bey dem gantzen ^eZorio vorfallende anieceäen-
tes Ac concomir2Otez scconsecjuenkez circumKsnrike,die der Herr ^cculsror 
SUSgelasien/ und die sä (^iMicinem cje jure roriuz Orciinis^czueliriz gehöre-
ten/ seine Unschuld und reines Absehen/wo nicht völlig darthaten / doch aä prse-
fumrionem innocenrise» so lange hiß mit augenscheinlichen kanoniku, das 
Gegentheil dargethan würde/ luKcienrillimse wären; auch aus solchen Um» 
ständen/ die procju. irten Schrifften und Instrumenta / (wenn auch schon die­
selben sonsten ihre völlige Ke^uilirs hätten / undpro clocumenriz probarniku» 
zu halten wären/ Er auch/ daß Er aller derselben ̂ uror sey / gnugsam überfüh­
ret wäre; deren keines doch noch sulkcienrer dargethan worden/ ) nicht^ber 
«ach Art des Klag-durch Auslassung der nöthigsten Umstände / ode» 
smchiUauooem üc in^eliivvcm solcher Ümstände/die aus denen Schriffcen 
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nicht zu sehen wären / mit so harten exs^ßerationikus» die den ̂ SeÄum Inrer-
xretanris sattsam bezeugeten/mrerpretiret werden müsten. u. s. w. 

§. XI.II. Und wird demnach weniges in diesen beyden Satz'Schriff-
tenseyn/ das als was sonderliches zu mercken/ und zu Beantwortung der drey 
vorgelegten Fragen dienlich und zu wissen nöthig wäre/ ausser daß der Herr ̂ 6-
vocstusk<eßiu8(!) in ßenersübus anführet: es seye nicht allein äolus, son­
dern auch lac,ll»ma culpa, als welche dem äolo «quipariret werde / nicht weni­
ger straffbar/insonderheit/ wenn sie sich / wie in libello angedeutet worden /im 
Wercke geäussert habe / (i) c^uoscj Xiemdrum 1. Lapirain ?grlcul habe für der 
Königlichen Lommiisson gestanden/ daß ErdasOriZiaa! von der Marion 
«n die Ritterschafft / daraus der xxtrsü sub L bey der Klage gemacht worden/ 
(den El» in der Lxception.Schrifft instrumenrum mancum, mutilum äc im-
perkeÄutn nenne/) verbrannt habe / welches nicht würde geschehen seyn/ wenn 
sie redlich und erbar wäre gestellet und auffgesetzet worden: sondern als der 
Innhalt am gebührenden Orte kund worden sey / habe Patkul/ als vom bösen 
Gewissen gerühret / vermeynet/ Rath dabey zu finden / und durch Feuer es aus 
dem Wege zu bringen / welches nun die Sache um so vielmehr klar mache / und 
sein Verbrechen nicht auss ein geringes Lirsvire. Und leuchte der hiebey be­
gangene äoluz und mala inremio daraus sattsam her / weil ihm bekandt gewe­
sen/daß Anno 1647. eine Lands-Verordnung lud gemachtworden / daß alle 
Handlungen/ die bey Land-Tägen eingegedeu würden und paßireten/ solten 
eingegeben uud in Land-Kasten/ worinn sie gelegct / versiegelt beybehalten wer­
den. So seye auch diese kelarioy, nachdem Sie der Ritterschafft gelieffert/ 
und in puklico verlesen worden/nicht mehr ein privatum» sondern publicum., 
jnüfuwentum, das ?arkul zu verbrennen keine Macht gehabt/ gewesen^ (;) 
sä Klembrum II!. Es sey von ?alku! nicht erwiesen / könne auch nicht erwie­
sen werden/ daß der (Gouverneur die Coniiirutionem der Residirenden solle 
gut befunden / oderrar>6cirethaben/und daß solches in beyseyn deS8ecrersri» 
8egeka6e solle geschehen seyn / denn Er würde ja gnugsam die Ungebühr einer^ 
so anstößigen Intt^uSion gefunden haben. Es möchte etwan mit Ihme um 
eine Residirung nach dem alten Gebrauch geredet seyn / aber zu der Vergreif-
fung/ die m dieser InstruÄion geschehen / würde Er nicht gewilliget/ weniger 
dieselbe rakiticiret haben. (4) ^6 iciem Ivlembrum III. durch dte don^irw-
tior»Wider die / so die Gelder der Ritterschafft angegriffen/seye freylich m die 
Königliche jura Eingriffgeschehen / weil S. Königl.Maj. /^nnv 164?. und 46-
laut LL gnädigst verordnet/daß dem Lenera!.<3ouvelneuc allein gehöre/der 
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Ritttrsthafft in solchem Falle führende ^t^i^ntz'zu thun/ auch dievoctZ-
memzLc; biß klar besagten/ welcher Gestalt die Ritterschafft vormah-
len daö (^Lnerai.eouverQemsnt mn und Lxecurion ange^ 
sucht. (^) ^emlzrum IV. die Ritterschafft dürffe wegen des Bneffcö an 
S-Kön. Maj. nicht vernommen werden / weil Sie selben nicht ^pprubiret/ 
w^von Verfassung des Brieffe.s oder der darinnen angeführten verqrciffli-
chen LxpreMoneu eigentlich nicht parricip^es/sondern nur ex polt solchen 
gesehen/auch hernachmahls bey der Verlesung mehr die ^larer-Zm, als Worte 
angeschen und Sjzprokirer/ (wie Onit. selbst anführe/) auch über dieses 
Ihre unterthänigste Abblcschrifft (N.4.W der Lxce^rion Schrifft) an Ihr. 
Kön. Maj. abgehen lassen. Dabeneben hätten unterfthicdliche von Adel bey 
der Inquilmvl, ̂ nao i6pz. Ihr Mißvergnügen über den Brieff/ und daß Äe 
kein Theil daran haben wölken/erkläret / wieJhrebeydem<Zsnersi<3c>uver-
nsmem ewgelegte Brieffe ^ biß XX deutlich auswiesen und bezeuge-
ten. 

§.XI^IIl. Hiewider hat der Lspitain pat^u! in Duplicis qeantwortet/(t) 
daß Er nochmahls feste dafür halte/ wie Er bey allein/ das Er gethan und wor­
über Er angeklaget worden/itzaAuIicjcQ., seinem Vaterlande z!i dienen und 
Sr. Kön. Maj. wahres Interesse zu befördern verlixet sey/ und daß ibm weder 
Dolu5 noch I^sts (!ulpz erwiesen» (2) Ä5as die Ursache des csilirren Ori^i» 
Llzls von der Delation sey/das habe Er schon mündlich zur Gnüge vorgestel­
let ; gelte auch die Onle^uentz nlcht/ sie ftye cassiret / ^r^o habe sie die I>be!Iir-
ten erimins tn sich begriffen / denn es tönten zu einer Sache viele andere / und 
picht ebev eine Ursache seyn: Uber dem sey auch unerhört / daßman incsulz 
enminali probaklonem sx Domo Kei nach schon angestelleter ^Hion holen 
wolle/da doch allgemeinen Rechtens/daß ein ieder pararu; in juäicium'kom-
mcn solle / und sey in keinem Recht zugelassen / daß der Beklagte den Beweiß 
harzu hergeben solle / wenn Er auff Ehre und Leben angeklaget werde. Da 
die Kewion so beschaffen gewesen wäre / daß darinnen crimir^ !sl- k^jetts-
tl5 und 8eäitione5 renket worden wären/fo würde es dem Ltsks-Lscretario 5s-
^ed^en nickt so für genossen ausgegangen seyn/ daß Er dieselbe ihme wieder 
zugestellet und von sich gegeben ; und mäste ein sonderlich Glück vor ihm seyn/ 
haß dasjenige / was andern Leuten schwer gemacht werde / bey ihme als erlaubt 
pzssre. (V So lange die Ritterschafft über dem k>rXjucjiciaI-Puncte: Ob 
Sie Macht habe/dergleichen Rcsidirendezubestellen/nichtgehöret werde/seye 
Ex inäe^nlus-äc inAuAjus, und könne jlch über die Be»/ - CircumKsntien nicht 
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ferner einlassen; Genug/daß der Herr Gouverneur denen Herren ^a^d-Rä-
thenund Land-Marschall bey zweymahligen Anmeldungen und 
kion der dazu Verordneten seine Genehmhaltung «»gedeutet; Sie auch nach­
gehende im Königl. Qouvernement zu Riga selbst zur mündlichen (^orzfersntz 
sussfodern lassen / und a ämirkiret habe/welches alles künfftig werde erwieselt 
werden. (4) So werde auch die Ritterschafft/wenn sie gehöret werde / das 
senige/was wegen der Lonttiturion wider die/so die Gelder der Ritterschasst 
«ngegriffen / in I^eplicig unter gewissen alle^auz beygebracht worden/zitr Gnü­
ge antworten/dannenhero Er auch dawider im geringsten sich re^erenclo nicht 
einlassen könne. (;) Daß die Ritterschafft in ihrem bey der Lxcepcion-
Schrifft suis n. 4. angeführten unterthanigsten Schreiben solle gedacht ha^ 
ben/ daß sievondenenLxpre;6orien nicht parricipiren wolle/selcher 8e»su5 
seye darinnen nicht zu finden/inmassen Sie davon nichts gedächte/ sonder»» 
nur aus allerunterthänigster keverentz gegen I. Kön. Maj. wie ein ieder Un­
terthan zu thun schuldigsey/sich entschuldiget und eben die allerunterthänigste 
Lukmillwn, die von ihnen/ den Angeklagten/ geschehen / erwiesen habe: Was 
diejenigen beträffe/ die bey derln^uilirion zu Riga 6e ^nno 169z. durch eigen­
händige Schreiben/ daß sie mir dem Brieffe nichts zu thun haben wölken / sich 
loß gesagt; so seye anfänglich die Inquilmo selbst in vielen Stücken czuoa^I 5or-
mam nicht richtig. Denn (1) sey es kein Judicium compsrens Lc orciinarium 
5orum Lc ̂ urisäi^ionem ksbens gewesen/ausser dem coarrz l^odilem in keinenr 
andern ?orc> Krafft I. Kön. Maj. Verordnungen was vorgenommen werdet» 
könte. (2) Wäre keine le^itim^ Licario acj vicjenäum jurarT rslies in Anse­
hen derer / wider dieinquiriret werden wollen/ vorgegangen. (;) Hätte man 
von denenInquiliris keine interroßaroria sct^rciculos erfordert. (4) Wä­
ren noch viele Txceprjonez contra perlo.^am juckciz übrig. (5) Wäre es 
kein su6icium formacum gewesendaö/wtegewöhnlich/und nach denen Königl. 
Verordnungen luKcienr besetzt gewesen/sondern es wären ^lsellores und l^rv-
tocolitli in einem 8ul?jeAo bestanden. (6) Wäre altera pars, wider dre »KM 
jnczuiriret / gar nicht dabey gewesen/ noch gehöret worden. Sonstm würden 
sich viel kxcepnones wider diejenigen / die sich loß gesaget haben/ Hören lassen^ 
Denn es sey mancher unter ihnen bey Abfassung des Brieffes mitgewesen / ha­
be denselben gelesen/und l-mulire nun/wer wisse warum und wem zu Gefallen/ 
eine solche Ißliorar'tt: mancher hätte selbstbcy den allgemeinen (Querelen das 
grössestc Wort geführet/ und wären unter eigener Hand zum theil (Zravsmi-
us zz, dem Priesse schr isstllch Vtthandm; Ein anderer hätte nichts in bo-
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»i? gehabt/und hätte auch noch itzo nichts; ja von manchem werde schrtfftlkch 
angegeben / daß er eine Königl. Kreuts mit gutem Profil besitze/und also nicht 
Ucsach habe zu klagen: dergestalt / daß / wann die ln^ukrion förmlich auffqe« 
wisse Fragstücke der dabey inrerell^cken Ritterschsfft geschehen wäre/ eövor 
den Tag würde gekommen seyn/wie einer oder der ander dazu kdmmen/was 
er vor einen Trieb gehabt / und wie es sonst damit gegangen sey. Wiewohl 
auch sonst nororium wäre/daß die 7. aüeZirrenBrieffe nicht bey oder vermit­
telst der in Riga gehaltenen Inyuiimon,ssndern viel Wochen hernach und nach 
dem Rigischen Land.Tage hervorgekommen wären. Zu geschweige«/ daß es 
nichts oder wenig imponire/ daß ihrer so wenig von dem gantzen corpore der 
Ritterschafft und zwar in so unterschiedener Absicht und sich 
5ep»r.rct; wiewohl auch viele nach Beschaffenheit der Sachen sich verwundep. 
ren / daß nach dem Zustand der allgemeinen Noth sich noch diese wenige finde» 
können. 

L.Xl.I V. Wie nun auch die andern Mit-Beklagten fast auff gleiche 
Weise überbißherberührteIV.Puncte/ Oimim's perium. 

s. w. sccyü^worden/also haben dieselbe gleicher Gestalt 
ss wenig als der Cspir. l^rku! auffdie Klage Urem concettanljo sich eingelassen/ 
ftndcrn cbe»mäßig der6U»rorischen Lxception pr«ju6icii, und daß vor alle« 
Dingen die Lieffläudische Ritterschafft über sothane IV. ̂ embrs um Ihre Be-
fugniß gehöret werden müste-/ sich bedienet. Und ob ihnen wohl allerseits 
durch unterschiedliche Personen an die Hand gegeben wurde/daß Sie am be-
sten thun würden/wenn sie nur gestünden/daß sie die litzellircen Lrimma be. 
gangen hätten und sich schlechter Dings der Königl. Gnade submimnen - So 
konren sie sich doch solchen Vorschlag einzugehen nicht relolviren / in Bet'rach. 
tung die L-pirs accuszliom, in Gegenwart vieler hundert Menschen publicö 
verlesen worden/und davon die allgemeine Rede so weit erschollen / daß auch 
schon in öffentlichen Zeitungen davon ausgesprenget wurde/ als ob die kei Ln-
min:» l-s-e klajelwl-, peräueüiom,. seämoniz, perjurii zum theil renriret/zum 
theil wurcklich begangen hätten: Wannenhero so wohl die Sorge weqen ihres 
guten Gewissens und der darauff sich gründenden Unschuld / als auch die in 
der Welt von Vorfahren her erworbene und beharrlich conservirre Imeerirät 
eines redlichen Nahmens / und daß denen unter diese Anschuldtgunqen 6e fs6o 
gezogenen weder in Person/noch in Deroin Ehr und Wohlstand qesessenm 
kamll.en keine Maculiemahlen mit Recht zu überweisen gewesen/ sie zurück 
gehalten/ daß sie in einen so wett aussehenden und gefährlichen Vorschlag ss 

6m-



Lm^licirer nicht coväelcenckren tönten. Und solches um desto mehr / weil 
man aus allen Umständen wohl spüren kunte / daß Ihre Widerwärtigen und 
Feinde dahinter stäcken und hauptsächlich dadurch imen-lirten / damit das/was 
«xvscura 2<Ajoni5 mliicurar fehlen und gegen unjzsllioujfle Untersuchung der 
Mechtliebenden Welt nicht die Farbe halten würde/ cx eÜLlra czuaäam cokfez-
LoQe möchte luppUret/und der etwanzu tormirenden 8enrentz eine ratio 6eci-
äenäi plsuslbiliz möchte zum Grunde geleget werden. Welches sich auch da­
durch offenbarlich äusserte/ indem communi, fama erschölle / die Herren Land-
Räthe hätten coräm krocvcoUo mündlich gestanden/als ob Sie keicooti-
cemes wären ;wie dann auch/ als man nach vielem Anhalten und gnugsam 
schwer gemachter Implor»rioa endlich communicanoncm ?rorocolli erhal­
ten / diese pallage darinnen gefunden ward/ die doch nie palllret/auch ihnen nie 
dergleichen Geständniß zu thun in Sinn kommen war/wannenhero man mit 
grosser Bestürtzung wahrnahm/ was für gefährliche Anschläge man wider Sie 
machte/auch nicht wissen konte/wie und auff was Weise diese Registratur ins 
prococoll kommen/auch deßhalb die Herren Land-Rathe genöthiget wurden/ 
sich mit einer weitläufftigen ?rorettaüov darüber zu beschweren / den Ungrund 
mit vielen Umständen zu äeäuciren und sich zu rslcrviren/bey solcher Beschaf­
fenheit und so offenbahrer Gefahr fernerweit coram krotocollo sich nicht 
mehr mündlich einzulassen. 

L.XI.V. Inzwischen ward auch der Ritterschafft Lecretanuz unvermu-
thet non Vs5slzlu8 ins Gefängniß gelegt/ alle der Ritterschafft Documenta 
und Sachen weggenommen / und kamen also lauter Vorbothcn eines klägli­
chen Endes nach einander Herfür/unerachtetmstsrisliz cauüe noch nicht tra-
üiret/kei sich nicht verantwortet/sondern nur obmennovirte Lxceprionem 
lZeclinsroriam oppooirtt hatten/und ihnen auch nicht einmahl per mrerlocu-
WM Nr» comettario iemahlen injunßiret worden: Man nöthigte auch die 
Keo» dazu/daß sie die ̂ a lubscridiren musten/ und thaten sich alle Zeichen 
zum VeLoitiven Schluß hecfür/ob man gleich vermeinete/ daß solches denen 
Rechten nach noch allzufrüh wäre. Ob nun wohl kei allerseits und zwar zun, 
öfftern auch mit den allerbeweglichsten und lukmiüesten kormsUen an S. 
Königs. Maj. unterthänigst suxpliciret/ daß unerachtet sie imGrttnde ihres 
Hertzens überzeuget wären / wie Sie/als redlichen und getreuen Unterthanen 
gebühre/nie die Inremioa gehabt hätten/Jhro Kön. Maj. im geringsten zu be­
leidigen; Sie nichts destoweniger S. Kön. Maj. demüthigst anfleheten/ daß 
Siedasjenige/worinnmSieso schwerlich angeklaget worden/ und wormnen 
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Sie wider ihre IntentioaS.Königl.Maj. beleidiget/ und Dero Ungnade ge­
gen sich erwecket hätten aus Königlicher Großmüthigkeit und Güte Ihnen zu 
verzeihen/und ohne RechtS-Spruch die gantze Sache au6 Königlichen Gnaden 
abzuthun geruhen möchten: So konten Sie doch hierauff keine erwünscht« 
Antwort noch Barmhertzigkeit erhalten/sondern wurden zum Recht verwesen/ 
und beseufftzetcn wehmüthigst/ daß/ da Sie sich nichts schuldig wüsten / als daß 
Sie Majestätische Parole/Hand und Siegel zum Grunde vor sich genommen/ 
und um Erhaltung Ihrer Freyheiten / Ihres Bißgen Brodts/und also des Le­
bens / nicht wie freye Unterthanen / sondern als Bettler gebethen hatten / Sie 
«UN als kei crimims lselse KUjettsri; solten verurthcilet werden: Es wurde 
such penäenre K6cprc.cellu des einen Mitbeklagten Priester in Lieffland/und 
«och ein anderer Mann eingezogen/ auch allerhand andere heimlich« la^uilitio-
vez sblemibu8 licet Lc insu^riz ii;, Quorum mrererat, vorgenommen. Wel­
ches alles nebst andern Umständen / die bey der vierdten Frage füglicher zu 
melden sind/ den caj)jcsili?atku! bewöge / sich mit einkm Lxemplar derben 
des k>i-ocelle5 ante 8sntentiarn publicaram zu tslviren/damit es Ihm nicht wie 
denen übrigen ergehen möchte/ denen Ihre Klanval-^Äen weggenommen/ und 
Sie also aller Velenlionz-Miktel / Ihren gutenNahmen für der ehrbaren 
Welt zu vmckciren/ ausser in so weit aus des Oxitain« ?srkul Ihre 6su-
is communis erhellet/beraubet worden. 

F. XI.VI. Endlich ward doch tn der Sachen äetimtivc gesprochen/unS 
die Beschuldigten vollkommlich als kei Oriminis Isclse Ivtajekstis > bcsonderlich 
kerjurii, 8e6itionis, ?eräuellionis theilhafft verurtheilet / und ein Theil der 
dort Hinterbliebenen / als der Herr Land-Rath Otto Friedrich vonVieting-
hoff/ Herr Baron Land'Rath undObrist-^ieureuaQr^.eooKarcl(Zuttsv von 
Budberg / und der Herr Baron Johann Albrecht vonMengden sofort ins 
Gefängniß geleget. Und wird / die Lpeciem ks6ti desto vollständiger zu ma-
chen/dißfalls nöthig seyn/daß/ da Lsula Commum, verHanden/in Mangel der 
«ndern / der wider den Lsxicain gesprochenen Lementz Einhalt hier eil> 
Verleibet werde. 

L. Xl^VIk. Diese nun bestehet in folgenden lerminis: Die Königliche 
CommMon habe so wohl die Beschaffenheit und alle Umstände dieser schwe­
len Klage / als auch die von beyden Seiten gewechselte Schafften und andere 
zur Erläuterung der Sache» eingekommene Documenta, prorvcolls und In-
Hulluionc5 sich vollkommentlich vorhalten lassen/ und werde befunden / daß de» 
e-LirsinIoh.Rejnholükatkui ^ ln der vonIhme selbst verfasset?»»/ eigen-
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handig unterschriebenen/ und der sämmtlichen Ritterschaffc vorgetragenen Ks» 
jstioa über dessen nchstdem Land'Rath I.evnki,r^ von Budberg ̂ n ns 
»690. und 1691. bey I. K M. verrichteten vepuracion keinen Scheu getragen/ 
unter andern die unwahre/ harte / und wider I.K. M.Hoheit/und Dero mil­
den und gerechten Regiment höchstanstößliche Worte / kormulen und Mey­
nungen einzuführen: als läge unter denen vonIhroKön.Maj. derRttter-
schafft gegebenen Resolutionen Derselben Ritterschafft l'otsi.kuin verbor­
gen / den Sie nun männlich müsten suchen abzuwehren/ und solchem verfaßten 
Schluß sich zuwider setzen/weil Ihres Vaterlandes wacklende Wohlfahrt und 
Sicherheit erfordere/daß Sie mit solchem Bescheide und sothaner Abfertigung 
nicht tönten vergnüget seyn/ sondern nach übergegangenem Sturm bey vorfal­
lender Gelegenheit und gelinderen Zeiten das Werck wieder vor Handen nehmen. 
Mitle-rweile «ürde nun dagegen durch seine Behändigkeit ceäe und virruali-
rvr geredet/ und die Sache in einer penäence gesetzet/insonderheit weilen nun 
auch die keäuQion zt^em Ausschlage inclinirte/ daß die gantze Ritterschafft 
auffs letzte ausgerottet würde; mit vielen andern mehr / was Er in selbiger 
seiner kelsrion ohne Glauben und Warheit von seinen Verrichtungen und ge­
führten Dtscurscn nebst den darüber erfolgten Beantwortungen / so wohl der 
Königl. Maj. eigenen hohen Person / als auch der k.c6uQion5. (2ommisLoa 
und unterschiedlichen Königlichen Räthen/auch Herrn (Zeoers!- (Zouverneurn 
des HrtS falschlich auffgedtchtet; Mit welcher seiner kelauon Er gesuchet die 
Lieffländische Landschafft zum Auffstande und Ungehorsam wider ihre Obrig-
keit/ und zu Verunglimpffung und Verachtung Dero gar offt irsrirten gnädi­
gen Verordnungen/Brieffen und ernsthafften Warnungen auffzuwiegeln. 

L. XI.VIII. In selbigem argen Vorsatze sey Er vor das II. fortgefah, 
ren / da Er auff benahmtem Land-Tage zu Wenden vor die sämmtliche Ritter­
schafft und den Adel die von Ihm selbst auffgesetzte freche und ärgerlich« 
Schrifft/ veltbersnds genennet / vorgetragen/ darinnen Er sich unterstanden/ 
mit straffbaren und höchstvermessenen Worten auszudrücken / wie auch nicht 
allein dasjenige/wie Ihm selbst wissend/ was schon vorhin von Ihr. Kön. Maj. 

selbst nach genauer Überlegung geschlossen und feste gestellet gewesen / sondern 
auch eines und andere / welches allein der höchsten Obrigkeit zustehe / lmd Dero 
Majestät und Gerechtigkeiten angehe / zum Rathschlage und Deükerarion z» 
bringen. 

§. XI.IX. Vermittelst dieser unverantwortlichen Schrifft habe Er IN. 

nicht allein den Grund geleget und zuwege gebrächt die auff selbigem Land-Tage 
G 2 unter 
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unter Derer Land-Räthe Nahmen und Unterschrift ausgefertigte straffbare 
k«oaIVerordnung / als einen gar schweren Eingriff in die der höchsten Obrig­
keit allein'zukommende Gerechtigkeiten/ als Die da allein und kein anderer 
Macht und Mündigkeit habe / Gesetze und deren Stiftungen zu ertheilen; 
ssndern Er habe auch Anleitung gegeben zu der nachdencklichen/und einem Un­
terthanen weder zu geben/ noch anzunehmen compctjrenden InttruÄioa, die 
da auff mehr benanntem Land - Tage vor die von der Ritterschafft ausge-
»vehlceReßdirendeauffgesetzet worden / und sey dieselbige von dem (üaxitsia 

^Z>srku!, als einem von den Restdirenden nicht allein nachgehende angenommen 
«nd vor gut erkannt worden; sondern Er habe auch nach Anleitung derselben 
«nd zn folge der höchstanstößlichen ?«nal- Verordnungen sich ?rivsc. Leute 
karttcuIier-Angelegenheiten angenommen / und unter derResidirendenNah-
enen überaus vermessene Brieffe/ sowohl anden<3ellersl>8uperinrenclevte« 
Fischer/als auch an dieOrdnungS.Richter abgehen lassen / und sich also in solche 
Verrichtungen gemenget/ die einem Unterthanen nickt zukämen; auch eine 
solche Mündigkeit an sich genommen / die alleine dem Könige oder dessen Be­
fehlshabern vorbehalten jsey/ ungeachtet aller Ermahnungen / Hie dabey von 
wohlbedächtigen und rechtgesinneten Königlichen Unterthanen/ wie man ver» 
ttthme/ihm gegeben worden. 

§. l>. Wetter und zum IV. habe Capitsm ?arku! »nachdemer öurch seine 
«v die Ritterschafft gethane falsche Delation gesucht / Ihnen sämmtlich einzu-
drücken/ als wenn Sie es Urlaub und Zulaß hätten/ mit ihrer Beschwerde wei­
ter über dasjenige / was schon vorhin so genau überleget und abgethan worden/ 
Vor Ihr. Kön. Maj. zu treten; die Ritterschafft dadurch veranlasset / auffdem 
Zand-Tage zu schliessen/ daß der Ritterschafft Nothdursst durch ein demüthigeS 
Bltt-SchreibenJhr. Königl. Maj. in Untertänigkeit solte vorgetragen wer­
den. Und da habe Er an statt einer solchen demüthigen Schrifft nach vollende­
tem Land-Tage / das mit so überaus verhasseten / bittern und gar auffrührischm 
Klagen erfüllete Schreiben auffgesetzt undcvncipiret/ die Land-Räthe / solches 
vor gut zu erkennen / und zu unterschreiben/wie auch Ihr. Kon. Maj. im Nah­
men der sämmtlichen Ritterschafft zu übersenden/ beredet / worinnen Er unter 
andern in diese gifftige Lxprnlionen ausgebrochen: (i) Nun wäre Ihres 
Vaterlandes Elend so groß / daß auch Ihre Nachbaren sie mit Bestürtzung 
ansehen müsten; Sie würden wider aller VölckerRechte hanthierct; (^) 
Sie müsten mit Seufftzen zu GOTT Ihr Vaterland verlassen / und infremb-
ven Ländern Ihres Lebens Sicherheit und Auffenthalt suchen; (4) Ihr Va­

terland 
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terland würbe Ihnen ein Eckel nicht allein zeitlicher / sondern auch ewiger und 
geistlicher Weise; (5) Ja / wenn Ihnen GOTT der Allerhöchste die Wahl 
liesse/entweder einen schweren Krieg von Ihren benachbarten grimmigenFein-
den/(wie seine unbedachtsame Worte lauteten/) oder auch mit diesen betrübten 
Zeiten auszuhärten / Sie nicht wüsten/ob Sie aus der Erfahrung nicht Ursa­
che gehabt hätten/ das erste vor das letztere zu erwehlen; <6) Sie tönten also 
Ihr.Kön. Maj. nichts anders geloben / als schwere Nachfolgen und ein wüstes 
Land. Mit welchen allen/wie auch was mehr sothaner greulicher und auffrüh-
rischer Worte und kormulen in selbigemSchreiben angeführet wären/capjtsia 
parkul Ihres Allergnädigsten Königes Christliches Regiment / als wäre es ei--
ne grimmige Tyranney/abgemahlet. Und habe er damit unter dem Nahmen der 
gantzen Ritterschafft Klage / wesfallö doch keiner von denen / die in diesen, Fall 
angeklaget worden / bey der mündlichen Verhör auffBefragung einige Ursach 
oder billigen Zufall hätte hervor bringen können / gleichsam Ihr. Kön. Maj. 
selbst Dero harte und unmilde Regierung Ihres Landes vorgerücket / und dar­
über sein gefaßtes grosses Mißvergnügen kund gemachet/ wie auch gesucht / die­
selbe UnVergnügung unddenWiederwilZlen wider Ihre Obrigkeit nicht allein 
denen Unterthanen Ihr.Kön. Maj. dorten im Lande/und insonderheit der Rit­
terschafft / unter deren Nahmen dieses Schreiben abgefertiget worden / (ob es 
gleich auff keinem Land-Tage auffgesetzet/der Ritterschafft vorgelesen / oder von 
Ihneniemahlen einhellig sey bewilligt worden / sondern vielmehr wie dasselbe 
ein gantzesJahr hernach/ nachdem es an Ihr. Kön. Maj. kommen war / der 
Ritterschaft in Riga auff dem Land-Tage vorgestellet worden/ sey von denen 
Rechtsinnigen demselbigen entgegen gesprochen / und solches verworfen wor-
den/) einzublasen; sondern es habe auch der dzpitain?Zrkul durch dasselbige 
Schreiben / als ein auffrührisches und allgemeines KQmfett, nachdem es nun 
auch in andern Ländern / wie man vernehme / ausgebreitet worden / ebener 
Massen denen Frembden zu vielerley Ihr. König!. Maj. höchst prsejuckcirlichen 
Gedancken und Beurtheilungen Anlaß gegeben / wie auch/da einiger Wider­
willen wäre/denselben gleichsam gelockt/ sich dieses Mißvergnügens ein und an» 
derer Massen zu bedienen. 

§ l^I. Zu diesem allen/welches schon an sich selbst sehr häßlich und straf­
bahr sey/komme noch mehr/ daß V. Lspjtsin?ar^ul (davonbey der fünften 
Frage und deren Beantwortung noch mehr Umstände werden zu vernehmen 
seyn /) in vergangenen Jahre in derVestung Riga Meuterey begangen / und 
sich vermittelst einer Schrifft verbrochen/ die Er nebst einigen andern in 

Gz 6a:-
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6zsni5on stehenden OK-irern mit qesammter Hand und zwar gegen seinen 
verordneten Befehlhaber unterschrieben / deßgleichen VI. daß Er in seinen ver­
messenen Brieffen an I. Kön. Maj. mit überaus verklelnerlichen Worten I. 
Kön. Maj. tn Dero ?rovincc verordneten höchsten Befehlshaber/Rath und 
(Zöneral'Louverneiirn angegriffen und verunehret; ausser daß Er noch weiter 
VII. nicht allein sich unterstanden der Lteffländischen Rttterschafft tn seine 
Hände gekommene Cantzley und Privilegs unter frembde Herrschaft mit 
sich weg zu bringen/sondern auc^ bey deren Abforderung dieselbe verhelet und 
verhalten/ und also auch tn diesem Falle der Üeffländischen Ritterschafft das 
Mißtrauen und die anstößlichen Gedancken eindrücken wollen/als wenn Ihre 
Privilegien in ihrem Vaterlande und unter ihrer eigenen hohen Obrigkeit nicht 
tn völliger Sicherheit wären. 

§. I^II. Weilen nun also der Lapit. I. k. packul tn alle dem / das itzo ver­
meldet worden / durch seine grobe und vielfältige übermüthige Verbreche» 
nicht allein alle unterthänige Pflicht übertreten / ss wohl seinen Huldtgungs-
als auch Amts-Eyd vergessen; Sich Hegen des Königs Hoheit verbrochen und 
Etngriffin dem Rechte gethan habe/welches allein der höchsten Obrigkeit zu­
komme/sondern auch/da.er doch selbst vor andern gewust/mit was gnadiger 
Gedult I. Kön.Maj.thn bey dessen anvertrauter vepurstion gehöret/wie 
auch allemahl mit grosser Sorgfalt überleget und abgethan / nichts destoweni-
^er bey seiner Heimkunfft/an statt seines Königs Macht und Mündigkeit nebst 
allen Königlichen Rechten zu stärcken/ sich bey seinen Mit«Brüdern für eia 
Aufrührer Haupt und Aufwiegelet gegen ihre Obrtgkett und dero verfasseten 
Verordnungen auffgeworffen / sich vorgenommen/falsche und wider I. Kön. 
Maj. Rechte und Hoheit lauffende Schafften auffzusetzen / auch nachgehends 
keinen Scheu getragen / das auffrührische und cierelialzle Schreiben zn ver­
fassen und vor I. Kön. Maj. eigene Augen zu bringen / durch welches Er mit 
einem unerhörten Exempel sich unterstanden / seinen Allergnädtgsten König an 
Dero hoher Königlicher Würde mtt scheußlichen Worten zu beurtheilen; über 
Dero von demHöchsten inHanden gestelletesKönigl.Amt einzugreiffen/und sol­
ches zu verunglimpffen; damit nicht allein der Unterthanen Hertzen abzuwen­
den / sondern auch den Fremden zu höchstverkleinerlichem und schadhafftem 
Machdencken Anlaß zu geben / wodurch Er also auff die allergröbste Art seinem 
Könige mit Worten / Brieffen / Rathschlägen und Wercken Unrecht gethan / 
nun aber wtder Jhro Kön. Maj, ertheiltes gnädiges Geleite / und Dero Kön. 
jLommillloll ireritte Warnung und VersicherunZ / ohne alles Urtheil und den 
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Ausschlag auszuwarten/ die Sache auff den Rücken genommen / heimlich sich 
auffdte Flucht begeben und ausser Landes entwichen/ (davon bey dervierdren 
Frage mehrere Umstände werden anzuführen seyn/) und vermittelst dessen noch 
daejcnige/was rückständig gewesen/ nicht allein des Königs Geleite verunehrt/ 
Dero Königl. Worte in Mißtrauen gesetzet und denselben eine Unsicherheit 
unverantwortlicher Weise zugeeignet/ sondern auch Dero Königl. dommi,-
Kon auff denselben gegründete und Ihm angesagte Resolution« verachtet; 
Dißfalls und im Ansehen aller dieser erzehlten groben Verbrechen/ achte die 
Königl. dommiilioa vor rechtmäßig/auch denen Gesetzen und deren Verord­
nungen ähnlich/daß der Lapir. ?atku! sich selbst zur wohlverdienten Straffe/ 
und andern untreuen und auffrührischen Unterthanen zum Schrecken und 
Warnung seine rechte Hand/die Er wider seinen König unverantwortlich ge­
braucht / verlieren solle/ und dabey Ehre/ Leben und Gütcr / die beweglichen der 
Cron/ die unbeweglichen aber den nächsten Erben verwürcket habe / und soltm 
die von ihm eigenhändig auffgesetzte arge Schritten von dttn ScharffsRichter 
verbrannt werden. V. R. W. 

L.IUII. Wann aber hiebe») die ConcZemnsti in ihren Hertzen ihrer Un-
' schuld völlig versichert/und sich nichts weiter bewust sinv/als daß Sie tn gehö­

riger 8ukmillioa und mit allem unterthänigsten keljzeA für das Wohlseyn ih- i 
res Vaterlandes und fürJhre und der Ihrigen Weinberge gesprochen und 
die höchste Noth des gantzen Landes vorgestellet haben/ dabey aber von ihren s 
Feinden unverdient angegeben und beurtheilt worden / als ob sie den König ins 
Angesicht gefegnet/das ist Oimen Ises« lVlajelisci» begangen hätten ;Als haben ' 
Sie zu Rettung ihrer und ihrer vornehmen Emilie guten Leumuthund Ehre . 
das eine kxe mplsr von denen äKsn,welches recht wunderbarlich lslviret wor- ' 
den / und darinnen I^ibeUuz,Lxceptio, keplica und Ouplica nebst dem Urtheil 
enthalten/übersenden/und dabey/so viel causam commune« betrifft/ über ! 
nachfolgende drey Fragen : i. Ob auff solche ^Ken in den ersten vier Klem- , 
bris I,ibe!lj habe können c!e6nirive gesprochen werden? !. Ob Kei schuldig ge- ^ 
Wesen/sich ckrcKe innrem einznlassen; oder/ob sie nicht rechtmäßiger Weise die ! 
Lxccpliosem 6ilaroriam eingewendet / das ist / ob nicht nothwendig die Rtt­
terschafft vorher/als Principales, hätte sollen gehöret und dte Sache gründlich ^ 
untersuchet werden / ehe denn so ein Verfahren wider Beklagte zu Wercke ha» 
be können gerichtet werden? z. Ob aus benennen zu besinden/ oder abgese- ^ 
hen werden können / daß etnige Ve^ißis solcher Verbrechen dari nnen «nzutref» . 
fen/darinnen ein Lrimev I«ssc^lsjelisti«öcc. bestehe/und ob darinnen gnug- > 
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samer Grund verhanden sey / Beklagte in p«nam orciinarism zu verurtheilen? 
von mir cum rauombw 6ubittllä» k äeciäencli des Rechten berichtet sey» 
woAm. 

prsecautionez ^utoriz R.eHonlI. 

L.NV. Ehe ich aber zu rechtlicher Abhandlung dieser Hu-Kion nun selbst 
schreite/ muß ich zuförderst so wohl zu meiner/als derer Herren <^u-remea 
desto besserer.Verwahrung erwegen/ob Ich/ unerachtet mir die ?oreks- äe ju-
rerechonäenäi in gensre rechtmäßig verliehen ist / auch fähig sey bey diesen, 
cslu iri Spccis meine rechtmäßige Meinung befugter Weise und geschicklich zu 
ertheilen/da gleichwohl anfänglich aus allen Umständen abzusehen / daß alle 
diese drey Fragen ohne Untersuchung der ?rXju6iciaj.(^u!eMon nicht füglich 
und lecunäüm Regulas bonX öc spl«. äecilioniz abgehandelt werden mögen; 
Ob nemiich die Ritterschafft zuLieffland Krafft Ihrer Privilegien und nach 
Gelegenheit des Zustandes Ihrer Unterthänigkeitbefugtgewesen// wider die 
von Königl. Mas. nach Anleitung des Schwedischen RetchS'Schlüsseö ange-
ordnete keäuAion in Lieffland nHt so vielfältigen Lon6!li5,Land'Tag6«SchlüI« 
sen und 8upxli^uen zu sprechen / oder ob nicht vielmehr Ihre Schuldigkeit und 
untertänigste Pflicht erfordert habe/ den Schwedischen ReichS-TagS-
Schlüssen und S. Kön. Maj. wohl überlegten ernstlichen Willen ohne Wie« 
derholung ihrer etliche mahl abgewiesenen Vorstellung stch zu unterwerffen. 
Denn kei haben in ihren Lxceprionikuz sich durch und durch auff diese Frage 
als einen ?rXjuäiciaI-Punct beruffen/und wenn selbige vor die Ritterschafft 
zu äeciäiren/ wird die andere (^usettion eine grosse Erleuterung bekommen/ 
und hernach unschwer seyn dieselbe/wie auch so dann die erste und dritte vor 
die Herren (^uXrenres zu cleciäiren. Wenn aber die Ritterschafft hierzu kei­
ne Befugniß gehabt hätte / würde auch das öfftere Vorgeben des Herrn HHo-
ris kegii, daß es unnöthig sey / die Ritterschaffr vorher zu hören / sondern daß 
die Angeklagten kei raaquam in re iüicica verlantsz nur für ihre ?aÄa reijion. 
äiren soltm/ein grosses?onäus erlangen/und solcher Gestalt die mir vorge­
tragene andere Hoseltion negative zu äeciäiren seyn / indem z.e. diejenigen/ 
die proper komiciäium auc rapinam oder andere dergleichenillicira 
verklagt werden/sich mit Bestände Rechtens s litis conreüatione nicht schü« 
tzen können / wenn ste vorgeben wolten / daß man erst diejenigen / so ihnen sol­
ches zu thun befohlen/hören müste/oder wenn sie diese Verhör als eine?r«. 
jucZicial Frage angeben wolten. Es würde auch mithin die Antwort auff die 
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dritte Frage contra Domino; ̂ «rencss leichtlich ausfallen/ i ndem sodann ih­
re unbefugte WiedersetzMeit conrrs juis, RsZiz,wenn solche noch schon iuk 
8^):cie ZujZ^IiLationis verdeckt werden wolte / permult-j ar^umei-tra N()s, If>n-
ßö czuXlitz, das Ansehen eines Oinmiz 1.e5L ^iZ^Ascis bekommen und solcher 
Gestalt auch 5ü Beantwortung der ersten Frage denen Herren (^uXrenribus -> 
nicht zu stalten kommen öürffte / zumahl d^i bckandten Rechtens/ daß m rs evi-
6enreri!)juliAincÄulä<I!l-rmi^i5lXlX^l2zettsrizdie fu^ics; ohnedem nicht 
spices juris suc commune5 KeZuIss prvcellus gebunden wären. Nun sagt 
aber der Herr Accusacof in seiner Klage ausdrücklich/daß die Provlntz Liess-/ 
land dem Reich Schweden incorporiret sey / ^^5F. es erwch- / 
net auch der L^ic^in ?^cku! selbst in seiner kclsciori an die Ritterschaft / daß ̂  
die Königl. Herrn Kli-Mri vorgegeöen/daß die ?rivi!eZiz,Krafft derer die Rit- ' 
terschafft etwan eine Befugniß ̂ r^renäiren könte/nicht so richtig/ sondern viel- j 
mehr vor nichtig und die leicht calliret werden könten/zu halten wären L. ^ 

». /. ja es haben S Kön. Maj. selbst in Dero Rstcriue luk 6ato Stock« 
Holm/ den i. d?o vemb?. 1687. sehr ungnädig / und als etwas unzuläßliches auff« 
genommen/ daß die Nitterschafft sich unterstünde / wegen einer Aenderung mit 
der keäuäkon sich nur Hoffnung zu machen/ §. Nun bin ich aber zu 
Erörterung und Deciöirung dieser (Zusettion eines Theils incht sattsam in-
üruiret und informiret/ indem diese (^uTliion in/^Äiznicht erörtert/ sondern 
beyde Partheyen Ihre einander widersprechende Meynungen schlechter Dings 
luppomret; andern Theils abcr würden mich vielfältige k-e^exioncs abhal­
ten/über diese schwere Frage/die S. Kön. Maj. und des Reichs Schweden ho­
he jura betrifft / meine rechtliche Meynungen ohne höhere Ordre und?L5mi5-
üon zu entdecken. Ohne Erörterung und Vecickrung dieser frTjuäicis!-Fra-
ge aber scheinet die übrige Beantwortung derer drey mir vorgelegten Fragen 
Unzulänglich und vergebens zu seyy. 

H. I.V. jedoch ist hterauffgar leicht zu antworten/und für a!5cn Din­
gen unter zweyen unterschiedenen Fragen der zu machende Unterschcid nicht zn 
vermischen. Eine andere Art zu fragen ist: Ob die Provintz Lieffland dem 

' Königreich Schweden mcor-ponret sey/ oder nicht ? Angleichen: Ob der Rit­
terschafft tn Lieffland ihre Iura und ?'riviIeAia längst erloschen / oder dem ̂ rbi-
trio derer Retchs-Stände tn Schweden/oder Sr. Königl. Maj. in Schwede» 
unumschranckten louvei-ameu Diipoiirion unterworffen seyn/oder nicht ? Eine / 
qantz andere Frage aber ist es: Ob es eine klare und ausgemachte Sache sey/ 
daß Lieffland dem Königreich Schweden wcorporiret / und der Rittecschaffr in 

H iiejf-
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LieMandsura 5c?rivi!e^ia dem Arkilrio derer Schwedischen Reichs-Stande 
unterworffen seyen; Oder/ ob nicht die Licffländtsche Ritterschaffr dißfalls ei­
nige in Rechten gegründete prssumriones für sich habe / daß zusörderst diese!-
bige über dieser Ihrer vorgegebenen Besugniß billig zu hören sey? Die erste 
Art gehöret hieher nicht / sondern nur die letzte Frage. Es ist auch von denen 
Herren (^Trenukus über die erstere kein Kelponlum von mir verlanget / son-
dernnurwegen der letzteren / ob^dieRitterschafft wegen Ihrer lurium nicht 
vorher gnüglich zu hören sey /meine rechtliche Meynung begehret worden / und 
darffich mich dannenhero nicht befahren / daß bey Beantwortung derselben/ 
welches amfüglkchsten unten mR.ess>ons!one 26 (^uzeiiionem 8ccun6am ge­
sehen wird / S. Königl. Maj. in Schweden / oder auch derer Schwedischen 
Reichs-Stände Ihren hohen juridus dißfalls zu nahe getreten werde: Massen 
so dann gantz nicht von nöthen seyn wird / dieselbe zn berühren/ oder etwas dar­
innen zu cjekmren/sondern nur zu untersuchen / ob die von Sr. Kön. Maj. ver­
ordnete hohe Lommillion in lencentionanäd gebührender Massen und denen 
Rechten gemäß verfahren habe? als wohin alle drey mir vorgelegte Fragen 
Ihr hauptsächliches Absehen richten. 

§. I>VI. Ob nun wohl auch hiernachst scheinen dursfte/daß/weil dieser 
gantze Peinliche Proceß im Königreich Schweden geschehen / derselbe auch le-
cunäüml^e^e; Kcßm 8vecise, nicht aber nach denen in Teutschland üblichen 
Rechten/ und dem darinnen recipirtenlureZuttiniZnenzuexsminirensey/ in 
Betrachtung/ das Königreich Schweden darinnen für denen andern lerrico-
riis öc KeAni8 Zuropse etwas besonders für sich hat/ daß / da das komanum 
^ukinisneum in denen übrigen Reichen grösten Theils l-ecipiret worden / 

; dennoch in Schweden dasselbe niemahlen in grosse ('vQkäefgrion gekom­
men sey/F^>/^. //. /. 2. t7. ^ 5 
Ich also unfähig ware/etn zuRecht beständiges Kehonlum tn denen mir fürge­
legten Fragen zu ertheilen/ indem weder die Schwedischen Gesetze/noch des Kö­
nigreichs hergebrachte Gewohnheiten mir/als einem auswärtigen ̂ ureCon-
luko gnugsam und so viel der Sachen Nothdurfft erfordert/bekandt wären; 
So ist dock auch dieser Einwurffvon der Erheblichkeit nicht / daß Er mich ab­
schrecken sslte/ denen Herren (^uXremibus inIhrcm an mich geschehenen Su­
chen zu statten zu kommen. 

§. Denn zu geschweige»/ daß es unter denen voAoi-jKus noch so 
susgemacht nicht sey / ob und wie weit das^uz^MQKQeum in Schweden rc-

clxiret 
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cipiret worden / indem scanne; ̂ lellen'mz ?)S ^ 2. 5^5» 
5/or^o/^i /is/4. gleichwohl crwehnet / daß die 

Könige tn Schweden Ihre alte Rechte aus den natürlichen Göttlichen / Päb-
stischen und Kayserlichen Rechten in vielen Stücken geändert hätten / und daß 
des der Schwedischen Rechte hocherfahrnen jokavmz I^occenii gantze Visserts-
tiori ̂ 5 ^ ein anders besaget: auch hkernächst 
nichts davon zu erwehnen / daß nunmehr/ nach denen von erwehnten Scriben-
ten/dem Ivlellenlo und l.occemo, herausgegebenenI.LglKu58veciciz, auch des 
aelekrten Zok. 0. 8riernkövk ^ubücirten I'rsüac cis ^ure 8veonurn Sc (Zo-
lkorum vecutto, die Schwedischen Gesetze und Gewohnheiten denen deutschen 
Z Lüg nicht eben so unbekandt mehr seyn können; So wird auch die bißherige 
8occie5?-Äi, und die Ausarbeitung derer Fragen schon zeigen / daß es hier 
eben auff das jus polirivum Kumanum nichtankomme / sondern die proponis-
ten ()uzettione5 exZursklsturse LcQenrium, tanc^uam juridus universsÜdus 
Sc kunäsmentiZ omnium I.eZum Livilmin ac ipliug erism poreKaris^eZiz-
laroriX erörtert werden müssen / eben deßwegen / weil die Sache ein vorgegebe­
nes Lrimen und den Proceß darüber / auch inäireöe eine zwi-
schen der hohen Obrigkeit und denen Unterthanen in punöw conlervmiom? 
?riviIeLiorvm schwebende viscrspantz betrifft. Denn obwohl iedweder Pro. 
ceß oder Gerichtsordnung auffgewisse Maaffe undWeise von dem freyenWll-
lcn derer Könige und Ober-Regmttu äsp^iret/ auch nach dem einhellige» 
Conlenz derer Juristen / kroceüus in Crimive l-s« ̂ jestatis an die gewöhn, 
lichen Regeln, nicht gebunden ist; so hat doch ein jeder Proceß so wohl tn 
Peinlichen / als Bürgerlichen Sachen etliche aus der gesunden Vernunfft her-
aenommene Grund.Regeln/ die bey allen Völckern/wenn anders der Proceß 
bestehen soll / in achtgenommen werden müssen/und nach dem Zeugniß der Ge-
schicht.Schreiber bey allen Völckern in Acht genommen werden / und wohin 
auch ich bey gegenwärtigem kelpontd mein vornehmstes Absehen werde ge­
richtet seyn lassen. Und weil keinSürst eigentlich nicht für sich selbst / sondern 
für seine Unterthanen Gesetze schreibet / und also an seine Gesetze nickt gebun­
den / aleichwotzl aber unter GOtt ist / und dessen allen Menschen eingepstantzte 
Richtschnur zubeobachteu hat / so folgt auch nothwendig / daß/ wenn eine Sa­
che vorfället/dartnnen von Seiner / oder der Seinigen Befugniß gegen die Un­
terthanen gcfraget wird / auch solche aus dem allgemeinen natürlichen und 
Völcker-Recht zu äccickren sey. Es wird mir aber hiebey nichts desto weni­
ger vergönnet seyn/nicht nur Nittoricyz und 8crixlor«5 ?oliüco5, sondern auch 
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(Isnones, I^ezes Komanzs llNd Urriuzczue ̂ urjz (^onlulroz anzuführen / indem 
c.us allen denenfelbigen herrliche Zeugnisse von demlurel^scurs-Sc (Zencium 
hergenommen werden können/ //^s 

<s.^. 
^e5pc>nsio aä (^v^K. I. 

Diesem vorhergesetzt antworte ich auff die erste Frage: Ob Misfdis 
in 8pecj«z er5ch!ten m den ersten vier ^iemdris ^abe Kennen 
tZeßliicive Aesprychen werden^ nutzem. 

KÄtiones vukitanäi. 

Es scheinet zwar dem ersten Ansehen nach / als ob die Herren 
rü gar m!t gutem Fug in dieser Sache hätten äeknirive sprechen können / in­
dem (i) daö LrimenlTlse^l^eKaris gar ein Leimen enorme ist /in welchem 
xro^rer ^>er!cu1um in mora lecunäurn comrnunerii voÄorum sentemizm 
gar wohl ä principe öc ^uäics ä comsnnnikus ^suris Z.e^u1is recrecliret/ und nur 
«je KmjzIjciA ̂ l^no verfahren werden kan / c7o^/?/>. ^ 

//^. /. r.^. /-?. //F. nnn?. /. 
?»^/// ^/.». 2. Dahero (i) hiebey nichts 
ungewöhnliches ist/ daß die Beschuldigten auch ungehört und ohnestch zuver-
antworten/verdammet werden: ^Zelilaus hatte bey Nacht erfahren/ daß etli­
che I^cc^Xmonier eine Lonl îracion wider das gemeine Westi» vor hakten. 
Nun vermochten die von dem gegebene Gesetze / daß niemand unge-
hörtgetödtec werden solte. Abcr Er schaffte noch dieselbe Nacht dieses Gesetze 
ab / überfiel die Angeschuldigten und brachte S:e um / und nachdem dieses ge-
geschehcn/ fttzte Er des ̂ curZi Gesetz wieder in seinen vorigen Stand/ 

///-. /. 5.2. /?? welche ̂ hat Valerius 
überaus lobet/daß Er solcher Gcstalt ein Mittel erfunden habe/daß seine nützli­
che Vorsorge und Bestrafung der Delinquenten durch dasRecht nicht aujf-
gehalten würde/ sondern mit Rechtgeschahe. Ic^que uc iernper eÜc poÜenc 
I.eALZ, sagt El/üli^uÄn^o rion fuerur:r. Als der König in Persten ̂ rtaxer-
XL8 erfuhr / daß Jhm^rt^dariuz nach dem Leben stünde/ hat Er ohne Proceß 
denselben bey der Musterung der Soldaten umgebracht/ ?/,//'^ /////. 
?. Wie ̂ !ex»näcr^53^nus mit dem ^Drovo, welcher beschuldiget ward/ daß 
Er Am nach dem 5eb?n stünde / non formulis 7 Qvn comxsrenäinscionitzus, 

Qvr» 
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non?^erk2 Vt, leä ^rLs öc l)c»!v Verfahren / ist aus dem Brians, und wie der 
?ki!o!'opku5 OsUjäkTnes von ihm gleichfalls inäiä^u csula getodret worden/ 
ist aus Lurrw F. c. F. bekandt / ^s//. /. ^?. //>. c. und zwar 
dieses alles sz) nicht ohne erhebliche ^!rfache/cum in orclinAria in^uitnione» 
sur le^icimo ju^plicio mew5 major ludsic, ne mors conjurZl-io.vix sc ne vix 
cjuicism lup^rimi ̂ oÜir. LrZä cetera facla KZ'vsm suas lc^es, sua jura, luas 
sälioncs; in kis urilit^, merus 6^ oceslio lex est. <zu^ -ilia I.ex serv^irur 
ei,cujus crimineiä 151 lum ^vkul-icur,ucnull« sinc clenuv I^eZes, ,zu6ici2^ 
rjcus? ^s^.^./.7.^>.^.c^.2. .Dahero auch die voÄores einhellig nvri-
ren/Huo^ (4)^ l^oc Lrimine 2cculZNone.^.c>nlItc)^u8,/)5.^.L>?'?n.^.5. 

L>. (7. ^2. /<5. (7^/^)^. ^p. n. <5. neque (5) luti!» 
conteliarione»^. ^/s/. 
t7^/M. <7/^./e^e ̂  /< L'. ^//Z/5/?. e. und da^ 
man (6) bey diesem Lrimiae nur auss schleck)ten Inc!icii8UNd (Üonje6luren ohne 
völligen Beweiß denKcum conäemruren könne/ 

^  ^ < 7 .  7 .  a u c h  (7) zum Beweiß 
nur «.in einiger und sonst infamer Zeuge zugelassen werde/t?s^^ / .5.5,72. 
Au welcher beyden itztermcloeten PuncteErleuterung aus dem ?1ut«rc!ic)^ro-
äiu8 ^/.,^>. ein mercklichce Exempel anführet von einigen/ 
die sich wider den Kayser I>?eronem verschworen hatten / unter welchen einer 
dee Tags vorher/als die That geschehen solte/einem/der --zc! l?csti28 con6emni^ 
ret war/und sich sehr jämmerlich aussführetc/heimlich ihm zum Trost ins Ohr 
redete; Er solre nur fleißig beten/daß das Todes-Urtheil einen Tagauffgescho--
den würde/denn morgen würde er es ihm grossen Danckwissen. Äujf welches 
cintzigen Menschen Außage der Verschworne ergrissen und dcrTortur unterge­
ben worden. ^ind obwohl sonsten niemande ein rechtlicher Beystand zu versa«« 
gen/so hat doch/8) das Lrimen lTs-e^i. auch dieses linAu!sre,daß man keinen 
^ävc>L2ren darinnen zulasset/ /. ^»/^e.c7. ̂  ////. 

/>/5 //'/. 
5.7/. /s./. auch (^>) nach erfolgler Len-

rcntz keine.Hj^eü^icin verstatte!/^. /. §. <7. ^6 /. 
( 7 ^ . ^  / >  < 5 .  

^ Fs. c7^/>^o^. rs 5. Wel« 
ci>e^ alles in gegenwärtigem ^alu um so viel mehr scheinet statt zu haben / und 
daransszppliciret zu werden können weil man'^^o) die l^evs gerne hören wol-
^tt/0c'ßwcj)en quch dtt' Hcrr ̂ ccusÄwr Sie össke:s erinnert / daß Sie aussdie 
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Klaae antworten und sich mit weilaues-h-nden r«c-xlwmku- nicht auffhal. 
tm selten - Da sie aber dem unerachtet solches nicht thun wollen / wird es ttznm 
nickt unbillig düncken,wenn man (») Wider Sie als comum-c« i-m-miom. 
ret und Sie pro conklliz Sc LonviÄii gehalten/ n-m >a cnm.n.bus ̂ u, isc«, 
eriam lecaactum mores antikjuos Kom^norum kabemr pro Lovrelio, 

De (Ion-
kes l i s smemmoremajorum^icuttäs mamfekiz rerum capiralium, suppli-
c.um surnenäum,^ <7o^. Lr qui omninä non relponäet, 
concumax eii: donmrnaciXautemp«namkanc5errs 6elzer,uc in loliäum 
conveniawr,U//>^». /. §. ^ /^c. Und ob 
wob! sonnen in crimmslüzus contraLontumsces snce 8entenriam 6eiinirivam 
vfleaet denen Keis die peinliche Frage zuerkennet zu werden/so scheinet doch/daß 
^dieses in gegenwärtigem La5u nicht von nöthen gewesen sey/ weil die?^ 
6K worüber man dieKeoz verklaget/ notorisch gewesen/und aus ihren eigenen 
Schifften/die Sie nicht ableugnen können/auch sich zum theil dazu allbereit 
bekennet/offenbarlich dargethan worden. ^otorium cnim, quoä xrobsrio-
ne nori inäiAet,non iä5o1um eK, c^uoä palam Sc inlpecksme populo aämis-
fum ett, ssä Sc ^uoä ex acklZ vel inttrumenris publica spparet,Scc. 

Lc qusmvlZ secunäum communem vcj. opinionem inttru. 
menta in äeüäiis non prokent,in eo rsmen con5em!unt omne,,in Orimine!«. 
sT ^lsjekskiz, conjurslionidus, perjurio Scc. probationem per inttrumen-

keri ^ ///. ̂ 5 c^/>. /.«. 
zu geschweigen(lz)czuoäm clubio xrseüirnatur semenria recke lata, 

^ n. » KZtwnez veciäenäi (ZuXlr. I. 
Diesem allen aber unerachtet halte ich dafür / daß in gegenwärtigem 

SM noch zur Zeit nicht äeknirive habe können gesprochen werden. 
Man muß aber hiebey bald anfangs (i) einen Unterscheid machen unter dem/ 
was ben dem drimine l-sse IvlÄjettatis etwan einem Fürsten vi potettatis sum-
rn- exrraoräinarie zu thun frey stehet/unb unter dem/ waS.AcuQckuu oläms-
li.i-i jnrii ^st/auck unter dem / was einem auch in Oimine Isc-
5?e klajelwis gegebene« Richter zu thun denen Rechten nach zugelassen ist. 
Kon cnim liic c^uXritur, c^uiä 8ersnillimus Kex 8vecise potuerit, ie6 c^uiä od-
ieivsre 6ebuerinr juäicez, c^ui äe Laula ZvlZze^tiZ, ur coAnolcercnr, 5uerc^ 
äi»ci, ̂ /o». ^  ̂ v. Und Wie NUN (:) 
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der andere ̂ rticu!uz^uramenti Z.e^ii 8veciciist / <^uo6R.cx omnemsustitism 
öc veritstem corroborare, amareöc lervare^ 6c omnem calumnioi^m juris 
^erorlionem, men6acium, 6c omnem injuüicism täm jure, cjuämKeZis iuä 
pocestare deprimere c!slzs3r,L'^s/.F. Lp55. ??/./. 5^». ^c. 
/ k  ^ o 5 c r 7 ? / s A l s o  l i e g e t  d e n e n  ^ u ^ i c i b u s  ä  ̂ . e ^ e  ä s t t 5  d e s t o m e h r  o b  /  d a ß  
ste(z) im Urtheilfällen sich nicht übereilen/sondern vorhero die Sache wohl 
untersuchen. ?r?ceps evim ju^icium rsro bonum 6c rectum est,^s^. ^<?c-

Absonderlich aber (4.) wenn durch ein dcrglei« 
ch-n eiliges Urtheil eines ehrlichen Mannes Ehre und Lxittlmacion,geschMelge 
denn so vieler vornehmen Emilien ̂ epu?anon,auch Leib und Leben in Gefahe 
gesetzet wird. t^am8vecics l^ex p!sne improbst 6c ao» permimr»ut c^uis 5a-
ciiis ilc^6 creäen^um, in ^uoZZirur6ek2mini?konore6c vlca.ia tancum, ue 
valclc in!?umÄuiter^cisnr 6c injus!ö, ̂ ui lionX l^mX viro stirem jursmentucn 
purA-znonisimponuntline causa luKLieoce, Es NMA 
«uch dieserwegen (5) kein Unterscheid unter alten und neuen Zeiten gesetzet wer­
den. OKcium evim ̂ uclicis proprium apuci 8vecos juramenro continerur, 
czuocj czuä!e o!im fuic, eriam lioiZleel^,6c 5ii)i leculi^omnidus cosliare (lebet. 
Jus vero Klor^eZi cum^uäicibus prTcipue commenäar milericor^izm, ns 
viriälAx clecur locus; juKic!am,ne.'mquitsrizpAtienriZM^e prXcipit2Nti-e.?ro-
in6e ur mcrum^tizvorem^oäium viret, 6cczui^czuicl zli^uem borum aAeÄuum 
mcirare po?eK, ut potentiam,pecuniam,Zenuz, 6cc. Lr czuotiescunc^ue cau5a 
rnsZni momemi ̂ ijuäicsnäs eilet,ur koc cspur cle OKcio 6c virruribus ju^iciz 
5ibi public eprsel^^i 5scigr^ 0» H/esm/n ^////?o /. 

Vielweniger ist (6) ein Uitterschcid unter denen Sachen zu 
machen / sondern es vermag die Schwedische Proceß-Ordnung/ daß auch in 
<ür-mmiku8ßr2vioriku5eben der?rocel8 ,der sonsten in andern Gerichten ge­
braucht wird/in Acht genommen 6c polt ltAitimam c^emum, 6i!j^entem 6c sc-
cuk-Ztam coZnilionem darinnen gesprochen werden solle/ 

t'. //. Wie denn auch denen ja<li. 
c,ku5 keg 15, daßsiestch fürnehmlich in rebus majori, momenri bey Verfas­
sung derer Urtheil wohl m acht nehmen und die Sache reifflich überlegen/ 
auch füraller ?rz°cipiraritz hüte» sollen/gar ernstlich inculciret wird/ 

^7^^. Nun hat aber in 
gegenwärtigem nach Ordnung gemeiner Rechte/die bey allen moralen 
Völckern im Gebrauch sind/deßwegen (7) kein Veßnitiv-Urtheil fallen ton­
nen / weil Beklagte noch nicht auff die Klage geantworlet/jsm verv k in Cri-

miaZ' 
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min^I du8!iri8conrL!^ärivnssemp?r5^ix oc>uz,/. ^ ^ 
sis ^/////. /.^'. nsö/6//. //. §. /. ̂  L'e. /. 

--/s ^55////. ?///. (7 /// 5^// /.2 ^ 
/. (7s,^. ̂ ////C c/ /. 2.?. <7. ^////^/ //'F 5//.-?// 2S. 5^p. iF. 
^rqus kXcjlli5conreli2tiopropriereumt^cic!)-jt,utiri rs»tu ssse öiceretu'rSc 
vetlsm olim mmsret^ ^55/,/^/. (7^o. 7.^. 6^^/-

20.5.7.^.5. <^uin öcin public;; (Ünmtn!bu8 bonorum aciemrio 
k,<i Kermes non rransi^t.n!-z n-?n fucrit conrskäta,//./. 20.F ̂  ̂ 5^. 
/. /«/?,-?. /.^. (7. I>sam I^itZz conreliario perüncc 
sä subÜJariZjig ju^ciorum,zcieoczue nsc in sccuiscicns, nec in in^ui^tion« 
omitti potcl^ 1<?/////, ̂/^ ^l2L l^itur omilliH 
^(5ex m d?!minÄltbu5 nonpotcl^ pervsnire senrentj^m c!enntliv2m ät n? 
<^uic?6M sc! rorturZm, ^. e. lIo erhellet auch aus deneit 
^Äen und de? daraus sorminen 8p?cie 5?^j, daß (8) Beklagte nicht ohne er. 
hebliche Ursache auffdieKlagezuantwortenangestanden/ indem Sie/wie be» 
der andern Frage weiflaufftiger zu 6e°iuciren seyn wird / Lxccpxionem prs-ju. 

eZiclalsm 6e prius suäienäo orä.ns e^ueKri mit gutem Grunde vorgeschützt ba« 

btN. lam vero etiam in ̂ riminal-bus Lxccprionez äi^roriT, e-eaue non 
uniuz Aen-ris äs jure odjici polllmr, ^ ̂  ̂  ^ ̂ ^ ̂  
Lc li ra!e» excepnone; pr^ju^icisles iint, snte esruln clijuäicationem nor> 
porettpervemriaä sencenriam ^eliairivam. ?tXjuäicia enim suntcausx,6s 
«^uibuz priu§ jucli<anäum el^, iclev/ c^uocj esrum cle^initio ve! iincm allstura l!ü 
neZokio,ve! cercamei 6acura sormam, ///.^ 
5^^ 1.^.7^ n?c. Zu geschweige:,/ daß ̂ 9) niemand ver^ 
bunden istzuantwotten/wenn nicht gnugsame In6,cia wider ihn verbanden 
seyn/ weßwegen auch allenthalben äefensiones proaversen^lrmuiktlove i» 
dergleichen Fällen verstattet werden/^/.^. 
/,5.,.c7. ^.--.7.«./. Daß aber keine qnuqsame In' 
cjicis in gegentvartigem (72su verhauden gewesen/ wird die aussührliche Be^ 
antwortung sä qv. z. zeigen / allwo deutlich <je6ucl5et worden / daß (lo) aklue 
kcm corpus cielicki, oder etwas/daraus ein Lrimsn I^s^e ^jc^ti5,oder der­
gleichen etwas gegründet hätte pnsumiret werden können/verHanden aewe-
fttt. Ub' verä ^on conttac 6c corpore cjel.Äi, rsus non tenerur response, 
re, mulro mm'as ^x P0teli6evenirs sä conciemnaüonem, Lc si 6svene 
ric. senkend eü -pio jure null?, <7^//. 

^ ^ ^ / ^ / '  / .  ^  E n d l i c h /  
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so wenig tn gegenwärtigem (üslu jisconcekiret worden/ so wenig hat auch all-
hier ein rechtmäßiger Bcweiß des angeschuldigten Lriminis von dem Herr» 
^cculstore vorgenommen werden können: Nun ist aber befand/ daßs ll) m 
Lriminidusprobarionsz luce merjäisva clariorsserfordert werden / /. 

(7. wel­
ches in allen äeliüis undBesirasfungen/der ?roces§ möge nun per mocium sccu-
5-itionlZ, oder illczuiiirioms angestellet werden/stattfindet/^»/?/,^. 

c?.,^. weshalb auch 
^ /2. //?/. in causa timili dieses ^r^ument 

«»führet/^uoäsenrentia in bocOnmine oon valear, ü non prsecellerit ejuz 
luKciens öc clara probakioi «//. 

(7^/./. //6. /. t)^/7/cF.». /?. 6c sentencia line pro» 
bsuombuslata alias reAularicer nulls el^, e7. V' 

Keipvnsionez acj kZtiones OuditancÜ. 
Und mag numehro gar,leicht ausf die oben pro 8ententia aKkmativs an­

geführten k-arionez geantwortet werden; indem quogä (l) die gemeine 8en-
tentz/c^uociin crimine iXsse^lajeKaris liceal a communibus juris K.LAUÜ5 re-
ceäere, entweder falsch ist / oder sich hicher nicht schicket nndübelspplici^et 
wird. Denn wenn diese Observation so viel bedeuten soll / daß in crjmino !«-
sX^lajettaris summarisch und nicht.nach Art des in Livil-Sachen hergebrach­
ten ordentlichen Procelles odservatizomnibusjuntapicibuz verfahren werden 
solle/(wie denn die oben angeführte konstitutiv I-Zenrici VII. ^ 

diese ^xplicarion gar wohl leidet/ 
O" ,'S/ DO. ̂  ̂  so thut sie nichts zur Sache / als bey wel­

cher man um die 8udttznrisliA und Lllentialis ?rocell.?, bekümmert ist/wiewohl 
auchaledenn dieser Meinung des UZpiani seine im Wege stünde/^uoä in levi» 
l)U5 clunr^xat crimmibus res 6e piano ä?ci6i 

^///. ̂ 5 5. N. Wenn aber diese Mei­
nung / wie zwar von vielen geschiehet/dahin gedeutet werdet? wolte/daß man ia 
Lrimiae lLlT nach scinemblossen Gutdüncken Verfahren dü^ffte/ 
«nd dißsallö an keine Gesetze/oder auch allgemeine vernünKige Richtschnur 
gebunden wäre; so wäre sie zwar unserm kesponlo ziemlich zuwider/sie gehö­
rete aber auä) so dann intcr etsore; commune; prs^maücorurp, weil sie gantz 
ojfenbahr alle bey denen ^aüombuz äeciäencji angeführte kuQäsw?nca juriz 

I 
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c!e OKclo ̂ uäicis über den Haussen stiesse/und ex ?rocellu 6e Lmplici 6c plana 
einen?rocelIumkereb«nmN» tumlilcusriam sc irxsüonsdilem machmwür-
de / der nimmermehr per ullam legem hatte spprodiret werden können. IZoe 
(Crimeng ̂lläicibui von in occalio-
oem saeviri» ksbenäum eli, ob?rincipaliz Ivlajeüatis venerationem, seä in rei 
verirrte, dum verus Imperator! klarco ^nronino suaäeret,ut ^viäium Las-
tiumsuzpeckumskseÄali imperii itaäelimpliciLc piano rolleret, inceralia re^ 
tponcjic,non pollc se reum facere, csuem nullus accularet, Lc prsetereä esm es» 
lskujusdriminisnsruram, urviäeanmr vimpari,etiam ^uibusiä probatum 
Luerir, ^//?o/^ ?'» (7^/. Ja l'ibe-
r'lU8undvomicianusselbst/ die doch dieses Crimen wider unschuldige Leute 
sehr gemißbrauchet/haben die gewöhnlichen Reguln des ?rocellu5 durch ihre 
lubornircen Anklager in Acht nehmen/und die Beschuldigten zur vesenlion ge­
lassen/ 7^5//«/ /« /» weswegen denn auch 
bereit andere scharffstnnige Juristen diesen gemeinen Irrthum sattsam wieder-
leget/ ob nun wohl 
«zuoa6(z) unterschiedene Exempel angeführet worden/ daß man bey diesem 
Oimine die Angeschuldigten öffters ungehört und ohnverantwortet verdam­
met habe; so kan doch auch hieraus gar wenig wider unsere vecilion geschlos­
sen werden. Denn zu geschweigen/daß (>) oberzehlte Historien noch zweiffel-
hasstigstnd/ indem daskackum^ZeKIai vom ?!ut«rckogantz anders erzehlet 
wird/^/.'e. und Lre-
iis8/> 7^. daS Verfahren ^rtsxerxis mit^rtabavo 
auch auffeine andere Art erzehlet/ so ist(^) aShternach dem bekandten Sprich­
wort nicht aus Exempeln/sondern aus vernünfftigen und Gesetzmäßigen Ur­
sachen die'Sache zu beurtheilen. Denn es ist nicht alles recht/ was ägelilaus, 
/^rraxerxes und Alexander ̂ 5. gethan haben. Valerius mag KeS ^ßeiilsi 
Äum loben und inrerlapienrer fsäs referiren/ wie Er will/so stehet doch ied-
weder Unpartheyischer wohl/ daß dieses Exempel stch besser zu dem folgenden 
Capitel äe vasre äickiz Lc sgHiz geschicket hätte, ̂ roäius nennet es zwarpra-cla-
ism caviI!ationem,/?^.^«^k>/?/./././//.^.5 2.aber auch prseclara cavillario bleibt 
doch caviüario. Curciu5 improbiret selbst /.F.^.F.daß ^lexäncZer ̂ l. mit dem 
kkilosopko Lsllittkene so grausam und ungebührlich verfahren, ttoc ett ^le-
xanäri (Crimen «eternum,^no6nu!lävirrus, nulla bellorum sslicilas reäimic, 
ioter5eHu5 dalliükenez. Omnia licet anriczua v^cum ^e^um^ueLxempla 
tranl!erir,ex ^iz,^usefecitinibiltämmaZnum erir lccluZi dslliübenes. 
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6.c. ̂ 5.Und wenn gleich quoaä(z)^ro6iu; dergleichen 
jähes Verfahren durch den gemeinen Nutzen und die Furcht der Gefahr ver­
theidigen will; fo werden doch (l) irreZulaire Proceduren mit dergleichen prse-

>. teiren eher entschuldiget/ als recht gesprochen. (2) Muß ex k-uione äeci-
6enä, I. hieher wiederholet werden/ daß man das / was endlich Königen zuge-
lassen ist/ mit dem Amt eines Richters nicht vermischen muffe. (;) Können 
auch Fürsten dergleichen Thaten nicht gut gesprochen werden / wenn nicht die 
höchste Noth verHanden / dergleichen doch bey unserer Frage nicht zu lupponi-
ren ist. Kam li ?rince^z auc kespublica in extremo iir, sruKra I^eZum suxl-
lium expe6iatur, rezque ferro sc loücia vi, aur qua slia ratione iine ttrepitu sc 
i ? Z u r a j u c Z i c i i  e x p e ä i e n c i a  e K , 5 .  « .  / / / / .  

ac tum äemum illuä l'aciri locum babet: 
bet aliquiä ex iniquo maZnum exemplum, quoä contra lmAuIoz utilitate 
publica repenäicur. ^4) Oder es muß die That notorisch und offenbahr 
seyn, d^oxio» elle oportet Lc ßraviternoxios, qui it« mitere rruciäsnlur in-
aucjiri Lc inäemnati, li aliterkac, bancnotam necelle eli subsequi, quano-
tarur Alexander ä8enecaob intersecIumOalliübenem, /e^. 7. /,>. 
2. e. I^ulta vero (jicuntur nocoria,qu« non sunt,^. co5z/Äep?>.^ 
/s/. Dahero auch cum notoria lint aut saÄi permanenti5,aut transeuntis,von 
bewährten Rechts-Lehrcrn eine solche Kowrietät erfordert wird/da die That 
noch dauret/ quiaKotorietasfaAitranleuntis inäiZec probarione j 

h) Zum wenigsten würde es doch auch eine That seyn 
müssen/die nach ihrer Natur strassbar wäre/cum wtus procellus super 5a<Ic» 
non punibili lit ipso jure nulluz,^^«////. ».//. ̂ /. 5. 

(7s»/I Co»/ F,.». //. 5^/« 
/.». ,2. Nun wird aber die Beantwortung der dritten Frage gnugsom zeigen/ 
daß auch dieses Acquisitum in gegenwärtigem Oasu gemangelt habe: Wannen-
hero sich (6) viel besser hieher schickt/was -ckroäiuz anderswo sagt: Ob frequen-
tkiimam Lc s«pe speciosam calumniam jucjici; aure; Lc animus sunZi äebcnt 
vice boni saniroris. Kibil cito, nibil intiiÄa causa äecernenäum. (^uo 
potencioreliaccusator, quo sortior conjeÄura,eo meliore ac äiuturniors 
examine utenäum. lra enim pruäentius aZetur, quam poü proteüam i^no. 
rantiampcena calumniatoris luere, aut expiare äamnatam innocenti^m, 

K». c. /. Wie aber aus dem/was bißher erinnert worden / die 
folgenden karionei äubitanäi von fich selbst wegfallen; Also ist quoaä jlt 

mercken/daß die Meynung derer RechtS-Lehrer/quoä in boc Orimine non 
I 2 6e 
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Lit opus accusatione, entweder den Verstand habe / daß in (rilnine jses« ^sa-
jettaris ein.Angeschuldigter ohne vorhergehende Anklage/das ist / ungehört/ 
Kttödtet/undalso vielmehr per8entsmiam verdammet werden könne; oder 
«bcreswird nur so viel damit angedeutet/daß es nicht nöthig sey/ durch einen 
gewissen Ankläger wider einen keum in Koc Lrimine zu verfahren / sondern es 
sey genug/wenn man per moclum proce^uz inquilicorü verführe., Die erste 
Auslegung ist zwar unserer aä kanc (^usettionem primsm gegebenen Antwort 
schnurstracks zuwider; Sie braucht aber keiner fernern Beantwortung / weil 
Pe so dann akbereit in Prione äubitanäi ! Sc z. stecket / «nd daselbst schon aus­
führlich beantwortet / und daß es eine Harte/ auch so wohl Göttlichen als welt« 
liehen Rechten zuwider lauffende Meinung sey/ sattsam äeäuciret worden» 
Wach dem letzten Verstände ist diese Rario äukicanäi uns nicht zuwider / de« 
Zreifft auch nichts sonderliches in sich / in czno Lrimcn Isci« kvlajeliaris etwas 
besonders für andern Oiminikus hätte: indem zum wenigsten quoaä moret 

' ^oäiernos plerarumque Qenrium^urop-earum, auch in andern Oriminibui 
znqmsttorie verfahren wird/oder doch zum wenigsten / wenn es denen 
Zaronbu! beliebig ist/iine Izelioye Tquirsri, auch in andern driminibuzgewM 
lnczmiilionz-Ordnungen denen Unter-Richtern vorgeschrieben werden kön­
nen. Nachdem aber S. Königl. Maj. in Schweden den procels (^useüioni« 
»licht per wocium InquilitjoniZisondern ̂ cculsrivnis zur»s6!iren gnädigst belie­
bet/auch der Herr Hccularor kcßiuz dieserwegen eine peinliche Klage ordent­
lich angestellet / als thut diese kalio äubiranäi bey gegenwärtiger (^usestion we­
lliger denn nichts. Die (5) Kario cjubicsnäi, und daß in drimme iXsse Ivla-
Kanskeineittjzcontettsrio vonnökhen sey/ scheinet zwar mehr in keceAuzw 
haben / stntemahl hieraus förmlicher Mikciret werden konte/ daß in gegen­
wärtigem Ossu die Herren Oommlisa---! gar wohl hätten äc^nirive sprechen 
können/ob schon die k>ei noch nicht aufsdieselbe sichüre^n conteAznä.. eingelas­
sen hätten; Nachdem aber in Prione äecidenäi/. 5c 5eczv. das Gegentheil 
verhoffentlich gnugsum behauptet und ausgeführet worden; als kan auch dar­
aus auff die bey der fünsften Karjone 6ukirZm6i angeführten ^extusnnd 
toritstem koceri unschwer geantwortet werden. Denn was die Lonüi-
turionem Uxtravs^ancem l^enrici VII. Lermanorurn Imper^roris belanget/ 
sagt zwaräntönius ^arrbkei 5^0. anre omniaäilcu-
tlsncjum ci?e,ecqu3m ea do^Kirucio vim 6c äuroiirarem ksbesr, imprimi» 
spuä Liberos populos Imperiu (Zermänorum non lubjLÄoz, welches auch gak 
füglich auffunsem sppUcirtt werden könte, Jedoch wollen wir viel-
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Mehr psuci, mutsris die Antwort ein wenig anders erstatten : ante omnis 
^llcutienäumeste,ecqusmesLonsticüriovim Lc surorirstEM ksbesr concr» 
l,e^e§ naturales Lcäivins5)nemiriem insuäirum Lc sbs^us I^e5^oniions äs-
tnnsre prokibentes ? Wiewohl weder der Käyser ̂ enricuz VII. noch Locerus» 
der sich auffdiese Constitution beziehet/davor zu halten sind / daß sie ein so ir-
r»i5onables Gesetze hättcn geben oder spxrobiren wollen / Krasft welches ar­
me unschuldige Leuthe ohne Antwort und unerhört könten verdammet werden/ 
sondern es ist entweder die Sache dergestalt zu verstehen/ wenn das taAum no-
torischist/undmußdannenherodas/waswir sä kationem äukitsnäiz.v.4. 
geantwortet haben/hieher wiederholet werden j oder aber es redet die Lon-
Aituriol^enrici und mit derselben Loceruznuräestilenni litis conrestations 
^usli opus est in ?rocestu ordinario Lc Civili, und schliefen also nicht alle tum» 
inafische / iedoch deutliche Antwort aus« Beyderley Auslegung leidet di« 
von Loccro zugleich sä illustrstionem sücZirte Päbstische Constitution L7s» 

Zumahl wenn man selbige mit einer andern Constitution 
<ben desselben Pabsts ̂  zusammen hält. Denn 
entweder beyde Crimla haben einen Senium oder sind einander zuwider. Itt 
Dem ersten Fall besaget diese letztes. 67?»?. o?-

cie lim^lici Lc pjsno, dessen auch in der ^xcrs» 
vagante ttenrici und in der ClememinsEkwehnung geschicht / nicht vet> 
»lünfftigen Ordnungen in pfocessen/sondern nur denen in Civi!?rocestet?sonst 
Üblichen Subliliräten entgegen gesetzt werde/welcher Auslegung auch dk Vistin-
Äivn dcr Cammer«Gßrtcht6»Ordnuttg F./. S" unter csu-
ils5 «Xtl-sorälnarisz, ( darunter auch Fric^ebruci) gerechnet wird) Lc vräi-
nsriss zu statten kommet. Indem andern Fall aber wird die Clemenrins 
s-epe von bewährten RechtS^ehrekn nur auss csufZZ msnifest^s Lcnotvrisz litt 
tvelchen auchsonstcnsubstanrialis proceilu; ausgelasscn werden können / re^ 
tirinßlret / />/// ^ 7? ^5. Beyde Aus­
legungen hindern unsere gegebene Antwort ^ä qv. I. im geringsten nicht/ indem 
eines Theils die angeschuldigten kei weder otä.n^fie noch lummskie auff die 
peinliche Klage geantwortet/anders Theils aber die Beantwortung der dritten 
Frage zeigen wird / daß bey dem angeschuldigten Crimme keine >?otonetät ver­
banden sey. Daß ( 6 ) in Crimins tcrlse ^j. man jemand nur ausfschlechte 
tncjici^ und suzpicionez conäemniren könne/ ist schon von andern erwieset? 
worden / ein blosser Miß-Verstand zu seyn/ und daß dißfalls kein Unterscheid 
wmr dem Crimirn ls-ls und andern csuli? Csiminsltb»» gemachet wer-

I z dM 
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den müsse/sondern daß zwarinCriminelXsX^j.so wohl als in andern Oi. 
minibus ex inäiciis cerri; 6c inäubiratiz arAumenrs probsnris hergenommen 
werden können/solche probariones auch zu denen sonsten in cauiiz Oiminsli. 
duz erforderten prodÄriQnibiLZIucs msrläiana clarioribus gehörete»//. ///^. <7. 

/. c7. ^s?-. aber daß auch zugleich so wenig m Cri-
Mlns lXsse^jettanz, als in andern Crimiriüzus auff geringe Inäicis, die nur 
blosse 5u5picionez machen/ iemand verdammet werden könne/ 

^e/^ c. 4.». 7. s" ̂  c. 6. Ebener Massen 
ist irrig/daß (7) in Crimlne lselze^lsjeKaciz aujs eines einigen / auch infamen 
Zeugens Aussage ein Angeschuldigter verdammet werden könte; beydes ist nicht 
nur wider die gesunde Vernunfft/ sondern auch wider die in denen Römischen 
Gesetzen wiederholte und exprimiite natürliche Billigkeit, In capiralikas csuli» 
»äoaeizl'ciili)^ opus eü,^. /.(7. 6c unicusl'eli.zsuäisnäuz noa 

Und wird nirgends gesunden/daß in I.eZe ^uiis 
^ieääcis dtßfalls was sonderliches eingeführet worden wäre/ sondern es ist 
vielmehr das Gegentheil ex faÄo kirmii Lsri zu schliessen / als welcher / da Er 
unter dem l'iberio dem I^ikonem vrufum beleydigter Majestät anklagen wol­
le / sich für allen Dingen um gnugsame Zeugen bekümmerte / 7^'/«5//6. 

<-/. c. 4.»./. <2? Und hindert das unter des Moronis Regierung ge­
schehene und oben angeführte Exempel nichts / weil sich ein iedweder Mensch 
leichtlich bescheiden wird / daß man von demjenigen / was d^ero gut geheissen / 
keine Regul/ darnach sich/ ich will nicht sagen Christliche/ sondern nur vernünf­
tige Fürsten/zu richten hätten/machen kan. Noch akiurder ist (8) des Karra-
U Meynung/daß in Lrimine lselT Ivlajettari; kein ̂ ävocsr zugelassen seyn solte/ 
welches man aber noch deutlicher begreifft/ wenn man nur betrachtet / mit was 
für Ursachen Er/und die ihm folgen/diese ^bluräirät zu behaupten gedencket. 
Er führetzweykariones an/einmahl/ weil in der osst cirircen LxcravaAsvre 
ttenrici VII. verordnet wäre / daß der ?rocellu5 in Lrimins I-ef« KQj. solle ab,-
qus ttrepicu gemacht werden / die ^.ävocaren aber mehrentheils in Vertheidi­
gung ihrer Clienten gemeiniglich so laut schryen / daß sie öjfierö heiser würden/ 
und also strepimm verursachten/weßhalb Er auch 

/'«und daß kernkaräus 
deßwegen die ^vocaren mit Fröschen verglichen/anzuziehen weiß: Für das 
andere/hätten auch schon vorher die Römischen Käyser ^rcaäiuz 6c ttonoriu, 

(7.^^. dieses ausdrücklich verordnet/ 
von welchen es auch Käyser llenricus VII. hergenommen und wiederholet hät­

te/ 
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te, 5^/iy,. /^ ̂ /-i?/. 7-//^. /»/ct/? ̂/^/. 
Wie nun die erste raison gantz offenbahr concort und fast lächerlich ist; 

Also zeiget der deutliche Einhalt des beschrieuen I.sZi8 ^rcs6-i» daß daselbst 
nicht verbothen werde/ denen Angeschuldigten als ^6vocar bedienet zu seyn/ 
sondern nur/ für die rechtschuldigen wegen Erlassung der Straffe keineFür-
bitte einzulegen/ »s/. ^^////. Und hätten dem­
nach die O<j. die diese irrige Meynung behaupten wollen/wohl bedencken mö­
gen/ daß dieselbe gantz nicht mit dem zusammen hänge/ was ste anderswo 
gantz bilkiger Weise lehren/ quocj suäex Keocovce6ereomninoc!el?eacde-
5enlionem erism in criminibus enormibus, qusmvis ljeselioni ellzmjursrc» 
renuncisverir. ^ 

».H. ». Denn wenn der Richter einem Delinquenten 
die Defension Verstatten muß/muß er auch ihm einen Detentoren, oder H.ävo-
csren/ iaauch noch desto mehr eine Ankwort auffdieKlage zulaßen/ (daß 
also auch hieraus ein ^rgumenc zugleich conrrs rsrionem 6ubirsn6i ge­
nommen werden kan.) Es ist auch in crimine IssT klsjelwis eines De-
fensoriz oder ^ävocacen Person / und auffSeiten der Richter Vorsichtig­
keit/ sich nicht zuübereilen um so vielmehr nöthig/ ie mächtiger und an-
sehnlicher der Ankläger zu seyn pfleget/ nemlich entweder der Fürsteselbst/ 
oder eine seine Stelle vertretende ansehnliche Persohn/in welcher doch im­
mer die auch abwesende Majestät denen Richtern für den Augen zu schweben 
pfleget. Dkßnicas summa?. ̂ fricani I.ucio Cotta?, 6e VZfjjz cr!minibu5 
ab illo accularo» plurimum apu6 Romanos, ut absolvererur^ ^>rofuir:I>I<z-
lebsnt cspur slrerius perenrem in ju6icium rriumpbos6c trop^Ta, s^olis-
^ue sc öevi^arum nsvium roürs cZeferre. lerribilis lit is scjversus koüem; 
Civis vero /slurem rsnry fulgore ^lorise subnixus, ne insequstur, 

8er^ium Calbsm Ivl. Csroni incumbenriin ejus z>er-
viciem populus komanus eripuir. Semper in ilis civirars nimis msAniZ 
sccusarorum opibus 6c populus universus 6c sspienres scrrultumin pol^e-
rum prospiciences juctices re/iiterunt. t^olo accusaror in juciicium porea-
tism sAersr,noo vim majorem aliquam» non surorirarem exce1lenrem,non 
nimlsm ^rsrism. Vslesnr bsec omnis , scj sslurem innocenrium, 26 o-
pem imporenrium , sä suxüium cslsmitosorum: in periculo vero 6c in 
pernicie civium repuclienrur. I^arn ii quis boc forte 6icet, Caronem 6e-
^evsurum sc! sccuisn6um non fuii?s, ni6 prius csuis juclicsilet, ini-
^usm le^em conünuet ^ericulis Dominum, l! exiüimsbir,juäiciumsccu-

ssrori5 
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saroris in reum pro aliczuo prTjucjicio valere oporrsre, 
5.^5. Dannenhero ein Richter in dergleichen Fällen sich wohl in 

acht zunehmen hat/daß der Angeschuldigte durch das Ansehen des Anklä­
gers bey dem ?rocess nicht unterdrückt »verde/ sondern in seiner Vertheidi­
gung eben die Freyheit behalte / die der Ankläger bey der Anklage hat. 
puä C.Orcbinium locus ab ju6icibus kauKo 8u!l« äs pecunüs rek6uis nol» 
eü conükulus; nonczuoijliaut exlezem eüeLullam, aut causam pecuni« 
publica comemrsm acqus abjeÄam putarent; seä quoä acculanreTribu-
nö plebis, conältions s?qua äiscsptari polls non putaverunr, seä con-
<!irione imqua reum causam äiÄurum eile, cum aävsrsgrioszusac! jussc-
cusstionis summa vis potettstis acceäeret. (^usm czuiclem rationem o-
mnes luäices älli^entsr pro sus sspientia Zc tiumaattats co^itare äc peni» 
tus psrspicsrs äsbenc, czuiä msli quanlum pericvÜ inssrre oollic auto* 
rirgz accusstoris, <7,'55^0 Und ob man 
woll einwenden möchte/ daß dieses alles seinen Abfall in criminell- K4a» 
jeüaris hätte/ weil das offenbahre Exempel L.8ÜÜ ein anders erwiese/qui 
klajeliaris a Varrone ConsuIe accusacus, cum precaremr brevem moram^» 
6um accusarorConsulacu abiret, säverlatus eil I'ibsrius: so!icum quipps 
IvlL^iüraribus cliem privstis ciicere, nec insrin^snäum Consulisjus, cujus 
viZiliis nireretur , ne quoä ^.espublica äetrimencmn caperst, //^» 

So muß man doch so wenig VM den Thaten liberum als !>seroniL» 
Exempel einiger gerechten oder zugelassenen Sache hernehmen / sonder» 
wohl betrachten/ was ^scirus so fort drauff selbst anmercket: ?roprivnu, 
jä 'liberio suit, scelera nuper rsperca pr^scis vsrbis obcegere, IZicur mu!-
ta sässverauone, qusl! am legibus! cum 8i!io aßeretur, öc Vsrro Conlul 
(juüus Acnon potius in es causa msncipium8ejznj) sur illu6 kespublic» 
esset» co^unrur ?arres, Ja / damit eS nicht scheinen möge / als 
wenn das/was aus dem Cicerone angeführet worden/ sich nur auff freye 
Kepubliquen, nicht aber auff Monarchische Staaten zppüciren liesse; so 
können des lubüatu ^onzrckico lebenden berühmten lCci Ulpiaui Worte 
dciS obige noch mehrbekräfftigen. Obleiv^re ?roconlulem oportebit, ue 
tic orclo süquis poliularionum, icilicer, ut omnium 6elickeria aväiaotur, 
ns sorce cZum bonori poÜulanrium äarur, ve! improbirari ceäicur, mecii» 
ocrss ^esicleria sua non prnferant, qui aut omnino non aäbibuerunt, sut 
minus srequentes, neque in aüqua äi^uirare policos ^vocaroslibi prvlpe-
^rum» ^vocslvs izuvc^ue ^ettzmibuz äebebjc iaclul^ere, ve! lt Nsmo5r> 
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^^z^etat, u!rroei»äare äebebir. 8e^l li qui per potenrism aclverlsriinorA 
»nvenire ts /^civocsrum äicst, Xque oportebic ei acivocatum äare. Lscs» 
rum opprimi aiiquem per sciverlarii iui potenriam non oporcer: bocemrn 
elism aä inviäiam ezu;, qui provincise prseell, lpeÄar, ii quis täm im-
potenter 5e gerat, uc omnes mecuant aävcrius eum sävocarionem iuici-
pere, /. 5. F. 4./. Z'. 1/5 o/'. Gleiche Bewandtttß hat es auch 
(9) mit dem Vorgeben / als wann in csula ^.-jeilZus keine HppeÜÄuon 
zuzulassen wäre. t>lzm jui nol^rum ii» äunrZXÄtfacujraremsppeüancjiäs-
negac, qui mznifellam violenriam fecerunr, quiqus iimu! 6c confeill Lc 
conviÄi fuerinr, /. t7. »0» /. ^/?/>/??//. 
Ltinlpecie, quoäaäprscsenz crimen arcinec, «ppeliario cum ciemumnon^ 
recipirur, cum le'äirio prserupra faAioque crusnta vel alia ju^acZulamo-
ram non scimirrunt, /. L. ̂ /// 
Lxtrs baz caulaz aämitti sppeilztionem ex varii5 texcibus coiiigicur. <-/./. 
<5. §. /. //. ,<s. (7. ///. ^ c. 
//. Ls«/?/. //. 
Und magdannenhero in prseienricalu die übereilte lencennz äciiniriva quo» 
sä (io) dadurch nick)t jutliikciretwerden/ daß man die Ksoz gerne zur AntB 
wort kommen lassen wollen/ wenn sie sich nur nicht mit vergeblichen exce-
ptionibus äilarorjis aussZehalten hätten/ weil hierauss schon inratione äe-
ciäencli 8 9.10. geantwortet worden. Wie denn auch unzulänglich ist/ 
wenn(li) vorgegeben werden wolte/ daß man sie als comumaces Sc pro 
confelliz ac conviÄiz b^biros contlemniret hätte. Denn wie obbesaZte ra­
tio ne 8 deciciencii 8.Y. 6c lo. sie ab omni conrumacia iibsriren/ also hätt? 
auch/ poslto daß Beklagte warhafftig proconcumacibuz zu halten gewisekt 
waren/ dennoch secuncjum naruram 6cellenria!iades allenthalben in derglei­
chen Fällen üblichen Processus noch nicht äe^niri ve erkant / sondern erstlich 
luper contumacia, oder daß Kei 5ub poer^a confeill 6c conviAj aufs die 
Klage deutlich zu antworten schuldig wären/ inresioquiret werden soÜen/ 
und muß man auch über dieses dißfalls inter con5elÜonem veram6c excon» 
tumaci^ prseiumtam einen Unterfcheid machen. Lonfelllo emm ti äeb(t s5-
Leere coniircnrem» ur ex confelllonscanciemnetur,äebetellccIaraAcpe -
tpicua, non oblcura 6c äubia, l'n t7. »?. ^ 
vs/r. ^ «. F,. S" cs»//. t^s. /?. //. 

quiä quoä nec clars con5cilio, (mulro minus >! » 
^rsesumra ex comumacis) nocsr reo, li non conkec äe corpore äeliÄi, /). -

K 
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vo/.^. /?A.^5.».^2. Kse>/^ Oec//?^5. «.7. F«^/. /^t,/.2. (7s-i/I /.».42 
6^ (7»«/ Irs,ur ll iententia seezusruf, es lit ip5o jure nulla, cum nemo 
lic Dominus membrorum lu^rum,^?/^/. /^?/. c7o?^/ ^s/. ».^0. Lt juäex sli-
^erfacienzäsmnercorpuz äc snimam, r»e^. /^/?em ta?/e/?e»/. 
7/. F)°. /^^/7 L<?^. 0^/7 5/. O55//? 
/^./. Icism clicenäum, li confelllo lic vulÜ5 ^l-sceäcnrtbus leßiümiz in-
äicüsi/./.H.cvr.fellzo fuerit jurara, ^Z^-

5/? /. v. 6/.V"^ ̂//«c/?. l7o»5/.^. »F. öc qu2M-
viz s^ererur äe crimine iselX^l^jeitarls, ^s/Ä^.//^.^. 

c5/s^/.». surslio czuocunczue crimine^rsvillimo,^^/. 
<7s«/?/. /^. ??. 26». //. ??. //. ^.^s. ^ 

/« (7s^/C/^. //>. ?>,?«? Da^/ aber allhie? in gegen« 
wärtigem Citsu kein Cor^»u5 6eIi<Ij > noch andere gnuzsame Indicia verhandln/ 
wird die Beantwortung der dritten Frage zeigen / allwo auch zugleich die ka-
tio 6ubirsn6i (I2)als oballhiedie?AÄs , worüber die kei verklaget worden/ 
Notorisch gewesen/ und aus ihren eigenen Schafften erwiesen worden/ ihre 
gnugsame Äbhelffung finden wird / inzwischen aber die letzte (l^karioäuki-
ranäi , quoä in dubio prselumsrur lencenria reÄe lata , sür fich sell?fi hinweg 
fallet/weil die kzuonez cjec'l^en6i lliKcienrer erwiesen/ daß in gegenwartigem 
Lslu proper evidentes rsriones sencenüse neAsüv« die Sache Nicht mehr pro 
6ubis gehalten werden könne. 

; ()uX^!ci 2. 
(k^b !<e! schuldig gewesen/ sich äireÄe in litem einzulassen/Hder Hb 

nicht rechtmäßiger )Vo:se die Lxceprionem dilZtolism eingewen^ 
det/dasift/ obukchtnothwendigdie^itterscHafftvorheralsprin-
c-pZiiz hätte solle» gehöret und die Sache gründlich untersuchet 
werden/ ehe denn so em Verfahren wider Besagte hätte KU Vincke 
gerichtet wrden können ̂  

^.^tiones dukimnäi. 
Nun vermeint zwar der Hr. ̂ ccularor, daß durch Oppom'rnng dieser 

^xceprionendcr8t3tu5 conrroveriise verdrehet werde/ undderLspirsm Pat-
kul schuldig sey ohne Hörung der Ritterschafft auff die Anklage zu ankwor-
len/ oder daß auch tsn^umn inf^Äonotono auff die Anklage könne cie^nirive 
gesprochen werden / worbey er hauptsachlich diese rariones anführet/ die ver­

muth-
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muthlich auch bey denen übzigen peinlichBeklagten e-in^uam in causa cvmmunr 
Sc l! niü gebraucht worden sind.si) Weil in der Anklage die Frag? nicht sey von 
denen surib ,Z ltttd Privileg.-8 der Ritterschaft/ und was denselben zu thun er-
erlanbtfty Sondern B'klagte würden wegen ihrer eigenen i^Äcinim be­
langet / nicht als msmbr<> der Ritterschaft / sondern als particular Untertha­
nen / wie dann in lpecie nicht deßwegen belanget werde/ daß er der Rit­
terschafft wegen seiner Verrichtung Kelarion gethan habe; als welches an sich 
selber hätte erlaubt seyn können/ingkichen/daß er einen Briefim Nahmen der 
Ritterschaft aufgesetzt/sondern daß er sich der keäuKion theils m^ireÄö theils 
<jireÄe widersetzet / und unverantwortliche Dinge in seine Kation gesctzet/ 
auch den Brief an Sc. Majest. mit so harten Klagen und Beschreibungen dcs 
Zustandes in Lieffland/a;s ob sie unter der härtesten Tyranney lebeten / ange­
füllet habe. §. 4/. II. Gesetzt 
auch daß die 5<tKa derer Angeklagten in etwas mit denen ̂ uribuz und?rivile-
ßü5 der Lieffländischen Ritterschafft verknüpfft waren / so müste doch auch ein 
Unterscheid imer ipsa privileZia Scmodum ucencli allhier gemacht werden. 
Hätten die Angeklagte erlaubter Weise in ihren Verrichtungen gehandelt / so 
tönten sie ja solches so wohl ohne als mit der Ritterschafft darthun ; Dieweil 
sie aber allhier wegen unerlaubter Dingeangeklaget würden / und die Frage 
sey/ob die Ritterschaft ihnen solches befohlen/ welches doch wegen der enormi-
tät nicht prXwmirt werde; Oder auch ob die Ritterschafft solches zu befehlen 
Macht gehabt habe/ und die Angeklagten recht gethan/solches Unrecht über sich 
zu nehmen ; Als müssen sie billich dafür auch ohne die gesammte Ritterschaft 
Rede und Antwort geben. S" n §. Und tön­
te dißfalls ferner zum Behuf des Hrn. Anklägers angeführet werden III. 
Daß in criminibus 6c re iMcuä deßwegen masciatum keine excularion mache 
Noch poenam sutres^oniivnem ditkerircn können/ weil dißfalls so wohl man-, 
äansalS mandakarms poenä ordinaris gestrafft wird/cüm invitu5 aemci man-
darum susci^ere reneatur,6L acleo iibi imzzurare manclatum rei >!-
licirr suscss)srir././. 5. 
^ /. ̂ .<7. ^ /. 5,(7.^ ^ 

So ist auch sonsten Rechtens / czuocj m'crim'ne ä p!i.ii-ibuz commlsso tlNZuli 
teneanrur in sv1iclum,aclec>que non pnilunt exci^ere , se fecerunt 
sliii auc julsu corum seciile. /. l/.L'. ^ 
^ 7. §, /« §.^ /. 5^. 

K I 
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/>/«?'. (zuciä iäem etism vi)tinere <jel?et IN 
crjmini!)u5 pubücis^uX ^uc> iunr Arsviora^eo eriam äurius sr^ue inclemen» 
rius cum reis A^enäum /» /. 7. />-/. /» 
/. 7.6^/«»^^. <^p. ??. /^. V. Wann auch gleich in cs5u, ulzj 
mZenü ^'eccanüum ekmuZrituäo,Rechtens ist/ daß man nicht a3e und jede Von 
der Gcmuttc/sondern die !Lrhcber und Anstifter straffen solle / /,/>. ,^. //e 

ul msre li^curs suÄ ri°öniju:!lam venco incumizsnte tume» 
lc.it/:rZ p0j?ulu5 lua nZrurA^uieru5 ä praviz OriNvri!)UZ tanczväm vio1ent3tem.> 
pcli?.te impellimr. L//v5??//s. Weßhalben auch (Gideon deßwegen 

nur die Vornehmsten zu Succoth best raffet//«^, z'. vund von denen 
Rechts- iehrern dieserGlimpffund Gelindigkcit auch in crimme rebeüivniz Sc 
jse!X^l2jsIi3N5 2cjmicciretwild..^/s^-7c.^^/'^.^'^t?^^/^^.//«/?-'. «on». 

^s/s ^p. 
/?. /^o. Lc Lonsu! Komsnu5,cz^3n^uäm lcverlllimu» 
csptä, Ca^uänon univerlo» Cives,ls68en2rore5 6unrZXZti«zcuri percullir^uo» 
kum lentsntiä msxlme dclcicum a R-orvanis contisbst. Lr Krells CsIatiA-
^ueinäeclitionemscceptz'z , ineos, czui capirz rerulnel'2Nt,3nim3cjversum. 
^ZriAenrä ^uoczue in 8ici!ia receplö ^vinus Lonlu! autvres virxiz c-esos per-
cujlir. /^k>/ /^. 5^.,/. /5. ^s. So tönte doch dieses die Angeklagten 
in gegcnwämgemLAlu wenig helffen/weil sie und absonderlich der Hauptmann 
?stkul als Furores angeklagt worden/daß durch ihre auffrührische Kelsrione?, 
6Ejil?ersn6a , Ulld Verfertigung desungeziemenden Briefes die Ritterschaffe 
zur Auffruhr und gefährlichen Dingen verleitet werden wollen. Daß auch 
VI. es eine klare und ausgemachte Sache sey / daß Lieffland dem Königreich 
Schweden incorpvriret und der Ritterschafft in Lieffland jurs Lc Privileg ^ 
demarbirric» derer Schwedischen Reichs. Stände unterworffen seyn/ mithin 
die Ritterschafft in Lieffland wider die auffdem Schwedischen Reiche-Tage : i 
über Lieffland beschlossene KeäucIion zu sprechen nicht befugt / viel weniger die- ! 
selbe darüber zu hören nöthig gewesen / sondern die ex Koc cspirs hergeleitete 
exceptio pi-z-j äicisljz von dem dspitain^atku! und übrigen Angeklagten d<m 
Herrn Anklager unrechtmäßiger Weise oppnniret worden / auch K.ei sich ckre-
öle in! rem einzulassen schuldig gewesen wären / vermeinet der Herr^ccusäror 
daher zu erweisen / alldiewetl Licffland bey Kön. Majestät in Schweden gegen 
die Eingriffe der damahligen Könige in Pohlen / unter welchen die?ro vim, 
vorhin gestanden/ um kräfflic;e?rore<Iio.i angesucht / theils 
«üch/weil dasselbe durch die Waffen der Schwedischen Könige dem Reich wä­

re un-
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re unterwürfig gemacht worden / ja das iand durch eine ordentliche 8ubje<HZoa 
sich besagtem Reich selbst untergeben hatte / ^ 

§°^^' tvie denn <mch / als die 1689. der Rittsr-
schafft nach Schweden abgefertigte Oepuraci wegen Hintertreibunq der8.e-
äuÄiOQ es sich eine» grossen Ern^I seyn liessen / und unter andern auch diesen 
Grund vorbrachten / daß Lieffland sich nicht dem Königreich Schweden / son-
den nur dem Könige,'alö Groß- Fürsten in Lieffland unterworffen hätte / Ihro 
Königliche Majestät die Vepucitten mit diesem Vorgeben gantzlich abwiese/ 
und ihnen zur Antwort gäbe / daß man einen König .von seinem Reich nicht 
trennen/ viel weniger sagen könrc/ daß man sich dem Könige/nicht aber desHn 
Reich unterworffen habe/ //. Wobey VII. pro vn. secuta-
tore angeführet werden möchte / c^uoci regnum sic universale c^ui6, recipien» 
sußmenrum , c^uoä ipsum runc scczuirur natur^m sui ^rinci^zliz , unäe?ro» 
Vincis re^ularirer secuncium re^ula; reZnj, cui acLeäir, Lc iizciem leAiiius ae 
^ r i v ü e ß i i z  c K ß u b e r n a n ä »  ,  ̂ 5 / ' ^ / / « / / / « , > t e  
Provincien / es enim eli natura UNION 8»ut Units recjucst sä unsm eisenllam, 
Lc sllumsr naturam rei^ui unirur, ^ /. ^p. 
li. c/>. 

^.e^onlic» hv. !. 

Allein alle diese Gründe/ so bißhero angeführet worden/ haben mich nicht 
bewegen können/ der l^eggrivT dieser zweyten Frage mit dem Herrn äcculsro. 
re beyzutreten/ sondern ich bin der beständigen Meynung / daß kei nicht 
schuldig gewesen / sich dircAe in lüem einzuladen / sondern sie recht­
mäßiger N)cije dl'e kxceprionem ä-Iaroi-ism eingewendet / UNddatt-
nenherodieRltterschafftvorhero/ als Princ,^3li5, nothwendig ge^ 
höret und die Sache gründlich untersuchet werden sollen / ehedentt 
so ein Verfahren / wie geschehen / wider Beklagte hätte zu Werck 
gerichtet werden können. 

KationeZ ^eciäenäi. 

Ich habe dißfalls folgende Rechts. Gründe vor mir: I. Ist bereits oben 
beyder ersten Frage kat. äeciä. 8. angeführet worden / czuoäermm incrjmi-
n-Iil)U5cxceptione5 äilscori« ezc^ue non unius Zcnerizäejure objici po/lmt, 
öc m sz>scie ^uiä^m k«c:Huvä ̂ .eu, acculsri non 

j 
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^^t>. c. 7.».,. ^s. /)fc. »./. Welches II. um so viel 
mehr zuläßig ist / li exceprioves ejuzmoäi saciant prsejudicium jpli csusze Prin­
cips!»,luper czua ali^uis criminslireraccusatusfuit, <7.^^. 

«s» ^UXÜione prsejudicisli indecizs 
reÜÄä,?rocel!u8 redditur nuüus, n. //. /F. Und? eadem sntö 
vmnis dijüdicandii, /. ,. §. ^5^. Es gehet aber 
solches nicht nur nach den Römischen Rechten ,' oder dieses und jenes Landes 
karticular- Gesetzen und Gewohnhelten an / sondern es stießet aus den Regeln 
gesunder Vernunfft und denen daraus hergenommenen allen Völckern ge­
meinen Rechten her -Denn es ist III. eine Lxception nichts anders / als eint 
Art der Vertheidigung / vermittelst welcher der Beklagte d 'e von dem Anklä­
ger ihm auffgebürdete Aufflagen von sich ablehnen und dem Richter / daß er an 
allem unschuldig sey/ vor Augen stellen will / «"F. /. /s. <7. 

/. F. c. ». 
9^. ».^7. Die Zulassung der vefenlion aber / so wohl in als außer 

Gericht / ist in dem natürlichen allgemeinen Rechte gegründet 
O'/. /!,. ^uz defenlionis» in^uic //«^s ^ /. F. 

L ' . p e r l e  s c  p r i m a r i o  n s l c i r u r  e x e o ,  c z u o d  n a t u r s  c ^ u e m c z u e  i l b i  
eommendsr,und L?6./. 2. (7./.§. /. saget/ conlerv^cionem 
tu» 6e eö peitinenrem defenlionem cuiczue LcamoremIunAetenerrimumZe 
iplsmrarionemcommendsre , its m omnis cura ad expediendam proprium 
sslutem revocetur , weßhalb auch die Rechts-Lehrer daraus ferner schließen/ 
veksnlionem vec s principe prokikeri ^ nec Karuco colli polle 
Csnc/./o. 17. (7s»-/>2.^,'^.^.75.^.7. nec denc^snrtgm eise k.eo 
zr» deliÄo nvrorio, /^05. ». <5. ne c^uidem Dis-
bolo, ii corsm judicio I^umano conveniretur, /s^. c/>. led iplum ̂  di» 
cem,euam non ro^arum, c^uic<zuidad dcfenlionem Z.ei perriner, promvvcre 
«äs!?ere ^ //«////. 7». /s^/ ^ «?,??!?. //. />. 

». <?./« »s/^. l^on enim jn csuliscrlrninglilzuz de rrirlco aur ojeo le-
AZto , secl de dominum formna, cspiteöcexillimstione^Aitur, czu,I?v5ie!>u5 
nil^il ell in orl?L rerrarum pr?Ksntiu8,un6e csureomnino s^endum,^,'^/?^ 
,>o^p.T/sce Peinlich Gericht.Zwar können wir IV.nickt in?tbrede seyn/ 
daß nach der OoÄorum Meynung ein R.eu8 re^ularner allererst nach gesche­
hener I>iri8 conre^atlon mit seinervefcnkon zugelassen wird//?^^-^.^^sr. 

c7.5. /.». 7/. allein es ist diese ^ssertio nur von dem Fülle 
perstehen / wann ein v.eus das ihm beygemessene Verbrechen nicht allndings 

läugnm 
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läugnen kan / sondern nurzu dem Ende seine Oe5en5on führen will / damit er 
nicht zz«na ordinaria beleget werden möge / st vero iz R.LU5 dicat^le minus ellö 
xrsvalum,gut crimen delarum tslenon cl!e, propter l^uodjudicium criminsls 
sciversusIioneK-im perlonam /ormari^os/it sc de!)sac, idczue^ro!?sre öclc^'» 
rime deducere , sc^erid ca^tursm Lc inc^uiliiionem sverrere velir, dul?mm 
non eK <^uin admiccenduslir, ne lcilicet facultas exce^ciones declinstorias ojz. 
ponendi j^ll adimsrur, O/«?. ///. 

».^.^uodjpsum dum in in^uiimonilzus admittitur , muIrornsAlsiri 
^oc^roce/lu2ccularorio, tan^UZm o56lNZriozlocum ks!?el)ir, ^uippe in ^uo 
^uilldec accuiatus benekcio averten6i judicium criminale etism lire non con-
te^aräßsuder, modo alleßatsskz eodem relevent, Lcl! 
relevantia lim ^ limuleriam verolimüia ex:^anc, ». 7. 
Daß aber V. der Beklagten Vorgeben/ daß vorhero die Ritterschafft/,als 
?rincljzsli8 über alle und tcde ^lemdra ^cculstionis gehöret/ und insonder­
heit der Punct/ ob nemlich Lieffland dem Königreiche Schweden incorpo» 
riret sey / oder nicht / untersuchet werden müste/ relevant,auch hiernächst das 
süerrum, daß solcheincorporatjon niemahsen geschehen/ sondern die ?ro-
vin^ Lieffland ihre eigene Gesetze habe und deßhalbcn die Ritterschafft die auf 
den Schwedischen Retchö-Tagen über Lieffland beschlossene keduäiion de« 
preciren auch dißsalls einigen aus ihnen feciale Vollmacht aufftragen und 
diese dieselbe über sich nehmen können / allerdings verolimil gewesen/ und die 
Ritterschafft unterschiedliche in Rechten gegründete ?5Xlumptionez vor sich 
habe/ (denn weiter werde ich nach Anleitung des §.55. bey dieser Frage nicht 
gehen/) solches wird aus Nachfolgendell nicht undeutlich zu ersehen seyn. 
Das erste K5cml?rum derKlage beschuldiget den Lsj?irsjn?all(ul ^ daß er oh-

. ne Betrachtung/ daß Lieffland dem Reiche Schweden mcorporiret gewe­
sen/ dennoch sich unterstanden habe/ über das auff den Schwedischen 
Reichstagen über Lieffland beschlossenekeduKions-Werck theils dire^c,theils 
indirekte Urtheile zu fallen/ auch nach allem Vermögen dahin zu helffett/daß 
es gestutzet und zurück getrieben werden müsie/ n 
Hierwider exci^iret der Lapirsin ?stkul, Er könne sich in dieser Lsul'a pu-
blica, darinnen er nebst andern auffOrdre und in Vollmacht der samtlichen 
Uitterschafft des HertzogthumsLiefland neZotiirt/nicht einlassen / weil sie/ die 
l)epulirtc,in ihrem ^Zndaro clausula indemnitaris^ati Lc ^rsti gehabt/auch 
dieRiktezichaffr nach abgetegterkelittion alles/was sie wegen der^-eduÄion uit 
sonsten verrtchtet/ZZgreiret hätke/^. ex ̂ 5/^. 5.^7. In dem andern 
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Ivlembl-o derKlage wird dcm Lapitsin parkul Schuldgegeben/daß er durch die 
oben§ iz.sxcerpirte UN auf dem Landtage zuWendenverfettigteSchrifft/veli-
b-ranäs genannt/IhroKönigl.Majestät und Dero in Lieffland bestclleken 
<3ene»! Gouvernement unterschiedliche Eingriffe gethan habe/ 

Er antwortet aber wiederum daß dieses ^us^ commu-
nis Sc puklica seye/ um welcher Willen er als ein krivatuz nicht ehe in Ein­
spruch genommen und zur Verantwortung gezogen werden könne/ biß zuvor 
ausgemachet worden / ob die Lieffländische Ritterschafft nicht befugt sey / we­
gen 8ou!sZimng einiger ihr zugeführten harten Beschwerden Se. Königs. 
Majest. unterthänigst anzutreten und vermöge ihrer ?^viZeAien derselben 
meäirung zu suchen. Eben dieses antwortet er auf das zte und 4te ^lembrum 
^ccusÄttc»niz,da'thm impusiret wird/daß er zur Ungebühr einige keiidil-ung ü» 
ber sich genomen/und bey solcherke66irung unterschiedliche Eingriffe S.Kön. 
Majestät Hoheit und Rechte verübet/ auch sich unterfangen habe / das oben 
H.16.77.28- angeführte Schreiben auffzusetzen/ mit andern darüber zu rath-
schlagen und es mit vielen schweren und ungewöhnlichen Klagen über der Liess-
ländlschen Landes eingesessenen Verdruckung und vielfältigen grossen Noch 
anzufüllen/ Daßernemlich alles/was er hiebey gethan/ 
als ein Diener der Ritterschafft auffderen Geheiß oder doch erfolgte allgemei­
ne ̂ pprobsrion verrichtet habe/ und also die Moments , warum er belanget 
würde/ä causa communi nicht separirt werden könten. §.Weil nun 
im Gegentheil der Herr Kläger den dapicam ?arkul. wie auch seine Konsorten/ 
schlechter Dings als solche Leute / die in ^Äib'us Lc rebus illicici, verkret/ an-
Kiebee; So kömmt es angeführter Massen bloß auff die in §. 55. formirte Fra­
ge : Ob es eine klare und ausgemachte Sache sey / daß Lieffland dem König­
reich Schweden incorporirt und der Ritterschafft /ur-3 und ?rivi!egia dem 
^rdirrio derer Schwedischen Reichsstande umerworffen seyn ; Oder ob nicht 
die Lieffländische Ritterschafft dißsalls einige in Rechten gegründete kr^sum-
pliones vor sich habe / daß zuförderst dieselbige über diese ihre vorgegebene Be-
fugniß billig zu hören gewesen sey ? Denn wenn das erstere verneinet/ das letz­
tere aber bejahet wird/ so fliestet von selbsten daraus / daß man der keorum op-
pomrte exceprionem pr»ju6icia1cin nicht so gleich damit / daß sie überall ia 

illiciri, verkret/abweisen können/ sondern allerdings daranffkeKexion 
machen solle. Daß nun aber solche ?rsesumprione; vor die Lieffländische Rit-
terschafftallhiervorhanden/erhellet i«) daraus/ weil nemlich die incorporario 

l fsÄi ist / alle ksÄ- aber nach dm Regeln gesunder Vernunfft und allgemeiner 
^ Rechte 
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Rechte von dein ̂ lteZanre bewiesen werden müßen / <7. / 
/. ,s. (7. <^5 »s» cum mucatio non prsclumstur, ied res in eoäcm il^m ̂  / 
maners cen5esrur, 5. /. <7. ,F. dahero es auch Heisset/ c^uoc! > 
^ätors non prol^nre ^6ium lcilicet, czuoä ^.eus sblolvj cje!)?st, 
etiamll nilii! proektterir, /. ̂ .  ̂  surde Zlirc ipliu«; plsne non conlier, 
/.^. (7. Es bestehen aber kei oder vielmehr die g^sammke Rirter-
schafft/in gegenwärtlgemFall nicht bloß auffsolchcr^-garione mre nu^n,s Dn. 
^ccusarori,, fondern sie können auch Gründe anführen / vi quorum pro jurs 
eorum msAns veroiiml!»cucjo oritur, denn sie haben (2) die in L. l.z.leqh. an­
geführte ?rivi!e^iz vor sich / in welchen der Ritterschafft durch unterschiedliche i 
Viplomsra von denen Königen in Pohlen und Schweden mit sonderlichen. 
Kxprelllonibus versprochen worden / daß sie zu ewigen Zeiten und Tagen bey 1 
ihren Rechten / Freyheilen / Gewohnheiten/ Gütern u. s. f wie sie felbige jeder­
zeit gehabt/ erhalten und geschützet/ auch dieselbe nicht gemindert/ sondern im 
Gegentheil vermehret werden solten. Daß auch diese Privileg jederzeit in 
ViZore geblieben / und Lieffland dem Königreich Schweden nicht incorpor-rt , 
worden/ ist (5) dahero wahrscheinlich / daß gleichwohl die Ritterschafft nach der 
Zeit / da sie sich den Königen in Schweden untergeben / niemahlen auffdie ! 
Schwedische Reichs- Tage sc! communem con5ulrarionem erfordert worden/ / 
noch 8etllonem Sc vomm allda gehabt/sondern (4) ihre eigene Landtage/ so offt l 
es nöthig gewesen / gehalten/ über die vorfallende Sachen unter sich gerath» 
schlaget und was sie dem Lande zuträglich erachtet / mit gemeinem Rath und 
Einwilligung geschloffen hat/ ja es ist auch (5) die provin? Lieffland nicht nach , 
Schwedischen / sondern denen allda vorhin üblich gewesenen Gesetzen durch ei- ^ 
nen dazu absonderlich bestellten Qenersl- (Gouverneur und Landes Regiment 
auch andere Gerichte regiert und nach Maßgebung derselben die vorgrkom« / 
mene Streitigkeiten jederzeit entschieden worden/aus welchen allen starckeVer- > 
Muthungen entstehen/ daß Lieffland nicht dem Königreich Schweden / sondern 
dem Könige sich unterworffen habe / und auch bißhero in solchem Zustande ge­
blieben seye / daß es nehmlich eine provincis ksßno 8ueciX non lukje6U, teä 
eonjunÄa , säeo^ue cum ipla 8Mems slic^uod (^ivirslumduarum conti t^» 

enz genennet werden MÜffe. I^ec enim plura . licet sb uno admini-
ttrenlur , ok iä liarim tunc unum k.e^num, /?«-/»///.5.5. 
^>5/^5/,«,>^55. voc. 5/^,>te Provintzien. Lc provincia aliqus slreri 
fuizje<Ia non cenlcrur, li susjura, leZesc^ne Sc proprium R.e^imcn ira uc anr». 

^uirus rsriner,^«/ev^^ §. ^ 
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/sc. irem ll ne^vkia suA non in commun!3Ü^uo,sed pcculiz. 
ri conulio expedir, /s<^. §. /<?. czuod , ii convenrus Orämum ia 
ÜI2 ipls provinci'z, non vero cxrra eambabentur, /^5»s? <s//tI./sc. 5. /^.welche 
?rXlumplione^ dadurch (6) noch mehr bestärcket werden / daß die Provinz 
Lieffland nicht durch Gewalt der Waffen zu dem Königreich Schweden ge­
bracht worden/sondern dieselbe/^./^^F. ̂ .sich Ihro Königlichen Majestät in 
Schweden freywtllig untergeben und die von König Lai-cd« IX. ihr vorhin 
bereits angetragene proceÄion zu Beybehaltung ihrer Privilegien und Ge­
rechtigkeiten angenommen hat. Wenn sie nun unter Schweden nichts des« 
fers als unter Pohlen zu hoffen gehabt / hatte sie allem Ansehen nach einige der­
gleichen Aenderung/ wodurch sie nichts gebessert worden/ niemahls vornehmen 
werden. Da nun VI. diese und andere Umstände des Herrn Anklägers Mer-
tum , als ob Lieffland ohne einigen Zweiffel dem Reiche Schweden incorpo-
nrt worden / ziemlich dubios machen/ so hätte denen Beklagten die gemeine 
Rechts« Regul billig zu statten kommen sollen / c^uod psrre5 kei fsvorsdiliore« 
iint pZrtibu5 /. ,7/.^ 2tc>ueadeo 
^uclices m<?A'8 a>.l 2b5v!venlium, czusm sd condcmnandum inclinsre debesnl, 

cum siztius iir,impunimm reün^ui fsclnusnoccntis, 
innvcemem dsmusre, 

KcH)onli0ne8 26 Katione8 6ul)it2näi. 
Nachdem dieses vorher gesetzet / wird auffdie oben angeführte Kation» 

^ubitandi gar leicht zn antworten seyn. Denn so viel die etste betrifft / wird 
der 8r«tu5 OvnttovsfiiX durch Opponirung dieser kxceprion im geringsten 
nicht verdrehet / indem die desdzpitain und (^Onlorren sogar 
nicht von der(^uMion de viribus sc pnviieZiis der Ritterschafft in Lieffland ge­
trennet werden können / daß vielmehr solche aus Oeci6irung besagter 
()^seÜiOn selbst zu dljudiciren sind / ob es Iic,ta , oder lllicirz gewesen. 
Denn hat die Ritterschafft Befuqniß gehabt/ wider die auff dcm Schwedischen 
Reichs-Tage über Lieffland beschlossene K.eduAion zusprechen/ wie denn diß-
fulls unterschiedliche vor dieselbe militirende^ ?fsesumptione8 angeführet wer­
den; So haben auch die Beklagte nicht unreckt gethan / daß sie sich in dieser 
Sachen zu !VlZncj3tk,fji8 gebrauchen lassen. Wolte man aber der Ritterschafft 
gar ketn Recht in diesem Stück gestehen/ wohin der Herr ̂ ccusaror abziehlet/ 
so ist es dlßfaie mit dem bloffen Sagen nicht ausgerichtet/sondern eömuß vor-
hero dasjenige/ waS j»zm Vortheil der Ritterschafft angezogen werden kan/ un-



Re,?. kär. Du», l. 2.z. 4.56.7. 2. 

tersuchet worden/ ehe man der Beklagten ksHa, ranczusm nc^oris 6c norone 
injusta anzugeben berechtiget ist. 8i enim /ols acculsrio suKcerer, quis ran-
dem forer innocens , /. //. (7. ^6 ^cc///^. V'/??/c^^. 
^'7«/. ()uo2d (II) hat der (^spirsin ?stku! und die Übrigen / so nebst ihn: wider 
die keduÄton negonjrt / I^sndarum exprest'um von der Rittcrfchafft in Lieff­
land cum clsululis indemnirstis, rsri sc ßrsri vor sich gehabt / es ist auch sonst 
alles/ was vorgegangen / auffihren Befehl geschehen und hernach überall ge­
nehm gehalten worden/weßhalb die Fra­
ge: Ob es ihnen die Ritterschafft befohlen habe / von ftlbsten hinweg fället. 
Die andere Frage aber / ob es die Ritterschafft zu thun Macht gehabt/ depen-
diret wiederum von der Untersuchung des Rechts der Ritterschafft und hat 
also / weilen solches noch nicht geschehen / von dem Herrn Ankläger so gleich 
mit Nein nicht beantwortet werden können. Endlich die dritte Frage / ob 
die Beklagte / wenn gleich ihre ksKs mit denen junbuz Lc ?rivdegiiz der Rit­
terschafft vcrknüpffet wären / erlaubter Weise in ihren Verrichtungen gehan­
delt/oder ob nicht vielmehr dieselbe enormia crimins begangen haben / wird 
in relponiione sd czusstlonem proxime ic<^uenrem ihre Abfertigung sinden/ 
daß dergleichen crimms, wie man denen Beklagten beygemessen/ nirgends vor­
handen seyn. Die dritte / vierdte und fünffte ksrio dubirandi lupponiret 
zum kundsmenr, als ob es schon ausgemachet sey/ daß die Beklagte in re ülici-
ca verliret/und allerhand Delikts begangenzhätten. Weil nun aber solch 8uppo-
lirum irrig/indem/ob beklagte in re iüicirs verlöret oder nicht/die Oeciiionvon 
der noch nicht geschehenen Untersuchung von der Ritterschafft Rechten depen-
direr/ingleichen daß Beklagte einiger vsliÄvrum nicht schuldig/sich bey der fol­
genden Frage ausweisen wird;^o muß es auch allhier billig heiffen/^uod cor-
ruenre fund-zmenro, id omne erism corrust, c>uod läm lubrico furidsmento 
superstru<Ium est. Es sind überdtß Beklagte wider diese und dergleichen An­
schuldigungen durch die vor alle Menschen milir'rende prXsumptiones so lan­
ge gesichert/biß das Gegentheil ihnen gantz deutlich dargethsn wird. 0mnes 
«juidem lumuz liommez Lc proprer corruptsm oarursm nokram admalum 
mclinsmus ; Veruntsmen ubi in forv externa czuXstio de crimine commisto 
jncidir, ̂ udex,qui omn>icm5 kaud est, lemper in meliorem psrrem prselumers 
deder. Lc kinc est,czuc>d dicitur, c^uemlibet ramdiu prxlumi bonum, donec 

pi-obctur conrrarium , 5. ,> 0^. 
Die VI. und VII. kario dubirsndi hat bereits ihre 

Erledigung aus der ^»lion? decidendi V. und lässet sich gar nicht bündig 
L 2 schließen; 
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schließen ^ Es hat die Provlntz Lieffla«d bey den Königen in Schweden um 
?roreÄion angesttchetund sich ihnen durch eine ordentliche 8ubjeAion unter­
geben / Lrgä ist die selbe auch zugleich dem Königreich Schweden einverleibet 
und der Ritterschafft jurs Lc ?rivileßia dem ^rbitrio derer Schwedischen 
Reichs- Stände unterworffen worden.Denn daß zweene oder mehr Reiche und 
?i-»v,ncien ein Oberhaupt haben können/nichts desto minder aber dennoch eine 
verändern nicht unterworffen seyn dürffe / solches hat mit dem Exempel En­
gellands/ Schottlands undJrrlands/ Hispanien und Portugals/ ja ftlbsten 
Pohlen und Schweden erläutert 
///M. ingleichen j?r05 
vincien. Und obgleich dieser letztere dabey saget/quoc! v.eßnum lir universale 
^ui<i,recipie5>5 su^menrum , czuo6 koc au^menrum seczuarur natursm sui 
krincipalis, so äistinguiret er doch vorhero ausdrücklich/ SN ?rovincis sciiicia-
rurKeAnoscce/sorie, ira utlicunum R^eZnum perincorporsrionem; /^n vero 
sHiciarür priacipsliterAc^uosä ^use6amtankvlm, rerinenäo proprium no> 
men,l!stun?,znrj^uzm 6lAnit2tem, Lcomniajura, c^uzesnte illam unionem 
^at)ei?ar. Von dem ersten (2asu bejahet er/<^uo6 ?rovincig reZulerur secunäum 
reAula? re^ni, cui acce6ir, von den letztern aber saget er/ l^uoä ?rovinc»A uniti» 
tunc non subjiciaturI^eAikusautLonsueruäioi!zu8 reZni, sec! propriis utstur; 
<üum unio lunc non lit fsÄa limpliciter Lc pleno jure, secj czuoacj czusecism ran-
tvm,arczue ita cellet ratio inprimo cssuconli6ersta,svi6e,^uo8 alleAsr^Fe/. 

<7^«/./.^p. 5».N//N.,/?. Weil nun Lieffland so viele prsesum? 
/ prionez vor sich hat / daß es nicht eine ?rovincia KeZno 8ueciX sulzjeäts, son-

k dern nur ^äjunÄa sey / so muß auch alles/ wasincasu^ocpoiierioreRcch-
' tens ist/ ihr so lange zustatten kommen/ biß solche prselumptiones und Gründe 
5 rechtlich untersuchet und eliäiret worden. 

(^uXliio III. 

So viel nun ferner die dritte Frage betrifft Ob aus betten ̂ 6icn zu 
! befinden/ oder abgesehen werden Nonnen / daß einige Veüigia solcher 
I Verbrechen darinn anzutreffen / darinnen ein crimen l-es« klajeks-
> ti5 Lcc. bestehe / und ob darinnen genügsamer Grund vorhanden se^ 
! Veklagce in poenam orölnariamAn vertheilen ̂  So halte ich dafür / daß 

> selbige mitsein zu beantworten sey. 
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R.2tione8 OuKitanäi. 

Es beschuldiget zwar der Herr ^ccusstor die Beklagte/ und insonder­
heit den Lapirain daß er theils als Ursacher und AnHeber / theils auch 
«ls Interessent und ^ontorr nebst den andern einige gantz nachdenckliche und 
höchst straffbare Vergreiffungen wider Jhro König!. Majestät Hoheit/ 
Macht und Gerechtigkeit/auch zuwider seinem untersäßlichen Eyd und Pflicht 
begangen/^.F./,. 

Er vermeinet auch dieselbe deutlich erwiesen zu haben / denn er beruftet 
sich (I) auffeine von dem Lapirain ?2tku! und dem Landralh Budberg der 
sämmtlichen Ritterschafft ^.1692. auff dem Landtage zu Wenden übergebene 
Delation, woraus zu sehen wäre / daß diese von der Rttterschafft an Jhro Kö­
nig!. Majestät gewesene vepurirte und sonderlich ?arku! sich unterstanden/ 
wider die keäuÄion als ein so angelegenes und von Sr. Königl. Majestät 
und denen sämmtlichen Ständen des Reichs nach genauer Erwegung festge­
setztes und zu des Reichs und darunter gehörigen provincien Sicherheit dien­
liches und abgezielteö Werck theils üireAe theils inäireÄe widrige Urtheil 

, zu fällen / und nach allem Vermögen dahin zu helffen/ daß es gestutzet und zu­
rück getrieben würde / wie er denn auch solche Kelation mit vielen K6it'eusetl 
«nd unverantwortlichen Expressionen angefüllet hätte/ welches noch klärlicher 
darzuthun der Herr H.Äor in seinem I^kell aus besagter Kelarion, welche er 
permo6um Lxcr3<Iüz erwehntem I^ibel! 5ul? l^ic. c. beygefüget/ nachfolgendes 
anführet: Nemlich es habe gesetzet/er habe nebst Budbergen auffsolche 
und keine andere Art zu seines Vater-iandes Sicherheit aßiren können: Die 
Rttterschafft werde seine auffrichtige und eyffrige ^cle vor seines lieben Vater­
landes wacklenden Wohlfahrt in Loniiäerarion ziehen: Daß er an einem 
Orte lOno. Rthlr. emploiret - Daß er und Budberg zu der Ritterschafft 
und dero Nachkommen prseiuäice auffdeö Herrn Leneral (-Quvcrncur» Be­
gehren nicht habe wollen eingehen / die Resolution von 1678. entweder aus­
zulassen / oder das König!, kescrixt von 1687. den l. d?ov. beyzulegen/ dabey ee 
das / was mit dem Herrn <?eners1 Gouverneur darüber geredet worden / eine 
(^pirulst on qenennet: Daß er sich unterstanden/ in der Delation eines und 
anders anzuführen / welches er und Budberg solten geredet haben / so doch das 
?rot< coU falsch zu seyn ausweise / insonderheit baß in der Delation besindltch/ 
daß ste behaupten wollen / daß Lieffland sich unter die Könige in Pohlen allem 
und nicht unter die public ergeben / und Jhro Königliche Majestät 

L z darauff 
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darauff sollen gefraget haben / wie nnn einen König von feinem Reich leps-
riren könne/ worauffsie/dievepurir:en geantwortet/ daß es in Kittoria Sc 
reAlmilTL polirico nicht ungewohnt sey/ daß zwey Länder einen König und 
Regenten hätten / und doch das eine Land dem andern nicht unterworffen 
wäre/ und daß / als5igi5mun<Iu8 ZII. der König in Pohlen mit der K.e5or. 
marlon und Lxcluliove bonorum verfahren/ auch dielte; und ?a<IAsun. 
<lameatalla von ihm subverriret worden/ die Rttterschafft ^nno 1601. mit 
gutem Fug vor GOtt und der Welt dem Könige in Pohlen abgesaget habe/ 
die Lieffländer auch so czpzke! wären sich dißfalls vor der Welt zu juttikci-
ren/ als die Stände in Schweden/ die sich um eben dieser Ursachen willen 
von 8igi5munäo III. abgegeben: weiter / daß ?arkul und Budberg unter an­
dern den Königlichen (Zeneral (Gouverneuren gesaget haben solten/daß falls 
man die Ritterschafft und den Adel unwürdig machen wolte die Privilegien 
länger zu gemessen/ die sie doch erworben und nunmehro 17z. Jahr mit so 
gutem Recht und unter Königlicher Majestät eigenen Hand con6rmitet ge­
habt und gebrauchet/ sie es GOtt heimstellen müsten/ und als denen De-
zuritten ä.io.veccmbr.i^O klärltch vor Augen gestellet worden / daß/das 
von ihnen so genannte Privilegium Sißismunck^uZutti wegen der in verschie­
denen Haupt-ke^Mtis habenden Mängel und äeteHen in keine consiöera-
tion kommen könte/ sie dennoch nach Anweisung der kelskion bey dem vis-
cours mit dem Herrn (Zenersl (Gouverneur gesaget haben sotten/daß/wenn 
wan dafürhielte / daßan8igizmun6i Hugutti privilegic, ein Haupt-Man-
qel wäre / eö besser seyn würde / daßeS vorkäme und die Ritterschafft sehen 
rnöchte/ woran Sie wäre / aufdaß/wann das Privilegium, wie der Herr 
<^e»eral Q^uverneurzu verstehen geben/ in käe cjulzia ex gratis solte bey­
behalten werden/ die Ritterschafft alsdann sich nicht mit einem so stummen 
Götzen schleppen dürffte/ welcher im ?rivi!egio nichts mehr/ alsdennume-
rum reprTsenriren und keinen Nutzen geben könte/und daß dl'. Ritterschafft 
das Vertrauen hätte/ daß die Gerechtigkeit noch einen Weg offen hielte/die 
Gnade von Jhro König! Majestät zu erlangen/ daß so ein hart Urtheil 

NtÄ>t vserde^efÄlleV 
werden Es führet der Herr Ankläger aus offt bemeldter Kelarion ferner 
an/ daß ?st^u1 darinn vermeldet/ wie er mit dem Landrath Budberg 6el>l?e-
riret/ ob nicht des Vaterlandes höchste Wohlfarth erforderte / daß wider 
das keä.t<3ions Wcrck/ so nunmehro zudem kläglichen Ausschlag inclwir-
te/ dsß diegantzeRitterschasst zuletzt müsteausgerottet werden/ etwassol-
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te vorgenommen und die contra privileZis gemachte Schlüsse und Lxecurio^ 
nc; abgebeuget werden/ wobey sie weiter ^elike^et/ wie sie ihre Vilcoui-K 
zu Werck stellen/ und was vor eine ^ls.ko6s sie brauchen sslten/um sicher zlt 
seyn/ dadenn endlich dienlich befunden worden/ principzl-rer wider dlc Kö­
nigliche ke9>!urion6eHnno 5688- 6.6. !>Iczvsmb. zu msurziren/ doch abee 
dabey gegen die Ke6uÄiov und insonderheit gegen den Schwedischen Reichs-
Tazö'Schluß die ^Ziiones so AenersI einzurichten/ daß auch damit teÄe 
und virruslirer Wider die kesolurion solte gesprochen werden: daß ?Ztku! kel< 
nen Scheu getragen auch dasjenige / was vor der R.e6uc5ionz-'Lc>mmiIIioli 
(als wohin Jhro Königl. Majest. die Sache verwiesen) geredet und clilcou-

riret worden/ wiederum auffeine mutilirte/ unwahre und anstößtlche Wel­
se zu berichten / wie er bereits vorhin mit dem gethan / was im Senat, 6.18. 
vecembr. i6po. palliret war / zumahlen nach Ausweisung des Ksnigl.Lom-
triilüon-prococolls nicht ein Wort davon/ was in der Nation folge/geredet 
sey. Nemlich daß / als der Königliche Rath und Ober-Marschall gefraget/ 
ob der Ritterschaft Intention dahin gienge/ daß alles / was bey der ZubjeÄioa 
Mit (^rolo IX. behandelt/ ohne keticxion, was vorhin public oder privat 
gewesen/ in selbigem Karu timplicirer solte conlerviretwerden? Sie/die 
vepurirlen/geantwortet habe« selten/ daß solches jutt ihre Intention wäre/ 
welche sich ausf die psÄa8udje<Iioniz mit Larolo funäire und ihre Festigkeit 
durch die psÄs0!iven5la^rt. i. 2..z. hatte; auch als der Herr Ober-Mar­
schall mit der Lontettation , daß es nur snimi c^usa geschehen wäre/rcpli. 
ciret haben solte/ daß das publicum das Seinige nicht Vermissen müste / son­
dern was an sich vicieuz, solches durch die Zeit oder etwas anders nicht inva-
lelciren könle/sie geantwortet hätten/ daß die P3Ä3 nach den klaren Wor­
ten zu verstehen und publique Güter zwar insliensbe! wären/iedennock a-
ber die alienarione; bestehen müsten/ wenn dieselbe (1.)nicht procjiß», son­
dern urgente ncceslitsre, (l.)scibene meriroz, sul? rirulo oneroso» <4.^ 
Zn commoc1urn keipu!?!iczei6c s5.) intervenienre Ülorum conleniu, <zui jus 
s!ienzn6> Kabenr, geschehen wäre/ welches sich auffLiesfland woll spplici-
ren liesse. Und ob woll Jhro Königliche Majestät vorgäben / daß sie in der 
Heer Meister Recht getreten wären/ so hätte doch kein Heer-Meister dieMacht 
und Gewalt gehabt/ wider die I.cxe5 funtjsmenrale, und jura communis 
etwas vorzunehmen und einen Edelmann nngehöret und durch unordentliche 
Weise aus seinem Eigenthum zu setzen / es wäre auch zu der Zeit demAdel und 
andern ihr als ein xerzzecuuw pstrimomu« xrivs:yrum zuge­

leget/ 
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leget/ nun aber schritte man exceilivement über dieGräntzen/indeme nicht 
alleine die alten Tafel. Güther / sondern auch der grosseste Theil der 
pnvzr-Gucher/und also Z vcmi Stande nun zu public gemachet wür^ 
den/ und sÄte die keäuttion annoch/rvie gedrohet/in die ^eer-mei? 
skerliche und Pollnische Zeiten geseyet werden/ so würde noch we­
niger / ja nichts nachbleiben. Es excerpiret der Herr ^Äor weiter/ 
daß ?alkul gesaget / daß als er und Budberg vermercket / daß die der Ritter­
schafft vorhin gegebene keloluriooez in Ungewißheit gesetzet und allerhand 
Veränderungen sowohl der Königlichen 6>5penkren6en Macht/als auch des 
(ZenersI Gouverneuren und seiner 8uccelloren unterworffen werden selten/ 
sie bey so 6elpera tem Zufall kein ander Mittel finden können / als daß sie den 
Il.klaj. solches der Ritterschafft nori6ciret/ und evenruale inttruÄioacum 
svocsüovs begehret hätten / wobey der Herr Kläger vermeinet/ daß essehr 
nöthig seyn würde/ daß ?atku! den Bcieff prociuciren müste/ zumahlen 
aus der Delation genugsam zusehen/ daß sie so woll darinn/als in dem übri­
gen ihre unverantwortliche Tadelungen über Jhro Königl.Majest. Gerech­
tigkeit und darüber gemachte Vilpolicionez einfliessenzu lassen und die Rit­
terschafft zu allem Bösen und allerley Unfugzu inttigiren nicht würden er­
fahret haben. Ec fahret aber fort: daß der (^pusia ?atku1 in der Dela­
tion dieses angeführet/ daß wiewohl Er und sein Mit-Oepmirter bey dieser 
sdlegsrionalle ersinnliche Mittel gebrauchet/ zu dero lieben Vaterlandes 
Nutzen und Auffkommen die Festigkeit der alten und vorigen erhaltenen Frey. 
Herten zu erlangen; so habe doch ihre sieben, monathliche schwere Arbeit keinen 
bessern Ausgang gewonnen / als daß denn. Majizweene Königliche kelolu-
tiones ihnen zugestellet worden/ deren erstes Ansehen sie entsetzet/ muss 
viel mehr / als der Herr QenersI Lcuverneur kurtz vorher verschiedene mah­
le mit Eiden ein anders versichert hätte. Und ob schon ihre Inremion gewe­
sen/ es nicht dabey bleiben zu lassen / sondern im Namen der Ritterschaffe 
wieder eine Erklärung darüber zu suchen/ so hätten sietoch vor rathsam ge­
halten / zu erst die Resolution über die ke<juÄ:vn zuerwarten/damit/ wenn es 
auff guten Wegen mit dieser stünde/ sie nicht durch solche klouvemems ei-, 
nige Verhinderung verursachen möchten / daaber sieauch hierin», nichts er­
wünschtes erhielten/ ste alsdenn una Khella den danmter lariurenden 
totalen ruin mslcule abwehren tonten: Item/daß ?Zlku! conünuire» 
tn der Kelarion viele große und vermessene Worte / welche er und Budberg 
beyder Gelegenheit/ als sie änno i6pl. lj. 17. lun. im Lensr. in I.K. M. 

" hohen 
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hohen Gegenwart über ein und andere gehöret worden / Jhro Königl.Majkft. 
zu antworten keinen Scheu getragen hätte/ daßnemlich/ als Jhro.Kötiigl. 
Majestät im Eiffer gesaget/ sie sollen nicht krivileAlenund^esolurionenzU' 
sammcn mengen/ stedievepmilte gebeten hatten/ solches der gans 
yen Ritterschasstzu norzticiren/weil st'ealsvepucirre sichsoschlech-
ter Dinge nicht davon abgeben konten / weil dieselbe durch ders 
Vorfahren! Vlut und L.eben erworben waren / da doch hievon 
wiederum kein sora in dem damahlig gehaltenen ?rococoljo gefunden wür­
de. Es sage der Opirain ?arku1 weiter / es möge niemanden seltsam vor­
kommen/ daß vepmirre nicht andere Landes Angelegenheiten/ ex P5ie/c5t-
pro inüruZioniz berühret/ Massen sie es dem Vaterlande schädlich zu seyn 
befunden/ weilen andere auffrichtige und dem Lande gewogene ?srrom ge­
rathen / zu parientiren/ sich in die Zeit zu schicken und versichert zu seyn/es wer­
de sich schon ändern. Wie auch der übel wollenden sorce zu so einer Mache 
erwachsen wäre / daß sie gerne gesehen/wann OepmirremehrWesen gemacht 
hätten/ auffdaß sie so viel mehr bey folgenden kelolurionen dem Lande ei­
nen Streich versetzen könten. Wes Falls ihr/ der Deputieren/ Absehen 
dahin gegangen/ des Vaterlandes Wollfarch in einen so sichern Hafen zu 
bringen / daß man nach übergangenem Sturm das Werck wieder vor die 
Hand nehmen könte. Wobey sie sich unterstanden/der Ritterschafft einzu­
bilden; daß fte ein a^iramsnr Zlj I^emorizle eingegeben und erwiesn/ 
daß die Ritterschafft nicht mit dem Schwerdt b^wüngen/sonder», 
durch solenne paAcn und bedingte Lon^itiones unter die Schwedi­
sche Aonige gekommen/ welches die Ritterschafft doch weder damahlen 
revera erwiesen/ noch auch jemahls werde beweisen können. Es tadele auch 
Capitsin ?stkul Jhro Königliche Majestät kelolmioy, welche damahlen ' 
den vepurirren gegeben worden/ sagende/daß sie selbige nicht allein überall 
tn ihren Hauptstücken coml-sir befanden/ und daß dieselbe über alles Ver­
muthen und wider alle geschehene grosse und eydliche Versicherungen aus­
gefallen/ sondern auch / daß man ihren ;8-§. keiner Antwort gcwürdtgethät­
te/auch keine s-parsre Resolution wegen der keäuÄion ausgefallen wäre/ 
welches doch billig hätte seyn sollen/ nachdem mahlen die Sache separat!«» 
fey-kiret/ vermeldende ferner, wie ein so kläglicher Ausschlag und Ende 
auff dero ausgestandenen großen Verdruß und Arbeit ihnen zu Hertzen ge­
gangen sey/und sie so viel mehr betrübet habe/ wenn sie betrachtet/ daßdero 
Vaterlandes Wohlfarthund Sicherheit erfordert habe/mit sothaner l)s> 

nicht zu frieden zu seyn. Und wann es unmöglich/solches zu rs-
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Zrcstiren / so mäste man wenigstens auffweistn/ daß man dagegen 
gereder/ und daß solches der" Xictersthafst nut der Zeit nicht konre 
V0:g-rvorffcn wezden/daß sie es dabe>s bew ndmlasten.Ee beuchte der 

?uckul nocb ferner/ daß er und Budberg mit einigen Königlichen 
Mathen und dem Herrn (-eners! Gouverneur geredet / über die unglückliche 

geklaget/ und inständig aeberen habe/man moci^te doch dett 
roiiilen ruin von einer nni ^7hro königliche Majestät und dieCrott 
so woh! verdiente RittersÄiaffc abwenden. Denn nunmehro wä­
ren dur^ diese totale kions-^rüchte alle be>s ^rtzbischo^ttckm 
Heermcisterlichen/ PollnisA)en und Schwedischen Zeiten gany 
vnerQseerworbene ^sivnc^'s und ^ojse^onen rhells ganylich geho? 
den/ theils Jhro königliche Majestät und des ÄuHfländtZcheii 

neral (Zo veneuren 6il^enlu enden i^Iacht unterworfen und cndck 
Itch das Äagltchs Urtheil vorgelegt: vctcre, miKr^re c^lon!. Er ver­
melde endlich/ daß/als beydem Herrn (-cnera! Qouverneuf oder andem 
nichts helffcn wollen/Oepulirre eins worden wären/daß Budberg nach dem 
Lande reisen und l^kul suchen solte Jhro Königliche Majestät auff der da­
mahls vorgehabten Reise im Lande zu folgen und als dann auf Gelegenheit 
«cht zu haben/ entweder wo mogliA/solches AUrc^esssren/oder wo? 
nigstens in gehörigen lermmisst, viel 51» entdecken/daß die Ritterschaft 
Ursach hätte/Jhro Königliche Majestät Aenderung wider die damahlen er­
haltene kclolmioneL zu imploriren/ auff daß es nicht allerdings res juckca. 
«s, fondern soviel mehr der Ritterschafft ein Weg geöffnet werden möchte/ 
Vie Sache in einer penclence zu setzen/und also mit der Zeit und Gelegene 
heit sein Recht weiter zusi»chen; woraufferder Cspitsin ?sr^ul,auch 
seinem Bericht nach bey Jhro Königlichen Majestät unter der Hand vor sich 
pcrmillion gesuchet / mit auffder Reise zu folgen / unter andern vorgewand-
ten wozu er auch eines guten Freundes Bearbeitung in Strömß-
Holm Jhro Königliche Majestät donlens erhalten. Nach diesem unterste­
he er sich mit einer gantz grossen Vermessenheit ein und andern vermessenen 
v^lcours.den er mir Jhro Königlichen Majestät selbst auffder Reise über die 
kecjuKion und was Jhro Königlichen Majestät damahlen in ein und andern 
Stücken wegen Lieffland schon rel'olviret gehabt/ gehalten/fälschlich anzu­
führen. Da er dann auch so nun/ als vorhin / in der Kation nicht weni­
ger dem Herrn (venera! (Gouverneuren als andern Königlichen Räthen und 
sonst andern/ die erdes Landes gewogene Patronen nennet/ beyder mit ih­
nen gehabten Unterredung viele schwere Mld nachdenkliche Sachen auffbür-

vy 
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de/auch zuletzt darüber frolocke/ daß nunmehro die Ritterschafft Gelegenheit 
erlanget/ nach Gutfinden bey-besserer Gelegenheit und weniger Wider­
wärtigkeit die Arbeit vor die Hand zunehmen/ zumahlen ttMnchry al­
les wider pen6enr gcmachet/und daß mit der Zeit der Rittersihafft nicht 
könte vorgeworfen werden / daß fie dnrch ihre vepurirtein so einer äspecke 
racire conlentirt und sich vergnügen lassen. Aus diesem allem nun mtsri. 
ret der Herr HÄor, daß der Oxirsia ?«ckul sich auff das höchste und gäntz-
ltch als vergessend seines Untertänigen Eydes/ Pflicht und Schuldigkeit/ 
vergriffen/ zumahlen da er kein Bedencken getragen/ die kelsrionaufrüh-
rischer Weise auffeinem Landtage vordcrgantzm Ritterfthafft aufflegen und 
verlesen zulassen/ wie auch mit solchen gefahrlichen und höchst vermcjsinen 
letZirieulen Meynungen UndBerichten nach seinem Vermögen dieMtterschasst 
zu lnst-'ßiren un auffstutzig zu machen/welches auch den nachdencklichen schweren 
Möt gebracht/ daß ohne dem / was ungebührliches bey den Land-Tägen und 
sonsten pzzkret/ auch ein hart und anstößlichcs Schreiben von den Land« 
rärhen an J.K.M. übersandt worden. 

Es beziehet sich der Herr Kläger (II.) auff die bey dem Land-Tage zu 
Wenden /^nno »6?;. übergebene Schrifft/Vcliberanäa genannt/ nicht we­
niger (III.) auffdie auffietzt angezogenem Landtage von den Land-Näthen 
und Land'Marschallen vor einige so genannte der Ritterschafft k^eliclirende 
auffgesetzte IvttruHion und von denen keüäirenden Vermöge solcher laüru-
Äiczll hernach vorgenommene HAu«, auch endlich ^I V.) auffdas von der Rit-
terschafft an Jhro Königliche Majestät im deregten 92km Jahre abgelassene 
Schreiben/und hält er dabey nicht nur den Opirsm ?«rkul überall vor dm 
prmcipalesten Anführer und Ursachcr alles dessen/ so vorgegangen / sonderte 
er vermeinet auch/ daß diese angezogene Schrifften durchaus mit solche» 
Lxpreiliovibuz angefüllet wären / wodurch Jhro Königliche Majestät höhe« 
ste Macht in Zweiffcl gezogen/Jhro ^Kione; verächtlicher Weift getadelt 
auch sonsten überall dieses gesuchet würde/ daßdieHertzen der Ritterschafft 
in Lieffland von ihrem rechtmäßigen Könige abgewendet / und folgends eine 
vera 8eä,cio zu wegen gebracht werden möchte/ welches alles mit des Herrn 
Klägers eigenen Normalien weitläuffttg angeführet werden könte/wenn nicht 
bereits oben theils der Einhalt der Vel-!?er»n6orum §.XXlII. der denen Ks-
käirenäen gegebenen lnttruÄion §. XXIV. und darnechst gemachten don-
Nirulion L.xxv. ingleichen des an Jhro Königliche Majestät von der Ritter­
schafft abgelassenen Schreibens Z.XXVI. XXVII. 6c XXIIX, theils auch das 
jenige/so der Herr Kläger daraus/ als etwas ein crimen lsel» 

M 2 leäicio-
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seäiricin'8, per<^uelilonj, Lcc. mvoivirendeS / 6e6uciren wollen / L.XXXNl. 
XXXIV. und XXXV. weitläusftig der 8peciei fs^i wäre einverleibet worden/ 
und man also nur täemre^srenäo dem Leser einen Verdruß undEck^lverur-
fachen möchte. 

Es scheinet aber auch / daßalks/ wasderHerr^Äorin?a<9oan/ und 
vorgebracht / durch nachfolgende Gründe ex Zure nicht wenig secun6ir et wer­
de/ dcnn da ist V. aus den Rechten bekandt/ quoä in <>irwne Ist« klijettati» 
eriam punisrur AtkeÄus Lcconslu; pocnäoräinariä > licet non secutvstuerir 
«lkeÄus , /. (7. I.. /«/. 7/^. 

7. (7.^7. //1 ^p. ̂ c/.««/». LS* 

/>. //i5.». welches ^üerrum die Ausleger selbst aus 
den Göttlichen Gesetzen zu 6c6uciren pflegen / weilen Oe/". ̂  v. 5. II. aus? 
drücklich verordnet ist / daß auch derjenige mit der Todes- Strasse beleget wer­
den solle/welcher seinen Nächsten/den HErrn zu verlassen und fremden Göttern 
nach zu wandern/ überreden wollen / obgleich ihm dieser nicht gesolget/ weil 
nehmlich nach der Art der Jüdischen Kepvkli^uc, welche man l'Kcocrariam 
zu nennen pfleget / die Abgötterey ein Lrimen Ikesse^ajellsris zugleich invol-
viite/iummzmenim kl^eKätern OZus ^bi loli reiervavers?, ^ 
//e F. c./s. §.^. 

/. /. c. §. 2. //e //>. 5. 

Wie denn VI. auch sonsten in den Römischen Rechten gegründet ist/ 
^uocl in äe!i<Iis ^uibuslilxt ßravioribus äc Ätrocislirois, per czuse lcilicet iecu» 
ritS8 6c ti-Zn^uiliitaz publica 6ire<^e turbacur, cvnatus es6em pocnä cOcrces-
tur,czuze in c^elii^a consummsta sliäs Valuta eil; 8ic in leße (Cornelia 6o1uz pro 

accipimr , neclolüm^ui korninem occiciit, leä Lc,czui3mbu!avitcum 
te!o , Homini5occi6enäi causä, ßlaclio pleÄitur ^ (7o^/.^e 

/. /./.l^. cks^. I^c?Ompeja renerur,czui emit venenum,ur?atri clizret, 
c ^ u a m v < 8  n o n  p v t u e r i t  6 a r e , ^ .  / . / .  § .  z . / ' .  I . .  6 s ^ » .  5 , 5 ^ .  / . ^  ^  

^ t^on enim 5a6ium tunc ^ ^e6 snimus in czuseKionem 
«je6uÄ^;est, pIuzcjue voluillspeccareriOcuit^ <zuäm vvn peccsÜe profuit, 
^/. c. /. non motjä exiruz rerum, seci äc dominum con5ilis 
I,e^!bu5 vin6icÄNtur,(7r5F?'s^s^///s«5.ts??/'. /. 

Es gehöret hieher VII. c^uo6 in ipecie 26 Oimen Istse ^aj^llüriz in-
«lucenäum levillims s^Kcisnt. 8v1enr c^ui^em Principes Hau6 rarö 1c>» 
lennem crimi^iz mvijuln e^se6i , ̂ravioresczue pcrna; fortia rcmcciis ob» 
jicere, ut ne istius ie^psr, c^uo^ un6i<^ue jsm ra^iccs c^i^Ie puratur, maluw 5 
6c ut msjori» diwiois sormiciifle injeÄshowin^Ab tlliciuzäecerrcrencur öc 

sä 
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scj iäniora revocsrenrur,(7^^. ^ 
/^/,/./. 6-. ^.F./^. Un6e tempore liberii czui6sm huju, criminiz prvnuncia-
tu8,(zuo6 Ksru» ^uZutticspuccjemlerst, ut slcerius imponerel. !<on minus 
öc ksec espitslia fuerunc,circa ^uZui^i limulscrur^ lervvi?? ceciclille, veKimen-
tsmurälle, nummo velsnnuIoeKAiem impreil^m larrinsc aut I^pansriin-
tulills. periit 6c ls,^ui lionores in colonia 5ua e.^clem 6ic ^scern« kbi psÜus 
el^,cjuü clecreri öc olim ^u^uKo erant, L'./^'. 8enstvr czui-
6am es proprerI^sjelianz poliulatus lub l'iber'o , cz-ü matsjj.im comiAerst 
priuz,c^uäm snnulum, c^ui exprellam lidsrii ima^inem prae le ferekst, cjerrs-
xerat, ̂ 5^5^//^./. L'. ^5. Imö 5ul) Domirianu mterfcÄä czusecisa» 
knu!ier,^uocjante 8ratuam?rincipis exuillet,^//^/'//'««//?? (^uiä? 
^uociolim ^ul)itatumfuerit^ snnon LcillelseiXlvlajeKariz pc>Au!zn6us, ^ui 
lapidejaÄaroincerto fortuiro Ksmam sttiA'lleti /./. § /«/. H/-?/?/. 
t7s^ /. §.,. /. /. 5^F. /. /. <5. ^ /. 7. §. es^. 6t?/^s^-eo/. 

^5////'. /.,. r. 5. /^. //. 
Aus eben diesen Ursachen ist IIX. in denen Römischen Gesetzen verord­

net/daß in dem Laster der beleidigten Majestät jederman / dem es auch sonst lpe-
ciaürer verboten war / einen Ankläger abzugeben zugelassen ist. kamoli, czui 
^uzacculan^isliäznonhabent, 6ne ulla cjulziratione s6mirrunrursci^zncsc-
culsrionem, /. 7.^.^^/,.^/. 8erv!^uo<zue dcferenres suäiuntur 
öc czuZciem Dominos luos, öc Iibsrri p^rrono?, /. 7. F. /. 

7 nec non liberi parentes, ̂ Voi/5//. ///. <7. §./. 
Es ist IX. in den Schwedischen I^eZibus ausdrücklich versehen/ czuoc! ne-

triini liceaccumulla caulaju^ici^li,cujuscunczueeriam nominis iir,a6^.?Zem 
te immecliarc conferre , priuztjuam <^ukeliverir inferiora juäicia ibiczue sccepe-
rit iententism <je caulä iua , 0^//?/?/. 7». 7. 
^occ^. ̂  Dannenhero die Beklagten 
gleich dadurch strafffällig geworden zu seyn und ihr übelgestnuetes Gemüth an 
den Tag gegeben zu haben scheinen/ daß sie mit Hindansetzung solches Gesetzes 
steh so gleich an Jhro Königliche Majestät unmittelbar gewendet haben. 

Wölken auch Beklagte vorwenden/ sie hätten nichts wider Jhro Königl. 
Majestät selbst inrenclirt / sondern sie hätten wohl gcwust / dsß nur einige von 
denen Königlichen klimttern die gantze Sache getrieben / wlder welche sie 
damienhero auchnurihre^AionesgerichtetSo würde ihnen doch X. entge­
gen stehen / c^uocj crimen lseize ^lZjcKatiz eriam commitlar i8,czuiconrra conlt-
jj^rio; ?7lr>c,pi,, l^ui sunr psrz corporis ejuz, slic^uxj msc^inst^r, /.f. 

e. //,/. ,/c O/«?. 
M j c.>^. 
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^!/. Zc t^uoä secunckum le^es 8uecics5 ̂ uicuvc^ue loc^uitve 
in!Z.sAem ve1k.eAl8 8enstc»re8,unum ve! plursi,«zuo6 eorum existimationi vei 
j^onori detrshar, necpolUt i!!u6p!ene probare^ cspit? pleÄatur, 
F«5c5.e ^sv/»5/^/5/ 7». 9. /?5c^ /^. -^. -s^//^/.srcev. 

7. /. 
, Eben wenig möchte ihnen XI. dem Ansehen nach helffen / wenn sie sich 

wegen dessen/ so sie durch die Ke6c!irung/ Vortrag auffLandtägen und alle an­
dere oben angeführte ksAs begangen / auff eine hergebrachte Gewohnheit be-
russen wölken / cum coniuetuäo contra suwmsm ?rinc!pis poteKstem non 
vs!eat,S-«l??cä^ ^6 ^p. /««. 76. ?ravaenimconsuetucjone-
mmiproäelse6ebec , nec poteii czuispiam eo causam suam tuerivcljuvsre» 
^uoä 6icit: Quitos elss,c^ui ita fecerint^ui cieprelienclitur contra l^egem eile, 
Huoä i!!e fecir,^s55ev. <Ip. //. 

Es hat auch XII. der Herr Kläger alle ?unöten seiner Klage mit der Be­
klagten theils eigenen / theils sonst publiken Schreiben und vocumemen be- . 
leget / daß also an rechtmäßigen Beweiß nichts zu mangeln scheinet/nam Se 
crimins per instrumenta öc scripturas probari pollunt, /.«//. 

prsesertim es, czuX per icriptu« 
ram contrakumur, ut crimen peräuellioniZzfalii, öcc. /./!». 

Zumalen da XKi l. alle kaÄa derer Beklagten ranczuam in ipsa R.eZiz ^u-
la,public»« <2omitii5 üc alis? palam patrata, in vororietare beruhet / und eö also 
nicht einmahl eines Beweises bedurfft hätte/ cum nocoria non in^i^esvt pro« 
batione , 5. /. 5. /. Oec. ///. v.F. seä 
6ex tuper ü, ex oKcio kstust, ̂ /ev. 5. F. Oe5.2S^.». /. 5. 

Dannenhero auch XIV. in denen von derKöniglichen<2omwii?ion dtß-
falls eröffneten Urtheln die ä Da. ̂ Aors denen Beklagken angeschuldigte Oi- , 
mins als völlig bewiesen angenommen/und Beklagte ia p«nam orcknsria« 
verurtheilet worden/ wie denn aus dem wider den Opitain ?arkul in specic pu-
blicirten und droben §. XI. VII. XI.IIX. XI.IX. I>.l^I.öe^II. der Länge nach 
angeführten Urthel weitläufftig solches zu sehen ist. 

Kanones veciciencii. 
Ob nun wohl dieses alles denen Beklagten nicht wenig entgegen zu seytt 

scheinet; So halte ich dennoch/daß diejenigen Gründe/welche zu Behauptung 
Meiner 8enlentise d?eAarivse angeführet werden können / denen pro aKrmaciva 
surrten weit vorzugehen seyn/ und daß demnach aus denen ääen nicht 

5» 
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KU befinden/oder daraus abgesehen werden konne/dafi eimge VettiZi» ! 
sylck)er Verbrect)en darinnen anzutreffen/ dannnen ein Oiwenlsel» 

oder ein anders/ dessen sie angeklaget werden/ besiehe/viel ^ 
weniger daß darmnen ein genugjamer Grund verHanden >ey / An > 
Klagte:n poenain oräm^ri^m KU verö^ellsn. ^ 

Und zwar so ist l. ex jure er»2M ur,iver5»li iilc,, bekandt / czuocl DeltÄs ^ 
^ s!?z^ue cio!c> nec cv.-nwlrcznruf,nec pumuntur, /. /. ^ 

/F. sr^ue s^eo ea^m pnnllimüm ex 
jnrenrionew^iiri^ue 6ei.n<zusnrjz »liim^nc!^ link » 
^ 6?»/. /. /. 67. §. //. uia lins 6»lo nnn inteiii^irur 6sil<Ium,6c eä ceilsnce 
vmniz p«r»u celist, ^ 

/>? /I ». 5/. ,> ̂ s/. ^ F. V' /^. /. 5.5.. 
Z,. §. /. Voluntäs enim 6c propvlirum Ueiin^uenris m»!ekcis ^ikinZuir, /. 5/. 

/. ^ »/<«?. 
,. ̂  «. 7. L"/?. Lc pscc-rum u?^ue scieo eli mslum votunr^rium , ull 
nui!6 moctv peccstum lir, ii von lit vviunrarium , l7. /. //, /. 5s-
,/«. /./. Ls«/'/^ v. 2/. L^^sp. />. i^'nc 6c in 
Delixi? re^ularicer tris coniieiersntur: ^nirnus, ksÄum 6c DeliÄum. ^ni« 
mu5>uc czui; inten6^r cielinczuere. ?s6ium , uc sec^usrur 6eliÄum. DeüÄum^ 
ur per I^eßem lic punibils» lo«. e7/r/?. ».5s. t^^sv. 

/. n. /F. 
Ein dergleichen Dolus oder DeliÄum aber wird II. nicht vermuthet/ 

przelurnprioenimnon tieüöliexcluilikprzelumptionem 6eliÄi, 
/oc/'s ^ cs^«/>/s. /. ^ . /. 

Üs in 6ubio lemper in minorem psrtem ek ̂ >rselu. 
menäamzA^/^ /» /. ^ 

<7. ///. czuoä lstius äeciucit 6c cumj^5o^r2ecepr0 6i-
vino , omnia in Tczuiorem 6c me!iorern zz3rlem interpretanda eile jubente, 
convenire olienciir /> Cs5»W^/. c,>. /./,. ̂  L'scw. 
vnäe czuaeliber causs, §.7.^.^^,,. ac,urL 
DD. ioczuunr^r, ieviiilima , injuii», fsrua Ac kellislii s cis!c>6c pcsnsexcu» 

- Ationem przet):t, /./.,7.».F. s^/e^p. 
/s>». ». u!?l ». L5" //. prse-

^u6icis stkerr <ie äciin^uenre, czui ob csu5sm ejutmoäi pocnÄvr^insrjslj-
berÄtus //. s. »«»?. /^e/. 

Dannenhero liegt (Iii.) sowohl in ct-iminsitbus, alö sonsten in c»r>-
Lt cjvjlibus d^r Pewetß der Klage dem Ankläger ob, ^ccus»r<?r rexuiartt«? 

lidhl-
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libellum cum omnibu, qualirstibu, in sc, propokti» probare d.bee 
5. ?.eczuiruntur gutem prvbationes cerr-e, plenX Sc 

l u c e  m e r i d i a n ä  c l a r i o r e z ,  / . / > , .  < 7 .  ̂ 5 ^ 7  

^05. c. F. xc ^ccusatvre non probame 
^ccusatus eti absolvenduz, >/. 6/^«/ ,. ^ 

»ttw. ,. <7s«/ ^0. /^.^. inczuilicuz enim seu 
^ccusstuzaliquid prvbarenon tenetur sed sariz ett, quoddicat,senoncom. 
misille deli^um', 4. (7s</^. /. /?^.' 

c . 7 .  H u e m a d m o d u m  s c i l i c c t  n o n  s ^ e i s  e i l ,  a d  I c L l -
timam inc^uirendi causam malorum bomirium diikamaril), <zui vel invidig 
vel quavi; frauds proximum luum necare conanlur fal/zz denunciakioni-' 
du,, /> .- ita «zuoczue non suKcic ad p«. 
nam aÜc^uem impurari de crimine, fed neceisarium ett, illud legitime pro-
dare,/'^/'c'//./o5. cum non ceneatconse^ncia: l'altt est s^cusatus de 
crimme, ergo tanczuam Keu, eli condemnsndus; imo eriaml! Keuza/Ium-
ieric in se onus probandi innocentiam suam , Scde5sceric, adbuc ^Kore 
vel ?isco non probanre, ills ctt ablolvendus, <7o«//. 7. 

So Viel nun daö crimen l-l-e ^lsjettarii in specie betrifft/ hetsset eS 
(IV^) von demselben ebenfals/ «zuod Mud^ne dolo non committatur, /.,.§. 

50^. 
<7.»««?. /s.//. ̂ deoczue non potlir impurar» i!li, ̂ ui dolo caret 

/> -ie /-e/7 67. ' 
Item fV.) c^uod iüud itidem non prsesumatur, sed pro-

ban debeac, mtamum. uc nec ips. principi sKrmanri subditum kujus 
crim.m5 reum ell'e, 6d(5 sdbibeatur, c5/^/ //>. 

/.^^.^s ^.7^. <7. ^ p,. 
M,/. c7s»5^/.' /. „«m. und obgleich in diesem crimine des-
halb etwaß besonders verHanden zu seyn scheinet/ czuodbic ^ccusgtvre non 
prodanre Keu5 non llarim absolvatur, seä licec ^ccusacor in probando 
de^ciar, accuiatus kamen susm innocentiam probare tenestur, //, 

So ist doch dabey zu suppomren / daß der ^ccusaror doch 
bereits dergleichen Indicia wider den Beklagten müsse beygebracht/und die­
selbe erwiesen haben / woraus semiplena iptiuz deliÄi prvbatio hersileffet/ 
und also die Worte: Li in probando dei!ciar^ccusator, nothwendig so viel 
heissm mussm/als: 8i plsna, Sc perseÄ», probatioues sÜ^rte uon pozlic 
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^ccus--or, w-lchesnicht allein di« 7«/.^. ̂ auffw-lche« 
<z>ea, fichberuffct/ darinnen aber das vorhin angeführt- ->ll-iwm 

nicht einmakl so demlich zu finden ist) vorkommende Worten (accuk. 
,or) S?«»?«-
//o^M «F» ? fondern auch das/ wast?/^^^.//».^, 
«leich kiniuqesctzet/ 
,o»«^/»^.^,gnugsam anj-igen/ denn wenn das -sssrwm dergestalt 
»u verstehen wäre / daß ein ^cculsrus ob nuä-m slierim -cculi-rjonein, Ii. 
«r ii nullz ororsu, inäici» conrra reum protsrr« V-Iueril, dennoch sein« 
Unschuld entweder p^rconlrsrism ^rcibsnonem, oder durch die Tortur er» 
kalten müste/ so liesse es wider die gesuude Vernunfft >md oblixir-e dm Be-
kla°t-n zu unmözttchen Dingen, wozu doch keiner auff k-inerlcy Weise ver-
bunden «erden kan. D-nn es hat ein jeder Meusch xr-Nimprion-m bo-
oi-«ii vor sich / welche ihn so lanzeMtz-Mß --was wider ihn auffgebracht 
w-rden/ welches er so dann / rechtlicher Art nach/ abzulehnen gehalten ist. 
Es ist aber hieben noch diese« zu mercken/ daß nicht so fort ein iedes/ wa« 
der andere proinckcio-liquo auSgiebet, vor «in solche« zu halten sey/sonder» 
«S müssen dergleichen Inciici, seyn / daraus sehr wahrscheinlich abjunehmen/ 
»aß der Angeklagte des beschuldigten Laster« stch theilhafftig gemacht hab«. 
Absonderlich gebet dieses auch ia crimin« l-ei- I»lzj«a-l>i an. <Zu>» «mm 
l.oc-a crimen «aorm.Mmum öc ß»vi»l>mum . m-,or-z k ev,6-°ijor-s >1^ 
°opr-sull>piion-i-cs?°«-inäici-r-qmruniur, quon.am xeneraiirer v«. 
rum«!t. -,uoä.iu-nro crimen <-l! xr-vjui, ,-mo p^mpiion-z -ss<-
sniv-k-m«n>ior«. ubiemm m-iu-elix-riculum, .b>Sc c-m>u5 eit-x-li-

Hiernechst erfordern (VI.) all- Vernunfft und Billigkeit gemäss« 
^eseö«/ liuvtl l zcenz  oetl lvsria Nl^nl^usm 2 ̂ Utlic« iniliAi Redest ^cculÄtv» 
aili priu! ö- corpore -l-IiAi coo»--, ,«k. «»m. 

c7^-.7->««.4. «in- iic-c k^-ui ,pie cnm-n - 5- p-rx°. 
,»mm ei?- conk-emur, »k-c r-m-n conk-lüon- sols nvn^um clemnsri 
k p«nS or6in-riä -Kci pc>i-li. l-äinsupcr riec-lk eil , ur m kaSum »l. 
leriuz inquir-,L- ^ ^7^/. ̂  !>le. 
«>u« -mm in poick-n-Älicui^-a.sui coak-llion-fsc-re ll-I^um.ut» ö-. 
liüum non eli, /- V- ?»- «»« 

c7,>.« A,. 
8-^ «i-be-r 6-IiS-cum k-ü» conicmire > n-sr->» cum cir-

«uwk-illlui co>i«rer«, omni» c»i»v«ri»t« convc^irc, 
N «'<<?. 
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l ^ icer  en im c^uosä ei?eÄum ln^ui renät  öc ror ruram inst  ^enc l i  non käm 
exsc is  corpor is  äe l iÄ!  ree^ui r^rur  cet r i ru» lo,  sä c i?eÄurn tsmen conciemnsn-

6 i  keum in  poensm vrc l inar iam non t 'uKciunr  inc l ic ia  , etiamti msxime ur^en-

t is ,  cerrs  6c,nc lu l> icara knr ,  leä c le corpore 6e l iÄ i ,  leu ver i rare cr imln ig  com-

mitli liczuicle 6c plene constsre äeber, vel per restes ^ vel per eviäenriam 5a6li, 
«. t7^^sp. /. L. /oL'. 

Un6e st non a,< jeste ju5moäi  csrc i tuäo,  Leäczuis  ex psTlumpr ion i tzus 6e inc i lcüs 

conäemnarur  ,  luäex c le l ie t  remperare tusm lentenr iam 6c non äebeccon» 

«iem.OArc ^eumoräinsr ia  pcenaäel iÄ i ,  

Es bestehet aber VII .  dasformale e^nes Lriminizlsel^ ̂ s^jestacis darin-
ven/czuocj  z t i^m( jsutceprumfue>i r ,  c^uoclcen6ac sä c lest ruen^^rn iecu l - i ra tem, 

lp !en6or«m c l '^n l tsremscczue ex is t imar ionem??inc ip l5 ,^v^.^ /Ä/ /^ .  

^  I^k^ jesta lem mi l luere,Lst  6 i^n j la te ,aut  

smpl i ruä i^e,  sut  porests te popvl i ,  aureorum, « ju ibu;  popul t -s  porestsrem äe-

<äir,sIiczui6 6erc>Asre,ivcsuir6?>e?'s//.^,«r.'e^. Dannenhero/ ob gleich sonsten 
die V.V. sehr wettläufftig sind inErzchlung derviclerleyArten / auffwelche 
dieses Laster kan begangen werden / deren unt<r andern 
6>/?n ///. fünffundzwantzig / ^ 5. 
««»?. 2. fünffund viertzig/und andere mehr und weniger anführen ^ So wird 
doch selbige allhie anzuführen gantz nicht von nsthen seyn/sondern es wird nach 
dem angeführten Lunceptu genera l i  von denen vorkommenden faAis lpec is-

Iidu8 gar leichte juckcirt werden können/ wie denn auch /. 
/^/-e //.«. /. es also zusammetl fasset/ daß er saget/ Ol-
me--  iX lsek ls je t t i , the i le  ,  l i  ̂ u is  st i lsä i tvs  con l rs  pr inc i j?eni  a l ic^u ic l  mol icur ,  

ve l  ̂ uoäaclkoste,  profüßi t ,  ve lkoste» qual i tercunczue sc i juvat ,  ve l  armi , ,  ve l -

pecmi ia ,const l io ,e^uenunciozve!  l i t terssmut i r ,  iecrersve nur>c is t ,ve l  5ub-

ie^35?rov inc ia5nmrur5Acer«rebe! Ies»v^t in  c iv i rare iec l i l ionem mover ,  ve l '  

eKci r ,czuoä?r incep8,8ena! tore5,co l larers Iezve jIjiu5 occic!iinrur ,veI  ^oc iarm» 

5umar,ve! loca occupet  conrraNlemp.  ve l?nnc 'pem,>e!czuocl l leproc ' i r ione6c 

t rsä laru contra Pr inc ipe lc ient iüm kal )sar  6c non reveler ,  ve l '^uoäcun^ue a l l - -

vc!  tzu is  äo lo  malo fac iar ,^uo?r incrpz respul i i icave c l i reä leDamnum pat ia tur . '  

Wenn man nun diest^ura IIX L<l!ixpotKesin bringet / und genaue Un­
tersuchung anstellet / ob denn der Herr^Ayi-keAi'uz die denen Besagten im. 
pulirte schwere Oimina rechtlicher Art nach erwiesen habe / und ob die von ihm 
angeführte solche Verbrechen impo» riren / findet sich schnür stracks und . 
überall das Wiederspiel. Der Zweck/den die Ritterschafft bey geschchencr Dc-
puc-ttvo nach Schweden gehabt / ist kein anderer als dieser gewescn / daß wo 

mcht 
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nicht etwas neues und mehrers / dennoch die Beständigkeit der alten und be­
reits erlangten Freyheiten und Privilegien bewürcket werden möchte/ wie selbst 
aus denen vom Herrn ̂ Äore ex kelzrionc Dcputsrorum gemachten Lxcerpriz 
zu seyen. So wenig es aber straffbar ist/wenn Unterthanen / die vorhin gar 
keine Privilegien gehabt/ ihren Landes-Herren/um dergleichen ihnen zu erthei­
len/ anruffcn : Co wenig mag es auch für eine Missethat ausgeleget werden/ 
wenn andere Unterthanen/ welche dabevor Rechte und Freyheiten erlanget ha­
ben / nunmehro aber dabey gefährdet zu werden sich befürchten / um Bestätti, 
gung derselben in Untertänigkeit anhalten/ sondern es ist vielmehr eine starcke 
Anzeigung / daß solche Unterthanen ein gutes Vertrauen zu ihrem Könige und 
Fürsten haben / und von dessen Hulde sich alles / wo nicht gleich zum erstenma­
le / dennoch mit der Zeit und durch wiederholtes unabläßiges Bitten und Fle­
hen zu erhalten getrauen. Gleichwie nun daraus zugleich erhellet/ daß die Do i 
vurirte nichts straffbares durch Ubernehmung der auffgetragenen Deputation 
begangen/ sonoerv es Monere Ucitorvm gewesen / QravaminÄ nomine tvtiu» 
or^in>5 8. kegi« Zvjajeltali exponere eorumque ciiscullionem ku-
mili>melicer1^r^ri»vitudu5expeters : Also haben sie auch weder bey der kx-
xeckri^n solches negotii, noch bey Abstattungder «.elation davon nichts be­
gangen / dadurch sie die Gräntzen ihrer unterthänigsten Pflicht überschritte» 
hätten.Ste suchten bey ihrer Anwesenheit zu Stockholm alle ihre ̂ 6ione, der. 
Massen einzurichten/ daß sie nicht allein nichts thäten / wodurch wieder die Rit­
terschafft der geringste Zorn und Ungnade erwecket werdcn könte / sondern 
daß sie sich vielmehr im Gegentheil so auffführen möchten/daß da« von etlichen 
Ubelgeneigten bereits zum Theil eingenommene Königliche Gemüth ihnen 
und der bemeldten Ritterschafft wiederum gnädigst zugewendet würde. Und 
dannenhero berührten sie nicht einmahl andere Angelegenheiten des Landes/ 
wie sie doch zu thun ausdrücklich instrmret waren/weil nehmlich/ wie sie in rel». 
tione vermelden / der übelwollenden ?orcc zu solcher Macht gewachsen gewe­
sen / daß dieselbe gerne gesehen / wenn sie die Depurirte/ nur noch mehr rege ge­
macht hätten damit sie um so viel mehr bey den erfolgenden ketvluuanen dem 
Lande eines versetzen könten/dathnen/l)epurzri8,aber von andern auffrichtigen 
und dem Lande gewogenen parroi.iz gerathen worden / daß siesich psrienriren/ 
tn die Zeit schicken / und/daß es sich schon anders geben würde / versichert sey« 
solten/ nicht ;war also / wie es ausgeleget werden will/ als ob Depuran und die 
RitterschafftIhnen vorgenommen hätten , auff bequeme Geleqenheit zu war-
ten und alsdann mocic, leä riolo Ihre König?! he Mljestät dahin! zu 5,tci-
ren/ daß sie ihnen alles conccäiren müste / (dsnn diese llllerprecsiton fan m 

N » Ewig-
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Ewigkeit nicht ex verbis relationis erzwungen werden /) sondern daß sie gehof­
fet / es würde einmahl die Zeit kommen / da etwan ihre Widerwärtige nicht fs 
Mächtig wären und sie also alsdann bey Jhro Königlichen Majestät mit ihrem 
unterthänigsten Bitten einen freyen Zutritt haben könten. Selbst in dee 
kelZtion haben Deputat! Jhro Königlichen Mazestat mit der grossesten Vene-
raüongedacht / auch durch und durch sich der submissesten Redens« Arten ge­
hrauchet/ daß darinnen nicht das geringste Vsttigium zu finden / daraus man 

. schliessen könte / daß Depuran die Ritterschafft wider Jhro Königliche Ma­
jestät auffhetzen wollen/ da vielmehr dieselbe und sonderlich der dapirain?atkul 
so viele Zeugnisse von Jhro Königlichen Majestät allergnädigstknlntemjon 
gegen die Ritrerschafft dabey angeführet / dadurch er nichts anders gesuchet/als 
daß die Ritterschafft zu einer ferneren beständigen unterthänigen Liebe auffge-
muntert und ihr die Versicherung gegeben werden möchte/ daß Jhro Königli­
che Majestät an ihren Drangsalen nicht schuldig wäre/und sie dannenhero noch 
ins künfftige durch ferneres Anhalten und Bitten eine gnädige kcincäirung 
ihrer so grossen Beschwerden zu hoffen hätten / wenn nur ihrer Widerwärtigen 
Macht in etwas fallen möchte. 

So viel IX. die auff dem Landtage zu Wenden ^ 1692. auffgesetzte Ds-
g lläz anlanget / ist es zwar nicht zu iäugnen / daß darinnen sehr viele pun-
ls des Lands-und sonderlich der Ritterschafft (Zravsmins angeführet wor-

l oen;Jedennoch aber kan daraus so wenig/als aus andern von dem Herrn 
re zu Behauptung seiner schweren Klage beygebrachten Documem» einiges 

^ (Crimen iXsse setjirionj5,percjue1!loni;^ öc l, czuiä scjkuc ßrsvius,im 
geringsten nicht erwiesen werden. Denn es mögen solche Delikersnäa nun 
entweder als ein Partus desLapitaink^rkuls, (wovor sie der Herr HHor doch 

^ vhne Beweiß seKimirte) oder als eine sk univcrsn oräine k^uestri auffgesetzte 
j Schrifft betrachtet wcrden/so gehet doch die Meynung derselben durchgehendS 

»licht dahin / daß die Ritterschafft die angeführte Beschwerden propriä aulo-
< rirste abthun/ oder Jhro Königlichen Majestät selbe abzuschaffen ̂ uovj; mo6ä 
! er,'am czuibu5cunczue exrremis sMl)jti« nöthigen solle / sondern der Zweck ist/ 

daß man alle (-ravamms wohluntersilchen i dieselbe Jhro Königlichen Ma-
^ jestät umständlich vortragen/ und bey derselben / als dem rechtmäßigen LandeS-

Herrn gnädigste kemeclirung alles dessen / so der Ritter schafft und dee Landes 
' Rechten zu wider wäre/in Untertänigkeit suchen müsse. 

Die auffjetzt besagtem Landtage zu Wenden vor die Keiichrendeauffge-
setzte InttruÄion ist X. nichts anders als eine generale Vollmacht / in welcher 
denen vieren aus der Ritterschafft zukehrenden ernenutten^mbrisauffp 

getra-
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getragen worden / daß sie an statt des gesammten Opinis L^ucKi-iz in allen 
Stücken und Dingen / wie die Worte allda lauten/das allgemeine Beste / die 
Erhalt-und Befestigung des Vater-Landes lmmunir-eten / Freyheiten und 
Privilegien vbservircn / auch dem benöthigten Fall/ da die Privilegs in ein und 
andern Stücken möchten angefochten werden/freye Macht haben folten/ davor 
im Nahmen der Ritterschafft zu sprechen und alles widrige abzuwenden. Und 
weil dann der Herr Kläger selbst nicht in Abrede seyn kan / daß dergleichen Ke- i 
Körungen die Ritterschafft bereits vor dem anzuordnen gewöhnet und befugt ' 
gewesen/ auch der Ritterschafft Imennon nicht gewesen/ Jhro Königlichen ^ 
Majestät in dero Hoheit und Rechten hiedurch einigen Eingriff zu thun / son­
dern in der angezogenen InKruAicin num. 4. daß die kemcäirung der etwa 
vorkommenden Beschwerden an gehörigen Ort gesuchet / und num. 5. daß zu ^ 
Beschreibung der reikre^den Einkünfftcvon denen vesiulirten Obrigkeitliche 
^llltten?ims)loriret werden solte/ausdrücklich enthalten ist. So kan man auch 
nicht absehen / wie durch Verfertigung vieler ZnttruQion Jhro Königlichen 
Majestät im geringsten zu nahe getreten seyn solte. 

Es haben auch X!.  die kehrende selbst nichts gethan / wodurch sie dle 
Gräntzcn ihrer unterthänigsten Pflicht überschritten hätten. Der an den 
ne^sl 8i>pesirirenäenten abgelassene Bricf/dessen oben L. XXXlV. in meälc» 
Meldung geschehen / ist eine ?vecsmmcncjLtivn an den bemeldten (Zeneszl 8u-
xerimencienten/ v. Fischern/ als Bischoffen des Hertzogthums Liefflands/ daß 
er dem I^ieurenznrvon Löwenwolde / welcher wegen eines ihm und dergantzen X 
Gemeine auffgebürdeten unteutschen Predigers grosse Beschwerden geführet 
hattc/juliice geschasset werden möge. Es bezeugen nicht nur in diescm Schrei­
ben die ^.csiciirende/ in derer sämmtlichen Namen es auch unterschrieben / daß 
solches Verfahren wider Jhro Königlichen Majestät allerguädigsten Willen 
anlauffe / sondern sie!blieben auch sonst überall in den lermims treuer und ge­
horsamer Unterthonen. Denn es ist ferne von ihnen/ daß sie hiedurch in Jhro 
Königlichen Majestät Hoheit und Rechte zu greiffen jemahls in Willens ge­
habt / oder ihnen selbst Recht zu schaffen qedrohet hätten / daß sie vielmehr am 
Ende des angeführten Schreibens diese submisse Worte angefüget: Die Rit-
terschafft versähe sich zu dem Herrn (Jeners!- 8uperinten6enten dieser so noth­
wendiger Verfügung in solchem Vertrauen/ daß sie Nk. nicht dißfalls zu Jhro 
Königlichen Majestät Thron in Untertänigkeit sich zu wenden nöthig 
hätten. 

Die Xll. von der gesammkn Altterschafft verfertigte / vön dem Herrn 
Kläger beygefügte und oben Z. XXV. e^cervirte Loniii-

V) rmioa 
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5ur,on will nur so viel haben / daß denenjenigen / so bißhcro der Ritterschafft 
Gelber unterschlagen und in ihren ?ri vac Nutzen verwendet hatten/mit Nach­
druck gesteuret/ dergleichen untreue Haushalter zur Rechnung gezogen / zur 
Bezahlung angeh lten/und welche darinnen säumig wä:en/dieselbe criminaliter 
angeklagt auch durch Lxe^u i >n und Zwang. Mittesihre Schuldigkett zu be­
obachten angehalten witdcn solten. Daß nun hierdurch etn so grosses Lnmen, 
wie der Herr Kläger will / begangen seyn solte / kan man wohl schwerlich abse­
hen. Denn daß die Ritterschafft die Intention dabey gehabt hat/ daß das ge­
meine Wesen inekünfftige nicht mehr aus Mangel nöthiger Mittel in Abneh. 
men qrrathen * Viele heisame und auffrichtig concenrrirke Lon^Iien nicht fer­
ner ohne Wückuna daniederliegen/ undinsummsdte gantze^onKirurionzu 
Handhabung und Beschirmung des Vaterlandes allgemeiner Wohlfarthan-
gesehen seyn solle/ solches me> mret ehe Lob und Belohnung/ als schwere Straf­
fe. Es haben auch darnechft die kelichrende in dem an die Königlichen Ord-
nungs-Richter und ^Ijunäen des Königlichen Ordnungs-Gerichts Riegi­
schen Creyses abgelassenen Schreiben / welches bey dem I.ikel!. lud lir. K. mit 
übergeben worden so wohl ihre als der gesammten Ritterschafft Intention noch 
ferner deutlich genug an den TaAgegeben / indem sie nicht das geringste pro im» 
perio gehandelt / sondern das Königliche Ordnungs- Gericht gantz freundlich 
gebeten haben / es woke dasselbe geruhen / nicht allein die verhandln?« Gelder 
fördtrsamst einzusenden / und/ wteman bißhero dessen Vißis-lice zu rühmen ho­
he Ursach hätte/ diesnnoch ausstehende R.eüanrien einzutreiben und abzulief-
fern/sondern auch eine Abschrifftvon der besagten Konstitution,welche zugleich 
mit übersandt worden / dem ?rococol!o beyzulegen / und so wohl den Herren 
äcijunÄen als dem ̂ orario (deren ein Theil ntcht beym Landtage gewesen und 
vielleicht ein oder anderer Gelegenheit nehmen dürffte sich mit der Unwissen­
heit zu entschuldigen) davon park zu geben/ wobey sie ferner hinzu gethan / daß 
sie bäten und hosteten / es würde ein jeder, der mit solchen public Mitteln umge­
he/sich vor die dartnn sin der(^or>llic'cion) enthaltene Ehre und guten Nah­
men angehende schwere Nachfolgen / wobey KIK. die Obrigkeit (nicht sie selbst) 
eine c Hülffe zu retchen und dergleichen Vorfälle exemplarisch ohne 
Wtitläuffti'ikcir zu abndcn verhe'ffen/von selbsten hüten. 

EndiichXIII.dasL XXVI.XXVII. XXV,!l. angeführte von der Rit-
tetMqfft an Jhro Königliche Majestät abgclaffne Schreiben betreffend / ist 
selinges etne subm^sse und Thränen lockende SchrEt/welchean statt / daß sie 
harte / bittere Attd sufsrührtsche ^x^re^lioi.e^ in sich fassen jolte / durch und 

durch mit dergleichen Vorstellungen und Redens-Arte« angefüllet ist / die ^ 
ma« 
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wan vor dienlich und bequem erachtet / die Noth des Landes recht auszudrücken 
und Jhro Königliche Majestät ungeachtet alles von Übelgesinnten demsel­
ben geschehenen Einredens / zu Barmhertzigkelt/ Mitleiden und Gnade zu be­
wegen. Es nennet die Ritterschafft gleich Anfange den Thron Jhro Kö­
niglichen Majestät einen Heiligen / in Gerechtigkeit und Gnade blühen­
den Thron / und sagen / daß sie versichert wären / daß Seine Königliche 
Maj'stät keine andere Opimon von diesem ihrem Vorhaben tragen wer­
de / als daß es ein Alchen einer aller unterthänigsten Liebe und Treue zu 
Jhro Königlichen Majestät sey / wenn bedrängte Unterthanen alles in Gedult 
erlitten / und bey endlich nicht mehr zureichenden Krafften ihre Nothund 
Anliegen in kindlich demüthiqstcm Vertrauen vor Sr. Königlichen Majestät 
ausschütteten und nirgends anders / als von Sr Majestät Erhörung unk> 
Hülffe flehentlich suchten. Sie setzen hinzu: Sie müsten Jhro Königl.Maj. 
ihre wahre Noth klagen / zumahlen deroielben der betrübte Zustand des' 
gantzen Landes und aller Einwohner wahrhaffkig nicht recht bekandt gemacht/ 
fondern von vielen aus Trieb eines verdeckten und eigennützigen Absehens und 
pl-ivs' Inrerelle, oder Guvinsteö auffdas geruhigste und beste vorgestellet wer» 
de: Sie aber triebe die Zartigkeit der Treue gegen Jhro Königliche Maje­
stät und dann auch die Schuldigkeit/ Krafft des von ihnen abgenommenen 
theuren Huldigungs.Eydes/ Jhro Königlichen Majestät die wahre Beschaf­
fenheit zu eröffnen / inmaffen sie sich gegen GOtt und Jhro Königliche Maje­
stät bey Verlust ihrer Seelen Hey! und Seeligkeit verbunden hätten / nichts 
zu verschweigen / welches sie zuJhro Königlichen Majestät und dero Königli­
chen Zucceiloren Schaden und Nachtheil zu seyn vermerckten/und aber Jhro 
Königlichen Majestät wahrhaffteS Interesse mit der Wohlfarty des Landes 
genau verknüpffet sey / und wenn diese unterginge / solches Jhro Königlichem 
Majestät nothwendig zum Nachtheil gereichen müste. Nach diesen stellen sie 
zwar die Noth und das Elend des Landes in beweglichen l'erminis derLänge 
nach vor / conrelkren aber dabey überall ihreLttbe und Treuegegen Jhro Kö­
niglichen Majestät/und daß sie deroselben nicht das geringste davon zuschrei» 
ben könten/ bitten nur damit Jhro Königliche Majestät versichert seynmoch» 
te/ daß die Ritterschafft nicht etwa ein ungegründetes Beginnen / sondern die -
äusserste Gesetzlose Nothund pure Wahrheit zu dieser allgemeinen Klage un­
umgänglich gedrungen habe / daß Jhro Königliche Maj.statnach dero Huld-

reichen Gutbesindengewisseuninkere!lIrteL(Ute abfertigen möchten / da denn 

nach geschehener Untersuchung Jhro Königlich. M^jcstat sindcn wurden/ 
daß nicht allein diese allerunterthanigsteDorstcüungwahr sey / a'S wosü» 
. . .  '  s ä ^ i U t - '  
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^ säinmtliche Ritterschafft mit Leben und zeitlicher Wohlfahrt FuZranrire/ son­
dern atich viele Umstände/ die sie drückten/ aber nicht melden dürfften/ würden 
gefunden werden. Und wie sie dieses Schreiben mit denen subiruss« sten und 
beweglichsten Kxprellwml?u8 angefangen : Also schließen sie es auch mit diesen 
Worten/ daß sie vor Jhro Königlichen Majestät gerechten Gnaden- Thron mit 
betrübtem Hertzen und Gemüthern in allertieffcster Demuth niederfielen/ und 
Mit weinenden Angen und um Christi Barmhertzigkeit wikcn bäten / Jhro 
Königliche Maj-.ftäk wölken allcrgnädigst geruhen / diese ihre Noth und An-
liegen in Gnaden anzusehen und ihnen kräfftige Hülffe wider den endlichen 
Ausgang ihres gäntzlichen kuins allergnädigst zu reichen. Dannenhero/wann 
man/ wie Rechtens / die Beklagte nach ihrer lnrencion richtet/ findet sich nir­
gends einiger Dolus und gefährliches Vorhaben / es hat auch folgends im 
Mangel des Beweises und desLorporis Beklagten gar keine/ geschwei­
ge poens c> äinaria zuerkandtw?rd?i! können. 

Es hätte noch hiebcy XIV. denen Beklagten zu ihrer gäntzlichen Ent­
schuldigung zum Uberfluß dienen sollen / daß so wohl die Lieffländische Ritter­
schafft insgemein / als auch insonderheit unterschiedliche von derer beklagten 
Vorfahren und Geschlecht jederzeit und so lange die provim? Lieffland sich den 
Königen in Schweden untergeben / eine unausgesehte Treue und Beständig­
keit erwiesen/und sich von der einmahl geleisteten Pflicht in der gröffesten Noth 
pnd wenn gleich zuweilen das Land unter des Feindes vilcretwn hinterlassen 
wsrden/niemahlen abgewendet / sondern Gut und Blut dabey Äuffgesetzet ha­
ben/^. F. //. ///. auch Beklagte selbst vorhin niemahlen eini­
ger Untreue und Widersetzligkeit gegen Jhro Königlichen Majestät halben 
«ngeklager nock überwiesen worden; Nun heißet es aber / quocl vicse gmesÄ« 
inteArit^z marumc^ue innocenria von luspiciones , leclenamreftiurn 

cl:!uen ll, vdii^um lir meclium, 
s. ^ cjiio^ v t-> lzsne 2<Ha inc^uilitionem ^ torturÄmimpec!lat,/^L'o»/ 

V/- //o. v. Imä luKcere äicunr, li mo6o^ccusstus per triennium 
lauä^bilirer A kvnelie vixir, 6c le ä cnmine inculpsro s!)Kinuit, </s 

/»^/. 7- /. ̂ /. /ve. /s/e-
^ ». ^5//^. <7o»/7 ^s/. v» 

,s/. /«?/? /F. zo. (^uamvis enim acl cjeli<A» 
rstlmsnonem intrinsecsm non s»srcine2t, ^zc vua anterior kmul cum cleliÄo 
»o Xliimztionem veniat 6c vira 2rit5a6tA in crjminibus atrocioribus pslüm ko. 
«!ic aä mici^tianem p«r»X fsciat, ubi 6e crimine ciestinsta maliria perperra. 
to Wsm5süe s^srct; veün^uenre ramen,3ur ̂ »ouüz ilicu!^sco,nonäum coa. 
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viAo, scc! prodsrione crirn:nii illi^üi<js3^^uc exil^entc, muIrum illZ sAcitsc! 
Ql»cjenc!»s prTsumptione5, <^u« conr^^eumssseruntur, cum nemo rezente 
s>ellimu8 i^cri F. ^.§.^.^>5^/^ 
,» »s/. /?--/ ^s/". ̂ '- /. 2. f. ̂ s. §.^s. p,>^ ?er-

. in6e enim uc opinio eilige cuju8<^ue moridU5, irs czuiciab ev^<Ium, öc non 
s-6ium si:,cx stimari pochst, (7k^s/^s 57///^/s, Lc omvibusin rebus,czuze^ra-
viore;, msjorezc^ue tunr,czuici czu>8<^us volueric, coß!!2verir,a6miserit, non e? 
cr-mins, se^ e» moribusejus, ^uiZr^nirur, estponcteranäum, 
Uncje 6c apuci perlas vit.» anrerior iimul cum 6eliÄo in seliimstionem venis-
bar, A. LS" /.^. <7. ss. § ./s, kc in juciiciiz Komanorum 
solenne erat, ur^Äorcz czuiäsm universam Ksornm vitam reprelieaäerent» 
kacroni conrra cc»näem excustrenr,/'/^»^»^ /s^. 

kesponllo aä rationes Dukitanäi. 

Ob nun gleich aus dem / was bißhero der Länge nach so wohl in /ure als 
5aHo angeführet worden / die oben beygebrachte Prione, 6ul?icancii von selbst 
schon gar leichte zn rslolviren sind; So wollen wir dennoch um die Sache desto 
deutlicher zu machen / und die Unschuld der Beklagten noch klarer vorzustellen/ 
auch annoch zum Überfluß auff eine jede derselben die Antwort kurtz bey­
fügen. 

Und zwar so viel I. die von dem^spirain parku! und Landrath Bud­
bergs. 1692. auffdem Landtage zu Wenden übergebene Delation betrifft / so 
ist es zwar I.) freylich wahr/ daß daraus zu ersehen / daß die L^punrte an dem 
Königlichen Hofe stch mit allein Ernst dahin bearbeitet / damit dic über Lieff­
land auff dem Schwedischen Reichstag beschlossene ke^uÄ-on zurück qetrie« 
den werden könte; Man kan aber deßhalb nicht sagen / daß ste widrige Urtheil 
darüber gefället oder etwas 8^!neuie8 vorgehabt und in die Kelarion gesetzet 
hätten. Meynet der Herr Kläger/ daß das Oimen schon darinn bestehe/ daß 
so wohl hie / als sonst bey den andern ?un<Ien die Beklagte sich nur unterstan­
den per mergz eriam j?recc5die k.s«luÄion rückgängig zu machen; So würde 
er gewiß sehr hart mit ihnen verfahren. Denn wenn man auch lu^vmren 
wolte / daß die ?rovim? Lieffland norm ic dem Reick Schweden mcorporirt 
und dessin Reichstags-Schlüssen also unterworffen wäre; So ist doch nichts 
ungemeines / daß nicht auch in der absolutester, k^nslxhie die Unterthanen 
dasjenige/ was von ihren Souveränen benitö beschlossen worden / wiedccum 
auffzuheben oder zu mildern bitten solten / und wird ihnen solches / wenn sie/ 
wie allhie geschehen / »a Lermmis des Bittens verbleiben/ niemahls pro crimi-

O ns 



kxz?. ^^7. vus. ?. m. 

ne ausgelegt. Hiernechst aber ist es tu gegenwärtigem Fall noch nicht aus­
gemacht / daß die provinr? Lieffland dem Reich Schweden seye incorponn und 
dcssen Reichstags Schlüssen unrerworffen worden / sondern wir haben oben 
bey der andern Frage unterschiedliche dißsalls vor besagte prvvm? m contra­
ria m w'Wirende pr-^lumpriones angeführer / danmnheroum desto weniqer 
dcr Ritterschafft und denen Beklagten vor ein Laster ausgeleget werden kan/ 
taßse bey solchen Umständen ihren so lange gehabten Privilegien isb-r-ret 
und die KeöuA.on abzuwenden M durch vielfältige / jedoch untcrthänlgste 
Bo^sttl?urgkn bemühet haben/ und können auffdieselbe nicht uneben ̂  plicirt 
werden/was sonsten die Rechte sagen / c^u^cj bon-e kclei pvüeüor non rer-ks ur 
rem inciefenlam cilmirrere ob iolam al^ernzz conkrL6'<Ior;em,/. 
^ ̂  /. /. 5. --i. /. 

Und daraus erhellet (2) zugleich ohrschwer/ deß es etwas tecknevlei 
und unverantwortliches nicht sey / daß vepursri inder^elsrion gesctzet / sie 
hätten mit einer auffrichtigen ?e!e vor ihres Vaterlandes Sicherheit sxiret/ 
hätten zu der Ritterschafft prsejuck? nichts wollen eingehen / und d. g. als wel­
ches nichts anders heisset / als daß sie allen möglichsten Fleiß / der von einigen 
Deputaten erfordert werden kan/ angewendet hätten / Jhro Königlichen Ma­
jestät in geziemender odlervance die wahre Beschaffenheit der Sachen und 
des Landes dergestallt vorzustellen / auffdaß dadurch derUbelgesinnetcndvn. 
lilig , welche Jhro Königliche Majestät durch ungegründete Vorstellungen 
bereits prsoccupiret hatten / abgewendet / und das Land bey seinen bißherigen 
Privilegien gelassen werden möchte / welches nicht die geringste slrccirstem 5z> 
Äj in sich begreiffet. Gleicher Gestalt können nicht nur ein / sondern avch 
Viele tausend ReichSthaler ohne ein Ojmcn empö ret werden / und wenn 
man dannenhero in diesem Stucke ju6i<iren will / ^b solche Lmpio^e vor eine 
zugelassene oder verbotene HÄion zu achten / muß man auff den Endzweck der­
selben Achtung geben. Zu was Ende aber v« purst, solche ivOv. Reichethaler 
cmplo'/ret haben/ ist aus des Herrn Klägers Kxcerprix schwerlich zu erkennen/ 
und wo sonst irgendwo dievondem^sp!tam?srkul in seiner Verantwortung 
besagten Lxcerpriz kelationis vppon,rte exceptio wKrumenti murili öcwZN-
ci gegründet ist / so thut sich auch die Erhebligkeit derselben sonderlich in diesem 
Punct hervor. Jedoch gesetzt / es wären diese ic>c>o. Reichsthaler /wie der 
HerrKlägerdavorzuhaltenscheinet / zu dcm Ende beyjemanden empöret 
worden / daß er vor die Ritterschafft in der ^.cäuöiionz Sache bey Jhro Kö­
niglichen Majestät ein gutes Wort verleihen wolle/ kan doch daraus ein so gro­
bes straffbarcs Verbrechen auff keinerley Weise erzwungen werden. Zwar 
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istbckandt/ <zuää ne «zuiäeminbonacsu5a ^ucjjcjaliczui6 ^arepsrmistumllt, 
»r pro ̂ ÄNte jucjicec, lee! c^uoc! ejusmocll komoliremperäar , <zuiz res Mali 
exempü est, /. L. (7. 

Allein es folget doch eines Theils nicht / liic ciancio ^u<iici gli-
«zui6 malt fscit, Lrgo crimen lzelse ^jestsris commilir: Andern theils sind eS 
(^ssu5 plane MiriÄi, ob ich einem Richter etwas gegeben/ welcher fsculratem 
«!eci6en6i in der Sachen hak/ und ob ich etwas gegeben/ daß jemand durch eine 
Vorsprach meiner bey Hoff habenden Sache einen guten Ausgang zu Wege 
zu bringen helffen möge; dieser letztere Fall ist mit dem ersten so garnicht m 
Vergleichung zu ziehen / daß vielmehr die Römischen Käyser I'keoilostuz, 
esäiuz und l^Onoriuz zu ihrer Zeit ein Gesetz gemachet haben / <^uoä l! czmä 
Hulici, promistlim Lc, ur sustraZiiz 5eu commenclacionibus suis cieL6eria lup-
plicsntlum Sc czuiä smbienrium acijuvenc, promicrenres säMvmillum prse-
Asnclum eKcgcitsr tene^nrur , /.«». <7. ^5 /?^>^/'s. 

/. Weilen auch mit dem Herrn (^nera!- Gouverneur verschiedener Pun­
cten halben geredet worden / so ist das Wort Lapitularion so gar nicht straffba­
rer Weise a6Kil?iret worden / daß es vielmehr den Inäolem der Unterredung 
gar hübsch ausdrücket. d2pitoUre emm, unäe Opirulsrio äerivstur, Icalis 
non lolüm «st coQvenire , leä äc in cspica äistmAuere. Lc Iioc le»s» 
Htiam apucl l^arinos scci^irur, «^uilzus cspirulsre est per cspits tlistinguere, Lc 
capimlara lcripra «jicunrur , <zuXper cspitaäistin^Ä sunt, 

/. (7. />2. F. /s. 
Die jenige ?unÄe (^) betreffend/welche Vepurati Herrn Klägers Anzie­

hen nach contra t^ew prOrocolll in ihrer kelarion angeführet haben sö?en/ 
ist vor aken Dingen wohl zu mercken / daß es täglich in Gerichten zu geschehen 
pfleget / daß auch exrra t>rotoco!1um mit denen Partheyen geredet / und dieses 
Nicht eben alles accurate dem ?rotvco!I einverleibet zu werden pflege / welches 
ln diesem l^siu sonderlich wol geschehen können / da nicht zwo Partheyen gegen 
einander Versahren / sondern Depuran inrerrninizmer.^ implc>rsric?«,5gestan« 
den haben / dannenhero es nicht so fort emen bündigen Schluß abgiebet / daß 
all.'s / was Oepuksri cor^m lenaru geredet zuhaben in ihrer ^.elssion setzen 
«nd doch selbiges in dem protocoüo nicht bestndlich/:nichtet seyn n;üffe. potirc, 
aber/ es wäre errichtet und dergestalt/ wie in der k.^1 ,kit,?> zu befinde» / nicht er­
gangen/ kommt es doch wiederum auffdie Fraae an/ ob dann dadurch ein so har­
tes wider die Sicherheit Jhro Königlichen Majestätunddce Landes anlans-
fendes Verbrechen begangen worden / welches wir / daß es nicht geschehen sey/ 
feste dafür halten. Denn zugeschweigen / daß bereits bey dtt r«mgen Frage 

O » Aezei-



zc>Z ^ v Ou v 15.1. Hv.IN. 

gezeiget worden / daß es nichts ungewohntes sey / daß zweenc Reiche und ?ro-
vinc-en einem Haupte unterworffen seyn und doch keines von dem ändernde-
penäir?/ scheinst zwar der Herr Kläger sonderlich dareuffzureÜeÄ.ren / daß 
vc^urst! gesetzet / cö habe die Ritterschafft ^ »601. da der König in Pohlen 
LiZismunciuz l!! die ^rivile^ia undpsÄu funciZmcnrslia subverri» et / mit gu­
tem Fug vor GOtt und der Welt dem Könige tn Pohlen abgesaget > und met-
net/vepmar, haben dadurch so viel andeuten und der Ritterschafft an die Hand 
geben wollen/daß weil ihrer Meynung nach die auff dem Schwedischen Reichs-
Tag über Lieffland beschlossene R.etluHion gleichfalls wider ihre Privilegs lies­
se / sie sich / wie vormahls von dem Könige in Pohlen / also auch jetzo von dem 
Könige in Schweden mit gutem Fug abgeben könnten ; Man kan auch nicht -
läugnen/ daß wenn man die Worte corquirenwolte/ein solcher Verstand end­
lich «zuZvjs mociö heraus gebracht werden könteAllein weil dochjederman 
siehet / daß es nichts weiter / als eine historische Erzehlung sey/zumahlen da 
auch der Schweden Exempel / die sich um eben dieser Ursachen willen von 8i. 
ßismunäo III. abgegeben / zugleich mit angeführet wird / so muß auch der Be-
klagten LxpIicZtion , daß es als eine blosse Historie angeführet worden / des 
Herrn Klägers harten Erklärung vorgezogen werden/absonderlich da vcpuca-
ti die damahls regierende Königliche Majestät in Schweden mit dem Könige 
Lißizmunclo tn Pohlen niemahlen in Vergleichung gebracht / sondern im Ge­
gentheil überall diesen grossen Unterschied zwischen beyden gewlesen / daß da 
8ißi5Mun6u5 die IiLßes undfunciamenrZllÄ lukverrirct hätte/ die damahs 
lige Königliche Majestät eine sonderbare Gnade gegen das Land trüge / auch 
die R.eäuÄicm nicht von ihr / sondern nur von einigen Übelgesinnten herkäme. 
Es kommen Deputats hiebey die bekandten jurs zu statten / ^uoä in re ciudia 
t>enjAniora ^rsefererläa , 6c «zuoä in ra!i rebemSniorem interpretzrionemse-. 
czu» , non minü8iulilu5iiir, czuäm rutius/. p./I §.^7. 
/. §. 50^/. /. xc koc non lolüm in civilibuk, 
lec! 6c pcxaslibuz cautiz odlervacur. m2n5ueru6iriem emm 6c elemenriam 
^oriüz, czuäm Acl scerbirarem^^cs compolitT lunt, ^ 
/. /?. ^/7. Unäe ssciliore? elleäeizemuz sä 
promincl2n6um pro Iilzerstionelive sbiolurione 2 poens , ve! ulzi es peniru! 
iieri neczuir, miuimüm pro miti^arione ejuscjem, scieoczue c^uocj incle nece/Iä-
kjö ijujr, lewperi'n äubio f^ciencla ioterpretZtio pro Keo, //e 
/. ^ ̂  /,//. /. /?. 5^. 
/?s/. ^ /?. /. /. v. 
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Daß >4.) D-purari gesagetzu haben vermelden/die Ritterschafft mä­
ste es GOtt heimstellen/ wenn man sie die wohl erworbene Privilegs lan­
ger zu gemessen unwürdig macheu wölke/heiffet so viel / daß wenn es gesche­
hen solte / daß dicUbelgesinneten prXvalirten/lmd dLr Ritterschafft surs der­
gestalt unterdrückten /daß JhroKönigl.Majestät den wahren Zustand der 
Sachen nicht einnehmen und die Beschwerden remeckren könte/dieRitter­
schafft alles in Gedult über sich ergehen lassen und nur über ihre Feinde/ 
die das gnädige Hertz des Königes von ihnen abgewendet/ zuGOttseufftzen 
wölken. So wenig es auch unrecht ist/ein Privilegium, welches nicht wehe 
gelten soll/ einen stummen Götzen znnennen / sowenig haben auch Depma-
ti Jhro Königliche Majestät dadurch einiger Ungerechtigkeit beschuldiget/ 
daß sie gesaget/ sie hoffen noch die Gnade von derselben zu erlangen/ daß 
so ein hartes Urtheil (nemlich wohl erworbene Privilegs zucalNren) concra 
jnsuäirum 6c incle5enlum orcknem L^uellrem nicht werde gesället werden/^ 
daß sie dadurch gantz offenbahr alle Schuld von Jhro Königliche Majestät 
ab«und auff die Übelgesinnten geweltzet / und noch darzu öffentlich bezeuget/ 
daß sie alles Widrige nicht per viam 5aAi6ck,eos!Iiom5, sondern durch im-
plorirung der Königlichen Gnade und bekannten Gerechtigkeit zu reärelll-
ren hoffeten. 

Gleicher Gestalt wird (5.) derinstehende Untergang der Ritterschafft 
denen Feinden derselben einig und allein zugeschrieben / und gehen alle 
De1lbcraciollez,sov-.putZri unter einander gehabt/ bloßdahin/ wiedie R.«-
äuÄion auffeine solche Art abgewendet werden mochte/ damit alles tn der 
Stille zugienge/und die /^civeriarii Depurarog und die Ritterschafft zu be­
schuldigen nicht Anlaß nehmen könten/ als ob sie einige moruz zu erregen 
Vorhabens wären. 

Was (6.) Deputat! contra 66em des Königlichen Lommilljon^ 
frotocolk ihrer kelalion einverleibet haben sollen/ deßhalb ist dasjenige/ 
was num. (z.) angeführet worden/ zu Wiederhofen/und wann man gleich 
abermahlen den Fall setzen wolte/ daß die von Deputat!, rctcrirrs Discourss 
zwischen dem Königlichen Herrn Ober-Marschall und ihnen nicht würcklich 
vorgegangen wären / so halten doch dieselbe nichts als bekannte 
lajur-5 tn sich/ es wird auch vielleicht der Herr Kläger selbst nicht zu^läug-
nen begehren/ daß/wenn dteR.e<iu<2!o^ in die Heermeisterliche Zeiten zunl-

cke 
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eke gesetzet wo» om / gar wenig von den Adelichen Gütern übrig bleiben kön-
tun/ sondern das meiste reäucirt und public werden müssen. 

Und wie (7.) aus dem / was bißhcro angeführet worden und noch fer­
ner angeführet wird/zu sehen ist / daß Depuran keine unverantwortliche Ta-
delunqen über Ihro König!. Majestät Gerechtigkeit begangen/noch die Rit­
terschaft zu allem Bösen und allerley Unfug mst'ßlret haben: So ist solches 
allem Vermuthen nach in dem an d^e Ritterschafft von Stockholm abgelas« 
fencn Schreiben nicht geschehen / sondern es werden vepursri darinnen nur 
die blosse Beschaffenheit der Sache/ und daß zwar an Ihro König!. Ma­
jestät Gerechtigkeit und Gnade es nicht mangele/ jedennoch aber die k^ver. 
Qrii der Ritterschafft derselben die wahre .Beschaffenheit nicht hinterbräch­
ten/ berichtet haben/ wie denn sowenig vor als nach Abschickung solches 
Brieffes die Ritterschaft niemahlen auch das geringste / so eine 8e.1icion 0-
der kebehion genennet werden könte/ vorgenommen hat. Wer wolte es 
Oez)"s.ikl8 auch pro crimine auslegen / daß da ste die durch Unterhandlung 
der Übelgesinnten ausgebrachte u Zverhoffte k.elolurion zu Gesichte bekom­
men/ sie sich darüber/ daß nemiich alle ihre unterthänigste Vorstellungen 
in keine Onli^ssrion gezogen/sondern vor Ihro Königliche Majestät ver­
hehlet worden / entsetzet haben. W^r wolte es vor straffdahr achten / daß 
sie lieber wegen dieser Resolution keine Erklährung suchen / als Anlaß ge­
ben wollen/ daß sie alle Hoffnung in dem ks<juÄioQ5-Wercke zum gutttt 
Zweck zu gelangen verlichren müsten. 

Die Worte; daß l^spursri den Istiriren^en totalen ruin malcule ab­
kehren wollen/ müssen (8») lecun6um R.eZu!z, bonse inrerprersric nis ex 
snteceäen.ikus öc Zc ex coro contexru erklahret werden. 
Weil nun aus der Delation durch und durch zuersehen/ daßdasgantze Ab­
wehren in nichts anders bestanden / als daßvep^raci durch allerhand beweg­
liche Vorstellungen/ Bitten und Flehen/die aufdem Schwedischen Reichs-
Tage über die Provintz Lkff.and beschlossene ke^uäion abzuwenden gesucht^ 
So kan auch l ie dieRedcnS-Art^lascuie abwehrcn/nichtSZanders heissm/als 
vochmahlen alle ersinnliche Mittel anwenden/ wie man die vorhin bereits 
beygebrachte Beschwerden noch einsten wiederhohlen/ dieselbe aufdaö aller-
beweglichste und deutlichste vorstellen/und dadurch die Sache in einen an­
dern Stand setzen möge. Wolte man aber überdieß in dem Worte: kla-
lcnle, was sonderliches suchen / würde es nichts anders / als eine capitis 
verborum seyn, verö verka cap^ri non oportet, 5ecl n;ettrc cjui6 
ßlicerecur, smmsävsrrsre couvenie, ^ dlec verborum 

«xcillus 
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exrimi; iimpliciter inkzerenc^um eli, ^/.^. //>.,. /^.«» 
cum verbs rcbus, non re8 vcrbis servire clebs. 

snc, 7/. ^uamvls a!is5 verka in clulzia 
contra loc^uencem explicanäa smr, ^ ^oc ramen solum 
in concssÄilzuz, rzui ä cluorum consensu 6epen6ent, ol?tlnet, non inaliis 
rebu5. Unäe ^6ior lilzellum suum poteli cleclarare, Lc runc accipirur» 
czuoä ^Äorj eii utiliui. 8ic Lc confeil-^» iusm confeillonem intefpretsri 
licet, öc tuncpariter ea confeilloni; imerpreratioslsumirur, HUTcor>6tcn« 
ti utiüor , Q?«. <s^ /. <5^. 

</e 
Gleich wie nun auch (?.) niemand ausser dem Herrn Kläger / die 

Worte der Vepunrren/ (da diese alles der gantzen Ritterschafft zu norilici-
ren gebethen/ weil sie als Vepurirre sich so schlechter Dinge nicht davon ab­
geben tönten/ in dem die Privilegs durch dero Vorfahren Vlut und Leben 
erworben wären/) vor grosse und vermessene Worte halten wird; Also ist 
oben bey der speciefzHj §.11. seqq. aus glaubwürdigen Geschichtschreibern 
bereits bewähret worden / daß die Provintz Lieff/and und in derselben die Rit­
terschafft nicht mit dem Schwerste bezwungen / sondern durch solenne pa-
Äsn und bedingte Lon^irione; unter die Schwedischen Könige gekommen/ 
dannenhero vepursti solches auff geziemende Weife/ wie geschehen/ wohl 
anführen können. 

Und wenn (iO.) daraus sofort ein crimen lXsse ^Marls erzwungen 
werden wolte/ daß Depuran wegen einer ihnen zuwider ausgefallenen Re-
ldlution ferner Vorstellung gethan/würden gewiß alle Lander voll solcher 
Leute seyn/ die sich an der Majestät ihrer Landes-Herren schwerlich vergrif­
fen hätten. Denn es geschiehet täglich / daß Unterchanen / wenn dte ver-
hoffte Resolution nicht so gleich/sondern vklmehr etwas Widerliches und 
Abschlägiges erfolget / nicht nur zu einem sondern auch wohl zu zweyen und 
mchrern mahlen ihre Nothdurfft von neuem vortragen/und die Ursachen/ 
welcher wegen zu erst ein Decremm rejeÄmum erfolget/aus dem Wege zu 
räumen suchen/ es wird aber niemand deßhalb als ein Ubelthäterangesehen. 
Es tstauch sehr hart/ daß da Deputat, nur angeführet/ daßdie Königliche 
Keso!m,l,n ihnen zuwider ausgefallen wäre/ Herr Kläger sogleich daraus 
schliesset/ sie/und inlpecie t^piram ?slku!. hätten solche Königliche keso-

geradelt/ weiches gewiß eine schleä)te Fokgeist/ man wolre dann das 
Wor'tadeln in unem wcttläufftigL^ Erstände nehmen/ so aber der Herr 
Kläger nickt gethan/ sondern eben dieses vermeinte tadlen als ein Hnox la-
Äum angemercker hat. Das 
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Das übrige/was Herr Kläger (n) noch ferner aus der kelstivn zu Füh­
rung seinem Beweises cxce.-piret hat / ist vorhin schon beantwortet/ und muß 
man nur abermahl mercken/daß vspurarj unddieRtrttrschaffcniemahlenIhro 
Königl. Majestät einige Ungerechtigkeit beigemessen/ sondern alles/ wasvor-
gegangen / auff ihre Widersacher aeseqet haben / denen sie auch das Urtheil Vc-
teres miß-zre Loloni eintzig und allein zugeschrieben/ mithin deßhalb die Sache 
deiner l'enäence zu erhalten besorgt gewesen/ weil sie wohl gewust/ daß/wenn 
etwa einmahl remoris inimiclz Ihro Königlichen Majestät die Sache recht 
kund werden solte / sie alsdann sich aller Gnade gewiß zu versehen hätten. 
Zu eben diesem Ende hat der Opir^ in spe ieerzehlet / was er vor gnädige 
Versicherungen von Ihro Königlichen Majestät auffdero Reife in dem Reich/ 
dahin deroselben er gefolgct war / erhalten habe / welches Herr Kläger eine 
Verlassenheit und vermessene Viscvurle nennct/gerade/als ob es einem getreu­
en Unterthanen zu verargen/wenn er/da fein König und Landes Hcrr ihme die 
Gnade thut und sein Anliegen selbst höret / mit einem unterthänigsten Ver­
trauen und freudigen Zuversicht seine Beschwerden in den Schoß seines 8ou-
vereinen demüthigst ausschüttet / und wenn solche nicht ungnädig angenom­
men werden / sich darüber inniglich erfreuet / welches letztere aber Herr Kläger 
sibermahl dem Lapirsin?alku! als was criminelles zuschreibet. 

ää II. 
So viel II. die auffdem Landtage zu Wenden verfertigte veliberan^s be­

trifft / ist ausserdem / was von Seiten des L^pusin ?ai^u!5 dawider vorge­
bracht worden / (daß nehmlich solche Schrisst nur eine dkasteque und memo-
rix cau53 aus dem jenigen/was ein jeder hie und da erinnert/zu Papier gebracht 
worden / daß auch solche dem keccl'; nicht angefüget zu werden psiege / sondern 
LS dawaren nur von dem mißvergnügten 8ec'erar>0 geschehen sey) ipls 
mArerisii. zumercken (v.supräF. XXIII.ScXXXlll.) daß theils in den Ve!i-
beraaä,; nichts anders enthalten / als was bereits vorhin auff einigen Landtä-
gen in vd'keralion gezogen worden/theils auch in den darauffdamahls erfolg­
ten Rathschlägen und genommenen Ivlelurez, die obhandene Qr^vsmin-« abzu­
thun nicht das geringste vorkomme/ welches Ihro Königliche Majestät Macht 
und Mündigkeit zu nahe tretten solte. 

Ein anders ist (i)Ihro Königliche Majestät einen Unfug in Einquar­
tierungen beymessen / dessen die Rttterschafft und die Beklagte ohne Grund be­
schuldiget werden/und ein anders ist ivtederum/bey IhroKöniglichenMajestät 
Vorstellung zu thust / Paß nach, erlangtem Frieden die sämmtliche Trouppen/ 

" womit 
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womit die Ritterschafft gedruckt würde / denen Privilegien und geschehenen ho­
hen Versicherungen gemäß abgeführet werden möch ten / welches letztere allen 
«ud jede n Unterthanen / zumahl wenn sie hecis le vüegiz und Versprechun­
gen vor sich haben / in allen Rechten zugelassen ist/ und es auch allhle billig heis-
set/czuoclis, czui uticut-^eZii permilHone, lion poilir vitjeri 6olum cvmmi5/se, 

^ /. 7/./^ ̂ 5 /F. 
Es fället dadurch zugleich 0) hinweg/ was der Herr Klager von einer 

Aussetzung der Ritterschaft wider das (Jenei-ai (^ouverncmcnr anführen 
wollen 'als dergleichen nirgends zu bcsinden / und wenn man bey Ihro Königli­
chen Majestät die Aenderung der zwar neuen / aber der Ritterschafft beschwer­
lichen Kevinen- bitten wollen / ist ja besagter Ihro Königlichen Majestät bey 
denen Revisionen und Einrichtungen der bey dcr alten Hackenzahl befundenen 
Fehler habendes Recht gar nicht in Zweiffel gezogen / sondern vielmehr aus­
drücklich -ßnosciret worden. Zwar scheinets/daß der Herr Kläger also schlies­
st» wolle / alldieweil nehmlich die alte Hackenzahl einmahl revicliret worden 
wäre/ dannenhero köntedabey ferner etwas line nors crimmi» lses« XjsjeKans 
nicht erinnert werden; Allein / wenn dieses angehen solte / so wären alle dieje­
nige gleichfalls R.ei crimini;!aelX?v^ielian5 gewesen / welche die Reviäirung 
und Verbesserung der alten Hackenzahl gesuchet haben / zumahlen auch selbige/ 
qleichwie die tetzige / amanr^re RcZiZ eingerichtet gewesen. Gleichwie aber 
baznrnabien Ihro Königliche Majestät in einer Resolution <Ze Dato Stock­
holm den 4ten jul. 164z. (so bey dem l.,kell sub L. von Herrn Klagern bey­
geleget worden) eine gantzandere Meynung davon geheget/ indem sie nicht 
allein zugegeben / daß gar wohl eine Ungleichheit vorgelauffen seyn können/ 
sondern auch der Ritterschafft vepurirten dtßsalls gnädigst zu hören verspro­
chen hat; Also wird dasjenige/ was anietzoauffebendieArt/ wiedamahlen/ 
gesuchet worden/ gleicher gestalt zu so einem grossen Verbrechen/ wie Herr Klä­
ger will/nicht gemachet werden können. 

Zwar scheinen fz) dj5.Worte: Daß der Uberschuß über die vor alters 
frey bewilligte Onera, so durch die verhöhete Hackenzahl entstehe / der Ritter­
schafft mtt Gewaltabgenommen werde/ ziMch ^art zu seyn ; Eömußabep 
dennoch auch allhier das jenige/ was vorhin angeführet worden/ inrer^ec-,eio. 
nem ln ä^bio p^kcen. üc pro Reu esse , all^dingS 
siaitfinden/ undweilen nun einige dem Lande Übelwollende die ber-its vorhin 
wegen der erhöheten Hackenzahl geführte Beschwerden unterdrücket und Ihro 
Höttlglichen Möjchät wiun anoml/ also auch in diesem Stücke den wahren 
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Zustand des LandcS nicht hinterbracht hatten / giebet es Kriesf^Ki garle!cht/ 
daß auch diese Mißgönnende / nicht aber Ihro Königliche Majestät fals von 
welcher dje Erhöhung der Hackenzah! selbst öireÄö nicht hergekommen) mit 
der angezogenen R^ dens-Art gemeinet worden. 

Sonst aber und da (4) in den Ve!iberan6i, num. /.Sc 8-mlt so klaren 
und deutlichen Worten gesetzet worden/ daß wegen der Land- Richrerschafft des 
Miegischen 8yn6ic,, wodurch der Ritterschafft Privilegien und die ^uüice selbst 
noch litte/ so wohl das Oouvernemem, als Host» Gericht in lubsmium vociret/ 
und nebst ihnen von Seiten der Ritterschafft bey Ihro Königlichen Majestät 
darüber geklaget werden so^te / ingseichen daß in dem Rangstreit mit dem Rath 
zu Riga eine Oeknilion gleichfalls bey Ihro Königlichen Majestät gesuchet 
werden müste; So liegt ja klar am Tage / daß die Ritterschafft und die Be­
klagte niemahlen vor ihren Kopff etwas vornehmen und hinaus führen wol­
len/ sondern daß ste bey allen ihren Velikek-Ltionik^, auch wenn es gleich nicht 
allezeit wiederholet worden/ihre Augen auffden Thron Ihro Königlichen Ma­
jestät gerichtet gehabt und von demselben alle Hülffein ihren Beschwerden er­
wartet haben. 

Wenn auch (5) die Ritterschafft daranffgedrungen / daß dieselbe/ wenn 
von dem (venera! (Zouverneur etwas wichtiges p oponiret würde / wie vorhin 
Königlicher gnädigster Briffe und Zuschrifft gewürdtget werden möchte / ha­
ben ste nichts gethan/als daß sie dasjenige / was von so langer Zeit gebräuchlich 
gewesen / gerne behalten wölken/ und leiden die Worte: Es habe den Schein/ 
daß man nach und nach die Ritterschafft nicht um etwas fragen / sondern alles 
ex impolmcme befehlen wolle / nicht die Erklärnng / als ob die Ritterschafft 
Ihro Königlichen Majestät Klanüstiz nicht mehr gehorsamen wollen / sondern 
der (^nrexr weiset gantz klärlich / daß die Ritterschafft sich nur verwahren wol­
len/ damit nicht etwa der Königliche Nahme zum Decket genommen und wider 
Ihro Königliche Majestät Willen der Ritterschafft etwas zugemuthet werden 
möchte/deßhalb auch so gleich daraufffolget: Daß man darin nen vorsichtig ge­
hen und pro s<;IvÄn6o konore öc Privileg!» in dergleichen Fällen demLou-
vernemcn.r antworten müsse/ daß die Ritterschafft um das Ansinnen nicht wü­
ste/weil Ihro Königliche Majestät nichts an sie geschrieben. 

Und wie (6) elmm jeden Unterthanen frey stehet / wider das von dem 
andern per fa!k, nsri-ationes iu!> öc okl-epriue von dem Lands-Herrn ausge­
brachte klicrjpr und Befehl feine Nothdurfft einzubringen und dabey zu su­
chen / daß das vot ige kelcripr wiederum auffgehoben werden möge / man von 
einem solchen auch nicht sagen ?an/ daß er das jus ckecrnelicii öe des 

Fürsten 
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Fürsten in Zweiffel ziehe / und den Fürsten einer Ungerechtigkeit und Hande­
lung wtder seine des 8upp!icanten / jurs beschuldige: Also ziehet auch die Rit­
terschafft und die Beklagte Ihro Königliche Majestät jus nokiliranäi im ge­
ringsten nickt in Zweiffel/ oder beschuldigen sie einer Ungerechtigkeit und vor-1 
srtzlichen Handlung wider der Ritterschafft Privilegien/ wann sie sich beschwe- ^ 
ren/daß nunmehro schlechte geringe Leute/ die sich weder gegen Ihro Königliche 
Majestät noch das Land auffeine oder andere Weise / wodurch sonst der Adel / 
erworben würde/ meririrt gemacht/ Nk.auffunrechten Bericht/ oder wie es > 
zugehe / sich in dm Adelstand erheben liessen/ also das Land anfülleten und sich ^ 
aller Adelichen vixniräten und lmviunitäten theilhafftig machen wölken / aus 
welchen letztem Worten sonderlich zu sehen ist / daß aus dieser Ursachen wider 
vergleichen Nobilirirung geredet worden / weil die alte Edelleute dadurch per 
jnälreÄum an ihren Rechten und Freyheiten Schaden gelitten / und alsogar 
kein Pruritus bey ihnen gewesen / nur bloß aus Widersetzligkeit Ihro Königliche 
Majestät zu wiedersprechen und die I^obil rirung anderer verdienten Leute zu 
verhindern. Sie haben sich darunter Ihro Königlichen Majestät gnädigsten 
Willen durchaus conformiret/ sintemahl kein Verständiger glauben wird/ daß 
wenn Ihro Königliche Majestät um den wahren Zustand der Sachen/und daß 
dieser und jener keine den Adel mericirende (^»aliräten an sich habe/gewust hät­
ten/ selbige ihm dennoch die jura l^okilirstiz würden conferiret haben/ sondern 
vielmehr gewiß ist / daß er würde abgewiesen worden seyn. 

Endlich (7) ist auch das keine Auffhetzung wider das (Zouvernement, 
ober sonst ein ander Laster / daß die Ritterschafft sich dadurch beschweret zu seyn 
erachtet/und deßhalb kemeäirung suchen wollen / baß sie / die Ritterschafft an-
ietzo ausserhalb des gantzcn Reichs Schweden aus fremder Potentaten Län­
dern Kelolurionez und vilpoliriones von (venera! (Zouverneurn erwarten 
müste / da doch vor Zeiten /wenn Lenera! (Zouverneurz ausserhalb des Reichs 
gewesen / die^ouverneinzdievispolttiones über der Ritterschafft Angelegen- j 
Heiken gehabt hätten/ sondern es suchet auch dißfalls nur die Ritterschafft/ daß 
es bey der vorigen OKlervan? gelassen werden möchte / weil ja gar leichte abzu^ i 
sehen / daß es der Ritterschafft nicht wenig beschwerlich gewesen/bey so weiter 
Entfernung ihre Nothdursst an die (ZeneraKZouvelneur, gelangen zu lassen ' 
und von denenselben kelsl urwn darüber zu erwarten / da nicht allein eines mit 
dem andern unter Wegs leichte verloren gehen können/ sondern auch in rebu» 
moram rion sämirrenribu, nothwendig unterdessen einem und dem andern ein 
prsejuäicium zuwachsen müssen. Und gewiß / solte das eine Auffhetzung heis-
sen / wenn auch in andern Sachen die Ritterschafft sich durch das Lenera! 

P! Lou-
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Gouvernement beschwert zu seyn erachtet und deßhalb bey Ihro Königliche« 
Majestät kemeä-rung zu suchen beschlossen hätte; Würde keinem Untertha­
nen über einigen ^lsgiitrar und OKcialen auch in der allergerechtestm Sache 
zu klagen frey stehen / weil man die Klage unter dempr-etext einer Widersetz-
ltgkeit / Auffhetzung anderer und was dergleichen Laster mehr sind/bald abfer­
tigen und dem Beschwerten noch dazu eine schwere Inqmlnion über den Hals 
ziehen könte / welches ab?r von dem Zweck Ihro Königlichen Majestät so/ wie 
von allen Gerechtigkeit liebenden Potentaten / gar weit entfernet ist. 

III. 
Die III. auffdem Landtage zu Wenden 1692. aussgesetzte Instruktion 

bor einige aus dem Mittel der Land- Räche und Ritterschafft / auch von diesen 
nach solcher InttmÄion würcklich übernommene keköirung zu Riga/ (v. lupr» 
§. XXIV. XXV. XXXIV.) muß stch sonderlich leyden / daß dadurch ttatusia 
Aam formiret / und wider das Königliche jus lupremum protegencli gewisse 
vefenlores verordnetworden/welche der Ritterschafft Schutz leisten solten. Es 
ist aber bereits oben in Kar. Oeciij.X. aus den Worten der InliruHion selbst das 
Gegentheil dargethan worden / daß nehmlich die Kehrende nicht ihnen oder 
der Ritterschafft propriäÄUtorirare recht zusprechen inttruiret gewesen/ selbige 

/ auch solches niemahls unternommen haben / sondern daßsienurderobhctnden 
! schwebenden (Zravaninum R.smecjjrnng angehörigemOrte suchen und sonsten/ 

wenn etwas zu verrichten wäre / welches auff juälcial-Handlungen hinaus 
liesse /sie die Obrigkeitliche Hülste dazu suchen solten. Das übrige kömmt alles 
ausseine ungegründete Interpretation des Herrn Klägers an. Denn daß sie 
(i)vor das allgemeine Beste/ vor die Erhalt-und Befestigung der Vater-
Landes Immunitäten / Freyheiten und Privilegien zu reden instruiret worden/ 
das ist ja nicht eben so nachdcncklich/ oder anstößig/ sintemahl eben darum/weil 
der Ritterschafft bewust gewesen / daß Ihro Königliche Majestät vor aller 
Dero getreuen Unterthanen Schutz und Handhabung / auch Erhaltung der 
Gerechtigkeiten und Privilegien alle Königliche Vorsorge trügen / hat sie auch 

^ des Vertrauens gelebet / daß/ wenn die kelickrende nomine rociuz Ör6ini5 
^ Lczueüris Ihro Königl. Maj. um dieser oder jener Beschwerde Kemecjirung UN» 

terthänigst ansuchen würden / Ihro Königliche Majestät sie auch in Gnaden 
hören und alle Königliche Hülffe wiederfahren lassen würde. Und warum sol­
te (2) die Ritterschafft nicht habenlupponiren können / als wenn derRitter-
schafft insgesammt / oderjemand auö dero Mitgliedern Eintrag in dero ?rivi-
le^im geschähe / wann man nicht nur abermah! derselben einen ändernden-

tcm 



/ Rr»?. Vus< III, Nl. 

rem beylegt/ als sie gehabt hat/ in dem sie solchen Eintrag nicht 
Ihro Königlichen Majestät sondern nur einigen dem Lande übel wollenden 
Neidern / als ^u^ikus zugeschrieben / wie solches ja deutlich genug zu Ta­
ge lieget. Weil nun (;./ theils Ihro Königliche Majestät dcr Ritterschafft 
Beschwerden nicht wissen noch erfahren können/ wenn dieselbe nicht vorge­
stellet werden / theils es nicht prsökeakel gewesen/ daß die gantze Ritter­
schafft viricim ihre Nothdurfft vortrüge / oder auch zu Riga rekäirte, hat 
die Beschaffenheit der Sachejerfordert/ gewisse Vorsprecher  und Vcfenlores 
zu verordnen/ welche alles widrige hemmen und abkehren solten / wodurch 
sowenig Ihro Königliche Majestät und dero (Zvuv?rn.oment inLieffland ei­
niger Eingriff geschehen/ noch Ihro Königliche Majestät und besagtes 
<5ouvernemem per inäireAum einer negligence undVewallhätigkettbeschul­
diget worden / so wenig gesaget werden mag/ daß ein privam; oder auch 
eine Univeriltas dem Richter eingriffe/ oder ihn einer d?eg!igence und Ge­
waltthätigkeit mlimulite wenn dieselbe in ihren habenden RechtS'Sachen in 
loco juäicij einen procursrorem sci cnul^m oder einen 5^n6icum, welche 
Personen nichts als Vorsprecher sind/ bestellen / welcher wohl Achtung ge­
benmuß/ damit in dcr Sache zu ihrem Nachtheil nicht etwas von dcmGe-
gentheil. vorgenommen werde. Was schadets auch ^4.) wenn gleich nach der 
Lieffländischen Ritterschafft Privilegien nicht gefunden würde/ausdrücklich 
vergönnet zu seyn/ daß iemand anders/ als die Land-Räthevon Seiten der 
Ritterschafft und des Adels/ weniger von Ihro Königlichen Majestät cige-/^ 
nen und würcklich in dero Vestungen bestellten OK^iers Freyheit habe/eine / 
Z.e5uiirung anzunehmen; denn da Herr Kläger nicht läugnen kan / daß der / 
Ritterschafft eine kekckrung anzuordnen in ihren Privilegien vergönnet sey//s 
und also die ^eliliirung eine res licits ist; So ist auch schon genug/daß nur 
nicht ein Gesetz zu finden/ welches ausdrücklich verböthe / daß niemand an^ 
ders/ als die Land-Räthe/und absonderlich'die in Ihro Königlichen Ma» 
jestät Vestungen sich befindende VKciers solche R.elicjimng nicht annehmen 
solten. Denn das ist eine bey allen vernünfftigen Völckern gültige Regul/ 
^uc»6 permi/Ium cenleatur illutj, <zuo6 nullo jure pro^ibirnm cli, /. 

« « » 7 . o ^ / I  » « ? ? ? .  / F .  L l i  e s i m  l e g i s  v i r t u s  n o n  l o l u m  
i m p e r ^ r e  6 c  v e r a r c ,  l e c l  6 c  p e r m t t t e r e , 5 c i i i c e r ,  < ^ u s e  
leges ncc vetanr,nec juizenl facere^ (7» ^ 

(^uTczue ea in cujusvjz srizittio polira intell'gunwr» 6c lic 

sc Iicira lunr, elü eoium wenkiov^m tecerir, 

Z' z 
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s' (7^/. /,'^.,. (7. F.,/. Lc ksec legis permillio, Ut fzvo-
rst)i!l!)us, smp!isn6a est, »««?./. prokilziric» su« 
tem restringencta, »««,. z». ^/, 
O^/?/^. Wie nun (z.) die kelickrung an sich res jure peremll^ ge­
wesen/ also ist auch dabey nichts zu finden/ das mir der punHion eines 05-
ticier,^ welche in lpecis der Cspitsin parkul bekleidet / gestritten hätte. Als 
ein oKcierwar er vermöge eines sonderlichenEydes verbunden/ IhroKö-
ntgliche Majestät Bestes nach seinem Vermögen zu befördern/und alles wi­
drige abzukehren/ und eben diese Verbündlichkeit lag ihm auch als einem E-
delmanr» vermöge des geleisteten theuren Huldigungs Eydes ob/ wovon er 
durch die Kelickrung nicht entfreyet ward. Denn wenn man höret/ daß die 
keliäirende des Landes Wohlfarth beförderen und vor der Ritterschafft 

, Privilegien sprechen sollen / hat es nicht die Meynung / wie Herr Kläger will/ 
daß durch Handhabung solcher Privilegien und Beförderung des Landes 
Wohlfarth Ihro Königliche Majestät habende Hoheit/ Macht undGewalt 
muffe geschmälert werden / sondern es muß beydes beysammen stehen/ die 
Erhaltung Ihro Königlichen Majestät Machtund Gewalt/und dann auch die 
conlervarion der von denen Königen in Schweden glorwürdigsten Angeden-
ckens ihrer getreuen Ritterschafft in Lieffland theils von neuen ertheilten / 
theils con6rmirren Privilegien und Begnadigungen/ welche zwar niemahls 
von Ihro Königlichen Majestät sondern von einigen Übelgesinnten zuwei­
len gekräncket werden wollen. Was sonsten fö.) von der durch die Ritter-
schafft gemachten Constitution und von den kekäirenden fs wohl dißfalls an 
die OrdnungS Richter / als auch an den (3enera!-8uperlnten6entcn l). Fi­
schern wegen des von dem Professors Iärenfeld lubstltuirten unteurschen 
Predigers abgelassenen Schreibens angeführet worden/hat seine Erledigung 
bereits aus der r^one <!ecläentji XI. öe Xll.alwo zu sehen ist/daß sonderlich 
in besagter Constitution einige LxpresLonesvon schweren Drohungen und 
Straffen/ die einem Unterthanen nicht zustehen/ gar nicht enthalten sind/ 
sondern daß denen Übeln Haußhaltern nur Obrigkeitliche daraufferfolgende 
Beahndung gedrohet worden / welches einem jeden privsn» zu thun frey ste­
het / wenn dcr andere ihm sein Recht zu schmälern sich unterstehet. Weil 
denn auch (7.) gar nicht zu vermuthen ist / daß/wenn der Herr (Zeneral Gou­
verneur oder Gouverneur aus rechtmäßigen Ursachen einigem Edelmann zu­
gesprochen oder ihn angegriffen hätte/ der Capirain parkul oder iemand der 
kehrenden darzu gekommen seyn/sich seiner hohen Oberen und deren c^om-
msaäo widersetzet habe/und also Ursache zu allerhand Aufflauff und Unwe-
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fen in der Vlstung gewesen seyn würdi; So fallen auch alle ex ittiuzmoäi 
prsemlslir f^nctamenro cie^iruuz gemachte ill nio ez, daß die Beklagte und 

Insonderheit der Spiraln pstk^l aAnrhaldm in Ihro Königliche Majestät 
hohe M?chr und Mündigkeit wtder dts Schuldigkeit eines getreuen Unter« 
than ns / und wider den Eyd und Pfi'cht/ den er als em Königlicher 6var-
nilon OKcie-- geleistet/ einen kühnen Eingriff gethan / und als ein ange­
maßter Vor-'precher und Verfechter von klagenden p-iv^tLeuten durch är­
gerlich? höchst pr»juci>c>r1-che ^ÄIIS sich -illerhand zum Landes Regiment ge­
hörige Stücke und Verrichtungen anoemasser / nicht weniger durch seine ge­
fährliche und höchst nachdmckliche Schafften Anlaß und Gelegenheil zur 
Meuter.yund Auffruhrgegtben habe, von selbstcn hinweg» 

^ lV. 
Und also ist nun sä IV. d?e Antwort auch gar leicht auff dasjenige/ 

was Herr Kläger § XXXV. aus dem von der Ritterschafft anJhroKönigl. 
Majestät unterthänigst abgelassenen und L.F.XXVI.XXVkl. XX!IX. wettläuf-
tig erzehlten Schreiben zum Beweiß feiner Klage anführet. Es nennet 
solches (i.) Herr Kläger ein von Härti zkeit und Bitterkeit überfliessendeSinnt 
Vielen nackdencklichen/schweren/ung.wöhnlichen/auffrührischen und harten 
Lxpl-esliv ibuz und Klagen angefülletes / ingleichen ein kühnes/ unbedacht­
sames und ungeziemendes Schreiben Nun kan es wohl seyn / daß denen« 
jenigen / welchen des Landes kumvon der Ritterschafft zugesmrtcben ward/ 
dieses Schreiben nicht anders als ein hartes bitters / nachdmcklichcs und 
ungewöhnliches / vielleicht auch unvermuthetes Schreiben vorgekommen 
sey; daß es aber im Ansehen Ihro Königliche Majestät vor ein solches zu ach­
ten/ und daneben noch ein kühnes/ unbedactitsaNies und aufflührischeS 
Schreiben genennet werden könne/ist so weit gefehlet/ daß es vielmehr/wie 
Zn rat. (je. ich XIII. angeführet worden/ eine tudliulje Thränen lockende 
Schrittst/ tn welcher die bedruckte Ritterfchaffl ihr Anliegen so zu reden in 
reckt kindlichem Vertrauen ausschüttet und um Hülffe und Errettung fle­
het/ denn weil die vepurirte,und sonderlich der Lspirain p^rku! bey sei« 
ner Rückkunfft aus Schweden auffdem mehr erwehnten Landtage zu Wen­
den umständlich r<-kriret/ was Ihro Königliche Majestät vor gnädige 8er,-
nmenls vor die Ritterschafft führeten/ und anbey Ihro Königliche Majest. 
lmcere mclinzri^li gegen selbige ihnen zu js^ primiren sich bcmüh 't hatte; be­
kam die Ritterschafft die Opinion, daß d/e bißherige anderwärtige Bezei-
gung ntemand/alö nur denen m-zlirieuien intervenrinnikui commencla-

uvQibu, emiger Neider bey zumessen / im Gegentheil aber Ihro Königliche 
Mcy.stat 
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Majestät imenrioa gegen das Land und die Ritterschafft im Grunde gnädig 
und gut wäre/ es ward auch die Ritterschafft so fortdamahlen schlüßig/ih­
re Noch recht umständlich / lpscitice, auff das wehmüthigste / nach allen 
eircumkänüen und mit so beweglichen pormslien vermittelst eines Schrei­
bens vorzustellen / daß Seine Majest. solte bewogen werden / die bey na­
he zur Verzweiffelung wegen Gefahr des gäntzlichen Untergangs stehende 
Ritterschafft mit Königlichem und Christlichem Erbarmen anzusehen / und 
den Seiner Majestät bißher verhaltenen Zustand des Landes untersuchen 
zu lassen / vermöge welches Schlusses hernachmahls dieses Schreiben/ da­
von wirietzo handeln/ auffgesetzet ward/ F. Wenn man 
dannenhero (2.) diese Gelegenheit/welche die Ritterschafft zu Verfertigung 
des an Ihro Königliche Majestät abgelassenen Schreibens veranlasset hat/ 
Henau betrachtet/ kan man unmöglich sich mit des Herrn Klägers davon ge-
sälletem juäicio co^formiren/ uri enim lemper in juäicsncio, ita czucx^ue.^ 
tiic rwn aut verba, le6 vvlunrarem, conillium Ac menrem coniic^e-
rare oportet, 7.6'--/'.^. Unterthanen/wel­
che in den Gedancken stehen/ daß ihr König gcgen sie eine llncere inclin,-
tion habe/ und daß alles/ was sieetwan vorhin erlitten/ nicht von dem­
selben / sondern von einigen Übelwollenden herrühre/können unmöglich auf-
rühnsche Anschläge hegen / oder bittere und harte Worte wider ihren König 
fallen lassen/ und ob es gleich nicht erwiesen ist/ daß der Opirsin paikul 
der doncipielit des abgelassenen Schreibens sey/ dennoch aber / wenn man 
bißfalls des Herrn Klägers annimmt/und xo^^' wider 
denselben daraus äiiputiret/ ist dem Herrn Kläger solch l'uppolicum hauptsäch­
lich entgegen. Dcn da von den vspuürten dieser Lapirain?^l^u! aufdemLand-
Tage zu Wenden sonderlich bemühet war/der sämtlichen RitterschafftI.K M. 
gegen dieselbe tragende allergnädigste Zuneigung wohl einzudrücken/und also 
die Hertzen des Adels zu einer eyffrigen unterthänigen Liebe und Zuversicht 
gegen Ihro Königlichen Majestät zu ck/poniren; So wird niemand mit einan­
der cnnc'I iren können/ daß dennoch Opirsin patkul, da er das auff jetzt ange­
zogene von ihm geschehene Vorstellung von der Ritterschafft relvlvjrte Schrei­
ben x l^pncheli des Herrn Klagers verfertiget/ sich dabey als einen Feind der 
Majestät und Auffrührer solle auffgeführet haben. Daraus ist nun ferner 
(z) offenbar / daß/wenn in dem Schreiben stehet / es müste die Ritrerfcbastr mit 
Furcht und Altern vor Ihro Königliche Majestät treten / solches tn dem Ab­
sehen geredet s y / daß die Übelwollende nicht fcyren würden/ allerhand wieder­
sehe über dichs ihr Vorhaben zu machen und sie alb die ärgsten 

V^ore-
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Verbrecher bey Ihro Königliche Majestät abzumahlen/ welches z uprsecavlrcn/ 
sie dennoch alle nur ersinnliche donrellationes ihrer beharrlichen Treue hinzu 
gesetzet haben. Eben diesen ihren Widersachern schreiben sie die Verdruckung/ 
vielfältige grosse Noth und elenden Zustand des Landes zu / und daß sie es leich-

. fergeachtet von denen benachbarten grimmigsten Feinden einen Krieg auszu« 
stehen / ^weil sodann Ihro Königliche Majestät gewiß erfahren hätte/ daß 
das Land von Feinden ruiniret würde/ und folglich ihnen eine prompte Hülffe 
würde haben wiedcrfahren lassen/) als den jetzigen Zustand und Concklioa 
zu erdulden/ (da Ihro Königliche Majestät die wahre Beschaffenheit des Lan­
des verhelet / und so jemand denselben geklaget / dieser als ein Aussrührer ange­
sehen worden / und dannenhero sie biß varo Ihro Königlichen Majestät Hüls, 
fe nicht erlangen können/ so sie doch nunmehro zu erlangen Hoffeten) die schwe­
re Nachfolgen / die sie (4) Ihro Königlichen Majestät bey nicht erfolgender 
Gnade und kräfftigen Hülffe verheissen/ (das ist / daß sie erfolgen müssen ver­
sichern / nicht aber eigentlich prophezeyenoder damit bedrohen) bestehen in 
nichts anders/ als/ wie die Erklärung imweckate daraufffolget/ daß das Land 
mit der Zeit zu einer Wüste werden würde/ wenn man nehmlich mit der Be­
drückung immer fortführe / und dennoch aus Trieb eines verdeckten und eigen­
nützigen Absehens/privs c Incerels« oder Gewinstes Ihro KöniglichenMajestät 
des Landes Zustand auff das geruhigste und beste vorstellet?. Wie nun (5) 
wider Ihro Königliche Majestät Hoheit und Macht nicht geredet wäre / wenn 
die Ritterschafft auch die Expression, daß die Widriggesinneten eine Tyranney 
in dem Lande verübeten (so aber auch nicht einmahl geschehen/) ausdrücklich ge­
brauchet hätte: Also hat zwar freylich der Beweiß der angeführten Klagen so 
fort bey Überreichung des untertänigsten Bittfchreibens nicht mit vorgele­
get werden können / als welcher von einer durch Unpartheyische und von Ihro 
Königlichen Majestät dazu in lpecie abgeordnete Leute vorzunehmenden Un­
tersuchung äepenckrte ; Eshat aber dennoch die Ritterschafft sich so fort zu 
solchem Beweiß anerboten/und nicht allein diese theure kxprellion gebrau­
chet/ daß sie vor die Warheit der von ihnen geschehenen allerunterthänigsten 
Vorstellung mit Leben und zeitlicher Wohlfarth Fusrantirre/ sondern auch/ 
daß Ihro Königliche Majestät die Untersuchung gewissm uninterellirten 
Leuten anbefehlen wölken/ zugleich inständigst gebethen/ damit hätte man 
sie billig hören sollen / und wann alsdenn nach geschehener Untersuchung 
befunden worden wäre / daß die querslenertichtet gewesen / hätte man als­
dann die Sache gebührend beahnden können / da aber die Untersuchung 
nicht geschehen / noch die Ritterschafft zum Beweist aämmiret / sondern viel-

Q mehr 



! ! !  KZS?. ^0 l)uv. IV. (^v. I I I .  

mehr einige davon alsdiegröffesten Verbrecher vernrtheilet worden/ hat es 
mitderSachen fast die Bewandniß/ alswenn ein Richter den Kläger aus 
dieser Ursachen fachfällig erklähren wolte / daß er nicht fo fort bey Überge­
bung des Klag^ibells den Beklagten völlig überwiesen hätte. Es sey aber 
(6.) ferne / daß die Ritterschafft oder iemand anders / dem Ihro Königlichen 
Majestät eiffrige Liebe zur Gerechtigkeit und insonderheit gegen die Ritter­
schafft in Lieffland denen Desminen bezeugte hohe Gnade nur ein wenig be­
kannt ist/ auch dieses Verfahren Ihro Königlichen Majestät zuschreiben solte/ 
sondern es ist leider! erfolget / wie die Ritterschafft fast befürchtet hatte / daß 
man nemlich ihren Worten einen andern und von ihrer Meynung gantz ent-
ferneten Verstand beygeleget / in einem jeden Worte ein besonderes hartes 
veÜAum gesuchet und durch dergleichen Vorstellung Ihro Königlichen Ma­
jestät Zorn und Ungnade gegen die Ritterschafft zu erwegen sich äusserst be­
mühet hat. Zwar meinet (7.) der Herr Kläger/daß/wenn ja ein privscusin 
denen in dem Brieffcipecikcil'len ?unÄen gelitten hätte / man doch nicht deß­
wegen so fort eine allgemeine und (Generale Klage hätte führen/ sondern die­
ser etwa leidende privarus sich beym Lenei-u! (Znuvernemenr, oder da dieses 
keine Handreichung thun wollen / bey Seincr Königlichen Majestät sich hät­
te beklagen sollen / und dieses wäre auch freylich wohl billig gewesen / wenn 
die Sache einen / zweene / auch drey und viere angegangen; Allein da die 
Noth so eine grosse Anzahl von dcr Ritterschafft bereits würcklich drückte/ 
und die übrige auch befürchteten/ daß cs ihnen mit der Zeit/wenn nemlich die 
Widriggesinnete ihre Gelegenheit ersähen/nicht besser ergehen würde/ so hak 
der Herr Kläger nicht betrachtet / daß/wenn gleich ein jeder privaws für sich 
seine Noth geklaget hätte / man dennoch eben so wohl / als ietzo/ und vielleicht 
noch wohl viel ehe und mit besserem Schein einen Auffruhr/Beleidigung der 
Majestät und andere Verbrechen ihnen insgesamt und einem jeden insonder­
heit beygemessen / und also des Herrn Klägers Rath ihnen wenig würde genu­
tzet haben. Weil auch das Schreiben die R.e<iuAjon und andere Sachen 
betroffen / worinnen niemand als Ihro Königliche Majestät selbst äilpvni-
ren können / ietzt gedachte Ihro Königliche Majestät auch sonsten öffters die 
Ritterschafft ihrer hohen Zuschrifft gewürdiget und die Ritterschafft wieder­
um immsciiare derselben ihre Beschwerden vorgetragen; als hat die Ritter­
schafft nicht unrecht gehandelt/daß sie auch mit diesemSchreiben sich unmittel-
bahr zu dem Königlichen Throne gewendet hat. Und was bedarff es end­
lich (8 ) langen Beweises/ was die Ritterschafft insgesammt und ein jeder 
insonderheit bey Verfertigung des so offt erwehnttn Schreibetts vor eine In-

remis. 
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tenrion gehabt habe/ nachdem dieselbe sich dißfalls tn einem andern unter« 
terthänigsten Bittschreiben an Ihro Königliche Majestät (welches bey der 
kxcejZtion des Capirain ?slku!z num. 4. beygefüget) so beweglich und mit 
noch vielen kräfftigern expre8i!onil?u8 erklähret hat. Nemlich als Ihro Kö­
nigliche Majestät tn einem kelcripran dero (Feneral-Louverneuren in Liess« 
land den Herrn Grafen begehret hatten/ daßzweene Land-Räthe 
und der Land-Marschall nach Stockholm hinüber kommen/und wegen des ü« 
bergebenen Schreibens Red und Antwort geben solten/ließdtezuRigaauf 
dem Land-Tage versammlete Rttterschasst 6.14.8epteml?r. 169;. ein Schrei­
ben in folgenden terminiz abgehen: Es cjevovire sich Ihro KöniglicheMa-
jestät Gnaden und Llemence dero getreueste Ritterfchafft allerdings und in 
der allerdemüthigsten Gelassenheit / als wann ihr allbereit in allem ihrem An« 
liegen würcklich geholssen und gerathen wäre/ zieh« steh aber inniglich zu 
See! und Gemüthe/ daß ihreallerunterthänigste Bittschrtsst das Ansehen 
einer harten und bedencklichen Schrisst habe von sich geben können. Es habe 
Ihro Königliche Majestät getreueste Ritterschafft bey Erwegung ihrer aller 
untcrthänigsten vereydeten Pflicht und treue / auch in Absicht auffJhro Kö­
nigliche Majestät warhafftes und beständiges Inrerett bey Ablassung ihres 
aller untertänigsten Bittschretbens keine andere Imentivn gehabt/als ihre 
Noth und Drangsal samt der eigentlichen Beschaffenheit des Landes unv 
aus derselben folgende conlequencen in ihrer rechten Gestalt und Wefen 
vorzustelleu und solcher Gestalt Ihro Königlichen Majestät Gnade/ Hülffe 
und huldreichen Erbarmens um so viel gewisser fähig zu werden/ habe auch 
bey solchem auffrichtigen und allerdemüthtgsten Zweck tn einige Härte oder 
Nachdencklichkeit sich zu vergehen nicht den geringsten Willen oder Vorsatz 
gehabt. Ste hege derowegen dte aller umerthänigste freudige Zuversicht/ 
Ihro Köntgltche Majestät werde nicht so sehr/ob die cermez und delcripric,. 
ne; hätten besser ckoiliret / als ob dte Noth und das Anliegen / so damahlen 
das Wort geführet / eigentlicher exprimiret werden können/ inallergnädig-
ste Erwegung kommen lassen. Die Ritterschafft sey auch bereit / sich zu Ih­
ro Königlichen Majestät allergnädigstem Vergnügen tn aller Vevorion zu er« 
klähren / und die begehrte Personen hinüber zu schicken / bäte nur/ daß solche 
Personen zurcichliche Zeit und Befristung haben möchten / sich zu der Hlnü-
berkunfft anzuschicken / und mit nothdürfftigem Unterhalt sich zu verschen/ 
u.s.f.Woraus hoffentlich zur Gnüge zu ersehen ist / daß die Ritterschafft und 
jemand aus derselben niemahlen mit auffrührischen und Ihro Königlichen 
Majestät wiedrigen Anschlägen umgegangen sey /und ob zwar der Herr Klä, 

Q L ger 
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gerdas letzt angeführte Schreiben eine Abbitt-Schrifft nennet / in welcher 
nemlich die Ritterschafft ihren Unfug erkannt hätte/ dadurch aber sonder­
lich die Anführer nicht frey ausgehen könten; fo siehet doch jedermann sofort/ 
daß auch in diesem Stück dte gemachte Interpretation demgantzen Conrext 
schnür stracks zuwider sey. So ist auch endlich (9.) dte Klage/ daß der La-
xirain ?atku! das Schreiben an Ihro Königliche Majestät vor sich auffgefe-
tzet j die Ritterschafft und der Adel hingegen solches nicht gesehen / weniger 
dessen Jnnhalt und kormsüen gpprodirer haben solte/ durch den sub num. 
z. bey der kxception beygelegten Lxtraöt aus dem zuRiga^nnol6^z.^en5e 
5eptembri verfertigten Land'TagS - R.e?eüe deutlich genug widerleget / indem 
vermöge desselben die Ritterschafft mehrerwehnteö Schreiben von Punct zu 
Punct durchgegangen/ bey jedem Moments angehalten und endlich durch-
gehends/ daß darinnen nichts wider die allerunterthänigste Pflicht der Rit­
terschafft (worüber man sich zu Ihro Königlichen Majestät akergnädigstem 
Vergnügen expliciren könte) noch auch unerweißliches enthalten wäre/von 
derselben slleriret worden/ deßhalb auch nichts schadet/ wenn gleic^expol! 

, da man so grobe Verbrechen daraus erzwingen wolle/ einige gar 
wenige sich loß gesaget haben / daß sie daran nicht Theil haben wölken / weil 
ein jeder leicht siehet/daß dieses theils aus Furcht/ theils aus andern Um­
ständen geschehen/und dennoch der allergröffeste Theil sich beständig dazu bei 
kannt hat / §. 

äd V. 

So viel nun annoch die übrigen rationes dubjtsndi und in lpecle rs-
tionem V. betrifft/ tst eö in ekel, freylich wahr/ czuod in crimine iXiX^s-
jelisris etiam constui ordinsriä poens coercesrur, licec eKeÄuz nonfuerir 
lubsecutus^ Allein das tst nur die Frage/ob solch fundamenrum juris alhie in 
ji^potkeli sich sppZiciren laffe/ daS ist/ ob denn in koc cssu bey jemanden 
derer Beklagten einiger conatus crimmis lselse ^»jeKstis anzutreffen sey» 
Dasjenige/was wirbißhero der Länge nach angeführet/ weiset überflüßig/ 
daß ein solcher conatuz nicht zu finden sey/sondern alles und jedes auff einer 
ungegrüudeten Interpretation derer Beklagten Worte «nd. Thaten beruhe/ 
dadurch man Ihro Königliche Majestät zu Ungnaden wider die Ritterschaft 
vnd die Beklagte zu reitzen sich eiffrig angelegen seyn lassen. 8i judex vulc 
coercere con»tum p«ns ordinoris, plura rc^uilirs concurrere dckcnr, 
Quorum prirrutM el^, ur trsÄsm» lii ordinatu» ad deIi<Aum, /'v /. 
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8ecun<!um, ut i lcäe prXlenki,  O5/7. 

I 'err ium ,  uc psriLi ir^mnÄbil is, F^/^/«/.  , '^es«?/««/. 

()usrrum,ut lir im^ecjisluzsc! <je!iÄum, Fo«^.^ 
v. tsi5. Lr^uincum, ur ex !ateres6eÄ2vriz niliil luperlicsgen6um, H/s-

»S5^. </e ». Fs»//'. ̂ §./. t7^ 
7-5^. /-. /5F. ^e> O^v/? /?5S^. i7. 

2^.^.7. Der Beklagten und der gantzen Ritterschafft Lonsmshergegenist 
nicht weiter gegangen / als daß sie die grosse Bedruckungen/ welche sie von ei­
nem und dem andern erlitten/ Ihro Königliche Majestät vorgestellet/ und von 
deroselben mächtigen Schutz und Erhaltung ihrerFreyhetten und Privilegien 
in tieffester Demuth und unterthänigsten Treue gesuchet / und unterdessen alles 
tn Gedult und höchster Gelassenheit erdultet haben. Wer wolte nun solche 
kaAa pro rrsÄsru aä ̂ eliAum oräinacc), äeprselenri öc immeciiato, irem yui 
per 5e el^ clamnslziljs 6c uki ex Istere stksÄantis rükil iuperei^zgen6um , aus­
geben ? Und dennoch müssen es dem Herrn Kläger nicht nur Donatus, sondern 
wohl gar cieUÄa conlummzta seyn / und möchte sich vielleicht der bekandte 
Verß nicht uneben allhier sxpliciren lassen 5 

8it Konus inrerpres, nunc^uzm ma'a verka nocel?unt, 
Lit malus intsrpres, nun^uarn bona vcrbs juvsdunr. 

^ciVI. 
Die VI. in denen Römischen Rechten aussden Conaeum des Todtschlags 

und anderer dergleichen Verbrechen gesetzte poensorcknariz wird theils secun. 
«Zum conluetu6iaem geaerslem heut zu Tage nicht mehr oblcrviret / 

,> //'/. ^ 5. /. «//«?. 7. /v/,^. /. Lon//. //.^s/?/?«/??. 
/^o. ??. ///. ??. O/'nn?. 

» . t h e i l s  w i r d  w i e d e r u m  e r f o r d e r t  /  d a ß  w a h r h a s s t i g  e i n  
solcher Lonstus vorgegangen sey / und wenn auch gleich einige dafür halten/ 
c^uoä eriam s6^uc ko<jie strocia 6e!iAs poc^ä or^lnariä puniri polllnr sccle» 
beankzso reliringiren sie doch dieses ^llerrum aussden Fall/ ii consrus 26 SÄUM 
6eli<^c> proximum pervenerir , /or. Lo/c-5. ^/s. 

^ /«/?. Üs 
Q > .  ̂ ^  D e m  s e y  m m  7  w i e  i h n :  w o l l e  /  s o  l a s s e t  s i c h  d i e s e s  g a r  n i c h t  

calum prsesenrem spplicirm / allwo nicht die geringste VeKigia einiges Ver­
brechens zu besinden/und man also sowenig sagen kan/ ̂ uoci 8.e> cje!l<Ium con. 
jummZverins, als dieses/ czuoci slil^uocl äetiüum perpLtrare cvvsrifuerinr,vel 
^vnsrus sä sÄum prvX2Qum pcrv5n?rit. 

Q ; VII. 
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XäV^ 
VcyderVII.  rat ioneäubiranci i  lässet man abermahlen gerne zu / c^oä 

princeps äs jure pol lu forriora remeciia obj icere, ne laciüs scrpzr, c^uoä un6i-

^uejamraäiLLsegltsepuratur, mslum ; Wenn nur warhafftig solche kackce» 

vorhanden seynd/ welche doch allhie wiederum fehlen: Dannenhero hiebey das 
Monitum jLri ^oäeli'Nl ^ ^tt/. L/-,/'. wohl zu beobachten 
ist  /  c^uöä Lrimen iXlse ^ajesraris ä  ̂ u6icibusnon in occal ionem ek Princi­

ps!^ I^zMstu venerarionem Kabsn6um l ir ,  koc eü, uci expl icar (7o/^o/^. / '» 

»o^. / .  ̂ uoä^u6ices non czuocjcunczue faÄum alicujus aclversus princi-

pem ipsum faÄum elss temere inrsrpretari  ,  nec es ex re occal ivnem äi l igen-

tise captare äebeant, c^ual i  in faÄis acjverfus principem vinckcancks äi l igente» 

Lc curiol l  fuerinc. I>lon enim in i l^ iuzmocli  occsi ione vel di l igentia Kuciers 

6ebenr placere Princip! vel k.eipuI?IicX. I^inc cuiciampalanium Referent», 
t^uoä inrer Lulrores^uguüi c^uenclsm infamem scjscivi lsec, I lberius respon« 

cl ic: ^on iäeo clecretum parri  suo el le coelum, ut in perniciem civium is ko-

norvertererur, /sc. oprimum ell !  monitum klarciani in/. / / .  

perspicien6umeÜejuäicanri,  ne czui6 autäurius aut remis« 

l iosconüiruarur ,  cjuäm causa cleposcir:  Xec enim severic- ir is auc clemenrise 

gloriam stse6tan6am, seä perpensojuäicio, prouc czuaeczue reg expoliulanr, 

Aaruenäum else. Plane in leviorikus cautis proniores aä lenicalem ^u'( j i -

ce;else , in grsvioriku, poenis severiratem I^egum cumaliczuo temperamenro 

benignicarissubsequi äebere , ^öe/I /s^r. Die in conrrarium 

angeführte exempls machen kein jus ,  cum non exemplis seci legibus jucl ican» 

6um l i r ,  /.  /2./ I  ̂  /. (7.  ̂ L?" /'«^^/sc. Vir io fecul i  

ea concigi lss äici t  / .  / .  c. §. / / .  kuiüe lci l icer rempo-

r ibusl iberi i  sl iorumc^uelmperarorum ranram Oelacorum 6c ^ccusatorum 

suäaciam, m ipsz erizm prodiras i l l is inter cr imina nonnunczuam kabcrerur, 

Lc.prorn.scue vera 6Äa^ue esnäem invenilse ^clem. ^66icum plerum^ue 

fui lse cr imen Ivlajel iar is ,  il luclc^ue nvn solurn omnium accusationum com-

plemenrum fuit le ,  fecl 6c fsÄa prorlus aäispkora eo traxi lse /^ccufsrores, 

eaciem^ue pro ardirr io suo inrerpreraros else.Unäc 

^/^?s, Oomirianum exagitat,  cjuo6 crimina klajekacis in ärena 

cc>!legi lser.I)emen8 l1Ie, inc^uir,vericzue konoris igr»2rus,^ui cr imina ̂ lajeKktiz 

jn arcns coj1igebsr,sc se 6efpici 6c conremni,ni l l  er ia Qlaci iarorcs ejus venera-

remur, l ibi  mslecl lci ,  in i l l is lusm cl iviniraremisuum numen violari  inrerpre» 

cskarur. ^r pol i  :  I>ocuplet^bsnr 6c kiscum 6c «erarium non tam Voconi« 

6c jul ise ̂ .cges, c^uam lvlajeüaris singulare 6c unicum crimen eorum, cjui cr i-

mjne 
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mins vacarent. I^ujus l'u, 1 rajane, melum penirus lliKuIii^i, cvnrenruzma' 
^niruäine. Dannenhero /̂e/z (7. ». 
wohl juäiciret/ c^uocl Principes, Hui 6e kiz rebus juäicia ̂ l^jettsriz exercetl pa-
riuarur, nikilsliuci faciant, ^uam^uoc! exmetusrc^ue terrvrsnommi fuors-
veremiamHUTrallt. 

IIX. 

Es können auch zwar IIX. vermöge der Römischen Rechte tüchtige 
Personen/ Knechte/ und andere/ die sonst in andern crimimkus nicht zugelassen 
werden/in Lriminelselse^ajeÜZriz^cculÄtorezabgcben ; Allein/das Privile­
gium ist ihnen nicht dabey gegeben / daß sie des Beweises überhoben wären/ 
und der Angeklagte bloß auffthre gethane Anklage verurtheilet werden müste/ 
sondern sie müssen so wohl / als andere ihre Anktc^ veisen. Lcianr cunÄi 
^ccu5atc)re5, eam le rem c!e5erre in publicsm no>..^tlem hebere, ^use munita 
lir i6oneis reliikus, vel iniiruÄa Sj)errilllml5l)cicume^t!5velin6icii5 26prci-
kälionem in6u!)irati; Lc luce clsrivriku; expeäira, /. (7. ^0^/. ^.ei 
enim verirss eliinczuirenäa, /. ^/»^//'/'.^onsurem Üatim 
tiäes Iiabenda eriam denunciarlonikus virorum ^onorgrillimorum aut ^u-
6icum Z.el3kionibu5, (7.^^55,/ I^ecillico reu5,ejui 
sccusati potuir, exiiiimerur, ne 5uizjeÄs innocenris ferisrur. 8e6 c^uisquiz 
Üle eti, czui crimen intenäir, in juäicium veniar, nomen rei in6icer,vincu!um 
inscripcioniz 2rripiar,cuüc>cl>se limi!iru6inem pariatur: !>>sec impunirsm fors 
noverit licentiam menriencji , cum calumnianre; 26 vinäiÄam ̂ olcar limxji-
ru6o supplicii, sjunc ,«/.//. (7. //>. (7o^/. /. 

IX. 
Die vilpokrion derer Schwedischen Gesetze / czuvc! nemini licearcum 

u!!s cautä ju^icisli 5e immediare 26 kegem conferre , muß / wenn man ver« 
nünsftige regulas inrerpreranäi nicht zurücke setzen will / nothwendig diesen Ab-
sall leiden/ nili caula lir ejus nzrur«, ur in inferioribus jucliciis non, lecl sk iplo 

cl'lcuri cjebesr Sc poilir. Es deutet solches zum Theil selbst an das Wort: 
dum ulls cau5i juckcial«, daß nehmlich die Rede von Streit- Sachen sey / dte 
zwischen privsriz vorkommen / als welche vor die Unter- Gerichte gehören/ und 
hernach allererst per viam Hppellarioniz an JhroKönigl. Majestät gedeyen/ 
eine andere Bewandniß aber hat es / wenn von eines gantzen Landes Privileg-
en und Rechten die Frage ist/ und über Bedrängung wider den Einhalt solclxr 
Privilegien geklaget wird. Uberdem ist es nichts ungewöhnliches gewesen/ 
sondern vorhin schon zum ösftern geschehen / daß gleichwie Ihro Königliche 

Maje-
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Majestät die Rtttcrschafft in Lieffland öffters ihrer hohen Znschrifft gewür. 
dlget / dieselbe auch wiederum immecj^lö besagter Ihro Königlichen Majestät 
ihre Beschwerde vorgetragen hat / wie solches oben in relp.aärac.äub.IV. 

num. 7. in 5ne bereits angeführet worden. Und wenn man gleich den Fall 
setzen wolte/ daß die Ritterschafft und die Beklagte darum / daß sie sich imme-
«Kare an Ihro Königliche Majestät gewendet/ unrecht gethan hätten; So kalt 
hoch kein crimen l-el̂  KlzMaus daraus etzwuugcn werden. 

X. 
Bey der Marione äudZtaväi X.muß die Limitat ion hinzugesetzet werden/ 

^uo6 crimen lselse ^ la^cl iat is per latus Lonl i l iar iorum in Principem non al i-

tercommuratur ,  (loal i l iar i iviolentur ex 0610 er^a principem leu 

Auäio 6c snimo otfenäenäi fr incipem, ̂ / .  (7/,^. F. «««,./ .  ̂ 5.  

(7s«/ n.5. <7s«//. 0. v. 7^-. To?«. /. ̂ s/. ̂  /^s//e ^ö/. 
c7o»>//.  (7s ̂ . (7^«?./),)^./ .  ,6./ .  O. 6cczuam-

vi,  czuiclam in conrrariam senrenciam abeänt, putanres crimen lslae X5ajettat i i  

et iam in Lonliüarios committ i ,  l icet <^uis oäio 6c invidia in iplumprincipem 

nonseliuet, O/n. 5. (7^/^s?/. 

eorum tamen opinio kuic lalcem funciamento i l ipe'rüruÄa eii , czuoä 
in /.  s. (7.  ̂ non äittinZuatur, 5e6 ßeneral irer öicatur :  t^uis-

^u^äenece Virorum i l luürium cogicaverit ,  6cc. Verum enim verö cümno-

ri l l ims Iuris re^ula 5r: Lel l^nte rsrions, ip5--m c^uo^ue I^eßis äi ipol i t ionem 

cellare,<?s/^s/^. /. /. 6°. (7^«5. /s/Z.L'p^^^. ,>/<?5. Fo. /t 
Kario »urem, cur 6el iÄum in Lonli l iar ium acim'i lum.pro crimine lsel ielvsaje.. 

l iat is kabeamr,faci lecol l iZipol l ic,czuia(5on6liariu5»czuzrenuz Loni i l iar iuz, i<i 

est,^us:enu5oKicio5u6 5unZirur,principe iplum reprselentar,6cproprereä pars 

corporis Princip» äicicur^./ . / .L' .^ ^//?/ ' .()uslenus erAO l imitezoKcii  

e^rec^itur6c privaro ausu 2l i<zuiä contra al ium lus^ipic, tan^uäm excra corpuz 

principis conüitutus conl icteratur,6c cunc,<zuocj in iplum committ i tur, in prin-

cipem non reäunäat; PZinc lententia i l lorum lon^e prsescrencka eli ,  czui 5u-

tt lnenr, c^uocl aä inäucenäum ̂ lajeliaris crimen necell 'um iir, ur injuria (Ion-

l i l iar io intcrarur oäio priacipis, vel ocl io i iatüs sc R.eZiminis,6c eo rcferri ne-

^ueat, li i^uis ulc.lcarur injuriam 2 Lonüliario terminos oKeiiegrello priva­
t im illaram , ^ //>. (7s</. 6s«/57. 

<5. Gesetzt aber / es wäre des lZoceri und Orp?o vii Meynung in Rechten 
gegründet; So könnte doch abermahlen die Application in kvpolkel, auffdie 
Beklagte nicht gemachet werden / weil selbige einige privaram ulrionsm nie. 

mahlen 
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mahlen ihnen in den Sinn kommen lassen / sondern wenn sie gemcintt / daß ih­
nen von einem und dem andern zu nahe geschehe / sie solches per vism juris zu­
rück zu treiben gcsuchet / und wann ihnen dennoch nicht geholfen worden/ alles 
jn Gcdult erlitten haben. Das aber wird hoffentlich niemand unker die lpe-
cis8 cr'llnim5 ^laje^aciz rechnen / wenn jemand über einen ^ImiAer Klage 
führet und wider denselben Hülffe suchet. 

XI. 
Diekellckrungen / und sonderlich die letzte/ mögen 26 XI. vor eine pra-

vam und conrra lummam ?rincipis ?oteliacem anlauffende Lonsuelucimem 
nicht gehalten werden / weil sie cum «üonlentu Ihro Königlichen Majestät Le-
neral- (Gouverneuren denen alten Privilegien und Rechten zu Folge vorge­
nommen worden. Und ob wohl der Herr Kläger dieses in seiner kepllc sä 
IvlembrumlU. zum Theil verneinen und des gedachten Herrn (^enersl- <3ou-
verneurn Lonlenz nur auff eine Keli6irung nach altem Gebrauch rcArinZiren 
will; So ist doch das abermahl die Frage/ob denn die letztere kelickrung nicht 
nach altem Gebrauch gewesen? Und da der Lapicain?^rkul sonderlich in Du-
plica a6 Klembrum lll. anführet/ daß über dön vom Anfang ertheilten donsenz 
zu der vorgehabten keliäirungund deren dazu vorgeschlagenen Personen!/ der 
Herr (-enerZl. (Gouverneur auch noch hernach dte Depuratos relielentes zu Ri­
ga zur mündlichen conterence würcklich aufffordern lassen ; So kan man ja 
auff keine Weise absehen / wie das gantze Werck vor eine Vergreiffung und die 
kehrende deßhalb / daß sie sich zur keliäirung gebrauchen lassen / vor Misse« 
. ttzäter und Beleydiger der Majestät angeschen weMn können. 

ää XII.. ' . . -
(Zuoaä rat. 6ub. Xll. ist wahr / czuo6 crimina ̂  prselerti'm gg, per 

lcripwram concrakuncur, ur peräuellioniz, 5alii, 6cc. perinl^rumenra Lc 8cri-
pruraz probar-poiLnc : Es ist gleichfalls wahr/daß der Herr Klager nebst sei­
ner Klage viele Schreiben und Documenta übergeben / und daraus seine In-
temion habe erweisen wollen: Es ist aber auch dieses wahr / und theils tn den 
V.snc>mbu8 äeciäenäi, theils auch ln kelponkone sä ̂ .st. Dub. I. II. III. Sc IV. 
ausführlich gewiesen worden / daß aus allen solchen prvclucirken Schreiben 
und Documenken die denen Beklagten beygemessene Verbrechen nicht erfind­
lich/ sondern der Herr Kläger dur^. eine ungeneigte Interpretation habe crimj. 
va machen woken/ w>? doch niemahlen einige mteQäiretwoxden, 

R XIII. 
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XIII. 
Soistaucha^XIII. nOtorium, daß von der Ritterschafft ln Lieffland 

gewisse veputitte nach Schweden geschicket worden / und einige der Beklagten 
M dazu gebrauchen lassen: Es ist ^ororium, daß auffdem Landtage zu Wen­
den über unterschiedliche ?unÄe6eZldel-iret/ eine R.elicjirung angeordnet/ eine 
gewisse LoOttirurion gemachet/ ein Schreiben an den (Zenersl-Superimenäen. 
ten/ l). Fischern abgelassen / und endlich ein unterthänigstcs Klag. Schreiben 
an Ihro Königlichen Majestät auffgesctztt/ und fortgeschicket worden ; Allein 
es ist wiederum eine andere Frage / ob denn auch alle DeUÄs, so Herr Kläger 
^»Uö den angezogenen 5aÄi5clec!uciren will / in nororietsce beruhen / welches 
susdem/ waSsä ralic>nemc!ud.prsece6cntem angeführet worden/ billig ver­
neinet wird / und mag sich Herr Kläger dannenhero u«ter dem Vorwand eines 
Notorii von dem Vaere xrodaack nicht loß machen. 

XIV. 

Wann dann nun s<j XIV. deutlich und weitläusftig genug dargethan ist/ 
baß der Herr Kläger dasjenige / fo ihm dte denen Beklagten impurirte grobe 
Verbrechen zu erweifen obgelegen/wie recht/nicht erwiesen habe; So haben 
selbige auch indem abgefaßten Urtheil als völlig erwiesen denen Rechten nach 
nicht angenommen werden können. 8emenns ernm iecunäum prvbstorii» 
reßulari 

//^. ̂ . L'iS/./. Lr^u6ex, li contra facisr, quameli 
^prokstum, litem faeit luam,/. /o. §.5.^. ̂  ^^/«/. /^. 
. /. probslä enim certikominis ciolo vel culps» 
remanetincertituäO, 6e perconleczuenz lentenria concjemnatoria lec^ui non 
^oteK.czuia il!a certs eü'e cieder, H. 52. //- sO/s??. 

<)uX^i0 (Quarta. 

- Dieses Wäre also die Abhandelung der drey ersten Fragen / welche dte 
Beklagte insgesammt betreffen / dahingegen die zwo annoch übrigen den da-
pitsin allcine angehen. Und zwar so viel die vierte Frage anlanget / ist 
«suoacl cit-cumKimriZ? faÄi ^ 6eciLöni ejus momentum slic^uvcj aKerentes, 

- nach Anleitung dessen / so bereits oben L. XI.V!. zum Theil erwehner worden/ 
Stmoch folgendes kmtzlichMzuführeni 

kr«» 
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F.l« Nehmlich / es war dem dapiraln Johann Reinhold Patkul nicht alkein 
KU Ohren gekommen / daß man ihn als den vornehmsten Urheber des der Rit­
terschafft und vornehmlich einigen derselben beigemessenen Lriminis perciuel-
Ü0M5, 8ecjjlioni5 Scc. ausgegeben / sondern es kam asch eben die verdrießliche 
Sache mit dem Obrist. Lieutenant tlelmerlen (davon bey der Sten Frage wei­
tere Nachricht erfolgen soll)dazu / und gaben sich überall so viele Merckzcichen 
hervor / daß er / der dapirsin ?alkul, gar leicht sehen konte / daß es auffihn 
hauptsächlich angefangen wäre / un^wo nicht ein mehrers/ dennoch zum we­
nigsten die Beraubung seines ehrlichen Nahmens inrenäirct würde. Bey die­
sen Umstanden nun achtete er das vertraglichste zu seyn / daß er der hereinbrin­
genden Macht seiner Widerwärtigen / welcher er zu widerstehen nicht cspskel, 
auffeinezeitlang wiche / und begab sich dannenhero i6pz.etwan im sumo 
oder sulia unvermuthet nach Lr^sklen, einen Ort / so im HertzogthumCur-
land belegen / allwo er sich auch einige Zeitlang beständig auffhielte / da unter-
dessen dte wegen des besagten Obrist? Lieutenants heimeilen wider ihn und 
einige andere angestellete sehr harte ln^mLtion ihre Endschafft huocun^ue mo-
66 erreichet«. 

§. II. Als nun auch indessen der widerholte Königliche Befehl von Stock­
holm eingelauffen war / daß nicht allein die Land- Räthe und Land. Marschall/ 
sondern auch die keLäirende samt dem 8ecrersrio forderfamst nach Schwe­
den überreifen / daselbst die in dem so offt erwehnten Klag- Schreiben enthal­
tene ?unÄs beweisen und zu besserer Erläuterung der Sachen einige 5peci6-
cirte Oswins!- Documenta mitnehmen solten/ und aber vormahls die Einrich­
tung der Ritterschafft Cantzeley demLspitsinpslKuI warauffgetragenwor­
den ; So notikcirte der Herr (Gouverneur in Lieffland / Herr Laron 800^,, 
dieses alles dem Opicsin par^ul durch ei» am 2/. 5?ov. l6pz. abgelassenes 
Schreiben / mit dem Anhang/ daß er/ als ein vormahls kelickrender/ nicht al? 
lein vor seine Person sich ungesäumt nach Stockholm begeben / sondern auch 
die erforderte Original- Documenta mitnehmen solte. Dieses ̂ Ioti6c2tio»» 
Schreiben aber beantwortete dcr Opitsin ?alkuj/ub Dato Erwählen denA 
vec.iö^z. folgender Gestalt: Daß zwar / so viel E.E. Ritterschafft Cantze­
ley beträffe / ihm derselben Einrichtung hiebevor auff öffentlichem Landtage 
quffg (tragen gewesen/er hätte aber dabey solche Macht / daß cr über dte Orjgi-
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r>ülii<.jilpomren könte / nicht bekommen'/ und weil über dem schon Ansialt ge-
machet wäre / dieselbe wiederum auszulieffern / und er der ihm auffgetragenen 
VisjZvlmvn sich geäussert hätte; So habe er solches gebührend melden sollen/ 
damit des Herrn (-ouverneursl^xceüencs nach dero Gutbesinden bey denje­
nigen dieVeranstaltnng machen könte/ welchemehr/ als er/ über dieCantzl.y 
zusagen halten. So viel aber seine Person anlange / trage er zwar keinen 
Schen/wcgcn dessen / worüber er zuRedegesetzet werden soÄe/ in Bereitung 
eincs unbefleckten guten Gewissens und der Sachen Beschaffenheit sich vor 

' Jhro KöniglichenMajestät gerechtenThron allergehorsamst zu stellen und seine 
Verantwortung vor der gantzen Welt öffentlich zu thun; Allein es seye ja 
jtdcrman bekandt/ welcher Gestalt er / um wider die so hefftige Verfolgungen/ 
besonders aber wider die von Sr.kxcellence dem Herrn (-enera!- Qouver-
neui- ihm öffentlich äeclsntte Feindschafft und angedrohete Beschimpffungen 
gesichert zu seyn / sich aus Ihro Königlichen Majestät lurisäiAionwcgund 
unter fremde Herrschafft begeben müssen / er auch solches kecc^scul^m um so 
vielweniger czuirciren könne / als deutlich Er verspühret habe/ wie ernstlich Sr. 
^xceüence ihr hätte angelegen seyn lassen / sich seiner Person zu bemächtigen. 
Bey solcher Bewandniß nun und da niemand verpflichtet / seine Verantwor­
tung in ioco NON tuco zu thnn / sondern die bey allen populis moralioribu;, 
auch unter Ihro Königlichen Majestät jurlsc^-Iion recizzirte Gewohnheit be­
zeuge/daß einem jeden/welcher die) uttice nicht scheuet/ ein sicheres Geleit müsse 
verstattet werden ; Also habe er/der dapir2in?arkul, durch dteses Schreiben 
des Herrn (Gouverneurs Lxceüence seinen allerunterthänigsten Gehorsam be­
zeugen wollen/ daß er nemlich Ihro Königlichen Majestät allergnädtgsten Be­
gehren unverzüglich nachzukommen sich im geringsten nichtsäumen / sondern 
vielmehr ohn einiges Bedencken dahin eylen werde / wenn er nur zuförderst 
von Ihro Königlichen Majestät der Gnade fähig geworden / solche I^ireraz lal-
vi pzlluz zu erhalten/ daß unter keinerleySchein oder Ursach etxn'ge Thätlich­
keit an seiner Person weder von Sr.Lxc?1Ience dem Herrn Äkeral Qouver-
neur noch von irgend einem oder sonst ihm zugefüget werden / sondern er alle 
Sicherheit so wohl ^cceäencZo, als K.ece6encio zu geniessen haben solle. In­
dessen werde er in der Hoffnung/ seine deliderirte luKciente Sicherheit zu ha­
ben / sich so lange in dasiger Botmäßigkeit auffhalten / biß er von Ihro Kö­
niglichen Majestät eine allergnädigste Erklärung sähe / alsdann er keine Zeit 
verlieren wvlte/sich nach Stockholm zu verfügen. 

§.III. Nach diesem ruhete dte Sache biß ins folgende löp^sic Jahr/als in 
wel-
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welchem allererst den zgsten ?vfanii unter Königlicher Unterschrift der ver­
langte lalvuz don^uÄus folgenden JnnhaltS ertheilet ward: Daß/nachdem 
der Ospitsin 1<riako16 ?alkul^ermöge feines Bricffes vom iztett 
vecemkl-.yz. bey Ihro Königlichen Majestät unkerkhänigste Ansuchung ge­
than um deroselben gnädigstes sicher Geleite/damit'er sicher ins Reich kom­
men und seine Unschuld erweisen möge; Ihro Königliche Majestät dannen- -
hero sothanes sein umerthänigstes Gesuch in Gnaden angesehen und ihm sel­
biges sicheres Geleite vergönnen wollen/ daß er frey und ungehindert ins 
Reich unverzüglich kommen möchte/ und solle er alsobald bey ftinerAnkunfft/ 
im Fall er dieses gnädigen Geleitö-Brieffs zu gute gemessen wolle / sich bey 
^)hro Königlichen Majestät in Stockholm einfinden / seine Sache angeben/ 
und bey dem gebührenden Richter den rechtlichen Ausschlag abwarten. Und 
wann die Sache dergestalt ausfiele/ daß der Lspusin pstlvul inIhroKomg-
liche Majestät Reich zu verbleiben nicht erhalten könte/ ss gäbe Kö­
nigliche Majestät ihm die Freyheit / sich in seine vorige Sicherheit / rvle die 
Rechte Vermögen/ zu begeben. Wornach sich alle/ denen es angiengc/ 
unterthänig und gehorsamlich zu richten/und solle ihme/ ^oliann kemkolä 
psrkuln^ hiewteder keinerley Hinderung oder Nachtheil in emigerley Wei­
se Zugefüget werden. 

IV. Ob nun gleich bald daraussein Schreiben von einem ungenannten 
Freunde fuk cjsro Stockholnt den zisten ^lartü 16^4. einliess/ in welchem 
gemeldet wurde/ daß der dspiram dem ihm zugesandten lslvo con« 
cluÄui nicht trauen/ noch seine Sicherheit dabey zu haben sich Hoffnung 
machen könte/ sintemahlen der beregte ialvus Lon^uÄus mit Fleiß capneuz 
abgefasset^seyn solte/und mit der darin befindlichen ciausul: RiedleRechl? 
te vermögen/ jhme von feinem ihn: wohlbekannten grossen Antsgomlien 
allerhand ekicane würde gemachet werden: Man auch sonst willens wäre/ 
den wlvum Con^uÄum dergestalt auszulegen / daß selbiger nur die Sache 
gegen den Obrist.^iem. Helmersen angehe/ mit nichten aber die Händel/so 
der mit dem Herrn (venera! (?ouverneliren / Grafen 
Sern habe; So wölke dennoch der O^irain paikul sich dadurch nicht zurü­
cke halten lassen / sondern er vertrauete dem unter Königlicher hoher Hand 
und Siegel ertheilten lalvc» don^uÄui und feinem guten Gewissen / begab 
sich zuerst nach Riga und von da nach Verlauff weniger Tage so fort nacher 
Stockholm/dadenn die Sache ohne Verzug vorgenommen / denkten 
daö Klag^idel! / den I^tm ejuzcj. des LÄjzit2jn?Lr^u1z Lxce^rion Schrift/ 

R z den 
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den 4ten Jttl. des Herrn Klägers KepUc, und den igten ezus6em des Be­
klagten l)u^i!ic, übergeben und also die so wichtige Sache fast innerhalb 
Monatsfrist zum Schlüsse gebracht wurde. 

§.V. Nachdem dieses dergestalt vorgegangen/'suchten zwar die Beklagiie 
Und insonderheit der Lapiraindie Sache zu heben/ wie denn dieser 
eben an dem Tage/ da er seine Vupücsm übergab/ auch zugleich ein beweg­
liches 8upplicsrum an Ihro Königliche Majestät überreichte / und mit den 
ersinnlichsten ksrmslien in Untertänigkeit ansuchte / daß Ihro Königliche 
Majestät wegen dessen/dadurch sie wider seine / ?arKuIs,IntenrionzumZorn 
und Ungnade etwan bewogen worden / den Weg der Gnade vor den Weg der 
Gerechtigkeit und Strenge erwehlen möchten; Allein/ er konte hiedurch 
nichts erlangen / sondern wurde jederzeit an die verordnete Königliche Com-
Million gewiesen. Dannenhero / als er / der Lapicain ?acku!, aus unterschied­
lichen Umständen wahrnahm/ daß er bey dem von der erwehnten Königli­
chen Commission zu fällendem Urtheil wenig vertragliches würde zu hoffen 
haben / hielte er vor das rathsamste/ in Zeiten vor seine Sicherheit zu sor­
gen/ zu welchem Ende er mit Ausgang des OHoKris im bemeldten läy^sten 
Jahr auch würcklich von Stockholm abreisete/und sich in seine vorige Sicher­
heit begab. 

§.VI.WaS aber die Umstände/welche ihn zu solcher kelolutloa bewogen/ 
an sich selbst betrifft / sind selbige zum Theil bereits oben bey der denen ersten 
Hrey Fragen vorher gesetzten ksKi ipecie L. Xl^IV. 6c XI.V. kürtzlicb berüh-
ret worden/ daß nemlich indem prorocollo befunden worden/ als ob die 
Beklagte insgesamt mündlich gestanden hätten/daß sie kei contitentez wä­
ren/ welches sie doch niemahls gethan/ noch thun können: Angleichen/daß 
ihnen an Hand gegeben worden / daß sie am besten thun würden/ wenn sie 
uur schlechter dings gestünden / daßsiedielidellirten Oimina begangen hät-
ten:Ferner daß man keos zur 8ub5cription der ergangenen/^Äcn genöthiget/ 
und allenthalben zu sehen gewesen/daß/ obgleich noch nicht einmahl dte ^iri, 
dontekation geschehen / dennoch bereits eine 8entenria dekniciva erfolgen 
und dieselbe denen Beklagten zu schlechtem Trost ausfallen würde: Z«m 
Theil aber und zwar mit mehrern Umständen hat dieselbe der dapitam l>ac. 
ku! selbst in zweyen Schreiben vorgestellet/ deren erstes er den iten OKob. 

yaep ann^ch AeH(»wärttg gewesen/ der Königlichen 
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selbst überreichet/ das letztere aber lli!?6zco den zisten VÄobr. 6. a. dae? 
sich schon auff die Rückreise gemacht gehabt/ an dieselbe hinterlassen hat/de­
ren Einhalt wir auch zu Lu^lirung der Lpeciei taöii kürtzltch ^xcerxirev 
wollen. 

H.Vll. In dem ersten führet er an/ daß/ob er zwar in dem alleruttterchänig-
sten Vertrauen gestanden / daß Vermöge des ihm unter Königlicher Hand 
und Siegel in Forma smpjillimz ertheilten lslvi donäuÄuz, seine Person 
und was ihm zugehöre/ vor andern unter elner publiken Sicherheit ste­
hen würde/ welche weder äireÄenoch inckreAe auff einigerley Weise könte 
viokret werden/ so daß er auch derselben nach Ausschlag der Sachen/ we­
nigstens biß zur Ablaufs der 26 receäenäum comperirenden satalien zu ge-
niejsen. und sich keiner curbaciov oder einiger Beschimpfung in dem geringsten 
zu befahren hätte; Er dennoch dessen ohngeachtet gar schmertzlich empfinden 
müste / wie so gar schlechten Genieß er davon im LtkeH habe / indem über ihn 
solche Proceduren und excraorcjmsire Beschimpfungen verhanget würden/ 
daß er nicht einmahl des Lauffes und des Schutzes der justice sich rühmen 
könte / welcher doch andern beuten / dle abzczue rali salvv conäuätu vor Ge­
richte stünden / gereichet würde. Dieses zuerweisen / fähret er fort / daß es 
nicht gnug gewesen sey/daß man ihm hin und wieder allerhand Fallstricke und 
Kundschafter durch andere in Lieffland zubereitet/ sondern es sey auch be-
reits sein leiblicher Bruder mit in die Bande gezogen worden/aus Beysorge/ 
es möchte/weilen schon dorthin die ?romellen ohne Zweifel äebmret wor­
den/daßvorihn keinTheil im Lande mehr zu hoffen/ ihme als rechten Erben 
die Beute entgehen/ wofern er auch nicht zutreten und wider ihn / dm O-
pitsin ?atku!, eine merite erlangen würde. Deßwegen / thut er hinzu / ha­
be bemeldeter fein Bruder in Gesellschafft eines/nahmens Dannenfeld/ sich 
nach seines/des espirain5,Hofe begeben/seinen Priester (dem er vorhin ein 
und anders von seinen Urkundennach Curland zu schicken auffgetragen Ida-
Hin entboten / und als er gekommen / zu erst besagter Dannenfeld und hernach 
fein Bruder denselben so grausam geprügelt/ daß er es kaum überwinden 
würde. Hierauff hätten sie ihn noch dazu ljzoüiret / und als sie einen Brjeff 
bey ihm gefunden / darinnen der Lapi^in p-rkul ihn zu Verwahrung seiner 
dort noch übrigen Schafften und andern Sachen ersuchet / hätten sie densel­
ben sogleich an das (Zouverneme^t geschicket/darbey ihren grossen Eiffer be­
zeuget und zugleich Anleitung gegeben / daß/weil schon einmahl in Riga seine/ 

des 
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des ?Ätku!s, Stube vj^ciret/ darinnen aber zu seinem Verderb 
nichts gefunden wäre / also dieser Priester nothwendig von seinen Heimiig« 
ketten wissen und deshalb ex^mimret werden müste. Ob man nun gleich ver­
muthen solte/ daß eine Christliche Obrigkeit an solchen grausamen Proceß-
ren keinen Gefallen haben würde; So lehre doch auch allhie der Erfolg/daß 
fast keine Informirätso ungestalt/ noch einiges proce^ere so illegitim seyn 
wolle/ welches nicht zu seiner Unterdrückung dort im Lande emptoiret und 
er also aus demselben durch Gewalt und Schimpff vertrieben werden möge» 
Denn es sey so fort vom Gouvernement ein ^orarius des Landgerichts/und 
zwar/damit dielntormirät omniduz numerjz 2l?5o!uta seyn möchte/ nicht 
aus dem Creyse/darunter er/der d^picain ?st^u1, gesessen / sondern aus ei­
nem andern / nach seinem Hoffgesandt worden / welcher nicht allein hin und 
wieder nach seinen Sachen mquiri^en/ sondern auch alle auff seinem Hofe 
befindliche Kasten und andere gewahrfame versiegten müssen/welche ?rocs-
6uren so beschaffen wären/ daß er selbe als eine unauslöschliche Beschimpf-
fung ihm tieffzuHertzen und zurSeelen ziehen müste/ zumahlenman ja mit 
dem grossesten Verräther und abscheulichsten Udelthäter keinen ärgeren ?ro. 
cell' anstellen könte. 

§.IIX.Der eapitain ?2tku! schliesset endlich dieses Schreiben folgender 
Massen: Daß / weil er ans solchen Umständen sähe / daß vor ihn in den, Lande/ 
da seine Vorfahren voü vielen Ssculis her in Ehren und Wohlstande gelebet/ 
kein Raum mehr sey oder seyn solle 5 Er denen so grausamen öffentlichen Ver­
folgungen/ zu deren Betreibung keiner Gewalt mehr gespahret würde/ kei­
nes Weges relittiren/ oder seine Zeit und Jahrein solcher Unruhe zubrin­
gen könne / so daß ihm kein ander Mittel übrig bleibe/ denn daß ers GOtt 
befehle/ das Seinige hinterlasse und nur seine Person dahin rette/ wo ihm 
der höchste GOtt sein Brod und Glück anweisen würde. Aus dieser Ursa­
chen wolle er zu förderst vor der Königlichen LommilLon seine vor derselben 
stehende Sache in aller demüthigst^ und gehorsamster ksverence niederle­
gen/ in welcher er keinen weitern Tritt mehr thun oder etwas mchr handten 
würde/ als daß er sich eintzig und allein andeme vonIhroKönigl. Majest. 
ihm allergnädigst ertheilten lalvo (5onäuAu hielte/ sein ihm unter Königlicher 
?srole zugesagtes benekcium lalvi rsceüus relervirs und unterthänigst ge­
horsamst bäte ihn dabey ungehindert zu conlerviren / was aber seine Sache 
beträfe/ weilen in deroselben durch eine Ihro König!. Majestät Kaution 
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ihm die Hoffnung / daß selbige durch Königliche (Uemence und Gnade ge­
hoben würde/ gäntzlich abgeschnitten sey; So stelle er dieselbe/ da sie nun­
mehr geschlossen / unter derKöniglichen OmmiMon gerechten Urtheil/und 
wie ihn sein Gewissen von allen schweren Beschuldigungen vor GOttes Ge­
richt befreye/also getröste er sich aussdiescr Erden des Urtheils in der Sache/ 
welches am Jüngsten Tage vor dem Rtchterstuhl Christi könne jM6ciret 
werden. 

5. IX. Das letztere Schreiben/ welches erst nach des ^apiesin psckulz Ab­

reise von Stockholm bey der Königlichen Lammillion eingereichet worden/ 
ist folgenden Einhalts: Daß ob wohl der bemeldte Lspitain ?srkul, da die 

bereits vor mehr ais z. Monaten geschlossen und die Kelsnon unterschrie­
ben worden/ alle ersinnltche Mittel/ das völlige Ende des schweren Ver­
hängnisses zu erlangen/gebrauchet/ er dennoch dazu nicht gelangen mögen/ 
sondern vielmehr sich allerhand lvckcia zu einem wettaussehenden immor-
tellen Wercke hätten blicken lassen/ dabey er Gemüths-und Letbes-Gesund-
heit / auch inreArirsrem fam-e samt seiner zeitlichen Wohlfarth tn unvermeid­
lichen Verderben gesetzet sehen müssen. Weßhalb ihm das Recht der Natue 
äiKiret/ dahin zu sehen/daß er bey dem kläglichen Zufall dennoch nur einig 
und allein seine Person retten/und bey allem Verlust nur seine Freyheit tu-
criren möchte. Dannenhero er / wie wohl ungerne/den Schluß fassen Müs. 
sen/ sich von Stockholm weg/ und an den Ortzubegeben/ da er mit weni­
ger Gemüths Quaal das Ende abwarten könte. Wie er mm bey diesem sei» 
uem Abschiede/ gegen die Königliche Lommillion seine beharrliche unterthä-
nige und demüthigst gehorsame keverence zu bezeugen allerdings vor billig 
und schuldig befunden: Also habe er htemit diese allerdemüthtgste Vorstel­
lung abstatten wollen / daß er keines weges aus dem Stimulo eines bösen Ge­
wissens/ oder aus Scheu vor der Mice den Ausschlag der Sache nicht ab­
gewartet/ sondern wie es leicht zu erachten/ daß er / da diß der Trieb wäre/ 
nimmermehr über iedermans Vermuthen sich aus seiner Sicherheit nach 
Stockholm begeben / oder so lange noch gewartet/und unabläßig auffeinen 
Ausschlag würde getrieben haben; also habe er keine andere/ als diese war-
haffte Ursachen / daß er nemlich aus allen Umständen und Begebenheiten die­
ses schliesset! müsse / daß diese Sache von denen/ sonach derselben Ende vor 
sich nicht allerdings gute Hoffnung zumachen haben / dahin gespielet werde/ 
paß sie nimmer/oder nicht so bald zu einer Endschafft gelangen/und dadurch 
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»n ilfLÄe des denc^cii eines freyen ^nrücktritts beraubet werden möchte / so 
-daß cr gleichsam nnker einem ^rreii scynmüst?/ ob er schon seinem Erbieten/ 
zvelches das ?unäan^:nc des ^Aivi (^oncKiKus , ein Genügen geleistet undsel-
ue Sache nach den Regeln eines ordentlichen proccMz ausgeführet hatte/ 
da dann immiktclst mancher einige Intrigen verdecken/eraber äulziT s^mse 
Sc cxiliim^noniz seyn/ und solches in Stockholm mit so viel grösserer 
Sckmach ertragen müste/weil er und die übrige Beklagte fast iederman zum 
Lpe^cu! allda einhsrgiengen / und solange nichteine Richtigkeit erlangen/ 
-bey vielen ln der Opininn von'grossen vctiaquenten pallirecen/ ja sie eine 
k«»ku1s vul^i wären/ und dergleichen 8entimenrs nicht nur allda in Stock? 
Holm gepflogen / sondern auch in und außer Ihro Königlichen Majest.Reich 
und Landen/auch in gedruckten (Lettes über sie 6ebiriret würden/daß einem 
jeden ehrliebenden solches billig bißan der Seelen zu Hertzen gimge/ und er 
Heßhalb den Entschluß fastete/ seine Wohlfarth lieber zu czuirciren / um nur 
imeßritiirem famZe durch die von GOtt und der Natur verliehene Mittel zu 
eonserviren/ als solch einer Hertzens nagenden täglichen Beschlmpffung/oh-
ne das Ende abzusehen / -xponiret zu seyn. Uber dem ertrage Er zwar mit 
-Gedult/ daß seine Schrifften und Sachen bereits zweymahl mit den aller-
.Mimpflichsten Zeremonien zu seiner höchsten (Zi-Zv^ion und vielen Nach­
denken in seiner Abwesenheit in Hiesslandvilitifet/in^uiLtionez nc>n tamea 
«Z^tiz nec ^rnculis nec inrerrvAStoliis leAiumis gehalten worden/ und wer 
wisse/ was noch mehr psÄret sey; daaber annoch beharrlich viele Dinge/ 
und GOtt wisse auffwasweise wider ihn unterhanden wären / müsse er bil­
lig einmahl zurücke denckcn/ daß auch ein redliches und auffrichtigeö Gewis­
sen nicht aLemahl eine suKeicrits Beschirmung derUnschuld sey / zumahlen 
ivie wohl mehrere calu? ^^tNcet / also auch hie geschehen könte / daß zu Sät­
tigung eigener oder anderer Künstler Boßhcit/ durch Behendigkeit eins und 
.anders in ipso sQu vi6r2riom8 in seinen dortigen Schrissten eingeschoben 
«und hernach vorgegeben werden könte / als wann es bort gefunden wäre. 
Wie er dann solches zu besorgen nicht allerdings Unfug habe/ in dem man 
seine quasi' besten Freunde zu In^mlmonenund Viktsnonen dort gebrauchet/ 
er aber in Stockholm sey / von nichts wisse/ und zwar/da er vermeine/daß er 
zartes R.e,j nur sllejnL in ä^o.lion- iub favore^uris zu fouteniien gehalten 
sey/ dennoch diß erfahren müsse/ daß er dergestalt zugleich auch partes 
ris heimlich wtder stch selbst verwalten/und ex suis dasjenige anschaffen solle/ 
was etwa zu seiner Oppu^nan. n iuKcienr seyn könte. Welcher Gefahr er 
sber ijtch länger so sorgelpß nicht ergeben möchte/ sondern durchSuchung seZ-

mr 
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ner vorigen Sicherheit sich in den Stand setzen müste / daß er allemahl freye 
Hände hätte/ seine Ehre'vermittelst einer Verantwortung vor Jhro Kö­
niglichen Majestät/oder/ wann es die Noth erheische/ öffentlich vor der 
Welt zu retten/und nicht feinen Verfolgern d/n Triumph durch eine Sicher, 
heit in die Hände spiele. 

L. X. Esfaget der dapirain pakkul ferner/ daß dieses seine Gefahr noch mehr 
Vergrößert ^die er dann zu meiden genöthiget werde) daß er ja in keinem Stucke 
sich projiottionaljter gegen die Olr-nlion6s5e^6iren dürsse / daß nicht alfofore 
feinSalvus der Stein desAnstossenö und den unaufhörlichen K.S-
moalir-^cionen / daß derselbe violiret worden / untergeben sey/und erindex 
Besorglichkeit stehen müsst/ die ein ander nicht nöthig habe/ der ohne einem sol­
chen cl^eo 6ciei publica ÜciZiret/ da er / der dapitsin doch seiner Sa­
chen die gebührende Vetentivri vorschlich entzogen habe/und sonsten in weit an-' 
dern terminlz öc moäis hätte proceciiren können. So habe er auch noch fer-
mr nicht ausser aller zeitigen Erwegung setzen müssen / im Fall der Ausschlag 
in der Sachen etwa alsdann ausfiele / daß aussden benöthigten Fall seine Ab­
reise wegen der Jahres-Zeit sehr schwer und auch wohl so gefährlich werden 
konte / daß er unmöglich sich des freyen Rücktritts zu bedienen Gelegenheit ha­
ben / sondern des Kene6cii dermassen selbst verlustig werden möchte/lnfonderheit 
wann er dabey zu betrachten habe / daß seine LeveLci^ und kst-illa in dem Zslvo 
OonäuÄu ex^rcsse au die Schwedischen Gesetze gebunden seyen / welche ihm 
nur i4> Tage sä rscecien^uminäulAireten / solches 8^)2t!um aber so enge sey/ 
daß er bey solcher Jahres-Zeit wie es damahls gewesen / und noch vermuthet 
worden/nimmermehr in solcher Frist von Stockholm ab in seine vorige Sicher­
heit gelangen könte / welches ihm doch ausdrücklich in dem 5a!eo eon6uAa 
versprochen sey. Und obzwar annoch mehr und andere gar wichtige Ursachen 
wären/ die ihn getrieben hätten / anderer Leute Schaden zu setner Warnung zu 
nehmen und also seine Person in Sicherheit zu setzen ; So wolle er dennoch 
dtcfttbcn mit Stillschweigen fürüber gehen / tnAnmcrckung/ daß die Vorer-
lvchnten von der Erheblichkeit ftyn würden / seinen Abzug znr Gnüge zu IcAi-
tuniren/ bey welchem er auch wider alles dasjenige feyerlichstpro^ttire/ was 
von feinen Feinden/ oder denen/ so ihre Inlli-umcm^ wären/ bey dieser Gelegen« 
heit/da er abwesend/einseitig möchte remiret werden/aZermassen er schon lange 
genng gewartet / und also die Malice und der N?ld Gelegenheit und Zeit ge:»ug 
gehabt halten / sich von ihrem Gtfft zu exvnefjren. Wie er yq»m silne Sache 

S i hwnit 
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hiemit unter der Verordnung stehen lasse/und dasjenige inGedulterwarte« 
wolle / was Jhro Königliche Majestät über ihn zu beschließen allergnädigst ge­
ruhen würden/ dabey er dennoch der unterthänigsten Hoffnung lebe / daß Jh­
ro Königliche Majestät seinem nunmehro zum drittenmahl kumiüimecx-
lullen und bey dieser seiner Abreise zugleich hinterlaffenen allerunterthänig. 
sten Gesuche/ ein?n Gnaden« Blick wiederfahren lassen/ und nicht zugeben wür­
de / daß srlne Feinde ihre ihm schon vor 2. Jahren geschehene/ auch/ wie man lei­
der sähe/im ziemlich ZVAncirte Drohungen / ihn aus seinem Vaterlande 
gäntzlich zu vertreiben/ vollführen möchten. 

L. XI. In dem an Jhro Königlichen Majestät zugleich mit hinterlassenem 
Bittfchreiben/dessen der Lapitain?arku1 im vorigen erwehnet/ beziehet er sich 
auff solches von ihm an die Königliche Lommillwn gerichtetes Memorial, und 
bittet allerdemüthigst / es wolle Jhro Königliche Majestät seine Abreise in kei­
ner Ungnade ansehen / fondcrn seine darüber in geziemender 8udmillion vorge­
stellete k^loriven in allergnädigste Lonll^rstion kommen lassen. Weil nun 
aber nichts destoweniger in dem Urtheil/ so die Königliche im Mo« 
uath vecembri, nach des <Ü3s)icZin Abreise/gesprochen/ auch diefes un­
ter besagten (^apirain pslk'.llz schwere und grobe Verbrechen gerechnet wird/ 
daß er wider Jhro Königlichen Majestät ertheiltes gnädiges Geleite/ und De­
ro Königlichen CcimmilLon icerirte Warnung und Versicherung ohne alles 
Urtheil und den Ausschlag aus zu warten /die Sache auff den Rücken genom­
men/heimlich sich auffdie Flucht begeben habe/und ausser Landes entwichen sey/ 
und vermittelst dessen noch dasjenige/was rückständig gewesen / nicht allein des 
Königs Geleite verunehret/ dero Königliche Worte in Mißtrauen gesetzet/und 
denselben eine Unsicherheit unverantwortlicher Weise zugeeignet/ auch der Kö­
niglichen Lommilllon auffdenftiben gegründete und ihm angesägte kslolmio-
v«s verachtet habe/ F. i.//. 

(^vX^ic) IV. 

So entstehet dannenhero daraus die vierdte Frage: Ob der Opitsm 
patkul wob! oder übe! Aethan/ daß erbebst» gestalten Sachen / und 
ousdenenm^Äiz bkstndlichen Xlouven , unterm 8^!vc>(lc,n-

stehend iZ'i v>rct/und Hb ketirsöe pro crimmc be^ynders 
kÄme m^uuret werden^ 

Kariones . 
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Katione8 Vubit3n6i. 
Nun scheinen zwar die in besagtem der Königlichen dommillicin Wirthe! 

enthaltene Gründ? bey dem ersten Ansehen sehr wichtigzu seyn / daß nehmlich 
I. der dzp tzin p^rku!, da er dem von Jhro Königlichen Majestät eigenhändig 
Unterschriebenen 8a!vo OonöuAui und darinnen auch nach erfolgtem gäntzli-
chen der Sachen ?tusschlage versprochenen freyen Rücktritt nicht trauen wol-
len/I. Kön. Maj. eoi^io^er in^ireÄum eine?cr6äisrl) beygcmessen habe/ 
als ob Jhro Königliche Majestät dasjenige/ fo sie einmahl zugesaget/ nicht hal­
ten würden / da er hcrgegen II. bedencken sollen / daß gleichwie vor einen jeden 
krivswm die rechtliche pr-elumpno bonitsris miliciret/ also vielmehr von einem 
so grossen Könige in Ewigkeit nicht zu vermuthen sey / daß er seine Königliche 
?^ro!e brechen/und das einmahl verheissene öcneticium lslvi k^ecellüs wieder­
um zurück ziehen solte. 8nlent in6e juris Dolores sä Zcjimencjum me-
tum c^uemcun^ue 6c slleZare, non tolum ZUtoritsrem le^is» 
HuX sllecurstum »!? omni limore xacsre fscir, /./. /.F. 

p/o/. Ac<?suo6 lecuritaris promillio leinlisr p2Äi Asbest, sc^uo sl-
teri sltero inviro reiilire non liesst, Oom/n'c. F«//.O//?. 
7. (7.^././/?. ̂ s. seä Ac pr^ci^ue sj?1ßn6orem 6c svcoritZtem IvIs^Ursrus aä» 
cjucunt, cuisdmo^urn cieciecori eilet i^6em fZüere, inprimis li lslvu; <üon» 
6uÄus, ut Iiic, sbipto lummo principe concelluz fuir, cum vox?rincipi5 
inl^ar Orsculi elle 6e!>eZt, unam !?Z!?en5 lin^uam, ^ 

5/?/?.,,//. ?> O/n. ^p.. 7/. 7^.7/. ^!nd 
zwar hatte III.der LApitZ?n?ar^ul um soviel sicherer seyn können/ da das 
angezogene beneiicium izjvi rece/Ius denk Königlichen Geleitö-Briefe mit 
ausdrücklichen Worten einverleibet gewesen/wodurch Jhro KöniglicheMa« 
jestät dero smxam vo!uneatem bezeugen wollen/sintemahl auch sonsien schon/ 
wenn gleich dieses nicht expresze erwehnet worden/dennoch ein jeder ialvus 
Oonäo<Iv.5 dergestalt erklähret wird/ czuoä scilicet ^octscire sÄum vi^es-
tur,ut is, cui i^Ivu; LontiuAus concellus ^uir, vi ejus^em c^uoc^ue ex !o-
cc- jucjicii lecure receciere äc 6o:r.um reverri ^zollit, /'/ sc-
<7. F.<5. /. Lo«/?/. /)//?. /. ^ 

^s. F. (5^/^/.^/^^/?. »«W. 
4. ^/^o. ö. 7. //. S"„. /./. 7?,. 

// »«^.7/ 7^:. 7. ^5//.?^^. 7^/. 
(7. ,. sS/^2. <7..»^ //. hinHe« 

Aen ^(tjseteö IV. Huoä ^acmaälnoäuin »a ^Ivo Lonäuciu käcm ^ällerc^. 
S Z «vli 
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non lics^c: ica nec vicillun ei^iem ciiKäsre conveniat, 5>. ^ 
/. Zclco ur äulziranz äs v^licilrats lsIvi OonäucIüz crimen tacrileZii 

incurrar, 6?». /./. <7. ^ /» /. LS' 
^ cum vrXlsrtim ea, c^use princ.pi placuers, I.eAi« Ks-

deant vi^orem, /. (7o^/?s/. Es sagen V. die Rechts-Lehrer/ «^uöä 
«Zamnatuz sä mortem non pollir aufugers lins pcccaro morrali, 

2. ///. /?? ^s. (7. //. n«?». 

und obgleich dazumahlen/dader d^itain?arl<u! von Stockholm weggegange/ 

ihm ewige Leibes'Straf^ noch nicht zuerkant gewesen/ so hetjsct es doch auch 
allhie btllig/czuoä cinAsnäus pro cinÄo I^sbestur,/.^^^^ Es ist 

auch VI. in denen Schwedischen Gesetzen auff die Viola:ore5 lalvi Lonäu-

Aus ä ^.Lgs coc.cclli eine schwere Strafe gesetzet. 8ci!iceriiunr ^.si capits« 

!is pceliX 6c conlilc^tionis mo!)ilium,6c IiXre<!ez eorulii immobiliacspiunt. 

Lx mobilibus vero tsrriam parrem sccipit ^6ior, tertiam Kex,6c rertism 

civiras, ?/>./. (7^5.^/.^.^ 1.^, 
<7/p/7. ?/>./. (7^.^. undkan der CapicainpZl^ul dem Ansehen nach nicht an­

ders als pro ejuzmo^Zi violators gehalten werden / da er dcm ertheiletem 

lslvo LoncluÄui zuwider gehandelt hat/ Wesfalls ihm auch tttdiesem Stück 

besagter l^vusLoaäuÄaz garnicht zustatten zu kommen scheinet/ nam 6c 
beuekclo inäiANus eK» c^ui in^.eAsm pecc^t, /. ^7. 

Ebenmäßig wird VII. die violzrio 5i,Ivi Lonäu<Iu8 nach denen in Teutsch­
land üblichen Rechten sehr scharff bestrafet. Denn obgleich nicht alle l) v. 
darinnen einig sind/ cz^oä viol^ns lli'vum dON(ju^umlimp!jcirerlXlX^la-
jekariz ^e^izliÄr, c^uoä c^uiäsm mulri vo!unr,inrer czuos 
^5 /. 2. (7. /. 2. /^o. ^ cn/». 

T',/./. ,^s. So ge­
het dsch ihre Meynung zum wenigsten dahin/ c^uoä pro ^us!itatevioiario' 
rüs ex juäicis seczua ä'icrelions poen̂  imponi äe!?eat, 7>̂ ?. 
^5 t7^///. ^ (7. /s. (7v/l??. ^ (7. /. 

Wiedann IiX. Ln^mili die ^K>3Äore5 dgrcerum 
pukUcorum 6c e^inäs aufagienres ^s jure Romano Mit der TodeS-Straffe 

beleget wurden / /././'. F.//./'. ^ /. 
^ ()uZMvi5 lnnocentsz ex eo crimine, proprer czuoä 

jwp^^i fuersnt in csrccrc, reperiuntur, t7?//?s^/. ^ 
li csrcer lummi Princips ekkrinZ^tur, /»-//,///?. //^^/?»^. 

///.»/^.^. Und obgleich IX. ber L^pi^n ?ac-
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ku! große Klagen führet/ daßercontrs tenoreml^lvi (^on^uÄuz ^kseidlget 
worden/ scheinen doch solche wenigen Grund zu haben/ weil seine Person 
niemahten violiret worden/ sodann / was etwa tn Lkesfland von privat LeuA 

" ten geschehen / keine zureichende ^!rsach gewesen/daß er deßhalb an den Wor­
ten des ?vtencilllrni concec!enti5 zweifeln folte/und endlich die ln besagtem 
iieMand vorgenommene in<zuiiitiollez pro injuKis attentsris äc v^olentis nicht 
geachtet werden mögen/ czuia sülvus LonäuiIus ranrummoäo rribuic lecu-
ritsrern ä v«o!enris illicifs, non 2 jicita violenna juris, 

6^./. H-tt. 
K.atic)ne8 6eciäen6i. 

Ob nun gleich dieses alles dem (^spirainpürkul uicht wenig zuwider zu seyn 
scheinet; So bin ich dennochder Meynung/daß bcregterLIpi^amdaaan/ 
daß er sich vor erfolgtem Ausspruch der AomZkchen Verordneten 
Omm nlwn von Stockholm weg und in siine vongeSicherheit wie­
derum begeben/nicht übe! gethan habe/noch solche k.etiracie ihm pro 
trimme in dem darauferfolgten Urtheil impuuret werden konne.Die-
scS halte ich aus folgenden Rechts-Gründen unwiedertreiblichzuscyn.Denn 
I. ist in Göttlichen und weltlichen Rechten gegründet/ c^uocl circa invettiZa-
iionem moraliraris alicujus sÄionis, ejuzoue seÜimstinQem, an bona lit, 
an mala, faciencZsm , inrenrio sZenris conüäersii äel?est. kormslis enirri 
-ratio bonitatis 6e msüriX sÄionum conliliit in lisbimcline, leu relarions 
<jeterminariva aä normsm äireÄivam, «zuX I^ex 6icitur. ^r^o ^uacenus 
>ex pra:scrip'0 narm°e prolicilcirur, 6c juxra eam inliituirur a6iio proTrert-
ca , irs uc aä eanäem exaüe conAruar» Izona 6-cicur. (^uatenus vero con^-
tra pr^lcripruw normX sulcipirur, aut ab ipla äilcrepat, mala appellarur, 

6-«/. /./. 7. §.^. Unäe Ol), clicunr» 
«zuoci inrcntio c^uemliber aäium mocieretsr, non aliter, c^uäna frevum e-
«zuo5, 6c Aubernacu^uiN vavein, 

^  ? >  § -  ̂  - 2 - ^  s ^ / / ^ 5 .  ^  / .  ̂ o .  / ' Z ' .  < 2 ^  § .  
/ .  ^ ^  W e n n  
man nun dagegen II. etwas genau betrachtet/wie der Ls^itain packu! fich ü-
berall bey dieser den ihm ertheilten lalvum LonäuAum betreffenden Sache 
verhalten habe/ wird man nicht dqSgMngste veNißium finden können / dar­
aus zu schließen wäre/ daß derselbe die geringste malir? in seinem Hertzen je-
mahlen gehegcthaben iolk>. Er war/ ehedcr?r«cessvor der Königlichen 

nmilkon seinen ?lnfang nahm / in Churland unter eines answärkigenPo, 
tentaten Gebiete in vössiZer Sicherheit. In dem ertheilten iälvs Louöuöza 

War 
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tvar ihm zwar der freye Rücktritt in solch seine Sicherheit auch nach erfolg-
tem End-Urtheil / tedoch aber nicht schlechterdings / sondern mit der sonst 
zweydeutigen Ll^ulul: VOie die Rechten vennoFM/ verstattet. Erwu-
sie/ daß er viel und zwar sehr mächtige Feinde Härte/ die ihm allerhand Fall­
stricke schon vorhin Zeleget hatten / und dergleichen annochzuchun so willig 
als mächtig wären. Er wurde auch noch dazu von einem ungenannten 
Freunde ausdrücklich und mit nachdencklichen kormsUen gewarnet / daß er 
solchem ihm zugesandten lstvo LonäuÄui nicht trauen/ noch seine Sicher­
heit dabey zuhaben sich Hoffnung machen sdlte/ indeme ihm/wann er nach 
Stockholm käme / von seinem ihm wohl bekannten grossen ^.nragonittett 
allerhand ckicane würde gemachet werden/ und man den mehr gemeldeten 
lalvum LonäuHum so auszulegen willens Ware/ daß selbiger nur die Sache 
gegen den Obrist-l/ieucenant Helmsrlen angehe / mit nichten aber die andere 
Händel in sich begriffe/ und er dannenhero vor Unglück gewarnet würde/ 

Z. Es hätte ihn auch endlich hierinn 
besiärcken können/ daß in dem lalvo die Sache/ welcher wegen 
derselbe.ertheilt seyn solte/ nicht ausgedrücket worden/ und es Heisse/ Noa 
ieneri ^usm lireris lalvi kskere, ubi periculum Lapir» 
tukeli, c^uonjzm sslvus donäuÄuz ^rsAiliz Lsurio eK, ^ 

7. //. <7^.//. 
/. /. 2. O^/e/'^. 

Er machte aber auffalle diese nicht geringe l)ubi« 
nicht die geringste keüexion, sondern wie ihm Jhro Königliche Majestät 
Aeneralirer ein frey und sicheres Geleit zugesaget hatte/ sotrauete deroselben 
er auch zu/ daß sie ihm selbiges gencralirer geniessen lassen/ nicht aber es 
etwa auff diese oder jene Sache einschräncken/ oder unter der Llsulul: Wie 
die Rechte verm^Aen/ etwas ihm zum Nachtheil gereichendes verste­
cket haben würde/ immassen er jederzeit Jhro Königlichen Majestät Eyffcr 
zur Gerechtigkeit höchst gepriesen/und alles Widrige nur einigen Übelwol­
lenden / die der Sachen wahre Beschaffenheit vor Jhro Königliche Majestät 
verhelet/ zugeschrieben hat. In diesem Vertrauen nun kam er über jeder-
mans Vermuthen nach Stockholm/und wie er vorhin sich erbotenhatte/dsß 
er aufcrhaltenes sicheres Geleit sich gestellen und die ihm impurirrelX IiÄa völ­
lig ablehnen wolle/^u« obligatio is 5iKenc!v Sc äetev6sn6o jam inäicsc 
coascienriAM ints^ram atque b>c>n? caulse t?6uciam, 

<5. ^ «0/^. Also bewerckstelligte er nuch solches / so viel nsrura 
xrsc^üus zuliesse/ übcrgab seine Lxcejitionsz und Ouxlicsm, und als die Sa­

che 
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che darauff vor beschlossen angenommen ward/bearbeitete er sich etliche > 
kNonate / die Sache zu einem völligen Ende zu bringen. Weil nun III. sol­
che Endschafft der Sachen nicht so balde erfolgen wölke / ihm hcrgegen in 
dem lalvc» donäuHu expreß verlzjz versprochen war / basier Macht haben 
solte / sich frey und ungehindert in seine vorige Sicherheit zu begeben / so ge­
brauchte er sich des ihm daraus zustehenden Rechts/und reiftte 6. i;ten No-
vembr. 1694. von Stockholm wiederum ab/und zwar nicht heimlich/sondern 
da er solch sein Vorhaben eine gute Zeit vorhero der Königlichen dvmmjz-
Kon hinterbracht hatte/ wie er dann auch/ allen bösen Verdacht von sich 
abzuweltzen/annoch bey seiner Abreiseso wohl an Jhro Königliche Majestät 
selbst / als an die Königliche dommislion zwey unterthänigste und demü-
thigste Bittschreiben hinterließ/ darinnen er die Ursachen seiner vorgenom­
menen Reise weitläusstig anführete/und solche seine Abreise nicht ungnädig 
ansszunehmen bath / wovon bereits oben Z.L. VII. IIX. IX. mit mehrerm ge­
dacht worden. Hiebey muß IV. dem Opirain parkul die bekannte Rechrs-
Regul unstreitig zustatten kommen/ quo^is, czuijure luoucitur, nemini 
faci^t injuriam, /.§. /./I <^5 /. /I ̂  /s/. 
^»7.7. nec in äolo el?e cen5satur, /. ^ 

F . ^  L t  c ^ u o c i  n i k i !  poslir impurari i!!i,c^ui 
in aÄu licito vsrL»rur, F. ?. 2. (7. /. § /1. Und ob 
zwar V. in dem lalvo LonctuÄu unter andern auch diese kormslien enthal­
ten/ daß/wenn der dapitain paikul den Königlichen Geleits-Brieffzu gute 
gemessen wolte/ er so bald bey seiner Ankunfft seine Sachen bey Jhro Kö­
niglichen Majestät angeben/und dann auch den Rechtlichen Aueschlag ab­
warten solte/ welches letztere er aber nicht gethan; So muß dennoch / weil 
immeäiare darauss folget/ daß der Opirain packn!, da die Sache ihm zu­
wider ausfiele/ sich in seine vorige Sicherheit zubegeben Macht haben sol­
te/ nothwendig diese Limitation darunter verstanden werden/ dafern sich 
nicht etwas vor erfolgtem Ausschlag der Sachen ereignete/ wodurch der 
sonst nach dessen Erfolg vergönnete freye Rücktritt per inckrechnm abge­
schnitten werden könte. Denn wenn man diese Limitation nicht zulassen 
wolte/ würde es eben soviel seyn/ als wann der freye Rücktritt zugleich zu­
gelassen/ und zugleich versaget worden wäre/ welches doch nicht zu vermu­
then ist, d?ec erism, czuoä in savorem allcuju, inrro<iuÄum eK, in ejus 
oäium rerorczueri 5eu inverti cjcbet, /. 2/./^/. F. (7. /. 

<7sV?«^o^. »s,. Ivlulto minu, ali<zuem pcr tnäire-
^um securicste Sc 6e5enlione privsrc coovenit, 
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5?on enim supervacus elle, 5e6 elkeÄum kabere äebet cort» 
cesilc» securitati». Unäs male äeciperemr benel?cio, czui nec^ue 6ireÄe, 
veczue per inäireÄum vexari (lebet, »««». /. 

/.,. 7?>. /. ^//e.//. v««. /F. 75. 

8cilicet^ aäjuvai'i nos, non 6scipi bsnekcio oportet, /.//.§. /. /» 
Mankanauch VI. aus dem ertheilten lalvo Lon6uÄu mitgu^ 

tem Grunde schließen/daß/da dem Lapitain ?acku! frey gestanden nach 
erfolgten widerlichen Ausspruch sicher zurück zu reisen/ ihm solches vielmehr 
frey gestanden habe/ ehe einiges Urtheil erfolget ist/ (cmeniin licet, quoä 
z>!us ek , eidem «zuoczue, <^uo6 minus eii, non äebec non licere, /. 2/.A 

Und daß die LIsusulcis 
receäenäo lecure poK sentenriam , gäverssm c^uoc^ue, nur bloß zu mehre­
rer des (spitzln paikulz Versicherung sey hinzugesetzet worden. Uber dem 
müßen dergleichen Geleits-Brtefe nicht allein ex menrs conceäemis erkläh-
ret werden/ 5ec! Sc maxime recipientis mens sttenäsnäs venit, Z','-

/^s/> «««?.//. ̂ /ep/«L /o5. 5//.». czuis lecuritstiz pro-
rnizlio eÜ inK^rpac^i, coipso, clum eK äuorum, 5ci!icer conceclemis 6c sc-
c i p i e n t i z ^ i n  i ä e m  p l s c i t u m  c o n s e n i u s , / . / . § . t 7 ^ / 2 S p .  

Da NUN aber der dgpirain packu! ein sicher Geleit S(i 
scceclenäum 6c receclenclum begehret hat; So ist es vernünsftig/daß er sel­
biges nicht nur auffden Fall verlanget/ wenn das Urtheil bereits wider ihn 
ausgefallen wäre / sondern auff alle Fälle/ wenn er sich nicht mehr/ auch 
ante lententiam ,in loco juäicii peraHj sicher zu feyn achten würde. Was 
nun VII. die von dem Lapirain patku! zu luttiiicirmig seiner R.etira6e an­
geführte Ursachen anlanget/ sind dieselbe und sonderlich einige darunter/ 
welche wir hier nur kürtzlich wiederholen wollen/ gewiß dergestalt beschaf­
fen/ daß er hohe Ursach gehabthat/ in zeiten vor seine Sicherheit und ei­
nen freyen Rücktritt zu derselben/ besorget zu seyn. Man fünde in dem ge­
haltenen ?roroco!Io, als ob die Beklagte insgesammt mündlich gestanden 
hätten / daß sie kei conütenres wären / welches sie doch niemahls gethan/ 
noch wider ihr Gewissen thun können/wie man ihnen denn auch stets in den 
Ohren lag/ sie solten sich nur zu denen ihnen beygemessenen Verbrechen in 
Güte bekennen/ ^^Man stellet? 
sonderlich wider den <ÜZpitain p^ckutin seiner Abwesenheit in Lteffland In-
^Uliirionez an / viiicirre seine Brieffsä)afften/eröffnete seine Küsten und Ka­
sten/ und wolte seinen Prediger durch unerhörte Mittel dahin zwingen/daß 
N/weiß nicht welche Documenta, besagtem ^icsin zum Schaden und 

Nachtheil 
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Nachtheil heraus geben solte 7^. F. 5^/. Wobey der 
Lspitsin psrkul nicht ohne Ursach befürchtet/ daß bey solchen Visitation!-
tm3 gar leicht etwas ihm schädliches untergeschoben / und hernach/ daß es 
von tkm hergekommen / ausgegeben werden könte / ob er es gleich sein Lebtage 
nicht gesehen/ zumahlen gemeiniglich dergleichen ^Äus durch seine Feinde 
verrichtet'worden. Weil nun sonst nach denen Rechten ein keu,, der das 
tbm imputiere veliäwm schlechterdings gestehet/ so fort ins Gefängnis ge-
leaet/unddiedarauff gesetzte' Straffe an ihm vollstrecket werkn kan/ ober 
gleich mit einem ssIvoConäuÄu versehen ist/ ^/o^.2. 57. 
/. c7^^sp. />. <7. 
/. (7. F. ^.Welches ebenfalls statt 
findet/ 6 keuz inäubitstis prodsrionibuzconviÄusLcäsnmatUzfuerit.lzuiz 
runc in eum üatum recnkc, äquoincipere salvus conäuÄus non porell, 

/. 7. 7^/. 6e^. /. /?. 
7.»0,. So hätte es ja gar leicht geschehen können/ daß man den Cspitair» 
pstkul rsnquam confessum Lc conviQum lud prsetextu viojentize juris,quss 
ÜcicssK, sicheren Geleits unerachtet in gefängliche Verhafft gcnommenhät. 
te / (ob gleich unten sä rat. Oec. IX. ausgeführet werden soll/ daß die ange-
zoaene Zurs sich auff gegenwartigen casum nicht sppliciren laffen.) Wozu 
aekommen/ daß obgleich die Beklagte auff die wider sie eingebrachte Kla, 
qen noch garnicht hauptsächlich geantwortet/ sondern nur Lxceprionem 
vilatoriam opponiret gehabt / ihnen auch niemahlen die Iritis conrettsric» 
durch eine inrerlocucorism auffgelegt gewesen; Sie dennoch aus allen Um­
ständen abnehmen können/ daß bereits eine Oeimiciva erfolgen würde/wie 
auch würcklich geschehen ist/ welches ihnen aber wenig gutes verheissmkön-
«en. Wenn auch gleich endlich sonst nichts angeführet werden könte/so wä­
re doch dieses sckon zureichend genug/ daß/da die l'ecuricss receäenäisecun-
äum^eße5 8vscics5ertheilet worden/ dieseaber nur i^Tage pro omni rer-
niino sä receäenäum vergönnen / §. 5/55. ^»5 Der 
cispirsin ?arku1 bey hereinbrechendem Winter unmöglich binnen solcher Zeit 
aus dem Schwedischen Gebiet in seine vorige Sicherheichätte komen können/ 
und also auch aus dieser Ursach der Klvu, ConäuÄuz keinen LifeH würde 
gehabt haben/ wenn er sä tempus pudücats: sontenti«, so im December 
allererst gewesen/ zu Stockholm verblieben wäre / welches doch wider Jhw 
Königliche Majestät gnädigste Inleruion angelauffen wäre. Dannenhero 
ist es UX. bey vorangefühtten Umständen auch allhie wahr worden/^uoä 
' T ^ l»lv» 
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lslvi L nc!u<Iu5 ol)1i^srio,l! siericuli sliczuiä msner,non tollst exceptio-
vem loci non tut,', sc^us s6eo non inferst neceiliratem com^srencli, (re-
«NZnenäl) Oi'r. <-/e 
I^vcux en.m ju6icii ruruz eile 6eber lici^atoribu; /. c. /. 
O:cuu5 v«^rö locus non rutu^ euam^^usn^s^un-m loco ju6iciimulrozka» 
ber in-micos capr^les, suceorum amico;, 6^/. z^. ^5.^ 0^5. 

/. /s/. Zur ibi6cm rimet periculum slttjuocj, vel «^uancism 
injuriam , cjvse tibi velsl?jp5o ju6ice,vel slio in5erri poilet, puts incarcerg» 
tionsm , v l cru>.istu5 corpori8, /sc. <?//^. ̂ «. z. 6s/iös/>. ̂ /.F^ 

Le. 7^e/LA^». Wie nun derjenige/ der prvpterexceprionem loci r.vv-. 
tuti auff abgegangene Cirgrion nicht erscheinet/ pro conrumaceöc6ololc_^ 
«msneine nicht geholten werden kan/ l'eä potius citario sci locum non tu» 
«um juii<'m ap^eüsnc^i causam prsbet, Also kan 
auch das p conrumacis Vicht gehalten werden/ wenn zwar an­
fänglich iemand schgestcllet und seine Verantwortung gethan hat/hernach-
mahls aber . nd^r Umstände sich ereignen/daß er seine Sicherheit nicht mehr 
haben kan/ !c: dern sich wiederum ?n seinen vorigen Gewahrsam zu begeben 
genöthiget w rd. Habet li^uiäem Lxceprio loci non tun ^ravsmen 5uc-
ceKvum äc von mvmentsneum^ a6eoc^ue licet 6ilsroria6r,^uan6ocun^ue 
tsmen oppc»' i pvtel^, etism post lirem conreKscam, c. 55 

7^. Endlich IX. ist noch zumercken/daß 
gleichwie aüezei / wannte elfe6iu öc äi^ratione salvj Lon6u6iu» gefraget 
wlrd/auss die f rmam vci borumgesehen und darnach ju6iciret werden muß/ 

/'^./ (7< »7//. 6^^sp. r/>. ̂ 5,-e/?. Also auch zwischen 
gegenwärtig'm dcm^spitaio patkul ertheilten und andern sonst insgemein 
gebrälich icblN Gcleits-Briefen rsrione formzeivcleczueäepenäentjseKelIus 
ein gar mel etlicher Unterscheid sey. Insgemein erstrecket sich elulslvuz Lon-
«Zu<Iu5 nicht weiter/ als biß etwas peinliches widcr den Angeklagten erkannt 
worden/ >6est, tjonec vel poenZ czpitali, sut a!ia corpori8 sKiäiivä ^.eum 
sKcien^um^ aur czvTllioni lubjicien^um eile, ̂ uäex proriunciaverit, esc^us 
j e n r e n r i a  s i u l > l i c » r a  f u e r i t ,  ̂ / o / / ^ . t ? . / .  / .  / .  

O" /F. DannenheRo.'der Angei la^te auch iedesmahl bey publicslion des 
End'^rtheils zugegen seyn muß / cuä fsÄZ auff besagtem Fall das sichere 
Geleit so for^c-sliret unb er zur g?'anglichen Hasst gebracht wird/ 

Hcrgegen ist dem dspirain paikul ausdrücklich verspro­
chen / daß/wann gleich die Sache dergestalt aussiele / daß er in Jhro König­
lichen MajestätMuchezv verbleiben nicht erhalten könre/ i'iäett, li^Kin-

jUNZ»-
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zun^atur p«na amislionem vel vir« vel t'amse imporrans,) ihm dennoch 
die Freyheit gegeben würde / sich in seine vorige Sicherheit zu begeben. 
Woraus dieses fiiesset / daß der Spiraln parkul nicht pr-ecize gehalten ge­
wesen/ daß er bey der Publication des Urtheils zugegen seyn müste/ und 
dannenhero ihm um soviel weniger etwas wegen der geschehenen Abreise von 
Stockholm mit Bestände impuciret werden möge. 

kelponlio aä rationes Oubit2n6j. 
Und nunmehro ist auch gar leichte / auff die angeführten Kations» 

«lubitancil zu antworten. Denn gleichwie czuoaä I. <Zc II. es eine offenbahre 
caviUatio ist/ wenn unter zweyen visseurirenden/ wie leyder offt genug ge­
schieht/ der eine dem andern per conlequenciaz conlec^uenrisrum etwas auf­
bürdenwill/ was er zu behaupten niemahlen in Sinn genommen; Also wäre 
es auch viel zu ungütig geurtheilet/ wenn man aus der von dem Lapirsin^ 
?at^ul vorgenommen keriraäe von Stockholm erzwingen wolte/daß er da­
durch die Königliche parole in Zweiffel gezogen/und Jhro Königlichen Maje­
stät per inäireÄum eine periiäiam beygemeffen hätte. Wie ein Grosses der­
selbe auff das Königliche Versprechen gebauet/ ist in rarione 6eciäeo6i ?. 
gezeiget worden. Daß er aber nichts desto weniger hernach sich nicht sicher 
genug geachtet/ ist nicht deßhalb geschehen / daßergcmeinet hätte/Jhro Kö­
nigliche Maiestät würden dasjenige nicht halten/ was sie ihm einmahl zuge­
saget hätten; sondern er hat andere wichtige Ursachen gehabt/ die er theils 
noch vor/ theils bey seiner Abreise Jhro Königlichen Majestät verordneten 
<2c>mmi;kon weitläusstig / iedoch aber auch zugleich demüthig vorgestellet hat/ 
und dieselbe aus seinen oben L. H. VII. IIX. ercerpirren Schreiben ersehen 
werden können» Daß yuoa6 III. das beneiicium lalvi R.ecellus dem Kö­
niglichen GeleitS-Brieffe mit ausdrücklichen Worten einverleibet gewesen/ 
hat eben den Lspirsm ?2lkut dahin bewogen / daßer/ dervoneinem uvge-
nandten Freunde geschchenen Warnung und anderer Umstände uneracbtet/ 
über iedermans Verinuthen sich aus seiner Sicherheit nach Stockholm be­
geben/ und seine Sache/ so weites natura Processus noch zur Zeit zugelas­
sen / öffentlich verantwortet hat. Gleichwie er aber sonsten erfahren hatte/ 
daß die von der Ritterschafft über des Landes elenden Zustand geführte Kla-
gen nicht auff die Weise / wie der Ritterschafft Imemion gewesen/Jhro Kö­
nigliche Majestät vorgetragen / sondern daraus die aller greulichsten drimi-
oa waren gezwungen worden/ um deren Willener damahlen angeklagt 

wurde; Alsokunke er sich auch leicht die Rechnung machen/ daß bey Erwc-
T ; gung 
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gung der angeführten nachdencklichen Umstände/ die sich damahls hervor 
thaten / Jhro Königliche Majestät durch eine und andere Vorstellung leicht 
dahin bewogen werden könte/ das ihm ertheilte sichere Geleite wiederum 
auffzuheben / zumahlen da er ohnedem in seinem übergebenen Schreiben kla­
get/daß/so bald er nur sich in etwas mit -Nachdruck verantworten wollen/ 
ihm unauffhörliche KemonKratione, geschehen wären/ daßderlalvusLon-
«ZuQus dadurch violiret worden/ weßhalb er auch / um nur vor seine Person 
die Sicherheit zu erhalten / seiner Sache die nöthige Vetsnlion entziehen/ 
und alles in Geduld über sich ergehen lassen müssen» Es seye aber ferne/ 
daß deßhalb sowenig der Lapirain paikul, als sonstiemand Jhro Königli­
che Majestät einiger Ungerechtigkeit beschuldigen solte/ als dero Eyffer zur 
Gerechtigkeit und dabey mit unterlauffcnde Königliche (Uement? ihm und 
tederman bekanöt gewesen; sondern es schiebet derselbe alles dasjenige/ so er 
unschuldig erlitten / bloß und allein auff seine Neider und Verfolger/ welche 
Jhro Königlichen Majestät die wahre Beschaffenheit Hinterhalten/ und die 
Sache weit anders/ als sie gewesen / vorgestellet/ denen aber Jhro König­
liche Majestät weil sie als ein Mensch nicht allwissend / glauben zustellen müs­
sen. Die! V. kario äubiranäi hat bereits ihre Limitation in racione cjeciäenäi 
IIX. c^uoä lalvo LonclucIui 6>Ki6ere non liceat, nill s<jkuc julia 6c prse-
^nsn5 csula ac^lit, c^use lecuritstem non attsnto lalvo OoncluÄu in <!ubl-
um voeiret, eÜ remeclium lalvuz Oon^uÄus, 6c l^inc com^Zrere 
(zur lu!)lil5ere) Hui; non tenerur, cum in loco jucücü inimici potentes sc!-

lunt, 
eo/. ^ To«. 7. /. /. ^ 

^ <7^p. ^<?» Lt exceptio l^oci 
non tuti poreli a'^eAari, 6c luKra^arur, etiamli culpa propria alleZantise-
venerit, /«(7.5^ 47. ^ 
2/»^ /sc. DaS asserrum in rat. 6u!?. V.ist theils noch nicht V0N 
^llen Dl)' Lpprvbirct / in dem L'sr^/^k?. /. /. c. /» 

<z/e 77. ^ 
jvs c.2. das Gegentheil behaupten: theils aber gehet es 
nur auffdas forum inrernum: theils muß es nothwendig von dem caluver-
standtU werden/ li<^uis legitime conäemnZtU5 6c criminisimpurali ciiAgn« 
te conlcientia reuz lit: und dann endlich kan es deßhalb nicht auffunsern cs-
ium appliciret werden/ weil des dspltain k.etiracje eigentlich eine 
fu^s nicht zu nennen/ weil sie vilicerarum lalviLoncjuAus aus erheblichen 
Ursachen / M dem andringenden unverschuldeten Übel zu weichen/ vorgmom-

men 
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wen worden, Und weil dann/ wie bereits osst angeführet/ dem Capitsin^ 
kall^ul auch polt fentenusmaäverlsm ein sicheres Geleit zur Rückreise zuge­
saget gewesen / so nlag er/da er sich dessen gebrauchet/ pro violarore lalvk 
donäuÄuz nicbtgeachtet, noch die in V.ar. 6ub. VI. Sc VII. angeführte Iura 6'e 
pcrni; vlolstoribus 5i!vi con<5u6!uz imponen-Ziz auf ihn sppiiciret werden/ 
zumahlen dieselbe über dem (je I'ertio aliczuo violante Ulum- l^ui 5i>lvum^ 
conciui^um a principe aut ^sZistrseu inferiore impetravjt, redeu. Witz 
auch derjenige nicht wider das Gesetz«sündiget/ welcher das thut/ was das 
Gesetze zillässet: also machet sich auch der des sicheren Geleits nicht verlustig'/ 
der nach Jnnhalt desselben sich wiederum in seine vorige Sicherheit begebet. 
So ist auch 26 lIX. zwischen einem/ der in gefänglicher Hasst gehalten 
wird / und einem/ der unter sicherm Geleite stehet / ein gar zu grosser Unter­
scheid/ daß man von jenem auffdiesen gar nicht schließen kan. Einlnhasf-
tlrter Hat durchaus keine Freyheit/ sich ex loco juäicii weg und an einen 
andern Ort / da er Sicherheit zu haben vermeinet / zu begeben: Hergegen 
aber ist solches dem Lapirsin ?2tku! allergnädigst auch nach erfolgtem wie« 
drigen End Urtheil erlaubet gewesen/ dessen er sich denn auch nach Beschaf­
fenheit der Sachen billig bedienet hat. Endlich a6 IX. wäre es gar zu lan­
ge geharret gewesen / wenn der (Dspirsin ?grk,2l alsdann allererst / da man 
ihn schon beym Kopffe genommen/und den Rücktritt abgeschnitten gehabt/ 
sich nach einer sichern ketiraäe umsehen wollen. Indessen ist genug/ daß 
erauöaSen Umständen schließen können/ daß eine Violation seiner Person 
mit der Zeit ohne Ziveissel erfolgen würde/ wie sie denn auch zum Theil be­
reits erfolget war/und hat es bey ihm geheißen : Melius est prsvemre, czuam 
przevsniri. Wegen dessen/so in Lieffiand nicht nur vo»l privat-sondern auch 
andern und Ge^ichts-Perfonen vorgenommen worden/ hat er zwar an des 
I>otentZsümi concecjenl-5 Worten nicht gezweiffelt; Er hat dabey aber auch 
zugleich gar wohl gesehm/ daßman^uoviz mo6o bemühetwäre/ etwasztt 
sinden / dadurch man ihn seiner Freyheit bera«ben/und hernach Jhro König­
lichen Majestät/daß es per violentiam juris KcirarN geschehen wäre / Vorsts 
len könte/ da doch alles lii Liessland conrra sbiencem, non citarum^ nso 
äefenfum vorgenommen worden»-

^uint3^ 

Nun ist die Sache mit dem Obrist. Lieutenant »e!mer5en att-
noch übrig/ mit welcher es sich folgender maße» verhält: 

kttemM. 



8?ee.  ?äcrk V.  

pr-zemilla taAl ipecie;. 

L. I. Es gehörete von denen Regimentern/ so in der Stadt Riga 
Qvarnilon hielten / eines dem Königlichen Rath/Feld-Marschallen und Qe-
neral Gouverneuren über Lieffland / Herrtl Grafen Jacob Johann Hastfern/ 
welches der Obrist'^.ieuren2nr,tvl3^nu8 von üelmerien,commanc!jrre, UN« 
ter dessen commanäo dann unter andern auch die bey dem Regiment befind­
liche Lapirsine; lonZzLkoye, jok. Hermann Lranä, ^ok. k(einko16 ?st-
ku!, Csrl Quttav von Löwenburg/ und Lkristopk keinkolä von ^slöek, 
sich befunden. Diese wurden von besagtem Obrist-^ieucenanr ziemlich hart 
tr-Hiret/ welches siezwar eine Zeitlang mit Geduld ertrugen/ endlich aber/ 
als keine Enderung erfolgte/ sich an Hochbesagten Herrn Grafens Lxcel-
lence, als ihren Obristen zuwenden genöthiget wurden/ da sie 
denn am ly. vecemdr. i6yi. eine von ihnen sämtlich unterschriebene Klage ü-
bergaben/ welche folgenden Jnnhalts war: daß/wie groß die Freude gewe­
sen/als bey ihnen die Zeitung erschollen/daß sie unter Jhro Hochgräffl. 
Lrcellcncs Lonäuire stehen und Ihr Regiment von deroselben den Nahmen 
führen solte: Also schmertzlich müsten sie im Gegentheil biß zu der Zeit es be­
klagen oderbeseufftzen/und sich für die unglücklichsten OKcirer, die unter Jh­
ro Königlichen Majestät ^>!ice stünden/ achten/indem sie durch die unerträg, 
liche v.iZeur ihres Herrn Obrist'I>icuten2nt5 ihrer Glückseligkeit dergestalt 
entsetzet würden/ daß sievor allen Leuten ein Gespött geworden/ und allen 
Muth wieder sincken lassen müsten/ wenn nicht die ungezweiffelte Hoffnung/ 
daß Jhro erleuchtete Hochgräffliche kxceüence sie aus diesem Drangsal ge­
rechtsam befreyen würde / sie kräfftig unterstützte. GOtt wisse am besten/ 
wie ungern sie zu dieser Extremität griffen/ und mit was langmüthiger Ge­
duld sie die ihnen biß dahin so häuffig zugetriebene Vcrdrießligkeiten über 
sich ergehen lassen. Sie hätten auch den kelpeÄ, welchen sie gedachtem 
Ihrem Obrist-Lieutenant schuldig / auch zu leisten willig wären/lan­
ge genug bey sich erwogen/und die Gefahr/ welcher sie sich untergeben möch­
ten/ wo sie im geringsten von ihm absetzen solten/ ihnen vorbedächtlich vorge­
stellet; Sie hätten aber doch endlich / weil andere Lavslierim Dticour; ihm 
remvnllriret/wie sehr ihnen die 7>aÄements zu Gemüthe giengen/ er aber 
ausdrücklich stch verlauten lassen / es nicht zu änderen / und bey seiner Weise 
zubleiben/der unvermeidlichen Noth weichen/ zu Jhro Erl. Hochgräffl. 
Lxcell. sich in unterthäntgster Devotion wenden/und unter dero Schutz 
Hülffe und Rettung zu suchen sich unterfangen müssen. Es seye zwar leicht 

zu 
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zu erachten/ auch leider zum Theil bekandt/ daß der Obrist-l,ieutenant das 
Pl-Xvsllire gespielet / uud seinen offtmahligen Drohungen zu Folge ihr ?ortrsie 

bey Jhro Königlichen Majestät sowohl/ als bey Jhro Erleuchteten Hoch-
gräfi. Lxcell. dergestalt formiret haben werde / daß nichts als Hohe Ungnad 
vor sie zu erwarten stünde/ wann sie nicht des allerunterthämgsten Vertrau­
ens gesichert wären/ daß man sie/ ehe solche Angebungen wurtzelten/ auch 
hören würde/ daneben auch erweißlich wäre/ daß Ihr Herr Obrist'I,ieu-
tenanr auch grösseren Standes/ alsSie/ auffgleiche Art zu rrsäuciren ge­
wohnt wäre. Sie insgesamt sdie unterschriebene) 5atiZuire er mit allerhand 
beschwerlichen Schreiben / ungewöhnlichen und überflüßigen Rechnungen/ 
Vorschlägen/ Rollen und dergleichen Schreibereyen / die bey Jhro Kö-
niglichenMaj.kMce weder anders wo/noch allda bey andern Regimentern im 
Gebrauch wären / und nur dieses verursachcteu / daß alle Muster.Schrei-
ber verdrießlich würden / ihre Abschiede verlangten / und sie / die Lzpitames 
hinfüro bey der Muster«Schreiber Abgang keinen Menschen finden würden/ 
der sich zu Jhro Königlichen Majestät Dienst und Willen gebrauchen liesse. 
Er liesse sich ein geringes.seyn / einige unter ihnen vor tausend Teuffel zu 
weisen/ vor Sacramentsche Kerl zu schelten/ den Teuffel ins Hertz zu wün­
schen/ und mit andern dergleichen impormnen exprslLorien gegen sie auszu­
fahren: Ober-OKciers schelte er vor Ochsen/ nähme sie in ftine Kammer/ 
schlage ihnen die Haut voll / askgnire ihnen bey der Auffwartung einen Ort 
bey der Thür unter feinen Jungen/ und dürffe sich wohl gar äussern/ daß 
unter dem gantzen Regiment von dem ältesten Oapitaia an/biß zu dem jüng­
ste» Fendrich/nicht fünffe wären / welche vor Lavaliers pazkreten/ die übri­
gen alle wären Lanaiüs, welche er auff Finnisch traÄiren wolte. Er schrei­
be durch KloulhuetZrz vom Regiment R.eprirnenäen aus / und ob ihm wokl 
unter allem ersinnlichem kelpsÄ von ihnen/ den Capitales, begegnet wür­
de/ wären sie doch in seinen Augen so verächtlich/daß sie nichts alsSchimpsf 
und Hohn von ihm erwarten müsten/wie denn dieMinen und Worte/so er ge­
gen sie gebrauche/ so piczusm und hertznagend wären/daß ihrer unterschied-
liche davon aus Gram und Wehmuth erkrancket und gefährliche Läger aus­
stehen müssen / ja es sey die Liebe und ^Keöion gegen ihn so erkaltet/daß man 
keinen Ort finden könne/ da sie nicht lieber als zu ihm hingiengen. Ihre 

, welche doch von Jhro Königlichen Majestät zu ihrer LubLltsnce ihnen 
allergnädigst gereichet werde/ nehme er in seine Diholmon, und lasse eini­
ge wohl z.Monath/ nachdem das Geld ausgefallen / warten / ehe dann sie 

cs bekamen. Er lege nach seinem Gefallen allerhand Beschwerden darauff/ 
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und ziehe ihnen unter ein un anderer Invemion das ihrige ab/ohne daß sie wü­
sten / wie es zugehe. Er ersinne neue imprsHicsble Gesetze / und müste der­
jenige/ so das geringste in mociestie bey solchen Fällen erinnere/ so fort em 
ksjlvnneur heissen. Von seiner CompZßaie nehme er Lahme / Brüchige / 
Faulbeinige/ mit fallender Seuche behafftete/ im Haupt verrückte und der­
gleichen zuJhroKön. Majest. Diensten untüchtige Leute / schiebe sie in O-
zzicsinz Lvmpsßmen/ und gebe dem Regiments Quartier «Meister Or^re 
von ihren/ der Lssntaines, LompaZnie Geldern oder Gage sieden/acht/biß 
zehen Reichsthaler so fort zu clecourriren/ und wann dann die Leute bey den 
QompsZnien eine Zeitlang gewesen / so würden sie ausser dcrMusterung und 
»lach eigenem Gefallen cssliret / wogegen dann keine kemonürarion helffe/ 
und müsten sie alsdann die Llame leiden/daß ihre Compagnien zu Grunde 
giengen/ und nicht so gut/ als des Herrn Obrist-I^ieuten-n» seine aussä­
hen. Wie er denn auch ihnen allen die vitpolicion , die ihnen als Cspi» 
iames zukäme/ benähme/ und sie sehen müsten/ als wenn sie vor andern bey 
Jhro Königlichen Majestät Icküce stehenden Caxitaine» die geringsten wä­
ren. Und damit ja keiner durch Konette ambition emerZiren oder zu einis 
Zer korrun gelangen möge/lasse er sich öffters aus/Jhro Erleuchtete Hoch­
gräfliche Lxcellence müsse andere und zwar wohlbemittelte OKcier, haben/ 
<r würde nicht redlich handlen / wenn er einen vom Regiment zu fernerer 
emplo^ vorschlagen solte. Diese und andere Ursachen hätten dasRegiment 
in solche ksvommee gesetzet/daß/ob schon wackere Leute aus unterthäniger 
skime» daß es Jhro Erleucht. Hochgräfl. Lxcell. Regiment Heisse/ sich un­
ter dasselbe begeben wolten/ und dasselbe in Auffnehmen setzen könten/ den­
noch niemand unter des Herrn Obristl^ieurensnrs Lvmtnsn6o stehen wolle/ 
und ihnen öffentlich vorgeworffen würde/daß bey dem Regiment die oKcierz 
als Jungen mit Worten und Schlägen trsÄiret würden. Dannenhero die­
se Proceduren alle Ksrmovie beym Regiment auffhüben / verdrießliche semu» 
jstiones erweckten/ einen jeden in seinem Dienste verdrossen und sie/die un­
terschriebene (^pitaincs, vor das inahl einig Macheten / daß sie ein jeder seine 
Moth/ die ihn drückte/klagen/und bey Jhro Erleucht. Hochgräfl. Lxccller-.-
LS um gnädige Kemeciirung solcher prelluren in unterthäniqster odservance 
wehmüthig bitten müsten/daß Jhro Erleuchtete Hochgräfl. LxceUenceeitl 
General Kriegs-Gcricht zu conliitnittn gerechtsamst gcruhen wolten / vor 
welchem sie ihre gerechte Sache ausführen/ und von Ihrem Herrn Obrist-

vor allen erlittenen Schimpfs/ Bedrückung und Schaden zu­
längliche liiüzAHiou und Pefreyung erlangen möchten. 

L.II. 
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§. II. Als nun hierauf so bald keine K.e5o!ut!sn erfolgte / käme» 
sie nochmahlen mit einem demüthigen Klagschreiben bey des Herrn Grafen 
und (Zeneral (Gouverneur; Lxcellence ein/worinnen sie noch ferner anfüh« 
recen/ daß der HerrObrist-I^ieut-nant nicht allein seine gar unleidliche Pro­
ceduren bey denen Compagnien Hausse/ sondern auch sie/ die Cspirawe» 
noch hinterrücks und allenthalben mit solchen schändlichen Injurien crsÄire/ 
daß sie aus geziemender Sorge vor Conlervarion ihrer Ehre zulängliche Mit­
tel wider ihn vor die Hund zu nehmen / aus Verzweifelung fast resolviren 
müsten / wenn sie nicht bey dem Vorsatz Jhro Hochgräfl. Lxcellence hohe 
Autorität und dieluttics ins Mittel treten zu lassen/und ihre lsristsHion da­
durch abzuwarten / mit Hertzens-Schmertzen rathsamer ansehen müsten.Sie 
tönten also nicht ablassen Jhro Hochgräfl. LxceUence allerdemüthigst un5 
flehentlich nochmahlen zu bitten/ über alle die gar zu enorme Proceduren ein 
Einsehen zuthun und ein (Zeneral KriegS-Gericht zu constiruiren/ damit 
Jhro Hochgräfl. Lzccellence klärlich sehen möchten/ welcher gestalt er/der 
Obrjst-Iiieutenam, nicht allein ihre Personen/ sondern auch die Compagnie 
en drücke/ und alsdann Jhro Hochgräfl.Lxcellence vorbringe/daß sie in ih­
rer vevoir msnc^uirlen. Wann dieses geschehen / wolten sie ihre Klage Wider 
ihn ausführen/und bäten untertänigst immittelst die gnädige Verordnung 
zu machen/ daß sie von seinem Anlauff/ welchen ein jeder fremder Mensch 
mit Verwunderung anschaue / biß zum Austrag der Sachen möchten gesi­
chert seyn/ allermassen sonsten/ weil ein jeder Ehrliebender vor seine Kon-
veur ierMIe seyn müste/ die Ungeduld bey einem oder andern die Extrem!-
täten zu ergreifen verursachen möchte / welche Jhro Hochgräfl Lxcelleacs 
bey dero Regiment gerne verhüten wollen/ deßhalb sie um gnädige Geweh­
rung und den Genuß der justice bäten / sich auch unter Jhro Hochgräffltche 
Lxcellence Schutz vor solche grausame Beschimpfung allergehorsamst er­
geben/ wie solche beyde Klagschreiben her Herr ^Äor ke^m, seinem Mag-
^ibell lub tir. 0. Sc ?. beygefüget hat. 

§. III. Nun Aeschach zwar endlich ihrer Bitte in so wett ein Genü­
ge/ daß im^jvlöyz. ein (-eners! KriegS-Gericht zu Riga angeordnet 
ward^ bey welchem in Abwesenheit des Herrn Leneral Gouverneuren der 
Leneral ^lsjor und (Zouveraeur Herr Baron Erich Soop das prTllälum 
führte; Alleines gewann mit diesem KriegS-Gericht. Kar ein anders Ausse-
hen / als die klagende Capitaine« ihnen eingebildet hatten. Denn an statt 
daß man sie / ihrer Bitte gemäß / zu Ausführung ihrer Klage gegen den O-
brist'l/ieutcnsnc ttelmclkn vor demselben zulassen sollen; ertheilten Jhro 
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Hochgräfl. ̂ xcellence, der Herr Feld- Marschall und (Zenera! - (Gouverneur 
EraffHasifer/an welchen dieKlage gerichtet war/dem (Zouvernemevts-kiscaU 
schriftliche Ordre > daß er die klagende Oapitaines wegen dcfen / daßsiedio 
Klage conjunÄim unterschrieben hätten/ ex oKcio belangen solte. Ob nun 
gleich der kilcsli,,al6 dem der Sachen Bewandniß nebst andern Leuten wohl 
bekandt war/ niä)t unterliefe/ sein Bedencken hierüber zuförderst an Jhro 
Hochgräfl- Lxcellencs abzufertigen und die Folge auff dero erste Ordre zu 
lulpendirenSo muste er dennoch gehorsamen / weil nicht allein JhroHcch-
gräfliche Lxcellence die Sache urgireren/ und verschiedene ?romowria1es 
«U6 Schweden hinüber schicksten/ sondern auch endlich die erste Ordre wider 
die Csxirsines mit Jhro Königlichen Majestät Befehl an den Herrn Cou-
verneur Loop auroriliret hätten/ da dann besagete Ospitamez an Ehre/ 
Leben/ Haab und Guth als Aufrührer und Feldflüchtige nach dem /9sten 
zunddarzu gehörigen 62.6z. und^sten Kricgs-^rricu! verklaget/und inson­
derheit dem Capitain kati^ul beygemeffen wurde/ als ob er die übrige 
<^pir«ines zur Klage snimiret und die Klagö Schrift zu Papier gesetzet 
hätte. 

§. IV. Wider diese Anklage nunführeten die Oapitsine5 allesamt 
SN/daß die l!muItZne2 8uKlcripti0 einer gemeinen Klage in Jhro Königlichen 
Majestät gantzem Reiche bey allen Gerichten gebräuchlich und solche Diho-
lition der gemeinen Rechte und ?raxi8 an keinem Orte in den Kriegs-^rti-
culn gehoben und im Gegentheil verordnet sey /daß / wann zwey oder mehr ei­
ne Klage unterschrieben/ es zwar nicht bey andern Handlungen/ wohl aber 
bey der klllice vor einen Aufruhr und Meuterey angesehen werden solle.Dan-
nenhero/ da kein solch Gesetz vorhanden / sie auch um so viel weniger durch die 
gesamte Unterschreibung ihrer Klage sich verbrechen können / als vielmehr 
verschiedene Exempel vorhanden wären/ da die unter Kommando stehende 
wider ihren Obern eine Klage zusammen unterschrieben/und dieselbe so wohl 
Jhro Hochgräffl. LxcsUence, als auch dero Vorfahren mlmmret hatten/ 
niemand derselben aber icmahlen einer Meuterey beschuldiget/ und so/als 
sie / die Opitsmez, darüber vor allerWelt geschimpffet worden/sondern viel­
mehr auff sothane Klage die luttice begehrter Massen mdulßiret wäre. Sie 
schlugen auch Ven von Löwenwolde/ als ihren KIsjor, zum Zeugen vor/wel­
cher denn/laut des bey der Txcexrion Schrift lubnum. 7. befindlichen Lx-
tr^Äz aus dem Königlichen <Zener2ZKriegS«Gericht6-?rotooo!I, aussagte/daß 
die beklagte Oapic^inz sich unterschiedlichemahl bey ihm über das vom Obrist-
I.ieutensnr ihnen erwiesene harte und schimpfliche IrsÄament 
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beschweret / ihn/was dabey zu thun /eonluliret/und ihrer etliche anbeysich 
offte vernehmen lassen hätten / daß sie nicht länger stillschweigen fönten/son­
dern genöthiget waren / Jhro Hochgräfl. LxceUence davon unterthänigsi 
zu rspporni-en und ?vemecjirung zu suchen. Wie nun er/der ^sjor,vernom­
men / daß sie würcklich bey Jhro Hochgräfflichen LxceUence geklaget hät­
ten/ habe er deuLspicam dißfalls befraget/ welcher so fort ja geantwortet/ 
und anbey gesaget hatte/ daß beliebet worden wäre / den Lapusin Lranä 
und CapitLin Löwenburg zu ihm / dem^ioi-i zu schicken/ und ihm davon 
t?orik'carion zu geben/ er habe aber die KIoti6csrioO nicht abgewartet/son­
dern so bald er es vernommen / dem Obrist-IUeurenam kund gemachet. Es 
hätte der Lspitainpstku! auch gesaget/ daß/wenn er versichert wäre/ daßes 
nicht für eine piczusnterie möchte ausgeleget werden / er dem Obrist-I^ieme-
nanc die Copey von der Klage selbst geben wolte/ wobey er ihn/ den I^sjor, 
gebeten/ daß er dem ObW^ieutenanc sagen möchte/daß/dafern er bemeld­
te Lope^ begehrete/ er/ Lspitsin?ar^ul, sie communiciren wolte; damit 
auch ietzt erwehnter Lapitain ?arkul von dem iospecie und allein impuürten 
Verbrechen / als ob er die andern Lapitaives zur Klage animiret und die Kla­
geschrift concipiret/ sich loß machen möchte/ bath er den 16. 169z. das 
Königliche (Zenersl Kriegs-Gericht (laut LxtraÄ aus desselben?rorocoll bey 
der Lxcepnon lud OUM. 14.) die übrige Lspitainz als seine Lonsortez dißfals 
zu befragen / welches dann auch so gleich geschahe/ da aber die Anwesende z. 
Lapicsines, Brand / Löwenburg und Waldeck aussthr Gewissen aussagten/ 
daß ein Ltudiolus, Nahmens Müller/ die Klage-Schrifft gemacht / und so 
wohl Cspitain ?arku!, als sie ein jeder ihm dafür einen Reichsthaler gegeben 
hätten. Sie betheureten auch nochmahls und an Eydeöstatt/ daß sie deß­
wegen keine Zusammenkunft gehalten / auch nie darüber zusammen gewe­
sen wären / sondern vielmehr Opusin?slkuj und kranck darnie­
der gelegen hätten. 

F. V. Als nun auch die Captin« wegen der vermeiden harten 
Txprellioncn / so in ihrem Klag-Schreiben enthalten seyn solten/ihreNoth-
durfft beygebracht hatten/ und dem (-enera! KriegS»Gerichte also von dem 
gantzen Zustande der Sachen zureichende Nachricht gegeben war; stund 
dasselbe an/ die erwehnten Cspitames als solche/ davor sie angeklaget wer­
den müssen / zuverurtheilcn/ sondern übersandte die^Ha nebst einem aller-
untcrthänigsten Bedencken an Jhro Königlichen Majcstät nach Stockholm. 
Nun hätte man zwar dafür halten sollen / daß die Sache gäntzlich würde ge­
hoben werden/ znmahlen da die angeklagte über dem / daß sie die 
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Gerechtigkeit ihrer Sachen Sonnenklahr vorgestellet/ auch noch Jhro Kö­
nigliche Majestät Qlsmence und hohe Gnade imploriret und dieselbe aller-
nnterthänigst angeflehet hatten/ daß man Ihrer / der Cspirsines, Ehre scho­
nen und derselben Va!or unter keine Gerichtliche Veci5oa sagen lassen möch­
te/weil ein Theil von Ihnen Jhro Königlichen Majestät angesessene Unter­
thanen wären/ und dero Emilien einige hundert Jahre her in Liessland in 

' Ehren gelebet hätten; Allein es ward die gefaßte Hoffnung abermahl auch 
in diesem Stücke zu Wasser/denn es ward nicht nur die nebst den ^Äeneiu-
gesandte Kelsen zu Stockholm vor unvollkommen crklähret/ und die 
an das Lsnergl Kriegs-Gericht zu einer deiimriven Entscheidung remirriret; 
sondern es kam auch des Herrn (-snerÄKZouvsrneurz Grafen von Hastfers 
Lxceüencs selbst hinüber nach Licffland und traten das prxltäium in ersag-

Kriegs-Gerichte an / da hergegen dem Herrn Gouverneur, 
LsronSoop, welcher bißhero solche Stelle bekleidet hatte/ dieässessorat-
Stelle auffgetragen ward. 

§. VI. Und damit gieng die Sache gleichsam Von neuem an. Der 
. ?ZckuI aber achtere sich nicht mehr sicher zu seyn / und machte sich 

Hannenhero gantz unvermuthUch in Curland/ alwo er auch biß auff die Zeit/ 

da ihm der sä ^u3.üionem 4. bemeldete säivuz LonduKu, zugesertiget wur­
de/ beständig verbliebe. Die Ursachen / die ihn zu solcher ker^e bewogen/ 
setzet er in einem aus Erwählen in Curland an Jhro Königlichen Majestät un. 
term 5. kuZ.a.nov. »6yz. abgelassenen allerunterthänigsten8uppjjc«w,wel-
ches dem l.ibs1!olu!i> l.ic. U. beygefüget ist/ und daraus von mi? bereits un­
terschiedliche Umstände angeführet worden. Er meldet daselbst noch ferner/ 
daß ihn sonderlich nichts sosehrbestürtzt gemacht/als dieses / daß S.Hoch- ^ 
gräffliche Lxceüence der Herr Feld'Marfchall und Gouverneur sich 
ausgelassen/ das in der Sache zuführen/in der Betrachtung/ 
daß Jhro ̂ xcellence, ehe und bevor sie einige Verantwortung gehöret/auch 
che noch ein Gericht iemahlen angestellet gewesen/ sich bereits gegen sie / die 
Opicsmes, ckreüemenr erklähret und sie als Auffrührer cspjrsjjt„ verur-
theilet gehabt/ auch äuranre ?rocel7u nichts höher und ernsthafftiacr/als 
ihre conöem^irung getrieben hätte. Nächst dieser Ursache / fäs'ret er fort/ 
hätte er vor sein psrricutter noch weit imporranrere gehabt/ nicht al­
lein seine Sache / sondern auch seine Person in Sicherheit zu setze». Denn 
ohne dem/ daß JhroHochgräffliche Lxceüence dero Anknnfft in Lieffland 
basmahl mit den allgemeinen Drohungen von Blut kosten lmd Köpffe iprtn. 
gen tackle genug gemacht gehabt/ hätten sie dero Feindschafft und Haß 
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schon vorhin und nun noch mehrauffö äusserste gegen Ihn/ den Opitain^ 
psrkul bestmders ciecZssifet/ ihn nicht allein in Gestllschafften und parriculsr 
Unteredungen sondern auchinBriesen an andere in der Form/ als e6 ders 
Ckars^er nicht anständig / noch er/ der Cssiirsin, zu erleiden sä?uldig wäre/ 
gar ilizurivse tssAiret/ und also stch öffentlich als feinen inirrucurn cspika» 
lern geriret. Ja/eS hätten Jhro LxceUence bey dem l^ocels seine Persott 
gar ehrenrührig handthieret/auffsein Kucliren/ als davon Leichtfertigkelten 
herkämen/ gestichelt / und seiner Person öffentlich mit solchen 1>sÄamen!K 
gedroht und so schimfflich angegriffen / als wannerdergrössesteBube/Ver-
räther und Ubelthäter wäre. 

L'. VII. Bey dlcser Bewandniß nun wäre dem Cspitsm ?alkul 
nichtverboten gewesen/ des.Herrn CenersI Couverneu» hohe Person in 
Hem damahlige Kriegs-Gertche moöette zli rccusifen; er wolte aber solches 
aus Vertrauen zu seiner gerechten Sache nicht thun/ und ließdannenhero/ 
nachdem er stch bereits reciriret hatte/ dem Königlichen Qeners! KrlegS»Ge-
rici)te nur ein Memoria! übergeben/ welches dahin gieng/ daß er billig be­
trachten müssen/ welcher gestalt einem jeden Beklagren/der in so hoch ange­
legener/ ja crimmalilL!-auff Ehre/ Leben/Haab und Guth angestrengter 
Sachen belanget würde / die Freyheit offen stehe/davor zu sorgen/daß er sei­
ne Sache in Freyheit und sicherlich ausführen und in Rechtlicher Frist si­
cher Geleit haben möge. Weilen er dann nunmehr allzugrosse Ursach hät­
te / vor die Sicherheit seiner Person zu sorgen/sich aber sonsten niö>t im aker-
geringsten vorder justii scheue/ sondern seine gerechte Sache ohne Furcht 
unter dem Ausspruch eines gewissenhaffren mit Eyd verbundenen Richters/ 
welcher wisse / dH in der Stunde / da er richtet / er auch also fort von GOTT 
wieder gerichtet werde / gerne wolte kommen lassen; So bäte er demüthigst 
und gehorsamst/ es wolle ihm das Königliche LenersI Kriegs - Gericht diö 
gnädige und gerechte Versicherung geben / daß er eines sichern Geleites ge-
nic ssen solle. Alsdann wolle er sich also fort gehorsamst littiren und den Auö? 
spruch Rechtens mit Vorbehalt aller habenden öenekcien abwarten. Und 
hoffe er/ das Königliche Kriegs-Gencht werde ihm in diesen, zu Beförderung 
der Zuliice gereichendem und derselben conkormen Gesuch um so viel ehe gnä­
digst und gerechtsamst äeferircn/ weil auch Jhro Königliche Majestät und 
die von derselben sonsten deocnck»ende Obrigkeit dergleichen sicheres Geleit 
denen zu recht sich erbietenden Parthen nachgäben. 

§. IIX. Diese in gebührlichen und lubwissen Dermin!; eingerichtete 

wurde zwar dem Königliche»? Lsnersl KriegS'Gmchte überlief« 

ftr«; 
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fert' Es erfolgte aber darauffgar kein schrifftltcher Bescheid« Weil nun 
die gemeine Rede gieng / daß alles hauptsächlich auffden(5apiesin?ZtKu! an­
aeschen wäre / und er sich also ohne erhaltenen lalvo (ÜonäuKu nicht wohl ge-
stellen konte/ dieser aber dennoch sich von der Impmsnon, als ob er vere 
conruwAx wäre/ gern entschütten wolte; Als wiederholteer sein Gesuch 
pro impstsZriäo salvo LonäuÄu nochmahlen und erboth sich/daß er sich als« 
denn unverzüglich in Person gestellen wolte. Damit auch die Inliauzrion 
desto richtiger geschehen möchte/ schrieb er an den 8ecret2rium und Norsrium 
publicum Regern/ daß er das abermahlige Bittschreiben dem Herrn esns-
rsl ^uäiceur zu Händen stellen/ und über dasjenige/ was dabey pMren 
würde / nebst den Umständen ihm einen gehörigen Schein mittheilen solte/ 
wie das an den ermeldeten lud äsw Büdringshoff sun.iSpz. 
so bey der Lxccption lud O. 8. zu befinden ausweiset. Es verrichtete auch 
zwar besagter Korsrius die ihm aufgetragene lniinustion seiner Amts-Pflicht 
nach gehöriger mästen; Es ward aber auch dieses 8upplicsmm nicht allein 
schlechterdings verworffen/ ohne daß es wäre gelesen worden/ sondern es 
ward auch noch dazu der d?vtsriu« mit grosser Heftigkeit dißfalls in pleno ju-
Zicio angefahren/ ihme mit dem Thurm gedrohet/ und liess er so gar in die 
Gefahr / daß er seines Amts entsetzet werden solte. 

5. IX. Nun aber beklagte zwar der (^pirZinpstKu! schwerlich/ daß 
er durch diese?roceäuren desjenigen kenekcii entsetzet werden solte/was doch 
die Iura (Zentium, auch die sura communis durchgehende? und die Praxis in 
Ihro Königlichen MajestätgantzemReiche/ ja Jhro Königliche Majestät 
selbst keinem Todtschläger/ Mörder oder Räuber/ und der sonst eines 
pjtal Verbrechens beschuldiget würde/ nicht versagten; Es halff aber alles 
nichts/ sondern da der bey solchen Umständen sich um so viel 
weniger aus seiner einmahl erlangten Sicherheit begeben konte/wurde er pro 
covcurnscs erkläret/.und erfolgte darauffein Urthel / in welchem denen vie­
ren nebst ?ar!<u!n angeklagten Lspitsiaes eine sechö-Monatliche Gefängniß 
und Verlust chrer Besoldung auffdrey Monate zuerkannt/der dapksin?ac-
kul aber noch drüber zu einer öffentlichen Abbitte/ so er dem Obrist. l.ieu-
reasnt ttelmerlen leisten solte/ so wohl auch zu einer Geldbuße von ioo. 
Reichsthaler incomumscismverurtheilet/und solch Urtheil sofort an denen 
Verhandenen vier Lapicamez mit aller rigeur vollstrecket wurde. 

L. X. Hiemit aber nahm die Sache allererst recht ihren Anfang. 
Dann die ietztgemeldte Strafe war den beklagten ^api^mes nur deßhalb 6i-

Älret / weil sie (im Memmy angefangen haben solten/welche darinnen .be­
stund/ 



()v. V. 

stund/ daß sie dieKlageschrifft conjuri^im unterschrieben hätten / waöabev 
die ipecisI-?unÄe/ welche in solcher Klageschrift enthalten waren / betrass/ 
wurden dieselbe zu einer neuen Inczu,5uion verwiesen/ wie dann dißfallö ein 
anderwärtiges Kriegs Gericht angeordnet/und dasselbe nach ZlbZausf der 6. 
Monate zu Stockholm im gleichfalssul? pfze5:6!0 desHcrrn 
Feld'Marschallö / Grafens von Hastfer würckliä) gehalten ward. Ob nutt 
zwar diese lQczuillüon nur über die gegenwärtige vier Lspitsmes ergiengund 
man wider den dnpicsm 6lreÄ6 nicht proceclirte; So ward doch ei­
nes und das andere vorgenommen/dadurch besagter LspirsmxermäircAunh 
grsviret werden konte. Unter andern aber nmsten die vier Capiraines ein 
»eder eine schrWiche K.e1-»tion machen/ wie es mit Verfertigung der wider 
den Obrist-^ieucenant I-?e!merieQ eingegebenen Klageschriften ergangen wä­
re/ und dieselbe dem Qencrsl Kriegs^Gertcht übergeben. Und zwar erstatt 
tete der Lspitsiri äaco Stockholm den^. 16^4. folgen­
den Bericht: Daß/als er reden gehöret/ als wann der Obrtst-I>ieurensne_-

solte gesagt haben / daß von dem altisten Oapitsine biß zu dem geringsten 
Fändrich er nicht fünffe wüste/die er vor (Malier könte pMren lassen/und 
die anderen alle (5s nsillen wären/seye er zu Oapitsiv ?arkul kommen/der zu 
ihm gesagt : Hat der Bruder was neues gehöret? und als er mit nein geant­
wortet/ seye?2kku! fortgefahren/ja/hier kommen schöne Historien aus/der 
Obrlst.I.ieutek,sm hat/ wie ietzt gedacht/ geredet. Er / habe?Ät-
kul gefraget/ von wem er dieses gehöret/ und als?m^u! zur Antwort gege­
ben/ daßcr esvon Fändrich Borckhußen erfahren/ habe er gefaget/ ja/ er 
habe es auch gehöret. Lspüsin ?Ätku! feye darauff fortgefahren: 
müsten zusammen treten und Seiner Txccllence dem Herrn Feld Marschall 
alles/ was bey dem Regiment pslkret/ referiren/worauffer/^s!6eck,ge­
antwortet / daß er alles mit thun wolte / was die übrigen thun würden / 
«juoä ?stku!,das seye gut/denn seinet wegen habe er alle Zeit gezweiß^elf. 
Weil er nun alle Zeit zur Stelle gewesen / und cö am besten wisse / so solle er 
einige psllgxtt, die vorgegangen wären / auffsetzen / wolte es aledan» 
recht in Ordnung oder in das feine bringen. Immittelst seye er / egpuaia 
^zläeck,mit(-sp!rsn 8koye, von ungefähr bey Lapiesm zusam­
men kommen / da denn 8kvye gesaget: Es würde eine gefährliche Sache 
seyn/ wenn alle V-Kcier, vom Regiment klagen solten; aber: Es 
gebe mehr Ansehen / wenn sie alle zusammen klagten/und solte nur 
alles ouffsehen/ waepaMret scy/ welches er denn auch hernach gethan und 
es ?ulku1 übergeben / dieser aber selbiges c^n igiret und ins reine hätte schrei-

T bey 
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bcn! fen. Lapirain habe weitergesaget: Das würde eine teuflische 
Klage a>?f die Art werden/ man müste viel klagen; deme geant-
workct: Es bleibe doch alle Zeit etwas behangen/ denn bringe der Obrist-
I^ieutensnl eines von sich / so entkomme er doch dem andern nicht. Als sie 
nun von weg und auf die Gasse giengen / habe Opir^n 8^c>^e die­
se Wo^t gebrauchet: Opit nn pstt^ul will / wir sollen alle klagen/ daö wird 
nimmermehr recht zugehen/ er ist wunderlich/wer soll dann Zeuge seyn/wel­
ches er/ Opirsm Lapitsin ?Älkuin wider gesaget/dieser aber da« 

mahlen/ daß es 8koye nicht verstünde / hernachmahlö/ daß solcher Rath 
Vicht böse seye / geantwortet / und dabey hinzugethan habe / aber sie fünf 
Opirsirnt müsten doch beysammen bleiben. Nach diesem sey ihm die 8up-
püque von dspir^in fertig und mit Opiram kran<jls, p-itk'-jz und 

Unterschrift zugeschicket / selbige auch von ihm gleichfalls unter­
schrieben und fortgeschicket worden. Er sey damahls schon kranck gewesen/ 
und habe man ihm diezweyre 8us>pliczue ebenfalls in feiner Kranckheit zu-' 
gesandt/die er Opirai,, 8koyen, der ihn eben besucht / gewiesen/ welcher 
nach geschehener Verlesung gesaget: daß es eine Teufels 8ups>lique wäre/ 
die er nicht unterschriebe / ehe und bevor er mit Lspirain ?srku! geredet hätte. 
Er/ , habe darauf re^eriret / da liefe er parkul vor rathen. 

§. XI. Des dajnlain Bericht äe eo^emOaro ist nun zugleich 
schon mehrentheilS in ietzt erzehlterdes L^pirsin ^el^rion ent­
halten / weßhalb das übrige nur noch kürtzZich beyzufügen. Die Occaiion, 
wieermit Lspitsm zu erst wegen der an den Herrn Feld-Marschall 
und (? nersl (Zczuve^neur abgelassenen Klage geredet/ saget er folgende ge­
wesen zu seyn: Nemlich als er / 8koye,^vnoi6p2. im Oecemkr. erfahren/ 
daß Schreiben von Stockholm gekommen / wie Obrist-^ieutenanl Helmer-
fen Bruder eine Vollmacht aufseine / Lspirain 8^o^enz, OimpsAnie be­
kommen/ sey er einmahl zu gekommen/ und habe ihm diß erzehlet/wie 
unglücklich es ihm gehe/ auch dabey gesaget/ daß (5sjz,csm ^sl^ckwohl 
wisse/ wie er in seiner Kranckheit dazu gebracht sey / daß er seine Hand von 
sich gegeben / und wie der Obrist-^ieurcngnt ihn versichert hätte/ daß die 
Schrift wegen des Abschiedes ihm nicht schaden solte/ zumahlen sein/desO-
brist-I^eurenZM5/ Bruder einander Ossein nemlich zu reisen hätte/und also 
mit Doyens Schrift nichts renriren solle. Er/ 8koye, habe ferner zu La-

gesager / es wäre woh! kein besser Rath vor ihn/als daß er nach 
Skockhvlm gienge/ weil Ihro Hockgräf'iche lixceüence,jaJhroKönigli­

che Majestät selbst dort zur Stelle wären; worauf?ackul re^nret: Sie 

müsten 
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müsten alle zusammen treten und an den Feld-Marschall schreiben / wie sie der 
Obnst-l^eucenanr Hantire/ und müsten alle OKcjer; vom Regiment unter­
schreiben. Als er / 8kc,ys, nun dagegen versetzet / daß das nimmermehr au« 
gehe / daß alle Ockciers vom Regiment klagen solken / well solches ein grau« 
sameö Auffsehen geben würde/ und übel ausgeleger werden könte; hade?sc. 

zur Antwort gegeben/ das habe soviel besser Ansehen/ wenn alle Olk-
cicr, zugleich klageten/ und könne alsdann der Feld-MarschaÜ soviel besser 
trauen i daß es wahr sey/ daß der Obrist'l. c^rcnLnr die OKcicrK so übel 
Hantire. Die sey ihm hernach auff der Wache zugeschicket/könne 
sich aber nicht mehr erinnern/von wem/und sey dieselbe damahlen schon von 
den meisten unterschieben gewesen. Ein Lonce^>t habe er nicht gesehen/we-
gcn der letzteren habe er auch noch dieses zu dspitain 
gesaget/daß selbe gefährlich hart sey / und ob es nicht bester wäre / daß sie war­
teten/ biß auff die erste eine Ankwort einkäme/ zumahl sie ja noch nicht zur 
Stelle seyn könte; sc! yuo<j ?z?Kui: Was Teuffel so^en wir warten/ der 
Obrlst--l.ieuten2vr bleibet ja je langer/je ärger / und so siehet der Feld-Mar­
schall/ daß wir Ernst gehabt zu klagen. Er/ 8koye, habe darauffgcsaget: du 
wirst es besser verstehen/ welches (5spirsin ?2rku! mit ja beantwortet und 
anbey hinzu gethan /daß er es wohl mit dem Obrist-^ieurenacit ausführen 
wolle/ worauff unterschrieben/und solle/ wie er von Wsiäecken^ 
gehöret/ ?alkul die 8>.lpp!l^le gemacht haben/er/8^c»^e» aber habe es nicht 

gesehen. 
F. Xll. Lapitain I.ö^en!,urZ reseriret / daß/ats er einsmahts dem 

^alcjeck auff der Gassen begegnet/ dieser ihn folgender mästen an­
geredet: daß er nemlich einen Auffsatz von dem jenigen bey sich hätte/ was 
sie wlder de» Obrist.^ieurenam ttelmerlen klagen wolten/ worauffer I.ö-
venburß nichts geantwortet / als nur diese wenige Worte: Wann es nur 
vor uns so angehen nM. Hernach habe Lapirsin parkul die 8upj,ljque durch 
feinen Musterschreiber ihm auff die Wache gesandt/ welche schon von ?ec-
kul unterschriebm gewesen/ und weilen er ?alku!n zugetrauet/daß er nichts 
anders thäte oder unterschriebe / als was er verantworten könte; habe er sei­
nen Nahmen in der grössesten Geschwindigkeit mit unterschrieben / weil sie de« ' 
Tag mit der Post weggehen sollen/ ohne daß er es einnmhl durchgelesen/ 
wie er dann lange hernach nichtSvondem Jnnhalt gewust/ biß man so viel 
Wesens deßhalb gemacht/ da er dann Lapkain ?-lku!n nach dem Jnnhalt 
gefraget/ welcher sich verwundert/ daß eres nicht vorher gelesen/ und ihm 
dsnnenhero eine <5opex davon zustellen lassen. Er/ l.övenburß, sey sonst 

T! Sinnes 
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Sinnes gewesen/ bey Seiner Hochgräfflichen ^xcsllence dem Feld'Mat -
schall zu klagen/ und über das / was ihm wiederfahren/ Aenderung zu su­

chen. 
L. Xlll. Der <5apitsin kl-iMlj endlich erklähret sich / daß er die erste 

Luppüczue nach ihrem Innhalt nicht verstanden/er auch keines Weges sich da­
bey eines weitern theilhafftig zu machen gedacht habe / als was das Wort 
,(5sn2il!e beträffe / welches Wort / so viel ihn anlange/ die Gelegenheit zu die­
ser gewesen sey / die übrige ?orm»!ien habe er nicht arrenäiret. 
Wegen des Lvncipienren sage er bey GOtt und seinem Gewissen/ daß er nicht 
wisse / wer es concipiret/oder durch wen es betrieben sey/ aber doch habe 

, alssieauffdie erste Lu^li^ue keine Antwort erhalten/ge-
saget: Sie müsten noch einmahl darum luppliciren/ wie denn auch die ei­
ne 8ujzp1icjUL bey Lapitain l^O'k-'enKurg, die andere aber/ als er die Wache 
«uff dem Schlosse gehabt / von ihm/örun6ten nnterschrieben worden. Er 
habe nimmer mit seinen Lamerden/ dieeömit ihm unterschrieben/ darüber 
«Zilcourik-ct/ oder von ihnen gehöret/werdazugewesen.DerUrsprutig 
der Klage sey daher entstanden / daß Lzpitam^al^c^ihm/kranären/eins-
mahls referiret/ daßder Obrist'^ieurenavk solcheWortevon dsnaille inet-
viger OKeiers und anderer Gegenwart habe faäen lassen / welches ihm nach 
einigen Tagen / auch ?arku!, als örsnä zu ihm gekommen / berich­
tet/ und zwar mit diesen kormaiien : Hie kommen artige tMonen hervor/ 
der Obrist'I^iemenam wirfft mit (5an»Men um sich/ worauffer/ (üapirsin^ 
Lrsnä, geantwortet / daß es solche Worte wären/welche Ehr und Kepms-
twn angiengen / auch gefraget/ was man dazuthun solte? ?5tkul aber zur 
Antwort gegeben: Sie müsten es klagen/ worauffer gesaget: Was ikme be­
liebe / so weit es die (^nsills beträffe / darüber trete er mit zu. 

§. X!V. Was es nun endlich mit diesen vier eapitmnn vor einen Aus-
Hang gewonnen / solches kan man aus einem von dem Lene^! Kriegs-Ge-
richt 5ub cjatv Stockholm den 29.^3». 1694. Jhro Königliche Majestät 
abgelassenen Bericht und angeführtem Gutachten mit mehrern ersehen/ wel­
ches wir danttenHero gleichfalls zu Supplnmrg der 8peciei kaÄi akltzier ex* 
cerpiren wollen. Es wird aber im gedachten Bericht gemeldet idüß nach­
dem daö Königliche Lcnera! Kriegs-Gericht die Sache genau untersuchet/die 
Partheyen mündlich gehöret/auch alles wohl überleget gehabt habe/es an dem 
gewesen sey/ daß nach einer langsamen undschr beschwerlichen Arbeit über ein 
jedes Stück insonderheit ein Urtheil erfolgen sollen. Nachdem aber die (5s-

xiraic!LZ,ehedamnSjur xMcWvn gekommen/ .sich zur Reue und Abbitte 
bege» 
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begeben / auch bey Jhrs Konig!. Maj. um G:iade sngesuchtt hatten/ und Jhrs 
Kön. Maj.gnäd^gste s.eto!urjcin dahin gegangen wäre/ daß/wenn sie zuvor den 
Obrist-^ieurensn: befriedigen würden/ dieselbe sich ferner gnädigst erklären 
wollen/nun aber solche Befriedigung an besagten Obrist^ieucensar gesche­
hen wäre/welcher darauff den ^apiraines alles ' so viel ihn beträffe/ erlassen/ 
und allesJhroKömgl.Maj. gnädigem gerechtem Ausschlag untergeben/ Jhro 
Königl. Maj. aber de6 Kriegs-Gerichts muerthäniges Bedencken und getreue 
Meinung allergnadigstbegehret hätte/wie man alles denen Gnade suchende» 
zur Gnade undBesserung/und demOb!ist'^ieu^nz,nr,welcher in seinemDienst 
undAmte viel gelitten/ zu einer billigen 8zri;f^Azon, ohne Urtheil Miessen 
könte; diesem nach sahe das Königl. Ls^c5-,l-Kriegs-Gericht/»achdemesdie 
Urtheile nach Jhro Kön. Maj. klahren und gestrengen Kriegs-Gefttzen fertig 
gehabt / und darinn den Obrist-I>ieute^anr allerdings befreyct / die Opir^mes 
iaber als Veranlassere zur Meuteeey und die ihres Obern Ehre verkleinert/ 
nach dem 26.18. und /yten Kriegs-und ^ten See«^rncul der Todes-Straff 
würdig befunden hatte/zuVokbringung^sothanen Jhro Ksnigl.Maj.alkr-
gnädtgsten Willens vor sich keinen sicherern und gerechteren Weg / ein gttrett 
And reisses Bedencken zu geben / als was Jhro Königlichen Maj. zuvor in einer 
meist gleichen Begebenhett zwischen dem Obristen L«rl und seinem Ritk» 
meister Willensens / auch dem Obristen Taube und feinem Biör« 
neberg/ allergnädigst relvlviret hätten. Nach Anleitung solcher kelolucioa 
nun habe das Kriegs-Gericht sich unternommen/ Jhro Königl. Maj. nachfol­
gende Meinung unterthanig vorzuschlagen: (i) daß denen LL^iraines von dem . 
^enersl-Kriege-Gellcht bey offenen Thüren eine harte und ernstliche kexri-

zu geben/aus dieser Ursache / weil sie ihren Obern so schwer und uner-
weißlich angegeben/und ohne Bedencken solche zu Erregung einer Meuterey 
dienliche Schrtffren unterschrieben / mit der Verwarnung/daß im Fall sie 
hinführo in dem allergeringsten wider den Obrist-^iemevam oder andere de-
ro Obere sich versehen/oder mit solchen Unbedachtsamkeiten/wie nun gesche­
hen / auffgezogen kommen würden/ so dann ihre vergangene Äerbrechen ihnen 
wieder offen stehen/ und sie nach denen Urtheilen/ dteitzo übersie verfasset/aber 
unpublicirt den 5 beygelegt worden / mit verdienter Straffangeschen wer­
den sollen / (2) daß die Opirsmes, ein ieder besonders vorm (Zenei-al-KriegS-
Gericht bey offenen Thüren dem Obrtst^ieu?cn2vr eine öffentliche münd^unv 
schrifftliche Abbitte zu thnn und dabey zu sagen angewiesen werden möchten/daß 
sie gestehen und bekennen müsten / daß Sie mit ihren unbedachtsamen und 
schweren unbeweglichen Beschuldigungen und Schritten dem obrist l.ieur. 

Xz 



als ihren, Obern übel und unverantwortlich begegnet hätten / ihn demüthigst 
umb Vergebung und Vergcffung bittende, (z) Daß Sie/ die esplraincz, 
so bald Sie sich beym Regiment und in der (Zv^rnilon einfänden / dem Obrist 
I^ieut. solche Abbitte öffentlich im Anwesen des gantzen Regiments und OK-
cier; aüda nochmahlen thun müsten / und denn (4) daß ihnen vom Le-
nera! Kriegs Gericht streng anbefohlen würde / daß nach diesem niemand 
weder ciir^Äe noch l sichrere 1 heimlich oder offenbahrlich/unter was Schein 
und Nahmen es seyn möchte / etwas/ so von der Sachen und dem proces fltes-
se und herrühre / vor sich oder durch andere / gedencken oder berühren/ son­
dern allezeit mir untcrthänigster Dancksagung und Hochachtung sich der gros­
sen Gnade / die ihme wiederfahren / erinnern / sonsten aber die Sache ih. 
nen offen stehen und alle Gnade gehoben seyn solle. Dieses Gutachten nun 
wurde nicht nur durch die Königliche Kcivlu-Wn vom ̂ sten j-m. ̂ .schlech­
terdings sppfod!rr und die dspirsine» zu Leistung alles defsin/ so darinnen 
enthalten/ angewiesen; sondern es kam auch noch Tages darauff am zosten 
Jan. 94. eine anderweitige Königliche kelolmion heraus/ daß besagtes des 
Qener-! Kriegs Gerichts Gutachten bey allen Regimentern bey derselben 
ersten Zusammenknnffc öffentlich verlesen / und dabey so wohl OKciers als 
Gemeine zu aller Ehrerbietigkeit und Gehorsam gegen ihre Obere» an - uud 
hergegen von allen unerweißlichen Beschuldigungen und Aufflagen abgemah-
net werden solten. 

F. XV. Weil nun also der Cspirsin l>arku! damahls in Stockholm 
Vicht zugegen war/ und solgends die Sache in Ansehen seiner durch das daselbst 
conütruitte (Zenera! Kriegs-Gericht nicht abgethan ward; Alsmuste dieselbe 
hernach / da besagter 5sp. ?srkui von Jhro Kontgl. Maj. einen Salvum Lvn-
vluÄum bekommen hatte und sich zu Stockholm gestellet/ wieder mit bervor 
Unddaösünfftelv1embrum l.ibelii^ccusar0rjjcvnttlruiren. Allermaffen dann 
der Herr Kläger in angezogenem Wembro V. angeführet / daß eine zeithero 
gnugsam kund geworden/ was vor sehr nachdenkliche Irrung und Unwesen 
der c.2pir^in p^rkul mit vier andern (^picaine; unterdes Königl. Rathsund 
Feld-Marschalls/ des Hochwohlgebohrnen Herrn Grafen Jacob Johann 
Hastfers Regimenfverursachet/indem sie zweene zur Meuterey und Auff-
rühr angesehene Schafften wider dero Oberbefehlhaber und Obrist.I.ieute-
nant^gnuzvon Helmersen/straffbahr auffgefetzet und mitgefamter Hand 
unterschrieben hatten / in welchen sie ihn insgesamt anklageten und darinn ge-
braucheten viele Drohungen und Entsagungen von Velperarinn und andern 
schweren und ungebührlichen LxpresKonen/ laue Beylagen sul? O.K 

§. 
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§. i.) so hoch / daß nicht allein aller Gehorsam und v-Ä^Zin unter demselben 
Regiment in Mißtrauen und Unordnung gerathen / sondern es hätte auch sol­
ches dort/ als in einen: Gräntz-Ort und Vestung / fast die gantze (Garnison zur 
Zwietracht und Auffi-uhr gebracht/insonderheit/ da sie unter andern/um an-
zureitzen und aussstutzig zu machen/zweene d/selbft l iegende FinnischeRegimen-

ter/ erdichtet und vorgegeben/ob solte ihnen der Obrist^lemcnsnr gedrohet ha?» 
ben/daß er sie aussIinntsch rrs^ilen wolte/ wodurch so wohl derFinnischen 

non, als vorgedachten dort (in Riga) liegenden Regimentern Verdruß / 
Schimpffund Hohn zugefüget wäre. Als nun ( fahret der Herr Kläger fort/) 
nachgehende bemeldete L^icainz auss Jhro König!. Maj. gnädigsten Befehl 
dieses Verbrechens halber bey einem unter des Herrn (F^ners! Majoren und 
(Gouverneuren 8oc)pen gehaltenen KriegS'Recht im löyZ. Aca-

lirer angeklaget worden/da habevor ihnen"allen das Wort gesuhret/und 
unter der Verantwortung ein Haussen so nachdenkliche und IhroKön. Maj» 
Hoheit rührende Worte gebraucht/ so. daß/wann man sie im ^rorncol! sehen 
und betrachten wolte/eines redlichen/ rechtgesinneten / und getreuen Unter­
thans Hertze dabey beben und zittern möchte. Wie auch hernach / als dieselbe 
Sache im julio unter des Königl. Raths undFeld-Marschalls eigenem ?r-li> 
chotmLenel-si KriegS'Gerichte zu Riga durch ein Urthel abgethan worden/ 
habe dieser ?3kkul, an Stelle ̂ uss die vom Königl. (Zeners i Kriegs Gexicht 
empfangene (Ürsrlon zu erscheinen/sich entzogen/hernach erst habe er durch dea 

Buchhalter kebKerA zu des (-.ner-il-KriegS-GerichtS Beschimpssung und 
VehieA eine anstößige Schrtsst sv. §. 'Vls.) eingesandt/auch zu selbigem Ge« 
richt einen ̂ or^num pud^cun) mit so einer geschicket/ (F. VIII.) 

dergleichen man wohl nie zu soeimm hohen Gerichte durch eise solche Person 
geschehen zu seyn / gehöret habe. Auff welches alles wlder die Opjc-une; ins« 
gesamt diß rechtmäßige Urtheil ausgefallen / daß nemlich ein ieder zu sechs Mo« 
natlicher Gefängniß und drey Monals-Löhnungen zu missen/ c->ncje^niret/ 
wie auch daneben l^lkul bey einer öffentlichen Abbitte mit einer Geld Busse 
von i5v. Rthl. beleget worde« / welches Urthel Jhro Kön. Maj. allcrgnädW 
co,^5m,^t/und dero besondere Klagen wider Obnst.l.kuren2nr Hamersen 
zu einer neuen Inymsmon verwiesen hätte (lupi-ä 5. IX.) 

F. XVl. Nach diesem (fähret der Herr Kläger fort) wäre in Stockholm 
ein eeoe^j Kriegs Gericht gehalten / da dann wider die sämtliche 
ne5, furnehmlich wegen die zwey erste von ihnen unterschriebene schmähliche 
undallcrdinqsuncrwctßliche«uffrührische Schrifften wider den Obrist-I..eu. 
lensm solche Urtheile abgefassct und aussgesetzet worden / welche 
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Aufrührer und Meutenirer nach den Kciegs.^rriculn verdienet haben/wel­
che auch wären publiciret worden/ wenn nicht auffder Lapiraines eigenes 
zmterthämgcs Bitten unddesObrist'^ieutenalzrz Vorbltte Jhro Königliche 
Majestät ins Mlttei getreten wäre. Dabey Jhro Königliche Majestät vor 
gut befunden hätten/ bey dero gantzen ^lics und allen Regimentern pukli-
ciren zulaffmdas Bedencken / welches das Lensr2Z Kriegs.Gerichte bey Jh­
rs Königlichen Majestät über diesen Ls5um untertänigst ertheilet/H.XI V.) 
auff daß dero sich vor so grobes Versehen möchte in acht nehmen. 
Ob nun woh! (53pieZia?ÄtKu!,al6 gleich theilhafftig des Verbrechens/mit 
den andern Lapirsins unfehlbar anzusehen / soweit er nicht weniger/als an­
dere / solche vergreiffiiche und zum Auffruhr angesehene Schrifften und Kla« 
gen wider gedachten seinen Obrist-I.leutsnam unterzeichnet/ geführet und 
ZsteQckret/ dadurch sich auch gleicher Straffe würdig gemacht habe/welche 
die aichern nach den: Urtheile über sich hatten muffen ergehen lasten / wann 
nicht Jhro Königliche Majestät Hohe Gnade un?^6on vor ihnen wäre ins 
Mittel gekommen; Sogereicheten doch in diesem Fall ihme folgende Um­
stände noch zu viel grösserer ArAvacion, nemlich (l.) daß in der Sache 
Urheber und <>pur faÄionizgewesen/ allermafsen selbiger Klazeschrifften 
einevon ihm auffgesetzet/ die andere coniZiret/ und beyde zur Ünkerschrifft 
befördert worden / wie aus dem in Riga beym (Zeneral Kriegs-Gericht ge­
haltenen !>l-cicOcoU vom lttken Julii r69Z. zu sehen sey. (2.) Habe er allezeit/ 
ehe er die Flucht ergriffen / bey dem ersten darüber gehaltenen Kriegs-Ge­
richt in Riga vom lMn Maj. läpz.sowohl in seinem als der andern Namen 
das Wort geführet/ so daß sie / wenn?arkul nicht zur Stelle gewesen/nichts 
gekont auch nichtsgewust zu antworten/ sondern Option begehret hätten. 

' Wie er dann selbst nicht leugnen könne/daß er die bey selbigem (-eoeraZ Kriegs-
Gericht eingelegte Schrifften selbst fomnret undauffgesetzet. Hierüberha­
be er sz.) die Sache auffden Rücken genommen/ und sich mit der Flucht 5al. 
viret; auch (4 ) nicht allein durch vorgemeldete ^olarisl Beschickung und 
die dabey durch den Buchhalter KeKberZ eingesandte Schrifft ^§.VIl.)dem 
gantzen Königlichen (ZLncral Kriegs-Gerichr eine merckliche Verkleinerung 
zugefüget/ darinn er unter andern berichtet / daß er wohl vor rechtfertige 
und gewiffcnhaffte Richter/ nicht sich befürchten würde zu liNiren f als wenn 
er in dem Leaers! Kriegsbericht nicht hätte solches zu vermuthen) aber doch 
gleichwohl Ursach hätte vor seiner Persel! Sicherheit zu sorgen. Sondern 
auch (5.) nach dem das Urtheil in Riga über die ausgefallen/und 
von Jhro Königlichen Majestät gnädigst ^rol? ret/ habe dieser , 
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?akku! sich unterstanden/ dennoch zu sesner grossesten Argheitdie Bitterkeit 
zuweisen / indem er nicht Bedencken getragen mit begehenden schweren 
und Ehrenrührigen Schritten 5ub 1. äc U. (v. suprg §.VI.) und Beymes-
sung wider das gantzs Königliche (-enera! Kriegs-Gericht bey Jhro König« 
lichen Majestät einzukommen/ ungeacht daß selbiges Kriegs-Gericht von 
Jhro Königlichen Majestät zu Aburtheilung sothaner Sachen autoritiret/. 
sondern auch dessen Urthel von hochgemeldter Königlicher Majestät bereits 
covLrrairet gewesen und vor rechtmäßig befunden worden. Wozu noch kom­
me (6.) daß die anderen 4. Lspkame5 beym Schluß der^-Hion bey dem (?e-
nsral Kriegö-Gericht zu Stockholm aussEyd und Gewissen nach ergangenem 
Königlichen Befehl gethan hätten die freywilltge/ münd-und schriMche Aus­
sage zu LajiitÄM höchster Zr-avscioa, wie die Beylagen sub^.X.Sc 

auswiesen/(v.§.X-XI.XII. Xlll.) Aus welchen allen klährlich zu sehen/ 
daß Oxitiun parkul sey gewesen einUhrheber und Anfänger zu alle dem be­
rührten aussrührischen Wesen und Jhro Königlichen Majestät 5/lilice zum 
Hinder und Unruh weit ausgebreiteten Versammlung derLapicainez wider 
ihren Oberbcsehlhaber. Wesfalls er auch unter andern angeklaget werde/ 
als brüchig und schuldig zu der Strasse / die das Recht und Kriegs - ̂ niculn 
in solchen Fällen vermögen und äiÄiren / ohne daß er nicht allein / wie abge­
dacht/ wider das (Zsnera! Kriegs-Gericht seinen Veracht erwiesen/sondern 
auch wider den Königlichen Rath / Feld-Marschall und (-cnersi (Zouvcr-

neuren/ den Hoch-Wohlgebohrnen Herrn Grafen Hastfer in währender ä-
Äion durch zweene an Jhro Königlichen Majestät überschickte Schrisste» 
lub lit. I'. 6-^ U. gar verächtlich und unverantwortlich gethane LxpreMon-, 
sein Verbrechen höchlich vergrössertundßrsviret habe/ welches auch hierin!, 
dißfalls erfordere des Rechts rechtmäßige Schärffe und der Strasse gebüh-
rende Verhöhung. 

§. XVII. Hierwider führet der <5spita,'r, ?scku! in feiner Zxce^tion 
mit Wiederholung der vorhin von uns bereits erzehlten 8peciei an/daß er 
und die Mitklagende Opirsinc, niemahls einigeMeuterey/sondern nur durch 
ihre Klage wider des Obrist^icutenam ttelmersen ruäe trsHsrnents, diesic 
als ehrliebende Leute nicht verschmertzen können/^utticegefuchethätten.Unk» 

um besagten Obrist^ieucensnts Oonäuite in etwas vorzustellen/pro^uciret 
er sub num. 5. ein ^ttettsrum von dem I^ieutensm ^olikclä, welcher auch 
gar grosse Klagen über den Obrist.I.jeucen,nt führet/ indem dieser ibn/den 
Lieutenant,im Beyseyn einiger OKciers vor einen Ochsen / den er auffRus-
sisch cra<!biren wolte/ vor einen Esel / und nebst ihm seine gantze kam,lie vor 
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Lügner und Betrüger gescholten/ ingleichenzu anderer Zeit ohne einige recht­
mäßige Ursache ihn einen schönen Hengst/ einenOchsen und Lacrsmemsche 
dsnZiUe geheissen/ seinen Degen ausgezogen / ihn damit geschlagen / und so 
dann ihm befohlen hätte / daß er sich gleich packen solte / sonsien er ihn würde 
die Treppen herunter wcrffen lassen. So hätten sie die klagende cspitsws, 
ferner sich nicht einer des andern Sache angenommen / sondern am Ende der 
Klage ausdrücklich diese Llaulul hinzugesetzet: Daß ein jeder seine Noth vor 
sich klagen wölke. Weil nun die (^viramez vor dem unter dem ?rXllöio 
des Herrn (-ouverneur Loopen forlyirten Kriege-Gericht -dißfalls ihre Er-
klährung gnugsam gethan/ unddaß elne llmuksnes l'udscriptio nicht gleich 
eine Meuterey ,mpvrure,ausgeführet/ dasKriegs-Gericht auch darauff ihre 
Unschuld erkat.ndt und an Jhro Königliche Majestät Kelstiov abgestattet/ 
(welche kelstion er zum Vorschein zu bringen und zu erwägen bäthe) nichts 
desto minder aber hernach der Herr Lenersl Louverneur solch ?rTkäiun^. 
selbst angetreten/ und sie/die Lsfirsine!/ hätte weiter anklagen lassen; So 
hätte er/derLapusia ?ar1cu!»au6 allen diesen/auch andern Umständen mehr 
als zu deutlich schlössen müssen/ daßauff solche Anklage nichts anders/als 
so ein LikeÄ hervor kommen würde/ dabey kein ander Mittel gewesen/ als 
nur dieses/ daß er die Sicherheit gesuchet/ und sich nichts destoweniger der 
juüice vorstellig zu machen otkeriret. Er habe deßhalben die Lupplicsm 
so beym lub I^ir. (^beygeleget (L.VlI.) durch eine k'rivat.Personbeym 
Königlichen QenstalKrtegS.Gerlchte eingesandt / und ob erwohlvermutbek/ 
es würde/wie sonst in allen Gerichten gebräuchlich/ seinGesuch per Oecie-
xum entweder gewilkget oder aber widersprochen werden; so habe'erdoch 
nichts erhalten können/welches ihm zu dem Absehen/ dermahleins seine-' 
Bereitwilligkeit/ und daß er nicht vere cvQwmZx gewesen / bey Jhro Kö­
niglichen Majestät allerunterrhänigst zu äociren/ dienen solte. Dannen-
hero er eine von Jhro Königlichen Majestät selbsten zu solchen 
survrilirre perlorisw ^uv.ijcsm ersuchet/noch eine andere supplicam dem Kö­
niglichen Lenei-al KrtegS'Gerichtezu'inllliuiren/ undsallschm abermahlen 
wie zuvor kein schrisstlicher Bescheid werden könte/ihm nur ein ärrettÄmm In-
linustionis laut beygelegten Schreibens sub num. 8- (luprä F. 
IIX.) mitzutheilen / welches auch unter keiner andern lnrencion geschehen/ 
als nur bey Jhro Königlichen Majestät künffrig seine cvnwmscism 
ti vam zu purgiren. Es seye aber die 8ujzpjic2 nicht einmahl von Seiner Hoch-' 
grafflichen Lxce^jence angenommen öder verlesen / sondern dem Überbringer/ 
der doch sein Amt m solcher masse verwaltet /als ihm? .von. Jhro Königlichen 
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Majestät die Vollmacht gegeben/ der Thurm und andere grosse Bedrohun­
gen / ja gar ihn seines Amtes zu entsetzen angedeutet worden. Welches alles 
und da ihm keine Sicherheit vor Gerichte zu erscheinen / währet werden 
wollen/ so doch nach aller Welt Rechten und Jhro Königliche Majestät eige­
nen Gesetzen in so einer Opirs! Sache wie diese gewesen / niemanden versa« 
get würde/ habe ihn verursachet/ sich in seinem Gewahrsam zu halten und 
Jhro Königlichen Majestät allergerechtsamste Hülffe zu implonren/ wie er 
dann auch deroallerguadigsteö sicheres Geleite bey solcher Gelegenheit endlich 
doch erhalten und eben damit gnugsam zu erweisen sey/ daß er mit Begeh-
rung der Sicherheit / vor das Königliche (?eQ-ra! KrtegS-Gerichte zu stehen/ 
nichts nüfugsames von Jhro Hochgräjfl.Lxcell. gesuchet habe. 

H.XI1X. So dann ferner stellet der Lsoitzm ?ätku! zu der Königlichen 
dommiiHon allergcrechtsamsten erwegen dar / daß mit der in beyden ange­
regten 8uppj>ci5 wider den Obrist-^ieutenzm tteirserien besindlichen iub-
lcrijisjone iiinKranes kei'.?e lnrencion einer Meuterey zu erweisen sey/ weil 
(i) die Kriegs.^rricul an keinem Orte meldeten/daß in einer gemeinen Klage 
ein; gemeine oder conj^nAa subscriptio vor eine Meuterey foll angesehen wer­
den/ so daß wieder ein Gesetze / welches in so hoher Sache/ die Ehre/Haab 
und Guth/ Leib und Leben beträffe/ dem Beschuldigten sonsten klahr-und 
erwetßlich müsse dargeleget und a^rre ^Äorea erwiesen werden / aber nicht 
erwiesen worden sey/auch kein Verbrechen seyn könne/ so gar/ daß äc6cierne_-
exprekä le^s nicht einmahl ex argumenta leisem crimmäl Verbrechen kön­
ne erwiesen werdm. (2.) So zeuge der z6sten Kriegs-^rcicul, den er tuk n. y. 
beygeleget / daß wenn die Gemeinen bey der K1,!ice von ihren Obern unzeitig 
haittiret würden / die Gemeine die Freyheit zu klagen haben sollen. Wann nun 
eine in caula commuai covjunßirre Klage oderlHnterschrUt eine Meuterey 
in vol virte / so würde diesem ^.rüculo die deutliche KeüriÄion angefüget seyn/ 
daß ein jeder besonders und allein die Kl^ge vortragen solte. <z.) Seye ja al­
lenthalben / auch bey Jhro Königlichen Majestät Gerichten der Gebrauch/daß 
diejenigen/welche <2onsorre5ejuz^m litis, auch insgesamt eine Klage unter­
schreiben/ welche gemeine pi-sxiz» weil sie durch ein exprells, comrairez Gese­
tze in den KriegS-^rncuw nicht gehoben/ ihn von einem solchen impurirten 
Verbrechen schütze. (4.) So lehre die durch sppvmtte Vocumevr» sul? 0. 
10.11. ,1. ,z. erwiesene/ und in derselben Quamiion allewege gehaltene Gewöhn-
heit/ daß obschon zuweilen 12 Ober-0Kcier, eine insgemein habende Klage 
unterschrieben / solches dennoch nie / als eben in diesem unglücklichen ca tu,vor 
eine Meuterey angesehen und gehalten worden sey. Dannenhero sie / die 
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fünff ^spiraines, um sol viel weniger durch die conjuagirte Unterschrifft ein 
so schweres an Ehre/Leib / Leben / Haab und Guth gehendes Verbrechen/ 

begangen zuhaben vermeinen können/ da nicht allein/ wie erwiesen/ kein 
expretsez Gesetz ihnen solches verbothen/ sondern die mit dortiger hohen O-
brigkeit/ nemlich sowohl mit Seiner Hochgräfstichen Lxceüencs eigenem/ 
als dero hohen Xnteceiloren Vorwissen iarrczcjucirte Gewohnheit > welche 
in allen Rechten ein I.sx non scripta genannt/und davor / daß es vim legis 

«xprellX habe/ erkannt werde; Sie vielmehr versichert / und davor gehal­
ten hätten/ daß sie tn gleichem cala nicht mehr als andere/ sündigen könten. 
^lnd wann dann dieses davor solle gehalten werden/ daß es bey der 
nicht hinführo zu dulden/ sohabeerderLapitainpacKuI, sich doch von Jhro 
Königlichen Majestät Gerechtigkeit dessen zu trösten/daß solches Gesetz nicht 
werde dem cslui prsersrito appliciret werden. Gleichfals habe ja der LikeÄ 

gelehrt/ daß die impurirte/ aber nie erwiesene Beschuldigung/ als wann 
es auffeine Meuterey und Auffstand angesehen gewesen wäre/ nicht hassten 
könne/weil man nicht im geringsten etwas würde darthun können/daß eine 
Meuterey / Widersetzung der dommaaäo, oder sonst einiges Unwesen er­
folget sey / weil ja eine Meuterey sich in einem LifeÄ zeigen müste. Viel­
mehr würde das Verfahren bey der damahligen Klage an Jhro Hockgräff-
lichcn LxceU. von allem Verdacht einer Meuterey befrcyet/ weil sie / die 
dapitainez / den ordentlichen Weg zu ihrem Herrn Obristen gegangen/ 
nichts mehr als julkcs begehret/ sich keiner Lommanäo, weder tn Worten 
noch in Wercken entzogen / oder zu wiederleget / es nicht heimlich oder ver­
borgen in Winckeln/ sondern offenbahrlich gethan / dergestalt / daß sie auch 
ihrem Herrn ^lajora, als ihrem Obern / nicht allein es kund gemacht / son­
dern auch dem beklagten Obrist^ieuc. es wissen und allein auffdie juttice an­
kommen lassen. Wanp dann nun alle diese Anstände genau examimret 
würden / so lebe er des allerdemüthigsten Vertrauens / es werden Jhro Kö­
nigliche Majestät bey solcher Beschaffenheit / da die sklemia 6o!i klährlich/ 
und daß nicht die geringste inrenuon zur Meuterey gewesen / erwiesen sey/ 
dero Königlichen Gnade gegen ihn nicht verschlussen / in der allergnädigsten 
Betrachtung/daß er bereits/ wo er nach Jhrs Königliche Majestät gnädi­
gem Gmblstnden hiebey etwas nicht solte oblervirec haben / gnug habe ley-
den/ deßf^ls die Flucht ergretssen und schon ein Jahr lang erdulden müssen. 

Z. X!X. Was aber (fähret er fort) die remirte Ausssiütziamachunz 
Her beyden Finnischen Regimenter in der Lusrmüin beträffe / so werde zwar 

zu 
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zu seiner höchsten vsLV3rivn solches im I^ibeli angeführet / aber mit nichts 
erwiesen. Daß aber Obrist I.iem. Helmersen solche Worte geredet /wer­
de ihm können erwiesen werden / wann Jhro Königliche Majestät den Weg/ 
die probarion gegen ihn zu führen/ aus Königlicher Gnade vor gut befinden 
würden. Ihme würde auch als ein gar grosses crimen aussgebürdet / daß 
Er vor allen andern beym Königlichen (^nerZi-Kriegs-Gerichte /^da der 
Herr Gouverneur pr^ucliret / das Wort und solche nachdeuckliche und Jh-
ro Königliche M^jM HoHLit.anstäKige^eüu^gsführtt habe / so daß / wie 
das melde/ bey Uberlesung des?lorc>cojZ5 eines rechtgesinneten / red­
lichen und getreuen Unterthanen« Hertze darüber bestürtzt bleiben möchtc-
Daß er nun vor seine Verantwortung damahls gesorget / und das StiN-
schweigen vor kein dienliches Mittel in einer Sache / so Ehre / Lebcn/Haav 
undGuth angehe/angesehen/und daß die andern nichts mehr gesaqct/wcll 
es cauis communis, und dereine das zu sagen gehübt was der andere bey­
bringen können / sondern sich darauff bezogen / auch der prorocojM eben 
alles brevirsri5Üu^iö in eines gefasst!/köime ihm zu wieder ssHo^h-tticht^Si 
ßeriret werden. Seine korrible Worte habe erm dem frolOLvU , ob er 
schon seine davon habende dopism etliche mahl überlesen / aussdiesoge^ra-
lirer erwehnte Bemerkung nicht finden können. Und so fern ein rechtg^sm-
neter/ redlicher / getreuer Unterthan es nicht ohne hefftige sllcrsrion le­
sen können ; So stelle er dahin / was man sagen soLe / daß das damahlig 
Kriegs Gericht / welches aus getreuen und redlichen Personen ihres allergnä-
digsten Königs und Herrn besetzt gewesen zu seyn gehalten werde/ mit Mi-
enes eine so heßliche eoorme That würde haben tn seinem Angesichte verüben 
lassen ; Und wisse er als dann sich nicht genug für glücklich zu achten / daß/ 
da er so viele Monathe nach der Zeit im Lande gewesen / man nicht emen an­
dern proccssgemacht habe / der sich auffeine solche grobe Ubelthat schicke. So 
werde auch endlich nimmermehr können erwiesen werden / daß er die angeführ­
te Schrifft l'uk zu Beschimpfung des Königl. (Zsoe-z! KrjegS-Gerichts 
eingesandt habe / als welcher die Deutung angehänget werde / daß drinn 
stünde / er würde wohl nicht scheuen vor gerechte und gewisseuhasste Richter' 
zu erscheinen / (als wann er diese nicht davor gehalten hätte) wann dieselbe 
suppig nur erwogen und acht gehabt würde / ob in dem teutschen der lsrilus 
soviel mvolvire/ so werde sich der Ausschlag über alles solches/ was ihm an­
gedeutet werden wolle / klährlich geben. Wiewohl! sonsten zu dieser als auch 
denen andern lud 5 6c U. angebrachten Beschuldigungen er sich ein zulassn 
bedenklich sind?/ weilen dieses lices plsse nov^, und er nicht weiter z» ant-
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. ekmrsen mitMittrßhM«»: Alles andere sey-'-ine 5-öär-r-
rüber IhroKonSMeMajestät/waiinersader Ansprache nicht solle 7rlä«7°" 
sey» / ihm aus Gnaden das °°n°5cium tdriüm-ä -Äi°n° 
Genieß seines s.lvi co^uSu.. welcher ihn vor alluNeuemnaa«^! 
digst schütz-/gönnen würden, Zudem so sey er auff diese, L»oi-, 
nicht c.met/ sondern nur auff die vorher beantwortete fünffw-mb» 
Unterdessen aber werde er sich schon gefast machen / wann der.nak.leins r 
hierüber t^oro fon als e:n possezlionsws solte besprochen wsr^-n > 
sc!nk0-^ns.°n in solch-rMaßc zu führen/daß die ihm darüber zugemessene Be" 
schn.diMngem»chth°N->' s-lttn. Wie dannauch all- die -rx^-^" wo' 
dmch erft.n vor denen andern c°?j--m«->zxr-.vir«b-ben soll', aus 
ob;qem ihre Beantwortung nahmen/ und nur dteks scks.'.asi.f ' 
stünde, dafidie X. ^ ̂ w.der ihn ^ 
der» L->x>l»we5, a!öob-r sie dazu -nimiiet und inttieiret ^ / 
.Gül^gkeit seyn können/in Erwegunq / daß als sie bey demKonialicb^ ^ 
Kriezö G-r-ckte in Liesfiand ebsnf-l- über diese punÄ-a auffi/r C»d 
wissen / so w^h! auffdes LÄoris OKeioK. als auff sein 
Anhalten/ernstlich befraget worden/ sie damahlen/ wie es aiich'wa^ ^ 
ware/cinegantzand-reBcräntniß/lautii. 14. sliiprä « IV 
«ndalso/ wennmandiese beyde eS'zw ansäbe/ sie vor ^ ^ 
würen/ die.»Reckten als 
würden. Und wann er auffsein demüthizes Gesuch der tn Schalten 
K?it ^<'nk>emf?kten ^^öer-hett bey dem letzten Leaers! Kriegs-Gericht p^ül.cen äüen f^ätte können fa/,ia 
werden/umb solche mit Fleiß durchzulesen und die mom-n,z seiner 
wohl zu überlegen/ s° wurde sichsgefunden haben und noch finden/dal?/. 

Fben wegen dieser >na,g,mnq und expreke wegen p-ckais Person befrage 
worden/ sie auch damchken und also per x-min-r-im conkssancm m k 
G-wiss-n ga.ch concroir- L'-den geführet hätten. Dannenhero wenn man 
die Umstünde und die Zeit genaue ansehe, es leicht zu erachten/ daß die ^ L-
xkainsi diese letzte «K-», als in ?xrr-mn »nguKuz, ja gar 5ni> vinculo 
c.riz stehende.' nlchtanderöalSpcyrc-jim-n-k vexz gethan bätten/ iniond/r' 
heil dasic/wiesonst woll andere/ auch nie die Meinung gek'abt/ dasier/ der 
c-xirsin i'̂  kul, nach Sockholm kommen/und zu einer Verantwortung l,.« 
IhroKeu^lichiu Wiajestät gelangen würde. Da sie dann «nterdGn auff 
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eine Weise ihrem weiter besorglichen Anheile zu cnkgehen / und einen aller-
gnädigsten par^on bey Jhro Königlichen Majestät zu fscilitiren/vermeinet 
hätten. Nichte desto weniger/ da sie nunmehro als verwcrssliche Leute zu 
conl!6er!ren/und sie ihn wider ihr Gewiss?« und wider die nicht allem GOtt/ 
sondern auch vielen ehrlichen Leuten an dem Ort sinRiga) bckandte Wahr« 
heit»rZVlren und injuriren wölken / behalte er ihm vor / Jhro Königliche Ma­
jestät hierüber in aller tieffester Demuth zu ersuchen und zu Fuße zu fallen/ daß 
wo kmrä ksc sÄione er wieder nachLieffland werde kommen dürsfen/ ein Ge­
richt daftlbst formiret werden möge / daselbst er gebührende repZrsnoll deß-
falls suchen / und nicht allein mit dem / so er hie beybringe / sondern auch nut 
redlichen Leuten bezeugen wolle/ daß Sie Jhro Königliche Majestät mit ihrer 
Aussage boßhafftig verleitet/ und sich unwürdig gemacht hatten/ jemahlen 
vor glaubwürdige Leute zu psiliren. Und damit er eines und des andern 
inslice und Boßheit noch mehr entdecke/ so proäucirs er die Bey^Beylage 
iub n.^5. so ihm aus Liessland von einem der besagten (^pitsinss nach Stock­
holm zugesandt worden/ da derselbe/ welchen er mit seiner eigenen Ha^d 
convinciren wolle/ sich selbsten zu ihm / dem^pitain^tkuj, nöthige / ihm 
allerhand 8ul?Lc!ia wider den Obrist-liismevsm beimessen an die Hand schie­
be/ und sich widerdae/ so im Hrciculo z. deraussdes (Zetier«i! Kriegs' Ge­
richts Gutachten erfolgten Königlichen Resolution verordnet/ und bey Ver­
lust aller Begnadigung so hart verboten worden/<v. §. XlV.n.^^gar sch'.vcc 
versehen Habs. Woraus dann erhelle / mit was Boßheit die Leute umgegan­
gen/ undannoch cynrinuiren/ vielleicht meinende/daß er solche ihm ange­

bothene Dienste den gegewärtig entdeckten Vvium nicht so sehr zu relenti--
ren urgiren würde. 

F. XX. Was nun annoch aus der v.ep!ica und anzuführen 
ttöthig seyn möchte / bestehet tn folgenden. Nemlich der Herr Kläger repli-
ciret/ daß anfänglich die verkleinerltche k.elüuon von demÖbrist'I^ieutenanc 
lZelmerlsn und dessen ruäen monieren wackere OKciesz zu trLÄircn/?a^n!n 

so wenighelssen könne/als sie denen4 (üspirsine;, somit ihm zugleich gckia-
get/ getzolssen/ indem sie mprobslioneiuccumbjret und ein hartes Urtheil 
zu erwarten gehabt/ wenn nicht der Obrist I>ieur. vor siegcbethenund so dann 
Jhro Königliche Majestät sie begnadet hätten. Die Beylagen sub n. 5. 
6. 7. bewiesen nichte / denn die Kid v. 5. ftye nur ein einseitiger Bericht 
Leg l.ieur. XVofjc!<K tn setner eigenen Sache / zumahlen da er seine Kla­
ge hernach bey keinem Richter rechtlich bewiesen oder ausgeführet habe. 
Die andern Klagen aber/ so bey dem Herrn Louverv^ur und ange-

bracht 
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bracht worde^ftyn sollen / lautn. 6. Sc 7. wären hernach nicht bewiesen. ES 
ftye eine grosse Vermessenheil / daß Oj>. ?3ckul sich auff die von dem 5ud?rX-
siöio de6^ouvarneurz8c,vp5 gehaltenen KriegS-Recht eingesandte K-Iscioa 
beruffe / da doch Jhro Königliche Majestät solche ob Impsr5eHionem verwarf. 
fen> nicht minder / Vaß er über die damahlen wider chn angestellete kiscali-
sche Klaae ftbr kühn und nachdenckltch critMre. Er lasse seine Dreistigkeit 
sehen / indem'er sage / daß eine allgemeine Klage und Unterschreibung vieler 
zusammen nicht in den KriegS^rcicuw verbotenst»)/ da doch m demdamah. 
liaen wider die <22vj!maes gcfälletem Urtheil ^vpräL.XIV.) expresse ^rki-
culi in conrrsrwm f^ciente; aUegiret und von Jhro Königlichen Majestät 
gpprowet wären. Der von L^icsin ?stku! vor sich glitte z6te ̂ rricu! 
beträffe nur allein den cssum, der dort berühret werde/worin zwar der ?unÄ 
klar sey / selbiger aber hierzu keines Weges könne gezogen werden. Wenn 
schon fja-äsm !ms co^rres die Klage cvnjunüim. unterschreiben könten; 
So habe doch ?srkul und die andern Opirsines nicht eine Klage gehabt. 
Uberdcm seyen die geführten Klagen guten theils andere/ als die LapirAi-
ne», nemlich den klajof, l.iems«ant8 und Fähnrich vom Regiment angegan-
aen/ deren sie sich als allgemeine Kläger und Vorsprechet angenommen/ 
welches in einer Gräntz-Vestung höchst gefährlich gewesen. Die Beylagen 
suk nuw.lO.il.l!.lz. dadurch Opirsin ?stku!die Gewohnheit beweisen wol­
le/ baß öffters cnnjun«Iim geklaget worden/ kämen nicht zur Sache.Denn 
es hätten solche nicht commanäo-Sachen betroffen: Die Schrifftenseyn 
auch nicht auff solche Art gestellet gewesen/ und könten auch böse Exempel 
aute Gesetze nicht hinderen. Daß die Finnischen Regimenter allarmiret wor­
den/ weil ?arku! und die andere (^pitaines ausgebracht/ daß der Obrist-
Lieutenant vom Finnischen IVLÄament gedacht habe; sey gewiß/daß aber 
Nelmerlen so gesaqet habensolle/scye nicht erwiesen. Die ärgerliche Reden, 
deren Opiram ?2tku! sich gebrauchet/ als er vor dem KriegS-Gericht vor al­
le das Wort geführet / seyen klar und bedürffen keiner explicsuon. Es sey 
unnöthig / daß er seine injuriöse Schafften / sonderlich die luk I^ic. schmü« 
cken wolle / da die Worte klar wären und die von der Teutschen Sprache her. 
genommene Ausflucht nichts rskvirs. Es sey auch ungegründtt/daß Lspirsia 
i^ckul sage / es seyn dieses Uces p^ne novX^ deßhalb er nicht cmret worden/ 
da sie doch eine grosse connexirät mit den andern hätten/undindercitanoli 
enthalten sene/ daß er nicht allein wegen deren darinn berührten Stücken/ 
sondern auch wegen dessen / sodavon 6epenäire/ antworten solle. Was ee 
endlich wider seiner Cameraden undWlbrüder demUbell beygefügten Ve-
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käatntffe angebracht / stelle man dahin. Es möge aber damit stehen / wie es 
wolle/so befreye es ihn nicht / weil er die erste auffrührischeSchrlfst unterschrie­
ben/ ingleichen die eine auffgesctzet/ die andere c^rr-Zim/ und beyde zur 
Kllmäirung befördert hätte. 

L. XXl. Hingegen äupkciret der (5spits!n?acku1: Er habe anfänglich 
nichts zurVnkleinerung des Obrist-l,ieutevallts» sondern alles der Warheit 
gemäß KU seiner ve/cn/ion referireti und bereits vorhin erwiesen. DerObrist^ 

seye glücklich / daß feine dergestalt entschuldiget würden. 
Er wisse nicht/ ob die übrigen Lapirames !n probsticms luccumbiect. Ih­
re Zeugen habe man ja nicht zugelassen. Es wöge aber seyn / wie es woke/ ss 
könne csihm doch als einem l'ertio sblevtj, ivsutjito Sc m6e5enlc> nicht 
schaden. So müsten nicht allein die subrwm.ö.Zc/. sondern auch vornehm­
lich das lud num. 5. bey der ^xcepnvQ beygelegte vocumenwm nothwendig 
beweisen / weilbie gesunde Vernunfft gäbe/ daß kein vernünfftiger Oavaliee 
ausbringen würde/ daß er geschinlpffet wäre / wenn es sich in der That nicht 
so verhielte. Die von dem luk krsekäio des Herrn Gouverneurs 8oopen^ 
gehaltenen Leaers! Kriegs-Gerichte abgestattete ^.elstion, seye zwar unvoll­
kommen erkannt / aber deßhalb nicht cMret worden / daß daher billig darauff 
mit zu reüeSiren. So habe er vor besagtem Kriegsberichte ebe zu wenig/ 
als zu viel gesaget» Habe sich ja müssen 6et>n6iren. In dem Urthel wür­
den zwar ewige Hrticul angeführet; Erstelle es aber lalvo reipeKu ju<jicU 
zu der Königlichen domriMon avergerechtsamsten Erwegung/ und seh« 
nicht/ daß darinn von conjunZirrer Untersthnfft gehandelt werde. Der zöste 
KriegS'̂ rricul hergfgen seye offenbahr und ob rstlonum Ä 
csüu zur Oefen^yn in cauls criminali wohl applicabel, zumahl da er V0tt 

Gemeinen handele / bey einer gesamten Klage solcherGemeinen aber ehe eine 
Meuterey zu besorgen wäre / als bey OKciers. Es hätte stch über dem kei­
ner des andern Klage angenommen/ wie die dürre Worte: Daß ein jeder 
seine Noth/ die ihn drücke/ klage / auswiesen. Es gehe ihm auch die Kla­
ge nicht weiter an/ als was die exprelNon von Lsnsilte mch Vorenthaltung 
der 6aZe beträffe. Hatten die andern was weiter und zwar tvegen des kl»-
joe», l-ieutensnts, Fähnrichs:c. geklaget/seye er davor nicht gehalten. Aus 
der Klage seye der Festung keine Gefahr zu befürchten gewesen/ wie sieden« 
ebenfalls keine <Iommsnäc>-Sachen betroffen. Die O.MnÜio, ob eine 
Klage conjunÄim unterschrieben/ oder nicht/ seye tn den Kriegs - änicula 
nicht gegründet. Daß die angezogenen Exempel / da conjunökw geklagct 
worden/ böse E^enipel seyn sollen/ KgS mvvlvirc xetionem xrwcivü. Daß 
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/ Helmersen von Finnischem 1°raÄsment gesagt / wolle eobeweisen / daß abeik 
daher/ daß die klagende Opirsine5 solches ausgebracht/die in Riga liegende 
zwey Finnische Regimenter sllsrmiret worden / seye nicht erwiesen/ wäre 
auch überdem / wenn es sich so verhielte / bloß ex sccitierm geschehen. Ee 
habe vor andere nicht das Wort gcführet / und ss er es etwa gethan / habe 
er es conlencisnto juciice verrichtet. Dem übrigen widerspricht er neALli-
^o omnia, czuse in ip6us pr-ejuciieium a66uÄa, welches alles i^ecislicer ans 
hero zu setze» unnöthig und verdrießlich seyn würde. 

F. XXII. Wie nun aber bey denen vier andern Ksewbriz der Klage des 
OsjZltaik! ?atlcul5 geschehene Einreden wenig oder nichts Stteackret wurden; 
also geschahe es auch bey diesem fünfften b4eml?ro. Und dannenhero ward/ 
wie bereits oben be^) derdenen drey ersten FraAN vorhergesetzten specie 5s-

angeführet/ indem von Her Königlichen dommiMoo ausgespro­
chenen Urthel derselbe such deshalb mit conäcmniret/weil er in der Vestung 
MMterey begangen/ nndfich vermittelst einer Schrlffc verbrochen/dieer 
nebst eiirjg andern in der<Zusrvi^)Q stehenden OiLcisrernnne gesamter Hand/ 
nnd zwar gegcnftinen verordneten Besehlhaber unterschrieben: Deßgleichen/ 
daß er in seinen vermessest, Brieffen an Jhro Königlichen Majest« mit über­
aus verkleinerlichm Worten Jhro Königlichen Majestät in dero ?ro vmce_> 

verordneten höchsten Bcfehlhaber/Rath und (sssHksI-LouvHroeuren ange­
griffen und verunehrethältt-

HvzMo Vö 

Woraus denn die fünsfie und letzte Frage entspringet: Hb ;ij Henß 
fnnfsten Hsr Osplcsln ?2l^ulenier Meutere^ 
mit Recht zu beschuldigen und davor zu verurthetlen gewesen e 

. welche ich nach reiffer und genauer Überlegung nichtanders/ als mit »m'n/ 
beantworten können^ 

Vukitanä^. 

Zwar ist I. iv fzHo unlaugbar / daß der Lapitam?stkui nebstvter akt-
derü ^spitawe» von einem RegimeM zu gleicher Zeit wider ihren commanäi^ 
tenden Öbrist.^ieutenZvr von Helmsen / eine sehr schwere Klage 
erhoben / ttnd die Klageschnfft mit ^esammter Hand unterschrieben haben/ dch 
sie dann eine geringe Zeit nicht erwarten können/ daß aussieht angezogene 
Klageschriffc von des Herrn Feld-Marschallsund (Zencral (Gouverneurs Lx-
etzllynctz, qn dm sie gerichtet war/ eine Kylvlmion etnkähme/ sondern sie 
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haben bald darauff ihre czuerelcn wiederholet und ein abermahliges Suppti, 
rsrvm, so von ihnen insgesammt unterschrieben gewesen / eingesandt/ woraus 
dem Ansehen nach eine grosse ammolität snd Verbitterung der LZ^i^inc» 
insgesammt/ und eines jeden insonderheit/ wider ihren Obern zu fckliesscn. 
So sind auch 1l. in beyden tetzo erwehnten Klage-Schretben solche ̂ x^rel--
liooes cuthjilteüV welche nichts anders als^mm Auffstand und Meuterey z» 
»vvczlviren scheine»^ Denn es wird das damahlige Vorhaben in dem ersten 
5uj?p!1csto ausdrücklich eine kxlremkät/ wozu sie / die klagende (Üspitsmes, 
greiffen müssen/genennet. Sie gestehen/daß ob sie wohl den Gehorsam/welche» 
sie ihrem Obrist^iem. zu leisten schuldig wären/wie auch die Gefahr / welcher 
sie sich untergeben möchten/wo sie im geringsten von ihm absetzen solten/lange 
genug bey sich erwogen hätten; sie dennoch dessen ungeachtet zu dieser Ent-
schliessung gelanget wären / wobey st« sich auch nichts/ als hohe Ungnade/selbst 
schon prophezeyen. Sie gestehen / daß bey ihnen die Liebe und ^SeÄion ge­
gen dem Obrist'l,ieucensnr so erkaltet seye/ daß man keinen Ort finden kön­
ne / da sie nicht lieber als zu ihm hingiengev/ und daß des Obrist ' l , ieucensntz 

prnceäuren nicht allein alle karmooie beym Regiment auffgehoben/verdrieß-
liche Tmulscionez erwecket/ und einen jeden ln seinem Dienste verdrossen; son­
dern auch sie / die Lspiraines, vor dasmahl einig gemacht hätten / diese Kla« 
g e  z u  u n t e r n e h m e n  /  v .  a u s  d e m  e r s t e n  A b s c h r e i b e n § .  

Sonsten Hl. werden in angezogenen beyden LuppUcsus durch und durch 
dem Obrist.l.ielleenaat solche satIa beygemessen / welche theils in gemeinen/ 
theils und besonders in Kriegs-Rechten bey schwerer Straffe verboten sind/ 
uud daher/ wenn sie von jemand besangen werden / vor nichts anders als Har­
le und schwere Verbrechen angesehen werden können. Dahin gehöret die ^ 
Klage: Daß sie durch des Obrist-I<ieutenaots unerträgliche rigeur ihrerGlück-
seligkeit- dergestalt entsetzet würden / daß sie leider vor allen Leuten ein Ge­
spött geworden und fast allen Muth fincken lassen müssen: daß er ihnen aSer-
Hand unanständige Dinge zumuthete/ einige unter ihnen vor tausend Teuffel 
wiese/ den Teussel ins Hertz wünschete/ sie vor Lacrsmemsche Kerls utch 
Ochsen schelte/ sie prügelte / ihnen unter seinen Jungen einen Ort zur Anffi 
Wartung an der Thüre anwiese/ und sie nicht höher als Canaille schätze; daß 
er ihne« ihren Sold verkürtze: Untüchtige Leute / als Lahme/ Brüchige/ 
Faulbeinige/ im Haupt verruckte und mit fallender Seuche behafftete unter 
seiner Lompagnie habe und sie hernach den Lapirsiaes bey ihren LompsAm-
en aussdringe/ und in Summa/ daß er es durch seine übeleOn6uttcdahiq 
gebracht hätte/ daß/ob schon wackere Leute sich unteV dasselbe begeben wollen/ 
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und eSinAuffnehmen setzen können/dennoch niemand umer des Obrist-^eu-
tenantt Commalläo stehen wolle/ und ihnen/ den klagenden <5spir2ine8,öffent­
lich vorgewsrffen würde/daß bey ihrem Regiment dieOsficters als Jungen 
mit Worten und Schlägen rrs<9icet würden. Durch welches alles der Obrist-
I.jeur. dem Ansehen nach an Ehr und Redlichkeit angegriffen worden. Jn-^ 
sonderheit aber scheinet (IV.) der Cap. packu! sonderlich als Urheber dieses 
gantzen Unwesens ̂ rgviret zu seyn. Denn es betheuret anfänglich der eine von 
seinen 5oii'8,der(^piram , infeinerdem Qcneral Kriegs-Gericht 
zu Stockholm i su^'3§.X.) überreichten Kelaüon,daß besagter 
ku! zu itm gesagt habe: Sie müsten zusammen treten unddem Herrn Feld-
Ma<il?es / was beydem Regiment psilirts, l-ekeriren. Ingleichen 
dasi cr / da ^!c^eck mit zustimmet/ sich froh darüber erwiesen / ihn angefri-
schtt / daß er den Auffsatz machen sslte/ und sich erboten/ daß er es so dann 
msftiue bringenwolte/ welches er auch hernach würcklichgethan. Ja/es 
ist au^z ebei^ dieser 8.s!srwn zu sehen / daß parku! mten^iret/ daß 
nicht t i,r die e.?pirZlnez, sondern auch die übrige OKcierz mit klagen sol-
t.n/ Ivelihes doä) der Lapirsia 5ko^s widerrathen. Als auch endlich es zur 
Äutlcripcwn gel'nqet/ haben zwar die alleren so fort gesehen/daß daß 8up-
x.!ic.irun) fuhr hart etngerichtct wäre/ deshalb es denn Llwye eine teufflische 
5upj)i',c?v. q?nent:et. Allein manhatgleichermassen alles auff den Op,rain^ 

k"! ankomnieu lassen/ daher es so fort unterschrieben/ und sich 
damit getroste?/ daß cr?iuku!n davor rathen liesse/ 8Ko^e aber die Unter-
schriffk nur so !a?^ge verschoben hat/ bißerdißsalls mit geredet ha» 
ben würd?. Des Lspttam skoye Bericht (F. XI.) halt noch ferner dieses m 
sich / dafi/c bgleick ermeldeter 8kove vor sich alleine zu klagen willens gewesen/ 
dennoch er durch davon ab-und zu Beytretung zu der allgemeinen 
Klage angemahnet worden / wie nicht weniger/daß bloß auffermeldeten La-
pitZm Antreiben d<e andere 8uz?p!mue an den Herrn (ZeneralLouver-
neur abgeschicket seye/ und?Ä^^l sich dabey vermessen habe/ daßer es mit 
dem Obr«st îeursnam wohl ausfuhren wolle. Lspirsm I^ö^cndui-Z hat 
f§.XN.) das von ihm durch seinen Musterschreiber aussdev 
Wache zugeschickte e^ste Klagschreiben unterschrieben/ ohne daß er es verle­
sen/ weil es schon vou?ai!<u!u unterschriebe gewesen/ und er getrauet/daß 
?arku! nichts ander? shäte/oder unterschriebe/ iils waser verantworten tön­
te. Endlich jst auch (§. Xll!.) ZZranä auff (lapirgm ?sî u!s zure­
den zum Beytritt und Unter,'chr fft der Klage gebracht worden/ welcheAus-
Pige so Vklßr Lociorum m» desto mehr ^U Älcsllckrcn/ cumöcMssolÄsocu 
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eriminiz nominario incjicmm s6 torcuram prsebesr, H)em!lch6 

Gericht. Ordn. Carls des füttssten / 5/.  ̂
<7^/. »tt/n. ^7. 66? //. allhie aber so vie­
le andere Umstände und Inäicia sich dabey hervor thun / sonderlich d» 
rivtorium, daß C^pirsin kar^u! einer von denen Mitklagenden gewesen 
fty. Wie denn auch V. der Herr Kläger wider ihn anführet/ daß er vor dem 
Essers! Kriegs-Gerichte nicht allein der andern ihr Vorsprecher gewesen / und 
diese / wann er nicht zugegen gewesen/nichts zu antworten gewust / sondern vi-
lsrioa bitten müssen: sondern auch/daß er unter der Verantwortung ein Haus­
sen so nachdenckliche undIhr-Jon. Majest. Hoheit rührende Worte-gebrau-
chet Habe/ so daß/ wann man sie im.?rorocoU sehen und betrachten wolte / eines 
redlichen / rechtgesinneten und getreuen Unterthans Hertze dabey zittern und 
beben möchte. Welches er dadurch noch mehr vergrößert / daß er die Sache 
aussden Rücken genommen/und sich mit der Flucht sülviret/so wohl auch das 
eeOeral Kliegs-Gencht in Riga durch Abschickung eines Norgrii an dasselbe 
wie auch Uberliesserung tiner Schrisst ( darin er unter andern gesetzet / daß er 
wohl vor rechtfertige und Gewissenhasste Richter sich nicht befürchten würde 
zu lWren/) nicht wenig Verkleinert / und gar wider das von letzt erwehntem 
eeaeral Kriegs-Gericht ausgesprochene Urtheil mit schweren und ehrenrühri­
gen Schafften tut, ?. Lc U. einzukommen sich unterstanden hätte. Endlich 
VI. erweiset der Herr Kläger auch den snimum mmulcum excitsvä» daher/ 
daß die klagende und sonderlich der Osx.?a:Kul bey der<3varm5oa 
w Riga ausgesprenget/sb hatte der Obrist^ieur. ihnen gedrohet/ daß er sie aujf 
Finnisch rr«)6tiren wolle/ da doch bemeldter Obrist-I>ieurenÄnr sich solcher Wor­
te niemahlcn verlauten lassen / sondern der Laxirsim Meynung gewesen sey/ 
daß sie durch dieses Mittel die dort in (Z varmlon stehende zwey FinnischeRegi-
menter anreihen und auffstutzig machen möchten / welches zumahlen in einer 
Grentz-Vestung vor ein.höchst gkfährliäics undstrassbares Unterfangen anzu-
mhmen. p. S" 5. Was nun den pun-
Äum anlanget/ möchte V!I. dem c'spiraine pstkul dem Ansehen nach nicht 
wenig entgegen jeyn/ daß tu einiger Potentaten Kriegs-Rechten ausdrücklich 
versehen ist / daß zwar derWeg Rechtens niemand abgeschnitten / iedennoch 
aber ein teder für sich selbst allein seine Noch klagen/und seine Anforderung und 
«nd Beschwerungen / so ec zu seinen Ober-OKcirernhat / zuerkennen 
geben solle / 2?rticke!s Kricff/^. <5. Dahero 
alles / was dawider gehandelt wird / vor höchst straffbar zu achte». Und ob 
gleich tnan sind?»« können/ daß dieses Gesetze mit eben denen TonnÄlieu in 
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den Schwedische» KciegS'-^ltlcujn vorhanden sey; Dennoch aber auch dke 
Schwedischere^ mcijt^res alle Meutereyen / und was zu denselben Anlaß 
geben käu / an vielen Orten ernstlich untersagen / und dannenhero gleichfalls ei­
ne solche von vielen angestellete Klage / als eine tpeciem der Meu­
terey zugleich verbiethen. Weil denn ans Meutereyen einem Potentaten/ 
Ländern und Vestungen ein gar unwiederbriligltcher Schaden entstehen kan/ 
so ist NX. darauff Leibund Lebens-Sttaffe gesetzet worden / Kriegs ̂ /,'c«//-
^riesfs<7--?^/,Z5.^ttiA6 m Schweden/ 

X/. Fs. 
z^rles^ Vnesf'. <7/,^/?. //. O" /F,/. 
^2. s" <Lhur ^randenb. 2^negs^^ec^)t 7». 5. 
dlIch^neg65Re^)t ̂ .7.^. üswomit auch die Römischen und ande­
re Rechte einstimmen. klues c^rbscor ̂ >aci5 c^pire ̂ unimr, inc^uic ^ 
,> /. ,/5. §.,./! 7??,///^-/. 50^?/. /. /. §.,/?. 50«/. /.^F. .5.2.^. ^ /./.§. 

Wie dann viele Exempel/daß Meutenirermit solcher Straffe nach Beschaffen­
heit derUmbstände würcklich beleget worden / angeführet werden von^H. 
Matthias Schu?aryen Oec,/ 

^S5. j^eutere^. 
/«e /F. Sonderlich aber werden IX. die 
2lnstiffter und Urheber der Meuterey erkundiget/ und selbige ohne alle Gnade 
verurtheilet und exec^uirt/ 6^s/, RneFsArt.Vneff»7>>.5^. 
/s. ^5/ Ariegs^ FS. ^5. ^ /.^. 5. 

und wenn periculüminmoraseyn wolte/ kan dieLxccunon ohne allen 
Verzug und so fort / da der Thäter in ZaZi-ami crimine erfunden wird / vollstre­
cket werden / damit man denen andern einen Schrecken einjagen möge. Wie 
dann der Schwedische Okrtst-l^ieur. Becker /Wvo 1658» auffsolche Art bey Kiet 
in Hollstein eine Lxecmion ergehen lassen / weshalben er von der (-eaeralität 
sehr gerühmet worden / Joh ^ried. Schuly^ 
desVrandenb.^neAe^echts /. -,^/e/./I ̂  

wenn auch X.die Officiers selbst Anfänger zumAuff-
ruhr gewesen/ werden sie mit härterer Straffe angesehen / als die gemeine/ 
Schuly /oc. «s/. denn in einer Meuterey thut einer / der in einem ho­
hen Amte ist/vielmehr Schadens / als der gemeine Mann / 
55/^0^/. ,. 2.«««. //. Weil unter einen gemeinen 
Soldaten niemand / unter eines Ober-Offieiers Lommancto aber viel stehen/ 
welche durch sein böses.Exempel zu ^incr Hblm Ngchfolg gar leicht verleitet 

wer-
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werden können.Wolte mattabervon dem Laster der Meuterey gar abkralnren/ 
so hat doch Xl. der jenige schon der Lebens-Straff sich unterwürfig gemacht/ 
welcher den Feld-Marschall / Obristen / Obrist^ieurenÄnr, Obrist-Wachtmel« 
ster/ u^d andere commen^rendeOber-Officiers an Ehr und Redlichkeit an-
Kreiffet / Kriegs Artickels^^rteff ^7.6^. 
^ ̂riegs^Art. Rom> Reichs Rel^erbestallung/ 

des Königreichs Pohlen Ariegs--Arric. ^olländljch 
^riegs^echt/ Schrvarye /« <7s-^> 

Daher XII. nicht nöthiggewesen/die klagende CapitaineS zum Beweiß-
thum ihrer des Obrist.riemslnnrz Ehre und Redlichkeit angreiffender Klage 
zuzulassen/ weil solck)er Beweiß / wenn sie ihn gleich zu vollführen vermocht / ih* 
uen dennoch nichts hätte Helmsen können / cum veritsz convitt i noa excuier in" 

jurianrem, <7s^/?^. <7/?^o/. L'. / . (7. 

Iv«, F. / '« »0^. Lr Qon a6mitlarur sä probsoclum, czuoä ̂ ro-

darum non relevac, />S5. <7. / /.». <s. 6/t/V. /. M'?/. /sr. 

N.L. Werdem auch bekandt ist /  <^uoä causa criminslis, k  ̂ »anäo cumcivll i  

coucurrir 1 kuic prTjuäicium i^ciat öc ante i l lam 6eci6encla t ic, ^<7. 

Kanones äecicZenäu 
Dieses wären also die vornehmsten Gründe / welche mit einigem Schelk 

widerden cap. ?ar!?u! angeführet werden mögen. Ich halte aber dem uner-
achtet ftr unschwer / meine gegenseitige Beantwortung der Frage Rechts 
gegründet zu behaupten/und auffvorige Schein-Gründe zu antworten. Die­
ses zu bewerckstelligen/ setze ich I. zum Grunde / daß/ gleichwie jonstett / wo man 
in Bürgerlichen Gesellschaßten lebet/nicht allem ̂ eriox ccmvrs m^rtorem Sc 
par contra ̂ »srem, sondernauch m5erior coarra iuplerioreM diege^cn einander 
habende An-^und Zusprüche/sie mögen ex covtrsäu, oder ex herrühren/ 
vor Gerichte ordentlich ausführet - Also such unter Personen/dk sich in Kriege-
Diensten bey dec R.5pulz!i<zue befinden / eben dieses in den erzehlten dreyen Fal­
len beobachtet Werve. Dieses fliesset aus den allgemeinen Regeln der gesun­
den Vernunfft/ welche nicht nur bey Livl!, sondern auch auff gleiche Ar? bey 
^lilitals.Persenen Raum und Statt finden müssen/weil dock b?y die^n setztern 
die menschliche Natur nicht auffgchobenwird / sondern weil sie Menschen blei­
ben/sie auch derjenigen Richtschnur/ welche alle Menschen / sie seyen in was 
Stande sie woSen/verbindet/ notjwendigAemäß leben müssen^ DanmniM 

wcuft 
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nenn i« /. /s./! ̂  /^/?. saget/ ^uocj juttiris krcvnttanz 6c x>er-
^eMÄ volunraz,jus su.um cuic^ue rribuenäi, A c>uoä imer sli^ jvriz pr«cepta Zc 

^acreserAwr: Suum cmczus rribuere, und der Käyser solches hernach seinem 
<5orpori suns einverleiben lässet; so ist es nicht eine Regul/dienur des ZuKinia. 

ni Römische Unterthanen/ oder diejenige/ welche seine I^eZes hernach freywiltig 
angenommen / verbindet / sondern es ist ein ?rinci^mm, welches Ulpisnuz aus 
Ken? ihm beywohnenden äiÄaminerecAX i-2tic»ni8 hergeleittt / und es daherju? 
^ialsnuz wiederholet hat. Ira vsro su^iris 5uum cui^u« tri izuir, ur noa ciis» 

trakacur sb allius x»srsonse jukiore pec!ri(Zn.e, /.Es kömmt hier­
mit II. überein das Göttliche geoffenbarte Recht/ daß nemlich die Richter bis 
Furcht des HErrn bey sich seyn lassmsollen/ damiesie keine Person im Gerichte 
ansehen/ sondern den Kleinen hören / wie den Grossen / und für niemands Per-
son sich scheuen/ weil sie das Gericht nicht den Menschen/ sondern dem HErrn 
halten/und Er mit ihnen im Gericht ist/bey dem HErrn aber kein Unrecht/noch 
Ansehen der Person / noch Annehmen des Geschencks etwas gilt / ,5. 

p. ,7. p. 7. p. 
p .  4 . - f / .  v . , i 5 .  N a c h  d e n  S c h w e d i s c h e n  K r i e g s - R e c h ­

ten selbst/ müssen III. die Richter nnd ̂ llellvres des Ober-und Unter-Kriegs-
Gerichts bey GOtt und seinem heiligen Evangelio schweren / daß sie wollen und 
sollen alle vorfallende Gerichts-Sachen nach ihrem besten Verständniß und 
Christlichen Gewissen erwezen / und nach Besindung ohne einiges Ansehen der 
Person recht richten und urtheilen/auch solches weder um Guvst/Freundschafft/ 
Schwägerschasst/ oder andere Verwandniß / noch aus Furcht/ Feindschasst/ 
Haß / Neid und Wiederwillen / viel weniger um Geschenck/ Gisst und Gaben 
thun/am allerwenigsten aber einen Schuldigen befteyen/ oder einen Unschuldi­
gen conäemmren/^ymg.Schlved. 6e"-^/-und ObenGeriAtseOrdi 
tttMI ^ 5. Verord?MttA ̂  ^5/. wie es l?e^ den 6e-
«^/-und Regimems-Gerichtm gehalten werden solle 5.5- welcher 
Eyd/ so offt KriegS-Recht gehalten wird / öffentlich abgelesen werden muß/ 
Öber-Gericht. Ordn. </./.§./. Verordn. ^.^./^.F.7. daraus fiiesset 
nun I V. von selbsten/ daß eine vorgenommene Klage /. sie mag von einem gemei­
nen Soldaten/ wider iemand der Ossiciers/ oder von einem Unter-Officier / wi­
der seinen Obern angestellet werden/an stchAii^eliAum^o votv^Ajöndern un­
ter diejenige zugelasseneDinge gehöre/vermittelst deren ein ieder seine 8sti»taÄi-
on von dem andern nach der Vorschrift der Gerechtigkeit erhalten kan/und daß 
man dannenhero elnem solchen Kläger alles dasjenige nach Art eines biklig-
mäßigen ?5occllu» WiHdtrfahren lassen müsse/was andern nachgelassen zu wer­
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d>en pfleget. Von Zuläßigkeit solcher Klagen ist noch überdem eine ausdrück­
liche Verordnung in den Schwedischen Kriegs-Rechtm zu befinden/des In­
halts : daß/so iemand etwas reden würde/ das dem Feld-Marschallen oder O? 
ber-Lommaväeur an seine Ehregienge/ oder so er wider ihn was zu sagen 
hätte/ so er zu beweisen vermeinete/ er solches bey Ihro Königlichen Majest. 
oder an gehörigem Orte angeben müste/ Rriegs-Artick. (7^. 
c7o»/. Ihro Räys. Majefc. und des HeUigen Römischen Reichs 
Reuterbestallvttg^.Fl. Eben wenig ziehet es V. ein Verbrechen nach 
sich/ daß/wenn unterschiedliche Personen von jemand zu gleicher Zeit und auff 
gleiche Weise beleidiget worden/ diese auch in einem Lupplicsro zugleich über 
solch erlittenes Unrecht an gehörigem Orte Klage führen. Denn über dem/ 
daß dieser Fall auch unter die Regul gehöret 5 ^uoäez, <z^e non lunc proki-
birs, ^ermiüa celzseamur^ so hat erstlich der Ospiraiae ?acku! sich auss dett 

5<5. m dem Ariegs?2lrt. Ihro. Ixonig. Majest. c^o/, ̂ 5/. bezogen/ 
allwo denen Gemeinen erlaubet ist/ daß/wenn sie von den UnterOKcie55 et­
was unzeitig hantiret werden/ sie/ die Gemeine / solche OKciers bey dem Re­
giments - Gericht angehen/und von diesem der Unter-Ockcier nach Bewand-
niß der Sache in Straffe genommen werden solle. Woraus er gar wohl 
den Schluß fasset / daß wenn denen Gemeinen auch zugelassen ist conjunKirn 
zu klagen / bey welchen doch viel ehe eine Meuterey und Tumult zu besorgen/ 
solches um so viel mehr denOKciers selbst frey stehen müsse/ von welchen 
so leicht als von Gemeinen / nicht zu vermuthen/ daß sie etwas ungebührli­
ches anfangen werden / argumenta äelumpto ä majori aämirm5,Huoä(js-
KruÄive leu negative omvino prc>ce6it koc moäo: 8i iä,6e quo vi-
äeeur inells, nov iaek» vec^iam iä, äe^uo mivus, ^^5. 

/^^/. ^ Dec?// »««?. 2^^. c^uoä etiam in 
«löliÄis äc poevi; locum ksbet» /sc. /./.(7. i/s 

L?' <7/^.^/'̂ . und hindert Nicht/ daß der Herr Kläger hierauss ant­
wortet : Es rede der angezogene KriegS-^rticuI nur 6e cslu 5pecisll,und seye 
deßhalb nicht zu extenäiren; denn eS ist bekandt / daß die lnterprersüo über­
all stattfinde/ woläsotirasratioviz verhandelst/ ^ 
e? 65»/^. /,^./. <7^. /2. §. ,7. und sonderlich da/wenn man diese intet-vretalio-
nem nicht zulassen wolte/ eine »dluröiras entstehen würde / 

Nun würde aber gewiß nichtei­
ne geringe ^bluräicät seyn/ wenn man denen gemeinen Soldaten conjun^z 
<zuerel»5 zulassen wolte/ unangesehen sehr leicht ein Tumult daraus entstehen 
könte/ hergegen solches dMMvKci?rs, welche sizworem boaum-s xr»sum^ 
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ptionem od 6iAN!tarem, in c^us conüicuci, vor sich haben/ versaget seyn so!^ 
te. Weiter VI. streitet vor den (^virsine i kul theils die von ihni gleich­
falls angezogene in Ihro Königlichen Majestät zu Schweden andern Gerich­
ten hergebrachte Gewohnheit/ daßzweene/ drey oder mehr cunlorce? ejus' 
cjem iitis in uno eociemczue ilkzeüo ihre Klagen vorbringen mögen: theils daß 
unterschiedliche Exempel verHanden sind / da zuweilen die samtliche Ober-05-
Weiers, zuweilen einige darunter / zuweilen gantze Lowps^men conjunÄim 
auch wider ihre Obern licite geklaget haben / wovon der dspiraine ?atku! 
Documenra !ui?num. iv. n.ii. 8c iz.beyskiuer LxccjZNOn proclucirethat. Eö 
kan auch bnderley der Herr Kläger nicht leugnen / jedoch meinet er/daß die 
in andern Schwedischen Gerichten eingeführte Okiervsn? aus^itlirarlÄ nicht 
zu ziehen / und dann böse Exempel / die bey den kMrsir.Personen etwa möch­
ten vorgekommen seyn / kein Gesetz machen könten. Allein gleich wie 6ek-
«üenrs I^eZe prvkikitiva, dawider die slleAine Exempel impmAiren solttn/ 
selbige als böse Exempel nicht anzusehen: Also müssen Richter und M'ellores 
der Krkgö'Gerichte schweren/ daß sie nach den Göttlichen und Schwedischen 
Gesetzen/ Satzungen/ Ordnungen und löblichen Rechten/ wie auch denen 
Kriegs-ärticuln und denen geschehenen Geboten und Verboten gemäß recht 
richten und urtheilen wollen/ Gber-Ger. Ordn, n>. /. §. Gerichts 
Ordn. woraus Sonnenklar zu fth<n/ daß die I^es civiles,-

tsm icriptX, czaäm non'lcrijZtT, bey ^lütsir-Sachen garnicht ausgeschlos­
sensind/ sondern KriegS-^rcicul aus selbigen tuppliret werden müssen. Hicr^ 
nää)st ist VlI. wohl zu oblervii-en / daß Meuteniren nur dieses gcnennet wer­
de / wenn jemand von der Soläsce^ue wider seinen schuldigen Gehorsam denik 

sich widersetzet / und dawider ^ireÄe oder m^jreÄemitWotten 
Wercken oderSchrifften durch sich selbst was vornimmt/oder durch einen an­
dern vornehmen läst/ dadurch einiger Aussruhr entstehen könte/Johann' 
^ried. Schulz ^desChlrrfl Vrand. ^rie^s 
Rechts / ̂  2./. F/. /?>. Dannenhero auch in des 
fetzo regierenden Glorwürdigsten Römischen Käysers I.cOpvZ(jj 
Vne^e von Meuterey dergestalt cjiljzom^et ist/ daßwersei-
nein Okliclei- in LomwZnäo-Sachen sich widersetze/ und sich dessen verwes 
gere/ wozu er redlich commsr>6jret worden/ derselbe als ein Meutenirer am 
Leben gestraffet werden solle /. Z^riet^s^/^Ä/. 

//. Nun aber ist UX. excnns nicht zu sehen / es hat sich auch Herr 
Klager nicht einmahl unterstanden es anzuführen/daß der^aMsm j>5lku^ 
Mr jemM der Md^m L^ilsjnes) demObrist.I.j?m?üAm Hesmecien sich 

jelnatzlm 



kz?. vLtlv. IX. kv (Zv. V, ^ 

^mahlen auch indem geringsten Stücke/ so wenig vor als nach crhobencv 
Klage/ in Lommsnäo - Sr^^n wicdersetzct/ die Klage auch dergleichen 
nicht betroffen / sondern es -sind causse msle ^rivatN gewesen/ weil 
nemlich die klagnU>e dspifamez dafür gehalten/ daß der Obrist. 
I.ieutensar mit ihnen zur Ungebühr handelte/ und deshalb von ihm 
sZrizf-jHicmem privacsm gesuchet haben. Sie bitten zu dem Ende irei-Zliz 
viclbuz, ein (Zsneral Kriegs-Gerichx zu conikruiren/ vor welchem sie ihre 
Sache rechtlicher Art nach ausführen möchten/ baß also die sormsUz racic» 
^iner Meuterey bey diesem calu garnicht anzutreffen. Es juttiiiciret^X. die­
se der Lapirainez undin lpecis des Lapitain ?ar^ul5 ^cIion noch mehr/daß 
sie solche ihre vorgehabte Klage gar nicht heimlich gehalten und verhelet/son­
dern daß sie/ wie des Majors vor dem Kriegs-Gericht abgestattete und oben 
L. IV. referirte Aussage bezeuget / unterschiedliche mahl sich bey besagtem 
jor über das von dem O)rist-I.ieutenant erlittene harte Irsc^amenr beschwe­
ret/ ihn was dabey zuthun um Rath gefraget/und öffters sich haben verneh­
men lassen/ daß sie nicht langer stillschweigen könten/ sondern genorhsachet 
Wären/ Ihro Hochgräffliche Lxcellence davon unterthänigst zu rapporti« 
ren und R.ems^imng zu suchen. Ja / sie haben / nach dem sie geklaget / sol­
ches durch zweene ihres Mittels ermeldetem Klajor wollen hinterbringen laß 
sen/ da ihnen aber der KUjor zuvor gekommen/und denc^uain?Äu1ge-
frage? hat: Ob sie geklaget hätten ? hat er mit ja geantwortet / auch überdiß 
noch hinzu gethan / daß/wenn er versichert wäre/daß es nicht stlr eine piqusn-
terie möchte ausgeleget werden / er dem Obrist-Iiieutensm die Lopey von 
der Klage selbst geben wolte/lvobey erden 5^or gebeten/ daß er ietzterwebn^ 
tem Obrist.I.ieuteoant sagen möchte/ daß/daftrn er bemeldete Copey begeh-
rete/ er / (Ü2pttain?a^ul, sie communiciren wolte. Aus welchem a?en 
gnugsam zusehen / daß beydemLapicaine ?stku! und denen übrigen 
nes nicht die geringste waUco oder äoluz gewesen seye/welcher doch zu allen 
Verbrechen/ und sonderlich zu einer Meuterey erfordert wird/ pnd selbigen 
das Leben gjebet. Denn das wäre eine alberne und lachenswürdige Sache/ 
wenn jemand widerjcmand eine Meuterey oder sonst dergleichen gefährlichen 
Anschlag vor hätte / und ihm solches vorhero/ ehe er seinen Anschlag zuWer-
cke richtete / zu wissen thäten / damit er sich darnach richten/ und seine prsecsu-
tior, dagegen dergestalt nehmen könte/daß ihm die gefährliche mzeki^zrione, 
gantz und gar nicht schqden möchten. Solche Einfalt k<m man sich nicht leicht 
von einem gemeinen Soldaten/ geschweige von einem,Ober.OKciek-, der 
Lust zu öelinquiren und zu Meuteniren häfte / einbilden.' Hingegen ist viel­

mehr denen Rechten nach zu vermuthen/ haß/weil die klagende Oxilsinc; 

A a ;  s o l c h e  
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solche unzuläßige Wege zugehen niemahls ihnen in Sinn kommen lassen / sie 
sich auch nicht gescheuet/ allelhre ^Äisnesfrey und offenbahr zuvcrrichten/ 

damit dcr beklagte Obrist-^ieurenanr wegen einiger Übereilung sich nickt zu 
beschweren hätte/ sondern inzeiten auff seine Verantwortung bedacht seyn 
kente. Es ist ferner X. sehr wohl in acht zu nehmen / daß so wenig der Oa-
pirain ?3lku!, als jemand andere die sämtliche klagende (>pilairie; jemahlen 
zu einiger ^ekberation zusammen beruffenhabe/ auch ex nicht zu sehen 
sey / daß alle fünff LspicAincs, so die Klage unterschrieben/ irgendwo zugleich 
versammlet gewesen/ sondern wann etwa ihrer zwey oder drey davon mit 
einander geredet / sind sie jederzeit zufälliger Weise bey einander gekommen/ 
welches aus denen von ?-rKu1 zwar/so viel wider ihn ausgesaget worden/ver­
dächtig gemachten aber doch von Herrn Klägern zum Beweist seiner Klage 
gesetzten Aussagen der andern dspiraines genugsam abzunehmen. Als 
^ul mit ̂ aläeckea und 8!vo^en zum ersten mahl Havon geredet/ ist er nicht 
zu ihnen / sondern sie sind zu Packuin gekommen. Es ist auch Lkoye schon 
Vorher zu klagen willens gewesen / ehe er mit ?atku!n davon geredet / und als 
er mit sich darüber besprochen /hat nicht?sr^ul,sondern er den An^ 
sang gemachet / katt gar nicht sagen/ 
daß er ein Wort deßhalb mit?a:kuln geredet/ -sondernmeldet nur von 
rain den er auff der Gassen angetroffen / und allda von ihm ange­
sprochen worden. Ebener Massen hat mit dem Lspirsin kranä nicht ?slku!/ 
sondern ermeldeter zuerst Unterredung / jedoch nur ciiscurlive, ge­
pflogen / und als LrariZ hernach zu kstkuln gekommen/hat er ?stku1n gefra­
get : Was man dazu thun solte? weil die -vom Obrist-I^ieulensQt ausgelasse-
neWorte Ehr und KeputZnon angiengen/ worauff allererst ksrkul gera­
then/ daß sie klagen müsten. Und ist norsdel, daß dieser hoch bethet 
ret / daß er mit seinen Omera6ell, die die Klage mit ihm unterschrieben/ nie­
mahls wegen dieser Sachen öiicouriltt habe / v. §. L? ^5///. Endlich 
sagten die drey Lrantj, Und bereits vor 
dem in Riga luk pssekäio des (-ouvefaeurs 8oopen gehaltenen Kriegs-Ge­
richte auff ihr Gewissen aus/ daß ein 8tuäioius, nahmens Müller/dieKla-t 
geschrifft gemacht / und so wohl LZpitainpalku!, alssie ein jeder ihm dafür 
einen Reichsthaler gegeben: daß sie auch deßwegen keine Zusammenkunfftge^ 
Halten / auch nie darüber zusammen gewesen wären/ sondern vielmehr O-

und ̂ Iciec k kranck danieder gelegen hätten, p. §. 
kk.Wte nun kein DelicIum vorhanden/ also ist auch nicht das geringste Ve-
MKiuw ju sindm/ welches den kackui zu desselben Urheber und 
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Anstifter machen könte. Gesetzt aber X!. daß einiger Lxcel7 von dem 0.pi» 
taine ?arkul und seinen Mitgenossenen begangen worden; hätten dieselbe 
dennoch auch tn solchem Faö (welcher zwar nicht verhandelest) in pcxnam or-
«jin^riarn nicht verurtheilet werden können/ weil ein so hartes und unerhörtes 
Ira^amenr vorhergegangen/dadurch besagte L^piraines zu dergleichen Ent­
schluß gezwungen wären, kt/i publica aälit secjirio,cvnlicier»5i6um Nl^üo-
minus eli, contenrione partium, an juKo ali^uo äolore morg Lc excitata 
ilt, I^oceli, nvm etism vicium ali^uo^ snrecellerit, 

//^. /. 7?/. <5. (7. F. Sthuly ?'n ^<5-
2)raN^.^NeAS^ec^tS. IZnoicen6umliczuic!emeK i!1i, c^u! jul ium t^ci-

jorem lempcrare non potuir,/. ,4. §. F. 

^ §. L'(7/s /.  ̂ .  L'.  ̂  .  ̂///.  ̂  ̂ Lr Iicet 

eiusmo6i non planeapoena excutet, acl poensrn tamen ino^ersn^AM pro-s 

8ic enim natura compsratum eK» ur mirisl i lna czuoc^ue iNAenis^« 

tigore exstperemur, Sonst ist XI l. VernünssligenRech^ 
tenS/ l i  czuis ^i^?i injutism per ?rccel!um ab altero motum» sui per a-

Äionem inüirutöm, inferri puret,a6^io tnjuriarum tarnen elc iüo ?rvcelltt 

vriunäa prius inli i tui rie^uest, nil i?rocellu8 inülmruz.acj t inem pel'äul^uS 

fuerit, /s.  ̂ 7. /^o/. /. /s. ^6. <2^ s/« 

??//»?. Ul lcll icet cercum reääätuti 

gn pro injuria kabenclum i ir, ^uo^!«n juclicium fuit cj«c^uZum» cum snteL 

injuria 6ici nec^ueat, 6c^uc> ̂ ul^um an injuüum l it, conrrovcrtltur. 

/s5. 
Ubi enim una czuTliic? eK prsejuclicialis relpeAu alteriuj, tunc nvlla clakur 
Al^ionum cumulario, /./. <7. ̂  6?. /. /s. t7. //s 

Woraus folge?/ daß / daman noch nicht weiß / ob die klagende ^sp!' 
rainez ihre Klage und alle deroselben punAe würden rechtlicher Art nach er^ 
wiesen haben; man auch nicht sagen könne / daß solche Klage etwas ehrm-
rühriges in sich halte. Hätte man ihnen einen ordentlichen ?ioceA veLlöat^ 
tet/ wie nach allen Rechten geschehen sollen / und sie hätten alsdann zu recht 
beständigen Bcweiß anfznbnngen nicht gewNst;So wären sie nach denKriegS-
^riiculn mit gebührender Strasse anzusehen gewesen. Danun aber ihnen 
die rechtlichen Lenekcia abgeschnitten worden / wäre es die grosseste Unbillig­
keit/ daß man diejenigen/so niemahls zum Beweise/ zu dem sie sich doch so 
offr anerboten / zugelassen/ mit denen/ welche den Beweiß übernommen^abcn/ 
selbigen aber nicht hinausführen können/vergleichen wolte. Daraus fiiesset 

Aa z nun 
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nun endlich XIII. daß / weilen qar kein Verbrechen verHanden / auch gar keine 
Straffe statt finden könne. poenX enim öc tieltäU 5e mucuo ponunc Sc rol-

!unr. Lrgo uhi'nuüum äeütÄum, ibi nul!^ pcenz ,  

O^/'/o?. O^c^. /. ^<S. d^e^us enim poens olz kunc vej i l lum a-

Äum irroZArur, ail iexprelse jure cavelltur,F^s/^^,s/«.^/'/v «/^ 

KeH)onlic> aä ratisnes Du!)itZn6!. 

Auff die angeführte kaciones Vul>itsn6i, und zwar s61. wird kürtzlich 
geantwortet/ daß/wie es nach Anleitung dessen/ so inl^tionibusveciclenöi 
gemeldet worden) nichts straffbahres ist/ wenn gleich unterschiedliche Oikciers 
Vom einem Regiment zu gleicher Zeit wider ihren Obern Klage erheben und 
dieselbe allesammt unterschreiben: Also mag auch einige snimolität und un­
rechtmäßige Verbitterung daraus nicht geschloffen werden/ daß bald nach 
Uberschickung des ersten SuppÜcsri andesHerrn (Zeneral (Gouverneurs Lx-
cellcncs noch ein anders nachgeschicket/und darinnen die erste Klage widerho­
let worden / sondern es wurden die Ospirmnez durch das anhaltende und ( da 
e6 ausgebrochen / daß die Lapirsines rechtliche Hülffe suchen wolten/)verinuth-
lich vergrößerte harte proce6?re ihres Herrn Obrist-I^ieur. hierzu genöchi-
get. Zudem wüsten ste nicht/ ob das erste 8upp!icarum an gehörigem Or-
je richtig eingekommen/ und da auch dieses gewesen / ob es nicht vielleicht 
wegen Menge anderer hohen Moiren/ damit der Herr (?enersl (Zouver-

nsur beladen / in Vergessenheit gekommen sey / wie denn nichts neues ist/ 
paß/wer bey Hof etwas zu expeckren hat/ mehr als einmahl darum ansu­
chen müsse/ und es bey einem 8upplicsro nicht bewenden lassen könne. End­
lich wolten ste hierdurch weisen/ wie gut sie in ihrer Klage gegründet wären/ 
und wir darauff warfeten / daß man ihnen dieselbe Rechtlicher Art nach zu er­
weisen/vor einem dazu bestellten LenersI Kriegs-Gericht verstatten möchte» 
Zwar will der Herr Kläger dieses vor was grosses und straffbahres aus­
geben/ und meinet / daß hieraus der klagenden Opitsines böses Vorhaben 
deutlich zu sehen sey; allein es mag auch allhie wohl heissen/ quocj non sM? 

ciat opinari, sec! revera lubcile oportet, /. ?. /. 

Fn/on'. /. (7. «/'e F'. is. Sa 
dstNi? heisset I I. eine Extremität nicht so viel als eine Meuterey oder einander 
Verbrechen/ sondern es bedeutet hle diejenigen Mittel/ welche zwar zugelas, 
sen / iedennoch aber die (ÜLpirsines selbige nicht gerne vorgenommen/sondern 

erji pcrsuchtt habcn/ ob nicht dmch gütliches Aureden der Obrist^ieutenane 

«uff 
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«uffandere Gedattcken möchte gebracht werden / wozu sie abc! doch endlich/als 
nichts verfangen wollen/ greiffen müssen/ weil dieser Weg der äusserste und 
ausser demselben ein anderer ferner nicht verHanden gewesen. Bey den Wor^ 
tcn: daßsiedenkchsci, den sieihrem Obrist ^'eutenznc zu leisten schuldig/ 
lange überleget hätten / setzen sie sofort hinzu: daß sie denselben auch annoch 
zu leisten schuldig wären. Es folget auch ihetls nicht/daß/weil siebte Gefahr 
erwogen/ welcher sie sich untergeben möchten/ wo sie im geringsten vondent 
Obrist-l^ieurenant abfttzeten/ und ste dcnnsch diese Klage unternommen/sie 
dadurch zugleich würcklich von ihm abgesetzet hatten : theils Heisset hie wieder^ 
lim: Vonsemattd abseyen/ nicht soviel/als einen Tumult und Meuterey 
wider ihn erregen/ sondern die klagende (üapicamez deuten dadurch nur an/ 
daßsie versichert waren/ daß/wenn der Obrist.l>emenzm nurmercken wür­
de/ daß sie seine l'raÄame'nrs länger nicht dulden / sondern ihn vor Gericht 
deßwegen ziehen wölken/ er sich cz^ovi; moclo bemühen würde/ diefts nicht 
allein vön sich abzuwenden/ sondern auch noch überdem denen Klagern eins 
grosse Gefahr zuzurichten/ kviees auch der Erfolg niehr als zu viel erwiesen 
Hat. Hohe Ungnade prophezcyen sie ihnen auff den Fall / wenn sie darnach 
gerichtet werden selten/ wie der Obrist-^ieutenzm seinen offtwahligen Drs«' 
Hungen zu folge ihr Portrait sowohl bey Jhro Königlichen Majestät als bey 
des Herrn (-eners! (Zouverncurs Zxcellence ohne Zweiffel formiret baben 
würde/ und sie nicht des unterthänigsten Vertrauens gesichert waren/ daß 
man sie/ehe solche Angebnngen wurtzelten/ auch hören würde. Sokanauch 
Liebe und ^.KeÄion gegen den Obern erkaltet seyn/ es folgt aber deßhalb 
nicht nothwendig eine Meuterey. Unterthanen / die Tyrannische Obrigkeit 
haben/ tragen öffters wenig Liebe gegen dieselbe / erregen aber deßhalb kei­
nen Auffruhr. Denn der Mangel der Liebe hebet nicht alle cMclz socisli-
läri5 communis auff/ sondern verhindert nur die oKcia lpeciallz, welche ü^ 
der die communis ein Freund dem andern zu erweisen pstegel/ ja c? bindert/ 
daß angeregte cKcia communis nicht mit einem sffcöw ^enevolenNT, sons 
d'ern nur bloß äusserlich abgestattet werden. So war es auch mit denen cia. 
xitaine5. ^le hatten zwar keine Liebe und ätkeH,'(Zugegen ihrem Obriff, 
I.icur«nanr; parirten aber doch dessen ^ommznäo. Sie giengen nichtfer­
nst zu ihm; indeß aber entzogen sie sich nicht / wenn sie gefordert wurden / öder 
ftnsten zu ihm zu kommen die Nothdurffk erheischete. Und wie endlich die 
miter dm csp.rames gemachte Vereinigung nicht auff etwas bvseö/sondcrtt 
auff eine anzustellende in Rechten zugelassene Klage angesehen war: Alk 
wann ermMtl c-jücame, nicht schuld daran / daß alie UarmomH beym Re» 



k x z ? .  N u s .  I I .  I I I .  I V .  ( ^ u .  V .  

giment auffgehoben / verdrießliche Xmulariones erwecket und ein jeder in sei­
nem Dienst verdrossen gemacht war; sondern ste wölken vielmehr bey ferne, 
rem Verfolg ihrer Klage rechtlich erweisen/daß alles dergleichen Ungemach 
von ihres Obrist-^iemenanr; <2on6uite herrührete/ und suchten folgends durch 
Anstellung der Klage nicht allem den eingeschlichenen Txorbirancien abzuhelf-
fen/sondern auch inskünfftige vermöge ihrer Oberen Handbietung vorzukom­
men/ so wohl auch zu verhüten/ daß ste selbst nicht endlich aus Ungeduld wi­
der ihren Willen etwa ihnen selbst Hülsse zu schaffen suchen möchten/ welches 
sie bißanhero nicht gethan hatten. Die III. kauo clubitancli hat bereits ih­
re Abfertigung beyderXll. katiove 6eci6en6i, daß nemlich die wider den 
Obrist-I^eutenanc geklagte Purinen vor Injurien nicht gehalten werden kön­
nen / weil man die Klagere niemahlen zum Beweise zugelassen/ und es also 
ungewiß ist / ob ste nicht dieselbe hätten erweisen können/ auffwelchen Fall und 
da der Beweis geschehen/ die Klägers nichts straffbahres begangen hätten. 
Auff die IV. kacio äudicancii ist unterschiedliches zu antworten. Erstlich/ 
wenn man gleich den Fall setzen wolte/ daß es eine klahre Sache wäre/ daß 
der Opitaine ksckul die andern Lapitaines zum klagen überredet hätteso 
hätte er doch dadurch nichts straffbahres begangen/ weil die auch contra 

periorem angestellte Klage perkst. l)ec. I. II. lll. äe genere licitorum ist/ 
und wäre genug / daß sie allerseits eine rechtmäßige Ursache zu klagen gehabt/ 
welche/ob ste verHanden gewesen/ sich bey dem Beweise würde gefunden 
haben/ wenn man sie juxra äilpolmooeln I^eZum dazu verstattet hätte. 
Hernach aber ist der LZpicams selbst aus der vier übrigen Lapitainez 
zu Stockholm geschehenen Aussage noch nicht als Urheber der gantzen Klage 
xraviret. Dieses ist bereits vorhin in Kations äecicjeaäi X. weitläufftig ÜUS 
angeregten der Lapkaines ^spolitionibus dargethan worden / und thun wie 
nur noch jetzo dieses hinzu/ daß es gar nicht folge: Die übrige Lspitain» 
haben die Sache sonderlich auff?srku!n ankommen lassen/und dieser hat ge­
sagt/ er wolle es mit dem Obrist^ieurenant wohl ausführen/ er^oistparkul 
der Urheber von der Sache gewesen. Denn es pflegt össters einer den er­
sten Rath und Anschlag wozu zu geben/und wird ihm deßhalb hernach nicht 
so fort die Virelon des Werckö auffgetragen/ sondern diese bekömmt öffters 
einer / der anfänglich gar nichts von der Sache gewust hat. So hat auch 
Lapitain ?atkul die Worte / daßers wohl ausführen wolte/ nach der <2spi-
taines Bericht erst zu der Zeit geredet/da die zweyte 8upp1iczue fortgeschicket 
werden sollen/ und redet er über dem nur vo» seiner Person/nicht aber/daß 

er auch vor die andern die Sache ausführen wolte, Endlich aber / und da in 
denen 



Rk5?« äd vuS,IV.s-l V. Hv. V. IK5 

denen Ve^olitionibvi jaetwäs M finden wäre / das dem dspjcain ?stl-:ulztt 

Wider scheinen möchte / so ist doch auff der Cspitsines Aussage gär nichts zu­
trauen/ weil diese/ wie gleichfalls inks^ Veciä. X. circa iinem angefüh^ 
tet worden / vorhin vor veM (Zeners! Kriegs^Gericht in Riga dem Opieain 
kaiku! das Zeugniß gegeben/ daß etbeydergantzcn Sache nicht weitet/als 
pe selbften conemrire / welcher ttzret Aussage fie ictzo widersprechen und sich 
selbst unmündig machen. Dannenhero gleichwie in tkeü sola socü ckim!-« 

»is nominario s6 tortursm niche genug ist/ wenn nicht einige R^Huiiita da­
bey verHanden / unter wel6)en auch dieses / yuoe! R.euz conKanrst ptrsevs^ 
rel in eo, ^uoä alios criminis sociot ttominaverir, //s 

^o>-. 57. ^ 70^ Also schicket fich in kypotkel! auff unsern 
Ossum folgendes silcttum viel besser/czuoä sociuz vacillan», aune sKrtnslt», 

mox verö veßsns, perjuro Kau6 si?6milis 6t, ac proin6e ne^ue sä tortu^ 

kam, oeque 26 inezui^tionem suKeie«mäicium prsedest^ 

^ 7>^/. <7. ^ »SM. 46.,»/. «««. ///, c>/>v. 

daß quoaä v.dee espitsin ?ar^ul vor die andern im Gerich-
te soll geredet haben/ verneinet er/ und so lange der Herr Kläger das cön" 
lrsrium nicht erwiesen/ wie in kisce nicht geschehen/ ist des Capirairl 
?-lKul5 Verneinung von eben der Wichtigkeit/ welche des Herrn Klägers 
Bejahung hat« Jedoch gesetzt es wäre erwiesen / oder körtte noch erwiesen 
werden / so wäre es abermahl nichts ungewöhnliches / noch straffbahres/ daß 
Zn causa commum einer der Beklagten nomine der übrigen das Wort mie 

führe. Die nachdenckliche und Jhro Königlichen Majestät Hoheit rührende 
Worte / welche ?sr^u! vsr dem Kriegs-Gericht in Riga soll geführet haben/ 
find nicht specikciret / und werben ohmZweiffel auff eben die Art von Herrn 
Klägern mit so gefährlichen Nahmen beleget Wörden seyn/ wie et sonst in 
feiner keplic dem L-pitam Parks! auch dieses/als was straffbahres zuschrei­
bet/ daß er in seiner Lxceptiein Jhro Königlichen Majestät «in« menschliche 
Majestät beygeleget / gerade als ob nicht in allen l^ibMs jurizj da cie etiwtQM 
I«sse ^sjeKstts gehandelt wird/ dieäiNnÄiv ikter UsjeKatem liumsinstn^ 
sc äivinam anzutreffen wäre. Das übrige / als öb eapit,in ?»tkuL däsLs-
f»era! Kriegs-Gericht 6eH,eKiret hätte / ist theils imfsrtment^ weil es M 
Meuterey nicht gehöret/ deshalb doch die Klage attgesiellet war/ theils «WH 
<antz unAegtüttdet, Wenn von den höchsten Gerichten der mächtigstcp,Für­
sten in Teutschland andieKäyserltche Cammet apxeüitet ünd alida ?roeel« 
ethatten worden/ wird die zugleich ertheilte lakibirion dem ermüdeten Ge­

sichte durch 54otsljuw pnd Zeugen msmmr«t/ wer wslte abit sägen/daß die-

f« 
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ses zu Verkleinerung des Gerichts gc^cheh^Wlil̂ T^^ ^ . . 
sich lterstis vlcibvs erboten/ daß er nach erhaltenem 
besagtes Qeaer.I Kriegs-Gericht lM.ren wolte/ ha?eria da^ 
zeuget/ daß er die dortige Richters für rechtfertige und Gewtt^^Ä < 
te erkennete/ und ist die Verdrehung der Worte des ^ " 
sich der Herr Kläger hiebey bedienet/ aantz offenbakr ^ 
o7°e». Kriegs-G-richte.a.kuln «̂5 
niemahlen concumsx gewesen/ und muste er also 5 ? 
wendig dergestalt vorstellen/ wieesansich warhafftigwar/w7be^ 
ammum injuraväl, fondern nur defen6cntii ^ wovey er remen 
man erst die c-pi-.in-, zum B-weiß zulassen sollen/ob mch^r Obr.si.^" 

sie es aber bewiesen/so wären nicht sie/sondern derObrist^-n-m^ck^ 
darangewesen / wenn etwa einige mocus unterben ^ 
M-g.men.-rn darüber entstanden. D-nn wcnn n" 75^ ''' 
daßsi-ftlch- Rede» nlchkverschlucken wollen /als 
beschul d i g e n  w o l l e ;  s o  m u s t e  a u c h  w a r h a f f t i q  d e r i c n i a e  1 . " ' ^  
halten seyn/der sich/da er von dem andern sttzquirer w!?» /  ̂
und sich 6°kn-!iret, Esistaber noch s°w-ni7b-w.^/.^ '̂b«fttz-t 
Regimenter dißsalls zum AuWand würcklich inclmiret/als esnimme^rw^ 
sen werden kan/ daß die Lapitamez sie dazu »ubrinaen 
ben. Bey der VII. k-none 6ui.ü.nä. ist erstl̂  
zogene v.holmo jur^s milirzriz Oanici in Sckwe^ -^fidte ange­
gründet sey / dieselbe auch ex rstions I,csum 8uec^?r" 
werden könne / weil eine von vielen Kmultsnee nicht hergeltttet 
ge mit nichten eine species der Meuteren ist StundeteKla-
ĝ eiclMs iu Schwedischen Krieĝ ^̂  ̂ d'ß 
selbst allein seine Noth klagen solle: so baben die ^ '̂  . ^^^/ur sich 
dawider gehandelt, weil sie in ihrem Klage^Schrelben -xpr" Äe 
sie/ein her seine N°th / die ihn drückte/Ä 'Sm 
durch solche vispokrtonem I^e îz wird nur verb^-tt/ 
dem Sache sich theilhaffrig machen solle/ welches eine 5p°ci« einer Meute' 
rey sey» ko»te/ wennnemltch ihrer etliche sich verbunden/ daß obalM 
nem und d-m andern unter ihnen k-ickSion qeschäbe/ »e denn»»« »?«. 
hen/ sondern so lang- zusammen halten wölken / b.s'ihnen insqAmm 
holffenwäre. Ein solches «w ist h.e nicht gescheht mäg auch da^ 
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nicht geschlossen werden / daß ihrer aller Beschwerde in einem Lupplicato 
vorgetragen worden/ weil dieses wenig zur Sache thut/indem sich einer des 
andern Sache sonst gar wohl theilhafftig machen könten/wenn sie gleich jeder 
ein 8uppUcarum absonderlich übergäben / und möchte vielleicht noch übeler 
ausgedeutet worden seyn / wann zugleich 5. 8upplic2ta an des Herrn Gene­
ral Gouverneurs k!xcellencs wären übersandt worden. Weil nun czuosä 
NX. IX. 6c X. keine Meuterey allhie begangen/ noch ein Anstisster dazu gewe­
sen/ so ist auch gar nicht vonnöthen/aujf diese Kanones cjubirancii etwas zu 
antworten / sondern es Heisset hier exrarione 6eciäsn6i XIII. czuoä cellams 
6e!iÄo ipss etiam pcxsa cellare äelzeat. Katio ^ubirandiXs. ist bereits >n_, 
Marione cjeciäenciiXII. zugleich mit beantwortet.Und hätten die Lapitaines 
vm soviel ehe zu dem Beweiß ihrer Klage gelassen werden sollen/ da über-
dem/nicht alleine juri, communiz, sondern auch selbst mIhro 
chen Majejrät zu Schweden Gerichts Verordn- aus­
drücklich versehen ist/ daß nach angebrachter Klage die Sache durch sürge^ 
brachten Beweißthum und Gründe ordentlich ausgeführet/und alsdann dar­
über v^ciret und gesprochen werden solle. Endlich 90026 XII. ist es zwar un­
streitig/ c^uoä verirss convirii injuriantem non exculet, wenn nur würck­
lich einer pro iryursme gehalten werden kan. ?ro tali aurem czuis non kz-
berur, li msnifekario criminis non tic in alterius contumeüsm sut sc! pri-
valsm objicievtis vinäiÄam , Is6 >^uö publica bono coerceatur. Item ^ l! 
^e5eralur a6ju6icem, pro juliz aclversusic! vinäiÄa, nonper ca!umniam_. 

propaletur,nec non, li Kareomocio, ut insamzns non criminetur,seä 
jus cvAiter öc j.iÜo me6io ucatur, H/ep,/,/ 

7. 
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d?vb!8 trgn8mill2,2nnex28^ue ()uatuor (^useKiones 5ecun<jüm 
jurs res^onäenäum eüe Lenle'mus^oz 8c2din» ZleÄoralszIsxonici 

-l^lienles, Lc ^uiöern aä?rimAM (ZuzelKonsm. 
8^ecie8 kaäiii aä (^uXli. I, 

/^UmdaroluzXI.KexSveclx reäucereju8s,sset 8ona, quanäam re^ia a!» 
^>^ntecelloribu5 luis in privatys lranslata, ke^uHionemczue kanc luper 
I>ivoniam, ?rovinciam iidi tubjeÄam, exrenäisset, factum est, ut 0r6o L^zue-
ÜN5 I^ivonicus le suac^uekona contra ksnc reäu^ionem 6e5eac!ere jus libi 
«ompetere creäiäeric. Sc non msä<» sup^licibus preciduz R.eZem pullare, leck 
eriam per Deputarosl^olmiam, exR-e^is Ivlanästo, milloz, Xizuitatem lu! 
ketiti äemonttrare» öcprsaverten^akeäuÄione Zratiam regiam implorare, 
kocque munus cum alio c^uoäsm sui Orämi5 Domino ^okANni R.ein-
^ol^o de?2t1i.u16em3näare6ecreverir; vepuratoz kos, ^uamvisali^uo-
tie5R.ex ip5e au6iverit, illiczue^uralua, suorum^ue 8oc!orum inipk5R.eßlT 
kromillis» ?rivi1eAÜs^; 2!) ̂ mecellortbus ejus, ol) lzene merira o!im concelliz, 
toliezc^uerepeticizfunäats, late äocuerinc, R.eäuÄionem^uetamenäeprs-
cari, Sc sUa kki ex Keviüone Lontridutionis cujusäem (der Hackenzahl) 
imminencia incommoäa avertere non poruerunr: tlujuz luse expeäirioniz 
Caxica reäucez vepurari exposuerunt Oräini L^ueKri, kelatione Aettorum 
!n8cripÜ5 exkilzita; ^Iter eriam vepuratsrum, c^ui äiutiu5 ali^uantum in 
^ulakeAiscommorstuzek, rewlit, c^uäm prolixe conte^acus lit, Kex cls-
mennlllrilam ?ropenlionem erZä Orciinem L^ueKremsl^ivonicum 6c in 
primoräüs Oisetse ?rovinciaÜ8 in ^nno j6^2. ^en^ense kalzjtX, 8criptum 
concepir sud nomine,Velilzeranäorum 5 k^is aliis^ue Lircumüanriiz mvcs 
^odUiras^ivonicaäenuokeZisupplicavit, licerisaä eum kumülimis ä-,ti§, 
in ^mduz (^onältioniz suX prsesenrismileriam lstiuzproposuit, prsetereac^us 
pro Interelle luv. lecunäüm cenorsm InttruÄionis, in cjicIo (lonventu ̂ en-
clenlicompolitX.oblervanäo, kiZX ^eliäentes veputatos ele^it; eumc^ue 
!ü nonnulla in neZoliis tibi commillis expeäivilZent, ea, ut Sc Lontcnta mo-
äv memvratomm 8crixr0rum, ira incerpretatus ett?i5ci ?rocuratox, vt Do -

^ minum 



minum äe?al^u1 cum doniorcibu5 Oiminiz iTiX^lajellatiz reos poilulare 
non äubitaverit, l^ikello sccusatorio o^Iato <^uinczue äiilinÄs I^lembra con-
tinence, czuorum ultimum moäo nominatvmäepstkuliolüm concerne^ar, 
rvliezua cceceris reis communis erant. dicari aä reiponäenäum, pro ciecii-
«anäs vel äiilerenäa ssItemR-eiponlione Lausam toriu8 Oräinis L^ueiiris 
eommunem eilestleruerunr, ̂  ut v^cetur kic aä prodanäa 6c äeäucen6a ea» 
^u:e aäR.eZem äe5erri fecic, iplis^ibelü meritis levicer ranmmmoäo raÄis, 
^»etierunt. 8eä non arremi8 iis, nikilominus Lenrentia Oeiiniriva ilatim la­
ta, öc inter ülios <^apitsneu8 äe?atl^ul, pro eo, <zui Isise ^lajeilakis, ?erjurii 
Lc?eräue11ion!z Orimencommilerit, äeclaratus, öc?«nis (Ürimini convs-
niemibus lubjtcienäum eum eile, äamnaruz eil. 

(^UXliio I. 
Unäe äukium jam oritur: I>lum lecunäüm donäitionem eorum, c^use 

znkoc?rocel!u acculatorio aiIaiunr, sä (^uatuor priora Ivlembra I.ibe!^ 
Lententia Deiinjtiva 5erri pocuerir? 

Prione! äubitanäi aä (^l. 
Atll vero koc aKrmanäum eile viäeatur , cum ^lol»is trans-

tniils teilenwr , l^ibellum Keig, at<^ue inrer eos Oomino äe ?arku1 com-
rnunicatum, liuncczue in kolitionibus iu>8, Txceptione viäelicet , <5c 
Dupliea , <zuoä8cripta pro 5unclsnäo ?rimo, 8ecunäo.6c (Quarto I^ilzelli 
^lembro tu!) L. v. aääu^a, ^.elationem lcüicec, cjelikeranäa Le 
^iter28, i^nito donventu ^enäenii aä KeZem äataz, conceperic; 
nu5 item N.eiiäentiz Oeputati, czuoä l'ertii X5emkri Laput eil, iuiccperit, 
confeilum eile; Indonssilumautem null« parte8 iint juäicznris, czuam ue 
äamnemr. I.. ^5. ?>/.A ^ //. (7s»-

LoQ5eilu8 enim iua czuoäammoäo Lententia conäemnatur. 
<7^/7/^ c^uoä non in Livilikus tantüm, ieä etiam in Lriminali!?uz ita te l^a-
^>ere conilat, ex /.^ //<? ^ svr/b^. in c^ua, I^.eum ^ ii con-
Zi?llu8 5n, öonec äs eo pronuncierur, in Vincula conjicienäum eüe, äisponi-
tur, //>. <7^p./. Sc iäem 
sancirum eile in l.e^il?u8 8vecicis,patet ex/?5F. ///^. ̂ 50- 6s//?. 

. /e/s^-. /scci'/?. u!?i ilawirur: ()uoä nullä opus ̂ tprobsrione, i! 
c^uis ultrö coniiteatur. (Üon^eillo c^uippe eil prol>3tio omnium melior 6c 

eKcacwr,czuXtierip0teÜ 5. 

R.3ti0Ne8 c!ec!c!encji aä I. 
I^iz tamtzn nSn oiöüaritidvs, cvnüäerAri omnitiö äeliet, <zuoc! Caui-! 

li»« 



liXc maxime aräua lic, 6c^.eum6iscriminlvicX, membrorumc^ue» exi^Ims-
tioni? ialuper6c öonorum exponac, acieoczue kzuä per5unÄorie rra^anäa, 
nec 36 Dualem czn^Iein R.ei R-eipOnnonem ?.ä 6ekinicivam8sntenciam pro^s-
ran6um; 8e6 vmne8 dircum^antiX probe penlitanä-e/Int, 6cR.eu8 lui8 ve-
fenlionib'28 5uKiLl^5itLr 3uäisn6uz, c^oä n.vn mv6o N3rura!i8 T^uit28 6eli-
äerar, 6c omni juri convemr. <?»?/'. «IT'^5.//e ̂ cc/e/5/. 8eÄ 
etiam lpecisliter ^suri 8vecico conlorme el^. Os Laulis Lapiralibus enim 
(^U^3VU8 ^6o1pbu8 ̂ .ex 8veciX, piencilümX memorix in ̂ se. 

(7///. ̂ /. it3 6:/po5uir: 

«/^ /^/>5o !?<?/// />??«/ ?'« 65^ 
tt/ <5^ O^s-

)am vero ex ^iIis I^obis transmiiliz pstet, <^3utam inter ?rocurats-
rem kiL'ci 6c Lapiraneum6c p^r^ul neoue co^nitam saris, nec^ue Kelponilo-
nem^eiiracomparatameile, ut cerra ^inäubicaraLonfellio inäepollite. 
rui. Kam lnlirumcnri 36 fun6anäum primum ̂ .ibslli ̂ lembrum 36äu6ij, 

^el^tlonisviäelicer, iiäem 6c vimprobanäiinäubiumvocar; Delikeran-

<jorum, Oocumenti lub l). pro 36struen6o 5ecun6o^embro36je<Ii, 

rorem i'e I'olüm etle ne^at, le6 ialccm ea, c^uX Kobilium unus arc^ue sirer mo-
nuic, in ckarram lc conjeci/Ie ait, 6c 65 leiten Z, <^ua8 Quarto I>ibe1li ^tem-

bro lub ^l. aäjunxir accusaror, c^uo6 Lommuni nomine rorius ^c^ueüri8 0r-
äinisemanarint, allerir; Oimen ipsum autem, 6c 5e contra Ke^em aii^uick 
commisiile,nu!!arenu8 5atetur, utiex ?olirionibu5 lu!8conliat. Un6e ejus-
moäi Confellionem, c^uam, cirra ulreriorem probationem, Lonäemnatoriz 
Lenrenria se^ui poller, non aäelle, luce meriäianä clariu8 eli. Oonfellls 
enim a6 koc, uc Lontitemi noceat, äeber eile c!ara, lucicia, exprella 6c expli-
cata, a1is8 non prseju^icat, uri 1o^uirur/e//v. ?'« 

^5. l8 c^uippe Lonfetlu8 äcmüm pro ju6;c3to kabetur» 
Hui certumconfeüu8eli,I,. <7e^/,/^s §././. ̂ .<7sn/^6ubjaverö don» 
fellio pro non faÄa b3berur. //. ^/. ^ 
üb! 6icirur: 7V//?// ^ ^s-

7// ,>557/«?» .' Lr eju°!mo6i 6ublX Lonfsz-
lionl8 inrerpretatio tacien63 eK m favorem <üon6tenri8, 6c ut illi minimürn 

noceat. ^///. //? /.v ̂  O/tt. <7. </. 
/S ^ «^6 
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(7s»c/.^^.». /2. ^cceäit, ̂ uoä in prsesenri negorio (üontellio Do» 
mini äe kar^ul nonnullis sääiris c^uslirsribus 6c moäikcsra, Lon5ellio aurem 
^ualiticara, nonporekÄb^äversarioäiviäi, ^inparremscceprari, line 5uis 
^ualiraribus. 0^^. (7s??//. 5.??. 2^. seä aur l!ora accepranäs eii, 
sul tora rejicienäa F^/'/o/. i« §.^ //^./^/. 
?>/. (7s??/?/. ^s/. 2. (7o«/^ ??. 77. 8i igiwr ex sua Lonfellione con» 
äemnarikAöienüsnonpotuerir Dominus äe?ac!^u1, per sepster, Lnre^uäm 
sä äe^nitivam äeveniri potuerit 8ententiam, suäicis partes 5uilie, sollicitum 
eüe äetrobarionibus, ^uianullumanteveram, julism^ueprobarionem ju> 
äicare aut äamnare äeber. (7^. ??«////»?. /s. c7F5//I^s. teä cunÄa rimari 
oportet juäicsnrem 6c Oräinem rerum plena In^uillrione äiscucere. 

//. (7-s«/IFS. czuoä etiam ^suri Lvecicv con^ruere äocent 
^es- (7^.^/. ubi ira tal^cirum eli: 

?/?, ///??s» Ljusmoäi vero probariones in piXlenri-
bus AÄis nonäum aäel^e conKat; «zuoä enim Kelationem subL.Ätkiner» 
Ülanec^ue integre, nec^ueavtkenticeproäuÄa eli; Vis enim probandi insti 
ialrem ̂ vtkenliciz Inlirumentis, non Lxemplis (7^/. /. ̂ 5. sie I,. 

es^/. Lo/e^. 5^sc. <7^. /. 
vbi rationem ex^/e^/^??s gääir, <^via Lopia Inürumenti absczue OttKiasli 
proäuÄa,/uipicionemobreptionis parit, per/.. 

6cc^uamvis Inlirumentum in publicum kormam reäaÄum, ptvptereä 
»on peräat vires iu^s, 6c etkecÄum probarionis ex eo, c^uoä äe illo mal^ix nsa 
Äpparear, secunäüm traäitÄ <7s»/^ /. ??. 4/. 6e Kel2tic>ne 
kamenmoäo alleZatä, <^uöä in publicum?ormam re6s<Ia 5r, äici n^uit; 
Lecretsrius enim illsm non publica seä privatä aMoritate, 6c ne c^uicjem gä 
verbum transsumlit, seä alic^uas s3lrem?srticul3s excsrpiit, c^uali exemplo 
nullamvim probanäi competere äemonArat.poA alios, (7e»/, 

o^/e^p. 75. acceäir^ ^uoä 8criptura etism contra lcribenrem tunc äemüm 
prober, li cerro conliet, r^uoä iplius lir, contra c^uern proäucitur; boc aurem 
constar, 6 ipse esm reco^nolcar, 6c pro lua g^noscsr, I.. 

Ls/e?.^/>sc. />.F. (7^./.^.^^. recognirio enim Inlirumen-
ri baber vimLontetlionis, cui üsnäum e^./.. 

k7sv/?^Äp. /.. 2. ̂ /^^./?^/s/. (7^. //. ??. (7^/^. />sc. 7?/. 
^.2. ». /. LS"Lx iis vero Documenris, c^uze I^ibelto accussrorio 

jun<As lunt,ksü^nus nullum ylls recognltuM) äemonürant, 

DeciÜv 
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Vecitlo (^UXK. I. 

^xinäeconcluäimus, Kobis rransmiilakaAenüs sicinttru^akauä 
^elle, ut secunäüm es aä (^uatuor priora I^ibeili Zvlemdra Lentemia äeknirivs 
6rmiter6c^eAirime serri poilir. 

(^UXl^Ic) II. 
?orro 6c 8eLUnäo loco (^uX^io movctur: Utrumex^Äis (Crimen 

Isesse ^laje^ariz, ?erjurii>, 6cc. eile rommiüum ä R.eis, probari po^Iil-» ita ur 
in eoz p«na Oräiaaria Kawen6a fuerir? 

5j?ecie8 kac^i (^uXli. II. 
I4«c ()use^io, ut cum funclaments äecicii poiLt, in ?aHc> prsemittenäa 

suntseczuenriz: Lum conclusum in domirii; KeZni, ^nno i68o. l^vlmi« 
ksbiris, äe reclucenäis eriam in I^ivonia övnis ̂ uc>n6am pub1icis,äurante Im» 
perio keAum8vecise 6c ?oloniarum, usc^ue sä rempora ma^norum 
lirorum Oräinisl'euronici, in privsros rranslZtis, cum parre sru^uum per-
ceptorum, execurioni äaretur, 6c8enZrvres Kegni sua, c^use in I^ivonia polL-
äebant, kons äimirtere coZerentur, reliqui ex 0räine Lczueliri suis nummis, 
suo^ueTanguine 6c Virrute ̂ uselitas potlesliones äesenäere conrra Oonclu^ 
lum (7c)<t!iti0rum8vecicorum, tan^u2m KeAni, cujus zartem non contiitusB 
I^ivonia, licet eiäem kegi iubjec^a, liuäuerun^, c^ucreüs 6c supplicationibus 
äesuper non una vice aä reZizm ^laje^arem äelaris; seä succeüu plane in-
felici; X^ense Kovembri enim ̂ nni ä dkri^o nato l68/. ^.«scriptum ä 
dmanavir, vicujusinipsz ^rcki^piscoporum, ^eutonicorum^ue^laßi^ro-
rum tempore ̂ .eclul^io suir exrensz, 6c koc c^uiäem tanto cum servore, ur 
Deputari Kobikum in ̂ u!z Kegia ^nnc> i6()0.6c 16^>i. ksei'entes, vori com-
pores rec!äere suos?rincipales non potuerint. Oumc^ue I^i^orism Quorum 
in 8veciaAe^orum in DiXta^ro^incisü^snäense^nno1691. ksl?it3,?exki-
bui^Ient, ^.elztione, cujus autvr^He Dominus äeäicirur, in Lcriptis 

oblata. In K5c I^elÄtione inter alia recensentur s Oepursris secjuenria: 
8c in prseju6icium Oräinis ^cjue^ris äeiiäerio Lenerslis (?ubern2^7) 

toris in omittenäs K.eso!utic)NL äe^nno i678. vei insersnäc>R,escriptc> äe^ 
äato l.Kovembr. ̂ Z/.ÄlIurgerenon volui/Ie. ^ 8s inR-eßisprsesenrispro-^ 
tuli/le, csuvä vi, nvn jure iä 52<5rum lir, ti nvn suerir vbservatum?riviießl-^ 
um KegisLigismunäl, c^usä etiam Kesormstio 6c exciu^o bonorum ä 8»-
ßismunäo III. suscepta, a^ssm äe^eritOrcjini ^^ueltri ^nno lüoi. 
-oon 6äem^ Impcrio ^olonisrum se subäucsnäi» ^ 

^ ̂  5e 



8e äixiil'e (Zencrc,li Qubernatori, Kobi^catem babers, czuoä VLO 
^commenäent Lausam, ii privile^iorum, oprimo ^ure acczui^tczrum» sci 

Lencum viginti 6c rres annvs poileilornm, 6c manu Ke^i; conlirmatorum 
»ulu5, mr^räici illis animus i:t; 5, ?rivi!eAii 8iAl5MUnäi ^uAulti visüciiäes 
s^jure possi^in clubium vocari, clefc^us inciicanäos eile, ne ^obüiras sm-
>? pliusinb^reac ejusmocli läolo, czuvä nibil conäucir, niti ̂ uc>lj numerum 

W^r?rivileAiareprXsentst, ii6ucizm(j.usLslsKobiUtati, czuoci^uttitiavi-
SM 5n monÜrarura a6 (^lemenriam Z.eZis, ne ciura ejusmoäi icOtenria coli-

^crainauäüurn 6c inäefenlum OrciinemLczue^remferarur. 
8e ^eliberasse.annonirare^uirenre j^IutepatriT contra Ke6u<Iionis 

^ 0pus,exitium tori Orcjini Lc^uettri minirans, aüczuiä iulcipienäum iit, <^uo 
^meäio conclusa Privilegs contraria, eorumc^ue executio averti poilcc; 
^ non enim acc;uie5cen6um esse in cc>, <^uo6 kegia ̂ lajei^as vecreta Lon-
» ventuum ?-rovincia!ium 6e ^nno,68«. Sc -68/. rejecsrir, Sc KobiÜrati cum 
>? InäiAnarione remilerit, aciäiris icveris Inbibirionibus, pr^lertim in Kc> 
,?lcr'ipro äe äaw i.Kovcmbr. 1687. ^msecüsiiliat, mecuenäum eile, ns 
z) injurii exiüanr ergä poüerlracem, czuoä, licet indicIis^eceillbus maicule 
^ sel's k.c6uQioni opposuerint, jam per subsecutumexiilentio tac-tum Lon-

5en5um omnem lpem, omncczus jus äimilerinr ulterius conrraclicenäi: 
8eporro äeUberails. c^uo remeäiomenäum 6c, ut iecurusScin es 

^üatu manere Oräo Lc^ueltris poilit, clara occaiions 6c remporibuz lecun-
äioribus, jura?rovinciae vinclicanäi.-

?> 8ibi e re vilum fuille, principaliter contra Kesolutionem Kegis 6e 6. 
?^Kovemdr. :688- insurgenäi, limulque rationes contra Keäuüionem 6c 
S) prseprimis contra Loncluium in domitiis K.eZni in lua ZeneralitZte ita pro-
» fsrencii, ut reQe 6c virtualirer contra ciicatur ^.säuc^ioni: 
^ 8e , kabiro in publica lÜonZregatione äiscursu cum iupremo KeZni 
^d^arescballo, inrer alia äixiüe, c^uoä notum llt Kobiütatem I^ivoriicam 

omniatua bona lanzvinetuo, iuis^ue numm>s acc^uiiiiile, ?rovinciam_. 
^etiam permultumtemporis ipatium 5ne alteriuz auxilio 6e5enäi/?e, suam 
^ inluperintentionemiirmare Lonliiruriones germanicas, czuibuz ex?rivile-
^ gio utatur I^ivonia cum I^e^ibus ?rovincia1ibu5; 6c czuamvis K.ex in jura 
?5^Zilt5orum?eutonicorum le successisse asserat, nulli tamen I^LAlttro-
>^rum competui?s ju8, ^uicczuam contra I^eges fundamentales 6cjura com-
Ji munlu karuenäi, 6c czuenäam d>lobi1ium Insuäitum öc neZIeöto juris 0r» 
^ ämc luis bonj? ̂ »riyanäi; 

?em 
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lemporibvs^aZlKrorumetiamXobÜibus, aliis^ue iuL bona.ut pa ,5 
rrimonium privarorum perpetuum concessa; nunc vero non solüm 
lzua bona IvlensX seu pubica, secletiam maximam parcem bonorum 
varorum 6c ira c^uinczue sextanres corius?rovinci«e ?ossessoribus aäimere 
proposltumesse: 

8eptimcstrem ipsorum operam, meliorem exirum conlecutam non^ 
esse, c^uam c^uo6 6. ü. Z^laji l6yl. 6uT reloluriones emanarint, variis iisc^ue >5 
juramenco co/^rmatis assertionibus (Generalis (zubernacoris > plane cori»)> 
rrarise: » ?> 

8e consulere, c^uocl li impollibilesuerit, causam in z»1ium Katum re-^ 
ponencli, uc aclmmimum äemonssrarecur» ^uanco servore contra6iÄum^ 
üt: . 

Injuria fatalis bujus ableAationis omnia temporibus ^rcbi^pisco» 
porum, ̂ laAÜirorum leuronicorum, ?olon>T 6? 8vecise Kc^um saris one-^ 
L-ose acc^uilim ptivileZia 6c öona partim aäemtaesse, partim Aeßise K4aje-'5 
ltatis6c (Zeneralis^ubernstoris l^ivcxnisc arbitrio 6cäispensarionisubjeÄa,?5 
xanäemc^ue 8enremiam debilem seeutam, Veeeres miArare Loloni. z> 

^x bis a!lisHue,prselestim c^uoä sliczua Delation! inserta lint, czuali 
prolata in kegio 8enatu, <^UX tsmen cum?rorocol!o non responäeanr, uc6c 
c^uoä Dominus 6e?ar^u1po^abitum Domini äeLurberg, initinere 
comitanäo causam in eum stacum reäeAisse assersr, ur omnia in penäenti rs-
li<Ia sint, 6c Kobilirati facultas accesserit, c^uäm primüm e re suerit visum> ne­
gotium meliori cum successu reallumencli; czuoä iticlemR-cAiizLouliliarii; 
mulca facinora, eaczue satis Zravia imputaveric, krocurator kisci jus libiena-
tum creätäic inter alios Dominum 6e ?ar^ul Lriminis Izel« k^ajeliatis, ?al« 
sl,6cc. accusare, ac iis, c^uX ex Kelznoneatrulit, jüngere aliuä 8criptum 

sub D. c^uoäiclem subminiKrasse 6c sub nomine Delideran^cirum, ir» su-
prämemorata DiXta^enäenli 8tatibus ?rovincialibu5 commurucssse äic». 
tur: ln borum Oeliderandorum § z.4-5.6.7. sub Lensursm vocarur, 
tümonus bospitarionis milicum 6c conservario I^eAioni8?a1icse, czuali bsec 
conrra äaramtiäem ira liant; tum auZmentatio LoUeÄse (derHackenzahl) 
«zuam summa ini^uirare 6c violenta extoriione conjunAam esse, asseritur; 
tum etiam Lxecutiones contra morolos lusceptac, ^usr tanczusm »Ilegirimse 
Sc 26 supprimenäam Kc-biliratem äire^proponutttür, 6c äc removencliz 
Mis cleliberatio commenclatur. ?orrö L. .6.6c 19. Konsilium suppeäitatur 
^?(yossirusQäis Deputsüs,0rc!mi8^^ueürizQvinine, rsLäcMbus, ut 



lint qusli eonsümrii ?rovinciales, aä c^uo8 consugers possit pressuzScpro-
5pic'mrur s2lmipudlicze contra, v^ria pericula c^uanäo^ue acciäentia; item» 
<Ze reüicuenäo moäo traKanäi negotia cumOräine Kobüium, per literas 
säipsumäata5, kaÄenu8 inprXjuäiciumkrivile^iorum negleÄo, propoli-
^iciajbusramümäLubernatoribu8faÄi5. ln§. tan^uamnoxium^obi-
lirati nomtur, c^uoä mulri, vel sä salsas prece8 vet alio moäo äiZnitate I^lo'vi.-
lium äonatilinr, Hm ne^ue er^aV.eAem, nec^ue ^egionem merira äocere 
potusrunt, cujus rei cassatio renranä^ svaäetur. Oeni^uc in F. 22. propo-
nitur'necesse esse, illis, c^ui ex Oräine Kobilmm ja^uram Lonorum per 
keäuÄionem palli. sunt, assilientia prseketur, cum ab eorum forte äepenäest 
co:w8 ?rovinciX salus 6c exirium. Ke^ue vero in bis iubüitit ?rocurator 
kisci, seä cum Consilium äe LonKirurione Depucgtorum Lc^uelirium Z.ig« 
xsüäentium,executioniäatum esset, 6cVominu5 äepatkul cum 2IÜ5 ejus-
moäi Deputati munus sulcepisset, bocäliäe^egisel^ÄjeKatiäebita, prsepri-
misab OKciaU, c^ualis illetan^uam Lapitaneus erst, alienilkmüm esseju« 
äicavir, prsesertim ̂ uoäsecunäümtenoremInüruÄicmiz, ejus^ue primum 
Zc secunäum Ivlembrum Deputats committebatur cuKoäia immunitatum 
Zur'mm 6c?riviletziorum?atrise, cum potekace, nomine 0räini8 Lc^uettri8, l! 
äeroZari privile^iis contigerit, contraäicenäi, eac^ue avertenäi, membris 
iriäem OräinizL^uekriz in äesenlione suorum jurium asLftenäi 6c pro sal-
vsnäis Privilegs laboranäi. tloc iZitur 5aÄum Lmul suo I.ibe!Io insei-uit, 
m illuä, Huoä nonmoäo I^iterasaä (Zeneralem Luperintenäenrem D.?iscbe-
rum 6c a!io8 äanäo, ali^uoä iplis moäeramen in Oauks LccleliaNcis 6c Li-
vilibus sibi arrogaverint, seä eriam,^uoä Dominus äe?at^u1 svasor suerit, 
I^ibellumsupplicem sub kl.aäkeAem, nomine torius Orslinis ät^larescbsllo 
LcConsi1iaril8?rovinciaIibus subscriprum mircenäi; <zuoä itiäem exarave-
rit ilium 6c asserere in eo nvn äubitaverir, mileriam patriae suse aäeo gravem 
esse 5 ut vicini eo8 cum conüernatione respiciant: contra ^ura (Gentium se 
Zravari: cogi eos karriam Aemebunäos äeserere 6c vit« securitatem 6c su-
kencarionemapuäexterosHUZerere: erga patriam suam nauleam se contra-
xisse in remporabbus non moäo, seä 6c spiritualibus: ü optionem ipsis Deus 
conceäeret, bellum Zrave a tinicimis bokibus trucutenris, vel tempora bsecce 
milerrima tolerare , se äubios exiKere, czuoänam e« Ki8 malis eligerent: 8e 
ranäem non posse Ke^ise ^«jeliati AÜuä promitters > c^uam coorrariam se> 
Huelam, terramc^ue äesolaram. 

katic?-
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Kationes äuditänäi aä (^UXl^. II. 
^thueliXcfunt potillimüm es, e Huikzus Crimins acculatis imputsta 

inferunrur, 6c prims c^uiäem fronte non line funäsmento; 
Kam li fupponamu5,prol?zri es polle, czuoö, li Kelationem iud (5. cu-

jus avtkenticum äeek, excipias, ksuä äillicile forlitan erir, tum per ea,^uX in 
acicluÄis 8criptis concinentur, tum per fufceptum reliäentium R.igX Oepuca-
torum munu8, ejusque expeäirionem varie peccsrum eile viäetur. Lr Scri­
pts Huicjemmväö6iÄ^,k.egis:^l3jeKZtisf3<IÄ((illmäeii8, czuoc! in psrni-
ciem fukäirorum 6c prXcipue Orclinis L^ueKris tenäant, 6c causam pr-ebe-
snr psrriam clcrelinczuen6i, sllerirur) non odfcure iniczuitZtiz 6c injuKiti^: 
arguunt, Huoä in conremtum 6c contume!iamR.eZi8 ceöere, sc inde^laje-
ttacem ejus Islam elle, äici pollet; cum nullibi magis l-eäatur ^ajests5, 
HU2M li in anim!s fubäitorum ejus minusmr, suc prorfu^interkciztur exiüi-
mario. 57^. 5^. 2. F.^s. (^uemsämoäum enim 
I^egs8 non äebent elle lu6il?rio 6c sä contemtum, 

ira nec ipti?rincipes contsmtui sl!e6ebest, fsä 
ubünpunica äic2cit2S, clukio procul incle?rincipum orierur contemtus, sc-
Hue ira reääerencur minus iäonei in populorummoäeratione.^c.^/e^ot^. 
z/e L. Le»/. Lc licet in prsefenti ca-
fa non tzm fac^a, czuamverda injuriols ex äi^8 8cripri8 prodari polle vicis-
anrur, non rsmen faÄo folüm, leä 6c verkis impiis (Crimen ^lsjellatis ex -
acerksri ex 5^»/. 2^. fcribir^/. <7^. ̂ //>. 

( 7 ^ .  , > / ( 7 ^ / .  / .  n . / .  u t u t  e n i m  
1ubricumI^.lNAVX non fscile rraki äelzsat in pcenam 7 

6c propteres in msleclicente^ ?rincipi peenss in committences 
^lajelistis l^xf» Lrimen llsturas, extenäerenon voluerint Impp. <7. 

Unäe koc Lrimen incurrers non viäeatur, <^ui verdo 
tantum ?rincipem lselit, <7o»//> <^.». ?. 4.7/. (7/.?^. 

sliuä tarnen fenrienäum elle, li feclitiofa ills esssnt, vel mulcum 
?rincipis exikimgtionl äetrakerenc, rrsclunc F. 
» .  ( 7 ^ .  / > . » -  ^ 2 .  I n  f s e p e  n o t a t i s  8 c r i p r i s  v e r o  e j u s m o -
<Ii verks fecliciola,sutoricariHueK.eZi5 multum äeroAÄnris Zepreliencli, in6s 
collißicur, quoä sutor illorum nonacquiefcenclum elle in iis, czuse kexjuile-
r2t,6c sllillenäum elle illis , Hui^e6u<^ione1Zonorum premerentur, focios 
fuos monueric; Huoä iliäem ̂ äverfz Kegi annuncisverit, bellum^ue grsvs 
nonram exiriolumelle, HUÄMpacarumlul)Keße llarum clixerit; c^uXverkz, 

L telles 
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teAes inokeäienriX , dontumacise 6c irreverentise eüe viäemur ; c^uaiis 
ieäirioneminserre poü^nckarsn. in Lonliliis äocet (7s»e/.///. 
5. L's^/.^F. ».F. 

Kecsue vero lubricum I^in^v« kic extenuare äeÜÄum potörit, partim, 
^uoä in Lkartam conjeÄa km, c^use in Injuriam Keßis verßere cjjcunturin. 
zuria vero scripta cseteris atrocior 6c inkoneliior e^. 
SÄ-e/. O/ 2^. wm propte? ejus äiuturnicatem per I.. (7. ̂  

6^/. 2. Oö/.'lo^. n.^>. cum etiam ex eo,s^uoä graviori pcenä 6c 
^uanäoHue^ZpitaüpuniatUr, juxta i.. ?/??/5.k7.^./^s/.I,?^^. (7s??/ 

1./^. ^s??/2F. «. 2^. partim, c^uoä p!era^ue,^uX inkelatione 
xolira in Oelüzeranä» sud I). 6c literis sud !vl. reperita sinr, major enim in-
6 e  ä e l i b e r s t i o  ö c  e n i x a  v o l u n t a s  c o l l i ß i t u r ,  I . .  5 « V ? ( 7 . ^ . ^ / 5 . ^  
ce)?//. L'o??/ 20/.??. ^2. On/. 2. (7s??/ ^7. ??. ,s. c^uoä 
maxime verum e^, c^uanäo repetitio iit ex inrervaI!o,a'-Aum: c«?». L? 
5A,./. (7«stt/2. 1^. ve?/ //Ä c^s. (7. ^y?/. 
< 7 s « / / / .  L t  c ^ u a m v i z  ä i c e r e  < ^ u i 8  v e l l e t ,  p r o l a t a  i n  c j i ö i i s  L c r i p r i s  m a g i s  
reäunäsre in kegis 8enatores, aliosc^ue ejus Ivliniürvs > Quorum Lonszlia se-
cutm Kex est, in äecernenäa ^eäuÄione öonorum; I^incramen nuüumin-
nocemiXsunäamentum perenäum eKe vi^erur; c^uiain (.onsiIiarÜ8 czuoczue 
zpssm k4ajeftaremR.egi8 violari in aprico ett. I.. 7. 

(7. eo//. tales enim perlonse reprsesentant ipsum ?rincipem 
es?«???. §. /. /- «??/^. »sm. I.. ^ ̂  M/??/>/-

eorum^ue^a 6cZeüa liabentur pro aÄi8 6c gettis vomini, tan<zuam 
I . o c u m t e n e n t i u m  F ^ / .  5 «  ̂ . / ( 7 / z k K .  / 5 / s 6 .  
?sm. s. Ls??/??. Unäe merito traäunt Dolores, Huoä otfenäen8 OK-
cialem, äe1i<üurn committat arrociüimum per 7. §.?,//.^^5,'«/«^. 

Dec?'/75.». /. 6cc. (^ui!)u8 optime convenit, czuoä in 
5ves-i?s/b. (7^/. 5.7^/. 5. äisposirum legitur, ibi: 

F???? ^-5//SA«?/«?',  ^o<-/^///???<F/,'s??/ 

<^uoä porro attiner Ivlunus R.eliäentium KiZze Deputatorum, exinäe, 
^uoä susceperinr illuä secunäüm tenorem InKruAionis ipli8 traäitX, ^c lite^ 
ri8 2ä(?enera1em 8uperintenäemem', pfXtorem etiam 6c^6junc^o5 ^uäicii 
OräinsÄoniz inLirculo Kißenii äa'tiz.OMcij sui eo; admonuerin^evincj polse 
viäetur,Äuroritarern,inUcc1eliatiici8 6c Livillbuz «zuicc^usm äisponenäi, ac-
^usaws Äi Ärro^alse, Se irs jurisäiöiionem keßi, v?1 ej^s (?uberi^tori com-

'peten-
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xetenrem usurpssse, srczue KZc rstione ̂ sajettsrem ejus Issels; dum enim 
omni; pocellas imperanäi, moäersnäi, üsruenäi Sc ^uäicanäi sliczuiä in R.e» 
publica unice äepenäest ä ^sjeK^re, cenum sane eü, neminem ̂ lagistratus 
partes lullinere, juris^iÄionemvs exercers posse, nili c^ui in eam remä Prin­
cipe 5ic constitutum /. ^ ̂.. l'«/. -Ke 
c^/. Unäe Kiajestari5 !se5se crimen incurrere äicicur, czui privsrus pro pote-
t t a c e ,  k l a t z i s t r a t u v e  q u i ä  g c k l i r .  5 ^ / / / .  ^ / r / .  
V/. c>,m. />. /. />K.,. 5. /. ̂ 5. ^ ///^ (7^,. 6^/ 

Sc c^uamviz äicere yuis veller, non propria sutoritste, seä jutlu 0räinis 
L^uestris sulcepille accussros boc munus, inäe^ue äepenäenrem porestz-
rem; exculsrius tamen peccsste ksüä censenäi erv.nl, cum nolle äebuerinr, 
äsre illis non potuiste OräinemLquestrem, quoä ipse non kabedst. 

säeoczue ejus-
moäi justuminciäere in crimen, eumHueexe^uencesxroäelinHuentibus Ks-, 
beri, c^uibus poens oräinariaäiÄsnäa sic, se^uesclinu!lumlv5snästum prze-
cesteric, c^uoä ipsum probst Imp. (^oräisnus, itslcribens in «0K/Ä^0./, 
<7.^6 non iäeö minus crimioe, velatrocmm Injuriarum juäicio te-
veturis, ^ui injustam accusanonem inciäic, Huia äicitslium se kujusmoäi 
fa<^i manästorem kaduisse. 65"/./. §. <-i- v/' S"p/ 5./. §. ^ 

Kr prse cseteris quiäem Vomino 6e?stkul odjic! polle viäerur, quoä in 
«umerum OKcialium Keßis cooprsrui Sc proprer koc oiKcium specislivin-
culo juramenti obstriÄus fuerirkeßi; Unäe salvs^äekuic äebirs, munu« 
KekäenrisKißX suscipers non potuerir; I11eenim,Hui äominosuo iiäelita-
rem jursc, inrer slis lemper in memoria äebet ksdere, I^one^um Zc Utile, 
ttonekum, ne lic ei in äamnum äe lus justiria, ve! äe aliis caulis, <zuse sä tllo-
vellsrem ejus percinere viäencur: Urile, ne 6t ei in äsmnum äe suis poilez-
lionibu5»uri äisponirur in /F. In munere vero 
»d Oräine Lyueüri 6bi äemsnäsco , Kuju5 Commoäa cum äsmno KeZiz 
rzuzelivisse, Sc its KäeUrstem, c^uam kuic jursvit, violslle, licc^ue perjurü re- ' 
um 5e secille censerur; nam hui juramenrum, c^uoä R.eZi Sc vomino suo äs 
AäeUcste jursvit, profanst, sacrilegium committir, Sc grsvillimum incurrie 
perjurium. /.s/r«,. M. 7>. <7^. 
6. 5-/>. 

()uibus acceäic, quoä R.elati0nern m (lomitüs ^enäense KMt!?, 

Oräini L^uettri exkiditam, poüca Iscerssse , imö concremslle äicstur z 

ö ^ (juem-
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(^uemZämoäum vero contra eum, czui talia auäet, prsefumrio est, c^uoä veri-
ratem occulcars voluerit I.. 2. F. ^5 ̂5/?/. /s/^. 

^ -^7- kalli ^uoc^ue criminis obnoxium lele reääir, L'. 
/?. 72. cl^/^. ».F. pe^/I 

1///N? <2^c. eju8ijuc PLLN3M fubire cvAitur, etiamli arriperet rem pro-
^riam Üc laceraret feu in ignem projiceret, ira ex^»5/?^. (7s^/?/. ,7^. fentiente 

«.k-Zuzusczue (.rimini8 in 
prselenttne^orio, etiam ea äe caufa participem eum lieri, äicipossec, <zuoä 
sllerenre ?rocuratore?ifci falfa reruleric in moäo äicIz Kelatione, öc cum 
I^rotocollo non convenienria ; iä ^uoä sx cerra feienriz fz<^umelle inäe in-
fertur, ia error non pi^fumitur. I.. //?<?/? (7. O"////?. 

czuotiescun^ue veroex certa feienng verita8 mutatur, ?a!li äeÜÄum 
commillumellecenfemr^/s^7^. ^uoä tuncetiam contingit,^uanäo icl, 
«zuoä scriptum, alitsrfekaber, c^usm c^uoäveriraz reczuirit. ^s//. 

O/n? 2. urproinäenon immerito concluäipolleviäeatur. 
(Criminum impmatorum vere reoz elfssceufstos, poenam^ue Oräinariam 
eos promeruille. 

Kanones äeciäenä! aci ()uzc!i. II. 
Verum enim vero plerumczue in illis älöiis üc faÄis, HUX in Ot^ 

miniz nomen traylire pyHunt > ante omnia co^nofcenäum eK, num 
äolo malo c^uiä faäium, iit czuia line äolo äeli«Ium non committitUQ_. 

/. F. ^ ̂  ////. ^///?^^. .5/ F. 2. ̂  
feä aä fubstanciam äelicIi requiritur ille , ita ut koc ^uiääira-

rem accipiac Lc ellentiam, öcimeiplo nonlit,/^.(7. ̂ ^.(7s^e/. 
<7e^/7//e ̂ /s/s. <7. //.». öc in fpecie in sellimanäo drimine IT-
f«e ^lsjestZtis, ^uotiescun^ue tale fsälum occurrir, czusäslium fenfum ca-
pere poceü, eo relpiciendum elle , num äolo malo ̂ uiä f^Äumfuerit , jura 
reczuirunt in ^ §. /. ̂ .. ^ ̂  

ssm vero li conliäerentur penirmz, HUT ex ̂ <Iis lupra in fz6^o prTmilla 
funt, äolo malo6c animo R.eZem ojfencienäi, vcputZtoz Oräini5 Lczueüris 
c^isse ea, proprer czu-e driminis lsefse ^lüjeligtis acculati funr, non äepreken-
äitur; Kam Huoä Kelationem ^enäense Lcatiizuz provinciaiibus exkibi-
lam concesnir, referre Oräini L^uestri (?esta in ^uIa Keg!8 ^nnö:6yo. eö 
sNeIAti, OKcii rarione äebuerunc, aäeoczue in äolo elle non potuerunt, 
OKcü eMM necellM8 ä äolo excufac. /.. />s/? 

7^/s^. L5" c. läem 



läem etizmjuäicium enr äe Delilzeranäiz, czu-L unus ?.ccu5ürorum 
concepiste äicirur ; K-im in primorcstiz donventuum ̂ rovincislium ea, Huse 
äecilioni Ke^is: ̂ l^jestaris subnnttencla e re vilum 5uericKobi1itari I^ivoni-
css, inter se conferenäi moris eile apuci I^ivonos, astei-icur, ne^ue buic ssterto 
in ̂ Äizcontraäicitur ; aäeo^^e nibi! inloliti e^iüe compilatvrem l)elibe-
ranäorum seczuirur; iile aucem. ^uiiäaAir, czuoä communiter tieri solet, 
äolo caret czuia Huoä 
solicum est 6sri, leßitimum est L'. 

/S5. 5^/^/0.«. 5.0" 
Keczue aliuä sentiendum crit äe tertio 8cripro , I^iteris lcüicet sä Ke. 

gern äatis lub ̂ 1. dum enim.supplicare Kegi kumiliratiz 6c reverentise a^us 
tlt, uti pluribus äemonstrat />. /. (7^?/. /./. 

in äolo constitutus elle non poterit, c^ui 8upp!icarionibu8 urirur 
2. <7. /«y/ o^/'. ^/^/v^/7/. F. (7. ?<?</. lzuoniam 8up-

plicationes 6c prcces ?rincipi osterre abs^ue ullä poena, est äe Kelervatis 
?rincipum 6c 2ÄU8 rneri Imperii maximi. //??. (7. //. 7Äe-

/??. 
Kec^ueetiam contentAinäiÄi8 8cript!8 ira sunt cowparata, ut exver-

bis illorum animus in contemmm6ccontume1ismH.eAi5 ali^mä proferendi, 
poslitinfsrri; Huamvi-» enim in^elAtione äe Oecists yuibusäam Ke^iiz 
sub nomine Kelolucionis, Kobilitatiäatis, ^uoä sub illis totius Ordinis L-
Huestris ruins 6c exirium latear.äicatur, in literis sub I^l. etiamäuriors <zuX-
äam verba reperiantur; binc tamen snimum bostilemerAZ Kegem male-
äicentiäm probari non poste, vel inäe patet , Huoä ipst in Aelätlone saltem-

narraverint, lzuX in 8vec!a eo tempore, Huo Deputatis ibi este iicuir, acciäe-
runt; 6cin lupplicibus lireris lub^l. äemonstrureK gi, ^uäm milera ipso» 
rum stt conäicio propter reäuÄionis opug, ei^ue revocari»nem dontilli äs 
reciucenäisbonis olim publicis persvaäere, inrenrionem babuerinr, u^icun^ 
Hiik^ Vf>ron!ls> ^on^«Iura sumt-potost äeli^nni nnn est prs>s!imenHnni. 

6c verba Kemper 2t^iQterpretsnäÄ_5unt» m äeiiäium exclud^tur. (7^. 
2. LtS5. Kec^ue erism seäitiola i!la Scri­
pts proplerea, czuoä relistenäum este Occreto äe reäucenäl5 Lonis in iis6c 
prXcipue in^.elÄtic>ne äc De1i^el'Anäl8 lvaserint aurores illorum, äi<i po-

L z rerunt; 
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terunt; nam tenorillorum oKenckt, Consilium äe rekKenäo nikil aliuä in-
ten6isse, qusm ur 8upplicarionil>u8 iteraris k(ex exoretur; (^uemsclmoäurn 
verö Me Letjir.io5u8 6lcicur, czui.populmn äefen^ir contta^Zsittrstum, ru-
mulcum movenclo, eumcsue aä arma sumenäa concitanäo. Ls 2. (7 

(7^. l7^. />. /. ics äeii;, <zui Lonklia salrem 
ludmimttrant äe rekttenäo (^ontraru8 k(.escripti5 M 8upplicariones?rincipi 
osserenäas^ iäem äici neczuit, per ea <zuse rraäit /s6. ^ 

». «s. quoniam enim ?rincipi5 0Kcio incumkit summa clese'nä'enä! 
sudäicos poteüas, non potett non «.emeciium supplicanäi esse lesicimum 
^uoä aurem legitime taÄum pcenam non meretur. <7. 

^eZe emmpermitcencequoäiir, äicirurjuüe Sc l).eQö keri ^.' 

//- §- /2.F ̂  (7^. 
«. c^/ acceäic, c^uocl justam 0röo x^ueüri5 causam kabuerit, pro 
rsvocanäo Oecreto äs reäucenäiz in ̂ ivoniaLoniz, repetitiz precibus R.s-
xsm oranäi; nam conclusaksec reäuÄio suic in hominis Kegni 8veciX,NoI." 
mix ^nno l68O. liadiris, Lczuettri Orciine I^ivonico ac! ea non vocato - Cum 
kamen nequs naturali raüom, neczuejuri conveniac, inprXjuäicium7ertii 
sdsennz non citati, nec auäiri, c^uic^uam äecernere; 6e unoczuooue czuivpe 
negotio prsesenribus omnidus, czuos causz comingir, juciicari oportet; alirer 
enim juclicacum tantüm inter präsentes tenet ^7./^. ̂  ̂  

Lt czuamvis öicere quis veller, prseseneiam ^odilium I^ivonicorum non 
Luisse necessar-am, cum I^ivonia kr?rovincia I^eAi 8veci« subjec^a, ica tamen 
meju58taädu8»volumSc8essio inComirii8 8vecici8noncompetac, iä quoä 
in specie 5aÄi ^6ii8 rransmilliz prsemissa, in äubium non vocarur, Sc proprer-
eä, quoä ä R.eliquiz8catidu3Kesnj concluciitur, I.ivenv5 quoqus oizliset' 
licet non linr vocari,, cum ditatio omitri posse viäeatur, «zuanäo conttac nul-

lum jus esse ei, qui ciranäus, e.v F. 
ici tamen non ur^et; prsecerczuam enim, <^uoä eci^mMe, cie quo apparer' 
nullam Laders äefensionem,ciranäu5l!t, 

ira, mli secu5 kat, senrsntia nullius kc rvkoriz 6/^. 
ad Orciine Lczueüri I.ivomco 

sanc ne^atur, c;uocj I.ivonia keßno8vecjX ita kc connexa, ur in Comitiiz 
KeAni absque ^onsensu 8tatuum I.ivonicorum, äe ipsorum juribus Sc boni, 
alicjuiä posst cksponi, seä provmciam banc'separatis juriduzprivilceüsqus 
gauäere, 6c lpecisUbuz suis 0iseu8 provincialibus esse äonaram, asseri?ur. 

I.icee 
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I>icet insuper exinäe, c^uo6 Zupplicationes ^odiliuml-ivonicorum, ad ec» 
tempore, c^uo äecrerafuir k(e6u«Äio bonorum, ssepüttreiteraras, k.ex attsn-
6ere, Occretumczue iüuä revocare non voluerit, prsesumrio oriatur, eum ex 
cerra scientia, L^use c!ereäucenäi8.boni5 olim pud1ici8 rescriplit, teciile; ev 
vero, c^use ex certa scientia sacit?rincep8, cxjuüa causa secitse prsesumatur 

L. 
I^icet etiam jam snno 1687. R.ex contra eos, c^ui!^eäu<^ioni ulrerius se^e 

vpponere animuminäucsreauli suerinr, cum inäi^natione rescripserir, eoz-
<zue, ne tentare I^oc impolierum auäeant, Zravirer aämonusrit; acculati ve­
ro üz nonÄttenti8j contilia contra reäuÄionem äecretam sudminiüraverint, 
styuekcßravisuspicione, contra enixamV.eßis volunratem e^ills eos,ode° 
ckentiam^ue omni zur« ipli äediram non prscliitilse, onerari suerint; cum 
«viäenti prodarioneconi^et 6e ejus inodeäientia, c^ui tories ̂ .e^is äecreta Lc 
oontulrarionesfalIas adonilliariis, czuidus eiu8mo6irei expeäitio commill^ 

illuäit. ^ Lsne/. «. 4/. 5. H. 
??. 4?. inod?äientisevero crimen, c^uanäoc^ue inkiajekatis IsesX crimen in-
riäat. L'/ 

Z-Üs t2w«nnon odstantidus, aliuä 6e accusatis juäiclum ssrreta> 
lio, czuo6 äesenäere sua8 poüeilionez unice intenäerint, aäeoczue proptcreä 
^uoä pro äefenlion« juriumsuorumsXpiusV.eAemsollicitars auii lint, non 
peccav^rmt? non enim culpanäuseK, li^uiz ulceriori aut saciliori 6c uds» 
riori remeäioutaturacisuiäesenlionem (7. ^s. L'. /» 
il. (7. r«v? ^0^/. cum talia remeäia non linr intcr se contraria re-
speüitknis, imo cenäantaä eunäem, 6e5enlionis scilicetöcproreÄioniseKe-
Äum. (7^. /. n. 2^ nec culpse reus lit, c^ui in ne-
-celKratibus s«epiu8 ?rincipi supplicat; nam <zuia ?rincipi8 oKcio inl^^ret, 
auxilium LcproteÄio, non poreft non Kemper pater« preLl:8 via aä eum rs-
currenäi (7^». (7^«/^ 7. /.//ope//. F. (7^. //. prselertim li causam 
suse tupp^cationi8^ui8^adeat juiiam; c^ui enim jure content!!^ non äicitur 
inodeäiem. <7./. ^ I,. (7. ^ I,. 

^5. t7e^/?/. t/j LoÄl?ö?/?». ̂  t7^?. A 
c. juttam verö causam contenäencü kaduill^ Oräinem Lczue-

Arem,vel in6econftat,^voä per 6ecretum<!e re<iucenäi8 Lonis^ periculo 
maxtmamsuarumpolsessionum partern peräen6i expol!tu8 kuerit, öc sic sa-
oile persvaäere sibipotuerit, Oecr^tum illuä sub üc obreprionis viriv labora-

re; 
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re; dum enim Oräo Lquettris allerat, se bona sua Sc privileZia tituloone-
rosoAebbenemeriraac^uiliville, conKrmationem etiam eorum ali^uocie5 
ä^.e^!8 ^ntecel1'oribu5 obnnuille, tiXcczue probare paratuskt, non potuit 
prXsumere, cjuoci?.ex, lirite insormatu8suill'et, tale äccrctumsus auroritate 
approbalset,c^uia ?rincep8 censeturvo1uilse,czu06juric0nsolme est,/.. 

<7. I,. Sc sem-
pereju^mentiomtelliAitur tzliz, ^uäliselseäeber 6e jure Sc X^uitare, 6>/?-
vc>//. (7^//. 4. Lsx?/ /,s. 6.?//. 
/>/. 0^/. /F.». //. taliz vero non eilet, tum k juz ex caula onerosa 
c^UXkrum alicui auserret: LoncelKo enim alicui. saÄaex. causa onerola, 
trankt in vim conrra<^Ü5 ^s. F. (7s^/Ä/////.//.^ ^.^5/. 

F. (7. ̂  /e^sc.Ds». ??«???. 
^^5^, /v/c./F.n. aäeoc^ue revocari non^potest /^s/. /. (7s^/ 

??. 2. /o. ». /<?. ^^/. <7o^»?. Lo»c/. 
7/>. ttsn/s//. 5o»c/./. rüm ll ä^ajoribu8 ästa Sc conkrma» 

ta alicui aäimerec; ?rincipem summum c^uippe äecet paÄa Sc concelkonss 
suorum k^ajorum Sc ^ntecelsorumobservare (7.,. X. ̂ ^0^?/. 
5. 6sx?/ /<s.« ^?s. Sc conlervare suo8 subclitv8 in ßraäu, in czuo reperit /?s/. 
^//e ̂ "0/. /. (7o)?/ (7^^//. (7o^/I^. «.^7. <7o»/ 2-^,. ??. F. kinc licet 
sacrile^iiinKarkabeatur, 6e?rincipiz supremi potestate äisputare 

(7. i-/e ^/e ^5/5^/. tamen, li a^j^uo sa-
Q^principis jug l'ertii slicujus lXciatur, 6e volunrare Sc scientia ?rincipiz 
cksputaxe probibirum non eli. ^/e 6^/7. /. 

c^uia per aliorum importunicatem circumventug viäerur. 7^/c^. 
<7snc/. ^'/. 5. (7o^5/. n. 4/. ?>/. (7-?^/! (7s»/7/«? 

^r^ue ex bac^enu8 äeäuÄi8 kmul sec^uirur, czuoä nec l^sZi8 Lonklia-
rios Sc Zenatores ita violaverint accusari, ut inäe a1ic^ua in R.eZem reäunciare 
polsit injuria; nam prseterc^uam, czuoä illa etiam , per czuse 8enatore8 Ke^iz 
violati 6icunrur,^la knt comparata, utinrerpretationem äeliöii exclukvam 
aämittant: sanc non moäö aä prvbationem eorum, <^use aäversa viäeban-
tur R.ezÜ8 ZVZilMri^se obtulerunt accusati; cislo vero carenc, <^ui cie jure.iuo 

^ägLere, paca.r1.sunt /.. §. L'/ ^././.' ?// ̂  Unäs 
quoque in^LZibu8 8veo-(30tkici8 tunc äemüm poena statuta ett in eoz, c^ui 
aliqui6prc>fervnt,^uoä KeZi8 8enatorum existimationi vel bonori äetrakar, 
tl proi)2rei!!u^ non poil^nt, utiparerex äicIiz ^^.(7^.^. 77/./. 8eäctiam 

l^oc tantüm c^erunt) ur lua äesenäerinr jura Sc?rivi!egia, c^uoä inrer alia 
patec 



xatecc;uo<;u^e^ §. lp. VeliderZnäorurn-. c^uÄnäo enim idi consujusrunc 
c!e ^.es^onso Qudernatori äanäo, c^usä ni^i! äs re ad ipso propo/ita noveric 
OräoLc^ue^ri8 od äe5eAumk.etcrijZtik,eßi8 aäeum äati, sääiäerun^docsz-
cienäum eise pro salvanäc» donore Lc privilcgio Orciinis i c^uare äs illi8,cjuoä 
Propolitum otsenäenäi daduerinr, äici nec^uit; (7um 3ÄU8 zAenrium operari 
non äedesnt ultra eorum inrenrionem, »s/? 5/5^. (7-?/. --r^ 

/2. ̂ 5. i-/s voluntasvero Lc propolirum äeliÄum äiKinAvat. 
I.. 55.^.^ /4.F'. ̂ I,. (7o^/. ̂ e/5^. 

Ulterius, t^uoä concernir Lxecutionem donlilii äe conAicuenäiä Ocpu-
rati5V.ißX resiäenliduz. Scc^uoä accusaridoc munus sulceperint, ne^ueinäs 
inrentionem, k.eßiam ^lazestZtem violanäi, inserri poil'e, ex eo constar^ c^uoä 
äe däcre äelideraveric Oräo Lc^ueÜris pudlice, in ÖiTta^enäen!i,Sc indoe 
eoäemdonvemuodruleritdoc MUNU8 accusatis; Unäsin dona käe corM-
tutos dos fuilse evincitur; nam uti äo1o§e keri äicitur, czuoä c^uisclgMZAic. 

^ (7^^e//. Ls»//.<5. ̂ .5« <7s«/7 
//.//. lic e contrario dona käes prodatur ex eo, yuoä c^uiä pudlice saälum 
eü. />/sseM. ?>. ». //. M?/?S5<ö. <7ov/? //.»./. 

5. scceäit) c^uoä 8ciente Sc 
(5onsemience (zenerali Ludernarors I^ivoniX InstruÄio sud L. extensa, sud-
scri^ta Sc exdidira sicOexMaris, c^uidu8 resiäentium Z.iZX munus äelatum; 
aäeo^ue ex R.eAl8 Volunrste ea saÄs esse, prXsumenäum sic; Sc LeKa 
enim sd OKciali, tanHuamVicsrio Lc sud(iimto?rlnci^)i8, rstione muneriz 

concreäili, pro ̂ cliis Sc scIi8 sd ip1o?rincipedadenrur, 
§. 6?. /«/?//. /.. ̂ /. //. §. 2.^. es^/. Lsn//. /^o/. 
/>/. ^s/. per OKci^Ie8 nsm^ue ?l in-
ceps re^it?rincipatum I.. ^ (7. 
/ ' / '-e/ .^/c/ .  /» <7^./<?.L. 

l^ec^ue eüam ex 1ireri8 sud 15-1. K. usurpalio aliczua äolosa juri8äi^io-
ni8 ke^i comperenti8, inserri ̂ oeerir; Itters? monitoriX enim sudin moäo 
äi<Ia DiXta^enäenk roüu8 Oräini8 ec^ueliri8 voluntate sunt emikse, nsczus 
in Ü5, czuoä ipse Oräo execulionem eorum» czuse minata sunt, luscipers, seä 
poriu8 resra<Iario8 accusare velic, äicitur; I^icerX vero s^dX. Sc 1^. commen-
äationem saltem continent, Sc aämonicionem, c^u3ji8 ä privato c^uoc^ue iieri 
poreli; dontt^t aurem eum äemvlm driminis Isesse ^jestati8 eise reum, c^ui 
xrivatus^ro^otsüate, ^ls^iüramve» ^ujäscisnz äolo mAlo Zeüeiic^ ac^ue 



^ic animum I^abuerit, turdanäi^urizäiÄionem Scl^ajestaremprincipi8 /../.» 
e'v^ Fv/. 7/^. ?><, ". O/n. /,. /. 5. 5. c^uoä in 
^rselsnci calu äe acculari8 äici non poste, per se palet; Imo poströ, non ka­
men concelso, arrvA-zste stbi bac in re Deputats c^uicc^uam, c^uoä »plos non 
äecedar, leviora kamen estent, czuäm ut aä acistruenäum käm enorme crimen 
tuKcerenr; (^ui enim leviora kantüm utIvsaZistraru8 exercuic, mirius c^uo. 
<^ue Sc extraoräinaric punietur ^.. (7. </? 

l^icet äeniczue in§. ii. Oeli^eranc^orum, ^utor illorum propolue-
rit. e re I^obilirarjz eile, ut consultetui cle remeciio, ne per nimium novo-
rum^lobiliumnumerum vilescar rorus Oräo; inäe ramen animu8keßiam 
^lajestaremlsLäenclinonretulrar; dum Kuju8 rei non injustam kabuerinc^. 
causam: (^uemaämoäum enim ju8 ̂ ol)ile8 creanäi, est ^U8 Iv1ajestarj8, wul-
tam Sc?rincipi Sc toci R.eipublicse salutem conferenz, cum Princips?erso-
nam au^ustiorem faciat Sc maZi8 colenäam, vinculum eriam, c^uoä?rinci-
xem inter Sc 8ul)ciiro5 est, arHiu8 reääat, ScLudäitos äeniczue ip5o8a6 vircu-
rem Sc verX5orcitu6ini8 stuäiumexciret, ira publice interest proviclere, ne n!-
mia?rincjpumiNunjstcenljafacjac, utconremtui exponakur. Sc Iplenäorem 
arninar roru8 Oräo, cuiali^ujz nullo luv merico inierimr. <7^. 

<7^.^.5.^. ^am ?rincep5 st Mobilem cre^re vo-
juerit, non cocca jicenti^ czuemlibetalbumlionoradirlapiclem, 5e6 potisti-
müm eo cledet respicere, an maceria str liabili8 atczue äiZna 26 recipienclam 
^odilicariztzualirarem, ne äi^niraz incli^nirate aKciatur, ut k^ickaelem Impe-
rsrorem 6icerest)lirumsuiste, exXircbnero 6e k^epudl.traclir 

5«^/. /.//>. is. ^ ^udi 
restatur äe R.ege Lallise, <zuo6 revocaveric alic^uanclo I>l0!)jlitare8, <^UX vi-
Zinci ab annis levi motu Sc inconstäerate concestse 5uerunr. Uncle non sp-
paret, czuoä per donstlium stipra nominarum fuerir peccatum, prXcipue, 
cum aliaminrentionem non fuiste, c^uam ut stipplicaretur, partim ex iis, c^use 
l^inc inäe ̂ <Ia äocent, constet, partim inäe inferenclum iit» ̂ uoä prsstimrio 
exclustva cle1i6li fnrrior stt inclustvä, Sc lianc tollar,^//. «s»^0/«»?. F. §. 

»sp. lemper enim praelumtio bona Sc done-
sta lumencja , ur äeliÄum evitetur /^o/oc,/«?. 

«L'. /«/. 6ö/U. ?»/. ^s/. /. Lon/ 2/.». 

^t<zuc 
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-^t^ueexliZÄsnüzäeäu^is timul lec^uirur, nec^ue oKciumDomlmäe 
?ar^ul, c^u-z funAe'varur inter KeZjS milites,ei5ecille, c^uö minus !s!vä 6äe^. 
R.eliclentis ^iAX munus poruerit luicipere; ?rimo enim ex tenore InKruÄio-
nis tu!) Q. psret» nidil aliuä inrenäiile d^odilitatem, c^usm ur e suis lociis non» 
nulli, c^ui obtervare poiliut, czuX aä salutis pubüc« conlervstionem conäu-
cunt, c^uXve ipsi^äverl^nturiKiß-e relicieant, äc ea potente inKruAi lint, ut 
promove^nrilla, dsecczue svertiint, preci'vus convenienti loco propokltis; 
Cum vero,koc nidll iniczui contineat, lanenon conlisr, czuoä prokibitum.» 
lir, OKcialem Z.eAis ejusmoäi munus expeäire; c^uoä autem prokibitum no» 
invenirur per le^em, permillum cenlerur, »ec »0». ^ 5^?//-
// ^c/. §. /. ̂  /.-(7o»/?./is. 
Äc in ciubio taciencia interpreratio, ut ac^us creäatur permillus, czuanäo non 
reperitur prodibirus ^ 5.^ 

/<5.». äeinäe ex ^6iis contlae, jam olim ejusmoäi manä^tum 
ab Or6ine LcjueKri su5cepiIIe OKciZles I^eßls, in majori äiAnitZte conllitu-
cos, ^uam tunc temporis fuir Dominus äe ?atj^ul, aäeo^uenikilinlolirikic 
fecir; Lolitum enim non tantüm iä äicitur, c^uoäsXpius, lcäöcc^uoä lemel 
acciäit vel taÄum eli, /«I.. 2 //e V'5/^/. 

c^ui vero facit, c^uoä pkerum^ue 
tit, äolose AZere non cenletur. /^7. ck«/,/. 

».7^. aäeoc^ue srulirä perjurii reus äicirur, czui in äolo non 
ek conliirutus, cum reAularirer abs^ue äolo perjurium non committarur. 
Q«». /'« ̂ s/s. /. c^^/7 ^s/. 
/. ». 75. 

I^ec^ue eriam ?aI5i Crimen prodari in prselenti c^5u poterit'ex eo, <zuoä 
in Kelaticfne lud C. nonnulla propolita fuille aü'erat procuracor kilci, cju« 
cum?rorocoI1o non correlponäent; czuseäam enim ibi referunrur, c^u^ non 
coräm Lommillsriis ke^us acciäerunc, 5eä alibi in privatis Lon^reiliduz 
cum ^.e^iis ̂ iniüris, imo, extra t^olmiam cum ipso kege, in itinere consti-
luro, peräilcurlum propolita sunt, aäeocjue czuTäsm, c^uX inlerra iunt ke-
larioni, proprerea cjuoä in^rorocollo nvn contineancur, failitZtis ai^ucre, 
non licet, c^uia illario5eret ä tepararis; ^epararorum vero leparstZ eil äs-
terminario Sc ^iverso jure settimantur /s. (7. 
V "  ̂ . v s / .  / . . ( 7 .  i - / e  ö c  i z b  i l l i s  n i b i l  e K  i n f e r e n ä u m .  / , ? / .  
Cs»/ ^L'o»/ ,s.». 4^. 

6 2 



SO 

Le ^uonismrsnäewiäsaUem!ncenäeruncÄurore5 Kelarionis, ut cer-
TioremreääsrentOräinemL^ueürem äe Ü5,quse e^erunc in 8vecia, ulum 

^ujus ^slationispott^uamprsele^a Makuic, amplius nullum iuille> in6e-
^ue ex csssacione iUius Lc laceratione Crimen kalli inäuci non polle, evinci-
tur; c^uanäo enim ex lacerarione Inkrumcnri ?a!5um inferunr voc^ores^ 
jempsr prsesupponunt, c^uoä in prsejuäicium slcerius iä fuerir factum, czuia uc 
kalsi Crimen äicatur cvmmilsum^e^uiruur,uc äamno periä saÄum c^uizsf. 

Acistur, ut latius äeäucic 57^^^. ^ boc pro-
xotirum non potek äici, l^uoä suum Inttrumentum occultang Lein 6o!o 

/>/. c7s^/ /^s/. cw/ 42. sine äolo vero sglsum non com-

znittimr ^,.»kc ^ ̂  

vecitio <)uX^.ll. 
Conc1uälmUZ ig!tur,sx ^Äistransmizlis^ czuoä aecusat! Crimen lss» 

Z^ajekLti5,?erjurii,?2lü,6cc. commiterint, probari non xolle; lantum 
ÄdsKj uc ?ocna OräinÄriaiplisimponenäasuiÜet. 

(^UXliio III. 
1'ertio luxer ssHuenti 5aÄo äudium oritur: ?enäente ?roceÜu sc-

Qusatorio Dominus äe ?atku! 8^1vum CönäuÄum specialem peüir, eumczus 
Zub manu keAise Zvlajeüatis consecutus eK; Cum vero poKes, anterzuam cau-
sa fuit KnttÄ, fußam arr'ipuilletZc comparere ampliuZ in juäicio clerre^az-
sec, saÄumiliuÄ R>eZi-e aurorirati äeroZare creäebatur, Lcpro Crimine re-
z>msbatur. 

!<2ti()ne8 dukitJnäl 36 (^UX^. III. 

I^icet sutembujus rei verirssinäe con^are viäearur, czudcÜ5,czui 8al-
vum ConäuÄum impetravit, ii poKeänon comparear, nonmoäo illuiiile 
»Ilum äicatu^, Lc ConrumaciX-äeüÄum conrrsbat, äocerue t7/^ <5. 
D///? imo commilH Crimirzis imputati inäicium 
sumacur contra eum, c^uoc! injuäicio comparere recuset ^«.(7^//?/^^/. 

(7^^ //. /. <7^7/. L''. 
??. 2^. seä eriam ?rincipem, Hui conceslit securirarem, lXclere viclearur; 
(^uemaämoäum enim 8alvi ConcluÄus concestio inilar paäii se balzet, ex 

. Huo ?rincep5 eKcacirer obliZatur/,. /.5^/?. (7. «/?. /. <7^^. 
6>5vs. ^.^2.??. aäeoc^ue seme! concellu8 lirmiter oblervari 

(7s/e^-. (7^. /.». ^sö. 
/>.,. 



- /. ̂?./?. ne sud iiäe publica äeceptus c^uis rcperiarur, ^./. (7. 
^ie/ -e^/. 0/?. O/?«. I.. /. 7//. 4. . ??./. ^/. 
/«/>^/. 2. (7^?. itÄ vicislim cliKäere eiäem non convenit. 

namex tali äiKäenria präsumtiv ori" 
tur, c^uoä ille, cui 8alvu8 donäu6iu8 äatU8 eK, in äudium vocaverit, aur ^Vo-
luntarcmaut ?oreKarem ?rincipi8, in pr«ellanäa securitate promilsa; Neu­
trum vero äe principe lmeejus lTlione porerir äici: d^onprius.cumPrin­
cips volunra8 semperimelliAZtur esse tali8,czus!i8 eü'e äeder äejureLcT^ui-
tate.t?^//. O^/7^. «.//. (7o?s/?/SF.»./-/. aäeoczue <^ui aliter äs 
krincipe lenciret, c^uoä ^äemsallere sc)liru8 slt>at^ue sicZravs äcliüumipll 
i m p u t s r e t ,  t z u i a  i i c l c m  s a l l e r e  Z r ^ e  e l r  ^  < 7 s ^ / ? ? > . e ^ s .  
//. <Zc Araviu8 in principe ratione äiAnitatl8 <^>F. 

c7. //. ̂ ///?. Q" (7/^. ??. /so. ^on poüerius, cum 

äepotettate ?rincipi5 äi-sputare sacrile^ii inttur lir. 1..^. (7.^ 0/>?. 5^?7. 
ex.'lzuo textu äudicantem äe valiäieate 8a!vi LonäucIus Lrimen 8acrile^ü 
committere probare niritur cum Zursaro 

Kanones cieciäen6i 26 III. 
^.ttamen 6 I^ilerse 8alvi Lonäu<Hu8 äe äato 28 !v!art. 1694. inspician« 

tur,ex i1Ü8 conüat, accusato , venienäi in ^.eAnum LveciX , in aula KcZi8 ts 
^lienäi, causam luam aAenäi 6c äecrerum expeäianäi, secuiicatern c^uiäem 

äatam»receäenäi verö l^curitatsmmaxime äudium esse rel'iAam; Ver-
da enim äiä^arum 1ite?arum <^uc>zä receäenäi saculratcm ira se Kadens: 
^ ̂ /)z 5///ck^e'«/co»s»so^«^ »s» 

e <zmdu8 insertur, partim,c^uoä receäenäi saculra8 non proludi-
tu,seäranrümineumcasum , c^uo in 8vecia ampliuz remanenäiju8ip!insri 
compecat,lit concessa; partim,czuoälimicatai11a lit atczue rettMa säjuri8 
Oräinem, Sc tic involuta variis inrerpretationidu8; Lum autem 8a1vu5 Lon-
äuAu8 nonmoäo Ilderum acce/Ium', seä eciam liberum recellumin leäc-
deat continerc. ^0/^/. Fscc/. (7/^? O/^. 
/H. F. c^uia a!^a8 venire secure non äicirur,cui non est securc rece-

^äere ^F. ̂ ///?. /. 
sane in prsesenri casu, li plane non comparuillet illeex accusatis^ 

cui 8alvu5 LonäuÄu8 eilconcelsus, parum ipl! imputanäum ellet, äe ^äs 
enim 8alvi (7onäuÄu8 äuditare runc äemüm vitio vertitur, li Iiter«L 8a!vi 
ConäuÄUL stzu ^ä^nlüe^ästse lints?cunäum omni^ sus rec^uillta, ita ut omni5 

L z 



12 ///. 

tollacur rimoris caula /».^. c^/».,.». ^,. ^.,. 
<7o»/ /oo.». t! verö timoris c^uls 5uper/it,exceptione loci non tuci 5e äe> 
fenäerequis poteric^uX täoperamr,urcltatu8in tali loco comparere non 

teneawr 4. ^ /?es/. 

IvkaKis ira^ue excusarionemmeremr Dominus äe ?atkul, czuoä mox 

Abinirioücüanm,poüczuÄmI)iploma8a!vi Lonäuc^us ipii fuic exkibirum, 
»cer susceperit Ze HolmiX comparueric, atczuc koc moäo parenäi promti-
tuäinem conteKaru5 5uerit,ne<zue priuz recesserit, c^uam nova timoriz cau» 
ja ipti fueric exorta; intereä enim äum k^olmise l^Xreret, ipii innocuit, 
^uozäam Lona ^a in I^ivonisinvslisse, 8aceräotemque luum, cui tusz rcs, 
luac^ue Inttcumenra concreäiäit,non ̂ ne violentia spoliasse, unäe non im-
^robadilirerpotuirjuäicare, nonodlervacamtuisse securitarem 5il?i conceil. 
5am; 8slvum ConäuÄum yuippe Kabenz nec in Cattrig nec äomilu-eof-
fenäi porest.^c.^noc^. ».<Zc ̂ uanäc> 
UNU5 äe familia ossenäitur.runcfraÄa securicaz äicitur. 

/s. Lt yuamviz äe äiAainvalione, czuoä auroritate pu> 
blica susceptasic, non appsreat, Sc proptereä KeglX klajessack 5ecuritati 
äiKäere sÄciscaus-enonsäfuisse viäearur; ignolcenäum ramen ett 'ei, czu! 
non lscis informatus äe caula invsliom8, meticulollor exittit, acceäit in 
prslenri calu, quoä al? anonym« ̂ uoäam lireriz aä <3enera!em 8uperinren^ 
äentem in I^ivonia äatis, aämoniruz lit vominuz äe?atku1» ne conkäat in 
Zslvo <2onäu6w sidiconcesso; Dualem'aämonicionem tancum operari,ue 
exculetur fuAien5,pott Lgrro1um,6c <3rammaticum traäit <7s». 

cui conlentit 7/^. 7)^«. 7>. ».^s. ubi tta-
tuit, c^uoä ille,qui 2 principe 5uo aufu^ir, ob tutelam corporis 5ui, non putanz 
libi^cutum accessum,ä crimine exculetur. 

vecilio ()uX^. III, 
Unäeexculanäum esseDominum äe ?arku!, czuoä comparere ulte-

riu8 noluerir, ne^ue pro Lontumace ve! alias Lriminolv liac äe cauls esse 
t^abenäum, ltatuimus. 

8pecie8 kzAi aä (Zuzett. IV. 
^ellatnunc, ut coAnoscatur cjuoc^ue ()uintum I.il?elli X^embrum, 

^.oä iväem solum Dn. äe?atkulconcernit. l^ic olim fun^katur Capi-
lsn^i munere lul? I-e^ione Csmpi-^IsrlclisIIl öc (^Tlierglis (Jubernsroriz in 

I-ivo-



l^ivonia, Comitizäs l^allfer, cui Legion! tÄN^uam prolridunus'prseerat 
Zv^aAnu8 alz üelmerlcn; ttunc czuinczue Capltanei äiÄX I^egionis, inter 
^uoz Luit Dominus äe parl^ul apuä (-eneralem (-udernarorem, czuoä ipli» 
cum xlerisc^ue czeceris OtRcialilzus I^egionis non moäo molellus aämoäum 
fit, imxeäienäo eo; in execurione negotiorum,c^uT sui eranr oKcii, leä eriam 
^uocl nimis inkonelie eos rra6^are loleac, varü^ueinjurüsixlosaKiciat, äe-
tulerunt, iimulczue xetierunt, ut äe LatistÄÄione ijilis xrocuranäa iolicitus 
lir Lencraliz (Zubernacor, ne aä äelxeracionem reäac^i, ulcionem lumere co^ 
Zantur. dumczue doc memoratorum Caxiraneorum faäium pro leäitiolo 
rexutaretur, 6cconvocato juäicio militari generali, tanczuam teäitionis kei 
Zccuiarenrur, c^uaruorczuiäem ex illiz iniczue 5e/e egille confelli lunt,omnem-
t^ue culxam in Dominum äe patkul rejecerunr; I^ic verö caulse äefenlionem 
tulcixere non äubitavit, cumczue liceri5 aä Leneralem (Zubernatorem, c^use 
in l^ibello accutatorio lut> lic. (^aääucuntur, äatiz comxarere ulreriusco-
ram ^uäicio militari, nili ljzeciali I>ip!omatelecuricasiz>6 xrvmitteretur, äe-
trec^averic, 6c tanäem äuaduz 8uxp1icationil?u5 l^eßlX >Iajeüari olzlaris, sülz 
1.6c U. ̂ useäsm inleruerit,(zuil)U5äeroZacum viäebatur autoritati (Zenera-
Iis (Zulzernatoris: acculavit illum?rocurator k^ilci, ut ^utorem leäitionis 6c 
Caput kaäiionis»limulc^ue ut poenis ejusmoäi Crimini conlentaneiz lulzjice-
ketur^xerüt. 

Kanone; 6ud!tanäi aä(^uXti. IV. 
Huic ̂ ccuiatoriz ivtentioni favere ̂ ura primo inruitu viäenturCum 

enim exinäe,lzuoä unum at^ue alterum injuria aikecerit äiAu8?ro l'rilzunus, 
lertio nullumjus agenäinarum fuerit, aäeöc^ueille, czuigravatus 6c injuria 
z>i?eÄU8 non erat,injuriaro iele jüngere non potuerit: ex eo, c^uoä c^uin^ue 
Lapitanei communi nomine ^äiionem concra Dominum alz Helmerscn^ 
moverint, I^ikellum conjunAim lulzscripterinr, 6c czuaii ^lures in unionem 
coiverinr,conßrcßalle te, 6c Convenricula kalzuiile, collißirur; lisec aucem 
re^ularirer prokiliita, mala 6c illicira elle, contlar ex O/». §. 
c«/.,. 2. n./.. //. (7. ^ S' (7/e/. 4. ». /. 

0^. O/»?. ». 8eäirionem c^uixxe Girant ejuz-
moäi Congregationes, cum teäirioli äicantur, <^ui illicir^5 ConAre^arione8 
cogunt, noxiam item 6c tumultuariam faÄionem concitant, ^0^/. 
»57/^» /ö'/'. o/m. «^uoä in xrTlenci calu eö magjz inserenäum 
eensctur^ «zuoä moäö äiötiCsxiranei ml-ireris 5ud 0.6c?. inrerslia, Domi-

num 



numad I^elmersen äixitle, c^uoä more kinnico traÄare Capitaneoz, iimilez--
^ue OAIciales veiit) sllsrant, c^uoä ailertum äuabus I.eZionil)U8, ekinnics 
populocoileäiis, mnc remporiz in numero pr-eliäiariorum militumN.iZen-
smm conttkuris, facile occaüonem relzellanäi prüdere potuiüet; leäitionem 
verö c^ui movet, Zravillimum Crimen, morts expianäum, incurrit. O^/ösÄ</ 
//. (7^/. T'/ö. Dec//?». (7/7/./.??. imo in Crimen lses^ I^lajeliatiz 
inciäit raliz domo, uri paret ex -
/ .  ̂ ^ / .  / ^ A . / .  » .  / ^ .  ̂  / F s .  u d i  v i  c j j < I X  I ^ e g i s  e x -
renäickocaäeumztZuiconcitavitmilitesinLxercitu; Ltc^uamvk äe atsecliz 

- mmu8 semienäum elle, Dolores juris pleric^ue svaäeanr, in Tutore tamen 
leäitioni8 lecüz, eumczue secunäüm severitarem I^egum punienäum elle, ex 
textu expreüo in ubi, autores 
seäitionisöctumultus populo concitaw pro c^ualitate äi^nicatis, aut in für-
csm toUenäos, autdettiis objicienäos, am in Inlulam äeporranäoz eile, sgn. 
citur, aättruit. 7.^//^. L? L'^. //e /?e cs«,/s?.,/. ^ 
udipluribusäeäucit, c^uoä in scäirionisCriminenonmoäö, seäetiam aliiz 
strocioriduz, udi plures peccarunt, sati8 sit, si autor ultimo supplicio aKcia. 
tur, conlentit^/. 6//,^.c7s»/ (7^. 

In nottro autemCasu autorem fuisse On. c!e ?2tkul, prodar! exinäo 
xosse viäerur,^uoä asseruerintkoc eju8 cjuonäam 8ocii,reli^ui vicielicer ()ua-
ruorCapicanei; cujus gsserrioniz tettes sunt I^iterse ^ikello accusatorio aä-
junÄX sud^.X.^.^. in c-suidus, czuoä non moäö Coniilium äeäerit Oo-
minus äe?arkul, ejusc^usintentiosueritomnes Capitaneos, I>eßaros 6c Ve-
xilliferos l.eZionis commovenäi, ur szmul in uno eöäemyue I.il)ello a^e-
rent; leä etiam ^bellum ipsum in Cräinem reäeZer. tettantur, Lum au-
tem, qui consilium äeäit, moäum exeyuenäi äispoluit', 6c mulrituäinem 
^c)ncitavir,amoremCrimini8 elle, äocetcumvä. idi alleZatis S' 

Cs^sp. //. acceäit, czuoä ipse 7)^. äs?atku1 non neeer, 
ss5olüm,prose6c locii8locutum elle coräm juäicio militari Cenerali, Lc äe-
f?näisse ea, czuse perperäm äicebantur scripta in 5ui8 czuereliz? cum tamen 
illanonprodaverit; aäeoc^ue non moäo injuste oblocutum esse, seä etiani 
kalso sccusasse suum 8uperiorem äici pollic. 8icut verö severe contra CK-
ciale8proceältur proprerinjuttitism, ita czui injutte obloqvuncureiz, äebent 
ßravirer puniri,aäeö nt0Kciali5, czui poSea bonus äeclaratur, poMr sgen-
äo aä injuriam kacers, m illi pleÄantur pvena mortis, lecunäüm traclir^. 



Fo/^ i» c>/>». 7». //e ^ 7^>. ^ (Mc,^/. cs^. ». /f». üb! 
iäem ttaruit äe eo, rzui contra OKcialem ^uerelas moverir 6c non probave-
rir; (^uanc^uameciamkXcaägravanäumaccusarumviäeanturelse suKcien-
tia, plura raMenatserunrur» per c^uX plane convinci polle , persuaäere siizi 
e^uis sacüe^ueat; in I^icerisnamczue Qenerali (Zulzernarorimillis^uX leidet-
loacculacorio aääirTlunr sub lir. ()^6e juäicio militari generali, cujus Pix-
ses erat ipse (Generalis (zubernaror Li Oampi^sarescliallu? , secüs czuam par 
eK, ju6icail'eäicirur,äumini!li5,separatumeise, coramczuocunc^ue juäics 
conscientiolo 6c c^ui eo momento, ouo juclicat alios, memor ett^uäicii uni­
versalis ̂ uoäquivisvlimlubirc cogicur,pc>suerit; in supplicibus irempre-
cibus, lul? 1.6c U. kegise ̂ lajettati odlatis, (Generali (Zubernarori czuaii po-
testace sua acl suT personX opprellionem utatur6c in se reprekencjat, czuoä 
slio tempore in aliis rectum viäedatur, impucaverit; Lx l?is enim inclucitur 
«juoä enormirer rransgrellus litl^eges, yuX konoranäos eile ^lagittratus ju-
benr, aäeoc^us odnoxium sese reääiäeric gravi I^egum censurX,in ejusmoäi 
tranigreüores üakutX, nam in I.. 
lancilum legicur: /? ̂  »s« 

,os. ubi gravioridus poenis proseczuenäum censetcalumniantem 
^agiüratus, 6c in».2/.monet, nullam aliam inkoc Crimine congrue pos-
le proceäere animaäverlionem, nili p«nä sanguinis, czuia atrocior XÜims-
tur injuria, ̂ use calumniose konorem 6csamsm äetrakic, c^uam li c^uis vulne-
ret vel occiäerer juäicem, eö c^uoä jutticiam aäministraret. k^ue k°ec cA-
rentratione, quia injuria ipsiprincipi, cujus repr^sentat Otkcialis personsm» 
Qreäitur illars 6p. <5,^^. 06/. F.». 

^c?one8 äeLiäencü aä (^uXti.IV. 
I^e kamen äiligenrius perpenla,in contrariaw adire 8ententiam mo-

vemur; ?rimo,czuoänu1Iaalia men5 fuerir Capitsneis, quam se äesenclers 
contra injuria; libi illaras a äiäio pro -'sribuno ad Nelmersen; ^uories vero 
«zuis sliqulä tacirvesensionis gratia, toties non pr^suwitur aöells animus 
injuriariäi. juris enim necessnate cvmpullu; iä 5acic, <z.uia injuriam no» 
p r o p u l s a r e ^ c u m  c ^ u i s  p o s s i t ,  i n j u t t i c i a  e t t .  » o » 2 / .  

(7^.,^.».,/. 6c6oli suspicio cessat, yuanäo czuisjure 
luv ulirur, (7. ^ 

Vein(ie,quo6reme6io or6inari0 suerint usi dapiranei,^uerejas suzz 
äeferemei/uäici competenci,sä«o^us s<;cerunr aji^uici, yuvä omni jure Ii-

v cet» 
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cet;n3M iäcircöjuäiciorumviAorAjuris^uepudÜLi rurela viäeturinmeäio 
conllitura,ne c^uisc^uam iidi ipli petmirrere valeat uirionem, sunt verda ^.. 
»//////^?. /^. (7. L5" ca?/5c. I^eßs vero perm.rrenre c^ui A^it, dene 6c ju-
sse liesse äicirur. 

I . .  / / / .^ /?.(7^/?. 7/. c<k«/7/F. 4. (7s^/I 

O/^?. 2F. ». 5/. 
düminsuper ?ro-1'ri1)unum sl? I^elmersen äe OllicialiumI^eFioniz 

personis, szmilüs 6c aÄionidus aämoäüm inäißne locutum eile ssseranr Oa-
piranei, säeoc^ue injurise (Generali (rudern arori äelatse, ira lint comparÄtse, 
ur plersec^ueillarum reäunäenrin omnium, c^ui conc^uelli iunr, conrume-
liarn; vilio iptisverri non poreric, c^uoälimul 6c conjunälim I^ikellum sud-
scripserinr,- c^uoä enim omnes ran^it,alz omnikus äedet 2pproi)2ri 1..«//.^ 

(7. //. (7^. s«?7?i?5. 25. ^5. <-/. /?. /«6c in re com-
muniplures unius vicem sullinenr, ejusäem^ue juris essecensentur. 

?s.A 5^//. H//??//?. ^'»5. t7o»/^/^^. 2. <7o»/I 2/. /p. 
Lumczue eriam äuo vel plura unira plus ponäeris liadeantisacilius^ue alic^uiä 
vperenrur czuam unurn <7^/. ^0^/0/5/?.^.^ 

/>/. <7s^/7 /^o/> 2. (7on/7 ?/. ». ̂ L, 8aris cerre caulse lis- -
buerunräiÄi Lspiranei lele in a^ione inssiruenäs conjunzenäi aäeo^uein 

' äo!c> fuisse eos, non ä?cenäum; czuia czuTl>I?cr ctiam levis causa exculat ä äo­
lo /2. §. 2.^ 7. <7s«/? /?«?«. 7^» 

^oni^iturodllat, c^uoä äe Convemiculis re^ulariter prokibitis suprä 
äi<Ium e!l ; klarn t^onvenricula proliidirz proprie äicuntur, Huanäolicuiü-
nLL^LQMLHsmur, per «zuanäam viam Loncilil, 8eÄX velsceäeris in^Ii^uem 
^nerxuzsn ^pproi^aium , Sc super /,^>. /»A. ». 
/.F. ». ///. OapitÄnei verö, c^ui äe pro-lriburiO Helrnerlen conc^uclli 
lunr, neque super re i!IlcirÄ,ne^ueaä mal um iinem^onvemerun^ sk;ä 
äe^nl^nem 6c propuIsanäam leZirimis remeäii^injurism^ pater ex supra 
äiÄis; (^0Qßreß2tioncm2Utemo!) bonurnlineln liciram esse, rrsäunt 

?//.». ,/F. Foe>. ^L'^/>/s/7F. ??. /. <7o»^<?F.«. 
72. cell^t enim runc äolus alzs^ue c^uO non ell äeliälum pocnä äiAnum. ?/.-

///i?. <7s»/?/?. //. <7um eriam seäirio ali-
vä non lir, quäm pudlicse c^uieris perturbatio 6c is 
proprie seäitiosus äicÄtur, <^ui äissenliones animorum sacir, Sc äiscoräias 
giAQÜ, 6c ruMultum^äpugnam excilat, c>//zv. (7. /. »//M. 

per 



per5e paret, ec>8, <zvi 8uperiori causam oblari8 precibus äelerunr, pro ralibus 
liaberi non polle. (7^^?^. />. /. (7o«/?. /. 2/. /.. /. (7. 
» ubi, Lives leäirioloznon elle, c^ui apuä ?rincipem äe luv I^aK>llrsru 
conc^uerunrur, äicir, 6c ralemLivem contra suum^uramenrum non agere,»' 
trincipis Lonliliarns relcriprum alic^uanäo le meminille ait. 

Lx ^uibusporro le^uirur,neczue verbailla,<zulbu5 impuratur?ro-1'ri-
buno ab 5Zelmerlen, äixilleeum, <^uoä more kinnico rrae^arc velirOKcia-
!es, llueporeliari lubjecIos, aä rurnultum conciranäum elle oräinata; Lüm 
enim non aä populum live miüres illa äixerinr, leä aä eum, ä c^uo äelenlio-
nem lperare iüis ljcuic, lcriplcrinr Oapitanei, animus conciranäi plebem vel 
I^eZiones aäellenonporuir, leä li rumulrus in I^e^ionibuskinnicis eller 5e-
curu8,<zuoä ramenfaÄum non eK,peracciäen5i1luä conriZiller,aäeo^ue buc 
perrinenr, i^u» traäit F./«. ubi äicir, <^uoä tunc 
äemüm cc>ncitan5 leäirionem in populo, poena mortis punierur, c^uanäo 
pr-eceäic tra^arus äeconciranäo rumulrum 6c l'eäiriönem, lecüs aurem, l! 
ralis tumulru8 6c leäirio acciäentalirer evenerir, cirra animum rurbanäi c^uie-
rem publicam. <7s»/<7/z/^6F.»./. Lrli äe eo, <^ui 
inLxerciluäixit: ^Vo« ^ 

///?»«//««?, verum lit, c^uoänon 
polÜrbaberiproleäiriolo, leä prseäi6ia Verbs äebeanr inrelliZi, c^uoä pro-
lara linr, bono animo, aämonenäi OKciales, ur miliribus lolverenr 8ripen-
äia, ne in äelperarionem äuc^i, rumulrum facerenr, 6c Lxercirum äe5ererenr, 
ucicum^s^sinbanc rem alleZaro, liatuit/^/«^.^.^.///.«. /F/. lieriam, 
^ui convooavir amicos, 6c bsec verba inrer illv8 protulir : ^mici, Vos „ 
coßnosciris 6c eßv coßnolco inlliZariones 6c alluria8 illorum, c^uivolunr^ 
Voz äiviäere, 6c c^uia VlZ unira forrior eK. ipla äilperla, ro^o vo8, uleis^ 
non creäacis, nec alic^ualirer säbserere veliris, c^uin imo vellro loliro morc ̂  
in Oe5enlionibu8 6c Olfenliombus, ubi ollenäere vv8 veÜnr, elle äebeaN8 
in iäem, alias in iinalemdonsumrionem lacilicer incurrere poteriris 6cc. 
ur5eäitiolu5 non äebear puniri, lecunäüm menrem 7>.//c §. 

V'c.«. c^uomoäo 
porerir, -„ivili.lm 
«zuoä äeber, 6c iHea fr^uäem non <5. F. <5.^ 

(7^. cum eriam cerrum lir,^sAillratum, aliumve Vlkcialem, li bo-
neüum Virum injurioli8 6c 5canäa!vlis Verbis nommaverir, vel variis ma-
nuuin moribus ac mulri^lici l^in^vX aÄionc, aliczuem cxeZerir, aöiionc In-

O 2 juris-
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zuri^rum coavcnivi poi^e pe? I.. «c't ^ 
^(7. 6^//. 1.. ^. 0^/^. z<s.». <?/^. 5s,-?/ »««?. 2S. 

pcccaresine nonpoteK, c^uiauroreK intaii calu aüivnis in OKcialem mo­

tze. 24. F. ////.O" /.. Z^se///«/. . 
LriamliiAirur Dominus äe?atl^u1 aucor fuilsec^uerelX aä(?enera!em 

Sube^naLvrem äelatX, 6c sublcriptionis ä pluribus conjunöiim lulceptX; 
sä boc fa5ium ramen applicare ea, c^use äs autore leäilionis l.eAibus fancitR ^ 
tum, non convenirer; ^uamvis autorem eum buzu-s negotii fuille nonäum " 
tit probarum; teKimonium enim cseterorum Lapitaneorum arrenäi non 
Fvtek, partim ^uoä cx Documento, ä D^. äe?arkul 5ub d>sum. »4. proäuÄo 
conlier, allermm in eo non concoräare cum iis, c^u-e in 8cripriz lub X. V. 

conrinenrur; tel^i verö varianti, libiczue contrario liäes non babeatur. 
^ /s.^. es//. ^5. ?'«-« 

/..es/. 2/./^ l7s^e/. partim <^uoä fuerint focii in kae 
<.'gula, aäeoc^ue pro reüibu8 iäoneis nonb^benäi. /s. (7. 7e/t-

(7^/?. ^6 c^e/ez-s. . X. ts^. 
^ec^ue ulterius oblist, c>uoä tuo non moää leä 6c Quorum lociorum^ 

nomine in juäicio militari generali fecerit verba; daulaiy enim s-nm 
lUe^sprmir^m s^Item äefenäit: äe es verö, qui le fuosczue «5 

7 Hilsts! nblt?c-nn,«! fif ^ ckci 
nmni 5>. 

moäö rite^enilonem 5ulcipiat^c ab'i^ue vi>>!enfi-,. (7^/. 
s. 0^/^. l^icer äeniczue k^uerela Domin! äe?at^ul 6c (Konsortium, ^uam 
contra?ro-?ribunumab l^elmensen moverunt, nonäum lir probara, fatale 
tamen prokationis äeseruille,ba<Aenu8 äici non s>ol?unt; Lx ̂ cIiz enim non 
eonKat, <zuoä aä coZnolcenäam causam, in csua ^Äoris partes luüinuerum 
Lapiranei, fuerit vocatus?ro-1ri1>unu5 ab ilelmerlen, leä pocius, <^uoä 
fsäitionis accusati lintdapitanei 6c cseteris Dominum äe parl^ul äeferenri» 
t>U8, contra buncrenovata lit accusatio,^c buc u8<zue contlnuata; (^uoniam 
ttac^ue in aÄione contra pro-l'ribunum ab I^elmerlen inliituta Iis nonäum 
fuerit contetiara, probarionarrarorum fuscipi non powic. 6^/. 
X.»s» cott/e/?. 6/,,'/. 1./^.,. O^/^. »«n. 2. aäeo^ue fatis e^, czuoä aä 
^»robationem aäbuc 5e oKerat Dominus äe ?atl^ul; in äolo autem elle noy 
äicitur. c^ui äe jureiuo äoc?re paralus est. ^«0^ 



^5/76^5/ 2.9 

l^ec^ue langem ex l^irer« lub()^öc Verbi;, c^uoä corämc^noc n^uc 

conscienriolo ^6ice compgrere paratum 5e^e cjicar Dominu; äe ?arku1,in-

ferenäum, c^usli conlciemiolo^ non elle allere i11o8,corsm c^uibu» tunc c^u» 

ia a^ebatur; Lum bsec interpretatio inäucerer äeliÄum; in äubio vero lern-

llls inrerpretÄtü^capiencis lit2^ plseferenäa, czuse^Ii^uo^e^cl^äir. 

/s^. ̂ /e«oc>ö. /. Lo«/^7.«. ,s^. czuoä in prselenti c^iu eo 

maK^Iocum kabet, czuia in äi<^i^ licerrs 8a!vum Lon'6u6iumperiir, ^uoä 

sbs^ue äubio non 5ectls(r, li juäicis iiäem»n cjvbium vocare voluillet; abiur-

«Zum enim eilet, li veIIet perere 8aivum Lon6ucAum sä cileöium compsren-

6i, cum kamen animumcomparenäi non baberet^uciicem^ue eile suspeÄ^m 

creäeret; Verba verö lemper ira iunr mtelli^enäa, uc eviterur gbluräum 

/>. Ls»e/,^ I.?/. 

<7s»c/. ,/o. Lumäeniczue supplicare ?rincipiin czuacuncz.ue causÄ kam civiü, 
^uamcriminell liceat, /.. 2./^. 

/> t7- ̂  /n/. /,. tt». 5. eriamli OK-
ciali;, contra czuem ctirißlkursupplicario, lit maximse ckßnitatiz, Ä 

<7. /«?/>. F. 5.2. 2. //?. crimini^ 
reu; äici non pocerit Dominus äe?ar^ul, <zuoäR.eAize Klajellati lupplicave-
rir; c^uia enim ̂ ravatum le exikimavir, in j.uäicio militari generali, pro lüa 
6efenlione tupplicsile R>eßi, illic^ue ßravsmina expotuille crecütur; sc proin-

in (Generalis Lubernaroris In^uriam slic^uiä feciile non prXi'umitur, 
/>. 2S. 5. /. C. </. ^ 06/ 

is<5. il. 
Vecltio ()uXli^lV. 

kx czuibus merltö concluäimus, Dominum cte?2tku! Leäicionis ^.eum 

»on ettelNSHus MtAlem, mu1cö minus m aucorem 8eäitioni8 conä^mnan-

6um. 

Xtque IiTc 5um,csvrXproreloIutic>ne^nZul3l-umprXceäen-
tium ^uXttionum suKcere pvllunr; Lxquidu8 omnid^ saris con-
Kare pmamu8,?roceiliimc0Ntra Dominum äe patkul 6^ Conlor-
res inKimrum, partim quoaä kormaüa rite se non lodere, Lc 

ticinttruKa Iiauä eile^m aä Oekinitivam pervenire licuerit^ 
x-u-cim ernm ixlA e^czue > ^ro aättruenäi^. illis 

allatÄ 



allara eomparara non elle, >uc drimen l^s^ ^ajekaris, 
?eräae!lionis, ?erjurii öcc. ab accuszris committum elle, incle in-
kerriöcprobari pocueric; ?roincie salvo juris Oräine neutiquam 
iniUos p«nam oräinariam, czuoäta^um ett, liatuenäam fuille; 
(Zuemaämoäum autem kXc ira se kabent c^uoacl caulam, c^uX 
cum nonnullis aliis Domino 6e ?atku1 5uic communis, ica patec 
etiam, l^unc non peccalle, yuoä in salvo d^onäuöiu a re^ialvla-
jeliate ipli concello, amplius conliclere noluerir,seä saris causze 
^akuille se non tillenäi, öc propcerea pro Lontumacenon elle 
t7adenäum. Denii;ue luiRcienrer oKensum ett ex iis, qua- in cau­
sa cum ?ro-1ribuüo ad I^elmersen Zetta sunt, czuoä seciitionem 
movere ausus suerir Dominus äe?ar^ul, non coIIiAen6um,acleo-
czue pro seäicioso ac mulro minus pro Tutore seäirionis öc c^ui > 
plLnam a ^eZikus Iiuic drimini liatutam promerueric äeclaran-
äum eumnon kuille. In cujus rei ̂ ettimonium Sc 5iclcm R.elpon-
sum koc 8cabinAtüs 8iZl11c> muni^enäum 6^ lignanäum cura-
vimus. 

(l̂ Z.) 8cÄbilii NeÄorales Laxoniei 
. Î iplienles. 

Xlens. Iviart. 175^ -

- 6/, , (7//^ L§s. 



Ausgezogen aus dem 

VIOM^O 
trivlIeAiorum ^obllltaris ^ivomcD, 

Und aus andern glaubwürdigen 
VOLUXiLdNLtt, 

Deren Innhalt aus der vorangesetzten 
8peci6czrion zu sehen: 

tVsravs nicht allein zu sihen 

Wases mitdenen privileZiis der LlkssiandisZen 
Rikterschafft fürcineBcwandnüs habe/ und dieser wegen 

an dem Königlichen Schwedischen Hoffe in vielen Jahren / 
fürnehmUch aber Anns 1690.1651. 

neZoriiret worden / 
Sondern auch daraus zugleich erhellet/ 

Daß 
Der Herr von patkul und die andem vott der Tiefflatt^ 
dlIchett2^ltterIA)afft/ die hernach wegen dieser nexotiation und 

was derselben anhangig / in Stockholm peinlich angeklagt 
werden wollen/ 

Nichts Strafbares und Ungebührliches begangen/ 
Sondern vielmehr als getreue Patrioten für die Woblfart Ihres 

Vaterlandes und Erhaltung Ihrer, krivileßiorum 
rühmlich sZiret. 

Gedruckt im Jahr 170-^ 
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Derer IZocumenwmm zu deiim 

Lolleöwncis I-ivonicis gehörig. 

d^sum. I " 
»ALMHUmacht der Ritter und S-atchsthaffc des Heryogthums 

Tiefland/vor ihre Abgesandten / an I R. M Ligtsmunäum 
äuZuttum A^niAe in polen/)uSchließung der8ubje îon,-0a> 

pirularjon. /^o. i s6i. 
n. 2. ?a<Ia subjeÄioniz des Heer, Melpers und Stande V0tß 

gestand/ mit Aomge 8igi5munclo ^ugutto in Pohlen / äo. ,561. 
n. z.8igizmun6i /^ugutti, AFnHs M Pehlen/ Privilegium pyx 

die Üucf  ̂und Churländisttze Ritte: schaffe ^0. »561. 
n. 4. Rckm'AS LiKi,mun6i ^ugutti ̂ ld/)uimmerwahrenderNeyF 

behaltung aller Privilegien/Rechte/Freyheiten und Güter der Riei 
terjchafftlN Tiefland. 

N.5. viplowA ^aä-ivilianum vor die L.iefländisthe Ritterschaffe 
<Ze anno »561. 

n. 6. kevillo (Zeaerali5 krivilegiorum nobilitsti, Scc. Vucstut l.ivoG 
oüe, ̂ 0. i s?9' 

n. 7. Application der L-iefländisthen Ritterschafft/ sambt denen 
darauf erfolgeten Resolutionen/zc.woraus zu erweisen czuo cslu ori-
ßinslia ?rivilegiorum LqueKrium amissa 5nt. ^0. r6»6. Sc 1627. 

n.8.? ic>.!i. VOehmütiAe Bittsihrifften der L.ieflandisthen 
Rittersthasst / umb die R.e6uÄion abzurehren/ von /w. i6yl an 
biß 168^6. 

n. 1 .̂ c:re6itif der L.iefländischen Rittevsthafft / vorAandi 
Raht Leonhard Gustaf von Budberg/ und Lspilsme jok. Keink. 

» katl^il» 



?2tku!, als abgeordnete veplltirts an Ihro ̂ on. tNajest. vyn 
Schaden/^n. 1690. 

a. i z.ivttruÄlvn und Vollmacht der Rittersthafft vordero 
nach Schweden abgefertigte vepmirte/ä0.1690. 

n. 14. Mdlicher Z-eveez obbemeldter Oepucirten / welchen Sie 
derhergeb:achten Gewohnheit nach von sich geben müsien/ umb 
Ihres Vaterlandes Ves^em be^ der veputmion, auch mit Hindan^ 
yung Ihrer U)olfahrt/ treulich vorzustehe;?. ^0^ »690. 

n. 15. Der vepurirtm Schreiben an dieAitrerschaffe/worau 
)U fehen/ mit was Wiederwartigkeit derselben Oepursrion sich am 
gefangen / damatt derRittersthafst Lorxuz xrivilsKwrum muükren 
N?^l!en.^vnoi69O» 

16. Der Deputaten remvnSratioo zu Deybe^altung obgedachter 
z>r!vi!eAicn äe SN. 1678. ^^.1690. 

n.,7. ^iemvrisle, welches damalige Os^urirdc betten Aom'gli? 
chen Referenten über das Lorx>u5 pnvl!eAiorum,alsmatt das kkivils^ium 
Ll^nmonai ̂ UZ. angefochten/übergebrn. ̂ 0. 16yc>. 

N.13. veäuHion über die Z^lefl. Erb-Rechte/übergeben von den 
De^utirteN6is ly.Qecemt?ri8l69o. zu 8wc^kc»!m, 

»jl9. UnvorgreiflichesBedencken des AAnigl^v-elle^LollsNi 
Aber vorhergehende OeZuÄion. /^c>. 169?. < 

n. 10. Der osxumtenAntwort aufvorhergehendes Bedenken 
^v. 1691. 

N.2I. Abermahlige Antwort der VeMirtett auftterirte Remsr ues 
desRonigl esnzelle^. eollegii, worinnen das ^rivjegttim ZiAizm.^uZ. 
halpptsachlich 6efev6iretwird/ fo abernicht übergeben worden, 

n. 2!. <Ein 8uppNcscum jö die vspurirten bey A. M wegen der 
Keetuöiion^bgegeben.8t<7c^Iic)Im.ctle 2 l 65s. 

25. k^emorisle cum äocrrment^dienend ZU besierer Illuürstl0nv0chergSF 
henden Supplicatk. Übergeben an dcnkefsrentsr», ̂ Zenfe )untij»69k. M 
Stockholm/darm derRitrerschafftRechc wieder diekeäuälon weits» 
duftig clsäuciret wird. cum sMtsmenw. 

n. . Ve6u6iton der vepmirten / zu beweisen / daß vor Gchwedk-
lcherRegiewng sttzon mL.!'efla;,d gewefin. ̂ n. 1691. -

Voll-



I ^u5culn H, 
^lvtAizs lvSv.!tor,smemei, 

iollmaZt 
Der R itter und Landschafft für ihre Abgesandt, -ch«.«. 
ttn an die Kömgliche Majestät in Pohlen/ 
^errn8iZi5mun6um^uAuttum,da das gantzeLand vom 
Römischen Reiche hulffloß/verlaßcn den i^vscowirern 
zumRaub übergeben/aus mwttmeidlichen nothdrmgen-

den Ursachen nach Veränderung des.Ordens der 
Lrone Polen sich hat übergeben müßen 

^nno 1561. 
jZrI^Ki!ippn5 von alten Bockum Ehurischee'tManrlchter/ 
iJohann Wrangc lvon Waldemar /Otto Grotthauß / <Va-
'lentin Hane/ Johann'Myden / Johann Plettenberg, 

Sander Netrelhorst/ClawesWahl/Johan Schmölmg/Johann 
Anrep/ Christopher von der Nope/ Owm5m,vonGülsen wegen des 
gemeinen Adels / und der von der Ritterschaft'!/so anHers /Z und auch 
noch under dem Hochwürdigen 'Großmächten Fürsten und Herrn/ 
Herrn Godarten Meistern des Ritterlichen teutschenOrdens zu Lief­
land und desselben Orden besessen /> thun kund und dekennen hiermit 
effenlttchen für aller männiglichen/ daß nach dem hochgedachter un? 
str gnädiger Landes^Fürst und Herr/ auch wir mmen von Adelsamt 
allen andern Inwohnern dieseöLandes von der Römischen Reystr!» 
Majestät und allen Churfürsten /Fürsten und Ständen des 
heiligen Römischen Reichsdeutscher oscion, wieder den blut-
durstigen Tyrannen und jErbftind den kzukobircr, j« ungehörtem 
Mord/Brand / Raub/ nahm/ verhergen/ verderben / und! verwü­
sten / ungsachtalles klagen/vermahnen/jlehen und pitten/so dahero 
unaufhörlichen beschehen / nun in das vierdteJahr hüGund tröst-
loß kläglichen und erbärmlichen nicht allein vcrlaßen/ 

Dann auch von andern/die uns billig mitleidentlich erretten helf-
sen selten / unverschuldt wieder GOtt und alle Pilligken feindlich an­
gegriffen/dergestalt/ daß hochgemeldtemunftrmLandeS'Zürsten/ 
auch uns gantz uiM.üBchen/uns derogestalt langer uffzuhalten/und 

hätten 
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hätten wir / wenn uns GOtt wunderparlich nicht erhalten / längst in 
solchem Creutz verliegen müßen/ 

Und wiewohl die Königliche Majestät zu Pohlen sich unser in 
diesem unserm mercklichen obliegen Christlichen und Königlichen an­
genommen, so hatten Sie sich doch nicht ferner dann allein wieder den 
wukovitereingelaßen/da degegen Ihrer Maj. durch obgenandter 
anderer Leute zu nöthigen nicht allein ihr Vorhaben verhindert/ denn 
wir seind auch so viel armer und unvermügener geworden / daß wir 
dennoch uff iezo beschehene Königliche Beschickung und Unterhand­
lung desDurchleuchtigen/GroßmächtigenFürsten undHerrnHerrn 
Nico!» Radziwilln / Herzogen in Olyka und Nieschwitz / des Groß, 
Fürstenthums Mawen Ertz,Marschalchund Cantzlerze. samtun, 
ftrm gnadigen Landes-Fürsten und Herrn/ und allen desselben 
Städten und Ständten aus unvorbeygänglicher noth gedrungen 
und verursachet/ wo wir nicht gar aus seyn und das Land verlaßen 
wollen/damit ihre Königl. Maj. sich nicht unser als Zremdlinge/dan 
gleichst ihren eigenen Untersaßen dester ehe und ernstlicher anzumas, 
sen/und wieder alles wem Hand zu haben/daß wir wohlbedächti, 

... chen/ einhelliglichen und unvorscheidentliche bewilliget und eingegan-
gen der Königl. Maj. zu Pohln uns und^erwürffig zu machen. Und 

eonäirionlhu; nachdem dagegen von wegen Ihrer Königl. Maj. uns Schutz und 
^Äe impe^öBeschs männiglichen auch Gerichtund Gerechtigkeit 
roiomco a.b. zugesagt / und daß wir bey der reinen Evangelischen Lehre der äug-
?on?u«u<Lne; hurZischen Lontellion, auch allen unsern Ehren / Würden / Herr, 
conkrmalnur.ur ijgkeiten/ Freyheiten/privleeien, Siegeln und Brieffen Gericht 
A""^""^'und GerechtiZMen/ Landlaufftgen Kebräuchen und Gewöhn-
Verbs kec nor-, Helten / unter einer deutAen Herrjchafst gelaßen / und unter 
rmpka? Li pro ftembde Gezwenge Nicht gezögen werden solten. 

Welches höchstgedachte Königl- Maj. in persönlicher Verbands 
?^^m»t-.'lung zum theil anfangs schweren und in sonder ciipimnare» sich ver, 

scheidet, und versiegeln Wn; worauf wir allerseits nebenst andern 
Ständen (s) auch unsere vollmächtigen Bolschafften an höchstge, 

(-,) LrZo l-ivon-, melte Königl. Maj. nebenst unserm gnädigen Landes/Fürsten abferi 
tigen solten / die solcher Handlung abwarten / sich nebenst ihrer Fmst, 

glichen Gnaden ihrem Königlichen Eydt anhören / und nebenst dem, 
^ selben die Bestätigung/ Vermehrung / und Verbesserung aller vor, 

roiom». semeld^ 
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gemeldtendingenzubilttnund auszubringen und alles zu thun und 
laßen Mackt hatten/was die NothduM daselbst erfürdern und mit­
bringen mücht/ alß haben wir demnach bor uns/unsern Erben und 
Nachkommen und aller andern wegen volmachtigen / die Ernvesten/ 
Hochgelahrten/und AchtpahrnUhrnReimperten Büdesheim der 
rechte l)oÄorn,GeorgenZrancken/Hemrich Plahtem/Jöhann Ue­
dem und Fabian von der BMMu sslchem Handel verordnet und 
abge fertiget / chnen trafst oiests offenen versiegelten Bneffs 
vollkommen Gewalt und macht gebend nebenst unstrm gna­
digen Fürsten und Herrn/ oderauch bejonderlichen nach rath 
ihrer Fürstlichen Genaden und Gelegenheit der Sachen sich 
der Inniglichen Majestät ihre LubjeKioo in aller Unterthan 
nigteit zu pf-elemiren/nach gnädigster annehmung dersetblgen Ih­
rer Rönigl. Maj. mttertbänigste dancksagung zu thun / den Rsni-
glichen Lyd mit anzuhören/mit Fleiß zu verzetchen/ auch nach 
rath unsers gnädigen Landes-Fürsten und Herrn / in unser aller 
nahmen und eines ieden besondere Seelen einen leiblichen 
zu sthwehrn/ und dmuff umb bestätiqung des jenigen zu bitten/ 
was der Durchleuchtigster und Großmachtiger Fürst undHmHerr 
t?ico!au, Radziwill/Herzog inOlyka und Nleschwitz/ Woywod zur 
Wilda etc. Sich ihrer Königlichen Majestät wegen versprochen, «elcrv,» «, 

/ Nehmblichendaßwirbey Gottseeliger Christlicher Lehre der ^uß-lu^oo-
ipurßischenLonfezlion und allen Christlichen Lel-emomev,5scrsmen-
ten undKirchen-Regimente unvorirret und unvorhindert gelaßen und 
dürfften zu ewigen Zeiten nicht gedrungen / den vielmehr versehen 
werden muchte / wo die Kirche etwa mit nothdürfftiger Unterhaltung 
nicht versorget/daß dieselbe von Ihrer Königl. Maj. zu derselben ewi­
gen Königlichen Ruhm mittiglichen versorget und versehen/ und was 
von Kirchengütern etwan unterschlagen / daß dieselben wiedrum da­
zu gebracht werden mochten / vor das Erste. 

7 Zum andern/daß wir allesamt und sonderlichen bey Ehren/Wür-
den / Heiligkeiten / Freyhetten/privilexien, C iegeln und Briefen/ 
deutschen rechten Gericht und Gerechtigkeiten/S.andleuffen/ 
Gebräuchen und Gewohnheiten bey teutscher Herrschaffe 
und Verwaltung derselben gelassen/hestedigc und. cvoLrmirt 
werden mögen/ 

Zum 
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-z Zum dritten / Nachdem wir sambt unserer Herrschafit der Königliche» 
Mai -uderselbenKüniglichenewigenRuhmund PestendcrselbmKönizreich/ 
Land und Leutbezugetretten/ daß wir uns auch alle unsere nachkommen die deut' 
fchen ^hrer Königlichen Mildigkeit und begnadigung so viel mehr zu beruhmea 
,mdzu erfreuen haben mligen/IhreKöniglicheMaj.u^t^ zv 
pitten / daß wir uttser VOetb und Rmder/beydc Mayn-und VOei-
blicher Geschlechte der spül alß die sihwerch -- selten mit unsim 
inhabendm banden und ^chngiwrn vsnchrerRMglichm 
Majestät allerg'ckdmst ver,-Yen imdbeg^digt/ und daß e,--
nem iedwedernGeschlechte frey fiytt müge/ nach desselben gelegen-

s- »rs-SWWSM 
bestadiat und conkrmür werden müge/ und was m solchen und ander!» obgedachte 

ciauüü- ^^.nnsereVoümächlige Gesandten in'.unserm Rahmen und zu unserm Pesten w 
vencken!/handeln und laßen werden/ daßelbig wollen wir vor uns/ 
unsere Erben und Nachkommen fest halten und dem mit hohem fiarckem Heiß 
und Ernst nachsetzen/ was in unser Seelen versprochen/ gelobt und geschworen/ 
wie wir uus hiermit crafft unser Volmacht verpflichten/ Und vb hierüber u«d 
fonsten in allen vorfallenden Hendeln nndSachen ovgemeldte unser verordneten 
mehrer Gewalts bed'ürffen / wollen wir ihnen dieselbe auch hiemitzugestaltha« 
ben/ alß wenn selbige von Worten zu Worten hierzu verleibet und begriffen/und 
was also von unsern obgesatzten Gesandte»gkhanvelt/ gethan und gek-ssen/das. 
selbige alles ist und Heist unser samt undsondttlicher will und bellemiheMeinung/ 
darob wir auchsteStlichen und fest hallen wollen/ bev Christlichem adelichem 
Glauben recht waren Trewen wie wir uns das hiemit vor uns unser Erben und 
nachkommen und aller der vom Akel wegen bestendigst vorsprechen / Eie auch 
ylsenthalben dieser Abfertigung wegen schadlos zu halten / an EydeS statt gantz 
getreulich und ohn alle gefehrde und argelist: 

Zu Urkund mehrer Versicherung haben wir vbgemeldke ven Mn 
Bockum Mannrichter in Churlandt/ IohannWrangel von Wapdemar/Otts 
Grotthaus / Valentin tzane/ Johann Treyden/Johann Plettenberg/Sander 
Nettelßorst/ Clawes Wahl/ Johann Schnmllingck/Johann Amrep/Chrisioff 
von der Roer/ r>io»i<iuz von Gnlsen- unser angepvrn Pitzschafit an diesen Briest 
wissentlich hangen laßcn/der gegeben und geschrieben zu Riga den jwWen. 
Septembri; nach Christi unsers liebentzerrn nnd5Mlandes Geburth/Ta», 
fendt Fünffhundett/und darnach im ein und sechzigßen. 

Undich HerrThiesvonderReckenebeuanderikmeinesOldensverwandten 
Persohnen haben bestandigst/diese des gemeinen Adels Poüniacht mit -pplobiier. 
??tum (l^>) (1^.8.) 

(I..8.) O.8.) 
(^8.) (b.8.) 

II. 
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T 5 !» LommMk^esiii ̂ !Z« 
6. L.gxr. iSAo.Iioriz surem.' 

ka6ta8ul)je6ti0ni8 ̂ la^ilirll.IvomXac Orctim5 rxretsnc^ 
<.,,. n» r> » - ^re?ri>l!eLicrum lUiuz cum ke^e?olc)mse mit^» 

^nno 1561. 

siczisulldivus ^ULllSLUS 
Oxi (5k-2t'ia ̂ ex ^la^nus Oux I^jtkuzniX, K.u5-

iiX,?ruKa?,IViatI()viX,53m0^itjXl^.ivc)njXP^c. x 
Dominus Serres. 

»lßmkcamuz pr«5entil)U5 ürerls noKris un!verl?z Sc 
imZuliz, Quorum imerell, dum terra /./nov/4 e?Zdmcei' i.i'vo-

»SvH/>^Äs O" r?s pzöiamac 
jam al? aliczuor aa-^^t 

niz immaniillmi tzoAi5^lc>scki cru6e!ibus grwl5, in» 
cenäii; öc VÄttaclonibus prvpemoäüm tunäirü^ eversa sc clelolata ellet» 
ira ur exrrema czuseczlie illi imminerent, nec (zuic^uam certiuseflet» 

c^uoä sci ^rimsm czuamczue iteratam incurilanem Üiius prsepo» 
lenriz kvüiz, Üluä <^uoä re!i<^vum täm in ^uäm in 
terriz^sZßistl-iOrciinizl^euronicifuera^limililz^rlZ^jlzu» excinäere-
rur, öc in clurillimsm terviruremkoliilem vemret. (^nems6mcz6um 
jam maZna parz proprer mulrsrum ciiviratum, arcium, prvpußnaculo. 
rum, sn>illioncm venersc, Lcobmaximam in omne; parte» 6epopu-
larionemvaliiraccmczueserroat^uejgniin eazllaram, 6c proprer ^uo» 
ti6iansz incurlionez, msAnum^ue Ko^l5 acl ejuz reü^uiss occupan6az 
apparacum , 26 e-im anAuüiam 5c 6iKculratem oräiaes illiuz re^ZÄi ^ 
ellent, ut nec^uz^u2M Opikuz virikukcjiV propriiz i^srum luum liefen-
<jere,al^ue seätervirure 6ccru6e1itatekoKi1itueri aevinckcarepollent. 
Icjeo lllu^rissimn« sc ^szZniiicuz Dominus (Zottkar^us Lczue^riz or» 
clini» l'eutoniei in l.ivoniaXl-!Aiiier, l^obiüraz, divitares, iiaruz^ue 
6c or^ines illiuz univerii, ^um 6c omnia 6omel?ica conlijjz sua con-
vulss, 6c lc ak aliorum pfTsläii;, prselercim8acrT Lse^rcX ^?Äjeü.iriz 
6c 8raruum kom^ni Imperii cjellitutot animaclverterenr, 3 vicinv eriam 
Kc^e 8veciX terra msric^uepetereritur, tam5uo<zuam divitatum 2!!«-
rumc^ue 0f6inum l.lvvmse sä cliötum ^ZA-lirum spe(Ignt!um, norm-

(colle^. I.ivon.) ö!) . ne, 
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ne, crebrizinternunciiz 6c liceri; prsefentem cslsmicarem 6c gravi5li> 
mum psriculum nobis fupplices expofuiHsat,mulr»i^ue prec.bus opem 
Sc auxilium nokrum implorassenr; blos Sc commiferatjonezKxIiz. 
limX provincise 6c smorecoriu5 k^eip. sci6ul^i, 6c nebarbaru; boi^iz 
larius profus Iibi6ineinpopv!o Cbriliiano Zrall^retur, äetjimu5 ne­
gotium liluKrizlimoPrincip« Domino t^icolao K.a6^>vij1 äuci in Olika 
öc ^ifcbe^iti Palatino Vilnenl» Acc. m icerum inlüvonia m properarer, 
Sc primo «zuoc^ue kißsm peteret, ibicjue kam cum iplo t^aZiltro c^usm 
cumiülus orämibussc divirsubus, 6eineun6a memoratT provinci« 
^eselilionis ratione cra^srec. dumczue in iüjz rrsÄaribuz ab omnibuz 
perfpiceretur, niii communibus viribus rämPolonorum, cjuäm l^irkua. 
norum äetsnlio, fufcipiatur, nonpolle pocenriam boliilem reprimi: 
^czlonorum vero auxilia, niii 6e6itio czuo^ue 26 KeZnum poluni« 
non folummagnum Oucacum I«itkuanike 6at , ne^uac^uam acjäuci 
Polle. 

lanäem s^ bunc extremum cafum, ita urilr in rebus ^elperatiz 
öcprXfentipericuIoexpoliriz, ljeventum eli, uc cle facienda 6ec!icione 
üatuerent, eoczue nomine communiz profe<Iio, tam abipfo principe 
prsenominato, <^uam ab Oräinum ac Civiratum nunciizsä noz lulci-
pererur. 8edc^ui^^^jiüo principe sliorumc^ue Or6inum ac divira-
tum nunciis a<j no^MnZm venienubus, 6c fubjeÄionem cerciz conäi-
tionibus nvblz, Keßno?o!onise, maZno vucarui l.iruaniT, kullise, 
krulliX, ^^?oviX8amoZitiie^ue coeterifczue äitionibus noltris proii-
tenr«bu5,8enatus polonise copiam tunc non babebamus, line czuo fub-
zeÄio ipla ex parte Keßni rite acczuecommo6e peraZi non poslic, ne-
ceüariobuju» rei rraÄationem in nokram in poloniam profeÄionem, 
«x parte re^ni rejlcere noz oporcuic. t^e vero interea, ctum?lXc 26 8e-
natorez 5c Orciinei KeZninotir^erferunrur, atc^ue ibi 2b ei;6em ordi-
nibusspprvbanrur, multismoclis aKiÄa l,ivoniavel in/pe ciubia ve! 
sncipiri liarurerum luarum, vei ctiam omni ope 6estirurs 6c exrrenue 
^epopulationi bo^ili exposira relinczuacur; in6e«zue mutara voluntate 
vel fervlturem t^rannicam, vej alisz ^uantumvt8 iniqvaz con^lcione» 
tubire coAarur,leä ur 6c i!ji 6e inciubitata ope 6t prselicko noliro 6c no» 
vici^m 6e coni^anri ticle 6c volumare earum cerri timus. 

Ira tanciem poli varios mulrosc^ue traÄatuz koc tempore intsr 
noz 6c prseäiüuwpriacipemAliorumPie Oräinum ac Civitacum nun-

ciaz, 

< - , 
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cios, convenrum est, ut ipla l^ivonia ex nunc nobis, ur ?o!onis, 
l^Ia^no l)uci ̂ .irbuaniX, kuzlise, l'ruzli« t^aziovize 8amoAiriee Oomi-
no acberecli subjec^a lit Acmsneat, äumcerti ali^uiä äs approbstio» 
ne?rocerum k.eZni rerulerimus. 

l^anäo^uläem vero boc negotium a6 k.e^ni conveotum prox!-
me in Ivlaü'ovia futurum Zc sä 8ratus 6c orclines Keßni rejecimds; In eo 
^uiäcmconvenrulanAepromitlmuz, öc Autoritäre baruw literarum.» 
promiccimus, ura8enacoribus coeterlsczue Oräinibus k.eZni noliri ia 
^olonia, profells subjecAio kam principiz prseäiäti czväm lubjeötorum 
suorum in commune ieu conjunöiim cum keZno, vucatu Zirkus-
nise, Scc«terisl)ominii»recipiatllr6c approbetur, juxratraÄstus bic 
nobilcum iniros, utcjue intereä I^ivonia ä nobis totis viribus R.eßni, 
ma^ni vucaruzl.l'rbuan!Ze, cum omnibusachunAis 6irionibus noÜris, 
räm aävcrlus k^otckos czuam aäverfus omnes alios bokile c^uiä illi mo-
t,enrez6e5enc!arur, äcpropußnetur,6c Livilates srceiczue smillse ar-
m i ;  r e p e r a n r u r .  Ä 5 s .  » ? c I s c u ,  
/o??k-e, v/>/-

^?P0-yu,re piivijcS' 
«/<« ^ /o/k-s V7S555/F«/ ^ ^UAuLk 

^ ̂«^5 1 55 k^co^o- 5ulz5criprione 

6cc'ä 
dum surem in conäicionlbuzsubjeÄionis iljuä lnter coetera con- pruz. 

tineatur, c^uoci ram prsecjiÄus princeps, czuäm subäiti öc Livitates tibi po^ct 
ä nobis caveri pottulaverint, Neäeckrio öclubjeAio illsczuam nobis 
uc R.eßi?olonise, ̂ saßno vucami l^itkusmke, sliarumczue ciitionum 
nokrarum, extremis cakbus Sc periculi, s6cj,Hi, obtu!eruor^,mn^r^rzl^e 
spuä Lsesaream ̂ .ijel^arem alios^ue Imperii Orciines (-ermaoia?, »Iiis suheÄiom;» 
6amno äc frsuäi ltt: bona iiäe sponäemus Lc recipimus, Xos interes, 
rZonec cum 8enatoribus c^uoczue kegni äel^ivonia in 66em Sc lubjeHio-
nem recipienäs aö^uri 5umu», omnem curam äc äilißemiam aäbibiru« 
roz, ut vel per mrernuncios, ve! perjjreras Nohras Lselarese I^ajstta-' 
t'is aliorumque Imperii oräinum, inprimis vero K4sßistri Oräinis?eu» 
tonici per (^ermaniam animi ac voluntares sä probancjsm kujus faÄi 
neceslicarem inäucanrur Sc l^ecAantur. (^uoM icj plane con^ci noa 
porer,c, kuc kamen roris viribus incumbemus»ne ve! princeps vel lub-
«iiti ulium^criw^ntum, tsmmkoooreöc 5sma<zusmm bvnisöcfor-

Lb ^ tum», 
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tuniz, ex kac vecellaria äeäitione patiancur, nec ullam Imperii pro-
L:ript!onem, sÜave Zravamina koc nomine ivcurranc, vel k incur-
rennt, ooitsmeaproviäebimus, ne lioc cuic^ue publice ve! privatim 
trauäi 6t. 

?i-swÄtttu» !.!- Veäimuz prseterea Läem, licut 6c prselentibus Üteris sanüe cls-
vonl5 I lveru.n .  ^ . .  ^ .  .  .  .  ̂  > 
^c!i^OM5^uxrAwU5, reciplmuist<zuepromltrimuz, N05 tam pnncipl Ipn» (ZU3M.. 
^nke^oncm Livitstibuz aliiz, ve! lubäitiz 5uiz, cujuscunczue oräiniz ve! 8rams fue-
ercnium.^ * killt, liberum ufum reüZionis, cultusczus clivini öc receptorum rituum 

lecunclum ^uZulianamLonfe5lionem, in lui5 Lccleiiis, ronuz^ue.» 
rei Lecle^sKicseinteZram aäminilirauonem, licut eam ba6ienu5 ba-
buerunt, libere permilluros, nec in es ullam mmarionem faäturos» 
ve^ue uc ab alus iiat permilluros. 

coniirmÄnoprl- Omnia etiam eorum zura, beneLcia, privüegia lecularia Ac Lc» 

rr; ^mvZc,nese cleiizllica , p7LLiereim I^obilium, 
invelliturX, ^ ̂  /'« ^ 7 5u> 
I^iizL>rsrl5 srA. - - ^ ^ ^ >V 
tiX 5ca Nene p^^lorltarez,prseemlnentl25, aiZllltates,poliezlione;,tmettsrez, tranz-
S.'ade^ süiones Lc plebilcira, immunicate»ve coniirmarurv! eÜe; äeniczue Lc 
il" iuxlZ Sc iurisäiMonem totalem , juxta lezes öc conlveruäinez morez^ue an-
conN-Lruciinez NHU0!. 
Ve ^-'ciiz Lc provocatione tamen eorum, (ZU! tam ex ^vbilibuz c^uam 
sx?eU^liunibuzi. (^ivitatibus immeäiäte imperio nollro, Vi^ore prselentis cum ejus !!-

luüritare tranzaÄionisaäjiciunrur, a6 Vice^erenremnoKrum per l.i-
voniam, vel Senatum, 8enatores, seu juäicez nol^ros, per nc>8>l^. 

LeSioMckicum divirate R.!sen6 conllituencloz, eompecit orclüii / ^ ' x^ueLti. , 6^5 5// , 0/--!?/»^, 

membrorum etiam oräinis, (ZU! mukaro ÜZtu> 
l!otO5 5e buicprovinciX clecierint, ita camen, ur eisclcm su'däiris na-

^risL^ue^risäc Livilis conältlonis inäiAerens l?c appellario, p:oÄ 
cuiczus Äppellanri provocare vitum 5uerit» t>Iempe immeciiate 
sä noz vel mediale sä vices Acresitem, ve! a.6 8ensmm uo» 
Krum prsefatum. Uli vero czui 6iÄi principis j,6N^iHiom 
fubjeÄi, 6cratione Dominiorum ejus subäici erunr 5c ma>riebu5,t, aä 
5uum tantum ?rincipem prnvoc^unt; lu caul^5 tam?n A'avtbu» 6c 

mazümi momsmi; !ic?bic Lhueüri Ocäiuj s ^riucl^>e ^uo acl cmiven-
sun> 
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tum provincialem terrarum llivom« juxra veterem consveruäiaem^ 

provocare. -
frzeceresrecepimu;, proutpr«5evtilzuzrecipimus sudäitoz 

vmciX'illiuz pens5 k^aßiliratum iuum (3ermanicum reliÄuros eils,moäo conki-
proinäeoKcis,  prXfeöiuraz,  prsel ic! iatus, iu6ic3t^5,  ,  6c ̂ uenciu; .  ., / > ^ ^ co,,6uiorsllo-
lä ßeNUS, N0N2MZ, <ZU3M Nati0NI5 3cNNAUX(ZerMZNlc2eKoMM!duS,^ kurZr-ib-NUZ 
scaäeö inäieeniscoljaturozelle, ^//^e cs^-communi ^nbi. - ^ ,. . ^ ^ . ., i i > i - - - ^ Iimn5 conlentti 

d.t^uicczum publice vsl privatim univerus sc lln^u-^ reservat , 
^iz^ejure 6c Xczuirare competere viäetur vel viäsbirur, impoKsri m nuiio>urc polt-
nolirlsiirerjzacOiplomaribuzconiirmaturOz, nec uilamin 
äimmmionem, tectpociu8 pro ke^ia nolira Gratia 6c lzeneiicenrla suZ-'verÄ eit. 
menrum öc acceslionem sa^uros, <^uemac!moc!um ex nunc rs ipsa vi» 
Aoreprselentium ciiplomarum con^rmamus, spprobsmuz, suAemus, 
raciKcamu;, artestamur 6c comprobsmu8, coniirmzrcczue 6c approbs-
re czulbuzviz kommibus privatim 6c puojice, nunc 6c inpostsrum czuo. 
cunczue tempore benigne super es re compellaci fuerimus, äebebimuz, 
ac acj eunäem moäum inre!i^ui5divjrarlvu8l^ivoniXlmperio noiiro ' 
Lul?ieÄ!8 oKclslez noliro» conltituemuz: äurante ramen rumulru be!» 
lico, reli^uasarce; l^olii vicin-»^, periculoexpolzra8,lncjii^renterper 
cu'iu8VtS nstioniz, 6c linZVX c>Kciaic8 a^mmittrabimus, Quorum no-
!zi, virmsimez imeArlras^uc fuenr speK^ra; i^a rsmen ut illi mkil sc-
renccnt, facisnc, jubeant sr^ue mancjenc, lzuam czuse pro clesenlion« ' 
Ltvi tsrum ac arcium facere v läcbuQtur,  n i l»torce invostrum 6c Keip.^ 

Damnum ver^ere <zuicj itti ariimaclverrerint, tüm a6 l^os cä 6e re rc-
feranr, 6cprovirililara^ant, ne^uicl clelrimenti sä d>soT6e k.emp.re-
äuncjer. suz aureinjuttiliam 6c po^eÜarem ßlaäit cxerce-int, täm in 
divesc^usn Mobiles, ^laAilIr^ru8 LlvitaMlN arczue arcium prsescAi, 
lepollt>8arm»5, Lc oprara pacs recuperata, non a!iiz cjuäm incii^enis 
narions 6c lin^va (Zermanis pr«teÄuras in rorä provincia conceclemu?, 

Illuliri Domino XlaAitiro ^ivoniae porro cum s<j L<zuetiri8 Orcii-
ni5 coniilium 6c notira-m ^pprobauonem üarum mukaverit, ut perco?.« 
^un^iooemaKnitaris acj principum V'trorum penerrsric amicirism? 
«zuö Viclnoru^i kegum 6c ?rinc»pum amiciria5t-i?ulcu8com72 kujus 
proviuc,^ kol^e, eo tcil»cjior ilrmior^ve compsr^at, ticu» 
iumJliinscarlijulirlsOOninj l)uc>5 in ?^ull!a,cum omni 
«n<i^m^us6c pfiv^e^iibDu^i^iouii tribiicmu8, ika ut VuiLtlus nuKs?, 

L b z  L s u L c k »  
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feucjatariu5czue?rincep5 lit, czuemaömoäumScnunc Illuttriraremeiu, 
pro Vasallo nvl^ro principe, lulcipimus babebimuz srczue babcmuz. 
/^c czuo viciskm Illul^ritss ejus certs lit, c^usm primüm voluntarem ke-
gni noliri 8enstorum exploravenmus, sut illi cum 8enatu nvliri 

Ducarus l^itbusnize super es re convenerint, c^uoram l^ivonise 
parcem ä nvbis 6c succelloribus nokriz in feuclum babere tenereczue 6e-
kearlllulirirassus cum polieris suis ex l^inea masculins äescenclenri-
dus; bazarcessubse^uenres, «MriÄuz ar<zue prsesläisrus cum juresu» 
IlluKritaü concetllmusmseuäumat^ueconcecjimus 6cc. 

(I^on ob^ante»licet ipsainseuäario, liluü^ueinliZnium 6ebono­
rum soüenn» sttributio nunc conceäi neczuear; czuse omnia sä nolirum 
ex?olonia reäitum 6ii?eren6a elle äuximus) pollesLonem illarum^ 
omnium Illukricati lu» ailiZnavimuz »conculimuz. ^tc^ue conserimu;» 

^primum totum illum rraötum (^urlancli« 6c 83miAsll>X>ncipiea^u s 
tslsomari, sursum,se^uenäoüuviumk^i!ß«,ascenctenäo a6 snci^uaz 
limites, per^acj?ivi!uminc«pt05 6c äispoliros inter8smo^ikiam, l^i. 
tbusniam6c kuzliam; Lt Kusliam ab una 6c I^ivoniam ab alr«ra psr-
tibui, versus 6i6tum ?ojocen s<j Dunam l^uvium, äelLencjente verä 
Dunäus^ueinmaresalsum; ^6ev ur^uicczuiä iniki'srerminisciz Du-
vam versus I^itbuaniam continetur 6c sä Orciinem l^ivonj« lpeÄabat, 
nunc 6c in perpecuum spu6l!!ul!r»rarem suam 6c ksereäes malculoz 
permaneat, curias viäelicet, bona 6c l^obilitatem, c^uXaä/.rccm 
DuneburZensem, ex bac parte lluminizDun-e versus I^ilbusnism spe-
Äarunr. ^rcem 8e!burßam cum toto äiliriÄu, Lurias irem, l^obi» 
jirarem, 6comne icl czuocl vicjelicetexbäc parte sc! srcem ^scberstspe-
üavir, srccm kau;^v, t>seußvct, cumiis,lzuX s6 arcem Xircbboim 
percinebanr,arces k^itav^,'su^um, I>?euburA^, Doblen, Kanäon-., 
^Isv^an^en, 8cbruncien, l'rauenburZ, ?abel: lüm6ci!!a;arce5,czuze 
nobis oppißNOratT sunt: (ZelcZingen, bZasenporb, Dusbsn, X^.ncla'»', 
in summa o^ua^inta mÜlium. ^rccm vero (Zrobin in ^uinc^ua^in-
la millibus. ItluKrizlimo ?rincipi Domino Alberto ^larcbioni öran-
ljen'ourFens,, in^ruslia Duci, iti6em oppißnorarum, 6c iüas c^ui-
6em summa; lüul^ritati e^us remirrimux. >^rcem vero (Zrubin sereno-
ltro apucl ipsum Illul^rislimum Dominum in ?ruslls Ducem eliberabi-
muz Lc äabimus operam, uc ab ipss oppißnorarione primo czuoczue^» 
tempore ellbererur arc^ue in pollesLons Iltulkitsci suse trsäscur. 

eunäem 
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ennc!em mo6um öc arcem Laus^o expoü'el l ione öcufutruätu Teveren-

6i iRmi öcl ! lu i i r i l l imä?r incipis Oomini  ^rcbiepi tcopi  KiZenl is el ibe-

rak>imu5, öc ut  ejus pol le l l io acj  te l ium?alckX I l lu l i r i rar i  ejus rraciarur,  

eursrur i  lumus; Lx al tera vero parte Ounse lo lam arcem Ounemun-

6am lÜul l r l taci  ejus acj  tempora virse conceci imuz. ?ro nobis vero öc 

Lereni i l lmiz 8ucceüor ibus nol l r is  ,  rat ione lulceptse äesenkonis öc 

aä«torum, ac er iam nunc aäeuncjorum luul torum per iculorum öc 

cerraminum, <^u» nobis pro I^ ivonise propemocjum jam 6e5psraci5 

rebus lump/ imus, torum traäium, öc omnem rel i^vam ?rovinciam 

u! i rä Vunam vizore prsesemis contrar ius cum I l luür i rare ejus in i r i  re-

^rvamus. 
?r>müm öc ante omnia arcem öc c iv i tatem kigenlem, cum omni 

ouoct in es anr iqviruz obr inul t  iure,  c lominio öc propr ietäre,  m5/-o^ LS' 
- » ttraru; anl.czv». 

oe czuo noblS I l lu ru5merum Sc 

l l r i tas ejus con^eiccn6»r, i ! !u6^ve nobis rei iAnavi t ,  proutprselenr ibus 

rel ißnat,  cre^i töc concjelcenäir ,  öc ab boma^io,  <zuo L iv i ras i l la 

k ißenl is I l lut i r i racl  luse tenebatur,  abtoiv i r ,  abtolvereczve öc renun-

ciare coram l^eZaro nokro in civ i tarem kigenscm per nos ableAancjc» 

publ ice,  rüm öc parent ibus l i rer issuis;  et iaml i  c iv i tas »I Ia e i  re i  aä-

versar i  vel i t ,  aur czuO^uomväo reclamer,  Lc ab ip lo I^omaßio übe. 

ros facere,  «5c »s« 07»^/ '^  

^5 tenebirur,  eamczve l icur öc rei iczva omnia 

l^uXteczvunrur,  potel lat !  ̂ 5^0^^ 

i icur jam exnunc v 'gorebarum i i rerarum permi l i r  ac permirr i r ,  ran-

^uäm lc i l icer esm civ i rsrem, O" csv/5^p<?//s^5L?'  co«. 

/57^/ , 's^5/ /^«^ Lx amit l ione vero excremum i l l i  

provincise exciäium, vic in is aurem äomini is nol i r is  prsesenscerci l l i  verüm czu?»ci-

mum öc inäubitatum pencuium impenäeat. /« 5^ o^?iones 

^55, »0^/>5^5^,>«-»^/?'^/5«?^/e5M^5^^L^^v5^/,>/ÄM^non consensir, 
F5^5»^ttV? ^ sM,'^ 55 ulrro eal-

- ^ , cicm reipuir,5e-
L? sM/t?/5»? YV.-S corpore 

,  ̂ « / > 5 , i A ' V S / ? ^ ;  P 5 ^ o  ̂ , > 5 ^ « ! / I - i v o . n X t U M  
55 L-5^^/0 M«, s^,«5/>5, ./5. 

coniiis>.iemuz, c, >i ram nobis k?ßi polom«, ^lsZno vucatui Ulbua Am?ss>5 »c<A-
»i» lpeciali jur?jur«tnctv obüriÄci lmt. rerc xomir. 

Le^ven» 

Mix» 
tum Imperium, 
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8e^venre? vero civilstes 6c srces, przeliäjarus, prsefe^ir-e, rra-
Aus pro nobis ceÜeruvt, ramviäeÜceriÜXczuTaäbuc in poretiare c»r-
6mis permsn5:runt, utluntarcesKircboimia, /^scneraä, DunebckrA 
a6 ripas Dunge lirse, Policen, I_.ur?en, srilcacen, Lrmis» ^elmec».» 
Kar^us, Meilenstein cum corä^ervia, srxäccivitZZ nova?arnovia, 
8abra, 8.uZia, Lurrneck, 6carx 6c civirss ^olmaria, ̂ enclena^, 
V^olfarc!, /^rrie;, 8eZe^aI6, 8cbnijen, ̂ ur^eburA» t^irbo^, l^em-
korcb, k.oaenpois, t^eumole. Dein 6c ülse czuze jam in pOtestatem bo-
stis pervenerunc, 6c armis nostris recuperanäke nobis sunt: Viäeücet 

L-piscopstusDerpareniis, czvanrum in eo Illustrira; 
sus inrereste kabet, cum omnibus illsrum ̂ obüibus, Vssallis, Lurii», 
funäis 6c univerksbvnis a6 eas lpeÄantibuz, äe czuibuz omnibus cer» 

iandkälhH tispersonis, c^use a6buc ex Oräine l'euronico restant, /so« cs»/» 
/?//^^s»e/?^p,>^6ekepub!ica I^ivonienst bene meritis, pro 

juäicio 6c arbitrio nostrolervaro äeleÄu, säbibira^veiapersonispro» 
portione Leomerrica, conceäemus proviäebimuzczve. 

Ivfunilionibus ramen interim omnibusiv nvstra 6c 8uccetlorum 

nostrorumporestate relervatis. 
De persona ramen Illustrill^mi Dowmi ̂ ls^istriiecu5statu!muz» 

tanc^nsm äe ea, quse in nos tin^ulari 5cie 6c obtervanclaiemperpro-
penä-r, prX coererisqve Ke^ninostri le observanristimum prsebuic^.. 
IcZeo paremßrarjsm 6c benevolenriamnostram illi referre volenres, 

eum ex-stimav-mus, 
vomsc keZaUb. , prourprselentibus con-

ceciimus, utin ea reliciear, jus 6c justiciam cum sliis oKcislibus no-
/ ltris ?.6ministret, czuam aä rem cerrum stipenäi^m annuum Ii!» suo 

tempore cOnceäemu8astlAnabimu5^ve. ^rserereäinrercczereraScboc 
inrer nos 6c lilustrirsrem /uam convenit, ut permurarione 

proLoneburZa arce 6c curiis^eal 6e^opsa!II!ustlilIlmu8 
I^oilaci^ l.)ux Ivlci^nus concentetur, c^usm aä rem nvstram rccipi-
mui opsram, ur cum rebczua Luronia, Lpitcoparu ^voc^ve duronienti 
Uiustriras ejus poriatur. 

c'ur/ancZjamLc I>lcveetlüln ümitum inäiicustorum cum vicims lüustritaz eju;, 
i-ivomam. controverlizm auc 6:iRcu!ratem dabear, pro reßia nosträ aucborirare 

curabimus, ur primo czvoc^ve tempore 6nes aä prselcriprum paä^orum 
karruolienlium 6c posteriorem! Vllaensium re^nrur 6c certi conlii-

tusnrur 

Dtlkom».' 
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tuanrur in cora -IIa vtcinis Ilmiles. Inreres verö neurrs pars slreri <ta- ^ 
mnum inferar, autllrem öc äiKcultatem moveat. 

Lumczve traÄus vuns: lurlum sr^ve äeorsum Ilmttes mter nos Ac vuns evnkZrusr 
Illuliriracem ejuzconkltuat, juz öc^czuirariz ratio pokulat,utmecjie- f-uUmire; 
taleKuviiin plscantjo 5c ali'5 commociiratibus ejus I^ui^riras perpekuo vucaieml^vo. 
xaucleat, czvoeczve inlulac: live mecliamnet slreri psrt» viciniores sunt, "i^-
spu6 eanäemparremmaaeant. 

Lr cum boc lexennsli bello 5uae Illul^ritati'5 czusm etiam d^obilita-
tis (^uronienlis, przecipue vero eorum ciiiIrlÄuum,czu!^>enssnv5ma- deiio exlisutt» 
nebunt, vires exbaul^X 6nr, relaxatsm Illuliricatemluam öc Kobili. 
rarem ab oneribu, bujuz belli, sut laltem ut boc prskent auc nirancur, 
^uoclcommocie pro moäulo luo pollunt, volumus: slio vero tem­
pore eaäeml!c ratio, «zu« IlluKris Vomini Ouci, ?rulliae. 

dleve eriainä (Zeäanenlibu» 5c kiZenlibu« ob ses alienun. contra vel,»,yuomc». 
Äum lua llluliricas molelietur,keZia noKrälnterce/IloneKuäebimus, 
ut auc in Gratia« noliram 5ua Illukritazilis pecuniä liberetur, am non 
priü^ czvam commocle lolvi polllt reperamr, czvemsclmoclum ex Vcn» 
«jy.iübus, Volmarienlibuz, ?ernovievlibuz ex mera nokrs ^rsria 5c 
beneticenria ^egia, in lolvenäis eorum äebitis aliczuic! opis per lub» 
minittrarionem rei 5rumentarise öc alrerius generi, commestu» aäfe-
remns. 

X^onerzeetiam cuäenäse tacultstem Illullri Oom!no ̂ aßistro con- luzeucienSz. 
ceäimuz, scl ponäuz 5c valorem l^irliuanicse, 5c ut ejus promilcuuz 5c 
in<äii?eren5 ulu5 lit, tam in ̂ .icbuania czuam in l^ivonia, volumus atts-
men ut ex una parte nokra eK^ies ve! inliAnial^cgni öc ks.^itbusni«,in 
altera Illutlriraris ezuzexprimanrur. 

Li czviä porro Illukritati 5uX venäendum, !mp!Anorsn6umper-^uzaljensn-l», 
mutanäumve suerit, luper boc llluliritati ejus liberrarem faculrarem-
«zve conceälmus;ita ramen, ur a6no5 5c 8erenMmoz5ucceiIorez n<z- ^ 
liros de eo primo loco re5eratur,nobiscz; oprio 6etur,s! ralem opplAna-
rarionem ipti acceptare voluerimus: kn mmü;, tum Illuliritaci ejus 
licear, cui volet. 

Dabimu; etiam operam, czvando Ducatus^libonisecam civitate rstko,»-rce«-
Kevalienii vel Van5aÄione aliczua juka, 5c nomini noüro bonorilica, 
vel per belli rariones recuperacur , ur Illullritati luse se^va Portio vel in 
boni; vc! pecunia conceclatur: 8umptibu5 belli lilioc nomine contra 

CviicÄ,i,!/vn, (üe 8ers» 
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ZerenilLmum 8vecizeK.eßem inlumenäi erunr,snte omnia nobis re^ulu. 
ronvettrsbe!!!- 1°tzrmenta item bellica «ZV« nobis sä prselens m ceiüon« srcium 6c 
^rcMrue»ää eivirstum relintzvuntur» bellö confeÄo pro rarione ^vaacitatiz <zvs!i-

tsteve ä nobis reliicusnrur. " 
per I.l- Zuäsels vero null« per totsm l,ivonism eommercia, veüiLglis te!o-VOlUSM nuUi» . ,, , 

«Nl Uders com. Ntsve ullo tln^vam tempore conceäemus. 
cMrs (^urablmus etism, ur inrereä remporiz, «Zum 2 Xtagno l)uc«tu no> 

scox^äa cox?i5^ro l.itkusm« 2dlumuz, 6c oegotium fubjecIioniz in ?o!onia ex par-
s/usnn!r"^ ^ ̂ egni rrsöismus, I.ivonia necellariis copiis militsribus» tsm sä 
nec^ZNliiro- prTliäis csürorum 6c civitsrum, <zvse iä ä nobis poüularim, ljvibusve 
oerum conlen- jxj neceüe fuerit, «zvsm sä arcenäsm fubltsneam mcurLonem boki. 
A^?i?ne§o.^ !em, in futurum evencum inüruatur 6c Krmetur. ^ 
«ummtervc- omnis öc lin^uls 5?05 prseäiÄo ?rincipl 

/ / s I p l e  a u t e m ? r i n c e p »  p r o  l e  6 c  f u i s  f u b ä i t i s  cserero-
rumczve Oräinum, öc Livitstum auncii vi-
cislim iiäem fuam facrolsnÄc prLkito folenni jurejursnäo obKrinxe-
Funt, iicut öc prselentibus oblirinßunt, «zvoäabbnc tempore, öc in 
xoKerum in es Käe, voluntste öc obleczventis, «z vsm nobl5 temel äe-
tulerunr, cOnstancerpermanfuri, ^iirmiterperlsversturillnt, tan-
esvsm käelem VafsIIum Üc fubäicos äecet Imperio öc pocelisri noÜrie 
iübjeÄoz. 

Nqz vero pari rstione?rinc!pem i'plum benevoleotis 6c fsvoribuz; 
iubäitos vero iilius 6c noKros clemenus 6c beniZnitsre nol^rs R.e^is^ 
profeczvuturos, ornsturo5 6c au6turos nosrecipimus 6c pr-elemibm 

, bsrum teKimonio It'cs-
ramm, ^vibu5 in Aäem prsmilforum iißillum nol^rum prXfentibui 
eli fubsppenlum. Ostse Vilnse XXl!X. ̂ lenkst>lovembriz.^nlw Do-
mini O. I^XI. kegni vero noiiri XXXlI. 6cc. 

lll. No-



m. 
? I ? ^u5culr, in Com». k.e»i» 6. Z,' 
^ ̂  ^x>r. z6AQ^!zze, koriZ^om«.' 

^obilitatlZ l^ivoniD 
krivileZiz. 

8I(ZI8^U^VU8 ^ULU8?U8 vLi Gratia 
kex ?o1oniX, ^la^nus l)ux l^ittiuam'X> kuKae, 

?rulLee, ̂ la5o vis ̂  TsmvAitiae l^ivomseq,' Lcc. 

Dominus Zckaeres. 

^OmmfaSimus perprsefentsslitera,» <zuorum interel^,autm 
I ̂ ^t^posterum czuolzuo moäo ivtererit, univerlis; Lum l,jvon»L 

^ Provincis xravi ac cliururno ^ofckico bello, mulrisczue c!a-
äibus aKic^a, vaüata, atczue maZna ex parte in poreüstem-. 

ko^iuw re6a6ta e/!er^ cum<zue 6c proprer mulcarum (^ivitatum, sr-
ciumczue 6c propußnaculorum smislZonem» 6c ob maximam in omve» 
parte; äepopularionem vatiitarem<zue ferro acczue igni in eo aliatam, 
6c prvpter^uoriäianas incurlione», maznum^ue kvliiz sä ejus reli-
l^uisz uccupanässappararum, a6eaman^uliiam»cäil!icu!tatem Or-
äinez llliuz reciaÄi eüent, uc neczuac^uam opibuz viribusczue proprii« 
üarum fuum äefenäere, stczue fe a fervicute cruäelitsreczue bol^iü tue-
ri ac venäicare poilenr. Illukriz^muzac Keverenäitlimus Dominus 
6 vübelmuz /»rcbiepifcopus Ki^ensiz, klarcbio krai.<jsnburAenli5,8re-
/ini, ?c»lr!crau!X,L3lIubiorum6e Var:6a!orum Dux, kuZiT?rincep5, 
Lurßr^biuz ^orinbel-Aenliz, ac Illuiiriülmus Dominus (Zottbaräu» 
Xecierus, L^ueüris Okäinis l'eutonici in I^'vonia ̂ .so^iller, Lratusczvs 
6c oräincs l^ivonisrum univerli, 6cLivitarum nuncii, 6um 6c omni» 
äomckica prTliäla lua convulia, 6cfe ab sliorum prTticiiis cieliiruto» 
»nim2civerterenc, ma^nam autem lpem in noliro äitionum nolira-^ 
rum auxilio äeponerent: matura 6e!iberarioneliabira, pub!ico<^ue 6c. 
concoräi omnium confenfu, fe provinciam^ue fuam in iiciem 6c pote-
üstem noKram traäiäerunt, sc in perpetuum clitionibus äominüs^us 
nolirls ̂ r-ivoz,»pzi-i ju-

^ , o ^ ^ 1. o - - ' ' i'esci^uülsl'o. 
Iczljue nos 6ct«cjerl0U5öe vlclnltate conjunärze nodis provmcise lsm.r-nco-^s 

periculo, claäe, vaüitate, fervirure permori, 6cpro dbriliiani prin ral«ett. 
cipisoKcio pertmereaä iiäciuno^raminrelÜKelltes, ut Komin^zczue 

Lc ^ pro-
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proviacism<zuedbristisni nominis a cseäe, populzrione, servirure bar» 
bari ac cruäelisbostis probibeamus, eosäem in iicicm Sc äirionem nä> 
strsm accepimu«. ()uä^ui6?m käesc necellirsre in jure, liberrare, 
forrunis, omnibusczue commocli« coererorum st^b^irorum sc äoininis» 
rum nostrorum eonlervanäis Sc tuenäis obstriÄos eile noz 6evincimus 
öc obkrin^imus. (^um aucem incer reliczuos starus ejusäem provin-
ci« l^ivoni-, czm sä proiitenäam Sc recygnoscenäam subje<Iionem 

iknc^?"que^5usm apuä noz comparuerunt,universu;^Äe/, ̂  0^0/S5,'//////,»,/>s-
r.'ini ciz «zukm ^U!vi dll'^^cZUL 

«udülu^zuckei: , per cerrosnuncios Sc plenipvtenres suos, viäelicet dlcz-
biles,?vemperrum<zi!?em!um,^ur!5vo<!i0rcm,(ZreAorium?run^en,?z. 
bisnumä Lorc^b» ttenricum Sc^oannemäe ^/lebäem, cvmsuKcienti 
plenipotencike suze manäato,/^/M 
r/<s rs»/^i?<z/o, apuä nos comparuiüent, /Äs <?r /<?///«/ 

»s«/>e äe conkrmscione jurium, lä?erratum_., 
privilegiornm öc immuniratum suarum bumüirer at^ue supplicirer 
compe!I.ilsenr. 

Vbculerunt nobis in 8cripris certs capits seu articuloz, czuos s 
nobis in omnibus eorum punÄis, clausulis öc conäirionibus contir-
wsri, approbari öc ratikcari, 6ebira cum instantia supplicsverum: 
(Zuorum lzuiäem capicum seu aruculorum tenor 6e verbo aä verbum 
te<zuitur, Sc est ralis: 

?. I. Lc ante omnia 8acrse Sc 8erenistimze ̂ lsjekati Vestrse Domino 
^ußuKsnzm^ kiostro diementistimo, Lc tum übercatis nostrsc Vinäici» tum Sc übe-' 
conkeiiioncm ratori, in czuoomnem spcm Sc 66ucism liberationis nostrse concepi-
!nv,oUdiltt ms. 6ebitac^uz parest bumi1irate»ncistrc) totius d^obilirstis I,ivoni« 

' nomine suppiicamus, ur sacrosanAa nobis öc inviolabilis manear rs-
ligio, tjusm juxca Lvangelica ^postoll'ca<zue 8cripra purioris kcclelize, 
^icense 5^no6i, ^uAustsnzmczueconfesiionembs6tenu5servavimu5:' 
oeve unc^uäm ullis live Lcclesiasticorum l!ve seculsrium prsescriptis, 
censuris öc aäinvenrionibus ßravemur tmbemurc^ue (zuovis moäo. 
<^uoä il pr^ter ipem acciäeric, nos kamen juxta LacroianÄze 8criplur-e 
vormam, ^uäprsecipirurplusDeo<zuzm kominibus obtemperzncjum 

> <l?e; nostram rerineamus reÜZionem» conluerasczve ceremoniss, ne» 
«zu? nos jn u!Ia rarione ab bäc aveüi linemus. L'? r>s^s 

l'A? O^o» » //? , /,/ 
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^ ^/>s/o/k,A Oo<?a^e/ ^5c/e/7e 

II. floximum ett,ut Lcclell« con5erventur,co!!splse re^ituantur: 
Sc^vX lv!iniürl5puriLvanAe!li, Vo^oribuslive Concionatoribu5>öc ^emur ^juittr!-
»Horum koneks lukentarioae,non provilse,ut kil'ce ex ltkeralirate sacrseque 
v.eßiX kisjekstis proviäeatur, öc li czuiz cevsus 5un6i^ve kilce scjem- „^rur. 
pl» vcl lupprelLfueriat, ut »üivelreÜltusnturve! se^vivalsnts preuo 
compentevrur. 

III. paupere» neßli^antur» iüorvm enim juxraar^ve Keli- lir. ^ 
ßionls rationem kabenäam elte cenlsmus. Lüm nobis porro conliet, ^ 
czvsnra lic calamirzz pauperum, «zvikac bellorum c!scjeex cjivitibu; 
pzuperc; faÄi lumus, luppliciter petimuz, ut bona- »em Kosxlrsllo. 
H?e >üi5o!»m consecratareliituavtur, öc in ̂ uikuz anre lucis anticzu».^^ 
tu§ ereAa nuüa 5uerint, ut eri^anrur, öc kam 3 6acra VeklZ !<eßia lila. ' ^ 
jellate, czuäm ä principe noliro, pro!<eß!2 muniiicencia öc !ibera!ita-
teäotcntur. 

()vo faÄo dkrikus sczui kxc in se collata repuradit) Vekrse R.eA>» 
Ivlszekatt, ke^norum clicionum^ve susrum facüiorem lplenäicjlo-
rem^ve fsciec Zubernationem. 

cum iioc bello (prok 6o!or) sKiÄillimse, marltls psrentlbus- rrc«nc-i,iorum. 
«zve cXtIs,mu!tT viciuse, ort)T parentilzus vir^ines, in eam eßeüarem re-
<js6i«lint, ut, qv.o virsmtolerenr, vix kabeanr, obnixe oramus, ur 
inprimis äe LoÜeßiiS coeljkum vir^lnum ir3 conliiruatur, uc M-Äjz-
tlMT öc miserrimX viäuse virginezcz ve, maririz parenrüiuz^ve orkacse, 
lnka5cerecipl3ntur, necetlarioczve Vl6iu amiiIuczve prospiciantuc.,, 
äonec ve! ccrltbem oprent virsm > ve! sancium pet3nc msrrimonium : 
neczve enim in koc ve! coeltkum Virginum, c^vsrum numerus non ita 
msxnu5el^, ve! prXseÄorum, earunäem privatum comwoäum, leä 
commune poriuz t>onum speAanäum et!. 

Urc^ve iäemcum coenobiis klooackorum, li i!!s 8.KeZise k^aje-rr blonden» 
ttati VettrXa!lqv2nc!o ex manibu; liottium rettituta fuerijit, contti- ^nibu; Li 
tusturpropter miseros exanimatos ien«5, L? pupiÜos parentikus or-x-Ut;. 
bo», paternisc^ve boni» cjeüirutos, «zvi in ii,c!em ali, eäucsri, öc ku-
manioribuz!iter>» erucüri porerunr, cum msximo KeipubücT commo-
60. Ira enim ex Ooenobiis prsekariz, vetu, Ooileßiorum torma reüi-
tuerur, ex ^uibuskonoriiica kcclelizeöc Keipub!, Or^aria, qvsnäo-
cun^ve neceilsrium 5uenr» dexromi porerunt. IV. Lum 



2» e lulvonlcz 

IV IV. Lum aikil magiz k.espul)!icsi ^ualsare Sc concutere sol?Ät» 
^ua^znsm ^ czvam leAum, consvecuäinum arczve morum mutaris : 8acra keßia 
zitiratuz X4aietts« Velirs dene conüitutas k.elpublicas kac rscione non moäo 
cncluz, quoczue tervanäas, seä coüapsaz reltltuenäas pruäentllllmo acqve vere ä^Vlns 

conMio censuit, ^voäperlüuttrilllmum öc k^aßn ilcum ?rinc,pem^ 
»UZ eonklrusrur Dominum l^rco!aum k.aä?lvil! in olika Sc d?llcke^it2 Oucem, ?z. 

Zen. lacinum Vllnensem, Dominum nottrum clemenrillimum, krincipj. 
»jzulsnrur^re. izuz, d^obiülzus, divitaribus atHve 8raribu5 I^ivonise sud jpLuz 8acr« 
^lui^oeum^ K.eZise l^ajettstis plense porettaris manäaticzve propoliro scripto pro-
v u c c  « . a ä - i i v i i .  r n i l e r i c ,  » s ^ / v  » s « / s / « M  s ' 6 5 ^ -

Mevermanic^ 
/? , c^uoä Sc aä prselenriz lisrus conservacionem Sc coüapl! 

ereAionem rellitutionemc^ve facir p!urimum. Uc autem certum st-
^u; ttatutsrium t^ve commune aljczvoä/^sp/>^/e^, czvo omner provinciales cene-

l-ivoni». exconsuecuäinibuz, privilexiiz, latizczve lententiiz, surorl-
täte Veerse sacr« kegise X5aje^stiz, conKiruarur, etiam atczveetiam ro-
ASMU5, uraäesm remeerriliominesin juri»pruäenris versati ex au-
roritate Klsjeliaciz Veürse äetißnentur , czui talem sormulam suris 

cumcompUa^!-^zrovincializ concipianc, componanc, L' ^,'vs»/<e 
s^sä^nobii!- aä recoAnosccnäum, coniirmaväumöcpro-
raciz conscnüiZ mulßanäuin VeKrse 8ac. Ke^. kvlajeiiati oÄerant. 
oxorrc^ ^ solzz Inäigeni, öc benc posseslionatis äiAnitatez, oKci^ 
«Mcn; pudüci; Aca^ilancatus ^äiZnetur, proucno-
»?xr«ti<^nru^ ^.e^ise ^ZjeKZti5 nominepromillum ei>) at^ve pr«scri!?anrur ä no-

I)iz älAnicLtesi oKcia öc dapitaneatus, öc c^vanäo, Sc czvibuz ^vitc^ve 
prsekcierur. 

vi.' VI. (Zvamvi; int^claz ire nun pollumus, Appellation!» reme-
^/prov^. äium sä tridunal k^eAium, superioritacem 8acr. keZ. ^Isjettsriz ma-
smtvxmilienrur. ximc respicere, nec^ve noliri inliituti lit, illam arrenuare velle: l's-

men putamu; 8ac. ^eZ.^laje^acem proprer commoäum öc proveÄum 
provi^cialium, alism viam öc eam <^viäem compcnäiotiorem, öc ex 
consensuz communis arbirrio öc Veerse 8ac. keg. l^aje^atis spprvlia-
tione, invenire conlittuerec^vs polle, ne vel proprer itinerum äiKi-
cnltarem Ivcic^vs incercapeäinem msximam, ve! proprer miserorum 
jnopiam, plurez cansT in juäicia äelarum äeserere, öc äivltibuz, im-
xrvbis»ma!evoÜ5^ve komioibuz ivsolenti« lnateriam prseberi contin-

L^t. 
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xst. (üonlultum »raczve nobis villetur, ut 8scr. keßis I^ajeüas Ve-
ttra in Livitate k.iZenli, tangvam torius provinci« merropoli, cercos 
juärces seu Zenarores suos conliitust, ic!<zve ex incliZeni» per 

6els<Ao», per t^ajeKarem vero Veüram conär 
manäos, yvi semelbisve in anno k-i^am ilatis temporibus uns cor»« 
venianr, Sc causa, appellarionum ex sutoricatel^ajeästis Vekrse cis-
ciäant'. ab illo vero 5enatus ^sajekati, Velir« in juclicio in csuks Ars» 
vibus 6cmaximi momenti, sä'I'ribuna! ^ajeüaris Veerse, von mi-
nÜ5 ex ̂ rckiäl«ce6, yuäm ex I^ajeKatis Veür« 6c IlluKrillimi Dowl-
m äitionibuz, liocel^, ex tyrä provincia, sä ^lajelistem^ 
Veliram ranyvam a6 supremum Sc bXrecjltsrium Dominum nolirum^, 
appelletur, ita kamen ut temerarise Zc srivol-e appellariones prsciäan-
tur, liatuaturexprefsa poeria in temerarie appelianres, 6c excraben-
ceslitem iiuejulia, leZicima 6c probabili rscione: 6c ur taliter äelin» 
lzventezconclemnenturinäeclmampartemcauss:, cujus äimiclia pars 
^sco^jelistis Ve^r«, alteraäimiciiaparsapnellatvciepenäamr. .. , r, .1 ^ ^ ,1 ^lvonvsum pri. 

VIl. Lum koc proprium k.eZlum ciecu; I!t, atczve Ipla Ivlajettaz,viit-Zig.?ot7eNo-
quse neminem, vel minima!«l!oneoL'enclere, unicu:qve,czvoä luum^«?^- c^svcru-

., ^ clliz«:; iiberrsre«. 
«lr, tnbuere, ^voa uniuscujui^vcelr, ex amplltuuins muniticenriX^e contirmAli' 
tu« aääliZere contuevic, »s- rur. 

, de c^vorum nomine ̂ bitcquuo-
milll lumu5, czuoclnobizalczve ipilz, bensiiciorum seuäorum ä?xin- nem L-zä-iviU?-

<ipibu5 6c pr-eäecell'oribus suis acceptorum, äiplomara, conüßnatss^m-bonzfcu 
litera!, pollelltones, conlvetuclines, privilegia, ac libertäres, Lc czuse xr-ä» i.i>sn!«-
cunl^ve longiMmo cemporum ulu ac^visivillenc obnnuillenr^ve, in- ' 
violabiliter servari 6c coniirmari. 8e6 l! czv« msjora ipks omnibuz ac- Svecics ü56cm 
^ve knßuli« ex ulu elle poll'snr, ^ 55 

»SVS <^vam KeZ an! facilitarem, clemsnliam 
6c lzeniAnikÄ:em, ut oblervanti pecÄore auimorum nolirorum prole 
<zvimur: Ira eam forcunis nottris omniisus, vicä lalute^ve ip;ä äeme ^ai?'de»eLc-. 
reri leäulo paraci erimus. l'roincle petimus ^uä 6ecerkumiliima ob -Lspo^sä! 
tervantiä, ut non moäo,qv« anres 6><Äs sunt, prsüentur aobjz - vc.^?d Ä^yds. 
küm /»^vi cum eonsanßvinei» iui« at^veAÜ15 luZx. 
fawilii5^55mulrane« s»ve conjunS« manu; contrakenck faculratem^?^^^ 
v l i m  n a < 5 t l  s u n t ,  « / / » s c ^  

x^ve iljjs, 
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tubäomimo I)0minl^sßlün c«rerorllm^ve?rincis,um manlun» »c 
jlliz Hvi 8acrse k^eßise lVlaje^sti Veürse immeälace fubäiri fururi funr.^., 
voKrisczve perfonis ex liberali favvre, pro^egio veliro fplenäore st> 
«zve ampliruäine, Zraciolilllmeconceästur, in omnibu; illorvm bo-
nisfeuäsllbus, »»s^s,/pe 

, /pe //5»Vs , »o» «?o^o 5?/?^» 
b^li5* 5ui5 ^ ^ , ̂ 5/-/ ^^6 /sc/^, 
lubnu clisxo-^ /?V6 co»/«»ö?-e »?-!?««/ cs/>s atczve conrrakere. //sc 
nenckconceck-.f/^ utkabeamus Ilberamöcomnlmoclam/s/^/5»?, </e 

^o«e«^e , clonanäi, venäencli, sliensnä», öc in utus bene 
vlacicoz, non rec^uilico I^sjekatü Vskr« coickalu öcslceriu» cujuiviz 
tupericiris,converren6i. 

rix. iix. 8i forte in kac belli cslsmitste,6eprs:6at!one, !Zneve ve! slio 
w'^eve^^c- cujuscz; äiplomara, monuments privllegiyrvM, liberrstum, slia-
perciira. SMIZ-rum^ccncestionum acq; oblißationum amil!ä,sbfumt!s,per6ir2^ve ef-
ve"rriku;^eai. ' ur ills ä 8ac. Vekra Kegia l^lajeKace novl8 Diplomat» non moclö 
buzprowlA.re- innovenrur: li 6e bonorum kiereaitattone tranHuilla gtc^ve continua^ 

Verum, utetlsmobliAZtoriarum lüerarum, 
zau6cr beneä-^uzebocrumulrubellicoperäitzelinr» fru<!iu ü noncareant, czuiäuo-
e?que^x?obzr6^suroricste obiirmare po»t!nc, ralez literss pe. 
n'ruio, fecuruz ne» jplozfuille, öc ex aäverloäefolutonumerato vellscisfaüoperslis 
^>rum ̂  ^ litersrum srZumenta ni! conftot» 

ix. IX. Uc facr»ijz6u5keAia K5ajeKs, Mobiles sthve proceres liivo-
cum ' omnium bonorum, äiAnicatum, ^urium, libertatum gt<zue^ 

I»oloni5 Le t»ru- prsero^stivarum, HuibusbaAenui tam Lccleliakici <zusm 8ecu!srez, 
liber'rariku;" " Mobiles OominiKeAni?olonicl utunrur öcfruuncu^., 

x. ' juxca formam ar^ue moclum, czuibus ?rutbenifub fscra ipliuz 
Neuespolm sb ipfa obtinuerunt, participe»facere äignetur. 

Man Lehen-' ^ Ut nobis libertärem graciX» (ut vulZonotlri 2j?pell2Nt)s>ro 
^rer^rnculun, Ikl LULL^LZIO^L!/^-
kuncSl l-rcixims ^ <75 
pr^cectemem^ ^ 5» /»//«<? S^/^e-
concilwic», uc eoäew moäo nc>l ejutciem privile^ii frucIum, ex VcüröL 8s-
«zuocjnempel!le cfx^eA. ̂ lajeliatiz ampliore auZullior^ve muoiücenna cspeileke^, 
^sponcn^.üje^tcjvecum pcrperua^ußulti nominis celebrarione poliern noiiriz re-
vero c!c taculrq- lin^usre ovzLwu»: kocek, ut ksbesrvuzpot^Ksresnfucceäeocii, non «e lucceaenlli. . ^ ,» 
V»ro^ue erzo M000 
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rNoäoinäescenäenttseäetiamincOÜaterali üneamriut^vesexus: Iks^ck^k «"nni, 
tarnen ut prseferaturmasculinum, AfoemeÜX pro moäo 53cu!tatun^^on^"säeo^ 
^ocentur, mascuIizverönonexi^sntibuzfoemeÜTin vmnibui succe-u^""^"5,L--
6anr, lalvo ramen ̂ lajeKatiz R.egi-e jure6lci 5eujurecaäuco. kadcl 

Xl« (^um noz 8scr. KeZ. Xlajeüaci Veerse illius-zve KeZno? kla-^ xorettsrem i» 
gno Oucarui I^itbuaniX ac äicionibus, inevitabili necellltare in bi5ce_. ncn^p^sucl 
nostriz an^uliiis, c^vibus proprer barbari koliiz inlolentiam 26 extre- cesso-jz pro i«-
mum cum principe nostro reäaÄi, 6c ab Imperio Romano 6e5erti, 
viramczve noKrsm, parences, uxorez 6c liberos tuer! non potlumuz,6onzri6l, vcn-
lec! mecliuz iiäiuz in boliiz cru6e!il!imi poce^atem venire oportueric,^^^'^^ 
priusczvam ab Imperio6efsn6sremur,jn lubjeÄiove contenserimu8-xisciroz^nonrc 
Lacra ipiiuz Kegia ^lsjelias eikciac, «zvcmaämoclum camumeK» 
proprerbancprincipis noÜri äeciittottem, nvZ<zvs subäicoz apu6invicon5en5u, con-

Imperatorem, Lle<Iores, Principes ac8taruzk.omani Im-Po?-
perii, tueribonorem5ubKanriam(zvenollramzNecensuraImperii pu- «-kcm"ben^cium 
blica, aliaove infam! nota vexemur, äamnove aKciamur, ovin vo i?, 
tiüz incism^ez confervemur. ur?u?^ii!!czMG 

X!I. ^Ic nos m poüerurn s Zsc. keA.KIgjeftate nonfolum contra ^ 
I^lo!cbum fe6 c^uvfcunqve boltes noikros, comunHjz kegni poloni« 
omniumc^ve äirionumluarum viribu? 6efaÄo 6e5en6amur, boüem_. Lavemr iu. 
!n proprio äiuonibuzinreßrabeÜi mv!e lzvsmprimumsäoriamur, 
vel bostiiibuz veltociiz srmiz, fociorum terriz^raviora msfora^vs 6a-^ciunauo .«.0. 
mna inf^rancur: Melius etenim ell ex lwliium tsnevine TÜuare,ouam? ^ , . . ,. aarsclolickuMS 
»oltri, lociorumc^ve aeprsenatlone, peraittoneczve IsAlnarl» tu^eÄlvms. 

XIII. Ucnemo in suis sraniciebus arqve conkicuciz !jmmbu5 vr»-^ ,. . ^. ? ,. , conrrs «ucm. 
morum worum, lzulexcerrizmonumentisuezuenc, vercurbetur: ieä cuoque Kottem 
in po/fcüioneijlornm ä 82c. ejus keßis^ajellarerucarur. 8ivero äefei,-
limires rcmporum verultare corrupci amillive eilenc, ur illi live per 6e» xm 
le^acos, live per arbirroz» prouc X^viraris poilulaverir ratio, innoven- ̂ mirczpr-ecklo-
tur, resticuancur^ve. Ubi vero in rerris l^ivoniX 6jfperllinter fe d?o..ii^s 
büium. item rutticorum a^ri babenrur, Sc ur ßermaniccappellantur, -' 
Gt^enwlandt und Hackenlandt/ itti fecunäum conlvecam men> 
luram anicui<^ve inregn, absczveulla äiminuricme lse^oneve permir> 
tantur, m lcilicerjuxca vererem prsescripram formam «zuilibet uncu» 
auc manil,5 a^ri, 7/^s Jackett /Ä»5/, 

(colle^^on^ V6 cs»« 
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(^use vero ex valiis nemoribus, mulro lonZo^ve 5u6ors 
acc^vilira, primi occupant>5, juxts juris communis oräinauonem ma-
nebunt. l^ili prior occuparu illa äeincepz pro äerekAo bsbuilset, sc 
sliui ea abunäe poileäiiler, legicimeczve prselcripliller, ut is <jvo<^vs 
in call pollelllone recineacur rueacurc^ve. 

l-iker^^' ^ XIV. Uc^lobilibus l^ivonise integrum atc^ve liberum lit, per k(e. 
«^eZnum ?(^o. ZNUM poloniX, t»^aZnum Oucarum I^irbuantX, aliaitzve lci-e keßi» 
ni-^.vuc k.eLalibusvii8, öcubicunqve lpiiz negotium 5ue-
tliuanize,'i,cicm . , ,, . / / ^ 
snnexa; provm-'''t , 
c»3 commerci- , lä^V« 
uiiiu!ve^ allerg terra c^uäm msri, cocterizczve liuminibuz cum omni lmmunitatc^ 
xenere. permittatur. Lr ii ali<jvem iltorum in prsesato K.SAN0, klaßnocz; vu-

csru ^.irbuaniX, aliisc^ve äirionibuz, c^viä^vam äeponere contmAat, 
uticlem line ulla molcKia, ullac^ve relonii öc ^uarumvls.^liarum äz. 
tiarum Zravamins, inäe revocar! öc reäuci, ^usQäocunczve vifum^ 
fuerit, integrumliberumc^ve maneat. , 

XV. UrconfeÄokocbeüolnI^ivonls, veterez^eZLlezöccom-
vizncur^ ̂  munes lirstT reliicuantur in priiiinum ttatum lerventur^ve; reliczu» 

vero iib ulu communi sliense prsecluclantur, proprer varis incomrr.o-
6a czu-e nitro cirro^veäominiisvicinis eorumc^ve lubäirizmä« subort» 
ri pollunt. 

^ kostibu; ca ^ bottibu; pro 6e5en^one communi? patri« cspti,Se poi^ 
pri re6uce5 -,,,-liminii jure, öc reäemtioniz benelicio, perVsliram 8ac. klajs-
Miizuz ^ ^ l^arem fruanrur ar^ve gauäeant: ut erl! lervituci» calamicate mortui 

cenleantur; ramen spe recuperanäTÜberlÄUZ vivere viäeantur. 
Lervkiz^bellic« XVII (^uamvis major parz nobiliratiz per bokem partim bontt 
vuiZo Roß- ^uiz feuäalibus spoliata, parkim äiuturnirare belli fortuniz exkaulia, 

"tuxorum atczve liberorum fultenrsrioniz pleriz^ve plane nikil, öliii 
)sm xrMenmr! Minimum llipersir; kamen illoz linßularjz er^a 8acr. Veltram keA« 

^sajel^aremubservantia, Icemforcunarum, libercscum, äi^nustis, 
vitse, enam srqve lalutiz proprio relpe6lvz eo impsllunt, (tZUT jplu par­
tim benekicio Velirae 8acrse R.eß. ^iajeliaciz ba6ienu» urcunc^ve servaca 
tunk, partim Deibene^ciotervaraacreliiturairisperanc) utnonmu-
60 iplam omni bonore venerencur, vita atc^ve faluce ipls illuä li-
benter conrel^abunrur. Lccüm plurimi nokrorum nibil reüc^vum^ 
tubeamus ^»rsersr vuam, kaac paraci sumu» ^vo<zvo tempore apuä 

Lae.' 
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Klajskacem Vestrsmexponsre. ^eli^uivero, eciamli 6cipli 
belli c^uin^uennslibussumpriburexe^, kamen se illi olkerunc, 6c no» 
unä cum eis otkerimu, aci omnia, <^uX polllbüia elle porerunc: 8pera-
wu,c;ve Vettram 8ac. ^ajettsrem, li aä expeäirionem beüicarn^ 
eo^uocvnsueveramus e^uiraru proprer exbauüss vires proäire von 
porerimus, illuä non räm ulli neZleÄui aur prorervicaci, seä imposk-
bilicaci lmpucaeuram eile. poliulsmusirsc^ve, ucunusc^visczveseeün-
«öumrel^anres taculr^res bellicam expeäicionem 8acr. ^.e^. Ivlsjsstari 
Veerse serviar; non autem lecunäum eas, <zuas ante rebus integri» 
Ksncibu,obcinuir.'6c uc eoäem plane mocio, li c^ui exrra numerum 
iui äebiri ac soliri equicacus auc servirii, inbonorem ar^uecommo-
6um 8ac. kjajestacis Veerse, plures e<zuices arczve milices eäucers 
pvllenc ac vellenc, Kipenäia conferanrur, czuemaämoäum coeceri» 
82c. keA. Vkajeltaris Velirse k^eZni 6c X^aAni Ducacus I^irkuaniX inco-
iisnumerari6cconsueverunr; uc^ve iä räm m prseseori <^usm msucu^ 
rjz belli cemporibus perpetuo lervecur. 

XIIX. Cum älßna vox^lajeKace regnanns lit fateri, 
, neäeincep'iullusprinceps, ullus^a^ittracus,pr-evism csu/« 

live siperior, live inferior, vel czuivis alius, extra coAnmonem cau-
ssc^obiles Vatsllos, vel czuolvis alios poilelsi0nlbusremereexuat,6e Ucrur. 
üttuar spolierve: seä li quiä iuris in alium babere quisquam puraret.., ^a» 
^ ^ ^ recjuÄ.on, 5ve-
noc^plum coramjuäiclo oräinario 8evacorum Iviajelracis VettrX R.S.cic«lu^ccki 
xiT, velprovincisliconvenm experiacur. I>?on enim se^vum ek, 
«zuis in propria c^us? ipse licfuäex : Hicut en!m jus orirur ex saÄo, ira 
äe uniuscujus^ve aur culpa, non nili meälsnre jure , le^e 6c san-
«Iione per^uäicem äeciäi äcbec. >?emv icac^vein pol^erum causa in-
äiöia, non convic^us, nec^veleßitimojuris procelsu cl^mnaru;, for» 
runis arc^ve saculraribu; suisexuatur: c^uemsämoäum anreä >.xuri sunt 
nonnullibonelti, 6cm suos principe» arc^ue maAl^rarus obeäienres, 
6äeles6c ykücioli cives: Lrut in rall saÄo licearopprello sä 1>lbuna1 
5ac.  ̂ eßiX^1ajet tar i ,VestrTKc^ium»exrr^oräinar iecoramdlorgr io,  

instrumsnto Aravaminis, 6c äe islvo conäuÄu aä co^nirionem causse 
8sc. keßiX ^sje^atis Veerse supplicare« 

XX. Uc nullus, cujuscun^vc eminenriX zut conäirionis ex!- xix 
i^at, perscnis, cattris, äczmibus, aut pollelliomkus alicvjus, ulsczm. puiiiicz.,^ 
violenliam inscrre, incurlione»sacere, in publicisKratis insiäia: P» pac^p'ub:^^ 

D ä ! ners 
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ve! Suprum nere prselurnac. (^ui autem luper k»5 conviöiuz, ur zuxtZ !cß(5 
commncens es- ^5^ 0/5/?^///^. Limili moäo bi oui bvneüss matronss, viäuLs, vir-
w«, ^inezczversperent, vel per vlm ttuprarsnt, comprtmerentve, 2un^» 

alias ipliZ omniz äebe^cur bonorst^ve reverenti^, sc msrilo, uteoäem 
cZjzil» suppliciv punisntur. 

XX. XX. dum etiam mercatores, prselertim pereZrlnl llve exotici 
^:r?vuwo ^ > in^obültÄtiz ac Oivitstum injuriam, peÜss, fruinent^, 
Aussr.iusserey5n!vpu!um, 6c a!ia rnercium ^eners, in viüis ac paßiz clärn öc puklicö 

cuzemsre, neZocjZtione8^vei!!icitS5exerce!'s tolesnr, uti!!u>6 Vestr« 
83c. 8.eA. ^l2jsftat!3ÄUtkorit3tecavearurprok;!)ea:urczvL, neiä 

" coe:erv 6-tt. Utaurem ratio Oominorum l^obiiitaris^vs kabeittUQ.,, 
cum peülkus 5ersrum 6c bekiolsruw, Lacra t^la^üss VeKrs 
proviclebjt. 

XX?' XXI. (^!emzämo6umant!czu!tmomni!?u5l>lVOO!T?foceri!?Ls» 
^emric>ne;,5^!. ^szzj,l)uz^^^jkj^u5 Valaüizcjvs !ibera in univerlum kucuil^ve fera-
-X6en6ai?gno" rum !ultra atczvs rnearus fuemnt, ipia^vs vensno lidsrrilT'.a; ita f)'l-
Svrop^Ä -NAM V2MM, kcmorum, paicuarum, pratorum» sÄuumcjvc ltverrimum 
x^rmi.rujnur. ulum 5ruc^um, k^uoä ex f:rjz be^io!i5^ve s^Iveüribuz pe!-

les, <zua5 vul^o nominanr, ex ncmortbus ^!vi!cjve^, 
omnium ÜAnorum usvinczualemcunczvemelzorefruÄu bsbereObune» 
rel^vs potuerünt yuoä LVl!^wercj7 6icimu5, in ommvuz lpeciebus 
ejulciem, in cinerum live Ii^uiori5 picei excrsÄwne, live süiz Ü^no-
rum äivskiis leKivnlku5i5compsrariunHU3m porcrat: Ira czuoc^c^ 
rvuma sl^ue tranliroria Liant, O'5/? ?//^s 
L / V / ' S A ,  ? ' » ,  O '  

(^uema6m06tzm bsec omnia inveiiiturarum monumcnuz, 
lonZilüma pfLescrlprslzve conluetuäine säkuc boc!ic ab ornnibus nob!-
libus obrinentur öcservantur: It!Zczuoczusomne8 t^obüez atoue ?ro-
cerez I^ivonise bacIenus kstzuerunr )us coczuenäse cerevi^K ÜUu^ve^ 
sc! suaz tabernaz venäenäi p0kes!slcm abzczve uÜiuz impcäimemv, ve! 
Zati^fum veiaill^al-iorum ^ravamine. t^e vero in poüerum c^Üiciiz 
ciKci^riorum säinventionibus » ne cücsmns cxpi^tionibuz, in tatibus 
Kbercaribus c^uoczuo moc!o ̂ rsventur; petum diobües ac ?roccre5 l.i-
vonise, ur b«c specialius ?r!^i!eßio Kegio e^pücentur, ne omiliA-. 
»mpraelenliurum , vocnille oÜM) leä ^iise expreß jÄin proäcile 6c in 
Lulurum öc peryetuum pro5uiA vi<!srtpiiterunt: pvbücä ismen con-

nzbu-
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triburione Sc ^Iic> ve<Ii^g!i communi conieniu Orcki'num 'öc Unive^s« ^ 
^obilitan^aäSacrse^eZ. k^sje^acis VeÜc« Sc Ksip. nece/Ucatew pro 
tempore äccernenäa, lemperexcepts. 

XXII. Ucrukici, ^uivel^rincipizconceNonemin^icujuz po-
teüatefuerunt, sdaliisnon cZpianturnecjvs^etineanrur,ssäaä 
cujuz mterlzt, poKuIstivnem exliibeavrur.- niki cerris cijpjomZtusli.. 
arßum?nriz, vivizczvs tellibu; eciocers ^uiz poterit, illoz g ießitl. 
Mi; jptorum Oominis conce^ös at^ue tranzjacos eile, mansbunt in po-' 
tel^sce eju5c!em, in czuem eum in moäum concelli translatic^vs fuerunt, 
s!iä» rettilusnmr lecuaäum receprum morern Lc smiczuzm coviuetucii-
nem l^ivonis?. 

XXIII. UtksAenu5^ol?iiiumrllÜici36 sola Vommorum 5uo- xxrii 
rum opers fuerunt obiiriÄi: Ita petimus provicieri, ne sci siia iervicis "'i 
ivI,b-ttZtt-aoar-x>rs°ju<Iicium coLsnrur, l-6üc-nl!.zuscov5uecuällm?n-7m 
ob/ervecur. . oxer-eve. 

XXIV. Ut 6ae, terrsrum äiliZenter odlerventur, ve p^äoize, 
öcgrassatvres inZreäienäo impune ßrassenkur. r^rmlÜemm^ 

XXV. d?e lites atczue controverli« trav^ionibu, juäicatT vel^ ^ 
lopitT, in potierum resulcicentur, luX<zue Laerse v.eZiX ^gjeüsti in 
cI)stizczve8enZtorjdu8 molekiam inferanr, ut inZenere tranzsAionez^^'^^^ 
2c cleLnikivX 5entenrize omne; ä principidus I^ivomT äiöi« lat^tzvs per 
Lac. Keg-sm ^lsje^atem Vestram contirwentur. 

XXVI. dum isepenumero in Iiivonia scciäerit, c^uoclnonnulii XXVI. 
Mobile; ä propriiz rutiici5clZM occil! 6nr: ut vero in poKc^um ä taZi- ^.^-n ruK.'-
bu5 «zziiiis ci-l-rr-zn-ur, p-iun- Nobile- Uvoni-, ur -I- Nnxulsr! 
xrstia, mericzve Imperii 8acr« ejus kegise I^ajeKariz porettale» sius^e^m^rn-
Curii,czxi»Ii,civiI»<zv- jud>cii, pr.vil-xium, quems-imo-Ium tvo-
biles L^konise vu^ruz olim ä kexikus vanorum consecuti sunt öc in 
kunc u5^e 6iem obtineoc, snneKacurcoacsciatur^ue. ^ 

Ullimv, ^üm ex mnnetX MT^ualitate kaAenu; varia öc inexpli- xxvir. 
«sbilia äumnsat^ueincommoäa l^ivoni« »üara iinc; veluziuz äe i!i' 
-lizm c«mm qmci const.ni! - IcMccr Ul es excuä-ru. in j-ok-rum m°"nw ^-'-»^ 
neta , <zuX in gravi valore Sc MimAtione par polonic» Sc I.itkusnj<.W ^ Toners, 
exittsr,ut ulrro citroczue?o!onica UtkuanZc^ve moneta in l.ivonia 
Uvomca e convvto in^vivnia öc XlaZno vucatu l.ickusni« currar.' 



itac^ue 8I(?I8X5U!>?DU8 /VULllZI'UL k(ex t^olonise 6c 
XIaßnus Dux I^irkuaniX, prsefarus 6c c. 6c c. prseinlettv8 arnculos 6c 

«iZreAumvo- bumiles fuppllc2cione8 univerli ̂ ueltris Opinis t^c izii'rÄtlZ l^ivoni-
^erumLcm!» tLN<^amjuKz»6c!eßirim3Z, aurliorickte riotirs k.egis, rsnczuäm 
rumImxcrium. , L«/ 7??-^/«^/?«?/>^/>/^ jp. ror^m provin-

ciam, vigore prselenri» fubjeÄionis nobiz profeil-e, com^erir, in omni» 
buz eorunäem postulstionum 6csrticulorum clzufulis, punÄis 6ccon-
6ltionibu5contirmAn6c)5, approbanäcis 6cratikL3nclo8 eile ciuxlmus, 
prourccm6rmamus, approbamu» 6crari6cawu5 prsefenribus kifce Ii» 
t«riz nokris, 6ecernenre8eas ab kinc 6c in posterum, robur äebitX 6c 
perpemse iirmitatiz obtinsre clebere: ulili ramen Oominio Illukrii-
timiDominid/lsAikriperbanccontirmationem voüram in terri» eju5 
IlluKritatiz nibiläerogantes. I^arum rettimonlo litersrum, c^uiizu8 
in käem prXwillorum lißillum nostrum prsefentlbus ek fuba^en-

iie.cLezo. 9dr.s^m. OatX Vilnse, teria fexts poii fettum 8.LstkarinX. ^NV0 U.V. 
«-»im-o«. ^xi.^niv«ä°°»riXXXIl. 

^ulc.in commiIs.k<eZlaklsze 
6, L.^r. 1690. koilZxvm. 

luramentum 8aLree 
IvlzjcKaris. 

x°^°°,s-°7'^-7'c?o S?cZI?k>IUNVUZ ^V<ZUZIU8 v-iL^liz ü»?olom-
viciimsro, s^< k^ZANUZ l)UX l^itKuÄNi-e, kulllX, ?ruiIiX, Xsii^OVlX, 8^M0ßi» 

riX, ^.ivoniTijve Dominus öc^Zseres, juro, iponäco 6c promic-
to, aä kXcfanÄa DLI Lvangelia, ^uoä omnia jura, ^sizertarez, pn-
vi!egiz> immunir^res I^rovinci« I^ivonise» Leclen^üicss 6: feculzres, 
Lccleiiis <^uoczue 6c fpirituali eorum 8tstui, ̂ rc^iepjfcopo, Lpifcopisi 
principibus, ^lstziliris, Oapitulis, dommenäscoribus, ^clvocariz, 
Z^obiiibus, Va^lli», Livibus, Incoüs 6c c^uilzuzliber ^zsrfonis, cujus-
cun^uedatusscconcjirionisexiüencjbuz, per Ilrtj.'erarcir'es Komsno», 
Sc alios czuoscunczue k.eges, vuce,, Principes, Vrckmz Ieuwnici X1a> 
gislros, 6c alio; leguimosMagistrats illi?rovinci-e Sc 8tgribv8 cou-
cellss, m^nu renebo, ferv-ibo, cuttocjiam 6c attenciam in omnibu, 
cvncliuomlzusatczue punÄis. 

Omnia illicire ab e^m?rovinciaa!ienata, Zur^er ^.osöeüitu-
mulmz^ofcliorumuvullti^ropo/I^meo, 6c c(.njuaAt.rum?5ovin. 

ciarum 
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cisrum mesrum 26 proprietärem ejusäew pro vincise armis Lve psÄio-
nibu5 recupersbo, sAgregabo. 

lerminoz ejusclem ?rovincis non rm'nusm,leä propollemeo 
äiminura, üc in pokeÄatew botiium reäa^a recuperabo, äetenäam äe 
äüarsbv. 8ic ms DLuz acljuver» öc isnÄs DLi k-vangelia. 

^ulc. m com. ̂ eZiz 
V ' «t. 7. 16^0. Iior. xom. 

Diploma I^a6^ivj!ianum_-
Vor d-c Licfländische Ritterschafft 

äe Hnno l561. 
k/W^IVVIl. OL! c^mriz vux 

in Oi)?!ca Zc!^ieilvvilc^,?alzfjnu8 Vünenli8,m2ßni l)u-
c2lu8l^ilkuaniXlIipremu5 ̂ cjr5ckalcu8 ScLanceliarius 

Lr^elien5i8Xavvnenli8 Korjllovienti88cj)2vvleli- . 
ti8P Lapiksueu«. ßeneralis. 

Ignikc^muz prTscnnbus!itLN»nnl5l i5Umver6s öc linguli» c^uo». 
rum inrerett. ()uo6 cum nomine 8scr«e öc 8erem5s!mX k.egiee 

^-^^Äjc^aNz poIc'niX m^ßn,czve Ducis I^itkuanise, K^ulllX, ?rusti-e, 
?2mo!?it?ze, ^27vvis, ^iv«niT<jvc Domini öc kzereciiz 

, iäc^ue in Univerl^ii omniumorämum pr^tentia sä 
c7o^/^ cong^e^gtorum , eäi<Iomm vero öc 
äellgnsLorum exnomme öcaurofirZleeju!c!em8Zci'Xk<eg. ^lajestaris, 
compsruir coram nvbi? Lc^ueliris Oräo 8ratuum Arcki äioeceiiz Kl. 
ßenln, nobis^veexkibuir in>lcris,ci5 

sc expofi-erunt nobis veüe 5e summa am-
morvmAc vo!unt3rum conleniione käem8ac. ^eg'X^sjestariz teczui, 
iu,periol!Iiu5tsr!^u3m5upremo öc ärcHo Domino luo fubjici, öe tZo-
MZßium käelirarls periuri'.surZnäi sgcrzmetttum przestare, l! illis äe_^ 
ci5ciem arriculi^ sicr 8«c. R.eg. ̂ jszcstakem conLrmsnäi;, conlerv^näiz 
Sc M2nutenev«!t5 recipere, sc i»äeo ipli e» sutoritste LacrX ejus K.eg. 

^sjs« 

L» or!». ck»r« 
«ssev. 

La«>täve. 
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l^sjeliatis jam ex nunc coniirmsre, apprvbare 6c rarikcare vellemus. 
(Quorum srticulorum tenor c!e verbo sä verbum fec^uirur 6c 
eli tslis. 

r. ^rclii äioeceleos ̂ Igenilz dspitulum, Ocmliliarii, L<^us-
rgNMty, g^. re!i<^ui omnes fubäiri in puro 6c lalutifero verbo Oei ve-

racsuellncsra 6c LbriKiana k.elißionefecunäum?ropbeticam 6c Hpo-
lioticsm cloÄrinam confeilionemc^ve /.ugulianam retinesnrursc con-
fsrventur. I'ollantur omnes abufuz arczus fcanäala cum (jvÜrinse 
tum virs 6c vera' Lbrikjana reformatio permittstur. t^ullo impio ban» 
vo ve! excvmmunicatione prxg veniur, fsc! omnes controverlise ke-
ligioniz Lvangelicis 6c prc>bati5lneoloßiz,?rTl3ti5 ac OoAonbus <!eci-

u, äenäse committsntur. Ut omnium^lsniallum, Lcenc)biorumbvnsi 
eorum äeniijue cliÜri^us confervenrur, in yuibus ac dkrilliani prse» 
äicarores slanrur, c^uo non Kzlum Lc^ueKriz Orciinisac d?obl!ltJti5, 
verum 6c bonestorum parentum, czuorum opera es funclara funk, lili^e 
öc cognat« ibiäem in rimorevL! eäucenkurar^uea Zenioribus Virßi-
nibus aur piiz k^atronis 36 boneüarem 6c virkutem invitenmr. lta ta> 
wen ut iizäem psrmillum 2c liberum lit alicui cum co^fenfu paremum 
vel cognawrum nubere, 6c matrimonium ex bonis NXrecjirariiz con-
trabere, limiliter ut cosnobia k^onacborum 36 fcliol^s dbriliianä; 
conferantur 6c oräinentur, ibiäem^ue äOAiacpii viri alanrur, utju-
venruznobilitZtizsÜoruwczue feiiciairigeniainlimoreOLIöc bovi; !i» 
tenss^communemutiliratem inKiruskur 6c eäucetur. 

rri. Ut dspimlum 6c t^obiliraz ^rcbi > äioeceliz Kigen^z 
kanvräche. dominium fuum öc I^agittratum (-erm-inuw in pristino prsesti» 

tojuramentv (Oireöii kamen äominii juramenco ^laisliatis K.cKi'ze 
FreyeWMdsr l'alvo) psrmsnesnt, Lc poliobitum ///^^ 
Richter im , sb ea^ue nullo moäoaveüantur, 6c ur Mobile; buju5?ro-

vincise 36 äi^nitstez ^ccle/isüicsz iäonee säministranäaz prlr aliiz 
promoveamur tu^N sä aäministranäas arces 6c oKcia ciepuksnlur Lc 
oräinLneur. 

iv. Ut univsril ac iinguli ^rcbi. älcxceüs KiZeniis fpiriruales ac fccu-
jares 8ratus nsc non privaci in omnibus priviiegijz, liberrstibus, clumi-
viiz, ufic2liscokfueruciinibu5,statuti§, zuc!jcjj5 6cjuribu5, iniris paÄis» 
tranfaöiionibus, äiplomarjz, 

6c iftbciius f?cm>6um ammuys cerwino« 6c ilaez, ivfo'rvrn^ 
icuäi; 
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feuäisicem omnibu» Lccleiiasticis 6c maxime in juribu» c^vse v^rnacul» 
lingva die Sammende Hand Gnaden und Man Ziehen Reche 
voc^«^, iä est manu» conjunÄa,feuäum gratise öc msl«llinum,reli. 
^uiz^ve omnibu» privilegiizvigorecertorum äiplomatuns per vom», 
no» ̂ rcbiepilcopo» Lc Lapitulum universts ac lingrilizfuper ii» conce»-
forum üc fubfequenrer per Romanos?ontitices,Imperators», nec noa^ 
komanorum k.eges approbatorum öc coniirmarorum perpetuö n«». 
oeanc at<^ve confervenrur. 

UtLacrakeg. l^ajesta» ?olonise statu» Acfubäitos^re^iäioeceli» v°,> 
^uju»necestariXfubjeÄioniz nomine apuä Imperarorem nee non Im» 
perium k.omanum ejufäem^veLleÄore», principe» sc 8taru» omne». 
Oeviczve spucl orvne» a czvibu» eo nomine posteor impeti,excufet,tuea-
tur sc^ve clefenäat, ne famse, existimarioni, boni» täm wobilibv5 
^u5m iwmobilibu» ipforum äawnofa llc, oeve bannum Imperium» 
profcriptionem vel czuoclcuvc^ve sliuä re5ormic!are, iocurrere ve!fer­
ro cogantur. 

Ut in posterum a ^lajestate Kegia real!» äetenllo kuju» provincise v°i,' 
fublequstur, Lc non folum contra communem öc bzereäitarium ko-
Kem ^losckum, feä ^uofcunczve etiam alio» koste» äefenclatur. 

UciteminpOsterum^rclii-6ioecell»^2ßistratu»scI)omlnu»n<). 
bilibu» öc eczuestri» Oräinizbominibuzreltczuis^ve incoli» oräinariurn 
öclegicimumjuäioiumexerceat, justitiam^ve säministret, nibil sä-
verfu» eofäem inäiÄa caufzstne prseesäenre legirima cognitions vio» 
lenter äecernar aut prTlumat. Verum st jus allczuoä, czualecunczue iä 
^lir, aäverfus illos vel aliczuemj!lorumfefekabereputaverit,utiä legi-
timo öc oräinario moäo Q?/?/? ouvckecim c«n. 

^5^,'^/crce/es/ 
5-u Landräthe.' 

Ur omne» appellationum caula? inloco alic^uo ypportuno buju» ^ iix.' 
krovinci» per czuofäam l^lajestatis Kegise äepucato» Lonstliario» (^ui 
ex t^obilibus incoÜ8 buju» ?rovinc,se öc benepost'est^onati» eligan-
tur) coznofcanrurLcjustistcenrur, nein longiu» ä,stantibus loci» ma- ^»cur. 
ximi» fumptibus, expenst, öc molestiis jus luum profe^ui cogzntur.,» 
^uemaclmacium iä 8acra ^egia X5ajesta» rcli^uX nobslitati I^ivonic« 
«lewenter öc benigne aä tllorum bulnilem postulsrionem recepit. 

(olle^. I-lvon, 
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i x. Ne in poÜerum sc in perpetuum Nobilirs» Lc L^uekris Oräioi» 
^!» comribu-koimnez u!Is covtriburioae moleüentur sut vexentur, neve sä esm_. 
uone moleüen- ^ Domino ve! I^laßillrstu 8uperiore compeüantur, leci 

potiu» ut kam ipl! omnes^uäm polleri ipsorum in übero Zczuetlri ltstu 
tecunäum prittinsm conlueruäinem manesnr Lc conserventur, nil! 
«zuatenus pro k^eip. sräus necelütate communi omnium Oräinum^ 
^rcbi-6i«cslis consensu aliczua conrriburio intlituts fuerit. 

x. Ut ipl! unä cum suis polier» 2b omni veötigsü» aut tributi kam 
vmniduz rnaritimi lzusm terreüris prskstione immune» ilnt, Lc omoe» vi« tum 

tnburl! Lc veÄl- Llumins omnis secunäum prikinum morem übers msnsant. 5ic^vs 
munjz^ ^ ^ nemo nobilium veÄigsübu» aut tribut!» molelletur. 8eä pOtiu» ut 

omnibu» uns cum suis bonii libere icer sacereZc pereZrinsri permitts-
tur. I,icsat c^uoc^ue ei» iua bona Lc merces in ̂ egno ?o!oniX klaZno 
Dvcatu l.itbuani«, R.u/ÜT, kru/lne, ^z^oviT, 8amoßiti« reliczuis-
«zve I^sieKstiz R.eAise I)ominii»6epc)nere3c:vicilIim üve czuovis relo-

^iiir«:l.!va'niosuce^s6tl0ness6emexportsre. Item urei» negoriacionem s6 cu-
»z cum cxrrznci; Lc suttentstionem re! samülsri» necellsrism cum nsutii bbere ex» 
comm«rclsco».ercers sccum extraneis contrsbere!icesr. 
»r-»ücre. 

XI. 

W, 

()uo6 l! czuitpiam beüis, inceoäio, 'surto ve! ^uvübet a!io cs/ü 
5ortuito!ltersslus5, privileZisve! ̂ uTcunczvesIiaäipiomara amilent 
Lciäem in continuapolseslionsacDomi'nio bonorum iüorum, super 
^uibuzälpIomsta conscriptÄ ersnt, fuisse conKirerit, aor prsescriple-
rit, uteiäem talesliterss, 6ip!om»ta ^ privüegisöcübertatetä Domi­
no aolirove! KLagillratu superiorerenoventur aur trsäanwr. 

(^uaoäo^uiäem conÜar in tlilce beüis cocsm ̂ rcbiäicecelln cum 
tuo Oapitulo, eczuettris Oräini» bominibu», nobiÜbus, incoüs Lc sub. 
«Zitis ä cruäeüAmo r^rsnno ^loscbo miserrime MiKsm, äevaKatam, 
incenäü» absuwptsm Lc funäitus serö everssm el?'s, sc insuper per 6m-
turnum bocbeüum omnibu» sacuitatibu» a6eo exliauksm^utimpoK-
dile ei lit lervitia i!!a e<zusKr!a, utbsüenus consueverunt, ptTÜare^» 
LuppÜcar itslzve bumiÜter Lc subnixe e<zueüri» Or6o ^rcbi6loece5» 
KiAenl!»8acrT^eZlT ^Lsjeüati»utunns<zuis<zueper beüicsm expe6itio-
nem lerviatlecun6um reksntez sacu!rsc?z pro mo6o virium Lc fscuks-
tum suarum koc tempore magnopere -mritarum, non sutem secun-
^um esz sacu!rates ^uss snte rebus mteZri» üanribu» obtinuit. ^i!i!» 
verv futunz ttwporlbus ut pro mors zmri^uo in kac krovivcis uktsto 
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necellirate exigenre in bellicam expeclirionem estur, vel lecun6um>» 

tsxsm üc XKimstionem bonorum anticzvims mrroäuÄsm ve! polimo-

«Zum communi omnium Or<linum luikraAio Aenerslibu; 

introäucen^sm roZan6am^ve6c per8ac. keg. ̂ lajeliarem cum tem-

por'»5 approbsnäami6<^ve intra^nez I^ivoni». 8i verö iinez milirsn-

tibus tran5cenäenäi elsenr, ut tunc il!i» iiipenäia milicsria conferan-

tur. ()uems6mo6um coeceri5 8sc. keßü» ̂ ssjelis» ̂ eZni öc msßni Du-

cstus sui l^ickusnize incolis numerare conferreczvs consuevit, urc^ve kie 

täm in pr«5enti czuäm fucuriz belli remporibus lervetur. 

Ue8ac. keZ. KlajeKss nov lolüm ksncrelicluam psrtem l«,'vonige 
<Iefeo6st, seä elism bona omissa ut Oioeceiin lerpsrenlem alig^ve lo-

csarwisvelpaÄiombu» recuperet tum czvoczve miseris öc exulanribu» 

vobilibuz ^ <zui ab koKe boni, fuiz exuti lunt, pro Iiis R.eAia clemen-

tia Sc beviAnitste provi5onem neceüsriam äecerners 6ißnetur. 

/! lzvanäoczvsguxiüo äivinv pr»6iÄs per ^ckoiclium ablata ve! vi tranz. 

süione ali^us Xtsjelisri k.egiae at^vs ?rovincise luvooise recvpersta 

«t^verettirutatuerinr, «zvvä tunc qvoqvs ejusäem vi«cel?5 Lspitu-

lum, d?odi!irs8,8tslusaccivitatesiapriKioi8privilegiis,libertatibu», 

juäicüs 6e zure, s?c»buz, äomibus, cur!», rerriz öcc. subäiris ̂ vlbuz-

Uber retinsamur sc cov5ervenrur. lum czvo^ve mi5eri captivi Ijbe» 

renturöc in priüina bona rel^itusotur. 

Utunaöcs:ciuslj5monstacu6atur eju56emqve communis lituluz,., 
cujus ve! auZönai vel minuenclL pro arbttrio nemiai pvtelrsi pnvaum mcLm auZen« 
conce6atur. mmuencki 

Uc rustici profuZi ve! sbclu^i lecun6um kujuz ?rovincise con-rum co»"cä»-
luetuäinem öc recelsus live in civitsübuz live ruri in!^ac provincis 

ve!^sjeliatt5R.eglT äitionibus ve! ubicuncz; tsvclem locorumrepsrisn- «.uaicl xroku^ 

tur, line omni exceptione, contraäiäiione suc aü^va slis lolution^-
s äetemoribus re^iruunrur. 

Lx c^vo irem per Lancellsriam ks^enug non levlter KrgVAti su-

mu, ejut^ve emenclsrioncm ^everenclil?imu8 Dominus <2a5paru, !^in - ^^.ceUe-

6en ^vartu5^rckiepj5copuz Kigentis anrc moäemum noÜrum Keve-
renäillimum Dominum /^rc^iepilcopum promilerir^ iäeo nunc czvo-

<^ve Status ^rckiclicLcelis petunr, ur liic eriam srticulvs mo6ereruc_, 

6c pr-es^ro ßravamini succurratur, in kunc icilicer moäum, uc pro 

^ecreco obrsnro in csuls mille tds!«rorvm ^vin^ve rk^lsn pro exti-Ä-

r»n. 
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üo 5eu copia ejusclem, meäius tkaleruz pro prorekatione äamnorum 
sutexpensorum, pro leüimonio über!pslsu»meckuz tkalerus, pro 
literis intercelloru8item meäius rkalerus exiZarur prseketur^ve. 

XVII. prsereres ge 

xarcr^obii^rläuvbus ju6icibu5 äelegatiz vulßo MattNNcheercjiÄiz in conventibuz 

l.i^n!c» lonZo juäicjiz ^eneraüdus äOomino ipsorum Vläiua!ia,psbu1a alia^vene-

cuo^uil^con- cellsris secuncium antic^vum morem suppeclitentur. 

Lc czpi- z>is 8raru8 6c subäici /^rc!iiäi«ceseo8, c^ui boni8 sui8 pe»!iokem^ 

La?Räth^ufi^?^^^^ exutisunt, in polisrum ptzr Ivlajeksriz keßise exerci-
Land-Mazschall cu8 in suis curiis sut 6omibu5 ve! 6omici!ii8 tarn czvsntum 26 propris» 
^aÄum'kc^z persona» illorum «zuametiam misero» ruttico» SMPÜU3 prseßraventur 
tu5?errekri; cke sut äiripiantur, seä tslis committente» pro äeüÄi Strocitate ersvi p«. 
ckro 6. sn. > gK?ci2Ntur no isSo.visore"^ smcisniur. 
cuiu5Änicui!6. l^OA itac^ve ^sI(ÜOI,^I^8 Oux 6c?a!atlnr>» 
?rovinc?X^ attsnäente8 prseinsert08 articulo8 6c secsuitsre 6c liberrate» 
in convcmu Zc- lmmunttatez^ve eczveliriz Ortjinis concernentez czuse 8acrs Keßia ^5s> 
non sc^cli 1^25 pro ciementia 6c benißnitars sua süßere solet, non (jiminuere^» 
»mpensimw ' volentes etiampro äsbito oKcii noliri neAOtia publica ex ckßMtare^ 
?crc^cl?^" KeßlX ^lajetkatiz koc tempore kic conikruere, recepimu5 illiz6c 
Z?c>kli!5^eröab-reprointiimu5 , prout prsesentibu8 recipirnus repromiktimus 6e^ 

«c coniirmatione esrun6em ÜbertÄtum,iäl^ve eo ma^is, ^U0 illiz snti» 
xiix. «zvitus ull sunt atl^ve Zau6ebant per8acram l^eKiam ^lsjeliatem tieri, 

.^"^'c^uin sam ex nunc ea6em poüulsrioniz cs^it3 proclata nobiz sacultsrs 
vräinem Lczue-ex nomine 6c autorirats 8acrse ketzise ^ajeKsris in Omnibus esrun^» 

^^^'puaäils » c!susuli8» 6c conäitionibus conkirmsvimu8 7 spproksvi-
ckoe-MU5 6c rLtikcavimus» ckecernente5 ea Zebirse krmiratis robm obti-

^c^/an tZarum teklmonio kiterarum Hvibvs in kckem prse-
»rr. ly.viZorc millorum liFtllum nolirum e^ subimpensum. Datum in arce Kißenll» 
-uMommz M. nriwa klenks ^arm^nno Domine Üv5i!1eümo OuinsenteümoLexa-«uc?a ->ppcl!»lt- ^ ^ »> 
tmi5 coott-t,^ Ksllmo Lecunäo. 
«kekevr ex »6-

dlicor.^v8 
manu propris 

1^.8-
^ impresti cun» > 

tvlvmgx»» VI. 



Nun. VI. 
^ ^ Vl ^.u5culr.a.ii.^k>r.mcomm. 

V I «  » . « t z i s k o n s s u r e m . ^ Z i e l ö z o ,  

r? Veten Lorxove?r!?!leZ!orum anno i6z7.vi6!malo, 

^nno Domim i599.R.evjii0^rivjIeAi()rum^c)!)i1it2-
t!8,LivitÄtum Lc incolarum ultra Ounenlis in I^ivoma Du« 
catu8 inüituta Lvmitiorum proxime prseteritorum Vsrta-
viens. sutkoritate ä k.everenäiKmo, Il!uüribu8,^sßmkciS 
Lc (5ener0iltI5mj8 Oominis (^eneralibus 5scrse 

jeliariLvrcjinumque k.e^nj?o!omXSc Ouc.^ 
tkuamX Zele^atis in Qivoniam 

Lommillarüs. 

O^O. 

In ^evilione pnvjle^wrurn La^irs kseo 
oblervaca. 

^ ^/// 

l/// ̂ S^?/7 ^7/^. 

Le ) ^o^t-

' x 



V lobilirss I^ivonics per Leaerolum Dominum ̂ sosnnem ä Lielenbzulea 

Z^mkersonproäuxit lirerss pergamenea» 5K-I8^lUd?VI 'rLkCIIl 8.e-

vi,, czuibu» inlertnm est in 5orw»'?ran5umpti,rzuoä Viäimus vocant, 8)-l. 

veKri ̂ .rctiiepiscopi k.iZenk, Privilegium» P,i cum consenlu (^apituli tui, 

^obiUtsri ̂ rckiexilcopstus K.iZen5s: Lpilcopstuum item Vorpsten5s 6c 0-

letiens ^agiKrieciam l,ivomX 6corcüois in Barrien 6e^/r!sn65u!)ijiti5, in 

bonorum succellione inäullir, urin ^uiatum ulczue grsäum täm in tunci» 

ouäminpecunia 6c mobilibus omnibus bovis utriusczue 5exu» coKnsri suo, 

oui per sliquot articulo» äescribitur, or6ine tibi invicem lucceäsnc, subästo 

Z?c,nnedurLi 6is vorotbese ^nno »4^2»-§aass 6c integrs, fM'e ejus privi» 

legii Utersi perAsmeneas, LiZitlo Hrcbiexilcopi pen6!i, cujus 5une»obveru-

ttsrem äebilicar» conluci^veüierint, aec von slteeo Oaxituli R.igen5s 8ißi!ic> 

communicas tettstur Keßis I^ajetta» iisczvs von sliter stlzve Ori^iaslibut 

vultsäWderi 5c!em. Vsrlovise!8. ^priiiz ^NQv 1589. 8ublcriplitH!b«r-

proäuxic aliasejuscZem K.eg!z liteest per^amekesi»czuibu! msertumek 

Zo form» Vi6imu5 Ibomse ^rcbisvitcopi kieentis Privilegium^ <zuicum 

conlealu ^apiculi conkrmst^rcmepiicopatus privllexis omntt, 

F-nnjnnüam msoum, libertärem erat!«. jura, conlvetmlines, juciicis, prse. 

Oi-nm literas sb Xntecelloribus Lslpsre 6c loavöe ^atss. ut iisciem.. 

xsuäesar cum Kobilitsts Lpiicopatuum VorpstenLs 6e Olilienlis. ^obili« 

täte item irrige 6c ^?rlan6ise privilegüt, 6e5en5urum<^ue promittit me-

äiante jurameato. Vult etiamut pari conäitions ilnt, c^ui b^orkicc^ris 

bong pollläeot cum bsereäitsriis. _^ub 6sco ko^eobulen feriä Quinta ^?oli 

^szrrini änno i??i. Laaas 6c inreßr»s fuille ejus ^rivileZii iiterss per-

xameness ^rcbiepilcopi 8iAi!!o, etli ob vetuÜatem attrito, aßnoscibili ra-

men, nec non Lapitnli kißentis 6c d?obi!iratis ejus6em I^ivonicse ^uobu» 

^AÜllZ inreArz» munitas reliatur ^egia ^lsjestas, ijzczue non sliter atczue 

O r ^ ' n s l i b u s  v u ! :  s ^ b l b e r i  K 6 e m .  V ^ r l o v . ' «  2 8 .  ^ r i U s  ̂ n n o  1 5 8 5 »  
tLri^Lir Albertus LsrÄno^^t Vice Lanceljgrius l^e^nj. 

Lxbibuit item Ivss^i^ri ^jjbelmi ?urtlenber^ii literss. ^uibus foe^us 

sancir me<!lsme juramelZkö cum R.e^e ?o!oniX LiAzmürmo ^u^ut^o ex 

persona ^I.iZni Ducis I^ir!'.u3MX conrrs ^lvic^um Ziostem, cznoc! ela^si« 

»«äuuls, c^usnäo^ex d?!!um !^vK» inf^rse Kstu^rit, ve! ab so iliarum 
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^ulssruru» lit ipls I^lsgiKer, 8t3tu5c^ve l^ivom» teneamur, ve! beüc, ^o-
lckum ex altera parte sclorir!, vel suxilia e«zuitum psäitum^ue K.exize 
^lsjeÜsti mittere, Sc neutra p«r§ 6ne alkers oovsi iväuciss cum dalre ri-g-
6^sre sut pacilci: its vicWm Is obligat ^saie^as keeia poz^oÜXex ca> 
Kri5R.e^ü» l^.. Zeptewbriz änoo i) 57.Hppenka fuot ZiAÜla Oommenclaky-
rum cum Lublcr^tiooe 

^liaz 6e!uäe Itters» xroänxitpergsmeneaz, csuibut ^ss^!i?er eiottki«'-
msueate 8. lmxerii R.oman» Vomivio iu Läem clienre-

" Ism Sc proteKiovem 8ißi5muncki ^uguÜi ^eßl5 ?olonis msäiante jurs^ 
mento ie rokumque Or6inem Sc c!e6itic>ncm tusm omnem contert stqus 
commit»r,ratjc>ne lMvptuum !?el^coruw Kypotkecst ipli prsete6turs5 Lall» 

' ̂ ceQse'm,k.o6tenseMil.u^2evlem,Vuneburxensem,Sc8ee!burLSn/em,prout F 
< ^a^iKriz Sc Lommen<jawriduz antea pvtlcllX eranr^k reclimers es5 vel 

ip5e vel Lucce/Iorcs velint, lexies centena millia Korenvrum ?oIoNlcoruW 
uc vumereat. §ub clato kißze 14. ?ebr. ^nno 1 560. Ot?tulit i6em 8lKl5. 
munäi ^uguüi Kegis iiteras ̂ erßameoea;, ^ui cavet prmcipibus 8ratibu5> 
^ue^ivvMX omnibus» Lnito t>e!lo psstil^iarioz militS5 eclv6lurum ex srcL-
duz, il1o5ĉ ue vullam vZm aur conrumeliam cuztzvam immune sẑ uroz, seL 
liberam principibus, Oominzz, nobilldvs, divttatikzu^ m^nsuram jurizäi-
^ionem. 8ub clats VilnT kebr. ^.nnv 1 561^ 8i^i1Ic> ejusäem : Täiciit ^ 
porro ^»yjle^ium eiuzclem 8j^i5muncjj Ivesis . ̂ ui cum ^rckieoi^ 
icopuz KieenilZ ^'ilkein-iuz Sc ^s^iÜcr QräiOi; c^tzfflis^lKlCetler.^tÄru«- _ 
<zuc Sc Oraines nniverl: S^(^lVitat^m nüncii, ie?kOvillclLMc>ue sus ni A6em 
öc ^o:etiatem t(eßiT^2jcÜZtts rracliciMerir, I^zls^ue d^Oizilira? Sc ^^ueÜriz 
Or6o, omoezczue s6e6 lacolar, tLm cirraqusm ulcrä Vurism luam c^llvqve 
lubieA'NNt'M ^ro/?reren»nr . jnk>a ^ ' i^rnrn in -»-?! 

cvv6rmsr, «zuos conKrmsrtlibi jzetterunt. 

/. 5 // ///^? // ^ 

///» ^/// c-v////' 
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/^//. ^ 55" co/^'///?^ <5e> 

/X. />s/s^/^ 
X. ^/^// /er^/^ce. 
XI. ^7/^/5t5?/s/s5^ ^^5 

X//. c?s/?^ 0^?^ ̂ s/?t?/ 
X///' I>6^e/ (5" 
XI/^. /> //l>s^/^ /'/? ^^0, ^?^o O^/// //>^^' 

^<? ?e/o/??'o. 
X^. ^/^e» 
X^I. />o/?//^/>^' 
X^II. 7^///^/^ 0^^/>^o T^o^s 
XIIX» ^0^. 
XIX. 5^/?^, ^0^/6/5/N?/^/1 ̂ 0N5/?6-f5?5^S/?6k 

vö>/^e?' 5^/>/^^>«?^/>/e<5?^/«^ 
XX. //e//'ce^ 

e^e^55^. 
XX/. ^e/^/'s) V' /^o^/>^/ <?/'-

c^e"^^e 5o^?/o (5^//^^//. 
XXI/. It///?/5/ ̂  
XXIII. ^/o^///^ 7^?/5/ co^/?/^. 
XXI^. ^ 
xx^. 7>^/^c?/sn^ (5°^ 1,^0/?^ /?o^ ^5-

' XX^/, ^-Ä/5// V' ̂ /'/^/'/? 
7?^/s?N 5//^?/^^ />S /./^S^ ) 5//-

ö'/? I'o/s^/5^ (L' /////^//^ 

^ <Ä/^>?^«e. ^I^s/s6/. ' 

?ro-



Nun. VI. 

pro^uxit HVvHve Itters; inosv^ro, c^vibuz Duc. ^.ttbusnize. 

kam Uccleksstici c^uäm teculari» üscuz Lenarore», sud principe öc vona tiäe.^ 

jnceraÜa promirtunt, seommaanticzna Sc nova priviiexia omnibus Sc ka> 

xulis per IvisjeKatem ̂ e^iam, palar» Vilnen« nec non ̂ cjmimkrsrorem con> 

Lrmsta, äsra atlzve concelsa, rata grata kabituros, i6emoveuttaciantl)o> ^ 

mim Senators,keAai6aturo,vperam. 5ub Dato VUn« s)ecembrl. 

^ano 157z^6impre!Ia sunt Valeriam Lpiscopi Vinnen. Nicolai?acr. Lpl-

^Icopl K/ovIens. Nicolai ̂ aci^ivil kalatini, A plurimorum aliorom ̂ Aills cum 
lublcriptionidi» eorunäem. 

Lxkllzuit slmul Illukril!im!l)omial?s!at!oi Viloen. Nicolai kackivi! li» 

teras perßamenea5, «zuicüm leßatioaekunßeremrapul! Statu, l.ivomze5ac. 

Keß. aurkorirate Sc nomine,0r6ini k<zueüri^rcüläi«ceüz^iAso^ 
k«ec pokuiata 6e con5ervanäis libertanduz con6rmat. ' 

//. l// ̂  ä/ 
^s/-e 

///. ^/c,o 

LL' 

i/5 ^?/o/ 

7?/ ?/^s 

5» co^/e^/«. 
«o« 0/^5/?//^ , 5tt/« A' 

X//. /55/r??^^ 5^/m 

cvUeÄ.Uvoo, ' ks ^5/7/1 



l,lvot7ic^. 

N/Z 
X//^- , c^/^f «e-

<?///̂  ' 

A"//^. 5cc/?-> ^/'//>^) zn/'/e^/07?^ ös/?/> /'^/5/"M/. 
?r«miKa kiTc poüuIatorum Lspirs Dominus?slLt.pro tlars li!)i fZcnltate» 

Lsc. t^aMaci, nomine Sc autborirsts, ctinkrmat, 8ub ösco 4. 
Züsttii /^»Qo l 56^.apf»eQ5ukA.ett cju5ä?m üv.Uam. 

Seavuntursyrsmel^z^i-cs,! es,i5cooi Kieenlis ^»Ibell^i, ^la^ikri or-
^!niz (Zott^fcii Xercle?,. c»ui 6ciem subjeÄZvnis prowilmnr, tsnäem 8ißiz. 
»nun6i ^uZusti k.eAl5^ui öcisnlionem vicizlkm»jurmm cujus^us conservslio-
NHM» 6c smilsorum recu^erstionsm poüicetur. 

kxoäuxit item literss 8i^i5mun6l ̂ u^ulii ̂ eA» ,cfu! cum pro äeseniiove 
patrise tli-e I^ivones coram Domino HcjmimHrarvre Lnoä^ievvic?, 82c. Ke^. 
Dvlajelisuz I^eAaco, socierarem Zc fraternitscem pg<^i cllenr, cum Zenatoribu» 
LcLtatibuz Duc.I^itkusniXconiirmÄteZ ^sÄsin kis Articuln: Urse-
eunäumKe^. I^siestatem, cuimerum 6c mixtum Imperium comvetst: pro 
rnZ^iürsru sZnoscsnt prsesatum Dominum ac!ministratorem: ^msZno lluc. 
vun^uam ke sejunAgnti Unam^ue corpm iinr cumiplk capitis unius. Ü5<jerll 

. cum I^ukuanig fruantur jibertatibriz: I^uüs s>aÄs ineanr, «zuse linr kiz contra-
^ris , gv^ventuz Z? conlilis communis iinr, 
/ « ? ? ' « u t ^  8 2 c .  k e ^ .  ^ l s s e K a s  L c  8 r s r u s I . i t b u a n i c i p ? X ^ c n r  

öc provl^eanr.ne I^ivones oö tud/eätionem keg. I^lsjettaritsÄam, äc Iianc 
iraternitslem cum l^ttkusn» miram,ve!samseve1l)onlssui5jn^mperio I^o» 
m2nc>m36ulam äamnumve pariantur In vera ^cli^ione juxcz or<iinztionem 
^^>nfez^oni5 ^n^vksn» conservenrur, nec Loncionarores gktefiu« dvr?5ci-
Lsliism ?rovill^isll> sä mman^um Üc iliQvvsnäum quic^uaru ac!mlttsnkur 

vU 



Nun« VI. 4; 

v«! mrru6anrur: Viri eruäici zlanrur: doile^ium funcietur, sti^enäiis fovesa-
tur profestores: In coenobiis ^lonialium Vir^ines e6ucentur: 8enez macroose 
<xules<zue sustsmencur: l^ivones szäta Lcclelisstici ststus in lecularem muta-
tione, patriarumleZum 6c fraternitacis taciant constitutione^, iisäemczuo 
urantur libercaulzus: v^aAistratus ut iint (Zermani, 6c in «zustuor äistriÄut 
^.ißenlem'I're/cjenlem Ven6en5em: 6c Duneburgenlem: äiviäatur provia-
cia,cuiczue 8e»atorprze6cistur: lresitem ju6ices lerrestres in czuocunczue^ 
«!istri6iu iint, illiz 6uo a6junßantur Mobiles ̂ stestore» 6c Notarius. 8enaro-
res iili erunt <ie numero Senstus^a^ni Ducatu»,locumczue decentem ibi ob-
tinebunt: /uclices lerrestres iißillo urenrur kegi« ^jesstatis^/'/'ö'Ä?//s»««e 
c^ks/e ab H6ministrstore, 6c lzuitruor clistriÄuum 8enatoribu» 
cvAnoicantur: 8ißil!um clunraxat I,irkuanicum babeat locum in l^ivoniaz 
Sonera uoitormis ejus6emcjue Zranicuäatur:(^ommuaes iint ̂ ivombüscun» 
I^itbuaniz libettates: ^6minittrsror kc inciisena, czuo 6e6ciente, ex Xsa^. 
Duc. lvitkualil« tzsrmznic« jin^use peritus constit«atur. Iiis ^ commo6e 
praeeile ne^ueat, persona prXkciatur magis iclonea; Oum ̂ a^no Vucatu ii» 
rnuI Lc non 6ivil!mk.cLno unianturiiz^em conäitionibus: Ucc^ue lit psr« 6e 
membrum l^uc. ttsec locieratiz fraternitatisczue univerls 6c ilnAuIaca-
pita lsn>Äe, verbore^io, 6ctub onereprzelsntisjarizjuran6i,promitritR.e^i» 
^lsjesta5 lervaruram totawque ulcra Dunenlem I^ivoniam, ram ^rctiiclicc-
cel:n I^ieenlem.(iuzmLe!iguam partem,eam quoque quZe lux lüccestliten^. 
ooris recuperata ruer^^Ducali cii^nirate 6c inlisniis ornst. ut in 
oro ßf^pku» albus ereüu», 6c 6exrro pe6e anteriore Zlaäium Üri6ium Zeiget» 
in peAore vcro initialeslitera» aurea» nominiz keKÜ 8 6c ^ limulconjunötaz^ 
cumsuprapolita iis6em literis corons: przelenlibuL Quorum nomina sclscrj. 
pta 5unc Dominis 8en2toribu5 (-roänX ^Kumin Lowiüi» 26« Decembriß 
^nno 1566. Hppenlum est 8i^llum. 

?roäuxit eriam ̂ obilitaz l^ivonica alias SiAismunä! August! keZ!s lite^ 
ra», qui conkrmat canäitione». quibus Dominus ̂ äministratorObacikievic? 
cavir Dominis Lapirularidus^eniidus lacodokleck. sotianni 
^n6rese 8p«^cum ipii starm lecutan. paridus legibus cum ^obilirate 6c re-
tiquisoräinibutse submitter?m,xrivi!eAia^esuaowniaAatmua L.eeiselvls. 
jestati c?cier?Q^ ' 
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ve /fsA/c/^/Ä^. 

,>v/s^^//e/. 
Iii. /» 6ip//6/S K,̂ 6»/S* /K-tt/i/6?. 
IV. co»^ö?<z ̂ 5«« /̂«« e^e^e/er̂ . 
V. /k/^5«/!> Ö^pe»//o»?«/« e^r ^o»«k Qs//>»/s^«« 

<//?/ /s/^5, ^/7^«e^e»/!s/»eF^ «/«/ 
/«o/ 

VI. /» ̂ e</,>»e«^// pe/ ̂ Mev^s ^o»»r 
VII. ^/^/>/?^s /v^?«?»e/ es/ cs5?/e??e/l?» ^//?k« 

l«5 »smt»e 
VIII. rs»/e»/e«/«»'. 
IX. /v^e)«»e/ ?/e/« cs^^ve»/«»- H«/«, ̂ «^/rA/s»« «s»»'»e /« /?o«<^»s /«« 

^s/?,'5«m /»eo/ //-
c«»? I/ps«/-e »s^?///«?/e v///^ «// 

^«e ?» es/, I«/ v^/ 
^«/ oö/b<s«5 ̂ //,/«tt/<zz/s»e^/^V/VL/«?,»^/.^ 

es//e«»«/ 

?foäuÄorum ultimum fuekunt literstejus^sm keA»s.«zuil,eßato»I,iv(,. 
Lvm iimul 6c conjunÄim» tanczusm membrum ̂ lsß. vuc. l^itkusn«zeunio-
vi, «Äum uns cum l^ikkusnit juramemo ilrmsre volenres, conlociationem 
Äc frarernitarem jursmenro utriul^ve Zenri, muniram, inrer slis5 csu5a5sl-
leßsnrez, kamen mkilominus s6 ju^amentum lingulanm prsekanäum liexi« 
^jajettsri Sc ke^no Kit conclirionibu» pei-öuxir, nikil lj'Kculcariz eo» koc 
nomine ä ^uo^usm percepruros, 6c Keß. klajeksrem jura 6c pi^ivilcßiz eo> 
kum m (Üomiriis conkrmsturam: es kamen czuse aäversenwr, unirojanu. 
rorpori ke^ni 6e ^ssAni Ducarus ^nkuanise, communi conslÜv keßni 5c 
>6sßM Vucsru5,nec non ^.ivonisallenlumoäersturam. 8ubctsro I^ublmlw 
^oauräs 6. ̂ uxuAt ̂ aao 15 69. ̂ ov«n5umsÜ Keillum. 

VIl. 



n«. VII. 4; 

VII, 
ZuppUcsno an Jh. Aömgl. Masest» Derselben übe» 
Aeben von allen m RHa attwe:e»»venL.andsasien/den 10.0Äobr. nach 
iLrobermtg der Grade: Keproäucirt den». kiZX, /^nno 16t». 

neben den übergebenen ?unül5: und Ih.^^niAl N?ajest. 
li^^lurion pro memoria. 

4uÜ:u!r. lic Velen corpore pnVilc^iorum, ^»1627. <i lzlsulü, sblllukinKino tamp!^uÄok< 
Iilcobo 6« I» L»rck>e öi i-eliczuis vnn LommillgrÜ! vlHmsrv, cui conlovum. 

5^'Urcdleuchtlgjier / Gwßmacm^stcr / gnavigster König und Hen; 
WWö Nuchdune l unmehro Eu. Königl. Majest. uns für Ihre Untersas-
sei, auf- und angenommen/ und wtrher,gegen uns mit dem geforderten Code 
der Treue, des Hehorsums und aller schuldiger Untertänigkeit/ schrifft-und 
mündlich obl-8'ret; So gereichet an Eu. Königl. Majest. unser unterZ 
thanigst S Bn len / Dieselbe wollen ihre pareneen an alle und jede ausser der 
krovmi vcriuende Ei'igtsfssene des Landes Liefiand ausgehen lassen/drinn 
sie innerhalb eims gewissen lermmi sich allhie einzustellen / Eu. Kon. Maj. 
gleicher Gestalt zu huloiqen U0d schweren/ das Ihrige zu bewohnen/ und 
die gedükrllche Dienste davon zu pr»ttiren/erfordert und eingemahnet wec^ 
den/ und uns samt und sonderlich bey unsern Gütern und Wohlfartk / wott 
zu ein jeder Rechts und Bllligkeit wegen befuget/so wokl bey aller Adelichk 
übertat und Freyheit der Personen und Gütern gnädigst zu conlervixen/ 
auch Gericht unvGerechtigkeit unter uns zu coalwuiren und erhalten/damit 
das arme lang, geplagte L'efland / dessen alle Anwohner fast dünne wor? 
de«,/ wiederum zum vorigen E runde komme/ unt GOtt zu Ehren / und Eu. 
Konigl M jest. und ^oren Königlichen Erben und 8uccelK>ren zum besten 
grünen und tZoriren muge. Bas gereicht zur'Ausbreitung der Edre GOt, 
tcs / Eu Koiilgl. Majest. zum Ruhm und gedeyltcd em Zlufnehmen / und 
alle Einwohner des Lanoes wcrdens wie getreue Leute erkennen / und mit 
AufjetzungHmeö und Bluhs mn Eu. Könlül. Majest./ als ihren Erretter/ 
Nrd.enen. 

K»,RöntgI.Maiest. 

Getreue Unterthanen Riga 
anw.scndc LicKändijch« 
Lanvsaffen. 
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I'ema 
Derselben Laitdsthafft höchst- gedachten Ihrer Rö­

ntg!. Majest. vnterthämgst »bergeben. 
>ukc Vercri corpore?rivilcgiomm, 1627. «i. IZ. ^sulü vielmals, cui conlökiu»? 

l' 5WöAßJhryAomgl.Majest. UNSbeydeml'rivjleßioLjZizmuncli 
^ugutti gnädigst wolle erHaken / und von der Uoivn der 
Stadt uns nicht trennen. 

2. Käß Ihro^omgl. Majest. wegen Gericht und Gerechtigkeit/ 
nach L.aut der ^arrWen und Hänichen Rechten/ mw wolle 
vrivUeßirett. 

>. Sy Jh. Ronigl. Majest. durch l>2<^ten dem Könige in Poh­
len wieder würden uns abtreten / daß es uns an unsern Ehren 
und Gütern nicht müchte schädlich siyn. 

4, Da GOtt vor sey/ da Jh. Romgl Majest. uns Schuy - loß lies­
sen/ und wir von den Pohlen feindlich angefallen würden/wo, 
hmwir jolten fliehen und Unterhalt haben. 

5. Käß/ die vom Adel ausstehende Gelde/ es sey Pfand-oder 
Arrend-^Gelo/hätten/darbey beständigst erhalten werden. 

Ihrer Römgl. Majest. Mrklarung 
Durch den Wohlgevohrncn Herrn / Herrn lacobum !s 
c^räie, Grafen zu Lecköe / Freyherr« zu Eckholmen / Herrn zum Kolcka/ 

K und Runsoe/ zc. Rittern/ Kon?gl. Majest. und der Reiche 
- . Schweden Rath und Keners! Feld,Hm. zc. :c. :c. 

< ^u5c. Lx Veccri cqrpore ?livilez!orum , 6, ^nno 16,7. eu! consvnum. 

?WöAs ?rivtleAiuw 8lZi5MUväi ^uzutti begehren Ihro Romgl. 
GK» Majest. zu lesen. 
D e Gerichte in Stande wollen Ih^nigl. Majest. anordnen/ 
^ e n die Piickhäu.er erobert seyn. 

z. ir soÜen nimmer daran gedenken / daß Ge Majest. uns dem 
A^mge in Pohlen wölken durch 7°raÄaren oder andere Wegs 

. adie Lrone von Pohlen kHnnnen lassen. 
4. ^H.AomZl Majest. rvolten uns sthuyen/ und keine Noth leiden 

lass n/ wie er unstre Verwandten biß da erhalten/ wslt er auch 
vny.mcht verlassen. 

5.Dle 
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5. Die ausstehende Gelde/ es sey Pfand oderArrende/ rvor cm jeder 
Reche zu hatte / wolte er aufjedem Berveiß solches durch die 
Lommilkrien juttikciren lassen / und be)> ihren Rechten bestän, 
dlg!ichen erhalten. 

Luxplicsrio andenScleuchten IVohIgebohmen ̂ >krm 
Lenerst Feld-Herrn/ zc.  >vnno 16^6. 

^u5c. LxVercriLorx». I^rivü.^n.1627. v!ctimatyj cui eottlonult,. 

^WRleuchter/Hochgebohrner/gnadigerHett-EuEll.Hochgeö.Gnfeyn 
ZMt unser unterthanige willige Dienste jederzeit zuvorn; KönnenEu-Erl. 
Hochgeb. Gn. in gebührender Untertänigkeit nicht vorenthalten / daß wei­
len mmmchro Jh- König!. Majest. unsergnädigster König und Hert/dutH 
GOtteö Gnade fast das gantze Ltefland / unser lang geplagtes Vaterland/ 
glücklich unter ihre ?roreÄioo gebracht/ dessen wir uns von Hertzen zu er» 
freuen haben; ^Und auch nunmehro beyJH.Königl. Majest. lnunterthä-
nigster Untertänigkeit um ConL-marion unser adelichen Freyheiten und 
?,ivileAien anzuhalten / vor hochnöthig erachten; Uns aber solches ohne 
consent, Vorwissen und guten Rath E-E« H. und W. G« insWerckzu 
setzen nicht geziemen will / tnAnsehunqe/ daß dieselbe / wie ein vornehmster 
der Reiche Schweden Senator, auch dieser Provinz (Zubernatorund ?rsell-
6enr dieses jetzigen Land,TaqeS / mercklich auch hierinn mrerelln'Li smd: 
Alögelanget hiemit anE.E.H.und W.Gn. unsere unterchanigfte Bitte/ ' 
dieselbe geruhen/ ihrer hohen vilcrerion nach / uns hterinn mit ihrem reisten 
Rath und Bcfurderunge gnädigst beyzuwohnen / damit wir diß heilsame 
Werck allgemeiner uhralien Freyheil zu unserm und unser?olisntät auf­
nehmen und erwünschetem Ende durch E.E. H- und W- Gn. Dü-ea!oi, 
bringen mögen. Welches damit es möge desto fruchtbarlichervocgenom, 
wen werden; Also bitten wir^/ daß Johann Dörfait als ein Successor de? ! 
RitterschafftHauptmanns/möge gerichtlich dazu gehalten werden vonE-E. 
H. und W- Gn. damit er die Briefe einlieffere/so der Landschafft zugehörig; 
Im wiedr»gen Hall wollen wir hiemit zum feyrlichsten wider ihn prorettir^ 
l^ben; MitBiite / solche unsere trocelkuon dem Konigl.Commiilorisl. 
krorocol! einzuverleiben anbefehlen. 

Solches siynd wir samtlich hinwieder an E.E. H. und W. Gn. in Uw 
ttrthänlgkenzu verdienen erbtetig und qeflissen 

iLw. Erl. HHchF. und rvolg. Gn. «ttterthänige 
Sämtliche anwesende Kj-tker und LandDasst der 

dkeyenCräisett/W-nden/Pernow und Dörpatt/'.,. 
Iehre 



Ihrer ErläitchttnWohlgcb-G«. Hn.(Zeners> Feld-Herrns 
schreiben an Zohann Dörfält/ ^n.i 626. den 1 .jM. 

^u5c. L»^etsn cvrx x>nv!!.^n.i627.orckm«o,cuiconfonuw. 
Graf zu Leckoe / Freyhm 

zu Lckholm / zc. 

nunge nicht/ welcher Massen Uns so wohl allgemeine anwesende Ritter, und 

Land,Lade mit allen erivileßien / Uhrkunven und Oocumemen / diese gantze 
?rovin? betreffende/nach eures sel-Vorfahren derLandschaUHauptmanns 
tödtlichen Abgange/ empfahen/ zu Euch genommen / und annoch bey Euch 
haben soll; Sondern es haben Uns auch euere Stief-Töchter/Jungfrawen 
Hedwig und Margaretha von Giesenhausen von der Persone flehentlich an­
tragen lassen/Ihr alle ihres sel.Vaters ?rivar.?rivi!eß,a und Uhrkunden bey 
Euch haben sollet/ ohne welchen Uhrkunden/sie wie verlassene Weißlingen/ 
nichts zu beweisen; viel weniqer etwas an ihren rechtmäßigen Erb, Fällen 
zu fordern haben ; Dahero Uns so wohl ebgedachte Landschafft um Aus, 
liefferung der Laden mit allen empfahenen Privilegien / als auch die Erben 
um Einbehändigung ihrer ?nvst - Uhrkunden / um diß Schreiben 
an Euch Pitt, und demüthig angefallen. Wann nun beyder Parthen bitt-
liche Begehren aufbillichen Mitteln beruhen ; Als befehlen im Nahmen 

/? undvvnwegenJH.Königl.Majest.Wir Euch/günstig wollend/ Jhrbey 
Feigern so wohl die Lade der allgemeinen Landschafft mit allen und jeglichen 

" Privilegien / Uhrkunden und Vocumevren/als auch der elenden Erben / de-
, ren ihr euch anzunehmen von Rechts wegen schuldig seyd / privat - Sachen 

unverzüglich bey währendem Land,Tage hierüber senden/ nicht aber an Zh-
' rer Küntgl. Majest. Ungnade Euch vettieffen wollet/Euch / demwirmit 

Gunsten sonsten zugethan/ Gottlicher Allmacht empfehlend« Riga/ den 
I.julü , ^nno l 626. 

Ew. williger L. 
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Sämtlicher Ritter- und Landschaft^ :c. pro perlu-
üranckis Privilegs publicis, Lcpromovenäacon-

tirmstione k.eZi3^ Lcc. 
^u5c. LxVcr. Lorp.?r!vil. i627.v!äimaro,cu!co»sonL»^ 

tj?'Nläuchterund Wohlgebohrnergnadiger Her? Luberoator; Näch­
st deme Jh. Kön. Maj. unser gnädigster König und Herz / unserm lan­
ge geplageten lieben Vaterlande Lieflande/ und uns übrigen Liesländern die 
hohe König!. Gnade erwiesen / indem er diesen abermahligen Richte! und 
Land-Tag gnädigst angesetzt und geordnet / damit ein jeglicher sein Be­
schwehr nach Nothdurfft einbringen möchte; Vor welche Königliche und 
Väterliche Vorsorge wir unterthanigst Dancksagen. Unter andern aber 
hoch- und wichtigen Sachen / sind die vor die vornehmste billig zu schätzen 
und zu halten/unsers lieben Vaterlandes auch gemeiner Ritter - und Lanv-
schafftwohl hergebrachte Freyheiten/ uhraltL erivileAjs.Sigjlllmd Brie­
fe/ die wir übrigen Lieflander gleich als aus der Aschen und gäntzlichenVer-
derb Herfür gesucht/ theils gefunden/ und an die Hand gebracht/ welche wir 
E-E. H- und W- Gn. auf dero gnadigen Zulaß / davor wir höchlich 
Danck sagen / allbereit haben angefangen vorzulegen und zu pr-5emiren. 
Weilen aber solches durch diesen bevorstehenden Friedens,Handel ( de« 
GOTT zum glücklichen Ausschlage und gemeinen Aufnehmen des lieben 
Vaterlandes gnädigst wolle kommen und gereichen lassen) behindert wor­
den/ Uns auch von E-E. H.und W Gn. gnädigst erlaubet ist / vor diß-
mah! von einander zu ziehen/und nicht müglich/uns sämtlichen zu einer/und 
gleich allen gelegener Ze it/ allhie wieder zu erscheinen / und der guten und be-
quemesten Occalloo, solches zuvollenziehen/ abzuwarten. 

Damit aber die Sachen nicht mochten versäumet werden ; Als ha-/ 
ben wir aus unserm Mittel den Edlen undMannhafften0ttovonkvlenZ-
«Zenbittlich dazu bewogen/nicht allein E-E. H. undW. Gn. diese unser 
unterthänig65upplicstion jn gebührender Teveren? zu überreichen / sondern 
auch die bey sich habende vocumema im Nahmen der gantzen Ritter - und 
Landschafft vorzulegen/und E-E- H. und W. Gn. hohes und reiffes 
^ucj.cium zu erforschen/insonderheit/weiln Jh. Kontgl. Majest. uns gnä­
digst durch Ihrer Erlauchte Gn- den Feld-Herrn die gnädigste Zusa, ' 

(colleö.Uvon.) (ZZ ZUNg 
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gung gethan / nach Eroberung der Plickhauftr unsere Freyheiten zu conkr-
miren / und ohne Vas E. E- H- und W. Ga. nebft andern Herren 
Senatoren mit/ ein vornehmstes Glied dieser Provintz unsers l;eben Vater, 
landes seyn ; Als gelanget hiemit unser Dienst - fleißige Bitt?/ 
E-A H- und W- Gn. wollen patierner die ?rlVl!egia durchWn/ 
uns daraufJhren reiffen Rath mittheilen / wie auch folgendes mit Ihrer 
hochgeltenden Incercellion bey JH.Konigl. Majest. das heylsame nützliche 
Werck unsers gemeinen Vaterlandes und Einwohnern desselben beforde, 
ren; Dadurch erlanget nicht nur E-E. H. und W Gn. hinwieder 
GOttes Seegen/ sondern wir samtlichen/ nebenst allen und jeglichen 
Einwohnern unsers Vatterlandes/ wollen uns dahin befleißigen / daß 
solches zu immerwährender Gedächtniß E- E. H. und W. Gn. lobli, 
chen Nahmens auf unsere liebe Polarität möge gebracht und geerbet 
werden. Thun uns hiemit auch samt und sonders in E. E. H. 
und W- Gn. gnädige ätfeÄioa zum fleißigsten recommeacjjren« 
Datum Riga den 4. äußuki, ^ario 16^6. 

Ew. Mrl. Hoch -- und 

Unterthans 

Sämtliche anwesende Ritter, und 
L.andfthafft der dre^ CraLen/ 
Menden / pernHw und 
Dorpatt / n-

Ihrer Erlauchten Wohlgebohrnen Gn. Herrn 
vllbernstora Schreiben an Johann Derfeld. 

^u5c. Ix Vetericorx».?r!?Ü. ^n.1627. v!6!mato, eui cc>n5onum. 

jMAEinen freundlichen Gruß mit Wünschunge und Anerbktunze alles 
Guten/ Edler/ Mannhaffter und Ehren-Bester/ InsonderS 

guter Freund ; Was hiebevor der Wohlgebohme Hm e-n-ral Feld» 
Hm aus Ansuchen einer Ehrbaren Ritler- und kandschafft wegen 

Ms, 
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Ausliefferunge der allgemeinen Land-Privilegien/ welche durch eures 
seel. Vorfahrens / Johann Tiefenhausens / zur Versöhne / weylanS 
dieser Landschafft Hauptmanns Todesfall neben mehren Uhrkunden z6 
euren Handen gekommen seyn sollen / an E. E. in Schrifften gelan­
gen lassen / solches werden dieselben aus beygefügtem Schreiben erse­
hen. Wenn nun solches Schreiben Ehren, gedachtes Herrn Le-
neral Feld, Herrn durch allerhand lmpeckmema allhie aufgehalten/ 
und ich jftzo von der allgemeinen Ritter - und Landschafft / um ander­
weit Ermahnung-Schreiben an Euch/ wegen voller Ausliefferunge 
solcher allgemeinen hoch, angelegenen Oocumemen / bittlich angefallen 
worden ; Ich auch solches ihnen nicht abschlagen können : Als ist 
hiemit mein wohlgemeintes Ansinnen an E. E- dieselbe alle und jegli­
che Documenta und?rivileßia xuklics , Welche bey ihm seyn können/ 
denen Edlen / Mannhafften und Ehren, Vesten Heinrich von Ungern 
von Assoten / und Ewolt Patkuln von der hohen Heyde / wie Ge-
volltnächtigten vielgedachter Landschafft gutwillig einlieffern wollet / zu 
des gantzen Landes Wohlfarth / und eurem selbst, eigenen Ruhme; 
Aus den unverhofften wiedrigen Fall einer Verweigerung / seynd ob-
genannte beyde vom Adel im Nahmen einer gantzen Ritter - und 
Landschafft gevollmächtiget durch Rechtens, Mittele bey dem Wohlges 
bohrnen Herrn Qubernatorn des Fürstenthums Ehesten die Anforde-
runge wider eure Person zu thun ; Jedoch will vielgenannte Ritter -
und Landschafft mehr einer gutwilligen Ausliefferunge / als einer un-
vermuthenden Verweigerung? sich zu E. E. wie einem kamoren uns 
Gliedmassen versehen. Göttlicher Allmacht empfehlend- kiga, 
den 2Z.^lami, Hnno 1627. 

Der Aäm'gl. Majest. und der Reiche Schwe­
den/ :c. Rath/ auch verordneter 
6^/07 der Stadt und VestmiAe RHa/ 
sa»nt deren angchortzen umliegendes? Ge-
Wetcm und Herrsthafften/ ?e. 

Schwant» Vanner / Erb -
aus Diicrßholm lind Terna / :c. 
E.E' G- Fr-

Schwanto Banner. 
2 . Dem 
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Dem Edlen / Mannhaften und Ehren-Vesten 
Johann von Dörfelt/ anflVels und Lewen-
burgk Erb-Geftfsenen / :c» Meinem mson-
ders guten Freunde zu Handen/ tc. 

Z . L c o ( Z ^ i ? i O  

KhristoffBistrambs wegen zweyer bey ihme Ve. 
ponirten der Uberdünischen Landschafft und Bcrsonischen 

Laden / ^irovv, den 27. I^ovembris, 
Amio 1606. 

^.ulc. Lx Verer. corpore prlvll. ^n. 1627. vlclimato, cui coniövum.' 

^^Th Christoff Bistram thue kund und bekennnen hiemit / daß dle 
«M Edete / Mannhaffte und Ehren-Veste Thieß S6)enckingk/ 
Otto Krummes der Elter / und Jost Scheping / wegen der Drau 
Plateschen bey mir in Verwahrunge gefetzt zwey Laden / welche ver­
siegelt / die eine soll seyn der überdünischen Landschafft / die andere die 
Bersonsche/ wie sie versiegelt / also sollen sie auch in Verwahrunge 
bleiben / urkundlichen habe ich dieses mit meinem Pitschafft besie­
gelt/ gegeben zur ktieovv den 27. Novembr. AllQv ! 606. 

Daß diese Opie dem rechten vrigma! von Wort zu Worten 
gleich - lautende, bezeugen wir unten Benannte mit untergeschriebe-
ner Hand und Pittschafft 

Heinrich von Ungern Ewalt Patkul. 
von Assoten. , 

(l-.s.) (Q8.) 

VI». 
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VIII. 

8U?e i . i c ^7 ' i c )  

Der Tttfländlschen Ritterschaff't7/ die 

Durchlauchtigster / Großmächtigster Kö­
nig und Her?. 

5DNA6 bevorstehetlde grosse Elend unsers armen und hoch, erschro, 
AWv ckenen Vaterlandes / die Seuffzer und Thränen unserer elen­
den Weiber und Kinder/die Angst und der Jammer so unzählig vielerWit-
wen und Wäisen erzwinget von uns diesen schrifftlichen Fußfall für dem 
Throne der Gnaden Euerer hohen Konigt. Majest. demüthigst / unterthä? 
nigst/ und um GOttes Willen bittende und stehende / Jhro König!. 
Augen nicht von / sondern zu uns / den Elendesten dieser Erden / zu 
wenden / und diese Wehe- und Demuths-Zeilen gnädiglichen/ nach 
Väterlicher Hulde / zu bestrahlen / und die jenrge von dem Fußsche­
mel ihres hohen Thrones nicht weg zu flössen / welche denselben in der 
höchsten Angstbarkeit umarmen. Und ists / daß / nachdem Ell. 
Konigl Majest. Lenera!- Gouverneur dieser Provintz Ließand / am 2 0. 
May dieses Jahres ein K5-»m!sr ausgehen lasten/ m welchem allen 
Besitzern der Lehn - Güter / so auf NorKopmgschen Beschluß vergeben 
worden / zuerst/ hernachmals allen denen jenigen/ sö auf Königs 
coolen» dergleichen Güter erkauffet oder erpfändet / andeutet wor­
den / daß dieselben solche Lehn / Kauff- mW Pfand-Güter NM auf 
^ c>. Jahre von knno 1684. mclullve besitzen / nach Verffiejfimg aber 
derselben / solche der Kronen freyen vih>oKrwa Heimfalken sollen. 
Wann aber/ Allergnädigster König uud Her? / wirzmüLk/' rmd 
«vf Dero heiltzes nns in ,675- gegebenes Wort und rmwe 

Z Hgnd 
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Hand sehen / finden wir einen so festen Grund unserer Hoffnungen, 
und theils / daß wir unmüglicheu von denselben weichen / noch an 
der Gnade Eu. König!. Majest. verzagen können. Denn in der 
Königl. eonkrmation gar gnädiglich enthalten / daß Eu. König!. 
Majest. «ns alle unsere Erb / Lehn / Kauff - und Pfand - Güter 
in Gnaden conkrmiren / dabey schützen und handhaben wollen. Im 
z. kelolurionum versichern Eu. Königl. Majest. uns dergestalt At 
hwar achren af dehe scczvirsrs^e vrovincier Skuller conliäerersz vfster 
seyn lahg / Stadgar och egen Bewilligung / zc. zc. Wir sind 
dannenhero allezeit unbeweglich und fest auf Eu Königl. Majest. 
Hochheiliges gleich auf GOttes Wort bestanden / und Habens alle 
Wegs für die höchste der Königl. Majest. gehalten / Dessel­
ben Gnaden -> Wort in Zweiffel zu ziehen / und einen Wandel dar­
in» zu vermuthen / allein obgedachtes ?!acac machet unsere Hertzen er­
bebend / und die Augen unserer elenden Weiber und Kinder sind 
voller Thränen und Jammers. Ihr künfftiges Elend und Zammee 
fraget nur / was will nach zehen Jahren werden / wo sollen so viel 
hundert Witwen und Wässm / verarmte Wciber und Kinder 
(wollen geschweige«) so viel getreue alte Diener hin ? Mit un­
serm Vaterland / Großmächtigster König / hats gar ein ander 
Bewandtniß als mit Eu. Königl. Majest. andern ?rovmcien. In 
jenen sind viel alte Erb - Besitzers / und so ein ewiges Eigenthum ha­
ben / welche von der keäuÄioa entfreyet seyn. In Liefland aber 
sind meist alle Eu. König!. Majest. demüthige Unterthanen / Lehn, 
Kauff - und Pfand - Haltere. Denn nachdem die Glorwür-
digste Waffen des Hochlöblichen Königes Quttspki ääolpki diß un­
ser Vaterland bezogen / sind alle die vornehmste Erb-Herren / und 
die von grossen Mitteln waren / ihrem damahligen Herrn gefolget/ 
haben grosse Belohnungen und Ehren, Aempter erhalten; Was aber 
hie und in der Treue Eu. Königl. Majest. geblieben ist / ist nur 
das ärmste , doch getreueste Theil gewesen / dennoch aber die jeni­
gen / welche ihres an König Lsrolo noao (an welchen sich diß Land 
mit starcken Bedingungen ergeben / und mit festen Privileg,jz versehen 
worden ) abgegebenen Endes und Bundes gedacht / haben für die 
Ehre und Kwne des glorwürdigsten Uberwinders gefochten / das Land 
Zcwmnen helffen , beständig , getreu und wohl, sich verhalten / 

und 



UlM. VNI. 55 

und weder durch Noth und Tod sich jemahlen von der löblichen Cron 
Schweden trennen lassen. Solche seiner Meuchen Unterthanen 
Verhalten haben Eu. Königl. Majest. glorwürdigste Vorsahren mit 
gnadigen Begabungen meistentheils nach Lehn- Rechten belohnen wol­
len ; Wie dann meist alle dieses Landes Eingesessene nur Lehens-' 
Leute seyn / und nur ihrer gar wenig in Erb - Gütern sitzen. Söl­
ten nun durch dieses publieirtes Klanäat alle Lehn- Kauff- und Pfand-
Halter nach l o. Jahren ihres elenden Brod und Lebens, Mittelss be­
nommen seyn / hilf ewiger GOTT / was für ein Jammer-
Geschrey würde sich gen Himmel erheben / wenn Eu. Königl- Majest. 
die Zahl der stützenden Hertzen und thranenden Augen der elenden 
Weiber und Kinder solte für Augen geleget werden / so ists unmüg-
lich / baß Eu. Königl- Majest. Vater - Hertz sich nicht erbarmen 
solte über die jenige / so ihre zitternde Hände zu GOTT und Eu. 
Königl. Majest. aufheben. Wo sollen wir hin / Großmächtig­
ster König / sind wir von GOTT und Eu. Königl. Majest. entson-
dert ? Soll uns weder GOttes noch Eu. Königl. Majest. Wort trö­
sten ? Was ist für unserm Elende übrig / so Euer Königl. Wort 
und heilige Hand uns genommen werden solte ? Das sey ferne von 
uns / Großmachtigster König und Her: / daß wir Eu. Königl. 
Majest. geringere Macht / als unsern alten Ertz-Bischöffen / Heer-
Metstern und vorigen Königen und Herren zulegen solten : Haben 
solche Macht und Gewalt gehabt/ wohlverdienten Leuten etwas zu ge­
ben / ists bey ihrer Gnade gestanden / ihnen das Gegebene zu behal­
ten / so stehet solches Recht Eu. Königl. Majest. noch vielmehr eben­
falls zu/ und können nach vorangezogener z8.kek>!mion keine Reichs-
Tag-Schlüsse Eu. Königl. Majest. Wort und Hand ändern / noch 
uns von Eu. Königlichen Majest. Gnade und Erbarmung abtrennen. 
Was wäre es / Großmachtigster König / wann nach 9. Jahres-
Frist unsere Nahmen vertilget / und unser Gedächtniß aus unserm 
Vaterlande ausgerottet würde. Wo wollen wir hin für dem Seuf­
zen und elenden Geschrey unserer hoch - betrübten Ehe-Genossen und 
Kinder / haben Eu. Königl. Majest. Vorfahren Macht und Ursach 
gehabt / Gnade zu beweisen ? Ey so seynd wir versichert / daß Eu. 
Königl. Majest. sich eben so hoch / und noch viel höher als jene m 
der Welt berühmt gemacht / .und nicht weniger in der Gnaden als 
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Hoden Thaten sich werden berühmt machen wollen. Wir liegen al­
le mit Weib unv Kindern allhie platt an der Erden / und warten mit 
Verlangen des Trostes / welchen Eu. Königl. Majest. Bater, Hertz 
nicht versagen kan denen jenigen / so mit ihrem Blute beständiglichen 
in gröster Treue soZ lang- Jahren her» verzeichnet und dargethan, daß 
sie gewesen/ und noch seyn 

M». Romgl. Majest. 

UttterchSm'gfl de - und wehmüthig­
ste Ritter - und L.andjchasse des 
Ronigl. Fürstenchums ZUefland. 

IX. 

Nsch eine and« v?eg«n der 

Großmächtkgster König/ Allergnädig, 
ster Her!. 

MMEnn Eu. Königl. Majest. allerunterthänigst, gehorsamste Rit^ 
Lsiö ter - und Landschafft in Dero Fürstenthum Liefland jemahls tn 
zugeflossenen schweren Angelegenheiten Trost und Rath zu suchen ge­
habt / so ist es eben jetzo die Zeit / da sie solches zu thun höchst ge­
trieben wird; Gestaltsam dieselbe über der hie erschollenen kelolution 
wegen der aus Königl. Pontens verkavfften und verpfändeten reöuciblen 

Güter Mie dermaßen in solche Bestürtzung und Wehmuth gerathen/ 
daß sie sich davon noch nicht erholen können / denn wie ausgeben / sol­
ten solche Güter deren posseikre,, da sie von denen Verkauffern oder 
Verpfändern derselben / ihr Kauff- oder Pfand, Geld nicht sollen 
wieder zuruck bekommen / nur noch eine Zeit von zehen Jahren ferner 
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gemessen / und denn ebne Entgelt abzutretten / gehalten seyn. Nechst 
dem hat zugleich Eu. König!. Majest. getreueste Ritter - und Landschaffk 
auch höchst, wehmüthig zu vernehmen gehabt / daß kein vonmarius auch 
über die alte Adeiiche Güter / die doch bey der König!. ̂ ommiKon von 
derKe6u<Aion,laut i668stenJahres/ Reichs-TagesSchluß (zu wel­
chem doch Eu-Kömal. Majest. Liefiändische Ritter, und Landschafft nicht 
convocirt/ noch gclMt) frey erkandt worden/ anjetzovon Eu. König!. 
Majest. anders nicht/ dann nur auf Ledtages--Recht / wenn um neue 
Ontirmscioaes, da! über Ansuchung gethan / con6sM3tiOOe5 ausgege­
ben würden/ es sey dann / daß Jh.Königl.Majest. jemanden eine son­
derliche Gnade aufein Keffers Recht erscheinen lassen wollen; Zwar was 
der höchste GOTT und Eu. Königl. Majest. als unser gnädigster Könlg 
und Hm/ uns/ Derounterthänigsten Ritter, und Landschasst / aufle­
gen möchten / hat selbe billig in aller Gedult und Gehorsam zu ertragen/ 
uud kan sich solchen keines Weges widersetzen; Allein wenn gleichwohl da­
bey Eu. Königl. Majest. getreueste Ritter, und Landschafft betrachtet/ 
und sich vor Augen stellet / mit was vor herrlichen Privilegien es bey dieser 
Hochlöbl. Königl. Schwedischen Regierung / die von 5» Königen denen 
bestattiget/ bißherogewiedmet/ und wie sie dabey/ bey immerwahrenden 
zeitlichen Tagen / so lange die Welt stehet / Krafft Königes Lsroli ix. 
tn seinem ertheilten Privilegs König!, bey immerwährenden zeitlichen Ta­
gen offt darinnen wiederholten theuern Worten / dabey zu lassen und zu 
erhalten/ ein gleiches/Allergnädigster König und Hm / Eu. Königl. 
Majest. in Dero Königl. Diplomat« Lontirmarcirio cZe Dato den l O.kjsji 
äano 1678. mit dreymahl wiederholetsr Llsulul dero unterthanioste Lieft 
ländische R'tter, und Landschafft bey allen ihren Erb, Lehn, und Pfand-
Gütern zu erhalten / unter Dero hochwerthej^en Nahmen Königl Hand 
und Siegel allergnadigst bestattiget und bekrafftiget / so kan E. R. und 
Landschafft dahero von solcher hoch, theurer werthen Versicherung eiwa 
abgesetzet zu werden/ noch nimmer glauben / oder sich in S inn ziehen; Ge­
stalt sie ja gantz keines sich schuldig wissen / wodurch sie sich solcher 
allergnävigsten erlheilten Privilegien unwürdig gemacht hätten / und wie E. 
R. und Landschafft in der allerunterlhanigsten Zuversicht stehet / daß Eu. 
Königl. Majest-allergnadigst / als ein Großmachtigster / tmldmcher 
Konig werde behcrhigen/ und Dero hoch, begabten Verstände nach er-
wegen / daß wenn es bey solcher ^eldlurion von l Jahren bleiben / und 

(coües.uvvn.) solche 
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tolche zum LKsA in Liefland gereiÄien / auch die meiste Güter nur auf 
Lebtage Recht conieriret werden sollen / so würde anders nicht folgen/ 
als daß innerhalb io. Jahren/ und wohl weniger fast / meist alle ?os. 
teckirez, sie seynd Von2tsrii, Kauf, oder Pfand-Herren / aller Be-
sitzlichkeit entblößet werden / und nach den l o. Jahren wenig der'al­
ten Erb-Besitzer im Lande mehr übrig seyn / oder doch die armen 
Lieflander/ als die biß nun zu, in so einer tapffern Mterschafft bestan­
den/ in ihrem eigenen Vaterlande in Lxilio und Elende drauf leben, 
und darinn sterben müsten / unsere arme Weiber und Kinder / wenn 
sie auch anjetzo von diesem hören reden / sitzen in stetigen Seuffzen und 
Thränen / fragen / wo sie denn auf den Fall, und da auch ihre Män­
ner indeß sterben könten / sotten bleiben , wann sie dergestalt der Gü­
ter/ und des Besitzes also solten entsetzet/ und davon ausgeschlossen 
werden, und zwar/ da keine Clöster in Liefland auch mehr jetzoals 
vormahls, verHanden / wo sie sich/ ihr Leben zu erhalten/ einbegeben 
könten / ja des Wehklagens ist schon bey ihnen so groß jetzo / daß sie fast 
verzagen wollen. Großmächtlgster König und Herz / wir können 
und vermögen jetzo mit allen den Unsrigen anders nicht / als daß wir 
nun allein in aller Demuth flehen / bitten/ und tief-- demüthigst zu 
Fuß fallen müssen / Eu. Königliche Majest. zur Barmhertzigkeit und 
Mitleyden zu bewegen ; Derohalben denn / Allergnädigster König 
und Herz/ so jetzo und hinsoderst alle unsere alte und neue prvüeßia, 
Rechte UNd Freyheiten / alle Loniirmationez und k.elolutionez, so uns 
ter Eu. Königl. Majest. und Dero Hochlöbl. Vorfahren werthesten 
Nahmen / Königl. Hand und Siegel ausgegeben / und uns allergnäi 
digst ertheilet / und endlich alle unsere, und unser Väter und Von 
fahren Verdienste und beständige Treue / die unzählig vor Eu. Königl. 
Majest. und der Hochlöbl. Cron ihr Leben und Blut gestürtzet, und 
denen wir ebenfalls also in Treu und Beständigkeit biß in den Tod 
nachfolgen wollen / nichts mehr helffen oder gelten wollen / so lassen 
sich doch Eu. Königl. Majest. allein durch Barmhertzigkeit bewegen, 
ja bewegen endlich die stets - währenden Seusszer / und fliessende 
Thränen unser armen Weiber und Kinder / unter denen so viel arme 
Wittiben und Wäisen sind / und geruhen allergnadigst Eu. Königliche 
Majest. auf diß unser kläglich und beweglich Flehen / Ansuchen und 
Bitten / entweder dieser kelolmion das mme Liefland/ unser Vater­

land/ 



X. 5^ 

land zu überheben / oder da solche Resolution, und da eollaüone, 
auf Lebtag Recht so bleiben und bestehen soll / allergnädigsten Trost 
und Recht zu ertheilen / wohin unsere arme elende Weiber und Kinder/ 
nach Vermessung der -o. Jahren/ unter der kurtzen Lebens-Frist ih­
rer Eltern / sich denn hinwenden/ und ihr Leben zubringen solten; 
Worüber denn aber und abermahl nochmahl mit aller inständigsten 
Wehmuth / demüthigstem Bittten / Flehen / Seusszen und Thränen/ 

AllergnädigsterRönigundHer:. 

iLu-Romgl. Majest. zuFusiefället/ 
und um GOttesNIillett anruffet/ 

Jetzo höchst - betrübtes/ bekümmertes 
und beängstigtes Lieflandes 

allerunterthänigste 

Ritter - und tandschaff?. 

eme , die 

Größmächtigstcr König / .Allergnä­
digster Her:. 

Enen Elenden uud Beträngten auf Heissem Flehen / bitteren 
Thränen und demüthigen Bittschrissten / kein einiges Wort zu 

antworten / ist ein unerträgliches Verhangniß. Für diesem / Groß­
mächtigster König und Her: / beängstigte ein hartes Klange Eu. Kö, 
nigl. Majest. (Jeneral-cZouverneui-n die Hertzen der elenden Eingesesse? 
nen dieser getreuen provm? Aefland : Anjetzo aber kommet uns eine 
plötzliche Eutnchmung unserer theils Elb, theils Lehn-und Pfand-
Güter/ und das ohne einige vorhergegangene Lommunicstion, so schleu­
nig über den Halß / d«ß gar viel / viel Arme und Bekümmerte sich 

ttk t eher 
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eher aus dem Besitze ihres ererbten / erkaufften / rechtmäßig zuerkandten 
underpfandeten/ ja auch von Eu. Königl. Majest. so wohl durch allgemei­
ne als krivar - «lonkl-mationen / und Hochheiliger König!. Hand befestige 
tem Eigenthum ausgesetzet/ und Verstössen sehen; Als ihnen erlaubet ist/ 
nach der Ursache ihres Verbrechens oder der Quelle ihres Unfalls zu fra­
gen. Ew.Königl. Majest. urtheile selbst von einem solchen Gehorsame/ 
in welchem die Bekümmerte eher ihrer selbsten / ihrer weinenden Weiber 
und Kinder / ihrer alten erworbenen Freyheiten und Besitzlichkeiten / ja 
ihres elenden Brodes und Lebens / als ihrer Treue vergessen. Wenn die 
Menschen bey GOTT/ die Kinder bey ihrem Vater / die Unterthanen 
bey ihrem Herrn weder Zutritt noch Gehör haben mögen / hilff ewiger 
GOTT/ in was Zustand sind sie alle gerathen ? Wir haben / Groß­
mächtigster König / nach dem Gebühre demüthigsr und getreuer Unter­
thanen / für einiqen Monaten eine erbärmliche Bittschrifft durch unsern 
L.and - Marschall zu Euren Königl. Füssen niederlegen lassen. Wir ha­
ben uns selbsten durch denselben zu dem Schemel Dero hohen Thrones 
platt an der Erden nieder geleget / wir haben unsere thranende Augen und 
zitternde Hände in derselben zu GOTT und Eu. König!. Majest. aufgeho­
ben : Aber unser schweres Verhangniß hat uns als Oimmeüe von aller 
Erhörung abgestoßen/ und Eu-König!. Majest. Vater, Hertz hat Dero 
weinende Kinder keiner Antwort / ja auch nicht der Geringsten werth und 
würdig geschahet. Nichtes / als die Untreue und der Ungehorsam kan ei­
nen Lehens - Mann der Gnade seines Herrn verlustig machen. Keines 
von beyden kan uns weder nachgeredet/ viel weniger überwiesen werden; 
Wir haben überall/ wo es auch Eu. Königl. Majest. Dienst erfordert/ 
mit Blut in dem Sande verschrieben hinterlassen / daß wir Eu. Königl. 
Majest. und Dero glorwürdigsten Vorfahren / getreulich / tapffer und 
unverdrossen gedienet. Unsere Kinder sind ein williges Opffer für die 
Wohlfarthver löbl. Crone Schweden geworden. Kein Mackel ist in un, 
serm gantzen Wandel von der ersten Ludmilla an erfunden / sondern un­
sere Treue / Willfarth und Gehorsam von allen Königen / ja auch Eu. Kö­
nig!. Majest. selbsten in vielen Briefen/und öffentlichen Reichs,Tagenge-
rühmetworden. Und dennoch sind wir Sende so plötzlichen in solch em 
erbärmliches Hügniß verfallen / daß man weder unsere Klagen hören / noch 
uns einiger Antwort würdigen wollen. Es ist der Zorn des Allerhöchsten, 
st in diesem Falle über uns gar zu hefftig embraM ist/ und wir bekennen un-

,ße 
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ser Verbrechen an ihm mit willigem Hertzen Aber wider Eu. Königs. 
Majest. sind wir uns keines Verbrechens bewust. Lassen dahero von un, 
serm Gebühre (Eu. Königl. Majest. stellen sich auch immer wie sie wollen) 
nicht ab/ sondern suchen Gnade und Erbarmung / Deroselben noch immer 
bestandiglichenJhr hochheiliges Wortund Königliche Hand und Siegel/ 
so weder Reichs - Tages Schluß/noch einige ComaMon brechen kan/ vors 
haltende; Aus welches wir als einen unbeweglichen Felß gefusset/ und be-
standiglichen (es verhänge der Allerhöchste über uns was er will) süsse» 
werden. Als 

Eu. Königl-Majest-
Ost. bey angehendem Land, ' 
Tage den 4. kcbr. 1686, 

'getreuere und hoch - keanMglr 
Unterthanen 

Sämtliche Ritter-- und Z.andsihaffe 
des ̂ niglichm Fürstenthums 
Llesland. 

Xl. 
Noch eme dergleichen 

Großmächtigster Köttt'g/ McrgnädigsterHm. 
As »ntetthanigste V-rlrauen / socivf Eu.KönIgl.Mciftst. als un, 

strs.qnädigstenKv>ttgsundHermväterl- Gnade und Hulde E.E. 
Ritter - und Landjchafft in gehorsamster Devotion gesetzet / lasset in ihret^ 
contternirten und betrübten Gemüthern noch diese beständige Hoffnung 
übrig / eswerden Eu. Königl.Majest. die von E-E- Rittet und Land^ 
schafft aufdte im Nahmen Eu.Kön.Maj. von Sr. excell. dem Hn.ec-
Vera! - (?ouverr.eur sü wohl mund^ und schnfftlich vorgetragene?ropolirion» 
als dadeyüberreichtem Eu.Kön-Maj. allergnädigstem Scdrelben/ we» 
Ken des gnädigen Anmuthens der auszubauenden Revter Wohnungen/ 
vnd dero VerpstegttNZ / treu ̂ gehorsamste kelo^utioo mit gnädigen Augen 

AK z 
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anzusehen/ aSergnädigst geruhen: Indem Eu. Kbn. Maj. als wachsa­
men Vaters des Vaterlandes/ sorgfältigste inrention, welche auf dieser 
xrovir,?s Schutz / Sicherheit / Conlervarion und Aufnehmen fest gerichtet/ 
in so weit besser seinen erwünschten Fortgang gewinnen wird / wenn das 
xaklensche Regiment ferner noch / wie bißhero/beysammen stehen bleibet; 
Dahingegen / wenn selbiges im Lande solte zerstreuet werden / die Sicher­
heit desselben/weil es von Natur/wie bewust/mit keinem Schutz versehen/ 
durch Zergliederung der Reuter in höchste Gefuhr gerathen/ ihre Pferde 
und wonciirung durch die weite Entfernung dervKcjrer^eteriomet und 
zernichtet/die mit einer gesammleten Emilie gesesscneReuter bey einer feind­
lichen wupnon viel eher zu Rettung ihrer Haabseeligkeit / Weiber und 
Kinder/ nach den dicken Waldern als zu dem Degen / um dem hereinbre­
chendem Feinde die Spitze zu bieten/Hand anlegen/ ja wohl gar / wenn sie 
aufihre abgemattete Pferde zu steigen sich relolviren konten / viel eher unter 
des Feindes als ihrer geschwornen el!sn6art sich rangiren würden/ damit sie 
nur desto bequemer Gelegenheit zu ihren im Walde und Busche versteckten 
Weib und Kindern zu eilen haben konten / und folglich das arme Land und 
die getreueste Unterthanen der freyen viscretion der hereinbrechenden feind­
lichen 5rouppea exponiret stehen würden. Zweifflen wir also nicht/ Eu. 
Königl. Majest. werden unsere treugehorsamste keloluiion, welche den i 
5edr. Hnno 1686. bey Schliessung des Land-Tages dem Herrn 6ene. 

ral. Gouverneur ist überreichet worden/ mit Dero gnadigster Approbation, 

Dero hohem Königl. suckcio nach / genehm zu halten/in Gnaden geruhen. 
Nechst diesem auch in unterthanigster Wehe - und Demuth sich vortragen 
lassen/ die schmertzlichen / und mit vielen Seuffzern bey diesem Land-Tage 
geführte Beklagungen wegen Dero uns so überaus hart truckenden ke6u-
Äion, indem die Eigener nicht allein aus ihrem Erb - Lehn - Kauff- erpfan-
deten/ und juäieialirer immitirten Gütern ausgesetzet/ sondern auch noch bey 
völliger Räumung derer / zur ketulion etlicher Jahre her Kons K6e gehobe­
benen Einkunfften/ durch die Königl. (^ommiMon angehalten werden wol­
len. Ist derohalben unser flehentliches / demüthiges und fußfälliges Bit­
ten / Eu Königl.Majest. wollen doch das Jammer-volle Seusszen und 
klägliches Geschrey der armen / bedrückten und nothleidenden Witwen/ 
Walsen und sämtlicher Unterthanen/ Dero mildreiches Vater-Hertz er-
we'.chLn lassen / das über uns schwebende keäuÄiov5. Werck in eine ange­
nehme Veränderung setze«/ und Dero hochtheurem Versprechen/hochheili­

ger 
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ger Hand und Siege!/ Krafft echaltener gnädigster keiolurion, 6e /^nno 
,678. ärr. z. sick) gnädigst erinnern. Dieses ist / das wir nochmahls» in 
untertänigster Zuversicht wünschen und bitten / und dieses werden wir in 
neuester Devotion mit thränenden Augen zu bitten/ niemahls ermüden. Als 

Lu. Rönigl. Ma/eff. 

Riga/ bey Schliessung des 
L a n d - T a g e s  /  d e n  1 k e b r .  

1 6 8 6 .  A l l e r u n t e r c h ä m g s t - g e t r e u e s ^  
und gehyrsamsteUnterchanen 

.Sämtliche Ritter - und Landschafft 
des Königl. Fürstenthums Liefland. 

XII.  
Oeäitiv der Tlefländisihett Ritterichafst vor Land-
Rath Leonhard Gustafs von Vudoerg / und Lapitam 

3.ein!,ol6 ?5tkul, als abgeordnete Oepurirce an IH.AA 
MAl. Majest. von Schweden Xnno 1690» 

GroßmächtigstcrKönig/AllergnädigstcrHm. 
Achdem Eu. König!. Majest. über dieses FürstemhumLiefland hoch, 

verordneter Hr. c-energi(Zouverneur, in einem an Eu. Kön-Majest. 
allerunterthänigst, getreuesten Ritter- und Landschafft vom 26. !>ivvewbr. 

zurück gelegten Jahres gerichteten Schreiben in Gnaden zu erkennen gege­
ben / wie Eu. Königl. Majest. in denen Harrischen und Wyrischen Reck­
ten/ samt deren rechten praxi, eine gewisse veterminanon zu treffen/allergnä, 
digst gesonnen/ UNd zu dem Ende Nicht allein ein autkentiyuez Corpus privi .  

legiorum, so wohl von denen aübereit pro6ucirten/ als auch andern / vor, 
nemlich aber zur illuttratioa dieser obangeregten Materie dienende vocn-
menren Mld conkrmationen / bey dem hiesigen (Zeneral. (Zouvervement aä 
vil j imanäum zu überreichen/ sondern auch einige in diesem/ als auch der qe, 
samten Hand/und andern Landes,Rechten erfahrene vexmirte/zu Eu.Kon. 

Majest. 
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Majest. Gnaden-Thron abzufertigen. Als hat ihre alleruntenhämsste 
Pflicht elssdert/Eu.Kön.Maj. allergnädigsten Willen/beydes in l'rocjuci. 
rung der Privilegien als Abordnung einiger aus ihren Mitteln/ein gehoi sam-
stes Genügen zu leisten / wie sie dann zu dem Ende gleich aufdem zu Riga 
K4ea5.?el)r. gehaltenem Land-Ta^e/ einige Depuill'te dazu ernennet. Od 
sie nun zwar gehoffet/ daß Eu-Kön.Maj. allergnadigstem Willen nach/ die­
selbe nechst verflossenem Frühling ihre Reise befördern solten / so haben sie 
dennoch theils dadurch / daß einer von denen vepmirten in der erwählten 
(Qualität vor Eu.Kön.Maj. Thron nickt erscheinen könne/theils auch wegen 
langsamer Beyschaffung der dazu benkthigtcr Mitteln/ ihren allerunterthä, 
nigst- Pflicht- schuldigstenGehorsam ehe insWerck zu setzen nicht vermocht/ 
dannenhero sie auf dem allhie angestellten Land-Tage den Land,Rath/ 
Obersten - Ueutensnr, und Königl. Dorptsch. Hof- Gerichts - Hllessorem» 
I^eonkarcj (Zuttav kuclberg, UNd Lapirain k.einko!ä?acl^u!, als Ell. 
Kön.Maj. allerunterthanigste Diener / und Unterthanen zu Deputaten von 
neuem ernennet/ mit demüthigst, ergebenster Bitte/ EuKön.Maj. diesen ih­
ren v-purirten über Vermuthen zugeflossenen Verzug in allen Gnaden zu 
vermercken/ und datxnebenst allem dem / was sie wegen der Harrischen und 
Wirischen Rechte / auch der neuen Gnade / gesamter Hand und Landes-
Rechte in aller Demuth vorbringen werden / nicht allein völligen Glauben 
beyzumessen / sondern auch mit allergnädigster Erhörung und kelolueion st 
wohl darauf/ als auf die sonsten mitgegebenen nothwendige veneria, und 
Angelegenheiten des gantz bedrängten Vaterlandes zu erscheinen/ allergnä-
digst geruhen wolle. Es bleibet Eu-Königl.Majest. vor diese Gnade E-E» 
Ritter - und Landfchafft mit Leib und Blut verbunden / wie dann M 
Eu- Königl. Majest. und des Reichs Wohlfarth zu sterben. Als 

En. Aömgl. Majest. 
ollerutttcrthanlssk, getreues 

und gehorsamste Diener 
und Unterthanen 

vüt.Onrptbcy allgemei­
nem ?and-Tag/ den 18. 
(25?.) 1650. 

Po» Lawmstcin 
im Gahmen Ritter­
und L^andjlHaffe. x. t. 
L.and-Marschall. 

XIII. 
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XIII. 

lnKruNioa und Vollmacht der Ritterschafft vor dero nach 
Schweden abgefertigte vspucine ^nno 1650. 

' I ' IMruHion und Vollmacht/ welcheE. E.Ritter und Landschafft der drey­
en / als Wendischen / Pernauschen und Dörptischen Creyse des Stiffti-
schen oder Königlichen Fürstenthums Lieffland ihren vspmirren und Mit« 
brüdern/ denen Hoch-Edelgebohrnen/Gestreugen/ Groß undMannvesten 
Herren/Herrn l.eonkarä (-uüav Lucjberg, Landrathen / Obristen^ieuce» 
vÄnc, und ^Üe/Iorn des Königlichen Dorptischen Hoff-Gerichts/und Herrn 
Lapicsia soksnn Keinkolci pacKu!,Krafft hienebenst einverleibten Puncten 
auffdievon Jhro Königlichen Majestät durch des Herrn Feld-Marschallen/ 
und Lencra! (Zouverneura ^aüfersErl. Hochgräfflichen Lxcellence besche-
hene Einverschreibung nachdem Reiche mitgegeben. O^tumzu vorpt bey 
Versammlung der allgemeinen Ritterschafft 6. ^sten^ugutti ^nno 1650. 

Nachdeme S. Erl. Lxceüencs derHerr Feld->Marschall und Qene-
ra! Gouverneur suco^okann tiefer in einem vom 2ysten d?ovemkr. zu« 
rückgelegten Jahres/an E.E. Ritter und Landschafft gerichteten Schreiben 
derselben zu verstehen gegeben/ wie Jhro Königliche Majestät unser aller­
gnädigster König und Herr in dem so gcnandten Harrischen und Wirischen 
Rechte / und deren praxi eine gewisse ^tcrmination zu treffen allergnädigst 
gesonnen / und zu dem Ende nicht allein ein aur^enrique corpus pi-ivilegiorum» 
si> wohl von denen allbereits proäucwm/ als annoch rnckständlB 
ge»?/ und vornehmlich zur IIIMrarion dieser Materie dienenden Urkunden/ 
Privilegien und Lonkrmarionen hinüber zu senden/als auch sweene in dieB 
sem / der gesamten Hand und Landes-Ritter Rechten erfahrne vepmjrte nach 
beul Reiche abzuordnen; Als hat E.E. Ritter und Landschafft / zu unterthä-
nigst gehorsamster Folge Jhro Königlichen Majestät allergnädigsten Willen 
zuvollzichen/obgedachte Herren zu Lxpeäirung dieser und anderer höchst-nö-
tizen Puncten / vermöge dieser Vollmacht und InüruÄion an Jhro König­
liche Majcstät ins Reich abzufertigen entschlossen. Und ob sie wohl der Sa­
chen und Zeiten Schwierigkeit / als anderer bedencklichen Ursachen halber sie­
ber mit dieser Abfertigung verschonet bleiben/und andern solche auffsich zu neh­
men gerne gönnen wollen; So haben sie doch/ in Betrachtung die meisten 
Stimmen auff sie gefallen/ und sie dem Vaterlande und dessen Dienste sich 
verpflichtet erkennen/ gestaltet Massen sich dazubequemen müssen/ihre Reise 
mit dein ersten noch diesen Herbst zu Jhro Königlichen Majestät nach dem 

^oiieÄs». I j Reiche 
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Reiche fortzusetzen. So bald sie nun daselbsten mit der Hülffe Gottes wohl 
srriviret/UNd in con^zeöium Iveoi'.'.m sämilliret/ werden dieselbe zz-XMislis 
czersris curialibus Jhro Königlichen Majestät im Namen der Herren Lande. 
Land-Marschaüen und sämtlicher Ritter - und Landschaft in aN^rkieffsier De-

, muth ihre unterthanigste / Pflichtschuldigste und gehorsamsteDienste/wledie-
selbenvon getreuen Valien und Unterthanen auffs allerfleißigste und getreu« 
ligst können geleistet werden / bey Überreichung des llreclinv, oLeriren/ da­
neben Dero Königlichen Majestät wegen guter und gewünschter Leibes vispo-
licion, und glücklichen Königlichen prol'perirät hertzlich Zi-slulii-en und daß 
Ver allgütigL GOkt Jhro Königliche Majestät und Dero Königlich Hauß 
bey allem Hohen Wohlergehen/ glücklichen und friedsamen Regierung aller-
gnädtgst conserviren / und Jhro Königlichen Majestät und Dero Räthe Lon-
ti!U und ^«IiQves reichlich gesegnen wolle / damit zu der Ehre GOtteS / Jhro 
Königlichen Majestät unausbleiblichem Ruhm / und Dero Reiche nebst allen 
unterliegenden ?lvvin2ien auch unsers lieben Vaterlandes Glückseeligkeit 
^ausschlagen mögen. Nechst diesem können die Herrn Depurirte die Ursache 
dieser Abordnung / als welche uffJhro Königlichen Majestät allergnädigsten 
Befehl geschehen/ vorstellen / und daß sie sich hertzlich erfreueten/ daß sie zu» 
gleich auch dadurch Gelegenheit erhalten den wehmüthigen / elenden und be­
trübten Zustand der Landes Eingesessenen Jhro Königlichen Majestät selb­
sten/ als ihrem aller gütigsten Vater in kindlicher Demuth vorzutragen/und 
«m gnädige Hülffe in tieffster Devotion anzuflehen / wie sie dann E.E.Ritter« 
emd Landschafft wehmütiges Anliegen/in einigen Puncten verfaßt / eingeben 
würden / mit unterthäntgster Bitte/ Jhro Königliche Majestät dieselbe al-
lergnädigst durchlesen/ wohl behertzigen/ und also zu relolviren aus König­
licher Gnade und Milde aNergnädigst geruhen wollen / daß hiesige Ritter­
schaft bey ihren Uhralten Freyheiten / und gefassetem Land-8caru möge con-
lerviret werden. Da mm über obige Puncten/ und die Jhro Königlichen 
Majestät eingereichte Kumiliima pems die Herren Vexmirte zu einiger Lon-

terence mit den Königlichen Herren Räthen oder andern Ommiilarjen so!-
ten aämitmtt und verwiesen werden/ und in solchen Fällen CovLjsZ ex sre-

«a gefassetwerden müssen/ als wollen wir im Nahmen und von wegen der 
sämtlichen Ritter-und Landsehajst/ als wenn dieselbe alle und jede zugegen 
Wären / denen Herren Oepucirren /als deren sonderbahre MeHion, auffrich-
tige Incenuon,6exreritat und ^e!s zu ihrem lieben Vaterlande ihnen gnug-
sam bekandt / vollkommene Macht und Gewalt / wie es zu Recht in der aller­
besten korm mW Weife geschehen kan/ odermag/ hiermitunp Krafft dieses 

zugestel-
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tuaekcll-c hab-»/ baßsis,was zud-sVaterlandesFlorundAusswachs/con. 
Isrviruna dessen Freyheiten und Gerechtigkeiten aedeylich seyn kan/ nickt ->?. 
lein anhören/ lleiib-rittN/ -raKiren/ sondern auch beschliessen mögen / wo. 
ben wir uns dann versichert halten/ daß di« Herren v-pmirr- unser- Frey, 
beiten und ietziaen iand-s Zustand in fästeren und besseren Stand zu setzet» 
äck kochst w-rSen anzeieqen seyn lassen. Gelobet und »erspricht demnach 
E E Ritler-und Landschafft / und von krselben sämtlich und ein jeder In-
koüderdeil / al-ich als wann dieselbe insgesamt allhier und zugegen wären/nnd 
diese Inllrvüion unterschrieben hätten/ durch uns Landräthe/ und ans de. 
nendreien Cr-vi-n 0-?urirl<- bevollmächtigte / bey Adelichen Esrcn/wahren 
Marten, Glauben und an Eydes statt/all das,cn!ge/ was vorgcmcldte UN. 
lere Abgesandten und Desminen im Reiche bey Jhro Königlichen Ma/cst. 
n unsern undg-m-inin L°ndschafftHäi,d-lnundSachen/inhaltSobgeschri-. 

bener Puncten und in allen bevorstehenden ihrem besten Verstandc 
uid eiaenen Besch-idenbeit nach diesem Lande und dessen sreyheiteii erspricß. 
lick ms-yn erachten/ fnrnehmen, iraÄiren, beschliessen nnd verrichten wer. 
den, von uns und unsern Rachkommen in allen künffrigen Zeiten / ohne cini. 
ae AuMucht und Conir-ckSion . ftstundunverbrü^hlich zu halten / zu vol. ' 
lenüebenl und darwider weder mi! Worten noch Wercken zu widerstreben', 
sondern vielmehr sie und ihr- Erben desfalls/ auch wo sie de« Landes Ge. 
sckäftt- halber/welches GOtt gnädig verhüte, in Schaden u»d Gefahr ge. 
ratben sollen / zu vertreten / Noth - und Schadlos zu halten. Jngleichen 
wollenwir die von ihnen angewandte Mühewaltung/Verdruß und Versäum, 
»iß/ um ihnen und ihre Erben in alle Wege danckbarlich wieder erkennen/ 
verschulden, mi'» was sie wegen dieses Landes Sachen tpei-ckeen/oS'ei'iren/ 
»eriehren oderz»ihrer N°!hw-ndizkeit auffnehmen werden/ genehinhalten, 
und als unser- selbst eigen gemachte Schuld willig bezahlen/ und sie und 
ihre Erben davon gäntzlichen befteyen. 

Dieses und olles andere wollen wir der Herren v-xumte Verstände un» 
Glauben commiwier haben / daneben gantz dienstlich nnd freundlich bitte», 
de/ daß sie alles/ so in de» zu Papier abgefaßten Puncten und InKi-uSia-, 
nicht angeführet / und zum Nutzen und Auffwachs des geliebten Vaterlandes 
aedeylich seyn kan/ sich wollen zur guten Beförderung bestermassen xecom. 
wcnckiret seyn lassen. Zu Urkünd habe» wir dieses mit Vordrückung de» 

Köniqiichen Fürstentums LitAands Jnsiegelbekrifftigct/und in> Rahmen 
und von weae» T. E.Mittcr -und tandschafft der dreyen Creysen des König. 
liclienMrstenchunis Lieffland wtrhicher zu Abfassung dieser Vollmacht und 

^ c°U°Ä-a.U.(,°. Ii t I°üm-
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InüruAjon Gevollmächtigte veputirce nebst denen Herren Landräthen / mit 
eigenen Händen unterschrieben und versiegelt. H.Äum nach Schliessung des 
allgemeinen Landtages zu Vorpc. 6.29./^ußuk. H.nnol6po. 
^.8.) Otto Friedrich von L. von Vietinghoff. 

Vietinghoff/ ^ ^.8.^ 
(1^.8.) L.V. Leumern, / 1^. 8. X (?. (ü!oot. 

(I..8.Mer.vonBellinghauselN vuc. l^iv. / tt. 8creii? von Lauen-
(I..8.) ?2l)isn von Plater. V / stein x.t. Land-Mar-
^.8.)^okann ^Ibrsckt V0N schall. 

Mengden» ^.eiQdvIä von Lode (I..8.) 

XlV. 

Eidlicher Kever8 obbemeldtevveputirten/ welchen siederher-
gebrachten Gewohnheit nach von sich geben müssen/ um ihres Vaterlandes 

Besten bey der Deputation auch mit Hindansetzung ihrer Wohlfarth 
treulich vorzustehen. 

^AIrvon E-Edl. Ritter.und Landschafft auff den zu Riga und Dorpt 
^^jüngst verwichen gehaltenen Landtagen und vermöge abgesaster und ge­

gebener j^liru6iioo, und klempoteu? Gevollmächtigte Depulirre nach dem 
Reiche/ verreverLien hiemit/ daß wir nach unserm möglichsten und bestem 
Fleisse / Sorgfalt imd Verstände / die uns von E. Edl. Ritter-und Land­
fchafft commirrirte Sachen im Reiche bey dem guten Vertrauen / wie sie uns 
«uffgetragen / zu aller möglichsten Verrichtung auff uns nehmen wollen/und 
bey Jhro Königlichen Majestät zuexpeäiren suchen/auch bey Zusatz unserer 
eigenen Wohlfarth vor erhaltener publique Lxpeäirung unsers Vaterlandes 
Sachen keinesweges unsere privat Sachen/ zum?rseju6iceE. Edl. Ritter­
und Landschafft allda im Reiche treiben/ einmischen/ den public^ vorgehen 
lassen; oder uns länger / als die Noth des Landes und dessen Htksiren erfor­
deren / auffhalten wollen. So war uns GOtt helffe und fein heiliges Lvsn-
xelium. Urkundlich mit unserer eigenhändigen 8uKlcrijZUoll und beygedruck-
ten 8ißuetten befestiget. ^Huoa Oo^pt. ci.zo. ^Qnvl6^o. 

Luüsv von Budberg. keivkolä ?sckul. 
^,8^ (1^,8.^ 

XV. 
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XV. 

Der vepmirten Schreiben an die Ritterschafft/woraus zu 
sehen/ mit was Widerwärtigkeit derselben Deputation sich angefangen/ da 

man derRltterschafft Lorpm privile^iorum mmüiren wollen 
^nno l6yo. 

kroä. i. OÄolzr. 1690. 
Wohlgcbohme/ Gestrenge/ Hoch-Ed!e/ Mmmveste ^errett 

L.andräche/ L,and-Mlarfthall und die Samtl.RitverA)affc. 

^>He und bevor wir unsere Reise von hinnen bewerckstelligen/ fället uns 
^^unvermuthlich ein solcher Zufall vor/ darinn wir etwas schließlichesvor-
zunehmen / der Wichtigkett und des Erfolges wegen uns nicht unterstehen; 
sondern rathsam erachten/ insonderheit hierüber nähere InttruNon einzuneh­
men und zu dem Ende zu berichten/ was gestalt bey kroäucirung der zum 
Lorpore ?tivi!e^iorum gehörigen Vocumevten/ unter allen andern auch die 
/mno 1678.6. lo. von Jhro Königlichen Majestät unserm ietzo regieren­
dem Allergnädigstem Könige und Herrn zu l^iungby gegebene und in p. /^r-
ticula bestehende keloiunon in Vorschein kommen/auch von denen sä vi6i» 
rnAväum verordneten Herren Lommillsrüs bereits vor Monathen ange­
nommen worden. Und ob man wohl hierüber eine OiKu ulcät um so viel we­
niger vermuthet hat/ nachdemmahlen bey denen/ steder eingekommenen al^ 
lergnädigstem Königlichem Befehl wegen ?ro^ucirung der Privilegien/ ge­
haltenen zween Landtagen und anderen gehaltenen (Conferences nicht allein 
darüber kein Zweiffel gemachet/ sondern auch in dcme deßfalls vsn Seiner 
Hochgräfflichcn Lxceljence dem Herrn Feld-Marschall« und (venera! Lou--
verncurn sul) Dato Stockholm lj. 26. d^ovembr. 1689. an E.E. Ritterschasst 
abgelassenem Schreiben ausdrücklich begehret worden / ohne einige Lxce-
prion alle Privileg, die so wohl Vorhin als nimmer exkibirck sind/ beyzubrin­
gen und ein vollständiges Corpus privüeßiorum zu eKormiren; so ereignet 
sich dennoch dieses/daß vor -Hochgedachte Seine Lxcell.anstnnen lassen/die 
erwehnte Kefolution entweder auszulassen/ und dem Lorpori nicht zu in-
leriren/oder aber das von Jhro Königlichen Majestät /^nno 1687. cl. 1. d^ov. 
aus Stockholm an E. E. Ritterschafft ergangenes ungnädiges Schreiben 
beyzulegen und dadurch zugleich zu erweisen/ daß die keiolucion gehoben sey. 
Das erste scheinet uns gar als ein Verlust des edlen Kleinods/nachcheylig/das 
andere desJnhalts und darinn blinckenderKöniglicherUngnade höchst bedenck-
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und gefährlich/ beydes aber ausser unser Macht und Gewalt zu seyn. Gestalt« 
s«hm auch die hier anwesende Mitglieds der Ritttrschafft diese Erhebligkeit 
anaefthen / und nicht geunbilliget haben/ daß wir von E. E. Ritttrschafft hier« 
über eine deutliche / behutsame und reifflich erwogene lnttruÄion undRicht« 
schnür erhalten mögen/ welches in so wichtigem ^rnculo uns dahin leiten 
könne / was sämtlicher Ritterschafft Gntdüncken und Willen gemäß ist. 
Diß ist die auff lange und mühsahm gepflogene Handlung erlangete endliche 
Erklährung Seiner Hochgräfflichen Lxcellsncs daß das Vocumencum denen 
andern allhie nichtsoltebeygeleget werden; sondern es wird zugelassen/ dm 
Rest unemgebunden mit zu nehmen/ nnd fals Jhro Königlichen Majestät 
in unserm Begehren allergnädigst zu willigen bedacht/ wollen SelnerHoch. 
grafflichen Lxcelience es schon dorten in forma probante zu apponiren Rath 
und Mittel schaffen. Hierbey muß derowegen E. E. Ritttrschafft uns deut« 
liche evemua! or6res ertheilen/ wie wir uns zu verhalten haben/wann etwa 
Jhro Königliche Majestät auff angewandte eusserste Lupplicstiones gleich­
falls l. das vocumsnc removiret wissen/ oder 2. den Briess beygeleget ha« 
ben/ oder z. ohne viel ^aisoncmenr, ernstlich anbefehlen wolttn/ fo fort die 
Documenta in die Cantzley zu liefern. Auff alles diß muß E. E. Ritter« 
schafft uns einen genauen Unterricht und zwar in solcher Maße erchcilcn/als 
dieselbe es der Sicherheit und Auffrecht erhaltung unserer wohl erhaltenen 
und theuer mit Blut und Treue errungenen Freyheit und Gerechtigkeit/auch 
dem allerunterthänigsten kelpeQ und der Devotion gegen unsern Allergna« 
digsten König und Herrn ziemlich zu seyn befinden werden. Da hingegen 
wenn wir zeitig unsers Verlangens fähig worden/ warum insonderheit/weil 
periculum in mora, unabläßig gebeten wird/wir versichern/so wohl hier als 
in denen andern Stücken das zu erweisen / was GOtt und die Welt von recht­
schaffenen Patrioten erfordern nnd den Namen bestätigen kan / daß wir sind 
und sterben 

Einer E. Ritttrschafft 
mit gehöriger Treu und Dienste 

verbundene 
ZkiZz 6» zo. 8ept. ^nno 1690. 

I,. Von Kuäberx. 5. kemk. 

MchlILbohrne/ Gestrenge/ Hoch-Edle/ Mann-Neste Herren 
L.ai»dräche und sämtliche Ritterfthaftr. 

Gar 
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ist es zu beklagen/ daß gleich bey Antritt der uns anffgetragenen 
zu Jhro Königlichen Majestät unserm Aklergnadigsten Kö­

llig und Herrn/ sich die trübenWolcken der Wcherwartigkeiten je länger je 
mehr auffziehen / und bey weiterer Lontinuation zuverstehen geben / was unß 
ser bereits in HZone liegendes werthe Vaterland vcr Frü6)te zu hoffen.Denn 
kaum !v^rd unseres vom 50. 8eptembr. abgelassenes E, E. Ritterschasst die 
unangenehme Post gebracht Haben / daß Seiner Hochgräfflichen LxceUsnce^' 
der Herr Feldmarschall und (?sners1 (Gouverneur, die bereits collstiomrte 
und von denen Herren Lommisssnn angenommene Königliche k.eso!ukiort 
<!e^nno»678. über die allerunterhänigst eingelieferte Z5. Puncten / aus dem 
Corpore ?nvücAiorum entweder gäntzlich zulassen / oder aber unter unleid-
und nachtheilige (^onch'kiones demselben einzuverleiben/begehret habe ̂  So 
müssen wir von neuem hinterbringen/daß/da wir eben gestern allhie die vi-
«Zimircen Copeyen nach dem Reiche mit zu nehmen erhalten / zugleich auch 
die m selbigem Jahre von Jhro Königlichen Majestät erhaltene herrliche (?e-
ners! conürmscion über alle Erb.Lehtt.und Pfand-Güter ausgeschlossen wor­
den. Wie man nun unnöthig zu seyn erachtet / nochmahlen die Wichtigkeit 
dieser Materie vorzustellen/allermassen E. E. Ritterschafft solches selbst mit 
wehmüthigem Hertzen und Gemüthe penetriren wi^d' Also haben wir bey 
unumgänglicher Abstattung dieser Nachricht/uns auffobangezogenes jung« 
stes Schreiben beziehen / lmd um der allgemeinen Wohlfarth halben flehent­
lich bitten wollen / ohne den geringsten Verzug hierinnen Rath zu schaffen 
und uns zeitig darüber zu inürmren« Gestalt wir in Erwartung dessen be­
harrlich find 

E. E. Ritterschafft 
. . , , ^ . treuergebene 

vunawunöe 0. 6. v^od/'. /^nvo 1^96. 
^onk. (ZuKsv. von kuciberZ, j. 

XVI. 

!5)er l)eputinen zll Beybkhaltung per^tlvi-
legien 6e ^nvo 1678. 1690. 

«rläucht^/Hochg.bohrmr Herr Graf/ Ron-Zlich-r Räch/ 
Hety-I.stal'ftHalllMd(?ener3l.(?ouverneur,<Snäd!Ae^ 

M^Achdem Ew. Hochgräffliche Lxceüencs in dero vom 26sten I^vve^br^ 
^abgewichenen Jahres/ an die Ltefflündische Mterschajst ergangenem 

Schrei-
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Schreiben auffJhro Königlichen Majestät allergnädigsten Befehl begehret/ 
daß / nebst Abfertigung einiger vepurirren anhero/ um die Ritttrschafft über 
das compeurende Erbrecht / die gesamte Hand und Ritttt-rechte zu foderst 
zu vernehmen / auch zugleich ein svckcmiques und vollständiges Lorpu, ?ri-
Vllegiorum eingesandt werde mit dieser specialen 0rc!re,alle ?riv»legia (Ze-

so wohl alt als neue demselben zu inleriren; So hat die Ritterschafft 
nicht allein Jhro Königlichen Majestät Allergnädigsten Befehle in geziemen­
dem gehorsame sich contormiren und uns abfertigen / sondern auch der 
von Ew. Hochgräfflichen Lxceüsncs selbst vor gedachtermassen deutlich ge« 
wiesenen Anleitung billige Folge geben/ bey denen zu zweyen mahlet» gehal­
tenen allgemeinen Landtägen hierüber sorgfältig 6?!iksriret und endlich dahin 
schließen wollen / alle Privileg, die so wohl bey voriger Herrschaffts Zeiten 
als auch Jhro Königlichen Majestät Regierung erworben sind / ohne einige 
Lxceprion zu proäuciren und dazu gewisse Gevollmächtigte zu verordnen; Ge­
stalt dann mit sothaner proäuAioa undviäimAtionohn einig movirrenBe-
dencken verfahren/und alles in solchem Stande gesetzet worden / daß wir oh­
ne Hinderung unsere Reise anzutreten gedachten. Weilen aber Ew. Hoch« 
gräffliche Lxcetlence nachgehends/ undzwar kurtz vor unserer Abreise aus 
Lieffland/ dawirdieviäimitts LxemplsrisauS der Qenersl Qouvernemsnt, 
Cantzeley empfangen / und das dorpu, Zcijouttiren wollten/ die vsn Jhro 
Königlichen Majestät unserm itzs regierenden Allergnädigsten Könige änno 
1678. den lvten Maj. zu ertheilte R-slolution in z!. Hrriculn beste­
hend/ davon ausgeschlossen/ dem Lorpori zu inleriren verboten/auch noch 
bey sothaner kelolmion verbleiben/es sey dann / daß wir den vonJ. K. M> 

1678.6. isten an die Ritterschafft ergangenen Briefs beyfü-
geten/ allermassen durch denselben der inder Kesolutjol,enthaltcnezte?unÄ 
gehoben wäre; A!s haben hierüber / dae6die?er5ecIionirung de6Lorpori5 
hindert / und deshalben die cicliäerirce Einlieferung nicht geschehen kan/ bey 
Ew. Hochgräfflichen Lxceüence erheischender Nothdurfft nach wir uns de­
müthigst einfinden und der Billigkeit gemäß vorstellen müssen / welcher Ge« 
fialt erstlich sothaner Brieff/ wann derselbe genau betrachtet wird/nicht im 
geringsten den zren ?unÄ adoliret oder hebet/ sondern nur eintzig und allein 
empfinden Jhro Königl.Majestät ungnädig/als wann derselbe über den wah­
ren Verstand unziemlich appliciret wäre / dabey ernstlich begehrende / nicht/ 
daß die Ritttrschafft sich des darinn enthaltenen ?rivil?ßii eussern/selbiges 
nie aU^iren/und also ca^ren/ sondern auff l68o. beschlossene Kecin-

keines Weges/ aber sonsten wohl in cs5u convenieacioris^Iicirm solle/ 
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daß also Jhro Königl. Maj. nicht die ?v?solurion, sondern vonI.K.M. an­
gesehene übele äpplicztion, so in damahligen Landtages Schluß gemachet seyn 
solte/ gehoben/hingegen die Resolution an sich selbst in ihrem vigor allergnädig­
sten beybehalten haben. Derohalben dann der Brieffnicht auf die Resolution, 
sondern auffdamahligen Landtags-Schluß / als welcher die an sich richtige Re­
solution incompscenrer- soll alteZiret haben/ gehöret/ und würde die Rittersch. 
wann sie den Landtags-Schlußetwan dem Lorpon pl-ivjjsZlorum einzuverlei­
ben gedächten/ vielleicht mchtäiKculciren müssen den Briefs anzufügen/ um 
das kelarum mit dem Lorre lato,wie es die Natur und das Recht sonst in an« 
dern Fällen gebietet / z» verknüpffen; 2. Werden Ew. Hochgr. Lxcejlence 
bey psrlukrirung angeregten Königlichen Schreibens finden/welcher Massen 
sothaner Briefs in den empfindlichsten termims die Ritterschasst einer Unbe­
dachtsamkeit/ Ungehorsams und unzeitigen Unternehmens bezüchtiget/ und 
ein Bote gresserKömg/tchen Ungnade ist. Solte dann nun die Ritttrschafft 
den Briefs beyfügen/ und nachgehende die Con6?msüonem xrivi leZiorum 

suchen / was würde die Nachwelt anders sagen/als daß wir proprium turpim-
<Zmcm sllegiret / und zugleich von I. K. M. gesuchet haben/ uns in demRuhm 
(ja vielmehr unauslöschlichen Schimpfs und Schande) zu cOniirmiren/ daß 
wir eine unbedachtsame/ ungehorsame/ und zu unzeitigem Unternehmen ge­
neigte Ritterschafft sind. Und wie diese Laster so beschaffen sind / daß sie denB 
jenigen/ derdamttbehafftetist/ ausser den Ritterstand/ als der in Tugenden 
des Gehorsams / BedachlsaM'UNd Anffrichtigkeit gläntzen soll/gäntzlich stos-
sen; also würde es uns/ unsern Mitbrüdern und dergantzen Nation, so lange 
noch elner von uns in der Welt übrig wäre/ ein Hertz und Seelen-nagender 
Stoß seyn/ daß/da alle unsere andere von so vielen 8-cu!jzher mit Blut er-
kauffte pfivileZis und viplomatz voller Llo^ien und Lobsprüche sind / wir nun 
zu diesen Zeiten uns selbst in dem Namen zu bestätigen suchen solten / der einer 
eintzelen Persohn/ geschweige einer gantzen/vor GOtt/der Christlichen Kir­
che und ihrem rechtmäßigem Könige ohne Ruhm zu melden meriürren Rit« 
terschafft nachtheilig ist. HatunSeine sonderbahre Verhängniß und unglück­
liche Stunde zu dem Unfall gebracht / daß wir einen solchen Briefs/ dcßglei« 
chen wir weder bey voriger noch dieserHerrschafft Zelten jemahlen erhaltetVund 
also unsere Hertzen und Gemütherannoch in Schwermüthigkeit und Thränen-
qiellenden Trauer ohnedem gefangen nimmt/erhalten; So ist bißhero unser 
cintziger Trost gewesen/ die Hoffnung / daßJ.K. Maj. als ein gütiger und 
huldreicher König/ zurGnade und Versöhnung vtelgeneigter als zum Zorn 
sey/ und würde des vergangenen um so viel weniger gedacht werden/ als die 

el)!IcA<n.l.ivon. Kk damah-



damahlige Lx^re8iione5 in dem LandtagS-Schlnffe nicht aus einer Op',matte­
te, sondern aus Furcht der unserm geliebten Vatcrlande in heßlicher Gestalt 
anscheinendenArmuth und Untergange bey überhäufften Wehmuth undElew 
de der unsrigen geflossen sind. Nun aber/ und eben / da wir nach der Zeit in 
allen Stücken uns demein dem Schreiben enthaltenen Königlichen Willen er­
geben/nicht allein die bereits ergangene keäuÄion der bey Schwedischer Re­
gierung so wohl lucrarivo als onerolo titulo erworbenen Güter nachgesehen/ 
sondern auch überdem die Einziehung einiger unter die Hochl. Cron Schwe­
den ex paÄO öc privileAio mitgebrachten Güter 5davonwir doch in selbigem 
Schreiben entbunden/und zur Oerels angewiesen werden:) mit standhafftem 
Gehorsam recht schmertzkch annoch ausstehen/ werden Ew. Hochgräfl. 
Lxceü. uns nicht dahin versallen lassen/ daß wir selbst dasjenige/ so den Ruhm/ 
den wir und unsere Vorfahren theuer erworben/auffhebet/zum ewigen schimpf« 
lichen Andencken verzeichnen und die Bestätigung drüber suchen sollen. Und 
weil ztens Ew.Hochg^.Lxcelk-ence die sZrocjucIion des Lorpon; privilcAiorum 

von der gantzen Ritterschafft begehret / dieselbe auch / anerwogen Ew.Hochgr. 
Lxcell. in dem Schreiben vom lösten d^ovemkr.168?. die Einrichtung dessen 
deutlich vorgeschrieben/nemlichalle alte und neue Diplomsrs ohne relerva-
tion beyzubringen/stchdeme gemäß bezeuget/ und in solcher Form/ als uns 
eommicriret worden/ aufzweyen allgeluetnen Landtagen äcliderifetund 6ecl-e-

tiret ̂  So werden Ew. Hochgr. Lxcellence selbst ausser unser Macht und Mün­
digkeit zu seyn urtheilen / wann wir das von der allgemeinen Ritterschafft be­
gehrte/ von derselben reiffkichst erwogene und in dieser Form zu proäuciren auf 
zweyen Landtagen beliebte Corpus privileZiorum in dem allergeringsten / ge­
schweige so impoi-tanten Stücke/zu mindern und zu mehren uns unternehmen 
wölken/allermaffenwirunftregemäffene InstruQiones haben/ und was wir 
ausser dieselbe thun / solches erklahrenwir selbst und I. K. M» eigene Gesetze 
Vor nu! und nichtig. Wir wissen keinen andern Rath / als daß wir I. K. M. 
Gnade und Ew. Hochgr. ^xcell. Güte ins Mittel treten zu lassen aller unter­
thanigst demüthigst stehen / bittende/ in reiffcr Erwegung dessen allen/daß wir 

mannst» a<j (üorszuz s>rivj!e^iorum sv^encium, minuencjum, corri-
^encjumvc vorschütz?« müssen/die (!omplerin!Ngzu gestatten. WiewirdaM 
dieses zur gcdeyUchen Erklährun^ überreichende verharren 

Ew. Erl. Hochgr. Lxcel'lencs 
Stockholm <1. !v. 1690. demüthigst ergebene 

vexmirle von der Ritttrschafft des Königl. Fürstenthums Llefffaud 
1^» ?arl<ul. 

XVII. 
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Memorials, welches damahlige vcpmirts denen Königlichen Referenten 
ü!^er das Lor^)U5 als man das ?rivi!ez-um 8iAl5lnunäi 

^uKulii angefochten/übergeben 16^0. 
AAV zwar anilzo die Licffländische Ritterschaffkkein Oi-iZinsle proäuclsen 

kan / so wird dennoch durch eben diesen 6ef?c56^e5 instrum^nri nicht wa­
ckeln gemacht/ noch ein gründlicher Zweigt / objemahlcn ein solches ?rivileAi-
um der Rittersihafft ertheilet worden/ erreget. Denn 

1. Ist den allgemeinen Rechten und der in allenGerichlen recipii-ten praxi 
consorm,daß/wo keine In^iumenra vriZM3lls,sondern nur1'rZnNimzzt2^äe^. 
äißN2 verHanden sind, diese niä)t geringere vim als jene/ so wohl in 
public-alö pr.vac Händeln haben.Allermassen sonsten/ wen durchKrieg/Raub/ 
Vrand/Wassersnoth und andere im menschlichenLeben nickt ungemeineZufälle 
(wotnit iiesiand lang genug/auch noch in diestm 8eculo geplaget/und besage der 
kiüorien ein recht Blut'1'^e.alrum.woranfdlegrausühmsiett VlUt-'I'rZß«clien 
sZi^et sind / gewesen) jemand um seine OriZmalien gekomen / zugleich auch die 
Warheit müste zergangen/ und die ̂ uttics verlohren seyn/wann nicht dieses ex-
psäiem in fudsiäluM)ais einZeuge der Warheit erfunden/und durch den bey al­
len genribus morsrior l)us inrroäuciften Gebrauch ausser allen Aweissel bereits 
zesetzetwäre.Auss dieses Ilieorem«, nun lun<itretdie Ritterschasst liäsm dieses 
Ini^!msnri,und j)ru^uciretzwey ^or^ora^rivleZio^um IrznilumpfÄ, ettteS 
von dem seel.Feldherrn jsc. c!sIa(^aräieundsndernKönigs.<I!0Mmiif. als wel­
che von dem HochseelKön. (zust. zur Verrichtung der ihnen anver­
trauten grossen und <?cncrsj Revision aller?sivil. und Urkunden 
in Liessland^utiiorillrek waren Das andere vomF<ldherrn(-u^. l^orn undcm 
Königl. (zouvern. Hn. ^Ntlres Lriclison, diß sind ja zu ihren Aeiten solche vor­
nehme KZimttri gewesen/daß man auff dero Treue/Glauben und Auffttctiligkeit 
nichts im geringsten zu sagen/ oder hierüber eine 8ulpicion, ob solten sie falsche 
Vtälmarionc!; begangen haben / zn fassen hat. Noch weniger ist zu murhmassen 
daß sie würden s^mimret haben/etwas demLc>rpofj privile^io.'um zu insetiren 
welches an seinem ellenrisl-Slücke/nemlich dcmGlauben/dengeiingste Macke! 
gehabt hätte.Und um so viel mehr wird der Glaube des lnstrumemi erhärtet/ 
wenn man zurücke siehet/daß nach der 16^. gesehenen vickmanon, nach-
gehelidS zum 2. mahl ̂ .1629 ebenfals eine gleiche ^^o^icIivn und 
ergangen.Welche^^uzbeyderseits c^ual^ unv ore^e exlnlzirorum zeugen. 
So dann nun in einem solte ein Versehen oder Übersehen (wie wohl mit 
Ungrunde un in l)elpe<Aum der in grosser rennomee versiorbenen)zsomret lper-
den/ so kan man doch nicht in solcher Meynwg verharren/ in deme eines das 
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andere bestärcket/und also beyde in ihrer bey der Welt erhaltenen kepuranon, 
daß sie redliche/ihremKönige getreue/vornehme Herren und Regenten des Lan­
des gewesen sind/billig bleiben/conle^uentsr auch dasjenige / was sie vor wahr 
angesehen/ auch vor wahr muß gehalten werden/so lange die Welk siehet. Keine 
luüice oder Gesetze in der Welt würde der Lieffländis. Ritttrschafft ihre privile-
gien äihutiren können oder wollen/ob sie schon anitzo durch einen Zufall alleOri. 
Amalien Verliehren und nichts übrig behalten solte/fo lange nur noch die 167z. 
und nunH.löyO.vIä'lmirtsLopien zu sinden wären/ex r3cione,daß die viäimsn-
tez unpartheyische Leute/die dem interells des Landes nsczue injuria,neq; beve-
6cio bewand gewesen sind: Und weilen vorige Hn. dommillarii denen tetzigen 

paresöc ä-^nitace luperiores gewesen/so traget dieRitterschafft zuGott/der 
aller Hertzen Regent ist/das Vertrauen/er werde I. K. M. Hertz und Sinn 
auffden Weg derGerechtigkeit führen/und Dero getreue Unterthanen dasjeni« 
gegeniessen laffen/was ihnen die Natürliche/ Göttliche/Menschliche und dieses 
gantzen Reiches Gesetze selbst zulegen. Daß die Originals 

2.Von Handen komen/und nicht nunc uc cunc können procluciret werden/ 
ist kein Wunder/deme insonderheit/welcher die Liesst. kikorien auch nur obirer 

gelesen. Denn dieselbe zeugen/daß kein Ort in der Welt zu finden/wo mit solcher 
kurie und Tyranncy die Blut-Ballettes gespieltt sind/ als eben in dem ftltzamen 
Liefflande / so daß es sich nie erhohiet/sondern iederzeit in Waffen stehen müssen. 
Die Einwohner des Landes sind ja mit Weib und Kinder in die schändl.Dienst-
barke!t/a!s Sclaven geführet/das gantze (5orx>u5^uelire zerrüttet un zerstreu­
et gewesen/so daß auch zuweilen keinZeichen nachgeblieben eine! förmlichenRit-
ter-8ocisrät. Und wer ist von alten Emilien in Lieffland / der sich nicht rühmen 
(ja leider beklagen)kan/daß er und seine Vorfahren zu unzahlichen mahlenHauß 
und Hsff/mit allem wasdringeweftn/hatverlauffen/und alles zu des Feindes 
ravaAe und Olscretion exxoniren müssen/so daß bey solchenFällen all das seinl-
ge/was auch an Schafften und Documenren vorhanden gewesen/umkomen ist. 
Wobey diß Unglück eben auch die Documenta publica gctroffen/allermaffen die 
Rilterschafft zum öfftern die Vertrösiung/aber nie den Likeck erhalten hat/daß 
in einer Stadt und beschlossenen Mauren ein Ritterhauß mochte erbauet / und 
in demselben ein vor feindliche Überfalle sicherer Ort crwehlet werden/ dannen-
hew die l'rivilegia nnd ?ukkc Documenta nur in privatorumVerwahrung ge­
standen/von einem zu dem andern herum gewallet / biß sie endlich durch dazwi-
sch n getretene Sterbfälle der De^vüts^orum in den Krieges Zeiten gar preiß 
geworden. Davon noch diß recens Txem^Zum vorhanden / daß in den letzten 
^lulcovitischenKrteg-Zeiten ein Kasten/ worinn die Liefflandischen?riv, legis, 

die man bey Schwedischer GOTT Lob friedlichen Regierung durch Geld 
und 
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' und Mühe con^uiriret / vmvahret gewesen/ bey dem 8ecret2rio vor an-
' gegangener Belagerung tn Riga äepomret worden. Da nun inzwischen 

der Lecretzl-iuz verstorben / und eine feindliche Bombe das Hanß in den Grund 
rühret/ ist der Kasten aus dem Hause anders wohin getragen/ so/ daß nach sb-

'gestillekerKrieges'Ünruheman nicht gewust/ wo alles zu finden. Biß man 
nacß langem forschen endlich den Kasten/aber offen / in demselben nur Lkar-
tec^uen und k ine nüAiche Oocumencz gefunden. Solcher Massen nun ist 
die Ritterschafft^nncz l6)6. nicht allein vonallenOrixinalien/ sondern auch 
von beyden oben erwehnten Lorporibus viclimsris abksmmen/ ist auch in die­
sem Mangel aller Privilegien l6. Jahr lang gestanden / biß Ihr. Kön. Majcst. 

1670. bereits allergnädigstbefohlen/ ein corpus?rivi leßi<>rum einzusen­
den / da man mit grösseren Aengsten hin und wieder zu suchen angefangen/ 
durch Geld und manche schwehre Reise von privat-Leuten im Lande und in der 
Stadt/ das eine hier/das andere dortstückweisj erhalten / ja zuletzt gar das 
Originale von dem ?rivileßio 8^1veKri, welches der Rath von Riga beystch 
gehabt/ und der Ritterschafft/GOtt weiß/ warum/nicht gönnen und rettiwiren 
wollen / auffcinem Misthauffen im Auökehrlggesunden / und von denen / so e6 
auffgehoben/durch Geld erkauffer worden. Viele aber/ und unter denen auch j 
das Lxemplsr aus dem /^nno l 627. der Feld'Herr/ äs (Zaräie, nebst 
andern Lommillsriis, und ̂ ano 1619. der Feld'Herr/QuKav nebst dem I 
(Zouvemeurn ̂ näres Lrickion viciimiret/ haben in Lieffland nicht können ge- , 
sundkn/und kaum noch die Lorpora erhalten werden. ' 

Wird obigen Irsnssumptiz nunmehro derGlaube und die Gültigkeit t 
nicht können angestritten werden / weilen dieselbe in vielfältigen äöibus nicht 
allein angenommen und sAllvlciret / sondern (^Oniirmacionez keßise ^ 
,648/1660/1678. darüber^rgangen/ und hierdurch allein in Krasse und Wtw 
ckung gesetzet sind / denn sonsten würde das äudiciren in menschlichen Händeln 
kein Ende haben / wenn nicht einmahl eine Gewißheit solte gesetzet werden-
Wie denn 

4. Die Länge der Zelt ebenfalls 6,iem aäürulret / indem m !zo. Jah­
ren selbiges vor warhafftig gehalten / nie angestritten worden/ und noch diese 
Stunde die Rltterschafft m ^uaL pOil'ellione öc viriäj exercüio der di'em be­
dungenen Lenekciea stehet. Sogiebetauch 
, ^ 5', Die-j- Änno iM, nicht geringes ZtUzniß/alSWelchcö l?nxu-
la dZpika dieses p^vtlegu recenliret. Wird man denn bn-de conferirm / ss 
stndetstch/daß steuniusejuscjsm^renvii; find. ^Inhwann 

6. Man ttns allen vich/glaubenML/ so M?irdt»an lockanes priviksium 
uns nicht streitig machen/weitn die RlttttschM in Churl'and Md Semgalleti, 
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<»ls welches hierin« gleichfalls pärüLipiret/ noch auff diesem heutigen Tag in 
dem völligem Genich dessen in allen Stücken und Clausuln stehet. Woraus 
zu schlössen/ daß/ wenn sothanes Privilegium entweder nie m r-rum natura ge, 
Wesen/ oder da es gewesen/ nachgehends sdoUret worden / oder daß es an eintzi-
gern vitio lll forma oder maceriä l̂ boriret / der König in Pohlen / und die kez. 
public sich schon längsten ihres Rechtens würden gebraucht haben/insonderheit 
da sie an Churland immer faule Händel gesucht / und durch nichts andere / "als 
nur dieses lolsone mit so schwerem Königl. Ey de befestigte pzAum abweisen 
lassen. Da denn nun dieses Privilegium noch heutiges Tages von dem König, 
reiche Pohlen/dem Hertzoge in Hhurland/und der dasigen Ritterschafft agnolci. 
ret/axxrobiret/ und nicht im geringsten äilpmiret wird/ warum sollen denn wir 
arme Leute ein so rigorolum Lx2men ausstehen / die wir nichts in pr«juckcium 
Ihr. Kön. Maj. sondern nur dieses suchen/uns bey dem zu schützen / was wir 
unter die Cron Schweden gebracht / von derselben heilig con6rmiret / und biß 
auff diese Stunde bey uns exerciret wird. Solchem nach werden denn diese vor 
gött-und weltlichen Gesetzen standhaffte K4ociveu noch weiter befestiget/wann 

7. Ihr. Kör». Majest. allergnädigst zu Hertzen nehmen wollen die grosse/ 
und vor unserm Vaterlande unglückliche (üonle^uencen, welche daraus/ so wir 
des Privileg» entsetzet werden/flicssen. Äenn hierauff ist der Staat die Wohl­
fahrt und k.epucatioll unser I^atic,« gegründet/ weiln wir sonst nicht erweisen 
können/daß wir kam koneüis coQchrionjKus SN Pohlen per P3Ä2 getreten/ und 
wüsten bey der Ermanglung vor der ehrbaren Welt in dep Opimon stehen / ob 
wären wir vielleicht unserm vorigen Herren abtrünnig und Uberläuffer gewor­
den. Welche Klame wir ja nicht verdienet/sondern in solchen Zeiten erwiesen/ 
daß wir liberrariz rcvacMmi gewesen / und dieselbe so lange mit dem Degen in 
der Faust verfochten/biß daß Kano 8tZw5 und GOtteS Wort uns einen Herren 
anzunehmen/perfuaäiret/und keine euserliche Gewaltgedemüthiget hat. Sol­
ches werden Ihr. Kön. Majest. in Gnaden behertzigen/ und Dero getreue Rit­
ttrschafft bey dem jenigen conlerviren/was durch keine gute Tage/sondern durch 
Vlut erworben/und auch dadurch bißhero erhalten ist. 

XIIX> 

veäuNwliüber die Lieffländischm Erb-Rechte / übergeben 
von den vepurirten zu Stockholm/ä.ly. vecsmbr. 1650. 

Großmächtlgster/AllergttädlgstecRonlA. 
M>Nter die vielfältige Zeichen hoher Königl. Gnade/so Eu. Kön.Majest.utch 
(5"Dero hochlöbl. Vorfahren der getreuen Ritterschafft des HerlzogthumS 
Lieff land jederzeit  erwiesen/ist  nicht vor das geringste zu achten/daß Eu.  KM. 

bey 
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bey vorgenommener Sorge/ die Lieffländische ZucceKons-und^ipolmons-
Rechte tn den Gütern untersuchen zu lassen/ zuförderst des Landes Eingesessene 
darüber allergnädigst zu hören / und zu dem Ende einige Depurine so­
dern/beschlossen. Wie nun dißfals durch uns/alsAbgeordnete / dieRitter-
schasst dero allerunterthänigsten Danck/ vor solche gerechte Inrsnnon abgestat-
tet/und wir bey jüngst allergnäd.vergönneten mündlichen Conference , über 
einige vorgestellete vukia, so viel möglich gewesen/Bericht ertheilet; Also ha­
ben wir daö jenige/ so zn diesem Zweck ferner dienet/ mit wenigen schriftlich a -
fassen/und hiermit tn tieffster Demuth überreichen wollen. ^ 

Anfänglich ist bekandt/ dassdas Recht/ mit welchem ein leder Vasallund 
Unterthan sein ?rivar Gut besitzet/ tn zweyen Haupt-Stuckenbestehe / Erstlich 
mderfscultare oder ^eneiicio 6tfs)onen6l, das ist / wie er in seinem Gütern 
6»lponiren/drüber zu schalten/oder selbiges zu veräusern bemächtiget sey. Zum 
andern/in der fzcujlate oder bsne^cio fucce^encii, das ist/welcher Gestalt nach 
seinem Tode die Verwandte zur Erbschaffc berechtiget sino. Besiehet man 
demnach/wie weit bey vorigen / und zwar ersten Herrmeisterl. undBischoffl. 
Zeiten/die Lieffländische Ritterschafftin beyden bsneticiiz gestände»; So fin­
det sich diese älteste Nachricht/ daß ein ieder Edelmann sein Gut nach gemeinen 
Lkhen-Rechten /entweder ex limplici» oder ex lirrwlranes inveünurs,besessen/ 
m welchem das öeneiicmm cti^xznencii beschi?ancket gewesen / dermalen / daß 
ein StifftS'Man der sein Gm verkaufsen wollen/schuldig gewesen ist/ftibtges 
dem Lehens-Hermztt dreyenSkunden anzttbieten/dsch also/j daß da der Lehms-
Herr es ntchc kauffen/nnd das Geld erlegen wollen/ derLeh-Mann befugt 
gewesen/sein Gut zu verkaujsen/wem ergewolt. 

Bey welchem Ümitis^en Leneticio Oilzioilrioniz dißzu mercken/ daß der 
Lchens-Htrr das^usprorimisecz5^ oder näher Recht / und sonst nichts mehr tn 
dem Fall gehabte Das kenekciumiucceäenäi aber hat sich in feuclo novo 

«Zivifo anffdas männliche Geschlecht in nicdersteigender Linie in inknirum; ia 
feucio snriPio aber / nechst diesem auch auff das mannliche Geschlecht in der 
Seit.Linie/ wann dasselbe von dem prlmc» aoquirenre hergestammet ist / erstre­
cket» In solchem Umvei-^Ien psren Lehen-Recht/ hat die Ritterschafft insge» 
samt dero Güter in Lieffland besessen/ biß daß ein ander und zmpkr psrciLuller-
Recht/czusaä cjjspciiiuoniz benekcium, diegesamte Hand genannt/entstanden^ 
Welches seinen Anfang .^.1411. auffdem Loncilio zu Costnitz genommen/wo­
selbst es der damahlige Erh-Bischoff/ I^^^siZensacle, dem Geschlechte der 
Tiesenl'aui'cn zu erst cc? fenret / deme hernach die drey Familien der Ungern/ 
Uxktlnnnd Rosen/davon die letztenachm^hlen sich wiedereximiret/ miteinver-
leibet worden. Solch Recht tst nichts anders gewesen/als line vorhin schon in 
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den gemeinen Reä)ken so genannte Trb.Vereinigungoder Lonfrsrernits«, leu 
^8p3^s luccLÜ'orla con6en6i,Krafftdessen/ wenn eine?smilie ohne Erben 
ÄUSsmrbe/ die Güter nicht an dt« Obrigkeit verfielen / fondern die andere in der 
Erb-Vereinigung siehende kgmlZie suLccäirte. Als nun diese zweyertey Rechte 
eine Zeitlang gewähret/hat endlich der Ertz-Bischoffs^lvetteriaus Anleitung/ 
daß derHeer-Meisier undVischoffzuDorpt/ihremAöel/der tn vorgcdachten al­
ten Mann-Lehen-Rechten bißhero seine Güter besessen / noch ein ander Lsne6-
cium 8uccet!ionis ins 5te Glied beyderleyGeschlechtS verliehen/selbiges auch 
dem Stifftischen Adel vor eine nahmhaffte grosse Summa Geldes ̂ nno 14^7. 
verkauffet. Wodurch damahligen der übrigen Liessländischen Ritterschafft/ 
ausser obgeregte 4. ?«jmj!ien/nur das Lene6cium Lucce/Iioniz verbessert ̂  Das 
Lsnciicwm Di5pvliric>niz aber / weil davon in dem ?livi!eoio nichts gemeldet/ 
blieb bey dem alten/vermöge dessen ein Edelmann/der sein Gm verkauften wol« 
te/es nur dem voyüno feuäi anbieten / das ist / das näher Recht offen halten/ 
nicht aber Lonlsn8 fwelches gantz ein anders tsi) suchen dorffte. Daraufffer-
ncr/ als lo^.Kivel, Bischoff zu Oesel/der dortigen Ritterschafft tub^. das Le-
veKcium O'ltx>o5ttonis in ihren Gütern veröesserte/ihuen freye Macht gab/ihre 
Güter ohne einigen Conseil oder Anbietung zu kauffen und verkauffen; Ertz-
Vischoffl'Komgz aber^n.y^i. subö. die Lieffländische Ritterschafft der Oesel-
schen Freyheiten theilhafft machte / da erhielte die Ritterschafft nunmehro bey 
ihrem/ von 8/lvettro verbesserten 8uccelkonz.Rechte / noch ein zmpler vi^xz-
linons-Recht / nehmlich ihre Güter ohne Lonlenz oder Anbietung zu verkauf­
fen und zu kauffen / und erloschen also damit gar die Onera, so das erste alte 
Mann'iehn-Recht begleiteten. Von welcher Zeit an/biß zu den letzten Ertz-Bi» 
schöff» und Herrmcisterl. Zeiten tn Lieffland das Recht Erb-Vereintgungen/ 
oder die gesamte Hand auffzurichten/bey einigen kamiüen/ und bey den übrigen 
Adelichen ?3miüen aber überall/ das Recht der neuen Gnade öoriret hat; So 
daß schon zu der Zeit die Ueffländische Ritterschafft/ zwar in den 8uccellwns-
Rechten der Esthnischen gleich/aber in der Djlpolmons.Freyheit ungleich war. 
Allermassen das Esthnische alte Vjholmons-Recht / so ihnen ̂ j äemarug II. 
(welcher nie ein Herr über Lieffland gewefen/ noch demselben Gesetze geben kon-
te) 1115.inilösten ^rtic. seines pnvileZÜ ertheilet/ noch niemahlen verbes­
sert/sondern von Conraä vonIvngMIM^7. nur dai< 8uccei^c)ns Recht 
erweitert worden. Da nun endlich Lieffland sich seiner Selbst-Herrschafft ent. 
schlagen / und mit dem Könige in Pohlen/Lißismuncw/^uNo, die solenne 
Laheökons-cspimlation anffgcrichtet/ haben die 8uccelllons.und vihok-
tlons-?'.ec!>te der Güter in Liefflaild eine gantz andere Gestalt gewönnet^ Al-
lermassen/ indem 1561. zur^UöÄ5«rjs 6cs xoli kiwm 8. csll^rinX er­
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theilten: herrlichem xrivilegio sub.e.art.^. dergantzenRitterschasstdie freye-
sie Vil^vlition in ihren Gütern/ selbige zu vergeben/zu verschsncken/zu verkauf-
fcn/zu veräussern und ohne Obrigkeitl. Konsens nach Willen und Wohlgefallen 
damit zu thun und zu lassen/auch die Macht über die Güter nicht allein mitVer-
wandten und Freunden/sondern auch mit fremdenErb.Vcreinigungen oder pa-
(As luccetloria ausszurichten/gegeben/undzum 5.die8ucce5tion nach Harrisch­
und Wirischen Rechtenkta beyderley Geschlecht verliehen.Dadurch wurden die 
bißhero stritt geweftneNechte neml- der gesamtenHand und de; neuenGnade 
tn eins gebracht/und gleich wie vorhin in kc,u!tate äiijzonenäi nur einige fami-
lien ErbvereiuigungeauffzurichtenMacht hatten;auch czuosäkevekcium 8uc> 
c?5liom8 nur einige des Rechtsder neuen Gnade oder verbesserten Luccezllolls-
Rechts genossen/nuumehro dergantzen Ritters, die omnimo^apoteKaz/das ist/ 
»nlimiutte Freyheit gegeben/ Erbvereinigungen mit Freunden und Frembdm 
aufzurichten/in ihren Gütern absolut zu älsjzoniren/ sie zu verfchencken/zu ver­
geben/ nach Willen und Wohlgefallen zu schalten und zu walten/ auch ohne 
einigen Obrigkeitlichen Loalens zu veräussern und zu verkauffen. Mit dem 
8ucce56c,n!.Recht aber blieb es bey dem alten/nemlich nach der Neuen-Gna-
de/ oder Harrischen und Wtertschen 8uccei5wn zu erben. Derowegen die 
L^cfländische Ritterschafft aus den Harrisch-und Wierischen« Rechten nur die 
Luccczsioll, aber nicht die demselben anhangende Oiipoiition behalten; Son­
dern sie hat tn diescm bene6cioein weit amplerund herrlicher unlimicittes 
Recht schon vorhin gehabt/ und nun noch besser erhalten. Denn derselbtge 
lode ^rc. cietiniret mit seinett klaren und deutlichenWorten nichts mehr als die 
8ucce;lion nach Harrisch-undWierischen -Rechten / gedencket aber mit keinem 
Worte von der Oiholmon, alswelche schon im vorhergehenden 7dm ^rc.m 
weit besserer Forn: beschrieben war. Hätte nun 8iAi;mun6us ^uZuüus bey 
Erthetlung des ?nviießil die Intention gehabt/der Lieffländische» Ritterschafft 
^uoac! f«cu!tZtem tjiij)onenäl keine Verbesserung zugeben/ sondern wie bey 
dem alten tn der Succession, also auch bey dem alten tn der Vilpoktion der Gü­
ter zu lassen / so würde derselbe ntcht in sparst?» ^rticuliz ieparstim von der 
Oiss>c>lirwn und lcs)srstim Vonder8ucce»llcm, alswelche an sich selbst zwey-

erley Dinge sind/ gehandelt haben. Es würde der 7de ^nic. gar nicht nö­
thig seyn/ sondern es wäre in dem ivten ̂ rc. die 8uccesl:oQ so wohl alsDisps» 
lttion nach Harrisili-und Wierischen Rechten exprimiret werden. Daß aber 
nun die ausdrückliche Meynung gewesen sey / aus Harrisch-und Wierischen 
Rechten nur das Succeskons Recht eintzig und allein beyzubehalten/ nicht a« 
berdaö Dis^olicionz-Recht/ erhellet daraus / Haß I. 8!Al5^vvliu5 
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vorher in dem /detr ^rr. von einem besonderlichen Vis^oliriom-Rechte mel' 
dct/ welches dem ümirirren Harrisch-und Wterischen Vispokrionz-Recht 
gantz nicht gleich/ sondern weit smpler war. Zum tdern / daß in dem loten 
^rc. mit keinem Worte von dem Disposition?, sondern nur von dem Luccez-
lionz-Rccht re^ricIjve gehandelt wird, ztens war Königs 8l^i5mu'näi ^u^u-
Ki Intention bey damahliger Untres seiner Herrschafft/unsere Rechte zu ver­
mehren: und nicht zu vermindern: Hätte er uns nur^ die saculmiem clis^otien-
6i in unsern Gütern / an-derUrairirten ssculTare 6ilj,onen6i in Harrien und 
Wierkand binden wollenSo hätte er uns ja ein schlechter Recht gegeben/als 
wir schon vorhin / wie oben erwehnet worden/ selbst gehabt haben. Denn 
schon zu Ertzbischofflichen! Zeiten hatten wir zwar ein gleiches Lucceslions-
Recht mit Ehstland/ aber schon ein besseres und amtier Diss,ollrion5-Recht.. 

Gleicher Massen woltzum 4ten> Konig Litzismunciu? uns der-' 
gestalt krZÄiren / daß er bey. den Ehstländern den- ^p^stir regemachen moch«> 
te/sich auch gl ihme zu wendenwietstdennzu.muthn?affcn / daß er uns nicht 
allein nichts mehr/sondern gar noch was schlechtes / als wie vorhin gehabt/ 
solte gegeben haben ? ^tens involvil-et es^tne merckltche Lont527:rät/einemdaS' 
limilirre Dijxolicionz. Recht nach Harrisch'Und Wterischen Rechten/ und' 
smchnach 7den das ist/eine absolute, freye/UN« 
limilirte Dispolirion zugeben.. Denn beydes kan unmöglich seyn/weil die viz-
xczsirion nach Harrisch-und Wiertschen Rechten nicht , sondern ma-
XZMS limirats ist/ indem' deroselbenalte'facuZkZ, cZjs^ooeKljj in bonis, wie sie 
von ̂ olä^mÄrv Iläo herstammet / nie verändert ist/und darinn bestehet'/ daß> 
derjenige/so keineErben hat/auch keine freye Dis^v^tiow ohne Obrigkeitlichen. 
ConlenUn seinem.Güte hat;HlNZegen'ist in dem /den ̂ rr. privüegi» Äßismun-

eine omvimoäa, das ist/ sklolure, unlimirirrv Du^olirion , die ex-
pres^denObrigkettl^onsenz ohne einigenVorbehalt ausschltesset/ein plonum» 
^.dminium bedeutet/ kein oTius reiervsmm sondern noch biesesherrltche benek-
eium mitFreunden und Frembden piiöla tuccellvris auffzurichten/ in stch hält/^ 
beschrieben. Zum 6ten/so ist unläuqbahr/ daß die.Gewohnheit solcher Gesetze' 
beste Auslegerin fty: NunistdieMtterschafftinÄefflandin söthanem Rechte.' 
und Gebrauch/ daß sie eine freye/alzsollue, un'jmirirre, allen Obrigkcill. Lon-
/tin5 in Zenere ansschlieffende/ und in keinem calu oder Lon-^non denselben're-
LervirendeMacht und D.spoLrion hüben soll/ über IIA. Jahrconservii-etwor-' 
Ven.. Derohalben eine solche Gewohnheit/worauff die Lieffländische Rittern 
schafft in allen LoniirmiiNOnidu? ?r>vileßjorum, sehr herrlich und bese­
liget/ so viel mehr diß ausdrückliche. xrivileZium bestärcket/ undalle andere 
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Deutung ausMesser. Zum yden,Noch auff diesen heutigen Tag stehet die Rtt-
terschafft in Curland,welche gleichTheil -in diesem?r.v.I-No hat/in solchem -b. 
sowlenR«chtt'°hn- limki-csLI-uk.1: welches derselben nichtwurde vergott, 
net seyn/ daftrn diß xrivil-ßiuw > so der König und kchubl>c Pohle» -ß"^loi. 
ren und b-ul ,u Tage »och der n-xa- x-sliri-m zwischen ihnen un Eurland ist/sie 
nickt säiüüere. ^nsondecheit, da sie vielen'r-m-iionen unterworffen sind/nnd 
man inPol. -snqnzw - !i--culä auf Cnrland fleißig siehet.«tcnsSo hat das pri. 
vi>°L.um Sigizmunä. Suzuki zugleich auch N,.uramp-Ä. an sich/ allermassen 
solches durch der Rittersch. a.x.ula«on ausgegeben,Nun vermögen die weltli. 
chen und natm!ich-nRechl-/daßdaSs-nIg-/was in -In-mp-Äo nicht deutlich -r. 
vrimiret worden/demselben x«r conle-irizm ior-rpr-i-rion--» nichtkan zugel«. 
aet w-rden' da dann in ^rr. /wo die c°n6nwn, daß der uli-wuzinsuccc-üon-

kei ne freye 0ilvv«-i°n haben solle/nicht bedungen, sondern das Gegentheil viel. 
mebr/wcil di-ftey-visxollrian in g-nsr-I-t-rmini-und-hneeinig-ressrvalioi» 
«orbedalten/^ii sehenLo kan auchdlcselimiuuon n«cht2ämi!nr«twerd-n. 

So ist demnach aus obzemeldtcm klärlich zu sehen, daß die Ritterschafft 
m Lieffland das vil°°sir>on, Recht in ihren Gütern auff den 7d-n ^rr. und das 
Sucres-,-,! Recht auffdcnwten/w.deSxrivilezü ZiZisimmä^uzuAgru». 
det W-Ichemnach dcrselbendic zänizltche/unlimt-ic-efteyeste Macht com. 
pnirct/chreGüler -uverschencken/zu vergeben,zuveraussern,nach Willen und 
Woklaefallen ohne einigen ObrigkeillichenQonls^s, damitzu thun und zu las. 
se«/ni«rFre»nden oderIren,bden<Zrb.Vereinigungcn oderZ^cc-Nori, 

auffwr'ichk-n/ und nach Harrisch und Wiensch«» Rechten zu erben. Dieses 
Recht nun bat König 8>-.kmunel>>, August»; niit seinein Königlichen Eyde/ s» 
w-br il,mGOltundseni'heiIlg-sE«a»z-Iium Helsen solle/ nicht allein vor sich, 
sondern auch mit deullichcn Worten / vor seinen Nachkommen kb v. bestatt-
aet/und versprochen, die Ritterschafft dabev ftstlglich nnd in-m-rwährend zu 
erhalten. Welche Zusage d>- Gesetze GStteS und der Natur noch kräfftiger 
erkläbren/wÄlwir dieselbe damahlen on-roiorilulo, durch ordentliche 
und erworben,und untcraudern con,>l,i»ncn/cbcna>-ff-dlcfMi 
kun^-mem unsere Treu- rcclprncc versichert hatten; So/daß eigentlich und 
recht von der Sache z» reden, wir von dem Könige 8 Kii^uu-io ^vxuKo zu der 
Zeit,kein Privilegium . (welches 5iperio»!ln s-u ii-ium civilem einiger 
Massen or-luppoairct) sondern eine -X muluo , inicr l-acilc-i.1» 
in ltsiu nalur-ü «xiSsnx-5, herrührend- oblix-,kio,!-m rxci^ioczm, de. 
me unserc°b>^»rio subj-Äinnii corr-si>oo-iiren solte,erhalten habcn.Nachdcin 
man aber in Polen die ?iio(jsm«nra>Oj>>'ulalic>ne5, wodurchjiefflarid dem. 

'' Ll ^ selben 
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selben anhängig geworden / in vlelen Hauptstücken durchlöchert/ das mumum 
vmculum derniaffen von der einen Seiten zerrissen/baß auff der andernSeitet» 
znlt Bestände vor GOttund der Welt/man seine Pflicht auffheben/ die savora-
die Oollätkiove; von dem Hschseel. Könige zu SchwedeuLarolo !Xmo swxle-
öiiren muste/ und auffdem Grunde die Ritterschafft eme unttrthänige Treue 
zusagte; wurden sie hingegen sub T. Sc ?. bey allen alten Rechten/ Gewohnhe!« 
ten/Verträgen/Immunitäten und Freyheiten / die ihnen von Ertzbischöfen/ 
Heermeistcrn undKönigen jemahlen möchten gegeben seyn/zu halten auffs bün­
digste versichert/auch von Eil. K. M. allergnädigst bestätiget.So daß wir Gott 
jod! dtß Luccslüons und Vihzy.lltion5-Recht / unter die glückliche Schwedische 
Regierung biß zu dieser Stunde nicht allein fried-und uncülputirlich gebracht/ 
sondern es ist solches alles noch feste gesetzet worden / indem in den Olwischm 
Friedens-IrsÄsten der König in Pohlenall sein Recht und Ansprach / so er aw 
äiefff. gehabt/E. K. M. Herrn Vater glerwürdigsten Andenckens überträget; 
Nun aber gründete des Königs in PohtenAnsprache und Recht an die Liefflän­
dische Ritterschafft sich auffnichts anders/ als auffdie zwischen dem Könige 5i. 
xismuncZo von einer/und der Ritterschafft von der andernSeiten auf­
gerichtete PSÄZ , derowegen dann im^Iicire dieselben prorvAiret/ und auch die 
8uccsiIion5.und vjspotitilZv5-Rechte/ die bey dem damahligen pääo bedungen 
warcn/ beybehalten worden; 

Aus diesem allen nun ist so fortzusetzen / m welchen Stücken die Dille, 
reoce zwischen obgedachten der Ljeffländischen Ritterschafft compeürenaett 
Rechte und dem jüngst !7ten junii reso^ulionem R.eAlaw der Ehstnischew 
Ritterschafft zugelegtem Rechte/bestehe.Was nun die 5uccsillon belanget/ so 
haben beyde das privi'eßium gemein/nemlich zu erben biß ins zte Glied beyder­
ley Geschlecht; Was aber die DispoLtion nnd das übrige betrifft/so äiKerjren 
sie in folgenden Stücken, istuch sst tn der Etzstnischen^solution der Ritter­
schafft die frey eDisxolnion in den Gütern !l?^iliret/ imd in gewissen beschränk 
ten Lvllcjjrionett gesetzet worden/nemlich so lange als Erben verhsnden sind; 
wenn aber der pollcilor keine Erben hak / so höret seine Dilpvlirion anff. Wel­
ches seinen Grund vielleicht hierinn hat/dsß/weilcn die Ehstnische Ritterschafft 
vor V. Iu^^!ngsn,keinc ZröKre Gewalt in der Dzipolinon der Güter/ 
sondern eben m der Aorm gehabt/ undsetbia.e in jzrivljcZio, wel­
ches liur die Lucccilolen e!nr^iret/ nicht verbessert worden/es also bey dem alten' 
nothwendig verblieben. Hingegen hat es in Lieffland eine andere Bewandniß: 
WoM'sten als Ertz-Bischoff L^lvelter das Leneßcmm 8uccel!iom5 ms/tS 
Glied erweitert/ er rauon? D^o/itiol'.iz gkichfalls der Ritttrschafft nichts zu? 
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gelegn hat/ sondern es ist das jus protimiieoz» oder naHer Recht damahten den­
noch verblieben. Da aber daS?aüum 8ubje<^iom5 mit demKömge 8i^mun^ 
äo geschlossen/ ist das Lene6cwm vjHo^riom'z, welches zwar zu Bi-
f6)üff!ichenZetten verbessert war/welt amtier lm.7ten^rt.nachgegeben/uuauS 
der ersten limicirten/cine sbioluta, oder omnimoöa poteüaz ckHwnenäi, gema-
chetwo?den.Soll sie nun omnimo6s odersblolues pc>tsüa5 seyn/so kan sie nicht 
zugleich wider den klarenInhalt des 7ten^rticuU liaütlret / unv an gewisse 
Oanäition, die in dem?riviZegiv nicht zu finden/gebunden seyn. Es fuväiret 

sich Cur. Kön.Majest. vecilion exprclse auss die Ehstnische ?rivi!eßls, in die-
ftn Worten: enar »mgStt ar den sidste t Schlachten/och mgen/ 
HrstaI<;ttde hafz/taf^rbllswerwids Sanzme privueZiers uthryche^ 
Kge forordnlttg / att dm ey ma sitt Gedz forsallm eller vexpattta 
hanT^ottgl. tNayttz wetenskap: Weilen denn die Ehstnifche pnvikgia 
diesen expresse relerviret/ und aus der^ensral irsre fsculcatiz 6isjzo-

rlLki^i eximiret haben / so kander^alus bey der Liessländischen Ritterschasst 
picht s^iicirek werden; Anmahlen in dem privUcßio 8iZi5muo6i ^ußulii-
^rr./mo dieser nicht allein nicht re5erv!ret/sondern in deutlichen Wor­
ten/der Obriqkeit l .Lc-nsen; Asneral i ter, conleczuenrer auch m ulcimoLucceL-

sore, excluätrct worden.' Zum andern ist in derEhstnsschen keloluricin die 
ennämon enthalten/ daß/wann iemand der letztein derLuccellioo nach Har­
kischen und Wierischen Rechten ist/ und derselbe verstirbst/ sothanes Gut/ ohne 
xxception an J.Kön. Maj« als den Lehens-Herrn verfalle. Hingegen hat die 
Liessländische Ritterschasfi in solchem Lalu ein ander Recht. Denn/ weil die­
selbe a uss die allgemeinen Rechte oder ^v8 commune privile^iretist. So hat 
sie in denLchen-Gütern nach Inhalt derselben Rechte!.kcu6.50. den Vor­
theil/ daß in einem altväterlichen oder 5su6o smilzuo^ der jenige männlichem 
Geschlechts / der von dem primo acczuireore nurnoch in Unes äslcencZenti her­
stammet/ob er schon demDefunüo im 8teu und mehr Grad verwandt ist/ Zwar 
nach Harrlsch- und Wierischen Rechken nicht / doch aber nach den alten gemei­
nen Lehen-Rechten d!e8ucceKon zu hoffen/ und also nachex^irittem Harrisch­
und Wierischen Rechte / sich des alteuLehN'Rechts zu getrösten habe.-
Weil sonsten/wenn derjenige/ so aus dem alten vorigen Rechte die 8'^cc«lszo!i 
zu Hessen gehabt / durch das verbesserte 8uccellwns Recht ausgeschlossen wür-° 
de / solche Verbesserung in der That cjne Verschlimmerung geworden wäre-
Allermassen das Lenelicium des verbesserten SuccMon Rechtes darinn be--
fanden/ denen jemzen/ die nach dm alten Lehen-Rechken nicht.ickmiMbUes wa­
ren/ dieselbe zu gestalten/ Nicht aber denen/ so ohnedem schon zur Zucc?llwn, ur 
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ja calu cjicIo, befuget waren / ihr Recht zu benehmen und abzuschneiden. Zum 
zten äiFenret die Ehstnifche Ke5o!m,ion von denLiessländischen Rechten hier-
i nn/daß jene Rttterschafft nach Inhalt ihrer Privilegien, wann ein solcher.Ls-
lus exiMret/alS in Königs Lrici ?sivi!e^io äe^nnoizis. enthalten schuldig ist/ 
das Lehn ordentlich zu empfangen. Desgleichen ori.eri5 aber ist die Licffla.ndi« 
sche Ritterschasst enthoben / weil sie int>ero Privilegien mit keinem Worte dazu 
säü rinAiret/fondern vielmehr bey einem pleno vominio erhalten wird. Zum 
4ten und letzten ist auch dieser Unterscheid mercklich / daß das Recht Erb,Per. 
einigungen zu stissten/ odergesammteHand^usszurichten bey der Ehstnischen 
Ritterschafft erloschen/ auch in dero eigenen Lonüimtionen I>ib. III. ric. 74. ?x-
preke vorhin schon gehoben gewesen; Hingegen die Liefftändifche Ritterschafft 
bey dem so herrlichen?rivi!e^io ̂ derzeit mmnrenirt/ solches deutl. in dem ?ri-
vilegio8lFizmunäiAno srt./mo conkrmiren/undfouniverssl machen lasten/ 
daß auch der gantzen Ritterschafft solches vorbehalten und falviret/ aber nie ge« 
hoben/sondern conärmiret und pra6Uciret worden. Und solchem nach werden 
Eu.Kön.Maj.allergnädigst und gerechlfamst urtheilen/daß/wie wir allewege 
von der Ehsinifchen Ritte rschafft se^rirt gcweftn sinH / also auch min dervsel« 
den Absolution uns keine norm und kexu! seyn kan; weil unsere Omperen<e 
auffgantz cZiversen ?rincipiiz, deren stesich nicht Haben gebrauchen können / ge. 
gründet ist. Sondern/wie wir in nichts mehr/als bloß in dem elargirten Har-
risch'UndWierischen8uccell!on8-Rcchtemiteinanderübereinkommen/inden 
Vi^olleion,. Rechten aber durch ein neues klares p/ivil^ium von ihnen merck­
lich lepariret / und keinem kelervzro oder ^On6irion unterworffen sind * Also 
qetrösten wir uns dessen / was GOTT/die Mice und E. K. M. Gnade gegen 
Dero getreue Unterthanen uns zugeleget. Unmöglich kan die Lonckcion, daß 
verletzte/ welcher in der 8uccetLon nach Harrifch.und Wierischen Rechten sie-
hct/keine freye vllpol^non behalt / bey der Liessländischen Ritterschasst app!jci-
ret werden/weil solches in allen Stücken den gantzen ausdrückt. 7. ^rt. des ?ri-
>ile^» 8^i5muncl^^uüi auffhcbet/und zu nichte machet ; Massen darinnen 
i. einesblolvre und keine limir.lte Pvretts5.cjilponen6j sunöiret' zum 7. die 
conöiüon nicht im geringsten rekrviret; In '^.Jahren bey uns und un­
sern Nachbarn / die gleiches Theil daran haben/ nicht also gebrauchet / fondern 
ausdrücklich in Zenerc der Obrigkeitl. donknz ausgeschlossen worden. Drit-
tens würde das in dem/^rticulo deutlich reiervirte öene^(iumErb«Vereini-
gungen auffzurichten mit Frembden und Verwandten / null und nichtig seyn» 
Denn wte kan der jenige/ auch der Erben hat / mit einem Frembden die Erb-' 

Vereinigung machen/ daß auffdem Fall / da ein Stamm von bevden ohne Er-

bey 
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brn auSgiengc/dle aildere kamilie wider dir Succell ioo hoffen solteWattn bey^ 
dem jenigen / der der letzte ist / die vlljzoluion auffhören / und das Gut an dem 
Vomino verfallen soll. Beydes kan öhnmögltch stehen / sondern hier 

ret eben dickn Rechten nicht ungemeine l^eßul: szol l t« uno conkrariorum ex--

eiuvjirur alcerum. Soll dann derjenige/der der letzte in Lucceslione ist/nichts 
ol>ne des vaminl Lcinsen; handeln und thun/sondern/ daß bey verweigertem 
donsenz das Gut verfallt / so ist in dem /ten ̂ rcicuio funrjirte Macht/ Erb-
Vereintgungen aufzurichten' in esseötu null und nichtig. Welches.wider die 
klare Wort läufst; Wann aber deme'zu folge / solche Erh-Vereintgung zu stiff-' 
ren erlaubet ist/ so muß nothwendig jene Limitation auffhören. 

Cur. Kon. Majest. wenden demnach Dero gnädige Äugen tMb Königl.. 
Vater-Hertz auffuns arme Leute / allergerechtsamst erwegend'e / daß durch dle 
^.ecluÄion die Blute des Adels in Liefflanö theils schon gäntzlich darnieder' 
sieget /theils und zwar der gantze Rest gleicher Gefahr unterworffen / und!» 
öcn Furchten gesetzt ist/daß derselbe/ob schon durch dessen Blut und'Miktel daö 
L'and von den Heyden erobert/ der Christ!. K^rchrn zugesühret / unter Ehrist!.. 
Potentaten Herrschafft gebracht/dabey behaupter/ und endlich auch unttr Eur.. 
Kön'. Maj. hochlöbl. Vorfahren Gewaltgesctzet tvorden / nichts destoweniger 
dasselbe zuletzt mit dem Rücken wirdansehen müssen/ wofern nicht E. K. 
durch Dero Gnade / die Schärffe einher weit aussehenden Resolutionen lin­
dern wollen. Derohalben hoffen wir / daßE K- M. inAnsehen des sehr mi° 
iersblen Zustands in Lieffland ( der ElM-Kön^ Maj. wahrhafftig in allen Stü-
cken nicht genug bekannt/ sondern verborgen ist) den gar geringen Rest des A-
Velö/welcher ja nicht das sechste Theil vom Lande/und Noch ünttr vielen Bürden 
besitzet / diß kleine8oul2tzemenr in den 8'uccezsior^undO!spolltion, Rechten/ 
wie dieselben unterdie hochlöbl. Cron Schweden gebracht sind/werden aenies-
sen lassen.. Anerwogen E- K. M.bey deme / kws schon 5^ und mehr Theile des-
LandcS/deroselben imme6i2te'gehörig/noch dicHsffnungauffdie übrige wenig«-
Güter/so diß äe6ucirte smpld Recht geniessen/gl'eichsalls habenDenn/wenn' 
der ul'rimu58uccel?or intöäawz verstirbet/ so' werden solche Güttr E K. M.-
Kennoch speriret. Was unser schwachesVermögen hierüber nicht umständ­
licher und mit weitem Gründen hat vorstellen können/ dashoffen wir festizlich' 
durch die Gnade zu genicssen/die E.-K. M. Dero getreuen Rikterschafft/welche-
nicht allttN m ihrem eigenen Vaterlande / sondern <mch in' andern Pwvintzew 
Eur. Kön:gl. Majest. Siege mit ihrem Blute gefärbet/ iederzeit reichliä) er-' 
Wiesens Da hingegen sind wir bereit/m allen Begebenheiten die prouvez zu be-« 
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bestättgen / daß unser Guth und Blut uns nicht so lieb ist / als der Name zs 
sterben 

Ew. Königs. Majestät 
Meruncerthänigst-treuergcbenste Dlener und 

Unterthanen 
Oe^utitts der jieffläudischen Ritterschaft. 

Kxtraü Mts Bischofs JohüNN ^ivelg privilegjo , dtt Ritten 
schafft auffOseö ertheilt. Oscum Donnerstages nach 

I^ucise 
zc. W^üffe unsere gnädige Gnade und Begifftinge/ hefft unse Achtbahre 

^^und Ehrendeste Ridderschop med hegen Dancksegginge van uns unde 
unserm wordigen Capittel angenohmen. Ock solcn se den up biedinge fry 
syn und Macht Hebben to koppende unde verkopende erendeGüdere/wense 
willen / sünder jenigerley Anbiedinge oder Upbicdinge; Jedoch uns und un­
sern Kercken Nakömlingen beholden den Eyd der Huldinge/ unde de Dienste 
na eren Privilegien unde Rechten zc, 

ö. 
LxtraÄ üUs dts Evtzblschvffs l'tivMX privileZio, dev RittM 

schafft in Lieffland gegeben. Damm Kockenhaustn/ Donnerstages 
nach k^arrim ^nao izzi. 

^sAIllen ockse unde unser werdiges Capittel darby schütten und schirmen 
^?und handhaben / dat se srye Rtdder und Edelen te syn und bliewen scha­
ltn/ alles dessen geneten / Hebben und gebrucken/dat de Gestrenge und Ehren» 
vesten Riddere unser ^etrapolitavischer Stifften Osle! und Dörmte och de 
gemeine Ridder in Harrien und Wierland nichts buten bescheiden / geneten/ 
gebrucken/ holden und Hebben. 

Q. 
LxtrA^um ex?rivi!eAic> 8iAi5mun6v^uAu^l)Noi)i1!tsti I^ivonise 

6sro, fsri,6ra poli 5elium 8. La^ksrin« Vilns?» 
üx Art. 7M0, 

V)^.oili6s p?tlmu5, ^uä ä^ceti ^umiüms Olzisrvsntiä, ut von mo6öl^use 
snkes tum prT^sntur oobisVerum cum p!urc5Ünr iQ^,ivovia,^uj 

cum LvniakZAuinsls iuig atczue ül i is ^amil i is, jus t imuIcaneX s. coniuri^se 

mznus ccintralisn^i sscultatem c>Iim nsÄi iunt, ml?ocip!um Privilegium? 

cXieriz^uo^u^vmnilzuz viäe!ic?l uriiversse 
tati» 
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tsti,«^ue Ulis, 5ul? Domino Oomini ^sZi^ri coererorumczue?rincipum» 
Aci1!»5,^ui 82crse^.eßisL ^lajeK^ri Veerse imme6izte sulzäiri fucuri lunt,no» 
itrizc^ue ?er5oniz ex überall 5svore pro Kegio VeKro ip!en6ore at^ue ampli-
ruäine Zraciolizsime conce^zcur, in omnil?u5 i^iorum koni5keu6sIi!zu5,Huse 
moäo olzrinenc, czuXin futurum czuoviz mo6o, live ipecisli Gratia live^ 
concraÄu liciro olztinere poterunc, non mväo cum consznAuineis, sKni-
t?U5, seä slüz czuoczue cTreri» fsmiliis at^uc sociis, tale jus iimultane« s. 
conjunÄee manu» coire acczus contrskere. Hoc ett uc kslzeamus jiberam^ 
Lc ommmo6sm porelisrem c!s boni; suis tklponenäi, 6an6i, 6onzn6i, vsn-
cZencli, slienanäi, 6c in ulus beneplaciroz, non reczuiiiro I^ajeüsriz veiirze 
con!en5u Lc alreriu; cujuxviz 8upcriori5 convertenäi» 

^rr. lvmuz. Ut nolzjs libertakem (ZrsriX sut vulgö nottri sppellant) 
pro A.egiä benignicare conce6sr, c^uemzijmo^jum in Luccellione keu6orum 
lubciiri Oucacus LiikomX, ^arriT, ViroriiX sc vioecekz ^i'Zenüs, olim » 
KeZÜZUs vanorum t!nßu!ari beneLcio usc^uein ^unc ciiem okkinuerum, ut 
eo6em mo6o nos ejuscjem priviieZii 5ruÄum,ex VeKrX 8ac. Ke^ise ^laje^a-
ri'5 ampliore su^uliiorecjue mumAcencia c-zpelcere, sr^us cum perpcrua au-
xuki nominis ce!e!?raclone polieri; noliriz reünoue^e pv/Iimus, ^oceli.ut 
kakesmus poreüsr?m succe^enäi, non mo^o in äelccncjenri leä erizm in 
collarerali jinea urriu5czus sexu;: Ira kamen ur pra^fersrur mslcuiinum, 6c 
foemeÜT pro mocio faculcstum 6orenrur,ma5culiz vero non exiAentikuz f«-
me^Tinomnibu; succecZznr.talvo tsmen ^ltisKegise jure?ilci5. jure (^uco 

v. 
^uramentum 8ereni8timi KeZig 8ißi8muncii ^ Oräini L-

, czueüri I^ivoniT pr^Ktcum, cum t'sÄÄ 5udje6tjoni5 
concs<ierentur. 

?^(?o 8igi5mun6u's ^u^uKusvLI (Z'-Zsja kex ?o!oniX, vt?x^i-

Z-/lkuÄNlX, , prulliX, 83M0Ziria?, I>ivoniLczue Oorni-
nu, 6c k-ercs zuro, lponöeo 6c promicco , sä k-ec tsnAa VLi Lv2ngc!l3,quoc! 
omn!Ä jul-Ä , I^bertzkes, privileZii immuniraces?rovincize ^ivonlT,Lcc1eiI^-
liica; 6c 8ecul3i-es, Lcclel^i; ^uocjue 6c lpiricusli corum K^tui, ^rcki-^pi-
icopo, L^i5copi5, principitzuz, ttr,5, Lspiruli;, Lommen^toridus, 

^civoc.in'5, ^olziübuz, V2sä!li5, Civiku s, Incol s Sc czuzbusliber perloniz 
cuju^ue llgtuz ac con6icioni, exiüenridu s, perlmperstorez Kowanv8öc a-
jioz ̂ uozcunczuevuces, Principes, Opinis I'euronici 1^1. ̂  liroü, 6c 
slio,Ic^icim98 Xl^^iür^us il!i ?rovinciX 6cttanku8 conceüos.msnufencbo» 
tervsl)v,cu^o<ilÄM 6c artcnöam in omnidus conöitionibus smue punc^ 5 .  
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Omma illicics ab eaäsrn ?roviricia slienatssut per belli wmulruz 

^lvsckorum svuIfZ, pro poüe mec> öc conjun^srum. provincisrummesrum. 

sä proprietärem e)usäem?rovincise srmis live ps^iovibus recupsradv, az^-

^reZa^o. 
1crminv5 ejusäem provincise nonminusm, ssä propoilemeockminu-

ta, Lc in poreliarem koKium rsäsöla, recuperslzo, ä^senäsmöc clilsrabo. 
Lieme Deuza6juvetäc kxc ianÄa VLi Lvsngelia. 

. : s -// 
x. Sc?. " ' 

LxtrA^umMs Hertzog LaroU ix. Resolution devRitterschW 
ertheilet lub varo Stockholm 6.12. Iu!. 1601. 

lassen aber J.F. D. die Ritterund Landschafft des Wendischen und 
^^Pernauischen CreyseS bey ihren uhralten verbrieften und versiegelten 
krivileAien und Immuniceten / irem bey allen ihren alten Verträgen und Be­
liebungen / Rechten / Gerichten/ Gerechtigkeiten/ kecessen/ Schuren / Christ­
lichen Landes Gewohnheiten und Gebräuchen/ welche ihren Vorfahren und 
ihnen von Kaysern zu Käysern / Königen zu Königen/ Hochmeistern zu Hoch­
meistern / Äktstern zu Meistern / Herren zu Herren verlehnet / bewilliget und 
gegeben/ruhiglich bleiben/und wann das Land zur Ruhe und in bessern Zustand 
kommen wird/alsdann wollen J.F. D.dieselbigen übersehen und verbessern/ 
auch ernandte Ritter - und Landschafft mit t»en Landen Harrien und Wierland/ 
ihren Rechten und Gerichten/ wie die in allen ihren Llsululn, Hrriculnund 
Puncten von Worten zu Worten lauten/und der Ritter-und Landschafft des 
StifftS vorpritzo gegeben worden/gnädtglich privileZiren/ begnadigen und 
versehen / auch ferner dasjenige/was berührter Landschafft und Creysen zuträg« 
lich seyn wird/ anstellen und verordnen. 

LxtraH ÜUS Hertzog ^roli IX. privile^io dem Döeptischen 
Creyse gegeben. Dar. Stockholm 6.1z. jul. 1602. 

M^Jerneben conkrmiren und bestätigen auch Wir hicmit und Krafft dieses 
^'Bricffes in bester und beständiger Form/für Uns/ Unsere Erben und 
Nachkommen/ auch alle denjenigen / sokünffti.q bey der Königlichen Regie­
rung des Reichs Schweden seyn werden / der Ritter.und Landschafft/ auch 
färml. Ständen des StifftS Oorpc, alle ihre uhralte verbriefet? und versiegelte 
KrivjjeZicn/Freyheiten und!mmumräten/wte dieselbe Namen babcn mögen/so 
wohl auch ihre alttVetträge uüBeliebungen/Rcchte/Gezichte/Gerechtigkeite/ 
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Kece/Zei Statuten / Christ!. iandeS'Gewohnheiten und Gebräuche/ und was 
derseibigen mehr anhängig/ gleichsam dieselbige von Worten zu Worten in al­
len und iegltchen ihren?unÄen, (5!aulu!aund^rcicu!n lauten und innehalten/ 
und ihren Vorfahren auch ihnen selbst von Bischöffen zu Bischösstn/von Heer-
Meistern zu Meistern/vonHerreuzu Herren/verlehnet/bewilligetund gegeben/ 
auch coo^rrriiret und bekräfftiget worden / und sie bißanhero samtlich und in­
sonderheit dabey gehandhabet seynd / gleich als wann dieselbe hierinn ausdrück­
lich vermeldet und einverleibet wären / immassen wir dann auch wollen / daß ih­
nen und ihren Erben und Nachkommen keinigerley Beschwerniß und Ver-
neurung / in was Schein solches hernachmahls zu einiger Zeit geschehen / odee 
erdacht werden könte / hier entgegen zugefügt werden soll. Jngleichen bewil­
ligen Wir auch gnädiglich / daß die Sämtliche Ritterschafft und Unterthanen 
des StifftS Dorpt wegen ihrer Väterlichen Erbe/ desgleichen auch gekauff-
ten / und anderer gestalt wohl gewonnenen Gütern / nebenst auffgerichteten 
Siegeln und Brieffen/und allen dem jenigen/ dazu sie berechtiget sind/ vor sich/ 
ihre Erben und Nachkommen / in dergleichen Gerechtigkeit und Freyheit ge­
lassen/auch hinfürders dabey geschützet und gehandhabet werden/ als sie von 
Alters hero gehabt und genossen / ohne jemandes Eintrag unv Hinde-
runge. 

XIX. 

Unvorgreiffliches Bcdencken des Königlichen Cantzley--Loi. 
leßii, über die vorhergehende DeäuÄion^.nno l6yi. 

<j. 24. sanusr. ^5^ 
?ranz1stum ex 8u?Llc^ !n(Zerm» 

N vorgedachter veclu^ion machen Deputat! zuförderst eine DWnKion 
und Unterscheid zwischen das Recht des Eigenthums der Güter/ oder wie 

weit jemand in seinem Gut äilponiren könne; Und das Recht / wodurch sie ih­
re Güter erben können. Das erste nennen sie jus äc Lenekcium 6ilponencii» 
und das andere Zu; 6c Kenekcium 5uccec!enäi. In vorigen Bischöflichen und 
Heermeisterlichen Zciten hat / ihrem Bericht nach / der LieffländischeAdel sein 
Gut entweder nach allgemeinen jchn-Rechten oder ex limultsaes iaveKitura 
besessen / zu welcher Zeit das ju, clisponencii in denen Gütern dergestalt limm-
ret gewesen / daß eil, StifftS-Mann'/ der sein Gutverkauffen wollen / schuldig 
gewesen ist/ selbiges zu zehen mahlen dem Lehens-Herrn anzubieten / dergestalt/ 
daß / wann der Lehenö-Herr es nicht hat kauffen / und das Geld erlegen wollen/ 
ver Slifftö'Mann befugt gewesen / das Gut zu verkauffen / wann er gewollet. 
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Woraus sie sch'iessen/dNß der Lehens-Herr oder die Obrigkeit kein grösser Recht 
über die Adeliche Güter gehabt Hat/als das ju, proumiseo^oder näher Recht.^ 

Hicrbey ist odlervircn/ daß gedachte vepüritte solches. dermassen zwar 
berichten / zum Veweiß dessen aber slkgiren oder legen sie kein t>ocumem bey/ 
welches dennoch in solchem Fall nöthig seyn will. Denn wer ein besser und 
grösser Recht prTtelichret / als die allgemeine Gesetze und Lehu-Rechte mir sich 
bringen/ der jsnige muß es durch ein besonderes Privilegium erworben haben/ so 
doch res taäti ist/ und verißciret werden muß. 

Ferner so Karmrenvsputsri, daß dieLuccelkons-Gerechtigkeit betref­
fende/ sich dieselbe erstrecke tu ein neu erworben Lehen (teuäo novo) auff das 
männliche Geschlecht in niedcrsteigender Linie in in6mtum. In ein alt oder 
geerbet Lehn (ieu^o anri^uo) erstrecke sich dieselbe auss das männliche Ge­
schlecht in der Seit'Linie / dafern sie von dem primo scczuirenre herstammet. 
In solchem allgemeinen puren Lehn-Recht habe die Ritterschasst dero Güter 
besessen / biß daß ein smplec besonders Recht in seinen Gütern zu ckspvniren 
entstanden / welches genannt worden die gesamte Hand. Selbiges Recht 
habe seinen Ursprung erhalten ausseincm Lonciiio zu Costnitz/.^nno 1417. wo­
selbst der damahlige Ertz-Bischoff Wallenrode dieses Recht der gesammten 
Hand den Tiesenhausen conferiret. Darein z. andere Emilien / als die Un-
gern/UMln und Rosen mit eingetreten sind. Dennoch sollen die letzten nach­
mahlen wieber daraus geschieden seyn. Sothanes Recht sey nichts anders 
gewesen als eine Erb'Vereinigung/ Lonfrarermtät oder Verbund zwischen ge­
wisse 5ami!ien / Krafft dessen / wenn eine kamilie ohne Erben abstürbe / so solle 
das Gut nicht der Obrigkeit / sondern der andern in solcher Erb?Vereinigung 
siehenden Emilie heimfallen. 

Hierbeyistzuerstzumercken/ daß die VMinÄion zwischen das neu und 
alte 4ehn allhier in keine sonderbare <üonll6eralil>n kommen könne. Aller­
massen nmn in beyden aussden^rimumac^uirentem, und die von ihm geboh-
ren sind / sein Absehen richtet / als ausser welchen kein von beyder Art Lehn sich 
nach gemeinen Lehen-Rechten weiter erstrecket. So doch nur oditer Se inci-
äenter erinnert wird. Was zum andern das smplere Recht der gesammten 
Hand angebet / so ist solches kein allgemein Privilegium vor der gantzen Ritter-
schasst / sondern eine psrriculZfdvncellion und öeneiicjum vor gewisse psmi. 
lien / und solches ex nrulo onerolo gewesen. Denn man hat die Nachricht/ 
daß die Tcesenhausen dagegen dem Ertz-Bischossdas Schloß Kockenhausen 
mit dessen vepencjcncien ce^iret. Dieses neue Recht der Ae^mten Hand/ 
so einige5smUlen vor sich bewürcket/ istdem übrigen Adel vielmehr nachtheilig 
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gewesen. Dannenhero/wie vepursti selbst vorgeben/ die Rosen sich davon ab­
gesondert haben. Auch findet man einen Verbund oder Vereinigung/ so von 
den übrigen Adelichen Emilien ̂ nno aufgerichtet worden/ meistentheils ' 

- dieses Inhalts; Daß das Reckt der gesamten Hand sehr enge ist beschrän» 
cket worden / und solte dem vom Ery-BischoffSylvestro gegebenen Neuen 
Gnaden-Recht (davon nachgehends mehr soll gedacht werden) keines wegeS 
zum Nachtheil gereichen. Gleicher massen hätten vepmsri auch procjuciren 
sollen einiges zA über die zu Costnitz gegebenen doncellion der gesamtenHand/ 
auf daß man dessen Inhalt und rechte Intention daraus um so viel besser hätte 
einnehmen können. 

Aus der Oe^urirten ve6uAic?n erhellet weiter/ daß/ als diese zwo Gerech­
tigkeiten eine Zeitlang gewahret / habe endlich der Ertz-BischoffSy! vetter aus 
genommenem Anlaß von dem Exempel des Heermeisters und Bischoffs zu 
Dorpt/ der Ritterschaft und dem Adel im Stift vor eine Summa Geldes ein 
anderöeneticium 8uccel?ioniz verkanffet / welches hierinnbestanden/ daß ein 
LeheN'Gut auf beyderley Geschlecht erben könte. Welches Ksne6cmm dem 
übrlgen Adel allein./ ausser die vier Emilien / zu Verbesserung der 8ucce5livr.5-
Gerechtigkeit veviiehen worden. So viel Rber die l)it'jzolicion betroffen / wei­
len in dem ?rivilcgio nichts anders gedacht / habe es sein Verbleiben bey der vo­
rigen gehabt/ nehmlich/ wann ein Edelmann sein Gut verkauffen wollen/ 
solte er pflichttg seyn / selbiges dem Lehens-Herrn nur anzubieten / und 
dergestalt das näher Recht offen zu halten / sey aber nicht schuldig gewe-
scn / bey sothaner Hjienarion dessen Lonlenz zu suchen. Dieses Privile­
gium desErtz-Bischoffs 8ylvettri, hat nun seine Richtigkeit / zumahlen es 
von den letzteren Ertz-Bischöffen / anch KäyseriCarl dem Vten conürmiret 
worden. Dabey aber muß man nicht unberühret lassen/daß in gedachtem ?ri-
vilegio 8^lvekri die Fesamte Hand auch mit diesen Worten cvnkrmiret 
worden^ N)ir wollen auch / daß alle diejenige / so in der gesamten 
Hand sind / sollen ihre Güter erben/ so in der gesamten Hand sind/ 
oderdareinkommenwerdeft/ nackInhalt deroNrieffe und darü^ 
der gegebene Privilegien, rvje sie bißhero gethan haben und gewöh­
net sind / woraus zu sehen / daß zu solcher Zeit die gesamte Hand kein allge­
mein Privilegium vorder gantzen Ritterschafft / sondern nur vor gewisse 
Milien / die ein ̂ ecisl.Brieffoder Lvncsilion darüber erhalten haben / gewe­
sen sey. 

So wird auch in derOeöuHion weiter angeführet/ daß/ nachdemmahlen 
Mm z die 
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die Rittecschasft auffOeset von dem dortigen Bischoff/joKarw!vive!,eine Ver« 
befferuiig in der vifpoticions Gerechtigkett der Güter erhalten-/ Krafft dessen 
ein Edelmann die Freyheit bekommen / sein Gut zu kauffen und zu verkauffen 
hhneLonlens und ohne dem Heermetster anzubieten^ So habe l'Komzz, 
Ertz-BischoffzuRiga/ den Stifftischen Adel ^nno i^zi. gleicher Gerechtig­
keit theilhafft gemacht; Und / wie von dem Ertz-Bischosse 8/Ivcttro die 8uc-
cellions Gerechtigkeit / als wäre auch damahlen von dem Ertz-Bischofflko-
ms dero vitpoKrions-Gerechtigkett/nehmlich/die Güter ohne Conlem undAn-
bieten zu verkauffen/ verbessert worden. Wormit die Oncrs, so das erste alte 
ZehN'Recht begleitet/auffgehoben wären. 

Dabey ist in Acht zu nehmen/ daß des Ertz-BischoffeS IKoms Privileg 
UM in diesem Stücke sich auffdes Oeselschen Bischoffs/ soksnn kivek, privils-
ßium vor der Oeselschen undDörptischen Ritterschafftl/ deßgleichen auff das 
Harrisch-und Wierische Recht/Zenersljrer beziehe. Dannenhero zuförderst 
wuß erwiesen werden / ob in des Oeselschen Bischoffs ?rtvi!eßio tpeLislirer 
verfasset worden / daß derAdel sein Gut ohne Obrigkeitlichen Loosens oder 
Anmietung habe verkauffen können. Darauff fället diese (^vMion ein / wk 
Zveit der Ertz-Bischofflkomaz damahlen befugt sey gewesen / ein solch Privile­
gium zu ertheilen ? Angemerckt bereits ein allgemeiner Schluß gemachet war/ 
daß der Ertz-Bischoff dem Heermetster solte untergeben seyn / aus Ursachen/ 
daß des Ertz'BtschoffS lKomze Hnrecessor, nehmlich der Ertz-Bischoff LS' 
Harus, über einer mit Mnscau gehabten Lollullon und geheimen Verbund 
betroffen worden / von deme er Hülffe wider den Heermeister / der ihm zu mäch­
tig war/ suchte. Auch begab sich zu der Zeit die k.eliZior>s.R.eform»rion, in« 
deme d;e Ertz-Bischöffe die Catholische keüßion mainremren wolten. Da 
hingegen der Heermeister / und mit ihm das gröste Theil/der Lutherischen Re­
ligion zugethan verblieb. Woraus viel Zwiespalt und Uneinigkeit zwischen 
die Heermeister und Ertz,Bischöffe entstand / auch Gelegenheit zu vorgemeld-
tem Schluß gab / daß die Ertz-Bischöffe dem Heermeister Unterthan seyn sol­
len. Derowegen muß erwiesen werden / daß der Ertz-Bischoff l'komaz zu 
seiner vorigen Mündigkeit gelanget und berechtiget gewesen sey / dergleichen 
krivilygis zu geben. 

Es wird auch ferner in der ve6uÄion berichtet / daß von Zeiten de? 
Ertz-Vischoffs^Komse biß an die letzte Bischöffe nnd Hecrmeistern bey eini­
gen Adelichen kawUien in Lieffland üoriret habe das Recht der gesamten 
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Hand oder Erbvercinigungen auszurichten; bey den andern kamüien aber 
sey das Recht der Neuen-Gnade üblich gewesen. So daß bereits zu dem 
biß 8uccezLon5 - Recht dem Ehstnischen gleich/ aber in der vilpo-
iuions - Freyheit sie einander ungleich gewesen. Dann der Ehstnische Adel 
hatte vom Heermeister Lonrs6 von junßmßen ^nno izy^. zwar eine Ver­
besserung in der 8uccellwn8.Gerechtlgkeit erhalten; mit der vll^oluion;-
Freyheit aber sey eö verblieben bey der Verordnung des Königes ̂ Iäem3ri 

w seinem krivilegic» cle^nno iii;. ^rr. 26. welcher König ^släemar ein 
Herr über Ehstland/ aber nicht über Lieffsand gewesen sey. 

Bey diesem muß man erinnern/-daß zwar einige Emilien eine Lcm-
krarernität oder gesamte Hand unter sich gehabt/ wobey sie sich zu erhalten 
bemühet gewesen sind. Hingegen aber hat das gröste Theil dcs Adels 
no 152z. eine starcke Vereinigung unter sich gemacht wider diejenigen/die in 
der gesamten Hand stunden. In dieser Vereinigung verbinden sie sich/ daß 
alle die / so da in der Gnaden oder neuen LehnRecht sitzen/ auff den Gna­
den-Gütern wohnen/ dieselbe inne haben und gebrauchen/verhindern und 
verhüten sollen/ daß die Gnaden-Güter ihnen und ihren Nachkommett 
zum Schaden und Nachtheil auch endlichem Untergang nicht sollen ferner ver­
mindert / oder in die Gesamte Hand gezogen werden. Daraus ist zu sehen/ 
daß nur einige gewisse Emilien aus Trieb ihres eigenen psriiculsr Imereüs 
sich in die gesamte Hand vereiniget; die andern übrigen ?smi!ictt aber ha­
ben mit allem Fleiffe prsccaviret/ daß solches nicht weiter einreisten und ztt 
allgemeinem Gebrauch möge gebracht werden. Insonderheit / da sie sotha^ 
ne ihre Vereinigung nachgehends bey allerhand Veränderungen denah-
mentlich haben conkrmiren und bestätigen lassen/nemlich vom Ertz-Bischoff 
Lssjzzro 152z. vom Ertz-Bischoff joliZnne Anno 1524. vom Käysee 
dsrvlo Vto ^nno^!8-.und zwar bey Straffe 40. Marek Lötigen Goldes. 
Vom Ectzbischoff Ikoma.^nno l^zi. jedennoch war damit das Recht der 
gesamten Hand bey den karmlien/ die damit lpscialner pnvileßik-et waren/ 
keines weges gehoben; Allermassen selbiges eben sowohl als die Neue-Gna­
de in dem priviletzio 8y!vettri iunäiret/ auch benahmentlich in des Ertz-Bi­
schoff I'komX privilsAi^ ^nno l^zl. cvllljrmiretwar.Die Ungleichbeit/ so 
vepurari zwischen dem Ehstnischen und Lieffländischer, Adel ttsruiren/indeM 
der Ehstnische Adel vom v. lunAinZen eine Zuccellwnz. aber keine 

Gerechtigkeit erlanget habe/ kan allhier nicht behauptet wer­
den; Zumahlen der Ehstnische Ädel mit beyden von v« ZunAm^en 
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ist dsnekciret worden. Denn die8ucc-ss,or,5. Gerechtigkeit besteh et darin n/ 
daß die Lehen-Güter auff mannend weiblich Geschlecht biß ins ;te Glied er­
ben: Und die vilpo sn.on,-Freyheit bestehet hie rinn / daß erlaubet ist die 
Güter an andere zu verkauffen und zu verauffern / so lange der ?ol!essor 
Erben hat/ wobey nur dieser Olu5 relerviret ist/ daß die ^Uensrion ohne 
der Obrigkeit Onlenz nicht geschehen müsse/ wann der ?ossclk,f der letzte 
Erbe ist. Uber dem so ist in dem Ehstnischen Privileg der gesamten Hand 
aedacht/ und dieselbe vor gültig erkannt vor die Emilien/ so eine special-
Lonceztton erhalten / welches Jhro Königliche Majestät in dero der Ehst. 
Nischen Ritterschafft jüngst ertheilten Allergnädigsten kelolurion nach Inn-
Halt desselben ebenfalls approbiret / daß also die von Deputat in solcher 

masse angeführte Ungleichheit zwischen den Lieffländischen und Ehstnischen 
Adel von selbsten dahin fällt. 

Welter wird in der De6uSion gedacht / daß/ als Lieffland sich der eige­
nen Herrschafft geäussert / und mit dem Könige in Pohlen 8i^i8munc!c) 6u-
xutto eine lc>lenne subje^ions-dspitulaüon auffgerichtet / haben beyde Ge« 
rechtigkeiten/ so in der 8uccellion als DispOliuon ein gantz ander Ansehen 
dadurch gewonnen / daß in deme/ Hnnoi^l. seria 6ra pott kcttum 8. La-
rdgrinX gegebenen ?rivi!egio /^rr. /MO der sämmtlichen Ritterschafft eine 
vollkommene freye Dilpolmon über dero Güter zugeleget sey/dieselbe zu ver­
aeben/ zu veräussern / zu verkauffen/ und ohne Obrigkeitlichen donlens da­
mit zu thun und zu lassen / auch Erbvereinigungen und ?sÄa 8uccelsoria_. 
nicht mii'Verwandten allein / sondern auch mit Fremden auffzurichten. Auch 
war zum andern ihnen darinn eine Verbesserung in der8uccellion nach Har-
risch-undWierischen Rechten auff beyderley Geschlecht zugeleget worden. 
Wären also dergestalt die zwo Gerechtigkeiten / der Gesamten Hand und der 
Neuen Gnade vereiniget / so daß/wie vorhin in saculrare 6>sponen6i nur 
einige ksmilien die Macht hatten/ Erbvercinigungen auffzurichten/ auch in 
der 8uccellwn5-Gercchtigkeit nur einige der neuen Gnade theiihafftig gewe­
sen. Also wäre nunmehro der sämtlichen Ritterschafft eine unli'miril-re Frey­
heit gegeben/ Erbvercinigungen mit Freunden und Fremden auffzurichten 
und darinn absolute zu ciilpomren. Aus welchem Depuran den Unterscheid 
zwischen dem7denund laden ^rric. in dem Privilegs) des Königes 8^izmun-
6i /^ugutti zeigen/ der gestalt / daß der 7de von der adiolucen Macht ohne 
Odrigkeitl.^vnssas n«cheigncmGefallenm denGütern zu clisponiren handele; 
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In dem laden ̂ rtic. aber werde die 8uccell!on5.Gerechtigkeitnachder Neue« 
Gnade beschrieben / welches gantz separat ist/ und keineZxplica6on von einem 
«uff das andere kan gezogen werben. Auch wird solches aus dieser Ursache 
so weitläufftig von ihnen äeäuciret/ weilen ihnen sothane vukia und ObjeHio-

ne,gemachet sind/ alssieinIhr.Kön. Maj. Gegenwart im Seaacdrüber zur 
^.uäieaceberuffeu worden. 

Alldieweil es aber vergebliche Arbeit giebet/ über den 8enlum und die 
Meynung des pcivileßü zu äispomren / ehe und bevor man eine vollständige 
Gewißheit über dessen Validität und Gültigkeit siehet 5 So erfordert man 
von denselben eine nähere Erklärung über folgende Umstände / welche das 
Privilegium, auff welches sie sich hauptsächlich beziehen V ^ nicht geringe» 
Zweiffel bringen. 

Dann erstlich/was die 8likjeÄionis paÄa, und die Lapitulstioa mit 
dem König SiZismunäo ^uguüo', als Lieffland sich deffen proreÄior» ergab/ 
anlanget / so bestehen dieselben nicht in diesem besondern privileZio » wel­
ches der Ritterschafft ungefähr einige Tage nach 8. LarAarin-e, so gemeiniglich 
auff den 2sten ̂ ovemdnz einfällt /folle gegeben seyn; Besondern in der Loa-
vemion nnd Abhandlung / so den 28ten diovembr. selbtgen 1561. Jahres 6». 
4iret / und aller nechst vor diesem von Deputats süeßirtemprivlleßio in dem 
Lorpore privilegiorumzu finden ist. Und äitksriren die beyden lnürumen-
ra in ihren varjz nicht länger voll einander/als ungefähr auffdrey Tage. Die­
selbe LonvenrionundLzpilu!arionv0M 28tend^ovem!)r.istauffgerichtet und 
geschloffen mit dem sMgerZeit Heermeister LorrKarZ kcrtler, und sämmtli­
cher Stände Gevollmächtigcn Abgesandten. So / daß dieselbe nichtkan an­
gesehen werden als ein besonder mit dem Hertzoge von Curland allei­
ne / ob er schon darinn vor sich gleicher Massen verschieden vortheilhafftige 
Lonckliones bedung / sondern als ein mir dem gantzen Lande geschlossener 
l'raÄar. In dieser ZukjeAioo«-Lapicularion wird NUN Von den Ge­
rechtigkeiten / so dle Rttterschafft über dero Güter haben solte / sol­
cher Gestalt Erwehnung gethan / daß der König in Pohlen der­
selben conkrmire und bestätige alle ihre Gerechtigkeiten und p5ivi-
Icßien, Geist.und Weltliche so wohl in der gesammten Hand als in der 
Neuen Gnade in dem Erbe und ^uccellwn beyderley Geschlecht / mit allen 
andern prseroßzriven / Freyheiten / 'srznssÄionen, Vereinigungen/ Iuris. 
6i6ijonen/ Scc. Vermöge alter Rechte und Gewohnheiten. Ist derselben 
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«lso damahlen armoch kein besser Recht in den Gütern gegeben worden / als die 
fxeLlücirte Rechte der gesamten Hand und des 8y!vcüri Gnaden-Rechts/ 
die Güter in beyderley Geschlecht biß ins fünffte Glied zu erben. IayreS 
hernach/ nehmlich ^rmo 1562. ist'der Littauische Groß. Cantzler/ Fürst 
vil, alsKöniglichPohlnischer plsnipotenrai-juz zu Übersetzung der von der 
Ritterschafft eingebrachten pottulstorum / und des Gesuchs wegen Verbesse­
rung threrprivjZe^ie^,zuRiga angelanget/ und hat ihnen darüber eine kor-
Melle Resolution in verschiedenen Puncten bestehendeLegeben. So viel nun 
dieEigenschafft der Güter angehet / so findet sich in der Resolution des Für» 
sten Ka6?ivij, daß der Ade! soll gelassen werden bey seinen Gerechtigkeiten / 
welche auss teutsch die Samende Hand / Gnaden u»U> Mann^ehw 
Recht genennet werden / wie auch bey allen andern Privilegien, so durch ge­
wisse viplomsra. von Ertz.Bischössen/ und so weiter von Pabsten/ wie auch 
Römischen Käysern und Königen bewilliget und bestätiget wären. Diest 
des Fürsten ks^ivils k.eso!utjav giebet der Sachen grosses ^icht. Denn 
erstlich finden sich darin» alle die Puncte und Angelegenheiten / so in dem ver-
meyntenprivilegio des 8i^munäi ̂ uZusti enthalte» sind. Wäre nun sol­
ches Privilegium Jahres vorher von König LjZjzmunclo^uAu^o m sormi^» 
svtlienttca expeciiret / oder auch voSenkommen bewilliget und fest gestellet 
worden / so wäre ja unnöthig / jagar ungereimt gewesen / daß Fürst ksäiivU 
erst ein Jahr hernach die LoZnicion über selbige öeliäeris solte vorgenommen 
und resolviret haben. Zum andern findet man in Fürsten Radzivlls Keso-
tuüon^ von Natur und Eigenschasst der Adelichen Güter nichts mehr erweh-
net/ als daß der Adel/ nach laut voriger erworbenen Privilegien, von Ertz-
Blschöffen/ Päbsten / Käysern/ !c. die gesamte ^and / und das Gnaden-
Oder Mnnn-LehnS-Recht geniessen solte. Es wird aber nicht mit einem Wor­
te der Neuen Gerechtigkeit / welches Jahres vorher der König Zigismunclus 
Huxulw5 solte gegeben haben / und darinnbestand / m den Gütern absolut« 
und ohne l^imirarion zn 6isponiren/gedacht. Welches/ im Fall ein.solch 
krivilcA'um zu seiner perseÄion gekommen wäre/ indesPrintzen Radzivlls 
Resolution, so doch ein Jahr jünger ist / nicht hätte können oder sogen ver­
schwiegen bleiben. Zum dritten / so ist diß angezogene Privilegium 8!ß>5inun-
tli ^ugutti in fast ungewöhnlicher Form gestellt / indem der Rltterschasft 
Lcppil'.jue von Wort zu Wort eingerücket ist» Welche 8upjzl,qu^, 
m 17- Puncten, bestehet / die alle von sonderbarer Lonliclerarion sind / 
wid lst nur beym Schlüsse auffallt insgesammt eint ^nrAl-keiolmion er-

cheilet/ 
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Hellet / daß König 8>ßi;munäu5 ^uAukuz alle des Abels?er!rs und l)eli-
^sria ingemein spprolziret. Diese ^ler^ocle kan tnm nicht anders/ als füe 
ungewöhnlich angesehen werden/ insonderheit/ da man keine andere Brieffe 
und Olplomsca in solcher Form zu seyn befindet. In des Fürst Radzt-
vtte Resolution aber / sind alle sothane pekäeri» des Adels genauer über« 
leget/ zum Theilsxxrobirtt/LUM Theil Umiciret/ zum Theil verworffe« 
worden. 

Zum vierdten findet man in der Lieffläudischen Umon mit Littaue» Z 
einen besondern Punct / daß keine Viplomata und Brieffe vor gültig zu ach­
ten/ wofern sie nicht mit dem grossen Litauischen 8iZM bekräftiget wären» 
Dannenheroes dt« Noth erfodert/ daß der Adel die Lorrobonrung dieses 
so viel importirenden ?rivileZu mit dem grossen Littauischen 8igiil hätte be-
würcken sollen; So doch nicht zu finden ist. Zun? fünfften trifft man ei­
ne Nachricht an in des Lk/rrsei lMoris,daß Hnno i;8?» der Lieffländische 
Adel auf dem Reichs. Tage zu Warschau bey der Zeit regierendem König in 
Pohlen / Lcepkano Lst^orio, wegen des ?rivileßii Lißismunäi 
Anregung gethan. Dazu aber habe weder der König noch die Republic 
conlcncivet» wollen / sondern solches abgeschlagen / weiches dochmitFug 
nicht hätte geschehen können / dasern die paÄa8ubje<Iioa^darinn bestan­
den / oder SiglZlliunäi ̂ uguttiBrieffin ̂ ormz svtkentl'ca wäre ausgefer­
tiget gewesen. Dieses vorangezogenen Lkytraei I^Moria giebet in diesem 
Fall so vitlIlchtiger Zeugniß / weil derselbe in dem Oarpor« prixileZkorun» 
von der K?ffländischen Ritterschafft und dem Adel selbst slieZiret und a»5 
gezogen worden, Wiewohi daselbst nicht gemeldet wird / zu was Ende es 

. geschehen. 
Zum sechsten wird auHder AemiKion äe ^nao 1599. ein kräfftig 

xumenr genommen. Zu selbiger Zeit haben 8. Lommillanen die?rivi-
legien der Lftffländsschen Ritterschafft übersehen / auch alle lpecj^ce be­
nannt und beschrieben / wie selbige Brieffe und Diplomat, concktissiret 
und beschaffen gewesen; - Ob sie entweder auffPergamen oder Papier ge­
schrieben ; Ob sothane lvücumema unlse6iret / oder an einigem Orte ver­
dorben ; Ob sie mirSeiden odex Zwirn zusamen gehefftet gewesen/!c. Aber 
über dieses Privilegium Ligizmutl/i ^ußutti ist dergleichen nicht berühret/ 
sondern es wird nur retenret/ daß solches Privilegium in 2/. ̂ rticutis be­
gehend/ dere« Jnnjal^ summsritttWnnet/prsclvcjret woxde«. Ob ee W 
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«un ein Orions! oder Lopis, auff Pergamen oder Papier geschrieben/ 
oder wae sonst etwa vor Umstände dabey gewesen/ davon wird nicht das ge­
ringste gedacht. Welches doch nicht weniger bey diesem Privilegs, als 
den andern alten Urkunden / so von geringerer Würde waren / wäre vbler-
viret worden / imFalleinavckenri^ueg tiocumsuc, entweder in covia vi-
äimara, oder in Orißinali zum Vorschein gekommen wäre. Diese kevi-

zeigen auch nichts anders/ als nur dieses/ daß von vorgedachten 
Pohlnischen Lomwillarien der Ritterschafft Privilegs übersehen / und 
der Jnnhalt kürtzlich auffgezeichnet worden. Wie weit <lber dieselbe vor 
gültig und lichtig erkannt seyn mögen; Darüber ist keine Erwehnung ge­
schehen/sondern es wird.schlechter Dings berichtet/ was daselbst sey auf­
gewiesen/ und pro^uciret worden. Es wird zwar beygebracht / daß die 
Ritterschafft selbiges Originzle durch die schwere und unglückliche Kriegs-
Zeiten/ so nachgehends die Provintz Lieffland betroffen/ Verlohren/ «nd 
derselben von Handen kommen; Aber/ weilen selbige ksvilion 1599. 
zu Zeiten Königs Ligismunäil'ekcii, und also ungefähr 40. Jahr nach Er­
haltung des privilctzlj, wie ausdemv^ro zu bemercken/geschahe / in selbi­
gem inrerMrio auch Lieffland in bestandiger Pohlnischer ?rc>rcÄion war/ 
So ist ja nicht zu vermuthen/ daß in solcher Zeit das vi-i^insle hätte kön­
nen von Handen gerathen; Sondern weiln sie mündlichen Bericht ge­
than/daß das Originale annoch in Pohlen in einemCloster zu finden/ss 
scheinet eöwahrhafft zu seyn / daß es vielleicht xrojerriret und verfasset/ 
nicht aber extrsckret/ und zureerfs^ion oder bündigen Krafft gediehe« 
sey-

Ferner wird in derVeäuÄlon angeführet/ dasiKönig 8'ßizmuntlus 
selbiges ?rivUeßium mit seinem Eyde bestätiget / und es dahero 

vor inviolzble zu achten wäre. Darauff wird geantwortet/ daß weder 
die Eyds-kormularsich auff dasPrivilegium, noch dasfrivüegluw sich 
«uffeinm Königlichen Eyd beziehe; Sondern es bezeucht sich die mit den 
Heermeistern und sämmtlichen Liefflandischen Ständen geschlossene Lspi- , 
tulsriov expreszc auff den Eyd / welchen der König 8iAi5munc!u5 
lius zu leisien belobet hatte; Auch ist eine bessere Loncor^oce zwischen der 
Formul der Eydeö und dem Inhalt der (zenersI-LapiruIstion; Und wer­
den nicht einige treulichst gegebene ?rivi!egia , sondern nur die Freyheiten 

H mid Gerechtigkeiten / so ihnen vormahls von Käysern^Königen / Fürsten/ 
Heer-
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Heermetstern und andern rechtmäßigen Obrigkeit verliehen / beschworen. 
Weßwegen der Eyd keines Weges auff dieses Privilegium exteaäiret 
werdm kan. 

Auch wird weiter tndcrve6uHion erwehnet/ daß die Ritterschafft 
in Curland biß auff den heutigen Tag desselbigen Privilegs, geniesse/und 
daß nebst derselben auch dieLiefflandische Ritterschafft in continvs pos-
setlione dessen nunmehro l2y>Jahr lang gewesen. Worauffgeantwor-
ttt wird/daß kein Beweiß beygebracht sey / ob die Curländische Ritter­
schafft eben aus diesem ?rivilegio, und ob sie nichtaus einem andern so 
thane prserogstiven: genossen / worüber nichts zu finden isi. Und wenn 
auch solche Einsprüche und vubis über die Richtigkeit eines privileg'u vor­
fallen/ so kan das nicht mit einer xrTlcrijzsivn und langjährigen? excrci-
tio legirimiret werden / was der Obrigfeit unwissend und äs ssc^o ge­
schehen ist.. 

Ein bekandter I^iKoricus, kiiäericuz I6eriiu5 genanl^/ der eine 
Lieffländische iMone geschrieben / berichtet/ daß/nny 15^. der Her-
tzog in Curland der dortigen Ritterschafft ein Privilegium über das Recht 
der'MMten Hand gegeben habe.. Woraus erhellet / daß/ im Fall sie zu­
vor sothane Gerechtigkeit gehabt/ besage de5 Privileg!» 8 ' ,gismun6i 

ßvtti, so h<stte fie nicht nöthig gehabt/ solches erff von einem Hertzoge 
w Curland zu suchen und zu begehren. Und kan demnach die Kanon, so 
veputari von dem Exempel des Adels in Curland nehmen / nicht beste­
hen / und machet vielmehr die Sache «n sich noch ungewisser und ver--
Vächtiger.. 

Welter erhelletaus der Ve6u<!i!czn, dass/weilc»rPoh5ensothane' 
^unäsmeoral Lapirulsriones auff mancherley Weise gekrancket / und al­
so von der einen Seiten dasVinculum anffgehoben worden/ habe man 
andern theils sich vorGOtt und der Welt befugt zu seyn erkandt/ seine 
Pflicht auch auffzuheben und deßhalben die von dem Schwedischen Kö­
nige Lsrl dem IXten angebothene savorsble LoncürioQs; angenommen; 
Und gleichwie die Ritterschafft auffdem Grund ihre unterthänige Treue' 
zusaget / also sey gleichfalls sub vocumenns x. Sc k. derselben versprochen 
worden/ bey allen alten / von vorigen Ertzbischöffen/ Heermeistern und 
Königen gegebenen Gerechtigkeiten / Gewohnheiten/Verträgen / Iwmu-
oitätm und Freyheiten/ beschützet und erhalten zu werden; Hierßey iL 
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zuförderst nachdencklich/ daß die Ritterschafft und der Adel der Ursachen 
halber / daß derselben dte'pt-sttencilrten Privilegs nicht gehalten worden/ 
sich von Pohlen ab- und unter die Cron Schweden begeben habe. Wel. 
chcs^alLonnemeoe, wie Weites anzusehen / mau höh erm Urtheile unter-
giebet. 

Es hat zwar König Carl der IXte in denen vonveputstissllegirten 
Beylagen lud e. Sc ?. der Lieffländischen Ritterschafft und dem Adel ia ge-
n»re gelobet / dieselbe bey ihren Privilegien und erworbenen Gerechtigkeiten 
zu handhaben und zu conservircn; Hier aber ist eben die Frage / welche 
dann eigentlich dieselbigen sind/ und ob darunter daspra-tenäirteprivile. 
Kium 8iK»8muQöi /^uguNi in speciesolle oder könne mit verstanden wer. 
den ? Jn^erselben Königlichen kelolmion ist enthalten / wann das Land 
zur Ruhe und in bessern Zustand kommen würde / alsdennwolten Ihr. Kö­
nig!. Majest. Dero Privileg!, lassen durchsehen und verbessern/ woraus zu 
schliessen / daßJhr.Königl. Majest. damahlen das Privilegium Hgizmua-
^uguüi noch nicht gesehen/ noch dessen Jnnhalt / oder wie es damit beschaf, 
fen/gewust haben; Daß also diese kcsolurion einig besonders Absehen auff 
das ietzo quscKionirte Privilegium nicht kan gehabt haben / bevorab/ da in 
derselben Resolution enthalten / daß Ihr. Königs. Majest. die Ritterschafft 
in Lieffland mit gleicher Freyheit und Gerechtigkeit/wie Harrien und Wier-
landzuderZeitgehabt/ begnadigen wölten. Es hatte vielmehr darin» 
specikce daS Privilegium 8igi,muocli ^uguAi sollen benannt werden / zu« 
mahlen selbiges grössere und smplere Freyheiten in sich hält / als das Har-
tischend Wierische Recht/ so doch von König Carl in der Resolution als 

^ ein besseres Recht/ womit er die Ritterschafft KeneLciren wolte/qngeführet 
^ wird? 

Gleicher Gestalt wird in der veäuÄion cominuiret/daß Jhr.Königl. 
Majest. unser ietzo regierender allergnädigster König und Herr/ der Ritter-
schafft Privilegia conürmiret hätten / und habe die Ritterschafft also/GOtt 
Lob! in beydes/ so wohl die LuccelZZont-als vispollrions Gerechtigkeit/ un­
ter die glückliche Regierung der Cron Schweden bißhero geruhig und ohne 
Einspruch genossen/ und sey alles dieses durch die Olivische FriedevS-p-ü^ 
bestätiget / woselbst der König in Pohlen all sein Recht und Ansprach/ so er 
BN Liefstand gehabt/ Ihr. Königl. Majest. Herrn Vätern / glorwürdtgster 
Gedächtniß ceäW uyd übertragen, ^nd weil des Königs in Pohle» 
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Ansprach und Recht auffLieffland sich nicht auffettvas anders / ale auffdie 
zwischen König Ligizmuoäo^uZuko eines/ und die Ritterschasst andem 
Theils geschlossen so seyn dieselbe in denFrledens-IrsHstenimxli-
eite prorogiret/und dermaffen auch die8uccell!onz.undDisj,olition5-Frey-
heitenbeybehalten worden. 

Ehe dann man nun über Ihr. König!. Majest. LonLrmation etwas 
antwortet / so M vorhero Meldung geschehen von den Olivischen Friedens» 
ksüen/welche auch relpeÄu tem^oriz vorher geheumüffen^ 

Dergleichen Formalien / wie von Depuran; angezogen worden / sin-
det man in denen paÄiz nicht/sondern es wird darinn schlechter Dings ge­
dacht/ daßKönig und Stände in Pohlen und Littauen/ Lieffsand an den Kö­
nig und das Reich Schweden zu ewigen Zeitey^inxlenum Dominium Ä 
xs0s)r'ct2tem zu vöüiger Herrschafft und Eigenthum übertragen; Nur 
wegenOeftl und Ehsiland wird allein gedacht/ daß die Gerechtigkeit / so 
Pohlen dran habe/ ccäiret werde. Und gesetzt/ es wäre also/daß die For­
malien eben auch über Lieffland zu verstehen wären / sswird doch LiZi^ 
muncji^uZutti Privilegium, worüber anietzo insonderheit gestritten wird/ 
damit nicht bestätiget / denn der König und die Republic Pohlen haben es 
nie vor richtig und kräfflig erkennen wollen/gleichwieauSd^ri-Ti^isto--
risund andern Umstanden klarlich dargethan ist. Die murua Lubje-
Äioni; zwischen Pohlen und Lieffland bestehen auch nicht in dem vermeyns» 
ten ?sivUcgio Sigjzmuncii äuguüi, welches ^rlretistferia 6ta xott keKum 
8. Lall^rinze lz6i. sondern in dernlristrumenlo, tZa:irt den I>lovembr. 
selbigen Jahres/ wie oben erwehnet ist. Daraus flicsset dieser Stbluß/ 
daß die Gerechligkcit/so Pohlen selbst der Ritterschafft iu Lieffland nicht hat 
zustehen wollen / solches auch unter der Cron Schweden kctne Statt finden 
könne/und dannenhero auch die Olivischen Friedensräten in diesem Stü­
cke imjzertil-leoker sZIegirerwerden. 

Dabey muß man auch Anregung thun / welcher Gestalt in ber De6u-
eiui^ion alles das jenige/ was von der Zeit des Königes Lsrvü IXn, an/ 
biß an die Zelt/ da Ihr. Königl. Majestät / der ietzo regierende König/ 
Dero gnädigste Conkrmsrion ertheilet haben / überM t.'ivile^jen 
xsMret ist. änno 1627. hat die Ritterschafft bey dem damahligen 
ncril ^uvervcur über Lieffland/ dcm Fcld.Hnrn Eraff ^ 
I» (5Äläiv,.Me?n andern auch aubdrücklich dieses gesuchct / daß Ihre 
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Königliche Majestät / (Zuüav^äolpk, Glor-würdigsten Andenckens/ 
daö krivilegwm 8?gi5mun6i ^ugvWconiirmiren möchten/ worauff sie 
dieseAntwort erhalten / daß Jhro Königliche Majestät zuförderst solches 
Privilegium zu sehen begehrettn. Welches gnüglich erweiset / daß man 
schon zu der Zeit dran gezweiffell. Und ob schon höchstgedachte Jhro Kö­
nigliche Majestät (-uli.v im Majo auff der Schiffs-
Flotte in Dalehampe/ auff Ansuchen der Mitterschafft durch Dero Ab­
gesandte kromkolä?stkul und Otto v.Ivleogäen, alle ?kivileßien insge­
mein bestätiget; Sogeschahe es doch nur Interims Weise biß zur beque­
merer Zeit und Gelegenheit/ wie die Worte selbstcn lauten. Welches 
abermahlen zuerkennen giebet/ daß man ein eder ander Zcru^eldarü­
ber gehabt habe. 

Nach Absterben des Hochseel. Königs (5uKavi ̂ .äolpki hat damah­
lige Königliche Regierung äano 1654. der Ritterschafft Gesuch/ wege« 
LonKtMÄlion der Privilegien biß zu Jhro Königlichen Majestät Königm 

' LKrittmX mündigen Jahren verschoben. Und haben zwar nachgehends 
Jhro Kö^iigliche Majestät ^rmo »648.6. i^ten ^ugvüiDeroLeneral. 
Cvllkrmaüon über der Ritterschafft Privilegien ertheilet / iedennoch aber 
unter diesen notablen Claululv »welche sie von voriger Obrigkeit/so wohl 
«uch von Jhro Königlichen Majestät ordentlich/ und mit gutem Titul 
erworben und genoffen haben; auch Jhro Königlichen Majestät und des 
Reichs Hoheit in allem vorbehältlich/ ohne Schaden und prseju^ce« 
Welche?ormsUs abermahl wiederholet und gebraucht werden in Jhrs 
Königlichen Majestät/Unsers ttzo regierenden Allergnädigsten Königs 
und Herrn/ über der Ritterschafft Privilegien gleichfalls gegebenen und 
zu Liungby den loten Maj. 1678. Kurten (-«neral-^on^rmsrion. Wel­
che Lkululafattsam zuerkennen geben/ daß man nicht promilcue vor 
gut erkannt und vor gültig angenommen habe/ was unter dem Namen 
der Privilegien proäuciret ist. Sondern es ist eine clittinöiion gemachet/ 
und unter denselben ein oder anders / worüber kein gnüglich und sicher 
Veweiß vorhanden/ vor ungültig gehalten worden. Welches fürnem-
!ich von König 8igismun6i ^ugutti privilegio zu prsesumiren / beydeS 
aus Anleitung verursachen/ welche vorhin bereits umständlicher erweh-
netsiud/ als auchdeßsalls / daß indem 7den ^rciculo ein allzu ampel 
und unUmicirt« vilxoüttoa in den Gütern zu thun und zu lassen der Lieff-
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ländischen Ritterschafft solte gegeben seyn / wodurch der Obrtgkeit nie« 
mahky^iMwaS davon heimfallen kunte/ welches doch .keine Obrigkeit 
gerne zulässet/ auch nicht Unterthanen begehren soltenV insonderheit/ . 
wann sie ohne dem mit so favorsizlen Freyheiten / als das Harrisch-und 
Wiertsche Nechtist/ beaekcirttjlnd/welches beyderley/ sowohl das^us 
tucceäenäi als cjitponeväi in sich halt/ und also damahlen erst nicht nö­
thig war dem Vorgebe^ nach cinlu8äisponencji zu/uchen. 

Diese äubis werden zu gebührender Erklährung auffgesetzet/zumah-
len ind^i übrigen / welches in der Oepurirren DeäuÄion wegen des prse-
roganvs und Vorzugs/ so die Lieffländische Ritterschafft vor der Ehstni­
schen haben solte/. angezogen worden/ nichts beständiges kan ttaruiret 
werden / ehe und bevor man völlig versichert ist über die Validität und 
Richtigkeit des Privileg!» SiZizmunäi HuZuÜi, als worüber anttzo der 

gröste Zweiffel entstehet. 
XX. 

Der oexmircen Antwort auff vorhergehendes Beden-
cken/übergcben in Stockholm 6. is.kebr. i6yr. 

Großmachttgster / AUerAnadigster Ixonig! 
M^Uff Ew. Königlichen Majestät AZergnadigsten Befehl/ haben wie 
^^dte vom Königlkhen Cantzelley (ÜolleZio verfaßte Oklervaciones 
über unser allerunterthänigst eingereichte Oe^uÄion folgender Gestalt be­
antworten woSen. 

Anfangs erfordert man den Beweiß/ daß in vorigen Ertzbischoff-
und Heermeisterlichen Zeiten/der Obrigkeit nichts mehr/ als das sus pro-
rimiseo; eintzigund allein beyVerkauffung der Güter zu gestanden.Solches 
nun tst dorten notorisch/ fürnemlich denen/so in jui-e pzsrio intormüct 
sind. Indessen dienet zum Zeugniß die Llausu! in Ertzbischoff (^lpsri 
Con5-malion, darinn er die Ritterschafft bey seinen Lebzeiten der Auff. 
oderAnbietunge halber frey schilt/ welche Ertzbischoff l'komas, wie in 
lZeäuÄione erwiesen / gäntzlich nachgelassen. Istalso zu selbiger Zeit der 
Verkäuffer zu keinem Lonlens-Begehren/ sondern zu Auff.odcr A^chie-
tung einig obli^iret gewesen» 

Zum andern achtet man in den O^servarionidus dieviliinQionzwi« 
schen dein 5euc!o novo oder qeu erworbenem Lehn / und dem feuäo anri^uo 
eder geerbet Lehn vor unnpthi^/ vermeinevde/daß dieselbe in luccx/üons 
^euäorum kein momenr gebe. . 
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Um nun hkrauff gründlich zu antworten / ist nöthig vorher zu wis-

fen/daß/wie nororisch/ die Provinz Lieffland Ut den 3etten/als das^ure 
Lebu-Reckt dasslbü^rine/ wie auch hernach ein ̂ ppemvepz des Römi-

scheu Reichs / und ausdrücklich auff die Teutsche a^enmne Rechte ?rivi-

legiret gewesen. Dessen ein Zeugnitz / der andern zu geschweigen/das ?ri-
vile^ium Si^kmuncji XuLsuäl ^rr. IVw gicbet. In diesen Rechten ist mm 

versetien / dasein keuäum novum mslculmum re^u.!sncer nicht anders 

alkia.lffdie männlsfk>e nledi 'rstetqettde fallen M'.deriZLnköttne/ vi6.l. 
keuä imo F. 2. vsrs. 8in aarem II.keu6.II. Lcc. einem se^cjo snti-
ouo mzscuZiao aberfsonstzvirum oder päreravm gnmndt) geht die Erb­

schasstaus das männliche Geschlecht nicht allein in niGersteiaender/sondern 

auch in der Seit'Linie / soweit man nur erweisen kan/ daß dieselbe von' 

dem primo ZcquireTtte Herstammet/ viä. 2. ?eu6. ZI. itsm 2. ?eu«j. 50. Lcc. 
Wie es dann solcher Gestalt in Lieffland prslIicadle gewesen. Ob schon 

vielleicht anderweits andre Gebräuche in Lehn-Luccesüovensind/ so redet 

man doch nur von der msteria subttrata, nemlich von Lieffland/und be­

leget hierniit den Zweiffel zur Genüge. 

Zum dritten wird wieder unsere OecluÄion oblerviret/ als wenn 

Vie acsamte Hand kein allgemein / sondern pÄrticull^-^f^e gewesen; 

ticuic, oneroto gegen (5ec!ü-ung von Kolxe^Lusen durch die ^sielenkau-

sen erworben/ und der Neuen^Gnade sehr gefahrlich gewesen / deßhal-

ben auck die Rosen aus jenem sich weg und in diese begeben hätten. 

Dagegen antworten wir/ man werde aus der Ve<ju6iion uns nicht 

überführen können / ob hatten wir wider die deßfals habende Kundschafft 

jemahlen behaupten wollen / .daß das Recht dergesamten Hand «nfangö 

bey Imroä^cjrung dcsslben in Lieffland/ «in astgcmeimö Recht gewesen; 

sondern wir haben eben deutlich vorqestellet/daß nur einiae cm solch Recht/ 

und zwar die 'sieler^Zusen erst anss dem grossen LvnciilO zu <?ostnik 

«rhalken. ̂ )b nun solches oncroiOruuw nemlich gegen ccöirung deeSchlo^ 

fts 1xvcKerz!zZustli geschehen sey/ davon werden die annoch in fo?mspro-

banrs bey uns in Lieffland verhandelt I'tcrke inveKirur.-? besten Be« 

weiß qrbm. Diesis Recht der gesammten Hand ist dem Rest der Ritter-

fckaffc/ der in der neuen Gnade aeiessen / nicht weiter anstößig gewesen/ 

als daß/ wann j<mand von der Emilie aus der aesaniten Hand ein^ 

Tochter von d^r?.unil!« auödcr neuen Bnade qchcyrathet/ und ein Gus 

MU / selbiges ^j«t «Nttr die geiamtt Hand geralben/ 

«nd 
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«nÄdcnEr^^ 
^ut herqestammet/ enkoaen worden. Derowegen/um diesem?buL 
wehren/die Vereintanna ̂ «nv r??,. aescheben ist / ztl keinem andernZweck/ 
aw nur zu verhindern / daß nicht wider allaemeine Rechte und Billig­
keit ein Stam-Gutvou der^a^üieab und zu einer fremde» gewendet 
den möchte;^) Licht aver/dasi ssWen eine eüential smipstkie zwischen bey« 
den Rechten solte gewesen seyn/ allermassen beyde in nnd an sich selbst so 
beschaffen und cowp-rible waren/ daß sie wohl bey einander haben ste­
hen / und gleich in dem ?rivileZio Sißizrnunck ^uZutti zu sehen/eine «jua6 
confulio j^num geschehen können. Wie der Jnnhalt sothaner Verei­
nigung nach genauer Erwegung weiter und klährec es darthut. Im übri­
gen hat das Recht der gesamten Hand nichts im aeringffen dem andern 
schadet/s0t«dern ?>a^e/'n- s^f in k>t>m (Stück einen Nortis 

das anders g^nanaelt/ und so vice versa. Auch sind die Rosen aus 
der gesamten Hand in die neue Gnade / nicht eben aus der Ursache/ daß 
jene diesem pl-Tjuckciret/ und anstößig gewesen/getreten; Sondern weil 
dieLoniZmones, so die NM Gnade gehabt/ den Rosen besscr gefallen/ 
UNd/werweiß auS waS fll-r l'rjvst'KAisc)!,, ihrer pzrncujier Loncilkion^. 

accommoäabier gewesen. Wss ferner ein oder andere Umstände be­
trifft/ die in der ve<äu<Iion nicht eingeführet / und gleichsam als ein 6e5eÄ 
in der8er!e ^iüorica bemercket worden; So haben wir selbige mit Fleiß 
übersehen/ vmdiefast schon erwachsene Weikiäusftigkeit der veäuckion^ 
so vZel mnglich/ ferner zu vermeiden/das vornehmste nur in gantzsumm«. 
rischcr Form vorzustellen/ und mehrauffden Zweck/ als die lMorische 
Ln'.izelUllementt zu zielen.Sonsten würde/ wann alles specialilltme solte 
müssen beygebracht werden / viel ein mchres annoch zu erinnern seyn/als 
diß/was auch in der Observation angeführet tvordm-

Zumvterdten wkdvon uns begehret der Veweiß / ob^tohany ?civ-j 
^isckoffm Oesel dem dl>rtt^en Adel in seinem ?iivüsLi<, specialiterdie 
Freyheit aeaebet? ohne Lonie.is und Anbietunae sein Wut zu ^ 
darüveristein TxrraÄumderi^ccluÄion a^o^et/ und solches 
deutlich erwiesen worden/ dessen 6äs, an sich richtig ist/und nach dem Oe­
selschen dorporc?riviieAic»rum kan eXLminiret werden. 

Diehiernecbst angefügte (^uXÜion belangende/ wie weit nemlich 
BtschofflKomX.VefuANißsich hab^rstrccken können ein LrivileZwm^ 

Oo ! zu 
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zu geben/da doch vor ihme schon ein allgemeiner Schluß wegen beschul» 
digter Lollukon mit den^uscv vuern/ wider seinen ^ntecellorem <üs-
spsrum und dessen Nachfolgern soll gemachet/ und der Ertzbischoff seiner 
Herrschafftin Lieffland bereits entsetzet gewesen seyn; So findet man 
zwar in Lieffländischen ̂ Morien die Nachricht/ daß nicht Lazarus,son­
dern dessen LucceilorJohann Blanckenfeld/etner solchen Unthat bezüchti­
get/ nachmahlen deßfalls auff dem^cylo^ Kounevdusg in Verwah­
rung genommen / und ^nno »^6. zu^olmar das so genannte vecrewlN 
^olmanenle gemacht worden/ daß der Ertzbischoff sammt allen andern 
Bischöfen hinführo dem Heermeifier solten unterworffen seyn. Worauf 
er auch fich von seiner Herrschafft sb^icireu muste. Man will hier zwar 
nicht exsminiren / wie weit solches Oecrecum und die ^izciicaciO der Welt-
lichen Herrschafft ^i^tekt Grund an und fürsiich selbst haben/ weiln i. 
dem Kayser da^ lupremum Vöiyiniüm in iecujarl^uz zukam. 2. die Hk-
(jicatic, der weltlichen HM'schafft von dem Ertzbischoff nicht bey freyem 
Willen/ sondern cozÄe, da er im Gefängniß saß/ geschehen / und was 
der andern concurrirenden Ursachen mehr waren; sondern man stellet 
solches dahin. Dieses aber zeugen gleichwohl die IMorien und 
?ub!ica, daß der Ertzbischoff Blackenfeld hiergegen nachmahlen xrorc-
lUret/ sich nach Rom/ von dannen in ttlspanicn zu dem KayserLarolo 
Vro verfüget / den Heermeister nebst den Standen verklaget/ und rettim-
tionem in integrum begehret. Da er aber 1527. gestorben/und sein Nach­
folger auff selbst gegebenen Vorschlag des Heermeisterszude? 
Ertzbisthöfflichen Würde vomThum-Capittelerwehlet/ nachgehends a-
ber die keüitution der dazu gehörigen weltlichen Herrschafft / so ihm doch 
der Heermeister zugesaget/ nicht erhalten kunte; suchte er die Hülffebey 
dem Kayser/und brachte die Sache endlich dahin / daß änno izzo. ein 
Käyserlich kestilmorium nebst einer (^itscion ergieng/ welches so viel 
fruchtete/ daß/fürnemlich durch Getried des Bischoffs zu Dorpt/ ein 
Landtag angestellet/der Erhbischöff in seine weltliche Herschafft reMtui-
ret/ der dem Johann Blanckenfcld abgezwnngene Eyd cMret/ und also 
alles vorige snnuüiret worden/ ausser daß der Streit wegen seines vorhin 
gehabten Rechtes in ZccleliMciz nicht zu der Vollkommenheit/ wie 
sie vorhin gewesen/ wegen der ^e^ißions-^esormsrion ( die aber 
feiner Macht in leculzrikuz nicht hindern können) gediehen ist. 
Gestaltsam er/ und nach itzme ^iltnlmu» biß auff das letzte die 

Herr-
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Herrschafft über die Stadt Riga u«d das Land gehabt; Und also die 
Mündigkeit deö Ikom» wohl zu julkliciren ist. viä. ̂ rrkenius Oeren-
l>ie!m in vita?onri äe la Lar6ie m. 88.6c 89.'skomse a ̂ isereQläiü. l^i-
von. K48. l^ib. ;ro. p. m. 51z. öc le^cj. <ük/trXU8 in Lkron. lib. iz» 

Was sünsstens wegen die in der Oe6uÄion comparative vorgestell­
te Ungleichheit/ zwischen den Ehstnischen und Liefflandischen VilpoLnons- j 
Rechten in den ö'olervationil?u5 eingewandt/ und zum Lourien dessen /des 
Iu»7ZMAen Invetticur dermaßen aUeZiret worden / als wenn darinn die 
Luccetlion und Oiljzolmon zugleich cleZiniret wären ; So wollen Wir 
hierüber alle ferner Beantwortung bey seit setzen / weil weder die I^eZirunz 
noch klkrwirung uns schaden thut. Diß aber ist norsble 1 daß in der OK-
lervstion angeführet wird / ob hätten Eur. Kötttgl. Majest. in Dero veci- ^ 
Lon vor die Ehst-Länder / die Clausul/ daß der letzte m der Succeslion keine 
Freyheit zu alieniren haben solte/ desFalls eingerücket / weileöin ihren 
krivil^^iea stünde; Nun aber wird man in unsern ?rivileßiea es nicht sin-
Ken / deßhalben haben wir hierin» Eur. Kön« Majest. Gnade und gerechte 
Oecilion imploriret. 

Betreffend dieprXjuckci'sI.HuXttiones oder vulzia über das?rivi-
teßium 8lß,smuncjl ̂ u^utti, als die Grund-Seule unftrer zeitlichen Wohl­
fahrt ; So kan die Ritterschafft nicht anders als auffdessen Gültigkeit be­
stehen / weil dasselbe als ein Kleinod ihrer theuer erworbenen Gerechtigkei­
ten von der Zeit an ist gehalten worden/ und auch noch billig davor gehalten 
wird. Insonderheit da die nachfolgende Verträge mit dem Hochseel. Kö­
nige Lsroto IX. dieselbe äcäucirter Massen bestätigen/auch die andere unter 
Königl. Hände und Siegel in arnplilluva forma ertheilte herrliche <^on-
ürwskiooez die Ritterschafft um soviel kühner gemachet haben / darauff 
beständig und fest als auffeinem Felß zu bauen. Daß es aber nichts desto-
wenigerantetzo zweiffelhafft gemacht/ und die Ritterschafft in der Hertz-
dekümmerlichen Sorg und Furcht/deffen entsetzet und verlustig zu werden/ 
verfallen muß/ wird bey derselben leyder mehr als zu grosse Schmertzen ver­
ursachen. Wir haben gegen E.K. M. unserm allergnadigsten König uud 
Herrn hierüber zu raiionniren aus aller unterthänigstem kshxÄ uns ent­
halten/und eben dartnn alle Lonrrovers verhüten wollen/sürnehmlich / da 
wir von sämtlicher Ritterschafft in Lonurull!» haben / unsere Erbungs-
Rechte 6e6ucirter mästen vorzustellen / uns in ketve dömioverlie der?rivi-

lcAiell einzulassen / sondern dieselbe allenthalben als ein sicher Grund vor 
O o z  m -



Äiflisjiutabl-z zu ponittn; Im übrigen aber den Ausschlag GOttund E.K. 
M. in cckermmrthänigster Ergebenheit heimzustellen. Weilen nun E. K. 
W. Mjs unsere meäiante 8upp!ica erklarte aüecdmnlthigste Lubmiil^on, 
^nftrm Willen einen andern Weg gewiesen/ und Kraffl einer den 28 sct 
^lsnäarum 5zc. KcAlse kssje^riz ertheilten all^rgnädigsten R-clolucion^. 
befohlen / auff die von: König!. Cantzeley.LoileZic» verfassete Oblervätio-
oes eine Erklärung einzusenden; So wollen wir in dieser ausdrückliche» 
Bezeugung / daß wir in keinem andern.Absehen / als bloß E. K. M. aller-
gnädigsten Gehorsam zuvonefi?cn/ nicht aber einiger Massen zu railonni-
ren/ auff bie.gegen obgedachtes?liviZsAium gemachte ObjeÄlonez folgen­
des antworten/der allerunterthänigsteu Zuversicht lebende/es werden Eur. 
Kön. Majest. diese in einer ungefärbten Ivnocsncs vorgestellete Gründe m 
Gnaden vermercken/ und keiner üblen Deutung hierbey Raum gönnen. 

In den Oblervariolübu5 wird zu allererst das Privilegium ZjZizmun» 
«Zi^uZnlii dergestalt conslcieriret/ ob folte es nicht zugleich als die funäa-
memsl (^spiculatian der damahlig geschehenen Lu!?ie<Iic?n anzusehen seyn. 
Die 8udjcÄLoa5 und die Historien geben aber diese Nachricht / daß die 
Leneral-OpitujauOQ mit dem Heermeister und Ständen / wie auch diese 
special Versicherung gegen die Ritterschafft/ zusammen Hangende 
gewesen find / vor deren beyden Richtigkeit kein Schluß hat seyn können. 
Gestakt auch zu mercken/daß in dem Leueral.viplomste wegen der Ritter­
schafft nur in terrmmsZsnErsliKuz, wegen des Heermeisters oder Hcrtzogs 
in Curland aber lpecialillime dieLoa6icic>lle5 lulzjeÄionis verfasset wor­
den. Nun lautet aber die Vollmacht (vi6. Oorp. ?rivil. noviilime exlü-
diwm n.ic).p»A.7Z.) so die Ritterschasft ihren Bevollmächtigten damah­
ls! zu Schliessung des LubjeAion-Handels en ^articuüer mitgegeben / da- , 
h it?/ daß crstlich die (-ensral Versicherung aller alten ̂ nvilegien und Frey­
heiten / hernach dieVermehrung und Verbesierung derselben/ vor der Rlt-
t<rschafft so!ten bedungen werden. Darum/als in der (venera! (^zpirula-
tion die Ritterschasft Zeneraliter inclucliretwar/ nachgehendö auch diese 
sjzecial.Versicherung geschlossen/ und der Vollmacht gleich gemachet wor­
den. Denn als der Känigl. plsoipocenciarluz, Hertzog d^icol. R.gc1?ivil. 
snftiigS dieser I'ra-Iaren halber in Ljeffland kam / hatte derselbe die Ritter­
schasft versichert/ daß der König in oe^ttdem Diplomaten sich gegen die 
Mitterschaffk verschreiben / und dieselbe nicht allein die Bestätigung der al­
le« ?rivil?ßten, fondern auch ex^r?lss ykren Vermehrung unh Vcrbest 



fcrüttA anzubringen/ Macht haben solte. Welches nachmahlen zur ^il-
äs also geschehen/ und ist / ob sie schon tn dem Umverls! O^lomsre mit ein­
geschlossen worden / eben dieses Privilegium, das vom Radzivil versicherte 
besondere Diploms vor die Ritterschafft/' darinndie indmivi^smsrs 
U^l^erfzli nur w termmiz gener^ildu, gethane Bestätigung der alten 
Rechte / Krafft Rat^ivilischer Lsurion und der Okulisten Vollmacht/ 
ipecizliter nMtalleincon^miret/ sondern auch vermehret und vetbcjscrk 
worden/wie der lnrroiru5 des 7den^rricu!5?jivi!e^ii alich klärlichsich da/ 
hin beziehet/ unbmitdcr befindlichen ttZfmorüL eins das andere legikimi-
ret. Wolte man nun diese special-Vesichernng oderPrivilegium vor die 
Ritterschasft von dem Ludje^ionz-Handel trennen/ so halten I. dieGc-
volZniächttgre ihrer deullich^HrMh^ebL.nm InÜru^ion ^ 
vom I!. 8e^>rembr. 156'. kein Genügen gethan ?. Wäre die Oulio 
v.s62,'v!liZns, so doch der Eckstein des gantzen Lieffländischen 8ubjeciion. 
Handels ist / nicht erfüllet / undz der Handel von nichten gewescn/ auch-
nicht nachmahlen rsril^biret und mit rccipocsuen Eyden bestätiget wor­
den. Aliermasicn in der InttruÄ ion ausdrücklich verfasset/^daß sie nicht-
allein eine Vesiätiglmg/ fondern auch eine VerbeArmzg und Vermehr 
Nttitt / der alten RilterfchafftS' psivilrgiev, H?crilgketten und Freyheit 
fen / inglcichen auch andere special punÄs und ^rüculos, die man erwei-
fen ksn / daß sie nicht in dem (?eOek-Z! Oip!vmate, sondern nur einige / aber 
doch nur gerie rsüllime beschrieben sind / suchen folten / zu welchem Ende 
Sann in vor gedachter Vollmacht denen Abgesandten der Rittersthafft diese 
xenc^l-und^lutsr LlZuüil ausdrücklich eingerückt worden / taßsieunbe-' 
schranckte Macht haben sollen zum besten der^Mikttrschaffc mit dem Könige 
5jgizmun-!o zu kaudein. Erhellet demnach unstreitig / daß diese 
Hecial-Versicherung oder ?nv,Icgium ein elleorisl oder wesentlich Scück 
der damahligen Lu!zjeZj?n.Hand!una gewesen / und als eine ^Lpimjarjon^ 
die soec al- Versicherung gcgui die Rittcrschafft in sich haltende / anznH- > 
hen ist/ zumahlcn/wenn man bedencket/ wle das Privilegium kmtz vor dem 
ersten ^r^icul ausdrücklich sich auffdie Vollmacht als k^(iQ und funäsnzer^ 
tum dc'S 5ubj<Äion. Handele / ingleichen der Anfang des/den örucuis 
pnv!l. g!i cunisrm isi der von dem Fürsten Radzivit bey den 

5s^ci-'en (d:. vorher m ̂ efi.'.nd gehalten wurden) ge-zebmenVersicherimg/' 
tasi nichl all'U^i tl^len priv,l,'.;'ca solttn c0l?6rmjcc, sondern auch ver-
HiklMtmdv?ibcsj>ttwaotti/veMti. D^r^us kiärlichzusetzen/ mche 
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allein / daß diß Privilegium in Ansehen der Vollmacht und der Radzivili-
schen Abhandlung nothwendig/ sondern auch ein a^perrinens und insep,. 
rables Lonnexum mit der <3eneral. 8ubje6djon8- Handlung gewesen. Wie 
dann von der Richtigkeit dieses Privileg», und daß selbiges wahrhasft zu 
der Z<itbey deln8uKjsAion5'Handel also sccoräiret gewesen / viele auff-
richtige / und unter denen ein beglaubter Königlicher Schwedischer PZ>tto-
riogra^usKegni zeugen, vici. ^rrkenius Oeren^ielm in vira pontiäela 
(-zrciie p. m. 98. kricl. Genius in proär. kil^. I^ivon. m. ?8- Z9. 8alcz-
won PIenningin^i^.I.jvc>n.Lkzstrzeu5!nLkrON.8ax. circa snnum 1561. 

p. m. 15t. parr. 163. Lc mulri alii. Daß also hiemit zugleich auch die ke-
rnsrque, als wenn zu der Zeit nur die alten Recl)te und Freyheiten cvnKr-
miret/ nicht aber etwas neues gegeben wäre/ ihre Richtigkeit gewinnet / und 
von allem Zweifel abfället. 

II. Die 6.NN01562. von dem Fürsten Radzivil gegebene keverlalez, 
woraus Eur. Königl. Majest. Cantzeley-dollegium zwey Argumenta ge­
zogen/ so zur Demonttrationdessen/ daß dieRttterschafftobgedachtespri. 
vilcgium bey dem8ubjeH't0N5.Handel nicht erlanget habe/ dienen sollen/ 
werden hoffentlich dem privilcgio nichts äerogiren. Denn a6 primum 
wird man finden/ daß beyde Documenta nicht in allen Stücken / sondern in 
einigen mit einander überein stimmen. Daß nun zu der Zeit / und zwar 
ein Jahr nach geschlossenem LubjeÄionz.Handel / die Ritterschasft vom 
Hertzoge Radzivil diese keverlsle; im Nahmen des Königes begehret/ auch 
erlanget / geschahe in keinem andern Absehen / als bey der Gelegenheit/ da 
die gantze Ritterschafft den Huldiaungs-Eyd ablegen solle/ sich noch fester 
zu setzen. Derowegen nur die princi^sl-Lapira, so da mehrentheils die 
Policey und den funciamentsl Lrst des Landes angehen / summsrirer und 
ohne Benennung einiger special Beschaffenheiten/ die in dem LubjeÄion-
Handel vorhin weitläufftig und eigentlicher beschrieben waren/recapim-
Iiral worden. Kan also die von der Ritterschasft zu solcher Zeit gebrauch­
te Vorsichtigkeit derselben nicht schaden / fürnehmlich bey solchem /^Ku ko-
magii renouveüiren und noch fester bekräftigen lassen / keine Lonleczuence 
gemachet werden / daß das Privilegium nicht müsse vorher gewesen seyn; 
Weilen es ja nicht ungereimt und ungewöhnlich / daß man besserer Sicher­
heit halben sein voriges Recht bey solchem Fall/ da man sich ihrer hat ver­
sichern wollen/ noch weiter befestigen lässet / wie es noch heut zu Tag im Ge­
brauch ist / und keine Gefahr hat / so lange man es dafür hält / yuoö super-

üu» 



^nonnoce^r. ' Denn'soll der Schülß um^rs.i seyn/daß das ienige/waS 
durch die Radzivilische Keverü,!?; abgehandelt worden / vorh.n nicht abgehan­
delt sey: So muß auch folgen/daß die (ZenerÄl-csp^ulaclon (die mau doch vse 
richtig und unsireitlg hält) niemahlen geschlossen sey. Weäcn in denenOvadzi-
viMen ̂ vecsälidu-von der sammenden Hand un neuen Gna^ 
desalricken auch in der Ls^rsl^apimlacion. Und wurdeman solcher Gestalt 
äp2ri.rßume°nren und sagen können. IndenRadziv^ 
wird die Ritterschafft ein Jahr nach der (?-n-7.l.c-pnul^o. über dle samen-
de ̂ and und neue Gnade versicherl/ 5r§<> ste voryero bey der capimlar.oli 
darüber keine gehabt / welches doch ein unrichtiger Schluß ist Erstehet man 
also / dah die ̂ 5 mi: dem Radzivil^dem vongen m ftinem esse nicht schaden, 
und die daraus gemachte pr-lumpno Kommis keinen Grund fassen kan. 

II Von gleiche? Beschaffenheit ist das andere Argument, wel­
ches dergestalt eingericktet worden -. Daß/weilen in denRadzivilischen k^e-
velÄ.buz nichts gedacht wird von dem Privileg 8,Z!Zmun6sno, so sey za 
schliessen/ daß es nicht müsse gewesen oder zu semer ?er5eA.c)li nicht gekom-
men seyn Denn wäre es zur pe^ekwn gekommen /so schliesset man in der Od-
krv-nor,, daß es in diesen Radztviltschen k(evsklalilzu, nicht hatte kennen oder 
sollen verschwiegen werden. zMs .^Aumem kan man fast mit vorigen be« 
antworten. Die Natur eitles ieden rsitonsbien Schlusses/wie bekandt/besiz-
het darinn/daß der oder Grund / woraus der Schluß soll gemachet wer­
den/allezeit und nothwendig umverls! seyn muß. Nun ist dieftr lupponirte 
Grund oder klajor, daß das jenige / was in Radzivilischen keveriaUbu, Nicht 
gemeldet / auch nicht muß Ka. 1561. bcy dem SnbjeZionz Handel psl^ret seyn/ 
aar nicht richtig oder umverisl: Denn in selbigen wird nur von Ertz-Bischöff-
lichen/ 5täyserl.undPäbsil.eon5rm-n)njbu8gedacht / aber vonder(?ensrs!-
dontirm-rion des König? so in demLeneral dapituls-
tion5-vix»!vmsre enthalten, wird nicht ein Wort gemeldet/unddennoch läugnet 
man dessen nicht. Ist also weit richtiger zu schliessen/ daß/gleichwie 
darinndie (3sne5-»!-l2onsirm2NQn ausgelassen / und doch deßwegen bestehet/ 
also auch die 5xeci-I Lovtirmztion kan ausgelassen / und doch in ihrem Wesen 
nicht mangelhafft seyn. Man sAnolciret allenthalben die Qener^.ps^ 8ub-

, so den ;8> I^ovcmdr. 1561. geschlossen sind / aber die drey Tag jüngere 
8j,ecU! ?aHä nemlich diß Privilegium will man nicht pslliren lassen / da sie doch 
in pici fcirm, pnäucirel/und gleichen Grund/nehmlich der :ö!7.verord. 
ueten (Jenersl.Kevllion Lommitlion Vi^imalion haben. Ist nun diese be« 
glaubte V'ciimanoo. des tjncn Instruments Krafft und Glauben aussrecht 
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zu halten/tüchtig; Warum soll denn/ Allcrgerechtester König! biß andere In-
ttrument vor falsch geachtet werden. 

III. Wird zu msringirung des Privileg dieser Behelssgebracht: Es sey 
dasselbe in einer ungewöhnlichen Form eingerichtet. Nun stelle! E. K. M. 
allergnädigstem Urtheile die Ritterschasft anheim / obdiekorma scci<lents!i8 
des Privileg, aus der Ursachen/daß dieselbe tn anderen Cantzeleyen ungewöhn­
lich ist/ der Sachen und dem Privileg selbst schaden könne ? Denn es ist be-
kandt / daß viele / und fast aller Potentaten Cantzeleyen ihren besondern Ge­
brauch haben/ die durch die Gewohnheit leZitimiret worden. Daß nun zu der 
Zeit tn Pohlen diese Manier gewesen / kan man daraussehen / daßdasvocu-
menmm Ka6?ivilianum eben also eingerichtet/ die petita von Wort zu Wort 
ialeriret/ und auch die donkrmati«j paäii ^enäenilZ eben also eingerichtet 
worden. Auch könte man noch mehr dergleichen aus damahliger Pohlnischer 
Cantzeley gegebene Documenta beybringen/ so/daß derselben Lancellarize 
man sich zu der Zeit wohl hat müssen gefallen lassen. Daß aber das vocu-
mentum kaä/ivilianum solcher Gestalt conli^leriret wlrd / als ob es vielleicht 
eine Resolution wäre / worinn die ̂ nno is6i. übergebene petita genauer erwo­
gen/und damahlen erst/nehmlich ̂ .nno 1542. resolviret/ und der Ritterschasst 
Oe56eria theils bewilliget / theils limitiret / theils ausgeschlossen waren; wird 
E. K. M. hohem Urtheil allerunterthänigst unterworssen. Die Ritterschasst 
erweiset das Gegentheil / weil ».schon Anno 1561. zur Wilda die petita relolvi-
ret / und 1562. dem Fürsten Radzivil / einige cieli6eria, als er den Huldi-
gungs-Eyd wolte abnehmen/ überreichet worden/ so/ daß es Dinge / die zu ver-
schiedenen Zeiten pslkret sind/ und nicht vor cormex anzusehen. Allermassen 
die Ritterschasst aus einem Uberfluß / der nicht besondern Vortheil / aber doch 
gar keinen Schaden bringen konte. vor derHuldigung diese keverlales begehret» 

IV. So wird zuHinlertreibung der Gültigkeit des Privileg» Ligizmunciani 
beygebracht / als wann in der Vereinigung mit Littauen die Conämon enthal­
ten wäre/ daß keine viplomata solten vor gültig gehalten werden / die nicht mit 
dem Littauischen Siegel bekrässtiget wären; Und weilen an diesem Privilegs 
es nicht befindlich / so sey es ungültig. Dieser Einwurss kan auss zweyerley 
Weise beantwortet werden: Als erstlich befindet sich zwar in der ^nno 1566. 
gegebenen OonLrm2tion paAi^er;6enti5^rs. 15. ein solcher Punct / dessen 
Meynungaber kan aussdieses Privilegium nicht gezogen werden / als welches 
schon 5. Jahr vorher seine Richtigkeit hatte; Derowegen nicht anders als die 
Heners!-priviIeZ,a, so ins künfstige vielleicht könten erhalten werden / diesem 
Gesetze umerwürssig seyn müssen/ zumahlen alle Verordnungen das künsstige 
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und nicht das vergangene richten. Es geben zwar die Worte: Lc quicc^iä 
obcinuerunr ve! säkucobcinebunt, einigen Schein / als wann solches aussdie 
erhaltene Privilegs generalis des Landes zieleten. Aber.weil dieMitterschasst 
selbst Stiffter des?aÄi gewesenist/ so cowpeciret derselben auch die Lxplica-
rioo dessen. Solchem nach wird man finden/daß die Worte nicht auffdie ?ri-
Vtleßia und.jura generalis in prseterito^ sondern auff die folgende Worte/ nehm­
lich perlonas dene mericas, und also auff die parlicuüer Privilegien der wohl­
verdienten Person zielen. Diese LateinischeVsrlion nimmt vorgedachke Den« 
tungwelt klärer / wenn man das vor derselben stehende und in dem jüngst über-
gebcnen Lorpore privi!. lub^Ium.i/.pag. 141. befindliche teutsche Lxsmplar 
der Vereinigung als foncem, daraus die Lateinische Version genommen ist/ 
selbst anstehet. (Iowird stch menspacitcentium deutlicher in dem nten .^r-
riculo der Vereinigung sehen und unschwehr finden lassen / daß obgedachte ?Z5-
sage nicht anders als auffparkicuIier-Begnadtgungen und Privilegien, so von 
wohl verdienten Personen bereits ausgebracht find / sein Absehen gerichtet. 
Weil nun diß teutsche Lxempiar das jenige ist / darinn damahlige paciscenres 
ihre Meynung verschreiben lassen / und in der Sprache geredet haben / so muß 
das Lateinische/welches nur eine Version, und wie es tn solchen Fallen fast mehr 
als zu offte geschiehet/ der Gefahr unterworssen tst/ daß der Ubersetzer nicht alle 
mahl den rechten 8ensum exprimiret / billich ex sonre seine Erklärung haben» 
WelchesE.K.M.bey Beleucht, und Lon6rmimng der Puncten demltch se­
hen werden. Wofern aber dennoch die Meynung stehen soll/daß auch die vor­
hin erhaltene Privileg darunter begriffen; So giebet zum 2. die kevilion 6s 
^nno 1559. ein Gezeugniß/daß die ^acikcacion der Privilegien von den iittaui-
schen Ständen Kraffc eines damahlen in Originsli proäucirten/nunmehr aber 
injuria cemporum von Handen gekommen vocumenri, sub Oaro^ilnseä. zi. 
vecemdr. ̂ nno 157^. erfolget/und also die donäition auch aäimpüret ist. 

V, Wird die ^mkorita; des berühmten ̂ »Üoriogrspki Lkyrrsei der Rit-
terschasst opponiret/ und aus dessen kelarion, circa 6nem l.ib.25. daß da­
mahliger König mPohlen/8cepdanuz, die Lonkcmaäonem Privileg»! 8igi5-
wunclsni refusiret / dieser Schluß gemachet/ daß ein solch Privilegium nicht 
müsse gewesen seyn. Nun lässet die Ritterschafft gerne den 6öem des LKytrT» 
hierdurch/ daß derselbe wider sie sllegiret wird/ legirimiren. Wenn man nun 
seine Keiation recht genau beleuchtet/ so glebet dieselbe allen vorhin geörauchrcn 
und folgenden Argumenten / so zu Behauptung der wahren kxillence viel ge­
dachten pri vücg'i dienen/noch besser und mehr Krafft. Denn fürs erste saget 
sr: die Ritterschafft habe um Bestätigung des von 8igi,m.äugukoerhalte-
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NM Privileg« angehalten. Daraus ist ja handgreisslich zu sehen/daß ein solch 
Privilegium muß gewesen seyn/weilen sonsten eineLonKrmacion «uff ein l^on-
ülls nicht hätte kennen begehret werden. Zumahlen die gesuchte eon^rmstioa 
als ein ̂ cciäenz vorher ein gewisses 8ubMum, dem es Krafft geben soll / x>rze-
tupponiret. Wäre nun ein solches Privilegium nicht iu rerum nswrs gewe­
sen ; So hätte ja dteMtterschafft sich scheuen müssen/einen öffentlichen Betrug 
bey denen ohnedem gefährlichen Zeiten zu begphe^/und sich auf ein Privilegium, 
welchesnie in der Welt gewesen/zu berufen. Fürnehmlich/da von 1561. biß 
^.1561. nur 21. Jahr verstrichen/ und also noch von König!. Kliniäri5 einige 
im Leben waren/ die die LuizjeHivQZ-Handlung selbst handthieret/ und also gar 
nicht hinter das Licht hätten geführet/ oder ihnen was falsches vorgebracht wer­
den können. Zum 2. berichtet Lkyrrseus, die von dem Könige damahlen er­
theilte Antwort/ sagende: daß zum prsetexr der Verweigerung dieses vorge­
schüttet worden: Es sey zu den Zeiten (als neml. das Privilegium vomKönt, 
ge8igi;mun6o ausgegeben) viel ein ander Zustand in Lieffsand gewesen / uns 
dagegen viel eine andere Gelegenheit aller Dinge tn folgenden Zeiten worden. 
Diese Antwort reichet der Ritterschafft abermahlen einen kräfftigen Beweiß/ 
daß das Privilegium kein kngirtes / sondern warhasstlges/ und an sich richtiges 
Werck gewesen. Denn Köittg 8rep!:anus gestehet zwar ein solch Privilegium» 
und läugnet dessen wesentliches L/Ie gar nicht/ sondern machet nur diese Lxplica-
tion, daß die Zeit es verändert habe. Wäre nun kein solch Privilegium gewe­
sen / so hätte ja die Zeit nach seiner I^potkeli keine Veränderung machen kön-
l,en. Denn was nichts ist / kan keine Veränderung an sich nehmen nach der 
gemeinen Rcgul: privativ prseluppynir libitum. Es hätte auch KönigLcc-
xkanus so viel Lxcüsen nicht gemachet / und diesen Umweg durch eine Lzplic». 
tiovgesuchet; sondern er würde Wohlsein naivement gesaget / und sich der 
naturellen Antwort bedienethabcn/daß ein solch p."ivi!egiumnie gewesen/und 
also nicht durch die Zeit verändert/ sondern durch und an sich selbst nichts wäre. 
Aber durch die vorgcsullte Beantwortung ist sattsam zu sehen / daß König 8re-
xl»nu8 das Privilegium an und für sich selbst nicht hat laugnen können/sondern 
jmpücue gestanden. Daß aber dennoch die <Ior:tirm3tion geweigert worden/ 
solches ist/ wie in dm Odlei-vaiiombus sclbst gestanden wird/ nicht mit Fug und 
U(-cht> sondern viZ 5zSi geschehen/und hat nicht allein dic Riltcrschafft/sondem 
auch die Städte in Lieffland erfahren müssen/daß man in.Polcn damahlen schon 
das (Zen. k^formar. Werck der Religion in Gcdancken hatte / und darum eben 
das ?r vüegmm 8igi,mun6i guM, weil es in dem l. Xrt. von derRkligione-
Freyheit handelte/ scheel ansähe / auch allerhand Hände! dran suchte. Worauff 
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baü bey einbrechender gewaltsamerWürckltchkeit/dieVcränderungverursachet 
worden. Zum zten gibt ekytr-us bey dem Jahre 1561. biß Zeugniß/daß zuZeit 
des8ubjc6iion.Handele die Ritterschafft diß besondere Privilegium erhalten 
habe. Zum 4ten so zeiget v. 8-lom. Henning (welcher zu selbiger Kit gelebe 
des damahligen Heermeisters undHertzogS LorrKsräKettlers geheimer Rath 
gewesen/und also mit ein unverwerssticher Zeuge in dieser Sache ist/ da er selbst 
die unter Händen gehabt und bearbeitet hat) in seiner Lkror», daß die Rit-. 
ters. ein solch Privilegium erhalten/zu geschweige» vieler anderer/ so wohl Pol­
nischer/als Teutscher Schwed. und Lieffländischer8crtl?eQrenZeuANisse/dieso 
klar sind/daß kein Zweiffel darüber hassten kan. Es wird ferner begehret zu wis­
sen/zu was Ende tn dem Lorpors privi!. der Lkytrscu! sllegiret wördtn:Hierü» 
der berichten wir nun allerunterhänigst/daß/ als 1617. eins/und köiy. das 
andereL^rpuzptivil. compiliret worden/man damahlen aus dem LK^t-To 
nur die kclstivnem kilroric. allein / wie es nemlich mit der Lieffländischen 8ut? -
jcÄion zugegangen / excerpiret und beygeleget/ auch bey jedem dorpore einen 
rorulum s,ro6u6ic»rum angefüget/ worin unter andern vermeldet worden/ daß 
die kMc)7ische Beschreibung allein aus dem genomen/wcilen mm bey 
(Üompüirung dieses jüngst eingelieferten Lv.^oi-iz ?rivi!. die beyden .-ofuios ziZ 
hefften/ma-i; vor rathsam angesehen/so ist bey solcher Gelegenheit des 
gedacht worden. 

VI. Wird aus der (ISneralKevision 6s^rincz i^9.auch e!tt^''^ument 
genommen/das Privilegium 8zgismuncli August! unrichtig zu machen/ans der 
Ursachen/ daßbey 8jzecj6cirung jeden vocumemi, dessen Lonäicivn vnt^ 
Beschaffenheit/ ob esauffPirgament oder Papier geschrieben / was er vor 
Ligills gehabt; ob atles unlseälret oder Isecjirct/ mit Seiden oder Band zu­
sammen gehefftet/ in summa auffdaö aklergenaueste verzeichnet: Da herge-
gen bey Verzetchntß dieses privikgii es nicht also gehalten / sondern nur Km-
plemenr dessen proctucktioc», Angemeldet/ ob es ein Original oder Copey ge­
wesen / anffgeschrteben worden. Hierbey bitten Ew. Königs Majest. wir 
oller unterthänigst/ diek^evtiion nachschlagen zu lassen / so wird sich finden/ 
daß das erste und andere vocument mit solcher accurstelle protocoUiret wor­
den ; bey den andern aber ist schon weniger Fleiß gethan/u. ist nicht allein dieses 
Privilegium, sondern auch/ wie der Augenschein lehret / andere nur so odiler, 
da weder (?on<5uion noch ?orm gedacht/ ins prmocolj verschrieben worden. 
Eb n dieser kevilion bedienet sich die Ritterschafft zum grossen ?un6zmcm^ 
lmdnt.^.nt ausderstlben ein herrlichGezeugniß/ daßesentattffrkchtigeeund 
kin falsches oder wwollkMMMsS Diplom-, gewesen. Denn dessen quffrichtl-
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ge und von allem Verdacht bcfreyete ?oi-m, hat dte damahligen kevikres ver­
anlasset / wie etnige andere/ also auch dieses so kmpZement zu verzetchncn.Wä-
re nun das vocumenc eine Lksrreque gewesen/ so würden sie ihme nicht den 
Namen eines Privileg« beygeleget haben. Denn etn Privilegium muß ketne 
Lkarreczue, sondern in korma richtig seyn. Hätte man an demselbigen et-
nige den Glauben zweiffelhafft machende Qualität gefunden / sie würden war-
ltch nicht gesäumet haben/solches auffs anzuzeichnen / und also den-knno 158-. 
oberzehlter Massen schon in Gedancken volvirien guten Willen/die Ritterschaft 
des ?nvUeg>i zu entsetzen / nach Möglichkett zu funden. Denn man lese die 
^evilion nur genau nach/ so wird sich sinden/daß/ wann ein Lxemplar pro-
«Zucket worden / so kein Original gewesen/ sondern nur etne glaubhaffte viäi-
mirre Lopey, wte die beyden ersten gewesen / so habensle auch solches alseine 
besondere Lonclition snnoriret / da aber nichts besonders zu oblerviren gewe» 
sen/ist nur schlechter Dings die ?rocjuÄion verschrieben / folget also/daß dis 
Privilegium, als etn solch offenbahr richtig vocumenr aussgezetgct/an welchem 
nichts zu zweiffeln. Genug.ist es/daß dte 8.verordnete dar-
unter ̂ eute waren/ welche in der Lspscire bekannt smd/dieWelt/geschwetge 
einPrivilegium, zu jucliciren/ dtß Zeugniß geben / daß es ein Privilegium ist ge­
wesen. Und will man schon poniren/ sie haben ketne jurisc!iÄi0nemcognt>-
lcenäi gehabt / sondern nur das verschrieben/ wasman ihnen gewiesen; So 
haben sie doch facultatem recogooscenäi Documenta gehabt/ und bestand e-
ben hierin ihr Amt wie aller Revisoren / daß sie eines ungültigen Documenc, 
Fehler betrachten und anaoriren. Wo aber keine Special - Beschreibung ist/ 
da ist vor ihnen die Präsumption, daß sie nichts luspeQsohne sttencionwer-
den haben pa-liren lassen. Man findet auch tn dieser selbigen Keviüon, daß 
in der 0i-igin2l-k2rikcslion der Littauischen Stände über alle Privilegien/ 
6e clar« Vitnse cZ. ulr. Xbr» ̂ nno 1^72. cxpreszc dteftS neuenPrivileg«, so Kö­
nig 8igi5munäu5 /^uguttus gegeben gedacht/lwd alle vortge Zeugnisse behaup­
tet werden. 

VlI.Wud olzlcrviret/daßüber dtesekevilionz-^Aen ketneDecilion gefal­
len. Dieses hat auch nicht geschehen können/wann man na6)siehet/daß/ehe 
noch alles zu seiner Richtigkeit hat gedeyen können / dte Sache mttJhro Kön. 
Majest. Hochseeligen Andenckens/ damahlen Hertzoge Larolo IXno. so wett 
ausgeschlagen / daß die Ritterschafft /^nno i6ol. 6.28. Klaj. zu ̂ .eval den 5ub-
jeÄiom-Handel geschlossen/ und also alle äeisein? zerfallen sind. 
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IIX. Odserviret man / daß die tn Lieffland vorgewandte unglückliche Zei­
ten schwerlich am Verlust dieses Privileg!, Ursach ftyn können/und wäre nicht 
glanbhafft/daß von ^.1561. biß 1599. zu rechnen/in Zeit von 40.Jahren/ das 
Original solte umkommen seyn; sondern / daß weiln eine Nachricht einmahl 
eingelanget/daß etwan das Originale in einem Kloster in Pohlen seyn möch­
te/ so wäre zu schliefen / daß das Privilegium nie ausgefertiget / sondern nur 
projeruretwäre. Die Beantwortung giebet keine Schwierigkeit. Mansche ' 
dte ^Morien und Public-Handlungenvon Lieffland an/so wird sich ohne Mü­
he finden/daß fast keln Land in der Welt ist/welches mit grösserm Fug ein Blut-
Ikeacrum und Kirchhoff setner Einwohner mag genennet werden. Wer ist 
wohl von den allen kamilien/der nicht noch mit Beklagen zurück dencken muß/ 
daß seine Vorfahren mit Weib und Kind tn dte schändliche Dienstbarst ge­
schleppet/ und all das ihrige dem Tyrannischen Feind auff vilcrerion' über­
lassen worden? Diese trübe Zeiten / bey welchen die Ritterschasft stets imHar-
»lisch stehen/ und nicht viel auffetnecompce Verfassung ihresLc^tsdencken 
können/ haben leider Ursach seyn müssen/ vaßsiekein Rttterhaußin einet 
sichern Vestung auffbrtngen können/ um ihren Privilegien eine allgemeine 
Sicherheit zu verschaffen.Sondcrn es ist allezeit bey ihnen Lsncsllaria ambu-
laroria gewesen / welche immer hat mit wandern müssen/ wo die OvnjunÄuren 
eine Zusammenkunsst zu hegen zugelassen» Wie sie denn bald in l^emtäl, bald in 
^en^en,Colmar und andern Orten sich eingefunden.Darum ist nun die Rtt-
terschafft-Cantzcl.metst bey privat!,,entweder dem Land-Marschall oder 8ecrer. 
gestanden.Wann dann eine Unruhe eingetreten/so ist nicht zu verwundern/daß/ 
wann der Verwahrer selbst mit den Seinigen dem Feinde zur Beute geworden/ 
auch dasjenige/so tn seiner Verwahrung gestanden/nebst aller seiner Haabsee-
ligkeit pretß geblieben / wer kan vor gewiß sagen/daß 159«?. bey der Revision 
das Originale Nlcht gewesen?Es sey nun wie ihm wolle/genug ist es/daß die R.e-
vtlion so viel zeuget / daß es ein solch Exemplar,dabey kein Mangel zu noriren 
nötig gewesen. Und ist wohl zu der Zeit / wie vermuthlich / das Original dort 
gewesen. Daß es aber nachgehende wegkommen/kan man wohl erweisen/und 
zwar/so hatte Joh. v. ̂ ielenkaulen, der zu derZett der kevilion l 5?9.iand-
Marschall war/ der alle privilegia und die gantze Cantzeley unter seiner Ver­
wahrung stunden / auch bey der kevikon die Documenta im Namen der Rit­
terschafft procjucirte/nach seinem Absterben dasjenige in Option hinterlas­
sen/so daß die Ritterschafft lange Jahre in dem Verlust aller ihrer Privilegien 
gestanden / grosse Weitläufftigkeiten desfalls ausstehen müssen / und dennoch 

biß zu dieser Stunde nicht hinter die Oocumemm/ die da^.lM.proöuciret 
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pnd/kommcn können / gestalt die im neulichst pro6ucirren Lorpore privil. bey­
gelegte DocuWÄnts5ub N.26.Z!.zz.Sc z5.calum amillionis zurGnüge äoci^ 
ren/ und lehren / daß alle Privilegs in solcher Gefahr gewesen / dadurch viel 6i> 
Arakiret worden. Insonderheit wird rette d?. 26. das meiste pssiii-er seyn/als 
sie in Mietau bey der feindlichen Parthey / nach den; dte vor Lieffland fatale. 
Kirchholmsche Schlacht^. 1605. dasgantze Corpus L<zueüre zerrüttet/gestan­
den/und bey der Gelegenheit viel von Handen und anderswo hingerathen. 
Man hat zwar aus einer parriculier-Erzehlung ehemahlen gehöret/ als wann 
das Originale in einem Kloster wäre/ob es aber gewiß kan man nicht wissen. 
Es sind relara, dadurch aber/ wann es auch tn dem wäre/wird sich wohl schwer­
lich schlössen lassen / als wann 1561. nur ein projeÄ entworffen / aber nicht 
extrackret oder zur ̂ srseÄion gedyen. Wäre es ntcht zurperfeÄion und ex-
traättivQ gekommen / so würde sowenig die Curländ-als Lieffländische Ritter« 
schasst dieselbe jemahlen proäuciret/ sich darausf beruffen / andere puklics In» 
ttrumenrs dahin bezogen/ noch die Menge der von solcher Zeit zeugenden 5Zi-
Norien dessen Meldung gethan haben. Man hätte schwerlich das projetrirte 
Lxemplar in etn Closter / sondern in die Cantzeley geleget. Vtel ehe ist zu 
schlössen / daß die Olimen / als sie Lieffland ungern czuicriren musten/ 
vnd die Ritterschasst an Entbürdung derselben das metste und eintzige mc». 
menr gab/ bey obgemeldter LonfuLon dißund andere Privilegs in Händen 
bekommen/und hierdurch in der Stille uns als bey ihnen noürten Ketzern/ 
wehr dann durch öffentliche feindliche Gewalt geschadet haben. Und wie ist 
wohl zu muthmassen / daß / als bey dem LuKjeAiom-Hande! schon vorher der 
Fürst die Ritterschafft erst einer Bestätigung der alten Privilegien/ 
hernach derselben Vermehrung und Verbesserung/ auch daß darüber ein be­
sonderes viploma sslte auffgerichtet werden/versichert/darauffauch die Ab­
geordnete der Ritterschafft in ihrer Vollmacht ausdrücklich mttruiret/ auff 
keine andere Oonckrioi, sich einzulassen/ dteseS nicht solte erfolget seyn? Wä­
re es nicht geschchen/so wäre/wie vorhin schon gedacht/nichts ans dem Haw 
del geworden/ weil die K.a6?'vilische Abrede und dte InKruKion darauff ge­
gründet. Noch bey den neulichsten Unruhen in Lieffland ist dte Rnterschafft 
von theils ihrer Urkunden abkommen. Denn / nachdem sie hin und wieder 
ihre Privilegien conczuiriret/ hat sie Hnno 1627. der damahligen von dem 
Hochseeligen Könige (Zukavo verordneten Genera! - Kevilion^ 
ein LQI-PU5 pxivilegiorum, deffm koculus tn dem jüngst überliefer­
ten Oorvoi? ^sub Numero z6. vs». ZIZ. zu finden / überliefert. 
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Unterdessen allen ist nun dieses Privilegium eben mit xroäuciret / und daß 
damahlig ̂ roäucirtes ein richtiges unstreitigesLxemxlar gewesen / kan ja 
mit der Viäimation, so in dem Anno! 671. allhier eingelieferten corpore,da­
selbst es in forma translumpti beglaubet ist / bestarcket werden. Nun hof­
fet ja dieRitterschafft eben hieraus ein unstreitig Zudiiäiumxrobarionis über 
die Richtigkeit des privUsgii zu erhalten. Denn diese grosse Qeneral-ke-
Vikons-^omnislwnäe^nno 1617. die da jurisäi^ionem cognoscenäl zu­
gleich gehabt / und deren Viclimarion nicht allein pro recognitionelnlku-
menti zu achten / fondern auch laut ihrer inüruNion vim iententise gehabt 
(wie es in^Äiz publica zu erweisen^wird billig bey Glauben erhalten wer­
den/weil dieselbe eben zu dem Zweck nach Lieffland gesandt/deren 6äes dar-
zueiigiret und vor richtig ̂ oniret worden. Hatten sie nun auch zu der Zeit 
ein Meckel oder Gebrechen dessen gefunden/so ist ja nicht zu muthmassen/ 
daß sie fürnehmlich unter dem prXl^io einer so illustren Person etwas zum 
vorsang J.K.M und dero hohen Inrerest'esolteaämittiret/ und ihrer Vi-
ckmation gewürdiget haben. Diese von der gantzen Kommission geschehe­
ne Viäimation, die zu dem Ende verrichtet /um solches Corpus Jh. K. Ma). 
Höchstsee!. Gedächtniß (Zustavo ^ohko zu prs-senriren / wird in ihrerRich-
tigkeit bekräfftiget/weil die Ritterschafft um ein gültig viäimirtes Corpus 
auch bey der Cantzelley zu haben / 2. Jahr hernach Anno 1629. eine Orjgi^ 
nal Viäimation unterdes Feldherrn Quttav I^orns und des Gouverneure» 
^n^li-eas Lricklonz eigener 'Hand erhalten. Dessen rotuluz auch in dem 
jungst eingelieferten Oorporelubn. z/. anzutreffen ist. Ist dann nun wol 
zu muthmassen / daß in zweyen so importanten und äiverlen ^6djl)U5 ein fal^ 
sches Instrument zum prscju6ics Eurer KöniglichenMajestät IntereKe hat 
sollen können luppnmret/und die HHn. Oowmistärü, die dem Lande ne^ue 
injuria ne^/lzenekcio zu der Zeit verwandt/verleitet werden? Es mag nun 
das Originale proclaciret seyn worden oder nichf; So ist es doch genug/daß 
das vorgezeigte Lxemplar durch sie legitimiret/und in forma xrobante er-
kandt worden. Zumahln nicht allein Originalis, sondern auch glaubhaff-
te Copeyen vim probanäi haben. Soll nun der Glaube der damahligen 
grossen ^encrsl-R.evi5ioninsonderheit / die von dem hochseligstcn Könige 
eu^vo^äol^o sowohl bedachtlich verordnet war/zweiffeihafft in einem 
Stücke werden/so ist solch und dergleichen kostbare Wercke unkrafftig/ da 
sie doch xudiicX verit^iz ieliez bey den Nachkommen heissen und seyn 
sotten. 

Nach dleserZelt und zwar in den letzten Muscowillschen i-sudien, 
LoilsÄsa. 
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sind durch den Zufall/da der Ritterschafft 8ecierarius in der Rigischen Be­
lagerung/woselbst er die Cantzelleym seinem pnvar-Gewahrsam gehabt/ 
gestorben/das Hauß fast ruimret und alles gleichsam Preiß gemacht / die 
Anno 1627. und Anno l 629. pro^ucirte Documenta nicht allein / sondern 
auch beyde viäimirte Lorxors von Handen kommen/so daß die Ritterschafft 
so wohl von OrißinaUen als Copeyen entblösset/ biß Anno 1670. stehen 
müssen. Als nun Anno -670 E.K- M-allergnädigster Befehl eingelan­
get/ein Lorx»u8 ?5ivüeßioiu5n einzubringen/hat die Furcht/ daß nunmehr 
alles verlohren/extraorclinzil en Fleiß bewürcket/ wodurch alle die importan-

toste viplomsta/o viel man hat erfahren können/vor contanrGeld gekaus-
fet/und von theil xrivse-Leuten hin und wieder rsn^-anniret sind« Aber zu 
soeiner conüimirten Cantzelley/wie die Ritterschafft ANN01559. noch(ob 
schon nicht alles) gehabt / hat sie biß diese Stunde nicht gelangen können. 
Massen die Lxemplaria so wir nun haben/Am-o l s?9.nicl)t in der Form sind 
vorhanden gewesen/wie nach genauer Ubersehung leicht zu finden. Der-
massen sind nun die 2mi8ttom5 gnüglich vorgestellet/ und können deren 
noch mehr erwiesen werden/wann man nur in denHistorien und xukli-
«is nachsehen will/was vor ein erbärmlicher Zustand von Anns 159?. biß A. 
1621. in Lieffland gewesen. Nun haben E-K.M. Herr Vater glorwür-
digsten Andenckens in der keäuHion8'8ta6g3äsännc> 1655. ^rt. 2. ver­
ordnet/ und dero getreuen Unterthanen zugesaget/daß ein ieder/der sei­
ne vocumemendurch Brand/Krieg odersousten verlohren/dennoch beste­
hen solle/wenn er nur glaubhaffte Copeyen oder auch nur Zeugnissen bey­
bringen kan. Gleichergestalt haben auch E- K- M. selbst aus ruhmwür­
digem Trieb der Gerechtigkeit und Liebe zu dero Unterthanen conlervari-
vn in der Anno 168 2. den 8. Decembr. gemachten R.eäuÄions-8tÄcjßa art. 
z.§. der naZon öcc.diese gnädige Vorsicht vor das Recht eines iedweden 
Unterthanen en particulier spühren lassen und verordnet/daß/ falls jemand 
durch Krieg / Brand / Raub oder andere unvermeidliche Falle von seinen 
habenden vocumenten abgekommen/ihme andere lukiiäiarische Beweiß-
thümer und Zeugnissen solten zu statten kommen' Diese nun einen ein-
zelen Unterthanen gesagte Gnade rechnet diese gantze Ritterschafft sich 
so viel fugsamer zu/als darunter die Wohlsarth nicht eines/ sondern vie­
ler <intzelen ja einer gantzen Ritterschafft periclmret / und hoffet aller un-
terthänigst Eur. Königl.Majestät werden als eine Säule der Gerechtig­
keit in ihrem Reiche unserm armen Vaterlande eine Zuflucht dahin gönen/ 
undgleicheMechtgeniessenundselten lassen/indem wir nicht mit?nvar-
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ättcäen, sondern mit public^ ; nicht mit einem/ sondern mit vielen 
und mannigfaltigen lettimomis »ittoricorum, auch allerhand zweiffels-
fteyen Beweißthümern die warhaffte Lxittence des privilegii erweisen und 
behaupten. 

Wird angemercket/daß der von dem Könige Ligismunäo ^uguKo IX. 
geleistete Eyd nicht auffdieses Privilegium zu referiren/noch dahin zu ziehen. 

Oben und zwar gleich anfangs über biß Privilegium ist erwiesen wor­
den/daß es einHauptstück derLubjetIions.Oapitularion sey/so vorher schon/ 
ehe die Ritterschafft dero vexmirte nach der ^i^a zu dem Könige sandte/ 
mit dem Fürsten ka6?ivildermassen abgeredet war / daß nemlich erstlich 
alle alte Privileg!-in ihrem vigorealsdas kunäament bleiben/hernach die 
Ritterschafft / wann sie ihre Abgesandte zum Könige abfertigen würden/ 
noch die Vermehrend Verbesserung zu suchen frey haben / auch ein beson­
der viploma erlanqen/und den Köm'gl Eyd anhören solten. Wie solches 
die Vollmacht der Abgeordneten umständlich zeiget und weiset / daß man 
nicht im Sinne gehabt mit dem alten zu frieden zu seyn/sondern etwas bes­
seres zu erhalten. Wir hätten auch Ursache gehabt/die unsere einer Ein­
falt zu beschuldigen/wann sie nicht bey dem theuren Verkaufs ihrer vori­
gen köstlichenFreyheit ein so Geringes für sich solten bedungen haben. 

Der von dem Könige 8igi5mun6o^ugulw geleistete Eyd begreisset 
freylich dieses Privilegium in sich/denn der Eyd ist nicht mehr als ein äcc-5» 
lorium üiw (^m?6rm^Ol:umdes Haupt-Hatidels/und kunte nicht eher der 
Eyd als nach des Handels völligen Schluß von beyden paciscemen geleistet 
werden; Wie nun vorgemeldter Massen die doncinentia und Lonnex.taz 
dieses besondern viplumsnz oder Privileg» crwiesen/also stehet es mit unter 
demselben. In welchem Eyde/wie in lj>ecie L blerviret worden/zwar nicht 
von neuen/aber auch nicht Heci6ce von alten Privilegien gedacht wird; son? 
dern wie weder der a lten noch der neuen ausdrückliche Meldung geschiehet/ 
a'.sö sind sie doch beyde in der generalitate formulse virtusliter eingeschlossen/ 
insonderheit haben die im Eyde stehende worte / ^uoscunque keßes, 
Lmp!,alin,'oaß auch der juranz seine eigene gegebene Privilegs und Verl 
Heissum mit gemeynet/und keines weges ausgeschlossen hat. 

Erfordert man von uns Beweiß : ob äcäucireer Massen die Ritter- X. 
schaffit in dem Hertzogthum Curland an diß Privilegium Theil nimt; Sol­
ches läst sich gegenwärtig erweisen mit diesem besondernvixlomate oder?«. 
Vllegio selbst/als welches in dem Introitu kurtz vor den lsten und 7den Arti-
cul meldet/ daßesdie d^obilicatsm tum ultra citra^ue vunam ikabitantem 
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angehe/auch in dero aller Nahmen dieVollmachr gegeben sey. Wir hät­
ten annoch wollen klärer Beweiß beybringen/wann uns nicht nach vorge­
suchter i.icence, um sich noch genauer zu in5ormiren/der erfolgte Verboth 
abgehalten. Als dann hätten wir zeigen können (wie wohl man einiger 
massen es leisten kan) daß das ?unäamemal Recht der Curiändischen Rit­
terschafft auffdiß Privilegium gegründet/und sie noch biß zu dieser Stunde 
indem Ämpletten Genieß dessen stehen / sich auch bey öfftern sürfallenden 
Gelegenheiten dessen bedienen/und bey der Cron Pohlen viele xarres juri-

«m öc privilegiorum dadurch behaupten. Daß also bey uns und bey ih­
nen der Gebrauch iJahr geruhig gewesen/der nicht der Obrigkeit unwis­
send Ilitroäuciret worden; sondern es sind so viel Kevilione8 und dvmmis-

Linnes geschehen/daß wir unsere Vilpolitione5 in l)oni8 nicht heimlich er­
schlichen/sondern lcientemagikratu Lclu^remoLcalterno exerciret haben. 

Äöird gleichfalls uns 2utkorit38 des I-Moriograpki kriäerici ^lenil 
opponiret/unddessen P2g.zo. proäromi d^um. 4,. befindliche Erzehlmig/ 
als hätte der Hertzog von Curland dem dortigen Adcl das Reckt der ge-
samten Hand gegeben/dahin gedeutet/daß/wann die Curländische Ritter­
schafft nach unserm Vorgeben ein solch Recht Anno ls6i. laut angezogenen 
?rivilegii bereits gehabt/es nicht nöthig gewesen wäre / ihnen ein neues zu 
geben / womit das exvicinitate hergeholete Argument der Sachen mehr 
Mißdruck zuwege bringe. In Beantwortung dieser objeN.on muß man 
diß erinnern/daß gedachter Genius,indem er nur <?uali i.oco8 Oommunez u. 
einen kurhen In6icem kittorise I.ivonicX zu eäiren gemeinet/ brevitati Autlen-
tlo olzscurus geworden. Er hat in so weit die Warheit geredet / daß der 
Hertzog von Curland in einem Privilegs der Ritterschafft die gesamte 
Hand gegeben / aber er fehlet hierinn / daß er nicht den Haupt-Umstand 
meldet/daß der Hertzog dem Adel nicht ein neues Privilegium oder Originä­
rem inveüituram über die gesamte Hand / sondern ein solches gab/darinn er 
Ach ausdrücklich auffdiß Privilegium desKöniges 8igi5muncli Huguki,wor­
über allhier gegenwartig die Observation^ gemachet sind/ beruffet. Wel­
ches Privilegium man hiermit zu einem warhafften Gezeugniß dessen / daß 
Z^eniu8 uns in diesem Stücke keinen Schaden thut/procwciret. Und weil 
dieses Privilegium des Hertzogs in Curland sich ausdrücklich auffdas Privi-
legium Sigismunäi^ugutti beziehet/so ist diß abermahl ein herrlich ^rgu-
ment, daß diß Privilegium richtig sey. Denn dieser Hertzog (^ottkarä e-
benden 8ubjec^lon8.Handelschloß/ undwohlwuste/ was dabey p^liret 
war-derinsonderheitsemerRitterschafft/die in dem priv.legwttabilirte 

Frey-
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Freyheit/so sie noch biß diese Stunde darauff exerciren/am meisten wegen 
des 2.6. ̂ rt. in der freyen privat-Genchts-Ubung/ sowohl in<üriliiin2übu5 
als Qvilldus, nicht würde gemessen lassen/wenn das Privilegium, worauff 
sie sich bey den offten Zufallen/daß der Hertzog denAdel desfalls angeredet/ 
beruffen/ ein i^gmenc wäre. 

Ferner so zeiget Genius selbst xag.2 8-ibicl.n. z z.daß die Ritter-
schasst ein besonder Diploms, nemlichdasczuXllionirte Privilegium erhal­
ten/und werden alle andere angeführteZeugnissen/noch mit seinem ebenfalls 
bestarcket. Da nun allenthalben ein solch Privilegium gewesen zu seyn er­
wiesen wird/und daß es nöthig gewesen / weil die prslimingr^ZpirulZtion 
mit dem Fürsten k^-ivil es also abgchandelt/und die Vollmacht der De-
purirten es prselcribiret/die Ritterschasst auch mit den Lummarijz, die in dee 
i;yysten Jahres Revision zu finden/dieses selbige limitiret;So werden E-
K.M. vor rechtmäßig erkennen/daß dieses so lange vor wahr zu halten/biß. 
jemand das Omrai ium mit besseren Argumenten darthut. Aber aller-
gnädigster König und Herr! Unter allen diesen Observationen hat uns nicht 
wenig beweget/daß man zum xil. die angeführte Erzehlung / durch was 
Gelegenheit wir von Pohlen ab-und unter den hochlel. König Oarolum ix. 
^nno 16Oi. den i8. ̂ lsji.getreten sind/vor nachdencklich notiret und solches 
railonnementhöherm Urtheil unterworssen hat. 

Auffrichtige und von aller Falschheit bcfreyete Gemüther / dürsten 
nicht in Worten/sondern in Thaten ihre Verantwortung suchen. Des­
wegen E.K-M wir hiermit nur kürhlich allerdemüthigst versichern/ daß 
wir nichts anders als ex/^Äi5 xublicis eine historische Delation relative 
vorgestellet/und uns keines nachdenklichen raisonnements unterfangen ha­
ben. Wie wir dann in einer puren innocence dasjenige/was zu den Zei­
ten pasliret, ohne einiges Absehen erzehlet. Bitten damienhero aller un-
terthänigst/E.K.M. wollen eine wieder unser mcention zielende Deutung 
zu xrXjuäice unserer Treue nicht einreisten lassen. 

Die sä äeäuAionem iub L 6c ?. beygelegte Lxtra6ta der vom König 
CaroloIX. gegebenen Versicherungen/ 'worüber dasiz.äudium moviret 
wird/haben ihre Richtigkeit. Und wiedarinn ave Privilegs, so ist auch 
das 8igi;munclanum unter dieser (Generalität mit beschlossen. Zwar hat 
höchstgedachte Sr.Königl.Maj versprochen/daß/wann das Land in Ru­
he kommen würde/so sollen die Privilegs übersehen und verbessert werden/ 
und verspricht weiter die Liessländische Ritterschafft derHarrisch-undWic-
rischen Rechte theiihafft zu machen. Hierüber wird der Schluß gemacht/ 
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daß / wann durch 8igizmunc!^uguM Privilegium Lieffland ein bester Rccht 
gehabt / so würde der König ja nicht vor eine Gnade gerechnet haben / in der 
Verbesserung das Harrisch undWierische Recht zu geben. 

Aber ist das woh! zu odl^viren/ daß zu der Zeit man das Harrisch 
imd Wierische Recht vor ein ̂ UoälÄj-Recht gehalten/wie man auch Ori-
xulzi-KöniglicheBrieffe darüber/daß es so ist angesehen worden/ pro6u-
ciren kan. Weil aber das Privilegium 8igi8munäi ̂ ugutti nur ein snalo» 
gonaUoäio, so auch zugleich ein snalogonfeudoist; so wäre es freylich/ 
wann das Harrisch und Wierische Recht in dem Orecütgebiieben / wie <s 
zu der Zeit war/und wir cs^rhalten hätten / eine Verbesserung gewesen. 
Dannelchero das äubwm sich selbst hebet / und im Gegentheil aus dem pri-
viiegiv daroü IX zu sehen / daß vor ihme schon Privilegs von vorigen Köni­
gen gewesen / weit es sich exprelle dahin beziehet / und derselben in plurali ge-
dpncket. Uud WÜlde König Oarolus schwerlich auffTntia rstionis sich fun-

lind bezogen haben / wann er nicht reelle Beweißthünm gesehen 

Indem 14denäubio wird der Olivt'sche Friedens^rsc^at als imper­
tinenter allegirt/ vorgegeben / gleich wären sothane äeciucenäo beygebrach­
te formalien nicht zu finden / sondern daß die celko jurium nur auff die Oe-
sei und Ehstland/nicht aber auffdie kurtz vorhergehenden Worte nehmlich 
Aeffland zu verstehen sey. 

Der^rr.lv. §. l. des ir^ts stehet an sich dar/zu Eu. Kön. Maj. 
und eines iedweden Erkändtniß / ob der lcnluz conjunQive oder cli5jun6iive 
zu verstehen sey. Mehr wollen wir darüber nicht anführen. Wie dann 
gleicher Gestalt/ obschon zu Königs 5tepksni Zeiten die Oontirmanon 6s 

geweigert worden / nichts destoweniger das Privilegium, wel-
ches/wie vorhin erwiesen/ an sich richtigwar/ bestehen blieben und seine 
Krafft nicht verlieren können / zumahlen lub n. 5. in dcr Observation gestan­
den wird/daß bey so gestalten Sachen die ^onkrm^ion nicht mit Fug hat 
können untersaget werden. Ist nun das Privileg,' um an ssch richtig/so hat/ 
obschon die don6rmation ponirter Massen mit Unfuge verwegen worden/ 
dieselbe ihre Krafft erhalten/weil König Oarolus ix alle von Königen ge­
gebene Privilegien, conle^uenter auch dieses sehr ample bestättiget / und von 
neuen in Krafft gesetzethat-Daß auch diß Privilegium von dem^ubjeNions-
Handel nicht kan getrennet werden/ist vorhin erwiesen / und derohalben E. 
K-M-mit abermahlig weiterer Vorstellung zu beschweren bedenklich. 

Zum 
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Zum l sten wirdoKserviret/alswann inderveäuAion fürübcr yan-

gen wäre / alles dasjenige / so von Caroli ix. biß zu E. K.M. Zeiten gesche­
hen Aber alles das / was nicht zur reellen Vorstellung nöthig / haben wir 
zur Verhütung derWeitläufftigkeit erspahren /u. nicht mit Erzehlung oller 
LxecisI-kuüorumVetdrliß erwecken wollen.Jedennoch hat man garnicht 
vergessen/die Ooniirmatittnes Engeneral zuallegiren. Die Resolution deZ 
Feldherrn äel^arckeaufdiepetita-sodieRitterschafftJ.K.M.Luttavo^-

6olpko ylorwürdigsten Andenckensgegeben/lautet ja nicht anders/als daß 
J.K.M.dasprivileßium zu lesen begkhreten. Daraus kan aber vor die Rit­
terschafft keine gefährliche Conference sormiret und geschloffen werden/ 
ergo ist keines weder damahln noch sonsten vorhanden gewesen. Gesetzt 
ts ist damahln äubiciret worden / so wird der sel. Feldherr jscobus lie la(?ar-

6ie, als ihm nachgehends Anno 16^7. das Corpus privilegiorum 26 vicil» 

mancium p5Xsentiret worden / wohl um so viel besser zugesthen / und vermah­
len/wie vorhin/genau/ ja noch wohlgenauer (weilesinder gantzenLe-
oeral «.evision-eommission geschahe)das Lxemplar betrachtet haben/ ehe er 
und die (üommiilarü es viciimirten. 

Ist demnach die von ihme und der^ommlslion geschehene Vickmanoa 
soviel krafftiger/weilen nach gehaltenem genauen Lxamine und vorherge­
gangener äubitarion der Schluß nicht allein gefasset / sondern auch 2. Jahr 
nach ihm der Feldherr (iuttav^orn und der Gouverneur än^reas xrick-

lon eben ein solch Zeugniß mit ihrer viöimation geben. Man wird nie be­
weisenkönnen/daß bey währender GOtt Lob.' glücklichen Schwedischen 
Regierung uns dieses Privilegium ist äihmtiret worden. Auch stehet uns 
als Unterthanen nicht an/daß wir über die Ausdeutung der Königl. Con. 
iirmation uns mit kailonnementz einlassen. Wir haben uns in unserer 
'Einfalt auffdie Worte verlassen / und aus Liebe und allerunterthanigstcm 
kelpeN gegen Eurer Königl. Majest. und dero Hochl. Vorfahren / ohne ei­
nige keservsriondarauffgebauet/wie wir auch dabey/als es getreuen Un­
terthanen geziemet / schlechter Dings bleiben. 

Zum Beschluß der Observationen hat man die Lieffländische Ritter­
schafft unbefugt angesehen / eine solche absolute und unlimitirte Freyheit der 
Disposition zu pr^tenckren: Hierzu aber wird sie durch die Dienste/ so sie 
nach äusserstem Vermögen in ihrerHerren und KvnigeBefehle zu erweisen 
getrachtet' ja wohl so gute Hoffnung zu machen fug gehabt haben / al? an­
dere nariones und E. K. M. Unterthanen/ die ein völlig ^lloäial-Iucbt/ 
welches ^uvaäLu(e?8szvn?wsyvjelbesser/a!s 5isisnumck krivle. 
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ßwm ist / besitzen. Es ist kein Wunder / daß unsere Vorfahren solches be­
dungen/weiln sie das edelstem der Welt/ nemlich ihre Freyheit / dagegen 
ablegten. Zu deme ist ja in allen wohlbestallten kexudliyuen allemahl das 
p2tri.-.'-vmum 8t2M5 von dem PÄtl-imOuio privatoruin clittinguiret / daß also 
eben Lieffland nicht zu erst solches zu mcroäuciren gesucht hat. 

Dieses ist nun allergnädigster König und Herr/was wir eintzig in Ks-
ilsxion auffE.K.M. Befehl dem Vermögen und der Zeit nach auffdie ob-
iervacioneZ antwortlich haben einbringen können. Es hat die bereits in 
unsermVaterlandeleivererscholleneZeitung/ob solte das nunmehr 129. 
Jahr lang pvlleäitteund exercirte Privilegium einer Gefahr unterwors­
sen seyn/unser aller Mitbrüder Gemüth sehr betrübet/und zu nicht geringer 
Bekümmerniß bewogen. Dannenhero auch wir um so viel mehr gedren-
get werden/E K M-in Fuß-fälligster Demuth um allergnädigste Lonler-
vÄtioridesselbenalleruntetthänigstzubittcn/allermaffenwann Wirdes?ri-
vi1egü,fo wir bißhero besessen/verlustig erkandt würden/uns bey andern der 
Argwohn einigen Verbrechens zuwachsen dürffte. Wir bitten ferner 
allerdemüthigst/E-K.M geruhen allergnädigst das Vertrauen/so die gan-
tze Ritterschafft auffdero Gnade setzet/ nicht stuchtloß abgehen zu lassen/ 
fondern durch derselben Genieß die Begierde und k^skon, so sie/ als treuen 
Unterthanen gebühret/zu E. K.M. Dienst und Befehl im Hertzen heget/ 
ferner anzuzünden. Allcrmassen wir in dero Nahmen vor GOtt und E. 
K-M.hiermit bezeugen / daß so wohl die gantze Ritterschafft alswirmit 
auffnchtigen Hertzen und Gemüthe leben auch endlich sterben wollen 

Lu. königl. Maj. 
Allerunterthänigst-treu-gehorsame Diener unb 

Unterthanen 
veputirteder Ll'cffländischen Ritterschafft 

l^eonkarci (Zu^av v. Zuciberg. ^ob.R.cinI^.?at^ul. 
MAOn GOTTes Gnaden wir Gotthard in Lieffland / zu Curland und 
ÄKSemgall/Herzog. Thun kund / bezeugen und bekennen öffentlich 
vor iedermänniglich. Nachdem in diesen hohen Gefährligkeiten und äus­
sersten Nöthen / neben uns die übrigen Stände dieser armen Lande/wegen 
langwierigen Moscowitischen Krieges genothdringet und gezwungen wor­
den/die Königl. Majestät zu Pohlen/ unsern allergnädigsten König und 
Herrn/ um Rettung anzuruffen / und mit AM- zur Untertänigkeit zu un­
tergeben / die Konigl.Maj. aber in dieser Untergebung und Veränderung 
unserer Unterthanen/ denen von der Ritterschafft und ̂ einsn Adel aus 

son, 
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sondert. Königl. Begnadung zuvor nicht gehabten Privilegien der sammen­
den Hand/ der Succeillon uff männl. und weibl. Personen / und mehr an­
ders Annhalts der Privilegien gereicht und gegeben; Als haben die Erbah-
rVn und Abrenvefcen/unsere liebe Getreue / der sämmtl. Ritterschafft und. 

'asmemenÄi^els dieser Orth Landes zu Curland und ^emaau / to unsvon 
ver KönlM^Viyett. laut unserer provikon in Crbgerecyngrettzugeordnet 
und überwiesen/uns in Unterthänigkeit angelanget und gebeten / daß wir 
sie/ ihre Erben und Nachkommen bey solchen erlangten Privilegien undBe-
gnadigung auchwoltenMIben lassen/und erhalten.Worzu wir dann gantz 
geneigt, haben auch ihnen solch Zusag und Versprechen mündlich / und sie 
herwieder in der angenommenen der Königl. Mas. Oberherrschafft uns ge­
bührende Eyd und Pflicht/ als Land-Fürsten und Erbherrn gethan- Und 
wir geloben/ versprechen hiermit bey gutem Glauben/ gemeldte unsere Un­
terthanen und lieben Getreuen bey gedachten Privilegien/Freyheit und Be-
anadunq / krafft derMen nMaueliuu allen kunMlaen leiten zu scküken/ 
zu vertreten uny merbalten / sondern ibnen auch / so bald wir von der Kön. 
MM. öie versprochene inlignia und Injleael erlanget/ ne oepweqen mit un­
sern Siegelnunb Briefen nach all^'^othduchtfur uns/unsere Erben und 
Nachkommen/gewiß und eigentlich zu versichern/ zu versehen und zu ver­
sorgen/ und wollen dieselbe alle bey allen rechtmäßigen Siegel und Brie­
fen/ so die von Meister zu Meistern erlangt/ erhalten / auch mit keinen Ufia-
gen beschwehren. 

Mit dem Roß-Dienst soll es auch in unserm Erb-Fürstenthum / laut 
unserer Provision, wie in Preussen gehalten werben. Auch sollen und mö­
gen unsere Unterthanen in unsern Städten / Gast mit Gast frey handeln 
und wandeln. Zu Uhrkund und wahrer Befestigung der Wahrheit / Hä­
ven wir diesen Brieff mit eigenen Handen unterschrieben/ und biß aufZeit 
ferner vollcntziehens unser angeerbt Pitschafft dran wissentlich hängen las­
sen. Geben Riga den 7. Klart./Vn.l 567. 

Gotthardt. 

manu propris. 

Nota: Auss vorhergehende veäuäion, hüt das Konigl. CantzeSey-colleAmm noch ei«e 
Gegen-remonttrarion oder abermahlige remaroues eingebracht/welche von Han"e« 
kommen: Wann ̂ .civerlarii nun dadurch etwas zu behaupten gedencken/ moqen ge 
zu ihrer MiLcaüoa vor der Rechtliebmden Mit solches xroäucirm. 
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Abermahlige Antwort der vexminen auff üerine Kemsrqv« 
des Königl. Cantzley-OolleAU, worinn das Privilegium 8iZismunäi 

^uZutti hauptsächlich äe5en6iret wird/ so aber nicht 
übergeben worden. » 

Je Ritterschafft des Hertzogthums Lieffland muß mit sonderbarer 
Bekümmerniß ansehen / daß dieselbe anlcho ihre ?rivileßis,so doch an 

sich richtig und unstreitig/auch vormahlen durch geschehene conärma-
torioz approdiret sind/ unter solche contl-overlen muß ziehen lassen.. Sie ist 
aber in dem alleruntecthänigsten Vertrauen unbeweglich / es werden Ihr. 
Königl.Maj.alles dieses dero hohenKönigl.Vezsprechen zuFolge in keinem 
andern Absehen geschehen lassn / als nur bloß / ohne prxj uäice derRitter-
schafftprivile^ien/eine Information draus abzunc hmen.Soichem nach wttd 
aufdieseuns abermahlen zugefertigte^emarcjues,so dasKönigl.Cantzellcy-
dollsZium auff unsere jüngste Erklahrung übere ssen äubia verfasset/fol­
gender Gestalt geantwortet / und zwar 

I. So ist der vilpu t, ob bey voriger Ertzbischössund Heermeister­
licher Regierung die Oberkeit in Lieffland ein grösser Recht bey Verkauff 
der Adelichen Lehn»Güter/als nur das Iu5 prvrimiseos gehabt/nicht allein 
i. durch die wohl-Kmäirte/ keines Weges aufferronea, sondern gewisseste/ 
unlaugbahre principia gebauete nocorietXt. 2. Durch das aus demSchlus-
se Lonkrmationis Calpari angeführte ^.rAUmeat, und z. durch des Ertz-Bi-
schoffs IkomX relative geschehene Erlassung des Iuris protimiieos gehoben; 
Sondern dieses wird über deme noch ausser allen ferneren Zweiffel gesetzet/ 
durch die klare lextedes in8eculoxiil.von Ertz-Bischoff^.K>erto und dem 
Meister Vo1c;umo verfasseten ersten Lieffländischen Ritter-Rechts Lap. zi. 
item des vom Ertz-Bischoff^ickaele und dem Fürsten und Heermeister 
Wolter von Plattenberg nochmahlen reviäircen und in dem8eculo xvi. 
eäirten Ritter-Rechts Oap. 64. worinn enthalten / daß ein Edelmann/der 
sein Gut verkauffen wollen/nicht des Ober-Herren Konsens suchen dürf-
sen^/ sondern er ist nur gehalten gewesen ihme das Näher-Rechr offen zu 
halten/das ist/zudreyen stunden anzubieten/ob ers kauffen wolte. Und 
ist diß nicht so gar ungemein/oder nur ein in Lieffland allein praNicables ?ro-
vincial-Gesetz gewesen / sondern man findet / daß auch imNorköpingschem 
Schluß cie /^n. 1604. ̂ rt. 4. dem Verkäuffer nicht einen Lonlens zu suchen/ 
sondern nur I. K. M. das Gut anzubieten/ aufferleget wird. So/ daß der-
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gleichen p^rricular-OonÜitutioneS) wenn sie in solchen Fällen vom jure cow-
muni abZehen/und pro rsnata öc Karu R.eipub1icse ein anders Katuiren/ih­
ren guten Bestand haben und gelten. Und weilen dann nunmehro unstreiX 
tig / daß der Herr des Landes vormahls nichts mehr alsdasNäher-Recht 
bey Verkauffder Güter in Lieffland gehabt/ so wäre es gar zu hart/derRit-
terschafft viß auffzudringen/daß sie in gleichem Fall Lonlens suchen/und 
also in ein grösser onus, als sie vor erhaltenen Verbesserungen des Ertz-Bi-
schoffs i'KomX und Königs Sigismund ̂ uZu^j gehabt / verfallen solte/ zu-
mahln man nicht vor gleichgeltend ansehen kan / den Pontens bey einem 
Vcrkauffzu suchen/ und den Verkauffanzubieten / oder das Näher-Recht 
offen zu halten. Denn jenes führet den eK-ä mit sich/daß nach verweiger­
ten Konsens die alien2üoviriola,nuijÄöc irrealst / dieses aber ist so beschaf­
fen/ daß wann der Herr des Landes das Geld nicht erlegen will oder kan/ 
so ist der Edelmann befuget solches Gut einem andern Edelmann zuver-
kauffen/ wem erwill/ obschon der Herr des Landes keinen Lonlensdazu 
giebet / viäe aU-FZta Capira, des L. NN. wobey zu mercken / daß obiges von 
einem solchen Verkäuffer zu verstehen gewesen / der da Erben gehabt/hat 
er aber keine Erben gehabt/so hat er beyder älienarion donlens suchen müs-
ftn/vi6.cap.6o. Liefi.RR. Nachdemeabervorhin erwiesener Maffen Ertz-
Bischoff^vmas sich seines habenden Rechts b egeben / und die Liefiändi-
sche Ritterschafft sreserenclofeaä privlle^ia öc Immunitates Gelilienlium ) 
von derAuff-oder AnbietungFenerÄlicerund ohne Lxception befreyet; so 
hat ein Edelmann Asnersiiter und ohne Lxception, er sey beerbt oder unbe­
erbt gewesen / seine Güter ohne einigen Lon5en5,auff-oder anbieten/ver­
kaufen können. 

Belangende ferner die kemsr^ue, daß vielleicht BischoffKivel sä ma­
le narrara seinem Adel auff Oesel die liberam clisponencli gegeben / chdem 
er sich in dem?riviIeZio äe^nn0 dahin beruffen hatte/als wann der Adel 
indem Stlfft Riga sothane Freyheit bereits damahl vom Ertz-Bischoff 
gehabt/so doch nichtgewesen; So richtet sich dieser Streit von selbsten/ 
wann man nur solches Privilegium Kivels selbst ansiehet. Denn man wird 
zwar finden/daßBischoffi(ivelinVergleichungdesbenekcii 8ucces5o-
NISsich auff die Erbungs-Freyheit/ womit die Ritterschafft im Stifft Riga 
und Dorpt beneKciret gewesen / bezogen; Und nachdem erdarauffvon 
verschiedenen andern^rricuiiz des ?rivilexiihandelt / nehmlich daß r. we­
der Bürger/noch Bauer-Theil dran haben. -.DieGüter / welche Biichoff 
Peter Wedberg/und er selbst Bischoff Z<ivel von den vomainen vergeben/ 
nur nach LehmRkcht verbleiben/m'chtaber nach diesem ktivUexio conk 
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äeriret werden sollen; Da erst hebet er in einem gantz andern perioäo an 
von dem benekLio äispositlvnizzu reden/daß hmführo kein Edelmann ge­
halten seyn soll/sein Gut auff oder anzubieten bey vorhabender slienation, 
fondern giebet ihm eine freye äiipo5iricin,gedencketaber allhie nicht im ge­
ringsten/daß die Ritterschafft im Stifft Riga damahlen eine solche Frey, 
heit solte gehabt haben. Weßhalben diese kemar^ue hinfällt/ und zugleich 
der i'itulu^womit die Oeselische Ritterschafft diß denekcium ckholicioniz 
erlanget Hat/justi6ciret wird. 

Ebener maffen wird gar leichte aufdiese R.emarc^ue zu antworten seyn/ 
ob/weil der Käyser das lupremum dominium in lecularibus gehabt / dersel­
be des Ertzbischoffl'komT Privilegium coniu-miret habe/oder nicht ? Denn 
einmahl ist es gewiß/daß die Heermeister und Ertzbischöffe in Lieffland die 
Machtund Gewalt gehabt haben/ Güter und andere Privileg zu geben 
und zu äittriduiren/weilen sie als Fürsten des Römischen Reichs ihre Lan-
des-Fürstliche Herrschafft oder 8uperic>rir2tem territorialem in vollkom­
menster Maffe gebrauchet/und von so vielen Leculiz her in dem conrinuo öc 
noninterruptoexsrcitiobonaöcprivilegiaconferenäi besage der Original-
Diplomaten über alle Güter in Lieffland gestanden. Zum andern/so hat 
Käyser Oarl der V. alle Lieffländische privilsgiZ zu Brüssel den 10. OHobr. 
^nno  1540.bes tä t ige t /und  h iermi t  das  Pr iv i l eg ium Ibomse  c !e  ^nno  I5ZI.  
in mehrer Würde gesetzet. Daß aber in denen kemar^ues mit Ver­
wunderung angesehen wird/warum Käyser Carl der v.da er ^01528. 
die Vereinigung / so die in der neuen Gnade stehende Familien wieder 
die/so in der gesamten Hand waren / ̂ nno 1523. Freytags nach i^rars 
zu Ilmtal auffgerichtet/des Privilegium, welches Z.Jahr jünger 
gewesen als die Käyserliche Oon5rmation, nicht zugleich con6rmiret habe/ 
und man hieraus schliessen will, ob hätte der Käyser es nicht approbiret.So 
ist ist diß eineSache/so wider denOours derNatur läufft/zu 5upponiren/daß 
Caroiuz V. dasjenige H.NN01518 hätte können conül-miren / was damahlen 
noch nicht in rerumnatura vorhanden gewesen / sondern Hnno I5^r. erst 
zur Welt gekommen/wie ex Vatis der viplomatum zu sehen ist. Deme 
sey aber wie ihm wolle/so dienet solches alles mehr zur cognirion anticzui ju-
tis patrii, als zum reellen Nutzen und heutigen praxi,weilen diese antic^uio-
tez leges und äispo5itione8, ob man schon darüber eines und das andere mo-
Viren wolte/per legem noviLlimam adrogiret und gehoben sind / in Betrach­
tung/daß König 5igi8rnunäu8 ^ug. in seinem piivilegio are. 7. einem Edel­
mann die omnimväam, das ist iUimicatam ab omnil)U8 oneribus, anriczuis 
I-eßckus Lax« 6s»Lc ö4.des R'Rechts prLce^tis,!iberam^oteüatem 
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linesncli, ohne Oberkeitl. Ollsens zugeleget / und das Plenum clominium, 
worinn essend süciäji bestehet / übertragen/und also dieser Streit seine völ­
lige Richtigkeit erlanget hat. 

II. Die Dikin<Aon inter feuäum antic^vum 6c novum, will das 
Königliche Cantzelley-Lollegium als eine jure seuäali eommuni funäirte 6L. 
ttin^ion nicht erkennen. Weil es nun unser Vorhaben nicht ih/unsere 
einmahligeKatuirte Meynung moräicu5 zu äefen6iren / oder darüber prv 
catl^cirazttäispunren/ soüberlassen wir diesen Zwistgargerne dem^ucii-
cio reÄiussentlenüum^beziehen uns aberimmittelst auffdl'e im vorigen al-
legirce textus )uris seuäalis und alle Interpretes. Wie wir denn bey vori­
gen äeäu^izsothanervittinÄion, in ehemahligen iuccelkonikus feuäorum 
I^ivonicorum, nicht oriose uns gebrauchet/sondern sic hat müssen als eine 
äilpolitio juris communis angeführt werden/weiln Liefland als eine teutsche 
?rovince, in denen Fällen / da die Land-Lonttitutiones entweder nichts äe-
Kniren oder dunckelsind/ihre Ersitz,und Erfüllung drauß nehmen müssen/ 
und auch noch dabey vigore privilegiorum muß eonserviret werden/ dan^ 
nenhero dieckttinwonauffsolcheLslus garspte ^uaäriret. 

III. Hierbey wird ferner nichts zu erinnern seyn/ welk das Königl. 
Cantzelley-oiiegium über der vorigen Lxcepcion, ob hätten wir die gesam­
te Hand vor ein allgemein Privilegium venäitiret/ mit unser Lxplicstion siH 
zufriedengestellet. Daß aber zwischen der gesamten Hand und dem neu­
en Gnaden-Recht eine essentielle ancipatkie gewesen / können wt'r aus de­
ren gründlichen Beschaffenheit noch nicht finden. Denn daß die Verei­
nigung derer in der neuen Gnade gesessenen Emilien / wider die/so in der 
gesamten Hand waren/ änno i s-z. geschehen / und nachmahlen darüber 
ftlche OoniirmÄtiones eingeholet worden/ kommt nicht her aus einer in die? 
fen beyden Rechten steckender essentiellen oder naturellen antipgMe, An­
dern es ist nur acciclentaliter dadurchgeschehen/daß/weilen man zwischen 
beyde Rechte gar reelle Gräntzen ex impolitione czusclam morali geleget/ 
und die so in der gesamten Hand waren/sich eines Vortheils in Erheyra-
thung der Töchter/so in der neuen Gnade sassen/bedieneten/ mid also nach ' 
ver Hand die Güter aus der neuen Gnade von der Emilie ab und in die 
gesammte Hand gezogen / da ward deme vorzukommen / dieselbe Verei­
nigung gestifftet. Sonsten aber kunte gar wohl eine eonsoliclano cum a-
lic^uali immutatione unter beyden bestehen. Wie dann auch König 8igis« ^ 
mumlus ^ugulius in seinem privilegio nicht allein src. lo^das Jus sueeeäen-
6i iQltzxum bestätiget/sondern auch art, 7^ universse blobililÄtt die 
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Freyheit giebet/bey der freyesten Disposition in bonis fothane consrsterni-
tätbeydesmitVerwandtenalsauchFrembdenauffzurichten. Man will 
zwar in den Remarques souteniren / ob foltendie in der gesamten Hand ge­
standene Familien keine liberam alienanäi gehabt haben; Jedennoch ist die 
Sache an sich aus deme von dem Heermeister Hermann von krüggeney ̂ n. 
1546. über die gesammten Hand gegebenen Beschreibung und Privilegs, 
dergleichen aus deme Anno 157z. zu Wenden gemachten ̂ .ecessunstreitig. 
ÄBie denn auch durch Lonces^on dieses Privileg!^ das Lenekcium äisposi-
tioniz keines Weges/wie remArczuiretist/ geengert/ sondern vielmehr er­
weitert worden / angesehen es damahlen vor die in der gesamten Hand ste­
hende Familien ein largius bene6cium gewesen / daß sie die Freyheit vor al­
len andern memdris der Ritterschafft sdie nur das simple Lieffländische Le­
hen Recht hatten) gehabt / mit einem andern / der auch sonsten denGesetzen 
nach nicht zur Luccezsion gehöret (aber doch von dem Nahmen war) ein pa-
Qum samiliX auffzurichten. Welches hernach 8igi5lnunäuz .^.ugulws.wie 
vorgedacht / sehr verbesserte. 

^.ä IV. Was es mit Bischofs Kivejz ?riv,!egio vor eine Beschaf­
fenheit habe/desgleichen/was an dem privilegio l'tiom-, wegen vermeyltt 
ermanglender Käyserl. R.atiliadition und Ooniil-mation äesläeriret wor­
den/davon ist aä l. sothaner Berichtgeschehen/und last mans dabey be­
wenden. 

Hä V. Das ?rivi!eAlum Sigismunäi ^uguM ist freylich aus denen 
vorhin angeführten Beweißthümern vor richtig zu halten. Und ob 
man schon anietzo dessen 6äemeintzig und allein dadurch in Zweiffel 
stellet/daß das Originale nicht vorhanden sey. So wird das Recht und 
die suttice nimmermehr auffhören der Ritterschafft ZÜertion jn Krafft »u 
erhatten/allermassen es der selbstredenden Billigkeit zu wieder läufft/ da­
vor zu halten / daß mit dem Verlust eines Original-inürumenrs zugleich 
auch die Warheit solte verlohren seyn. Denn dieser halben haben dieGe-
setze zur Steur derWarheit dieseZudsiäia eingeführt/daß ob schon einOrigi-
nal von Handen kommen/dennoch denen/so es angehet/kein Schaden in ih­
rem darinn sunäirten Rechte könne zugefüget werden/wann sie nur an des­
sen statt andere gültige Beweißthümer beybringen können. Man will ja 
die Ritterschafft des Hertzogthums Lieffland jure 6c zcczuitate renirenribus 
unter Schwedische vecrera und Gesetze ziehen; Warum sott sie dann in 
dem Stücke/da die vorerwehnte 8caägenvon Anno!655.und i682.dermas-
sen vorsie mterpMren/daßin Mangel anderer Original-Briefe/ glaub-

wür-
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würdige ^ sollen aämittlret werden/des Lommoäi unfähig erkandt/ 
und nun dem Incommoclo allein übergeben werden ? Man beziehet sich sol­
chem nack in bestandiger Krafft Rechtens. 

l. Nochmahlen auffdas Zeugnis der/denen Anno l56l.zum Köni­
ge 8ißi5munäo abgefertigten ve^ucirren/mitgegebenen Original-
Inliru^ion. Wo wider das Kl. Cantzelley,LoUeZium nichts anders ein­
zuwenden hat/als daß in solchcrArt inttruätionen offtermahlen ein vieles 
eingerücket wird/was nicht zu erhalten stehet.Man muß aber wohl betrach­
ten/daß damahlige vepucirte hingesandt sind/nicht einen gantzen neuenlra-

zu behandeln/sondern die ßenerzlisirzAacus 8ubjeÄivn!8waren bereits 
in dem prsclimmar-Handel mit dem Fürsten R.26?ivjl vorher abgethan/und 
solce diese Abfertigung nach der Wilda zum Könige LiZismuncZo 
auffnichts anders angesehen seyn/als nur das vorher mit demFürsten kaä-
Tivil ZTnerÄÜter verabredete in l^SLialere ^l-riculn abfassen zu lassen/ und al- " 
so den 8uKjeAion5-Handel in völlige ?er5eAion zu setzen. Welchen mc»-
cllim proceäenäi die Ehstlander damahlen mit Könige Lrico auch odservi» 
ret haben. Und solcher Gestalt bedürffete die Ritterschafft nicht ihre 
Abgeordnete an den König/auffGewinn und Verlust etwas zu erhalten/ 
dahin senden; sondern es war schon mit dem Hertzoge verabredet/ 
daß die RitterschafftnichtalleindieeonLrmationderalten Freyheiten er­
halten / sondern auch noch die Vermehrung zubegehren frey haben solte. 
Wahr isteswohl/daß Lieffland damahlen in grosser Extremität und einer 
auswärtigen Hülste gar hoch benöthiget gewesen/woraus das Königliche 
Cantzelley-LolleZium al-Zumentiren will/ es sey bey sothaner Beschaffen­
heit nicht zu vermuthen/ daß die Ritterschafft den Tractat so sonderlich 
würde ttrinxiret und auff Verbesserung der Freyheiten gedrungen/ 
sondern vielmehr für ein Glück geachtet haben das vorige zu er­
halten. Aber man muß bedencken / daß die Lieffländer / ehe 
sie sich nur kmplement auffvilcretion des Königs in Pohlen ergeben hät­
ten/ viel lieber den Tod und ihren äussersten Untergang mit streitender 
Hand vom Moscoviter würden erwartet / als auff schimpfliche don6irivn 
sich ergeben haben. Deßgleichen hatte eines Theiles auch König Ligismun-
öuz^ugulws lange zu zaudern und viel ftderlesens zu machen nichtUlsache 
aus Furcht / daß 5ieffland nicht durch lange und tjiKcile railvnnements gci 
ursacbetwürden/sich nach dem Exempel der Ehstländer anzuschicken / und 
sich zum KönigTrico in Schweden zu wenden / wie denn der kluge König 
5ixi5mun(!u5 wohl gemercket/ daß denen bedrängten LieffiändtlN 
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nicht wenig Mlith und Trost daraus zugeflossen / daß andere puWnco 
Freyer auch nach dieser Braut gestanden/ und den vor glücklich zu achten 
Ursache gefunden/ in dessen Arme sie fallen würde. Wo zu nichtcht wenig 
GekZenheit gegeben/daß der Kayser Karows v. als er die Lufflandische 
Stände ihrer Pflicht gegen das Römische Reich erlassen / in seinem kelcri. 
xn Imperial ihnen die oxtion gegeben/ sich entweder an Pohlen/Schweden 
oder Dennemarck zu schlagen. Bey solcher Bewandniß war nun vor 
Lieffiand nicht km geringsten Saumes auff Pohlen gegründet / welche die 
Ritterschafft hätte zwingen können / sich auffvilcrecion zu ergeben und vor 
den grösten Gewinn zu achten / sich in 8tam c^uo zu erhalten. Sondern 
safere- derKönig inPohlen in^die Lonäitiones, die man in nova formen-
62 (ivitare begehret / nicht einwilligen wollen / so hätte sich schon ein anderer 
gefunden/ welcher vor eine sogeringe Verbesserungeineso stattliche pro-
virice zu schuiriren/nicht würde gesäumet haben. Insonderheit / da man 
nachmahlen bey 6. nacheinander lucceclirenden Königen in Schweden ver­
merket/daß sie zum und Schutz ihres Lmars und Reichs/ 
diese Lon^uelis des Bluts so vieler Tausenden von den Ihrigen werth ge­
achtet. Und gleich wie König 8iZi8muncjus.H,ußuftu8 alles solches gar 
wohl penerriret/also hat er auch blicken lassen/daß ebcnihme um Lkffland 
zu thun wamveil er den Fürsten R.aä^vU ins Land sandte / die Stände zu 
xersvaäiren/daß sie sich an niemand als an ihn halten / und die Ehstländer 
gleichfalls von dem König Lricc» xiv. rückwendig machen möchten. So 
hat auch andern Theils König 8jgi8munäuz äuZuitu8 damahlen nicht al­
lein als ein kluger/ sondernauch als eingensreu5er König handeln/ undss 
lvohl die alte Freyheiten der Ritterschafft conilrmiren/als auch dieselbe mit 
einer Vermehrung Keneliciren wollen/wohl wissende/daß der Unterthanen 
Gemüther bey weitem nicht durch die luttice so sehr als durch die eiemence 
und i^iderMe in dem äevoir erhalten werden/und daß er auch unter sol­
cher AeAexion, wie der Eingang des /.Articulsdes cvntrvvertirren I'rivi-

leZu ausweiset/nicht undienlich gefunden/die rmlonnMe politiczue zu em.-' 

xioyren/seine Regierung mit H^eÄion und Liebe seiner Unterthanen mehr 
M mit dem Zwange der Herrschafft zu befestigen. 

So zweiffelt auch 2. das König! Cantzelley Kollegium an ^leZitter 
Versicherung d^s Fürsten daß nemlich vermöge sochaner esuri-
Qni5l<aä?lvil!ÄNX der Ritterschafft poliulÄrass limpliciccr sojten SAZreiret 
werden/angemcrcket/daß solches durch den lnZrellumsrn^iii 7ml. l'nvUe-
^ii prXmemvrstin.ichtzuerweisen>weilen eseine^5tj.tiosey. Aber 

wann 
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wenn das Königl. Cantzelley-LolleZium nur unsere allertiones recht nach-
tesenwird/ so wirdman uns schwerlich einer vitio5enprobanon überfüh­
ren/ zuMahlen wir nicht oblcuruin per cec^ue vdscurum prokiren/und einhig 
den 7 Atticul alleren/sondern man erweiset es zugleich mit vorangezoge, 
lier OriAmal-In^ruÄion oder Li eclniv, wider dessen forma und 6cie5 nichts 
zu sagen gewesen/ noch mit Recht kaninfrinßiret werden/ es sey dann/ 
daß man luppomren wolte/ob hatte die Ritterschasst ihr Lrsäitiv damah­
len mit unwahren Gedichten angefüllet / quoä non prol>atur nec prXÜi-. 
mitur, zumahlen solch Lreäitivnicht in geheim geblieben/sondern da mc?-
resolita circa paisum ^eZirimstioniz ^kleZacorum ErwehNUNg geschehen/ 
hat müssen procluciret werden. Wann man diß Lrecjicivoder InKrucIlva 
mit dem 7den ^rt. ?r^vilegii conseriret / so giebet diese nicht lolitaria son­
dern ßeminata prokzatio guten Grund zum unzweisselhafften Glauben. Und 
was solte König8igi5mun6um^uAul5um bewogen haben in äe5erirung dee 
xvttularorum so zu cjuÄLultircn? da er in selbigen nicht gesunden/, daß icht-
was seinen suribus ^ajel^atis Lc8u^)eriOritatt5 6ervA>ret/ sondern daß die 
k/eme Zugabe in Verbesserung des Rechts über die Güter in keine Lompa. 
raison mit Gewinn einer so stattlichen ?rovince zu stellen 'gewesen. In 
weit grösseres Nachsinnen aber hat uns gesetzet / daß in diesen kemar^uea 
das Königl. Cantzelley-Lollegium ztio die unser (Seits allegirte ^mkoriea«. 
tem kistoricam nicht will pazliren lassen. Es hat j'a das Königl. Cantzelley-
LoljeZium zu dieser spscieprvbationiz selbst Anlaß gegeben/ indem dassel­
be seinem Bedencken über unsere äecju^ion, der Ritterschasst ?rivUeZium_, 
damit bestreiten wollen / und so wohl LKytrsum als Seniumallegiret. Die­
ser moöuz prvdanäi ist entweder rechtmäßig und gültig / oder unrechtmäßig 
und ungültig. Ist er rechtmäßig und gültig swie er auch warhafftig ist) 
was streitet man dann dagegen ? Ist er aber unrechtmäßig und ungültig/ 
was solldann wohl dieNitterschafft vor einenMuth undHoffnung zu einem 
b llkgen und der Mice coniormen Ausschlage fassen; da man ungültige und 
wider Recht streitende Wege gesuchet hat / der Rittcrscbasst ihre Privileg-
enabzuclilpuriren/sochanesMittelauchsolangevorkrässtig und zu rechte 
beständig venämret / als man vor sich eine Hülste daraus abgesehen. Nun 
aber da das Königl. Cantzelley- LolleZium findet und gestehen muß/daß die­
se ^uckvricas lMorica weit Mehr pro aättruencla privilegii certituäine aus­
schlägst/da erst soll es tM Ungültiger Beweiß heissen. 8it pene8 alioz 
äicium. Aber gleichwie das Königl. Cantzelley Lolie^ium einmahl in sol­
che probation conäelcenäiret/ also istdiestlbe "N sich selbst der luMce und 

eoU«<Asn.Uvop. Ss 
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^c^uirät gemäß Zumahlen in rcdus antic^uis dominum memoriam exce» 
äentlduz, sothanes ce^imonium kittoncum gelten undGlauben haben muß; 
Wann nur die iMorie von solchen Leuten geschrieben worden/die nicht min­
der eruäitione ac^u^icio als vitX inregrirateclarislimigewesen. Denn ein 
rechtschaffener ^lkorio^raxku8 wird/ob er schon ex ^.elatione aliorum et­
was verzeichnet / nichts anders glauben / als was 6äe ckßmslimi ihme an 
Hand gegeben. Und diese werden ebenfalls nichts 5uxpe<!itiren/ als was 
sie auffdem Probstein der Warhcit vor richtig befunden. Es ist bekandt/ 
daß David i-iiicken, welcher auchKönigl.Pohlnischer 8ecret3riu8 gewesen/ 
dem sel. voÄor Lkytrxo alle liivoniLÄ zu seine: Historia an die Hand gege­
ben. Und daher ist hieraus nicht ein gering ̂ rgumem pro valiäicste ?nvi-
legü abzunehmen/weil er aus der Königl.Cantzelleydie bAeNachricht ge­
habt/ und schwerlich zu seines Königes Nachtheil die Lugen in die Welt 
wird haben hinein schreiben lasten. Und weil Li^rrTieKronicon, darinn 
von Anno Is6l/ diß Privilegium von Wort zu Wort insenret ist/ 
Anno 159 z. in Druck auskommen/ und also 6. Jahrvor der Revision in 
der Welt bekandt war/so würde McKen A. 1599. bey damahliger kevi-
5ion als Königl. Commill2riu8 wider bessers Wissen und Gewissen einer 
Qkarteque schwerlich den Nahmen eines Privileg« beygeleget / und derge­
stalt verzeichnet/ sondern vielmehr es dahin gebracht haben/ daß das in 
(Bromes (ükytrXl vor richtig angegebene Privilegium bey der kevillO!^ 
in feiner Nichtigkeit beschrieben wäre. Da aber nichts von einigem 
Mangel an der forma Privileg», in dem kevilionz-protocoll gedacht wird/ 
so stehet die Krmilllma prselumptio pro inkrumenti infallilzilitace. So ist 
auch sothaner ttiKoriograpl^orum Glaube / insonderheit des v. Lk)ltrzei 

und v. 8a!omon ttenning8 um so viel gültiger/weil sie c!e rebu8 5ui Xvi^ und 
Swarvon solchen geKis canczuam in vulgu8 Maxime notorii8 zeugen. Zu­
mahlen diß nicht in 8ecreten Labiaet8 (worüber mancher iMoriograpkuZ 
ksllucimret) sondern öffentlich vor der Welt xasliret und geschlossen ist. 
Wobey fürnehmlich zu mercken / daß v. 8alomon »enning8 Zeugniß ver 
das kräfftigste zu achten/weil er dem Hertzoge Qottkarä Ketzer als Parti 
CornpÄcilcenciprlnclpÄlioriä8ecreti5bedienet gewesen/ UNd also Nicht ue 

1^eKi8 ex auäitu oder relatione2liorum,fondern 6e propria lcienna zeuget. 
Desgleichen ist ja eine so wohl 5un6irte autkoritas kiliorica pro reüimomo 

moraUter certo in so alten GefchichttN/xer jura (Zentmm ex ciiÄamine «czui-

tatiz äeclariret/weilen auch Potentaten unter sich in clirimencÜ8 Controver-

fu5,deren Grund über die Zeit menschlicher Gedächtniß herfieust/sich dersel­
ben 
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ben/insonderheitwann solche 8cridentenunpartheyisch/bedienen und gelten 
lassen- Warum sollen dann wir von der Gnade undMiceJ.K-M.nicht 
so viel vermuthen? Denn noch weniger Ursach hat man zu zweiffeln/weilen 
nicht allein Einheimische/sondern auch Auslandische/als Teutsche/Scbwe-
dische/Frantzösische ^rikentenvi^.lkuan. hierinn übereinstimmen/ 
und auch Pohlnische »Moriograpki gleichsals der Meynung sind. Man 
möchte vielleicht daran zweiffeln können/wenn iemand biß auffdiese Stun­
de diesen glaubwürdigen 8cl-ibenlencc»ntrsäicjret; aber solches ist noch nie 
geschehen/und dahero der Glaube xro cernwäine pnvllegii sicher und ohne 
Zweiffel. Diesen Einwurfs machet das Königl. Cantzelley Kollegium, 
es habe de? Schwedische ^>KorioArgpKuz<Dereniiielm auffBefragen die 
Antwort gegeben/daß er sich nach demc^trseo gerichtet/und nach desselben 
Anleitung das Privilegium vor warhafft allegiret. W ürde man uns be­
gehrter mass'n zu der Lonsercnce mit Herr Oerenkielm verstattet haben/ 
damit wir bey diesem vivo tei^L,in cauiaz icienriX interroganclc» hatten in-

czuiril-en können/so wolten wir mehr Licht gewonnen hüben/ denn die gantze 
Welt hält in diesem Stücke seine ̂ iüoriam vor eine/ nicht auff iimple tra-
6itionc8 oder blinde Folge anderer ungewissen Vorganger / sondern auff 
wohl erwogene und proKirteBeweißthümer geschriebene jMOrie, indeme 
er als von J.K.M selbst autliorisirter IMoriogrspkus Kegni nicht als viele 
andere aus einem privat-^luiX^ sondern aus dem gantzen ^rcwvo R.egni 
8lleciX seine Historien geschrieben/ und alles was er schreibet / communi 
Gentium voto prc, certo gehalten wird. Will man aber einmahl allhier 
in Schweden selbst seinen 6äem entweder 6udiamjmachen/ oder ihn einer 
negligenten Nachfolge anderer nicht glaubwürdigen ämkoren beschuldi­
gen; So wird dieser/ der sich doch in fronrispicio seines Tractats einen 
Königl. Schwedischen»iKoriogrspKumnennet/ und auch anietzo in der 
würckltchen Bestallung stehet/non lineopprodrio luse genti5 davor gehal­
ten werden/ daß er orki universo fumum venäitiret / und ins künfftige ss 
leicht keinem Schwedischen iMoriograpKo,ob er schon einen solchen cly-
peum käei hat/müsse getrauet werden. Aber gleichwie I. K. M. eben 
darum ordentliche Kegni i^ittoriograpkoz in Bestallung nehmen/ damit 
die pl-Tclara Xlajorum facinora in perenne äc Kegix familise (Zentis 6ecus 
sc ßloriam, der Welt nicht allein äebitiret / sondern auch unter deme dem 
Zcribenten gegebenen specialen Lkarac^ere cxteriz illuKriori beglaubter 
werden; Also würden H-K.M- gar 5enlible werden müssen/wann sie sotha-
nesloriose Thaten der Welt und allen Nachkommen kund zumachen/ 

Ss 2 einem 
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einem solchen Manne solten commituret haben / der bey der Welt seinen 
Glauben und den treckt bereits verschätzet hat- Weil aber iederman 
dieses wol)! aurkoriln-cen Sergenten Glauben vor unstreitig erkennet / sö 
wird insonderheit dasjenige/was er von Lieffland geschrieben/nicht davor 
angesehen werden / daß er sich zu so specialei-Beschreibung des Privileg!! 
werde haben verleiten lassen/in Rücksicht dessen / daß er erstlich gar nicht 
den L.^tr^um hierbey ciriret^welches er und alle auffrichtige iMoriogrs-

zu thun pflegen/die da nicht Lust haben notam piagiarü zuincurriren) 
sondern in dem riwiv seines Wercks machet er ftmeHistorie über Lieffland 
mit diesen Worten glaubwürdigcr/wenn er saget: l^ivomX Kittoria eM. 
bemrex incorrupra veriratismonumentis, Ivcgiis^ue LkartOpk^Iacii origi-
naiiis äooumentizerutallimms^ue iiäsconcinnatu. Wiesolteer denn NUN 

swie das Königl. Cantzelley-Lollegium vorgiebt)bilingvis werden/sich selbst 
vor der Welt zu schänden/und dasjenige/ was er mit solcher äexrerirät der 
Welte zehlet hat/ selbst zur Lügen machen. 

Es wird zwar eine sxeLi!>!i8 ratio aiieZiret/ warum diese KiKonca K-
<Zes in prsesenti negotii da äs conörmanäis privitegiis-agiret wird/ nicht gel­
ten können / nehmlich weil andere Ursachen im Wege liegen. Diese Ursa­
chen aber solten billigvor des Tages Licht kommen / und die Rittcrschafft 
darübergehöret werden. Denn ein Privilegium zu verliehren/ ist eine der 
grösten Straffen in der Welt / so einer gantzen Nation kan auffgeleget 
werdm; Ob aber die lulkce diß vermag/daß man ex ratiombus occulti?» 
«5s quidu8ne^uLäeniLccteliZ juclicat. Straffe leyden soll/lasset man an'sti­
rem Orthe gestellet seyn. Hiebey kan auch das Königl. Cantzelley - colle-
gium versichert seyn/daß/ wann die Ritterschafft keine Uhrsache finde / sie 
sich auch über den Verlust des privUegü keines Weges ck^rin-ren würde/ 
solidere da das Königl. Cantzelley-Oilegium sothanepa^on mitBesrem-
dung in dero kemar^es ansiehet / wolte die Ritterfchafft bey dieser Be­
schaffenheit wünschen / daß es vermeinter Massen sich damit verhielte / daß 
bey diesem V rlust aller darinn5unäirtenVortheil in der eenei-ai-Zudje-
Mon^espitu stion dennoch lalviret/ und darinn sowohl die gesamte Hand/ 
als das neue Mann.Lehn und Gnaden-Recht/samt allen andern Gerech­
tigkeiten und prserogativen/die in vorgehenden Zeiten erworben gewesen/ 
LOnlerviretwären. Welches Keue6cium um so viel herrlicher zu halten/ 
alsweites die oräinarspeu6a!.Gerechtigkeiten überschritten / und dadurch 
die Lieffländische Ritterschafft vor allen andern desRömischenReichs Va-
jaM insbesondere lulii? gesetzet worden. Aber wann mau des Privileg 
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8igi5m.^uZulU 7.^rt. besiehet/so findet sichs von selbsten/daßdie in der 
neral-lüs^irulgtiongenerslirer conkrmirtt alte Gerechtigkeiten / WeitMehv 

erweitert werden. Welche Verbesserung die Ritterschafft fahren zu las­
sen nicht im geringsten gesonen ist/ sondern bey dem rechtmäßig erworbener? 
Rechte erhalten zu werden/ ohn Verdacht bey derWelt sich^Aomret er­
weisen kan. Und prXtenäiret solches desto befugter die Ritterschafft / weil sie 
nicht von Schwedischen Königen solches erworben/und denen es in secexris 
zu rc5eriren/sondern unter dieHenschast mit sich gebracht und vorher erwoz-
ben hat. Dm was man nicht gegeben hat/das kan man wohl leyden/daß es 
der andere geniesse. Es folget auch gar nicht / die Vasallen im Römischen 
Reich haben so ein nmples Recht nicht. L. sollen es auch die Lieffländer 
nicht haben. Und ist Lieffland nicht das eintzige Land / welches von seinen 
Oberen mit wackeren Vermehrungen der Gerechtigkeit beehret worden/ 
sondern so fern solches Argument müste auffgehoben werden/ so mache marr 
nur in Schweden selbst den Anfang/ und lasse das Erbrecht daselbsten erst­
lich gehoben werden. 

Man bleibet in den k^emarczues beharrlich dabey / daß alle pottulata, 
so in denen Nadzivilischen keversalikus enthalten / auch in dem Privileg 
8jZKmunäi^uZutti zu finden/das Lontrarium aber ist aus evllariomrung 
beyderInttl-umeinenoffenbahr/weilensie sowohl yuvaä msceriam traAz-
tiim als c^uvZcl tormarn in vielen Stücken äiSeriren/ und nicht bedarff mit 
vielerZeit Verlustzu äecluciren. DieRitterschafft bleibet unbeweglich bey 
dervochin schon e:öffnetenMeynung/daß dieMeversgles.wie sie nicht heben 
können dasÄöesen oder Lxillence der (-eneral^La^itulZtion^allo 6srogiren 
sie nichts ex iclcntitÄte rationiz der specialenLapitulÄtion. Wesfalls man 
sich auff vorige Beantwortung beziehet. Und kan diß vom Königl. Can-
tzelley-LoüeZio gebrauchte speciale Argument nichts schließlichesinFsriren/' 
daß/weil die eenel-Zl-eapirulation , welche älter als das Privilegium ist/ 
mit denkeverklibuZi welche wiederumb jünger sind als das Privilegium» 
Ut <luo extrema darin accoräiren, daß sie nichts mehr / als bloß von den al­
ten Freyheiten der gesamten Hand und neuen Gnade / nicht aber von der' 
Verbesserung reden / so sey zu schliessen/daß das imermeckum nehmlich das 
Privilegium 8igiznnmc!i äuguki. wodurch die Ritterschafft eine Verbesse» 
rung desalten Reichs zu lomeniren vermeint/ nicht m rsrum natura ge-
ivesen. 

Wird man nun em iedes insonderheit besehen / so wird sich befinde«/ 
voiewenigau6coiiü)ü^cic)nderseibendiep50b2tionvorschlage. Denndi^ 
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(Zeli.dÄplttlläclan istzTag alte! als das?riviisßium,wie kan denn aus dem^ 
selben etwas zum Zeugniß gegen das Privilegium^ welches Tage jünger 
ist/erzwungen werden? Zumahlen es wider die Natur laufft/ daß die Ca-
pirulationvon Beschaffenheit einer Sache hatte melden sollen / die noch 
nicht in der Welt war. Deßgleichen / ob schon in den keverlalikus kaä-i-
Vtimni8 nichts in 8j?ecie von diesem privilegio gedacht worden / so folget kei­
nes Weges daraus / daß es nicht in rerum natura gewesen: Denn es ist in 
unser ersten Beantwortung schon genug remonstriret/ daß aus denen ke-
versalikuz bey diesem ̂ rgurnentvA so das Königl. Cantzelley-Lollegium ge-
brauchet/ keine ratio Lonlequentise fiiesset. Wohin wir uns nochmahlen 
beziehen / und leuchtet also zu Tage / daß / wie das änteceäens vor sich allei­
ne keine xoslidilitarernvrobJnclj in sich hat/ und auch das donlequenz vor 
sich alleine keine vim xrokanäi mit sich führet / also derselben conjunäion 
nichts infsriren könne/sondern es bleibet das intermeckum deßfalls in sei-
nem guten Werth / weiln die Argumenta pro eoäem weit standhaffter sind. 
Und wann man das Privilegium 8igi8muncli ^uguki bestreiten will / so istes 
nicht genug / daß man rationes ciubirancii auffsetzet / denn die kan man auch 
von denen allerwarhafftesten Dingen in der Weltauffbringen/ sondern 
man muß auch die rariones pro alkrmativa gnugsam widerlegen / und aus 
dem Grunde heben / welches bißhero keines Weges geschehen. 

Es hat das Königl. Cantzellcy-dollegium zu erweisen / daß das Argu­
ment wessen in den keverlajibu8R.aä?ivili3Di8^. is62. nicht gedacht wor­
den / das ist Anno 156 l. bey der 8ul)jeAion5-(>pitulÄtion nicht geschehen/m 
forma richtig und dadurch die UnVollkommenheit des privilegü zu behaup­
ten sey / zwar nochmahlen juiK6ciren und recht formaliter vorstellen wollen; 
Ader wann mans besiehet / so ist doch die propollcio majorgar nicht richtig. 
Denn es solte ja das funclament dieses^rgument8 darinen bestehen/ i6 c^uoä 
prXäicatur äe univerlali,prT6icarur eriam äe parricular^Solches gehet doch 
hier nicht an; Denn es stehet so sortdiese inttsn^im Wege/daß eben in den 
keverlalibus nichtgedacht ist von dem / was in der unstreitigeren. Lamm-
lsrion enthalten / deßfalls aber döch die Len. Kapitulation vor standhafft er-
kandt/und derenWerthe nichts abgezogen wird?Und weiln hieraus erhellet/ 
daßin ver propolitionc Majori die ratiodonfeczuentiX gar nicht die (Qualität 
hat/daß sie necellaria sey/u. daß dasjenige/was man in selbigem Majori Ulli-
verAlirer prsecliciret/sich nicht will in klinori äe particulari prse6iciren laffen/ 
so verfall die ganhe Krafft der eonclukon. Zwar wendet hier das Königl. 

Cay-
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Cantzelley-Lollegium in denk.emarc^ues ein/die ratto 6iverstt2ti5,warum diß 
Argument sich nicht so auft die in der (Zeneral-dapitularion enthaltene <^0N-. 
iirmarion will extencliren / als auffdas separate Privilegium, sey diese / daß 
man dieselbe Lonkrmarion so in der (?eneral-Lapitul2tion zu finden/ nicht ei­
gentlichlein Privilegium nennen könne.Aber wir zweiffeln daran/ob man de-
me den Nahmen eines Privilegs entziehen /deffen'Beschreiben das Wesen 
und die Würckung eines privilegii mit sich führet. Lui enim competit 6e-
tinitio, eiäem öc competit cielinitum. Lc (^UX in uno tertio conveniunt,ea« 
6em öc inter 5e conveniunt. 

Daraus daß indem Lorporevi6imato6e^nno 1617. die 8ublcriptiv 
nomini8 8!gi8mun6i ̂ ugusti unter dem Privilegs nicht allein / sondern auch 
unter der Qeneral-Lapitularion ausgelassen /will man in denen kemarques 
erzwingen / daß es beyder Instrumenten 6äem äubiam mache. Wären es 
unrichtige Instrumenta gewesen/so würden die damahlige vom König eu-
stavo ^äolpko verordnete und andere Königl. Schwedische vorhin allegirte 
Lommillarii dieselbe schwerlich in numerum privilegiorum recipiret haben. 
Denn es ist 6äei integrse prselumptio vor ihnen / usczue 6um concrarium cla-' 
riu3 proketur. Auch ist zu mercken / daß in vorigenLscftlis nicht ungemein 
gewesen / ohne 8al?5cripti0n8igillanur allein anzuhangen/wie ex proäuAs 
in Lorpore privilegiorum, und an andern viplomatibus zu finden / und daß 
bey diesem Privilegs das^ Sigillum gewesen / zeuZetjder Schluß an dem pri-
vilegio. 

Es ist in aller Welt bekandt/daß der damahlige Heer-Meister und 
Hertzog Gotthard Keltler nebst allen Ständen Liefflandes durch or­
dentliche Kapitulation sich an König 8igismuniium ̂ ugustum in Pohlen er­
geben/und ist in Orbs Lliristiano dieses Instrumentum der (Jeneral-dapi-

tulation vor das genuine angenommen; Ja es ist noch heutzutage der 
Band zwischen dem König/ und die kepublic Pohlen und Curland / wird 
auch von ihnen agnoiciret: So muß ja das Königl.Cantzelley-Lollegium, 

weil es aus solchem Grunde dem Instrumentoder (Zeneral-Capitulation 

den Glauben entzeucht/ s so es doch anderwerts gestanden) entweder ein 
anders pro6uciren/oder diesem seine Krafft lassen. Mit welchem das 

Privilegium eins und von gleicher Beschaffenheit ist. 
Es asgumentiret ferner das Königliche Cantzelley-collegium auff 

Unrichtigkeit der beyden/infonderheit des Privileg«, hiermit/ daß die Lon-
jun<^io so vieler und wichtigen ratlonumöubitanäl, den Schluß / daß ein 
solch Instruments in der Welt/oder nur ein projetgewesen/wohlfunä!. 

re. 



re. Aber es fraget sich/ob solche rationes öubitanci^ die da lmgulatim a<l 
smustlm justitiX 6c l.eges just« imei precationis examinatX zerfallen / con-
junN-e einige Krafft haben/insondecheit da diese nur auffblosse prXsumptio' 
nes kominls und opiniones, nicht aber auffeinen reellen /artikcialen oder in, 
srtikcialen Beweiß gegründet sind. Hingegen überlasset die Ritterschafft 
dasjenige /wassieincaulatamsavorakili^dasie in i>atu äefenstonis fawse, 
Lionoris und aller zeitlichen Wohlfahrt stehet / nicht pro acyuirenäalamiori 
tortuns, und also capienclo lucro, sondern eintzig pro conservatisne jam 
«lumac^uistti 6c legitime coktinusta postesstone strmati juris, und also pro 
vitÄnäo liamno beybringet / zuförderst der durch Liebe zur Gerechtigkeit 
hoch erleuchteten Königl. Maj. unserm aüergnadigsten Könige und Herrn/ 
iund also der gantzen rechtliebenden Welt zu urtheilen. 

ztio. Man streitet in folgenden/daß czuoaäStylum derfelbige gar im-
gularln diesem privilegio, und mit keinem andern aus Polnischer Cantzelley 

gekommenen äiplomate eine Verwandniß habe / und setzet man den Unter­
scheid zwischen dem Privilegio und der iterirten p.a6^ivilifchen Versicherung 
W diesem/daß jenes per moäum Supplik, dieses aber nicht also / sondern xer 
inoäum ̂ .rticuloruri^ukrinciue couventorum verfasset worden. Angleichen 

Habe das Privilegium mit der Lonkrmatione ?a<Äi^encienli5 keine aKnität 
«^uosä 8cylum, weil jenes in ca5u recio, diefes in cslu olziic^uo redet. Die­
ses laßt sich ohne grosse 6e6u6tton aus würcklichem Lxsmme der gegen 
einander gesetzten Instrumenten gar leicht entscheiden / und wird man 

.daraus sehen / wie groß die ckstexencs sey / welche zum Theil quoaä 
xersonaslo^uentiumnecestaria,zumahleN l. petsnres 6c coniirmans nicht 
können in einem (^su reden/ welches contra coinmunem loc^uencii usuM 
laufft. 2« Schliesset das Argument gar nicht/ daß diejenige Instruments, 
die in der forma acciäeutali nicht auff eine M eingerichtet sind / auch nicht 
aus einer Cantzelley gekommen. Denn die tagliche Praxis auch hier bey 
I K.M. selbst eigenen Cantzelley zeiget uns ein anders. 

Das Privilegium hat freylich nicht eine solche connexität mit der 
Versicherung des Fürsten K.aci?ivil5^daß/ene6 nicht hatte sollen ohne diese 
bestehen können/sondern sie sind 6c tempore,loco Sc aHu, 6c conältione cli-
vers. Denn jenes ward gegeben Anno I<61. zur Wilda / dieses erhielte 
die Ritterschafft Anno '562. zu Riga; Jenes geschahe bey der geschlosse­
nen (-eneral-dapitulation, diese beydem erfolgten Huldigungs ; Jenes 
war das prmcipsie und der mit dem Könige selbst geschlossene Haupt-
Aractal? dießs aber ntlr ein acceliorwm und von dem Fürsten Ka6?>vü 
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durch die Ritterschafft citra necessitacem begehrte summarische Versiche­
rung bey der Huldigung. Und muß ja das Königl. Caneelley-LolleZium 
l^uvaä P7IM2M vdje^onem selbst der Warheit beypflichten/daß das privi-
leZium weitlaufftiger Gl sich sey/als die keverlales k.acj?ivilianX,dannenhe-
ro diese nur lummariter dasjenige recenliren/wasin jenem per 0MNS8 cir-

cumstantiÄS ausgeführet ist. 
czuoaä iclamsowird man nicht erweisen/daß bey dieser Huldigung 

dasjenige in der Radzivilischen Versicherung ärt. 4. ausgeschlossen oder 
nicht erwehnet sey/was in dem privilegio art./.öc 10.von verbessertem recht 
der gesamten Hand und neuen Gnade gehandelt worden. Denn in alle-
xircer Versicherung werden die La pica conlirmancla WirsummariteNlNdill 
so^ma loc^uenäi Aeneraliori exprimu et/welche in dem privilegio als ipso rra-
6iatu specialiter cmn suis circumttantiiz zu finden. Und weil alle generalis 
vircualiterdiespeci^liacomprekenclircn/ wie will mannen» sagen/ daßdl'e 
R.eversules k.a6?ivi!ianX) Welche Nur gensralitcr und Nicht reliriöiivä V0N der 
gesamten Hand und neuen Gnade reden/die vorgehende Verbesserung des 
Königs 8iAismunäi.^uAusti ausgeschlossen haben. Aber man mercket 
wohl/daß das Königliche Cantzeklcy-coileßium,auffdie in dem gedachten 
/^rr. 4. folgende Worte: ?ervomino8 ̂ rclTi-^piscopo8 6c Lapitulum con-
celsorum,6csudle^uenterper R.ornano8pontitice5) Imperacores, nec noi? 

p^omanorum Kege8approbatorum 6c conlirmatorum, sein Absehen nehmen 
und sagen wollc/d^^/weil nicht zugleich gedacht wird von den juribus con-
juliÄT rnanus 6c seucliz grati-e,a R.ege 8igi8munäo ̂ .ugusto noviüime aut^is, 

so sey auch zu schliessen/daß 8igi5mun6uz ^.uguttus auch keine Verbesserung 
der Zurium conjunÄse M3NU8 6c N0VX gratiX gegeben habe. Aber es ist 
vorhin zur Genüge erwiesen/daß diese omissto specialis mencionis von tem 
privilegio so wohl als die Qeneral-Lapitulation 6s ^nno 1561. derselben 
cxistence nicht clisputiren könne; 2..sokommet einem articulum piP^icIun, 
specialius inlpiclenti gleich zu Gesichte/daß die Worte/juribus, ̂ UX Verna-
culalmAvadlc samende^and/ Gnade und Mann^ebn-Rechtgar 
Aeneral gesetzet und unter der Generalität alle specialis begriffen sind. Die 
vorhin alleßirte Worte aber rationedonkrmationisreseriren sich auff die 
Worte reliqui8 0l-nmbu8privile^!8,undistder wahre 8ensus dieser / daß 
vermöge dieser keversalen die Ritterschafft soll erhalten werden bey dem 
Recht der gesamten Hand und neuen Gnade en generale« verstehen/sie 
mag es erhalten haben / von weme sie gewolt; desgleichen soll sie erhalten 
werden bey allenden übrigen Privilegien/so vonErtz-Bischöffen/Päbsten/ 
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Käyftrn und Römischen Königen erhalten und bestätiget sind. So ist 
auch I^uoaä z tiam 6c 4tam8^lveKri Privilegium eben fo wenig in lua lpecie 
darin«gedacht/sondern nur lub generalirate istkac gleichsalö virtualiter 

eingeschlossen worden. 
4. Die Kanones, welche in unser Beantwortung aus derunione U-

tkuanica genommen sind/können gleichfalls durch diein den kemarc^ues gk 
machte odjs^onen keine Noth leiden; Denn es muß ohn weigerlich das 
teutsche Exemplar als fons öc funclamenmm interpretanöi angesehen wer-
den/obschon das Königliche Cantzellcy-Lollegium vermeinet/daß/weil der 
Tractat in teutscherSpraäie fud che ran geschlossen/so müsse dieexplican. 
VN aus dem viplomat^R.egio,so in lateinischer Sprache verfasset/genom­
men werden. Zumahlen wenn man den ingreüum^wie auch die poü in-
lertain unionem hernach folgende Clausul des lateinischen Lxemplens an­
siehet/so reseriret es sich auffden in teutscher Sprache abgefasseten Tractat 
selbst/und ist mens conkl-manris genug abzunehmen/daß er mitdeme/ was 
in teutscher Sprache ist abgehandelt/nichts wolle verändert/ sondern alles 
behandelter massen in Krafft erhalten haben. Was er aber annoch die­
ser union zuzulegen gesonnen/das hat er in andern nachfolgenden ^rncuZiz 
exprimil-et. Und gesetzt/es wäre nach der Meynung des König!. Cantzelley-
Lollegü erforderlich/daß die Disposition so wohl aä Präteritum als futurum 
templ.15 gerichtet; so dienet zum Zeugnis das LxtraAum kevilionis cle ^nno 

1555. welches man zwar bey dem Lorpore Privilegium nicht vorhanden 
zu seyn vorgiebet/und dennoch incligirante rotulo aKxo iuk n. 2v.a pag.nz. 

usczue !O/. befindlich ist. Auch kan remarquirter Massen durch diese Li­
tauische Union nicht erwiesen werden / daß prXter tenorem pacIi univnis 
Lieffland in seinem vorigen Rechte solte gefährdet seyn/ mästen diese Union, 
Latente expreilo äeluperformaro^rt.^üilviz tarnen privilegiis ab evclem 

V.ege o!)tentis ^ wvrmit nichts anders als das controvertirte incligiciret 
Wivd)öc con6rfnati8 item libertatibus atyue consuetuclinibus recepris ge­
schlossen worden/und das was sonst ratione beyder sigillen in der Lon5rma-

tion,relative auffden teutschen Tractat selbst/ dari'nn erwehnet worden/ 
kan als ein relatum nicht anders als ex correlaw angesehen / und nicht aä 
prseterica sondern fucura appliciret werden. 

Wann man ferner acl ztam den ̂ 6tum, da die Ritterschafft vom Kö­
nige 8tepkanoconkrmationsm?rivilegü8igi5mun6anibegehret/ aus dem 
Ll^ronico Ll^trsei beleuchtet/so bleibet die aus eigener Anleitung des Kön. 
Cantzelley-^oUeZiiaus sothaner relationelMvrica genommener probstion 
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bestehen/ od schon abermals in den kema^ue3das Königl. Cantzelley,Lo!-
legiumden Einwur>smachet/ daßäpetitioneconstrmationis zäeüe conlir-
manäl kein ^rAurnent gelte / wobey das Exempel von der donatione Lon. 
stantmi^iZZni, darüber zwar manche vecrera con6rmarc>ria erlanget sind/ 
und doch nororie ein nvnLn8 ist/allegiret worden. Es ist ja bewust/ daß 
alle pro^ationes und Argumenta,welche exloco Lompaiatorum genommen 
werden/so beschaffen seyn müssen/daß die 8iinilia und paria comparata in 
Hualirate 6c c^uantilate euciem sel?n müssen. Wird man demnach examini» 
ren; was es vor eine Beschaffenheit mit der verglichenen Loniirmation ü-
der die äonation Lonl^nrim klagen und was es für Beschaffenheit mit der 
vom Könige Stefano begehrten LonörmLtion über das ?rivitegiuln8ißi8m. 
^UA. habe/so wild sich eine gar merckliche ckzsimilituäo finden/denn nur kurtz 
die Ungleichheit zu berühren/ so ist i.die fallier rei conkrinatse leu 6onationiz 
donstantinl an sich ftlbst allezeit vonAnbeginn verdachtig u. unrichtig gewe-
sen/indeme die ̂ lttorioZ^pKi selber Zeit/auch diejenige / so des damahligen 
Pabst6LylveKn,deme die von-mon geschehen seyn soll / Leben und Dons-
riones beschrieben/von dieser nichts gedacht; Ja viele andere 8criKenten/ 
auch die Römisch-gesinnten selbst von langen Jahren her dran gezweiffelt 
haben / desgleichen ist dem Lanoni selbst die nota pgieze oder Ungültigkeit 
pk-Xk^ret/ und werden so viel iormnlX ^onationis^welches gleichfalls die sal-
lirät arAuiret/ und was alle andere Zeichen der fMtät mehr sind. 2. So 
hat die Lc>n6rmütio derprXtencjirren oder 6nßirten Donation, in denen Zei^ 
ten von den Kayfern durch die Päbsie gar leicht können erhalten werden/ 
wann man ansieher wie grosse aurkoricat diePabste damahlen bey denKay? 
fern/ wo nicht durch die Gewissens-Herrfchafft einer 8upeMciczn, dennoch 
durch die damahlen viel geltende Furcht des sulminiz Kanni 6c excommuni-
c.itionk vermocht/UNd alfo5ub 6c odrepritle, ja clolo5e die Lon6rmationes 
ex xia^isiret. Aber da man im Gegensatz bestehet das?riviiegium 8iZizm. 

so ist es ein Instrumentum) welches per supra 6e6uKa weder im vorigen 
noch diesem 8ecu!o, von einem eintzigen ̂ lagittratu I^ivoni^ oder 8criprors 
in seiner Lxistence äisputiret worden/ sondern man findet/ daß sovkle beygei 
brachte 8cridencen pro li6e 6c existentia illiu5 geschrieben haben/ ja noch ietzo 
zwischen Pohlen und Curland als darinn seyende Interessenten stehet-Des-
gleichenkuntedieRitterschafft^nno 158,. bey König 8tepkano sich keines 
solchen äczli oder Betrugs in Suchung der LoniirmÄtion gebrauchen / 
weilen noch Leute in dem Kiinitterio kcgni im Leben waren / die sich 
dessen / was 1561. zu Zeit der Lapiculation und ertheilten ̂ ivUegu 
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geschehen / erinnern können /^auch die völlige Nachricht in dem gan­
tzen irzA-it in der Cantzelley hatten.^ Auch war die Ritterschafft nicht 
in dem pouvoir und Ansehen bey König 8tepkanv, daß sie von ihm unter 
solcher faveur die Lonstrination eines falschen privileNi getrost hatte suchen 
dürffen. Womit die Ungleiä)heit zwischen diesen Lompsratiszur Genü­
ge vorgestellet ist. Nechst diesem ist zubemercken / daß wir in unserer Be­
antwortung das Argument zum Beweiß der LxiKence des Privileg» nicht 
daraus nehmen/ daß der Ritterfchafft veputirre A. l 5 8 2. die Lon^rmarion 
gesuchet/sondern es ist der Beweiß aus Königs 8tepkani damahliger selbst 
eigenen Antwort/ welche gnugsam Lxittenriam privilegii pr-esupponiret/ 
genommen worden. Nun will zwar das Königl. Cantzelley-Lollegmm 
von seiner vorigen eigenenMeynung/ daß in dieser ?2^gs der relativ», des 
ek^trsei von diesem privilegio gedacht werde / abgehen und saget/ es werde 
daselbst nicht von dem privilegio <^uXkion'l5 geredet; Aber man sehe die Ze-
nuine Worte an von derAntwortung des Königs 8repkani, so setzet LK^rrze-
US, kechonclit sR.ex) c^uoä 36 conlervationemantic^uorum ̂ surium Lc I^ilzerta-
tum terrarum I^ivonike obcinet^rbitrari kegiam Ivlajestatem alium fuille illi-
Tis provincise Karum^cum illse likertates concecjerenrur. NUN ist aus dem 
?^3o?te conceäercnrur zu sehm/daß 8ig!Lmun6u8 ^ugustus nicht allein et­
was conKrmi^Lt/sondern auch noch was conceäiret/das ist/eine Verbesse­
rung gegeben habe/welches eben diß Privilegium ist. 

Vl. Was ferner über den aus der Revision äs ^.nno 159^. genom­
menen Beweiß pro äocencla ^xistentia Privileg!! beygebracht worden/ist 
schon vorhin beantwortet. Nur dieses ist zu bemercken/das Kömgl-Can-
tzelley-Lollegium vermeinet / es haben die damahligen Lommillarti 
nicht nöthig gehabt/ihre Gedancken über das Privilegium der pwäuciren-
den Ritterschafft zu eröffnen/sondern ihrem LonKimenri dem Könige. Es 
ist wohl wahr/aber das protocollum ist ja nicht vor der Ritterschafft ge­
halten worden / sondern es ist zu dem Ende gehalten worden / daraus 
dem Könige die kelation zu thun. Solchem nach ist ja nicht zu vermuthen/ 
daß die LommissÄrii ksgii an statt der Verzeichnung / daß das proäuAuln 
nicht richtig/demselben den Nahmen eines Privileg» solten beygeleget ha­
ben. Ja die <2ommillanj) unter welchen der 8ecretariu5 locken als Lks-
Trsei Intimus u. Konsiliarius in formanäa lMoris I^ivonise mitgewesen/ wür­
den nicht gesaumet haben dem privilegio, welches ekMXU8 etliche Jahre 
vorher schon in seinem gedruckten LKronico von Wort zu Wort m5erirel u. 
vor richtig der Welt verkauffet hatte/ seine rechte Farbe bey dieser kevilicm 
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zugeben / und die viriole Qualitäten zu recenkren. Und weil in den kemgr-
czues gezweifelt wird/ob diß dem <2orpori privilegiorum inferirte Lxtra^um 
P.evitioni5 mit dem Original! ieMahlN collationiret worden / so kan MQN ja/ 
wo man dessen will gewiß seyn / sich hierzu des beyJ. K- M- eigenen Can­
tzelley allhier in forma prob-mte verhandenen Lxemplaris bedienen/unh 
wird man alsdann alles zweiffels Ende finden. Wie dann auch die 
6cation6c ̂ n. 1^72. IN dem Oorpore privilegiorum in dem ̂ xtra^o^evisto-

nl8 ebenfalls vorhanden ist. 
^ci VII. Das Königl. Cantzelley-Oolleglum will erweisen / daß aus 

der keviiion cle ^0.1599. kein völliger Beweiß wegen der Lxistsnce des pri-
Vi!egii8igi8mun6i ̂ ugusti zu nehmen sey/exratione weil der^6ru8 k^evisto-

Nl8 nicht zu seiner völligen Richtigkeit gediehen. Aber darauff antworten 
wir/daß obzwar die völlige Intention des angestellten kevistonz ^^8 nicht 
vollführet / so ist doch das/was die Privilegs generslia und unter denen des 
Ligismuncli Xugusti betrifft/die proclu<Kio und dabey geschehene protocolli» 
rung richtig und völlig. Daß aber über alle Güter in Lieffland in fpecis 
die Revision nicht ergangen / hindert derVerzeichnung über die Qeneral-kri-
vilcßien nichts im geringesten. 

viii. Es wird in der kemar^ue Verwunderungs würdig und un­
glaublich angesehen / daß bey denen trübseligen Zeiten in Lieffland/ dem wir 
in voriger Beantwortung die Ursache des Verlusts des Privilegs zu schrie­
ben/sich eine so sonderliche iätMat solte zugetragen und die Ritterschaffe 
das Originale der kaälivilischen keverlalen behalten haben / da sie vermuth­
lich zusammen gelegen. Wird man nun die kevitton äe 1599. ansehen/ 
so wird sich finden daß die Kac^jvilischekeverstiles in anderer form damahls! 
proäuciret worden/u. mehr cxemplaria als dl'ßOriginale allein gewesen.Aus 
welcher kevilion zu erweisen/daß alle die i59Y.pro6ucirtekxempIzri2?rivilL-
giorum Verlohren/ weil keines derselben in der Form anietzo vorhanden ist. 

Weiter wird remzrczuiret/ daß in dem privilegio 8igism. /^ugustj art.i. 
die Catholische Religion beschrieben Ware/ als ein error, cuju8 M.^u8ille 
vXmonkiutl^r est , und sey unmöglich / daß solches von dem Könige zum 
xr-rjuäice seiner Religion nicht allein in dem privilegio solte seyn eingefüh­
ret/sondern auch conkrmiret worden. Aber man lese den Articul/sowird 
man nicht finden/ daß diese Delation richtig/und die Catholische Religion 
so beschrieben sey / sondern es werden die nebst der ortkoäoxie beyher ein­
schleichende lckizmata und crrores, nicht aber die Cathol. Religion benannt. 
Daß diß Privilegium annoch zwischen Curland und Pohlen in unäichu^ir-
lichem Ansehen sey/ ist ja yhne ochuc bekandt. Wäre es damit nicht rich-
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tig/es würde schwehrlich die Ritterschafft daselbst zum prsejuäice ihrer O-
deren sich dessen gebrauchen/ noch die Obern es vor richtig erkennen. 

DieFormulnder viäimation äeä. 1627.1625. involvirennichts suche» 
Äes, auch nichts unrichtiges/ ingleichen sind dieselbe/ wie in den kemarczues 
befindlich/nicht anzusehen/ alstestimonia non äs a<^u proprio seäalieno. 
Denn c^uoaä primam äeluper sa<stam observationem / so waren es Leui 
te/die von dem hochseel. Könige Qustavo/^6olpko zu Verrichtung des Le-
neral.R.svisioli,Wercks in Lieffland autkoristret waren/derowegen an ihrer 
Treue und zugleich capacimt nicht zu zweifflen/sondern es ist vor ihnen 6^5 
wteZra. Zu deme so waren unter ihnen Leute/die so lange in Gerichten ge­
sessen / unter welchen der bekandte voNor ̂ uris tiinKelmann,Md wohl wü­
sten wie man sich mit viclimationen zu verhalten. Daß nun diese vickma-
tion so general geschehen / ist die Ursache/ daß alle in dem Lorpore proclucir-
te Instrumenta an dem Glauben nicht mangelhafft/ und dahero eine speciale 
viäimation nicht nöthig gewesen. Daß aber <zuoaäsecun6iZm diß privile. 
ßium aus dem LKronico Oii^trsei solte unsehlbargeschrieben seyn/ negatur, 
denn es ist noch ietzo die excerpirte relativ ^lstorica in selbigen Lorporikm 
zu finden/ welche daraus genommen / und kan nicht gesaget werden/daß das 
Privilegium eben daraus genommen sey. Warum dann so wohl der 
rr«u8 als quoaä tertiam das Lxtraäiumkevisionis 6e^n. !s99 in der Vidi» 
Marion sllegiret worden / siehet man ja klährlich nicht / daß eben die keviso-
res einem eintzigen vocument alleine die Krafft des Glaubens beygeleget 
deßfalls / daß desselben Jnnhalt im Ll^rrXo oder in der Revision zn finden/ 
sondern daß diese beyde st6em pro6uöii, welches nach Jnnhalt der Viäima-
rion entweder ein Original oder glaubhaffte Copey und also an sich genug 
gewesen / destomehr als aäminicula bestarcken und Zeugniß geben möchten/ 
daß man bey diesen ^lbus nicht überhin gesehen/ und daß diese accurate 
prodation nicht allein per ingenuam formam pro6u<Ii, sondern auch aäciu-
«Iis l'estimoniis ex d^trseo öc prococollo Kevistonis geschehen/ war inson­
derheit Ursache / daß vorhin /als die Ritterschafft des privigü Ligismunclani 
donkrmationem vom Könige Oustavo^ciolpko begehret/derseibe nicht eher 
consentiren wollen/ehe es ihme exkibiret worden. Dannenhero auch die 
Ritterschafft/ als nachgehends die <-en. R.evii>on ̂ n 1627. geschehen per 0-
mnes species probationis dl'eRichtigkeit dieses Privileg« dargethan/wodurch 
auch dieHn.kevisorss sich überzeuget befunden/den vo:hl'n darüber gemach­
ten Zweiffeldes Königs/als seine plempotenten/ gehoben und das Privile­
gium in numerumprivilsAiorura recipiret. Wäre aber das xroclucirte 
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Lxemxlar vitios gewesen/ so würde es/insonderheit da man vorhin mit blos­
ser keiarion nicht friedlich seyn wollen/damahlen schwerlich seyn aämittiret 
worden. Auch kan czuoaä 4rgm aus der Verzeichnung/ daß An.»627. 
der 8ecretariu5 Helfreich und kiancilcus Hilchen als Cantzelley'BedientL 
bey der kevillon und An« »629. der ^orsnuz Lademacher und krsnciscus 
Hilchen die proäu^ geiefen und ausculcire t/nicht erzwungen werden / daß 
die viäimation ein tettimonium äs a6iu alieno und nicht proprio sey: Denn 
es gehet bey allen Revisionen so zu/daß zwar der ?rXses und die krXcipui der 
LOlnmilHondie?roäuAarecognosclren/in Handen nehmen und besehen/ 
nachgehends aber von denen/die bey der Cantzelley sind/in ihrer Gegenwart 
Sita voce verlesen und collationiren lassen. Und dahero kan man nicht sa­
gen/daß die Lommiüani nicht zugegen gewefen bey der eoliationirung/ und 
äe aNu alieno gezeuget; sondern das Gegentheil ist abzumessen/ und daß sie 
äs aAu proprio äeponiren,weilen die viälmation sich zwar beruffet auffdie-
jenige/die da würeklick gelesen und auscuitiret/aberobdieproäu^a iiäs äi-
gna gewesen/ und mir denen hinterlassenen Oopüz eines Lautes gewesen/ 
darüber als äe ellentia viäimationls äeponiren sie ex scientia propria wel­
chen Leuten man, wie vorgedacht/wegen der empfangenen amKoritXt Glau­
ben haben und halten muß/und kan kein Verdacht auffsie hassten. Dero-
halbenes fest dabcy bleibet/daß sie das Privilegium 8igi8munäî ugutti um 
so viel richtiger in sorma proäuÄa werden befunden haben/weilen das pro» 
äuAum als per se 6äe äignum,noch über deme mit folchen aäminiculiz pro-
bstionurn nemlich dem Lk^rrTo und dem LxtraÄo R.evilioni8 beglaubter 
gemachet worden so daß LKycrseug und das Lxtra(Ium l̂ evilioni5,nicht als 
Haupt-Zeugen/sondern als lettes 8ubsiäiarii bey diesem anzusehen 
slnd:Undistesquo2ä 5tum ebendarum mit diesem privilegio so accurat 
untersuchet und probiret worden/weil König (Zustav ^äolpb die begehrte 
Oonkrmarion auffdiesemprivilegio vor geschehener recognition und pro-
äu îonvor dieser ^.evilion geweigert und also die Lommiülon verordnet. 
Woraus zu schliessen/daß man mit dieser R.e viiion des Privileg» nicht wird 
überhin gesehen haben/sondern es wird das vorhin in äubium vocirte privi-
jegium nunmehro rechtschaffen seyn examiniret worden; Und hat desfalls/ 
daß vorhin die äubia moviret gewesen/nun aber von denen aä recognoscen» 
äum verordneten (^eneral-Lommiüariis bey zweyen ^Albus Anno 1627. 
und 162p. diß Instrument ohne weiteres Tedencken in numerum privils» 
giorum recipiret/dem Lorpori einverleidet/und in der general-viäimakion 
gleich allen andern Originalen und slaubhafften Copeyen begriffen wer­



den/solchen starcken und sichern Glauben/daß aller Zweiffel gehoben / und 
gleichsamexcontroversta stcles Instrument! 1627. äeciäiret/und H.1629. 
constr^iret ist. Welches alles in der Kommission 167 2. auch ange­
nommen und vor richtig erkandt worden. Und weil die Ritterschafft ver­
sichert wird/daß sie im Mangel der Drißinaiien mit andern gültigen Be-
weißthümern ihr Recht zu vertreten Freyheit haben sollen; So refenren sie 
sich auf alle vorige 1'estimonia publica <Zc privata^und sub mittlren der gantzen 
Welt das Urtheil/ob nicht diese Beweißthümer/ wann man sie alle zu­
sammen halt/gleichstimmig/kcäfftig und biß zu dieser Zeit unäjhutirlich 
gewesen sind. 

Aä IX. Die natura juramenti ist/daß es als ein accestorium ein pr'm-
c'lpale prsesupponiret. Weiln dann nun erweißlich / daß diß Privilegium 
bey dem 8udje<Aion8-'i'rÄÄat zugleich mit behandelt worden / der Eyd aber 
alles solches begreifftt / so ist kein Zweiffel darinn / daß der Eyd in seiner 
Generalität auch dieses Theil in sich begreiffet. Was die den damahligen 
Deputats zum Könige Zjgismunäo äugusto mitgegebene instruNion und 
dessen Beschaffenheit betrifft / ist oben erwehnet / dahin man sich bey dieser 
Gelegenheit reteriret. Aber den präliminar-Ira^ac, den Fürst Kaä2ivit 
in Lieffland wegen der 8ubjeüion gehalten/und von dem Königl. Cantzel-
ley-Lollegio, sub Dato kiga 6. 14. ?edr. 156V. allegiret wird/hat man 
uns auff Begehren ktä recognoscenäum gebührend nicht prsclentirtt/dahero 
Wir auch in stäem dieses allegati nicht conäescenäiren können. 

Gar mercklich ist es / daß in den Kemarczues uns objiciret wird / es 
habe König Sigismunds sich in dem privilegio und dessen Schluß derWor-
te gebraucht/ daß er es der Ritterschafft aus Königl. Gnade und Milde 
zugegeben/ und dahero sey zu schliessen / daß es nicht ex paÄo convemione 
oder Iure StriÄo herkommen / und also als ein äon Arscluit herkommend 
ex mera gratia conle^u^nter revocabilis anzusehen! Aber unglücklich sink) 
arme Unterthanen bey solcher Lxplicacion, massen Könige und Herren/ ob 
sie schon dazu / was sie thun / ex contractu oder Iure verbunden sind/ 
dennoch allemahl die kormulam ^estancam gebrauchen / daß sie aus 
Gnaden es gethan. Soll nun alles das / was mit solchem (Iraners 
gezeichnet/rsvocable seyn / so muß auch Recht und Schuldigkeit gehoben 
seyn. Aber deßsalls nehmen gecrönete und andere herrschende Haupter 
solche Form zu reden an sich/ daß sie durch Bezeugung der Gnade / die 
Liebe und Nation der Unterthanen erwecken / sich aber in kchcn setzen, 
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nicht aber/ daß sie das unter dem süssen und Majestätischen Nahmen der 
Gnade zugesagte hernachmahls denenj Unterthanen bitter machen. 
Vorhin ist schon weitlaufftig dargethan / daß lemxore 8ubjeÄioni8 Ko-
pjg Zigisrnunäuz/^ugustus so grosse Ursache gehabt der Ritterschasst in den 
äeücleruz zu gratlkciren / als diese eözu begehren/und kan die damahlige 
»ecezlnät/ welche Lieffland zur 8ubjeÄion unter den König veranlasset/ 
bey weiten die Schlüsse nicht machen/ so man in den ^.em^ues findet/ 
sondern es find lauter prXlumpnanes, die nur auffSchein-lGrunden stehen» 
Derowegen refciiren wir uns auff voriges. 

Man repecil et nochmahlen / daß die Ritterschafft bey dieser 8ubje-
Äion nicht im Sinne gehabt / sich mit den alten Freyheiten alleinzuver-
Znügen/sondern die Verbesserung zu suchen. Zeugniß ist die Original-
ivstruÄionderAbgesandten/ und daß nicht geringer Fug und Hoffnung 
gewesen / vom Könige Hgizmunäo^uguKo es zu erhalten/ist oben berühret. 
Daßaber das Königliche Cantzelley-^oUegium in seinen kemar^ues dar­
aus schliesset/ daß lmo sothane wutÄtic>8t2tu5 geschehen sey stuäio rerum^ 
noviirum. Iläo daß derjenige welä)er sich aus der Freyheit in eine Dienst, 
bavkeit begiebet / nicht von edlem Gemüthe / sondern animi abjeNi öc 
!ANl)di1i8sey/libertäremurremXttimadilemvor eine kleine VerbesserUNK 
zuverkauffen/ solches behöriger maßen/ als etwas zurves-konneurder 
Ritterschafft allesirec, tuenäi honoris 6c famse snimo zu beantworte^ 
muß sie von Ihrer Königlichen Majestät billig allergnädigste permizston^. 
nehmen. Undzwaraäi.mumwieesmitder 8ubje6tlon zugegangen/ und 
daß es m ka<5W nicht übereinstimme mit der in denkemar^ues gemachten ke-
larion, das widerlegen und zernichten die wohlbekandte Historien und alle 
sQa publica. Und wie man aä 8ecunäum in tkest wahr zu seyn gestehet^ 
was das Königliche Cantzelley-Oollegium erwehnet/ also ist die Rittern 
ftdafft nicht weniger von der Gnade und justice Ihrer Königlichen Maje­
stät unsers allergnadigsten Königs und Herrns / als von der 6enerMat 
des hochlöblichen Königlichen Cantzelley-Loilegü des Urtheils fest versi­
chert/ daß derjenige / welcher der Lieffländischen Ritterschafft.solchen 
S 'Handfleck in K^porKest anziehen will/wegen der bey de;W?lt erworbenen 
gloire,in numerum der Kalumnianten verfallen werd».' / und daß die Ritter­
schafft bereits die Ehre durch Blut und Treue bey der Welt erlanget/ 
wornach mancher / der noch in pulvere sitzet/ sich sehnet/ und des ErlangenS 
zweiffelhafft seyn muß, 
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^6 x. Es ist ohne Zweiffel/daß die Ritterschafft in geruhigem Pos-
sess des ?rivUe^u gewesen. Daß aber Pohlen dagegen gehandelt / hat 
man zwar mit Schmertzen damahlen muffen ansehen / aber wie die 
tärdariones eines geruhigen passestes in deme/was man mit Rechte hat 
erworben/keinen Nachtheil dem Rechte geben können / also ist dessalls 
das Privilegium dennoch bey Macht geblieben. Denn Unterthanen 
musten bey solcher Begebenheit/ fuZlenck majori mali Zraria, zu solchen 
Attentaten stillschweigen/ solcher metuz aber halt ihnen allemahl / in, 
sonderheit/da sie animum äerelinc^uenäi nicht bezeugen/ das benekcium 
restitutionis offen. Welches VbN Larolo IX. durch generale Restitu­
tion und donkrmation der Privilegien auch geschehen ist. 

XI. Die ^utkoritaz kistorica ist auch schon vorhin sattsam 
berühret/ wohin wir uns Weitläufigkeit zu vermeiden referiren. 

Was die unserer vorigen Beantwortung apponirte Lopia ?r!vi-
legi! des Hertzogs in Curland belanget/ so wird man davon ohne Mü­
he etwas in forma probante, weil es in Curland vor richtig erkandt 
wird/beybringen können. 

^6 xii. Die Ursache/ so in der überlieferten veäuckon sllegiret/ 
/ warum die Ritterschafft von Pohlen ab-und zum Könige Oarolo ix.sich 

gewandt / ist mehr als zu bekandt/ und last sich gar wohl justieren/ 
wann es die Noth erfordert. Insonderheit bedienet sie sich des E-
xempels/ daß die Stände von Schweden fast um selbe Zeit / aus eben 
den Ursachen sich auch von selbigem Könige LiZismunäo Iii. zu König 
Carolo IX. gewandt. Und wie sie ihr Verfahren bey der Welt ver-

/ antwortet hat/also ist es auch von der Lieffländischen Ritterschafft ge-
^ schehen. Und weil in sothaner veäuAion nicht anders als nur in tran-

litu davon lüstorice, tanc^uam äe rs norkstma vhne einige ^.estexion 0-
der ^ailonyemend ist erwehnet worden; So wird hoffentlich niemand 

' dieses vor nachdencklich ansehen. Geschiehet es aber/ so ist die Ritter­
schafft davor exculiret/weiten es bey so gestalten Sachen ein Scancia-
.lum acceptum und nicht äarum ist. Jmmittelst nimmt die Ritterschafft 
von niemanden eine Information an / wie sie in verbjx pruäenciam em-
plo^ren soll/ sondern sie getrauet sich ohne der Erinnerung/ ihre Lonäui-
te nicht weniger in kaAiz als in verbiß mit solcher Oonstäeiation zu füh­
ren/ daß sie ievesmahl in richtigem und verantwortlichen Wandel soll 
betroffen werden. 
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^.ä XIII. Weilen das privileguim Ligismuncll August, sicher und ^ 
richtig an sich gewesen/ so wohl vorhin / als auch in der Zeit / da La- . 
roius IX. die donki-mationss Anno l6o^. ertheilet/ so muß dasprivi- , 
legium auch b?y dem 66e, so es zu selbiger Zeit gehabt/ verbleiben / und ' 
ist ja unter der I'otal-Lonkrmation dieses als ein parsejusäem totius mit t 
begriffen/ und kan man demnach diese parcem ä 5uo coro, da es nicht ! 
exprelse sepanret worden / nunmehr von dem Genieß der Lynkrmation I 
nicht ausschlttssen. Dieses Privilegium ist immerfort so renommiretge­
wesen/ daß es allezeit vor das Beste in Lieffland ist gehalten worden/ 
und kan man also nicht läugnen/daß Larvluz ix. bey der Lon6rmatio» ' 
nicht solte davon gewust haben/ insonderheit / da die Ritterschafft das 
kunäament ihrer yuerel wieder Pohlen am meisten darauff gesetzet/ daß ^ 
Pohlen das nicht gehalten/ was in diesem privUegio versprochen / und 
also am ersten den LoncraÄum gebrochen. .Ware nun diß Privileg-
um ein nichtiges Ding gewesen; ^)0 würde Larolus ix. nicht die Lon- l 
i!rmation so general eingerichtet/sondern dis Privilegium exirniret haben. ! 
Aber da die gsneral-Lonstrmationohne einige Txemption gescheben' Sl) 
stehet auch nicht zu zweiffeln/ daß dieses Privilegium unter dergeneral-
Oonstrmation mit begriAeN sey: Omne enim ^ui clicit^ nibil excluäit. ^ 

Endlich will das Königliche Cantzelley,Kollegium gar auff die 
Meynung verfallen/ daß dasjenige/was zu Zeiten Königs Laroli ix.ge« / 
schehen/sey alles in statu belli pastiret/und durch Königs Gustav! ^clol' 
pbi darauff vorgenommene Lxpeciirion in andern Stand gesetzet / ein! 
ander facies rerum, und alles vorige dadurch castuet worden. Aber! 
hier ist die Frage/ wie das Königliche Cantzelley-Kollegium mit einem 
spiculo erweisen will/ daß I. dasjenige/ was tempore belli valiäe Sc 
äebite concrabiret/ muraco tanrum tempore belli in tempus paci8 auff-
gehoben werde ? Die Iura Gentium sind von gantz anderm und derlu-
stlce ähnlicherem Glauben/ indeme sie so gar ä.iponiren/ daß-man auch 
bosti inrer srmorum strepitum ciatam stclem ) wie vielmehr getreu ver­
bliebenen Unterthanen halten soll. 2. Wo stehet das in der capltula-
tion mit Larolo IX. daß er stib bac conäitione das pa^um halten W0l-j 
le ? Wie ist ein Lontrabenr in prXjuclicium des andern befugt eine 
solche Lxplication zu machen in dem LontraN, worinn er sich von sei­
nem darinn funäirten clevoir loß machen/ und doch den andern in sei­
ner Schuldigkeit erhalten will ?. Ja man frage doch 4. an welchem 
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Orte (Zustavuz ääolpkus das gehoben und cassiret hat/ was sein Va­
ter mit der Ritterschafft pZcssciret ? vielmehr ist 5. diß ein sehr ge­
fährliches ?rincipium> welches die Ritterschafft in genauer Lonkäera-

twn zu ziehen bittet/ und dafür haft / daß es Ihr. Königlichen Maje­
stät Interesse gar nicht consor.̂ . Denn diß P2ÄUM ist der Grund 
und Eckstein / wodurch die Ritterschafft an Schweden verknüpffet 
worden/ und darauff sind alle andere Neßoüacioncs gegründet. Und 
wie die Ritterschafft gesonnen ist / vermöge dieses mit c^olo ix. ge­
machten Vergleichs sich von Schweden nicht anders als durch den Tod 
trennen zulassen/ und die Begierde / wie ja genug bereits geschehen/mit 
ihrem Blute zu prodiren; Also bittet sie hergegen dieselbe bey deme im 
Gegentheil auch zu conlervu-en / was darinn so 6nNs ist versprochen 
worden. 
^ xiv. Man hat nicht nöthig viel über den Ollvischen l'raüar zu 
r<üsonmren; Die Sache richtet sich selbst. Man lese die vormahien al-
LeZirte /wiculn/o findet sich/daß man Lieffland nicht davon ausschließen 
kan. Es wird in dem ^rcieulo von Lieffland/ Ehstland und Oesel in sensu 
compoliw, nicht in ssnsu äivisc» geredet. Im Übrigen nehmen wir Utilirer 
an/ daß hierbei) gestanden wird / es habe der König 8cepKanu8 keinen Fug 
gehabt/der Ritterschafft den Genieß des Privileg 8igismun6i 
und dessen Lonkrmation zu äjsputiren / wofern es ein Theil des ?aÄi 
LudjeKivnis oder iemahlen in forma avtkentica verHanden gewesen. 
Beyde requilitÄ sind zur Gnüge erwiesen/also kan das privileßiumigleich-
wie 8repkanus nicht vermocht/also auch nimmermehr renitente oräinex-

tzuettri, welches ein jus acquisitum hat/ und dabey unbeweglich bleibet/ge­
hoben werden. 

xv. Es ist leicht auffdie Frage zu antworten / warum die Ritter­
schafft einhig die Lonkrmation dieses und nicht zugleich der andern privile-
Zin von König Luüavcz^clvlpkc) gesuchet? R.esp. weilen dieses das Beste 
und das xeneraleste/ worunter alle vorige begriffen/ist. Und also mit dte-
ses privileZü Loniii-mation alle die andere con6rmiret waren. Wie ist 

. dann nun wohl glaublich/ daß die Ritterschafft hätte eonärmacion einer 
Lkarteque suchen sollen. Zeiget also diß abermahl / daß dis Privilegium 
allemahl vor ri Htig gehalten worden. Daß die Ansuchung vor der v!-
<üm2lionäe^nn01627. geschehen / ist aus der Antwort zu mercken/ daß 
König Lussavus^oi^us es zu sehen begehret/wäre es schon xroäuciret 

gewesen 
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gewesen/so wäre es ja schon geschehen / und der König es nicht begehret; 
So ist zu dem Ende umb die Lvnkirmation zu erhalten / vorder Leueral-
Kevilionz-LomTnitliOndas Privilegium proäuciret / UNd ohne BedenckeU 
in nunerum privilegiorum rsciplret worden. Welcher Ehre die Herren 
Lomniillarii keine ckarteque würden gewürdiget haben. Warumb nach-
gehends König (-uttav^äolpl̂  als schon beyde vickmaeionez ^uuv 16^7. 
und 1629. geschehen / die LonKrmationem sbiolutaQi ^uno 1629. äilfe-" 
riret/ ist.aus seiner Lon6rmationLoucext, und dann aus dem Dato zu 
sehen/ nemlich daß die abgesandte Deputat! ihn auffder Flotte angetroffen/ 
da erebeninprocmäu stand/ sein groß Dessein gegen Teutschland an-
zugreiffen/ und auff der Reise begriffen war / nicht aber daß ereinäu^ 
bium gehabt. Welchesernichtnöthighatte zuverstecken/ sondernwieer 
vorhin vor der viäimation sein deutlich aussagte / er wolte das Privilegium 
nicht eher con6rmiren/ bißeresgelesen; Also hatte er auch ^nno 162^ 
bey seiner Lonkirmarion wohl gesaget / was er noch 6sli6erirte. 

Im Übrigen hat die Ritterschafft nicht etwa aus einem Vorwitz zu 
solcher 6eäu6Uon sich verleiten lassen / sondern es hat die höchste Nothwen­
digkeit erfordert/ und ist alles solches ümb so viel mehr zu jutti6ciren/als 
Jhro Königl. Maj?st. selbst aus eigenem Betrieb von der Ritterschafft 
begehret / von alle deme Bescheid zu geben / und solches nicht aklein durch 
den Herrn Qcneral-Qouverrieur begehret/ sondern auch dero allergna-5 
digsten Willen uns andeuten lassen. Nicht prsetsnäiret die Ritterschafft 
etwan permocium imperativum, dieselbe ex äekiw dabey zu lassen; Son­
dern sie stellet auffBesehl das Recht vor / und bittet die Gnade in aller/ 
tiefester Unterthänigkeit von Ihr. Königl. Majest.zu gemessen / dabey er­
halten zu werden. Denn esistderunterthaniysten Venerativu, soUnter-
thanengegeneingecröntes Haupt tragen müssen / und der praxi gemäß/ 
daß/ auch wann das Recht und dieluKicedas peritumunterstützet / den­
noch man die Mittheilung des Rechts vor eine Gnade imitulirek. 

Was sonsten in diesen kemar^ues enthalten / solches ist schon 
in voriger Beantwortung widerleget / und würde nurtXäiole Gemü­
ther machen/ cramdembiscvÄam zu apponiren-

XXIl. 

8uxpii«tion, welche bey Ihrer Königlichen Majestät in 
Schweden die Deputaten der Lieffländischen Ritterschafft 

übergeben/ Stockholm/den -.Maji 1691. 
Uu z Groß-
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GroLmächtigster/ Allergnadigster^önig. 

§^O iemahlen der trübselige Zustand unsers atmen Vaterlandes 
6^5 erfordert hat / daß dessen Einwohner mit Unmuthig auffgehobenen 
Händen und thranenden Augen vor Eu. Königl. Majest. allergerechtesten 
Thron zu treten / mit deh - und wehmüthigster Stimme / umb Hülste / 
Trost und Gnade zu stehen gedrungen sind; So isi leyder eben nun die 
höchste und treibende Noth eingefallen/ darinn der sämmtlichen Ritter­
schafft das gar harte Urtheil / den von ihren Vorfahren mit Treu/Blut/ 
Geld und tapferer Faust theuer genug erkaufftcn Besitz ihrer Güter/gantz 

' zu verlassen/ den Bettelstab zu ergreiffen / aus dem Wohlstande in ei­
ne Lxtiremicät der bittern Armuth zu verfallen / und das klägliche lamen-
to, veteres mißrate Loloni, anzuheben / nicht allein verkündiget / son­
dern auch/ ehe wir unser Hertz und Gemüther aus solcher jählingen Be-
stürtzung in gebührende Verfassung stellen/ und als ungehört/ an Gut 
undWohlfarthverurtheilte/ zu Eur. Königl. Majest. Throne/ woselbst 
dieabunäirende Gerechtigkeit/ Gnade und allergütigste rcüexiones auff 
Treue und Verdienst/ einer xarateHülffe versichert/ eylen können/ zum 
Theil exequiret / und viele arme Leute gemachet worden. Zu solcher ein-
wüthigen Beschwehrde wird die Ritterschafft veranlastet / durch die xu-
dlicirte particulier R.esolutiones, so die hochverordnete Königl. ̂ eäucIion8» 
Kommission über einige unter die CronSchweden gebrachte Güter in Lief­
land eraehen/ und zum Grunde fothaner Schlüsse anfügen lassen / daß 
Eur. Konigl. Majest. laut dero Resolution vom 6. d^ovemdr. ,688- alles so 
zu einiger Zeit xublic gewesen / vor reäucible erkandt hätten. Sotkane 
Resolution ist zwar der Ritterschafft unbekandt / und nie zu Gesichte kom­
men / versetzet aber dennoch dieselbe in die gröste Betrübniß und Jammer/ 
umb so viel mehr als dero Hoffnung / daß ein solch Unglück nie über die­
selben erscheinen könte noch würde/auff andere sehr ampie allergnädigste 
Versicherungen gegründet ist. Eur. Königl. 'Majest. erweisen ja dem al­
lergeringsten Unterthanen die universelle justice 1 ja einem der Leib und 
Lebenverwürckethat/ widerfahret die Gnade des Rechts / daß er vor 
seiner Verurteilung gehöret und zur Verantwortung verstattet wird. 
Warumb solten dann wir als treue Unterthanen einen minderen Trest 
schöpften/ und anders gedencken/ als daß Eure Königliche Majestät da 
auch über geringere Angelegenheiten des Landes vor Bewerckstellieung 
einigen Schlusses / die Ritterschafft gehöret wird / in diesem Stücke/ 

wel-
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welches unsere gantze Wohlfarth betrifft / allcrgnädigst vergönnen wer­
den / daß wir unsere Noth und Anliegen in geziemender alleruntertha-
nigsten Demuth vorstellen/ undeinen gnädigen und gerechten Ausschlag 
abwarten. Wie dann nun Eure Königliche Majestät durch Sein. Hoch­
gräfliche Xxcellencs, den Königlichen Rath / Feld-Marschall und un­
serer ?rovince Qensral-Qciuvernsur, dero allergnädigstesGesallen/derRit-
terschafft bey bringen hierinnen zu hören/eroffnen lassen/also treten wir aus 
habender Vollmacht in tieffster Erniedrigung zu dem Gnadenthron K.K. 
Majestät/ und stellen sür den miserablen Llke^der Resolution, wann 
dieselbe zu einer endlichen Lxecunon solte gedeyen. Die Treue so unse­
re Vorfahren / und nach dero Vorbild wir annoch lebende erweisen/ 
auch ferner zu erweisen gedencken/wird bey uns nimmermehr die Spros­
sen der Gedancken erwachsen lassen / daß Eur. Königliche Majestät 
Vorhabens seyn solten/die Ritterschafft unwürdig zu achten einig Theil 
an dem Lande zuhaben; Jedenrwch wird wieder Eu-Königlichen Maje­
stät allergerechteste und allergnädigste imenrion ^ davon wir versichert 
sind/daß dieselbe einig auff die Lonservacion der Ritterschafft zielet^ die­
ser Lt5eä entstehen/ daß kein einiger von all den alten Einwohnern/die 
von so vielen 8ecull8 her gar mühsam ihren ?oües8 befestiget / übrig/ fon-
vern das gantze Land von besitzlicher Ritterschafft öde und wüst bleiben 
wird / zumahlen das gantze Land vor public, und also auch vor re-
äucikle zu achten / in Ansehen / daß die Originair-undErb-Emwohner-
des Landes / Heyden gewesen / und weil deren Erober-und Bekehrung 
zum wahrenGOtt/ nicht allein durchPredigen der ausTeutschland gesand­
ten Priester kunte behauptet werden/ so sind die Wohlhabenste und Ver­
mögenste/ fürnehmlich in dem Niedersächsischen Theile Teutschlandes 
besitzllcheEinwohner/ angetrieben./theils durch eine gottselige?ele vor 
Ausbreitung der Christlichen Religion / so in diesem (Urtiers noch in 
der Finsterniß gedämpffet lag / theils durch die herrliche Promellen und 
Privilegien der Päbste/ Käyser und Hochmeister/so die Überwinde? der 
Heyden gemessen solten / willig gewesen das Ihrige zu verkauffen/Volck 
zu werben / die Wablfarthen nach Lieffland unter einem gewissen 
Haupt des gestifftcten Ordens anzutreten / und also durch Auffsetzuna 
ihrer in Teutschland beständigen Wohlfarth / eine neue in Lieffland zn 
pflantzen / für welche merite dann / weil die/um Gentium mit sich brin­
gen / daß kein Particulier, der im Kriege sich gebrauchen läst / immo-
bilia zu semem Elgenthum an und für sich selbst erwerben kan/ dttPre-

dlgex 
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diger nachgehends gewordene Ertz-Bischöffe/ und zu gleich die Meister 
tlnd Heer^Meister einem ieden sein Theil an unbeweglichen Gründen 
unter allgemeinen Lehn-Recht zugetheilet/und also kein einiger ist / der 
nicht seinen Besitz u-nd Recht zu den Gütern oriZinaüter von sothaner 
Verlehmmg herschreiben/ conle^uentsr public gewesen zu seyn gestehen 
muß. Cur. Königliche Majestät werden demnach avergnädigst dcher-
tzigen/ wie schwer und hertzbrechende Betrübniß diese kesoiution, wel­
che uns allen insgesamt die totale Llustilgung zugleich andeutet / erwe­
cket und keinen unbilligen Fug gegeben habe/dieser endlichen Lxri^tion, 
davor die menschliche Natur sbkorriret/ durch zeitige Anruffung Eur. 
Königlichen Majestät Gnade und Hülffe / zu wehren. Wir trauen 
festkgiich / daß der gerechte GOtt / welcher aller Könige Hertzen in 
seiner Hand hat/ undnach seinem Willen leitet/ durch das überhäuffte 
Seufftzen der Unmündigen / welche anietzo schon die Thränen ihrer Eltern/ 
Freunde und Verwandte mit den ihrigen begleiten / und das allgemeine 
Landgeschrey im Lande um so viel erbärmlicher machen / sich werde erbitten 
lassen/ Eure Königliche Majestät zu dieser Gnade zu lencken/ daß sie 
den Gründen/ so die Ritterschafft zu ihrer Beybehaltung alleruntetthä-
nigst beybringet/ würckliche Krafft gönnen werden. In welchem al-
lerdemüthigst gesaftetem Vertrauen wir uns dahin beziehen / daß zu den 
Zeiten/ als Lieffland unter die Cron Pohlen getreten / bey der solennen 
Opirulationi unter andern Konditionen auch dieses behandelt worden/ 
daß ein ieder Edelmann bey seinen Rechten / Freyheiten / xvlsesüanen oder 
"Gütern / in §tatu czuo, ohne einige Reservation pure verbleiben / und dabey 
gehandhabet werden solte/ welches durch die aktuelle Eydebekräfftiget/ 
und also die zu Heermeister und Bischöfflichen Zeiten erworbene xott'es. 

l^onLs fest und sicher geseyet worden. Da nun ferner Lieffland sich per xa-
banden hochseligen König/ damahligen Hertzog ix.ergeben 
und unter S6)wedische Regierung gelanget / hat derselbe die Ritterschafft 
auffdas höchste der Festhaltung ihrer mitgebrachten Privilegien/ Freyhei­
ten und Gütern versichert/ und dadurch die mitgebrachte Güter in gnug-
same Sicherheit gestellet. Es hat auch der gottselige König Lustavu? 
ä6ols>w5 diese Königliche aklergnadigste Verheiffung gethan / daß im Fall 
er Lieffland durch meckarion anderer ?uillance abtreten würde / iedennoch 
diß bewüreken wolte/ daß die Abolition der in Pohlen wider die Ritter«' 
schafftAM^chten Lonkitutionen / und ̂ eüiturioo ihrer zur Ungebühr ab-
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genommenen Güter gar gewiß sollen behandelt werden. Weiches zu 
Tage leget / daß der glorwürdigste König nichts anders im Sinne ge­
tragen/als die Ritterschafft bey deme/ so sie unter die Cron Schweden 
gebracht / allergerechtsamst zu erhalten. Denn hat er dieGnade blicken 
lassen/daß die Ritterschafft in casum ceMonis solte bey ihrenGütern bleiben/ 
wie vielmehr wird dessen incennon gewesen seyn / auff dem Fat! / da 
Lieffland ihmeunterthamg verbliebe/ es selbst zu halten/ wiedann auch 
nachgehendsdieRitterschafftnoch in zweyen Königlichen Lonkrmationi-
dus auffdas krafftigste ihrer Pvlle8sionen versichert worden / dabey geruhig 
und umurbiret zu verbleiben. Dermaßen hat nun Lieffland seine speciale *7 
abgesonderte Eigenschafft / Recht und Gerechtigkeiten iederzeit nach Inn-
Halt derer Pollnisch-und Schwedischen pa^en gehabt und genossen / so i 
daß i. obschon zu ein oder andrer Zeit in dem Reich Schweden eine Ks- t 
clu^ion insonderheit auff dem Reichstag Anno »655. beschlossen/ ie- ^ 
dennoch Eurer Königlichen Ma/estat Herr Vater / glorwürdigsten Ge- ^ 
dächtniß / dergleichen evincien ausgesetzet / und allewege dero Privilegs 
Recht und Gerechtigkeiten auch besondere Eigenschafften separiret/ und 
den Schwedischen Reichstages-Schlüffen entzogen. 2.) JstsothaneLx-
emnvn von der Schwedischen Stände äeerens hierdurch befestiget/ 
daß in allen andern LoncluKs, besage der täglichen Praxis ^ Lieffland/ s 
nicht im geringsten aKciret / sondern seinen eigenen separaten Landtägm/i, 

und Bewilligungen überlasten wird, z.) Bringen die uhralte Ritter-
schaffts Privilegs deutlich mit/ daß in rebus Iiivonicis nichts im gering- / 
sten inseus I.ivoni8 solte ttatuiret / gesetzet und gehandelt werden. 4.) Ist I 
bekandt/ daß/als die Ritterschafft Anno 1660. item 166-. sich dem Rei­
che Schweden incvrpvriren / votum Sc 8e8lionem in domitiiz k.eZni er­

langen/ und also vom Schwedischen Ritterhause zugleich mit clepencii-
ren wollm / solches dennoch sub ^uacun^us rations abgeschlagen / und 
also polmvenent die Lieffländische Ritterschafft von den Schwedi­
schen Stänven leimet / und nach dem vorigen unter die Cron / 
Schweden gebrachten Rechte / ihren eigenen Bewilligungen auff 
den Landtagen ist heimgestellet worden. U«d obwohlen die Schwedische 
Reiche-Stände Anno l özo.den^. Novembris in dero Beschluß wegen 
der keäuäion auch der ?rovince Lieffland gedacht; So wird hoffent­
lich die inrention sich nicht weiter erstrecket haben/ als nur in vim 5on> 
aiii) denn gleichwie Oecreca nicht anders können gemachet werden / als 
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Äber den/ so des äecernenns Zurizcli^ion unterworfen / oder von dessen 
Schluß äspenckret/ also haben die Stände dcs Reichs in reifer Ep-
w.'gung/ daß Lieffland/ wie kurtz vorher erwiesen/so wohl ipso jvrs als 
fac^o von dem Schwedischen Ritter-Hause separiret ist / nur das Lon-
Llmm und Vorschlag gegeben/ Lieffland zu einer Einwilligung zu äis. 
xoniren/und also den LlkeA an sothane Oonöirion gebunden. Diesem 
Reichö-Schluß haben auch Cur. Königliche Majestät gleiche und nicht 
mehrere Krafft beygeleget/ indeme Em. Königliche Majestät nicht al­
lein in dew publicirren keäuAionz Ltsäßa äs äato Stockholm den y. 
vecembr. i6Z2. die auswärtigen ?rovincien/ erfolglich auch Lifffland 
von der in Schweden bewilligten keäuAion separiret/ und mit demsel­
ben ihrer Rechte und Eigenschafften nach/ zu cksponiren sich vorbehal­
ten/ allermaffen Eur. Königliche Majestät als ein gerechter und gnä« 
diger König/die ?rovince Lieffland nicht anders als nach dero Statu­
ten/ Gesetze/besondere Eigenschafften und Privilegs angesehen / eine 
Kommission dahin abfertigen/und mit der Ritterschafft gar besonders 
IN PUNÄ0 reäuÄioni8 trZÄiren laffen. Durch selbige Lommislion 

haben nun Eur. Königliche Majestät dero getreue Ritterschaffc auff 
das theureste und festeste versichert/ daß alle die unter Schwedische Re­
gierung mitgebrachte Güter/sie möchten zu Heermeister-Ertzbischöfflicher 
oder Pohlnischer Regierungs,Zeit acqmriret seyn / bey ihren Privilegien 
solteN conserviret und nicht im geringsten gefährdet werden; Wie sol­
te dann nun/Mergerechtester König / ein rechtschaffener Unterthan an­
ders glauben und trauen/ als daß er sich des Meüs solcher hohen Ver­
sicherungen werden zugetrösten haben. Ja noch weniger Ursache hat 
Eur. Königliche Majestät getreue Ritterschafft zu zweiffeln / sondern 
vielgröffern Fug über vorgedachte Resolution vom 6. Novemdr. »688. 
Hch zu betrüben gefunden / denn als Eur. Königliche Majestät getreue 
Ritterschafft Anno ,687. durch das klagliche Exempel theils ihrer Mit-
hrüder/ die des Ihrigen entsetzet/mit Weib und Kindern in die gröste 
Armuth verfallen/ bewogen wurden mit wehemüthigster Feder zu Eur. 
Königlichen Majestät Gnade zu fliehen/und auff dero Anno 1678. den 
id.Maj.ertheilten keloZutioni? dritten Articul sich bezogen/ empfunden 
Eur. Königliche Majestät solches in hoher Ungnade / und verbothen 
ernstlich/daß die Ritterschafft sich derselben Resolution in gewissen ter-
mims nicht gebrauchen solte; Würd« es geschehen/daß die Ritterschaft 
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einen Gehorsam erwiese/so befestigen Eur. Königliche Majestät die von 
hochqedachter Königlichen <2ommisiion, vorhin slleZirte, und in Eur Kö­
niglichen Majestät bohen Nahmen gegebene herrliche Versicherung/daß 
die R.e6uNion sich nicht weiter als zu dem Anfange der Schwedischen 
Regierung erwecken solle. Im widrigen Fall aber / daserne die Ritter-
schafft sich ausser die äeknirte terminosauffdie^elolutionvon Anno 1678. 
beziehen würde; alsdann erst wolten Eur. KöniglicheMajestät zur Straffe 
der Nitterschafft oie R.eclu6lion weiter / nehmlich in die Heermeisterliche 
und Pohlnische Zeiten zurück fetzen. Ob dann nun schon Eur- Königliche 
Majestät hierin/wiewohls dessen der allwissende GOTT ein Zeug ist) zu 
der Rttterschafft höchsten Bestürtzung dero Zorn und Ungnade in solcher 
Masse/ als nochniezueinigerZeitderRitterschafft geschehen/ blicken läse 
fen / so hat dieselbe zwar nicht ohne Thränen der ihrigen in Hertztreffen­
der Wehmuch solches angesehen/ sich aber doch keiner andern xoliri^ue, 
fondern nur der innoLLmcn maximc der Kinder/ welche ihres zum Zorn 
erregten lieben Vaters harte Züchtigung annehmen / die züchtigende 
Hand und Ruthe küssen / dadurch das väterliche Hertz zum Mitleyden 
und Gnade durch stillen Gehorsam beuget / bedienet / in Hoffnung 
Eur. Königliche Majestät würden schon selbst die Zeit der Gnade abmes­
sen/ wie dann biß zu dieser Stunde / die Ritterschafft Eurer Königli­
chen Majestät Befehl sich gemäß bezeuget / alles Unglück in stiller Ge­
lassenheit über sich ergehenlassen/ und wider die Resolution von 167z. 
noch die vom gemeldten äato gegebene ample (Zeneral-Lonkrmation alleZi-
ret / oder in einiger Gelegenheit gebrauchet; Aber levder! ehe wir Un­
glückselige Leute das Verbrechen begehen / haben wir durch unsern Ge­
horsam und Stillschweigen über alle Zuversicht das Unglück erlebet / daß 
die Resolution von 1688- den 6ten^0vembr. uns unschuldigen die Straffe 
über den Halß ziehet/ und nicht allein die k.eäu<^lon in die Pohlnische und 
Heermeisterliche Negierung zurück setzet / sondern auch gar das Gedächt­
niß der alten Einwohner austilget. 

Soll dann nun/ allergnädigster König/ diß der Lohn seyn / daß 
unsere Vorfcü)ren in Teutschland all das ihrige verlassen / die Heyden aus 
der Finsterniß zu dem Erkantniß des wahren GOTTes / und also in de» 
Schooß der Christlichen Kirche gebracht; Das Land durch Verlust ih­
rer Wohlfahrt unter Christlicher Potentaten Herrschafft gesetzet; Ja 
daß die Ritterschafft durch ihre Treue gegen den hochseligen König <^ro. 
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Lum IX. an den sie sich Anno l 601. den 28. Maji zu keva! per ergeben/ 
nnd dagegen vorangezogene hohe Versicherung erhalten/ daß sie bey all 
dem ihrigen/ was sie von Herrn zu Herrn / Meistern zu Meistern/ Kö­
nigen zu Königen erhalten und erworben / fest / geruhig und ungehindert 
seyn und bleiben solle / zu Erober- und Behauptung des Landes ein vieles 
concribuiret; Nach der unglücklichen Kirchholmschen Schlacht Anno 
1605.nicht abgewichen / sondern mit Hinterlassung all das ihrigen den­
noch getreu verblieben / die Stadt Riga belagern und erobern helffen / ja 
sonst ferner in und ausserhalbLandes die Kennzeichen abgestattet/ was von 
rechtschaffenen getreuen Unterthanen in vollkommenster Masse kan begeh­
ret werden. Wir treten demnach vor Eurer Königlichen Majestät 
Thron mit einmüthig betrübtem Hertzen und Gemüthe / und lassen nicht 
ab Fußfälligst zu stehen / Eurer Königlichen Majestät geruhen allergerecht-
samst / diese um die Christliche Kirche und Eurer Königlichen Majestät 
wohlverdiente getreue Nitterschafft / bey dem zu schützen / wessen sie durch 
Eurer Königlichen Majestät hocWilige Hand und theure Versprechungen 
versichert/ und gehoffet hat/daß in deren Beständigkeit ihr zeitlich Heyl 
und Glückseligkeit beruhete. Es ist ja leyder dadurch / daß die ksäuNion 
der unter Schwedischer Regierung acqrüntten polleslionen ergangen / 
die Nitterschafft in ein groß Theil des Abnchmens gebracht/ so daß wir 
an unsern Mitbrüdern einen klaglichen Spiegel der Armuth und des E-
lendesvvr Augen sehen/ und dadurch haben Eurer Königlichen Majestät 

^ bereits ^ und mehr Theile des Landes unter dero unmittelbahren vlhzvtt-
5ion-, Wie wölken dann Eur. Königliche Majestät derv zum Mitleiden 
geneigtes Königliche Vater-Hertz gegen getreue Unterthanen / die da mit 
Ursache sind und Hülffe geleistet / daß Eurer Königlichen Majestät hoch­
selige Vorfahren das gantze Land und die Stadt unterdero Gewalt ge­
bracht/ verschlieffen / und vor die treu geleisteten Dienste nicht einmahl 
werth achtens des Laydes/ und doch solches unter schwehren Bürden zu 
besitzen. Weilen dann der gerechte und grosse GOTT sich an seine 
Wort und Verheissung binden? auchftey lässet ihme solches vorzulegen; 
So hoffen wir / Eur. Königliche Majestät werden unsere niedergeschla­
gene Hertzen und Gemüther mit der allergnZdigsten Erklärung / daß laut 
gegebenerKöniglichenHand undVersichernngdie polle^ones^wie sie unter 
die hochlöbliche Schwedische Regierung gebracht / ungerühret / und 
von der keäuüion befreyet bleiben sollen / wieder auffrichten. WD-
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für alles was nur in unserm äusserstem Vermögen ist/ ja Leib und Blut 
zu Eurer Königlichen Majestät und dero Königlichen Hauses Geboth!» 
steter Bereitschaffl stehen / und den unsterblichen Nahmen bestäitigen soll/ 
daß wie die sämtl. Ritterschaffc / also auch wir die Bekändiniß im Hertzen 
haben/daß wir leben und sterben 

EmerKönigl.Majest. 
allerunterthänigst treu-gehorsame Die­

ner und Unterthanen 
ve^mirte der Liesst- Ritterschafft. 

XXIII. 

^emori^Ie. 
Dienend zur besseren niiMmion der vorhergehenden neulich 

an Ihr. Königliche Majestät allerunterthänigst überreichten 
Lnpplic wegen der^-eäu^ioo. 

wohl in der jüngst bey Ihr. Königlichen Majestät allerunter-
«Ichänigst eingelieferten TuppUc, die Kanones, womit die Ritterschaft 
in Lieffland die angedraute ^eäuÄion der Güter/so unter Schwedische 
Regierung gebracht sind / zu Emiren hoffet / meistentheils enthalten 
sind/ so haben wir dennoch zu mehrerer.illuttrativn derselben allhier die 
Argumenta mit vooumentiz befestigm und zwar 5ub^?um. I. 6c 2. er­
weisen wollen/daß/als die Ritterschafft n^äiantidus pa^jz mterdenKö­
nig in Pohlen Ligismunäo -^nZntto Anns y6r. getreten/ unter andern 
(Konditionen auch diß behandelt worden / daß ein^der bey seinen Rech­
ten/Freyheiten/und kollcslionett lirnplicirerMd ohne Reservation eini­
gen andern Absehens verbleiben solle; Welches auch der König Zißismun-
äuz mit dem geleisteten Eyde lud l̂ um. z. bestättiget / und fer­
ner als die Ritterschafft nach geschlossenem LuheKioin-Handel den 
Huldigungs-Eyd ablegen sollen/durch abermahlige widerlMe Versiche­
rung 5ul) bekrafftigm lassen / gleichergestalt sind auch nebst die­
sen die unter Polnischer Regierung erworbene Güter einiger pudl^uea 
vinclication unfähig; Dann als die 'Rinerschafft sich per paäa ^nns 
, 601. den ;8- May zu Reval an den Herhog/nachmahligen Konig m 
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Schweden Larolum IX. ergeben/ auch die gantze Nitterschafft den da­
mahligen von Deputates geschlossenen 8ukjeKiON8-Handel rstl!^gdiret/und 
die folgenden Jahres nach Stockholm sandte/ hat König 
Oarolus IX. lul) d^um. 4. der Nitterschafft in optima Lc amplislima for­
ma versichert/ daß sie/ihre Erben und Nachkommen bey ihren Rechten 
und Privilegien auch gekaufften und wohlgewonnenen Gütern/die sievonl 
Königen zu König/Meistern zu Meistern/ Bischöffen zu Bistböffen er­
worben/fest/ sicher und ungehindert seyn und bleiben / auch ihnen/ und 
ihren Erben und Nachkommen (quoä not-mäum) kcinerley Beschwer-
oiß und Verneurung/ in was Schein solches hernachmahls zu einiger 
Zeit geschehen oder erdacht werden könte/ zugefüget werden solte. Diß 
sind nun die mur«e1Ie Versicherungen/welche in le luac^ue natura coniläe-
L-iret/^ormam contracIus oneroll jeu pa<Ii utrumc^ue (iontra Gentium X-

t^ualiter Lc reciprocö Kringentis ansich haben / worauff die Ritttlschofft 
bey nahe so fest/als auff den Grund der Seligkeit sich verlassen / und 
es tanrum mo6o relpeAu, sich an den König Larolum IX. ergeben/wie 
sie dann von ihrer Seiten die xrornM leu prsekancla expliret/all das^h^ 
rige in die Schantze geschlagen / ja Verlobten und in der nocsblen 
Schlacht bey Kirchholm Anno 1605. einen solchen Beystand geleistet/ 
daß nach verfehlter ViÄorie sie dennoch getreu verblieben/biß Annois-f. 
das Ihre von aussen ansehen/und inzwischen dereine im Revatscden/dcr 
andere in Finnland / Schweden mid wo sonst er seine Sicherheit ver­
muthet/ sich kümmerlich behelffen müssen.^ Nun mochte zwar einer c-
der der ander index opinion stehen / es wäre die Ritterschafft nicht xott 
Mrin^ue Iiakitax clelilzerationez öc ^ipulationcs an König Larolum IX. 
sondern jure belli 1 lukaÄo oräins Lc^ueKri gekommen; So ist dennoch 
die Meynung an sich Maxime erronea, die so wohl wieder die 
k!ica a!s die lliKorie klärlich lauffet. Darum wir hiermit mü2nti5ii-
ms bitten / ehe dergleichen opinion zum höchsten Nachtheil der Ritter/ 
schafft/hieran so hohem Orthe/auch einreissen solte/uns darüber völlig zu 
hören/so soll dargethan werden/daß die Nitterschafft von König 8ig.5-
munäo III. aus denen bey der Äöeit vor legitim erkandten Ursachen 
fdcrenein Theil nachmahlen die Stände des Reichs Schweden/zu Ab­
fassung der Anno l6o^. den ^tartii zu ^orl^oping gemachte Erb^ 
Vereinigung auch5orciret und Lieffland ob iäentitatem rationis damit zu­
gleich sich jutti6cirenkan)ab,undqn König CArylu-n IX. freiwillig/nicht 
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aber durch seine Gewalt/ergeben/die Treue coneinunet und dein hochsel. 
Könige ingäntzlicher Lon^ueKiwng der Stadt Riga/ 
mit Leben/ Blut und Geld ̂ iWrer/ und solcher Gestalt wohl verdienet/ 
daß sie bey dem wenigen zu einem kecompans, weilen niemand zu der Zeit 
einen Heller Lohn genossen / oder gemessen wollen / sondern all das Seinige 
noch zugesetzet/ vor scquimung einer so stattlichen ?rovince mögen erhalten 
werden. Diese gnädige imentionhat der Gottselige König (-uKzvus 
äolpkuz auch gehabt/ denn lud n; s. versichert er dafem erLieffiand nicht solte 
behaupten/ sondern durch i^ecl^tion anderer?ui^nce8 abtreten müssen/ 
so wolteer doch es dahin bearbeiten/ daß die zur Ungebühr in Pohlen wi­
der die Ritterschafft gemachte doMtutiones solten sboiiret / und einem 
jeden sein Gut / so von Pohlen war eingezogen worden/ rettituiret werden. 
Wolte denn nun dieserglorieule König die merkwürdige Treue derLieff-
länder so hohen Lohnes werth achten / daß auch / wann sie schon untee 
Pohlen blieben / sie vor die der Cron Schweden erwiesene Treue/ den­
noch gebührend remuneriret würden? Wie kan denn nun die Ritterschaffl/ 
da sie nachzehends an der viNoria Luttavians in völliger Con^uettirung 
des gantzen Landes / und Occupinmg der Stadt Riga / ultimum man um 
Lc^uiäem cruentam geleget / eben nun aus ihrem von so langen Iah-
ren her theuer erworbenen Pollutionen oder Güthern Verstössen werden/ 
und die ßratiüm.mundi davon tragen. Hiebey ist weiter zuerwcgen / daß 
als man ^nno 1621. in Pohlen zu der Erkäntniß gebracht ward/ daß die 
Rittecschafft eben kein gering momentan dieser ViKorie gewesen/ Massen 
die Pohlnische ^rmec8 m'mmer im Lande einem festen Fuß setzen / und zur 
resiltencs sich anschicken kunten/ sondern daselbst allemahl äi^piret wor­
den / daselbst die Police ergriffen worden / die Ritterschafft durch 
grosse eromellen aus Lieffland wieder an sich zuziehen / das Land von sol­
cher äesenkon zu blösen / und also die l-ecupenrung derselben zu i^cilitiren/ 
wie denn auch einige / unter denen die iielent^ulen und Nacerwaren / sich 
dahin begeben / auffdas trefflichste mit Gütern beschencket wurden / so, 
daß dero Erben noch heutiges Tages zwey mahl so viel daselbst geruhig und 
ohne einige Ansprache besitzen/ als auff dieser Seiten verlohren worden 
Dem Griffaber vorzukommen/ ließ König LuKavn ^äolpkusdurch ein 
öffentliches Läi<A und prociama sub num. 6. die Einwohner der kl-ovince 
Lieffland zu recuperirung ihrer Güter invitiren / und versicherte einem ie-
den den sicheren Besitz des Seim'M/ auff welche KöniSl. Handund Zu­
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sage ein ieder getrauet / sich zu dem Seinigen verfüget und gehoffet hat/ daß 
nicht allein er und sein Sohn / sondern auch Kindes-Kinder und alle Nach­
kommen/ so lange sie in redlicher Treue gegen ihrem Herrn beständig ver­
harrten/ dessengeniessensolten/ haben auch dadurch sich nicht abwendig 
machen lassen/ daß der in Pohlen angebotene Gewinn diesen weit mehr 
überstiegen / und noch ietzo daselbst in Sicherheit ist; Und aus solcher 
Ursache hat die Ritterschafft gehoffet / daß sie vor die grosse Verdienste 
wo nicht mit mehrem regalim / doch bey dem / so sie unter Schwedische 
Regierung gebracht / zum wenigsten solte conlsrviret werden. Alles das 
Recht / so die Ritterschafft an ihren Gütern gehabt / ist befestiget durch 
die Olivische Wedens-iraAaren / in welchen lud nun,. 7. nicht aliein xri-
V2ti, welche beyderseits feindliche Partheyen / nehmlich die Schwedische 
und Pohlnische / gehalten / sondern auch alle Kommunen (worunter der 
ttatu8 in genere mit begriffen.) Ihre Privilegien / Rechten/ Ge­
wohnheiten / sie seyn gemein oder sonderbahr / sowohl in Geist-als Welt­
lichen / wie sie es vor dem Kriege gebraucht haben / solten gemessen. Nun 
ist die.gantze Welt versichert / daß die Gerechtigkeit Ihrer Königlichen 
Majestät so groß sey / keinem etwas zu nehmen / was durch dero heilige 
Hand/ einem xarticulier allein/ ohne anderes Absehen ist zugesaget wor­
den; Wievielmehr ist zu vermuthen / daß Zhro Königliche Majestät 
dasjenige / was mit so vieler hohen Potentaten (Zuarsntie ttabili-
ret worden / in seiner Beständigkeit erhalten werden / allermassen 
wann die Anno 1688- den 6. Novembr. gemachte Resolution ih­
ren gewinnen solte / die Ritterschafft aus der in inttrumen-
to ?aci5 oUvenlis habenden Sicherheit ihrer Güter gesetzet würde. 
Denn soll ein ieder dasjenige renore inttrumenti pacis behalten / und in 
dem Stande bleiben/wie crvor dem Kriege gewesen / so kan ja unmöglich 
dasjenige/was zu einiger Zeit public gewesen/ recluciret werden/weil sol­
ches das Absehen dieses paÄi in koc arriculo auffhebet / da es doch vir-
tualiter alle solche ke6uAion exclucliret / und davor gehalten werden 
MUß/ daß in ejusmoäi contraÄu favoradiliter interpretanäo kein oclioler 
LfteA muß sälnitnret werden. Zugeschweigen / daß luk z^um. z. 9. al­
les in solcher Masse bestätiget worden. Hiergegen wird Zweiffrls oh-

. ne der Ritterschafft odstciret werden/ daß alles solches keine Krafft ge­
winnen könne/weil durch die von den Ständen in Schweden geschlos­
sene Reichs-Tage/ Lieffland auch unter diekeäuNion gezogen ist.Dar-

auff 
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auff dienet aber zur Antwort / daß Lieffland seine hechle und abgeän­
derte Eigenschafft / Recht und Gerechtigkeiten/ nach Innyali der Pohlni­
schen u. schwedischen paAen auchConKirutio^en habe/und genisse/ so daß 
l. ob schon zuein oder ander Zeit in dem Reiche Schweden emercciuäion, 
insonderheit auff dem Reichs - Tane Anno 165 5. geschlossen / icdennoch 
3!)ro Königlichen Ma/estat Herr Vater ßlorieuse mem oire dergleichen 
Provintzien 5ub mim. 10. ausgesetzet / und alle Wege dero Privilegs, 
Recht und Gerechtigkeiten auch besondere Eigenschafften l^nret / und 
den Schwedischen Reichstages - Schlüssen entzogen. 2. Ist sotbans 
rxemrion von der Schwedischen Stände vecreti« hierdurch befcstigct/ , 
daß in allen andern cionclusiz besage der täglichen?raxi, Lieffland nicht im / 
geringsten aKciret / sondern seinen eigenen separaten Land-Täaen und Be- ' 
willigungen überlassen wird. z. Bringen die uhralte Ritterschaffts- l>ri. 
vile^ia mit sich sub num. ldaß in rebus l.ivonici8 nichts im geringsten in--
fcii8l.jvon>5 solle Katuiret/ gesetzet und gehandelt werden. Dannenhcw / 
weilen wivzu den Reichs - Tägen nie vociret worden / ein solcher Schluß ? 
wider uns als ungehörte und m6e5en6nte ohne lseiion der allgemeinen lu« ' 

, welche keinen eintzeln / in dem allergeringsten / geschweige eint 
gantze Lommunaute an ihrer zeitlichenWohlsarthungehört cc>näemn.ren 
lasset / kelnen Stand fassen kan / um so viel weniger/da nobjz insciiz die ?a. 
tta publica nicht wenig prsejuäiciret werden. 4. Belehren die sub num. I z. 

e^tra^ve beygefugte resolutivnes^ daß/ als die Ritterschafft sich dem 
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ren und den LiseN an solche Lon^ition gebunden. Diesem Reich 6'Tag es, 
Schluß haben Ihr. Königliche Majestät zum 6ten gleiche und nicht mehre­
re Krajst zugeleget / indem Ihr. Königliche Majestät sub num. 15. in der 
xudllcirten ̂ eäu^ionLtaäga äeäato Stockholm den vecemdr. 1682. die 
auswärtigen Pcovintzien / erfolglich auch Lieffland / von der in Schwe­
den bewilligten rs^uckon sepzriret / und mit derselben ihrer vorgedachten 
Rechte und Eigenschafften nach zu ä>spomren sich vorbehalten; So ist auch 
dieses von höchstgedachter Seiner Königlichen Majestät al!ergereZ)tsamst 
vbserviret / in dem Jhro Königliche Majestät eine ^omm-zkon nach 
Liessland abfertigen / und mit der Ritterschafft gar besonders in pun-
Av reäuAionl5 nsc^iren lassen. Durch diese (üommikiion haben nun 

. Jhro Königliche Majestät su!> num. 16. die Ritterschafft höchstens ver­
sichert/ daß alle die unter Schwedische Regierung mitgebrachte xolles-
Nonss, sie möchten unter Bischöff, Ertz«Bischöff- Hiermeisterlich, und 
Pohlnischen Regierung acczuiriret ftyN / bLY ihren Privilegien soiten csnier-

viret und nicht im geringsten gefährdet werden / worauffauch die Liefflan -
dische Lommisiion, als sie sich nach vollsührter proclu^ion und einnehmung 
der Documsnten in Lieffland allhier niedergelassen / in publicir-und Eröff­
nung der Resolutionen (wie instar omnium, die lub numeris 17. i z. 19. 
ausweisen) nicht auff Schwedische Reichstags-Schlüsse / und solcher 
Stände 6ecretis, sondern auch Ihrer Königlichen Majestät Instruction 

sich gegründet / und Krafft der hohen und theuren Königl. Vel sicherungen/ 
alle unter Schwedische Regierung meäiantil>u8 ^Ais mitgebrachte Güter 
von der keäuÄion totaliter befreyet. Alles das hat noch mehr Krafft ge­
wonnen/ massen/alsdieRitterschafft Anno 1687. den Hutdigungs-Eyd 
ablegte/ und bey damahligen Landtags-Schluß a6 srr.^. ?roposttjoni8. 
wehemüthigst anhielte / daß Jhro Königliche Majestät doch auffdie Anno 
,6/8-sub num. 2O. Ertheilte Zusage / und ample dontirmationlub num 2l.  

gerechtsamst reste^iren / und die Nitterschafft von kecluQion der Güter / so 
bey Schwedischer Regierung ac^mnret sind/ loßzchlen möchte ; Er-
gieng von höchstgedachterJhrer Königlichen Majestät ein Schreiben sub> 
num. 2.2.des Jnnhalrs/es solte die Ritterschtffft gegen ke^uKion der6u-
lanre R.egimine8uecico erworbenen PostUstonen vorgedachte kesf»!ution^ 

ils^nno 167 8- nicht weiter allegiren: Geschehe es / so wolten Jhr. Königli­
che Majestät die R-eäu^ion in Heermeistertiche und Pohlnische Zeiten zu­
rücke setzen/ welchesonsten nm ihren i?rmwum von der Schwedischen 

Re-
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Regierung annehmen/und gar nicht über diesem Ziel eingerichtet werden 
solle. In diesem Stocke hutnunbißherdie Ritlerschafft sich willig erwie­
sen / ihr habendes Recht uud Besugniß unter dem Gehorsam / den sie 
Ihr. Königlichen MHestär iedeneit zu erweisen bereit gewesen / zu legen/ 
unoobschon sieuntei derLcisr gar schwer gelitten/ und noch leidkt / den­
noch stille zu sch oeigen: Ii' der Hoffnung / es würden Jhro Königliche 
Majestät sich durch solche Demuth und 8ubmi5iion zu einem Christlichen 
Mitleyden bewegen lassen. Aber nun leyderwäre es eine schwere Sa­
che / eine so hohe Versicherung/ die mit vorgedachten unumstößlichenGum-
den/ und nun adermahl mit Ihrer Königlichen Majestät hochheiligen 
Handund Siegel cvri-okonrel ist/ zu heben/ und zu zeigen / was die ex-

traorämaire Gedult und Gehorsam in solchem Elende bewürcket/ daß sie 
nehmlich die dritte Straffe/ ohne das Verbrechen über eine wohlver­
diente Nitterschafft gebracht hgbe. Nachdem nun bißhero Znugsam er­
wiesen worden / daß dl'e?rovince in Liessland in puncto reäuHionis, cluctu 

juris m^in-5eK>s5imi Sc Tczuirariz keines Weges V0N dem ^rbirrio und Vccre-

ro der Schwedischen Stände äepenäji-et So fält die Frage für: Wel-
chcs R chts sie sich gebrauchet / wann etwa eine solche ^uMio'vindicatio-
ni5 eii^fallen solte: Darüber ist nun zuförderst zu wissen / daß die erovin. 
ceLicfflaid/ als Anfangs eine vom Römischen Reich dependirende ?ro> 
vmce, deren Ober-Herren vormahlen Fürsten und Stande des Römi­
schen Reich s gewesen/ sich der allgemeinen teutschen Rechte oder jun« 
Communis komZni gebrauchet. Weil dann nun nicht weniger bey 
PMnischcr als Schwedischer 8ubjeüion Lieffland ist Privilegiret und 
versichert worden / bev ihren alren Rechten/ Gesetzen / Statuten und 
Freyheiten zu verbleiben / so muß auch die czuXÜio sweilen 
akle rei vinciicationes secunclum. Statuta öc so in loco rei iltse 

gebrauchlil) sind / bey welchen 6lcus conditionem privati inciuci-
ret/ und nicht ex allenc» cl^mno locupletior werden muß / äecidiret 
werden ) um so viel mehr , da die ausländischen ?rovincien in den 
Reichtstaqes-Schlüssen chren eignen Rechten sind reserviret worde» 
Nun vermögen sothane Rechte ebenfalls/ daß zwar dievom^ia reeula-
rtter von den bomz pr.v^torum sollen sepzriret / und jene nicht un­

ter Privit-Gebrauch gebracht werden; Es hat aber dieses Gesek isi-
ne benandte^xceprionez/ daß nämlich die alienZtionez von anio 

rum.als ein Theil derselben/gültig siud/wann erwiesen wird/ daß sie Ze-
Vv » sche. 



schehensind (l) Urgente maxima lalutis xudücse necesktate , in^ue eju» 
commoäum ( 2.) acceäsnts prX^criptione C z.) wanli sie onerolo citula 
-scc^uiriret/ s 4.) publicis paQis coniirrniret sind / UNd dergleichen. NlM 
ist es ja bekandt/daß alle solche Güter in Lieffland vor grosse und schwe­
re Verdienste m Zeit der Noth/da Hülffe und Geld nicht bey der Hand 
gewesen / verausert / und cimlo 5ac oneroso, vor Auffsetzung Gutes und 
Blutes erworben / das Land durch Hülffe der Nitterschafft aus der 
Barbarischen Heydnischen Finsterniß zum Erkentniß GOttes "und seines 
Wortes/endlich auch unter Christlicher und zum letzten unter Schwe­
discher Herrschafft / durch Behauptung und völliger Erob-rung der 
Städte gebracht/ nunmehro so lange Jahre her geruhig besessen/ und 
die Sicherheit der potlesloren/ so durch eublic-?aÄen und Verträge/alS 
auch andere grosse Versicherungen ttadiliret worden. Man könte hier-
bey gleichfale erinnern/daß in den ?aÄi8 oüvenlibus enthalten fty / daß 
ein iedersein Eigenthum behalten solle/dennoch aöjeöa concktione nach 
den Geseyen des Reichs. Eben hierinn funäiret sich die Ritterschafft 
auch / und suchet nichts mehr als nach den Gesetzen des Reichs traget 
zu werden. Denn oben ist schon erwiesen/ daß die Gesetze des Reichs 
Lieffland von den Schwedischen äecrerk lepariret haben/ derowegen re-
Lraganttkus ipi»5 R.egni legibus, Lieffland nicht anders als nach ihrer Ei­
genschafft muß conliäeriret werden. Diß sind nun die munimenta ju. 
ttiti«) die uns von inrenäirter R.eäuÄion befreyen - Was aber die rs> 
tiones kolicicas betrifft / welche Ihr. Königliche Majestät xeriuaäiren 
können / den Adel in Lieffland zu vekenlion des Landes zu conlerviren/ 
wollen wir eben nicht berühren/sondern verharren in der allerunterthänig-
sten Meynuug/eS werden Ihr. Königliche Majestät als ein weiser und 
gnadiger Regent des gantzen Reichs ohne unsere geringe kemonkration 
selbst ermesten/ob es Dero imerellevorträqlicher sey / eine so wohl meri-
tirte Ritterschafft zu erhalten oder zu exeirpiren. Soll bey uns die 
Würde so groß nicht seyn/uns zu conlerviren/ so hoffen wir doch/ daß 
Ihr- Königliche Majestät uns des Zwecks fähig machen werden / aus 
sbonäance der beywohnenden Gnade/ Liebe der Gerechtigkeit/und aus 
dem äiäamiae Dero hierunter vsrüreudey laknlk. 
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N. i. 

Lxrraöt 
Aus der Leneral-Cspikuizlion zwischen dem König in Pohlen 
Lißismuncium und dem Heer-Meister samt andern (^täl.den 
des Herhogthumö Lieffland 6e dato Vilnse 6. 28. Novembr. ^nnoiz6l« 

Vtäe tu^>rs d^um.II. verb. Omma etiam eorum jura öcc. U5HU? sä 
verbs.' conluetucimes moresc^ue gnü^uos. 

1^. i. 
Lxrra6t 

Aus der Versicherung/welche der König in Pohlen sixkmun. 
«iuk äuzuliuz der Ritterschasst in Lieffland durch den Hertzog ksckivit 

bey der Huldigung gegeben, vamm kiß«: ä i.i^art. 1562. viäs 
lu^rs ü^um. V. ?ulictum IV. 

5l. z. 

Königs 8ißi8niunäi Eyd/daß er den Lieffländl-
schen Adel bey allem conlerviren will. Vtäe suxra. 

d^um. IV. / 

d?. 4. ? 

Hertzogs / nachmahlen Königs c^roii ix. Versicherungen der 
Ritterschafft gegeben/als zuvor knno 1601.6.28.^1 zuReval 

der LuKjeÄions-Handel solenairer geschloffen war. ' 

AAS lassen aber Ihre Fürstliche Durchl. die Ritter und Landschafft / 
?!Mr>e6 Wendischen und Pernauischen Creyses bey ihren uralten ver-
siegelten und verbriefeten Privilegien und immumräten/item bey allen ih­
ren alten Verträgen und Betiebungen/Rechten/Gerichten / Gerechtig­
keiten/Recessen/Statuten/Christlichen Land6^)ewohnheiten und Ge­
bräuchen/ weltde ihren Vorfahren und ihnen von Kaysern zu Käysern/. 
Konigen zu Königen/Hoch-Meistern zu Hoch-Meistern/Herrn zu Herrn 
verlehnet/bewilliget und gegeben/geruhiglich bleiben/und wenn das Land 
M Ruhe / und in.einen bestem Zustand kommen wird/alsdann wollen 

V y! Ihr« 
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Ihre FürsttiHe Durch!, dieselbigvn übersehen und verbesseren / auch er­
nannte Rltter-und Landschafft mit denen Landen Harriegund Wler-
land/ihren Rechten und Gerichten/wie die in allen ihren ciaulujn^rciculn 
und Puncten von Worten zu Worten lauten/ und der Nitler-undLand" 
schafft des Stiffts Dorpe ietzo gegeben wordcn/ gnädiglich privüegiren/ 
begnadigen und versehen / auch ferner dasjenige / was berührter Land­
schafft und Creyßen zuträglich seyn wird/ anstellen und verordnen. 

Hiebeneben conSrimren und bestätigen auch wir h-emit/und Krafft 
dieses Brieffes in bester und beständiger form, für Uns / unsere Erden 
und Nachkommen/ auch alle diejenige / so künfftig bey der Königlichen 
Regierung des Reichs Schweden seyn werden / der Nimr und Land-
schafft auch sämtlichen Standen des Stiffts vorpc alle ihre uralte ver­
briefte und versiegelte Privilegien/Freyheiten und Immunitäten / wie die­
selbe Nahmen haben mögen/so wohl auch ihre alte Verträge und Be­
liebungen/ Rechte/Gerichte/ Gerechtigkeiten, ̂ eLe^e^tsruren/Christli­
che Lands,Gewohnheit und Gebrauche/und was denjenigen mehr an­
hängig/gleichsam dieselbigen von Worten ;u Worten in allcnund jegli­
chen ihren Puncten/ Clausuln und Articuln lauten und innehalten/und 
ihre« Vorfahren auch ihnen selbsten von BischöffenzuBischöffen / von 
H^M-Meistern zu Heer-Meistern/von Herren zu Herren verlchnet/ be-
iy!Met und gegeben/ auch con6rmiret und bekräfftiget. worden / und sie 

^ Wß ayhero samtlich und insonderheit dabey gehandhabet sind gleich als 
Wenn dieselbe hierinn ausdrücklich vermeldet und einverleibet wären/im-

tyassen Wir dann auch wollen/daß ihnen / ihren Erben und Nachkom­
men keinigerley Beschwerniß und Verneurung/in was Schein solches 
Hernächmahls zu einiger Zeit geschehen oder erdacht werden könte/ hiev 
entgegen zugefüget werden soll. Jnleichen bewilligen wir auch gnä­
diglich / daß die sämtliche Nitterschafft und Untertanen des Stiffts 
vorpt. wegen ihrer väterlichen Erbe / desgleichen auch ackaufften und 
anderer Gestalt wohlgewonnenen Büchern / nevenst miffgerichteten Sie-' 
getn und Briefen/ und allem demjeniqen/ dnrzu sie berechtiget sind / vor 
sich/ihre Erben und Nachkommen in dergleichen Gerechtigkeit und Frey­
heit gelassen/ auch HLnfnrterS dabey geschützet und gehandhabet werden/ 
als sie von Alters her gehabt und genossen/ohne iemands Eintrag und 
Verhinderung» 

N.5. 



5. 

Königs cZul^avi ^äolpki Schreiben an die Nitterschafft/ 
darinn dieselbe ihrer Güter versichert worden/wann schon 

Lieffland nicht unter Schweden bliebe. 
/^M2vu8^ävlpku8von GOttes Gnaden der Schweden/Gothen und 
^Wenden erkohrnerKönigund Erb-Fürst / Groß-Fürstin Finnland 
Hertzog zu Ehstland und Westmanland :c. Unsern gnädigen Gruß 
und geneigten Willen zuvor / Ehrendeste und Mannhaffte / insonders 
liebe Getreue. Wir wollen euch samt und sonders hiermit gnädigst nicht 
vorenthalten/was muffen der auch Edle / Ehrenvester und mannhaffter/ 
unser bestalter Rittmeister und lieber getreuer Fromhold packul, welchen 
ihr an uns abgefertiget / seine ihm vertrauere Werd und Geschäffte in ge-
dührendeülnterthänigkeit bey Uns abgeleget/gleichwie Wir nun aus dem­
selben an euch unsern besondern Willen und sikeKion Unserer und der Cron 
Schweden Negierung und zu bleiben erspühren/ als sind wie 
für unser Person auch nicht wenig geneigt euch darunter zu erhalten und zu 
schützen/ wollen auch auffden Friedens-lra-tat, so zwischen uns und dem 
König in Pohlen etwa künfftig möchte vor die Hand genommen werden/ 
so viel möglich uns zum höchsten dahin bemühen / daß Wir euer Vater­
land und den Uberdunischcn Th?il des Liefflandes mit den Fürstenth' 
Ehstland/so wir durch GOttes Gnade einHaben und besitzen / in ein 
PU5 reäigiren und behalten mögen. Da es aber ie entweder durch bey­
derseits Beliebung/oder aberfrembder Potentaten Vermittelung dahin 
solte gebracht werden / daß ein ieglich theil dasjenige / so er vor dem Krieg 
besessen und ingehabt/behalten möge/ sollet ihr versichert seyn / daß wir we­
gen der andern an uns in Untertänigkeit angelangten Puncten / als der 
Kstticunon eurer Güter/^kolinon und Abschaffung der in Pohlen Wider 
euch zur Unfug ergangenen beschwerlichen (^nttirmionen / wie auch iki-
gleichen dero in allen Fried-Vmrägen'gebükrlichen und nothwendigen 
newaoder gäntzlichen Auffindungen alter vorgegangenen Feindseligkeiten 
und was deme mehr anhangig seyn/ und euch zur Wohlfahrt erspriessen 
möchte/euren in allen Gnaden geruhen / und uns euer Wohlfahrt billiges 
Massen wollen angelegen seyn lassen. Welches wir euch (denen wir son-
sten mit Gnaden wohl gewogen) zur Nachrichttmg auff euer umetthaniaes 
Ersuchen gnadigst nicht wollen vorenthalten. GÖtt empfohlen. Geaebm 
auff unserm Königl. Schloß ö. 18. it. 1614. 

Lustavus mppriZ, 
De-



Denen Edlen/Ehrendesten und Mannhafften/Unsern lieben 
Getreuen/ der Ritterschafft des Ertz-Stiffts Riga und Stiffts Dom/ 

sich anietzo in Unser und der Cron Schweden Botmäßigkeit auff-
haltende samtlichen gnädiglichen. 

6. 

Königs Qulkv! ^6oixKi?roci2M2, darinn alle Lieffländer Zlt 
recuxerirung ihrer Güther beruffen werden. 

Jr(5uksv^äolxkvonGOTTesGnaden/ der Schweden / Go­
then und Wenden König/ Groß-Fürst in Finnland / Herzog zu 

Ehsten und Carelln / Herr zu Jngermanland:c. Thun hiermit gegen 
iedermänniglich/ so dieses ansichtig / zu wissen / kund und offenbahr/ daß/ 
ob wir wohl Anfangs / da wir zu unser Regierung getreten / nichts liebers 
gesehen / und allein dahin getrachtet / wie wir durch erträgliche Mittel mit 
dem Könige in Pohlen zur friedfertigen Ruhe gesetzet / unserer Städte ver­
sichert / und von beyden Seiten ferner Christlichen Blutstürhung abgehal/ 
jen werden mögen. Demnach daß wirs / wie gerne wir auch der jetzigen 
allgemeinen Christenheit angelauffenen schwehren Laufften hierinnen wei-
chenwolten / nicht haben nachgeben / und fast bey den Haaren zu dieser 
wider die Pohlenschwehren Krieges-Lxxeäition greiffen müssen; Als ha­
ben wir/ da wir nunmehr zweiffels ohne / durch sonderbahre Ausersehung 
des Allmächtigen / und unsere Krieges-Macht der Stadt Riga / und fast 
desgantzenLiefflandes/ auch nichteinen geringen?articu!Curlands Ober­
mäßig geworden / hochbenöthiget zu seyn erachtet / Unsere KöniglicheVor-
sorge zu tragen / wie die von den Pohlen gedrängte und zerstnuete Einwoh­
ner dieses Landes wiederum versammlet / unter eine Hütte und in Hut ge­
bracht / und das lange Zeit hero zerrüttete Lieffiand zu einer guten Pro-
vintzialischen Verfassung in einander gesetzt werden möge. Wann wir 
dannnunmehro nechst Göttlicher Hülffe hierinn gute Hoffnung/ auch dar-
zu an unser Vorsorge und Möglichkeit nichts wollen verfehlen lassen / so 
ferne die Einwohner / welche dieses am meisten in verrückter Zeit getroffen/ 
ohne vorigen ihren Wanckelmuth/ dieses unser Wohlmeynen bey Zeiten 
erareiffen fest bey sich / Stand und Stelle finden / und nicht alle in ren 
Wind werden fahren lassen. Damit nun unser Königlich Wohlmeynen 
nicht vergeblich sey; Als wolten wir hiermit in Gnaden allen und iedenin 
diesen Landen gebohrnen / und eingesessenen von Adel/ Hauptleuthen und 

Wr-



ttum.XXIIl. . !77 

Bürgern/ und allen welchen ihr Vaterland lieb / einen i'erminum ernen­
net und hiermit angesetzet haben / daß von cZaw an / alle diejenigen / so in­
nerhalb in dreyen .Monaten / die so ausserhalb Landes aber in 6. Mona­
then sich bey uns und unsern Stadthaltern allhier einstellen / und ihre ge­
bührliche Pflicht und Gegenwartigkeit leisten / und ihre Güter / undwor-
zu ein ieder benöthiget zu seynvermeynet / als dann vor uns anwartig seyn 
solle: Mit dieser unser ernster Bedrohung / daß alle diejenige / so mittelst 
gesetzter Frist sich nicht einstellen / besondern aussen bleiben werden/Krafft 
dieses nun und zu stetswahrender Zeit ausgeschlossen/und ihre Güter/Geld 
und all das Ihrige hiemit conklciret seyn und bleiben soll. Wie wir die-' 
selbe hiermit auffsolchem Fall con6lciren thun. Uhrkündlich haben wir 
dieses mit unsern Händen unterschrieben und Königlichen Jnsiegel beglau­
biget.! Datum Riga/den ! 2. I^ovembr./Wno 1621. 

(Zukavuz ^6ojptm5. 
N. 7. 

Lx Inlirumenco?aci5 Oliveniis. 
, /^rt. II. 

§. Z.. generali amneliia gsuäeant omne8 5c tinZnli, cujuscunczu^, 
^ Status, conäitioni8öc religioni8 fuerint, uc Lc omnes communi» 

tatez, c^uX alz utrin^ue partes Kolbes iecutX lunt, aut in koüilem pos-
lesiionem äevenerunt. ^ec ulliz j^oc bellum prseju6icio Lc nox« m 
iuis juril?u8, privilegiiz acconlvetuäinibu8 generajibu8 6c i^ecialilzuZ, tar» 
in Lcclelialiicis czuam in (üvilibus profanis^ue, ^uibus ante^ Iioc bejjum 
gavill lunt, leä iis intotum fruantur secunäum I^eges R.egni. I>?ec ullis 
Lommumtatilzus aut privaris, a«Iio ratione acikzellonis^oKiA intenrabiturg 
ita ut nemini liceat alicui negotium Reellere ratione Ülius aöbicliomx 
koKiUs,auteam exprodrare. 

8-
Lx 8uccico rranzlatum. 

Wir Thristina vdn GOttcs Gnaden/der Schwe« 
den/Gothen und Wenden erwehlte Königin :c.zc. 

Hun kund/demnach unsere getreue Unt-rMii,die Ritterschafft und 
der Adel in Lieffland dero o-xueirte, die Edle und Mannhaffte 

evUeÄsn. ^ ̂ Otto 
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Otto von Mengden/Land-Rath und Obrist- Lieutenant über die Ritter-
Pferde daselbst; Heinrich Patkul Land-Richter und Lieutenant über die 
Ritter-Pferde des Wendischen Creyßes/i^ns^onemanund Secretari-
umvavicivon Weckenzuunsgesandt/ um nechst andern Angelegenhei­
ten auch um die eon5rmation über dero vorigen Privilegien/Freyheiten/ 
Immunitäten und habende rechtmäßige und geruhige ?osse8llone8 in Un­
tertänigkeit anzuhalten; haben wir solches in Bedencken genommen 
und befunden/daß dero unterthäm'gstes Gesuch dem Recht und der Bild­
lichkeit gemäß sey. Und wie wir dero Treue und Aussrichtkakcit von den 
Zeiten an/ da sie unter die Cron Schweden gekommen sind/ in allen 
Fällen verspühret und vernommen haben/sie auch ferner zu aller Pflicht/ 
Treu und Rechtsinnigkeit gegen uns/unsere nachfolgende Könige und die 
Cron Schweden verbunden seyn sollen ;Als haben wir aus sonderba­
rer Gunst und Gnade conürmiretund bestätiget/wie wir dennauchhier-
mit und Krafft dieses unsers offenen Briefes conürmiren/bestätigenund 
bekrafftigen vorgedachter unser getreuen Untersiffen der Lieffländischen 
Ritterschafft und des Adels vorige und alte Privilegien, Immunitäten/ 
Freyheiten/rechtmäßige und geruhige ?olle8lione8 und Eigenthümer/ 
welche sie ordentlich undjutto'titulo,sovon dero vorigen Obrigkeit/ als 
auch nachgehends von unserm höchstgeehrten Herrn Vater glorwürdig-
ster Gedächtniß / desgleichen auch von uns biß anhero erhalten und 
würcklich genoffen haben/zugebrauchen und zubehalten / auch dabey völ­
lig wie es das Recht und die Billigkeit erfodern/erhalten und gehandha-

1 bet zu werden: Dabeneben auch uns/ unser und des Reichs Hoheit und 
^ Recht in allen vorbehalten und ohne xrXjuäice oder Schaden. Befeh-
! len derohalben und gebieten unserm (Zeneral-Louverneur über Lieffland/ 

wie auch unsern <3ouverneur8 und Landshöfoingen / so anietzo daselbst 
verHanden/oder hinfürodahin möchten gesetzct werden/ wie auch allen 
andern/denen es in einigerley Weise angehet/ auch uns mit Gehorsam 
und Treue verpflichtet sind/daß sie mehrgedachten unsern getreuen Un­
tersaffen/der Ritterschafft und dem Adel in Lieffland/zu wieder solchen 
jhren privileZisn,Freyheiten und Gerechtigkeiten keine Hinderung/Ein-

' griff oder Nachtheil in einigerley Weise zufügen; sondern vielmehr die-
! selbe auff den benöthigten Fall dabey schützen und handhaben sollen-

Zu mehrer Versicherung haben wir dieses mit eigener Hand un­
terschrieben/ auch unser und des Reichs Secret wissentlich unten anhän­

gen 
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gen lassen. Gegeben und geschrieben auffunserm Königlich en Schlot-
^ «Stockholm den/-^uZ.-64z. 

(I..S.) 

d?. ?. 
Lx Luecico rrsnzlatum. 

Wir Karl von GOttes Gnaden:c. 
Hunkund / daß / demnach unsere getreue Untersassen / die Nitter­
schafft und der Adel in Lieffland / durch dero vexutirte die Edle und 

Mannhaffte / wie auch Wohlerfahrne und Verständige/ (Zortkarcl 
I^lmlZuctberg , Land-Rath und Obersten: Lal-onLuKavvonMengden/ 
Land-Rathund Obrist-Lieutenant ; Lasparum deumerum, Land-Ge-
richts^lleilorn und der Ritterschafft Secretarium, unter andern Gelegen­
heiten / vordißmahl auch um eon6rmaticin aller derer vorigen privils-
8>en / Freyheiten/ Immuniräten und habenden rechtmäßigen und ge­
ruhigen polselNonen in Unterthänigkeit Ansuchung gethan / und in dem 
Ansehen / daß dero unterthänige vevocion, Treue und PM)t / von der 
Zeit an / da sie zu erst unter die Cron Schweden gekommen sind / jederzeit 
rühmlich erwiesen und bezeuget / auch nichts unterlassen haben / was von 
getreuen und äevoren Unterfassen hat können verlanget werden; Sie auch 
ferner und hinführo zu aller Pflicht / Treue und Rechtsinnigkeit gegen uns/ 
unsere nachfolgende Schwedische Könige/ und die Cron Schweden ver­
bunden seyn sollen; So haben wir / alldieweil sie nunmehro dem Reiche 
Schweden in perpetuum inLvrpotiret sind/ so viel weniger Zweifel getra­
gen / unserer getreuen Unterlassen der Lieffländischen Ritterlchafft und des 
Adels vorige und alte Privilegien / Immunitäten / Freyheiten / rechtmäßi­
ge und geruhige pollesllonez und Eigenthümer / welche sie ordentlich und 
jutto ritulo von der vorigen Obrigkeit/ als auch Nachgehends von vorige» 
Schwedischen Königen biß anhero erhalten und würcklich genossen haben/ 
m:6 sonderbarer Gunst lmd Gnade zu conkrmiren / zu bestätigen und zu 
bekrafftigen / dieselbe fernerund ins künfftige zu gemessen / zu gebrauchen 
und zu behalten / auch dabey vollenkömmlich/ wie es recht und bittiq seyn 
mag/ erhalten und gehandhabet zu werden. Und solches alles biß auff 
weitere ^.ariäcAtion bey unsern mündigen Jahren und angchmder Rl'gic-

Zz * rung/ 
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rung/ unser und unsers Reichs Hoheit und Recht / in allen vorbehältlich 
und ohne Schaden. Wir gebieten demnach / und befehlen unserm (Zone-
ner->I-6ouverneur über Lieffland/ wie auch unserm Louveraeur und Lands-
höffdingen daselbst / so anietzo vorhanden / oder künfftig dahin sollen ver­
ordnet werden / wie auch allen andern/denen es auffeinigerleyWeise ange­
het/ und uns mit Gehorsam und Treue verpflichtet sind / mehr gedachten 
unsern getreuestenUntersassen/ der Rilterschafft und dem Adel in Lieff­
land/ gegen sothane dero Privilegien / Freyheiten und Gerechtigkeiten/ 
keine Hinderung/ Nachtheil oder Verfang in einiger Masse zuzufügen; 
Sondern vielmehr auff den erfordernden Fall sie dabey zu schützen und zu 
handhaben. Zu mehrerer Versicherung ist dieses mit unserm Königli­
chen 8ecred, so auch relpeüivsvon unserer höchstgeehrten lieben FrauMut-
ter/ und unser auch unsers Reichs Vormünder und Regierungs-Unter-
schriffc bekräfftiget. Datum Stockholm /den ;z. Novembr. ^nno 
i66s. 

, Ueäevig kleonors. 
sl..8.) 

Peer Brahe / Grasf Lars Hagge / (^. ^rangei, des 
zu Wißingborg/ des desR. S. des R. S. ̂ mmi-
Reichs Schweden Marschall. rat. 
Drohet. 

H^zZnuz (-adriel äe Is Qaräie, (Zu^avus Lonäe^ des R.S. 
desR.S-Cantzler. Schatzmeister. 

k.Gülden-Crantz. 
t>l. IO. 

Txrraötausdeö 1655. Jahres Reichstages-Schlus­
ses 4ten Punct. 

Edennoch/ was die Oerter in Ehst.und Lieffland/samt Teutschland 
und Holland / als welche in gleicher conkäerarion kommen / betrifft/ 

so werden dieselben zu einer besondern Untersuchung / und Ihrer Königli­
chen Majestät äiholltivn nach einer ieden?rovinceEigenschafft ausgesetzet. 

Lxtraci 16^5. xudlicirten R.eäuätion8-
8taäg2^rt.2Z. 

nun Krafft dieses in obgedacheen Fällen / so wohl über die Lehn-
Rechten als LxpcHanc?nundLsäu^uen,bey deswegen derselben re-

/ ' / äu-
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als auchkünfftigeVerordnungen gesetzklun^v^Unet wird / soll 
seine vollkomene Krafft und Würckung nicht allein inMyweden und Finn­
land/sondern auch in allen den übrigen unter uns unjMmReicheSchweden 
gelegenen?rovincien und Landschafften habenu« behalten/ dermassen/ 
daß alles dasjenige / was in vorgescbriebenemHW auä) die vorige Schwe­
dische Könige bißher zu auffeinige Weise 6«riiret und verordnet haben/ 
solle geurtheilet und verrichtet werden / nMdichr Stadga oder Verord­
nung. Jedennoch allen und ieden pro^Meys so nicht zu diesen allgemei­
nen Reichs-Versammlungen pflegenMruffen zu werden/ dero üblichen und 
wohlgewonnenen Privilegien unverMtzt tlnd ohne' Nachtheil. Allermassen 
wir selbst insonderheit dahin gene^Mnd / bey dem keäu^ions-Werck und ' 
deffen Einrichtung/einer ied^rovince besondere Eigenschafften/Gesetze 
und Gerechtigkeiten ingenaMecpsiäeratiOn zu ziehen/ dennoch aber ge­
genwärtiger unserer Stadga / alß welche wir aufföffentlichem Reichstage i 
mit Vorwissen und Willen der sämtlichen Reichs-Stände verfasset ha- j 
den/ in allem/ so unter untrer Königlichen Disposition insonderheit stehet 
unvorgreifflich. Wie w?r dann auch sonsten uns nicht ungeneigt wollen 
erfinden lassen / unsere getreue Männer und Diener/ insonderheit diejenige/ 
die sonst nichts sonderliches vor ihre geleistete Dienste bekommen haben/ 
und durch diese unsere Verordnung einigen Abgang erleiden / anderer Ge­
stalt mit Königlicher Huld und Gnade anzusehen. 

i i .  
^xrrzAum ex Unione I.ic^uzmca, ä Domino 

8igismunäo ^ugutto Kege polomT ̂ nno 1^66. 
contirmata. 

Lcc.Scc.'s Il^uelüdvnvenmsutrin^uesemper communesiin^ 8enatori-
^ bus öcnuncüz l.ivonici88eslio atc^ue iocus in LonventiduzZ^z^ 

Duc. I^ir^uaniX äecens at^ue convenienz aslignari6ekcnt> c^uo vocati com-
parere atc^ue in commune una c^ue forma consulere tenebuntur. Iciczue 
waxime, ne c^uiä insciis Ulis in rebus I^ivonicis conKirustirr vel clecernatur. 

Ii .  
Lxcraöi aus der Königlichen Resolution 6e 6aco Steckholm 

den 2Z. I^ovembris 1660. 
^rt.II. 

Etreffende die von der Ritterschafft und dem Adel in Lieffland qe. 
schehen« oSelte Ulld Anbielung wegen d.r incorxorstivo; So SMr-i-

2i Z ren 



ren zwar Jhro Königliche Majestät solches/alldieweil aber über dem moäo 
' Incc>r^vrÄtioni8 viele wichtige und consiäerable moments vorfallen / die da 
, erfordern w-)hl und genau erwogen zu werden; Welches aber bey dieser 
' Zeit/ der vielfältigen andern Hinderungen und Geschäfften halber un-
t möglich fällt / insonderheit / da vepurirte auffdero Abfertigung dringen; 

So versichern demnach Ihr. KöniglicheMajestät dero getreue Untersassen/ 
Ritterschafft und den Adel in Lieffland/ daß Ihr. Königliche Majestät 

/ sich dero Stand auffs beste wollen recommenckret seyn laßen / auch bey ge-
> legener Zeit / wenn deßfalls fernere Ansuchung und Erinnerung geschiehet/ 

nach aller Möglichkeit zu 5avori6xen. 

N .  I Z .  

Lxcract dt^ SöNlgl. Resolution, äe äato Ltock^olm, 
zl.  0A. i662.^nnoi66i.  

^?^Ndem die Ritterschafft und der Adel mit dero untertänigstem Ge-
s^such / wegen der incorporation mit der Ritterschafft und dem Adel all­
hier in Schweden einkommet; Erinnern sich Ihre Königliche Majestät 
gnädigst/welcher Gestalt die Ritterschafft darüber vormahlen sey vertrö­
stet worden und wie Ihr. Königliche Majestät nicht weniger nun dann vor­
hin allezeit sich dero Stand besterMaffen haben lasten recommenckret seyn; 
Also kan die Ritterschafft und der Adel sich aller fernern gnädigen Zunei­
gung in dem Falle versichert halten. Demnach nun Ihre Königliche 
Majestät hierinn nichts schlüßiges wollen ergehen lassen/ ohne vorher mit 
der Nitterschafft und dem Adel allhier in Schweden des moäi mcorpora» 
tioni8 halber berathschlaget zu haben; So wollen Ihr. Königl. Majestät 

l solches erheischender Nothdurfft nach / biß zu sodersamsten Gelegenheit 
I bey einem Reichstage beruhen lassen/ undWtt dero^tMen Untersas-
! sen/ der Ritterschafft und dem Adel in Liefflanb'anhetm/ihresOrts untcr 
l sich inzwischen darüber zu äelikeriren/ eines Vorschlages wegen auff das 
j MnltchsteMzu vereinigen / und K-M- denselben zuzusenden und a« 
MnWlMem 

14. 
aus dem Schwedischen Hnno i<>8o. den 22. 
Novemdr. gehaltenem Reichötag-Schlttsse. 

Lz iltt. 7 M 0 .  

Uli» 
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Nd weilen deß 1655. Jahres Beschluß erklaret Ehst und Lieffland/ be-
nebenstTevtsch-undHolland vonder Lonlläerationzu seyn/daß auch 

daselbst die k.eäu^iou solte verrichtet werden/ vorbesagte?rovmcien heim­
stellende/auff eine sonderbahre Untersuchung/und Ihrer Königlichen Ma­
jestät äispolttion, nach einer ieden Provintz Natur und EigenMfft/^ de-
rowegen bitten wir von der RitterschW unv Äoel / zuWit den Kriegs-
Besehlhabern unterthänigst / daß dieser vorberührte Schluß zu einer endli­
chen Einwilligung gebracht werden möge :c.:c. 

n. is.  
DxtrsN aus Ihrer Königlichen Majestät Beschluß 

und Verordnung belangende der Cron adaijenircen Gü­
ter/ deroselben^e6u<^!yn und was deme mehr anhängig« 

Vatiret Stockholm / deny.vecembris 
1682. 

A^WJeverbotheneProvintzken/oder die darinn belegene und avschon z'ul 
^^verschiedenen Zeiten für publique cieclamte Güter/ beHören gleich­
falls zu ewigwährenden Zeiten zu des Reichs nothwendigen Behuff unver­
rückt zu verbleiben / über die andern aber behalten wir uns vor nach einer ie- / 
den?rovince EiaMhafft und Natur zu älspouiren und zu verordnen :c. s 

n. ,6. 

Lxtt-zÄ aus den Lieffländischen Landtagö-kccellm/ 
insonderheit des in Riga den 12. ^uiü ^nno i6zi. angefan-

genen/und den >9. ^ugutti daselbst geendigten allgemei­
nen Land-Tages. 

MNLs im vergangenen Jahre die löbliche Stände des Reichs S'chws-
NMven unter andere l'unc^a ihres Rei6)stags-Schluffes / auch diesen 
mit demselben einverleibt / daß die Provintzien Ehst-uud Lieffland der 
^uÄic>n nach gewisser Art mit unterworffen seyn sollen / haben Ihre Kö­
nigliche Majestät eine Lommlsiiou dißfalls nach Lieffland verordnet / und 
dazu zum Presidenten den Herrn General-^Zjor und äeKimrten (Zouvct-
neurzu l^eva!, Herr Robert l^icktonen / wie auch Herrn kesselt) unv 
Herrn 8ecretar. Strokl'rch erwehlet / welche in der Verrichtung den Vor­
trag zu thun sich nach Lieffland beqeben solten. Als diese Jhro Königlichen 
Majestät zu Folge sich hieher verfüget/liessen Se. LxcelKntzder Herr eo-
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uerat-c^Quverneur durch öffentliche Patents von den Cantzeln im Lande/ al­
len und ieden Eingesessenen / so zum Lond-Tage gehöreten / andeuten/wel-
chergestalt Ihre Königliche Majestät eine hohe Lommislion der «.eäuckor» 
wegen allergnädigst verordnet; Wann demnach selbige sich auch bereits 
eingefunden / als ward iederman erinnert/ sich gegen den i-.lulü in Rigct 
zu Anhörung Ihrer Königlichen Majestät Willens einzustellen / welchem 
auch ein ieder nach zu kommen / um so vielmehr williglich sich befließ/ weilen 
die Materie von solcher lmportance, daß sie eines ieden Wohlfarth und zeitl. 

' Glückseligkeit betraff. Dannenhero fast niemahlen E.E Nitterschafft in 
' so einer starcken u«d tre^ueneen Versammlung sich bey einem Land-Tage 
^ eingefunden. Wie nun der Erscheinungs-Tag angekommen / und der Hr. 

Land>Marschall E E Nitterschafft in solcher Anzahl beysammen befunden/ 
daß die eropolition wohl geschehen könte/ eröffnete er solches Sr.Lxcelleutz 
und hielte an/daß/wann derselben es gelegen fiele/ der Landtag in GOT» 

! Tes Nahmen ausgeblasen werden möchte/damit man so viel eher zur Sa­
che schreiten/und nach gehaltener äellberixung und geschehener Resolution 

l wieder von einander reisen könte/und es manchen nicht zu schwer/an einen so 
> theuren Orte sich zu lange auffzuhalten fallen möchte. S.Lxcell.aZgreirten 

den i t.diefes/daßdurch öffentl.Trompeten-Klcmg und Paucken-Schall 
der folgende Tag als der i^. zur proposmon allen und ieden angedeutet 
werden solte/worauff jedermann sich zu erst in des Herrn iZeMrömg Hause 
im Kloster auffdem obern Saale/ weilen inderOräinarLandstubm kein 
Raum war/einfand/nachgehends mder Oräinar-krocessionsich bey S. Lx-
cell.dem Herrn c^en Qouvern. auffm Schloß einstellete/.welchem sie in die 
Schloß,Kirchen erstl.das Geleite gaben/ woselbst S- Lxcell. Hoff,Predi­
ger eine sehr bewegliche Predigt hielte/nach derer Verrichtung S- Lxcell. 
nebst dem Hn. Len. Iviajor I>ickt0ne von E. E. Nitterschafft in den obern 
Saal des Schlosses begleitet ward / allwo sie sich an dero gewöhnlichen 
Orte/ dem Hn.een.̂ ajor Ucktone znr rechten Hand stelleten/ und mit 
wenig Worten E.E.Rittcr-unv Landschafft erinnerten/wie sie bereits aus 
denen im Lande publicirten Patenten erfahren haben würden / was. J.K. 
M- verursachet einen allgemeinen Landtag auszuschreiben; Wie nun I. 
K-M E-E.Nitter-undLandschafft unterthänige promptirucie und clevo-
rion in vielen Begebenheiten sattsam verspühret / also hätten sie ferner 
noch das gnädige Vertrauen/ es würde ferner noch E. E- Ritter-und 
Landschafft derospüren/und was sie dem Hn. 6en. ^ajor Uckrone 
in ikrem Nahmen E.E. Ritter,und Landschafft vorzutragen committiret 
hätten/.barzu willig finden lassen. Den 
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den >z.Wurden räch geschehenerUberreichungderabgischriebenen^ > 
l>°L-.°n an den dreyen Lreyftn all« Ä»-n6-c<-r-z, Haiiptleute und Pfand, i ̂ ' 
Halter« /wie auch die / so nicht ihren Adelerweisenkönnen/von dem übrigen / 
emg-s-ßenenAdel/ sosichanf einen dazu gemachten Zettel selbst anschrieb/ 
durch den Hn. Land - Marschall abgesondert/ dergestalt / daß / weiln sel­
bige kein Theil an der k-iZuS-oo hatten, sich auch'des vmirens in der 

enthalten selten. Hierauf ward ein jeder Edelmann bey seinem 
Nahmen abgeruffen/ in seine Crepse gestellet und die v«Ub?r,lioo« vor­
genommen. 

den, 4. Laß der8and,5ccl-uriu-alle von ZizKmllväoävMaoaniieae-
bene ?«vilcß!-E. E^Ritierschafft vor / womit auch die Versammlung, / 
weilen es weit über Mittag schon gekommen/ sich endigte/ und die mA 
sten sich schon -l-l-miret. 

den,?. vist>mitte« die Creyse lauge wieder einander/ob E-S Rittet 
und Landlchafft ihre ?w^,ten den Hn, Landräthen -ommunimen oder ob 
diese zu erst --was co°c!p>r-n lassen falten / der Dorpe- und PernmiM« 
Creyßvereinbahrten sich aberzuletzt daruber/daß von den Hn. And,rätl,e» 
dr?ch?we.?en N-eT^I-nvorz« 

sen-^Di-c°n-ipi.tek-s°luuME.S,Ril!erundLandschafftwl!che--
demHn. L-n^-,or Uclirone übergeben/welcher beygeschehener llberrei. « 
chung erwehnete/ daß I. K-M. pwpokrion. so erS- E- RittersÄaM«« 
uberliefert/ etwa« alt, und daß I. K. M- seit dem/ zu viel anädiaern Sie,» 
danckengekomme» / die ErE.E.Nitterschnff. schrifftlichzueröfnen/mit« 
dem ehisten Gelegenheit nehmen wolle; versicherte daneben/ daß« / 

denenZ.q„dcö < ?i,v.I-Z.«n „MW zuwiedcr vsmebmen-« / 

keines wezes kräncken/ »och >-mand in seinen beunruhigen law« « 
wurden/wie dann auch im geringsten niemand sich zu fürchten habenU- » 
Erbckantezwar daß die erste kr°xo5-io-> in harten bestanden/.-
aUeia nack tem Er in Schweden selbst das Recht der Liefländerve^.» 
«»/ und J.K.M. des Landes Fre?hkiten/wiefastkeiner im Lande wäre/» 
der nicht sein Leben vor J.K.M- Wohlfarth k^^iret/ vorqestM / .-
und noch mit mehrem I. K.M. dmchdeßen s««t. vsmagenlassen/» 

c-ucs.u«^ --
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/ „ wären Z. K. M. auff andere Gedancken gekommen/ hatten deßfals auch 
j „eine andere inttrMionund dero Antwort auffseine eingegebene punAz 
j „ für des Landes Freyheit ertheilet/ wormnen insonderheit enthalten/ 
j daß O alle die Güter/ die von Heermelstern und Aonigen in 
' ,> Pohlen verschencket oder verkauftet wären/ bey ihren Rechten 
! „ unge^räncket verbleiben solten; was aber von Schwedischen Koni-
^ „ gen vcrlehne t/ solte gleichfals keinem clilpun,et werden / salß Es nach Nor. 
! „ KöpinZischen Beschluß und Lehnrechte verlehnet / da es aber als ailoöi-l 
! „ weggegeben wäre / solte/ wie billig/ solch Elbrecht m ein Lehn verwMelt 

», werden. 
! „Alß auch der Herr Gouverneur auffdie Materie,von der Er den Morgen 
! „ weitläuffüger c!iscurriret/ wZeder gerieth/ und/ wie zweyerley Arten Güter 
' »»in Liefiandwaren / erwehnete/ und darbey versicherte / daß/was 

> „die Könige in Polen wegaegeben hatten / unangefochten bleiben 
! „ftlte/dayingegenwae sUoäia! von Schwedischen Aomaenver-

„ schencket wäre /in ein keu<ial Recht verwandelt werden jolte/was 
„ verstyet / daß man gleichwohl von I R. M so starcke Versiche-
», runA hätte/ daß ein jeder bey stmem iLrbpfand und S.ehn > Guehe / 

sie seyn gleich von polnischen'oder Schwedischen Ronigen ver, 
! „geben/gesiHüyetwerden solte. 
. den 2 5. abermahl auff der Landstube zusammen gekommen / und sich 
über die gegebene Anlaß zur re^uÄwn einhellig vereinbahret/ daß man 
beym Hn. Gouverneur anhalten solte/ daß er schrifftlich eingeben solte/was 
Er bey E-E. Ritter«und Landschafft übergebenen reloiutioa zu erinnern 
und dawiede» einzuwenden hätte/ damit E. E-Ritter-und Landschafft mit 
ihrer veclsratior, drüber schrifftlich wieder einkommen mögen/sintemah-
len sie nicht anders als schrifftlich und puküco nomine mit dem Hn. Louver-
üeurr, trs^irkN köntt. l/. 
Der Königlichen' Majestät verordneten Kommission ve-
««l und lcnicncc über das Hüll? Smitzel in Tiefland im Wendisch«» 

Ereyse/welches posse6irecderHdle Ritttermeister(-ustsv.t»jek 
und deßen Verwandte. Gegeben ju Stockholm 

den »2 May Anno iszz. 
?^^Eninach diß Guth Anno »568. von König 8!x!zwvn6o in 
WW^Pohlen auff einem allgemeinen Reichstage dem verstorbenen O 
Kella» jscob und allen seinen Erben beyderley Geschlechts/ erblichen 

UNd 
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" . j,>^oniret/ sotbane Dons-ion auch bey folgenden Reich«, 
; Deßgleichenauch jetziger 

Pa--U-r«ckltt-k Änao 1617. V0N V-M KoMgl^ommillo. 
^?I.r W^/v°r -i!'e^ Erben.rkandt worden; Woraufdit 
^ Ekmas czull>vi zäslpki höchst, siel. Gedächtniß -chlget/tiik 
? wie auch die c°nS.m«i° der Königin c>»ii,m-
^ / - Also wird solches Gut Zun--.. zu folg- Jh. 

. I «vnA anädiait ertheilten inKruSioll. von der k-äuSion frey,und 
d«7^lT"bu- als dew altes Erb. und Rll°6i.l-Gul ungekräncket zuer, 
?andt» ^üum ut lv^>rä. 

Im Nahmen der Ränigl. 

z^um. lF« 
Der R5ni Ä. tNajest. vewrdnetttt und 

über das Gur m jUefland / im Pernauschen CrSyst 
und /i«---schen Gebiete/ rv°Iches/>->/^>retder Edle/^»»^« 7^-.,» 

von Gegeben zu Stockham 

^KSmnach diß Gut / che dann Liefland der Tron Schweden sich K>l>mi» 
«A riret, ein orivzr Adeliches Gut gewesen/ouch nicht allem gegenwärti« 
.,,, x»ss«ssori, verstorbenem mütterlichenGroß-Baier/Zod-nn vonllolk. 
s-i ^nno,«l«. von dem Königl-commissori,». Gericht in Riga/ als ei« 
n-m von Rechtswegen dazuB-fugtem, zunkandt; Auch selbigen ZahreS 
d ^ °oS°bVv°nh'°chst.s-ligste- König«.Ma,est. Luli-v°^°Ixk° un. 

c)kM'm-,des ?olrellc»tt5 Vatem unter gleichem Rechtcookrmiretwor­
den ' Also wird zu folge Jh. König!. Majest. ertheilten gnädigsten inttru-
üion aedachtesGutvon der K«6uötiov frey erkandt/ und dem?oüei!ori als 
«inSrb- und ^UoäUl Gutungekränckt gelassen, ^ätum m iuxrä. 

Robert I.icktone. 

2 dl»«. 
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l^nm. ly. 
DerRomgkchm Majestät verordneten De-
^5/ und Über das Gut Meykul m Ä-ttAand im pernausthcy 
iLräyse und /?//,Alchen Gebiete belegen / rvelcbes/o/e^et der Edle 

Rittmeister Gegeben zn Stockholm 
den 2^. ^/7/7 

A^^EtNnacb dißGut/ ehe dannLiefiandsich der Cron Schweden/ ein 
pf»var Adelich Guk/dcmIvkannLl'sirenbLck als ein Erl), und^llo 

^ial-Gm zugehörig gewesen; Deßgleichen dem verstorbenen OctO!.o^ 
Kls Zrettenl)3c!iz8ucceL^ri ir? mscrinionic)»V0N dem Aön^l. (vmmiNznzl. 
Gerich t in Riga zuerkand; worden; Darauf auch ^»no 16^9. den 6ten 
Z^3jj»vot^Sr. Königl. Majest. QuKsvo ^tlolpk,c>, unterglcichem Rechte/ 
wie es dessen Vorfahren besessen / ihme cOnKrmiret worden. Also wild zu 
folge Jh. Königl. Majest. gnädigst ertheilten inKi-uAion, das Gut MetzkuL 
von der keciuÄion frey erkandt/und dem poisellvri als em Erdend HUvcki^ 
Eut-MKekcänckl gelassen, ^üumur suprs. 

Im Nahmen der Königl LommiMon 
> k^oberr Qicticons. 

b7um. 20, 
MA her c/e 

den 
^rt. ). 

M^Ettessenße der Ritter und Landschafft in dem VrlttenpuvA enthaltenes 
«HÄ unterthanWes-Gesuch / daß sie einer geruhigen und ungehinderten 
kolKNor,, m dero von voriger HerrschaFt in Liefland / auch folgends von 
Jh. Königl. Majest. Vorfahren/den Königen in Schweden / verbuchte« 
«nd bestätigten Gütern/ versichert seyn / und daß die in Schweden pMle 

j ^eäuÄioo, womit sie gedräutt waren/dieselbe gegen und wider iMBewtl, 
i MmKln keine Wesse Zrsvjren möge; So befinden Jh. KoniglMajest. 
t sothanesveLäerium nichkanderö als vorbillig / und werden nicht zugehen/ 
> sie- tn ihren wohlerhaltenen ?ollelkionen auf einlgerley Weise Allen 
^ «urdiret werden. Wie dann Zh-Konigl. Majest. die Dränung/daß die in 

1 Schweden von den Standen bewiUgte keäuÄjvn sie auch treffen solle/ M 
I billigen; Ällermttsten in Alhmem Reichs^aSes^Peschluß ausdrücklichen 
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versehen/ daß eine jede der sc^uirirten ?fovincien/ nach ihrem Gesetze/V er, / 
vrdnunaundeiaenen Rewilliauna solle coaliäsmet werden. Dannenhers / 
ZHKoniq!. Majest. fo vieldieke^u^on und I^eMon angehet/ de? Rit- ^ 
ter, und Landschafft in Liefland gar nichts anders ansinnen werden/als was 
Vers Privilegien und des LandesSicherheitgemäß / auch was darüber'mit s 
derselben in gewisser Masse abgehandelt und beschlossen worden« 

t?um. 2I< 
Ar Carl von Gottes Gnaden/ der Schweden/Kothen und Wen, 

ÄW den König / zc.zc. Thun kund / daß/ demnach alle Unsere Unter­
thanen/ insonderheit die Ritterschafft und der Adel/ sowohl ingemeinalS 
jeder besonder/verpflichtet ist / von Uns / nachdem Wir dm6) des höchsten 
GOttes Ersehen/Sr.Kvnigl. Majest. unserm höchst!. Hn Vater glsr-
würdigster Gedächtniß/ im Regiment des Reichs Schweden / auch derer 
dazu gehörigen Lander und provincien gefÄget und iucccckret / die Lonkc» 
mstioa und Bestätigung über dero wohlerlangte so Lehn, als 
Küter in Unterthantgke it zu begehren; Die Ritterschafft und der Adel aber 
in unserm Hertzogthum Liefland nunmehro durch dero hergesandte vspurir. 
tt/ die Wohlgebohrne/ wie auch Edle und Mannhaffte / Land, Rath und 
eeriersl'klz'zor von der Lsvsüerie (Zottsvo von Mengden / Freyherrn aus 
alten Wage / Erb,Herrn zu Jdse!/ Lapier/Sinohlen und Zarnikau; den. 
Obersten über die Lieflandische Ritter,Pferde WolffHenrich von koreep» 
Erb,Herrn auf Kmkul/ Asikas/ und Planup * Friedrich placer, Erd, 
Herrn zu Welsensee/ Zelck/ Meilitz und Kyoma; wie auch den Sec^tsnurn 
^nckon^krittiavl vön8cernfe!6, bey uns unterthanigste Ansuchung gechan 
und begehret/daß/alldieweil diese schwere und unglückliche Zeiten viele un, 
ter ihnen in so schlechten und unvermögenen Zustand versetzet/daß ihnen/ wo 
sie mcdt in noch härtere Ungelegenheit verfallen wollen / unmöglich fallt sich 
bey Uns einzufinden / und auf gewöhnliche und geziemende Art und Weise 
Unsvmsochane eonkrmzlion anzusprechen/ Wir geruhen möchten ihnen 
eine <3eners!ConKrmation ober solche ihre Lehn - Pfand- und Ech,Güter 
mitzutheilen/und dadurch einen jeden/ biß er bey friedlichen Zeiten in bessern 
Zustand gerath/ und alsdann eine 8^ecisj.LonLrmsrioo suchen kan/ bey sei­
ner rechtmäßigen ?vss«ilwn zu versichern;Also haben wir auch in Rücksicht 
so wobl aufdiese gültige Ursachen/als auch in Betrachtung der aetreuen/un-
verdrossenen und tapffern Dienste / so die Ritterschafft und der Adel in Lief-

z lanv 
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land Unftrn Vor-Ettern und Uns allezeit erwiesen hat/ Uns in Gnaden er­
kläret/ derselben in diesem dero unterthänigem Verlangen zu willfahren/ 
und eine Lenera!.eon6emarion über alle dero Erb, Pfand-Lehn,Güter und 
Eigenthum zu ertheilen; Wie Wir dann auch solches hiermit und in Kraff 
dieses unsers offenen Briefes thun / und coo6rmiren / bestätigen und ver­
briefen die Ritter, und Landschafft unsers Hertzogthums Liefland / bey dero 
Lehn, Pfand,und Erb-Güter/ solcher gestalt in generali, daß sie nicht solle» 
benöthiget seyn/oder von ihnen eine special LonKrmalion erfordert werden/ 
biß daß eines jeden Zustand und Gelegenheit erleidet/um eine 8pecial. Be­
stätigung bey Uns nach altem Gebrauch anzusuchen. Wir gebieten und 
befehlen demnach unserm (Zeneral-cZauverneur über Liefland/Wie auch Qou. 
verneur und andern/ die unsertwegen daselbst ichtwas zu sagen haben / wie 
auch allen andern/ denen dieses einiger Massen angehet/und Uns mit Gehor­
sam und Treue verbunden sind / daß sie besagten unsern getreuen Untersas­
sen der Ritter- und Landschafft in Liefland / hierentqegen keinerlei) Hinde­
rung/Nachtheil oder Vorfang aufeiniqe Weise zufugen / besondern viel­
mehr auf Erfordern dieselbe dabey schützen m.d handhaben. Zu mehrer 
Sicherheit und Befestigung haben Wir dieses mit eigener Hand unter­
schrieben / und mit unserm Königl. 8ecree bekräfftiget. Darum in unserm 
Haupt-^rtter^iunAbyvvrChristianstad/ ännoekrilti 1678. den lvden 
l^sji. 

Larolus 
(I..8.) 

k^oel örenüeä. 
2!.' 

Wir Larl von Gottes Gnaden / ic.tt. 
KDNsere Gunst und gnadige Gewogenheit/mit GOtt dem Allmächtig 
AW gen; Getreue Manner/Dtener und Unterscssen 'Lanv-Räthe/Land-
Marschall / sämtliche Ritterscbafft und Adel in Unserm Hertzogthum Lief, 
land. Euer unttrthäniges Schreiben vvm isten Oäokr. abgewichenen 
Jahres / benebenst einer Abschrifft von der Antwort und Erklärung / so ihr 
auf die von unserm Rath / Qenersl - (Zouverneur und General-Lieutenant 
Hn. lacvb sokann ttastfer, euch vorgestellete ?rczxvl»tton5 ?unÄen/ bey 
Schliessung des nur neulich gehaltenen Landtags in Riga übergeben ha, 

M 
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bet/ist Uns dieser Tagen wohl behändiget worden; Und haben Wir ss 
wohl aus gedachtemSchreiben/als aus dem 4ttn?unÄ selbiger Erklärung/ 
so weit es die re6ucirte Güter betrifft/ mit Mißfallen vernommen/ wiewe-
nig ihr in Bedencken gezogen die sonderbahre Königl. Gnade und Gunst/so 
euch bey diesem Ke<luäioo5-Wercke vor allen andern unsern getreuen Un­
terthanen geschehen und wiederfahren ist; Zumahlen Wir in Gnaden.be-
wogen worden/euch unsere Güter/die ihr zuvorher unter vonarionz-Recht 
besessen/unter sichere und perpemelle^renclen vor euch und eureKinder/auch 
nachkommende Erben zu ewigen Zeiten nicht allem zu überlassen ; Besorg 
dern auch die jahrliche ̂ ren6e-5umme aus specialer Gnade auf das dritte 
Theil gelindert und nachgegeben; Deßgleichen/unangesehen diß/ das nach 
Inhalt des Reichs-Tages,Schluß von änno l68o. die keäuÄion m Lief­
land ihren ?lnfanq von Heermeisterl. Zeiten an gewinnen solre; so haben 
Wir dennoch dieselbe allergnädigst rermmiren und einschrencken wollen/ 
nurbißan die Jahren/da bemeldte?rovmce und dasFürstenthum unter un-
ftr und unserer Königl.Vor-Väter vevorion und Gehorsam gekommen ist. 
So / daß wir dergleichen Zeichen von sonderbarer Königl Gunst und Zu­
neigung gegen euch nicht mehr haben erweisen können. Alles diß aber un-
geacht/müssen wir empfinden und verspühren/wie ihr euch unterstanden ha­
bet/ bey dem neulichst gehaltenen Land-Tage/und fürnemkch zu der Zeit/ da 
ihr eure unterthänige Treue und Gehor-sam Uns / unserer Königl. Emilie 
und dem Reiche durch den Huldigunqs?EyV zuschwören sollet/ euch die 
Hoffnung zu machen/ daß die Ke6u6,on mit der Zeit sich ändern werde / da 
sie doch/ wann Wir unsere andere Unterthanen / die es betroffen / ansehen/ 
bey euch so gelinde ergangen ist. Dabey erinnert ihr Uns der kelolmioa 
und Bebriefung/die wir euren veputirten^nno 1678- in Gnaden erthei­
let haben; Und hättet dennoch nicht allein vielmehr zurücke dencken / und 
euch selbst zu Gemüthe führen sollen/ nicht allein d;eses/ daß wir solche Vers 
anderungen über so viele zuvor auSgewürckte Bebriesungen / mit unsern 
Ständen/zu unsers Reichs und derer darunter liegenden ?rovincien / wie 
auch ewer und mehr anderer unser getreuen Untersassen allgemeiner ̂ onler-
varion und Wohlfarth/ zu verordnen / insonderheit bey denen nachgehends 
Aehaltenen zweyen Reichs,Tägen äusserst genöthiget worden; Sondern 
lhr hattet auch dabey betrachten und erwegen sollen / daß die euren veputir-
ten änno «678 ertheilte Resolution über eure vonskioos-Güter/ihr eigent­
liches Absehen aufdie gnädige Erlassung und Verschonung mit der^nno 

»655. 
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,655. bewilligten k.eöu<Älon gerichtet habe / da wir doch dieselbe auch so 
wohl in Liefland/ als in andern unter unserm Reiche gelegenen Landern und 
xrovincien/ inchrem ungehinderten Laufzulassen sonsten Fug und Ursach 
gehabt. Dabeneben baden Wir auch in selbigem Briefe/worauf ihr euch 

. beziehet/ und Krafft dessen eure Privilegien con^miret sind / mit deutlichen 
s t Worten Uns in allem unser und unsers Reichs Hoheit und Recht/ohne des­

sen ?rseju6ics und Schaden/vorbehalten und relerviret. Gleichwie ihr nun 
selbst sehen könnet / wie höchst, gültigen Trieb und Ursache Wir bey allen 
diesem gehabt haben / und wie die Einkünffte der von^ons. und Pfand, 
Güter / die uns so wohl durch die keäuKion als ̂ iczuiäarion, vermöge der 
Reichs,Tages-Schlüsse/ zugefallen sind/nicht allein bey dieser Zeit zu Auf­
richtung der verfallenen Jestüngs-Gebäuden/ Aufrechthaltung der Kl»licc, 
und anderm unsers Reichs allgemeinem Behuf höchst, erforderlich sind/ 
besondern auch zu des Reichs Wohlstand / Lonlervation und stetigem klor 
hinfuro und zu ewigen Zeiten Uns und unsern Nachkommen unverbrüchlich 
sollen vorbehalten seyn; Als haben Wir auch solches hiemit noch einmahl/ 
euch allen zu gehorsamer und untertänigen Nachricht m Gnaden erklären 
wollen/ wie Wir dann die Erinnerungen/ so ihr hierüber zu thun euch unter­
fangen habet/ um so vielmehr vor stlt, und unbedachtsam ansehen / als Wir 
zu vorhin unsern gnadigen Willen in solcher Masse/ durch unsere so vielfal­
tige Briefe und kelolurioncs euch bereits gnugsam kund gemachet haben. 
Wannenhero Wir euch hiermit wollen gewarnet und vermahnet haben/ 
daß ihr / so lieb euch ist unsere Ungnade zu meiden/ von solchen Unzeiligkei­
ten hinführo abstehen/und es nun einmahl bey denen gnädigen Verordnun, 
gen/die wir aus so wichtigen und unabkehrlichen Ursachen hierinn vorlängst 

! gemachet und fest gestellet haben/wollet beruhen lassen. Mergestalt Wir 
! auf den widrigen Fall angetrieben werden/ alle die Begnadigung und Er, 
, lc.ssung/ die euch Besage unser gnädigen kelolmion von änno i^z. dar-
^ über wiederfahren / völlig auszuheben und einzuziehen / und behalten Uns 
i msscx und des Reichs Recht offen und unverkranckt / in all deme / was die 
. Einziehung so wohl der ?ul?!iczue Güter/als des 4ten Theils der Einkünfte/ 
' nachWweisungdcsl655.JchresReich-Tages,Schluß/betnfft; Wie 

^ auch/ vermöge des hosten Jahres Reichs,Tages,Schluß den lerminum 
recZuüiovi, biß in die Heermelsterl. Zeit zurücke zu setzen; Desgleichen das 
jenige / was einer oder der ander dawider genossen / vermittelst genauer 
Nachrechnung untersuchen und abfodern lassen. AZelchem ihr dennoch 

werdet 
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werdet vorkommen und wehren rönnen / wann ihr euch solches zur gezie­
menden Nacbricht steken/und hinfüro mit besserem Bedacht verhalten wol­
let. Wormit Wr euch dem allmächtigen GOTT in Gnaden befehlen-
5«o(kko!ln den I'^ovemkl-. ^anoi<587, 

Larolus. 
5 

Ulisem jUebett/dmmWohlgrbohrnm/iLde! und 
LVohl-iLdelgebohrnen/ Getreuen Männern/ 
Dienern undUntertkatten/j^.<md^äthen/6.ands 
Marschall/und der sämtl.Rtttersihafft vndAdel 
in mifirm Heryogchum Tiefland. 

Gnädigst in 

HMramemum. ^ 
Zudeme den y.lunii übergebenen ^LmoriJie, betreffende die 

L.e<ju<AL<?a der vor Schwedtscher Herrschafft in Liefland acczuirirten/ 
und sogenannten mitgebrachten Güter. 

KW Je sich die Ritterschafft qvosä smZula, auf vorgedachtes Memoriale 
Wsö beziehet/und in deraverunterthänigstenHoffiunglebet/ daßJh. 
Königl. Majest. derselben dieluki?- maßige Gnade lnallergnädigstenve-
ferimng des eerm werden wiederfahren lassen; Also hat man denen vori, 
gcn karionibuz, zu so viel besserem Grunde/ noch diese anfügen wollen. 

Es ist in vorigem angeführet / welcher gestalt die Ritterschafft keines 
Weges vi belli dem Könige Carolo ix. nnterwurffig worden / und also in 
die donsi6eration,daß sie als 6e!>e!liretV0Ndemn:eroHrbicr!'odes VjKori« 
mit Gut und Leben äepencliren müsse/gar nicht verfallen könne/sondern auf 
vorhergehende solenne propoluion und Stipulation, bey 8.«ssrv!rung gewis­
ser Bedinge und Onömooen sich per p2Äa 8o!enniilima ergeben. Dieses 
kan gegenwärtig mit kurtzen Umstanden dargethan werden. 

Denn weil die Pohlen alles das jenige/was ̂ nno 1561. mit Köni­
ge 8lßismun6o^ußuao contrakiret/und mit Eyden bestattiget worden / in 
allen Stücken subvemreten/ masse« sie die beyden fürnehmsten ärricul,, we»' 
gen c^onservirung der Religion und der Güter nicht im geringsten okservire-
ten/ die Deformation so in der Stadt Riga als im Lande mit Macht Mtro. 

csüeä.Uvsn, Lbb clucir. 
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6ucirten; Viele von der RitterschafftohneVerhör/Ilrtheil und Recht aus 
dem Ihrigen versageten / an einiger Personen Leib und Leben die gröste 
Grausamkeit verübeten/und also/ wie die Lon6uire und ^onliüa, so der in 
Schweden bey König Johann lul?5ittirende Polnische l.cZar, CKrittopKo-
ru, Va.'sevitiu5 geführet/an den Tag legen / diesen Vorsatz im Hertzen vol. 
vireten/ die Liefländer gar auszurotten / und alleine Herrn im Lande zu spiei 
len/ notikcitte der Höchst!. Königin Schweden/ zu selbiger Zeil Hertzog 
ciarolus IX. ^nno i6c)l. der an zeitlicher und ewiger Wohssarth höchst-
bedrängten Rüterschafftdiß anbringen/ ob dieselbe nicht bey ihmcinReval 
per l)2puracoz erscheinen/ seine zu einer allgemeinen Ruhe und Sicherheit 
zielende ?roxyimonez anhören/ und darauf mit einer Erklärung einkommen 
wolte. 

Solchen Blick der Erlösung muste die Ritterschafft um so viel geneig­
ter annehmen / als weniger Hoffnung war in Darsekau durch die bey allen 
Reichstagen wehmüthigst geschehenen 5uppIjcÄtioven einig 8oulagemenc 
zu erlangen. Derohalben dieRitterschaffr den Land-Marschall lokan» 
von lielenkaulen, nebst drey andern von Adel/ dahin abfertigte. Der er, 
sie und dritte ?5opoliti<,n5. handelten von nichts anders als von der 
Anmuchung/es möchte sich die Rittcrschafft mit dem Reiche und Ständen 
mSchwedenvereinigen/welchcsauch^uczscj primum (Wieden i8.^aji 
160 l zu kevsl 6aürt< Resolution damaliger Oeputacorum in mehren klarlich 
darstellet) limpliciter Äccepkiret / racione renn ader betreffende den moäum 
ieu formam unionlZ zum Bescheide gegeben ward / solches scj rekerenäurn 
«nzunehmen/und dersämtlichen Ritterschafft zur OeLvirion heimzubringen. 

Da nun dieseS/waS vepulali rscione 8ubjeÄiom5 ßeneraliliime ̂ nno 

i6(ir. den 18 zu ̂ cval rrLÄZret/ranbadiret worden/sandte die Ritter-
schafft folgenden Jahres abermahlen dero vepmirte anhero nach Stock­
holm/woselbst/wie die zwo Original Oiplomsra, gegeben zu Stockholm den 
z 2.und I Z.5M ̂ nno 1602. zeugen/ solches Union.und 8ubi<:Äion5. ?a-
6^um völlig acksviret/und wie die in selbigen gebrauchte kormalien belehren/ 
per reciproca Sc mutua promilla geschloffen Worden. Diese 8tipulstton 
^uget deninach überfiüßig/da^ die Ritterschafft an KönigLsrvlum ix. nicht 
änderst/ als meäiannbui pLÄtz solennlllimiz sich ergeben / maffm der König 
Larolu5 IX. wann er dieselbe bereits vi belli sü!)ju^iret / und unter Zwang 
gesetzet/nicht nöthig gehabt hätte / durch sochane 8tipul.itionesund^onrra. 
Aus die Union und 8udjcÄion iu gewinnen/sondern die Vollbringung seines 

Willens 
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WlÜtNV per mväum impersrivum anzudeuten. ÄI obN) ^te kvvlviruNZ 
der «Morien ein grosses Lichtgicbct/und deutlicherweiftl/daßdie L^o^rcs-
5en des Königs c^roli lX. in Liefland zu der Zeit noch nicht so re^mabic. 
sondern sehr zweiffelhaffkig und unbeständig waren / hergegen die Pohlen 
annoch durch dea Bosses, derHaupt-Vestung k-ga die starckeste korce im 
Lande behielten. Dannenhero die Mterschafft oder das Land/den srmi» 
vLürictbuz Caro!» eintzigzu ceäiren noch nicht Ursach hatte. Daß NW die 
Ritterschafft/ als sie sich mit Könige Orolo verewiget/ und ihme mit Zuzie­
hung des Land-Volckes rechtschaffen zu sMirenbegunnte/ seine Oeüem^ 
mercklich seconöiret/ und dieselbe in die Würckung gesetzet / wozu sie vorhin/ 
so lange dieRitterschafft sich an Pohlen hielte/und dem Könige (^rolo Wi­
derstand that/ nicht gelangen können/ ist daraus zu sehen/ daß König c^rolu, 
vachmahlen / so bald er im Lande durch ällilknce der Ritterschafft einen se? 
sten Fuß gesetzet/und im Nucken sicher war/die ^craque vor Riga/ vorde­
ren Lonquelkrung die Behauptung aller andern ViÄorien nnd Lon<zucl!en 
jedes mahl stutzeten/ vornehmen kunte/ welches vorhin/ wo er nicht von allen 
Seiten ̂ uai! in Lentro periculorum exponiret seyn wolte/unmüglich zu x>ra-
6ticiren gewesen. Und obschon die unglückliche SchlaÄ)t bey Kirchhof 
^o. ^605. alles zerrüttete/ und derKömg daroluz die xvllel^vnem neu­
ralem verlohr/so behielte derselbe dennoch polleillovem Livilem, masscn die 
änno läol. projetlirte/ und^nnv 1602. vollenführte Union und Lub- , 
je<Iioni-?acIa von beyden Lontrskenlen cominuixet / das Vincuum durch ! 
die Scii^rom noturalsm nicht gehoben ward / sondern wie die deßfalls vor- ^ 
handene Schreiben von König eZrolo äe ösro ZtocKKolm den 29.^^ ^n-
no 1608. Item von König Qustavo A^olpba äe 6sco Hbo den i l 
1614. belehren / nach wie vor in ihrer Vjgueur blieben. Ware nun die l 
Rilterschafft vorhin von Lsrolo ZX. invice bezwungen gewesen; Sie wür? 
de warlich bey dieser Gelegenheit die Herrschafft und das luZum abgeschut-
telt/sich zudem v.ckore gewendet haben/und also abgetreten seyn: Aber da > 
sie lm Gegentheil in solcher Widerwärtigkeit und Unbestande des Glücks 
einegantzandere Probe gewiesen/ all das Ihrige verlassen / bald hier bald 
dorthin fluchten/in steter Furcht des Lebens und Gutes stehen müssen / und 
dennoch steiffund fest bey der einmahl aufrechtmaßigem Grunde freywivia 
zugesagten Treue verblieben/und 16.Jahr!ang cominuirtt; So wird die l 
gantze Welt und AKonigl.Ma)cst. hierüber gantz andere Gedarcken l 
fassen Gestalt dle Ritterschasst so wohl König csiolum lx. als möge-

öbb ^ 
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hends König Lukavum ^6o!pkum durch Dsputirte und Schreiben snimi. 
ret/sie möchten doch einer getreuen ^Mttence versichert seyn / und mit einer 
^rmc« ins Land rücken/ da dann geschehen/ daß König (Zutta v ääolpl, /^nno 
1621. den Zug vornahm/kißa belagerte/ und endlich durch deren Occupa-
tion, wobey die Ritterschafft mit Geld/ Vivres, sa Leib/ Leben und Blut ihre 

-Treue 6Znaliret/zum Zweck gelanget ist. Man könte diesen ̂ ommemors-
ns zwar dieses oppomren / daß gleick)wohlen in verschiedenen voeumenti, 
Liefland eine gewonnene ?rovinee genannt seye/und sonst hin und wieder sol-
. che Amalien gebraucht werden/ die da so viel bedeuten / als wann die ?ro. 

K vince vi fudjuZiret wäre. Darauf aber wird geantwortet: i. Daß so, 
thane in den Cantzelleyen gebrauchte lariwlscioaez der warhafften Be-

, schaffenheit der Sachen an und für sich selbst nichts verfängliches inkriren/ 
> sondern man läst dieselbe Lxprsllionez^ wie und wo sie gebrauchet sind / in 

dero relpeüiveWürden. 2. Kan dieprovince Liefland certo respeÄu ei­
ne gewonnene provincegenannt werden / zumahlen die Königl. Majest. zu 
Schweden dieselbe von dem Reiche Pohlen gewonnen. Wird aber wei­
ter gefraget/ quibu5 me6iis Sc aöwiniculiz? So kan nicht anders geant-

i wortet werden/als die Ritterschafft ^nno i6Ol. mecliantibu, pa6ii5, die 
^ Stadt aber ^nno 1621. nach einer Belagerung durch ^ccorcj ge-

Wonnen fty. Und z. gesetzet/ aber nimmer und in Ewigkeit gestanden / die 
j Ritterschafft wäre aus Ohnmacht sich den Waffen Königs Laroli ix. zu 
< wiedersetzen/ zur 8ul)je6iion gebracht / und mit dem Schwerdt bezwungen/ 
! I und dabey dte Lvlläition^ oder Verheissungen/ dieselbe bey al! dem Ihn-

gen zu erhalten / gegeben worden ' So hätten dennoch solche kromissen 
> Stand haben und halten müssen. Denn die Iura (Zemium öc narur« auch 

^ tagliche Praxis bey allen Christlichen puissanc» lehren Uns ja/daß/ da man 
i ksereticii 6c koüibus iub armorum iirepitu 6aram , Wie bey allen Hc-
, coräz, in Übergebung der Vestungen geschiehet/ halten soll / wie vielmehr 
^ dann denen/die ihrem Herrn und Könige tWMdMldPud^_Md bleiben? 

Wann denn nun ex lupra cleöuöiiz unstreitig zu Tage lieget / daß die Ritter-
^ schafft nicht mit dem Schwerdt zur 8uKmilLon von dem Könige carolo be­

zwungen worden/sondern daß dieselbe durch ordentliche ?aHa und Capitals-
tione, sich ergeben; So istdabeytranlltvrie zu erwegen/daß gleichwie der 

' Zweck / warum ein Volckoder Gemeine sich einigem lmpeno Livili unter-
wirfft/hierinn besteht/sich und die Nachkommen zu conlerviren; 9l so auch 
deyallsolchen^rsQsrenuttd Lspttulstiooen das einzige Abschen dahmge-

richtet 
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richtet ist / wo nicht einen besseren Zustand und Vermehrung zu erlangen/! 
dennoch die Haab- und Güter/ so man bereits in Besitz hat/zu erhalten. 
Denn was solte jemanden / der anderwärts in Gefahr von Verlust des 
Seinigen stehet/ überreden können/ dessen Schutz zu ampIeAiren / bey deme 
oder dessen Nachkommen/ ernachVerlauffeinigerZeit dasjenige / soer 
zu ^ecliniren vermeynet / zu befürchten hätte? Man würde ja bey solcher 
Furcht den erstenVerlustsolieb ergehen lassen als den letzten. Zugeschwei, 
gen/ daß bey solcher Beschaffenheit/kein Volck sich so leicht zu ämpleäirung , 
ekm neuen Herrschafft bequemen würde/ wann es nicht aufHoffming und 
Absehen sein Haab, und Guter/ soes bereits im Besitz hält / und vorbin 
schon erworben hat/ in Sicherheit zu gemessen/sich trösten und verlassen kön-
te. Es lassen ja Jh. Königl. Majest. der Ritterschafft des HertzogthumS 
Ehstland den LiKÄ de6?aHi, so dieselbe mit König Lrico xiv. geschlossen/ 
in allen Stücken dermassengemessen/ daß die Güter/ die damahlenvon 
privat» posseäiret/ und unter Schwedische Regierung gebracht sind/einiger 
Viockcirung und publiken Ansprache unfähig erkandt worden; wie dann 
ein gleiches mit Ingsrmanlanä oklerviret / und nach Inhalt der aufgerichtet 
ten Ovitulatioa die vor Schwedischer Herrschafft scczuirirte?oilelllorie> 
unberuhrt bleiben/sogar/ daß man änno 168 o. indem Reichs, Tags-
Schluß /^rt. 7. solches mit sonderbahrer Came! angehänget hat; Warum 
solte dann die Ritterschafft des Hertzogthums Liefland /die sich nicht anders 
als gleicher kierire, Rechts und Treue bewust ist/ nicht bey dem ?üäo mit 
dsrolo ix. geschützet werden? 

Die Bittschrifft sctzet den Grund zur Hoffnung glücklicher Erhörung 
einzig und allein auf Jh. Königl. Majest. Gnaden gegen dero getreuen Un­
terthanen/und auf dero bey aller Welt bekandten Gerechtigkeit > und bezie­
het sich in all dem übrigen aufdas pro informative eingelegte Memoriale. 

XXIV.  
veäuSion.um zu erwciscn/daß vor Schwedischer Regierung 

jct'vn - 2. Land, Räthe m Liefland gewesen. 
Gwßmächtlgsier/ Allergnädigster Rönig! 

iD^Leichwte getreu. Umeichanen über nichts mehr können entstellet wtt-
den / als wann sie ohne Dero verschulden die Ungnade ihres sonst 

jederzeit iv Gnaden zugethanen Königs wider sich embnmdt zu seyn / em-
L b b  z  p f i n d e n  



>98 0 5,kvon?cz. 

pfinden ̂ müssen; Also hat Eu, Königl. Majest. gttrcu- Ritterscham in 
Liefiand sich sehr zu G-muthe gezogen, da derselben angedeutet worden/ daß 
Eu-Königl-Majest. die jungst im kcbri»«» geschehene pc-Km-rion der 
Lands,Räthe ungnadig angesehen. Weilen dann die Schuld und das 
Versehen / sohiebeymvchtenvorgelauffenseyn, in des König!. Souvem«. 
ni-n-5 Bescheide vom ,6.^pril. ->.c. der Ritterschafft einzig und allem 
aufgebürdet / und vielleicht in solcher Mass- Eu, König!, Majest. vorae, 
bracht worden; So wurde zwar die Ritterschafft ans Trieb derSorae, 
daß si« nicht ohne verschulden in Eu. Königl. Majest, tingnade/ und der 
ihrer Wvhlsarthnachiheiligen Meynung/ ob hätte sie etwas aus c-pric-
unternommen /verfallen möchte / durch warhaffle Erzehlung der damahlen 
geschehenen l'r«l«n»rioi>, und was dabei) in allen Stücken p-l!!rtt/Eu.Kö« 
nigl- Majest, alsosort darthun können/ daß sie bey dem äÄu die gröste Vor­
sichtigkeit und höchsten gegen Eu. Königl. Majcft, gebrauchet/auch 
in dem allergeringsten Stücke nichr unterlassen hat/was dteunletthaniaste 
Pflicht in volikounnenster Maß und Weise von gehorsamen Untersassm it 
erfordern kan und mag: Aber dieselbe will aus zu svthaner lp-ci-. 
len e-cculpzrion nicht schreiten,ziehet sich zwar tiefju Hertzen den darüber er, 
wachjenen Umnuih, und liberdennochind-mallerunterikänigstenVer. 
trauen/Eu, Königl, Majest, werden alle erweckte Ungnade in hohen Gna, 
den sincken lüssen,gnadigst trauende/ daß dero getreue Ritterscl'asstnie im 
Mingstenelwast-mimhat,woraus bey Eu.König!.Majest, einig Miß, 
vergnügen auch nur in Gedanckcn zu befürchten gewesen wäre; sondern wie 
des gantzen Vaterlandes Hey! ausnichtS als Eu. Königl, Majest. Gnade 
sich stützet/ aljo ist der Rltlcrschafft einziges Absehen und Augemerck in al, 
I-m Besinne» gewesen / dieselbe nach allen Kräfftm beyzubehalten / und 
nicht eben bey die,ein unglücklichen äS», die von den Vorfahren sowohl 
als annoch lebenden erwiesene pr-uv« eines allerunterthänigsten Gebor, 
sams und i-n-iren Treue so schändlich zu verdunckeln. Deßkalben hoffet 
nun sämtliche Ritterschafft/ daß Eu.Könial,Mjest. die S»uld eines 
Versehens nicht anfdieselbe legen / sondern diese gnävige Meynung vor dew 
getreukUnittsassen -onl-rviren werde / daß sie gegen ihres aUcrgnädiasten 
Kvnigev willenmcht handeln können, wann dero ^>->0« und vonscken, 
deme zu einer solchen Zeitmam Ruder Gitzenden gebührlich -omm». 
mc,rei/ und durch dejstnE'nwilliauiigl-girimir-l werden. Ob dann nun 
schon diMVgvH geschehene?r-es«!il»rioii, durch vvrgedgchlen Königl. 

Louvec-
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<?ouvernemenl5 Bescheid V0M l6.^pril. s.c. vor ungultig UNd mAttger? 
kläret worden/ aus derelnzigen Anleitung / daß nemlich der ^ÜUZ nicht ein-
gerichtet gewesen/ nach dem Jnnhalt der bey der Hochlöbl. Königl-Schwe-
dischen Regierung ertheilten Resolutionen i^z.^tenlul.ärc.i.und 164?. . 
17. ^re. !. vermöge deren dasLol!eZium8enatorum?rovmci2lium, 
halb aus polkllionscen Schweden / und halb aus ?osselNonaren Lieflän­
dern bestehen soll; So hat es zwar/wann man dieselbe ^oluriones, als 
die Orißinal-kunäatzon des Land»Raths dollc^i ansehen will / anfänglich 
den Schein/ob stünde mmmehr nach erfolgter grossen ^utÄttvü des Ritter- > 
rrztt :n Liefland/durch die KecluKion, wodurch all? Schwedische possessio. ^ 
nesgchoben/der Ritterschafft nicht frey fernerm bißherig gewohnterem, ^ 
so wohl rstioneprseleotationiz als eleÄionis zu verfahren : Aber wie nun 
solcher gestalt die Ritterschafft sich in die Sache/und Eu. Königl. Majest. 
gnädigen Willen schicken muß; Also träget dieselbe das allerdemuthigste 
Vertrauen/es werden Eu.Königl.Majest. allergnädigst hören / welcher ge­
stalt die kunäaüon des Land,Räch LoUcZü in Liestand/ keinesW^ges ih- ^ 
ren Ursprung und Anfang aufvorgedachte bey der Hochlöbl.Schwedischen 
Regierung^nno ,64z. Sc >648. ertheilte kesowttones nimmt/ sondern es i 
belehren die exrraQive beygefügte ?rivileA»a und Diplomsta, daß Besage 
n. l. bereits zu Ertz - Bischofflicher und zugleich Heermeisterl. Herrschasst n. 
der Ritter,Orden mitLands<Räthen/welche zur selbigen Zeit in üblicher 
Nieder-TelUschen Sprache oldtsten im smendm ^ade genannt wor­
den/versehen gewesen/ so/daß sie in Krieges- und Friedeus-Lonlilixn jedes­
mahl säkikret/ und als ältiste des Landes gebrauchet worden. Nachdeme 
nun der grausame Krieg mit dem klulco viter im vorigen Leculo, den Heers / 
Meister/Ertz-Bischvssund die Ritterschafft genöthiget hat/ sich demKöni- ^ 
ye8iZizmuo6o^ußntto zu untergeben/ist besage n. 2.^rc.l. sothanerLand,^. 
RächeStand ̂ nno 1562. in seinem Lsse fest zu bleiben bedungen/auch dar­
neben beyUberlesung der passte in dem Worte Hnttquuus diß Zeugniß ge­
geben worden/ daß schon/ wie vorhin erwiesen/von Allers der Gebrauch ge? 
wes n. Gestalt ferner in dem/den und 17dm ürriculo gleichfalls nicht al­
lein der Land-Rache erwehnet/ sondern noch diese noksble Worte zu finden/ 
t aß deren 1 t. und zwar da mahlen schon nach altem Gebrauch gewesen sind/ 
dtt N'bst dem Land-Marschall als (^pirsneo Nob!lttaU5inden(ienerÄl-
kand- und Gericht^Zusammenkünfftcn verordnet und bestellet waren / alle / 
und jede Longen vee Landes zu pflegen/auch bey allen Land, und Gerich ts- / 

Tagen ^ 
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/ Tagen das Haupt der Ritterschafft zu prslenmen. Mit gleichem Vorbei 
N.z.halt hat die Ritterschafft änno 1566. iub n. z. da dieselbe sich mit dem 

/ Groß'FürstenthumLitthauen vereiniget/gleichfalls ihre eigeneLand-Räthe/ 
die bey den Lilthauischen Ständen auf den donvenren einen besondern an, 

^ gewiesenen Sitz/nebst den Ständen des Groß-Fürstenthums/ habensok-
N.4. ten/ vorbehalten/und hat lub n. 4. nach Jnnhalt des p2Äi Ven6en5§ ^rt.9. 

weil Liefland in vier Dikjen getheilet/und in einem jeden OMriÄ z. Lands-
/ Räthe verordnet gewesen/ schon zu derZeit n.Lands,Räche gehabt. In 
l welchem Lxercieio die Ritterschafft auch / wie die Land,?ags,kecesse vom 

1^5.6. ^aji.änno 1568. iub n. 5. zeugen/geblieben / und istin dermit dem 
Landes'Louverneurn dKockie^^nno l 568. zu Wenden aufgerichteten 

d^.6. Policey-Ordnung/die Zahl der 12. Land-Räthe 5ubn. 6. bestattiget wor­
den. Von sothanem Rechte hat die Ritterschafft sich bey emgmettener 
Schwedischen Herrschafft unter dem Hochsel. darolo ix. mcht abgegeben/ 
sondern es ist die Ritterfchafft tx» allen l'rk-jjeeien / Immunitäten/ item bey 
ihren alten VeML^u^ BeUebungen/viechten/'Gerechtigkeiten/^ecef-
len/ 8rsruren/ Christl. Landes Gewohnheiten und Gebräuchen/ welche der 
Ritterschafft Vorsahren von Käysern zu Käysern / Königen zu K önigen/ 
Hochmeistern zu Hochmeistern/ Meistern zu Meistern / Herrn zu Herrn ge« 

N.7. geben und verliehen worden/ iul? n./. Sc 8. IN amplizttma forma conlervi-
Sc 8-ret und beybehalten; dannenheroauchsublMacßcneralttate, alles/ was 

vorerwehnter Massen die Ritterschafft beyErtz-Bischöfflicher/Heermeisterl. 
und Königl. Pohlnischer Regierung erhalten / zugleich mit bcstättiget wor­
den. Da nun nach ^nno 16c>i. Liefland sich von den Kriegs - l>oudlen 

s nicht entbürden / sondern durch die unglückliche Kirchholmsche Schlacht 
Hnno 1605. das Corpus der Ritterschafft gäntzlich zerrüitet und zerstöret/ 
der eine hier der anderedorthin in redlicher Treue gegen die Cron Schweden 
fliehen müssen/sind die Privilegs, Documenta und alle ftbrifftliche Nach, 
richten von dem alten Ritter - skaru jn Liefland von Handen kommen / so/ daß 
als man Anno 164z. wiederum das Land,Rath<Lolleßium formten wol, 

> te/die eigentliche Nachricht ermangelt/ in was Stande / London und 
Rechtselbigesgewesen / undauswievielenPttsonenes bestanden. De, 
rowegenauch nurprovilionalirer index damahligen den 4 lulii ergangenen 

j Kclolurion Hrt. l. 6. Land,Räthe verordnet worden; blß daß man mehr/ 
^ aber doch noch nicht die rechte eigentliche Documenta erhalten/aus denen die 

Zahlder ii. leßitimim / auch solcher gestalt lnder Kefowionänuo 1648-
' den 
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den l/. äux.ärt. I. Äpprobiret worden. Daß aber zu sekbiger Zeit Ätha­
nes Loite^ium aus 6.Schweden und 6-Lieflandern formiret / ist aus dieses / 
Raison geschehen/weiten nebst den alten Liefländischen Eingesessenen / auch 
viele Schwedische kamUien daselbst posseKoaat, und in allen Stücken der / 
Aempterund vignitäten des Landes fähig geworden. Jedennoch hat man i 
den Gebrauch dehatten/ daß an statt eines «Kclarirten Schwedischen Land-
Raths/ein ander Lieflander verordnet gewesen / der würcklich dieeksrgs 
bekleidet/ und dieselbe verwaltet hat/ wie lu!> n.9. zu sehen. Weilen aber N.A 
nun durch die ke6uSioa alle Schwedische ?olZellioatt gehoben / keine 
Schwedische Eingesessene/ nach Inhalt der Resolutionen/mehr können em-
ployiretwerden/ und also die Xnno i^z. und 1648. gemachte Verordn 
nungen kc mutatä facis rerum gehoben sind; So tritt ja nach Anleitung 
aller Chvistl. Gesetze und aker Reiche Ordnungen/die Lieflandische Ritter­
schafft wieder in das Recht/st sie vor änao 164z. und »6^.8. ob ^ccjucixtet 
und erwiesener massen gehabt/ und ob sie schon sich dieserjungsten Verord­
nungen begiebet/ kan sie doch von der Gerechtigkeit / als in welcher Königs. 
Tugend Ä- Königl. Majest. vor der gantzen Welt bekandt sind / nichts j 
wenigers vermuthen/als diß/daßdieRnterschafft sich des vsrigen Rechtens / 
jn aller Maase und Weise zu getrösten hat. Uber deme/ so werden EuKö- / 
nigl. Majest.gegen Dero jederzeit in Noth und Glück getreu erfundene Rit­
terschafft sich um so viel gnadiger erweisen/und dieselbe bc-y dem alten/ unter 
Eu.Königl.Majest. glorwürdigst, hochselige Vorfahren gebrachtem Rech­
te in Bestell-und kormirung des Lands,Raths dolleZii allergnädigst lassen/ 
indem die Ritterschafft von allen kecllen und wesentlichen pr«roZativen be­
reits abkommen / und nur noch diese umbram aruiczu« lil>ertariz oder de» 
Schatten der alttn Freyheit behalten / welches weder Eu. König!. Majest. 
klar noch Reichs-Ausgaben in der Belohnung Zravixet/ sondern vielmehr 
aufdie Zahl der 12. Personen gebracht ist/damit so wohl das Hof-Gericht 
als Wäisen-Gerichte im Lande besetzet / und alle gute Policey,Ordnung i6 
ihrer Richtigkeit bey Macht kan erhalten/ zugleich auch ohne Verfaumung 1 / 
dessen/wann es die Noth extrs or6ioemerfordert/ conslliz publica inLan-
deö-Angelegenheiten gepflogen werden. Wann aber die Zahl nun in we­
niger als»./ wie jetzo geschiehet/bestehet/ so muß nothwendig/fürnemlich ' 
da einer oder derander in Kranckheit verfallen / der Mangel nicht aerinae 
Beschwerde erwecken/ und grosse Unordnungen verursachen. Bey all die­
sem Rechte und BefuMß/sodie Ritterschafft auf dero wohl hergebrachte 

co!i«6.Uv«,i tnvi» 
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uuv ^,u»r, si^uucimilerlyantg^ 
versickernde/ Eu. Königl. Majest. werden/wann ja in einem Stücke/Ve­
to hocherleuchteten Verstände nach das Recht dieses Gesuchs nicht zureich­
lich wäre/sothane UnVollkommenheit mit dero Gnade und Väter!. Zunei-
Kung gegen dero getteue Unterthanen ergäntzen. Welche Königl. Wohl? 
that in tieffester Erniedenmg erkenntlich annehmen/ und in unverweicklicher 
Bestandlqkeit leben/ auck endlich drinn sterben werden 

KtlKöniglMajest. 
AllerumerchZttl'gste/ Aetrene und gehör 

same Diener und l^neerehanen 
der S-iefländtMen Rletersthaffe 

Depiiriree. ' 

LxtrsÄ MS Mry-Blschsffl'komse privilegio , cZe 6sto 
Rockenhavjen/ DonncrstaZesnacl) ̂ anim /^n. 15; i. 

Zc.MiN V und unser werdig Tapittel/ wollen ock unsere Achtbahre Nidder-
Zc MWi'chop nicht köker derngen oder drengen taten/ dann ihre Privilegs» 
Segel und Brest/Freyheeten/Gewonheeten/Gerechligheeten/ löflike Ge-
bruke vermögen. Scholen ock allergestalt beholden syn und blywen / dar-
mit wy fte vor allermänniglichen begnadet Hebben / und to ewigen begnadet 
to blywen Ihn aelobet / willen die lieber vermeeren dann vermyndern / und 
«ebenst ihren Oldisten im sitttttdenRade/nichts wichtiges dvn eder fort-
ttellen/ ock wedder ihre Seegel/ Brest/ FryheetenundGerechtigheeten 
nichts dohn/ handeln oder von keenen Menschen handeln taten/ alse unS 
GOtt helpe UNd dat hyllige Lvanßelium. ücc. kc. 

2. 

11̂  Xtrŝ  aus dem l?r!vi!eKwKönigS 
^ 8iZismun<ji^uZuGA der Liestan­
dischen Ritterschafft gegeben durch 
denKönigl Abgesandten undHertzvg 

icolsum Ksä^Lvil. den l.^an. 

Lom» 

I^XtraAum ex?r!v!leß!o ^eZisSi-
ßizmunäi /^ußutti per Ljusdem 

l.eßsrum»l)ucem d?teo!aumksö2ivil, 
l^ivonis: 6eauö concello 



Ks. 

Lcc.Scc.domparuit coram nvbis^^ue. 
liriz 0r6o 8tamum ^rc^iäioece^z k.i-
xenL»,no!>izcz;cxkztzuit in scriptiz certa 
cspira poliulstionum suarum, ^urs, 
I^ihenarez Sc Immunitatez eorum 
concerneures, «zuibus ^rKzuiruz uli 
tum arczue Zauäebsnt, Scc. Scc. (^uo. 
kum <zui6em ^ruculorum tenvr cie 
vcrbo aä verbumse^uituröceli talis: 

/. 
?r!mo, ut Arckl6i«cell5R.!ßenlis 

l^spirulum, LO^s8II.I^R.II Zczuelier 
Or6o ac relic^ui omnes subäici in purc» 
Sc lslutiferc» verboDLl, veraczueLn-
cera Sc Lkri^iana reÜ^ione, Scc. Scc. 

.conlcrvemur. 

^ ///. 
I'ertlö, ut Lapitulum , ^0^51-

Sc ^odNitas ^rck!<ji«ce5lz 
Kißenliz, pene5 Dominium luum, äcc. 
Lcc. rerineanlur. Scc. See. 

8eptiwv, Scc.öcc. Verum k^u«sli-
«zuo6, hualecunljue i6 liradversus ü-
los, vel sli^vem illorum sese kabere 
pmaverit,ut iä leZitimo Sc vräinarlO 
moäa csrsm keverenäo dapitll!c> Sc 

^rc!iläi«cesevs 
secunäum 
proponat prose^ustur^ue. 

Oecimo seprimo, m prseterea?.r 
vt»iäi«ccsl5 

XXIV. soz 

Es ist vor uus erschienen die Rit­
terschafft des Ertzstiffts Ki^nnd hat 
mit schrifftlichen Uhrkunden darge­
than gewisse Hauptstücke/betreffende 
ihre Rechte / Freyheiten und Immu­
nitäten / deren sie von Alters her 
sich gebrauchet und genossen ha­
ben/ :c. zc. Welche äreiculn in nach­
folgenden von Wort zu Wort alA 
lauten: 

/. 
Zum'ersten / daß das Capittel/ 

A.and-Rathe/ Ritterschafft und al­
le andere Unterthanen des ErtzstifftS 
kißa bey dem reinen und seligmachen­
den Worte GOttes / auch der wah­
ren aufrichtigen und Christlichen Ks--
lißion erhalten werden. 

/ / / .  
Zum dritten / daß das Capittel/ 

Z^and<Räthe und Ritterschaffthes 
Ertzstiffts kixa bey ihrer Herrschafft 
geschützet werden. zc.zc. 

Zum siebenden: Wann aberje, 
mand wider sie / oder sonst widez'je­
mand anders/ etwas mit Recht in ei­
niger Maaße und Weise zu suche» 
vermeinet/so mag solches dem Ehrw. 
Capittel und den zwAffL.anb--Rä-
chen des Ertzstiffts / nach aiterGe­
wohnheit vorgetragen/ undbey ih­
nen gesuchet werden. 

Zum siebenzehenden / daß auch 
über diß alles/ dm kand,Rächen/ 



c. in Ooovenlibus äc M6». 

eüz Asnyr»Udu» vtÄuslu ivppeäitsa» 
kvr. 

^XrraÄvm ex kegs, Lißlsmuycli 
AuAuK» OonLrma^ione ?sÄi 

Vsnäenk§, äato (Zrocinie 6.^6. 
Decembr. ^a. 1566. 

Äcc.Acc. Utczve ki Lonventuz utrmczve 
Kemper commune« lint, Sc 
I^lunciis liivoniciz 8eEo stczue locu5 
in (5onvem»bus I^aZni Vucstu» l,i-
tkuanlse 6ecen5 sr<zueconvenien»s^ 
^nari 6ebet, yuo vocati comparers» 
srczue m commune uns esäernhue kor-
ms conlulere renebuntur, !6^us ma-
»ime, ne <zui6 in5cii» illisin rebus l^i 
vvm«5 cooüttllstm vel secemmur. 

Lacsrie?rovjnciain «zuaworViKn. 

"Ku8,nempe kißenlem, I'rei^enlem, 
Venäenlem 6c vuneburßenfem par-
tiswr, <zuorumcuivl«prsecipuvss!i» 
^uissutkoricate, u5u sc pc>re«tis re-
kvm prseäirus ex laH^eni» 
prseLcisrur. 

^ppellanonem per I)n. 
krswrem prope eM^ncsm Sc ^ua 

L.and-Marftha!l/n. beyden all-
g<mewenLand-»nd Gerichts-Tage» 
nothwendiger Unterhatt verschaffet 
werde-, 
'  ? »  

L'XtraK aus Königs 8!g»5munäi 
^ Hußuki Loniirmarion des 

Venäenks, <!at. zu GrvdNa dett l6. 
Oecembr. »566. 

zc-ic. Damit auch solche Ve:famlun-
gen von beyden Theilen zu allen Zei­
ten gemein seyn mögen; soll denen 
L.iefländijchenL.and-Rächett und 
Abgesandten ein gebührender an-
standigerSitz undStelle zugeeignet/ 
und eingeräumet werden/da sie dann/ 
wann sieberuffen/ erscheinen/ und zu 
gemeiner Wohlfarth auf gleiche Art 
und Weise mitemrachenhelffen sol­
len. Und dieses vornemlich darum/ 
damit ohne derer Beyseyn und Vor-
wissen in Liefiandis. Sachen nichts 
vorgenomen noch geschlossen werde. 

Und soll die Provinz in 4.Vji!sjHe 
oderCräyst/ ncmlichdenRigischen/ 
Treydischen / Wendischen und Dä­
neburgischen abgetheilet werden. 
Welchem jeden Cräyse ein vorneh­
mer und geschickterS.and-Rath von 
den Gebvhrnen desLandes vorstehen 
soll. 

Ar 
Daß die kppeüätions - Sachen 

VVN dem Hn- H6lMwÜrs:ore, wann 
war 
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ruor L>/»^s^F OikriHvvw cogaosci! er im Lande gegenwärtig ist / nebsk 
öl juKiLc»?! 6ebere. 1 den vier^and^Räthen/ewktektund 

/ s jukiLcilt werden. 
d?am. 4. 

LxtrzÄattS dm lncorporstwns oder VeeeittigttttAS s! ?s-
Sc» zwischen das Groß-Fürstenthum Lithauen und die ̂ iestandz-

. stheRittcrjihafst l)sr.^er,6sn dettl S.Oec. ̂ 0.1566. 
^Um neuudten/ daß das vereinigte NrstenthuminvierTheil gctheilet 

werde/nemkich Riga/Treyden/Wenden und Duneburg/welchem > 
jedem DittriK ein vornehmer 5cn»tor vorstehe / und daß in einem jeden vi-! 
KriÄ dm)L.and-Räthe odezRlchter denebenst zweyen aus dttRitterschafft / 
und einem Zoranen ftyn/welcde zuqkeich in erimmsübus und eiviNbusLsu-. 
f»6c vetz0lü5 nach unsern Ritter,Rechten urtheilen und richten / zc.zc» l 

k^um. 5. 
LxtraS ausden Lieflandlsthe» Land-Tags--Kece5ett 

«ie 6xen kkji. /^nno 1568» 

Ann ein Land, Tay ausgeschrieben / bleibet einer von den Räthen 
auS/der verfallet in 6s. ein ander abervvnAdel in zo.JWr. dem 

Ke meinen Nutze zu ame. Nnm. 6. 

LxcrsÄalisderpolicey-Vrdnung / st» vondem (Zuber-
nstore und dem Adel in Tiefland aufgerichtet n?dr, 

den/ 5u)tVmden ^nno 1568. 
5. 

einem jeden vistrlÄu ?.L.and-Räthe zuordnen > die nach den 
eW) N tter Rechten mtheilui / und den Qttamschen Rechtengletch seyn 
sollen. /s. 

Die kppellatlones soffen von dem Hn.äämitttstorn und 4-L.and-
Räthen IN einem Dikriüjulli^ciret werden. 

d?um. 7 6c 8. 
LxtraK NttS HevtzHg Laroli IX.R.elokution, 6arix^t 

hoim den l ^nny l 6v!. 
s lassen oberA.Z.D.dit Ritter und Landschasst des Wendischen 6cc. 

^ -?W?und Pernausten Lräoses / bey ihren uhralten /verbrieften/ und 
verskMettLrtvü«ß'en undimwumtäten / Item bey allen ihren atten Vcr, 

z trögen 
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trägen und Beliebungen/Rechten/ Gerichten/ Gerechtigkeiten/ Köllen/ 
Statuten / Christ!. Landes,Gewohnheiten und Gebrauchen / welche ihren 
Vorfahren und ihnen von Käysern zu Käysern/ Königen zu Königen/ Hoch­
meistern zu Hochme.stern/ Meistern zu Meistern/ Herrn zu Herrn / verleb? 
net/bewilliget und gegeben/geruhiglich pleiben/ ic.)c. 
Lxtraü ayS Lsroli IX. ?rivi!eßw dem GtM Dorpe Fegt-

den.. Stockholm den i z.julii. Z 6oi. 
Jemeben conLrmiren und bestattigen auch Wir hiermit undKrafft 

^ dieses Briefes/in bester und beständigster korm, für Uns/unsere. 
Erben und Nachkommen/ auch alle den jenigen / so künfftig bey der Regie­
rung des Reichs Schweden seyn werden/ der Ritter, und Landschaffl/ auch 
sämtlichen Standen des Stiffts vöi-ptalle ihre uhralce/verbriefte undver-
siegelte Privilegien/ Freyheiten und Immunitäten / wie diese Nahmen haben 
mögen/ so wohl auch ihre alte Verträge und Belebungen/ Rechte / Gerich­
te/Gerechtigkeiten/Kecesss»8tatuten/ Christ!. Landes-Gewohnheiten und 
Gebrauche/ und was derselben mehr anhangig / zc. 

d?um. 5. 
LxtrsS MS den Lieflandischen Lattd-Lags-R.ece?m 

6e äsw^encjeri den iI.VÄvbr. 164z. 
:e.b^Araufdann die Mterschafft vermöge Königlicher Resolution äre.l. 
zc.sMzur LleÄion der Hn. Land.Räthe geschritten/und sich zuforderst ver-
tlniget/ daß zum vonren keine Haupt,Ampt^Leute oder ^rrken^corez, wie 
auch nicht zugleich beyde Vatter und Sohn ackmimm werden könten. 
Die Vota selten durch Zetteln von einem jeden in seinem Cräyse cvljiMt/ 
und die Majors alle wege prsetcmet werden. Nachdem nun die Cräysen 
die Voca also eingesammlet/ ist im Wendischen an statt Sr.' kxcell. des Hn. 
Reichs-esnceüarii, der Hr. Svsnw kamer dergestalt elegiret worden/ daß 
ussn Fall er hinfüro abreisen/ und nicht bald wieder kommen solte/ bemeldter 
Hr. Lanier solch Okkcium ordentlich abschreiben wolte/damit an seiner Stel­
le ein anderer hinwiederum angenommen werden möchte. l.oco i^ivoni ist 
!n diesem Cräyse Hr.Ottv v.^engäsn erwählet worden; Folgends anfdem 
Vorpttschen ist an Sr.Lxcell. des Reichs-SÄiatzmeisters Stelle der Hr. 
Gotthard Wilhelm vuclberß, und als ein Liefländer der Hr.?abian Kisker,-
JmPernauschen aber an statt Sr.^cell.des Hn.FeW-Herrn/Hr.KlaKnu, 
von der und I^oeo Iii vonj Hr.Friedrich Wilhelm patkul ünanimiter 

olixixet/ und sie sätntlich im Nahmen JHKvn.Maj. von SrKxceU. 
hm Hn. Leneralen conktmiret/ ze.)t. 

K r? D G. 


